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Im Verlage von Wilhelm Viaumiillei, k. l. Hof- und Univer-

sitatsbuchhändler in Wien, erscheint:

Oejteneichische Merteljahresschrist

für

Katholische Theologie.

In Verbindung mit DD.

Josef Danlo, Anton Gruscha, Albert Jäger, Josef Vitvar,

Professoren der l, l, Universität Wien

herausgegeben von

v. Theodor Wiedemann,

Redacteur der „allgemeinen Literaturzeitung".

8ech8ter Jahrgang.

Die Nothwendigkeit ein literarisches Unternehmen, das für die

höhere Pflege der katholisch-theologischen Wissenschaft nach ihrer

theoretischen und praktischen Seite thätig ist, zu besitzen und zu er

halten, leuchtet von selbst ein. Die Aufgabe eines solchen Organs

dürfte mit Rücksicht auf die Bedürfnisse unserer Tage und Zeituer«

Hältnisse darin zu suchen sein, daß dieses literarische Unternehmen

speciell »uf historische und praktische Theologie angewendet werde,

ohne die positiven und eracten Fächer der Theologie, Bibelkunde,
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Dogmatil und Moral auszuschließen. Demnach erschienen folgende

vorzugsweise als zu behandelnde Gegenstände:

I. Lirchcngeschichte im weitesten Sinne und im engern öfter-

reichische und zwar:

1. historisch,

2. statistisch mit Bezugnahme auf ältere kirchliche Einrich-

tungen und Anstalten der Diöcesen, Archidiaconate und Decauate.

3. Mitthcilung wichtiger Actenstücke als : Capitelsstatuten, Ne

krologe, Anniversarbücher, Chroniken, Annale«, Diarien und Urkun

den, jedoch nicht in trockenem, wenngleich richtigem Texte, sondern

von einem lebendig erklärenden Commentar begleitet.

4. Mittheilungen und Notizen zur neuesten Geschichte der

Diöcesen Oesterreichs, namentlich über kirchliche Erlasse von beson

derer Wichtigkeit.

5. Biographien verdienter Oberhirten und Prälaten alter und

neuer Zeit, streng historisch und ohne Schönfärberei.

II. Monumentale Theologie in ihrer vierfachen Abstufung:

1. kirchliche Baukunst,

2. kirchliche Malerei,

3. kirchliche Tonkunst,

4. Archäologie und den nothwcndigen Anhang: päpstliche und

bischöfliche Numismatik und Heraldik.

HI. Theologische LiterärKunoe in ihren Abtheilungen als:

1. theologische Bibliographie,

2. Recensionen, theils in Gruppen, theils in längeren Recen-

sionen, je nach dem Werthe des zu beurtheilenden Buches. Um der

in dem Kritilwesen so nachtheiligen Parteinahme für oder wider vor

zubeugen, wäre die Zeichnung des Namens beizubehalten.

3. Nekrologe verdienter Gelehrter alter, neuer und neuester Zeit.

4., Reproducirung älterer, sehr seltener Schriften oder wenig

stens eine gründliche bibliographische Behandlung derselben.

IV. Pastorat und zwar

1. Pastoralthcologie im engern Sinne und

2. Pastoraltheologie im weitern Sinne als:

a) Schule mit Rücksicht auf Kirche und Leben,

d) katholisches Vereinswesen und Association,



o) sociale Fragen der Gegenwart in der Arbeiterfrage, Verehe-

lichungsfrage und öffentlichen sittlichen Zuständen.

3. Liturgit sowohl theoretische als praktische.

V. Miscellen als der Sammlungsort Verschiedener Bemerkungen.

Die Sprache des Ganzen ist die deutsche, ausnahmsweise die

lateinische.

Die größeren Artikel müssen gezeichnet sein. Die kleineren

vertritt der Herausgeber nach dem Sinne des Preßgesetzes.

Daß die aufzunehmenden Artikel auf der Höhe der bezüglichen

Forschung stehen, zur Zierde und zum Gewinne der katholischen

Wissenschaft sei, wird Aufgabe jener Männer sein, welche diesem

Unternehmen ihre Kräfte besonders widmen wollen.

Im Kampfe gegen theoretischen und praktischen Unglauben

und Gesinnungslosigkeit sind die katholischen Gelehrten mehr als je

aufgefordert, ihre vereinten Kräfte für das hohe Gut der kirchlichen

Wissenschaft einzusetzen; da die Gegner ihre Angriffe mit anmaßen»,

der Kühnheit verdoppeln. Es gilt daher mannhaft zu streiten und

muthvoll zu kämpfen. Mit erneuten Kräften, mit frischem Muthe

unverzagt und unverdrossen wollen wir daher die Fahne unserer

hl. Kirche hochhalten. Der Segen unserer Oberhirten wird uns

begleiten. Wir kämpfen ja für die Ehre dessen, der unser Heil und

unsere Seligkeit ist.

Wien am 16. Februar.

Der vorstehenden Uebersicht der Redaction beehrt sich die Ver-

lllgshandlung die Mittheilung zuzufügen, daß die.„Vierteljahresschrift"

wie bisher in Heften von 10 Bogen, im Format und Ausstattung

dieses Prospectus erscheinen wird und demnach jeder Jahrgang oder

Band mit 4 Heften, welche nicht getrennt werden, abgeschlossen ist.

Der Pränumerations-Prcis eines Jahrganges beträgt 5 fl.

(3 Thlr. 10 Ngr.) mit directer Postoersendung 6 fl.

Die für die Vierteljahresschrift bestimmten Beiträge können

entweder direct an die Redaction oder an die Verlagshandlung ein

gesendet werden; das entfallende Honorar wird, falls nicht eine
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entgegengesetzte Disposition bekanttt gegeben wird, von der Redaclion

zugesendet.

Recensions-Eremplare werden auf Buchhändlerwege erbeten,

und die Belege gleich nach Erscheinen des Heftes, in welchem die

Besprechung erfolgte, übermittelt.

Indem die Verlagshandlung zu gefälliger Pränumeration auf

diesen neuen Jahrgang der Vierteljahresschrift höflichst einladet, macht

sie zugleich auf den beigedruckten Inhalt der bisher erschienenen

5 Jahrgänge aufmerksam.

Der Preis der ersten beiden Jahrgänge, 1862, 1863 zusam

men, ist auf 5 fl. ermäßigt — für Jahrgang 1864, 1865, 1866

beträgt derselbe je 5 st.

Außerdem empfiehlt die Verlagshandlung die 8 Jahrgänge der

dieser Vierteljahresschrift vorausgegangenen

Zeitschrift

fül die

FpLilmmfp Kiltholischp Thpolliglp

herausgegeben von

der theologischen Facultiit in Wien,

welche sie, um den neu hinzutretenden ?. 1. Pränumeranten die

Anschaffung möglichst zu erleichtern, auf

10 fl. — 6 Thlr. 20 Ngr.

im Preise herabgesetzt hat.

Zu diesem ermäßigten Preise eristirt jedoch nur mehr ein

geringer Vorrath.

Wien, im März 1867.

Wilhelm Sraumüller,

t. t. Hof» und Universität»buchhlli«dler,
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heiliger Glaube im Gebete de« Herrn; Peinlich, die Weihe de« Leben« von der

Wiege bis zum Sarge; Leguay, die vollkommene Ordensfrau ; Veith, Homi°

leiische Werte, von vr. Wiedemann; Ginzel, Geschichte der Slauenaftostel

Thrill und Method, und der slavifchen Liturgie, von vr. Hergenröther;

Wiedemann, die Nelrulogien de« Domstifte« Salzburg; Wiedemann, Netrulo»

gium de« ehem. Klosters Oberalteich; Ginzel, Reliquien von Vinzenz Eduard

Milde; Stolz, Mörtel für die Freimaurer, von vr. Kreufer).
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Ueber den Charakter und Entwicklungsgang der Kreuzzüge. Ein Vortrag
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Die A«cese. Von Dr. F. l. Hagher in Wien.

Zur Geschichte des Nisthum« Lavant. Von vr. Theod o r Wiedemann.
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in Münster.

Nurcard von Horneck. Abhandlung de« Dr. Franz Oberthür. Mitgetheilt

von Dr. Ant. Ruland, Oberbibliothelar in Würzburg.

Hippolytu« oder Nouatian? Nochmal« der Verfasser der ,?nil«»c>pnll'

m«n»." Von Prof. Or. Hergen röther in Würzburg.

Ueber die altchristliche Basilica. Von Prof.. Dr. Kay sei in Paderborn.

Recensionen.

veorewin Nratiani. Von Dr. Franz Laurin, Studiendirect. in Wien.

Beiträge znr Geschichte der französischen Kirche während der ersten Re

volution. Von Dr. Josef Fehr in Tübingen,

Zur Chronologie der Apostelgeschichte und der Paulinischen Briefe. Von

vr, Jordan Buch er, Staotpfarrer in Heilbronn.

Die Rnthenen. Von Dr. E. H. Costa in Laibach.

Recensionen.

Kirchliche Actenstücke. (Erlaß de« bifchöfl. Ordinariate« von Budwei« an

den Lleru« der Diöcefe, die Amtsinstruction für die hochwürdigen Bezirks-

vitäre betr.)

Hausmann, Zur Stellung der Bezirtsvitäre in Böhmen.

Inhalt des dritten Jahrganges.

Die Reise Pauli nach Spanien und dessen zweite römische Gefangen-

schaft. Von Dr. Franz Werner, Dompropst in St. Pulten.

Zur Geschichte der Entstehung der heil. Evangelien, Von Prof. Dr.

Fried lieb in Breslau.
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William, Abt zu Ebersberg. Von Dr. Theodor Wiedemann.

Recensionen.

Kirchliche Actenstücke.

Der Mensch und der Staat. Von Prof. Dr. I, N. Ehrlich in Prag.

Igiilltius Feigerle, Vischof der Diocese St, Polten. Nach dem Lebe» ge

schildert «on Prof. Dr. A, Kirschbaum er in St. Polten.

Die tathol. Kirche in Norwegen. Von I. N. Ientsch in Wien.

Recensionen.

Kirchliche Actenstücke.

Die Opfer Kain's und Abel'« Von Dr. F. Stiefelhagen, Pfarrer in

Cucheuhcim.

Ueber den sogenannten Bainabas-Nrief. Von Prof, Dr. I. B. Kays er

in Paderborn.

Die Ascese. II. Von Prof. Hr. F. X. Hayker in Mautcrn,

Recensionen.

Kirchliche Actenstücke.

Die Trinität der göttlichen Substanz. Von Prof. und Domcapitular vr,

O. K. Mayer in Bamberg.

Beiträge zur Geschichte des Nisthnme« Wiener°Neust»dt. Von vr.

Theodor Wiedemann.

Kirchliche Hymnen. Von Prof. vr, I. B. Kayser in Paderborn.

Mainz im Jahre 1863. Von Prof. Holzammer in Mainz.

Recensionen.

Kirchliche Actenstücke.

Miscelle.

Inhalt des nicrtcn Jahrganges.

Luther und der Mariencultu«. Von vr. Theodor Wiedemann.

Propst Gerhoch I, von Reichersberg, ein deutscher Reformator des XII.

Iahihunders. Von Dr. Jos. Bach in München.

Die Popularität de«. Kanzelredner«. Von vr. Alban Stolz, Professor

der Theologie in Freiburg.

Recensionen.

Die Ascese. III. Von vr. F. X. Hayker, Professor der Theologie

in Mauteru.

Zur Chronologie de« Leben« Jesu. Chronologischer Versuch von vr.

Jordan Bucher, Stadtpfarrer zu Heilbronn.

Deutsche geistliche Lieder au« der ersten Hälfte de« 17. Jahrhundert«.

Von Ilr. B. Hölscher, Directur des Gymnasium« in Recklinghansen.
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dor Wied emaun.
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vr. Hettinger in Würzburg.
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Der Hymnus: Heternnm rernn, eonäitnr. Von Prof. vr. I. N. Kay»

ser in Paderborn.

!s a u « « » s , Npisenpi Vi«nn«u»i» , 6« tollenäi» 2bu«ibii» eoels»!»,« li-

deUu», nach einer Handschrift der tais, Hofbibliothek Wien, mitgetheilt von Dr.

Theodor Wiedemann,

Recensionen. ,

Actenstücke (Weitere Beiträge zur neuesten Geschichte der Wiener-

Universität).

Inhalt des fünften Jahrganges.

Die Prophezie Daniel'« von den vier Weltreichen. Von Dr. G. K. Mayer,

Prof, der Dogmatil und Domcapitular in Bamberg.

Die Verfälschung der Lehre der Waldenser durch die fianzo'sisch°reformi,rte

Kirche. Von Dr. I, Friedrich, Prof, der Theologie an der Universität in München.

Da« Kolloquium de« Cochläu« mit Luther zu Worm« auf dem Reichstage 1521.

Von Dr. Karl Otto, Prüftet des, fürstbisch. Conuicts in Breslau.

Recensionen.

Bibliographische Uebersicht der im Jahre 1865 (Januar bis Ende Novem

ber) erschienenen Recensionen über Werte auf dem Gebiete der Theologie und der an

dieselbe angrenzenden Wissenschaften.

Beiträge zur Geschichte de« Bisthums Wiener-Neustadt. II. Von Dr. Th e o o.

Wiedemann.

Rede bei der feierlichen Reconciliation der Metropolitantirche des h. Veit zu

Prag am 28. Februar 1621. Mitgetheilt von Dr. I. Ginzcl, Domcapitular in

Leitmeritz.

Drei mittelalterliche Pilgerschriften (luunminaw» V.); herausgegeben und
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Die Echtheit de« Concil« von Eöln im Jahre 346. Von Dr. I. Friedrich,
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Ein Beitrag zur Geschichte des Traduciauismu«. Von Dr. I. Tosi, Prof.

der Theologie an der Universität Graz.

Recensionen.

Notiz (über den hochwürd. Herrn Bischof Michael Haas in Szathmär).
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Methode, llie Geschichte mit Nutzen zu studnen.

Vortrag

gehalten von dem Professor Dr. Hlbert Hiiger bei der Eröffnung de« philologisch-

historischen Seminar« am 23, October 1866,

WNer eine Reise unternimmt, muß nicht nur das Ziel, wel

ches er erreichen soll, sondern auch die Wege kennen, welche zu die.

fem Ziele führen; aber selbst mit der Kenntniß der Wege, insofern

sie nur als Li^en die Richtung zum Ziele anzeigen, würde ihm nicht

geholfen sein, wenn er sich nicht genaue Kenntniß verschafft von den

Schwierigkeiten, welche auf dem Wege zu überwinden, und von den

Beförderungsmitteln, welche ihm über die Schwierigkeiten hinweg

helfen, und ihn nicht nur endlich einmal, sondern schneller und be

quemer zum Ziele führen.

Ganz in derselben Lage befinden wir uns, meine Herren, auf

dem Gebiete der Wissenschaft. Jeder von Ihnen muß sich nicht nur

über das Ziel, welches er auf seiner Wanderung durch die gewählte

Wissenschaft zu erreichen trachtet, sondern auch über die Mittel und

Wege, anf denen er zum Ziele gelangen kann, vollkommen klar sein.

Kehren wir diese allgemeinen Sätze um, m. H., und vergegen

wärtigen wir uns einen jungen Mann, welcher sich über das Ziel,

das er bei seinen Studien erreichen soll, nicht klar ist, der wird auf

dem weiten Felde der Wissenschaft herumirren, wie ein Wanderer,

welcher sich auf Gcrathewohl in einen unermeßlichen und unüber

sehbaren Wald begibt und sich ziel- und zwecklos in demselben herum

treibt. Vergegenwärtigen wir uns einen zweiten, der zwar ein Ziel

vor Augen hat, aber die Wege und Mittel zur Erreichung dieses

Zieles entweder nicht näher oder gar nicht kennt, der gleicht einem

Wanderer, der wohl im Allgemeinen weiß, daß dort weit hinter dem

Oeft, Vieitell- <- !»tho>, Theol. VI, 1
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Walde der Ort liegt, den er erreichen soll, die Wege aber nicht

kennend bald diesen bald jenen einschlägt, auch mühevoll und schweiß

triefend Höhen hinanklimmt und in Tiefen hinabsteigt, dabei aber

Gefahr läuft, selbst die Richtung zu verlieren und das ausgesteckte

Ziel gar nicht zu erreichen.

Sie, m. H., sind sich über das Ziel, welches Sie anstreben,

wohl klar; dies beweist die von Ihnen getroffene Wahl jener Gruppe

unserer Disciplinen, auf deren Gebiete Sie ihre Zukunft zu gründen

und ihre Lehr- oder wissenschaftliche Thätigteit dereinst zu entfalten

beabsichtigen; — nicht ganz dasselbe dürfte aber der Fall sein hin

sichtlich der Wege und Mittel zum gewählten Ziele zu gelangen;

in dieser Beziehung dürfte manche Unklarheit und Unsicherheit und

selbst plan- und erfolgloses Herumirren, oft bei großer Anstrengung

und bei vielem Zeitaufwande, nicht zu den seltenen Fällen gehören;

um es mit einem Worte zu sagen: vielen jungen Männern, welche

über das Ziel, das sie bei ihren Studien anstreben, mit sich voll

kommen eins sind, fehlt die Kenntniß der besten Methode zu

studiren. Die Methode, m. H., ist mehr als die Hälfte der Arbeit;

eine gute Methode ist der kürzeste Weg zum Ziele, ist die sicherste

und erfolgreichste Art, sich die Wissenschaft in ihrem Umfange, in

ihrer Tiefe und mit ihrem praktischen Nutzen anzueignen. Ich

machte es daher mir zur Aufgabe, Ihnen, m. H., von meinem

Standpunkte aus, d. h. von dem Standpunkte jener Wissenschaft,

welche auch ich neben meinen verehrten Herren College« zu vertreten

habe, in Umrissen Andeutungen mitzutheilen, in welcher Weise Sie

das Studium der Geschichte mit dem besten Erfolge und mit

dem größten Nutzen betreiben sollen.

Wenn ich die Frage hinstelle, wie das Studium der Geschichte

mit dem größten Nutzen betrieben werden soll, so liegt darin

schon die Andeutung, daß es letzte Aufgabe dieses Studiums nicht

sein könne, in der Virtuosität des bloßen Memorirens, d. h. in dem

bloßen Wissen der Facta, Namen und Iahrzahlen zu culminiren,

sondern daß mit ihm etwas erreicht werden soll, was bildend und

veredelnd auf Geist und Herz wirken muß. Beide Momente sind

freilich von einander untrennbar und verhalten sich gegenseitig wie

Prämissen und Schlußfolgerungen ; ich möchte ersteres als das Vehi

kel, letzteres als den Zweck bezeichnen, jenes die formelle, dieses

die materielle Seite des historischen Studiums nennen. Da nun
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aber die materielle Seite des historischen Studiums nicht erreicht

werden kann, ohne die formelle gewonnen zu haben, da Niemand

aus dem reichen Fonde der Geschichte Bildung und Veredlung des

Geistes und Herzens schöpfen kann, der sich nicht zuvor mit ihrem

Mechanismus, d. h. mit den Thatsachen in ihrer chronologischen

Folge und in ihrem inneren Zusammenhange, mit deren Rückwirkung

auf das Wohl und Wehe entweder einzelner Menschen oder ganzer

Völker und mit ihren die Cultur fördernden oder vernichtenden Wir»

tungen bekannt gemacht hat: so will ich zuerst über die formelle

Seite des historischen Studiums und dann über die materielle Seite

meine Ansichten mittheilen.

Daß das Studium der Geschichte, vou seiner formellen Seite

betrachtet, zunächst Sache des Gedächtnisses ist, wird Niemand

in Abrede stellen; es konnte ihr diese Eigenschaft auch nur in einer

Zeit zum Vorwurfe gemacht werden, wo man den menschlichen Geist

blos aus Verstand bestehen ließ, ungefähr wie die Maler die Sera

phim nur mit einem Kopf und zwei Flügeln ohne Leib darzustellen

Pflegen. Dieser Wahn ist glücklicher Weise überwunden, und wer

immer sich mit ernsten Wissenschaften beschäftigt, weiß, daß jede,

selbst die abstrakteste, auf einer Grundlage beruht, welche unserem

Wissen und Denken von dem Gedächtnisse bereitet werden muß.

Erste Bedingung eines erfolgreichen Studiums der Geschichte ist

daher Ucbung des Gedächtnisses; es muß memorirt werden;

denn wenn der Satz von einer Wissenschaft gilt, so gilt er von der

Geschichte : tantnm scimu», Quantum memoria tenemus, was das

Gedächtniß aufbewahrt, das wird unser Eigenthum und ein Schatz

auf Zeitlebens.

Die Notwendigkeit wie den Werth der Gedächtnißstarkung

durch Uebung haben ausgezeichnete Männer aller Zeiten anerkannt;

von vielen Beispielen erwähne ich nur des Philosophen Gassendi,

der es sich zur Regel gemacht hatte, täglich mehrere hundert aus

wendig gelernte Verse zu wiederholen. Außer dem ganzen Lucrez

hatte er bei 6000 Verse aus lateinischen Dichtern im Gedächtnisse.

Cr pflegte zu sagen, es fei mit dem Gedächtnisse wie mit allen an

dern Fähigkeiten: will man es nicht nur stärken, sondern auch vor

der Abnahme bewahren, welche mit dem Alter allmälig eintritt,

so muß man es beständig üben, uud mit der Nebung frühzeitig
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beginnen. Verwendung und Anstrengung des Gedächtnisses, dieser

unendlich dankenswcrtheu Fähigkeit unseres Geistes, ist demnach, wie

ich bemerkte, erste Voraussetzung eines von Erfolg begleiteten Stu

diums der Geschichte.

Allerdings ist das Memorireu eine mühesame Sache, erfordert

Ueberwindung und entschiedenen Willen. Allein die Wissenschaft ist

zu Hilfe gekommen und hat eine Menge Mittel geschafft, durch

welche das Gedächtniß unterstützt und das Mcmoriren erleichtert

werden kann. Ich zähle zu diesen Mitteln vor allen ein Handbuch,

dann tabellarische Uebcrsichten, Karten, sowohl geographische als

geographisch-historische, genealogische, und da« eigene Anfertigen

von Uebersichtstllbcllcn.

Daß zum Studium der Geschichte ein Handbuch unentbehr

lich ist, bedarf keiner Erörterung; ich möchte aber hervorheben, daß

man nur Eines wähle und bei demselben verbleibe; es solider Leit»

faden werden durch unser ganzes Studium der Geschichte, gewisser

maßen der Kristallislltionspunkt, an und um welchen sich in immer

größerem Umfange die neuerworbenen Theile unsers erweiterten

Wissens anschließen können. Bei ein» und demselben Handbuch

sollen wir aber verbleiben, weil das Gedächtniß so beschaffen ist,

daß es mit dem Anschauungsvermögen unseres Geistes in innige

Verbindung tritt, und daraus das sogenannte Localgedächtniß seine

Stärke schöpft. Bis zu welchem Grade diese Stärke durch den

fortgesetzten Gebrauch eines und desselben Handbuches ausgebildet

werden kann, dafür zeugt die Erfahrung, daß wir uns, auch ohne

das Buch aufzuschlagen, klar vorzustellen vermögen, auf welcher

Seite, au welcher Stelle, und in welchem Wortlaute eine Angabe

sich vorfindet. Von diesem Handbuche gilt dann insbesondere die

Regel, non multa, seä multum leFsuäum; eben weil wir uns

nur an dieses Eine halten sollen, muß es oft gelesen, muß es dem

Gedächtnisse eingeprägt werden und es wird dann der Satz seine

Geltung haben: leetorein uuins lidri timso.

Was die andern Behelfe, die tabellarischen Uebcrsichten, histo

risch-geographischen Karten u. s. w. anbelangt, so gilt von ihnen

dasselbe, was ich von dem Handbuche sagte, nur in erhöhtem Grade.

Weil sie uns den Gegenstand im Bilde darstellen, prägt sich dieses

dem Gedächtnisse um so dauernder ein, je stärker dasselbe und das

Anschauungsvermögen in uns ausgebildet ist. Wie wir von einer
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Landschaft, die wir uns angesehen, oder von einem Gemälde, das

wir betrachtet haben, das Bild in lebhafter Erinnerung mit uns

davontragen, so haftet das Bild der Ucbersichtstabelle und der

Karte in unserer Vorstellung und unterstützt und stärkt das Local-

gedächtniß. Darum sind wir im Stande, eine solche Tabelle oder

eine solche Karte auch ohne Vorlage aus dem Gedächtnisse treu

nachzuzeichnen. Unter den vorhandenen Uebersichtstnbellen möchte

ich den Zeit ström von Friedrich Straß und den historischeu

Atlas von 1^« 8»ßs, deutsch bearbeitet von Dusch, und unter den

geographisch-historischen Atlasen den Spruner'schen als besonders

empfehlcnswerth hervorheben.

Alle diese Behelfe werden aber, insofcrne sie zur Gedächtnis),

stürkung beitragen und das Memorireu unterstützen sollen, von der

eigenen Anfertigung tabellarischer Übersichtskarten übertrof-

fcn. Es scheint, als könne sich unser Geist nur in einer von ihm

geschaffenen Form des Denkens und Auffassens am leichtesten bewe«

gen; darum unterstützen auch jene Uebersichtstabellen, welche wir

selbst als der Individualität unseres Gedächtnisses am meisten zu

sagend entwerfen, unser Erinnerungsvermögen am kräftigsten.

Erheischt also, wie eben gezeigt wurde, die formelle Seite

des Studiums der Geschichte zunächst die angestrengteste Thätigkeit

des Gedächtnisses, so bedarf der Historiker, um in sein Fach

eingeführt zu werden, noch einer Menge anderer Behelfe, die sämmt-

lich unter dem Namen der historischen Hilfswissenschaften

begriffen sind, und mit Recht die Schlüssel der Geschichte genannt

werden können, denn sie sind zur Einführung in ein gründliches

und erfolgreiches Studium der Geschichte so nothwendig, wie die

Schlüssel zum Eintritt in verschlossene Gemächer. Unter den histo

rischen Hilfswissenschaften begreift man vorzugsweise die Geogra

phie, Chronologie und Diplomatit, Numismatik und

Heraldik, Alterthumskund e, philologische oder Spra

ch enken ntn iß, Kenntniß der Regeln der historischen

Kritik und Quellenkunde. Um nicht zu weitläufig zu werden,

will ich nur ein Par dieser historischen Hilfswissenschaften des Wei

tern besprechen.

Chronologie und Geographie wurden von den Alten

die beiden Augen der Geschichte genannt; ich möchte die Chronologie

bezeichnender den Zeiger an der Uhr, und die Geographie den
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Boden der Geschichte nennen. Wie die beste Uhr uns über die

Tageszeit nicht belehrt, wenn der Zeiger an ihr fehlt, so fehlt an

der Geschichte das regulirende Moment, wenn nicht bestimmt wird,

wann, in welcher chronologischen Aufeinanderfolge oder in welcher

Gleichzeitigkeit die Ereignisse sich zugetragen haben. Ein genaues

Studium der verschiedenen Zeitrechimugssysteme und Calcndarien ist

daher eine wesentliche Vorbedingung gründlicher Geschichtskenntniß.

Wer findet sonst den Ausweg z. B. aus dem Labyrinthe der über

einander gestappelten Tausende und wieder Taufende von Jahren

in den Uebcrlieferungen der asiatischen Geschichte? Wer kann sich

gründlicher Kenntniß des griechischen und römischen Alterthums rüh

men, wenn er in der Zeitrechnung der Griechen und Römer nicht

zu Hause ist? Wer wird die Widersprüche in den chronologischen

Daten der mittelalterlichen Geschichte entwirren wollen, wenn er

leine Kenntniß der verschiedenen Calcndarien und des zwischen Weih

nachten und Ostern schwankenden Jahresanfangs sich erwirbt?

Die Geographie können wir den Boden der Geschichte nennen,

und mit vollem Rechte. Der einzelne Mensch, wie ganze Völker,

diese Hauptfaktoren der Geschichte, wurzeln in dem Boden, auf dem

sie wandeln, tiefer als ein flüchtiger Blick anzunehmen geneigt sein

dürfte. Ihre physische Beschaffenheit, Lebensweise, Charaktereigeu-

thümlichkeit, Gewerbefleiß, Verkehr, Kunst, intellectuelle Bildung,

die ganze Gestaltung ihrer gesellschaftlichen und politischen Einrich

tungen, ihr Wohlstand und ihre Armuth, und selbst ihre äußeren

Schicksale sind bedingt durch den von ihnen bewohnten und cultiuir«

ten, dankbaren oder undankbaren Boden. Man vergleiche nur den

Insulaner Großbritanniens mit dem Steppenbewohner Asiens, die

armen Hirtenvölker der sterilen Hochalpen mit dem im Genuße der

üppigsten Naturprodukte schwelgenden Südländer, die physische und

geistige Regsamkeit der Bewohner der gemäßigten Zone mit den unter

der sengenden Glut der Tropenländer erschlafften Halb- oder Ganz-

wilden, und man wird einen einflußreichen Zusammenhang zwischen

dem Menschen und den von ihm bewohnten Boden nicht in Abrede

stellen wollen. Das Studium der Geographie, natürlich nicht jenes

mechanische, welches sozusagen nur in t>er Arbeit unseres Zeigefingers

auf der Karte besteht, sondern jenes geographische Studium, wel

ches uns vorzugsweise in die Kenntniß der physikalischen Beschaffen

heit des Erdbodens, der Beziehungen zwischen diesem und den Men
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scheu, und der Cultur-Bedingungen und Cultur-Elemente, die in

seiner Plastik liegen, einführt, muß demnach dem Studium der Ge>

schichte nothwendig vorangehen und dasselbe begleiten. — Ebenfalls

nothwendig , aber von secundärer wissenschaftlicher Bedeutung, ist

die Kenntniß der politischen Geographie, d. h. die Kenntniß jener

Grenzlinien, welche die Individualisirung der Völker und ihrer Stamme,

und deren Schicksale zu verschiedenen Zeiten verschieden gezogen haben.

Von gleicher Unentbehrlichst wie Chronologie und Geographie

zum BeHufe eines gründlichen Studiums der Geschichte sind die

philologischen oder sprachlichen Kenntnisse. Kann die

Chronologie mit dem Zeiger an der Uhr, und die Geographie mit

dem Grund und Boden eines Gebäudes verglichen werden: so dürfen

wir die philologischen oder sprachlichen Kenntnisse den Schlüssel

nennen , der uns den Zutritt in das Gebiet der Geschichte öffnet.

Wie Niemand zu einer gründlichen Kenntniß der Geschichte gelangt,

der sie nicht aus ihren Quellen schöpft, so gelangt Niemand

zum richtigen Verständnisse der Quellen, zumal jener, die uns die

Geschichte der vergangenen Jahrhunderte überliefern, dem die Sprache,

in der sie geschrieben worden, ein versiegeltes Auch ist. Ich werde

mich aber weder über die Notwendigkeit der Kenntniß der modernen

Sprachen, noch über die Notwendigkeit des Studiums der semi

tischen Dialekte oder überhaupt der alten außereuropäischen Sprachen

verbreiten, sondern in meinem Hinweise nur bei den zwei Sprachen

des elastischen Altcrthums verweilen. Erwarten Sie aber nicht,

m. H. , daß ich abweichend von dem Ziele meines Vortrages mich

in einer Lobrede auf die herrlichen Sprachen Roms und Griechen

lands ergehen werde; ich könnte es thun, und Sic besonders auf

ein Moment aufmerksam machen, welches als der Schlüssel zum

Vcrständniß ihrer Vortrefflichkeit geeignet ist, uns den Umstand zu

erklären, warum man sie seit 2000 Jahren als die nachahmungs-

würdigen Muster betrachtete, und sie so lange als solche bewundern

und nachahmen wird, so lange Sinn und Vcrständniß für elastischen

Gedanken-Ausdruck vorhanden sein wird. Jemand hat dieses Mo

ment in ungefähr folgender Weise bezeichnet: „In der Geschichte

des menschlichen Verstandes zeigt es sich, daß zuerst das Aller«

wichtigste ausgemacht wurde, und daß derselbe, che er auf minder

nützliche Forschungen verfiel, erst viel Zeit und Mühe darauf ver

wenden mußte, die Grundbegriffe jener Kenntnisse, auf denen
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das Wohl der Einzelnen wie der Gesammtheit beruht, zu erforschen

und festzusetzen. Diesem Streben mußte auch die sprachliche Bc-

Zeichnung, der Ausdruck der Grundbegriffe in Einfachheit und Klar

heit entsprechen. Darum ist das Lesen der Alten so sehr anzurnthen,

da sie über Moral, Politik und alles menschliche Wissen die Grund-

Ideen enthalten, von welchen alle späteren ausgegangen sind, und

weil sie dieselben uns in einem sprachlichen Kleide überlieferten,

das an Durchsichtigkeit die Florgespinste übertrifft, welche von den

Inseln Kos und Amorgos kamen." Die unübertreffliche Klarheit

und Kürze der zwei classischen Sprachen, ich mochte sagen, ihre

Kunst, den Gedanken zu photogrciphircn, bildet demnach ihre Classicität.

Doch dies weiter zu verfolgen ist nicht meine Aufgabe; diese besteht

in dem Nachweise der Notwendigkeit ihrer Kcnntniß zum Zwecke

eines gründlichen Studiums der Geschichte.

Weitaus der wichtigste Theil der Geschichte des Alterthums

spann sich ab zur Zeit, wo die Griechen und Römer durch die

Macht ihrer Cultur und ihrer Waffen die bekannte und gebildete

Welt beherrschten. Ihr Verlauf knüpfte sich an die Schicksale dieser

zwei Völker, und wir kennen sie nur aus den monumentalen oder

schriftlichen Ueberlieferungen, welche Griechen und Römer uns hinter

lassen haben. Diese Ueberlieferungen wurden aber für uns die

Quellen ihrer Geschichte. Woher also soll die gründliche Kcnntniß

der Geschichte des Alterthums in ihrem wichtigsten Verlaufe erwor

ben werden, wenn nicht aus diesen Quellen? Wie aber will und

soll sie Jemand aus ihnen schöpfen, wenn ihm die Kcnntniß ihrer

Sprache fehlt? Sie, m. H., werden nicht erwarten, daß ich vor

Ihnen von Übersetzungen spreche; diese mögen wohl dem Laien in

der Wissenschaft genügen etwa wie dem nächtlichen Wanderer das

Mondlicht, wir aber sind berufen im Sonnenlichte zu wandeln.

Aber nicht blos wegen ihrer Beziehung zur Geschichte des

classischen Alterthums, sondern auch wegen ihrer Unentbehrlichkeit für

die ganze mittelalterliche Geschichte ist die Kcnntniß der lateinischen

und griechischen Sprache nothwendig. Beide Sprachen blieben, wie

ja bekannt ist, die Vermittler alles geistigen Verkehrs im christlichen

Abend- und Morgenlaude; die Geschichtsquellen, sowohl die Chroni

ken der Lateiner, als auch die Historien der Byzantiner, sind in der

einen, beziehungsweise der andern Sprache geschrieben, und ihre

Benützung ohne Keuutniß der Sprache eben so unmöglich, wie im
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gleichen Falle die Benützung der Geschichtsquellen der alten Römer

und Griechen. — Es steht demnach fest, daß die historischen Hilfs

wissenschaften, wie ich es beispielsweise an der Philologie, Geogra

phie und Chronologie angedeutet habe, für den Historiker, der in

seinem Fache sich über den Standpunkt eines Dilettanten erheben

und gründliche Kenntnisse erwerben will, nicht zu umgehende Studien

bilden müssen.

Allein es gibt noch andere Zweige der Wissenschaften, die

scheinbar in keinem so innigen Zusammenhange mit der Geschichte

stehen, wie ihre sogenannten Hilfswissenschaften, nichtsdestoweniger

zur Vollendung der historischen Ausbildung und zur Kunst, das

Studium der Geschichte mit Erfolg und Nutzen zu betreiben, so

nothwcndig sind, wie das Licht zum Sehen, wie jene wegweisenden

Zeigefinger au der Straße zur Orientirung des Wanderers. Ich

«erstehe zunächst unter diesen das Studium der Geschichte beleuch

tenden und den Historiker auf deren weitem Gebiete orientirendcn

Zweige der Wissenschaften: die Philosophie und die Religion.

Wenn ich .das Studium der Philosophie als nothwcndig für

den Historiker hinstelle, so will ich damit nicht gesagt haben, daß

es seine Aufgabe sei, sich blindlings an eines jener vielen Systeme

hinzugeben, von denen besonders in neuerer Zeit jedes seine Kathe

der auf der Schadelstätte des vorigen aufrichtete. Für ihn hat es

keinen Werth, Schüler eines dieser Systeme zu sein, um mit leiden

schaftlicher Unduldsamkeit die Formen des Denkens und der An

schauung Anderer nach seiner Schablone zu richten und zu regulircn.

Dem Historiker soll die Philosophie jene Wissenschaft sein, die ihn

mit den Gesetzen und mit dem Gange des consequentcn Denkens,

mit den Eigenschaften der menschlichen Natur, mit den Functionen

unseres Geistes und unserer Seele, mit den nicht immer leicht zu

entdeckenden Quellen unserer Leidenschaften bekannt macht; indem der

Schlüssel zum Verständniß dcr Geschichte, wie Johannes Müller es

treffend bezeichnet, nicht selten in dem Innern des Menschen zu

suchen ist; die Philosophie soll dann, eben weil sie in ihrer letzten

und höchsten Aufgabe der Versuch des menschlichen Geistes ist,

die ersten Priucipien aller Dinge zu erforschen, den Zusammen

hang derselben zu erkennen, und sich Alles in einer Einheit zu

denken, uns über die Harmonie zwischen der Natur und den

Neltbegebenheiten, über die Ursachen und Folgen, über Ziel und
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Zweck des Ganges der Geschichte der Menschheit belehren. Ohne

höhere philosophische Auffassung wird die Geschichte mit ihrem uner

meßlichen Materialc kaum als etwas Anderes erscheinen, als ein

unübersehbares chaotisches Durcheinander. Freilich muß bei diesem

Vorgänge eine höchst gefährliche Klippe mit Sorgfalt vermieden

werden. Wer seinen Standpunkt zur philosophischen Auffassung der

Geschichte, anstatt ihn in ihrer Mitte zu nehmen und mit vorurtheils-

freicm Blicke die in ihr liegenden Ideen und Gesetze zu erforschen,

außerhalb derselben auf dem Boden irgend einer aftrioristischen Theorie

wählt, und sie nach dem Maßstabe vorgefaßter politischer und mo

ralischer Dogmen mißt, und dies für philosophische Auffassung der

Geschichte hält, wird Gefahr laufen, Vorurthcile und Hypothesen

in dieselbe hineinzutragen und sie in die Formen seiner Theorie

zu gießen.

Als zweiten, das Studium der Geschichte beleuchtenden und den

Historiker orientirendcn Zweig der Wissenschaften bezeichnete ich die

Religion. Es bedarf wohl keiner bcsondcrn Versicherung, daß die

Religion seit Anbeginn einer der wichtigsten Factoren in der Ge

schichte des Menschengeschlechtes ist und war. Alle Völker führen

ihren Ursprung und ihre älteste Geschichte auf Daten zurück, die

entweder als historische oder mythische Überlieferungen dem Gebiete

der Religion angehören; ich erinnere hier nur beispielweise an Aegyp-

tcn, wo die uralte Einthcilung des Landes in Districte oder Nomen

mit ebenso vielen Tempeln und Niederlassungen der Priesterkaste zu

sammenhing; an die Mythologie der Griechen, welche den Schlüssel

zum Verständniß des ganzen höheren hellenischen Nltcrthums in sich

birgt; und an die Staatsreligion der Römer, bei denen die religiösen

Institute in der engsten Verbindung mit der politischen Verfassung

standen. Die Religion wurde die Quelle der Sitten, Gebräuche,

Cultur und Verfassungen der Völker. Insbesondere aber gilt dies

von der christlichen Religion; ihr Zusammenhang mit der Welt

geschichte ist ein so inniger und allumfassender, daß die ganze Ge

schichte des Mittelalters und der neueren Zeit, wenn man von ihr

absehen wollte, gar nicht zu verstehen wäre. Das Christenthum

wurde das Mittelglied zwischen der alten und neuen Welt; es war

gerade zur Zeit, als die Völkerwanderung beinahe unfern ganzen

Erdtheil und alle Herrlichkeit der alten Welt zerstörte und eine all

gemeine Wüste aus demselben zu machen drohte, in allen Ländern
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ausgebreitet, um das einigende Band der sonst durch Religion und

feindselige Politik getrennten Volker werden zu können. Es rettete

herüber aus der untergehenden Römerwclt, was an Wissenschaft und

Cultur noch vorhanden war, und wurde beim Aufbau der neuen

mittelalterlichen Staaten neben der nationalen Sitte nnd dem natio

nalen Rechte der zweite Grundpfeiler, auf dem das ganze Gebäude

ruhte. Von dieser Zeit an durchdrang das Christenthum alle Zu

stände und Verhältnisse des öffentlichen wie privaten Lebens, wurde

die Quelle aller neubeginnenden Cultur und Wissenschaft, leider aber

auch, wenn es mißverstanden oder mißbraucht wurde, die Veranlassung

zu unheilvollen Vcrirrungen und verwüstenden Umwälzungen, so wie,

wenn es gänzlich abhanden kam, sein Abgang die schrecklichsten Folgen

für die Sitten und die öffentliche Ordnung nach sich zog. Kenntnis;

der verschiedenen alten Religionssystcme, und bezüglich des Christen-

thums, Kenntniß seiner Lehren und seines Einflusses, mit einem

Worte, Kenntniß der Kirchengeschichtc muß daher, wenn der Histo

riker mit Erfolg und Nutzen an seiner Ausbildung arbeiten will,

erworben werden.

Es wären wohl noch andere Disciplincu zu erwähnen, deren

Erwerbung der Historiker, wenn ihm an seiner vollkommenen Durch

bildung gelegen ist, nicht versäumen darf, z. B. das Studium der

Rechtsgeschichte im Allgemeinen, das Studium des römischen Rechtes

im Mittelalter, des canonischcn Rechtes, des Lehcnrechtcs, der Kunst

geschichte u. m. a.; allein um nicht allzuweitläufig zu werden, über

lasse ich die Untersuchung der Notwendigkeit dieser ergänzenden

Studien ihrer eigenen Erwägung, und gehe dafür über zur Erörte

rung einer andern Frage, die ich für die Hauptsache bei dem gauzeu

Studium der Geschichte, für den Schlußstein halte, der demselben

aufgesetzt werden muß.

Wir gelangen nämlich zur Frage, welches deun das Endresultat,

die letzte Aufgabe und der eigentliche Gewinn des historischen Stu

diums sein soll? Soll die gesummte Bemühung zu keinem andern

Ziele führen, als daß unser Gedächtniß angefüllt werde mit einer

Menge historischer Daten, die wir bei jeder beliebigen Gelegenheit

mit Sicherheit zu memoriren im Stande seien? Soll das Ergebnis;

nur darin bestehen, daß wir dunkle Partien und streitige Punkte der

Geschichte mit größerer Sicherheit des Wissens festzustellen und auf«

zuklären vermögend sein sollen? Soll es nur Aufgabe sein, wenn
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wir als Lehrer der Geschichte zu wirken berufen werden, daß wir

dieselben Experimente und Ucbungen am Gedächtnisse der Jugend

wiederholen, die wir mit unserm eigene» vorgenommen haben? Oder

liegt das letzte Ziel des historischen Studiums, der eigentliche Ge

winn desselben weiter zurück? — Ich bemerkte schon Anfangs, daß

die letzte Aufgabe dieses Studiums nicht in der Virtuosität des

bloßen Memorirens, in dem bloßen Wissen der Facta, Namen und

Iahrzahleu bestehen könne, sondern daß als eigentlicher Gewinn noch

etwas Anderes, nämlich Nildung und Veredlung des Geistes und

Herzens, erreicht werden soll; ich nannte dieses Geist und Herz bil

dende und veredelnde Moment der Geschichte die materielle Seite

ihres Studiums. Fassen wir diese Seite etwas näher in's Auge.

Es mag als ziemlich abgenützt erscheinen, wenn ich mich auf

Eicero's Ausspruch berufe, der von den Wissenschaften im Allgemeinen

rühmt: „Haeo stndi«, HäolssCLutiani alnnt, »sneotutem odleotant,

8Lounä»8 rs» ornant, »äversis riertuAiuru. ao solatium praeiient,

cioleotant äorui, uon impeäiunt fori«, perriootant uniiisouii!,

PereArinÄütur, rustieautui-" (pro ^roliia, o. 7) der jedoch die

Geschichte vorzugsweise die inazistr«, vitas nennt, oder, wenn ich

die Autorität des Polybius anrufe, der versichert, daß zur Belehrung

und Bildung des Lebens nichts geeigneter sei, als zu wissen, was

ehedem sich ereignet hat; es begegnet uns aber in diesen (lange und

allbekannten) Aussprüchen die immer noch neue und unumstößliche

Wahrheit, daß in der Geschichte vorzugsweise ein moralisches

Moment liegt, welches bildend auf Geist und Herz des Menschen

einzuwirken vermag. Und dieses moralische Moment in der Ge

schichte aufzusuchen, es gleichsam als den nährenden Kern für sich

und Andere aus der Schale herauszulösen, bleibt die Hauptaufgabe,

der eigentliche Gewinn, den wir aus dem historischen Studium ziehen

sollen.

Es handelt sich also zunächst um Moral. Oder soll es an

uns völlig ohne Nutzen vorüber gehen, wenn wir Taufende und

wieder Taufende von Beispielen sehen, von darbender Armuth neben

immensem Reichthum, von Sparsamkeit und Schwelgerci, von Ruhm

und Schande, von Treue und Verrath, von Tücke und Edelmuth,

von Barbarei und Humanität, von Unwissenheit und Gelehrsamkeit,

von Tyrannei und Aufruhr, von der Wctterwendigkeit der Pübel-

uatur, von Religiosität und Irreligiosität, und wenn wir die
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beglückenden oder verheerenden Folgen dieser Tugenden oder Verbrechen

wahrnehmen? Sollen wir bei diesem Anblicke nicht gcnöthigt werden,

eine Moral für unsere Grundsätze, für unser Thun und Lassen, für

unser Leben abzuleiten? Ich erinnere mich, irgendwo eine treffende

Hieher gehörige Bemerkung gelesen zu haben. „Es sei merkwürdig,

daß uns, obgleich so viele wichtige Bücher der alten Welt verloren

gegangen, dennoch von den historischen so viele übrig geblieben,

daß wir, ungefähr vom dreitausendstcn Jahre der Welt bis auf den

heutigen Tag, wenige unbeträchtliche Lücken abgerechnet, die Welt«

geschichte kennen?" Ist es nicht, als hatte uns die Vorsehung diesen

Spiegel der Moral mit großer Sorgfalt aufbewahrt, und gilt also

nicht im vollsten Sinne, was Livius in seiner Vorrede sagt: „Ho«:

illuä e8t pr^seinue in eoFnitiune rerum salnure st lruFiternm,

omni» te exerunli äooninsnta in illustri nosita, rnonumento in-

tueri: incl« tidi tnaeyue reinudlioae (setzen wir dafür vitae) ^iioä

imitere , oariiliL; inäe, loeäuru inoentu, toeduin exitu^ c^uoä

vites." „Die Erfahrung von 30 Jahrhunderten", sagt Johannes

Müller, „unterrichte Sie vom Charakter wahrer Weisen und Edel»,

denen gleich zu werden unsere Pflicht ist; über schlechte Menschen,

deren Absichten man ausweichen und vereiteln muß; über die Manier,

das Beste überall zu schaffen, wenn wir können, und, wenn Zeiten

und Menschen es uns verwehren, über Gründe, sich darüber zu

trösten."

Moral aus der Geschichte abzuleiten ist aber nicht blos für

die Veredlung und Nildung unseres eigenen Lebens, sondern auch

wegen unserer Stellung als Erzieher und Lehrer der Jugend noth«

wendig. Die Lehrer sind die Bildner der Jugend; Sie, m. H,, sind die

jenigen, welche jenen Theil der Jugend heranzubilden haben, der einst

berufen sein wird, in hervorragenderer und einflußreicherer Stellung

der Menschheit und dem Staate zu dienen. Wie nun keine Gesell

schaft und kein Staat ohne sittliche Grundlage bestehen kann: so

müssen nothwendig auch diejenigen, welche an der Gesellschaft und

an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten theilnchmen, von sitt<

lichen Grundsätzen geleitet sein. Der Dichter Plautus hat dies in

treffender Weise ausgesprochen. „Ht ninniwm rnuro tidi visuin

«8t oppiänin?" fragt Sagaristio bei Plautus, und dieser antwortet:

„8i inool«.« dene 8unt inorati, pulere innniwiu arbiträr. ?er>

kiäi«, et z>sou1»,tu8 ex nrbe et avaritia 8i exnlant; Huart»,
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inviäia, Quinta, »mditio, »ext» oiitreotatin, «eptiruum

per^urium, ootavo inäiliFsnti», nona injuria, äeoiiuum

hiioä r>688!iuuiii a^re88U 8oelu«: — liaso nisi urde llberunt,

«sntu^ilex muru3 reiiu» servanäi» parum est." Die sittliche»

Grundsätze werden aber der Jugend nach dem altbewährten Lehr

satze: verlia muvent, exerupla traliuut, durch die Moral der Ge

schichte beigebracht, und Staat und Gesellschaft werden am sichersten

bestehen, wenn ihre Städte nicht mit Mauern, sondern mit den

Tugenden der Bürger geschützt sind.

Allein der Gewinn des Geschichtsstudiums soll nicht blos in

der Geist und Herz veredelnden Moral bestehen; es soll der Geist

des Menschen auch zu einer höheren Weltanschauung erhoben

werden. Wer wollte läugnen, daß in dem Gange der Weltbegebcn-

heitcn ein Plan, und zwar ein fortgehender Plan liege, der, wenn er

auch nicht mathematisch erweisbar, und nicht immer schon beim Beginn

der Ereignisse sichtbar ist, doch in den Folgen und im Zusammen

hange des Ganzen unverkennbar zu Tage tritt? Wer wollte der

durch die Geschichte bestätigten Thatsache widersprechen, daß gewisse

Begebenheiten, die an sich von keiner großen Bedeutung zu sein

scheinen, in ihren Wirkungen mit dem in's Wasser geworfeneu Steine

zu vergleichen sind, dessen Kreise sich bis an die fernsten Ufer aus

dehnen, Begebenheiten, die zu Resultaten führten, welche im Anbe

ginne Niemand voraussehen konnte, die aber später für die fernsten

Zeiten und Orte von unberechenbarem Einflüsse waren? Wer z. B.

hätte damals, als Alexander mit 35,000 Mann bei Sestos den Helle-

spont übersetzte, der Prophet sein wollen, um vorauszusagen, daß,

noch ehe drei Meuschcnalter vergehen, griechische Cultur bis an die

Ufer des Indus und bis an die Grenzen Äthiopiens ausgebreitet

sein würde? Wer hätte damals, als Scipio Africanus die Flotte

Karthago's im Angesichte des gedemüthigten Nebenbuhlers verbrennen

ließ, vorausgesagt, daß von jetzt an Rom die Königreiche, nach dem

Ausdrucke des Iesajas, wie Vogelnester wegnehmen, und die Herr

schaft seiner Adler von den Säulen des Herkules und von den Ge

staden Britanniens bis an die Sandwüsten Afrika'« und bis zum

Strande des caspischen Meeres ausdehnen werde? Und als der Stifter

unserer Religion am See Genesareth zwölf Fischer um sich sam

melte, welche menschliche Voraussicht hätte damals versichern wollen,

die Fahne des ersten dieser Fischer werde dereinst von den Zinnen
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ies Capitoliums in Rom wehen und das Christenthum die welt

besiegende Religion werden? Wird es demnach nicht Aufgabe des

jenigen sein, der das Studium der Geschichte mit Gewinn und

Nutzen betreiben will, sich zu dieser höheren Auffassung der Welt-

begebenheiten zu erheben, und den weisen Plan zu erforschen, der

in ihrer Entwickelung und in ihrem Ineinandergreifen zum Wohle

der Menschheit sich offenbart? Wer in der Geschichte nichts Anderes

erblicken wollte, als ein immerwährendes Werden und Vergehen,

eine beständige Wiederholung des Schauspieles, wie eine Nation auf

der Bühne des Welttheaters erscheint, um bald wieder abzutreten

und einer andern Platz zu machen, der würde einem Wanderer

gleichen, der am Ufer eines mächtigen Stromes angelangt, und

weder dessen Ursprung noch Ausgang kennend, nichts weiter sieht,

als wie im ewigen Einerlei eine Woge die andere vor seinen Blicken

oorüberdrüngt. Einer solchen Geschichtsauffassung dürfen wir uns

nicht hingeben ; Aufgabe desjenigen, der aus ihrem Studium reelle»

Gewinn ziehen will, ist es vielmehr, die höheren Ideen, die in dem

Buche der Weltgeschichte enthalten sind, und sich in Religion, in

Kunst und Wissenschaft, und in den Formen des gesellschaftlichen

und staatlichen Lebens der Völker ausgesprochen haben, zu erforschen,

und ihre Quelle aufzusuchen. Hat einer der Alten die Geschicht-

schreib er „Diener der göttlichen Vorsehung" genannt, so werden

wir, bei einem Studium der Geschichte, wie ich es eben als das

richtige bezeichnete, in der Geschichte selbst eine „Dienerin der

göttlichen Vorsehung" finden, die uns nicht nur mit den Rollen

bekannt macht, welche in dem großen Drama der Weltgeschichte den

einzelnen Völkern zugewiesen wurden, sondern auch mit dem Zwecke,

den die Vorsehung mit dem Ganzen erreichen will.

Wenn wir nun das, was ich vorgetragen, in Kürze zusammen

fassen wollen, so kehre ich zu dem zurück, was ich Eingangs gesagt

habe. Wer das Studium der Geschichte mit dem größten Nutzen

betreiben will, der muß sich mit der zweckmäßigsten Methode bekannt

machen. Die zweckmäßigste Methode weist aber auf zwei Wege,

auf den Weg des formellen und auf den des materiellen Studiums

der Geschichte. Ohne Ucbung des Gedächtnisses, ohne Gebrauch

jener Behelfe, welche das Gedächtniß unterstützen, ohne Studium
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der historischen Hilfswissenschaften, zumal der Geographie, Chrono«

logie und Philologie, ohne philosophische Bildung, ohne genauere

Kcnntniß jenes wichtigen Factors der Geschichte, der Religions-

systcme des Alterthums, insbesondere der christlichen Religion und

ihres Einflusses, kann die formelle Seite des historischen Studiums,

d. i. die sichere Kenntniß der Thatsachcn und ihres Zusammenhanges

nicht gewonnen werden. Allein damit dürfen wir uns nicht begnü-

gen; wer das Studium der Geschichte für sich und Andere fruchtbar

machen, und einen reellen Gewinn aus demselben ziehen will, muß

auch den zweiten Weg, den des materiellen Studiums betreten; die

moralischen Momente, die in der Geschichte liegen, dürfen von

ihm nicht übersehen werden. Die aufmunternden Beispiele der herr

lichen Tugenden, die aus dem Leben einzelner Menschen wie ganzer

Völker hervorleuchten, das abschreckende Gegentheil derselben, die

Handlungen gemeiner Leidenschaften und verbrecherischer Gesinnung,

denen die göttliche Nemesis zur Warnung der Menschen nicht selten

auf dem Fuße folgte: müssen für ihn die Quelle moralischer Grund

sätze in Gesinnung und Handlung werden; er muh jene Stufe der

Weltanschauung ersteigen, auf welcher ihm die Geschichte als das

erscheint, was sie nach dem geistreichen Ausspruche eines unserer

tiefsten Denker, des Philosophen Schelling, ist: „Das grüßte und

erstaunungswürdigste Drama, das nur in einem göttlichen Geiste

gedichtet sein kann." Nur unter diesen Bedingungen wird das Stu

dium der Geschichte für uns werden, was es sein soll, eine Fund

grube reichen Wissens, eine Leuchte der Wahrheit und eine Lehrerin

der Lebensweisheit.



II.

Zur Geschichte deg 5chmiirmer8 Martin N005 und

zur Charakteristik 8ailer'8.

Mitgetheilt von vl. I. A. Ginzel> Domcapitular in Leitmeritz.

Obwohl vorausgesetzt werden darf, den verehrlichen Freunden

unserer „Vierteljahrsschrift" sehen die Schicksale und falschen An

sichten des Aftermystikeis M. Boos nicht unbekannt, deuten wir

doch dieselben in Kürze an, damit das, was wir über denselben und

sein Verhältnis; zu dem berühmten S all er beibringen, seine rechte

Stelle und Beleuchtung finde.

Martin Boos, in der Pfarrei Bärenbeuern (zwischen Kauf-

beuein und Füssen) am 25. December 1762 geboren, studirte am

Gymnasium der Erjesuiten zu Augsburg und später zu Dillingen

unter S aller, Weber, Zimmer, um sich dem geistlichen Stande zu

widmen. Nach empfangener Priesterweihe wurde er im Jahre 1790

Cllplan zu Unterthingau bei Kempten, nach zwei Jahren Stiftscaplan

in Kempten und bald darauf Canonicus zu Grönenbach im Kempti»

schen — unter dem vorletzten Fürst^abte von Kempten Rupert II.

von Neuenstein. Seine dort gehaltenen Predigten erregten Gährung

und er wurde von diesem Posten entfernt. Er wurde darauf Caplan

in Wiggensbach, wo seine Neujahrspredigt 179? so gegen ihn auf

regte, daß er fliehen mußte. Er kam im selben Jahre als Caplan

zu Pfarrer Feneberg nach Seeg im Algäu und wurde gleich wie

dieser ob der ihnen zur Last gelegten Schwärmerei in geistliche Unter»

suchung gezogen, in deren Folge er in das Correctionshaus zu Gög«

gingen gewiesen wurde und selbst im Stadtarreste zu Augsburg saß.

Darauf wurde er im Februar 1798 zur Aufsicht dem Pfarrer in

Langeneifnach beigegeben; aber schon in kurzer Zeit erhoben sich die

vest. Nieltelj. f. lathol. Theol. VI. 2
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alten Klagen gegen ihn, und wieder wurde er vor das geistliche Ge

richt gerufen. Boos ergriff die Flucht und wanderte mehrere Mo

nate unstät von Freund zu Freund. Dessen müde, stellte er sich am

9. December 1798 dem Gerichte und drückte den Wunsch aus, aus

der Diärese zu scheiden. Man ließ ihn gerne ziehen, und durch das

Fürwort guter Freunde fand er Aufnahme in die Diärese Linz

unter Bischof A. I. Gall. Im April 1799 reiste Boos dahin ab.

Er wurde Cooverator zu Leonding, Waldneukirchen und Peyerbach,

und im Jahre 1806 Pfarrer in Galt neu tirchen. Wegen einer zu

Maria Geburt 1810 gehaltenen Predigt kam er auch hier in Unter

suchung; da er aber trotz der erhaltenen Zurechtweisung nicht ruhiger

wurde, kam er 1815 in klösterliche Haft bei den Carmeliten in Linz

und wurde 1816 von Amt und Pfründe entsetzt. Er lehrte nach

Baiern zurück und erhielt 1817 einen Ruf an das Gymnasium zu

Düsseldorf. Im Jahre 1819 wurde er Pfarrer zu Sayn, unweit

Neuwied, und starb als solcher am 29. August 1825 (S. Freiburger

Kirchenlerikon IX. 830 f.).

Stand M. Boos in Verbindung mit I. M. S aller und

hielt ihn dieser für einen Schwärmer und Aftermystiter?

Von der Verbindung des M. Boos mit Sailer gibt des Letzte

ren Schrift: „Aus Feneberg's Leben", München 1814, das ver

läßlichste Zeugniß. Durch Johann Michael Fcneberg, den die

innigste Freundschaft mit Sailer verband ^), kam Martin Boos

auch mit diesem in Verbindung, und die hohe Meinung, welche Fcne

berg von dem ihm geistesverwandten und gleich ihm verfolgten Boos

hatte 2), ging auch auf Sailer über.

') In der biographischen Skizze, welche Feneberg über sich selbst nieder«

geschrieben, sagt er: „Im 1. 1770 trat F. zu Landsberg in da« Jesuiten-Noviziat.

Hier bewegte sich in ihm die erste Liebe zu Sailer, der in Lanbsberg mit ihm

in Einem Hause lebte und im gleichen Rocke einherging. In Ingolstadt, wo er

zwei Jahre die Philosophie studirte, hatte er Anlaß, näher mit ihm bekannt zu

werden; und wa« bisher verborgene Liebe gewesen, ging nun in erklärte Freund»

schast Über, die wohl ihre ganze Lebenszeit dauern, und will es Gott, über die«

Leben hinllberreichen wird." Sailer aber gab von der erklärten Freundschaft zu

Feneberg öffentlich Zeugniß, indem er demselben den zweiten Theil seiner Pastor»!«

theologie in zweiter Ansinge mit den wärmsten Freundesworten widmete und in

seiner Schrift „Aus Feneberg'« Leben" ein unvergänglich ehrend Denkmal setzte.

^) In seiner Selbstbiographie schreibt Feneberg: „Als Pfarrer in Seeg

hatte er die edelsten Priester zu Gehilfen: Martin Boos, Xaver Bayer,
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Da M, Boos als Pfarrer in Gnllneulirchen, wie oben ange

deutet wurde, in Untersuchung kam, nahm Sailer sich desselben

aufs Wärmste und Entschiedenste an. Hievon mag der folgende

Brief Sailer's an Freindaller, den Herausgeber der Liuzer

Monats- und Quartalschrift, Zeugniß geben l).

Landshut, 2/Dec. 1811.

Geliebtester Freund

Ihr herzlicher Brief lam fast mit mir in Landshut an. Es

freuet mich sehr, daß Sie Ihre Monatsschrift als Quartalschrift fort

setzen. Der helle, milde Geist, der darin herrscht, kann nur Gutes

wirken, «/ ich wünsche sehr, soviel Zeit gewinnen zu können, und

selbst mitarbeiten zu können. Wir dürfen alle brüderlich zusammen

stehen, um das Evangelium in seiner alten Herrlichkeit auszubreiten

u/ zu erhalten in unfern Tagen. Es ist mir ein besonderer Trost,

daß Sie im Grundsatze der Liturgie mit mir Eines sind . . .

Christoph Schmid, Johanne« Goßner, Philipp Nerius Zech," Nach der Unter»

fuchung in Augsburg 1797 bat F. den Generalvicar auf« Angelegentlichste, „daß

man ihm um Gotteswillen den geistreichen Martin Boos wieder als Kaplan

lassen solle." Und in dem Aufsätze „Meine Gesinnungen über unsere Richter"

schrieb Feneberg unterm 28. December 1797: „Hat es uns so viel getostet, uns

selbst zu verläugnen, die vernünftelnden Einwendungen zu verachten, über den

Anschein des Aergernisse» wegzusehen, um dem lieben Boos alles da« zu glauben,

wo» er uns von Gottes Wundern erzählte — uns — die wir ihn und andere

Personen doch kannten, herzlich liebten und hochachten; — hat es uns so viel ge»

lostet, daß wir aus Aergerniß in der nächsten Gefahr waren, Gottes Gnade von

uns zu weifen: was Wunder, wenn unsere Richter das Nämliche in sich erfahren,

und nicht, oder doch nicht recht, glauben tonnen, wo ihnen Kenntniß und Liebe der

Personen das Glauben nicht nur nicht erleichtert, sondern Unbelanntfeyn, Abneigung

und Widerwillen dasselbe noch gar fehr erschwert?" Ferner ebendaselbst: „Das

Allerschwerste ist, wci« sie mit B. verfüget, und scheint fast gar nicht zu entschul

digen zu seyn. — Allein sie haben sich doch gleich bestrebet, und selbst darauf ge»

drungen, baß es wieder gemildert werde, und es scheint, sie wären nun selbst froh,

wenn sie ihm aus eine recht annehmliche Weise Zur Ruhe helfen tonnten; nachdem

sie ihn, Gott weiß wie, und ohne recht zu wissen warum — so jämmerlich gequält

haben, und jetzt sicher wider ihren Willen quälen; weil sie sich zuvor allzu Harlan

höchster Stelle herausgelassen, und nun auf einmal nicht so geschwind umlenken,

oder da« Vorurtheil wegschaffen können. Der Herr möge Rath schaffen, und ihnen,

und dem lieben B, zur Ruhe helfen. Amen."

') Ich bürge für die Echtheit diefes und der folgenden Briefe, die mir im

Original vorlagen, und die ich mit Beibehaltung ihrer Form und Orthographie

hier veröffentliche.

2»
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Was Pfarrer Boos in Gallneukirchen betrifft, so kenne ich ihn,

die Erweckungsgeschichte in Algön, seine Schicksale, seine Leiden, seine

innern Erfahrungen u/ den itzigen Zwist in seiner Gemeine sehr

genau. Der Mann hat einen kräftigen Geist, der nicht aus der

Erde u/ nicht im Schulstunde u/ nicht in mechanischer Askese ge

boren ist. Ich habe dem Berichte Huth's in seiner Kirchengeschichte

mit möglichster Schonung

1. Huth's,

2. des Inquisitors,

3. des Ordinariates Augsburg eine kurze Darlegung der

Wahrheit im Felder'schen Intelligenzblatt entgegengesetzt. Ich bitte

Sie, vor der Hand blos zu glauben (bis ich mündlich die wahre

Wahrheit werde erzählen können) daß mein Gegenbericht durchaus

treu sey.

Können Sie was beytragen, die Gegenpartey in Linz zu stillen,

so thun Sie ein Gotteswerk.

In allen solchen Geschichten sollte wohl Gamaliels Wort gel

tend werden: Ists aus Gott, so könnt ihrs nicht zerstören, ists

nicht aus Gott, so kann es sich nicht halten.

Im strengsten Vertrauen darf ich Ihnen schon sagen, daß ich

an den Bischof, an Berger, an Boos schon oft geschrieben habe,

und daß ich vielleicht noch in der Sache eine Reise nach Linz

machen werde.

Es ist mir nur um Ruhe der Gemeine, um die Wahrheit

und ganz besonders um die heilige Sache zu thun.

Mit herzlichster Verehrung u/ Liebe

Ihr aufrichtigster

I. M. Sailer.

Ob Sailer die hier in Aussicht gestellte Reise nach Linz in der

Sache des M. Boos, welche er für eine heilige Sache und die

Sache der Wahrheit hielt, gemacht habe, ist mir unbekannt; schwer

lich aber wird man fehlgreifen, wenn man vorzüglich der Intercession

Sailer's zuschreibt, daß Boos bei der ersten Untersuchung in Linz

mit einer Zurechtweisung davonkam. Auch in der Folgezeit blieb

Sailer der guten Meinung treu, die er von BooS gefaßt hatte,

und gab derselben öffentlichen Ausdruck in seiner Schrift: „Aus
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Fencberg'S Leben. München 1814"'). - Als Martin Voos

sich in dieser Weise von einem Sailcr gleich Feneberg öffentlich

gepriesen und verherrlicht sah, konnte es nicht anders kommen, als

daß er dadurch bestärkt in seiner Geistesrichtung bcharrte und bei

seinem aufgeregten Naturell die feine Linie, welche die wahre kirch

liche Mystik von der falschen scheidet, übersprang und hiemit auch

von der Norm des kirchlichen Glaubens sich entfernte; denn bald

nach dem Erscheinen der Sailer'schen Schrift über Feneberg erreg

ten neuere Vorgänge in Gallneukirchen die Aufmerksamkeit des

Linzer bischöflichen Ordinariates in dem Grade, daß wider Pfarrer

') Daselbst liest man: „Am 19, Februar 1794 las Feneberg (nach voll

kommener Heilung seine« Beinbruche«) um 8 Uhr Morgens im Zimmer seine erste

Messe. Er ließ die Kinder der Pfarrgemeinde dazu kommen, und feierte in ihrem

Kreise das Fest, wornach sein Herz so sehr verlangte, — Martin Voos, der in

der zweiten Leidensgeschichte in e»M« libri vorkommen soll ML. soll, aber nicht

wird. Denn sein Leben wartet einer andern Zeit, und eine« andern Biographen),

bethete laut mit den Kindern unter dem ersten Offer, da« der liebe Alte Gott zum

Dank brachte." — Als S aller die« schrieb, ahnte er wohl nicht von Ferne, daß

der Biograph, den Boo« finden sollte, Johanne« Goßner (in der Schrift: „Mar

tin Voos, der Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt," Leipzig 1826) feyn

«nde, den sein aftermystifches Unwesen und Treiben zum Abfalle von der Kirche

gemocht hatte!

Ferner schrieb Sailer im „Leben Feneberg«": „Das dritte Moment der

Leidensgeschichte F. war sein prekäres Daseyn auf der Pfarre Seeg ... Zu diesem

Leiden der ungewissen Existenz gesellte sich da« größere, den gottseligen Prie

ster M. B., von dessen Lauterkeit in Lehre und Leben er so fest überzeugt war,

»ls von seinem eigenen Daseyn, immer von Neuem inquirirt, gelästert, verfolgt zu

sehen, bis er den Wanderstab ergriff und einen mildern Himmelsstrich aussuchte."

Und weiter: „Endlich muß man es zur Ehre der Wahrheit bekennen, daß selbst

im geistlichen Rathe zu Augsburg die Ueberzeugung von Feneberg« und feiner

Freunde Unfchuld nicht aussterben konnte , , . Selbst der Ehef des Kollegiums, der

Domherr und Generalvicar Colistin Nigg war es, der unfähig das Gemüth de«

Bischof« ganz umzustimmen, mancherlei Versuche machte, um die Harte der Ver

fügungen zu mildern, wie man e« feinen Beschlüssen, die an Feneberg ergingen,

anmerkt, und aus einem eigenhändigen Schreiben des Generalvicars an Feneberg,

d»s vor mir liegt, mit Freude ersehen kann. Er hat auch, was ihm Gott ver

gelten wolle, einem andern lieben Versolgten den Rath gegeben, den Kirchen-

sprengel zu verlassen, weil er vorher sah, daß der aufgeregte Haß außerdem sich

nicht legen würbe. Eben demfelben hat er manchmal einige Duralen, einige Louis»

dors in die Hand gedrückt, mit dem Verbote, es ja vor dem Z. nicht zu verrathen,

und beim Abschiede gab er ihm noch das schöne Zeugniß auf den Weg mit: ihr

seyb formaliter Laueti, wenn ihr gleich materialU«! fehl gegriffen hättet"
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M. Boos aufs Neue eingeschritten werden mußte, in Folge dessen der

selbe seines Amtes entsetzt wurde.

Wenn es in dem Artikel „Schwärmerei und schwärme

rische Selten der neuesten Zeit" im Freiburger Kirchcnlcri-

lon (Bd. IX. S. 831) heißt: „Die von Martin Boos gestiftete

Secte zu Gallneutirchen verschwand bald", so wird der folgende

Brief des Änzer Bischofs Gregor Thomas Ziegler an Sailer

aus dem Jahre 1829 lehren, daß jenes „bald" keineswegs nach der

Entfernung des Boos von Gallneutirchen eintrat. Bischof Zicgler

schrieb an Bischof Sailer also:

Iieverenäi88iine IIIu8tri88iine DD. Noiseove, Krater in (aristo

Oüari88ime !

Vetu8 llniinuru meuin tenet <1e8i6eriuiu »tc^ue arclen8,

nonninil litterarurn aä l^e, ellai-issim« I'rater! exaranäi. ?ari

eniru c^uunäain vassu et inulti» auni» in arenaiu 1itterari»ru

cle8oencliinu8 , 1inri8 säiti8 »aera nraesertiin «tuäiu, ni», aeinu-

latione illu8trare, äeienäere üäein, oinneiuc^ue deruin et aäo-

legoentiani oultiorein reet» laeere et äooere inultorurn anno-

ruin ourrieulo 2äIat>orÄviinu8 ; e 8UF^e8tn tanäern 3enu!a8tieo-

ruin 3unreinuin 3Ä,oer6otii ßraäuru «,8eeuäere, atc^ne nlelii

ouristianae vra,ee33e ^U88i arnoo tuiinu8, neäo N5l8torali, initra

et 8alnti8 ßale» ornari.

?08t^n3,in 1arnovien8eiu e^u äioeoe8iin uno Iu8tro et

»innliu8 in8trnxi rexic^ue felioiter Deo oeneclioente exile8 lioet

eunatu8, »6 eeele8iam 8ut>ito I^inoenzein Zubernanäain vneatn8

8um a reinoti88inii8 ori8 aä äulee8 Dauuoii »c^ua8. Verum

eniin veru, csn»in ine iieio äuruiu et «,8neruiu ooenit initiurn,

Huo in cÜ8eriuiiue verae ticlei et 8aluti» ainitteuälle uon tot

o^ullln nlnrimo8 noinii;e8 oonstitnto» inveni! Nllli tanti autnor

e8t Nartinu8 Loo8, ao orizine ^u^u3tÄ,nn,e äioeoe3eo8 nre3-

o^ter, iuäe nefa8to die nne iui^rÄtn8, atc^ne tanäein, neseio,

yuo nroniotore, ainnlain naroeniarn 8. 6«,IIi, 6aIInenllironeu

vooant aeeolae, reßenäarn aooenit. Viäsnatur 13 noino 8iin-

plex, «, tueo «,Iienu8, Ia,nori3 aman8, integer vitae, 8eiolu,8

alic^UÄuäu, 8o!icliuri8 8eieutil»,e nnrnc^uam. läeru tainen nv8t-

n»o in^eniuin perver8nin »o valerrimÄin aniinaiu aueruit,

Ä,08nräi88imain fanatiooruin erainnein, c^nain nrunter ^rlzu8tlle
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Viuäeliooruin notatu8, et a 8aeris 8U8nen8U8 fuit, nisoe in ori»

elam ad initio, mox et valarn 8nar^enäo, lali rnoäo ruäioreiu

pledern oonnnSnti» nluriinis infeoit, 8u»»yue elaneulo in parte»

traxit, utriuL^uL c^uiäem 86XU8, nrae8ertiin vero toeminel exei-

tat08 aniinn«, nnäe natum 8eni8ma est. <Huo<1 ut auirnaäverte>

runt vieini «t ooovsratores presovteri, item uounulli laioi,

mouita äedki-uut oono, nt arnitraoantur, nornini. (kontra vero

eau8ain 8112,111 tuitu» riäeoat oo^eeta, urFeuato^ue lortiu» 2,0 ante»

ooentnin tsliim, 8uoin6e lioello» nauä paruin 8U8peoto8, iino

vero vitioLO», ina^na eonia 8nar^enäo. Haeo omni» tain no-

kauäa 811I1 «inentitae nietati3 8neoie. Lo äeniurn Ventura est,

ut aä rsääsuäain nraeäieationi8 8uae rationeiu eorarn episeo-

oali ^uäioic» oitaretur. lüoinuaruit, non uti ooortuit, eanäiäo

auirno a« äocili, seä o^ui äoetriuaiu a »e ore et »eripto traäi-

tarn, nuc^ullm » 80 traäitain esse, ne^aret, eanßatns oe^orem in

»ei>8uin LUÄ vero», trani. Oontra »0 teste« omni exoentiono

Nl^'ore«, onarta 8uo in8iii8 ealamo exarata, contra ae turoa a

»e eäoota, ^>a,Iam loc^nebatur. Oloriaoatur euiln illa mazno

vsroorum lastu, uti aä iiano äiem usc^ue ^aotat, 8e solam

eleetam 688« aeternae oeatituciinis obtinenäao pro^eniem, c^uae

e^äsm 1^1. Loo8iu8 nostea sentieoat, äoeeoat et aätirmaoat.

2aeo »ans trita seä tnrnissima ar8 e8t malelsriatornm nomi-

uum. I'otu» Loo8iu8 iste in eo erat, ut era88um illuä I^utneri.

2xioma trlsrotur: 8ola näe8 ^ustineat nomine«, 8ola näe8,

ajeoat, ads^rle ooeriou». Opera enim iuane 8trarnen et fatnnm,

quiä ni steroora äixit e88o. ^,ääi6it ireo^uenter: omnem oona-

turn osnelaoieuäi v. Fr. a^enäi noenitentiam, vitio8um esse,

üäsi recta« et Onristi rneriti« äero^anteiu . . .

Honni» narn oninaretur, iioäieäuin tain in8ul8urü o^uicl uro-

piuari r>U88S, äuäuiu velnti aoortivurn nßineutulu a soorio c^uo-

vi« pnilosopno et tneoloßo exnlosnin. k'anatiooruin 8oinuÜ8

»oeeäit, c^rloä inultotie8 reoitavit äe annaritionit»U8 et revela-

tiuuiorls 8peoia1ibu8 euio^ue 8inzulariter laoiencli8. lalia iclern

iuse vir tain at>8oua nieis in^essit aurious, o^n« teiunore tneo-

lo^icaL 6F« I^ineii äi8eio1ina8 exnlieavi. ^enat niiniruiu, 8ni>

riturn internuin ouivi8 elscto (die Erweckten ut äieere amant)

äari «erto c^noäam 8i^no »ive 8veeia1i88ilna ^uaäarn reve-

latione »inFulis kaeienäa; u^ua äemuui »emel neroenta neooare
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äeiueev8 nemo amo1iu8 c^neat, vel potiu8 iä umue, <^uo<1 kaotu

ru8 «it, ewi le^inu» eoutrarium es»« viäeatur et reav8« luerit,

peeeatum miuime e88e. LIeetum tali moäu uou 8olum peooare

uou vo88e, seä de 8ua eau^ue aeterua telioitate tuti»8imum

exi8tere. 8ati3 «8t; taeeamu8 eaetera, o^uae <1e pur^atorii

voena vost mortem avuä ea8 auima,8, o,uae uonäum peuitu8

emuuetae 8oräiuu8 roatuum <Ü8ee88eriut, olattei averat , ao si

uovum nuidpiam ueo 8ati» prooatum eommeuäaret oeoleßia

urientali3 uou miuu8 ae ooeiäentali8 eatnoliea. 8ileuti« prae-

tereamu8, n^uae porro äe U8U 8aeramoutorum , äe eoo1e8iae

(ünri8tiÄnae visillüi eapite, äs ap08toliea mi88ioue 8aeerclotii

et vote8tate äimitteuäi ueeeata vere eoutriti» et «oufe88i3

iuevte, proterve plaue äixerat 8eriv8eratu^ue. I'aeealuu» item

viri, ue8oio au 8ua 8vuute, au vitio natura«, au 86«1uetione

perulexi, perplexa plura alia »ovnismata a reeta 6äe uou 8eeu8

ae a »aua ratione atyue a Luoietatis eiviliz ^U8ti88imi8 iustitu-

tiouit>u8 multo alieni88ima. IIuum retieero uolim, c^uoä vio3

omue8 maximouere otkeuäit, iu3amo^ue rei oüristiauae 8ut>-

8tautiam 8uovertit: L. V. N. äioi uou äeoere Dei ^enitrieem,

et 0uri8ti pa88iouem äiviuam eeu iuuuiti meriti uou ex8titi83e,

8eä «ollim üomiuem va83um e»8e, uou autem Deum uomiuem

6^«v9p<<m«v; ua88iouem adeoo^ne «886 mere üumauaiu, niue

omni äiviuae eommuuioui8 eeu uuioui» Dei et liomiui» iu uua

ver8oua vartieivatioue. Neo^ui8 vo3t uatura ex Naria Vir^iue

aeteruum Dei Milium, Veroum aeteruum 8evarare au8it an

liomiue? DeuL-liomo uatu8, üomo-Deu» PÄ88U8 e8t pro omni-

du8 uooi«. Hoo näei ouri8tiauae, iuc^uam, vraeoivuum äo^ma

«8t. Diviuita» utic^ue imoa38ioüi3, na88ioili ^uueta n^vogtatioe

numanao naturae, voluit votuitc^ue peeoatorum tollere iueöa-

oilem ueo^uitiam, laeta iuüuitae ^ustitiae pleua 8ati8taetiollS.

8io ^p08toli et ?atre8, 8ie 8empor doouit, 8emner äooeoit

8aueta Dei eeo1e8ia. <Huoä vroleoto euri8tiauao äoetriuae uriu-

oep8 eaput e3t.

<Huae oum ita 8e uaoui88eut, uoo errorum 8ioi oo^eotorum

teuerem ue^a85et, uee reorooationem sorum äeon8ui38et Uar-

tiuu8 Loo8, muuere 8uo exutu8 68t an utrac^ue uotsstate 1816.

<Huo tameu laoto error, o^ui in^en8 vu1uu8 üuio rezioui et

äiooeo3i tuue ^am iunixit, aä uoäieruam u8Huo äiem ^ra38atur
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exoitatlL tuidis, 6i»8i6Ü8^ oäÜ8, veluti ex turl>i6i88ima 8oaturi-

Kme vroäeuntiiiu8. <Hu»e veluti norrenä«, mou8tr», trannuillll»

^uon6ain «^8^8 totainc^ue re^ioneiu mole8t»nt vexanto^ue. <Huae

meäel», ist», onntaßione inleoti», 8uperl»i» U8nue tumentil»u8,

»»lunriter »<1l?<irii v»,Ieat liuou8<^ue n^uä invenimu8. "lent^vi-

mu8 c^UÄsounl^UL oliHiitati», rsli^ioni», paei8, in8truetioni8 pro-

movenäs,« Pia oiNei«, eoiumenällverunt. ^t vero uti non in-

e»38uin I«,t>or»vimu8 apuä nluriino8 nonäuiu nlene »nrevto8,

ita tainen «il'6N8!oni8 reinovere Is,piäein, eo8 niiuiruin »ä sanic»-

rem lruFern r«<Iuoenäo, c^ui 2, ma^istro 8uo Loo8iano8 8« ad-

pellarunt st vulßo Ä,6peII»ntur, nullatonu8 potuimu8. lfeo pote-

rilllU8, nisi iniraouluin ^ratiao intereeäat; o^uoä ut lar^iatur

ooäuratis «eäuotione lonß«. inentidu8 äivinuiu Ruinen, Huae8o

uua ineouru Deuin exore8, krater amanäi88ime! 'lantonere

8M8 8U2,8ionitiii8, reetiu8 LUI8 illu8ioniou8 8iluplieein ruäemo^ue

vleoern inale8s,nu8 ina^ister äeoepit. üt Huounaln tantae äe-

mentiao, oO8tin3.tioni8 tantae iirinainentuin, irritainentuin ? —

Dioain <iuo<I vsruiu et veri88iiuuiu S8t, initiuiu noruin inaloruiu,

inorsiuentuin St 8tal)iliinentu!n eitari proeul audio n^uain tal-

8i88iine, ina^ni Dootoris, krae8uÜ8 exiinii oraouluin, ae 8i 18,

<^m inaxirno apuä oinne8 in numero luit, atc^ue Deo 808vite

mu aänn«äuin norooit et üoreat, ae 8i i8 tl>,ntu8 atc^ue tali8

a^protiarst, ato^uo ratinaoeret inauäitain a,ut vix non inauditaiu

turoiäl>,ni^ne 8uner8titiunem ; c^uoä iinpuäenter 8aene ineiuo-

l3,tu8 D. I»ll>,rtiuu8 Lou8 aäseveravit. I'auti eolenravit äoetri-

K2NI Ä, 86 8par8Äin iinp08tor, ut All I^utneranorulll oll8tra oitiU3

trs,n8itire 80l1ale8 8UU8 nortaretur, o^uain eainäem äeponere,

sie reap86 in ina^istri veroa ^urants8 ^Hiu^'ain tran8ieruut ruri-

oolas non pllnoi; aä ounks88ionoin H,n^n8tanÄin? Ife^UÄ.^UÄNi ;

«sä aä S03, o^ni nulluni orrorein 3, 8e alienuin S88« viäsutur

opinari, <^uo» vul^o in<iit?ei'ent!8tÄ8 aäpellant osu oinuiuin

uoraruiu noiniuo8.

Loire ä68iä6rl!,t ordi8 oatuolious, iino vero enri8tian», n1e08

uinni8, c^uain late et lou^e eam ainoit Oerinkui»,, tune8ti äi8-

8i6ii auotorern aut »altiiu tutoreiu et natronuin.

^t^ui 0 eeleberriine kr»68ul, 0 lloetor Ontiine, Krater in

(^nri8to 8uÄ,vi88iiue! talein ato^ue talein inäioavit nro 8ua inore-

äidili protervil», "le auotorein, le istiu» näei tarn 8uper8titio8«,y
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praeoonem ors ao elllamo au8U3 est eelebrare, 8exoeutie8 kerme

»uprÄ,nc)inin»,tu8, inAratus U8c>ue »äeo 1uu8 äisei^ulu» Nartinu«

Loa», läem lioäieäum lrec^uenter erepant »io äieti a ^»ro^rio

stipits Loosiani. l'e, o vir litterllti^ime »tc^ue äe relißioue

ollliZtiana, et patria lua meritiLZime, le oatliolioae eoeleLiae

autistiteni 6e»per5!.tÄ,e eaunae, pervers! tantor^ere äoßin»,ti8

»nteLiFnanuiii »ut praemäeiu, 8»1tim lauäatoreiu exi8tere, ilon

oreäimu», uon pu,timur, uou »uZtinemu», et noinen et krae-

»ulein veneranäum iä ^enu» orimililltionidun zirogoinäi, »e tur-

pi»8iilll!,e faotioui» p«,8»ilu veluti eoripiilleulii eitari, oliaritl^t«

»inoer», exoitati uou ^atiiuui'.

^oviluu» prokeeto Nartini isting äolo8 et inenäaeia, mu-

tilatio'neZ ver^nrum et »eutentiaruiu , kraucle» et «,U8U8 teme-

rario», üäem «, «e üetlliu ^>utiäü,iul^ue »ive iiu^iiiationem, non

tam 8tu^>iäain Huaiu pernieio3illli, et propa^anäi et mÄFnornui

virorum noillinil3U8 munieuäi, <^uo in»Fi8 ma^is^ue illuäei-st

rnäiori z>Ie^ii. Do z>ro^re88U8 e8t lioino ol)3tiii3,tion6, ut »ä

8Huiorl>, oon8i1il>, reäuei omni animae lomento, blllnäo, 8eric>,

uti eonalilltu!' Ku^3 epi8eoz>Ä,1e eunsistoriniu, uon tantnin noii

voluerit, 8eä äe ^erzeeutione potiu» c^uaerularetur ; c^uaiu pe-

tnlantei' ! iä eoutestaiitui' aot»,, äiota^ue i^8a, ut mux äixi,

8eots, tumu1tua,i!8. Ita oliiu ^.riu8, Us8toriu8, ?eIaFirl3 eto. z>er>

8eorltiouein 8e z>Ä8808 e»8e ßloriabautui'.

<Hu»,ntaill operaiu äeäerini e^o totin8 auni 8patio aä toi-

lenäum emenäanäumc^ue lußubre i8tuä 8olii8liia, nemo i^norat

no8troruin ^opulariuni. Unrlin 8u^>si'e8t meäium, ^uoä aäpello,

iä c^uoä multo eltioaei^imuni e8»s reor, aä erroi-em Huantn-

eiu8 8ur)primenäuill , lu»,, I11u8tri88iiue I'rater, lu», llä^erta

äetlnitio, 8ive äeelaratio äi8tiuota, äootrinam Nartini Ln8Ü,

Huam 8rlpra äeliueavi, 2, veritate oliri^tianae , acleoc^ue evan-

ßelioae iiäei qnain 1on^i88iine reee88i886, aäeoc^ne 3, l'e non

8o1um neu probari, 8eä toto ooräe re8pui, veluti male partam

relißioueiii UÄ,8eei!ti8 propuäioLae 8eotae. ^,ääa8, ro^n, aiui-

oitiam, yua ziei'80iil!,i!i olim i8tiu8 83,eei-<1()ti8 ^ro36^ui 6ißuk>,'

I>ari8, uu11g,teun8 e^uzäein plaeita äeleuäere aut aäoptare vo-

luisge, ^u»,e aliuuäe reets, «886 prae8uinel>a8, 8eä eaucleiu l'e,

Il1u8tri88iine ?r«,e8ul! iiciein äe Otiri8to Domillo, äe e^u8äem

^>er80N2e iiuiuHno-äiviuÄS ^>Ä83ioiie utic^ue äivino iiumana , äs
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ö, V. U. Dei Feuitrioe, de nnuorum ooerum et poenitentiae

neoe88it»,te unam eainäemque näem teuere, quam teuet oone.

I'riä.) quam oatlioiie» 8emr>er eoelegi» tenuit, et quam in isti»

litteri» satis olare äi!ueiäaviinu8. ^flirmauti, quae80, ere6»8,

tiaeo et nun »lia uennitio 6eelaratiove ueee88aria et eeleber-

rimi nomini» l'ui existimationi e1it>eran6»e, neee88aria eatüoli-

ooruin tneulo^nrum lionori, Quorum äeeu» e»»e neu meäioere

viÄeri», lie«688aria aä emollienäo» ru6ium ae oii8tinatorum

tiomiuum auimo8, neee88aria ueuique nliui et mei8 eommiiito-

nibu3 a^nos et ove» äe^>eräita8 8olioite quaerentil>u8, et ratio-

nem Deo ä« 8inßuÜ8 reääere on8trieti3.

Deus 1°e oroi8 litterarii praeeipuum äeeu8 quam 6iuti8-

»ime 8ervet etiam atque etiam preeamur.

Linoü XVII Deeemdri8 NIlLOoXXVIII.

Bischof Zicgler schrieb mit eigener Hand:

lievereuui^imi DD. IVatri8

I^inoii eal. ^ulis

NDOOOXXIX. aääieti88imu8 8orvu8

6re^oriu8 1noma8

ripia L00U8.

Dieses Schreiben, welches Bischof Ziegler im Entwürfe vom

17. December 1828 Vertrauten und öffentlichen Behörden mitgetheilt

und erst am 1. Juli 1829 au den bischöflichen Coadjutor Sailcr

erlassen hatte, erwiederte dieser mit folgendem Briefes:

Hochwürdigster Bischof,

Gnädigster Herr!

Nachdem ich erst am 28. Oct. 29 von einer schweren Krank

heit hergestellt ward, und als wirklicher Bischof von Regensburg

das Bisthum in Besitz genommen hatte, so halte ich es für eine

l) Dieser, so wie der frühere Vries an Freindaller, war von Sailer mit

schwacher und zitternder Hand geschrieben.
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meiner heiligsten Pflichte», den Wink unsers Freundes Job'), den

cr mir voriges Jahr gab, zu befolgen.

Ich bitte Sie, die Neylage, die vor Gottes Angesicht die

lauterste Wahrheit ausspricht, gütig aufzunehmen und zu glauben,

daß ich, Hochwürdigster Bischof, bis zum letztem Augenblicke meines

Hierseyns bin und bleibe

Ihr gehorsamster Diener

I. Michael v, Sailcr

Vortawr. Bischof v. Negensburg.

Am 17. Nov. trete ich in mein 79. Lebensjahr . . .

Es ist unangenehm, sich gegen Fehltritte, die man nicht ge

macht hat, vertheidigen zu müssen Indeß ist die Wahrheit

auch dieses Opfers werth.

Gott mit Ihnen und

Ihrem Verehrer

I. M. S.

Die in diesem Briefe erwähnte und demselben angeschlossene

Beilage lautete also:

Urkunde.

I.

Wenn es wahr ist, daß sich einer oder mehrere von der Kirche

sich trennende in Gallneukirchen auf mich bezogen haben sollten, so

muß ich diese Berufung als grundlos erklären; denn

1. war ich nie in Gallneukirchen;

2. kenne ich kein einziges Glied aus dieser Pfarrgemcine, weder

Mann noch Weib;

3. hatte ich nie auch nur den geringsten Verkehr mit dieser Ge

meine gehabt;

4. habe ich nie weder einen persönlichen noch schriftlichen Besuch

von einem Gallneukirchner gehabt;

') Sebastian Job, Beichtvater Ihrer Majestät der Kaiserin Carolina

August«.
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5. wußte ich da, wo der Ucbertritt geschah, nicht einmal, daß sich

in Gallneukirchen so eine Gährung entwickelt hatte und ein

wirklicher Abfall geschah. Es geschah, was geschah, ohne all

mein Bewnßtseyn und ohne die geringste Theilnahme von mir.

Erst später las ich in öffentlichen Blättern von dieser Geschichte.

6. Aber nicht nur grundlos ist die obengenannte Berufung; sie

enthält überdem

II.

ein großes Unrecht, das meiner Person, meinen Grund

sätzen, und meinem Charakter angethan wird. Denn

1. ich habe seit meinem ersten theologischen Studium gerade darin

„zwischen der reinen katholischen Mystik und zwischen der After

oder Pseudo-Mystit den wesentlichen Unterschied gefunden,

daß jene, die katholische Mystik, wie wir sie in der heiligen

Theresia und andern Heiligen Gottes bewundern, gehorsam

gegen Kirche und Papst macht und hält," diese hingegen,

die After-Mystik, Trennungen, Spaltungen, Schwärmereyen

anbahnet.

III.

Es war in meinem theologischen Lehramte, das mehr als

vierzig Jahre fortdauerte, selbst auch in den Tagen der höchsten

Gesetzlosigkeit, mein höchstes Streben, die Studierenden im Glauben

an Gott, Christus und die heilige Kirche zu bewahren, wie Sie aus

der Inlage, die ich im Jahre 1794 herausgab, und die Director

Wiedemann den Alumnen des Georgianischen Klerikalseminars in

München zum neuen Jahre 1829 als Xenium neu gedruckt in die

Hände gab, entnehmen können.

IV.

Ich habe vier Jahre nach einander als bischöflicher Coadjutor

die ganze Diücese Regensburg als firmcnd und visitirend besuchet

und untersuchet, und unter der halben Million katholischer Christen

leine Spur des pseudo-mystischen Wesens gefunden: demnach fällt

aller Verdacht weg, als wenn ich diese Irrlehre begünstigt hätte.

Und doch ist (was mir sehr leid thut) dieser grundlose Ver

dacht bis nach Rom gekommen Doch der mein Herz kennt,

der Alldurchschauende, weiß, daß ich mir hierin nicht das Geringste

habe zu Schulden kommen lassen.
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V.

Hätten einige Gallncukirchner einige Stellen aus meinen Schrif

ten so gröblich mißverstanden, als wenn ich je den Uebertritt be-

günstiget, so bin ich der erste, der die so mißverstandenen Stel<

len als Irrthum zu erklären und zu verdammen nicht umhin könnte . ..

dies vor Gottes Angesicht —

Regensburg, den Avanue« Nionael

13. Nov. 1829. Bischof v. Regensburg.

Diese Erklärung Sailer's entsprach, wie man sieht, nicht in

allen Stücken dem Wunsche und Verlangen des Bischofs Ziegler.

Insbesondere erwähnt Sailer mit keiner Sylbe des Martin Boos,

dessen Irrthümer über die Person und das Leiden des Erlösers, die

Gottesgebärerin und die Notwendigkeit der guten Werke zur Erlan

gung der Seligkeit Sailer ausdrücklich als den Grundlehren des

christlichen Glaubens widerstreitend erklären und verwerfen sollte.

Was bestimmte Sailer, über Boos und die ihm zur Last gelegten

irrtümlichen Glaubensansichten mit gänzlichem Stillschweigen hin

wegzugehen? Zur Zeit, als diese Erklärung von Sailer verlangt

und gegeben wurde, war M. Boos seit Jahren der Zeitlichkeit ent

rückt worden; er war im Glauben und in der Gemeinschaft der

Kirche verstorben, nachdem er im Jahre 1823 das Ansinnen, aus

der Kirche zu treten, auf's Entschiedenste zurückgewiesen hatte.

Angesichts dieser öffentlich bekannten Thatsachen konnte Sailer es

nicht über sich bringen, über den Mann, der den untrüglichen Spruch

des göttlichen Richters bereits vernommen hatte, irgend ein Urtheil

zu fällen — um so weniger als derselbe, seines seligen Freundes

Feneberg Freund und Genosse, seinem Herzen einst nahe gestanden.

Es dünkt mir sehr wahrscheinlich, daß der Verkehr zwischen

Sailer und Boos auch nach der Entfernung des Letztern von Gall-

neukirchen nicht ganz aufgehört habe, den der Erstere unstreitig und

vorzüglich dazu benützte, um den auf Abwege vom kirchlichen Glau

ben Gerathenen auf die rechte Bahn wieder zurückzuführen. Ist

diese meine Vermuthung gegründet, so erklärt sich um so me.hr der

Umstand, daß Sailer in der zu Händen des Linzer Bischofs aus

gestellten „Urkunde" des M. Boos und der demselben zugeschrie

benen Verstöße gegen den kirchlichen Glauben mit keinem Worte

gedenket.
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Bischof Ziegler hatte ferner als nothwendig erklärt, daß Sailer

seine Uebercinstimmung mit dem Glauben der Kirche über die Person

des Erlösers, sein Leiden u. s. w, ausdrücklich erkläre. Wer da be

denkt, daß dies Verlangen, an einen Bischof der katholischen Kirche,

an Eiuen der ersten Theologen Deutschlands und Vertreter des

Kirchenglaubens gestellt, der zarten, einem Sailer gegenüber zu

nehmenden Rücksichten ermangelte, wird das Stillschweigen Sailer's

über diese Punkte eben so erklärlich als gerechtfertigt finden, und

nicht weniger den feinen Tact bemerken, mit welchem Sailer, ohne

des Ziegler'schen Briefes vom 1. Juli 1829 zu erwähnen, die Zu

sendung seiner urkundlichen Erklärung vom 13. November 1829 an

Bischof Ziegler durch „den Wink unsers Freundes Job" hervor

gerufen seyn laßt.

Weil aber nach der Versicherung des Linzer Bischofs M. Boos

und nach dessen Tode noch die Boosianer in Gallneulirchen für das

llftermyftische Unwesen, das sie trieben, die Autorschaft Sailer's

anriefen, konnte der Regensburger Bischof freilich nicht unterlassen,

diese Berufung in seiner „Urkunde" als grundlos und ungerecht zu

erklären, indem er jederlei mündlichen sowohl als schriftlichen Ver

kehr mit irgend einem Gliede von Gallneulirchen in Abrede stellt

und erklärt, daß, falls einige Gallneukirchner einige Stellen aus

seinen Schriften so gröblich mißverstanden hätten, als wenn er je

den Abfall vom Glauben und der Gemeinschaft der Kirche begünstigt

hätte, er der Erste sey, der die so mißverstandenen Stellen als Irr«

thum zu erklären und zu verdammen nicht umhin könnte.

Da das Wesen der Kirche, als des mystischen Leibes Christi,

durch und durch mystischer Natur ist, so hatte der erleuchtete Theo

loge Sailer nicht nur ein tiefes Verständniß der echten kirchlichen

Mystik, sondern es ging auch durch das ganze Wesen Sailer's, der

ein lebendiges Glied der Kirche war, ein tief mystischer Zug; und

das Gleichgewicht, welches Verstand, Wille und Gemüth im christ

lichen Geiste Sailer's gegen einander hielten, bewahrte ihn vor der

Gefahr einer Abirrung in die Verkehrtheiten der Aftermystik.

Wahrscheinlich blieb auch Feneber g vor einer solchen Abirrung

bewahrt; wenigstens hat ihn Sailer gegen den ihm gemachten Vor

wurf der Schwärmerei glänzend uertheidigt. Ob aber Martin Boos,

den Sailer als einen „Erweckten" sehr genau zu kennen versicherte,

und über ihn im Jahre 1811 an Freindaller schrieb: „Der Mann
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hat einen kräftigen Geist, der nicht aus der Erde und nicht im Schul

staube und nicht in mechanischer Askese geboren ist", und den Sailer

noch im Jahre 1814 im «Leben Feneberg's" öffentlich pries und

verherrlichte, — ob M. Boos noch zu dieser Zeit frei und unbe

rührt vom Geiste des Aftermysticismus war? Sailer war dieser

Meinung. Sollte dem edlen Manne nicht begegnet seyn, was cle

imitation« (^nristi I. I. o. 14 geschrieben steht: Vernm Judicium

vrovter privatum »innrem laoiliter veräiiuus?



III.

kirchliche Verordnungen über Rirchengesung und

Kirchenmusik

chronologisch geordnet

Von Dr. Dominicu» Mettenleiter, Stiftsvicor an der »lten Lapelle in

Regensburg.

Es ist meine vollste Ueberzeuguug, daß alle Bemühungen, die

leidigen kirchenmusikalischen Zustände zu bessern, nur dann Erfolg

haben, wenn man, wie überall, so auch hier, die Geschichte sprechen

läßt. Alle sonstigen Bestrebungen verlaufen, ob sie noch so gelehrt

und gutgemeint sind, in nutzlose Declamationen und Elucubratioucn.

Die Wirklichkeit liefert auch da den Beweis. Entweder werden solche

Abhandlungen nur oberflächlich gelesen und total ignorirt, oder als

Pültcisllche und subjective Anschauung mit vornehmem Besserwissen

oder mitleidigem Kopfschütteln behandelt. Solches Gebühren, posi

tives oder negatives, ist aber unmöglich den Thatsachen gegenüber,

welche die Blätter der Geschichte entrollen. Hier redet die Erfah

rung, die bekanntlich die größte Lehrmeisterin ist; doch was sage ich

„Erfahrung", ich sollte vielmehr sagen die „Kirche", und sie ist

untrüglich und maßgebend auch für den katholischen Musiker, sei er

Chorregens, Organist, Choralist, Componist oder Dilettant. Ich

habe deßhalb etwas Nützliches zu thun geglaubt, indem ich im Nach

folgenden die wichtigsten kirchlichen Verordnungen, Gebote, Verbote

und Wünsche bezüglich der gottesdienstlichen Musik nach Hefele

(Concil-Geschichte) und anderen Werken zusammenstellte.

I. Die sogenannten apostolischen Canonen verordnen:

»,) 0au. XXVII. (XXV.)

Inlluptis autsm, hni 3,ä olerum snnt, pi-aecipiruus , ut si

voluerint, nxore» Äccipiaut, »eä lector«» «antoresHue tau-

tummoäo.

Oeft. Nieltelj. l- l»!h«I, The»l. VI 2
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Schon Paphnutius erklärte es auf der Synode zu Nicaa für

ein altes Gesetz, daß, wer unverheirnthet in den Clerus eintrete,

nicht mehr zur Ehe schreiten dürfe. Ebenso kannte schon die Synode

von Ancyra im I. 314 dies Gesetz. Die Synode von Elvira aber

ging bekanntlich noch weiter. Hienach ist unser Canon ohne Zweifel

vornicänisch und repräseutirt durchaus die alte Praxis der Kirche.

b) (Dan. XI.III. (XI.II.)

8ud6iaoonu8, leetor nut oantor «imilia, faoien» (verschie

denes Unrechte), »ut äesinat, aut oomraunions ^rivetur. 8iiui-

litor stiaru laious.

Dieser Canon gehört zu den ältesten unter allen sogenannten

apostolischen. Seine Quelle ist unbekannt.

o) Oau. I.XIX. (I.XVIII.)

8i Hui» epi»c:opu8 aut ^resb/tLr aut äiaeonus aut leotor

»,ut ollntor sanotam <Huaär»ßL»iiuÄiu nou ^e^unat, »,ut ^u»i-

tarn »extaruc^ue feriaiu, «leponatur , nisi iniirmitHte oorpai'is

imrie6ietur; laicu» vero »e^re^etur.

ä) Die Apostel -Constitutionen verordneten ferner lid. II. o. 57

daß, wenn das Lesen aus der Bibel geendet sei, Einer die

Psalmen David's vorsingen, das Volk aber in die

letzten Theile einfallen sollte. Diesen Gebrauch des Siu-

gens bestätigt Eusebius in seiner Kirchengcschichte II. c 16:

„Wenn Einer angefangen hatte, einen Psalm wohlklingend zu

singen, so hörten die Uebrigen stillschweigend zu und sangen

nachher in einem Chore die letzten Thcile des Verses."

s) Endlich wird lid. VIII. o. 5 vorgeschrieben, daß, wenn der Dia

konus sein Gebet abgesungen, die Knaben und hierauf das

Voll mit dem X^ri« schließen sollen. — (Auf Gregor's

Verordnung wird das ü^ris neunmal gesungen.)

II. Concilien gegen die Illlehler bezüglich des Kirchen

gesanges.

Unter den alten Irrlehrern, welche gegen den Kirchengesang

angingen, sehen wir die Nicolaiten und Gnostiker an der Spitze.

Das zweite Concilium von Autiochia, das 26U gehalten wurde,

vernrtheilte den Paul von Samosatn, nicht allein als Stifter
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von Irrlehren gegen die Dogmen der Kirche, sondern auch, weil er

kühn genug war, den religiösen Gesang und die Psalmen

David's abzuschaffen, und dafür Gesänge zu seinem eigenen

Lobe und Ruhme einzuführen. Nach dem Berichte des hl. Augustin

nahmen die Donatistcn anstatt der Psalmengesänge andere Lieder.

Sie wurden aber in dem römischen Concilium unter dem hl. Papste

Mclchiades (313) verurtheilt, und eben so im folgenden Jahre im

Concilium zu Arles unter dem Pontificat des hl. Sylvester I. Der

hl. Athanasius war im beständigen Kampfe mit den Meletianern

allein darum, weil sie die Psalmen auf eine ungebührliche und

lächerliche Weise sangen unter Begleitung von Händeklatschen

und Glockenspiel. Die Anhänger von Apollinaris dem Jüngern,

welche statt der beim Gottesdienste gebräuchlichen Gesänge und Psal<

men andere Lieder und sogenannte Psalmen selbst componirten,

wurden unter dem hl. Damasus I. in einem römischen Con

cilium 373, und in einem allgemeinen Concilium 381 ver-

urtheilt. Auch die Arianer wichen von der vorgeschriebenen recht

mäßigen Praxis im Gesänge ab, und wurden deshalb vom hl. Am«

brosius zurecht gewiesen. — Der Apostat Julian, dem Luther hierin

folgte, vergriff sich auch an dem Kirchengesang.

III. Das zweite Concilium zu Nicäa 315 beschloß:

(ÜÄ,n. II. Daß Keiner zur bischöflichen Würde zugelassen werden

solle, der nicht in der Psalm od ie unterrichtet sei.

v«c«i-iiili!U8 onsnüidst yniäsM c^ui s,ä «pisoorialsui Fra-

äuin «8t provskeuäuL , psaltsrinm omuino no886, nt sx eo

oNnsm Hno^us Luaiu olsriouin Ita iuitiari mousat.

IV. Synode von Laodicell 372. Sie verordnet:

a) Oan. 15: „Daß außer den dazu bestellten Psalmsängern,

die den Ambo besteigen und aus dem Buche singen, Andere in

der Kirche nicht singen sollen."

Daß unter den xav-vl«?? ^«iXin? die kirchlich Angestellten und

zum Clerus im weitern Sinne gehörigen Sänger zu verstehen seien,

ist zweifellos. Es kann sich nur fragen, ob diese Synode den Laien

allen Antheil am Kirchengesange untersagt habe, wie Binius und

Andere die Tertesworte verstanden; oder ob sie blos das Vorsin

gen den Nichtcantoren habe verbieten wollen. Für letztere

»»
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Deutung sprachen sich besonders Van Espen und Nenn der aus,

darauf hinweisend, daß ja nach der Synode von Laodicea das Volt

in den griechischen Kirchen mitzusingen pflegte, wie Chrysostomus

und Basilius d. Gr. hinlänglich bezeugen. Eine eigenthümliche Mei

nung stellte Bingh am auf, daß nämlich die Synode allerdings den

Laien alles Singen in der Kirche, auch das Mitsingen verboten habe,

jedoch aus gewissen Gründen temporär; es obwaltet kein Zweifel,

daß Van Espen und Neander hier das Nichtigere gesehen haben.

b) <üau. 17: .Daß man bei den gottesdienstlichcn Versammlungen

die Psalmen nicht aneinander fortsingen, sondern nach jedem

Psalm eine Lesung abhalten soll."

Passend bemerkt hiezu Van Espen, daß dieser Grundsatz auch

bei unserem Brevier, namentlich in den Nocturne» (der Hauptsache

nach) beobachtet sei.

e) (üan. 23: „Daß die Lectoren und Cantoren das Orarium nicht

tragen und in demselben nicht vorlesen und singen dürfen."

6) l^Äü. 24: „Daß die geistlichen Personen von den Presbytern

bis zu den Diaconeu und sofort in der geistlichen Ordnung

bis zu den Dienern (Subdiaconcn), oder Lectoren oder Ca n«

toren, oder Erorcisten, oder Thllrhütern, oder von der Classe

der Asceten, in kein Wirthshaus gehen sollen."

Aehnliches verordnet auch der 53. (54.) unter den apostolischen

Canonen, der nur bei Neisen eine Ausnahme von diesem Verbote

gestatten wollte. Gratian nahm den Canon in o. 2. Oist. XI^IV. auf.

e) <üan. 59: „Daß man in der Kirche keine von Privaten ge

fertigten Psalmen vorlesen dürfe, noch uncanonische Bücher,

sondern blos die canonischen des neuen und alten Bundes."

Mehrere Häretiker, z. B. Bardefanes, Paul von Samosata

und Apollinnris hatten Psalmen, d. i. kirchliche Gesänge gedichtet.

Die Synode von Laodicea verbot nun alle von Privaten herrüh

rende, d. h. nicht approbirtc Kirchenlieder. Luft bemerkt hiezu,

daß damit nicht wollte gesagt sein, man dürfe keine andern als die

biblischen Psalmen und Lieder benützen, denn auch nach unserer

Synode noch seien bekanntlich viele von einzelnen Christen gedichtete

Hymnen, z. B. von Prudentius, Clemens, Ambrosius, in den Kirchen-

gebrauch übergegangen. Nur die nichtapprobirten sollten entfernt

werden.
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f) Cantoren dürfen keine häretischen Frauen heirathen, ihre

Kinder nicht von Häretikern taufen lassen, und nicht an Häre

tiker, Juden oder Heiden verheirathen.

V. Die Synoden zu Ephesus und Toledo

im I. 400 befehlen:

ll) tüan. 6: Eine gottgeweihte Jungfrau soll mit Männern, denen

sie nicht nahe verwandt ist, keinen Verkehr haben, namentlich

mit keinem Lcctor nnd Confessor (— Cantor).

<ünnnteri ist in der hl. Schrift oft — v«i lauäe» äeoantare,

daher «nnfeLLor 1^ oantor ; vergl. Du (^an^s 6Io883,r. »üb n. v.

b) dan. 9: Eine gottgeweihte Jungfrau oder Witwe darf in Ab

wesenheit des Bischofs zu Hause die Antiphonen nicht

singen, gemeinschaftlich mit ihrem Diener oder einem Confessor

(s. d. vor. lüan,). Auch darf das I^uosrnai-iuiu (die Vesper)

ohne einen Bischof, Priester oder Diacon nicht gehalten werden.

VI. Die Kanons» der Synode von Chnlttdon

im I. 451 besagen:

.Da es in einigen Provinzen den Lectoren und Cautoren

gestattet ist, zu heirathen, so beschloß die hl. Synode, Keiner der

selben dürfe eine heterooore Frau nehmen; diejenigen aber, welche

bereits aus solchen Ehen (mit häretischen Frauen) Kinder haben,

müssen sie, wenn sie dieselben bereits bei den Häretikern haben taufen

lassen, der Gemeinschaft der katholischen Kirche zuführen. Sind sie

aber noch nicht getauft, so dürfen sie dieselben nicht bei den Häre

tikern taufen lassen und nicht an Häretiker oder Juden oder Heiden

verheirathm, wenn nicht die mit dem orthodoxen Theile zu verbin

dende (zu vermählende) Person den orthodoxen Glauben anzunehmen

verspricht. Wenn aber Jemand diese Verordnung der hl. Synode

übertritt, so soll er canonisch gestraft werden."

VII. Irische Synoden unter Patricius (f 465)

zwischen d. I. 450—456 haben:

») Olln. 7: Jeder Cleriker muß bei der Matutin uud Vesper an

wesend sein.

d) (^»n. 10: Wer im Psalliren nachlässig ist und das Haar wachsen

läßt, soll aus der Kirche ausgeschlossen werden.
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VIII. 0«,NU!IU8 der Synode zu Vennes im I. 465.

ll) <ü»u. 11: Priester, Diaconcn und Subdiaconcn und Alle, die

selbst nicht hcirathcn dürfen, sollen auch den Hochzeiten Anderer

nicht beiwohnen, ebenso nicht den Gesellschaften, wo Liebeslieder

gesungen, unanständige Bewegungen bei Tänzen :c. lc. gemacht

werden.

d) Oan. 14: Ein Clcriker in der Stadt, der ohne hinlängliche

Entschuldigung wegen Krankheit von der Matutin wegbleibt,

soll sieben Tage lang von der Communiou ausgeschlossen sein.

«) Lau. 15: In der Provinz soll ein Ritual und eine uud die

selbe Sangwcise statthaben.

IX. Das Religionsgespräch im burgundischeu Reiche

zu Lyon.

Durch Sirmond in seinen gelehrten Anmerkungen zu den

Briefen des Aoitus erfahren wir, daß das ite misss, s»t in alter

und theilweise mittlerer Zeit nicht blos beim hl. Opfer, sondern

auch bei anderen Eulthandlungen üblich war und dcßhalb auch die

Metten iniszaL matutinae, die Vespern luizFae veLvertinae

genannt wurden.

X. OauouL» der Synode von Agde im I. 506.

«,) <üan. 30: Der Gottesdienst soll überall gleichmäßig gehalten

werden. Nach den Antiphonen sollen die Collecteu von den

Bischöfen oder Priestern gebetet, die n^mni inawtiui und

vospertini täglich gesungen, am Schluße der Matutinen und

Vespern (welche hier missas heißen) sollen nach den Hymnen

Capitel aus den Psalmen gesprochen und das Volk nach der

Oration in der Vesper vom Bischof mit einem Segen cutlassen

werden. Vrgl. o. 13. vs oonssorat. I)i«t. V.

b) L»,n. 39: Priester, Diaconen, Subdiaconen, oder wer sonst nicht

heirathen darf, sollen auch den Hochzeitsmahlzeiten Anderer nicht

beiwohnen, ebenso nicht den Gesellschaften, wo erotische oder

unanständige Lieder gesungen werden lc. Eine Wiederholung

von o. 11 des Concils von Vennes uergl. o. 19, vist. XXXIV.

XI. Beschlüsse der Synode zu TllNllgoNll i m I. 516.

Oan. 7: Wenn an einer Landkirche (soclszig, äinsoesann,)

ein Priester und ein Diacou angestellt sind sammt andern Cleriker»,
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so sollen jene zwei »ach Wochen mit einander abwechseln. In der

einen Woche soll der Priester, in der andern der Diacon den Gottes

dienst besorgen, der täglich »in Matutin und Vesper bestehen muß;

aber am Samstage müssen alle Cleriker zur Vesper erscheinen, damit

um so sicherer am Sonntage Alle anwesend sind.

XII. Synode zu GeiUNdll im I. 517.

a) (ülln. 1: Die Meßordnung, sowie die Weise des Gesanges und

des Altardienstes soll in der ganzen Provinz die gleiche sein,

wie in der Metropolitankirche.

d) Oil,n. 2: Nach Pfingsten, in der folgenden Woche, sollen die

ersten Litaneien (Rogationen) an den drei Tagen vom Donnerstag

bis Samstag mit Fasten gefeiert werden.

o) (üan. 3: Die zweiten Litaneien sollen vom 1. November an

(wieder durch drei Tage hindurch) statthaben. Wenn aber einer

dieser drei Tage Sonntag ist, so sollen die Litaneien auf eine

andere Woche verlegt werden. Sie sollen am Donnerstage

beginnen und am Samstage Abends nach der Messe endigen.

An diesen Tagen darf man kein Fleisch und keinen Wein

genießen.

ä) Os,n. 10: Täglich soll nach der Matutin und Vesper das Gebet

des Herrn vom Priester (Bischof) gesprochen werden. Vergl.

e. 14. Do oonzecrat. Dist. V.

XIII. Synode von Leiiha im I. 524 oder 546.

Oan. 2: Wer sein im Ehebruch erzeugtes Kind, sei es nach

der Geburt oder noch im Mutterleibe, zu tobten suchte, darf erst

nach sieben Jahren wieder zur Communion zugelassen werden, muß

aber sein ganzes Leben lang dem Weinen und der Demnth obliegen.

Ist er ein Cleriker, so kann er sein Amt nie mehr wieder erlangen

und darf nach erlangter Communion nur noch als Sänger

functioniren.

XIV. Synode von Valencia im I. 524.

c^an. 4: Stirbt ein Bischof plötzlich, ohne daß benachbarte

Bischöfe anwesend sein tonnen, so soll sein Leichnam nur einen Tag

und eine Nacht lang ausgestellt bleiben, umgeben von singenden

Brüdern (Cleritern), Mönchen u. A.



4s> Kirchliche Verordnungen über Knchengesaug und Kirchenmusik,

XV. Zweite Synode zu Vaison im I. 529.

a) (ülln. I : Alle Priester in den Parochien sollen, wie dies bereits

in ganz Italien sehr heilsame Gewohnheit ist, die jüugern un-

verhciratheten Lectoren zu sich in ihr Haus aufnehmen und sie

im Psalmengcsang snsalmos parare), in den kirchlichen

Lesungen und im Gesetze des Herrn unterrichten, damit sie

tüchtige Nachfolger für sich heranziehen.

I») Ollu. 3: Wie in Rom, im Oriente und in Italien, so soll

auch iu unser» Kirchen das X^rie eleison öfters zur Erweckung

der Rene gesungen werden, sowohl bei Matutiu, als bei der

Messe und Vesper. Auch soll bei allen Messen, sowohl in den

Frühmessen, als in denen während der Quadragese und in den

Todtenmessen, das dreimalige sanetus ebenso wie in der öffent

lichen Messe gesprochen werden.

XVI. Zweite Synode von Orleans im I. 533.

(ü«,u. 12: Wer ein Gelübde gemacht hat, in der Kirche zu

singen oder zu trinken oder sonst Unfug zu treiben, darf es nicht

vollziehen; denn durch solche Gelübde wird Gott eher beleidigt, als

daß sie ihm gefallen.

XVII. Dritte Synode zu Orleans im I. 538.

»,) <üs,ii. 14: Wenigstens an den Hauptfesten soll die Messe um

die dritte Stunde (9 Uhr Vormittags) beginne», damit die

Priester, wenn das Officium zu den gehörigen Stunden absol-

virt ist, zur Vesper zusammen kommen können, denn an solchen

Tagen muß der »aeeräo» der Vesper a»woh»e».

K) «an. 29 : Bei der Messe und Vesper darf Niemand in Waffen

erscheinen.

XVIII. Synode zu Barcelona im I. 540.

a) <üan. 1 : Vor dem Oantieurn soll der 50. Psalm (Miserere)

gebetet werden,

n) Oan. 2: Iu der Matutiu soll wie in der Vesper der Segen

gegeben werden. Vgl. (^!. 30. von Agde.

XIX. Zweite Synode zu Brllgll im I. 563.

»,) (ü»,n. 1 : Es soll eine und dieselbe Art des Psalmengesangs in

den Früh- und Abendgottesdiensten überall statthaben, und
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nirgends, namentlich nicht in Klöstern, dürfen besondere Ge

wohnheiten herrschen,

b) Oan. 11: Die Lectorcn dürfen nicht in weltlicher Kleidung in

der Kirche singen, und keine herabhängenden Haare tragen.

«) Oan. 12: Außer den Psalmen und Hymnen der Bibel A. und

N. Test, soll nichts Poetisches in der Kirche gesungen wer

den, wie die hl. Canonen vorschreiben.

6) Oan. 16: Für Selbstmörder soll bei dem Opfer leine ^om-

memoi-atio gemacht und ihre Leiber nicht unter P salin cn-

gesang begraben werden. Ebenso in Betreff der Hingerichteten

Verbrecher.

XX. Synode zu Toms im I. 567.

a) <üan. 4 : Sowohl bei den Vigilien als bei den Messen dürfen

die Laien nicht unter den Clerikern neben dem Altare stehen,

auf welchem die hl. Geheimnisse gefeiert werden; sondern der

Raum zwischen dem Gitter und Altar ist nur für die Chöre

der singenden Cleriker bestimmt.

d) 0«,n. 1?: Am 1. Januar, dem Beschneidungsfeste, soll die

Messe um 8 Uhr gesungen werden.

e) Os,n. 18 : Zur Ehre des hl. Martin soll sowohl in seiner Kirche

als in den andern folgende Ordnung des Psallircns fest

gehalten werden: an den Festtagen (nach anderer Leseart assti-

vi» äiskus) sollen zur Matutin sechs Antiphonen mit je zwei

Psalmen gesungen werden; im ganzen August sind manie^tia-

n68 (d. h. frühes Aufstehen, vergl. vn OanFs, snd li. v.), weil

in diesem Monat Feste und Heiligen-Messen sind; im September

sind sieben Antiphonen mit je zwei Psalmen; im October acht

mit je drei Psalmen; im November neun mit je drei Psalmen;

im December zehn mit je drei Psalmen; ebensoviele im Januar

und Februar bis Ostern, mehr oder weniger, nach Möglichkeit.

Doch dürfen es bei der Matutin nie weniger als zwölf Psal

men sein, wie bei der Sext sechs und bei der Duodecima zwölf,

sllinmt Alleluja. Wer bei der Matutin weniger als zwölf Psal

men nimmt, soll fasten bis zum Abend, und dann nur Wasser

und Brod genießen. Erst am andern Tage darf er sich wieder

erquicken.
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cl) Oan. 23: Außer den Ambro sianischeu Hynuicn, welche wir

haben, können auch andere, die dessen würdig sind, gesungen

werden, wenn ihre Verfasser genannt sind.

e) <ÜÄi,. 24: Wer (bei kriegerischen Einfällen in einen nndcüi

fränkischen Reichstheil) Kirchengut raubt oder coufiscirt :c., soll

zur Rückgabe ermahnt, und wenn er hartnäckig bleibt, zuletzt

von den Bischöfen gemeinsam unter Absingung des Psalm

108 nicht nur mit Ercommunication, sondern auch mit dem

Anathem, d. h. Excommunication sammt Verwünschung oder

Verfluchung (vergl. Du OauFs), belegt werden bis zum Tode.

XXI. Synode zu Auierre im I. 578.

a) Oai,. 9: In der Kirche dürfen nicht weltliche Chöre oder

Gesäuge von Mädchen aufgeführt, auch keine Mahlzeiten ge

halten werden.

d) <ü«,u. 40: Ein Priester darf bei Mahlzeiten nicht singen oder

ranzen.

XXII. Dritte Synode zu Toledo im I. 589.

a) <üau. 2: In der Messe soll nach dem Vorschlage des Königs

vor dem Gebete des Herrn das Symbolum von Constautinopel

mit Heller Stimme gesungen werden.

d) (^!an. 22: Bei Beerdigungen soll man nur Psalmen singen;

die besonder« Leichengedichte und der Gebrauch, sich au die

Brust zu schlagen, werden verboten. Wo möglich soll der Bischof

dies bei allen Gläubigen, wenigstens bei den Geistlichen, durchsetzen.

XXIII. Synode zu Nlubonne im I. 589.

(üan. 2: Nach jedem Psalm soll Floria patri eto. gesungen

werden; größere Psalmen sind zu theilcn, uud nach jeder Abtheilung

ist ßluria, patri zu singen (vgl. c 15 der vierten Synode zu Toledo).

XXIV. Römische Synode im I. 595.

Oan. 1 : Es ist seit längerer Zeit Sitte in der römischen Kirche,

Cantoren und Diaconen zu weihen und sie doch ferner für Gesang,

statt für Predigt und Armenpflege zu verwenden. Dies hat die Folge,

daß man bei der Anstellung zum hl. Dienste mehr auf gute Stimme,

als auf gutes Leben sieht. Deshalb darf fortan kein Diacon mehr

in der Kirche singen, außer das Evangelium in der Messe; die
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übrigen Lectioucu oder Psnlmen sollen von Subdiaconen, oder wenn

es nöthig ist, von Minoristeu gesungen werden,

XXV. Vierte Synode zu Toledo im I. 633.

») (!»n. 2: In ganz Spanien und Gallien (Nardonen»!») soll

eine und die gleiche Art des Psalmengesangs, der Meßfeier,

der Vesper und Matutin eingeführt werden.

b) Oan. 11: Während der ganzen Quadrages darf das Alleluia

nicht gesungen werden. Ebenso nicht am 1. Januar, der von

Vielen, den heidnischen Gebräuchen entgegen, als Fasttag be

gangen wird.

«) (ülln. 12: Die laude» dürfen nicht vor, fondern erst nach

dem Evangelium gesungen werden.

ä) (üan. 13: Es ist nicht recht, alle von Ambrosius u. A. gefer

tigten Hymnen zu verwerfen und nur die biblischen im

Kirchengebrauche zu gestatten.

e) <üan. 14: In ganz Spanien und Gallien soll der Hymnus der

drei Knaben im Fcuerofen in jedem Officium gesungen werden.

f) (üan. 15: Am Ende der Psalmen soll nicht blos, wie von

Einigen geschieht, ßlori», patri etc., sondern ^loria et lionor

patri etc. nach Ps. 28, 2 und Offenbarung Iohannis 5, 13

gesungen werden.

g) (^an. IN: Bei den Responsorien soll es so gehalten werden:

ist es freudig, so ist ^loria anzuhängen, ist es traurig, so ist

der Anfang zu wiederholen.

XXVI. Synode zu Chalons im I. 644.

(ÜÄN, 19: Es ist nicht erlaubt, au Kirchenweihen und Martyr-

festen unanständige wieder in den Kirchen oder deren Porticus, oder

auch nur auf den Kirchhöfen (atriuin) zu singen.

XXVII. Synode zu Ronen im I. 650.

Vau. 15: Au Sonn- und Festtagen sollen alle Gläubigen zur

Vesper, zu den Nocturne» und zur Messe kommen. Die Decani

müsse» hierüber wachen.

XXVIII. Synode zu Ementa im I. 666.

(^s,n. 2: Auch in der lusitanischcn Provinz soll wie anderwärts

Abends, wenn das Licht angezündet ist, an Festtagen die Vesper vor
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dem «onn» gesungen werden (d. i. vor dem Psalm venite exul-

temug, mit dem die Matutin beginnt, und der wessen des hohen

Tons, der dabei einzuhalten war, »onus genannt wurde, vergl.

Du <ü»n^e ». v.).

XXIX. Eilfte Synode zu Toledo im I. 675.

(!»n. 14: Wenn es möglich ist, soll jeder Geistliche, welcher

singt oder opfert (Messe hält), einen Gehilfen hinter sich haben,

der im Ertraukungsfall in seine Stelle treten kann.

XXX. Die Qllinisertll oder Tlnllnnische Synode im I. 692.

C!an. 75: Der Psalmenge sang soll nicht ungeordnet und

nicht schreiend sein.

XXXI. Das achte Coucilium von Toledo im I. 730 befiehlt:

<üan. 6: Daß Keiner zu irgend einem kirchlichen Amte gelan

gen könne, ohne daß er den heiligen Gesang gut verstehe.

„Deeernimus, ut nullu» euiusaue ^i^nitati» äeineen« pereipiat

ßradum, c>»i nnn totum p8lllteriuin vel eantieorum usualiuiu

et Ii^innoium .... nerfeete noverit 8ur)r>Iementum."

Gregor II. (f 731) schickte Missionäre nach Baiern, mit dem

ausdrücklichen Auftrage, Sorge dafür zu tragen, daß der Kirchen

gesang nach den Regeln und Vorschriften des römischen Stuhles

ausgeführt werde.

Ninistris , Quorum oanenieam aänrokaveriti» ni-ninotio-

nem, »aoritioanäi et ministrandi, »ive etiam psallenäi, ex tl^ul»

et traäitione a^ustelioae et liomanae seäis or6ine traäetis

notest^tein, 6ert>. 6e olliitu I. n. 274.

Den Choralgesang nennt man gewöhnlich Gregoriani

schen Gesang; er muß aber, um das zu sein, wofür ihn dieser

Name ausgibt, auch in den Tonarten des hl. Gregor I. geschrieben

sein. Dieser Gesang hat seit Jahrhunderten allgemeine Aufnahme

in der Kirche gefunden, dient als Gefährte der übrigen Gebräuche

und um diese noch mehr zu heben. Aber so viel müssen wir im

Vorbeigehen doch bemerken: vergleichen wir diesen Gesang, wie er

sich nun großentheils vorfindet, mit dem alten, echt und unverfälscht

überlieferten Gesänge, so müssen wir gestehe», daß er vielfach so

entstellt und verstümmelt ist, daß mau ihn kaum wieder erkennen

kann.
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XXXII. Die 0»nou68 der siebenten allgemeinen Synode.

0»u. 22: „Bei den Laien ist erlaubt, daß beide Geschlechter

mit einander essen, nur müssen sie dem Geber aller Speisen Dan!

sage» und sich dabei aller mimischen Darstellungen und satanischer

Gesänge :c. enthalten.

XXXIII. In den 27, CÄpiwIa des Papstes Zuchlllills wird

Oau. 5: durch Hinweisung auf oar». 26 des Papstes Gelasius

die Frage, ob auch Klosterfrauen während der Messe und am hl,

Samstag die Lettinnen lesen oder das Alleluja :c. singen dürfen,

oerueinend beantwortet.

XXXIV. Synode zu Claveshoe im I. 747.

Besonders verdient um Verbesserung und Reiuerhaltuug des

Gregorianischen Kirchengesanges machte sich im 8. Iahrh. der Bischof

Veiiedictus von Jort. Er hielt auf strenge Befolgung der auf der

Kirchen v ers amm tun g zu Claveshoven 747 gegebenen Ver

ordnung, in welcher bestimmt war, den Gregorianischen Kirchengcsang

in allen Klöstern und Kirche» Englands unverfälscht zu erhalten.

Auch Alfred der Große war sehr dafür bemüht.

») Lllu. 15: Die sieben canonische» Gebetstuuden solle» mit Psal«

modie und Gesaug fleißig gehalten werden, und zwar überall

gleich und nach der Gewohnheit der römischen Kirche,

b) Oau. 20: Die Bischöfe sollen dafür sorge», daß die Klöster

da« seien, was ihr Name aussagt, Wohnungen schweigender,

ruhiger und für Gott thätiger Menschen, nicht die Wohnung

von Parten, Musikanten und Spaßmachern, sondern von

Betenden, Lesenden und Gott Lobenden :c. Diese sollen nicht

die Stätten unanständiger Gespräche, Schmausercien «. sein,

und die Nonnen sollen sich mehr mit Büchcrlescn und Psalmen

ge sang beschäftigen, als mit dem Weben bunter und schöner

Kleider,

e) «Dan. 27: Wenn auch der Psalmen säug er nicht lateinisch ver

steht, so soll er doch im Herzen die Intention auf das richten,

um was mau Gott eben ansteht (z. B. um Sündenuachlaß).

Nach jeder Psalmooie soll Jeder entweder lateinisch oder, wer

es nicht versteht, in sächsischer Sprache mit gebogenen Knien

beten, und zwar, wenn die Psalmodie für einen Lebenden galt:
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„Herr erbarme dich seiner und verzeihe ihm seine Sünden und

bekehre ihn, daß er deinen Willen vollziehe;" wenn aber für

Verstorbene: „verleihe, o Herr, nach deiner großen Barmherzig

keit jener Seele die ewige Ruhe «." Aber man darf nicht für

sich durch Andere Psalmen singen lassen und dafür nachlässiger

sein im Wandel, im Fasten und Almosengeben :c. Vor Allem

muß Jeder für sich selbst beten mit Herzenszerkuirschung und

dann auch andere Diener Gottes zum gemeinsamen Gebete mit

ihm auffordern. Wer anders handelt, der vermindert seine

Sünden nicht, sondern vermehrt sie. Ueber diesen Punkt ist

aber darum ausführlicher (auf der Synode) verhandelt worden,

weil kürzlich ein Reicher, der nach einer großen Sünde wieder

reconciliirt werden wollte, behauptete: diese Sünde sei bereits

durch Psalmodie und Fasten Anderer gesühnt, ohne daß er selbst

zu fasten braucht. Wenn es den Reichen möglich wäre, so durch

Andere Gott zu versöhnen, wie hätte Christus sagen können:

„es ist leichter, daß ein Kameel «. "?

XXXV. Das C o n c il i u m v o n CollstlMtinoptl im I. 760 befiehlt:

Oan. 75: „Die Sänger sollen in den Kirchen nicht durch

einander rufen uud schreien und lein Betragen annehmen, das mit

der Heiligkeit des Hauses Gottes ganz unvcreinbarlich ist; sondern

sie sollen mit aller Andacht und Gottesfurcht ihre Gesänge dem

Herrn darbringen, der das Innerste des Herzens durchforschet, damit

nach dem Ausspruche der hl. Schrift ihre Gesänge heilig und Gott

wohlgefällig werden."

XXXVI. Concilium zu Nicim im I. 787.

Hier wurde der Beschluß gefaßt, daß Keiner zu der bischöflichen

Würde zugelassen werden solle, der nicht in der Psalmodie unter

richtet sei.

XXXVII. Die Synodal-Statuten des hl. Bonifllz

besagen:

«au. 21 : Es ist nicht erlaubt, in den Kirchen weltliche Chore

und Gesänge von Weibern aufzuführen oder Gastmähler zu halten

(vgl. oan. 9 von Auxerre).

XXXVIII. Synode zu Aachen im I. 789.

»,) <ü»u. 69: Die Bischöfe sollen über ihre Priester und deren

Glauben wachen, ob sie richtig taufen und Messe lesen, die
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Meßgebete verstehen, die Psalmen mit gehöriger Unterscheidung

der Verse singen, das Vaterunser recht verstehen und dein

Volke erklären, auch keine Waffen tragen.

l,) (üan, 71 : .... Es sollen Schulen für die Knaben errichtet

werden, die Psalmen, Noten, der Gesang, das Rechnen nnd

die Grammatik in allen Klöstern und an alle» bischöflichen

Kirchen gelehrt und richtig emendirte katholische Bücher ge

lesen werden.

e) Oan. 79: Ueberall soll der römische Gesang erlernt werden,

wie schon unser Vater, König Pipin, verordnete, als er den

gallicanischen abstellte.

XXXIX. Synode zu Flilllll im I. 796.

Olln. 6: Die Geistlichen lc. sollen nicht weltliche Ehrenämter

bekleiden, sich nicht mit Jagd, weltlichen Gesängen, Spielen,

Lustbarkeiten lc. abgeben.

XI,, Synode zu Riesbach, Flcisiugen und Salzburg im I. 799.

(üau. 3 : Alle Gläubigen sollen bei den Processionen andächtig

mitgehen und li^rie eleison rufen, aber nicht bäurisch wie bisher,

sondern besser.

XI.I. Synode zu Aachen im I. 809.

<üs,n. 5: Die Geistlichen sollen Schüler haben, welche im Ver

hinderungsfälle für sie zur Kirche läuten und die Terz, Scrt, Non

und Vesper singen.

XI.II. Reform-Synode zu Mainz im I. 813.

a) Oau. 43: Kein Priester kann allein die Messe singen. Wie

könnte er dann sprechen: äoruinns vobisouiu sto. ?

b) «üan. 48: Unanständige Lieder sind überhaupt zu vermeiden,

besonders aber in der Nähe von Kirchen.

XI.III. Synode von Allchen im I. 816.

„Die Sänger", ermahnt ean. 127, „sollen das ihnen von

Gott anvertraute Talent nicht verderben, sondern es vielmehr durch

Demuth, Nüchternheit und andere Zierden hl. Tugenden veredeln,

damit die Herzen des zur Feier hl. Geheimnisse versammelten Volts



48 Kirchliche Verordnungen ilber Kirchengesang und Kirchenmusik.

nicht allein durch die erhabenen Worte, sondern auch durch die lieblich

begleitende Melodie von ihnen (den Sängern) in Andacht gehoben

werden."

XI.IV. Die große» Reichstags-Synoden zu Aachen

in den I. 816 und 81? befehlen weiter:

a) <Han. 126—133: Ueber die canonischen Tagzeiten. Die Cano-

niker sollen wahrend des Chorgebets stehen, nicht sitzen, sich auch

nicht auf einen Stock lehnen, nicht schwatzen.

K) Oau. 127: Die Sänger sollen ob ihrer herrlichen Kunst nicht

die Demuth vergessen und den Gesang nach den Bedürfnissen

der Kirche einrichten. Diejenigen, welche noch nicht singe»

tonnen, sollen lieber schweigen als stören. Die Psalmen müssen

einfacher als die andern Lieder gesungen werden.

XI.V. Die Regel ChlodegaNffs verordnet:

«,) Oan. 5 und 6: Ueber die cauouischeu Tagzeiteu. In der Wiii'

terszeit ist um die achte Stunde der Nacht (2 Uhr) zu den

Vigilieu aufzustehen. Nach ihrer Absolvirung ist ein Intcr-

stitium für Meditation u. dgl. ; aber es soll dabei Keiner schlafe».

In der erste» Stunde des Tages sollen Alle in der Kirche des

hl. Stephan die Prim singe».

d) 0»n. 7 : Man muß mit aller Ehrerbietung vor Gott die Psal

men singen und darf sich dabei nicht auf einen Stock stützen.

o) Oan. 33: Nach der Prim müssen Alle in ihrer Amtskleidung

bereit sein, sobald das Zeichen gegeben wird, zum Capitel zu

erscheinen. Nach diesem gehen sie in die Kirche, singen die

Terz und erwarten den Bischof.

XI.VI. Synode zu MuNtU» im I. 827.

a) Oan. 34: An allen bischöflichen und Landkirchen und wo es

sonst nöthig ist sollen Lehrer (ina^iLtri st äoctores) angestellt

werde», welche die arte» liderHl«» u»d die »»not», äu-

Fmatn, lehren.

d) <üan. 35: Einige, besonders Frauenspersonen, kommen an Sonn-

und Feiertagen zur Kirche nicht in der rechten Absicht, sondern

um sich auch (nach der Kirche) zu ergötzen durch Tanz (dallar«),

unanständige Lieder und Chöre, nach heidnischer Art, Solche
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gehen nach Haus mit größeren Sünden, als sie mitgebracht haben.

Die Priester sollen daher das Volk ermahnen, daß es nur um

des Gebetes willen an diesen Tagen zur Kirche komme.

XLVII. Synode zu Valentin (Valenos) im I. 855.

0»n. 18: Die Bischöfe sollen unter sich berathen und Anord

nungen treffen in Beziehung auf die Schulen sowohl geistlicher als

weltlicher Gelehrsamkeit und des kirchlichen Gesanges. Sie liegen

darnieder.

XI.VIII. Synode zu Tribut im I. 895,

Okn. 27: Ein von der Kirche erzogener Cleriler, der schon

öffentlich in der Kirche gelesen oder gesungen hat, darf nicht mehr

in die Welt zurücktreten. Thnt er das, so muß er zur Rückkehr in

die Kirche gezwungen werden. Verharrt er in seiner Unordnung, so

daß er das Haar wachsen läßt, so soll er wieder geschoren werden,

und darf dann weder heirathen, noch eine heilige (höhere) Weihe

erhalten.

XLIX. Synode zu Hohenllltheim im I. 916.

<ü«,n. 38: Wenn ein Herr aus Liebe zu Gott einen seiner

Knechte unterrichten und zum Priester weihen ließ, und ihm Kleidung

und Nahrung gewahrte, der Geweihte aber stolz wird und für seinen

Herrn nicht mehr Messe lesen und die canonischen Stunden nicht

mehr singen will, da er jetzt frei ist, so spricht die Synode über

einen solchen das Anathem und schließt ihn von der Communion aus,

bis er sich bessert und seinem Herrn gehorcht. Bleibt er hartnäckig,

so soll er von dem Bischof, der ihn weihte, degradirt und wieder ein

Knecht seines früheren Herrn werden.

I.. Die Synode zu Tingolfing am 16. Juli 932

verbietet, an den Vigilien das Allcluja zu singen, falls die Vigil

nicht auf einen Sonntag falle.

LI. Das französische (üouoil. ^ledat. 1028 sagt:

„Wer zweifelt, daß ihr (Seltner) von einem unreinen Geiste ge

trieben werdet, da ihr ein unter dem Beistande des heiligen Geistes

zu Stande gebrachtes Werk der katholischen Kirche, nämlich die Ge

sänge und heiligen Dichtungen, in der Kirche verwerfet, als sei

dieser Gebrauch ein götzendienerisches Werk. Die Wahrheit ist aber

veft. Bieilelj. f. lathol. Theol, VI, 4
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vielmehr, daß die Kirche diese Lieder nicht von Possenreißern ge

lernt, sondern aus den Büchern des alten und neuen Testaments

geschöpft hat.«

I.II. Synode zu Rheims im I. 1049.

Bei Beginn dieser (5. October) wurde nicht die gewöhnliche

Antiphon Lxauäi uns vomins, sondern das Veni er6»,tnr abge

sungen, und es ist dies der erste Fall, wo uns dieser Hymnus

begegnet.

I.III. Leo IX. zu Worms.

Am ersten Wcihnachtsfeste celebrirte der Papst selbst, am

zweiten thnt dies der neue Erzbischof von Mainz. Da ein Diacon

des letztern nach der Proccssion eine Oratio« nicht nach römischer

Weise saug und trotz Lco's Befehl den Gesang weder änderte, noch

unterbrach, sprach der Papst sogleich wegen Ungehorsams die De

gradation über ihn aus. Wir sehen hieraus das Streben des Papstes,

überall den römischen Ritus und Lantus zur Geltung zu bringen.

I.IV. Große Synode zu Rom im I. 1059.

O»n. 3: Dem Priester, Diacon und Subdiacon, der noch nach

dem Erscheinen der Verordnung unseres hl. Vorführers Leo eine

Concubine öffentlich genommen oder die früher genommene nicht ent

lassen hat, verbieten wir im Namen Gottes und der Apostel Petrus

und Paulus, die Messe zu singen, oder das Evangelium oder die

Epistel zu lesen.

I.V. Synode zu Toulouse im I. 1119').

Lau. 5: Opfer, Gebete, Almosen u. dgl., von Lebenden für

Verstorbene dargebracht, allein nützen diesen nichts, und Gott lacht der

>) Vernarb v. Llairvaur (1- 1153) schreibt: „Der Kirchengesang seift

ernst, daß er sich von den Regungen der Wollust, wie von den Ausbrüchen der

Rohheit gleich fern halte; er sei lieblich, ohne leichtfertig zu machen, und reizend

für das Ohr, ohne die tieferen Regungen des Herzen« zu verfehlen. Er verscheuche

den Trübsinn und befänftige den Zorn; er drücke den Sinn des Buchstaben« au«

und lasse den Geist nicht leer ausgehe». Wer beim Singen die Herzeusstimmuüg

zum Göttlichen verliert, hat viel verloren. Und wenn die Töne mehr darauf aul

gehen, sich mit dem Zauber der Melodie in da« Herz zu schleichen, als die Wahr

heit, welche sie bezeichnen sollen, ins Herz zu senken: so ist es ein Beweis, daß

der Gesang zweckwidrig und da« Hören schädlich sei,"
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kirchlichen Gesänge, denn er, der nur an frommen Empfindungen

und Werken sein Gefallen hat, kann nicht durch hohe Töue und

musikalische Melodien allein erweicht werden.

I.VI. Synoden unter Papst Clemens III., I. 1189 u. 1190.

(ülln. 1 : Die Suffragankirchen müssen sich in Betreff des

Gesangs und der Lesungen nach der Metropole richten.

I.VII. Synode zu Avignon im I. 1209.

Oan. 17: An den Vigilien der Heiligenfcste dürfen in den

Kirchen keine theatralischen (lies ni8trionioll« nicht inswrioas)

Tänze und obscone Bewegungen oder Reigen aufgeführt und keine

erotischen Lieder gesungen werden.

I.VIII. Synode zu Trier im I. 1227.

Olln. 9: Die Trutannen (herumziehende Bettler, welche Spaße

mache»), fahrende Scholaren und Goliarden (Possenreißer) darf man

nicht beim Gottesdienst singen lassen, weil der Celebrirende dadurch

gestört und das Voll geärgert wird.

I.IX. Synode zu Ronen im I. 1231.

<ü»u. 15: Auch keine Vigilien (Vigilfestlichkeitcn) dürfen mit

theatralischen Darstellungen u. dgl. in den Kirchen gehalten werden,

außer am Patrocinium.

I.X. Pariser Synode im I. 1248.

<üau. 13: Die Capitularen der Säcularstifte , namentlich an

den Domkirchen, müssen in Gemeinschaft mit ihre» Clerikcrn Tag

und Nacht das Officium absingen. In der Mitte der Verse müssen

gehörige Pausen gemacht werden, und es darf nicht ein Theil des

Chors einen neuen Psalm beginnen, bevor der andere beendigt ist.

Im Chor zu schwatzen ist verboten.

I.XI. Concilium zu Gllldll- 1297.

Wenn auch die Kirche zu jeder Zeit darauf bedacht war, daß

die Stücke aus der hl. Schrift bei der hl. Messe mehr durch eine

feierliche Sprache als durch Gesang vorgetragen würden, so machte

4»
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sie doch für einzelne Fälle Ausnahmen, z. B. für das über gener«,-

tionis, wie Gerbcrt ^lu^iea Zaoral'nm. 1, n. 425 aus einem Concilium

von Grada sonn«. Oi-aäonse, »nun 1297) nachweiset. Es heißt da

wörtlich. <ünn. 7, oavetur: ^^fe meloäiae »eu eantilenae in evi-

stoli», ev8,n^eIÜ8, st nr»,nl»,tioninu8 , 6uiu eantantur, Intel-

leetum iiuäisntium imneäiant ^ vel nerturoent, st nrontsr nao

in inentidu» näeliuin äevutio ininnatur, auetoritate (üonoilii

anxiinu» »t^tuenäuin, ut evistolae, et evan^elin,, et nrl>,elg,ti0'

ne8 in niisßig, exoevti» lioer ^eneriltioni» et factum e»t antem,

et nriiuis evan^elii» cliaeonoium ouin nieloäii» vraeter eviscon!

lieentillin nnllatenu» äeoantentur."

I,XII. Concilium von Constantinopel.

O»n. 75: «Die Sänger sollen iu der Kirche nicht durch

einander rufen und schreien, und kein Betragen annehmen, das mit

der Heiligkeit des Hauses Gottes ganz unvereinbarlich ist; sondern

sie sollen mit aller Andacht und Gottesfurcht ihre Gesänge dem

Herrn darbringen, der das Innerste des Herzens durchforschet, damit,

nach dem Ausspruche der hl. Schrift, ihre Gesänge heilig und Gott

wohlgefällig werden."

I.XIII. Synode zu Colli von 1307.

Hier (eap. II.) war es Vorschrift für die Priester gewesen, an

gewisse» hohen Festen das Oloriü, zu singen. Bei Absingung dieses

englischen Hymnus wandte sich ehedem der Bischof oder Priester

mit den Diaconcn zum Volke. Alier nicht blos bei Darbringung des

eucharistischen Opfers, sondern auch bei sonstigen feierlichen Anlässen

wurde das (Gloria angestimmt. So sang es der Papst Leo III. bei

seinem Eintreffen bei Carolus N., und die Väter des sechsten allge

meinen und des achten zu Toledo abgehaltenen Conciliums schloßen

damit ihre Versammlungen. Vergl. Janssen'« wahre Grundregeln «.

von Smeddink, S. 166.

I.XIV. Concilium iu Basel im I. 1414.

Den Mißbrauch derer, welche das Oeäo, die kraeiatio,

das ?ater noster zu singen anfange» und den Gesang nicht vollen

den, oder die das ganz ohne Gesang nur aussprechen, verwirft es

und will es abgeschafft wisse».
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I.XV. Synode zu Eichstlldt im I. 1447.

Wir verwerfen den Mißbrauch einiger Kirchen, in denen das

0r«ä« nicht ganz bis zum Schlüsse gesungen oder der Gesang

des ?8,ter noster unterlasse» wird. (Die ausgezeichnete Instruotio

pastoralis für diese Diöcese enthalt auch herrliche Verordnungen

über Kirchcngcsang und Kirchenmusik; erst neu gedruckt 1866.)

I^XVI. Synode zu Schwerin im I. 1492.

a) Zuerst gestattete die Synode ein deutsches geistliches Kied

während der hl.. Messe lc.

d) Es setzte fest und verordnete, daß Jeder, der ein Hochamt singe,

(Flori», <ürsäo, Otksrtoriuiu, die ?ra6tatio und das kater uo»tsr

nach den Vorschriften der hl. Canonen von Anfang bis zu dem

Ende singe, ohne- etwas wegzulassen, abzukürzen oder abzu

schneiden, und daß im Oreä« langsamer gesungen werden die

Worte: „Vx Naria vir^ine" und die Worte: „uomo laotu»

est" mit gebogenen Knien.

I.XVII. Die Synode zu Nllvllllls im I. 1500

mint es einen Mißbrauch, wenn abwechselnd einen Vers das Orgeln

spiel ausfüllt, den andern die Säuger mit Orgclbegleitung singen.

I.XVIII. Synode von Basel i m I. 1503.

Bei Messen, die nach Noten gesungen werden, darf das <ür«äo

nicht verstümmelt werden, sondern es soll ganz, ernst und würdig

bis zum Ende gesungen werden.

I.XIX. Concilium von Cöln im I. 1536.

Schon dies sei nicht recht in manchen Kirchen, daß aus Rück

sicht auf S an ger und Orgel Wichtiges übergangen oder abgekürzt

wird, z. B. der Vortrag jener Stellen von Propheten oder Aposteln,

die man Epistel nennt, dann Oeäo, rraslatio, ?«,ter noster. Es soll

also dies Alles ganz deutlich und verständlich wie alles Uebrige ge

sungen werden, außer wenn ein wichtiger Grund zum Abkürze» da

wäre. Auch sollen die Rcsponsoricn dem Gesmige des Priesters gleich

mäßig und nicht übereilt sein.
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I.XX. Synode von Tritt im I. 1549.

Beim feierlichen Hochamte dürfen kraLlatio und katsr nuster

nicht leife gesprochen oder abgebrochen werden. So müssen auch

(^reäo, Epistel und Lvau^slium vollständig deutlich und laut gesun

gen werden. Auch darf mau nicht dulden, daß der Chor die Worte

des Priesters oder Subdiacons fast schon im Beginne der Lesung

unterbrechend das 6r«,äua,1s, den l'racwL oder das ^lislus», an

fange, als ob es nämlich bis hichcr schon genug sei, während die

Umstehenden wissen, wessen Amt es sei, die Lesung oder Epistel noch

vorzutragen. Bei der Erhebung des Leibes oder Blutes Christi und

nachher bis zum Gesang des ^uus vei soll die Orgel schweigen.

I.XXI. Concilium zu Cöln im I. 155h

befiehlt den Kircheuvisitatoren sich zu erkundigen, „num «r^ana

yuiä «asenlar« rs»onent," ob der der Organist weltliche Stücke

spiele?

I^XXII. Concilium von Tlirltt

will, daß der Gesang in den Seminarien solle gelehrt werde«,

bestimmt, daß bei Vergebung einer Stiftspfrüude oastsri«

paridus demjenigen der Vorzug verliehen werde, der

den gregorianischen Gesang gut verstehe; ferner befiehlt

es ausdrücklich: Jene Musik, welcher entweder durch die Orgel

oder de» Gesang etwas Schlüpfriges oder Unreines beigemengt

wird sollen die Bischöfe von den Kirchen zurückweisen, da

mit das Haus Gottes wahrhaft als eiu Bethaus erscheine und

genannt werden könne. (8s»8. 22. <i« res.)

I.XXIII. Concilium von Hartem im I. 1564.

Es wird besser sein, das Oeäo ganz zu singen, ebenso die

?r«,sis,tio und das ?atsr uo8ier, als einen Theil der Orgel zu

überlassen, wie es mit großem Mißbrauch hie und da zu geschehen

pflegt.

I.XXIV. Concilium von Rheims im I. 1564.

Es beschließt, das Oeäo sei ganz vom Chore, nicht abwech

selnd von der Orgel vorzutrage».
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I^xxv. Concilium von Mailand im I. 1565.

Obgleich die Hymnen und (üantica abwechselnd mit der Or

gel gesungen werden, so sollen doch alle ihre Versikel im Chore

deutlich vorgetragen werden.

I.XXVI. Concilium von Cambray im I. 1565

verordnet :

2) Da einige Stücke in der hl. Messe zur Belehrung und zum

Unterricht der Gläubige» gehören, wie die Epistel, das Evan

gelium und Oeäo, einige zum Lobe Gottes, andere hingegen

zum Bittgebet, so beschließt die hl. Synode, daß das, was

zum Unterricht gelesen, oder gesungen wird, so gelesen oder

gesungen werde, daß die Gegenwärtigen jedes einzelne Wort

genau vernehmen können. Sie verordnet daher, daß bei einem

gesungenen Oreäo weder Orgelnoch Instrumentalmusik

angewendet werde, außer sie sei einfach und der Art, daß jedes

Wort ohne Wiederholung verstanden werden kann. Was aber

zum Lobe Gottes gehört, z. B. Hymnen, Oloii»,, ßanetus, sei

hier die Musik am Platze. Was sich aber in den Messen auf das

Bittgebet bezieht, das werde, es mag nun gelesen oder gesungen

werden, so behandelt, daß sich mehr die Gemüthsstimmung des

Flehens, als freudigen Jubels zeige.

d) Ferner (^ap. 4. Die hl. Synode beschließt, daß der Gebrauch

der Orgel bei deu Messen so beachtet werde, wie es im Iri-

äsntinuiu vorgeschrieben ist, nämlich daß nicht das Orgelspiel

gemeine Lieder nachahme. Was übrigens auf dem Chore ge

sungen werden muß zur Unterweisung, das werde so gesungen,

daß man es verstehen kann, nicht aber mit der Orgel gespielt,

denn diese kann nie so erbauen, wie das lebendige Wort, des

frommen Sinnes Dollmetsch und Bote. Hingegen zur Ver

herrlichung des Gottesdienstes möge es gestattet sein, Orgel

spiel zu gebrauchen in dem Olf^rtorium, beim 8«,notus und

H.F11N8 Dsi.

I.XXVII. Synode zu Toledo im I. 1566.

Nachdem die Väter (^ot. 3. <üap. XI.) von der Beschaffen

heit des Gesanges, und von der in Kirchen zulässigen Musik

im Allgemeinen geredet hatten, verordneten sie: „Davor hüte man
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sich am meisten, daß ja nicht die Musik, welche zur Verherrlichung

Gottes, oder zur Vcrküudung seines Lobes dienen soll, theatralischen,

schlüpfrigen oder Kriegsmelodien ähnlich werde ;" u, ^ot, III.

0. 11. „Zum Gottesdienste darf nur jene Art von Gesang und

Orgelspiel zugelassen werden, welche die Andacht nicht stört und

den Zuhörer nicht, wie es schon geschehen ist, zum Tanze stimmt."

I.XXVIII. Synode von Augsburg im I. 1567.

a) Da das Orgel spiel an manchen Orten ausgeartet ist, fu

bedarf es einer Verbesserung, damit eine üppige Modulation,

welche auf die heiligen Gebete als auch Andacht der Zuhörer

störend einwirkt, entfernt werde.

d) Beim Officium, namentlich beim Meßgesang, soll der Chor

der Art beschaffen sein, daß nicht so fast das Ohr als das

Herz an dem Gesänge seine innerliche Befriedigung finde...

darum soll ein für allemal geboten sein, daß kein ausgelasse

nes Spiel das Volk in seiner Andacht störe; daß keine fremd«

artige und unwürdige Musik, die in weltlichen, schlechten Lie

dern besteht, dem so leicht entnervten Gefühle zu Hilfe und

gleichsam entgegen komme, anstatt mit frommen Weisen, dem

eigentlichen Zwecke nach, das Gefühl der Andacht zu wecken.

o) Es schickt sich nicht, die hl. Hymnen, nämlich Oloria,, kraLiatio,

8anow8, ^,Fnu8 Osi abzukürzen, oder durch audere Gesänge

oder Musiksätze so zu verdecken, daß sie nicht vollständig gehört

werden. Abgeschafft werde der Mißbrauch, der in vielen Orten

sich eingeschlichen hat, daß Osäo, kraeiktio, ?at«i- uuswr still

gebetet oder abgebrochen werden.

I.XXIX. Synode von Constanz im I. 1567.

I'it. II. os,p. 6. sagt: Es ist unser Wille und wir befehlen

nachdrücklich, daß das Oroäu ganz bis zu Ende gesungen, daß

die ?i-Hstatio nicht abgekürzt, das ?atsr noster nicht leise gebetet

werde. Am Schluße hingegen zur Verherrlichung des Gottesdienstes

möge es gestattet sein, Orgclspiel zu gebrauchen. Unter der Wand

lung Stillschweigen !

I.XXX. Provinzial-Concili um von Mccheln im I. 1570.

"lit. äe «t?. st oult. äiv. eap. 10 gedenkt dieses Gegenstan

des ebenfalls. Nach ihm sollen die Bischöfe nicht dulden, daß von den
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Organisten weichliche, theatralische Melodien gespielt werden. Sie

ftllcü sogar den Uebcrtretcr in Strafe nehmen, und ihn im Wie

derholungsfälle mit Gefängnis; belegen.

I.XXXI. Concilium von NllMUI im I. 1570.

^it. VIII. l!3,p. 7: Was auf der Provinzial-Synode von CllM'

brai über Musik und den Gebrauch der Orgel iu Uebereiiistiminung

mit dem Beschluße des 'lriäentinurn festgesetzt wordeu ist, das wollen

wir überall beachtet wissen. Wir befehlen, daß die kraelatio und das

?ater noster beim Hochamt vollständig vom Priester gesungen und

weder durch Gesang (des Chores) noch dnrch Orgel fortan unterdrückt

werde.

I.XXXII. Proviuzial-Concilium von Rocrmond im I. 1570.

Es wird angeordnet, daß kein Organist, Sänger oder

Schullehrer fortan sich unterfange, die Epistel, ?raeikti<) oder

dos ?»,tsr noLter abzukürzen oder zu unterbrechen; auch soll die

Orgel schweigen beim T^ris, türsäo und sauetu», letzteres ist vor

der Wandlung zu beendigen ; auch das Uebrigc soll von den Stimmen

der Sänger ganz, nicht abgekürzt und mit der größtmöglichsten Andacht

gesungen werden.

I.XXXIII. Synode von Gent im I. 1571.

I"it. XI. 03.71. 6: Wir verbieten, daß bei einem acsnngeuen Hoch-

»mte Oreäc», ^rastatio und kawr nostsr durch den Organisten

»der die Sänger theilweisc verstümmelt werde, und befehlen, daß

dies Alles, wie es die hl. Handlung vorschreibt, vollständig gesun

gen werde.

I^XXXlV. Synode von Herzogenbusch.

lit. XI. oap. 1. verordnet, daß das Meßopfer ehrerbietig,

fromm und andächtig, und vollständig, ohne Abkürzung oder Ver

stümmlung des Oreäo, der l'i'ÄLiatio, des I^tm- nostsr durch Orgel

und Chor gefeiert uud abgesungen werde.

I.XXXV. Concilium von TouiNlly im I. 1574.

1?it. IX. oap. 16. Beim feierlichen Hochamte soll ki-aetatiu

und ?ater unster vom Celebranten, Llloria und lürsäo vom Clerus

ganz gesungen und nicht dnrch die Orgel unterdrückt werden.
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I.XXXVI. Concilium von CllMbray im I. 1575.

In den Messen lese und singe man alles, was zur Beleh

rung der Gläubigen dient, wie die Epistel, das Evangelium, das

Glaubensbekenntnis; so, daß die Anwesenden alles deutlich hören und

die einzelnen Worte verstehen können. Was aber zur Lobpreisung

Gottes gehört, wie die Hymnen, das Oloris, und sanetus, so gestattet

es den Gebrauch der Musik, jedoch keine leichtfertige oder eine, die

mehr für Tanzchöre, als in das Chor paßt. Was endlich den Cha

rakter des Gebets hat, so bete oder singe man das so, daß dadurch

mehr das Gefühl des Betenden, als das Vergnügen der Zuhören

de« offenbar wird.

I.XXXVII. Concilium von Mailand im I. 1575

beschloß: „Bei dem Gottesdienste sind profane Gesänge, weichliche

Weisen, in der Kehle verschluckte Worte zu unterlassen. Der Gesaug

sei würdevoll, um die Worte zu verstehen, die Sänger seien, wo

möglich, Cleriker. Nur der Orgel soll in der Kirche eine Stelle ein

geräumt, die Flöte, Hürner, und übrigen musikalischen

Instrumente ausgeschlossen sein; und wenn bei Hymnen

und Psalmen :c. wechselweise mit der Orgel gesungen wird, so sollen

doch alle Versikel von dem Chore besonders deutlich vorgetragen

werden."

I^XXX^III. Synode von Rheims im I. 1583.

„Soviel als möglich sollen über einer Sylbe nie mehr Noten

stehen als eine oder soviel unumgänglich nothwendig sind."

I^XXXIX. Concilium von Bordeaux im I. 1583.

Beim Oreäu und der Passion soll durchaus weder Orgel noch

Musik angewendet werden, außer sie sei höchst einfach und unter

geordnet, und derart, daß man jedes Wort verstehen kann.

XO. Concilium von Beray im I. 1584.

Der Gesang sei religiös und bescheiden, und die Musik der

hl, Zeit entsprechend; den Klang und da« Verstandniß der Worte

soll sie nicht hindern, namentlich beim Orsäo, Olori», und bei der

Vcrküudung der Passion; vermieden sollen werden überflüssige Wie

derholungen von Worten und Sylben.
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XOI. Synode von Breslau im I. 1592.

Es soll an Sonn- und Festtagen beim Amt der Messe von

der Gesang schule gesungen werden: Der lurroitu», das X^ri«

und das <3Ic>r!a. Nach Ablesung der Epistel soll der Präcnntor mit

dem ganzen Volke einen frommen Gesang in der Muttersprache sin

gen (Predigtlied) an Stelle des Gradualc. Nach der Llevatio

soll abermals zur Anbetung der Eucharistie ein Lied in der Mut

tersprache gesungen werden. In denjenigen Landtirchen aber, wo Lie

der in der Muttersprache bisher nicht üblich waren, sondern noch

die ganze hl. Messe lateinisch ausgesnngen wurde, soll auch künftig

hin gar keine Aenderung stattfinden; ja wir ermahnen vielmehr

die Pfarrer, in den Kirchen, wo Kirchenschreiber und Gcsangschuleu

bestehen, die deutschen Hymnen bei der hl. Messe fortzulassen und

den Gebrauch, die ganze heilige Messe lateinisch zu singen,

einzuführen. (Man vergleiche über diesen Gegenstand noch die Schrift :

Apologie des lateinischen Kircheugesanges von Smeddink und dessen

Artikel in der Cäcilia 1863; dann 1867, wo er die allerjüngsten

Verordnungen bringt.)

XOII. Directoiium des Frangipani im I. 159?

befiehlt: Man soll darauf bedacht sein, daß Epistel, kraeiatio und

kater nnster die Haupthcile dessen, was bei der Messe zn singen

ist, durch den Vortrag der Sänger oder Orgel nicht verstümmelt

oder unterbrochen, sondern ganz und gar, genau und verständlich

abgesungen werde. Auch soll man wachen, daß nicht das Orgclspiel

durch zu großes Eilen und durch Kürze der Erhabenheit des Got

tesdienstes etwas entziehe. — Unter der Wandlung bis zum ^ßnu»

vsi werde von Sängern und der Orgel das tiefste Schweigen

beobachtet.

X(ÜI1I. Concilium von Tournay im I. 1600.

Beim Hochamte sollen krastati« nnd kater noster vom Cele-

branten, (Äoria und Oreäo vom Chore vollständig gesungen und

von der Orgel nicht unterdrückt werden, (of. auch S. 58.)

XOIV. Das Ceremonillle der Bischöfe im I. 1600

besagt: Beim Hochamte wird die Orgel abwechselnd gespielt: beim

H^ris, beim (Claris, im Anfange der Messe, dann am Ende der
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Epistel, dann beim Ottertormm, dann beim Hanotus abwechselnd, dann

bei der hl. Wandlung, aber mit ernsteren und süßeren Klängen, dann

beim ^Anus Dsi abwechselnd, und beim Pcrsikel vor der Oratio«

nach der Communion, endlich am Ende der Messe. Aber beim

Oeäo soll sich die Orgel nicht darein mischen, sondern es soll vom

Chore verständlich gesungen werden.

XlüV. Synode von BliftN im I. 1600, vom 23. bis

26. September.

Oredo und ?ater noster sollen stets ganz vorgetragen wer»

den. Um die Zeit der Wandlung tiefes Schweigen.

XOVI. Concilium von Mainz im I. 1604.

Die Onaits, visitatoi'in, st instruot» pro olsiioi» «t ^llrO-

oln» bestimmt ausdrücklich: „Es sollen die Pfarrer während der

Messe keine deutsche Gesänge, auch wenn sie katholisch sind —

von ketzerischen kann gar nicht einmal die Rede sein — singen lassen.

XOVII. Concilium uou Prag im I. 1604

crthcilt die Vorschrift, daß während der hl. Messe, oder der Vesper,

oder dem sonstigen Gottesdienste die Orgel solle gespielt werden,

um die Gläubigen zur Andacht zu stimmen, ohne jedoch im Gering

sten etwas Unanständiges oder Weltliches einzumischen,

X0V1II. Synode von Culm im I. 1605.

Wünscht man einen musikalischen Gesang, so werden die

Herreu Pfarrer dafür Sorge tragen, daß er ernst und würdevoll sei,

und einen sanften und frommen Geist verrathc. Auch darüber wer

den sie wache», daß keine profanen Lieder dabei vorkommen, oder

solche, welche einen flüchtigen, leichtsinnigen Charakter durchblicken

lassen; noch auch zu rauschende, zu lärmende Stücke, welche eher

geneigt sind, Zerstreuung zu verursachen, als den Gedanken einen re

ligiösen Aufschwung zu gebcu, und sie in ernster Sammlung zum

ewigen Vater zu erheben.

XOIX. Coucilium von Plag im I. 1605.

Wenn mit Orgelbeglcitung etwas zu singen oder abwechselnd

zu respondiren ist, bei den Versikeln der Hymnen oder <üa,nti«», soll

das, was die Orgel zu respondiren hat, von einem Chorsänger mit

deutlicher Stimme vorgetragen werden.
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d Concilium von Mechlin im I. 1607.

Nur ernste und fromme Gefühle anregende Musik und Orgel-

spiel und Musikinstrumente dürfen beim Gottesdienste gebraucht

werden; sie sollen der kraef. uud dem ?»tsr noster in der Messe

Raum lassen.

(X. Synode von Coustllnzim I. 1609.

Während der Oonseoration soll die ganze Seele auf diese

hochheilige Handlung gerichtet bleiben, darum durch nichts abgezo

gen werden von der Betrachtung dieses heiligen Geheimnisses. Orgel

und Chor sollen deshalb während dieses Augenblickes schweigen.

011. Concilium von Antwerpen im I. 1610.

Nichts von dem, was bei der Messe gesungen werden muß,

darf ausgelassen oder durch Sänger oder Orgel abgekürzt werden.

Olli. Synode von Augsburg im I. 1610.

Oreä«, kraetÄtio und ?«,ter noster sollen nicht abgebrochen,

sondern stets ganz gesungen werden. Um die Zeit der Wandlung

tiefes Schweigen.

OIV. Concilium von ErmelnNd im I. 1610.

X^rie, (Gloria, Oreäo, ßanotu», Ll:nsäietu8 und ähnliches

Andere darf nicht verstümmelt, sonder» muß ganz gesungen werde».

OV. Synode von Herzogeubusch im I. 1612.

Auch soll die Messe ganz und ohne Abkürzung von Osclo,

kraetaliu und Filter noster durch Orgel oder Chor, gefeiert und

gesungen werden.

<ÜVI. Concilium von Namur im I, 1639.

Die Messen wie auch die Vespern sollen an keinem ihrer

Theile im Gesänge abgekürzt werden; auch soll nichts in ihnen

versetzt oder angefügt werden.

lüVII. Synode von Paderborn im I. 1644.

Keiner soll den Introiws, das K^rie, die (üantion, , nämlich

0!ori», Oreäo, lraeiatio und k»ter noster, 8a,now8 und H.FNN8
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vei beim Hochamte, aus welcher Ursache immer, abkürzen, auslassen

oder verkleinern, sondern dies mit Feierlichkeit nach den Bestim

mungen des Baseler Conciliums beachten und erfüllen,

(ÜVIII. Synode von Cöln im I. 1651.

») Wir gebieten dem jeweiligen Chor die Versikel , Resvonso-

rie» :c. mit der Orgel genau und vernehmlich abzusingen

und dies Geschäft nicht blos der Orgel zu überlassen.

d) Die Bischöfe sollen dafür sorgen, daß beim feierlichen Hochamte und

den Messen für die Verstorbenen, Epistel, Orsäo, ?!»efg,tio und

?atei- Hostel' als die Hanpttheile dessen, was bei der Messe ge

sungen wird, beim Vortrage der Säuger und Orgel nicht ver

stümmelt oder abgebrochen werden; noch weniger darf der übrige

Theil der gesungenen Messe unmittelbar nach der Wandlung

mit gedämpfter Stimme vollendet werden, sondern Alles werde

vollständig, genau und wohl unterscheidbar gesungen. Bei der

hl. Wandlung werde von Sängern und Orgel das tiefste Schwei

gen beachtet.

OIX. Concilium von Roermond im I. 1652.

Orkan, kraslatio nnd kater noster in einer gesungenen Messe

auslassen und anders verstümmeln, ist durchaus gegen den Ritus

und die Ceremonien der Kirche.

tüX. Synode zu Breslau im I. 1653.

Es wisse aber der Chor, und die Sängerschule, daß es ihnen

durchaus untersagt sei, in den Hochämtern und in den feierlichen

Vespern irgend etwas Anderes zu singen außer dem, was im (M-

oiuin des betreffenden Tages oder Araäuale, oder im ksalterium

enthalten ist; vielmehr sollen sie sich in allem Diesem den übrigen

Kirchen conformiren, in welchen alle Officien im römischen Ritus

abgehalten werden; von allem Ungewöhnlichen und allem Dem,

was dem römischen Ritus fremd ist, was sowohl in den Messen

und Vespern und Processionen bisher unpassend und ungeziemend

geschah, soll man sich von jetzt nb enthalten bei Vermeidung von

Urtheilsspruch und Strafe.
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<ÜXI. Concilium von Münster im I. 1655

sagt kurz: ut in oi-Aanis non aänidsantur meloäiae, c^uae »»piunt

(ÜXII. Synode von Coln im I. 1662.

lit. III. oap. 10. §. 2 heißt es: Jeder Gesang, welcher mit

der Orgel oder mit anderen Instrumenten begleitet wird, in der

Kirche sowohl als bei Processionen, halte sich fern von aller Aehn-

lichkeit mit schlüpfrigen, unreinen, militärischen und ungeziemenden

Melodien, damit das Herz auch empfinde, was der Mund singet.

Damit Alles fortan beim Gottesdienste mit Würde und Ehrfurcht

geschehe, schärfen wir ernstlich ein, daß das Meßopfer vollständig

gefeiert und gesungen werde, ohne daß <ürsäo, kraetatio und kater

ll08ter durch Orgel oder Chor abgekürzt oder verstümmelt werde.

«ÜXIII. Synode von Münster im I. 1662

zeigt deutlich, daß nur wegen Mangel an Sängern deutscher Kir«

cheugesang beim liturgischen Gottesdienste gestattet worden ist, indem

sie sagt: „Da wo deutsche Gesänge wegen Mangel an Priestern

oder qualificirten Personen— mit Unterschied zu zulassen sind, singe

man nichts, was nach Lutherthum riecht, sondern..." — also nur

nothyedrungen bis zur Zeit, wo man gebildete Säuger hat.

OXIV. Synode von Trier im I. 1678.

Die das Hochamt halten oder am Grabe für die Todten beten,

sollen die Sequenzen, (Gloria, Oeäo und ?ater nl>8ter nicht ver

stümmeln, sondern Alles vollständig beten und dafür sorgen, daß es

so gebetet und gesungen werde.

LXV. Synode von Paderborn im I. 1688.

Die Bischöfe sollen dafür sorgen, daß beim feierlichen Hochamte

und den Messen für die Verstorbenen Epistel, Oi-eäo, ki-aktatio und

?atLr uo8ter als die Haupttheile dessen, was bei der Messe gesungen

wird, beim Vortrage der Sänger und Orgel nicht verstümmelt oder

abgebrochen werden, noch weniger darf der übrige Theil der gesungenen
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Messe unmittelbar nach der Wandlung mit gedämpfter Stimme

vollendet werden, sondern Alles werde vollständig, genau und wohl

uiiterschcidbar gesungen. Bei der hl. Wandlung werde von Säu

gern und Orgel das tiefste Schweigen beachtet.

OXVI. Römisches Concilium im I. 1725.

Das Concilium bestimmt:

») daß bei Vergebung einer Stiftspfründe oasteris naribus dem

jenigen der Vorzug verliehen werde, der den Gregorianische»

Gesang gut verstehe, und empfiehlt dringend

o) .... 8uK poenis inteisa, ... «oliideant sui80opi inusioas

MÄ^istru», orF3,n,8ti!,8 «t on,ntar68, ali«,8^us ^no8c!Nlnc^ue 2

Huiliu8vi8 in ee«ls8ii>, in clooori o»,ntu8 inoclulationiiirl», ns

licleliuin inaFi8 viäeantur auiil)U8 nrurire, c^Uilin ^>i»8 in

Deuin llikeotu» oxoitars .... den Bischofen die Sorge für

einen guten Gesang.

LXVII. Das Concilium in Baltimore im I. 1837

besagt: Dsoret VIII. „Damit Alles in Ordnung zugehe, und die

feierlichen Gebräuche der Kirche rein erhalten werden, ermahnen wir

die Kirchenrektoren (Pfarrer), daß sie fleißig darüber wachen, daß

die eingeschlichenen Mißbräuche, welche beim Kirchengesangc bei uns

vorkommen, abgestellt werden. Darum habcu sie Sorge dafür zu

tragen, daß dem hochheiligen Meßopfer und den andern Gottesdien

sten die Musik diene, nicht aber, daß der Gottesdienst der Musik

diene. Die Pfarrer werden wohl wissen, daß nach dein Ritus der

Kirche bei der feierlichen Messe und Vesper keiue Gesäuge in der

Muttersprache dürfen gesungen werden."

«ÜXVIII. Die Synode von Philadelphia im 1. 1842

beruft sich hierauf und schärft dieses aufgeführte achte Decret be

sonders ein.

OXIX. Synode in Lüttich im I. 1851.

Der Celcbrant soll in der Messe nicht fortfahren, so lange

man das Oeäo singt; dies soll vollständig gesungen werden, so

daß das Orgelspiel nur zur Begleitung des Gesanges diene.
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Die neuen und neuesten Verordnungen z. B. der Cölner,

Präger «. Provinzilllsynoden, die Erlasse des päpstlichen General»

vikars, des Erzbischofs Sterx von Mecheln, «., das meisterhafte

Ausschreiben des verstorbene» Bischofes Valentin von Rcgensbnrg

u. s. w. übergehe ich, sie als bekannt voraussetzend.

Aus den vorstehenden Verordnungen erhellt, um das Wichtigste

kurz zusammenzufassen, daß die Kirche von den Zeiten der Apostel

an, bis herauf in die Gegenwart dem Gesänge bei dem Gottes

dienste nicht nur große Aufmerksamkeit geschenkt und mit scharfem

Auge über die Heiligkeit desselben gewacht habe, sondern daß sie

eben der Wichtigkeit der Sache halber eine eigene Classc von Kir

chendienern dafür geschaffen, und diese im Laufe der Zeit mit gewis

sen Vorrechten, ja sogar Würden ausgezeichnet hat.

Mögen sich das die jetzigen Kirchensänger, Cantores, Cho«

ralisten, geistliche oder weltliche, wohl zu Herzen nehmen, und ihr

Benehmen als Sänger und Menschen darnach bemessen; es kann ein

Vergleichen nur nützlich wirken, wenn auch allerdings beschämend,

sich schämen ist ja schon der Anfang der Besserung.

Mit Strafen sogar schritt die Kirche gegen Diejenigen ein,

welche sich erkühnten, an die Stelle der von ihr gewidmeten Ge

sänge (Text und Melodie) eigenes oder fremdes Elaborat ein

zuschmuggeln, oder die traditionellen heiligen Weisen zu verstüm

meln, zu ändern. Man mag daraus entnehmen, wie sehr im Unrechte

diejenigen sind, welche den liturgischen Gesang (Lantus Oi-s^oria-

nu») willkürlich abkürzen, ihn seiner oft so herrlichen Melismen,

Iubilationen, :c. entkleiden, ihn in das für ihn so fremdartige Ge

wand des modernen Dur- und Nolls-Taltes «. zwängen, und erst

gar seine in den alten Kirchentonarten empfundenen Weisen mit dem

oft sehr zweideutigen Flitter von allen möglichen Dissonanz-Accor-

den behängen.

Unendlich ernste Mahnungen ergingen an die Organisten;

die Kirche eiferte förmlich gegen die Profanirung dieses erhabenen

Instrumentes, das für den Tempel von Gott eigens gegeben zu sein

scheint, und dessen Hereinziehung in die Eonccrtsäle unserer Tage, mau

mag dagegen sagen was man will, eine Verballhornung zu nennen ist.

Möchten nur die Organisten unsrcr Zeit, das Wort der Kirche in

ihren Herzen nicht verfallen lassen. Sie sind, an der Orgel sitzend,

Oeft, Vierte«, s. Inthol, Theil. VI. 5
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nicht die Virtuosen, nicht Galanterie-Spieler, sondern Diener der

Kirche. Es ist also sehr verkehrt, wenn sie statt Gott zu verherrlichen,

durch ihr Spiel nur sich verherrlichen; wenn sie statt die Gemeinde

zu erbauen, durch ihre faden Künsteleien und durch ihr weltliches,

sinnliches und sentimentales Geplackel die Betenden zerstreuen und

ärgern. Der Organist hat, wie der Sänger, auch eine Mission in

der Kirche; oft schlägt sein Ton stärker in das Herz als selbst

das Wort des Predigers. St. Augustiu erzählt darüber in s. Con-

fess. ebenso Wunderbares als Rührendes. Wenn aber der Organist

oder Sänger nicht selbst fromm ist und durchdrungen von der hl.

Handlung, so kann er auch nicht erbauen: Tod gebiert wieder Tod.

Das sich Breitmachen der Musik als solche wird ebenso scharf

abgewiesen als der Lärm der Instrumente, welche, wenn sie auch

geduldet werden wollen, doch nur auf ein Minimum quantitativ und

qualitativ zu beschränken sind. Denjenigen, welche beide, Musik und In

strumente, um jeden Preis dem Gottesdienste vindiciren möchten,

dürfte es schwer fallen, zu reussiren, ohne in Widerspruch mit der

Kirche zu gerathen. Aber auch diejenigen, welche jedem Instrumente

in der Kirche ein Anathema zurufen, können ersehen, daß sie nahe

daran sind, das Kind sammt dem Bade auszuschütten. In rueäio

virw»! Das Wort beherrsche den Ton, ob er aus der menschlichen

Stimme oder aus dem Instrumente erklingt; beide aber, Wort und

Ton vereint, sollen dienen der hl. Handlung ; kommt dazu noch das

Zurücktreten des Subjectivums auf Kosten der kirchlichen Objektivi

tät, also auch das Aufhören von Solovorträgeu auf einzelnen In

strumenten, und ein durchaus untergeordnetes Verwenden derselben,

so kann man sich Musik, ja selbst Instrumentalmusik hie und da,

etwa bei besonders festlichen Gelegenheiten, gefallen lassen.

Der Volksgesan g, die Betheiligung der Gemeinde an dem

gottesdienstlichen Gesänge, welche die Reformation als alleiniges

Vorrecht so sehr in Anspruch nehmen will, ist ebenfalls constatirt.

Das Volk, nicht etwa blos die Knaben aus der Sängerschule,

stimmte in die Psalmodie, in die Hymnen ein; später ließ es auch

fromme Lieder in der Muttersprache erschallen, aber dies nur in

streng geregelten Weisen. Leider riß nach dieser Richtung in der Neu

zeit mancher Unfug ein, indem nicht nur etwa Lieder au total un

geeigneten Zeitpunkten des Gottesdienstes, während der Hauvttheile des

hl. Sacrificiums gesungen werden, sondern sogar auch solche, die
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Nllch Text und Melodie nichts weniger als kirchlich sind. Schön

wäre es freilich, wenn die alte Uebung wieder zurückkehrte, wenn

das Volk wieder in die liturgischen Gesänge einfiele, dem Cit

rus respondirend, mit ihm alterirend. Unmöglich ist es nicht, am

Rhein, in Frankreich singt die Gemeinde nicht nur das latei

nische ü^rie , (Gloria, (üreäo , 8anotu8, Leueäietu3, ^FNU8

llei, lie^uiein sondern selbst die Hymnen kan^e linyu», et«.

Litaneien :c. Die Andacht wird , wenn solches Vorgehen all

gemein würde, viel gewinnen; die Kunst aber dürfte, wenn die

vielfach übliche Kirchenmusik auf den Chören der Dörfer, Märkte,

kleinen und selbst »g-roßen Städte in ihrer oft gar zu argen Erbärm

lichkeit und Wcltlichkeit in Betracht kömmt, ebenfalls nicht viel ver

lieren. Das Nueuiriäiau onor»Ie, an dessen Vollendung ich so eben

die letzte Hand gelegt (Regensburg 1853, 1867 bei Pustet) ist überall

verwendbar und zugleich der einzig sichere Weg zum Verständnisse

und zur Einführung der Nusios, äivina, mit welchem Titel Dr.

Proske seine Sammlung von kirchlichen Meisterwerken des Mittel«

alters ebenso schön als berechtigt geziert hat. Beide Werte aber im

harmonischen Vereine führen, das ist allgemein anerkannt, s,ä in-

»tauranäain Nuäioam in eeolssiÄ.

Wir fügen noch bei die bezügliche Bestimmung des Wiener

Prouinzial-Conciles vom Jahre 1858. Das Concil (lit. IV, oap. 6.

De eantn 6oo1s8!Ä8ti«« et Nnsioa) verordnet: Huuln e«, 8it lid-

mini» conditio, ut aä aniini arleotu» 8iAuirioanäo8 et exeitlln-

äc>8 80NU3 ante <Ü8n«8itu8 inaxiine valept, eantu8 st rnu^ioa «,

lauäilirl» äivini» nunc^uain aotuei-nnt. <üuril)U8 ?naraoni8 et

exereitn e^u8 in inare nro^eotis No^8L8 et iilii Israel oarn^en

oeeiuerunt Domino, et Nlaiia nronnetissa, sulnsit t^innanuiu

iu wann 8N«, e^re88ae<^ue 8unt oinne8 rnnlier68 no8t eain ouin

tMnanis et enoris. In teinnlo Hiero8ol^niitano Devitae nuine-

r08i88iiui äenntati erant, c^ni Doininuni in N3»,1ini8 lanäarent et

LÄntiois, in eitnaii8 et e^ino3,Ii8 ^udilationi8. liiturn nunc 8»,eruin

I^eelesia novi te8taiuenti 8uain in lituißialn ita, tran8tn1it, nt

ONuia n^uae pietatein irnvecürent ina^is, c^uain an^erent ornnino

»emota vellet. Voeniu inoänlatio et or^aneruin 80NN8 iä nrae8tet

oportet, ut k1t,iu8 naereat 86N8N8 verooruin saororuiu.

ü»
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Ninil i^itur nano»t, c^noä inunäuin »aniat, ant ex tnea-

troiuin s^mpnoniis äLsuintum esli<:aoiu8 8it aä »niini fra^ilium

minore vnlnerati tninnltu», c^uani aä Lanotae äileotinnis sensus

Lxnrimenäo»; nsc^ue tolsianänin, nt oantnz, c^ui rsäsintioniZ

invsteria in Nissa« 8g,oriiioic> renovat», ooinitlltur, sneetaouli

niolani vioein »uneat. <Hn»,iuvi8 nostri» in rs^ioniuus neri

ue<^n«at, ut noinine» Laeoulaie» », «noro aresantur, nsino tainsn

«,äinittÄ,tur, «u^nL eouvLrZlltio notoria lao« oontaniinata »it.

Fonolas nnerornin »,ä oantnin eolllssillLticuM «ikorinan-

äoruui, inoä« rits 6i8no8itas »int, äeoori onltu» äivini e^rs^ie

Lonsulunt: nnätz in 0Ätneär»Iinu8 »llltein eodesiis, noi aäßint,

ÄU^eantur, noi äesint, inztituantnr. (^cta «t Deorsta Oouoiüi

kroviuoialis Viennensi» anno Douiiui NIXXÜOI^VIII. Vinäo-

donils 1859. nß. 121.)
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Reustadt.

Von Dr. Theodor Wiedemann,

III.

Caspar von Logau.

Caspar von Logau auf Altcndorf war der Sohn des Frei

herr!! Mattheus von Logau aus dem Hause Alteudorf, Erbherrn in

Kinsberg und Landeshauptmannes der Fürstenthümcr Schweiduitz und

Iouerl), Er wurde Erzieher des am 3. Juni 1540 zu Wien gebo»

renen Erzherzoges Carl, des 15. Kindes Ferdinands I. Als der

Kinz 10 Jahre alt war, erhielt er zum Hofmeister und Erzieher

den Grafen Leonhard Harrach^), Caspar wurde Hofcavlan mit

einer monatlichen Besoldung von 33 fl. 20 kr. und Propst des Col-

lcailllstiftes St. Stephan in Leitmeritz. Das Collaturrccht zu dieser

Propstei stand dem Landesherrn zu. Die für diese ebenso ansehn

liche als einträgliche Würde ausersehenen Männer gehörten fast

durchgängig den kaiserlichen Hofcaplänen an,

Ferdinand ernannte ihn zum Bischöfe von Wiener-Neustadt.

Im April 1560 war er bereits Bischof, denn seine Hofbesoldung

w« vom 1. Juni 1558 bis zu Ende März 1560 also durch 22

Monate unbezahlt geblieben und belief sich auf 733 fl. 20 kr.

Caspar, „Erwöltcr Bischof zu Neustadt" bat um Bezahlung. Am

23. April 1560 wurde nun die Hälfte zur Bezahlung angewiesen

>) Sinapiu« I. Schlesischer Euiiositäten Erste Vorstellung, Darinnen die

»nlehnlichen Geschlechter de« Schlesischen Adels... beschrieben. Leipzig 1720, 4,

I, «09.

'j Buchholtz. Geschichte der Regierung Ferdinand de« Ersten, VIII.

s, 736.
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Im September 1560 bat er auch um den Fortgenuß der seinen

Vorfahren zugestandenen 24 Fuder Salz aus der kaiserlichen Salz-

kammer zu Gmünd ^). Seine Wirksamkeit konnte bei der kurzen

Dauer seines Aufenthaltes in Neustadt nur eine geringe sein. Er

hatte die Absicht die Iesniten nach Neustadt zu verpflanzen und trat

deßwegen mit dem Rector des Kollegiums in Wien in Unterhand

lungen. Der am 20. Jänner 1562 erfolgte Tod des Vischofes Bal

thasar von Promnitz (erw. 19. Sept. 1539) von Breslau uuter-

brach diesen Versuch die Väter der Gesellschaft Jesu den rcformato-

rischen Bestrebungen in Neustadt entgegenzusetzen. Kaiser Ferdinand

und sein Sohn Erzherzog Maximilian schickten rasch den Herzog von

Bricg und Doctor Georg Mehl zu den wahlberechtigten Capitula-

reu nach Breslau um den Bischof von Wiener-Neustadt zu empfeh

len. Am 16. Februar 1562 wurde nun Caspar als der, 38. Bischof

von Breslau postulirt. Nach vollbrachter Wahl ließ er unter das

Volk meißnische Gröschlein auswerfen 2). Am 12. Mai wurde er

inthronisirt. — Caspar wird als ein milder, gelehrter und fleißiger

Mann gelobt, von dem einige Städte des Fürstenthums Neiße ein

sogenanntes Kirchenrecht erhielten 2). Er starb am 4. Juni 1574 in

Breslau in einem Alter von 49 Jahren, 10 Monaten und einem

Tage, und wurde in Neiße begraben. Seine Brüder ließen ihm ein

Denkmal mit folgender Inschrift setzen:

Oasparus 2 I^oAÄ,u, 8r»len6ors Asueris, inAsuiiqus riras-

»tautia,, belli paoisHu« artikus aii ^llolesoentia inter ÄSHuales

knoros reßio8 liokilissimos »emrier oonLpiouus: omniuiu iion«,-

rnin äisoiplinÄrum, äivsrsarnuiHUL I^inAuaruiu 8oientia« Oul-

tor iu»i^ni8, virtutum vsro Oloria, Domi loriz^ne (Ü!aru8, maFno

Iriol^ti ao ?ot6uti88iini Iie^i8 ?srclinanäi äs8iäerio 8srsni83.

^i-oiüäuo. lüaroli ?ilii «iiari88. kiaeoeptur : Dein H.nti,8tL8 ^6-

1) Acten des Bisthum« Wiener-Neustadt im Archive des k. t. Finanz-Mi

nisterium«.

2) veweräeelc 6, 8ile»!a uumiziNÄtiea , Illuer 1711, 4. S. 508. —

Im Anfange des Sept. 1563 wohnte Caspar der Krönung Maximilian II. zum

Könige von Ungarn in Preßburg bei (OoruniUio üe^!» zi»ximili»ui, apuä Lei-ip-

ture» rsluiu Hun^Hriearum minnre« ecl, llc>v«,L>ii<:l!, Luäa« 1798. 8. I. p. 13?.,

und Firnhaber, die Krönung Kaiser Maximilian« zum Könige von Ungarn, im

Archive sür Kunde österr. Geschichtsquellen XXII. 320).

2) Menzl K. A. Topographische Chronik von Breslau, Breslau 1805.

4, S. 247.
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ar>oli H.u»tril!,6 äesi^nat, Nox VlÄ,ti»In,vien. Luiseonus rite no-

«tulatus, anno» XII Neeiesiae ao patriae t»,ln Nviseopalis äi-

^nit. c^uain 8uvremi per ntraiu^lle 8ile»iam (üanitaneu» innnere,

»insular! iiäe kruäenti«, ao ?ietate 8nininayne enrn I^auäe

lelioiter z>raekuit. Vixit anno» XI^IX. Nen868 X. äiein I. Klo-

ritur v1«,oiäe inaAno niorurn luetn et äesiäerio, Viribus Oor-

z>oii» inorlii äiutnrnitate plan« exnan8tu8 Viatislaviae IV. äie

Ususi» ^unii, ^nno renaratae 8aluti8 nuinanae NOI^XXIIII.

Ilio se^inltu» «^uiezeit in 8pe Iie8nrreetioni8 et Vitae 8eniviter-

nas. <üui Nllttlii»,» 8>viä. et ^saiir. krasloctu», (^eor^in» in

I'riä. et Xinsoer^, llenrieu» tüaoit. kiovine. in Leelill^v <3ott-

lrieä in 8Il,«t8eua>v et 8on>var2-^Va88. l'i-atre» zerinani, mutuae

benevolentiae ^. lioo Nonuinentum ?. ?. l).

Bald nach dem Abgange des Bischofes brach an dem Bischofs

sitze Neustadt die Pest aus. Ungeachtet der zweckmäßigsten Verfü

gung des Magistrates faßte dieses Uebel so schnelle Wurzeln, daß

der Gottesacker am Pfarrplatze kaum mehr die Leichen aufzunehmen

vermochte und der alte Friedhof außer der Stadt an der zerstörten

St. Ulrichskirche wieder in Anspruch genommen werden mußte. Die

Predigten, welche einige Tage in der Woche in der Domlirche ge

halten wnrden, mnßten wegen des düster« Anblicks einer Menge

»euer Gräber im Gottesacker am Pfarrplatze, im Neukloster gehal

ten werden; selbst die Stadt Baden verbat sich den Besuch der Neu

städter und versagte ihnen den Gebrauch des Wildbades. Sehr

schwach scheint auch damals die ärztliche Hilfe gewesen zu sein, da

Ferdinand erst im September, wo das Uebel schon sehr um sich ge

griffen hatte, aus Wien schrieb, man möchte sich mit einem Doctor

der Arzneikunde versehen. Und an all diesem Uebel sollen nach der

abergläubischen Meinung jener Zeit zwei Todteugräber, der eine zu

Baden, der andere zu Neustadt Ursache gewesen sein. Rupert Schlem

mer hieß der Uuglückliche. Er und sein Weib Apollonia wurden

am 26. Juni 1562 dieser Missethat wegen als Opfer der Un

wissenheit und des Aberglaubens zu Neustadt lebendig verbrannt.

Das Verbrechen beider war nach der aus des Mannes Munde

l) llew«lä««Ii, «. I. p. 211.
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durch die Tortur erpreßte» Aussage Folgendes: „Er habe sich vori

ges Jahr gegen Etliche betlagt, daß er gar keine Arbeit habe, und

sich nur einmal ein solches Jahr wünsche, wie sein Vorfahre gehabt

hatte. Bald darauf sei er nach Baden zu dem dortigen Todtengra-

bcr Jörg gegangen, und habe zu ihm gesagt: „Mein Werlgenoß,

bei dir stirbt es ehrlich, und bei uns nicht," und am selben Tage

seien 7 Personen zu begraben gewesen. Hernach sei er mit dem

Baducr in den Gottesacker gegangen, wo er ihm Erdreich in ein Ge

fäß zu fußen geheißen. Diese Erde habe er nach Jörgs Anweisung

zu Hause im Friedhofe, auf den Kirchstcigen und in den Gassen, wo

das meiste Volk geht, ausgcsaet, auf daß es ehrlich sterben solle.

Item bekannte er, daß er ein Kind von 8 Wochen habe ausgegra

ben, solches sein Weib in einem Hafen gesotten und mit diesem

Wasser seien hernach die Kircheuwände,, Kircheusteige, da, wo zuvor

das Erdreich ausgesaet wurde, besprengt und die Wcihbrunnen, in den

Kirchen gefüllt worden". Diese That schien dem Gerichte ein so unerhör

ter Fall, daß man für zweckdienlich erachtete, darüber bei einigen

Rechtsgclchrten in Wien Rath zu suchen, „was wider solche seltsame

und unchristliche Zauberei vorzunehmen, auch was man gegen sie

handeln oder lassen soll, oder was in dieser Sache für Anhalten

sei." Ihr Genosse Jörg entleibte sich im Kerker. Die Pest wahrte

in Neustadt nicht so lange wie in Wien, und dieses vcraulaßtc den

Kaiser mit seinem Sohn Maximilian II. sammt der Gemalin und

Familie des letzteren im Monate November 1563 von Preßlmrg an

statt nach Wien nach Neustadt zu übersiedeln, und Jedermann wurde

auch von dieser Zeit an, auf Maxens Befehl der Einlaß versagt').

Christian Noponoeus Nadiducius.

Christian war Prior des Benedictinerklosters Cornclimünster in

Belgien 2). Der Zustand der deutschen Kirche war ein derartiger, daß

der Kaiser verzweifelte, aus dem einheimischen Clerus einen Mann zu

finden, der nicht allein im Stande sei das winzige, aberhöchstungczogcne

Bisthum Neustadt zu leiten, sondern mehr ihm Rathgebcr und Stütze

bei Anbahnung einer nöthigeu und heilsamen Reform sein könnte. Ein

') Boeheim o, !. I, S. 198—200.

2> Heber diese« Kloster vergl. Nicolai I. Der hl, Benedict, Gründer von

Aniane u. Conielimiinster (Inda), Cöln, 1865, 8.
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Ichr und darüber verstrich. Endlich lenkte der kaiserliche Hofvrcdigcr

und Beichtiger, der Dominicmier Matthäus Citardus die Wahl auf

den durch seiue Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und tüchtige Leitung

seines Klosters bekannten Prior von Cornelimünster. Am 28, August

1563 setzte ihn ein kaiserliches Handschreiben von der getroffenen

Wahl in Kenntnis).

Folgender Briefwechsel dürfte von Interesse sein:

IseräinÄ,näu3 eto. HonorkKilis, religiöse, äevote nooi8 äileete.

Vaeat^am alic^uanäiu in ni»oe no8tri8 infeiioriou8 provin

0Ü8 ^U8tiiaoi8 Nni8eonatu8 I^ovae dü^itat!» no8trae ^,u3trill«,

<zui liine ooto milliariliu8 6i8t»t, 3,6 c^uem cum nul)i8 ut krineipi

Iu^u8 patriae ^U3 n»,tronatu5 8peotet, eunimu8 nominllre et

z>ra68entllrs virum (^atnolioum et iäoneum, o^ui eum ni«oe

oalamito8i8 temnoriou8 reote Fuoernare no88it. De csuo eum

äüi^enter oireum8nieeremu8 eommoäe aeeidit, csuoä Honorn-

diÜL reÜFiosu», äevot«8, noui3 uileotu8 lV Natliis,» d!lttl»iäu8

ooneionator et eonfo88or no^ter nooi8 eximiam tuam eruäi-

tionem , riistlltein , »e vitae morumc^ue lwne8t»tem, »,e ali»,8

maee1»,rl>,8 virtute» maximi8 Illuc1iou8 extulerit, ita ut Ü8<1em

virtutinu8 tui3 in6ueti luerimu^ c^uoä te rirae elleteri8 »,6 noe

^iseoriale munu8 eli^ere, et aä clietam Nee1e8i»m d!»,tiie<1r»'

lem, ut mori8 e8t, 8umm« I?ont>nei nominale, ae u,ll63entllie

<leerc!vimu8, <^uatenu8 aä icl voluntl>,8 tu», aee685erit; c^uemacl-

moäum non 6ul)itnmu8, c^uin nuie voeationi ot>8eoutluu8) et

Ueele8iae lüatnoüeae iiaud ^ravatim onerain tu»m imnen8Ul»8

«», eui nimirum noe luoo utiliter 3ervire poteri8. Huare te

veni^ue »o ^ratio8e nortamur, et reo^uirimu8, ut il«,ne nrovin-

oillm prompt« animo 8U8oinia8, et ^uamnrimum in aulam no^

»tram <üa68Ä,rean> venill8, ut te pr«,68ente no88imu8 eo eom-

moäiu3 noe no8trum in8titutum exeeutioni inllnällre. (üaeterum

poüieemur tibi, o^uoä 8i inne no8tr»,e Petition! loeum 6e6eri8,

nn8 viei85ili>, te eum Neele8il>, tug, olementer nioteßemu8, äe-

lenäemu8 «,e ms,nuteneoimu8 , omn!o,ue ^ratia ni 08eo^uemur.

Do 3ts,tu vero et uuaIitÄ,tibu8 in8iu8 Npi8eop»tu3 inlormadit te

»uvernuminatu8 lüoneionator N08ter vsi- nra,e86ntium bitter«,-

rum Illtorein, oui in nao re näom pre8te8, atc^ue te nriino

<inoc^ue tempore itineri aeeinFÄ8. l'actui'U3 in eo rem nobi8

8r2ti83imam <ü»,e3are«, no8tra beni^uitate reeoFno8eenuÄ,m.
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Datum in Oivitate no8tra Vienna äie XXVIII me»8i8 ^UFU8ti,

^,nno Dumini NDDXIII. lie^norum no8trorum liomani XXXIII,

^lioruiu vero XXXVII.

Houoisbili, IieÜFio80, äevoto, nobi» dileeto, <übri8tiano

^onueneo liaciiänoio ?riuri Non^sterii 8anoti Oornelii »6

Inciam.

(Hei-aräi a <üroi8nereb Deeani I^eoä. aä Obri8tianum I^on-

ponenin. Venerabili8 ?ater st Domine. 8unerioribn8 ä!obu8

8«,ora (Üae8. Nl^. aä ü/ in (^nristo ?. et. D. istiu» inonü^tsrii

^bblltem Iiter«,8 äeäit, o^uibu» ab eo 80i-io netiit, nt notssta-

tem tibi faoeie vellet uä NZ,^. 8uam te eonkerenäi aä 8N8einien-

änm eni8eonatuin novae oivitatis in ^robiäuoatu ^ULtriaeo,

boe teinnore na8tore st antistite äe8titutum. <Huem aä eni8ou-

natum ßaora Ne^eztH» an e^re^iam tuam ernäitionem et nie-

taten» oaeteraL^ue tibi ab omniuotente Deo oollataL äote8, »

<^uibn8 Naisstati 8uae majorem in moäum oommenäatn8 «8,

nt te 8s,neti88imo D. X. ?anae noininare onniat. ßerinti«

etiam lllteris »ä te uteri», o^uibn8 ex te ina^nouere nortatur,

aet aveäente Dui. ^bbati» eon8en8u aä N»^e8tatsin 8uain nao

äe oansa te eonler»,». ?orro ut noe non vulgare c^uoääam aut

meäioere Na^, 3uae äesiäerinm, sed e^u8moäi nlane e88o inteni-

^eretis, oui non 8«,ti8nei-i, U^e8t. 8nae valäe inole8tum kutu-

i-uin sit, ini38l>, aä me 8nnt Naie8tati8 8uas ^N88n ainbai'um

barum eni3to1arnm exomplaria, nt ae nnne D. ^,bb»ti8 oon-

»enLuin et voluntatem tuain «otineuäaiu nieo o^noo^ue N^e8ta-

ti8 8uae nomine nioeuratio interveniret. <Huoä e^o oNoium

neteute 8. <ü«,68. Nl^. Domino ineo elementi88iino clefu^ere

non äebeo. Itao^ue aä Dominum ^,bbatom nae äe re 8ie 8erit>«,

Hnemaämoänm in exemnlari ni» inelu80 viäebi8. <Huibn8 in

Iiteii8^ c^ult8 i-ation68 aikeru aä per8uaäenäum D. ^onati, us

tain niae et ^U8tae ?rineini» volnntati relnotetur, onin apuä

te o^uoc^ue ita valere euniain, nt et in8e ei volnntati 8«,ti8f«-

eienäuin tibi pnte8, non ÄAHin nluribu8, ut tibi baue obeciien-

tiain ontimo (Üae8ari omni ^ure », te 6ebitain ner8naäellm.

<Huare i'e8uon8um suner boe ne^otio »ieut D. H,bbati8, 8ie

tuum c^uo^ue e^usmoäi, renale ezo uns, eum NZ,^. 8U«, onoio,

exneotanL, onwbo te interim vener^biÜL kater et Doiniue in
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(aristo ^uum i-eetissime valere, me tidi ex »nimo oommen-

<i»n8. I^soäii 18. Oet, 1563.

Diterae «^nsäein 8,6 ^ddatem Inden8i8 in eaäem oau8».

Ii«v. in <^dri«to ?ater et vomine, 8aei-3, 0»e«. ölajestil«

aä It. ?. V. 8uverioridu8 6iedu8 litera» äeäit, quidu8 8eriu

petiit, «t ?»,t6i-uit28 ve8tra potentem faoere vellet veneradiü

?atri I. <ÜKl-i8tiano Xonnenio liaäiäuoiu monll8terii sui ?riuri

86 aä HI^6»tatem 8uam eonferenäi, aä 8U8oimenäum em8eo.

plltum I^av2,« oivitati» in Hustrill, doe tempore nastore et an-

tistit« äkLtitntae. <Huem «,6 emseopatum aämi88U8 8. (^«,68.

U^LLtas, nt: «unäein kriorem od e^regillm ip8iu8 eruäitionem,

nruäentikliiic^iT« et vitae nroditatem 8anoti88im»e v. H. ?anae

nominale eupiat, 8erioti8 etiam alteri8 aä kriorem ip8um lit-

teris, l^uionL eum non minu8 8erio dnrtatur, ut avenäente ?a>

ternitatiL V. «on8en3u 86 aä Naj. 8. dae insa äe eau8a von-

kerat. N c^nidu8 Na^estatis 8. äesiäerium eollißi po88it ut

katernita» V. dae in re aäeo aec^ua et vero etiam pia 86 non

äitnoilein item nraedeat, et iv8Z, ?rior ü^aj. 8uae voluntati ii-

den» «tiLec^uatur. Illuä etiam aoeeäit, c^uoä darum epi8to!arum

exemnlaria ^l^. 8uae ^U88u aä me mi8«a 8unt, ut 3.6 dun«

?atern. V«8t. eon86N8um odtinenäum praeter ip8a8 Nai, 8uae

altera» inea c^uoque anuä ?. V. netitio et tanquam Naj. 8uae

nomine vraeuratio c^uaeäam interveniret, 8i tamen opus 688e

viäsretnr. <Huoä e^o oikieium po8tulanti 8. 0. Naj. Domino

men el6m«liti88imo äelu^ere non o'edeo. <Huamodrem illum

ro^o, eoFitet ?. V. c^ui dane rein netat, euin «886 ?rinoipem,

ouju» ^U8ti8»imo 6e8iäerio odtemperare, non äioam od »um-

mam e^jun notestittem eonsultum (nam iä 6^'u8 par potestati

man8netu6o et elementia sidi non 8umit) 8eä od insißnem

er^a Dsuull pietatem, a88iäuamque atque inäei688am in Me et

reli^ione <üatdol!ea tuenäl,, operam et äili^entiam pium im-

prirui» et lauäadile futurum 8it; 8ieut e eontrario N^'. 8Ul»,m

du^rl» »ui voti eomnotem non faeers, non viäeo 8ane, c^uo

v9.Qtc» ^u»tl«,m renredensionein äeolinare p088it, «um n. pien-

ti^sinau» urineen» dae in re c^uiä quam ni8i eeele«!»« Dei uti-

1itat«m 8ne«t6t, tantumc^ue adsit, meo c^ui6em ^uäieio, ut ?. V.

c^rli». doo viro per dano oeoasionem oarere äedeat, äoleuäum
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»it, ut et insam notiu8 8ilii, et omnes isti mona8terio ^ratulari

aeo^uum 8it, uncle e^usmo^i nomine» nroäeant, äi^ni Hui «int,

ut aä tuam illustres et o^uamnlurimis utile» et fruetuosa» i»

eeolssiam Dei kunetione8 invitentur. Verum enim vero n»8 r«,-

tiones cum non äuoitem »nuä ?. V. tantum moiuenti llatntu-

ras, ut ins», ontimi (üaesaris äesiäerium ^ravatura non sit suo

anteferi-e ae nassur«, notius, ut eum nonnullo sui monasterii in-

eommoäo (8i o^uoä tamen tun« exi8tet) unialieui integre ciioeeezi

eonsulatur. kluribus non netam, ut ?. V. noe eonsensu 8uo

nraebenäo nun tantum (^Äesllream sioi KeniFnitatem et ole-

inentiam eonoiliare, ssä me etiam l»,ä omni», amieissimum tia-

miui8 oNeiü, äevineere velit. Onto k. V. in Domino c^uum

reetissime valere, eui lue ex animo eommenäo.

Leoäü 18. Ootod. 1563.

Gcrard von Croispcrk, Dccnn und Administrator von Lüttich

an Christian.

lieverenäe in (aristo l'ater, amiee 8ineere. liesponsum

tuum «,cl literas meg,s, numanitatis otlieii vlenum »eeeni, ex

c^uo, o^uoä intelli^o it», te äe temetinso sentire^ ut onus, c^uoci

tioi 8ao. (üaes. N. imnonere eunit, virious tuis ^ravius es»«

existimes, et uroinäe iä äeelinare, <^u»m suoire mall« viäeari«;

nä iä ninil est »liucl^ o^uoä resnon6ellm, ni8i, neminem, csuam

tu meliorem esse nosse ^uäieem »to^ue aestimatorem uon tuam

f^eultatis et virium tuarum (äe c^uious tibi o^uiäem liest, ut

Huantumvis mocliee ssntias) nuam voluntatis et äesiäerii wi

talentum », Deo tioi reäitum »6, eeelesiam tot Ham moäis, ut

serioi», «,12iotae auxilium et oonsolationem nro viriü tu» n«rte,

nostulante iu nrae8ertim Lae8. N^e8tats eonvertenäi. I^ou

c^uoä l>,ääi8 ts ^ltm noe insum onus o^atis aä Kla,^. suam litte-

ris esse äenreeatum, ne nie c^uiclem aliuä natieo 6ieere^ ni«>

exneetanäum viäeri Ntis. 8. resnonsum, e yuo elarius intelli^!

noterit, num vel ^,t>oati vel soäalitio tuo, vel tiloi äenic^ue

äiutius integrum futurum 8it, pio optimi krinoini8 voto uon

satiskaeere. <Huoä 8unerest I'aternitati l'. äe tam nromt«, ivsiuL

erFl», me voluntate et stuäio ^riltias «^o.

I^x I.eo6io XXI. Deo. 1563.
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Item a6 eunäem.

Il,everen<1e in (ünristo kater, amioe eari88ime. ^.oooui

ßratissiills,» litteras tu«,» una oum exsmvlis earum, c^ua» 8.

<^. N. aä reverenäum D. ^.dnatem tuum st »,6 kateinitatem

^luam iterum cleäit: miliio^ue ^uounäi38imum aooiäit intolli^ere,

esse tibi oon8titutum «nt. krinoinis nienti88imo äe8iuerio mu-

rem Lerere, ^o 8unt nrokooto Iiu^u» äe8iäerii ratione8 illae

i^uiäem etiam Nti8 8. Iitteri3 exnlioatae e^u3moäi, ut nun vi-

äeam, o^uomoäo tioi vel anu6 Deum exou8aoile, vel avuä

in8um krinoinem liunestum futurum lui88ot, liano äivinam (ut

e^o oum Naie8tate 8ua nlane 8ent!o) vooationem 6iutiu8 «uo-

terfa^ere, <Huare cum Nn^s8tati8 etiam 8uae oau8g, laetor,

oui ^'uounäum futurum 8it videre, ontimae 8Ul>,e voluntati üeri

»ati», tum non tam tibi ouiäem, c^uam Noole8iae in8i I^oo8ta-

<lien8i ^ratulor, oui e^u8mo<!i, ut tu «8 n»8tori8 8olatium «in-

ßu!s,ri De! bsnenoio odtin^et, (üui to 8alutl>,ritor ^uoernanäae

csUÄnc^UÄM »oiam ita »88iäuam oneram 6aturum, ut narum

eivile fore viäeatur, «am ad alias ro8 reo^uirere: non vereoor

wmen Ä08 te, c^uanto maximo no88um ooere netere, ut 8i o^u»,

rs8 inoiäerit aä nuju8 Noolesiae et ?rinoinatu3 I^eoäien3i8 ra-

tions8 nertinen8, od u^uam vooi8 »ä Na^estati» 8uae olemen-

tiam onnfußienäum 8it: tu ei o^uoaä iiori notorit oommenäan-

ä^L et nruinovenäae auotoritato et ßratia, <^ua te anuä Naie-

»wtem 8. inerito valiturum »uo, äee88e noois, mini<^ue nro-

mittÄ8, ut oaäem näuoia at te 6e Iiuju8moäi negotii», csuotie3

onus erit, nersoriliam, o^ua »nuä liovorenäum in <ünri8to ka-

trem et amioum 8inoori88imum D. ^taräum ^»mnriäem utor.

Hoe autem 6Fo tanto mini ao» te imnetrlire nozse viäoor, Huou"

l>«,e Loolesia et natria una oum Noolo8ii!, I>leo8ta6ien8i aä^u-

Vincis, tantum aberit, ut c^uioc^uam facturus 8i8 an Nvisooni

oNoio alienum, ut notius ^eminao 8olioitu6ini8 in Noolesia Dei

äunlex item nraemium anuä insum Deum nromerituru8 8i8.

^Äin c^uuä 8orioi8 vel nuo te venire uaratum nriu8 yuam aä

^I^L8tatem 8uam nronoi8oare, ue eo tamet8i 8ummu8 ec^uiäem

tioi ^r»til>,8 a^o, nlurimumc^ue äeiiere me aFno8Co, tameu c>uia

ex U. 8, litteris te in inaximo in8i 6e8iäerio et exneotatione

«88e intelliß» non au8im mini nermittere, ut noo inoommoäi

ML! 0KU88, 8U8einill8,

Leoäii 1?. ^an. 1564.
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läem aä eunäem.

Hort»tur alisuntem r^ror^eäiem aä <ÜÄ68».rem, nt una, cum

lüitaräo tum or» patriae oommunionem, tum nr, 8anotis»imum

nmioitias losäu» ns^otil», ex ratione» NooleZiae I^Lnäieusi«

Äpuä <üae8«,rsm oommenäatas iilliieat.

Dat. I^eoäii III. Kai. ?ed. 1564.

Christian hatte »ach langem Sträuben die Ernennung angenom

men, und machte sich auf die Reise. In Ulm wurde er von einem

Mönche aus Emden, Rupert Fronhover begrüßt. Im April 1564

traf er in Neustadt ein, am 18. Juni bat er als „Erwelter zur

Neustadt" um den Fortgenuß des Gmundner Salzes. Am 20. Juni

befahl der Kaiser ihm diese herkömmliche Gabe verabfolgen zu lassen ').

Christian fand traurige Zustände vor. Die Bürgerschaft der Stadt

und die Baucrschaft des kleinen Bisthumes huldigte dem Protestan

tismus. Das Hauptmotiv war Wiedersetzlichkeit und der ungebun

dene Geist, der aus der neuen Lehre winkte und lockte. Ein „nus-

gelofener" Mönch von St. Poeltcn Georg Egger in Eiseustadt und

Enzersfeld, ein entlaufener Regensburger Mönch Michael Fischer in

Höfleiu, Leonhard Frauenholtz in Hafnerbach, der Pfarrer Martin

Fischer in Pottenstein (später in Tribuswinkcl) , Johann Apfer,

1561 in Wien ordinirt, Cooperator in Nußdorf, Johannes Kraus

aus Deggendorf in Bayern, 1560 in Wien ordinirt, Lorenz Sum-

merberger aus Böhmisch -Waidhofen, Hicronymus Wcichler aus

Linz (spater Pfarrer in Zwentendorf), vagirende Prediger, spielten

abwechselnd die Reformatoren in Wiener-Neustadt. Hiezu kam das

Bestreben einer gewissen liberalisirenden Partei unter den Katholi

ken Oesterreichs, von einer mehr vom Staate an der Kirche voll

zogenen Reform Heil zu erwarten und den Kaiser zur Forderung

von halben Maßregeln zu drangen. Solche Forderungen waren das

Zugeständnis; des Laicnkelches und der Priesterehe. Am 16. April 1564

bewilligte endlich Pius IV. den Gebrauch des Laienkelches, die Prie

sterehe wurde weder bewilligt noch verweigert, sondern einer länge

ren Erwägung vorbehalten. Bischof Urban von Gurt und Admini

strator von Wien berief eine Versammlung von Bischöfen, Aebten,

Doctoren und Lectorcn der Theologie nach Wien, um über die Art

>) Acte» de« k. l. Finanz-Ministerium«.



Von Di-, Theodor Wiebemann, 79

und Weise der Einführung des Kelches zu belache» und lud auch

misern Bischof ein. Christian erschien nicht, er war eben gleich dem

Iesuiten-Provinzial Lauojus ein Gegner dieser Halbheit. Bischof

Urbllii schrieb ihm am 3. Mai: ootarein et multis ino6i8 oon-

«ulerein, nt postpositig oinniou8 »cl nv8 Viennain revolaret,

atc^u« nnio p»Ü88iin<) et valcie neee38»rio operi inouiuoeret, ne

in 8U8pi«ion6ln iueiäy,t, c^nocl temporalil», praeierat ßpirituuii-

l>U3, et pi-ivat«, pnoliei3, prinillin nano angentiaru, ntenmc^ne

votui, apncl rklic^uo» äeputato» exensavi. Die Berathungen in

Wien nahmen ihren Fortgang und es wurde folgende Ermahnung

und Vorschrift verfaßt und am 14. Juni dem Bischöfe von Neu

stadt mitgethcilt:

Uloän» aäininistranäi eommunionern 8ud utra^ue.

8aor3. lüaesHre», Nl^estllz Dominu» Zoster Olementissi-

N1U8 N08t63.<^ul!.iu iutellexit in8tl>ntem Petitionen, 8UÄIN, nuiUN

feeit pi-iin^lin per 8U08 Orator68 in 8g,oro l'riäentino ooneilio,

äsinde v«rc> »vu6 8aneti88iinnin in (Üliri8to katrem ao Demi-

iniin Doininnln kinin 8llnetae Romanze et univer8l»Ii8 lleole-

ziae 8Nininuin ?c»ntiüeein, ^g,in tanäein exanäitain 688e, 8aeri>

nne «alioi» nsnrn, Ü8 c^ni cli^ne illuin in (üoininnuione sanotae

o»ti>o1ic:ll6 niA.tri8 ^eole8ig,e petent, py8tnae ininiine e88e äe-

ne?ancluin, exi8tim«,vit nnne 8ninniain acliiioencillni e8»e euram

»e äili^entiHin, ne c^uoä 8upi'6mg, ao legitim» Il!eel68iae «meto-

ritate illin lioet, ilüeite ulln inoäo »ä U8Uin praxiinve reoÜFN-

tnr, uuinilno ne ip8l>, ec>nee88iu in 8en8»8 nun vero8 a nuneun-

aus tr^natni', ae ne c^uoä l>, ^lk^ezt^te 8na (ÜÄ,e8Ä,rea pia mente

vroenr-^tuin lecit, et eiu8äein Leele8il>,e anetoiit«,te oii earn

nraeoipne «an8^in oenee88nin, ut <iin tru8trÄ, exeptlltll üäelinin

eoneor^ig, n'eret, 8oni8in», m^u8 äeteriore5^ne pariat oonten-

tione». (HnHre tainet8i NÄje8t3,8 8U», eae8llrel!, ninilininu8 eo^i- '

tat, c^iÄin laleeiu in ine8»ein e^u86ein 8anoti88iini äomini X.

eaetsroruinc^ne Npi8eoporuin iinruittere cfuanäoc^niäeni vrnoe

novit »e lilisnter et aperte vrotitetur o^noä ininiine aä ?rin-

eipS» 8eeulÄ!-68, 8eä k^ä I^eele8iil8tienin Oräineiu pertineat 6e

i-edn» näei 8tawero, Fravior^oue reÜFioni8 et näei e»,n8Ä,8 s,ä

«,p«3tc>1ieain 8eäein 8aer«,o^ne eoneilil,. äivina äei 6i8v08itione

6836 re8ervl>,tÄ8 , verninwinen nt NajeZta» su«, (üaesare»
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tanyuain primo^enitu8 Nee1e8ine n!in8 8upreniu3<^ue eju8 ^ävo-

eatu8 ae Delen8or omuem 8i>.<>,in piomptitu6inein Ä88i8tentiain

et auxiüum pro legitim«, exeeutione piß nui«8 8»eri oalioiL

eonoe88ioni8 8«u nerini88ioni8 ita exnineat, nt iruotu8 in6e,

Deu ^U8niee, Äni»,anu8 Käeünin 8alntl»,!-i8 pioveniat, vi8nm

«8t U^'estati 8Ul>,e <üae8arel!.e negotium äare pÜ8 alic^unt et

6oeti8 paei8<^ue 8tnäio8i8 viri8, o^ui in Dei nomine ae »aneti

8niritu8 gratis, invoeat«. äili^enter on^itarent, perpenäerent,

exaininarentnue omni»,, c^uae ^uxt«, formaiu einanatae ^ain enn-

Q688ic>ni8 8aeri ealiei8 U8um illiu8 (c^uantnin numana cli8oretio,

ellutelg, 6ili^entiave Ä886<^rli note8t) lruotuo3t!m reäännt: äec^ue

tanäeni oinnit)U8 8uner <^ninu8 nnaniiniter eo8 eunvenire «on-

tin^eret ^«,e8areÄ,lu 8nain N«.^e8tlltein eomnionefaeerent. Ouin

itac^ue an Ü8äein <üae8arae 8uae ^Ia)e8tati8 men8ae vo1nnta3

äilizenter iuerit exeentioni äeinanclata, nlaouit «nae (Üae8arae

Naie8tati, nnae an üli» nie nrop08ita 8nnt, ouin Loinani8 ^r-

onieni8eoni8 et Nni8eoniö, c^noruin provinoiae ao Dioeoe863

N^68tati8 8nae re^na ae inseriert H,n8triae Dnininioa patri-

inoniaüa attinAnnt, pro 8aeri oa1iei8 äi8pen8atinns äe1e^ati8 te-

nore prae8entinin benigne oonlere.

<Hnoniaiu vero in nae tot«, aotione uniu8 Uaie8tati» 8nae

800NU3 S8t, at »aeri ealiois reetu,8 U8U3 in8tituatnr, piao^ue

Noele8iae intentio votivuin 8urtiatur eü^eetuin, antec^uain ea ex-

ponantur, o^uae 8ervan6a pii viri eon8uluerunt nonnnlla, 8ine

Omnibus in8titutnin noo utiliter exeeutiuni inanäari ininime p088S

vicletnr, praeinittenäa e88e äuxit.

<üonoe83i«ni8 nu.su8 lruotnm ex eunfo88oruin et eoniona-

turuiu äili^entia inpriini8 penäere plane oon8tat, lioet autem

de 8a!ntari peeeata eunntenäi inore, n^uo an initio lüatnoliea

Neele8ia unaniini 8anetoruin antio^uornin patruin eon8en8u, «3»

e8t, et inoäo etiain utitur, non 8it nrae8enti8 iu8tituti ex nrc>-

le88« 6i886rer6, inaxiiue euni nr»,e8unncinen<1uin 8it, 8aeeräote3

oc»n8<:ienti2i'uni nrae8icl68 ae ^uäiee8 äivina oräinatione iu8ti-

tuto8 a enn2tentinii8 8lleraiu6lltalein eonfe88ionein »einner re-

c^uiiere, ae nc»te8tats äiinittenäi, retinenäic^ne peeeata, äivini-

tu8 ei8 traäita, nec^ua^ulliu annti, tanien c^uae noo tempore, c^uo

oalix pouulo laioo exnioenitur, preeipne introänoenäa, et pro-

niovenäu, in8i8<^ue eonfe88uridu8 U08ervan<1», viäentnr, naeo 8uut.
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krinirlm Dei nopu1n8 ita 6oeenäu8, exnortanäu8, atque

a^monenäuL, ut inteili^at 8entillt<^ue liomHullin Neel68!llru 8ul>

^u«, rnatr« «i ma^istra eaeteri» äivisim Doolesü» üäe» o»tnc>-

liea traciita «»t, nec^ull^uam e»»e iäeo reprenenäenäain, uuoä

in FaorÄinkiitoi'rlln 6i8nen»atione, »alvn, illoruin »uo8tllutil!,, ea

«tatullt v«1 mutst, o^ulle 8U8eipientiuin utilitati 8eu iu8«ruin

82orain6iit«l'Ulii venerationi pro rerniu, tempornrn et loeorum

varietate ma^i» exneäire ^uäiearit, c^niniino pote8tate 8ua reo-

tizzinis et ^>Ü8 8ilue usaiu ssss. Viäetur iu8uper populuiu it»

äoeenäuin, «xriartanäuin atc^ue aäiuonen^uni e88e, ut in »ane-

tissiino NuellÄristias 8aor»,luento 8uo c^ualinet 8peeie totuin st

inte^ruiu äivinitate, llnilu», oorpore et 8außuine (Ünri8tuiu oou-

tineri et »umi iirmiter ereällt, ao^ <^uoä »6 fruetum 8Äcrl»,inenti

llttiuet, nullll, ßratia, neoe383,ria aä 8alutem äeirauäari eo8, c^ui

uulliu »pLoiSin »olain Ä,eoiniunt, iäeoo^ue »»»erente« »un un«,

nanis 3p6oi« inte^ruru Onri8tuin non 8umi, aec^ue »e äoeente»

vHrvulis Älit6<^ul>,m 5lä Ä,nnc>8 disoretionis pervenerint, neeessll-

riaiu 6886 I^rlc:Ii2,ri8tiHe eorninunionein, 3, pÜ8 näeliou8 Lede.

»iaztieam unitatein 8erv«,ntinu8 e88e reHioienäo8. ?Ü8^ue

variier ll« pruäentitiu8 oonle88oriliu8 laeienäum erit pro

viriou8, ut n^uis^ue 8entillt, c^uoä 81 aä eoininunioneln »o>

eeäet, ni»i irite^rain atc^ue inviolatani eaiu teneat et ereä»t

üäem, nuÄin so! ^ustitiae (Ünri8tu8 ^e8U8 äoeuit, et ^no»to!u8

Leatu8 ?stru8 e^u8csue le^itimi 8ueee88ore8 traäiäerunt, et

pr»,eäi«tll (ülltnnlioa 8piritu 8ü,neto 8Uß^erente Neolesil!, per-

petun retinuit, reuin euin e88e oorpori» et 83,nAuiui» Doinini

iuäieiuruaus ßini inanäueare ae niuere.

Nt uuonilliu 8ua Og.e8area Ni^e8t»8 non »ine äolore in-

tellexit e886 in Dominik »e Iie^ni8 e)U3, et nrÄ686ltiin in ^u-

»tria, aui oonHuerantur, negeitur c^ua ineuria, 8»eeräote8 in

»lio,nik«8 looi» ut nluriinuiu oinne», c^ni aä eoukessionein ae-

eeäant, prltilioe et illoruru laoti», yu28i in ooron», auäire, »0 mox

äeinäe ^Lolvere, iäeo^ue nou n«88e 8in^nl«8 oinnil», peeoat»,

mortaliil nullius 8i eon8oientine 8nae Iateora8 äiüßenter priu8 ex-

plorarent, veuin 8uuni rnort»Iiter 8e otlen6i886 anilnaciverterent,

apnä »oluin ßlleeräotein »eereto oonnteri, 8«,Iutari«, 8uoinc1e eon-

8Ü1H quaerere, ao per aosolutionem po8tinoäuiu a peeo»ti8 re-

vell^ri: arditratur Nll^e3tÄ8 8U», <Ü3,e8S,re«, (üatnolieuin llnprilnec^ne

Oeft. Vintllj. f. l»!hol, Theol. VI. 6
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nium eountentiuiu Xeluin lovenänin es8e. (Huare ut s^eer-

äotuin oinniuin, innrimis »utein Doiuinoruiu oräinarioriiN

n»e in re äili^enti» inerito rec^uiritur, reineäiuinc^ue an ei»

seäulo exnetitur, ito, etiam (üonsessores omues in e^usäem

N^estÄtis Deiuiniis cle^ente», seriöse viäentur nraeinonenäi,

ut in nrivatis, seeretis eonfessioninus »uäienäis nruäenter «e

ßerant, ^uxtac^ue oantuin eunntentiuni, Quorum oinuiuin st «in-

Auloruin un«, »tc^ue eaäem nc»u est ratio, nrooeäant: tanäem-

que eui vel l»e vel soliäus einu» eonvenit, ls.0 snliäumve

eiduiu nie nreoeant, oaveantc^ue neräili^enter ne ^neolo^ali-

dus äit?ieult»tious »liisve oeeulti« invsteriis eautum eonntentium

exeeäentitius (c^uae omni», inutiliuin 6isnositionuin, unäe liae-

reses etiain nion äolor ort» sunt, niultarumnue äeiueens äi«-

eoiäi»ruin o»us», et lomentuin extiterunt) vel eonnteute»

äeterreant, vel leviter » saora eoininunione , c^u» äi^ne sumen-

tiiius ineäioing, »eniper est s»Iut»ris, »reeant »ut renellant, »eä

rite oinni» tr»ets,ntes inoorruntec^ue 6isnc>nentes, Dei Aleri^m

»tc^ue »nimarnni »»lutein äuntaxat 8e <^u»erere osten«1»nt, üt

nosteac^uain legitim» eatnolieae Neelesi»« »uotoritate provisum

yuo^ue est, ut leeinieuäis »ä Nedesiae unitatein et Gremium

I»nsis vere noenitentious 6e ri^ore (üanenuiu relnittutur, viäe-

tur tllin liäi». Doininis Oräinariis, <^u»m eaeteris s^eerclotiliriz

nruäenter inaxiinac^ue euin oireuNsneetione »zenäum esse, ut

non inocio e» ni-»e»tentur »tc^ue exiFantur (uni taiuen äe lazi-

si8 notoriis »e »oanäaiosis a^etur) <^uäe in ins», eonoessione

nro Diseinlin» Neolesiastie», oonservanäl», nie sunt exnrs8«2,

veruin etillin ouin nreiniseu», plelie, c^uae i^norantiae vitio vel

erroruin tenedris »uäuet» vel in errorious nata, »tc^us naote-

nus eciuet» init, tanta euin enaritllte nrooeäatur, ut ea ins»

errcii-i8 8ni «, eonle88ore 8uo äili^enter aäinonita, »e äe8Uver

inunere slleraiuentalis aosolutienis aoeento, in lore oonseisn-

tiae nlane tut»., et in unitate Neelesiae eonstitut«,, aä eommu-

nionein aäinittatui'. Htlieiant^ue nii 8aeei'äote8, ut c^uae nro

reruiu, lueoruin, nersonaruin, ae temnoruin oonäitione aä Dei

nonorein, neeuitentiuin utilitateui expeäire eo^noverint, e»

ipsas nruäenter ininlevisse oonstare nossit. Denic^ue in <üou-

lessionidus et in lüoueinnious it», se ^eraut, ut onservÄntiam

eonciitionuin, <^ui 8uii. Doniini eoneessioni nie eonseientiarum
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Zublevandarnn» 8tuäio in8ertae 8unt, Olirintillni» exnortationi-

Kuz et 82,01«, dootrina etüoaeiter ao 8uaviter iutroäuoaut.

8up«rs»t 6« illi» loc^ui o^uae 8uae Naje8tati » 3aepeno-

minatis piig viris pro 8aori oalioi» aämini3trlltione pieuti88ime

jn-op08ita lu6runt, 8an^ui» Domiui N08tri ^e8u (Ünri8ti uou

aliter yuarn 6x oaliee propter formam in Loelssia perpetuo

uzitatam »ämiili8trl!,näu8 e«86 viäetur, (^alioe8<^ue plure8 et

eapaeiores, l^usmaämoäum ma^or »ut minor eummuuicautium

fre^uenti», i-«<^uiritur, po88int praeparari.

Nt c^rl«»i».iu tutu8 Orien8 »tc^ue s,liae uatioue8 8uo re^e

?olonio,6 «t rnll^no äuee No8eoviae äe^ente8, licet utraiuoue

8peoiein laiois dare eousueverint, iioe tameu 8ervaruut et üo-

nie ot>8«rvllnt, ut inürmi8 unioa tantum 8peeie8 porri^atur,

examinar« äslieut pii <^ui<^ue cum reverentis, perioulum, ne

propter moturu »to^uo «,eri8 n/utationem vini 8peeie8, äum Ion-

Fiu8 extr«. Nodesiam portatur, vel oo eam eau8am 6iutiu8

«U8toäitur, «.««»«Ät, vel alteretur, 8uMoig,t i^itur pii» iiäelinu»

^uotieLLUiuc^u« aä Noelesiain veuieut, I^uoiiariLtiae saerameu-

tum suli» iitiA,<^us »neoie illi» porreotum; 8i tamen ante oonle88i

lusrint, »,<: L6ounäum äivi kauli äootriuae eatliolioum 8uper

^i» verli»!» iut«IIeotum, 8e ip808 prooaverint, 8umere. <Huocl 8i

lorte t:c>iltiF6r6t iuörmum alio^uem 8auAuini8 Doiuiui luero äe-

votioui» lervnre ita lerri, ut 8aoeräo8 (euiu8 6i3oretio nao in

parte rsnuiritur) oou8olationem uauo ei minime 6386 oen8eat

äeue^llliciHin z>ro ineonveuieuti necsuaa^uam naueri P0836 viäe-

tur, si 8ilL6rc1o8 in ip8a iuürini Domo Ni88am eeleoraret, ato^ue

iniiriuuiu 8uli Ni88a oouimuniearet, 8eä in os,8u neoe88itati8,

2.0 si id pro consolatione auxiarum meutium omnino expe6ieu8

«886 viäeietur et maxime uoi tempu8 ve! Ioou8 aut etiam ex-

tremum ae^ntantium perieulum mi88am oeleorari uun p»tie-

tur, p»»86t llli^uanäo in <üivit3,tiou8, terri8, »,0 oa8tri3 äsoita

euiu i-Vvsreuti», 3ummll<^ue cum äilißenti«, 83,eramentum Nuelia-

ri8tis,6 3uu utrac^ue 8peoie aä iuüriui oeäe», o^uae an Noe1e8ia

uiruirlm uou 6i8taount perserri, atc^ue ut iä (csuoä tamen nou

ni8i, nt^ 8Upra 6ietum e8t, in ell8u verae ueee88itati3 e88et ta-

eieuclu,ln) rite »0 8ine 303,nu9,Io üat, proeurauäs, erunt in oiuui-

t)U8 NoeIe8Ü8 i6 Feueri8 va8», tauts, arte parata, ut olau80

eoru,ull «rilioio, etiam 8i uue atc^ue illue ^aoteutur, ue Futta

6»
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quiäem Iiquori8 (nigi lor8an fran^antur) exire inäe po»3it, ac

ubi ad inörmum peiventum seit, 8an^ui8 eiclem nun aiiter

quam ex ealiee aämini8tretur. <Huoä »i propter ru3tioo8 aä

quo» propter loeorum 6i8tant!am eaeteraque impeäimenta sa-

oeräote» 3an^uinem aälerre non äeoent, nova quaeäam äiiri-

eu1ta8 oriretur, vel alia ineiäerent, quae novitate remeäii in-

äi^erent, poterunt ea omnia aä ^,p08tolieam »eäem numiliter

relerri: nae enim ratione provineiarum neee8»itatiou8 pro Dei

ßloria Nods»illS tranquillitate rite eon8uli ae proviäeri p083e

vi6etur. <Huo autem praeoaveatur 8anFuinem Domini oommu-

nieantit»U3 neque uineere, neque 8Upra quam ^>ar sit adunclare

äili^entiam aänineant pii 8aeeräote8 non modo oou8eeranäo

»ut» Mssa eam alteriu8 8neeiei quantitatem, quae oommuni-

oantium numero, quem ip8i pro 8ua äi8oretione majore ex

parte ooFno»oere 8tuäenunt, eonveniat, quocl Li quiä aosoluta

eommunione 8upererit, iä a 8aoeräotiou8 oum tremore ae äe-

liita reverentia »ive eoäem »eu etiam aitero sunsequenti äie 8U-

matur. Oa8U autem quo aliquiä äetuerit, 6iÜFenter elaooran-

6um erit, ut ex »aeeräotiou8, quil)U8 HÜ8»arum eeleoranäarum

otlieium ineuouerit, ita paulatim alter alteri »ueeeäat, ut quiä-

qui6 in uno altari äoluerit, ex altero »uppleatur, vel »altem,

ut uoi numeru» 8aeer6otum non iuerit 8uMeien8, äiüeratur re-

iiquorum, qui aeee»8uri erant, eommunio in era8tinum. —

Tempil» vero ma^i» eonvenien3 I^uenari3tiam populo äi8pen-

8anäi prooul 6uoio erit, quoä et a primaevi8 ^oelesiae tem-

ooriou» planum e8t üaetenu8 tui88e oo8ervatum, quamvi» iu

majori nedäomata atque in äie Nativitati» Domini Iie8ureetio-

ni8 et ?enteoo8te8 propter frequentiam eommunieantium reete

lieeat, ut etiam extra Nis8am «aeeräote» ante altare Domini,

8ervati» omnibu» quae lüatüoliea Neele8ia 8emper ooservavit

ae »ervat, «aeram populu utramque »peeiem, «uo Ni88a tamen

antea eon8ooratam «mniou3 rite eam appetentiou» exiiiiieant.

^,0 ne 8eni»ma inter iratro8 ullum «riatur, quinimo ex

üae 8aeri eoneilii et ^,p08tolieae 8e6i3 ^ratia et oonoe88ions

iimä olitinoatur, quod pii viri ^am multum äiuque iu voti»

naouorunt, nempe ut vinoulum enaritati» 8areiatur ae eonger-

vetur, atque ut omne» in 8aneta uniu» eatnolieae ao apo»to-

lieae r^eelesiae unitate non moäo uno et eodem oro Deum
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ßlariüosnt, »sä unuiu ato^ue iäeiu esse exterioridu8 »igni» l^uo-

^ue 6iFN08 6»,iitu!', nie arbitrati 8unt, «ineerec^ue eon8uluerunt

miniLtroi um, t6iunloi'um et ^Itariuiu äitlerentiain prorsus tollen-

ciain 6886, ^>2,riter etiain nriu» et nu8teriu8 in re tanti momenti

omnino 6886 6vitaucluin. <Huare oinne» tam 8ut> una, quam 8ul»

utrac^ne 8p6«i6 ooininunieatnri in6i8oriininatim »6 eominuuionein

aeeeäei'6 ä6l)6ie) liuo tainen oräine oinnino onservato, ut »a-

oercic»t6 «lltiiolien, uui eornu« Doinini 8un »neeie pani8 prae-

net, in m6<1in altaris exiLtente levita vel aliu8 saeeräog Oatl^o-

lien8 mini8trÄi>8 e äextro altari8 eoruu ealieein »aeruin, e 8i-

nistro V6ro 6t inlra altari8 ßraäu8 aeäituu8 vel ali^uis aliu8

uon68tu,8 1«,iou8 inerain aulutionein vini non eou3eerati, csuem-

aclinodum NÄ6tenu8 in u»u luit, norri^at, ita ut ii, c^ui uniea »oe-

eis ooutenti 688e volent, aä illum, nuta aeciitnin soluin, <^ui

vero 8»il? utrac^ne eoinmunioare inaluerint, etiam aä »aorum

chicem 8 686 oonferre c^ueant.

1^6 V6ro (üuristi ove8 e8uriant, neve parvuli uanem ne-

taut, 6t H6H 8it, c^ui lrangant ei», vraeinittenäain eon8uluerunt

niain «,Iian»,iil ^»unulo exlioi'tationein, nrae8ertiin in vuoliea et

irenuenti QOininunione in lingua vernaeula, veroi» tainen 6>u8-

moäi 6c>n66^>taln, ut nc»nulu8 ex ea 8uinmatiiu de e886ntialinu8

»<i Doetriu»,in ticiei saneti88iini Nuoliari8tiae saerainenti atc^ue

e^'u8 trn,6tnin in8truatur, äoesatur^ue tain illo8, <^ui 8un altera,

quain qni 8uu ntrac^ne oeininunieant, utrosc^ue earneni et 8an-

^uinein Domini integre ao rite suinere, atc^ue ut ^uxta ?auli

8ent6ntiain inanäueans non inanäueantein euntewnere nou 6e-

net, ita l?iti6nti non nidentein ns eonteinuat, oavenäuin erit.

Nt uueinaäniinäulli ner varietatein nu^u8 ritu8 üäe8 aut religio

ininiine variatur, ita äeoere onines 8c»Iieit08 688e 8ervare nni-

tl>,t6in 8viritu8 in vinoulo naei».

8iiui1i inoän c^ug,näo<^uiäein ruäe8 noinin68 ineutein », tsr-

i-eni» nauä taeile avoeant acl aniino8 in ßratiaruin Deo aetio-

nein et landein exoitando8, no88et p08t ooiniuuninnein nvinnu8

aliuni3 vel k8alinu8 ouin resnonsorio in8tituto eonvenien8, et

ai) Npi800po äili^enti exaininatione vraeini885!, annroliatu8 vul-

ssari I^inßna äseantari.

Luper niz autem oinnidu» exnre88a Doininoruiu Oräinari-

oruin diligentia re^uiritur in vi8itatione t>i» aut 8eiuel 8alteiN'in
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»uno per univer3ain äioeeesim per (^ntnolioo8 pruäente3, ^oeto»

et Dei ßloriain nu»erente8, non avaros, non in üäe äunio3 im-

r»erit«8U,ue noinine8 in8titnenäa, exeeutionin^ue äemÄuäanäa.

Oerte »lioc^uin in Die treinenäi ^uäieii äe inl>,niou8 eoruiu »ni-

lnae »ini 8uoäitoruin reo^uirentur, 8entiren<^ue »e noinininu» et

Deo ooti88imuin 6i8plieui88e.

llaee sunt «ig, ill» 8alutaria^ue oonzili«,, c^uae ut OasLs,-

reae 8uae Nl^estati 8)neere exninit» »o propo8ita 3unt, it»

8»ene nominltti» Leverenäi88iwi8 Domini» kraelatis, eouo68-

»ioni tamen »p08tolieae «eäi», »aeri^ue eoneilii inniteuäo, i>e-

niFne siFniüeHnäa e88e äuxit, nun ut eorunäein inunu8, o^ueiU'

aämoäuin etilem »unerlu» laetuin est, «ini U8urp»,re, »ut

o^u!6ouno^ue eontra t>oni Imperator!» ao privile^iorum Noole-

8i»8tioorum 6eken8ori8 oäioium attentare unc^uam eo^itavkrit,

8eä ut proteetioni8 atc^ue a88i8tentiae 8u«,e (Üae8areae »tuäig,

eum ^p08tolieae 8eäi8 8aeri<^ue eoneilii 8tuäii» nie eon^unota

e88«, 8aene nominati Ileverenäi88imi Npi8eopi omnino »entiant,

»o o^uiä eis lieeat pariter, et csuid expeoüat, perpenäant, oer-

tumo^ue liaoeant Na^68tatem 8uam (!ae8aiLam in exeeutiouem

praemissorum ita sikeeturam, ut lavor et »uxilium Naiestati«

»uae eis uunc^uam äesit.

Haee omni«, Naje8ta8 8ua <Ü3,68area tam lieverenäo Do-

mino 2aenariae Delpnino Npi30opo ?naren8i 8anotitati8 8uae

Ifuntio, c^uam eaeteri» Iieverenäi88imi8 praenomiuati8 »renie-

pi8eopi8 et epi8eopi8 oeni^ne 8i^niüeare voluit. (üupitantem

Na^68tl>,8 8U», 0ae8ar6l>, uoe pium et 8aluoerrimuin negotium

8ine oinni äilatione per Leverenäi8»imo8 Domino» areniepiseo-

p08 exeeutioni äemanäari. Vti 8»,ne Nl3^68tati8 »uae (^aesareae

^uäieio euranäum erit, nt etiaiu 8ut?rl»,Fanei Lpi»eopi an ^r-

eniepi80opis 8uoäele^anäi, ninil äiüieultati» taoiant, nec^ue mo-

ra8 neetant : 8«6 onin ip8i talia ver 8e 8o1uin nü,88iin per nni-

ver8ain Dioeoe8iin 8u»,in pr»,e8tare non no38int, mox nn^u8iuo<1i

laenltateui ?rael»,ti8, Dee»,ni8, ruraliou» ?»,r<ieni8, ?ri«rit>U8,

<HnÄ,räiÄ,ni8 8en »IÜ8 inon»,8terioruin ?raev08iti8 trinuant, so«-

c^ue äe Ü3 oinninn8, ^us,e 8npra 8oript» 8nnt, onpio8e eäooeri

onrent, ut Deo pronitio noe in8titutuin aä Dei ßloriain et »a-

lute Knieten! et unitatein t^eolesille ae (^ermaniae lie^norumqu«

et Doininioruin U^68tÄ,ti8 suae (üaesarae iain tandein perü
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eiatur. (Hliemaäiuoäuni Najesta» »na lüaeLllrea futurum sibi

plaus ^ersUÄLiiiu iialieat, »tc^ue i6 (üassarea »u«, benovolontig,

Miter H« 1»6uißiiitllts libenter reoo^nc>8oet. Deoretum ^>er

U^estatem »vl2,m (^ae»Ä,reain äie äeoimü, c^uartn, ^unii ^Vnna

Domini NillSsiiuo ^uinßsutegimo 8ex»^e»iii>o «^uarto.

Die ganz richtige katholische Lehre, der Genuß des Sacramen-

tcs unter Einer Gestalt habe dieselbe Wirkung, wie der Empfang

unter beiden Gestalten, erregte den Unmuth der Protestanten und

brach dem päpstlichen Indulte und der vom Kaiser gehegten Erwar

tung die Spitze ab. Trotzdem erfolgte die Publication des Indultes

zu Wien am 18. Juni. Am 18. Juni hielt Bischof Urban in der

Stephanstirche eine Anrede an die Gemeinde, worin er ausführte,

wie der Kaiser befunden, daß. dieser Artikel einer sei, wodurch die

christliche Einigkeit entsprießen und aufwachsen möchte; — der Papst

aber, nach der Genehmigung des Concils, diese Erlaubniß für den

Kaiser und dessen Lande zum Trost der Gewissen ertheilt habe.

Er ermahnte dann, daß der, welcher die eine Gestalt gebrauche, je

nen, welcher unter beiden das Sacrament empfange, nicht verachten

solle, noch umgekehrt, und erinnerte, daß jeder wider die Eintracht

und rechte Liebe sündige, welcher vermeine, daß der eine mehr als

der andere empfange. Jeder solle sich mit dem Bctenntniß der Sünden

rechtschaffen dazu vorbereiten :c. :c. Das Uebrige der Anrede ent

wickelte den eben angeführten Noäu8. ')

Bischof Urban verfaßte auch eine „Christliche und Katholische

Information. Wie sich im Brauch des Hochwürdigen Sacraments

des Altars vnder Baydcrlay gestalt, bebe Priester vnd Layen halten

sollen" (Ingolstadt 1564. 8.) und ließ sie unter das Volt vertheilen.

Am 25. Juli 7 Uhr Abends starb in höchst erbauender Weise

der treffliche Kaiser Ferdinand I. Wenige Wochen vor seinem Hin

scheiden befahl er seinem Beichtvater Mathias Citard ihn im letzten

Kampfe mit keinem Titel, sondern bei seinem Taufnamen anzureden

und dann zu sagen: Ferdinand, mein Bruder, streite wie ein from

mer Ritter Christi, sei deinem Herrn bis in den Tod getreu. 2)

Am 16. August erließ Bischof Urban die Publication des

päpstlichen Indultes nach Neustadt. Sie lautet:

') Publicinmg Kayserlicher Crlaubnu« von Entfahung de« heiligen Abendt-

male« nach der Einfehung de« Herrn Christi. Wien 1564, 4,

2) Buchholz, Ferdinand der Erste. VIII. S. 757.
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I5ro»,nu8 Dui8«opU8 6uroen8i8 ^no8to!ioa« 8«äi8 äele^a-

tu8 in8inultt, N038« 8U0 «1g,u8uli8 nie 8«ripti8 in 6ioeee8i I^eo-

8tg,ä. (üummuuionem 3lio utrao^ue tolerari.

Drl>anu8 Dei et 8»,netae 8eäi» ^po8to1iolle gratis, lüpi-

8«opU8 <^ureeu8i8 nee non v«,eü,nti8 Dpi8eonatu8 Viennensis

H,u8tril>,e ^ämini3trator etc. Ii«v«r«näi88imo in Onri8to ?atri, a«

Domino Domino <ünri8tis,uo «t Uni8«ono uova« eivitati3 ^u-

8triae äi^ni88imo, Domino st lratri «N2ri88imo 8alutem et «in-

eeram in Doinino onaritatsm. 82,neti38imu8 in (^nristo kater

«.« Dominus D. If. ?iu8 ??. IV. pro nastorali 8uo otlieio 20

8in^ulg,ri er^Z, nuotuantem Oermaniam in union« eatiiolic:«,«

iiäei oon8srvanäam, laoesaetatamu^ue reäueenäam, »o 8taoi-

lieuäam pietate, uullum meäeuäi 8tu6ium intermittens, äe

eummuuioue 8uo utracsue speeie Iaioi8 nominibus, «atnolico,

»e pio äevotioni8 2e1o eam netentiI>U8, nreve »,po3toii<:um aä

N08 benign« tr»N8mittit, «uiu3 tenur 8eu^uitur, et S8t t»1i8 : Ve-

nerabili tratri I7ro»no 6ur««n8i Nnisoono K Vener^oili» kra-

ter, 8g,Iutem et ^N08tolio8,m oenediotionem, oum 8Ä,ero32,n«tÄ,

Iriclentin» 8^no6u8 in 8«88ion« äe 8«,«rin«io missae uabita,

r«s«renclum aä N08 esse cleoreverit negotium ali»8 in eoäom

8/uoäo propo8itum cie U8U 8aori oalic:i8 Ä.Iiouiu8 nationi» vel

re^ni nonulis eonoeäenäo, ut iä no8 eon8ilium oaueremus, c^uoä

animltou8 iu8nm ealieem petentium 8aIutÄ,rs futurum «83« ^u-

äiearemu8 ; neraeto «onuilio on»,ri88imu8 in (Ünri8to nlius no-

8ter I'eräinÄnäu8 Lomanorum Imperator eleetu», iusi^ni et

nernetuo 8uo nietatis 2e1o «,66u«tu8, ne nriu8, 8i«ut ad no8

8erin8it, oommunieltta cum nonuu1Ii8 nraeeinuis 8^ori liomani

Imnerii I'raelatis, a« ?rinoiniou8 Leele8ia8tioi3, et äileeto ülio

I^ooili viro ^Iderto Lavariae äuoi, ^enero 8uo, per 1iter»,8, et

per oratorem 8uum äili^entissime noms expo8uit inßen8, evi-

äen8<^ue perioulum^ o^uoä in provineiis inel^tae nationis (3er-

manioae, et aliis re^nis, n,e clominÜ8 8ui8 imminot relißioui ea-

tuolieae, ne ioi penitu8 extin^uatur, proptere», c^uoä illae ea-

tuolieorum reliouiae tanto äe8i<ierio eummunieanäi 8ut> utraoue

8peoie teneantur, ut nou pauei ^'am aä naoretioo3 868« ob eam

ip83,m causam eontulerint, », o^uibu3 eatnolieae tiäei veritatem

»Kurare ooaeti 8unt, «t äe «eteri8, nisi elt!ioi8 U8U8 ip8i8 oon-

««älltur, ma^nop«r«, ne iäem taoiant, ato^ue itg, omn«8 »b



Von vi-, Theodor Wiedemonn. 89

Leolesia reoeäant, verenäuin «it. Itac^ue vehementer nu8 or»,-

vit, ot)8oera,vit, et in8titit, 8uo et ip8iu8 Duo>8 Lavari»,« nomi-

ue, ut tat Oermilnielle nationi8, et re^norum, »e provineiarum

zunrum popuÜ3 opitulari, pro oonoe88«, nobi» a, Domino pu-

tsstate veI1emu8. <Hug, eaäem 6e re iäem Lavariae äux, lrin-

«so» non ßenere ma^i8, yuam pietilte insi^niz, »o nooiÜ8, per

oratorem ip86 u^uoc^ue, et per litteras 6iÜFenti88ime nonizeum

«Fit, multi^ue praeterea, äootrina, reli^ione, pruäentiac^ue

prkestantes viri, no» nortati sunt, (üommota luerunt perinäe

^o äenuerunt, et penitu8 eoneu88Ä, viseerg, no8tra äolore o^uo-

äam intim«, p08to^uam äe tot animarum ^g,otura, pro u^uious

<ÜIiri8tu8 Dominus noster pretio8i88imum 8uuin «an^ninem in

ar» ornoig eöuäit, et äe tllnta, ae tam ms,nife«to äisorimine,

c^uuä (üatnolieornm relio^uii» in illa nooiÜ83ima, natione, et äio-

tiz re^nis, ao äominiis impenäet, ex tam piorum ?rineipum,

et aliorum ßravium virorum testimoniu eclFnovimu8. Huie i^i-

wr perioul«, o^uoä proponitur, pro paßtorali oNeio eupiente«

»uviÄM ire, et multorum inürmitati paternae en»,ritllti8 visoe-

ritms »uovsnire, ne uno^uam äe nooig äiei p038it, tot pereuntes

Kllima» a, noni8 ne^Ieota» suisse, et non leeisse N08, o^uiäa^uicl

patuerimn8, ut nutl>.nte8 eunürmaremu», 1ap808 eri^eremu»,

erraute» in »aluti» viam reäuenremu8 : äe fraternitati» tuae

2elo diligentia et eiroum8peetioue eonösi, 8i ita e»8e et »aluti

animarum expedire enFnoveri», in o^uo eonsoientiam tuam one-

l»,mu8, tioi, et ii«, o^ui maturo reetoo^ue juäieio 8uu6sIeFg,nun-

tur », te, tenoro prn,68entium äe potestati» ^po8to1iea« pieui-

wäiue kaeultatem 6amu8, atc^ue eonoeäimu», eli^enäi et depu-

tanäi oatnolioo» Laoeräotes, u^ui in provineia tu», utramu^ue

«l>eciem deeenti oräine »ervato, et omni oikensione vitat»,,

«zuae «riri poLLot inter eommunieante8 8nt> ntra^ne, et 3nd nn»,

wnwin »peoie, mini8trare po3»int illam ex 6evotioni8 lervore,

äuwmoäo ii, o^ni illam petierint, eum 8llnetÄ, liomans, eeele^ü,

eoiUNuuionem liaueant, et tum caetera in reon8 iiäem 6^8

äoetrinaiuoue 8e^nantnr, tum noe <^uuu^ue oonkteantur, proü-

teantur et ereäant, in 8aneti88imo Nueli»,ri8tille 82,oramento

t«,m 3uo una, o^uam 8ut> utrao^uo 8peeie verum et integrum

^^rizti eorpu8 «886, nee lioinanam Noe1e8i^in errate, aut

«rrare, c^ulle exoeptis äuntaxat 8ü,lleräotiou8 ee1eorHntiou8,
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tkiu olerieo8 o^uam Ia,ieo3, 8no 8neeie tltntum nani3 eornmnni-

eat. Nt ziraetere», eontrit! ae oonfesßi, inunere 8Äerameut»Ii3

llU8o!utioni3 aeeonto, aä iu8llm 8uo utrac^ue 8neeis eommunie-

nem 8ummen6»m aeeeäant, ut voro Ian8i8 etiam, 8i s,cl ^re-

mium m^tri» Deele8iae reäire voluerint, remi88c» ri^ore oano-

nnm eon8ulamu8, nermittimn8, nt »i vere, et ex animo re8ipi8eant,

errore8 et naer68e8, in c^uidu» fnerint, annä te vel 3no6elezg,-

tog au» te, 6et63tentur, ao^nratio ei» Leeret»,, »ufüeiant, iniunet»,

tainen ei» noenitentia, 8lllutg,ri, nißi m»Fi3 eam a^nrlltinnem

nudliee neri, tioi, iv8iu5ve suoäeleFatis vi8nm fuerit, c^uoä ar-

liitrin vestro relin^uimu8 ; atc^ue itn, »o c»mniuu8 noeni8, oen-

»uri» et »ententii», in c^ua» nronter naerezi» crimen ineurrerint,

»,I)8oIuti et tiäelium unit^ti, »,e 8lleramenti8 Ueelesiae reztitntis

in»i csuoc^ue aä eommunionein 8ui> utra^ue »neoie aämitti pc>8-

sint. Illnä lraternit^tem tnam inoneinns, et äeli^enter eurare

vnlumu8, ae Mlln6amn3, ut eonfe88ore8, ae »aeeräete» aliLte,

illisve, c^uiou8 tu nilno nutestatem 8uoäele^l>,oi8, eÜFen<ii et

lleputanäi in eoneioninu8, et nort»,tionion8 suis, seäulo nonn-

luin 8uo utrae^ue 8neeie eommunioatnm äoee^nt, aänortentnr

s,e inoneant, nt integrum Onri8tum, sieut äixiinuZ, tain 8un un»,

quam 8ul) utrac^ue 8neoie oontineri ticieliter ereäat, eonäteatur

et tene»t. Datum liomae anuä 8anetum ketrum nun ^nulo

ni8eatc>ri8 6ie 16. ^nriÜ8, ^,nno 1564, kontitieatu« nostri ^,nno

V. Oum itaque läem 8. D. N. ner n»8ee litera» ex naternae

e^u3 enllritati8 vi8eeriou8 nrofeeta3 1^08 in nae nrae3enti eÄ,u8»,

äele^atum eon8tituerit, note8tatemque äsäerit, alio8 äeineen3

8unäele^anäi, matura, reets^ue äelioeratione nrs,emi88a, 6ilee-

tienein V68train, äe eiu8 äiseretione, äili^entia, ae oireuiu8riee-

tione in Doiuino eonÜ8i, 8e6i8 ^no8tolieae in nae e5tN83, 8nb-

clele^atuin ec>n8tituiinn3, et oräinainu8, tenorec^ne nr«,65entiniu

äileotioni vertere iaeultatein äa!nu3 atque eoneeäiinu8, nt in

Neel68iÄ, lltc^ne äioeee8i 8ua,, eli^ere et äenntare no83it eatno-

Iiec>8 8Äeeräete8, c^ui inil>i utrarn^ue 8N6eieiu, äeeenti oräine

86rva,tu, et omni «iienLione vitata, <^U26 oriri no88it inter eom-

mnnie«,nte8 8nd utra^ue, et 8uo nna t».ntum 8neeie, m>ini8tll>,re

no88int, ill^m ex äevotioni8 lervore netentinu3, ae ^'uxta 3u»e

8anetitg,ti8 in 8unrÄ,8erinto Lrevi Hnc>8tu!ie<i exnre88i>,m iHoul-

tlltem <^nHlitieÄ,ti8. Illuä nr^etere«, clileetioni ve8trae äili^euter
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ourancluin ouniinn», ut eonlezzores, et »aeeräote», a vestra

äiieotione »,ä nue inunus elizenäi, et äenutlrnäi, in ooneionidu8,

st norts,tionil)U8 »ui» nunulurn »ul» utra^ue sneoie oomrnuni-

eaturum 8e6ulo äoeeant, aänortentur, ae inuneant, ut ex oa-

tliolioae I^eolesiae 6netrii>a, ints^rnin <ÜIni»tuin tl>,m suo nna,

<^u»,in »uo utrac^ue «neeie ountineri üäeliter ereäat, oonkteatur,

et teneat in noe suae sanetitHti», et anostolioae »eäig volun-

wtsru exeentiri. Haruin literaruin testiinonio, siAiIIi nostri an-

risusione innnit»,ium, et mann nustr«, 3uo8erivtl>,rum. Datuin

Visnnae in (üuri^ I^nisoonali nustras resiäentiae 16. 6ie inen-

Li» ^uFusti^ »nnc> Dornini inilleZimo c^uin^entssiinu «exa^esimn

^uarto.

Drol>,nu8 ^ni8eonu8 Oureensi».

Bischof Christian machte das Indult bekannt und zwar am

22. August, weigerte sich aber geradezu das heilige Sacrament un

ter beiden Gestalten zu reichen. Er suchte seinen Clerus zu heben,

befahl ihm sich tüchtige Kenntnisse anzueignen, namentlich die Kan

zel als ein „wichtiges Objcct" zu betrachten, fleißig, rechtschaffen,

und kenntuißreich zu predigen. Arbeitend, lehrend, von der Bürger

schaft gehöhnt, mußte doch selbst Erzherzog Carl am letzten Decem-

ber 1570 den Magistrat ermahnen, „mit ihrem Seelcnhirten, wie es

frommen, treuherzigen Schäflein gebühre in Einigkeit zu leben" '),

von den lutherischen Prädikanten iusultirt, geduldig, ei» treuer Nach

folger des gekreuzigten Jesus verlebte er kummervolle Tage i» der

«allzeit getreuen" Neustadt.

Er starb am 16. November 1571. Sein einziger, wohl nicht

zu tadelnder Fehler war seine Geduld. Deu rohen, bengelhaften

Prädikanten gegenüber wäre ein derber Keil von entschiedenem Er

folge gewesen.

In seinem Nachlasse fanden sich 1175 fl. 58 tr. baarcs Geld,

40 Mutt 21 Metzen verschiedenes Getreide, 7 Mutt Mehl und

824^4 Eimer Wein. Sperre und Inventur geschah auf Anordnung

der Niederösterreichischen Kammer durch den Verwalter der Haupt»

Mannschaft und Rentmeister zn Neustadt, Wolf Kellner. Die Ver

waltung des Visthums überuahm Wenzel Klcmens. Am 24. No«

»einher wurde auf kaiserlichen Befehl vom 19. November aus der

') Böheim, I. S. 203.
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Verlassenschaft 800 Gulden (103 ungr. Duralen zu 185 fl. 24 kr..

252 Stück Salzburger und Klagenfurter Ducaten zu 441 fl.,

2? Chemnitzer Ducaten zu 41 fl. 24 kr., 12 Goldgulden zu 15 fl.

und 100 Thaler zu 116 fl. 40 kr.) erhoben und zur Befestigung

der Stadt verwendet. Das Uebrige verwendete der Verwalter auf

Erhaltung der Gebäude und zur Fortführung der Oekonomie. Dies

war der gewöhnliche Hergang. Auch am 20. November 1563 hatte

der kaiserliche Kammerfourier und Burggras zu Wien beurkundet,

daß der bischöfliche Hofmeister in Neustadt Hanns Forstet dem Edle»

Hanns von Höhenkirchen „zu abznlung der handwerchslcut vnd sonst

Allerlay Nottwendigcm gepcu so für I. K. M. und Frl. Erzherzog

Carl in der Purth daselbst bcschehen" 270 fl. geliehen habe, l)

Seinem Freunde Eitardus erwies Christian die letzte Ehre

und gab Reden, die er 1563 thcils zu Wien, theils zu Preßburg

vor Kaiser Ferdinand gehalten hatte, bei Maternus Cholinus in

Köln in den Druck. Der Titel dieses herrlichen Predigtwerkes

lautet: Natni«,« lüitaräi Sieben vnd Zwaintzig Gottselige, und zu

dieser zeit hochnütige Predige, wie er dieselbige am Kayserlichen

Hone zu Wien in Oesterrcich, vnd Preßburg in Hungarn, fürgc-

tragen vnnd gehalten, Darinnen die Erste Canonische Epistel des Hai

ligen Apostels vnd Evangelisten Iohannis, des Herrn Jesu Christi

geliebten Jüngers, Christlich, deutlich vnnd gantz tröstlich außgelegt

vnnd erklärt wirbt. Seindt auch heran gesetzt zwo Christliche vnnd

tröstliche Leichpredig, gemeltes Herrn Citardi, aber vnd bei der vor»

gestelten eingesarcktcn Leich des aller Christlichsten, großmcchtigsten

Römischen Kcysers Ferdinand, hochlöblichster, Gottseligster ewigwe-

rcnder Gedcchtnuß. Köln 1571. Durch Materuum Cholinum. —

Die Dcdikation an Kaiser Maximilian II. ist „Datum Newstadt

den 5 tag Ianuary in ain vnd siebentzigsten. —

') Acten de« l, t. Finanz.-Mimst.-Archive«.



Johann Ronnuentmll Han,

Propst zu St. Andiii an der Traisen, Kein Visthums-Caiididat für

Breslau.

Wilhelm BielsKy, Chorherr von Herzogenburg und Sladtpfarrer in Tirnstein.

Es mögen ungefähr drei Lnster in den Strom der Zeiten ge

flossen sein, als ein bereits für die österreichische Geschichte zu früh

verblichener Gelehrter an den Verfasser dieser Zeilen das Ansinnen

stellte, aus den noch vorhandenen Manuscripten des Propstes Au-

zustin Erath, der bei seiner Mitwelt im Rufe besonderer Gelehr

samkeit stand, wenigstens dessen „H,unals8 ^näreaui" der Oeffent-

lichteit nicht länger vorzuenthalten. Die entgegen gestellte Bemerkung,

daß der Wert!) dieser Annalen nicht hoch anzuschlagen sei, ja das

Bessere darin z. B. die miteinbezogene Zeitgeschichte oft wörtlich

aus den damaligen gedruckten Quellen: Gerard von Roo, liieatr.

Lurop. u. s. w. entnommen sei, sonst aber vielfach mit Unrichtig

keiten und Mangel an strenger Kritik nnd Sichtung des vorgefun

denen Materials ausgestattet sei und oft den Leser unangenehm be

rühre, wollen wir hier nur mit einer einzelnen Partie aus denselben

erhärten, um allen künftigen Anwandlungen zur Publication der

Handschrift die uöthigc Scheu einzuflößen.

Es handelt sich hier um die Trennung einer historischen Per

son in zwei Kirchcnprälaten des gleichen Namens „Johann Bona

ventura Han", deren Jüngerer, als Neffe des Acltereu, viele Schrift

stücke als Familienerbe mit nach St. Andrä gebracht hatte, welche

den Annalisten Augustin Erath zum vielfach absurden Geschreibsel

gleichsam als über eine und dieselbe Person verleitet haben. In Folge

dieser Erath'scheu Relation wurden dem im Jahre 1552 geborenen



94 Johann Bonaventura Ha».

Johann Bonaventura Han, dem Sohne des gleichnamigen Doctor«

beider Rechte und bischöflichen Kanzlers zu Breslau von dem dor

tigen Bischöfe Balthasar die 4 minderen Weihen erthcilt. Darauf

begab sich dieser Minorist nach Ingolstadt zum Studium der Phi

losophie, und kehrte 1571 als Doctor der freien Künste und Welt

weisheit nach Breslau zurück, wo ihn der Bischof unter die Dom-

capitulare seines Cathedralkapitcls aufnahm. Der junge Domherr

ging 1575 zur Erlernung der Rechte nach Rom, wurde dort 1577

vom Cardinal Sabelli zum Priester geweiht, und erhielt in demsel

ben Jahre vom Pauste Gregor XIII. ein Canonicat an der Colle-

giatkirche zu Großglogau in Schlesien. Jetzt kam eine Reihe von

Auszeichnungen in geistlicher und weltlicher Sphäre: 1. Der D°c-

torsgrad von Bologna 1578; 2. die kaiserliche Adelserhebung für

ihn und seine Brüder Gabriel und Christoph durch Kaiser Rudolph

II. ää. Prag 10. Juni 1581 ^); 3. ein Canonicat zu Hildesheim

durch den Kölner Erzbischof Ernst ää. Lüttich 25. Feb.ruar 1595.

Bis Hieher Alles wahr und richtig in Bezug auf den alteren

Han als Bonaventura II.

Nun beginnt die Abschweifung zu Hypothesen und geschicht

lichen Unrichtigkeiten. Erath laßt jetzt seinen Helden alle Würden

niederlegen, nach Seckau in Steiermark wandern, dort Noviciat und

Profeß vollbringen (Schade, daß er uns nicht mit einer fingirten

Jahreszahl beschenkt hat!), und, weil den wirklich am 6. Mai 1629

ein sicherer Johann Bonaventura Han zu St. Andrä an der Trai-

sen durch Postulation zum infulirten Propste befördert wurde, den

77jährigen Mann zu dieser Klosterwürde gelangen, bei welchem Erath,

der sonst an den verkommensten Subjccten seiner kanonischen V«r-

') Eigentlich war diese« Adelsdiplom nur eine Bestätigung des schon frü

her von Kaiser Carl V. ää. Speier 29. April 1544 dem älteren Han verliehenen

Adels, dessen Wappen im zweiten Documente abgemalt und verbessernd als« be

schrieben ist: Ein schwarzer Schild, in dessen unterstem Theile von links nach rech!«

(heraldisch) eine schräge aufwärt« gerichtete gelbe oder goldgelbe Straße, in der-

selben zwei rothe Rosen mit gelben Knospen; zu unterst eine gelbe oder goldgelbe

Lilie; im oberen Theile ein gelber Hahn mit rothem Kamm und Lappen, mit dem

rechten Fuße auf der Straße vorwärts schreitend. Auf dem Schilde ein offener

Turnierhelm mit Hinterer fchwarzer und gelber und vorderer gelber und rother

Helmdecke, und darüber eine königliche Kione. Zu oberst ein ausrecht stehender

gelber Hahn mit rothem Kamm und Lappen und den zum Fluge ausgebreiteten

Flügeln.
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fahren nichts als Gelehrsamkeit, klösterliche Frömmigkeit und bür

gerliche Tugenden erblickt, der immer ein volles Capitel in leeren

Klosterräumen sieht, das bei jeder Prälatenwahl den Würdigsten zu

finden gewußt — derselbe Erath fängt bei dem alten Ha» an,

strengere Kritik als sonst zu üben. Er schreibt nämlich:

Illnä <^u«,lu roaxime erat äolenäurn, yuoä 8enio ^ain eon-

ieotu8 «t prsIiLnäere cieduerit ^näreano8 lasoe» ; nui enim enui

corporis iliri?6Qi1Iitate ae ^ravi 8enio oonuiotari äedet, vi», 8ua»

vire8 «2, «olli^sr« poterit, ut 8U8tinenc!ae oeeonomiae »pirituali

8,0 teinriorÄli ^»ar68 8upponat nuinero8. i^näe etiain i8te 8enex,

(^uoci 1u8tr5>,ii<ii8 reou8 cloine8tie>8 oi) fraeta8 virs8 esset ao 81-

biruetip8i gravis, lüanoniain no8trarn aere alieno ultra tri^inta

inillia üorenorrlin ^) oneravit, null«, ^uiciem 8ua inorali culpa,

»eä nu^sioo a,6t«,ti8 vitio, et exemplo prorsu8 manifest», nuoci

praelatus, n^rli rsi 8uae äoruestieae od ^ravern 8eneetutem, irn-

oeeillitatern oorporis, äiuturnarn aosentiain et eva^ationeiu,

ne^li^entiairl »,0 alias eausas sive moraliter 8ive pii^siee prae-

86U8 non 63t, »rraeo^ue oeeouoiniae an^ulo8 ipsernet non inve-

»ti^at, OanoniHin 8li>i oonoreäitain neee88ario et le^e inevita-

tiili perdllt, nti csuoticliana exnerientia äoeeinur, Ouiu Doininu8

Louav6ntrlra, «.änuo <üanonieu8 8aeeulari8 e8set, ex paterna

uaereäitHte «i äeoeiiantur o^uino^us millia tlorenorum. Hane nrae-

teu8ion6in ^>08t62, ^'ure 8uae saorae nroi688ioni8 intulit aä eatne-

äralein (üanoniHin 8eecoviensein ^^ I'aetus nostinoäum I'raelÄtus

»6 8. ^närearu äeoitum illucl o^uin^ue inüliuin norenorum ea

oonäitione pro (üanonia 8. ^,n6reae a Domino ?raelato 86oeo>

viensi aeeepit, ut ^uiäein neeuniain illain ea 8ilesia nro lüanonia

^näreana sollieitaret, et in esus inereinentuin impenäeret,

') Diese wahrscheinlich au« den Breslauer Schriftstücke» entnommene An

gabe ist mit den unten vorkommenden 22,000 Thalein Prozeßschulden zur Durch

setzung der streitigen Bischofswahl in Verbindung zu bringen.

^) Alles unrichtig, weil dieser Hau nie nach Seckau gekommen. Die« gilt

auch von der hier zunächst besprochenen Action bei der n. ö. Regierung in Bezug

auf den Proceßgegenstand, weil denn seit jener Zeit, al« im 15. Jahrhunderte der

Bischof Scheit von Seckau, die zwei Chorherren Laurenz und Johann Zwicll und

andere Wohlthäter von dort dem erarmten Stifte St. Andrä öftere und ausgie

bige Hilfeleistung gebracht, leicht durch Verrechnung eine Schuld von 5000 Gul«

den sich herausstellen tonnte, ohne deren Ursprung au« Schlesien herleiten zu

müssen.



9ß Johann Bonaventura Han,

»tati» tarnen ae 8ucee88ivi3 temporibu8 Oanoniae ßeoeoviensi

iternm per8o1veret. Iltruin vero Domino Lonaventura suum

illucl patriinoniuni re ip8Ä, ex 8i1e8ia aoeeporit, boäie nou

oon8tat. Huäe oum D. Naximilianu8 Nrne8tu8 0oiu68 de (?Iei»>

baen <üatneärllli8 ?raep«8itn8 8eeeovien8i8 nuner Oanouias

nostrae H,närea,nae eoram exeel86 reziiiline Vienneu8i in H,u-

8tria liteni intentasset^ et ill«. c^ninqne milli«, tlnrenaruin a na-

oi8 revetii88et, tanäein per pnblioain 8ententiain earl83, eeoiäit

^u88U8<^ng, e8t Oannniain no8train ab noo äebito relinc^nere in-

äeinnein , onin 8oe<:0Vlen8i8 nuinerataiu peeuniam probare

nunc^narn potuerit. ?raeiuit Bonaventura anui8 nnäeeiiu, inen-

»inns äeeeru, äiebu8 nnäeeim, majore 3na äitkienltate et asw-

ti8 onere c^uain N08tro einolniuento ; vita ae äeerepito eorpois

tanäein exeessit ^,nno <ünri8ti 1641 aetati8 ootnaFesimo

8eptiino.

Hätte sich Erath statt diesem einseitigen und unhaltbaren Ur-

theile mehr in der Geschichte Schlesiens umgesehen, so hätte er uns

beiläufig Folgendes erzählen müssen:

Nach des Breslauer Bischöfe« Ierin Tode 1596, hatte das wäh

lende Domcapitel einen schweren Standpunkt, indem jede der zwei Par

teien (schlesische und schwäbische) ihren Candidaten durchzusetzen be

müht war. Der Kaiser Rudolph II., welcher der schwäbischen Par

tei günstig war, hat Commissäre zur Wahl abgeordnet; allein die

schlesische Partei achtete weder der Wahlcommissäre noch der Em

pfehlung des Landesfürsten, und wählte in der Eile einen gebornen

Glogauer Bonaventura Hau zum Bischöfe. Eine solche Gering

schätzung des Capitels nahm der Kaiser sehr übel auf, und versagte

als Landesherr dem zum Bischöfe gewählten Bonaventura Han die

Bestätigung. Vielleicht würde er jedoch zu gewinnen gewesen sein,

wenn nicht die schwäbische Partei alles gethan hätte, um diese Be

stätigung zu hintertreiben. An ihrer Spitze stand der Domcapitular

Wacker, Kanzler des verstorbenen Bischofs Ierin, und dieser brachte es

sogar dahin, daß Rudolph beim päpstlichem Hofe auf die völlige Ver

nichtung der Wahl drang. Die Folge davon war, daß ein für beide

Theile kostspieliger Proceß entstand, und ein Administrator des Bis-

thums aufgestellt wurde; dieser war bis 1598 der Prälat Christoph

Gerßmann, und der Gewählte kam nicht zum Besitze seines Bis-

thums. Endlich aus Gefälligkeit gegen den Kaiser erklärte der Papst
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die Wahl des Bonaventura Han wirklich für ungiltig, vermittelte

aber, daß das Domcapitel die Hälfte der Schulden zahlte, welche

h»n zur Durchsetzung seines Rechtes gemacht hatte. Das Quantum

betrug 22,000 Thaler ^). Han wendete sich an den Cardinal Die-

trichstcin in Olmütz, um durch dessen Vermittlung zum Besitze seines

Bisthumes zu gelangen; er starb aber daselbst am Schlage im I.

1602, sage sechzehnhundert und zwei, konnte also 1629 in dieser

sublunarischen Welt durch keine Prälatenwahl ein klösterliches Vor«

steheramt erlangen.

Wenn demnach der Annalist Erath oder ein anderer von des

Propstes Johann Bonaventura Han berühmten Voreltern und Ver

wandten in die Klostergeschichte von St. Andrä an der Traisen

etwas einflechten wollte, so hätte sich das Geschichtlich-Wahre nach

vorhandenen Archivalien auf folgendes reduzirt:

Der Kanzler der Breslauer Bischöfe Balthasar von Promnitz

und Caspar von Logau, Namens Johann Bonaventura Han (wir

wollcn ihn der Deutlichkeit wegen Bonaventura I. nennen) erzeugte

mit seiner Gemalin Barbara Schoressin zu Großglogau drei Söhne:

Johann Bonaventura, Gabriel und Christoph. Der erstgeborene

Sohn, Bonaventura II., studirte zu Rom und Bologna, und erlangte

jene Würden und Auszeichnungen, die oben angegeben sind. Ein

Ccrtificat in Gestalt eines Gcburtszeugnisses ää. Großglogau 15.

April 1595, vielleicht zum BeHufe des Canonicates zu Hildesheim

oder als Vorsichtsmaßregel für gewisse ehrgeizige Zukunftspläne, be

lehrt uns, daß Bürgermeister und Ruth Zeugniß ablegen über die

katholische Verehelichung obigen Ehepaares „rechter deutscher vnta-

delhafter" Abkunft, und über die Geburt des Sprossens aus rech

tem Ehebette »des Bonaventura Hau beider Rechten Doctor, deß

hohen Stiffts St. Johannes zur Breßlaw Thumherr vnnd daselbsten

zum heiligen Creuz vsoanu»." Derselbe ist auch der im Jahre 1596

erwählte aber nicht bestätigte Bischof von Breslau.

Der zweitgeborne Sohn, Gabriel Han, wurde beider Rechte

Doctor und Apellationsrath des Kaisers Rudolph II. zu Prag, und

diesen Gabriel Hau beschenkte seine Gemalin um das Jahr 1598

') S. Fragmente au« der Geschichte der Klöster und Stistungen Schlesien«

von ihrer Entstehung bi« 1810, Breslau bei Groß und Barth. Ohne Jahreszahl.

Mit illum. Kupfern.

Oeft. Viertelt, f, l»th°l, Theol, VI, 7
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oder 1599 mit einem Sohne Bonaventura III., welcher zu Prag

Syntax und Rhetorik, zu Bologna Logik, zu Graz in Steiermark

Philosophie studirte, und mit 19 Jahren in das Chorherrenstift

Scckau unter dem Propste Sebastian Khicler trat, wo er sich 1618

vergelübdete. Dessen Vater Gabriel Han war der Erbe des Dom

herrn Bonaventura II., und hierdurch gelangten manche Familien»

dokumente an diesen, und durch ihn an den geistlichen Sohn Bona

ventura III.

Ueber die Wahl oder eigentlich Postulation des Letzteren zur

erledigten Propstei im Chorherrenstifte St. Andrii wollen wir au«

den Passaucr Acten folgende Notizen den Lesern darbieten.

Propst Philipp Jakob Edler von Hüttcndorff starb zu Wim

am 15. December 1628, und wurde am Dienstage den 19. Decem«

bcr nach St. Andrä zur Beerdigung überführt. Alsbald ordnete der

Klosterrath die Sperre an, und ernannte als weltliche Commissäre

den nied.-üsterr. Regimentsrath Dr. Carl Perger und den Hofrichter

(Oberbcamten) zu St. Andrä. Das Pasfau'sche Offizialat beeilte sich

zur Aufrechthaltung der Transaction von 1592 an den Klosterralh

unterm 17. December 1628 das Begehren zur gemeinschaftlichen

Sperre zu stellen, und eine Verständigung über den künftigen Propst

einzuleiten, weil das Capitel zu St. Andrä nur aus zwei Chor

herren bestand, und somit weder Wahl noch Postulation Statt haben

konnte !). Zu geistlichen Commissäre» wurden bestimmt: Johann Har-

lander, Pfarrer zu Albrechtsberg, und Dr. Martin Huetter, passau'-

scher Notar.

Am 5. Februar 1629 rückte der pasfau'sche Offizial Freiherr

von Kirchberg in offizieller Weise an den Klosterrath mit der Nain-

haftmachung zweier Prälaturs-Candidaten hervor. Diese waren: Dr.

Adam Curtins, Pfarrer zu Sieghartskirchen „siusäkin Oräim« 0»-

nonioorum re^ularilim," also aus dem Stifte Baumburg in Bayer»,

guter Wirth und exemplarischer Priester — und zweitens ein Cano-

>) Da« halbe Capitel repräsentirte der Chorherr Georg Essenholer, über

dessen Flucht und Annerirungen ein Verzeichniß vom 27. Jänner 1629 vorliegt.

Der Hofrichter von St, Andrii meldete dem passau'schen Consistorialnotar unterm

1. März 1629 mit Einsendung dieses Verzeichnisses die gefängliche Haft de« zu

Krems erhaschten Flüchtlings „dessen grosse contrition vnnd gedult" und bat um

fernere Verhaltungsregeln. — Der Annalist Eralh weiß lein Sterbenswörtlein

davon.
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nicus von Seckau ?r. ^oliÄUNLL Lnnllvsnturg, Ullnn ^äs meliori

vita wohl reeoinmLnäirt." Der Offizial urgirte die baldige Prä-

laturbesetzung wegen der großen Schuldenlast der Canonie. Sollte

aber die schleunige Besetzung nicht genehm sein, so mache er den

Vorschlag, mit dem Propste von Klostcrneuburg in Verhandlung zu

treten, durch welchen momentane Hilfe in Aussicht stehe, „weilen er

ohne das ein Zimbliche summa geldtß im Lanndthauß auf iuters»»e

ligen hat" somit „»äluinistratorio moäo" eintreten könne, wobei

aber die Gefahr erwähnenswerth sei, daß St. Andrä eine Filiale

werden müsse, wenn die Abzahlung auf die „lange banlh" gescho

ben werde.

Schon nach fünf Tagen, also am 10. Februar, beschwerte sich

der Offizial unmittelbar bei dem Kaiser, daß der Klosterrath die

bekannte Transaction von 1592 umgangen und verletzt habe, indem

zur Sperre und Inventur nach St. Andrä ganz allein der Kloster»

raths-Secretär ohne Ordinariats -Mitwissen gekommen sei, und

eben so allein erst am Montag den 5. Februar die Verlassenschafts-

Abhcmdlung des verstorbenen Pfarrers und Dechants zu Altenpölla

gepflogen habe. Er bat um Genugthuung „zu oomplanirnuß der

geistlichen ßi'auamin»,." Mangel an weiteren Schriftstücken lassen

uns über das Resultat im Ungewissen.

Ueber die definitive Einsetzung des Johann Bonaventura Hau

berühren wir kurz den Inhalt folgender Documente: 1. Klosterraths-

becret zur Installation ää. 31. März 1629. 2. Entlassungsgesuch

des Passau'scheu Offizials ää. Wien bei U. L. F. auf der Stiege

6. April 1629 an den Seckauer Dompropst Anton de Potiis. 3. In«

timation desselben Offizials an den Chorherrn Han ää. eoä. 4. Ent

lassung für Johann Bonaventura Han vom Gelübde „Odeäieutiae

et 8t3,diIitHti8 I^ooi" durch obigen Dompropst ää. Seckau 10. April

1629, welcher seine Besorgniß nicht bergen wollte wegen der vielen

Temporal- und Spiritualgebrechcn zu St. Andrä, und der erwie

senen großen Schuldenlast, und dann auch, ob die gerühmten Vor

züge des ernannten Propstes so wünschenswcrth zu Tage treten

würden. 5. Annahme von Seite des auserwählten Chorherr» Han

ää. Seckau 11. April 1629.

Aus Wien vom 21. April 1629 datirt sich das übliche ^xa-

wen tuturi ^raeziositi, vorgenommen in der Kanzleistube des Pas-

sau'schen Offizialatcs. Obschon dergleichen NxaiuinH gewöhnlich von
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unbedeutendem historischen Werthe sind, und somit füglich ignorirt

werden tonnen, so lohnt es sich hier besonders, dasselbe nach seiner

ganzen Ausdehnung wortgetreu (cznoaä respnnsa) in diese kleine

Monographie aufzunehmen, als eS den nimnistößlichen Beweis gegen

die Erath'schc» Figmente und zur Sicherstclluiig unserer dargelegten

Klärung über die beiden gleichnamigen Kirchenprcilaten Hai, ab

geben muß.

Interro^atoria.

1. Huoä sit illi Nomen?

2. Hu»e katria?

3. <Hui karsnte» ?

4. ^n eatliolioe eäueatu»?

5. Dtrurn naoeat litera» na-

talitis,» et c^uat aunoruin

»it?

6. Ubi et Huiä »tuänorit?

7. <Hno anno betätig innres-

8U» »it inonÄsteriuiu.

8. ^n in »,Iio monÄLterio lu-

erit?

9. <Hu»inl1iu iuit Novitioe»?

10. 8nd o^uo ki-ÄSvonito 8U8-

0LptN8 ?

11. Hn «tatnt«, Oräiui« odser-

vaverit ?

12. Hnoties 8ole«,t eonnteri?

13. ^n 8vonte, vel ^nssu, vel

ex Ite^nl«,?

Iie8n«n8«,.

1. ^onannes Lonau. Han.

2. ?lÄ^6N8i».

3. Oaoriel Han OaesÄ.ris lin-

6oInln oonLiliariu» Ävv6ll2>

tinni».

4. l'atetui-.

5. I^iterll» natalitias non Ii»-

vet in vloinptu. l'riFint»

anno» natu».

6. ki'ÄAae aä 8^nt«,xin ii8<^.

«,ä lilietoriellm, Lononi»«,

lußioaiu , l^raeoii totnin

eurnuui vlülo8nvlneun! «.o-

nuluit.

7. Nouencleoiin »nnoruin in-

ßresLn» inonasterinin 8<3o-

eovien8e.

8. Neßat.

9. Inte^r« anno.

10. 8un vrÄenu8ito 8eoa8tiÄ,no

Tnieler.

11. l'atetur, »äiuunitnL.

12. 8inAu1i8 inen8idu8 8olitn8

eoutiteri.

13. Lx Leznla, et 8ponte.
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Interro^atoria.

14. Huoties soleat eeleoraie ?

15. <Huo anno orclinatus?

16. ^n eurain animarum na-

buerit, et an eoneionatus?

17. ^n no88St regere Nona-

storium st lüonuentuni ?

18. ^,n sit 8N8NLN8U» vel in-

ter6ietu» ?

19. ^n einorum narsimonia et

ieetiu inensalis in u»u »it?

20. ^u iiadeat et le^at lidro»

naeretieo»?

21. ^n oret oreviariuin et c^ua-

1e?

22. H^n ori^ineiu äueat ad nae-

retieio ?

23. H,n aili^atug putative ina-

triiuonio ?

Lesnonsa.

14. I^r aut 4 in »entimana.

15. 1618 leoit nrosegsionein.

16. l'uit 6 anno» naroeuus in

Oonuets (Kobcntz im Deka

nate Kmttelfeld). (üoneiona-

tu» luit.

17. Den aniuvante »nerat.

18. Ife^at.

19. lüoinmuni eioo utuntur. I^e-

^itur aä mensaiu.

20. I^e^at,

21. Iloiuanu lireviario utitur.

22. l'uerunt eatnollei varen-

te».

23. ^e^at »e ooneuoinariuiu.

Wir stehen am Ziele der gelösten Aufgabe, und scheiden von

den Manen des Propstes Han, der am 22. December 1640 von

dieser Welt abgeschieden ist.

Herr Wilhelm Bielsky ging am 22. December 1866 zur

ewigen Ruhe. Geboren am 2. Februar 1798 in St. Lambert in der

Steiermark trat er am 19. October 181? in den Orden des hl.

Augustinus im regulirten Chorherrenstifte Herzogenburg, legte am

22. October 1820 Profeß ab und wurde am 28. August 1822 zum

Pnester geweiht. 1823 wurde er Cooperator in Haizendorf, 1829

Pforrprovisor daselbst, 1830 kehrte er in das Stift zurück, 1831

wurde er Provisor in Hain, 1831 Stiftsbibliothekar und Novizen-

Mtister, 1834 Pfarrer in Hain, 1841 Pfarrer in Reidling und 1851

Stlldtpfarrer in dem alterthümlichen Tirnstein an der Donau. —

gehörte jener Tafelrunde an, an welcher Max Fischer
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in Neuburg, Ulrich Hartenschneider in Kremsmüuster, Fräst

in Zwcttel, Chmel und Stelz Hammer in Wien, Friedrich

Blumberg er in Göttweig, Jos. Weis in Heiligenkreuz die öfter«

reichische Geschichte bearbeiteten, Ig. Keilblingcr in Meli und

Iodok Stütz in St. Florian noch bearbeiten. In Tirnstein be

schäftigte er sich besonders mit Sichtung und Ordnung des Archive«

des ehem. Nonnenklosters in Tirnstein und einer Darstellung der

Geschichte des mit Herzogenburg vereinigten Chorhcrrcnstiftes St.

Andrä an der Traisen.

Seine Druckschriften sind:

1. Der Stiftungsbrief der Canonie Herzogenburg, (Archiv für

Kunde österr. Geschichtsquellen VI. 296—298);

2. Die ältesten Urkunden des Canonikatstiftes St. Georgen in

Unterösterreich, v. 1112—1244 (o. 1, IX. S. 234—304);

3. (!a,ts,l0ßU8 oanouiLorum rsßularium laterÄnenLium 8.

H,ußU8tiui in scolesi«, oollo^iata aä 8. 66orAium Heßsuionopoli

(»iv« ller^o^siidurF) iu ^ustria Inferiori 1858, Vienuae 1858.

gr. 8. — S. 39 ff. liefern ein genaues Verzeichnis; der Pröpste von

Herzogenburg, St. Andrii, Tirnstein und der Abtissinen von St. Clara

in Tirnstein; S. 53 ff. ein Necrologium von Herzogenburg v. 3.

1658—1858; S. 63 ff. Nriooliae OanoniÄruru ^uärskUÄL et

lirnsteiusuLlZ ; S. 75 ein Necrologium von St. Andrä, v. 3

1616—1815; S. 79 ein Necrologium von Tirnstein v. I. 1600-

1822. Das Werk ist mit einem nachahmenswerthen Fleiße und

einer nachahmenswerthen Gründlichkeit bearbeitet;

4. Ruinen der Nonnen-Klosterkirche zu Tirnstein und Grabstein

Stephans von Haslach, Stifters der dortigen Canonie. Wien 1860.4.

5. Benedict Wclzer, regulirter Domherr von Gurk und »ach-

heriger Propst zu St. Andrä an der Traisen. (Oester. Vierlcljahres-

schrift für lach. Theologie, V. S. 441—454).

Seit Jahren war er der Herausgeber des vireotorium otrieii

äivini ecolegiae oollstziatae aä ». Oeorßiriiii in Herzogenburg,

und nie unterließ er es einen Anhang werthuoller historischer No

tizen beizufügen. Wir verweisen nur ans das DirLcturium pro

anno 1865, paß. 69—80.

Als Ordensmann darf er den Besten des Stiftes Herzogen

burg beigesellt werden. — L. I. ?.



3Naria Magdalena, die 5ünderin,

die dem Herrn die Füße gesalbt hat, ist Maria, die Schwester

des Lazarus.

Von Lorenz Hopfenmüller zu Bamberg,

Mathias Thorz, Wcltpricstcr des Olmützer Metropolitan-

Visthums (? wie er sich selbst nennt) hat im Verlage zu Kolk in Troppan

1866 eine Abhandlung in 214 Seiten (8., Pr. 1 fl. 80 kr.) erscheinen las

sen über die heilige Maria Magdalene, deren Ergebniß er am Schluße

dahin zusammenfaßt: „wie gewichtig die traditionellen und exegetischen

Momente gegen die Identität den (? der) Marien auch immer sein

mögen, so bestimmt uns doch die Autorität der Kirche, die in kirch

lichen Fragen immer die höchste bleiben wird, daß wir der von der

Kirche angenommenen nnd in der Oratio« zum 22. Juli ausgedrück

ten Meinung derselben über die Identität ehrerbietigst huldigen.

Dieser Anschauung wurde in den lath. Literaturblättern zur Siou

und zum Pastoralblatt Nr. 1, Juni 1866 beigepflichtet mit der Be

merkung: es ließen sich keine positiven exegetischen Beweisgründe zu

Gunsten der Meinung, daß Maria Magdalena, die Sünderin, die

dem Herrn die Füße gesalbt und Maria, die Schwester des Lazarus

identisch seien, aufbringen und auf rein exegetischem Gebiete sei das

Uebergewicht der Gründe für die Nichtidentität dieser Frauen.

Dem gegenüber dürfte es im Interesse der Sache von Wichtig

keit sein, zu zeigen, daß es für die Identität genannter Frauen kei

neswegs an positiven, exegetischen Beweisgründen fehlt,

und daß das angebliche Uebergewicht der Gründe für die Nichtiden

tität, als welche besonders die von Estius vorgebrachten bezeichnet

werden, nicht geradezu unaufwiegbar ist.
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Der Apostel und Evangelist Johannes, der Lieblingsjünger

und stete Begleiter des Herrn, der durch diese seine Beziehung zu

Jesus und durch persönliche Bekanntschaft den besten Aufschluß über

die mit dem Herrn in persönliche Berührung gekommenen Personen

geben kann, gibt uns in dieser Sache eine entscheidende Notiz. Im

XI. Oap,, wo er die Auferwcckung des Lazarus erzählt, heißt e« V. 1.:

„Es war ein Kranker, Lazarus von Bethanien, aus der Ortschaft

Maria's und Martha's, ihrer Schwester« und dann fügt er V. 2

die Notiz hinzu : „Es war aber Maria, welche den Herrn mit Bal«

sam gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte,

deren Bruder Lazarus trank war." Der Evangelist erinnert seine

Leser hier offenbar an ein früher geschehenes ihnen bekanntes Er

eignis) und fagt von diesem, es sei diese Maria, die Schwester des

Lazarus, die damals betheiligte Person gewesen. Nun ist die Haupt

frage: Welches Ereigniß meint hier der Evangelist? Alle vier Evan

gelisten erzählen von einer Salbung des Herrn durch eine Frau,

welche von den drei ersten nicht mit Namen genannt wird. Ein auch

nur oberflächlicher Blick überzeugte uns sofort, daß die von Lukas

Oap. ? erzählte Salbung von der, von den drei übrigen Eoange-

listen berichteten durchaus verschieden ist. Bei Lukas ist es eine Sün

derin, die unter einem Strome von Reuethräneu die Füße des Herrn

salbt und mit ihren Haaren trocknet, und die Handlung spielt im

Anfange der öffentlichen Lchrthatigteit Jesu, bei den übrigen Be

richterstattern wird nichts von einer Sünderin erwähnt und fallt

das Ereigniß in die Zeit kurz vor dem Tode des Herrn. Verschie

dene andere Nebenumständc machen die Verschiedenheit der beiden

Salbungen zweifellos. Welche von beiden kann nun Johannes mit

obiger Notiz meinen? Offenbar nicht die von Matthäus ') und Mar

cus 2) erzählte, da diese von einem Salben der Füße und Abtrock

nen mit den Haaren nichts melden, sondern nur von einem Salben

des Hauptes, noch weniger die von ihm selbst erst (^»z>. 12, 3 t?.

erwähnte; denn er setzt das Gesagte als schon bekannt und früher

geschehen voraus und es hieße dem Evangelisten eine Verkehrtheit

zumuthen, auf etwas als bekannt hinzuweisen, wovon weder er noch

ein Anderer vor ihm etwas gesagt, wovon also seine Leser noch nichts

') Matthau« 2S, 7. ff.

2) Marcus 14, 3. ff.
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wissen konnten. Zudem wäre dann diese Notiz ganz zwecklos, indem

bei der Erzählung 12, 3 die Personen Lazarus, Martha und Maria

ausdrücklich wieder genannt werden. Johannes kann also mit der

Salbung und Abtrocknung der Füße des Herrn Oap. 11, 2, welche

er der Maria, der Schwester des Lazarus vou Bethanien zuschreibt,

leine andere als die von Lukas <üar>. ? berichtete Salbung

der Sünderin, am Anfange der Lehrthätigleit des Herrn gemeint

haben. Maria von Bethanien, die Schwester des Lazarus ist

also jene Sünderin, die im brennenden Schmerze über ihre Sün<

den reichliche Thronen vergoß, in ticfinniger Liebe und Verehrung

des Herrn Füße salbte und von ihm in Gnaden aufgenommen

wurde. Dieselbe nahm nach Johannes 12, 3 auch jene zweite Sal

bung unmittelbar vor dem Tode des Herrn zu Bethanien im Hause

des Pharisäers Simon des Aussätzigen vor, so daß angenommen

weiden muß, Maria habe zweimal zu verschiedenen Zeiten den Herrn

gesalbt. Bestätigt wird dies durch einige Angaben, welche Ort und

Zeit der ersten Salbung crrathcn lassen. Der Herr redet dort den

Pharisäer „Simon" an, bei der zweiten Salbung nennt ihn Ma«

thäus ebenso. Sind nun beide dieselbe Person, so wissen wir auch,

wo die erste Handlung vorging. Nach Matthäus 26, 6 wohnte

dieser in Bethanien bei Jerusalem. Diese Vermuthung erhält so-»

gleich eine Bestätigung. Lukas berichtet kurz vorher, daß der Herr

zu Naim den Sohn einer Witwe aus dem Tode ins Leben

zurückrief, nachdem er V. 1. noch in Kapharnaum gewesen. Naim

liegt auf der Grenze zwischen Galliläa und Samaria an der Straße,

die nach Jerusalem führt. Der Herr scheint also auf einer Festreise

nach Jerusalem begriffen zu sein und es trifft sich ganz recht, daß

wir ihn kurz darauf zu Bethanien in der Nähe von Jerusalem tref

fen. Es geschah also auf einer der Festreisen Jesu, daß er in Be

thanien im Hause Simons von derselben Maria, der Schwester des

Lazarus gesalbt wurde, welche den Herrn auf feiner letzten Reise

nach Jerusalem in demselben Orte und in demselben Hause zur

Bezeigung ihrer Verehrung uud Dankbarkeit gesalbt hat, jene reuige

Sünderin ist also identisch mit Maria der Schwester des Lazarus.

Ist nun diese Identität durch die Notiz des hl. Johannes festgestellt,

s» »st es unschwer, auch die Identität der Maria von Betha

nien mit der Maria Magdalena nachzuweisen. Die Harmonie

der Charaktere, die Bemerkung, daß Maria Magdalena von sieben
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Dämonen befreit worden, der innere historische Zusammenhang und

einige andere, zusammentreffende Umstände geben uns hiebet treffliche

Anhaltspunkte.

An allen Stellen, wo Maria von Bethanien und Maria Mag«

dalcna. auftritt, finden wir bei den Evangelisten ganz dieselbe

Characterzeichnung. Ueberall leuchtet dieselbe Innigkeit, dieselbe

zarte und tieffühlende Seele, dasselbe von feuriger Liebe zum Herrn

stammende Herz sowohl bei der Schilderung der reuige» Büßerin

Luc. ?. als auch bei der Zeichnung der betrachtenden, zu den Füßen

Jesu sitzenden Schülerin, Luc. 10, und bei der Nuferwcckung des

Lazarus, bei der zweiten Salbung Ioh. 12, 3 f. wie in dem steten

Begleiten des Herrn Luc. 8, 2, in der standhaften Ausdauer beim

Kreuze Matth. 27, 56. 61. Marc. 15, 40. 47. von der unerschütter

lichen Liebe zu dem im Grabe ruhenden Herrn Matth. 28, 1. Marc,

16, 1, und der Erscheinuugsscene des auferstandenen Heilandes, Ioh,

20, 1 ff. Diese innere Harmonie des Characters und der ganzen

Haltung der Maria von Bethanien und der Maria Magdalena, die

gleiche Liebe und derselbe Opfersinn lassen die Identität beider

Frauen unzweideutig erkennen.

Nehmen wir dazu die von Marcus 16, 9 und Lukas 8, 3

gemachte Bemerkung, daß der Herr von Maria Magdalena 7 Dä>

monen ausgetrieben, so erhält unsere These eine neue Bestätigung.

Fast allgemein haben ältere und neuere Eregeten aus dieser Angabe

die Identität der Maria Magdalena und der Luc. 7 erwähnten

Sünderin geschlossen und die von Estius dagegen geltend gemachten

Gründe sind nicht geradezu zwingend. Der Zusammenhang zwischen

Luc, 7 und 8 ist durchaus nicht gegen diese Annahme, indem es

ganz gut der Fall sein kann, ja wirklich der Fall ist, wie wir später

noch sehen werden, daß Lukas zwar von den treffenden Ereignissen,

aber nicht von der Identität der Personen sichere Kunde hatte; im

Gegentheilc, der Zusammenhang ist für den Schluß auf die Identi

tät; denn hier zeigt sich die in Gnaden aufgenommene Büßerin als

dankbare Begleiterin und opferwillige Wohlthäterin des rettenden

Heilandes. Auch die angebliche Verschiedenheit der Sündenvergebung

einerseits und die Befreiung von Dämonen andererseits ist in Wirk-

lichkeit nicht vorhanden. Man mag die 7 Dämonen wie Ambrosius,

Gregor d. Gr. und Beda als die sieben Hauptsünden erklären, oder

wie Andere, eine wirkliche Besessenheit annehmen, in beiden Fällen ist
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die Verschiedenheit nicht unvereinbar. Bei der ersten Annahme ergibt

sich das von selbst, bei der Annahme der wirklichen Besessenheit, ist

die Befreiung von den Dämonen eben die Vorbereitung und Ver

anlassung der folgenden Scene Luc. 7. In der That wäre diese

Sccne ganz ex abrupto ohne vorhergehende Veranlassung nicht zu

begreifen. Und da der Teufel mit der Sunde in der engsten Verbin

dung steht, diese geradezu als das Werk des Teufels bezeichnet wird,

so ist nicht schwer einzuseheu, daß gewisse Seelenzuständc in ähnli

cher Weise wie gewisse körperliche Erscheinungen, eine teuflische Be

sessenheit zur Veranlassung oder Folge haben tonnen und daß darum

hier die Befreiung von der dämonischen Besitznahme Veranlassung

der folgenden Sinnesänderung und Vekehrungsscene sein konnte und

war. Also auch die Bemerkung der Befreiung der Maria Mag

dalena von sieben bösen Geistern führt uns auf ihre Iden

tität mit der Sünderin und darum mit der Maria von Be

thanien.

Einige andere Umstände sind ebenso überraschend und sprechen

dafür, daß die genannte» evangelischen Frauen eine und dieselbe

Person sind. Die Sünderin salbt den Herrn mit kostbaren Oel und

der Pharisäer Simon hindert sie nicht in sein Haus zu kommen, sie

muß also reich und angesehen gewesen sein. Merkwürdig treffen

dieselben Umstände auch bei Maria Magdalena uud Maria von

Bethanien zu. Jene unterstützt den Herrn mit ihrem Vermögen Luc.

8, 3 und kommt am Anfcrstehungsmorgen, um mit kostbaren Salben

den Leichnam des Herrn cinzubnlsamiren, selbst ihr Name deutet auf

diesen Umstand; diese ist die Schwester des reichen und angesehenen

Lazarus und die Salbe, die sie bei der Salbung des Herrn an

wendet, hätte um mehr als 300 Denare verlauft werden können.

Jedenfalls ein merkwürdiges Zusammeutreffeu.

In der Erzählung von der zweiten, durch Maria zu Bethanien

vorgenommenen Salbung weist der Herr nach Johannes die unzu

friedenen Jünger abweichend von Matthäus und Markus mit den

Worten zurecht: „Lasset sie auf den Tag meines Begräbnisses eS

(das Oel nämlich) aufbewahren; denn die Armen habt ihr immer

bei euch, mich aber habt ihr uicht immer." Ioh. 12, ?. 8. Mit

diesen Worten hat der Herr auf seinen Tod vorbereitet und die Er

weisung der Verehrung und Liebe anch nach seinem Tode zum Vor

aus von ihr angenommen, während er zugleich aufs Huldreichste
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anerkennt, was sie so eben gethan. Sein Wort tief zu Herzen neh

mend, hat sie die noch übrige kostbare Salbe auf den Tag seines

Begräbnisses aufbewahrt. Nun begreifen wir, warum sie Allen voran

den ersten Tag nach dem Sabbat am frühesten Morgen zum Grabe

eilt. Sie hat die Salbe hergebracht, wovon sie des Lebenden Füße

vor wenigen Tagen gesalbt. Gewiß ist dies ein äußerst auffallender

Umstand, der unzweifelhaft auf die Identität der beiden Frauen

schließen läßt.

Endlich steht das von den verschiedenen Frauen Erzählte im

inneren, historischen Zusammenhange und fügt sich vortrefflich zu

einem historischen Gesammtbilde zusammen. Gleich am Anfange sei«

ner öffentlichen Lehrtätigkeit, auf einer seiner ersten Festreisen nach

Jerusalem kommt Jesus in das Städtchen Bethanien nahe bei Je

rusalem und wird hier von einem Pharisäer Namens Simon zu

Tische geladen. Während der Mahlzeit kommt eine reiche und vor

nehme Sünderin der Stadt herein, benetzt die Füße des Herrn mit

Reuethränen, salbt sie, trocknet sie mit ihren Haaren und wird vom

Herrn in Gnaden aufgenommen. Sicherlich wird der Herr durch

dieses Ereigniß mit der Bekehrten in besondere Beziehung getreten

sein. Richtig, gleich darauf finden wir sie in seiner Begleitung, ihn

mit ihrem Vermögen unterstützend Luc. 8, 3. Einige Zeit später

kommt Jesus wieder nach Bethanien und wird hier „von einer Frau

mit Namen Martha" in ihr Haus aufgenommen. Dies ist die

Schwester der genannten Neubekehrteu, die ihrerseits eifrig für ihr

ewiges Heil bedacht, zu den Füßen Jesu sitzend, seinem Worte

lauscht. Luc. 10, 38 ff. Der Herr ist also schon mit der Familie

und dem Hause jener belehrten Sünderin vertraut geworden; er

kommt auch mit dem Bruder der beiden Schwestern in Berührung,

gewinnt ihn lieb und erweckt ihn nach viertägiger Grabesruhe aus

dem Tode. Kurz vor seinem Tode kommt Jesus wieder nach Betha

nien ins Haus des Pharisäers Simon; man bereitet ihm ein Gast

mahl, Lazarus, der Bruder der Genannten ist Tischgcnosse, Marlha

ihre Schwester Aufwärterin, sie selbst gibt dem Herrn einen neuen

Beweis ihrer Liebe und Dankbarkeit, indem sie die Füße des Herrn

zum zweiteumale mit kostbarem Nardenüle salbt und mit ihren Haa

ren abtrocknet. Durch die Unzufriedenheit des Judas veranlaßt, zollt

der Herr dieser Handlung der Liebe seine Anerkennung, er benützt

die Gelegenheit, um auf seinen bald erfolgenden Tod vorzubereiten
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und gibt der liebenden Büßerin eine zarte Andeutung, wie sie ihm

ihren letzten Liebesdienst erweisen könne. Wie von der tieffühlenden

und unzertrennlich mit dem Herrn geeinigten Seele nicht anders zu

erwarten, harrt sie aus in seiner Nähe bis zu seinem am Kreuze

erfolgten schmachvollen Tode; gleich am ersten Tage nach dem Sab

bat zur frühesten Morgenzcit kommt sie wieder ans Grab, um die

theuerc Leiche zu balsamiren und zu beweinen; da belohnt der Herr

ihre Liebe und Ausdauer, er steht lebendig vor ihr und versetzt sie

in unbeschreibliche Freude. Ein so harmonisches und liebliches Bild

stellt uns die evangelische Geschichte dar, weun die Identität der

Martha von Bethanien mit der Maria Magdalena und der Büße

rin des Lukas erkannt wird.

Die von Estius zu Gunsten des Unterschiedes der evangelischen

Frauen vorgebrachten Gründe, nämlich die Verschiedenheit des Ge

burtsortes oder der Heimat der gedachten Sünderin und der Maria

von Bethanien, sowie dieser und der Maria Magdalena haben in

der hl. Schrift selbst gar tciuen Halt. Nirgends ist etwas von einem

Geburtsorte oder der Heimat der Betreffenden die Rede, bei Luc. ?

heißt es einfach „eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war".

Wenn von Maria der Schwester des Lazarus die Rede ist, erfahren

wir bloß, daß sie zu Bethanien ihren Aufenthaltsort hatte, und daß

Maria Magdalena wegen des Beinamens, den sie hat, ans Mag-

dllla in Glllliläa gewesen, ist nicht so fast aus der Schrift zu er

weisen. Aber selbst angenommen, Magdala sei wirklich der Geburts

ort der Maria gewesen, ist denn nicht eine Ortsvcränderuug, eine

Uebersiedlung nach Bethanien denkbar, wie auch Petrus mit seiner

Familie aus seinem Geburtsorte Bethseida nach Kapharuaum Luc.

4, 31. 38. übersiedelte?

Den unterscheidenden Beinamen „Magdalena" betreffend, so

gibt uns auch hier die evangelische Geschichte namentlich Matth. 28, 1

einigen Aufschluß. Dort heißt es: Nach dem Sabbate aber, als es

licht wurde für den ersten Tag der Woche, kam Maria, die Magda

lena und die andere Maria ft «XX-y N-xpl«), um das Grab zu

schauen. Mau sieht der Evangelist nennt nur zwei verschiedene Ma

rien, die Magdalena und die andere, welche Marc. 15, 40 als die

Mutter des Iacobus und Joseph, und Ioh. 19, 25 als Gemalin

de« Cleovhas bezeichnet wird. Auch Johannes berichtet, daß Maria

Magdalena am ersten Tage nach dem Sabbate in aller Frühe zum
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Grabe gekommen sei. Er nennt sie hier, wie auch schon vorher

unter den Frauen, die am Kreuze standen, Maria Magdalena,

ohne andere nähere Bezeichnung. Es kann also keine andere sein,

als die dem Herrn so nahe befreundete Maria von Bethanien,

die reiche und vornehme Schwester des Lazarus. Sie mochte

wohl zum Unterschiede von der armen, nicht angeschenen Maria

des Cleophas, der Mutter des armen Iacobus ihren Beiname»

„Magdalena" unter den Anhängern Christi empfangen habe».

Denn der hebräischen Etymologie nach heißt Magdalena lMi

^ ?«,i-tli. Ilipu. °?'M) die Reiche, die Angesehene, die Vornehme,

Und selbst wenn man den Namen von einem Orte Magdala her

leitet, der übrigens nach dem Texte der Vulgata im ganzen neuen

Testamente nicht vorkommt, da Match. 15, 39 die Pulg. Na^eäan

und nicht NaFäala liest, so konnte auch dann dieser Name der

Maria von Bethanien, wie wir oben gesehen, ganz gut zukommen.

Wenn ferner von Estius geltend gemacht wird, daß das An«

sehen und der gute Ruf des Hauses des Lazarus gegenüber der

übelberüchtigten Sünderin einen Unterschied begründe, so ist das nicht

einzusehen. Das Ansehen, welches Lazarus nach den Andeutungen

der Schrift genoß und das in der zahlreiche» Theilnahme an seinem

Tode Ioh. 11, 19 und in dem Verkehre mit dem vornehmen Pha

risäer Simon sich zeigt, ebenso der gute Ruf des Hauses Lazarus,

der in der Schrift einzig durch die öftere Einkehr des Herrn sich

begründen läßt, hindert durchaus nicht, daß seine Schwester vordem

Sünderin, nunmehr aber bekehrte Büßerin und eifrige Anhänger!»

Christi gewesen sein kann.

Auffallend könnte es sein, daß Lukas gar nichts von der Iden

tität der genannten Personen weiß. Er erzählt (üap. 7 das Ereig-

niß mit der Büßerin, sagt <ü. 8, 3 von der Maria Magdalena, daß

sie den Herrn begleitet und mit ihrem Vermögen unterstützt, berich

tet 0. 10, 38 f. daß eine gewisse Martha den Herrn m ihr Haus

aufgenommen, und daß ihre Schwester Maria in heilige Betrach

tung versunken zu den Füßen des Herrn seinen Worten horchte; ^

daß aber diese drei ein und dieselbe Person sind, davon sagt er lein

Wort. Woher kommt nun dies? Es kommt dies entweder daher, daß

der Evangelist, wie der ehrwürdige Beda sagt, darum den Namen

der Sünderin verschwiegen hat, um den Ruhm ihres ehrwürdigen

Gedächtnisses nicht geradezu mit der Erinnerung an ihr früheres
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Irren zu verbinden, oder daher daß er zwar über die gemeldeten

Ereignisse, nicht aber über die betheiligten Personen nähere und

sichere Kunde hatte. Er sagt einfach, eine Frau in der Stadt, die

eine Sünderin war, mithin scheint er sie nicht persönlich zu ken

nen. Ganz richtig, Lukas darf sie nicht personlich kennen und

gerade diese Nichtbekanutschaft ist ein Beweis für die historische

Echtheit und Glaubwürdigkeit seines Berichtes. Er ist selbst nicht

in persönliche Berührung mit ihr gekommen, da er auf einem

ganz anderen Schauplatze sich bewegte, er weiß nichts von der Er«

weckung ihres Bruders Lazarus, übergeht die ihr vom Herrn nach

seiner Auferstehung gewordene Erscheinung, ja er nennt sie auffal

lender Weise nirgends bei den Begebenheiten am Kreuze und am

Grabe/ da spricht er nur immer von Frauen im Allgemeinen. Man

sieht, er war nicht persönlich bekannt mit ihr. Und das ist von der

größten Bedeutung. Wie tonnte er von der Aufcrweckung des Bru

ders nichts oder nichts Sicheres wissen und dieselbe unerwähnt las

sen, wenn er die Schwester kannte! Aber nein, er ahnt den Zusam

menhang dessen nicht, was er von den Beziehungen derselben Frau

zum Herrn zufällig erfahren und an verschiedenen Orten so treu und

wahrheitsgemäß erwähnt. Er schrieb eben nichts nieder, als wovon

er sichere Kunde hatte.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Tradition der

abendländischen Kirche, die vom 4. Jahrhundert an immer mehr und

mehr Zustimmung erhielt und seit Gregor dem Großen in derselben

allgemein ist, mit der biblischen Geschichte vollkommen zusammen

trifft. Die vom Herrn selbst ausgehende Vorhersagung, daß, wo

immer das Evangelium verkündet wird, die That Maricns zu ihrem

Andenken gepriesen werde, hat erst so ihre vollkommene Erfüllung

erhalten, wenn die Identität der Büßerin, der Maria von Betha

nien und der Maria Magdalena anerkannt wird, die in der ganzen

Kirche als Urheberin dieser That gerühmt und verherrlicht wird.

Wie mit den exegetischen Bedenken, die übrigens Thorz einer

Rede des verdienten W. Estius entlehnt hat (ohne sie jedoch zu citi-

ren, sie findet sich in der Venetianer Ausgabe 1759. III, 35. ».),

verhält es sich auch mit den traditionellen Momenten. Letztere hat

Thorz durchgehend« aus mittelbaren Quelle» geschöpft. Auch ist er



112 Maria Magdalena ist die Schwester de« Lazarus.

mit der Literatur dieser Controverse wenig vertraut. Daß nicht nur

C. Barouius, der berühmte I. Fisher und der Bollandist Solle«

rius die Ansicht der Kirche verthcidigten, sondern eine lange Reihe

von Gelehrten besten Klanges: B. Socio, M. Graudval, Huet, C.

Iansenins, Maldonat, Natalis Alexander, Lamy, Mauduit, Pezron

dasselbe unternahmen, ist ihm gänzlich unbekannt geblieben, Ueber-

hauvt erscheint uns die ganze Schrift unbegründet. Denn, wenn wie

der Verfasser richtig gesteht: „die Autorität der Kirche in dieser

Frage die höchste" ist, wozu sind dann die Hiebe gegen C. Baro

uius, der die Ansicht der Kirche vertritt? Wozu die ganze Beweis

führung, von welcher Thorz S. 3 bemerkt, sie komme freilich in

Collision mit unserem Brevier.
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Die AMsse, ihr Wesen und ihr Gebrauch. Von P. A. Maurel,

Priester der Gesellschaft Jesu. Nach der neunten französischen

Ausgabe mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von einem

Mitgliede derselben Gesellschaft. Zweite verbesserte Auflage.

Mit Genehmigung geistlicher Obrigkeit. Paderborn 1863.

Schömngh. S. XVIII u. 516. 8. Pr. 24 Ngr.

Der Ablaß in der katholischen Kirche ist eine von jenen Lehren, die

trotz vieler und gründlicher Darstellungen noch immer, selbst von manchen

Katholiken, mißverstanden und irrig aufgefaßt werden. Noch immer sind

manche von der Ansicht befangen, es werde durch den Ablaß entweder die

Schuld der Sünde selbst, oder doch die ewige Strafe, welche die Folge der

Todfünde ist, erlassen, da doch beide nur durch die würdig empfangene sakra

mentale Lossprechung getilgt werden. Noch öfter begegnet man irrigen An

sichten in Bezug auf die Arten des Ablasses und auf die Mittel und Wege,

durch welche der reuige Sünder sich die Gnaden desselben erwerben kann.

Mit großer Freude begrüßten wir daher das gleichfalls 1863 erschienene Wert»

chen von Dr. V. Grönc : „Der Ablaß, seine Geschichte und Bedeutung in der

Heilsökonomie. Regensburg bei Münz", welcher von dem richtigen Stand

punkte ausgehend, daß eine blas katechetische Kenntniß der Wahrheiten des

Christenthums heutzutage nur den Wenigsten mehr genügt, die Lehre vom

Ablasse einer tief eingehenden Prüfung -unterzieht und nachweiset, daß sie die

dreifache Probe, der Geschichte, des Verstandes und der Moral bestehen kann,

und daß die katholische Kirche auch in betreff dieser Lehre keine Verdum-

mungsanstlllt, fondern wie im Ganzen und Großen, so in jeder einzelnen

ihrer Lehren, ein Licht der Völker, die Säule und Grundfeste der Wahrheit

ist, welche dem wirklich geistigen Fortschritt der Menschheit überall Rechnung

trägt. Befriediget daher dieses Buch durch seinen steißigen Nachweis aller

Quellen, die mit vielem Geschicke benützt sind, und durch seine klare Dar

stellung insbesondere auch den gebildeten Laien, so dürfte das oben angeführte

Oeft. Bi«teli. f, lathol. Theol. V. 8
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Werk von Maurel ganz vorzüglich für den praktischen Seelsorger ein wahre«

Schatzkästlein weiden. Wie oft kommt dieser in seinem Pastoralen Leben nicht

in die Gelegenheit, über diesen oder jenen zu gewinnenden Ablaß einen Auf

schluß geben, diese oder jene unrichtige Praxis berichtigen zu sollen. Mit

Hilfe dieses Buches wird ihm Beides ungemein erleichtert. Der Verfasser

bemerkt mit Recht (S. VI) : „Handelte es sich nur um theologische Grundsätze

und Beweise aus der heil. Schrift oder Ueberlieferung, auf denen die Wahr

heit, Verleihung und Wirksamkeit der Ablässe beruht, so wäre hier wenig

Schwierigkeit, und neue Werte würden überflüssig sein ; haben ja ausgezeich

nete Lehrer der heil. Wissenschaft, Kirchenversanmilungen und apostolische

Verordnungen längst schon unfern Glauben in diesem Punkte festgestellt, und

gegenüber der Irrlehre und dem Unglauben vollständig gerechtfertigt. Soll

aber die praktische Seite der Ablässe erörtert werden, d. h. der Wortlaut und

die Echtheit der sie bewilligenden Aktenstücke, wie Bullen, Decrete, Refcripte

u. s. «., ferner die Bedingungen, an welche sie geknüpft sind und ohne die

man sie nicht gewinnt, dann erheben sich Zweifel und Ungewißheiten, welche

lösen und zu entfernen man sich bemühen muß."

Diese praktischen Schwierigkeiten nun zu heben, ist das Buch Maurel«

vorzüglich bestimmt. Ueber die Entstehung desselben gibt er selbst folgende»

Aufschluß: Er war durch einige Jahre an einem der besuchtesten Wallfahrtsorte

der katholischen Kirche, an dem Heiligthum unserer liebe» Frau zu ^ourvier«

versetzt. Die zahlreichen Wallfahrer pflegen daselbst irgend ein Andenken,

etwa ein Crucifix, eine Marienmedaille, ein Bild, einen Rosenkranz mitzu

nehmen, Gegenstände, die sie segnen und mit Ablässen versehen lassen. Einige

nehmen das Scapulier vom Berge Carmel, oder das der unbefleckten Em-

pfängniß, andere lassen sich in die Bruderschaft des heil. Herzens Mario

aufnehmen u. f. w. Die^Meisten wollen sich zugleich über die Segnungen

und Ablasse, verschiedene Andachten und Bruderschaften belehren lassen. Aber

man konnte, trotz des Nachschlagen« in den vorhandenen Büchern, doch mehr

denn einmal den Wallfahrern nur ungenügende oder ungenaue Antworten

ertheilen. Der Schmerz darüber bewog den Verfasser, seine Obern um die

Erlaubniß anzugehen, dieses Werkchen schreiben zu dürfen. Er wendete sich

allsogleich an die eigentliche Hauptquelle für Alles, was auf Ablässe Bezug

hat, nach Rom. Er trat in Briefwechsel mit den ausgezeichnetsten Theologen

daselbst, und in Bezug auf den praktischen Theil unterstützte ihn besonders

die Wissenschaft und langjährige Erfahrung des hochgeehrten Substituts der

heil, Congregation, der Ablasse und der heil. Reliquien, des Monsignor

Aloisius Prinzivalli, der schon 38 Jahre Mitglied jener Congregation ist.

Diesem legte er alle seine Zweifel und Bemerkungen vor, und erhielt über

Alles Antwort. Durch Prinziualli's Bemühen erschien eben damals auch die

13. Auflage der Itneeolr» ä'oi-HüIain s pio opers. Sammlung von Gebeten

und frommen Werten, die von den Päpsten mit Ablässen versehen sind, deren

Verfasser der fromme Domherr D. Tclesphor Galli, Consultor der heil. Con

gregation der Ablässe, ist. Diefe Sammlung wurde zuerst im Jahre 180? zu

Rom gedruckt. Die 12. und 13. Auflage besorgte und verbesserte Prinzivalli
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und vermehrte dieselbe mit den von Pius IX. gnädigst bewilligten Ablässen.

Die heil. Congregation der Ablässe hat diese Ausgabe für authentisch erklärt

und ausdrücklich gutgeheißen („nmnibu« lülirlgti Läelibus vivi» et clesunti»

m»iime peiutile fore piob»vit et ut »utkentieuii, «eo^novit. " Ib. Dec.

1854). Diese 13. Auflage der «»oeolw ist bei dem Werte Maurel's durch»

gängig benützt, welchem auch auf einen von Priuzivalli an die betreffende

Congregation erstatteten Bericht Se. Eminenz, der Präfect der Congregation,

seine Gutheißung verlieh. Gleich die erste Auflage wurde in Frantreich, sowohl

in religiösen Zeitschriften als auch sonst ungemein günstig beurtheilt; rief

aber doch auch zugleich manche Anfragen und Zweifel hervor. Um diese voll»

ständig lösen zu können, ging der Verfasser selbst nach Rom, und so entstand

die zweite, stark vermehrte, an manchen Stellen verbesserte Ausgabe, die aber

mals durch ein Decret der heil. Congregation der Ablässe empfohlen wmde,

und der auch Se. Heiligkeit Pius IX. seinen Segen zu ertheilen geruhte.

Seitdem erschien das Werk in neun Auflagen und nach der neunten wurde

die gegenwärtige Übersetzung gearbeitet, die nun ebenfalls schon in der zweiten

Auflage vor uns liegt.

Das Wert zerfällt in drei Theile. Der erste (S. 1—95) enthält die

dogmatischen und allgemeinen Begriffe. Nachdem der Verfasser das Wesen

und die Grundlagen des Ablasses dargestellt, und die Lehre der Kirche über

die Gewalt, Ablässe zu ertheilen, entwickelt hat, spricht er über die heilsamen

Wirkungen des Gebrauches der Ablässe und darüber, ob und wie sie den

armen Seelen im Fegfeuer zugewendet werden tonnen. Daran reiht sich eine

sehr genaue Erörterung über die verschiedenen Arten von Ablässen und über

die nothwendigen Erfordernisse zur Gewinnung derselben. Der Verfasser be

antwortet hierauf noch die Frage, ob bei Verlegung eines Festes von dem

Tage, auf den es fällt, auf einen anderen Tag auch die mit dem Feste

verbundenen Ablässe verlegt werden. — Der zweite, und in biefem Werte der

wichtigste Theil enthält den eigentlichen Kern der Arbeit, nämlich die beson

deren Bemerkungen und Hebungen. Derselbe umfaßt allerdings nicht alle

Gebete, fromme Hebungen, alle Werke des christlichen Eifers, alle frommen

Vereine und Bruderschaften, denen die Päpste Ablässe verliehen, denn „diese

Arbeit wäre unermeßlich" und liegt auch nicht in der Absicht des Verfassers,

der offenbar nur auf diejenigen Ablässe die Aufmerksamkeit der Gläubigen

hinlenken wollte, welche mit den am allgemeinsten verbreiteten Gebeten, from

men Uebungen, Werken der Liebe und des Seeleneifcrs verbunden sind, so

wie auch mit jenen Bruderschaften und Vereinen, welche allgemeiner bekannt

sind, und in welche sie sich gern einschreiben lassen, Mit der zweckmäßigen

Zusammenstellung und — was besonders hervorzuheben ist — mit der quel

lenmäßigen Nachweisung ihrer Echtheit hat sich der Verfasser ein großes Ver

dienst erworben. Wie ich schon oben bemerkte, geschehen ja häufig genug ganz

unrichtige Anwendungen von kirchlichen Erlässen, in welchen Ablässe verkün

det werden, und der Seelsorger ist oft beim besten Willen nicht im Stande,

diese Irrungen in ihrer Unhaltbarkeit darzulegen, weil er dieselbe nicht quellen

mäßig beweisen kann. Für ihn muß also die Sammlung Maurel's ungemein
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erwünscht sein ; aber auch dem gläubigen Laien wird sie von großem Nutzen

sein, der die Gnaden der Ablässe sich erwerben, die Mißbräuche jedoch ver

meiden will. — Nach einigen allgemeinen belehrenden Bemerkungen über

die Art der Publication und der Gewinnung der Ablässe, geht Maurel über

zur Erörterung der einzelnen frommen Ucbungen, die in acht Abschnitte zu

sammengestellt sind, und zwar 1. Gebete, 2. fromme llebungen, 3. besondere

Andachten, 4. Werte des Seeleneifers und der Liebe, 5. Bruderschaften und

fromme Vereine, 6. Einsegnung frommer Gegenstände, Kreuze, Rosen

kränze u. s. w. ?. besondere Ablasse (Portiuncula, Jubiläum, »Iwi-s vrivi-

leßilltuiu u. s. w.) 8. besondere Ablasse für Ordensleute. Jeder der einzelnen

Abschnitte enthält eine große Anzahl jener frommen Hebungen oder Weile,

mit denen Ablässe verbunden sind, und immer zugleich auch die nöthige Bl-

lehlung über die Art der Verrichtung dieser Werke, worauf es ja eben am

meisten ankommt und worüber dennoch unter den Gläubigen oft eine große

Unklarheit herrscht. Ich will nur einige Punkte näher bezeichnen. Welch reichen

geistigen Segen kann ein Seelsorger unter seinen Pfarrkindern oder sonst

unter den Gläubigen stiften, wenn er sie nur über einige von den vielen Ge

beten, mit denen Päpstliche Ablässe zu gewinnen sind, genauer belehrt, z. B,

über das dreimal „Heilig", über das „(Hloria ?»l«", über das „zieru»?»!-?,",

über Schlußgebete, über die heiligsten Namen „Jesus" und „Maria", über

„der Engel des Herrn", das „8»,Ivs Ite^ina", ,8ud tuum pi-»,e5iäiuiu" n. f. w.;

oder wenn er ihnen gründliche Anweisung gibt, gewisse besondere Andachten,

die auch sonst gern verrichtet weiden, die aber zugleich, recht verrichtet,

reiche Ablässe gewinnen lassen, eben im Geiste und nach der Intention der

Kirche zu verrichten. Hieher gehört z. B. die Andacht des Kreuzweges, des

Rosenkranzes, des vierzigstündigen Gebetes, des Marien-Monates u. s. n>.

Ueber alle diese und noch sehr viele andere Andachten und gottselige Werle,

und die damit verbundenen Ablässe, ist hier ein vollkommen genügender, und

— was ich noch einmal betonen muß — ein ans die authentischen Quellen

hinweisender Aufschluß gegeben, die, weil sie genau citirt sind, die Selbst

prüfung erleichtern. Der dritte, ebenfalls nicht unwichtige Theil (S. 318—

346) enthält eine Reihe von Formularen theils bei verschiedenen Einseg

nungen z. B. lienkäiülia ei-uois, im^ßinum, oorouilrum 8«u ru»»liorum u. s. W,,

theils bei verschiedenen Gelegenheiten z. B. ritu» beueuieeucli et irupoueuäi

«Lupu>»r8 rubrum, oder bei der Aufnahme in Bruderschaften üblich, so wie

den or6c> und I2UUU3 el>ll>inuuio»u6i in6u!ß«uti»!ii plel!»li»m molieulitm».

Aus dieser nur kurz angedeuteten Ueberstcht des Inhaltes ist ersichtlich, wie

wichtig und wie segensuoll derselbe werden kann, wenn Seelsorger oder

fromme Laien von demselben eine rechte Anwendung, die oft so leicht ist,

machen wollen; und ich kann darum den gerechten Wunsch aussprechen, daß

dieses Buch in keiner einzigen Pfarrbibliothel fehlen sollte.

Dr. Benedict Gsell.
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Das Weihwasser im neunzehnten Jahrhundert. Von Gaume, aposto

lischem Protonotar. Mit Genehmigung des Verfassers aus dem

Französischen übersetzt von I. K. Regcnsburg, 1866. Druck und

Verlag von Georg Joseph Mauz. 214 S. 8. Preis »/< Thl.

Diese Schrift enthält 23 Briefe, gerichtet von dem hochverdienten Ver

fasser an einen deutschen Freund zur Belehrung über dieKrcift des Weihwassers

und die Motive, dessen Gebrauch den mancherlei Angriffen gegenüber zu recht

fertigen. (1. Brief), Ihr Titel: „Das Weihwasser im neunzehn

ten Iahrhund ert" will andeuten, was dasselbe der Gegenwart, weil

im Privlltgebrauche vielfach gar nicht oder nur gedankenlos angewendet, nicht

ist, und doch sein sollte, weil es von der Kirche als ein Mittel zur Bewälti

gung dämonischer Einflüsse betrachtet wird, die auch in mehreren Erscheinun

gen unseres Jahrhunderts, z. B. im Spiritismus sich geltend machen

(2. Brief). Diesen Grundgedanlen entwickelt die Schrift in folgender Weise :

Das Weihwasser ist ein Sakramentale. Wie die Lehre der Theologen, die

Pralls der Kirche und unbestreitbare Thatsachen bezeugen, sind die Wirkun

gen der Sakramentlllien im Allgemeinen: „1. Die Nachlassung läßlicher

Sünden, 2. die Verleihung wirklicher Gnaden, 3. die Nachlassung der zeit

lichen Strafen, 4. die Austreibung der Dämonen, 5. die Verleihung der Ge

sundheit und der heilsamen Güter" (3. u. 4. Brief). Vermögen wir auch

ihreWirkungsweise nicht zu erklären, so ist sie doch als eine opLllltio ex opere

«per»!» und opsrantig zu betrachten, so daß dieselben, sieben an der Zahl,

ein treffliches Heil- und Schutzmittel sind „in moralischen Kämpfen, Krank

heiten und Nölhen" (5. Brief). Das Wasser ist in der natürlichen Ordnung

der Dinge die „Mutter der Welt, weil Himmel und Erde aus ihr gebildet

wurden" und „das Blut der Natur", weil Bedingung ihrer „tausend ver-

chiedenen Produktionen;" in der moralischen Ordnung dagegen ist es Sub

strat mehrerer Culthandlungen und wurde namentlich als Materie der Taufe

schon wiederholt durch Wunder verherrlicht (6. Brief). Durch die Weihe wird

es „dem Einflüsse Satans entzogen und zur Hervorbringung übernatür

licher Wirlungen fähig gemacht;" hiezu hat die Kirche von Christus die Bevoll

mächtigung erhalten, ein Wasser, dem man eine reinigende und fühnendc

Kraft vindicirtc, war jedoch schon vor Christus bei Juden und Heiden im

Gebrauche (?, Brief). Christus heiligte durch seine Taufe im Jordan das

Wasser; die Einsetzung des Weihwassers imkirchlichen Sinne stammtvon Papst

Alerander I.; nach dem achten Buche der apostolischen Constitutionen hat der

Apostel Matthäus „die Formel der Wasserweihe" angeordnet. Es gibt übri

gen« drei Gattungen von Weihwasser: Das Wasser zur Einweihung und

Reconcililltion der Kirchen, das Taufwasser und das gewöhnliche Weihwasser.

Elfterem ist aus tiefsinnigen symbolischen Gründen Salz, Asche und Wein

beigemischt (8. Brief). Das Taufwasser dient zur Vermittlung der Wieder

geburt; darum ist feine Weihe mit einem ergreifenden Ritus umgeben.

Es wird ihm Oel und Balsam beigemischt; jenes ist um seiner natürlichen
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Eigenschaften willen ein Sinnbild der übernatürlichen Gnade und genoß schon

bei den Heiden eine „religiöse Achtung und Wertschätzung;" dieser wird aus

einer niedrigen Staude gewonnen, welche ursprünglich nur in Iudiia „auf'

dem Hügel Engaddi in der Nähe von Jericho" heimisch mar, und von dort

in andere Gegenden verpflanzt wurde. Weil aus Iudiia stammend, durch

Einschnitt in die Staude gewonnen, alle anderen Wohlgerüche übertreffend,

sehr kräftig wirkend, vor Fäulniß und Verwesung bewahrend und Schlangen

gift unschädlich machend ist es ein Sinnbild des Heilandes. Mit seinem Hei

lande durch die Taufe verbunden soll jeder Christ „ein Wohlgeruch Christi"

fein, wobei nicht außer Acht zu lassen, „daß in moralischer wie in physischer

Hinsicht jeder Mensch seinen besonderen Geruch hat," der sich zwar im ge

wohnlichen Leben der sinnlichen Wahrnehmung entzieht, aber an vielen Hei

ligen bemerkt worden ist (8., 9., 10., 11., 12. Brief). — Das gewöhnliche

Weihwasser hat den Zweck zu reinigen und zu bewahren. Es reinigt den

Menfchen „von den durch die läßliche Sünde nur zu oft erhaltenen

Mackeln, die übrigen Geschöpfe von den fchlimmen und schädlichen Eigen

schaften, die von den verderblichen Einflüssen des bösen Geistes herrühren" ;

es bewahrt „den Menschen vor den Versuchungen des Satans, dieser allzu

gewöhnlichen Quelle der Sünde und Verdcrbniß; den Menschen und alle an

deren Geschöpfe vor Allem, was ob der Bosheit des großen Menschenmörders

ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Güter bedroht und sie durch Abwendung

von ihrem vorgesetzten Ziele unglücklich zu machen sucht." Diese doppelte

Bestimmung ist in dem kirchlichen Benedittionsformulare ausgedrückt (13.

Brief). Daß dem Weihwasser einiges Salz beigemischt ist, erklärt sich theils

aus symbolischen, theils aus historischen Gründen; denn das Salz „befruchtet,

bewahrt, schützt vor Verwesung und vertritt" insoferne „gleichsam die Stelle der

Seele"; es kam schon im socialen Leben vorchristlicher Völker bei Schließung

von Verträgen, bei Contrahirung von Ehebündnissen und zur Bezeugung der

Gastfreundschaft, um die Dauerhaftigkeit solcher Verhältnisse zu sinnbilden,

zur Anwendung; auch wurden Opfer von Juden und Heiden mit Salz be

streut, weil Salz „die Speisen angenehm und verdaulich macht" und darum

die innere Verfassung symbolistrt, welche das äußere Opfer begleiten soll

(14. u. 15. Brief). Was die Wirkungen des Weihwassers betrifft, f° ver

mittelt es: 1. „Verzeihung der läßlichen Sünden: L2uit»s msutis; 2. Nach

laß der für die Sünden gebührenden zeitlichen Strafen: iu «»lutuu, «reHen-

tium; 3. verschafft die Gesundheit des Leibes: Simiws «orpori»; 4. vertreibt

den bösen Geist und macht seine Ränke zu nichte: eöu^iat omni« vsrsuti»

clilibolicÄL irauäi» omniL^uL Spiritus immunäus ; 5. verhütet die Krankheiten

und Plagen, welche immer sie sein mögen: uou illi«: rssiäemt Spiritus p«»ti>

wn» ete. Die Folge davon ist, daß unser Leib, unsere Seele und unser Hab

und Gut unter den Schutz des heiligen Geistes gestellt werden: et priesen-

tik ». Spiritus nobis udiczus »äess« 6iß»LMr." Thlltsllchliche Beweise für die

beiden ersten Wirkungen, deren Eintritt durch den Stand der Gnade und die

Abwesenheit einer Neigung zu läßlichen Sünden bedingt ist, können selbstver

ständlich nicht beigebracht werden; die Realität der übrigen Wirkungen aber
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ist sehr oft und namentlich solchen physischen Ucbeln gegenüber, welche von

dämonischen Einflüssen herrühren, im christlichen Alterthume faktisch bezeugt

worden (16., 17., 18., 19. Brief). Wollte man diese auffallenden Thatsachen

darum bezweifeln, weil man sie nicht selbst beobachtet habe, so wäre zu ent

gegnen, daß es Thorheit sei, nur die Objekte der Autopsie für wahr zu hal

ten, und Jedermann Vieles glaube, was er nicht selbst gesehen, weil es der

Vergangenheit angehört; zudem sind die fraglichen Thatsachen hinlänglich

bezeugt und haben sich ähnliche auch noch in späteren Jahrhunderten und

selbst im laufenden wiederholt (20. Brief). Die Frage, warum das Weih

wasser nicht immer so augenfällig wirke, ist ungehörig, weil wir auch die

Ursache vieler anderer Erscheinungen nicht erkennen und die Nichterkenntniß

der Ursache die Realität der Wirkung nicht beeinträchtigt. Was Gott „durch

sich selbst »der durch seinen Diener segnete," ist gesegnet und dieser Segen

wirkt unfehlbar, sobald er auf ein Geschöpf fällt, das ihm kein Hindernis; in

den Weg stellen tann,wie die unbescelten Wesen". Jedenfalls wurde die Wirk

samkeit des Weihwassers „von allen wahren Katholiken des Morgen- und

Abendlandes" anerkannt; man bediente sich desselben in der Kirche, im Hause,

auf Feldern, Morgens und Abends , bei öffentlichen Bedrängnissen und

zum Frommen schwer Kranker; selbst Todte und Begräbnißstätten wurden

und werden damit besprengt, weil es „uns reinigt und den Zerstreuungen

und Versuchungen durch den Feind zuvorkommt, damit unsere Gebete für

die Verstorbenen ihnen nützlicher sein;" weil „es von den Leibern der Tobten

die bösen Geister ferne hält, die wegen des Bösen, das sie ihnen im Leben

nicht zufügen konnten, nach dem Tode noch sich zu rächen streben;" weil es

endlich auch „unserem Wunsche Ausdruck gibt, den Hingeschiedenen die Leiden

und Qualen des Fegfeuers zu lindern" (21. und 22, Brief). Nicht gewohn

heitsmäßig, sondern „mit Berständniß der Sache und aus persönlicher Ueber-

zeugung" soll sich daher der Katholik des Weihwassers bedienen beim Ein

tritte in die Kirche, bei der sonntäglichen Austheilung, im eigenen Hause,

Morgens und Abends, in Versuchungen, auf der Reise, bei Landplagen und

Krankheiten. Sehr zu empfehlen ist die jährliche feierliche Segnung der Häu

ser (23. Brief). — Dies ist der Inhalt unserer Schrift. Seine Entwicke-

lung bewegt sich nicht in gedrängt wissenschaftlicher, sondern, wie schon die

gewählte Briefform erwarten läßt, in einer mehr rhetorischen, effectvollen

Sprache. Sie athmet eine glühende Begeisterung für ihren Gegenstand, eine

gläubig- fromme Wertschätzung der kirchlichen Weihungen und Segnungen,

ein sinniges Verständniß ihrer rituellen Formen, deren tiefe, dem oberfläch

lichen Auge ungewöhnliche Symbolik in gründlicher, oft frappanter, hin und

wieder leider auch allzu gekünstelter Weise gedeutet wird. — Was aber die Kraft

und Wirksamkeit des Weihwassers betrifft, fo hat darüber die Kirche eine

lehramlliche Entscheidung nicht gegeben; auch zählt dieser Punkt nicht zu den

maleriellen Dogmen; somit dürfte die Behauptung, es sei eine „Ketzerei,"

die Kraft desselben zur Hervorbringung der angegebenen Erfolge läugnen zu

»ollen (S. 133), unmotivirt sein. Zum Mindesten mißdeutbar ist der Sah,

,,«« empfange das Wasser durch den Segen der Kirche unfehlbar alle
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in der Segensformel ausgesprochenen Eigenschaften" (S. 181); denn die

kirchlichen Segnungen enthalten leine eoll»tiu Passiva oder imperative, son-

dein nur eine eollatio votiv» oder opta,tiva und wirken uou semper «t iuKI-

libiliter, seil per modum impetrationi» ex meriti» eeelesiae (Leueä. (?on-

«taut). Wenn ein Priester nach dem von der Kirche vorgeschriebenen Ritus

Wasser geweiht hat, so fällt es allerdings Niemanden ein, nach dem Glauben

und der sittlichen Beschaffenheit jenes Priesters zu fragen, um dieses Wasser

als Weihwasser anzuerkennen und ihm die im Weiheformular ausgespro

chenen Eigenschaften beizulegen. Objektiv nämlich wirken die Satramentalien

ex opere operato; die Macht zu segnen hat die Kirche von Christus erhalten

und sie segnet im Namen Christi, ja Christus segnet durch sie, weil sie sein

mystischer Leib ist. Wer möchte also sagen, ein solcher Segen sei unwirksam

oder hänge ab von der Würdigkeit des Organs, welches ihn vermittelt? Aber

die Wirksamkeit der Satramentalien in dem oder für den Menschen ist or

dentlicher Weise wesentlich durch ihn selbst bedingt; subjectiv wirken sie n

opere operautium. Dieses wichtige Moment hätte nach unserm Dafürhalten

unser Buch, um mißliebigen Deutungen vorzubeugen, schärfer betonen sollen,

als es wirklich geschehen ist. „Nimmt Jemand", sagt Mattes in seinem ge

diegenen Artikel über die Satramentalien im Freiburger Kirchenlericon, „von

geweihtem Wasser, um mittelst desselben zu wirken, was an sich oder objectio

möglich ist, nämlich dämonische Einflüsse von sich abzuhalten undReinheit der

Gesinnung zu bewahren, dann hängt diebeab sichtigte Wirkung wesentlich von ihm

selber ab. Wälzt er sich unterdessen im Schmutz und verrichtet er Werte des

Teufels, so mag er sich mit dem Weihwasser nicht nur besprengen, sondern über«

gießen, es kann ihm nicht nützen ; darum ist aber die Wirkung, wenn sie er

folgt, nicht dem Menschen als solchem zuzuschreiben; das eigentlich Wirtende ist

das Weihwasser oder die in diesem vorhandene Kraft" des Namens Jesu und de«

Kieuzzeichens; „aber dieses Wirken findet nicht ohne den Menschen Statt

oder es vollzieht sich nur mittelst des Menschen. " — D a ß das Weihwasser „die

Verzeihung der läßlichen Sünden und Nachlaß der für die Sünde gebühren

den zeitlichen Strafen bewirte," behauptet unsere Schrift, ohne es entspre

chend zu begründen. Wie diese Wirkung eintrete, bleibt gänzlich unerörtert.

Und doch sind unseres Bebenkens schwere Mißverständnisse unvermeidlich,

wenn man nicht entschieden betont, daß die fragliche Wirkung nur eine mittel

bare und indirekte sei und sein könne. Die Nachlassung läßlicher Sünden,

lehrt Thomas von Aquin, bedingt „aliyuis »ews proeeäens ex ^rati», a."»

»I!c>ui» äetestetur peeeatum veniale vel explieite ve! »altem implieite, «ieut

cum aliczu!» teiventer movetur in I)eum," und das Weihwasser bewirkt sie,

„in Quantum est euin alio,uo motu reverentiae in veum et a<l res äiviu»«"

(8umm. III. yu. 87. art. 3. ol. yu. 65. »rt. 1. »6. 6. «zu. 83. »it. 3, »6 3)

Ferraris (binl. prompt, »ä V. keeeatum N. 52) leitet die Nachlassung laß«

licher Sünden mittelst der Sakramentalien ab ex opere opeiato, i-emote u-

meu et meäiate, Huateuus nempe per preees eeelesiae Huuetas rebus »»er»-

mentalibu», äum iis pie utimur, movetur Den« (etsl nou iutallibiliter), ut

in uooi» exeitet pio« illos motu», c^uibus aunexa est remissio vem»Ilu»!
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partim ex opere operandi», c>u»te„u» Koma i!» »»er»ment»!ibu» pie utiwr

in remeäium »e remi»»ionem peee»torum »uoium eum pii» motilm» lligpli-

eeuti»« peeelltorum, eonver»ioni» in veum, »mori» l»<Ior»tioni» et Iii^'u»-

n>°äi." Äehnlich urtheilt auch Alvhons von Liguori. Im «um. »po»t. (»ppen6.

III. n. 3.) erklärt er ausdrücklich: ,,8»or»ment»Ii», non n«bent per »u vim

remittenäi peee»tl», »eä tuntum impetr»n6i uuxili» 6ivin» »6 elieienä«»

l^lltu» uo»o«, c>uidu» po«t«ll peee»t» remittuutur,"und IN seiner tneol, mor»I.

libr. IV. n. 90—94 erläutert er diese Auffassung in folgender Weise: ,,8»-

er»m«ut»1i» non t>»bent vim ex opere oper»to eonfereuäi giiltillm mit re-

mitteuäi peee».t» v! »u» et per »e, »e6 t»ntum, c>u»tenu» in nob!» pium

motum exeitlint. Illltio priori» est, tum o,ui» nu»cz»»m promi»»io ßr»ti»e »ut

remi»»ioni» peeeatorum ii» ls,et» reperilur, tum qui» peeo»tum eti»m venixie

non remittitur »ine iulu»ione ßr«.ti»e, c>u»m eonterenäi e» nu!>»m per »e

I>il,bent vim, Itlltie pc>»teriori» e»t, qui» iä »eeomc>6»tum est »»er»ment»..

lium iu»titutic>ui et eon»eer»tinui, <zu»e <it per preue» eee!e»i»e, czuibu« ip»»,

ullm« »ale» motu» pree»»ur." Diese Erklärung, welche auch Ambergers Pa-

stoialtheologie (III. Bd. S. 982) adoptirt, dürfte selbst zur Würdigung jeuer

Thlltsachen dienlich sein, welche unser Buch registrirt, um die oft in auffallen

der, wunderbarer Weife zu Tage getretene Wirksamkeit des Weihwassers zu

constatiren, denn die historische Wahrheit solcher außerordentlicher Wirkun«

gen vorausgesetzt, dürfte als deren Causalität kaum das Weihwasser allein

und als solches zu protlamiren, sondern auch die Concurrenz anderwei

tiger Umstände z, B. der Intercession heiligmäßiger Personen, des Einflusses

besonderer Gebets-- und Fasteuübungen u. s. w. in Rechnung zu bringen sein.

Gehen wir ins Einzelne, so glauben wir die S. 20 gegebene Definition

der Sakramental!«! („äußere religiöse Akte, die von der Kirche eingeführt

und geheiligt die Krafi besitzen, übernatürliche Wirkungen hervorzubringen");

als zu unbestimmt notiren zu sollen. Ihre Zahl ist weder kirchlich, noch theo

logisch sixirt (S. 35), indem über dieselbe leine officielle Erklärung vorliegt

und die Theologen bald fechs, bald sieben, bald noch mehrere annehmen. Ob

die bekannte Unterscheidung einer Wirksamkeit ex upere oper»to und ex apere

°per»uti» „mehr scheinbar als wirklich" sei (S. 31), mochten wir eben so be

zweifeln, wie die Beweiskraft der Stelle bei Ofee 2, 9 für die einstige Avo-

kotllstasis der materiellen Schöpfung und Hebr, 9, 13, 14 für die Wirksam

keit des Weihwassers (S. 55, 64). Wie der Uebersetzer richtig bemerkt, hat

die Kritik gegen die Aechtheit der Detretale des Papstes Alexander 1.(0. 20.

vi»t. III. <te eou»eer.) sehr gewichtige Bedenken erhoben, die aber unser ver

ehrter Verfasser unbeachtet läßt; auch bilden die apostolischen Constitutionen

nicht wie es S. 65 heißt, ein Glied in der Kette der Überlieferung von

P. Alexander I. bis Christus, weil sie und namentlich ihr achtes Buch eiuer

späteren Zeit angehören.— Manche Aeußerungen klingen uns nicht maßvoll

genug, sondern, um nicht mehr zu sagen, allzu mystisch, z. B. Die Benedik

tion macht aus dem Salze „ein Princip der Heiligung« (S. 111); „das

Salz ist das vorherrschende Element beim gewöhnlichen Weihwasser oder,

wenn man will, da« erzeugende Princip" (S. 116). „Das Salz theilt nicht
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bloß allen Wesen die Fruchtbarkeit mit, sondern einer zärtlichen Mutter

ähnlich, trägt es auch Sorge für ihre Kinder, ernährt und erhält sie. Die von

der Vorsehung ihm bestimmte Aufgabe und seine Liebe zu uns ist derart, daß

es uns sogar nach dem Tode nicht verläßt. Mit mehr als mütterlicher Liebe

schließt e« sich mit uns im Grabe ein und bleibt daselbst, um unsere Leiber

so lange als möglich vor Verwesung zu bewahren und ihnen so eine Art

Unsterblichkeit zu verleihen. Durch selbes erlangen wir zumeist die drei hoch»

sten Güter der Natur: daß wir sind, daß wir wohl sind und daß wir fast

ohne Aufhören sind" (S. 119 aus dem spanischen Schriftsteller Gomes

citirt). — „Es kann nichts Würdevolleres und Erhabeneres geben, als

das Weihwasser; denn es geht bis zum Anfange der Welt zurück" (S. 57);

die Asche im Consecrationswasser „sinnbildet nicht die Demuth eines ge<

wohnlichen Menschen oder eines Volkes, sondern die Demuth des Gottmen-

schcn, des Repräsentanten der ganzen Menschheit; ich frage dich nun, welche

Gewalt muß diese Asche, das Sinnbild seines eingebornen Sohnes, auf das

Herz des Vaters der Erbarmung ausüben?" (S. 71). „An sich betrachtet

und von der Schwere abgesehen trägt die läßliche Sünde alle abscheulichen

Merkmale der Todsünde an sich; sie ist Empörung, Undank, Hohn, Thorheit"

(S. 136). — Das Weihwasser ist eine „allgewaltige Waffe« (S. 149).—

Es ist „Glaubenswllhrheit , daß die Luft, die uns umgibt, voll von

Dämonen ist" (S. 154).

Ungeachtet dieser Bemerkungen, die sich uns aufdrängen, glauben wir

das besprochene Buch vielseitiger Beachtung empfehlen zu sollen. Es ist ganz

geeignet, einen Verächter des Weihwassers eines Besseren zu belehren und

über die sinnige Weisheit aufzuklären, welche die Kirche auch in ihren Riten

und Gebräuchen leitet. Die Übersetzung liest sich, einige wenige sprachliche

Unebenheiten abgerechnet, vortrefflich.

Regensburg. vi-, I. B- Krau»

Die »uf S. 120 aufgestellte Vehaufttung, daß die S»cr»ment»lien «Heoti« «x np°r«

»pei»to willen, wenngleich «ud^soti« «x np«r« »p«r»nl>», vermag Wohl I»um »uf Nichtigkeit

Anspruch zu machen, Sie widerstreitet der gemeinsamen Ansicht der Theologen und der Lehre

des Wiener Prooinzial-Concils l^it, III,, e»i>, 14,, w» es heißt: ,8»ci»ra«n<»Ii»,, — Uoet, «»neu-

— D. Red.

Kirchliche Geographie und Statistik, oder Darstellung des heutigen

Zustande« der katholischen Kirche mit steter Rücksicht auf die

früheren Zeiten und im Hinblick auf die anderen Religions

gemeinschaften. Von Stephan Jakob Neher, Priester der

Diöcese Rottenburg. Specielle kirchliche Geographie und Sta«

tistik. Erste Abtheilung : die europäischen Kirchenprovinzen.

Erster Band: Kirchliche Geographie und Statistik von Italien,

Spanien, Portugal und Frankreich. Regensburg 1864. Münz,

XV u. 617 S. 8°. Zweiter Band: Kirchliche Geographie

und Statistik von Irland, Großbritannien, Niederlande, Schweiz,

Deutschland und den angrenzenden Staaten, Rußland, Türkei
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und Griechenland, Regcusburg 1865. Manz. VIII u. 568 S.

8°. Pr. K 2V, Thl.

Vorstehend bezeichnetes Wert liegt uns bis jetzt, was den Projectirten

Umfang betrifft, zur Hälfte vor. Die vorliegenden zwei Bände enthalte» die

speciclle Geographie und Statistik der europäische» Kirchcnprovinzen, des

ganzen Wertes erste Abtheilung. Die zweite Nblheiluug des Werkes, welche

die außereuropäischen Kirchenprovinzen darstellen soll, wird i» einem dritten

Bande versprochen, und der vierte Band soll zun» Schluße die allgemeine

kirchliche Geographie und Statistik umfassen.

Die Schwierigkeiten, womit ein solches literarisches Unternehmen zu

kämpfen hat, sind größer, als es auf den ersten Blick scheinen möchte, und

für den einzelnen Mann fast unüberwindlich. An Vorarbeiten ist nur sehr

Weniges vorhanden, und dies Wenige ist zudem äußerst mangelhaft und

unzuverläfsig. Die Wissenschaft der „Statistik" ist überhaupt erst von neue

rem Datum, die „kirchliche Statistik" aber will erst geschaffen werden. Ein

competenter Kritiker des Neher'schen Wertes, Professor Schulte in Prag,

hat in mehreren Artikeln der „Allgemeinen Literaturzeitung" (vgl. Nr. 15.

16 u. 48 Jahrg. 1865), worin er vorliegenden zwei Bänden eine ausführ

liche Besprechung widmete, die ersten und nothwendigsten Anforderungen,

welchen die Wissenschaft der kirchlichen Statistik zu entsprechen hat, mit ge

wohnter Klarheit und Schärfe hervorgehoben. Von vorneherein konnte nicht

erwartet werden, daß der erste Verfuch einer vollständigen kirchlichen Geo

graphie und Statistik — einen folchen müssen wir Neher's Arbeit wenigstens

»uf katholischer Seite nennen, indem die bezüglichen Schriften von dem

Karmeliter ?. Karl vom heiligen Aloys auf solchen Namen keinen Anspruch

machen, — die Wünsche der Wissenschaft befriedigen werde, selbst wenn diese

sich auf das bescheidenste Maß beschränkten. Offenbar war auch Herr Neher

nicht in der Lage, daß er die wirtlich schon vorhandenen Hilfsmittel für seine

Arbeit vollständig hätte ausbeuten tonnen. Primäre Quellen fehlen hier noch

größtentheils, die secundären und tertiären Quellen, welche Ersatz leisten sol

len, gestehen, soweit sie sich noch einiges Ansehen wahren, die Unzuuerlässig-

leit ihrer Angaben selbst ein und bringe» das ohnedies schwankende Material

ihrerseits noch in weitere Schwankungen. Dem Verfasser freilich kann nicht

»ls Schuld aufgebürdet werden, was Andere gethan oder unterlassen habe».

In der Lage, worin der Verfasser sich immer befand, und versehen mit den

Mitteln, die ihm theils Anfangs zu Gebote standen, theils erst während der

Arbeit zur Verfügung gestellt wurden, foll derselbe nicht darüber gefragt

»erden : wie er es wagen tonnte, an die Lösung einer so schweren Aufgabe

;u gehen. Vielmehr soll, weil hier eine wirtliche Lücke in unserer Literatur

auszufüllen war, die Arbeit des Verfassers vollständig anerkannt und dem

ganzen Unternehmen aller mögliche Vorschub geleistet werden. In diesem

Sinne wollen nachfolgende Bemerkungen gedeutet fein, welche auf einige

Mangel des Werkes aufmerksam machen, die der Verfasser auch bei seinem

unzureichenden Material leicht hätte vermeiden können. — Sachgemäß er
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scheint die Anlage des Werkes auf vier Bände und der jedem Bande zuge

wiesene geographische Umfang, obgleich der specielle Theil vor den allgemeinen

zu stehen kommt. Der Verfasser wird letztere Anordnung zu seiner Zeit recht

fertigen, indem er im Vorworte zum ersten Bande erklärt: „Die allgemeine

kirchliche Geographie und Statistik, die einen Band füllen wird und die wir

aus besonderen Gründen erst nach der speciellen folgen lassen, wird diese

Eintheilung näherhin rechtfertigen." Die Sonderung des speciellen Theiles

in zwei Abtheilungen, nämlich einerseits für Europa, anderseits für die

außereuropäischen Länder, ist aber nicht nur unbegründet, sondern scheint

auch unnöthig, die einzelnen Bände des speciellen Theiles sollen für sich wie

der als ein abgeschlossenes Ganzes zu haben sein: „Jeder Band wird übri-

gens ein für sich abgeschlossenes Ganzes bilden." Wenn dies nun wirklich

der Fall ist, wozu dient demnach die Ordnung der drei Bände des speciel

len Theiles in zwei Abtheilungen? Jetzt heißen die zwei vorliegenden Bände,

welche die erste „Abtheilung" ausmachen, bald „Bände", bald „Halbbände",

so daß es zweifelhaft bleibt, ob auch diese zwei Bände oder Halbbände „»l«

ein für sich abgeschlossenes Ganzes" zu haben sind, — Daß der Verfasser bei

dem Beginne seiner Arbeit über Aufgabe, Methode und Behandlungsmeise

sich vollständig klar gewesen, ist kaum anzunehmen, wenn wir seine hierauf

bezüglichen Aeußerungen des Borworts zunächst nur ansehen. „Mit Rück

sicht auf die Auffassung und Darstellung der kirchlichen Geographie und

Statistik, glaubten wir der mehr historischen Weise den Vorzug geben zu

müssen, wobei wir uns jedoch gezwungen sahen, die älteren Klöster, Abteien

u. s. w. vorderhand bei Seite zu lassen, und uns mehr nur auf die Beschrei

bung der Bisthümer an sich zu beschränken. Daß aber selbst hierbei mancher

Gegenstand ausführlicher als der andere behandelt, manches nur angedeu

tet, vieles wohl auch — was wir felbst nur zu sehr fühlen, — mangelhaft

dargestellt wurde : das hat seinen Grund in den bald reichen, bald nothdürf-

tigen, bald ganz mangelnden Quellen, So haben wir z. B. über Spanien

nur das neueste Concordat vom Jahre 1851 benutzen können, über Frank

reich dagegen den neuesten Almanach : l'ian«« eeeIs8i»Lti<zue. ^IinÄiiaob du

Llülßs pour l'»nne clk ßi-ÄLe 1863. I'rsi^iöius «MN^L. ?»ri». Ebenso stand

uns über Italien gar kein neueres Quellenwerk zu Gebot, und erst nachträglich

konnten wir die oft kargen statistischen Angaben nur aus Moroni (v^iaüalio

6i srucliüinn« »turieo ßec:IeLi»Ltic:» 6a 8, kietro »!uc> ai no»t!'i ßlorui, (?<>«-

pilkto <lal Oavalieie L^ewuo Moroni i'om»no, priino lrjuwnt« 6i l^iner» 6i

88. Vens^lli 1840 — 1861. Vol. I—«III) benützen, indem der geehrte Herr

Verleger, G. I. Mauz, mit rühmlich anzuerkennender Opferwilligkeit un«

dieses große Werl zur Verfügung stellte, nachdem das Manuscript schon «oll

endet war." Hier fehlt jegliche Angabe, was die Wissenschaft der Statistil

überhaupt ihre besondere Aufgabe nenne, welches Ziel sie sich vorsetze und

auf welchem Wege sie sich fortschreitend dem Ziele nähere. Der Mangel einer

klaren und festen Methode ist für die Gestaltung des Werkes nicht weniger

verhängnißvoll, als der Mangel des Quellenmaterials. Am wenigsten durfte

die größere oder geringere „Ausführlichkeit" der Darstellung nach dem größeren
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«der geringeren Reichthum der Quellen bemessen werden, die sich zufällig

in den Händen des Verfassers befanden. Man ist fast versucht, es für ein

Glück anzusehen, daß der Verfasser über keinen größeren Quellenreichthum

zu gebieten hatte; denn je vollständiger und reichhaltiger die Quellen vorlie

gen, desto wirksamer muß die Methode ordnend und sichtend eingreifen, um

den ungelenken Stoff dem Ziele der Wissenschaft fügfam zu machen. Wenn

der Verfasser seine Darstellung eine „mehr historische" nennt, so vermehrt er

nur unsere Verlegenheit, indem wir nicht absehen tonnen, was dieses „mehr"

bedeuten soll. — An die „historische" Darstellung ist aber nicht nur viel

Raum vergeudet, sondern es wird dadurch auch die Uebersichtlichteit der stati

stischen "Nachrichten selbst erschwert. Wir lassen diese historische Darstcllungs-

wnse»in erzählender Form gelten für die „Ueb ersichten", welche ganzen

Ländern vorausgeschickt werden. Aber bei den einzelnen Bisthümern, Städten

u. s. w. müßte die breite Form der erzählenden Darstellung jedesmal durch

eine einfache statistische Tabelle ersetzt sein. Dazu kommt noch der wirtlich

„fatale" Umstand, daß der Verfasser in seiner Erzählungsweisc sich einiger

sprachlicher Constructionen bedient, die der Grammatik ganz unerträglich sind.

Fast auf jeder Seite begegnen wir der sprachwidrigen Redeweise: „der Chri

sten sind es", „der Kloster sind es", „der Priester sind es«, statt Christen gibt

es u. s. w.— In Europa gibt es 112 Erzbisthümer,498Bistl,ümer, ^aposto

lische Vicarilltc, 1 apostolische Prafectur, 143 Millionen Katholiken, 262.500

Priester, so daß im Ganzen auf 550 Laien durchschnittlich 1 Priester ge

rechnet werden kann. Daneben leben 50 Millionen Protestanten und 49 Mil

lionen schismlltische Griechen. In der Bevölkerung Europa'« bilden daher

die Katholiken nicht nur den Grundstock, von dem die anderen Bekenntniß-

gemeinfchaften durch die Unbilden der Zeit mehr oder weniger getrennt wur

den, fondern sie behaupten diesen Gemeinschaften gegenüber auch immerfort

noch ein fo entschiedenes numerisches Uebergewicht, daß man mit sehenden

Augen blind sein muß, um etwa noch an eine Zukunft des Protestantismus

glauben zu wollen. Wohlbekannte protestantische Großmauligkeit und Gc-

schllftsbllunieistcrei kann freilich von der „alten Sage" nicht ablassen: als

ob der Klltholicismus die naturgemäße Religionsform der romanifchen, der

Protestantismus die ebenso natürliche Rcligionsform der germanischen „Mcn-

Ichmraye" sei, eine Sage, welche, trotz ihrer Vernichtung durch Gams (vgl.

Tübinger Quaitalschrift, 1850, S. 197— 248) und andere vorurtheilsfrcie

Gelehrte, gleichwohl noch als „bleiches Gespenst" umherwandelt. Obfchon

Deutschland „überwiegend" katholisch ist, indem unter seinen Bewohnern

23,690.000 oder 52.g, Proc. Katholiken, und nur 20,348.000 oder 46.,,,

Proc. Protestanten gezählt weiden (nach der Zahlung von 1860), bringt

unsere „norddeutsche Wissenschaft", unfehlbar wie sie ist, mit wahrem Köhler

glauben stets aufs neue das veraltete Programm von dem „protestantifchen

Berufe" der deutschen Nation unter ihre Leute, als ob durch häufige Wieder

holung einer Unwahrheit die Wahrheit selbst vernichtet werden könnte. Herr

^°hei gibt sich im Ganzen wie im Einzelnen viele Mühe, lügnerische Be

lichte, welche auf antikatholischer Seite so geflissentlich verbreitet werden, durch
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Darstellung des wahren Sachverhalts zu widerlegen. Das ist gewiß an vielen

Stellen seines Wertes nicht nur statthaft, sondern, wie unsere Verhältnisse

einmal liegen, geradezu erfordert. Doch hätte die Rücksichtnahme auf die

anderen Religionsgenossenschaften und die damit entwickelte Polemik nach

unserem Ermessen durchgängig conciser gefaßt werden follen. Auch in den

historischen Ercursen überhaupt wird die nothwcndige Priicision der Dar«

stellung vermißt, indem Manches erzählt wird, woran, als an etwas Bekann

tes, höchstens nur zu erinnern war. In dieser Richtung kann der formelle

Theil der Darstellung unseren jetzigen Anforderungen nicht genügen. — Jedem

Bande sind zwei Register beigegeben, von denen das eine die im Bande vor

kommenden Bisthümer nach ihrer lateinischen Benennung, das andere noch

ihren deulscheu Namen in alphabetischer Ordnung verzeichnet. 1. Bd. E. 58?

— 617. 2. Bd. S. 545— 578. Möge hier noch eine kurze Uebersicht dn

einzelnen europäischen Länder folgen. — Italien, Bd. 1, S. 4—319, ist

in folgende Abschnitte zcrtheilt: I. Kirchenstaat; II. Königreich beider Sicilien;

III. Toscana; IV. Modena und Parma; V. Venedig und Mailand; VI.

Sardinien, Die Bisthümer sind in Italien bekanntlich im Verhältniß zu allen

anderen Ländern am zahlreichsten ; ihre Zahl beläuft sich im Ganzen auf

264. Die Rechtfertigung dieser großen Zahl mit den Worten des ?. Karl

vom heil. Aloys ist wohl nicht stichhaltig. Derselbe sagt: „Außerhalb Italien

sind die Bisthümer in der Rcgel von sehr beträchtlicher Ausdehnung, und

dies ist gut, denn dadurch erscheint in den Augen der unbefangenen Mehrzahl

groß der Bischof; in Italien dagegen sind in der Regel die Bisthümer

von geringerer geographischer Ausdehnung, und dadurch erscheint in den

Augen der unbefangenen Mehrzahl groß der Papst." Das heißt doch »us

den Schein zu viel Gewicht legen und die Sache unberührt lassen. In dn

Sache besteht allerdings ein Mißvcrhältniß , mag der Grund hiervon nun

auf der einen, oder auf der anderen Seite gesucht weiden. — Spanien und

Portngal,S. 320—411, Bd. 1., haben zusammen 78 Bisthümer, Frank

reich, 1. Bd.. S. 412 — 567, 86. In einem „Anhange," S. 569—580,

Bd. 1, werden nach dem Werke von ttirolamo ?etri: IVOrde euttollion ozsm

H,tllu>tß <;eoßr»tieo-8t«l-!<!<) eoLlu»il»»tiec>, Ilom» 1858—59, 3 voll., welches

dem Verfasser erst nachträglich zur Hand kam, „authentische Angaben" nach

geliefert, wodurch die im Texte, meist dem ?, Karl vom heil. Alons entnom

menen Nachrichten, „welche durchaus nicht ;uverläßig erscheinen", vielfach

berichtigt werde». Bd. 1. S. 581—586 folgen noch anderweitige „Berich

tigungen und Nachträge" des Verfassers. Irland und Großbritannien,

Bd. 2. S. 1—105, weisen zusammen 44 Bisthümer auf mit ungefähr 6V«

Millionen Katholiken, gegenüber der englischen Staatstirche mit ihren 44

Bischöfen. Verfasser gibt die Zahl der Anglicaner auf 13,700.000 an, wo

gegen Margotti, Rom und London, Wien 1860. S. 192 sagt: „Aus dn

1853 auf Befehl des Parlaments vorgenommenen Voltszählung geht hervor,

daß die Anglicanischen in ganz Großbritannien nicht über 5'/, Millionen

stark sind, während die Independenten 6 Millionen zählen. 5 '/, Millionen

betreten niemals eine Kirche, daher man nicht weiß, welche Religion sie
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bekennen. Beiläufig 8 Millionen sind Katholiken, weitere 3 Millionen ver-

theilen sich auf die Presbytcrianer, Wesleyanei und andere Seelen mit I»»

begriff der Juden. Die Gesammtbevölternng von England, Irland und

Schottland beträgt 28 Millionen, Es gibt demnach in Großbritannien viel

mehr Katholiken als Protestanten der anglicanischen Kirche, welche ungerechter

Weise Staatstirche ist." Die Niederlande, 2. Vd. S. 106—134, haben

ll Bisthümer. 6 in Belgien und 5 in Holland, die Schweiz, 2. Bd. S. 135

—152, wie Holland 5 Bisthümer. — Auf Deutschland, 2. Bd. S. 153

—410, übergehend, stellt der Verfasser zuerst die 75 Bisthümer dar, welche

das Kaiserthum Oesterreich mit Einschluß Benctien enthält, darauf die 2?

Kirchensprengel, welche sich auf die anderen deutschen Länder veitheilen,

Bayern, oberrheinische Kirchenprovinz, Preußen mit Sachsen und Anhalt,

Hannover mit den nordischen Vicariaten. Bei der Erzbiöcese Köln findet

sich S. 339 folgender unrichtige Satz: „In jedem Decanat sind auch einer

oder mehrere Specinl-Commissäre für" u. f. w. Diefe Special-Commissäre

bestehen nicht mehr seit der Einrichtung der Definitoren, letztere sind an deren

Stelle getreten, wie der Verfasser aus dem ihm vorliegenden „Handbuche

der Erzdiöcese Köln pro 1863« schon hätte ersehen können. — Rußland

mit Polen, 2. Bd. S. 411—459, ist mit 20 Bisthümcrn verzeichnet. Daß

in den weiten Erdstrichen, welche dem Scepter des russischen „Selbstherr

schers" unterworfen sind, die mit allen Listen umstrickte, mit allen Verfol

gungen gepeinigte, mit systematischer Grausamkeit zerstückelte katholische

Kirche noch fortbesteht, wird einst, wenn eine genauere und vollständigere

Statistik, als jetzt möglich ist, die russischen Grenzsperren überwunden hat,

mit uuter die sichtbaren Erweise des göttlichen Beistandes gezählt werden,

womit der Herr seine Kirche gegen den Willen und gegen die Hoffnung

der Welt stets zu erhalten und stet« zu mehren gewußt hat. — Die euro

päische Türkei, 2. Bd. S. 460—516, mit 1? bischöflichen Amtsbezirken

<5 Erzbisthümer, 7 Bisthümer, 5 apostolische Vicariate) nimmt einen größeren

Raum in der Darstellung ein, »ls Rußland. Unter dem türkischen Sultan

steht die katholische Kirche besser, als unter dem russischen Zaar. In beiden

Landern aber liefert die schismatische Kirche der Griechen mehr statistisches

Material, als die katholische Kirche. Der Verfasser gibt die Zahl der Katho

liken nach Hübucr's Tabelle auf 200.000, nach Petri auf nur (?) 336.289,

nach dem gothaischen Hoftalcnder auf 640.000 an. Der schismatische Patriarch

von Koiistantinovel gebietet noch über 12 Millionen Schismatiker und hat,

„wie Dollinger sagt," in einigen Beziehungen mehr als päpstliche Gewalt.

Wir finden nicht, daß der Verfasser die Schriften von Pitzipios-Bey uud

Schmitt als Quellen benutzt hat. Statt der im ersten Bande gezählten 5

Erzbischöfe, 7 Bischöfe, 5 apostolischen Vicare werden im zweiten Bande 3

Erzbischöfe, 6 Bischöfe und 6 apostolische Vicare aufgezählt, ohne daß mir

erfahren, welche Zählung die richtige sei. Griechenland mit den jonischc»

Inseln, 2. Bd. S. 516—544. hat nur 29.000 Katholiken, welche „unter

2 Erzbischöfe« und 5 Bischöfe» in 8 Diöcesen stehen." Die Schismatiker

mit 10 Bischöfen, «erden von der «heiligen Synode des Königreiches" regiert.
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— Schließlich wollen wir keineswegs die Verdienste verkennen, die sich der

Verfasser durch die mühsame Zusammenstellung so mannigfacher und minu

tiöser Details erworben hat. Die Mängel seiner Arbeit weiß derselbe wohl

noch besser zu würdigen, als wir selbst, indem er schreibt: „Mögen unserem

Versuche auf diesem noch wenig bebauten Felde noch manche Mängel ankleben,

so hoffen wir auf die Nachsicht derer rechnen zu dürfen, welche sich mit dieser

Wissenschaft vertraut gemacht haben, und welche es mit uns beklagen, daß

für dieselbe bisher im Ganzen noch zu wenig geschehen ist." Neher hat muthig

einen Anfang gemacht, Andere werden seine Arbeiten dankbar benützen, mit

besseren Hilfsmitteln weiter arbeiten und dem Ziele der Wissenschaft, als

welche die „kirchliche Statistik" fortan angesehen werden will, mehr und mehr

sich nähern. vi. Htiestlhagen.

heitere 5tudien und Antiken in und über Italien. Von Sebastian

Brunn er. 2 Bände. Wien 1865. Braumüller, 8- XII.

und 704 S. Pr. 2«/, Thl.

Daß Sebastian Brunner ein geistreicher Mann ist, der viele Ver

dienste sich erworben, ist männiglich bekannt. Sein Name hat in der Lesewelt

einen guten Klang, mit der allerdings auch wohl vorkommenden Nebenwir

kung einer etwas bitteren Medicin, Er reicht aber auch wirtlich immer Me

dicin, heilbringende, kräftige Medicin; daß die verzuckerten Gaumen den

Geschmack unangenehm finden, und die Medicin deshalb verschmähen, dafür

kann Brunner nicht zur Verantwortung gezogen werden. In dem angezeigten

Buche fehlt es — wie das vorausgesehen war — nicht an gewichtigen Do

sen recht herber Medicin. — Es ist eigentlich eine ganz hübsche Erfindung

unferer Zeit, unter dem Titel von Reisebildern oder Neisebeschreibuugen

möglichst wenige geographische Notizen über ein Land zu geben, dafür

aber desto mehr kritische Sentimcnts über tausend und einige Gegenstände.

So wird mit wenig Mühe und einigen Plagiaten aus verschiedenen Werken

ein leidlich starkes Buch fertig und ein Verleger findet sich immer schon »och

in — Leipzig oder Berlin. Daß derartige Elaborate oft oder fast immer da«

Allernothwendigste — nämlich von einem geistreichen Verfasser geschrieben zu

sein — vermissen lassen, wollen wir hier nur andeuten. Und selbst geistreiche,

wirklich geistreiche Leute werden bei dieser Art Literatur Dinge mit ein

stießen lassen, deren Aufnahme und Beschreibung eben nicht geistreich ist.

Einige Lückenbüßer könnten sogar bei Brunner fehlen. — Italien ist

von Alters her das Land der Reisenden wie der Künstler, die Reisebeschreiber

sind aber gegen kein Land so ungerecht, als gegen dieses schöne Land der

Sehnsucht, der Pilgerung und Wallfahrt. Brnnner gibt uns Proben von der

lügenhaften, ungerechten Art, über Italien zu fchreiben , ans Domingo'«

„Neapel, wie es ist.« Golz hat ohnlängst in «Mensch und Leute" auch das

Mögliche geleistet. „Ganz Italien (meint der Mann) bildet in Wahrheit eine
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Nation von verblümten und handgreiflichen Lumpen. Eine gemeine Organisa

tion, eine sich forterbende, potcnzirte Ehrlosigkeit und Nichts

nutzigkeit, ein abgründlicher, mit sich selbst kokettirender Materialismus, ein

»»verschämter, zeugungsunträftiger und schuftiger Naturalismus macht die

italienische Durchschnittsconstitution von Venedig bis Sicilien aus." Wir

«ollen den Effect dieses allerchristlichsten Urtheils nicht stören. Italia wird

nun personificirt Herrn Golz ansingen müssen :

„Du hast mich zu Grunde gerichtet,

Nein Liebchen wo« willst du noch mehr?"

Gegen solchen altpreußischen Ingrimm ist doch der königliche Divi

sionsauditor Nicolai ein humaner Mann; er verzeichnet doch nur gewissen

haft alle ausgestandenen Flohbisse (insbesondere des nach ihm benannten

pulel ßißÄntsu» Nicolai), Paßchicanen und übermäßige Rechnungen ; kommt

freilich dann auch zu dem Resultate, daß in diesem Lande sich kein edler, ge-

müthvoller, gebildeter und reinlicher Mensch wohl fühlen, daß nur ein

schmutziger Cyniker sich dort gefallen kann. Du lieber Gott! was mußte den

Unglücklichen auch auf die Idee bringen, Italien zu sehen?! War doch Trep-

tom und Stralow schöner als Venedig, und Neapel konnte er in Oropius

Diorama für „zwei jute Iroschcn" viel schöner sehen!! Dutzendweise könnten

wir solche Reisebeschreiber, die nur noch viel lügenhafter und bissiger sind gegen

alles Katholische, als Nicolai und Golz, hier Revue Passiren lassen, und wir

würden manchen stattlichen Herrn dort finden, der am Klostertisch mehr als

einmal sich satt gegessen hat.

Solchen Bücherfabrikanten gegenüber sind Arbeiten auf demselben

Gebiete von Vrunner am rechten Platze. Er hat von Gott besondere An

lage» für Polemik — in Satyre und Spott — bekommen und findet immer

den wunden Fleck des Gegners; — gerade deshalb bereitet er auch so man

chen Schmerz. — Dabei ruht in ihm und zeigt sich, wo er nicht zur Abwehr

gereizt ist, eine tiefe Innigkeit, wie wir sie nur bei den bestangelegten poeti

schen Naturen finden können. „Zur Nachtzeit unter den Särgen der Dogen"

um gleich für das Gesagte einen Beleg zu liefern, kann nur schreiben, wer tief

poetisch empfindet, dessen Herz aber gleichzeitig verekelt ist durch willige Hin

gabe an Gott und Seine heilige Kirche. „Es ist schon bei Tage ergreifend,

unter diesen mächtigen triumpfbogenartigcn Renaissance-Monumenten herum

zugehen, um so gewaltiger wirkt der Eindruck, wenn man ein Paar Stunden

vor Mitternacht herumwandelt. Todtenstille; einige Lampen verbreiten spär

liches Licht. Fährt aus einer Ampel die Flamme bisweilen zuckend auf und

nieder, so hat es den Anschein, als ob die Statuen auf den Grabmälern an

fingen, sich zu bewegen, und als ob sie dem Pilger in diesem Todtenreiche zu

riefen: „Weißt du nicht, daß hier die Beherrscher der Meeresbraut ruhen?"

lc. und der Pilger antwortet den Statuen, die sich bedientenartig um ihre

hohen Herrschaften, die in ihrem Todtenlästlein schweigsam drinnen liegen,

annehmen: „Wohl gedenke ich der Großen Pläne, der stolzen, hochfahrenden

Gedanken, der endlosen Sorgen, die alle diese Herzen einst bewegt haben;—

Olft. Vinieli, f. lothol, Theol, VI, 9
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und — so viel Mühe um ein Leichentuch ! Noch stehen in den Wasserstraßen

Venedigs die steinernen Paläste da, in denen diese Tobten gewohnt haben,

wie zum Hohn auf die Spanne Zeit, die dem Menschen beschieden ist — und

dieser Palläste spottet wieder die Meereswelle, die ohne Unterlaß nagend an

die Grundvesten anschlägt, bis auch diese Palliiste einst zusammenstürzen."

(I. 20.) In den «Zellen Savonarola's" sagt er sich: „Wie mag es hier oft

in dem Herzen dieses Mannes getobt und gestürmt, wie viele schlaflose, in

Aufregung und Bangigkeit vergangene Nächte mag er hier auf seinem ärm

lichen Lager hingebracht haben. Fast vier Jahrhunderte sind seither vorüber

gegangen. Die Asche des auf dem Scheiterhaufen verbrannten wurde bei der

alten Brücke in den Arno geworfen und trieb hinab nach Pisa und hinaus

ins tyrrhenische Meer. Hier in diesen zwei Zellen war die eigentliche jähre«-

lange Leidensstätte dieses Mannes, der öfters die Ahnung ausgesprochen, was

für ein Geschick ihn ereilen, welchenDant er in Florenz für seine Liebe zu seinem

Vaterlande und zu seinem Volke einerndten werde !" (I, 71.) Wie zart ist das Ge-

denkblatt, das Brunner dem verstorbenen Plaßniann (Friede seiner Seele!

Er hat es gut gemeint!) widmet: „Der Fürst Hohenlohe nahm den armen,

kranken Mann großmüthig und liebevoll in seine Villa auf, um ihm eine

bessere Luft angedeihen zu lassen, als in Rom. Was mag dem armen tod

kranken Manne daran gelegen sein, daß hier auch Tusso einmal edle Gast

freundschaft genossen? Ach wer todttrank ist, der ist auch tootmüde, dem kön

nen alle classischen und alle romantischen Reminiscenzen nichts helfen; in dem

brechenden Auge ist auch alle Herrlichkeit und Pracht der Natur eingebrochen"

(I. 359.)

„Wohlwollen, höchste aller Tugenden, Ziel der christlichen Chariws!

Vor dem Sarge eines anerkannt um Gotteswillen wohlwollenden Menschen,

verschwindet jedes Todesgrauen — da scheinen Strahlen der Liebe noch aus

dem kalten Heizen, und durch die Steinwände des Sarges zu leuchten," (ll,

8.) Wie alle poetischen Naturen, hat Brunner ferner ein angeboren richtiges

Auge für Natur und Kunst. Er sieht das Schöne in dem Thurme des l>»>

I»22o veeLdio in Florenz, der wie eine architectonische Blüte aufstrebt und

oben sich in den Kragsteinen blumenartig auseinanderblättert, so daß die

Zierlichkeit anspricht, und die Leichtigkeit, mit der diese steinerne Wunder

blume auf dem Schafte ihres Stempels schwebt, vollkommen befriedigt." Er

weiß in der H.eaäeiui» äello belle arti in Pisa die Perlen zu finden ! Man

fühlt es, daß er Recht hat, wenn er Gentile Fabriano nachrühmt: „Er ist

Einer jener wenigen Meister, die gezeigt haben, was wahre Schönheit ist."

Er geht nicht vorüber an den Gradinobildern von Giotto, und die Nonne im

Sarge auf einer ganz kleinen Gradinotafcl fesselt ihn : „das ganze Gesicht

ist mit Eile und Sicherheit in ein paar Pinselstrichen abgethan — kaum so

groß, wie eine kleine Haselnuß, und doch das ganze scharfe Gepräge des To

des mit vollendeter Meisterschaft dem Antlitz aufgedrückt." Maderno's „Cä-

cilia" ist Brunner das beste Sculpturwerk aller Zeiten und er hat Gründe

für seine Meinung ; „den Moses" des Michel Angelo meinen wir fast zu sehen

bei Brunners Schilderung: „die Statue ist prophetisch und welthistorisch;
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der Zorn ist kolossal wie die Statue." Wie wahr und ergötzlich liefet sich

endlich die Schilderung aus der ttaüsri» Oorsiul: „Ein Martin Luther und

seine Katharina von Vorn, beide schon in ihren älteren Tagen, porträtirt von

Holbein. Katharina hat in ihren Zügen etwas ungemein Spitziges, der

Mund sieht wie ein wohlbcwaffnetes Arsenal aus, vollgefüllt mit schnippischen,

boshaften Antworten. Die Gesellschaft dieser Dame mag dem armen Doctor

manchen Seufzer gekostet haben; wer sie betrachtet, wird das Cölibat zu

würdigen wissen; jeder unbefangene Gesichtskundige aber muß sich in An

betracht dieses sehr charakteristisch ausgeführten Porträts, wenn er anders

aufrichtig sein will, das Geständnis) machen: „Gott wolle mich vor der Nähe

dieser Dame bewahren," Mag sein, daß Katharina auch im Kloster sich auf

eine alte, bissige Nonne herausgewachsen hätte; das kann man eben nicht be

weise»; sicher aber ist, daß Gciuüth und häuslicher Friede auf dieser Phy

siognomie ihren Wohnsitz nicht aufgejchlagen haben. — Die heilige Familie

des ?!-» Ullrtoloinuu gehört zu den besten Bildern dieses Meisters. Der

lebensgroße Hase von Albrecht Dürer steht auf der höchsten Höhe der Kunst

in Hasenbälgen, Der Hase aller Hafen! Einen Hafenbalg und Hasenohren,

wie diefe, konnte nur Albrecht Dürer machen. Man kann wohl sagen: der

Pelz ist so täuschend, daß man fürchtet, es möchten an heißen Tagen Scha

ben hineinkommen," Was Brunner in der Schilderung der Tonkunst geleistet

haben würde, läßt sich leider nicht bestimmt sagen. Er hatte früher über die

Musik geschwiegen; jetzt aber hat er die päpstliche Kapelle ein paar Tage

nach einander singen gehört, und daher scheint er berechtigt, über seine sub

jektive Stimmung ein paar Worte zu sagen: „Ich habe nun, erzählt er, am

Allerheiligenfefte und am Allerseelentage dem Gottesdienste in der Sirtina

beigewohnt, und da ist es mir zum erstenmale in meinem Leben vorgekommen,

als Hütte ich einen harmonischen Gesang gehört. Das 6i«8 ir»« von Paini

am Allerseelentage tönt wie das Klingen von Silberglocken. Nun muß aber

jeder Freudenbecher seine obligate Spinne haben, anders geht es nicht im

Leben. Hinter mir stand ein dünner Herr mit einem dünnen Barte, der es

für einen heiligen Beruf zu halten schien, auch mich an seiner musikalischen

Begeisterung theiluehmen und mir von dem Ueberfluße derselben etwas zu

kommen zu lassen. Er sang mit seiner dünnen, heiseren Stimme auch das

ais» ir»s mit; und so warf er mir in den schäumenden Silberbccher der Har

monien, die vom Chor der Sänger herabquollen, diese seine heisere Stimme

wie eine Spinne mit langen, dünnen, zitternden Füßen hinein. Ich war nahe

daran, ihm de» ganzen clie» irae an den Hals zu wünschen". Wir würden den

uns zugemessenen Raum überschreiten, wollten wir auf alle die Schönheiten

der Schilderung aufmerksam machen, die uns Blatt für Blatt erquicken.

Nur folgende Stelle möge als Muster der Naturschilderung noch Platz finden

(11.33 f.): „das eigentliche Leben des St. Petersplatzes, sein pulsirendes Blut,

seine Augen, sein Licht sind die zwei unablässig wie in gewaltigen silbernen Flam

men leuchtenden Kandelaber — die zwei Springbrunnen, die ihre Wässer über

die umgestürzten Granitschalen herabwerfen. — Diese Springbrunnen kann man

sich nicht genug anschauen — kein Bild vermag ihre Wirkung wiederzugeben.
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Nehmt sie weg vom Petersplatz — und der Platz ist öde wie ein Kirch

hof — sie sind die eigentlichen Heiren der Situation. Ihr garbenartig auf

steigender Silberschaum, die Farben des Rcgenbogens, welche die Sonne

auf den Wolken der stäubenden Wasfcrperlen zaubert, das Rauschen und

Sausen nimmt die ganze Aufmerksamkeit desjenigen gefangen, der zum ersten

Male herkommt. Uud erst beim Mondenschein! Welche Wirkung, da dehnen

sich die Räume der Ellipse noch weiter aus, die Travertinsäulen heben sich

durch den Schatten, sie weiden größer und breiter, die Kirchenfa^adc gewinnt

an Mllssenhllftigkcit ; wie eine Lohe geschmolzenen Silbers steigen die Wasser

säulen hinauf und fallen in Millionen schimmernder Perlen herunter, das ist

der Triumph der Wasserkünste und die Magie der Springbrunnen." Ebenso

genau, wie er die Natur zu beobachten versteht, lauscht er dem Volte seine

Eigentümlichkeiten ab. Was tausend Andere gar nicht sehen, das faßt Brun-

ner, einer durch Wissenschaft und Erfahrung ausgebildeten Naturanlage fol

gend, als wesentlich ins Auge, und daher schreiben sich die in allwege zutref

fenden Charakteristiken des Volkes und seiner Sitte. Ob dann andere anders

urtheilen, ob sie bei seiner Schilderung ein Kreuz schlagen, das kümmert ihn

gar wenig: denn Selbstständigkeit ist wie im Handeln, so im Urtheilen, die

not» oKm-aLlei'isti«:» an Brunner. So weiß er aus den kleinsten Kleinigkeiten

cffectvolle Bilder zu weben. „DieZahnklinik auf l?i^2a äel ttr»n Duo»" in

Florenz (I. 155), gibt dafür ebenso Beweis, wie die an muthigen Reflexio

nen (II. 95) über „nichtconservative Römerinnen" die am letzten October-

sonntage dem Weine tüchtig zugesprochen hatten: „Vielleicht dachten diese

römischen Jungfrauen an ihre Ahnherrn Romulus und Remus, die bekannt

lich mit Wolfsmilch genährt wurden, und meinten, wenn die Herren Groß

väter dieses scharfe Getränk ohne Schmerzen hinunterbrachten, fo tönneu wir

in Erinnerung an die Gründung Roms doch einige Gläfer des gepanschten

Säufers von Albano auch riskircn."

Mit schonungsloser Liebenswürdigkeit geißelt Bruuner alles nach mo

dernem Schnitte künstlich Gemachte, sowohl auf dem Gebiete der Politik, als

auf dem des Privatvertehrs, die Ferravesen, die sich allen Ernstes uud mit

vieler Würde dem Haarkräusler überlassen, (I. 45), werden an ihre langen

Ohren erinnert, und die L!o»c-» maxim» in Rom bietet Gelegenheit, die An-

titensentimentalität in das rechte Licht zu setzen. (II. 40.)

Viktor Emanuel, den er schon zu Ponte Lagoscuvo als gypsenen Ncbukll-

dnczar — als Büste — fand, der die Kunst erdacht hat, Italien glücklich zu ma

chen, muß die verdienten Geißelhiebe schon hinnehmen. Als Brunncr in Fer^

raill im Gasthofe stell» ä'nro war, fand er Vieles verändert, seit die Stadt

vom Päpstlichen Joche befreit worden ist. „Ich erinnere mich, daß man in

früherer Zeit hier billig und anständig lebte. Jetzt fand ich es in gleichem

Verhältnisse sehr theuer und sehr miserabel. Ich war ganz allein in einem

Speisezimmer des ersten Stocks gegenüber dem Kastell der Este, hinter mir

auf einer Holzfäule stand ein Victor Emanuel aus lakirtem Gyps, vor mir

hing einer Ditto im Bilde au der Wand, und neben ihm ein Garibaldi im

rothen Hemde. Als ich den letzte» mit einem Augenglas betrachtete, mochte
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meine Miene dem arroganten Kellner nicht recht behagen, er fragte mich sehr

entschieden, ob ich „diesen großen Mann" kenne. „Oder meinen Sie nicht,

daß diese beiden große Männer sind?" Ich erwicderte aufstehend: „darüber

will ich mit Ihnen gar nicht streiten. Ich bedauere nur, daß man bei Euch

jetzt so kleine Cottelets bekommt, seit diese großen Männer hier hängen.

Bringen Sie nun den Conto. Der Bursche rächte sich; er brachte einen

Conto, welcher der großen Männer würdig war" (I. 43). Schärfer und zu

gleich feiner kann man nicht geißeln, während später (I. 27<>> die reine Wahr

heit mit den dürren Worten der Denkschrift des Herzogs von Moddaloni

dm Piemontescn „gezeigt" wird — „aber das genirt sie nicht viel, die auf

gedrungenen Beglücker Italiens, sie ziehen jetzt Kirchengütcr ein und saugen

dos unterjochte Land aus, so lange es geht," Wir dürfen unsere Anzeige

nicht weiter ausdehnen, da wir ohnehin nicht erschöpfend sein können, um auf

M Schönheiten dieser prächtig zusammengefügten Mosaik aufmerksam zu

machen. Wir bitten, diese „heiteren Studien und Kritiken" zu kaufen und zu

lesen: da ist gesunde Nahrung für Geist und Herz, und eine Form, die wir

eleganter in keinem Reisehandbuche und auch in keinem modernen Novellistiker

gefunden haben. Nirgends sprudelt so reichlich der edelste Witz und wenn

ml>n dann im herzlichen Lachen sich ausgeschüttet, so weiß man, daß kein

Stachel der Sünde und Unlauterkeit iu die Seele eingedrungen ist: so rein

und edel ist Alles gehalten. Wer noch gesund ist an Geist und Herz, den muß

diese Lectüre ergötzen, erquicken und stärken. schulte.

Tmunngsreden von Ludwig Gemminger, Stadtpfarr-Predigcr bei

St. Peter in München. Wien 1866. Mayer. 8". S. 157.

Pr. 80 kr. ostr. W.

predigten (Anreden) zur Feier der ersten heiligen Communion, unter

Mitwirkung mehrerer Pfarrgeistlichen der Diöccse Rottenburg,

herausgegeben von Ioh. Bapt. Hafen, Pfarrer in Gattuau.

Zweite, vermehrte, veränderte und verbesserte Austage. Stutt

gart 1865. Koch. 8". S. 312. Pr. 21 Sgr.

Emhundertsechzig Entwürfe zu Grab'- oder Leichenreden zumeist für

nrme und niedriggestMe Leute von Ioh. Bapt. Hafen, Pfarrer

in Gattuau. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Stutt

gart 1866. Koch. 8°. S. 286. Pr. 18 Sgr.

Die sieven Worte Kefu am Kreuze. In vierzehn Fastenpredigten be

leuchtet in der Hof- und Stiftskirche zum heil. Cajetau in
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München von Dr. Thomas Wieser, bisch, geistl. Ruth, Stifts«

dechant zu U. 8. Frau bei der alten Kapelle und Kreisscholarch

bei der Oberpfülz'schen Regierung in Regensburg. Zweite ver

besserte Auflage, Schllffhausen 1866. Hurter. 8". S. VIII. 267.

Pr. 21 Ngr.

Reden bei der Schließung einer Ehe, Reden sobald die Frucht dieser

Ehe den Leib des Herrn zum erstenmal«: empfängt, Reden bei Beerdigungen,

wennder Leib des Christen der Erde als Samenkorn übergeben wird, bezeichnen

Momente, die den Seelsorger drängen und treiben Worte der Hoffnung, der

Freude, der Trauer zu reden. Vorstehende Werte wollen Muster und An

leitung hiezu liefern. Ich bin der Ansicht, daß jeder Seelsorger bei diesen

und ähnlichen Veranlassungen in der Lage sein wird, Passendes zu reden,

weiß er nichts zu reden, dann ist er eben kein Seelsorger, kein Mann, der

Freud und Leid mit der Gemeinde fühlet und weiß, diesem Gefühle Ausdruck

zu geben. Herr Gemminger scheint dieser Ansicht nicht zu sein. Er sagt in

dem Vorworte, er übergebe seine Anreden den» Drucke mit dem herzlichen

Wunsche, „dieselben möchten den Mitbrüdcrn recht gute Dienste in ihrem

mühevollen Berufe leisten, der oft beim besten Willen ein eigenes Studium

zur Vorbereitung nicht zuläßt und manchmal den Geist in eine solche trockene

Stimmung versetzt, daß er sich nach anregenden Gedanken von anderer Seite

wahrhaft fehnt. Der Seelsorger kommt auch nicht selten in die Lage, irgend

einen guten Freund oder eine Person von Distinction zu copuliren, wobei

er gern etwas mehr und etwas anderes, als das gewöhnliche Ritual bietet,

sagen möchte." Es ist richtig, daß die Seelsorger im besten Zuge sind, sich zu

Tintenfässern, Papierfalzen und Schreibfedern umzustalten. Haben doch

schon viele Seelsorger in klar und schön gedruckten Täfelchen vor ihrem Zim>

mer angekündigt: Kanzleistunde von 9—1 Uhr, Ich sage, wir sind im besten

Zuge. Noch ist es nicht so weit, daß unsere Stimmung der Art trocken ist,

daß sie keines vernünftigen Gedankens mehr fähig ist. Wir sind wohl noch

gerade keine Tintenfässer geworden, am allerwenigsten aber bestaubte und

ausgetrocknete. Im Zuge, wie gesagt, es zu werden sind wir. Was Herr

Gemminger unter dem Passus „etwas Anderes, als das gewöhnliche Ritual

bietet, zu sagen", andeuten will, verstehe ich nicht. Das «iw»!« Aomanuin

ist kostbar und enthält einen Schatz des Trefflichsten. Besser und eindringen

der als die Kirche redet, kann auch Herr Gemminger nicht reden. Wozu also

eine solche Wortmacherei. Und die Reden selbst? Worte, gar zarte, weiche,

hübsche, sentimentale Sätze, viel Blumen, herrliche Myrthen mit prächtig

grünen Blattern, Augentrost, Friedendistel, sonnenhelle Lichter, kurz gar rare

Sachen, behäbige Ruhepolster für die Gemächlichen, „die in trockener Stim

mung find", nur nicht das Wort des armen gekreuzigten Jesus. Eine tüchtige,

unparteiische Abhaltung der Sponsalien, am kräftigsten bei „Personen bei

Distinction" führt am sichersten zu einem heilsamen und eindringenden Thema

zu einer Anrede bei der Trauung. Lassen wir das weiche Gewässer des Herrn
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Gemminger! — Von ganz anderem Gehalte und Werthe sind die Anreden zur

Feier der ersten heiligen Kommunion. Die Ausspendung der ersten heiligen

Kommunion ist eine der erfreulichste» Handlungen des Seelsorgers im Laufe

des kirchlichen Jahres, Erfreulich für den Priester, der dem kommenden Ge

schlechte den hochheiligen Leib des Gottmenschen zum ersten Male reichet, er

freulich für die Kinder, die mit leuchtendem Gesichte zum Tische des Herrn

eilen, erfreulich für Alle, die dieser rührenden Handlung beiwohnen. Diesen

herrlichen Tag darf kein Seelenhirt vorbeigehen lassen, ohne eine Ansprache

an Kinder, Eltern und Gemeinde zu richten. Diese herrliche Seelsorgerfreude

kehrt jedes Jahr. Es ist »othmendig alle und jede Einförmigkeit zu vermeiden,

jede Wiederholung zu beseitigen. Die Handlung einer ersten Kommunion ist

ja ewig neu und segensvoll. Ebenso müssen auch die Worte sein, die bei dieser

Fesifteude gesprochen werden. Herr Pfarrer Hafen, ein fleißiger Sammler,

hat sich nun wirklich den Dank aller Seelsorger erworben. Seine hier gebote

nen Anreden sind sehr brauchbar, geben gute, gedankenreiche Abwechselung

ohne jeden Schwulst. Es sind Reden, die von Herzen kommen und wieder zu

Herzen gehen werden. Nebst dem Herausgeber haben auch Pfarrer Burthart

in Schnörzingen, Stadtpfarrer Durfch in Rottweil, Kaplan Haas in Rotten-

burg, Stadtpfarrer Dr. Hauschel in Spaichingen, Pfarrer Köhler in Unlin-

gen, Domcapitular Longner in Rottenburg, Pfarrer Martin in Aitrach und

der gelehrte Pfarrer Mack in Ziegeldach mitgewirkt. Eines ist spärlich be

leuchtet, die Bedeutung der Ablegung der Taufgelübde. Hier zu Lande, d. h.

in unserem schönen Oesterreich wird leider bei Spendung der ersten heil. Kom

munion auf die so wichtige und eindringende Erneuerung der Taufgelübde gar

keine Rücksicht genommen. Es ist dies ein Jammer. Die Consistorien befehlen

es nicht und meine gutmüthigen Amtsgenossen glauben nun, gehorsam des

lllten Spruches c^iioö! nou est in »eripti», non e»t in munäc» es nicht thun

zu müssen.

Für die Nützlichkeit und Nothwendigkeit der Leichenrede ist Manches pro und

eoutr» geschrieben und gesprochen worden, Zarbl verwarf sie als unnützen, ja

schädlichen Trödel, Fluck wünscht sie beizubehalten, weil sie von jeher in der Kirche

üblich waren und „die vorzüglichsten Kanzelredner des Altcrthumes" Leichen»

reden gehalten haben. „?»roeborum eoueioue», schreibt der Synodalstatut

von Regensburg V. I. 1588 vor, «zu»» in innere »ä popolum Kavent, uon

»<l inane« ljeluoi'tui I»u6e8, »eck tot»e reler»utni »ck bum»n»in miseriÄiu

tickeliuiu oeuli» r>ropone»ck»m, omnes »6 vi^üanckum eobortüncko», ne eu»

venerit Dominus Kor», qua non putarint, iuvenillt eo» äormiente«, " Meidet

der Prediger am Grabe das Verhimmeln des Verstorbenen, fällt er nicht in

die einfältige Entschuldigungssünde „wir sind alle den menschlichen Schwach

heiten unterworfen", sind die Trostgründe für die Hinterbliebenen in gehöriger

Auswahl gespendet, mag die Leichenrede immerhin Manchen aus seinem

Sündenschlummer aufwecken und dessen Rückkehr zu Gott anbahnen.. Das

geöffnete Grab ist eben ein trefflicher Beleg zu den allgemeinen christlichen

Wahrheiten: Tod, Gericht, Hölle, Fegfeuer, ewige Seligkeit und Verdamm-

niß, Eitelkeit aller irdischen Größe und Macht. Die von Pfarrer Hafen
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gebotenen Entwürfe sind einfach, zweckmäßig und von großer Abwechslung

und verdienen immerhin eine Beachtung. —

Wiesers Fastenpredigten find von großem Werthe, Eine edle, kräftige

Sprache, eine klare und verständige Anordnung und Vertheilung des Stoffes

wohnen diesen Predigten im hohen Grade inne. Wieser ist ein Feind des

Theaterpathos und diese Eigenschaft ist sehr zu schätzen. Fügen wir noch bei,

daß er einer ermüdenden Breite sehr gut aus dem Wege zu gehen verstehet,

dann dürfte es keiner weitcrn Empfehlung an alle Seelsorger und Solche,

die sich mit dem Predigtamte befassen, bedürfen, Pfarrer A. Moser.

Die Katholischen Aanzcsrcdncr Deutschlands seit den drei letzte»

Jahrhunderten. Als Beitrag zur Geschichte der deutschen Kmi-

zclueredsamkeit, sowie als Material zur practischen Benützung

für Prediger. Von Dr. Johann Nep. Brisch ar. Erster Band.

Die Kanzelredner des 16. Jahrhunderts. Schaffhausen 1867.

Hurter. 8. S. XVIll. 914, Pr. 2 Thl. 24 Sgr.

Herr Dr. Brischar hat den Plan gefaßt: aus den in deutscher Sprache

erschienenen Werken sämmtlichcr katholischer Prediger unseres' Vaterlandes

seit dem 16. bis zum Schluß des 18. Jahrhunderts eine Auswahl zu treffen,

die ausgewählten Predigten und Homilien nur insoweit als zum Zweck des

Verständnisses unerläßlich schien, stilistisch zu verbessern und. diese von den

Theologen der Vorzeit gesammelten Schätze durch eine frische und neue Pub-

lication der Gegenwart und Zukunft zugänglich und nutzbar zu machen.

Gegenüber der einseitigen und zugleich böswilligen Behauptung, die Theo

logen des 16, und 17. Jahrhunderts hätten die Kanzel vernachlässiget, es hätte

ihnen an theologischer, classischcr und rhetorischer Bildung gefehlt, ist ein solches

Unternehmen sehr verdienstvoll. Vielleicht bekehrt es manchen Literaturhisto

riker diesen gelästerten katholischen Theologen einen Blick zu schenken und

Gelegenheit zu nehmen einige Löcher des Wissens auszustopfen. Her Brischar

stellt die Prediger aus dem 16. Jahrhunderte in dem vorliegenden

Bande zusammen. Die aus den folgenden Jahrhunderten werden nach den

verschiedenen Orden gruppirt. Der erste Band liefert somit Predigten von

Friedrich Nansen, dem berühmten Wiener Bischöfe, von Johann Eck, Georg

Witzel, Ioh. Hofmeister, L. Halter, Michael Tidonius, Johannes

Fabri (wohl zu unterscheiden von dem Wiener Bischöfe Johann Fabei),

W. Sedelius, Benedictiner aus Tegcrnfee, aus dem „geistlichen Mai,"

einen! fehr geistreichen Werte, welches das Leiden Jesu Christi durchaus in

mystisch.llllegorischer Weise behandelt, Ioh. Wild, Mich. Bentz, Pfarrer in

Straubing, Franz Agricola, Pfarrer zu Rodingen, Wolf. Holt, Weih

bischof in Eichstädt, Martin Eisengrein, Jak. Feucht, Ioh. Ertlin,

Weihbischof in Bamberg, Quirin Rest, Abt des Klosters Tegcrusce, Michacl
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Vuchinger aus Colmar, Johann Nasser, Pfarrer in Ensißheim, Johann

N»s und von dem Franziskaner-Mönche Michael Anisius. Herr Brischar

bemerkt von diesen Kanzclrednern mit Recht: „Die lange Vorbereitung auf den

Predigerbcruf, die gründliche classische Bildung, das eifrige Studium der

ollen Classiker und der Kirchenvater erhielt den Geist frisch und bewahrt vor

Roheit und Geschmacklosigkeit. Die Prediger waren von der Wichtigkeit ihres

Amtes tief durchdrungen, und oft nicht blos tüchtige Theologen, sonder» auch

echte Geistesmänner, welche ihre ganze Lebenskraft, all ihr Meditiren, Stu-

diien, ihre Lebenserfahrungen auf ihren Beruf hinwandten und nicht selten

eist om Abende ihres Lebens, als ihre physische Kraft erschöpft war, sich niit der

Herausgabe ihrer Predigten beschäftigten, wenn sie nicht darüber von dem

Tode überrascht wurden. Viele Prediger zeichnen sich aus durch gründliche

Kennwih und fruchtbare Anwendung der heiligen Schrift und der Werke der

KuchenM«, durch treffenden Gebrauch der Sprüchwörter, Veranschaulich»»»,

des Gegenstandes durch Beispiele aus der Profan- , Kirchen« und Heiligen-

gefchlchte, durch eine sinnige Naturbetrachtimg, durch Beibringung von schö

ne» Vergleichungcu, Symbolen und Allegorien, für welche freilich unsere

Zeit Sinn und Interesse fast verloren hat, während sie früher eine wichtige

Stelle einnahmen" Daß diese alten Prediger unsere modernen an Zartheit,

Innigkeit und Tiefe des religiösen Gefühles und der Schönheit der Gedanken

weit überragen, zeiget die Lectüre dieses ersten Bandes, Wir finden nichts Steifes,

Gezwungenes, nichts Eingelerntes, namentlich nicht die entsetzliche Ueberfül-

lung mit manchmal der fadesten und mit den Haaren herbcigerissenen Erem-

peln. Es ist der Erguß eines tiefreligiösen und tüchtig geschulten Theologen,

der seiner Sprache vollkommen Herr und Meister ist. Unter dem Prospectus

fehlt bei den Dominikanern einer der tüchtigsten Redner, nämlich der kaiser

liche Hosprediger Math, Citaidus (S. 69? ist sein Name in „Cithardus"

verdruckt). Wir empfehlen Herrn Brischar seine „Sieben und Zwantzigh Gott

selige Predige", Köln 1571. Fol. Dr. Wiedemann,

^ämmsutH OrgHorin NklLN, 86U äivizionss 86litenti»,6 et äoou-

ruents. cks iis oliristilinas vitae vsritatibus st oNoiis, l^rlg.6

trec^rrentirlL « »aorc» ^nlpito proponeriä», sunt, «olleot», lltc^ne

nrckins ckiFSsta orier», t?r. X. 8 o n o uzi p e 8. ^. Lruxellis «x-

erräedat H. Hoemare 1865. III et 543 P33. 8, 1 l'KI. 14 n^r.

Daß die Gesellschaft Jesu die geistliche und weltliche Beredtsamleit

sehr eifrig gepflegt, ist zu bekannt , als daß es nothwendig wäre, näher zu

begründen. Beispielweise möge nur an P. Nicolaus Caußin (geboren zu

Trojes 1580. -j- zu Paris 1651) crrinnert werden, dessen „äe LloquentillL

Ll»e>ll« <^t numÄnae r»llll!8l2 I. XVI, ^lex!»« 1619." noch zur Zeit des Ver

fassers in a ch t Auflagen erschiene» sind. Auch in unseren Tagen war P.

Schleiniger's d. G. gut gearbeitete Schrift „Grundzüge der Beredtsamleit"
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in wenigen Wochen ganz vergriffen. Diesen schließen sich die eingangser-

wähnten „^Hument» 0r»tori» »." passend an. Der Verfasser ist bereit«

durch seine ,, Clement» l'neoloßi»« vo^m»tie»e" (2. B. III. Aufl.) und da«

„Oompenäium nerfeetioni» «»eeräol»Ii«" dem theologischen Publicum be

kannt. Von welcher Absicht er sich bei der Ausarbeitung der ^chumeut» 0, «,

leiten ließ, gibt er mit wenige» Worten in der Vorrede zu wissen: „ut ,iii«

eeele»i»»tiei», »6 »»erum pr»e6ie»tioni» Ministerium voe»ti», r»r»e«eitin!

^'uniorilnis, »uiilium c>uo66»in pr»estetur, quo I»l>or »ä illius munu» i«<jui-

situ» brevior ev»6»t et Keilior." Zur Erreichung dieses ebenso nützlichen als

practischen Zweckes, hatte Schnuppe S. 23—534 fünfzig Vorwüifl

, o,u«e »ä ekristinne vivencium eommuuius pertinent" und die wegen ihm

Notwendigkeit „»rßilinent» pr»eäie»tioni» tun 6 »meut» I i» vne«n

possint" dergestalt abgehandelt, daß aus der hl. Schrift, den hl. Kirchen«

Vätern, Theologen, Asceten und Predigern sachgemäß und übersichtlich der

zu behandelnde Stoff, in seine Haupttheile zerlegt, an die Hand gegeben wird.

Voraus geht eine l'iÄetktio piüevi», die von der Person und Bildung bei

Predigers S. 1—22 spricht; endlich sind zwei Inhaltsverzeichnisse bei

gegeben S. 535—543 ; deren ersteres die einzelnen Gegenstände der fünfzig

Vorwürfe wiederholt, das zweite aber nach der Reihenfolge des Kirchenjahre«

jedem einzelnen Sonn- und Feiertag den nöthigen Stoff zuweist. Die Me

thode des Verfassers dürfte am Besten veranschaulicht werden, wenn wir ein

Schema als Beispiel wählen. Da wir am Beginne der h. Charwoch'e stehen,

so ist uns das »i'ßumentum XI^II. 6s p»»»iune llomini; »onem» seeunäum

6e Lnristo orueilixo speei»tim, S. 430 f., ganz nahe gelegt. Nach einem

kurzen Eingänge mit Hinweisnng auf die Stellen ^poe. 21, 2. lfum. 21, 9.

wird der Gedanke ausgesprochen, der Baum des Lebens ist der Baum de«

Kreuzes; die Früchte und Blätter „vomini exemp!» et äoeument»". Hierauf

kommen die drei Fragen in Erwägung: 1. quill p»ti»tur Dominus ei-neil-

xu»? 2. quiä «piet? 3. quill ll«ee»t? Auf die erste wird geantwortet: I.Nn«:

ut intel!iß»mu» eontemplemur sr<e<:t»<:ulum istucl, nominem seüieet pe»

lientem, in quem omnium o6i», in^'uri»e, vin6iot»s, tel» «liri^untur. 2. ^a!ä

r»»titur in eorpore et omuibu» memdri» »e «ensiou», quill in »nim» pel

6eso!»tionem, quiä in üonore? 3. Huill v»titur orunium bonorum et enn-

sol»lionum priv»tione. 4. D»mn»tu» est »ä erueem: »t »»Item miti««imo

mo6o ^uum nune immo!»bunt: relinquent ins! vestiment», vinouli» »»!-

ß»t>unt lißno. ^equ»qu»m »eä ol»vis leri-eis, ^t »»Item in tormentis po«>-

tum reverebuntur inimioi, »»Item populus eui beneleeit, »»Item äiseipuli

»Iiqu»m eon»o!»tionem »Kerrent. Xt »soieien» eoelum, vi6et>it ?»tri» »»»'

vi»»im»m laoiem. 8»Item »itienti porri^etur »qu»e ßuttul». 8»Item r«»p>-

eien» »Ä nomine» per »e reäempto» ^r»titu6iue exum reere»bitur. 8»!tem

dene6iet»m in»trem «n»m »6»t»ntem vi6en», 6olori» mitiß»tionem »eutiet,

?rol> 6o!or qu»m »liter «eres n»bent! 5. H, quiduü omni» n»ee v»titur? ^b

e»rniüee» non »unt »olummuäu ^u6»ei ; veri »e priueir»»Ies «»ruiliee» »u»t

peoe»t» „me»". Auf die zweite Frage: quiä expi»t? wird geantwortet „p«°-

e»tum", „meum", „multiforme." Auf die dvitte: quiä äooet? ,,^»u
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e»im tsutum orui est leetulu» moriviili», »e6 «t «»tu«6r» 6ooenti»."

8, Lern. 1. voe«t verbi», äoost »ilentio, duoet nmnibu« vulxeridu» »ui»,

^u»»top«re »met me. 2, Doe«t,c>ui6 »it pßoeutum, 3. <)u»»t» »it U«i mi-

«erieoräi». 4. vc>o«t «» qu^erers et »mpieeti, «>«>»« munäu» »dnoiret.

5, <Huomo<lo uoiuiiie» nllue oruei» 6oet>in»in »uäiuot? ^n nou für« omue»

!l»i!««uut muvsut«» e»z>it2 »u». 6. ^,tteuä»ln «t videbo: Onristu8 iuil<>eei>8

potiwr, czuiä ego pLeelttor? Als p«ror»tio wird Hebr. 13, 13. wörtlich an

gezogen. Aus diesem Beispiele geht hervor, daß Schnuppe ein verständliches

Latein schreibt, und gerne sich der Schriftsprache bedient. Seine Argumenta

tion ist vielfach auf dem sogenannten ,,»en«u8 e<,!>8> q,iei>»" gebaut, dessen

Nützlichkeit für Homilie und Predigt außer allem Zweifel steht; nur muß bei

der Anwendung dieses Sinnes alle jene Borsicht angewendet werden, welche

die Hermeneutik (8. p»tlitil 8. 5, äe interp. 8. 8. I. 17, 3.) feststellt. For

mell wäre wünschenswerth, daß bei den citirteu Texten auch dieVersnummer,

bei den Kirchenvätern Buch und Capitel ihrer Schriften angegeben werden

möchte. Diese und andere kleine Verstöße (z.B. in der oben bezogenen Stelle

^poe. 21. statt 22.) wird die nächste Auflage sicher beseitigen. Wir empfeh

len unfern verehrten Lesern dieses Buch, indem wir uns die Worte der vor»

gedruckten Approbation des hochw. Herrn Bischofs von Lüttich aneignen, daß

die ^«lfument»: ut pr»e6ie»tioi>i» m^«t«rium oum v«io li uetu imp!«»tur,

ezrez!« oanduellnt. Druck und Papier sind gut. Dank»,

Der heilige sielriis in Aom und Rom ohne Petrus. Eine Festschrift

zur achtzehühundertjährigen Jubelfeier des Apostelfürsten, von

Dr. ?. Karl Brandes, Benedictiner des Stiftes Eiusicdcln.

Einsiedeln, 1867, Benziger 8. XV, 12? S. Pr. 2? ngr.

Aus der stillen Klosterzelle des h. Meinrad. die selbst erst vor 6 Jahren

ihr Millenarium gefeiert und dasselbe in einer historisch gediegenen Denk

schrift verewigt hat, kommt vorliegende Festgabe zum achtzehühundertjährigen

Jubiläum des Martyriums St. Pclri, Mit um so innigerer Freude begrüßen

wir diese Erstlingsgabe zum Jubelfeste der katholischen Kirche, weil sie der

Mutter in Liebe und Ehrfurcht geboten wird von einer ihrer ältesten geist

lichen Töchter, von einem ihrer treuesten Söhne. Die wesentliche Verbindung

des päpstlichen Stuhles und der Weltstadt, die Notwendigkeit dieses Erden-

centrums für den christlich socialen Völkeruerband mit der ticfinnersten Ueber-

zeugung des gläubigen wie geschichtlichen Bewußtseins hervorzuheben, ist

Aufgabe und Inhalt dieser Festschrift. Es war dies, wir gestehen es, leine

leichte Aufgabe, mit der prägnante» Lapidarkürze, wie sie dem Charakter einer

Festschrift eignet, den Pragmatismus einer weltumfassenden Geschichte, wie

es die des Stuhles Petri ist. zu verbinden. Mit Meisterschaft hat der Herr

Verfasser diese schwierige Aufgabe gelöst. Bild um Bild fehen wir ein Jahr

hundert nach dem andern in der Geschichte des Pontificatcs an unserem Auge
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vorüberziehen, wir sehen, was Rom und die Welt, Urb« et Orbi», durch

Petrus geworden, was Rom ohne Petrus gewesen, was es wieder werden

würde und müßte — ohne den Papst, Vergangenheit und Gegenwart er

schließen uns de» Ausblick in die nahe, erustc Zukunft Roms und der ganzen

christlichen Gesellschaft, deren schwere politische, sociale und religiöse Krise

der Verfasser schon in der Einleitung in ergreifend wahrer Diagnose zu kenn

zeichnen verstand. — Von besonderem kirchenhistorischen und archäologischen

Interesse ist die detaillirte Hinwcisung auf den lloilox „Hnon^mu« von Ein-

siedeln" in <ü»p. XIII. der ersten Abtheilung des Buches, durch welchen be

kanntlich dieses hochberühmte Stift in seiner Urgeschichte bereits mit der

Geschichte der christlichen Roma in urkundliche Beziehung getreten ist. Das

Bild des Petrus unserer Tage, des heiligen Vaters Pius IX., wie selbes der

Autor — dem Titelbilde des Buches so ganz entsprechend, mit begeisterter

Liebe am Abschluß der neueste» Geschichte entwirft, krönt in würdigster Weise

Anfang und Ende der ganzen Festschrift, die, wohl nicht blos für den Mo

ment des Festes blos verfaßt, eine monumentale Huldigung des Pontifi-

cotes genannt zu werden verdient. Grosch«.
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In dem Buche „Praktische Anleitung zur christlath. Seelsorgc" von

Dr. Franz Hayter, 2. Auflage, Wien 1847, liest man Seite 223 folgendes:

„Die Form der Taufe besteht in folgende» Worten: i^c, tu tmpti-o

>>! nomine ?»tri» et I'ilii et 8pilitu» 8»neti. H^men." Ebenso findet man die

Formel in der Eichstädter Instiuetio pautoraliü vom Jahre 1854 p»ß. 64.

Zieht man die Werte des h. Liguori zu Rathe, so wird man in der „'lnec>>o>

ßi»>Iol2!i8, lillti»bonae" 1846 p»ß. 547 et »eq. unter Xi'. 108 sehen: „l'oi-m»

»ece»8llllll bllpti»mi e»t t>»ee : Lßo <e b»pti^o in nomine ?»t>-i» et ^ilii et

8nililu» »»neti. H,inen." und p»ß. 548 Xr, 2, V^Iet ioimli, etsi umilwt

(b^pti^iln») e^u et ^men. Indem sich nun dieses letzte Wort „Hmen" in

vielen Büchern nicht findet, wie z, B. in dem gelehrten dogmatischen Werke

des Ol. Ioh. Schwetz, tneol, 6oß>i>»lien, e6it. 4. Vier>n->e 1864 p»ß, 182 t?,;

Pllstoraltheologie des I)>-, Jos. Amberger, Regeusburg 1857. Band 3.

T, 374;tt>eol. mor»!i» univer8» »netoie ?etrn 8ellvii>i. Kellpoli 1859, toin.

3. p»g. 31.; Moraltheologie von Thomas M. I. Ooußet, deutsch, Aachen

1854 im 2. Bande S. 40 und noch in vielen andern, so entstand darüber

natürlich ein Zweifel, der durch eine im Jahre 1853 erflossene Entscheidung

gelöst wurde. Die Anfrage an die 82er» tüonßreßlttio üitumn lautet: „plu-

res tdeoloßi, intui' ^uo» 8. ^Ipuousu« N^ii» 6e I^ißnorio, »nutiuut veni»Ie

e»«e omittere voeein ,,^mei>" in uns loriulle L»pti»mi, c>u»e tamen vox nun

repentur in llitu»Ii Ilom»no ; c>u»eiitur er^o : utium »äkibeu^», «it ve!

omitteuä»,? 8. 0. iesp.: 8trietiiu in o»8U »ervelur Ilituüle llc»n»uum."

liom»e 9. ^unii 1853.

Die Form der Taufe lautet daher nach dem Lituale Lomanum, Lomae

1864 p»g. 14, wie folgt: „X. N^o te ouptiso in uomiue ?»tri8 ^ (tuu6»t

pnmo), et ?ilii f (lun6»t »eenuäo), et 8piri!u8 f 8ime<i (tunä»t tertio).

Und es hat also das ,,^men" in der Taufformel wegzubleiben.
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II.

In otüeio <üante«»oi-i« noi, koutiüe!«, und zwar im t!»pitu!um, welches

dem Buche Deelesiagtious XXXI. 8, 9. entnommen ist, kommen einige Worte

vor, die einen Zweifel hervorriefen, ob man nämlich lesen soll : „nee »peravit

in peeuni» et tnegz.ui'!«" oder „nee «peravit in peeuniau tn«8liuii»." Du

man aber am Besten den Zweifel aus dem Votum des zillßistei- «-»«rem«.

n!»ruN ersteht, so setzen wir das vuliium hier nach dem Buche veeret»

»utnentio». donßreß»tioni» 8»ei'alum Ilituum, op. et »t. Wo!lß»»ßi Klub!-

b»uer, >lon»eni 1863, tom I. paß. 262 : vukitktur: In eommuui ennl. nun

?ont. »6 «»pitulunl <^u»e6»ln reeentiore» e6itic>ne» Lrevi»rii Ilom, n^bent:

„nee »per»vit in peeuni». st tneLllurls ;" »Ii»e vero bilbeiit, neu 8r»el»vit in

peouni»e tbes»uri«: c>uomoäo ei-^o le^enäum? 8. 0. !-e8oriben6um eenzuil

Huxt» votum ^l«^!»tri olleiemnnillium nimirum: I^>eßen6um in z»eeu»i». «t

tlie»»««»." ^,tc>ue it» !°s8er!o«!t, l^o »ei'v«.,-! mlüicillvit. Die 11. 8ept. 1841.

Somit entschied die 8. L. 0. nach der Vu!ß»t», wo es LeeleziuLtieu» XXXI.

8. heißt: et yui P08t »urum non »niit, nee »pei'g.vit in peeuoi» et tne8«un«.

III.

Im Lreviai-io lautet i» Nss. tüommuni Vii-ßinum die 3. Antiphone:

„lievertei'e, levertere, 8u»».m!ti»; reverteie, reverteie, ut intnellmur te".

Da man aber Aehnliches im hohen Liebe Salomons, und zwar im ll»p. VI,

12: „Leveitere, revertere, 8u!limiti8:reve>tere, i-evertei-e, ut intue»mur t«"

gelesen und indem es ferner bekannt ist, daß fast alle Antiphonen im Bre

viere der heiligen Schrift entlehnt sind, fo darf man sich nicht wundern, wenn

über die Lesung des einen Wortes ein Zweifel sich erhoben, ob man 8un»-

miti» oder 8ul»n>iti5 im Breviere recitiren foll. Um den Zweifel gelöst zu

fehen, wendete man sich an die 8. L. 0., welche in dergleichen Angelegenheiten

vom U»ß!«ter (^ei-emouiai'um ein Votum verlangt. Dieser verfaßte ein

Votum, und setzte am Schluße desselben folgendes Uubium auf:

DuditLtur: In tüommuui Vilßinum Kueturnu I,, ^utiplion» III. Le-

vertere, revertere, »n le^enäum 8un»miti», lln 8u!»miti»? 8. 0. leserlben-

äum e«n»uit: ^uxt» votum N»^,3tri (üllereinoni^lum uimirum: ,,8uu»mit!»

äie«u6um e8t." ^tc>ue it» le»ei-!r>»it »e »erv»ri m«.n6»vit. Die 11. 8ept.

1841. So mitgetheilt nach Mühlbauer veei-et» »utnentiea 8, L. O. tom I,

p».ß. 55. Dr. Viln«,
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viviu» 8»pienti», o.u»e omni» 8U»vitei- 6i»po»it, 8»neto ^Iplionso,

üu!eyu»m moi-ei-etur, sol»t!um p»i»re et inslituli »K ipso lun6»ti klopne»-

toiem eximium 8U8oit»re voluit in 8ervo vei Clement« >!»!-!» Nafbuuel-.

>lllwsm« 6ie 26 veoembri» »uni 1751 ex pii» nonestisquu pai-entilius l'»«.

so,ieii in >lorg,vill plur» in tenei-u »et»,te virtutum pr»ebuit exempl». Hciuuo

^iiveui« bi» pSlles liomam venit »ä v!s>t»»62 ^postoloium limin», »Itio-

re«^ue nerteotioni» ßraäu3 in 8olituäine c>li»erens eremum üe»t».e >l»li»e

V/rgmiz 6e «Huintiliolo nuneupatae piope l'vour ineoluit. 8e6 vei monitu

»6 vit»m ^,po»tc>Ii<:^m vue»tU8 »nno 1784 (?onßleß»tionem 8»net>88imi

Le<lemntoli» »<l 8. ^uüanum in eolle 2«<^uil!no inßressu» est, votisnue ieli-

ßiosi3 emissis, llnuo 1786 8»eei-6atio e»t init!»tu8. Paulo po8t » 8llcr» Lan-

Freß-itione <!e prop^anäa ?i6e ?l»e«S8 m!8s!o»!3 in Imperio Iiu«8il,eo in-

«tituenäae luit eleetus 8uper8tite »änue 8»neto ^Innon8n, c>ul nun« ülium

«uum 8Sptentiic>n»Iibu8 in re^ionii>u8 6!vin»e ßloriae instrumentum lore

I>i-2e6!x!t. V»r8»vi»s veio » lfuntio ^p08to!ieo mor»r! eo»,c:tus, inei-eöüoile

iietu e»t, «^«»ntuin veiki vei pr»eäio»tione et vit»e innoeenti» »iiuä omnes

profeeeiit. lustituti sui prong^anäi eupi6i8«imu8 non 8olum V»isav!ae, 8e6

et in i-e!ic>u», ?oic>ni», et in Oermani», Uelveti», vaei» Oolle^i» plurim»

erexit, »ulleque <üc>nßreß3lioni8 Viearius Oeneialis ti»us ^Ipe» luit eonsti-

tutus. Impiorum vi »uno 1808 ^oloni» exz>u!8us Viu<iot,on»m veuit, ibique

nostremo» c>uc»6«oim vit«.e suae »nnos moratus «8t, »,e praeäieanäo, p^u-

peribu» et iuüruii« a8«i8tei>6o, c>mninu8 omnia fuetu» uderr!,no8 lruetu8 eul-

le^it, plui-iino» t>Stein<ioxo8 Leele8i2e eoneiliavit, 26em<^ue eatnolielim lere

ülanßueutelii exeit»v!t. ?o8t ejus obilum, c>ui 6ie 15 N»itii »n»i 1820 in

ellseni oivitllte oonti^it, 8»netiwti8 eju8 f»in», <zu» vivei>8 inel»ruel»t, >n»ßi8

iuerebuit 6e8iä«l-ium^ue c ,2t »puä oinues, ut cle sain» 8«.»eti!»ti8, Viitutum

et ^lii-»ouloi-um Hu8äem z>loee88u»!e8 l'llbulae eouüeelenlui-. Verum ü!»

su«l2nt ^Sluii» »cj^'unet», ut uonui« pnstremis ui8ee tempoiibus e»6em in-

qui8itio »d Nmo ae Ilmo Domino <üllläin»Ie ^o8epno Otnmaro 6e

Il»u8<:nei-, ^rekiepiseono Viu6oooneu3!, potuerit »o8olvi. U«.ee »utem 8ane-

tiwti» e^'u» testilnoni» o,uum u!tei'iu8 eomprokuiint iteratis litteris no8tul»-

toiii» ?«i>oipe» Imperiaü ve! Iteßi«, äi^nitate tu!ßsnte8, quamolui-e» Lmi

et Ami <I?».i'6ilillIe8, H,nti3t!tß8, 0»noui<:arum lüolle^!», H,e»H«mi».e 1'neo-

loßieae, L«Iißio8orum et 8»netimonil!,!ium Institut», Viri 6eui<zue iuuu-

meii vei uobilitatis titulo vei militari ßloi-i» vei eelebrit»te 6oetrin»e 8peet8.-

lissimi; Linus «t Ilmu3 Vominu8 02räinali8 <Ü8,roIus ^u^ustu3 6e
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Lei3»et>, üuju3 <ü»u8»e l'ouen3, 3ati8llleturu8 pÜ3 vc>ti8 Lm! I?»tri3 Lrixii <üou-

»tllntiui <HueI«2, ?rc>ouratnr!3 Zensrali» Oon^reßLtioni« 8»uc:ti«8imi Ile-

6emptori8 et nuju8 <3»u8»e ?o8tu!»tori8, in Or6in»ric> Ooetu 8»erorum

Ilituum Lonßreß»t!oui8 Iio6i»>ru», 6ie 26 V»tie^num lillbito, 8e<luen8 pro-

pc»«uit vubium : ,^n 8it 3>ßnllu6», <ünmmi83io Intrc>6uetioni8 0»ii3Äe i» e»8u

et »ä eäeetum, <le c^uo »gitur?" l!mi purro ae Ilmi l?»tre3 8llori8 tuen-

<Ü3 Ilitibu8 plaepc>3iti rem omueui »oeurl»te expeu6ente3, p»8t »uäitum voee

et 8«r!pto L. ?. D. ?etrum I^linetti, 8»net»e I'iäei kromntorem, resorinen-

6um een3uerunt: , H,tlirm2tive, 8i 8»neti38imo plaeuerit. "

Nie IX I'edruari zwc(Nl.XVII.

I)e quibii8 p»8te» faow a 3ub8or!pta 8eeret»rio 8»üeti88imc> Domino

!fo8tro klc> ?»p»e IX Oäeli rei»t!oue, 8»netit»8 8u» liezeriptum 8»er,ie

(ü<n>ßle^»t!c>n>8 ratum l>l»nen8 proprio m»nu 8ißn»re 6i^n»tl» e8t (^c>mmi88!n-

nem Iutrc>6uotic>ui8 <üllU8ile Ven. 8ervi Dsi <ÜIementi8 !U»r!lle Notllkluer

pr»e6ieti.

Die XIV Ü36em meu8e et »nno.

<ü. Dpi8eopu8 portuen. et 8. Luüu»e L»r6. patri^i 8. li. C!. I"r»ef.

I^oeo -s- 8ißni v. Lartoüui 8. It. <ü. 8eeretu,riu8.

Ko8 in<r»3eripti üciem l»eimu8 äeereti 8e38iolii8 XXIV duueiüi l'ri-

äeutini e»put primum, in <^uo m»,tiimonia 3ine pr»e3euti» p^roeni et äun-

rum t«8tium llttentllt» nuüll et irrita äeel»rantur, p!uriou8 abnine »nui«

per totnm Hibernillm punlielltum lui888 et nune plene ubicsue vieere et nl>-

8erv»ri <zu»n6c> «ßitur 6e mg,trimonÜ8 eatnolieorum. l!tenim äeeretum i8tu6

vel » tempore L!i8llbelnlle reßin^e, I»nente 3l»eeulo XVI, in pler>8<zue par-

tibu8 prc>vi»eil»rum Hrm»e»n»e et 1°u»,men3!8, llnua »utem ^IVOLI^XXV

per inte^rllm provineiilm <ÜÄ3ueIieu8em ; et 6enio,ue nnno ^HXÜlldXXVII

per towm pr<>v!nei».m DuKIiiien8em et per e»8 p»rte8 ^rm»e»n»e et "lu»-

men8i3 provineiarum in <^uibu8 ante» non iuer»t reeeptum, rite promuiß»-

tum in 8inßuli3 pü,roenÜ8 et in U8um 6e6uetum sui88e e«n8tllt, <^uc>6 »ä

äioeee8>m Dunlinei>3em et ll<j c!iaeee3im V^Äterf«6ien8em 8peet»t, in utroczue

l'rillentina i8t» lex 6e matrimonii» e!llu6e3t!ni8 plenllm vim obtinet, Ok8ßr-

v»n6um tamen «8t 8. ?untilieem ?ium «exlum lel. reeorä3tioni8, per re8cri-

ptum 8. lüc>nßi-8ßati<>il!3 äe ?,op»ß»ncl2 li6e 6»tum ä!e XIX m»rtii »nua

zlIXÜlüIvXXXV 6eerevi83e mlitrimoni» mixt», in lliuerui» eontraet» nut eun-

!r»,lieuclll, nou »ervat» lorma lüone. I'ri^eu., <^>iilmvi8 illieit», ll^beucl» tamen

e33e uti v»,Ii6», n!«i »Iiu6 !mpe6imentum e»nonieum ot>»t»,t. In cmorum

8äem ll»ee omuil» manu propri«, 8lib»eribimu3 et 8!ß!I!o no«tro ol»8ißNÄMU5,

»»tum vubiini 6!« viii murtü iVivc:c:c:i.xvi.

8iß, ->- ?llulu3 dullen, H,reniep. Vulil!ucn8!8,

?rim»3 Uidernille.



Mlwgraphischc Nelicrsicht

der

im Jahre !866 sNon. 1865 bis Ende Derember 1866^ erschienenen

Rrcensionen über Werke aus dem Gebiete der Theologie und der an

dieselbe angrenzenden Wissenschaften sVergl. VirrleHahresschrist 1866

133 ff.)

Mitgetheilt von vr. Theodor Wiedcmann.

^Kullllttii nnn»!e3 »llwlllitllni, 06. N. Vitm»r. ((3otb»e 1865, ?ertbe», 8.

3 l'lil.) — Tüb. Theol. Quartalsch. 2.

Ackermann C. Der Kampf, den unsere evang. Kirche zu bestehen hat. (Mei

ningen 1866, Gadow, 8. 2 Ngr.) —Zimmermann Theol. Litt. Bltt. 8.

^et», ex üs ^eoerpill, o^ullß »pu6 8»not»in 8«6ßn> ßeruntui'. (Ilc>m»e 1866, 8.)

— Oesterreichische Vierteljahresschrift für lath. Theol. 4.

Adams W. Der Schatten des Kreuzes. (Berlin 1863, Wohlgemut!) 8.,

'/« Thl.) — Zimmermann Theol. Lit. Bltt. 1866, 5.

Adelberg N. Vibelgebetbuch. (Nürnberg 1862, 8. 2 fl. rh.) — Zimmer

mann Theol. Lit. Bltt. 1866, 6.

Agricola S. Das Verständnis; der ewigen Erlösung durch Jesus Christus.

(Bamberg 1866, Reindl 8., 4»/, Ngr.) — Allg. Lit. Zt. 46.

Ahlfeld. Epistel-Predigten. (Halle 1866, Mühlmcmn 8., 2^ Thl.) —

Zimmermann Theol. Lit. Bltt. 103.

Nhrens H. L. Das Amt der Schlüssel. (Hannover 1864, Rümplcr 8.) —

Zeitsch. f. luth. Theol. und Kirche 1866, I.

Aichinger G. Ioh. Michael Sailer. (Frcib. 1865, Herder 8. 28 Sgr.) —

Augsb. Postz. 1865, Nr. 276; 296; Ucber Land und Meer 10; Reusch,

Theol. Lit. Bltt. 1.

Milien l'. W. IH Formation 6u Obr!»ti»i>!8ine. (I^on^re», I^onßm»n.) —

Loulx, Ilevue, 75; Reusch. Theol. Lit. Bltt, 16.

Allihn F. H. Die Grundlinien der allg. Ethil. (Leipzig 1861, Pernitsch 8.)

—Jahrb. für deutsche Theol. X. 4.

Allioli I. Glückseligleitslehrc. (Augsb. 1866. Schlosser, 8. 18 Ngr.) —

Lit. Bltt. zur Sion. Juli 2; Schlcs. Kirchenblatt 51.

Och, Bieittlj, f, l»thol, Theol. VI. 10



146 Bibliographische Uebersicht.

Allmers H. Unsere Kirche. (Hannover 1865, Krüger, 8. 4 Ngr.) — Allg,

kirchl. Zeitsch. 2.

Alt I. C, Predigten über di'e neuen epistolischen Texte, (Hamburg 1864,

Nolte 8.)—Die Predigt der Gegenwart II, 9. u. 10.

Altartafeln im gothischen Style. (Paderborn 1865, Schoningh, 2 Thl.) —

Linzer Christliche Kunstblätter, 1865, 1 1.

Alvensleben's christliches Glaubensbekenntniß. (Stendal 1864, Franzen

K Grosse, 8.) — Braunsch«. luth. Kirchenbltt. 2.

Alzog Ioh. Grundriß der Patrologie. (Freib. 1866, Herder, 8. 1 Thl.) —

Katholik, August; Augsb. Postzt. 235; Allg, Lit. Zt. 49; Schles. Kir

chenbltt. 36; Reusch, thcol. Lit. Bltt. 25; Sinn, Lit, Bltt. Dez. 1.

Anderson. Geschichte der deutschen Ordens-Commende Griefstedt. (Erfurt,

1866, 8,)- Lit. Centralbltt 49.

Andrea H. V. Die Weltanschauung des Glaubens. (Frnkf. a. M. 1865,

Heyder und Zimmer, 8. 1^/, Thl.) — Reich Gottes 13; evang. Kirchen-

und Volksbltt. f. Baden 21; sächs. Kirchen- und Schulblatt 32; Zim

mermann Thcol. Lit. Bltt. 79.

A n d r e a H. V. Der Zweck heiligt das Mittel. (Gütersloh 1865, Bertelsmann

8. 4 Ngr.) — Sachs, Kirchen- und Schulblatt 31; Zimmermann, theol,

Lit. Bltt. 47.

^u»elmi. (üant. upuneula «6 ÜÄ»,». Clubinß. 1863, I^»upp,8. ^/„ l'lil.) —

Oesterr. Vierteljahresschrift für kath. Theologie 1866, 2.

Anselmi hl. Buch der Betrachtungen und Gebete. (Tüb. 1863,Lauvp, 8,

1 Thl. 3 Ngr.) - Oest. Viertcljahrcssch. für kath. Theologie 1866. 2.

Archiv für tath. Kirchenrecht. (Mainz 1863—65, Kirchheim 8.)— A. Allg,

Zt. 1866, 71, Beil.

^rn»u<I N, I^e ?ßllt»teuyu« Uoskiyiie. (8tl»»8l>urß 1865, Lei-Zei-Ii«'

vr»ult 8.) — Neue ev. Kirchzt. 2; Lit. Centralbltt 21; Reusch, theol,

Lit. Bltt. 26; Zimmermann Theol. Lit. Vltt, 88.

Arndt Ioh. Die Rechtfertigung d. d. Glauben. (Magdeburg 1864, Hein-

richshofen, 8.) — Gesetz und Zeugniß 7.

Arndt Ioh. Predigten. (Stuttg. 1865, Besser 8. 1 Thl. 6Sgr.) — Gesetz

und Zeugniß 6.

Aschbach I. Geschichte der Wiener Universität. (Wim 1865, Braumülleis.

4 fl. 42.) — Tüb. Theol. Quartalschrifl 4.

Auberlen, Beiträge zu christl. Erkenntniß. »Basel 1864, Bahnmaicr, 8.

25 Ngr.) — Zimmermann, theol. Lit. Bltt. 1865, 104; Theol. Stu

dien und Kritiken, 2; Zeitschrift für luth. Theologie und Kirche 1; Stichs.

Kirchen- und Schulblatt 37.

Aubigns. Geschichte der Reformation in England. (Elberfeld, Friedrichs,».)

Blätter für lit. Unterh. 42,

Augustinus' Bekenntnisse, von v>. Wilden. (Schafft,. 1865, Hurtei 8.

2 fl. 24 kr. rh.)— Schles. Kirchenblatt 18; Bamberger Pastoralblati 25.

Augustinus' Bekenntnisse, v. Merschmann. (Franks. 1866, Heyder und

Zimmer, 8. 1 Thl.) — N. ev. Kirchenz. 43.



Von Dr. Theobor Wiedemnnn, 147

Hußuütiui vivi ie» ^e»t»e eä. XIoinm»«!!, (ljerliu 1864, ^Veiciluilnu, 8.)—

Heidelberger Iahrb, 18.

Aurach v. d. S. Die kirchlichen Simultanverhaltnisse in der Pfalz am Rhein.

(Mannheim 1866, Schneider, 8. 36 lr. rh.) — Zimmermann, Theol.

Lit. Bltt, 1? u. 71; Lit. Centralbltt 24.

Bach I. Meister Eckhardt. (Wien 1864, Braumüller, 8.) — Hist. pol. Bl.

I.VIII, 12.

L»ßß« 0. I'ermer.t» tlieolo^io», (I^eipiiß 1866, LreilKopl u. Uärtel, 8.

I 'llil. 6 8ßr.) — Lit. Centralblatt 40.

Nllhder E. Bibelstunden. (Darmstadt 1866, Wiirtz, 8.) — Gesetz und

Zeugniß 8 u. 9.

Lkieri Oompenckium. (Lerlin 1864, 8o!i!»^it2, 8. 1 1'ul.) — Braunschw.

luth. Kirchenbl. 1865, 12; Zeitschrift f. d. ges. luth. Theol. u. Kirche 3.

Pallien Th. Geschichte der Pädagogik. (Stuttg. 1864, Besser, 8.) —Mg.

Schulzt. 25.

Ballien Th. d. Katechismus. (Brandenburg, im Selbstverlag 1865, 8.)—

Christl. Schulbote aus Hessen 4.

Vlllmes I. Die wichtigsten Religionswnhrheiten. (Freib. 1863, Herder,

6 Sgr.) — Allg. Lit. Zt. 34.

Barach S- Zur Geschichte des Nonünalismu« von Roscellin, (Wien 1866,

Braumüller, 8. 6 Sgl.) — Lit. Centralblatt 7; Allg. Lit. Zt. 18;

Gott. G. A. 14; Reusch, Theol, Lit. Bltt. 21.

L»,'u»K»e epi»WI», eil. U. Uilßsnlülck. (Qip». 1866. Wei^I, 8. 28 sgr.)

— Reusch, Theol. Lit. Bltt. 13; Lit. Centralblatt 27.

Baron R. Jesus mit Martha und Maria in Bethanien. (Oppeln 1866,

Reisewitz, 8. '/« Thl) — Zimmermann, Theol. Litt. Bltt. 52.

Barth W. DerMeister in der Volksschule, (Ulm 1865, Wohler, 8. 12 Ngr)

— Allg. Lit. Zt. 51. _

Bartels. Kern des Heidelberger Katechismus. (Aurich 1864, Dunkmann, 8.)

— Evang. res. Kirchenz. 4.

Ukltdolomaeu» ll N»rt^iidu». (üoinrißiiäium »p!ritu»Us ckootrin»«, e<l.

I'«ü»!er. (Lin»iäl»e 1864, Lenniußei, 8.) — Ntu6«» ü«IißißU3e8, 36.

Naur Gust. Predigtsllmmlungen. (Hamb. 1865, Rotte, 8. 2»/, Thl.) —

Gesetz u. Zeugniß 4; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 28.

Banr F, C. Vorlesungen über neutestamentliche Theologie. (Leipzig 1864,

Fues, 8. 2 Thl,)— Die Predigt der Gegenwart II, 9 u. 10; Lit. Cen

tralblatt 7; Theol. Studien und Kritiken 4.

Bllur C, F, Vorlesungen über christliche Dogmengeschichte. (Leipzig 1865,

Fues, 8, 6 Thl.) — Jahrb. für deutsche Theol. XI, I; Reusch, Theol. Lit.

Bltt. 12; N. ev. Kirchenzt. 17; Lit. Centralbl. 30; «sv. aetr.eoI.IV. 4.

Bllimann R. Ueber die Grenzen Protest. Lehrfreiheit. (Bonn 1865, Mar

cus. 8. '/< Thl,) — Allg. tirch. Zeitsch. 2.

Becker D. Die Kirche und die Naturforschung, (Mainz 1865, Kirchheim, 8.

7V« Sgr.) — Oest. Volksfreund 1865, Nr. 297; Reusch, Theol.

Lit. Bltt. 1; Philothea 4; Lit. Bltt. zur Sion, Juli 2.

10«
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Becker F. Das Spott-Crucifir der röm. Kaiscrpalästc. (Breslau 1866,

Mälzer, 8. 10 Sgr.) — Tüb. Theol. Quartalsch. 2; N. evang. Kirchcnzt.

? ; Lit. Centralbltt. 45.

Becker F. Die Darstellung Christi als Fisch. (Breslau 1866, Mälzer. 8,

25 Sgr.) — N. ev. Kirchenzt. 25 ; Reusch, Thcol. Lit. Bltt. 15.

Bedeutung, die, der Lehre vom Teufel. (Hannover 1864, Hahn, 8.) — Zcitsch.

für luth. Theol. u. Kirche 3.

Bedeutung, die, des hl. Geistes. (Basel 1866, Balmer u.Riehm,8. 24Ngr.)

— N. ev. Kirchenzt. 9.

B e c ch e r H. W Lebcnsgedanken. (Berl. 1864, Müller, 8.) — Jahrbuch fiir die

Theol. XI, 1.

Beleuchtung, kritische, der Broschüre, „Aurach, kirchl, Simultanvcrh. in der

Pfalz.« (Speyer 1866, Bregcnzer,8. '/s Thl.) — Zimmermann, Theol.

Lit. Bltt. 17.

Benkewitz. Die Frage: Was konnte uns Hoffnung machen, daß das Chri-

enthum, das Vielen schon gebrochen und geschmälert dazuliegen scheint,

noch bestehe und fort und fort unbewegt sich erhalten werde? s(Kreuzburg

1864, Thielemann, 8.) — Die Predigt der Gegenwart, II, 9. u. 10.

Bergamo K. M. v. Die Ordensperson in der zehntägigen geistlichen Ein

samkeit. (Trier 1865, 8. Linz, 21 Sgr.) — Linzer thcol. prakt. Quar

talsch. 1865, 4; Allg. Lit. Zeit. 6.

Bericht, sechster, über die Diakonissen-Stationen im Morgenlande. (Kaiscrs-

werth.) — Zimmermann, theol. Lit. Bltt. 5.

Bernaus I. Thcophrastos' Schrift über Frömmigkeit. (Berlin1866, Hertz,

8. 1 '/, Thl.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 78.

Bernhardt. Melanchthon als Mathematiker. (Wittenberg 1865, Hcrroft

8. 14 Sgr.) — Protest. Kirchenzt. 13; Lit. Ccntralblatt 31.

Besser W.F. St. Pauli erster Brief an die Corinther. (Halle 1862, Mühl-

mann, 8.) — Ztsch. für luth. Theol. 2.

Besser W.F. St. Pauli zweiter Brief an die Corinther. (Halle 1863,

Mühlmann, 8. 1 Thl. 3 Ngr.) — Zeitschrift für luth. Theol. 2; Jahr

buch für deutsche Theol. XI, 4.

lieg 8 an ?»neß^riyue 6u ^. ^san Lerebm»»». (8o82i>tzon 1866, ^»c>uiu, 8.)

— Nwäs» 42.

Beweis des Glaubens. (Güterloh 1866, Bertelsmann, 8. 1'/, Thl.) —

Zimmermann Theol. Lit. Bltt. 60.

Beyschlag W. Die Christologie de« N.T. (Berlin 1866, Rauh, 8.1 Thl)

— A. kirchl. Zt. 2, 3; Neue evang. Kirchenz. 6; Zimmermann theol. Lit.

Bltt. 41 f.; Gott. Gel. A. 26; Jahrb. für d. Th. XI. 3; Zeitschrift f.

wissensch. Theol. 3 ; Ev. Kirchcnzt. 79, 6.

N!a«i V. 1^. Introälietio in 8»«:r»m serlnwrnm. (li»t!»d. 1865, H5»r>2, 8

2'/^ i>i,i.) — Reusch. Theol. Lit. Bltt. 1.

Bilder aus der Geschichte der Kirche in Deutschland. (Leipzig 1865, Berg-

son-Sonnenberg, 8. 1 Thl.) — Westermann's Monatshefte 2; Allg.

Schulzeit. 19; Blätter f. lit. Unterhaltung 42,
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Bilder biblische. (Leipzig 1866,Naumann, 8. '/« Thl.) — Christ!. Schul-

böte aus Hessen 30.

Villroth A. Die Auferstehung Jesu u. Dr. Strauß. (Wiesbaden 1866,

Nicdner, 8. V« Thl.) — N. ev. Kirchenzt. 29; Reich Gottes 46.

Binder M. und Kerschbaumer A. Kath. Fest- und Gelegenheitsreden,

(Wien 1866, Sart°ri,8. 80 kr. osterr. W). — Mg. Lit. Zt. 41.

Birtl F. l. Gesundheitspillen für kranke Seelen oder katholische Sonn- u.

Festtagspredigten. (Innsbruck 1863, 8. Rauch. 2 fl. 42 tr. rh) — Linzer

theol. pralt. Quaitlllsch. 1865, 4.

Bischoff. Gesch. der christl. Kirche in Bildern. (Leipzig 1865, Woller, 8.) -^

N. schles. Schulbote 3; Kirchenbltt. f. d. res. Kirche d. Schweiz 15.

Bispin g A. Exegetisches Handbuch zu den Evangelien und der Apostel-

geschichte(Münster1864, u. 1865,Aschend°rff, 8.) — Katholik 1865, 12 ;

Mg. Lit. Zeit. 17; Reusch theol. Lit. Bltt. 22.

Llllmpißllou ^e. vs »»noto O^priauo. (l?»i!» 1862,I)i6c>t, 8. 3 l'r.) —

Tüb. theol. Quartalschrift 2.

Blech W. PH. Grammatik der hebr. Sprache. (Danzig 1864, Anhuth, 8.)

— Zeitschrift für die ges. luth. Theol. u. Kirche 1.

Blent's F. Vorlesungen über die Briefe an die Colosser, den Philemon u,

die Ephesier. (Berlin 1865, Reimer, 8. 1 Thl. 15 Sgr.) — Protest.

Kirchenzt. 1865, 51; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 33 u, 34; Lit. Cen-

tralbltt. 40.

Blenk F. Einleitung in das A. T- (Berlin 1865, Reimcr,8. 3^ Thl.) -'

Iahrb, für deutsche Theol. Xl, 1.

Blumhardt. 15 Predigten. (Stuttg. 1865, Lisching, 8.) — Gesetz und

Zeugnis; 2, 3.

Bluntschli I. C. Alt-asiatische Gottes- und Weltidce in ihren Wirkun

gen auf das Gemeinleben der Menschen. (Nördl. 1866, Beck, 8.

26 Sgr.)— Augsb. Allg. Zt. 1866, 28. Beil.; Reusch. Theol. Lit. Bltl.

1866, 3; Berkholz, Mitth. 1865, 6; Lit. Centralblatt 1866. !'; Zim
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(Schaffh. 1866, Hurier, 8. 2 Thl.) — Allg. Lit. Ztg. 34; Angsb,

Postzt. Beil. 79; Hist. polit. Bltt. I.VII, 10.

Drcxelius I. Jesus Christus, die Wonne des Menschengeschlechtes,

(Mainz 1865, Kirchheim. 8. 4 fl. 50 kr. österr. W.) — Chiliamum

VIII, 2; Allg. Lit. Zt. 14; Lit. Bltt. zur Sion Mai 2; Philothea 10,

Uulxoi» U. Ilaäeßu» »emin»ri»tÄru!li. (Wien 1866, Vla^ei, 8. 9 lfßi.) —

Schles. Kirchenbltt 9; Sion, Lit. Bltt. April; Kall). Blätter aus Tirol

6; Allg. Lit. Zt. 45.

DuoPeti»ux ü, I^s» Oi6re» mon»«ti<^ue8 «t relißieux. (Lluxolle» 1865,

vLv»ux, 8. 11'/^ ^3>.) — Allg. Lit. Zt. 4.

lluepeti^ux 12. I^e ?reti-ß dor« cle I'Lcole. (Lluxelle» 1865, vev»ux, 8,

4'/, 5lßr.) — Hist. pol. Bltt. I.VII, 1; Allg. Lit. Zt. 12 u. 36.

Dümmler E. Auxilius und Bulgarin«. (Leipzig 1866, Hirzel 8. 1 Thl,

10 Sgr.) — Lit. Centralbltt 15; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 18; Hei-

delb. Ihrb. 37.

Düsterdiek Fr., Die Offcnb. Ioh. (Gott. 1865, Vaudeuhoeck und Rup,

8. 2 Thl.)— Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 13 ff.; Protest, Kirchenzt.

10; Sachs. Kirchen- und Schulbltt. 34.

Duschat M. Geschichte des jüdischen Cultus. (Mannheim 1866, Schneider,

8. 2'/, Thl.) — Lehmann Magazin 42; Europa 46.

D w orz at K. Aus den Erfahrungen eines Untersuchungsrichters inEhesttei-

tigteiten. (Wien 1867, Mayer, 8. 18 Ngr.) — Oesterr. Voltsfremid

273, 274.

Eberl F. Die Kirche und die Association der Arbeiter. (Passau 1866, Dei

ters, 8. ^ Thl.) — Reusch, Theol. Lit. Bltt. 26; Augsb. Postzt. 310.

Ebrard Aug. Das Evang. des Johannes. (Konigsb. 1861, Unzer, 8.) —

Zeitsch. für luth. Theol. 2.

Ebrard Aug. Handbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte. (Erlangen

1866, Deichert, 8. 1 Thl. 12 Ngr.) — N. ev. Kirchenzt. 12.

Edcr W. Geschichte des Klosters Pielenhofen. (Negensb. 1865, Copvm-

rath, 8. 48 tr. rh.) — Allg. Lit. Zeit. 5.

Ehrlich I. N. Apologetische Ergänzungen zur Fundamental-Theol, (Prag

1864, Ehrlich, 8. 1 fl. 45 tr, rh.)— Tüb. Theol. Quartalsch. 1866,1

Eichhorn. Predigten. (Regcnsb. 1864, Coppenrath, 8.) — Prediger und

Katechet, 3.
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Einführung, die, des Christcnthums in der Ostschwciz. (St. Galle» 1865,

Scheitlin und Zollikofcr, 8. V4 Thl.) — Mg. Lit. Zt. 1865 Nr. 50;

Lit. Centralbltt 1866, 10.

Lobelie,» spigt. ?ii IX. (L»ti«d. 1865, ?u8tst, 8. 27 8ßr.) — Allg. Lit.

Zt. 7; Lit. Handweis. 42.

Encyclica Die Papst Piuö IX, vom 8. Deccmber 1864. Stimmen aus Ma-

na Bach. (Freib. 1865, Herder, 8.) — Linzcr theolog. Prakt. Qnar-

talsch. 1.

Endert I. H. Dr. Die Prometheussagc im Lichte der Offenbarung betrach

tet. (Cöln 1865, Programm.) — Katholik 1865, 12.

8. Lpui-nemi 8?ri Oper» «elect». (Oxlorä 1865. 8.) — Lit. Central

bltt. 39.

8.Lpnr»«mi 8)>ri <3»riuin2 Xi»ibsul>, «ci. Lieliell. (I>eipiiß 1866, Lladc-

bau«, 8. 5 l'l.I. 10 8gl.) — Ltt. Centralbltt. 38; Gott. Gel. A. 46.

üpinoi» H. I^«<3ouveru8inl!nt6L8l'»pe8. (I>2li», Didier, 8.) — Ntu6«» 42.

Evv F. Seelcntunde. (Mannheim 1866, Schneider, 8. '/, Thl.) — Natur

und Offenbarung 12.

Eid mann H. Herder als Religionsphilosoph. (Hersfcld 1866, Maier, 8.

12 Ngr.) — Allg. Lit. Zt. 27; Lit. Centralbltt. 36; N. ev. Kirchenzt.

33; Bltt. für lit. Unterh. 48; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 24.

Eidmann. Missionspredigt. (Oels1864, Grüncberg, 8.)—Zimmermann,

Theol. Lit. Bltt. 68. '

Erinnerungen aus dem Leben eines ostind. Missionärs. (Halle 1865,

Fricke, 8. 1 '/, Thl.) — Grenzbote 7 ; Evaug. Misfious-Magazin 1 ;

Zeitsch. für luth. Theol. 2; Lit. Centralbltt. 48.

Erläuterung des Evaug, St, Iohannis. (Berlin 1865, Wiegandt und

Grieben, 8. 1 Thl. 1 2 Ngr.) — Neue evang. Kirchenzt. 4 ; Zimmer

mann, Theol. Lit. Zt. 77; Gefetz und Zeugniß 12; Jahrb. f. deutsche

Theol. XI, 4.

Einesti. Katechismus. (Brauufchweig 1865, Mayer, 8.) — Zimmermann

Theol. Lit. Bltt. 93.

Evangelium, das, der Wahrheit und Freiheit. (Leipz. 1865, Mayer, 8.

1 Thl. 6 Sgr.) — Lit. Centralbltt. 38.

Ewald H. Die Dichter des alten Bundes. (Göttingen 1866, Vandenhoeck,

8. 2 Thl.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 38; Jahrb. für d. Theol.

XI, 3; Protest. Kirchenzt. 48.

Eyffel G. F. Johanna d'Arc. (Regensb., Manz 1864, 8.) — Neue Jahr.

büchei für Philologie u. Pädagogik 91 u. 92; H. 12,

Fobri F. Zeit und Ewigkeit. (Barmen 1865, Langcwiefche, 12. 12 Ngr.)

— Gefetz und Zeugniß 7.

I'llei'l.o,- «. v<- Ni-Ii. Zolinspüo. ften» 1865, Deutung, 8. '/« l'ul.) —

Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 69; Lit. Centralblatt 47.

Fall F. Geschichte des ehem. Klosters Lorsch. (Mainz 1866, Viani, 8.

2? Ngr.) — Katholik, Juni; Allg. Lit. Zt. 30; Reusch, Theol. Lit.

Bltt. 15; Hcidelb. Jahrb. 25; Anzeiger ss. Kunde d. deutschen Vorz. 8.
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Flllkenheinci W. Ich weiß, an wen ich glaube. (Casfel 1865, Luckharl»,

8. 1 Thl.) — Zimmermann, Theol, Lit. Bltt. 1865, 99.

?»mili»o llüeiieoruiu lilißul^riiilu Lonolllruiu piarum pioviuoi»« Lo-

ueini»e, ^lur»v. et 8ile». (l»><»ßae U»»»e, 1866, 8.) — Allg. Lit. Zt. 7.

Fechuei Th. Die Motive und Gründe des Glaubens. (Leipzig 1863, Hart!,

»-) ^ Zeitschrift für Philof. und philof. Kritik XI.VIII, 1 ; Jahrb. für

deutsche Theol. X, 4.

Fechuer Th. Das Büchlein vom Leben nach dem Tode. (Leipz. 1864, V°ß,

8.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt, 19; Allg. lirchl. Zeitsch. 10.

Feldbausch P. A. Leben Jesu. (Speier 1866, Bregenzer 8. 28 Tgr.) —

Reusch, Theol. Lit. Bltt. 17; Augsb. Postz. 149; Allg. Lit. Zt. 45.

Feldmann T. C. Der wahre Christus. (Mona 1865, Hacndle, 8. '/,

Thl.) — Zeitsch. für Philof. u. philof. Kritik 49, 2.

Ferrier C. H. St. Viucenz-Buch. (Cöln 1866, Bachem, 8. 12 Sgr.) —

Allg. Lit. Zt. 45.

Feuerbach. Gottheit, Freiheit. (Leipzig, Wigand.) — Deutsches Museum

37; N. ev, Kircheuzt. 43.

Fischer F. Kath. Religionslehre. (Wien 1866, Mayer, 8. 50 tr. öst. N-)

Oest. Voltsf. 1866, 72; Kentenich. Zeitschrift für Erziehung und Un

terricht XV, 2; Liuzer theol. pract. Quartalsch. 2; Philothea 6; Kath,

Blätter aus Tirol 10; Schulfreund 4.

Flörke W. Die letzten Dinge. (Rostock 1866, Stiller, 8. 16 Ngr.) —

Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 69; Volksblatt für Stadt u. Land 51,

? l oyuet N. Ntucte« «ur l» vie lle Lu»»uet. (kari« 1855, Vi6ot 8.) ^

Ltuäu» 38.

Flügel O. Der Materialismus. (Leipz. 1865, Pernitzsch, 8. 18 Ngr.) —

Oest. Vierteljahressch. für kath. Theol. 3; Lit. Ccntralbltt, 1866, 28.

Flügge. Lehrbuch der bibl. Geschichte. (Leipz. 1864, Merseburger 8.) —

Allg. deutsche Lchrerzeit. 1865, 52; Braunschw. luth, Kirchenbltt. 5;

Katech. Vierteljahresschrift 3.

Frank G. Geschichte der Protest. Theologie. (Leipz. 1865, Breitkopf und

Härtel, 8. 2 Thl. 10 Sgr.) — Lit. Centralblatt 1865, 52; Protest.

Kirchenzcit. 1865, 51.

Freihoffer. Bibl Geschichten. (Stuttg. 1864, Nitzschke, 8.) — Süddeutsch.

Schulbote 21.

treppe!. 8l»int L^prlsu et I'ü^Ii»« 6'^friczu« »u III, «iöele. (I>2i-i» 1865,

Li27, 8. 6 IV.) — Tüb. theol. Quartalsch. 2.

Freund u. Marx. Prüparation zum Pentatcuch. (Leipzig 1865, Violet, 8.)

— Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 56.

Fricke. Hebräerbrief. (Halle, Fricke.) — Braunsch. luth. Kirchenbltt. 8.

Friedberg E. Das Recht der Eheschließung in s. geschicht. Entwicklung,

(Leipz. 1865, Tauchnitz. 8. 4 Thl. 15 Sgr.) — Lit. Ceutralbltt. 4:

Reusch, Theol. Lit. Bltt. 8; Neue evang. Kirchenzt. 36.

Friedhoff F. Moraltheologie. (Regensb. 1865, Manz, 8. 4 Thl.) —

Reusch, Theol. Lit. Bltt. 11.
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Friedrich I. Das wahre Zeitalter des hl. Rupert, Apostels der Bayer».

(Bamb. 1866, Rcindl, 8. 21 kr. rh.) — Bamberg, Pastoralbltt. 18;

Salzl" Kirchenbltt. 25 f; Mg. Lit. Zt. 38; Menzel, Lit. Bltt. 53.

Friedrich E. F. Das Hohelied. (Königsb. 1866, Schubert und Scidl, 8.

«/, Thl.) — G. G. A. 13.

Friedrichs. Der bildl. Schmuck auf den Grabsteinen. (Hamb. Rauhe

Haus.) — N. ev. Kirchenzt. 50.

Frind A. Die Kirchengeschichte Böhmens. (Prag 1863, und 64. Tempsky,

8. 5 Thl.) — Linzer theol. prakt. Quartalsch. 1865, 3; Mittheilungen

des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen V, 1; Augsb.

Postzt. 107; Tourtual, Forschungen S. 243—250.

Frincken F. A. Trost- und Andachtsbuch für Leidende und Kranke. (Cöln

1866, Bachem, 12. 18 Sgr.) — Allg. Lit. Zt. 44; Schles. Kirchen

bltt. 33.

Führich I. Der Bethlehcmitische Weg. (Dresden, Gaber.) — Zimmer

mann, Theol. Lit. Bltt. 6.

Fuhlrott I. Festtags- und Gelegenheitspredigten. (Augsb. 1865, Koll-

Mllnn, 8. 1«/, Thl.) — PhilottM 4; Allg. Lit. Zt. 28.

Fuhlrott I. Materialien für Prediger und Katecheten. (Paderborn 1866,

Schöningh, 8. 1 Thl. 1 '/, Ngr.) — Philothea 8.

l'u!!«!' ^. I^l. Hn ü»«»,/ on tbe ^utneutieit)' oltlie Look ol llllniel. (Lain-

Kriitßß 1864, 8. veißnwn.) — Heidenheim,Vierteljcchressch. III, 1.

Furier K. Wanderung durch Palästina. (ZUrch 1865, Orell, 8. 1 Thl.

20 Sgr.) — Lit. Centralbltt. 4; Lehmann, Magazin 6; Jahrbücher für

deutsche Theologie XI, 1; Blätter für lit. Unterhalt. 7; Deutsches

Museum 11.

Gang auf Th. Des heiligen Augustinus speculalive Lehre von Gott dem

Dreieinigen. (Augsb. 1866, Schmid 8. 1 Thl. 24 Sgr.) — Chi-

liancum VIII. 2; Bamberger Pastoralblatt 3; Augsb. Postzt. 17;

Reusch. Theol. Lit. Bltt. 7; Katholik. April; Allg. Lit. Ztg. 24; Phi

lothea 6; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 38; Kath. Blätter aus Tirol

5; Schles. Kirchenbltt 23.

6»ruier ^. <3i'»n!m»ir8 debrk'iyue «t oli»I63,ic>us 8>iivie 6e !'exr>I!«»ti<>n

6u prsinier odapitrs cl« Ilutlr. (I^uxemdurß 1864, LrüoK, 8. 18 8ßr.)

— Lit. Centralbltt. 1865, 51.

G»ß W. Zur Geschichte der Athosklöster. (Gießen 1865, Ricker, 4. 20

Sgr.) —Augsb. Allg. Zt. 193: Lit. Centralbltt. 31.

Gaussen. Die Aechtheit der hl. Schriften. (Basel 1865, Balmer, 8.) —

Zeitsch. f. d. luth. Theol. 1867, 1.

Gaume. Das Weihwasser. (Regensb. 1866, Manz, 8. ^ Thl.)— Reusch,

Theol. Lit. Bltt. 25.

<3»«e»u x. Hiztoire 8»iute. (?»ri» 1866, H,1d«!sl,8.) — Vtuäeü 46.

Gebauer Strahlen des Glaubens. (Leipzig, Wöller, 8.) — Braunschweig,

luth. Kirchenbltt. 6.
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Gcbhardt. Die Auferstehung Christi und ihre neuesten Gegner. (Gotha

1865, Besser, 8.) — Sachs. Kirchenbltt. und Schulbltt. 1865, 51;

Zeitschrift f. luth. Theol. 4.

Geiger. Da« Iudenthum und feine Geschichte. (Breslau 1864, Schlüter,

8.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 100; Protest. Kirchenzt.

4; Breslauer Zt. 42; Jahrb. f. deutsche Theologie XI, 1; Hilberg's

Monatshefte II, 2; Lehmann, Magazin 24.

Gelbe H. Beitrag zur Einleit. ins A. T. (Leipzig 1866, Matthes, 8.

16 Ngr.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 92.

tterbet. 1^,» 8tr»<,6ß!e 6e U. Itoulln. (?»ri» 1866, l'olr» et N»tou.) —

Ntu6e», 41.

Gerhardt'« geistliche Lieder v. I. F. Bachmann. (Berlin 1866,Ochmigle,

8. 2 Thl.) — N. ev. Kirchenzt. 24; Europa 30; Ev. Kirchenzt. 44;

Lit. Centralblatt 30; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 61.

NelUaräi ^. I^ooi tneol. ect. I>rsu«3, (Lsrlin 1863— 64, 8onl»^!<2, 8.)

— Gesetz und Zeugniß 2, 3; Jahrb. f. deutsch. Theol. X, 4; Zeitschrift

f. d. luth. Theol. 4.

«ernllläi ^, ^«äiwtioue» eä.zl^er. (Xoiäl. 1864, Leol:, 16.) — Jahrb.

f. deutsch. Theol. X, 4.

GerlachH. Die römischen Statthalter in Syrien undIudäa. (Berlin1865,

Schlawitz, 8. 20 Ngr.) — Zeitsch. f. d. g. luth. Theol. und Kirche 3;

Lit. Centralblatt 1866, 34; Jahrb. f. deutsche Theol. XI. 4.

Germann W. Ioh. Philipp Fabricius. (Erlangen 1865, Deichert, 8,

20 Sgr.) — Lit. Centralblatt 22.

<3ei»6orl ü. 0. (üoclex äiplomatieu» 8»xouiae ^eßi»e. (II. Haupttheil:

Urlundenbuch des Hochstiftes Meißen. (Leipz. 1865, Oiesecke und De-

vrient, 4. ? Thl.) — Wissensch. Beilage d. Leipz. Zt. 12; Lit. Cen-

. tralbltt. 21.

Die biblische Geschichte des alten und neuen Testaments. (Einsiedcln 1865,

Benzigcr, 8. 5'/< Sgr.) — Der Schulfreund XXI, 4; Süddeutsch.

kath. Schulblatt 25.

Gesang buch, katholisches für die Diücese Rottenburg. (Schwäbisch-Gmünd.

1865, 8. Schmid, 1 fl. rh.) — Mg. Lit. Zt. 9.

Gesangbuch evangelisches. (Gott. 1865, Vandenhoeck u. Ruprecht, 8.)

N. Jahrb. f. Philol. 5, 6; Katechet. Vierteljahressch. 4.

Geschichten biblische. (Leipz. 1865, Klinlhardt.) — Ev. Schulbltt 5 u.L;

N. schles. Schulbote 4; Süddeutsch. Schulbote 26.

Geschichte des ev. Kirchenliedes. (Halle 1865, Frickc, 8. ^ Thl.) - E°.

Schulblätter 5 u. 6 ; Lit. Centralblatt 39.

Geß W. Fr. u. Riggenbach Ch. I. Apologetische Beiträge. (Basel 1863.

Bahnmaier, 8.) — Jahrb. f. deutsche Theol. X, 4.

Oicfcrs W. E. Das ungarische Fluchformular. (Paderb. 1866, Schö

ningh, 8. 12 Sgr.) — Allg. Lit. Zt. 34; Menzel Lit. Bltt. 68.

ttiläemsistor ^. 6s Lv»ng«!ii« in ui-»o. tr»n8!»ti8. (Lo»n 1865, Itt»ieu«,

4. 1 ?„,.) __ Reusch, Theol. Lit. Bltt. 13.
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llinel!» ?. (3. D«: »utlicnti» «pi8tc>I»i-um 8. ?»u!i Hpo»toli p»8torn!ium.

(Vi-»ti«I»v. 1865, ^6erl>ol2, 8. V, l'lil.) — Katholik 1865, 12.

Linvin« ?. De 6i»pßN8»tionibu» M2trimoni»lit>u». (^fe»p<>I. 1866, öl»r-

ebe«« 8.) — Livill» <^»tw!!on 8oi-. VI. vol. VIII,

Gladisch A. Anaiagoras und die Israeliten. (Leipz. 1864, Hinrichs, 8.)

— Jahrbücher für deutsche Theologie XI, 1.

Gmelch A. Unterlichtsfreiheit und Schulzwang. (Augsburg 1866, Kranz

felder. 8. '/^ Thl.) — Augsb. Post. Zt. Beil. 60; Reusch. Theol. Lit.

Bltt. 26.

Nubinsllu. 1^6» relißinn» ot le« pliünzopliie» 6»u8 l' ^»is oentr»!«. sl'ari»

1866.) A. Allg. Ft. 1866, N. 73. Beil.

Onset ?. <üc>mm«ilt»irs »ur l'ßv»nßi!« ss 8t. ^etm. (I'»ri8 1865, 8. 8 ?l.)

— Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 29 ff. ; Jahrb. für deutsche Theol.

XI, 2.

Godet F. Prüf, der wichtigsten Streitfragen. (Zürch 1866, Meyer, 8.

12 Ngr.) — Kirchenbltt. f. d.ref. Kirche der Schweiz 17; Zimmermann,

Theol. Lit. Bltt. 80.

Göring Ch. Katechismus. (Nürnb. 1863, Raw, 8.) — Zeitschft. für

luth. Theol. u. Kirche 2.

Görlich F. t. Das Benediltiner»Iungfrauenkloster Liebexthal, (Breslau,

1864, Max, 8. 1 Thl.) — Lit. Centralblatt 3.

Götzinger E. Zwei Kalender u. I. 1527. (Schafft. 1865, Schock, 8.

9 Sgr.) — Zimmermann Theol. Lit. Bltt. 8; St. Galler Bltt. 9; Lit.

Centralblatt 23.

Goldschmidt B. A. Lebensgeschichte des Cardinal-Priesters Franz Wil

helm, Graf von Wartenberg und Fürstbischof uon Osnabrück. (Osna

brück 1866, Richard,8. 1 Thl. 5 ngr.) — Chilianeum VIII, 8;Kirchen-

und Vollsbote 6; Allg. Lit. Zt. 28; Katholik, Juni; Kath, Bltt. aus

Tirol 14; Lit. Handweiser 50.

Golz H. Antrittsreden. (Basel 1864, Bahnmaier, 8.) — Zimmermann,

Theol. Lit. Bltt. 1865, 103.

Golz H. Ueber die universale Bedeutung der Bibel. (Basel 1865, Bahn

maier, 8. 4'/2 Ngr.) — Gesetz und Zeugniß 5.

Gott in der Natur in der neuesten Schrift des Dr. D. F. Strauß: Die

Halben und die Ganzen. (Berlin 1865, 8.) — Zimmermann, Theol.

Lit. Bltt. 3.

Gottschalk G. Ueber den Einfluß des römischen Rechts auf das canonische

Recht. (Mannheim 1866, Wittwer, 8. 1 Thl.) — Lit. Central!,. 43.

Graf K. H. Der Prophet Ieremia. (Leipz. 1862, Weigl.) — Zeitschrift f.

luth. Theol. u. Kirche, 3.

Graf K. H. Die geschichtlichen Bücher des A. T. (Leipz. 1866, Weigel. 8.

1 Thl. 10 Sgr.) — Lit. Centralblatt 45; Gott. O. A. 25; N. ev.

Kirchenzt. 52; Jahrbücher f. d. Theol. XI, 1.

Grau R. F. Semiten und Indogcrmanen in ihrer Beziehung zu Religion

u. Wissenschaft. (Stuttg. 1864,Liesching,8. 1 Thl. 2 Ngr.) — Vilmar,

0ch. Vilitelj. f. lathol. Theo!. VI. 11
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Pastoral-theol. Blätter 1866, 1; Berlholz Mittheilungen 1885, 6;

Vorväter Zeitsch. für Theol. 1; Gott, G. A. 22.

Grau R., Uebcr den Glauben als die höchste Vernunft. (Gütersloh 1885,

Bertelsmann, 8. ^ Thl.) — Neue cvang, Kirchenzt, 2 ; Zimmermann,

Theol. Lit. Bltt. 37.

Gregor von Nazianz. Predigten. (Soest 1865, Nasse, 8. 18 Nur.) —

Philothea 3; Schles, Kirchenbltt. 20.

ftreßorii. ^8». oper», «6. Oeliler. (N»IIe1865, Nuobbilnälunß 6e8 ^V»i-

»enl,»u»e». 8. 3'^ 11,!.) — Protest. Kirchenzt. 1866, 1; Zeitsch. f. °.

luth. Theol. 1867, 1.

Gregor'« v. Nyssa Dialog über Seele und Auferstehung, bearbeitet von H,

Schmidt. (Halle 1864, Waisenhaus.) — Jahrb. für deutsche Theol.

X. 4.

Greif B. Berthold von Regensburg in seiner Wirksamkeit in Augsbmg,

(Augsburg 1865, Wirth, 4.) — Allg. Lit. Zt. 9.

Greith. Die hl. Glaubensboten Kolumban und Gull. (St. Gallen 1885,

Sonderegger, 8. 4 Ngr.) — Allg. Lit. Zeit. 1865, 50.

GrüneisenC. Predigt. (Stutt. 1865, Wörner, 8.)—Zimmermann, Theol,

Lit. Bltt. 1865, 98.

Gsell B. Das Gültenbuch des Stiftes Heiligkreuz. (Wien 1866, Mayer,

8. 1 fl. 50 kr. öfter. Währ.) — Allg. Lit. Ztg. 49.

Guerike H. E. Handbuch der Kirchengcsch. (Leipz. 1866, Engelmann, 8,

3 Thl. 4 Ngr.) — Zeitsch. für luth. Kirche 2; 1867, 1; Zimmermann,

Theol. Lit. Bltt. 47.

ttuiiot. zleäiwtiou». (I.eip2. 1866, Nlnelibnug, 8. l'/zl'KI.) — N. cV.Kzt

28; Lehmann Magazin 32; Allg. Lit. Zt. 40; Gott. G. A. 33; Zim

mermann, Theol. Lit. Bltt. 83 ; Reusch. Theol. Lit. Bltt. 25.

Oll?. ^. I>. (Ü8,»u» oouzeieuti««. (ÜHti»b. 1865, U»u2, 8.) — Reusch,

Theol. Lit. Bltt. 5.

B. tcr Haar. Zehn Vorlesungen über Renan, Leben Jesu. (Gotha 1884,

Perthes, 8.) — Zeitsch. f. luth. Theol. und Kirche 1866, 1.

Haas C. Die erste Liebe und der letzte Versuch. (Augsb. 1866, Lamvart, 8.

6 Ngr.) — Bamb. Pastoralbltt. 12.

Haas C. Die zwei Hauptfeinde des Chiistcnthums in unserer Zeit. (Tüb,

1866, Laupp, 8. 1 2 Ngr.) — Menzel Lit. Bltt. 52.

Haberl F. l. Liederlranz zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria. (Re-

gensb. 1866, Pustet, K Heft 42 kr. rh.) — Allg. Lit. Zt. 31.

Hafen I. B. Eintausend Entwürfe zu Predigten. (Lindau 1865, Stetlner,

8. 2 Thl. 18 Ngr.)— Allg. Lit. Ztg. 1866, 5; Schles. Kirchenbltt. 19!

Litt. Bltt. zur Sion,Sevt. 1.

Hafen I. B. Predigten. (Stuttg. 1865, Koch, 8. 18 Ngr.) — Schles.

Kirchenbltt 13; Kath. Blätter aus Tirol 1; Philothea 10.

Hafen I. B. 160 Entwürfe zu Grabreden. (Stuttgart 1865, Koch,

18 Ngr.) — Schlef. Kirchenbltt. 20; Kathol. Blätter aus Tirol 1;

Philothea 10.
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hogemann H. Die römische Kirche (ffreib. 1864, Herder, 8. 2 Thl. 10

Sgr.) — Reusch, Thcol. Lit. Bltt. 8; Ocst. Vierteljahressch. für kath.

Theol. 3 ; Linzer Theol. prall. Quartalsch. 4,

Hagen. Aphorismen aus den Papieren eines Landgeistlichen. (Jena 1859—

1863. Schreiber). — Zeitschrift f. d. g. luth. Theol. und Kirche 3.

Hahn-Hahn I. St. Augustinus. (Mainz 1866, Kirchh. 8. 1 Thl.) —

Hist. pol. Bltt. I.VIII. 6; Menzel, Lit. Bltt. 77; Augsb. Postzeit. 98;

Lit. Bltt. zur Sion, Juni 2; Schles. Kirchenbltt. 24; Philothea 12.

HahnH. Geschichte der tath. Mission. (Coli, 1857—1865, Du°M°nt-

Schauberg, 8. 10 Thl.) — Lit. Handweiser 49.

Hllte P. Die christliche Idee des Kouigthums. (Paderborn 1864, Schö-

nmgh, 8. 3 Ngr.) — Oester. Vierteljahressch. für tath. Theologie I.

HoUllu«. 20 Geschichten von Kirchenliedern. (Stuttgart. Belser.) —

Zimmermann; Theol. Lit. Bltt. 91.

Bamberg er I. Christenthum und moderne Cultur. (Erlangen 1863, Blä«

sing, 8.) — Jahrb. f. deutsche Theol. X. 4.

H»mm ^,. N»»»i »ur I» 82ti«fllet!on vio»!re. (8»l»»«Kurß, 1864, 8.)

Feilsch, für luth. Theol. und Kirche 1866, 1.

Handbuch für Lehrer zur unterrichtlichen Behandlung biblischer Geschichten.

(Eassel 1865, Luckhardt 8.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1866,

5; Hanno». Schulzeit, 29; Christl. Schulbote aus Hessen 8.

Handbücher für das priesterliche Leben. (Schaffh. 1866, Hurler, 8. ».)

^ Thl. — Lit. Bllt. zur Sion 1; Philothea 4; Bamb. Pastoralblatl

32; Lit. Bltt. zur Sion, Juli 2.

Hllnd-Concordanz, biblische. (Bremen 1866, Tractathaus, 1 Thl. 7^ Sgr.)

— Zimmermann, Theol. Lit. Vltt. 18.

Haider C. Die Entstehung und Ausbreitung des Christenthums in den

ersten drei Jahrhunderten. (Neuwied 1865, Heuser, 8. 2 Thl.) — Jahrb.

f. deutsche Theol. XI. 2; Nllg. Lit. Zt. 49; Ohly, Pastoralbltt. III, 2;

Nllg. kirchl. Zeitsch. 9; Zimmermann, Theol. Lit. Vltt. 71; Lit. Cen-

tralbllltt 50.

Hartman« PH. Repertorium Rituum. (Paderb. 1865, 8. Schöningh, 8.

3 Thl, 7 Ngr.) — Allg. Lit. Zt. 15 u. 39; Lit. Bltt. zur Sion, Mai

2; Bamberger Pastoralbltt. 46; Schles. Kirchenbltt. 34.

Hartwig G. Gott in der Natur. (Wiesbaden 1864, Kreidet, 8.) Die Pre

digt der Gegenwart, II, 9 u. 10.

Hase C. A. Vom Er>. des Johannes. (Leipz. 1866, Breitkopf und Härtet,

8. 12 Ngr.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 99.

Hase. Handbuch der Protest. Polemik. (Leipz. 1864, Breitkopf u.Härtel.) —

Heidenheim. Vierteljahressch. III, 3.

Hasler F. lieber das Verhältnis; der heidnischen und christlichen Ethik.

(München 1866, Franz. 8. 12 Ngr.) — Allg. Lit. Zt. 30; Zimmer.

mann, Thcol. Lit. Bltt. 67; Sion, Theol. Lit. Bltt. Dec. 1.

11»
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Hauck W. Theol. Jahresbericht. (Wiesbaden 1866. Niedner, 8. 1 Thl.) —

Jahrb. f. deutsche Theol. XI, 2; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 37;

Protest. Kirchenzt. 25; Kirchenbltt. f. d. res. Schweiz 14.

Haupt F.Das Episcopat der deutschen Reformation. (Franks. 1866, Hey-

der und Zimmer, 8. l'/g Thl.) — N. ev. Kirchenzt. 30.

H»n»bsi'l N. Oompeuäium LerLmoni^rum. (?rid. 1866, llerclei', 8. 12

Nsr.) — Allg. Lit. Ztg. 49.

Hausrath A. Der Apostel Paulus. (Heidelberg 1865, Bassermann, 8.

24 Sgr.) — Protest. Kirchenzeit. 1865, Nr. 49; Zimmermann, Theol.

Lit. Bltt. 103; 1866, Nr. 45; Allg. tirchl. Zt. 2; Bremer Sonntags«

blatt 1; Augsb. Allg. Zeit. 1865, Nr. 339 Beil.; Orenzboten 14; Zeit

stimmen aus der res. Kirche d. Schweiz 8 ; Blätter für lit. Unterhalt,

22; Neue evang, Kirchenzt. 19; Jahrb. f. d. Theol. XI, 3; Lit. Cen-

tralblatt 42.

Hausrath A. Gesch. der alttestamentl. Lit. (Heidelb. 1865, Mohr, 8.

14 Ngr.) — Allg. kirchl. Zeitschrft. 4.

Havenstein. Gcistl. Reden. (Franks. 1866, Harnecker, 8.1'/, Thl.) —

Neue ev. Kirchenztg. 23.

Hebenstreit A. Jesus unser Vorbild. (Graz 1866, Ferstl, 8. 12 Ngr.) —

Allg. Lit. Zt. 28.

Hechelmann A. Hermann II. Bischof von Münster. (Münster 1866, Re

gensberg, 8. '/« Thl.) — Reusch, Theol. Lit. Bltt. 14; Lit. Handweiser

49; Menzel, Lit. Bltt. 96.

Heimbach P. Schaubühne des Todes. (Augsb. 1864, Schmid, 8. ^ Thl.)

— Linzer theol. prakt. Quartalsch. 1865, 4; Philothea 9.

Held C. F. W. Jesus der Christ. (Zürch 1865, Mayer, 8. 1 Thl.) —

Jahrb. für deutsche Theol. XI, 2; Zeitstimmen aus der res. Kirche der

Schweiz 9; Braunschweiger luth. Kirchenbltt 8.

Heller S. Zur Charakteristik der Schriften und Schriftsteller des N T.

(Prag 1867, Steinhäuser, 8. 60 kr. öst. Währ.) — Allg. Lit. Zt. 48.

Henn P. Das schwarze Buch. (Paderb. Schöningh, 8. 12 Ngr.) — Zimmer

mann, Theol, Lit. Bltt. 47.

Henke E. Zur neueren Kirchengeschichte. (Marburg. 1867, Elwert, 8.

1 Thl.)— Theol. Studien und Kritiken 1867, 1; N. ev. Kirchenzt. 44.

Hergenröther PH. Die Antiochenische Schule und ihre Bedeutung auf exe

getischem Gebiete. (Würzb. 1866, Stahel, 8. 12 Ngr.) — Bamberg,

Paftoralbllltt 43.

Hergenröther I. PH°tius.(Regensb. 1867, Manz, 8. 3 Thl. 18 Ngr.)

— Allg. Lit. Zt. 51.

Uslßeurostner ^. Ant^In!» Fiaeeum. (Mirceburßi 1865, l'lieiu, 4.) —

Allg. Lit. Ztg. 5; Ltuä«», 40.

Hergt C- Palästina. (Weimar 1865, Geogr. Institut,8. 2 Thl. 15 Sgr.)

— Gott. G. A. 11; Litt. Centralblatt 1866, 6; Bltt. f. Lit. Unterh.

7; Ausland 14; Wissensch. Beilage d. Leipz. Zt. 45; Jahrb. f. deutsche

Theol. XI, 4.



Von vr, Theodor Wiebemann. 1ß5

Hettinger Fr. Apologie des Christenthums, (Freib. 1865, Herder, 8.

2 Thl. 10 Sgr.)— Allg. Lit. Ztg. 7 u. 52; Linzer theol. prall. Quar-

wlschrift 2; Augsb. Postzt. 69; Katholik, August.

Heubner H. L, Christliche Topik. (Potsdam 1863, Niegel, 8.)— Zeitsch.

f. luth. Theol. 2 ; Jahrb. f. d. Theol. XI, 3.

Hilgenfeld, Bardesancs, der letzte Gnostiker. (Leipzig. Weigel, 8.)

— Il«v. orit. 9.

Hindberg C. G. Die Berufsthätigkcit des Gefängnißgeistlichen. (Leipzig

1866, Fritsch, 8. 1'/, Thl.) — Allg. Lit. Zlg. 43; Volksblatt für

Stadt und Land 82; Lit. Centralbltt 51; Philothea 12.

llinsodiu» ?. veerstli!«« ?»suäo-I»iäoli»u»e. (I^ip»!»« 1863, l'auelinit«,

8. 5 IUI. 10 8ß>-.) — Tübinger theol. Quartalschrift 3.

Hipler Fr. Meister Johannes Marienwerder. (Braunsberg 1865, Peter, 8.

1 fl. 24 kr. rh.) — Tüb. Theol. Quartalschrift 2 ; Reusch, Theol. Lit.

Bltt. 26.

Hirsch K. Ueber Diptychen, Necrologien, Martyrologien u Verbrüderungs

bücher im Mittelalter. (Graz 1865, Kienreich, 4.') — Allg. Lit. Zt. 7;

Anzeiger f. K. d. deutschen Vorzeit 4.

Hirfchcr I. B. Selbsttäuschungen. (Freib. 1865, Herder, 8. 7'/, Sgr.)—

Kentenich, Zeitschrift f. Erz. u. Unter. XV, 1; Linzer Theol. pratt.Quar«

talsch. 2.

Hirscher I. B. Leben Mariens. (Freib. 1865, Herder, 8. 22 Sgr.) —

Lit. Bltt. zur Sion, 1.

Hirschfcld G. Religionsstatistik der preuß. Monarchie. (Arnsb. 1866,

Schilgen, 8. 1'/< Thl.) — Lit. Handweiser 46; Lit. Centralblatt 37.

Hirzel I.Das apost. Glaubensbekenntniß. (Zürch 1865,Meyer,8. '/^ Thl.)

— Biaunfchw. luth. Kirchenblatt 8; Ev. Kirchen- und Volksblt. f.

Baden 44.

"lbe llistoii« ed^lÄLtei ol tu« ?euwteu<:n vin6!<:»t8ä. (I^ouäciu 1863, Lliel-

ünßwu.) — Jahrbücher f. deutsche Theologie XI, 1.

Hitzig F. Die Psalmen. (Leipzig 1864—65, Winter, 8. 3 Thl. 18 Ngr.)

— A. kirchl. Zt. 1866, 1; Jahrb. f. deutsche Theol. XI, 1; Zimmer

mann, Theol. Lit. Bltt. 28 ff.

Hobein C- Buch der Hymnen. (Schwerin 1864, Stiller, 8.) — Zeisch. f.

luth. Theol. 2.

Holemann H. G. Neue Bibelstudien. (Leipz, 1866, Bredt, 8. 2'/g Thl.)

— N. ev. Kirchenzt. 52.

Höllrigl B. Das betrachtete hl. Magnisicat. (Wien 1865, Braumüller, 8.

1 Thl.) — Allg. Lit. Zeit. 18.

Hövelmann W. Biblische Geschichte des alten unb neuen Testamentes.

(Paderborn 1865, Iunfermann, 8. 10 Sgr.) — Allg. Lit. Zt. 3; Reusch,

Theol. Litt. Bltt. 14.

Hofacker L. Predigten. (Stuttg. 1866, Steinkopf, 8. 1 Thl. 4 Ngr.) —

Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 94.

Hoffinger I. B. I. Nep. Ehrlich. (Prag 1866, 4.) — Allg. Lit. Zt. 50.
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Hofmann I. Der erste Corintherbrief. (Nördl. 1866, Beck, 8. 1 Thl.

26. Ngr.) — Protest. Kirchenzt. 15; N. ev. Kirchenzt. 31.

Hofmann R. Die Lehre vom Gewissen. (Leipz. 1866, Hinrichs, 8. 1 Thl.

26 Ngr.) — Neue euang, Kirchcnzcit. 46; Zimmermann, Theol. Lit.

Bltt. 101.

Hoffmann W, Ein Jahr der Gnade in Jesu Christo. (Berlin 1864, 8.

Wiegandt.) — Zcitsch. für luth. Theol. und Kirche 1866, 1; Gesetz u.

Feugniß, 2, 3.

Hoffmann. Zwölf Festpredigten. (Halle, Mühlmann, 8.) — Evnng.

Sonntagsbotc 2.

Hoffmann F. Eine offene Stimme aus den Sächsischen Landen für I».

Schenkel in Heidelberg und seine Schrift „Das Charakterbild Jesu"

gegen Oberschulrath Dr. Weidemann in Mciningen und fein Buch „Die

neuesten Darstellungen des Lebens Iesu:c." (Salzungen 1865, Scheer-

messer, 8. 7'/, Sgr.) — Die Predigt der Gegenwart, II, 9. u. 10.

Holzwarth F. I. Der Abfall der Niederlande. (Schafft. 1865. Hurter, 8.

3 fl. 48 kr. rh.) — Chilianeum VIII, 4. Augsb. Mg. Zt. 7, Beil.; Lit.

Centllllblatt 12; Gott, Gel. An;. 7; Reusch. Theol. Lit. Bltt. 8; Tut».

Theol. Quaitlllschrift 3. Bltt. für lit. Unterh. 43; Oest. Viertclsahres-

schrift für lath. Theol. 4.

Hoppe L, A. Die Epitlesis der griechischen und orient. Liturgien und der

römische Consecrationscanon. (Schaff. 1864, Hurter, 8. 1 Thl. 26 Sgr.)

— Lit. Handweiser 42; Reusch, Theol. Lit. Blt. 10.

Horawitz I. Das Buch Jesus Sirach. (Breslau 1865, Schlettcr, ».

10 Sgr.) — Lit. Centralblatt 1865, 52.

Hör »INA (3. Ile»ums 6ogii!»tic>u«, Iiistoi iyuL et oriticzuo <ie» <i«b»!« »u r I«

«»int ziini»töre. (8tl»»«bourF 1864, 8.) — Zeitschrift für luth. Theol.

und Kirche 1866,1.

Huber I. Die Idee der Unsterblichkeit. (München 1864, Lentner 8. 20

Sgr.) — Zeitschrift für d.ges. luth. Theologie und Kirche 3; Lit. Haud-

weiser 45; Hauck, Jahresbericht 2, 3.

Hub er Ioh. Johannes Scotus Erigena. (München 1861, Stahl. 8.) —

Zeitsch. f. Philosophie u. philos. Kritik. XI.VIII, 1.

Huch I. G. Das nichtige und vernichtende Wesen des Bösen. (Zeitz 1863,

Huch, 8.) — Jahrb. f. d. Theol. X, 4.

Hu guet. Der Schild der Kinder Marien«. (Schafft. 1864, Hurter, 8.) —

Prediger u. Katechet 4.

Hübner I. Glockenklänge aus dem Diesseits und Jenseits. (Berlin 1865,

Matthies, 8. 1 Thl.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 95.

Hundeshagen K. B. Beiträge zur Kirchenversassungs-Geschichte und Kir-

chcnpolitik. (Wiesbaden 1864, Niedner 8.) — Jahrbuch für deutsche

Theol. X. 4.

Hunolt F. Fasteiipiedigen. (Paderborn 1866, Schöningh,8. '/^ Thl.) —

Mg. Lit. Ztg. 41.
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Harter Fr.v.;Kirche und Protestantismus. (Wien 1864, Mechitharisten, 8.)

— Glaser Jahrbücher VI, 1.

HuyssenO. Des Christen Trost in Kriegsnoth. (Kreuznach 1866, Maurer,

8. 2'/, Ngr.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 58.

Huyssen G. Die Feste der christl. Kirche. (Iserlohn 1865, Bädecker 8.

1 Thl. 6 Ngr.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 54 ; Neue ev. Kir-

chenzt. 35.

Jacobson H. F. Das evangel. Kirchenrecht des preuß. Staates. (Halle

1866, Pfeffer, 8. 2 Thl.) — Protest. Kirchenzt. 1866, 2; Altpreuß.

Monatssch. 4; Neue ev. Kirchenzt. 36; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt.

73; Lit. Centilllblatt 49.

Jäger O. Die Zerstörung von Jerusalem durch Titus Fl. Vespasianus.

(Moers 1865, Spaarmann, 8. 5 Sgr.) — Lit. Centralblatt 20.

Iaensch B. Der Schulzwang kein Stück moderner Tyrannei. (Regensburg

1866, Mauz 8.) — Archiv f. tath. K. R. 1866, 3.

^»fls. Lidlintbec:» re^um germauiearuii!. (Lerllu 1864—1866, ^Veiä-

manu, 3 voll. 8. 13 l'nl.) — Lit. Hllndw. 46; Lit. Centralblatt 26;

Allg. Lit. Zt. 33; Katholik, Sept.; Sybel, hist. Zeitsch. 4; Gott. Gel.

Anz. 45; Hist. Pol. Bltt. I.VII, 5.

Jahr G Die Psalmen. (Neuwied 1864, Beck, 8. 12 Ngr.) — Jahrb. f.

deutsche Theol. XI, 4.

Jahr G. Buch Hiob. (Neuwied 1865, Beck, 8. 12 Ngr.) — Jahrbuch f.

deutsche Theol. XI, 4.

Jahrbuch des Gustav-Abolf-Vereines. (Elberf. 1866, Friedrichs, 8. '/,

Thl.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 14. ^

Ianet. Der Materialismus. (Paris, Iung-Treutel, 8.) — Protest.

Kirch enztg. 36; Zeitschrift für eracte Philos. VII, 2.

Iastram. Katechismus-Tabellen. (Gott, Neuerlich, 8.) — Hannov, Schul

zeit 31.

Jaspis. Ueber kirchliche Katechisationen. (Stettin 1865, Nahmer, 8.) —

Gesetz u. Zeugniß 4.

Ibn Hischam. Das Leben Mohammeds. Aus dem Arabischen übersetzt von

Professor Dr. O. Weil. (Stuttgart 1864, Metzler, 8. 5 Thl. 24 Sgr.)

— Lit. Centralblatt 52.

Jesus in Samllricn. (Basel Vahnmaier, 8.) — Sachs. Kirchen» u.

Schulz. 6.

Iirsik I. V. Populäre Dogmatil. (Wien 1865, Mayer, 8. 2 fi. 60 kr.

öst.W.) — Allg.Lit. Zt. 11.

John I. 6 Fastenpredigten. (Hamburg 1866, Maule, 8. '/, Thl.) — Zim.

mermann, Theol. Lit. Bltt. 76.

Iosephson. Eschatologische Bilder. (Stuttg., Steinkopf 8.) — Gefetz

u. Zeugniß 10; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 103.

Isenberg D. Der Primat und der Episcopat. (Hannover 1866, Schmorl,

8. '/, Thl.) — Neue ev. Kirchenzt. 33; Allg. kirchl. Zeitsch. 9; Zim

mermann, Theol. Lit. Bltt. 98.



Ißg Bibliographische Uebersicht.

Itzerott. Handbuch für bibl, Geschichten. (Quedlinburg, Basse, 8.) —

Hannov.Schulzt.31; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 53; Schulbote aus

Hessen 40.

Iütting. Bibl. Wörterbuch. (Leipzig 1864, Teulmcr, 8.) — Süddeutsch.

Schulbote 6.

Kahnis K. Ueber die Principien des Protestantismus. (Leipz. 1865, Dörf-

fling und Franke, 8. »/, Thl.) — Allg. kirchl. Ztsch. 2; Evang. Sonn-

tagsbote 17; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 90; N. ev. Kirchzt. 49.

Kahnitz E. Aufklärung nach Actcnquellen über den 1835—1842 in Kö

nigsberg i. P. geführten Religionsproceß. (Basel 1862, Balmer.) —

Jahrbuch, f. deutsche Theol. X, 4.

Kahnitz E. Hist. Auszug :c. (Basel 1865, Balmer, 8.) — Jahrbuch, für

deutsche Theol X, 4.

Kaim Is. Das Kirchenvatronat. (Leipz. 1865, Prieber, 8. 2 Thl. 24 Sgr.)

Archiv, f. kllth. Kirchenrecht 1866, 3; Reusch. Theol. Lit. Bltt. 12;

Protestantische Kirchenzeit. 37; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 73.

Kampschulte H. Geschichte der Einführung des Protestantismus im Be

reiche der jetzigen Provinz Westfalen. (Paderborn 1866, Schö-

ningh, 8. 1 Thl.) — Reufch, Theol. Lit. Bltt. 8; Katholik, Mai; Lit.

Centralblatt 25; Lit. Handweiser 46; Allg. Lit. Zt. 40; Bamberger

Pastoralbltt. 41; Lit. Bltt. zur Sion, Sept. 1; Schlcs. Kirchenbltt. 39.

Kapff. Pllssions-Predigten. (Ttuttg. 1866, Steinkopf, 8. 14 Ngr.) —

Gefetz und Zeugniß 8 u. 9; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 89.

Kllpplmayr F. X. Veiherrl. Gottes undMaricns. (Würzb. 1865,Iulien,

8. 12 V« Ngr.) — Philothea 4.

Karajan Th. G. Abraham a Sancta Clara. (Wien 1866, Gerold, 8.

4 fl. öfter. W) — Allg. Lit. Ztg. 46 u. 47; Deutsche Bltt. 43;

Augsb. Postzt. 247; Petzholdt, Neuer Anzeiger für Vibliog. u. Biblio-

thetswissensch. 11.

Kartner I. Theoret. und prakt. Eherccht. (Innsb. 1865, Wagner 8.) —

Reusch. Theol. Lit. Blt. 21.

Kayser I. Ueber den sogenannten Barnabas-Brief. (Paderborn 1866, Iun-

fermann, 8. 16 Sgl.) — Reusch. Theol. Lit. Bltt. 14; Kathol. Blätter

aus Tirol 31 ; Schles. Kirchenbltt. 41.

Kayser I. Beitrage zur Geschichte und Erklärung der Kirchenhymnen, (Pa

derborn 1866, Iunfermann, 8. 17'/, Sgr.) — Allg. Lit. Zt. 52.

Keerl PH. F. Die Einheit der biblischen Urgeschichte. (Basel 1864, Bahn-

maier, 8.) — Protest. Kirchenzt. 3; Reich Gottes 23.

Keerl PH. F. Der Gottmensch, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes.

(Basel 1866, Bahnmaier, 8. 2 Thl.) — Lit. Centralblatt 52; Neue

ev. Kirchenzt. 52; Menzel, Lit. Bltt. 30.

Kehrein I. Das „Vater Unser" und das „Ave Maria." (Franks, a. M.

1865, Hamacher, 8. 12 Ngr.) — Oest, Volksfreund 1865, Nr. 297.

Keil C. F. und Delitzsch Fr. Biblischer Commentar über das AT.

(Leipz. 1864—66, Dörffling, 8. 2 Thl. 4 Ngr.) — Zeitsch. f. d. ges.
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luth. Theol. u. Kirche 1866, 2, 3; N. ev. Kirchenzt. 24; Gott. G. Anz.

25;Berkholz Mitlheil. 3; Dorvat, Ztschrift f. Theol. u. Kirche 3.

Keim Th. Der geschichtliche Christus. (Zürch Orell, Fützli u. C., 8.

1'/, Thl.) — Die Predigt der Gegenwart, II, 9. u. 10; Protest. Kir

chenzt. 10; Allg. Lit. Zt. 20; Deutsches Museum 15; Allg. tirchl.

Ztsch. 5; «evue 6e 1'deol. IV, 2 ; Lit. Centralblatt 32; Kirchen»

bllltt f. d. res. Schweiz 13; Ztsch. f. d. luth. Theol. 4.

Keller 2. I^Luo^eliqus . . . et le» priueipe» 6e 1789 ou l'e'ßli»«, I'et»t et

I» likerts. (p»ris 1865, kuu»8ie!ßue, 8.) — Lit. Handwciser 42.

Keller E. F. Geschichte Nassau's von der Reformation bis zur Neuzeit.

(Wiesbaden 1864, Limbarth, 8.) — Allg. Lit. Zt. 29.

Kellner H. Hellenismus und Christcnthum. (Köln 1865, Du Mont Schau«

berg, 8. 1 Thl. 20 Sgr.) — Allg. Lit. Zt. 1866, 1; Katholik, 1866,

Jan.; Glaser, Jahrbücher V, 1 ; Chilianeum VIII, 8; Reusch. Theol.

Lit. Bltt. 9; Lit. Handweiser 46.

Kellner L. Die Pädagogik der Voltsschule. (Essen 1865, Bädecker, 8.

'/, Thl.) — Hllmb. Schulbl. 382; Musik und Lit. Bltt. 1; Süddeutsch,

kath. Schulwochenblatt 8; Allg. Schulzeit. 15; Berliner Schulzeit. 26;

Allg. deutsche Lehrerzt. 33.

Kempis Thomas von. Vier Bücher von der Nachfolge Christi. (Augsb.

1865, Schlosser, 8. 5 Sgr.) — Allg. Lit, Zt. 40.

Kempis Thomas von. Nachfolge Christi. Uebersetzt von Vrunner. (Wien

1866, Sarlori 8. 40 kr. öfter. W.) — Allg. Lit. Zt. 40.

üempi». I'liaraae » De imitntioue 0!>ri»ti Iil>. IV. (I^ip». 1866, l'eutmer,

12.) — Allg. Lit. Zt. 40.

Kern der hl. Geschichte d. A. u. N. T. (Köln 1866, 8. 5'/, Sgr.)— Reusch,

Theol. Lit. Bltt. 14.

Kerschbaumer A. Lehrbuch der kath. Pastorat. (Wien 1863, Braumüller,

8. 2 Thl.) — Reusch, Theol. Lit. Bltt. 6; Oester. Viertcljahressch. für

kath. Theol. 3.

Kerschbauer A, Leitfaden der Erziehungskunde für Theologen, (St, Polten

1866, Passy und Sydy, 8. 50 kr. öfter. W.) — Allg, Lit. Zt. 4.

Kerschbauer A. Cardinal Klesel. (Wien 1865, Braumüller, 8. 2°/, Thl.)

— Lit. Handweiser 50.

Ketteler W. E. Ist das Gesetz das öffentliche Gewissen? (Franks. 1866,

Hamacher, 8. 3 Ngr.) — Allg. Lit. Zeit. 22.

Kietz G. Fr. Ueber Dogmatil und freie Forschung. (Stuttg. 1864, Schober,

8.) — Jahrb. f. deutsche Theol. Xl, 1.

Kihn H. Die Bedeutung der Antiochcnischen Schule auf dem exegetischen

Gebiete. (Ingolstadt 1866,Krüll 8. 36 tr. rh.) — Augsb, Postzt. Beil.

Nr. 65.

Kist L. Geistl. Schatzgräber. (Mainz 1866, Kirchheim, 8, ^ Thl.) —

Menzel, Lit. Bltt. 67.

Kist L. Dienstbüchlein fürs Christcnthum. (Mainz 1865, Kirchheim, 8.

12 Ngr) — Menzel, Lit. Bltt. 33.
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Kirchcngesangbuch Wittembergisches. (Wiesbaden 1866, Niedner, 8.

18 Ngr.) — N. eo. Kirchenzt. 22.

Kirchenlieder 80. (Hamburg 1865, Rauhe Haus, 8.) — Süddeutsche

Schuld. 25.

Kirchen-Ornamentik Evangelische. (Berlin 1865, Amsler u. Ruthardt,

2 Thl. 20 Sgr.) —Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 96.

Kilchmann I. H. Ueber die Unsterblichkeit. (Berlin 1865, Springer, 8.

1 Thl. 10 Sgr.) — Breslauer Zeit. 1865, 403; Allg. Lit. Zt. 1866,

4; Lit. Centralblatt 1866, 6; Voltsblatt für Stadt und Land 25; Lit.

Handweiser 45; Protest. Kirchenzt. 28.

Il I e i n ^. De ^»n»on!»ini orißiue, 6ootiin», uistori». (^i»8kle, 1863, 6l»

vsur, 8. '^ Thl.) — Allg. Lit. Zeit. 1866, 11.

Kleinert P. Jesus im Verhältnis; zu den Parteien seiner Zeit und zu

Johannes dem Täufer. (Berlin 1865, Wicgandt u. Grieben, 8. 6 Ngr.)

— Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 95: Hauck, Jahresbericht

2, 3; Zeitsch. f. d. luth. Theol. 4; Vraunschw. luth. Kirchenbltt. 12.

Klemperer W. Fcstpredigten. (Breslau 1866, Schletterer,^ 8. 1 Thl.) —

Lehmann, Magazin 37.

Kleist-RetzowH.H. Der Adel und die Kirche. (Verl. 1866, Hertz, 8. Sgr.)

— Menzel, Lit. Bltt. 64; Volksbltt. für Stadt und Land 44; Reusch.

Theol. Lit. Bltt. 12.

Klette G. M. Rechtsverhältnisse bei Kirchmbauten. (Neu°Ruppin 1865,

Oehmigke, 8. 1'/, Thl.) — Becker u. Pözl, Vicrteljahressch. 1865, 4;

Lit. Centralblatt 19.

Kl.eutgcn I. Die Theologie der Vorzeit. (Münster 1865, Theißing. 8. epl.

6'/g Thl.) — Allg. Lit. Zt. 1865, 10; Katholik, März.

Kliefoth Th. Das Buch Ezcchiels. (Rostock 1864—65, Hinstorff, 8.

3 Thl.) — Lit. Centralblatt 20; N. ev. Kirchenzt. 17 ff.

Kliefoth Th. Sacharsa. (Schwerin, Stiller, 8.) — Zeitschrift für

luth. Theol. 4.

XIolul»r 1^. 0omment»riu8 in Lv»nß. «. il»ttbzei. (Vinllodon. 1866,

»leeuitlMlizlsi! , 8. 2 tl. 12 ^r. ö»t. WäKr.) — Allg. Lit. Zt. 50;

Reufch, Theol. Lit. Blt. 24.

Klops ch R. Christlicher Familien-Tempel. (Glogau, Fleming, 8. pr. Heft

4 Ngr.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 98.

llll>8tßrln»iiu H,UA. VinäieillL I^ueau»«. (l3ötti«ß. 1866, V2u6«nlwe!l,

8. 12 8gr.) — Lit. Centralbl. 22; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 43.

Knaate I. K. Luthers Antheil an der Äugsburgischen Confession. (Berlin,

1863, Wienand und Grieben, 8.) — Jahrb. f. deutsche Theol. X, 4.

Knauth Fr. Melanchthon. (Berlin 1865, Wohlgemuth, 8. 7« Thl.) —

Bltt. für Lit. Unterh. 8; Lauckhard, Reform 1.

Xnoll H. In«titutiouo» tbßoloßiae ßenerilli». (0,'niz). 1865, ^»ßuer, 8.)

— Lit. Handweiser 43.

Knoll S. Die Apostelgeschichte in Kanzelvortragen. (Schafft. 1863, Hur«

tcr, 8. 1 7, Thl.) — Lit. Handweifer 42.
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Knoll S, Der Pfingsttrcis. (Schaffh. 1865, Hurtcr, 8. 1'/, Thl.) —

Allg. Lit. Zt. 1866, 9; Lit. Handwciser 42; Schles. Kirchenblatt 26;

Philothea 10.

Koch E. Gesch. d. Kirchenliedes. (Stutt. 1866, Beser, 8.) — Lit. Ccntral-

bltt. 46; N. ev. Kirchenzt. 52.

Koch L. GrafElger von Hohnstcin, der Begründer des Dominitaucr-Ordens

in Thüringen. (Gotha 1865, Perthes, 16 Sgr.) — Lit. Centralblatt

1865, 51; Allg. Lit, Zt. 1866, 15.

Iloerder ^. 8. Ir«n»eu» 6e ßr»ti» »»netitloaute. (Wireel,. 1865, 1'Kein, 8.

2? Nßr,) — Bamberg, Pastoralblalt 1866. 9; Allg. Lit. Zt. 1866,

22;Kathol. Mai; Reusch, Thcol. Lit. Bltt. 13; Sion, Lit. Bllt. März.

Korber I. Das Geheimnis; der Einheit und Verschiedenheit der vier Evan

gelien. (Rcgenöb. 1866, Manz, 8. 1'/^ Thl.) — Bamb. Pastbltt. 19;

Rensch. Theol. Lit. Bltt. 17,

Kogcl. Der erste Brief Petri. (Mainz Kunze, 8.) — Braunschweig,

luth. Kirchenbltt. 12.

Köhler A. Die nacherilischen Propheten. (Erlangen 1860—65, Deichert,

8. 2 Thl. 24 Sgr.) — Reusch. Thcol. Lit. Bltt. 14; Lit. Centralbltt.

88; Hlluck, Jahresbericht 2, 3.

Köllner E. Ordnung u. Uebersicht der Materien der christlichen Kirchen-

gcsch. (Gießen, 1864, Rothe, 8. 1 Thl.) — Lit. Ce»tralblatt 1866, 3.

König G. Psalmenbilder. (Bern 1865, Mann, 3 Thl.) — Zeitschrift für

bild. Kunst 6; N. ev. Kirchenzt. 23.

Konig I. L. Hlluvtliturgien der alten Kirche. (Neustrclitz1865,Bllinewitz,

8. 1'/, Thl.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 101; Evang.

Kirchenzt. 45, 48.

Königsfeld G. A. Lateinische Hymnen und Gesänge. (Bonn 1865, Weber,

8. 1 Thl. 10 Sgr.) — Lit. Centralbltt. 44.

Kohut A. Ueber die jüdische Angclologie und Dämonologie in ihrer Abhan»

gigkeil vom Parsismus. (Leipz. 1866, Brockhaus, 8. 20 Sgr.) — Lit.

Centralblatt 47.

Kolde.Rcligi°nsbuch.(Bresl.1864,Trewendt.8.) Sachs. Schulzt. 1865,52.

Koopmann. Das ev. Christenthum, (Hamburg 1866, Nolle, 8. 18 Sgr.)

— Volksblatt f. Stadt u. Land 51; Lit. Centralblatt 34; Neue

ev. Kirchenzt. 32; Zimmermann, Thcol. Lit. Bltt. 82.

Kradlllfer I. Schulpredigt über Ephes. VI, 1—4. (Zürch 1864, Loh-

baucr, 8. 3 Sgr.) — Die Predigt der Gegenwart, II, » u. 10.

Krätzingcr I. G Predigten. (Darmstadt 1865, Würtz, 8. 1 Thl.) —

Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 4; Gesetz n. Zeuguiß 10.

Kraft W. Aruoldi, Bischof von Trier. (Trier Lintz, 8.) — Lit. Bltt.

zur Sion 1.

Kraft K. G. Maria u. Jesus. (Ncuburg 1863, Prechter, 8.)— Bamberg.

Pastoralblalt 1866, 2.

Kramer F. Von der alleinseligmachende» tath. Kirche. (Düsseldorf 1865,

Kampmann.) — Kath. Blätter aus Tirol 4.
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Krause A. Erlösung u. Versöhnung. (Hamb. 1865, Niemeyer, 8. 24Ngr,)

— Zimmerniann, Thcol. Lit. Bltt. 13.

Krawutschke R. Requiem. (Einsicdeln 1865, Benzinger, 4. 24'/, Ngr.)

— Allg. Lit. Zt. 8; Philothea 12.

Kreitmair G. Die Irrth. d. Irving'schcn Apostel. (Ansbach 1866, Junge,

8. 8 Ngr.) —Zimmermann, Theo!. Lit. Vltt. 97.

Krementz PH. Israel Vorbild der Kirche. (Mainz 1865, Kirchheim, 8.

7 7^ Sgl.) — Katholik 1865, 12; Allg, Lit. Zt. 1866, 15; Reusch,

Theol. Lit. Bltt. 7; Märkisches Kirchenblatt 20; Sion, Lit. Bltt. März;

Kllth. Blätter aus Tirol 7; Schles. Kirchenbltt. 31; Augsb.Postzt, 141.

Kritzler H. Humanität und Christenthum. (Gotha 1866, Perthes, 8.

2 Thl.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 21 ; I^onäon Neviev 312.

Krüger. Das ev. Kirchenjahr. (Langensalza Verlags-Comptoir.) — Zim

mermann, Theol. Lit. Bltt. 94.

Krumacher F. W. David. (Berlin 1866, Wiegand und Grieben, 8. 1'/,

Thl.) — Voltsblatt f. Stadt und Land, 8; N. ev. Kircheuzt. 45; Braun-

schweig, luth, Kirchenbltt 12.

Krümel L. Geschichte der böhmischen Reformation. (Gotha 1866, Perthes,

8. 3 Thl.) — Ev. Sonntagsbote 9; Mitth. des Vereines f. Gesch. dn

Deutschen in Böhmen IV, 7; Ev. Kirchen- und Voltsblatt f. Baden N;

Neue ev. Kirchenzt. 11; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 62; Gesetz und

Zeugniß 1«; Kirchenbltt. der reform. Schweiz 20; Reusch, Theol. Lit.

Bltt. 21,

Künzer F. Der röm. Katechismus. (Schaffh. 1866, Hurter. iThl. 12 Ngr.)

Philothea 10; Litt, Bltt. zur Sion, Mai 1.

Küper. Das Priestcrthum des alten Bundes. (Berlin 1866,Hertz8. lThl-

6 Ngr.) — Lit. Centralblatt 1866, 21; Neue ev. Kirchenzt. 7; Zim

mermann, Theol. Lit. Bltt. 41.

Kugler B. Studien zur Gesch. des zweiten Kreuzzuges. (Stuttg. 188«,

Ebner und Seubert, 8. 1 Thl. 6 Ngr.) — «evue ori». 29; Sybel, Hist,

Zeitschrift 1866, 4; Pädag. Archiv 10; Gott. Gel. Anz. 44.

Ilu mptmüller ^. L. 6e H,n»»t2«!(> 8inl>it». (ließeusl». 1865, hustet, 8,

27 8ßr.) Lit. Centralblatt 1866, 31; Lit. Handweiser 47; Reusch,

Theol. Lit. Bltt. 18.

Kupfer. Was hältst du von Israels Rettung? (Bern 1865, Mann, 8,

3 Ngr.) — Gesetz u. Zeugniß 2, 3.

Kurts F. Ueber Schuldisciplin. (Brieg 1866, Bänder, 8. 3 7, Ngr.)-

Schles. Pro«. Bltt. 7.

Kurtz I. H. Geschichte des A. B. (Berlin 1864, 8.) — Jahrbücher fm

deutsche Theol. XI, 1 ; Lit. Bltt. zur Sion, 1 ; Ballien, Vierteljahres-

schrift 1; Philothea 9.

Kurtz I. H. Bibel und Astronomie. (Berlin 1865, Wohlgemuth, 8.) —

Protest. Kirchenzt. 2, 3; Jahrb. f. deutsche Theol. XI, 1; Ballien, Vier-

teljahressch. 1; Gesetz und Zeugniß 12.
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Kurtz I. H. Biblische Geschichte. (Berlin 1864. Wohlgemuth, 8. 10 Ngr.)

— Zeitsch. f. d. ges. luth. Thcol. u. Kirche 3.

Lllllcke F. X. Darf der Protestant für die Verstorbenen beten? (Berlin

1863, Jansen, 8. '/, Thl.) — Oest. Vierleljahrcsschrift für kath. Thcol.

1866, 2.

I^llemmerH. Feriptorum <3r»s<:!»« oituoäox»« Libliotnse», »eteot». (I'rili.

1865, Verilei-, 8. 2 l'ul. 24 831.,) — Oesterr. Vielieljahresschlifi für

kath. Theol. 2.

I^»«mmsr H. In clseret», llonoüii liuibeuorum 2»mo»c:«n»i» »nimnäverslo-

ne8. (l'nburß 1865, Neräei- 4. 28 8gr.) — Mg. Lit. Zt. 5,' Rcusch.

Theol. Lit. Bltt. 3; Chilianeum VIII, 8; Nw6°» 40.

1,»emiu sr N. 0oele8ti» uidg <Ieru»»!em, (k'reil,. 1866, N«r6s>', 8. 1 '/2

l'bl.) — Rcusch, Theol. Lit. Bltt. 10; Mg. Lit. Zt. 39.

Lagarde P. Clementina. (Leipzig 1865, Brockhaus, 8. 2 Thl. 20 Sgr.)

— Litt. Centralblatt 1866, 1.

1<»w^ >I. Introäuetio in »»oi'llm »Liipturilm. (^leedelu 1866, ve«»»iu, 8.

5 !>. 30 e.) — Reusch. Theol. Lit. Bltt. 13.

I^uäriol, Q'Lueu»li»tie. (p»l!g 1866, ?»Ilns 12.) — Liuäe» 43.

Lang H. Religiöse Charaktere. (Winterthur 1862, Lücke, 8.) — Jahrbücher

für deutsche Theol. X, 4.

lang O. Handbuch zur homil. Behandl. der Evangelien des Kirchenjahres.

(Breslau 1865, Dülfer, 8. 1'/, Thl.)— Zimmermann, Theol. Lit.

Bltt. 18, 60; Sachs. Kirchen, und Schulbltt. 33; Jahrb. für deutsche

Theol. XI, 3; Braunschw. luth. Kirchenbltt. 8.

Langbein B. A. Der Weg des Friedens. (Leipz. 1865, Naumann, 8.

1 Thl. 4 Ngr.) — Gesetz und Zeugniß ?.

Lange I. P. Theol. homil. Bibelwerl. (Bielefeld 1865, Velh. und Klasing,

8. der Band 1 Thl.) — Jahrbücher f. deutsche Theol. XI, 1; Mg.

kirchl. Zeitsch. 3; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 10; Gesetz und Zeugniß ?;

Hauck, Iahresb. 2, 3.

Lange, Beiträge zur Erklärung der Euangclien. (Halle, Mühlmann, 8.)

— Gesetz und Zeugniß 8 u. 9 ; Zeitsch. f. d. luth. Theol. 4.

Lange F. A. Gesch. des Materialismus. (Iserlohn 1866, Bädecker, 8. 2 Thl.

?7z Sgr.) — I.°näon Ileview, 312; Augsb. Mg. Zt. 166; Blätter

f. lit. Unterh. 28; Glaser Jahrb. V, 6; N. cv. Kirchenzt. 30; Lit. Cen-

tralbltt 47; Naturwiss. Lit. Bltt. 1; Köln. Zt. 361.

Langen I. Die letzten Lebenslage Jesu. (Freib. 1865, Herd. 8, 1 Thl.

10 Sgr.) — Bamberg, Pastoralbltt 19; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 11.

Langen I. Das Iudcnthum in Palästina zur Zeit Christi. (Freib. 1866,

Herder, 8. 1 Thl. 24 Ngr.).— Katholik, Sept. ; Volksblatt f. Stadt und

Land 82; Augsb. Postzt. 251; Mg. Lit. Zt. 50; Neue ev. Kirchzt. 47.

Langhaus E, Der Pietismus. (Leivz. 1866, Wigand, 8. 1°/, Thl.) —

Europa. 30; Zeitsch. f. Norddeutsch!. 5261; St. Galler Bltt. 14;

Aach. Zt. 88; Zeitstimmen aus d. res. Kirche der Schweiz 15; Sion,

August 2.
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Lllnghllns E. Die heilige Schrift. (Bern Dalp, 8.) — Allg. kirchl.

Zeitfch. 9.

Laurent I.C.M. Ioh. Valentin Andrea. (Stuttg. 1864, Liesching, 8.) —

Jahrb. f. D. Theol. X, 4.

Laurent I. C. M. Neutestamenlliche Studien. (Gotha, 1866, Perthes, 8.

1 Thl. 10 Sgr.) — Rensch. Theol. Literaturblatt 1866, 2; Gott. G.

1; Lit. Centralbltt. 1866, 13; Jahrb. für deutsche Theol. XI, 2; Neue

ev. Kirchenzt. 22; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 66.

I^»ur«nt >l. <ü. >l. pei'eßi'iüatoi'Ls me6!! »evi «zuatunr. (I^elpi. 1864, Hin»

riol>8, 4. 4 IKl. 24 83s. — Reusch. Theol. Lit. Bltt. 1866, 3.

Leben der Allvater der luth. Kirche. (Leipzig 1864, Naumann, 8. 1 Thl.

18 Ngr.) — Zeitsch. f. luth. Theol. 2.

Leben, das, des hl. Franz von Sales. (Wien 1866, Mayer, 18. 13V,

Ngr.) — Linzer theol. prakt. Quartalsch. I, 3.

Leben, das kirchliche, in Wien in der letzten Periode. (Wien 1865, Sar-

tori, 8. 6 Ngr.) — Chilianeum VII, 12; Kentenich, Ztsch. für Erzieh.

und Unterricht XV, 2; Philothea 6; Natur und Offenbarung XII, 6;

Linzer theol, pratt. Quartalschrift 3.

I^e Llllilt ingoilption» obretieune» 6e I» <3»>il8. (?»«» 1856— 65, 4. 120

l>) — Reusch, Theol. Lit. Bltt. 19.

I^soleroyu. l'Keoloßie äu dllteeliigte. (p»ri» 1866, Illlton, 12.) — Ntu<Is»

lißligeu^ßs, 36; llouix Il«vu«, 74.

Leder. Schulatlas zur bibl. Geschichte. (Essen Badcter 1.) — Cor

nelia V, 4 ; N. schles. Schulbote 3.

Leitmaier D. Apologie d. christl. Moral. (Augsb. 1866, Kranzfelder, 8.

1 fl. rh.) — Allg. Lit. Zt. 29.

Lentz E. G. H. St. Ansgar. (Hamb. 1865, Kittler, 8.) — Jahrb. für

deutsche Theol. XI, 2.

Leonhardi. Altarreden. (Leipz. Teubuer, 8.) — Sachs. Kirchen- und

Schulbltt. 12.

Leonhardi G. Galicius, Reform. Graubündens. (Bern 1865, Heubergcr,

8. 12 Ngr.) — Zeitschft. f. d. luth. Theol. 1867, 1.

Leu I. B. Predigten. (Staus 1865, Matt. 8. 2 Thl. 8 Ngr.) — ANg.

Lit. Zeit. 21; Schles. Kirchenblatt 21; Augsb, Postztg. 141; Phi

lothea 10.

Levy I. chald. Wörterbuch über die Targumim. (Leipz. 1865, Baumgiirt-

ner, 8. 1 Thl.) — Zeitsch. für die luth. Theol. 1867, 1.

Lieb n er T. A. Das Wachsen der Kirche zu ihrer selbst Besserung. (Dres

den 1865, Am Ende, 8.) — Zeitsch. f. luth. Theol. 2; Wisscnsch. Beil.

der Leipz, Zt. 59.

Liederlust der Zionspilger. (Leipz. 1865, Naumann, 8. 7'/^ Ngr.) —

Zeitsch. für luth. Theol. und Kirche 1866, 1; Zimmermann, Theol. Lit.

Bltt. 12.

Lierheimer F. t. Leib und Seele, (Regensb. 1864, Manz, 8. 1'/, Thl.)

— Lit. Handweis. 42.
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Lierheimer F. X. Die Kirche Jesu Christi, (Rcgensb. 1865, Man;, 8.

1'/< Thl.) — Chilianeum VII, 12; Lit. Handweiser 42; Wiener Kir-

chenzt. 10.

LipfA. Katechismus für kath, Volksschulen, (Regensb. 1863, Pustet, 8.) —

Salzb. Kirchenbltt. 1866, 9.

kipp M. Erinnerungen an Prof. Dr. A. Th. Riiner. (Landsh. 1865,TH°-

mllnn, 4.) — Allg. Lit. Zeit. 8.

Lipsius H. A. Grammat, Untersuchungen über die bibl. Gräcität, (Leipzig

1863, Heinrichs 8.) — Jahrb. f. deutsche Theol. XI, 1.

Lipsius V. ZurQuellenkritit des Epiphanius. (Wien 1865,Braumüller, 8,

I'/,Thl.) — Allg. tirchl, Zt. 2.

Literaturblatt, Theol., (Bonn 1866, Henry, 8.) — Louix, N«vu« 47.

Liuingstone D. u. Ch. Neue Missionsleisen. (Jena 1866, Costenoble, 8.)

ZThl.) — Hamb. Nachrichten 1865, 290; Grcnzbote 1866, 1, 13;

Kolner Zt. 28; Hcidelb. Jahrb. 1865, 59; Lehmann Magazin 16;

N. ev. Kirchenzt. 27; Blatt, f. lit. Unterh. 35; Petermann, Mitth. 8;

Menzel, Lit. Bltt. 49 u. 50.

Lob stein F. Die christlichen Festtage. (Basel 1863, Bahnmaier, 8. 12

Ngr.) — Zeitschrift für luth. Theol. u. Kirche 1866, 1; Gesetz und

Zeugniß 8 u. 9.

Lohe W. Hausbedarf christl. Gebete, (NUrnb. 1864, Sebald, 8. 18 Ngr,)

— Zeitsch. f. luth. Theol. u. Kirche 1866, 1.

Löwcnthal E. Eine Religion ohne Bekennlniß. (Berlin 1865, Grieben,

8. V, Thl.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 103.

Lohmann. Die glückliche Ehe. (Aachen 1866, Henscn, 8. '/« Thl.) —

Philothea 12.

Lorenz Fr. Haydn, Mozart und Beethovcn's Kirchenmusik, (Breslau

1866, Leulart, 8. '/« Thl.) — Reusch, Theol. Lit. Bltt. 10; Allg. Lit.

Zt. 27; Ueber Land und Meer 33; Signale 32.

Lorinser Fr. Kath. Predigten. (Schafft,. 1866, Hurter 3 fl. österr. W.)—

Salzburger Kirchenbltt. 14; Allg. Lit. Ztg. 29; Sion, Lit. Bltt. April;

Philothea 12.

Lucas a, S. Theresia. Die Braut des Gekreuzigten. (Wien 1866, Sartori,

8. 1 Thl. 12 Ngr.) — Kathol. Blätter aus Tirol 22; Schles. Kirchen

bltt. 36.

I^uoi6i ^,. De visiwtionß «aerorum limirmm, (liom»« 1866, 8.) — l?i-

vilt» «»ttolio», 8sr. VI, vol. VIII.

I^uäol lus äs 8»xc»ui». 1^» 6r»uä8 V!e de >Ie«u«-<I!l>ri»t. (?»>!» 1865,

Diüet 8.) — Lw6«» 41.

Ludwig H. Bethlehem. (Bern 1865, Dalp. 8.) — Jahrbücher für deutsche

Theologie XI, I.

Lukas Iof. Der Schulzwang ein Stück moderner Tyrannei. (Laudsh. 1865,

Thomann, 8. 15 Sgr.) — Der Schulfreund XXI, 4; Reufch, Theol.

Lit. Bltt. 7; Pfalz. Schulblatt 5; Oest. Schulbote ?; Wiener Kirchenzt.
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24; Linzer theol. prakt. Quartalschrift 3; Kath. Schulblatt 3; Allg.

Schulzt. 28; Sachs. Schützt. 33; Allg. deutsche Lehrerzt. 33.

Lübkc W. Vorschule zum Studium der kirchlichen Kunst des Mittelalters.
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VII.

Der Apostat Dr. «feßser und sein Verhältnis zur

Katholischen Rirche.

Von

vr, I. Ginzel, Domcapitular in Leitmenh.

„Am 15. Dccember 1839 starb zu St. Petersburg der durch

seine Schicksale und Schriften berühmte General-Superintendent uud

Kirchenrath der lutherischen Gemeinde, Dr. Ignaz Fehler im 83.

Illhrc seines Alters."

So meldete, nach St. Petersburger Blättern , die Augsbur

ger „Allgemeine Zeitung" vom 9. Jänner 1840 den Tod eines

Mannes, dessen Tcmfnamc Ignaz schon dem aufmerksamen Leser

die Vermuthuug nahe legen konnte, der Träger desselben dürfte ur

sprünglich der katholischen Kirche angehört haben. So ist es. In

der Thal ist Fehler ein durch seine Schicksale und seine zahlreichen

Schriften, wenn auch nicht berühmter, so doch merkwürdiger Mann ;

und wenn es schlechthin kein Menschenleben gibt, das für Jedermann

völlig uninteressant wäre, so ist das Leben Feßler's insbesondere für

den katholischen Klerns Österreichs, in dessen Reihen Fehler einst

stand, kein interesseloser Gegenstand der Betrachtung. Fehler ist eine

ungemein belehrende und warnende Erscheinung; und wir glauben

umsomehr diese merkwürdige Persönlichkeit vor die Anschauung der

verehrlichen Leser der „Vierteljahresschrift" führen zu sollen, je we

niger dieselbe, besonders den jüngeren Gliedern des österreichischen

Klerus bekannt scyn dürfte. Vermöge des Zweckes der „Vierteljahres

schrift" betrachten wir aber besonders Feßler's Stellung zur katho

lischen Kirche, sowie auch in der That dieses Moment das Haupt

moment im Leben Feßler's war. Fehler ist trotz seiner Apostasic ein

Zeuge für die katholische Kirche. Das katholische Christenthum äußerte
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auf diesen Apostaten fortwährend bis an sein Ende den unwidersteh

lichen Einfluß der göttlichen Wahrheit; und obwohl er sich dem Pro

testantismus in die Arme geworfen hatte, huldigte er doch nie allen

Ansichten desselben, und fühlte sich nach dem Austritte aus der Kirche

niemals heimisch in den Lagern extra Hoolesiaiu. Fehler hat die

Welt selbst hierüber umständlich belehrt, vorzüglich in zwei Schrif

ten: „Rückblicke auf seine siebzigiährige Pilgerschaft. Breslau 1824",

und „Refultate seines Denkens und Erfahren«. Breslau 1826".

Diesen zwei Büchern, deren erstgenanntes ungemein selten geworden

ist — weil alle Exemplare desselben, deren man habhaft weiden

konnte, von einer protestantischen Regierung aufgekauft wurden —

sind die folgenden Mitthcilungen entnommen.

Ignatius Aurelius Fehler wurde am 18. Mai 1754 im

ungarischen Marktflecken Czureudorf (2urän^) von katholischen El

tern geboren. Seine Erziehung leitete bis in das 16. Jahr desselben

fast allein feine Mutter. Von ihr lernte er in seinem fünften Iah»

lesen und schreiben; sie pflanzte in ihn die Elemente des katho

lischen Christenthums , welche keine Zeit in ihm zu zerstören ver

mocht hat.*) Fehler erzählt dies Alles sehr ausführlich, und wir

finden als Resultat seiner Erzählung die Bestätigung der doppelten

Wahrheit: Die in der Kindheit und Jugend empfangenen

Eindrücke haften tief und bleibend im Gemüthe des Men

schen, und: die Mütter sind die natürlichen ersten Erzie

herinnen des Menschen in jeglicher, besonders aber in reli

giöser Beziehung. — Obwohl Feßler's Mutter eine recht -verstän

dige Frau war, versah sie es doch an ihrem jungen Ignaz darin,

daß sie die übermächtige Phantasie und das allzu rege Gefühl des

selben nicht gehörig zu zügeln verstand. Diese rissen ihn später ins

Verderben.

Nebst seiner Mutter nahmen auf die erste Bildung Feßler's

den meisten Einfluß seine Lehrer; und diese waren — Jesuiten.

Feßler erlernte Latein-Sprechen von einem, des Herumwanderns aus

einer Stadt und Schule zur andern wegen, so genannten le^atus

natu», den seine Mutter dieses Zweckes wegen ins Haus genommen

hatte. In seinem zehnten Jahre wurde er in das Raaber Gym-

») Andererseits ist nicht zu verkennen, daß sie etwa« protestantisirte. Auch

dieser Zug in Fehler'« Mutter ging auf den Sohn über.



Von Ur, I. Ginzel. 183

„llsmm zu den Jesuiten geschickt; er hatte aber hier trotz seines

Latein-Sprechens das Mißglück, in der untersten und mittleren

Grllmmaticalclassc auf der Eselsbank zu sitzen, weil er sich in dem

grammaticalischcn Dornen- und Distclgehäge nicht zurecht finden

konnte. Der Eselsbank entsprang er nur durch eine Concer«

tation; woraus man ersieht, wie bei der auch für die schwachen

Schüler berechneten Lehrmethode der Jesuiten dieselbe doch das Auf«

streben der ausgezeichneten Kopfe nicht hinderte. Fehler wünschte

Jesuit zu werden; allein die Aufnahme wurde ihm seiner Jugend

wegen versagt. Hätte Fehler doch diesen Grund, welchen er einen

Vormund nennt, ein wenig mehr berücksichtiget. Er würde dann

schwerlich das lange Capitel „meine Verirrungen" geschrieben

haben; sicher wäre es nicht so lang geworden. Auch hatten seine

Lehrer aus dem Jesuitenorden ihm keinen Grund gegeben, daß er

spater mit brennendem Hasse die Gesellschaft Jesu so arg verfolgte.

Schon nach Vollendung seines 17. Jahres wurde Fehler auf

seinen flüchtig angeregten Wunsch als Noviz des Kapuzineror-

dcns unter dem Namen I>. Innocenz eingekleidet. In diesem

Orden machte er seine weiteren Studien. Fehler war unstreitig ein

sehr fähiger Kopf, der unter seinen Ordensgenossen nicht leicht Einen

seines Gleichen finden mochte. Fehler fühlte sich aber als Solchen

allzusehr; und da die Demuth nicht in ihm wohnte, war sein Herz

und sein Kopf dem Eindringen des Bösen blosgestellt.

Die Kapuzinerklöster Ungarns und Oesterreichs bildeten zu«

summen eine Provinz; darum wurde Fehler behufs seiner Univer

sitätsstudien ins Kapuzinerkloster nach Wien geschickt. Dieser Um

stand war für ihn verderblich. Seine Geisteseigenthümlichkeit war

ganz dazu angethan, um in der damaligen Atmosphäre Wiens von

unkatholischen und antikirchlichen Meinungen angesteckt zu werden.

Da die Ansichten des Febronius *) über die Grundsätze des Kirchen-

rechtes damals in Wien zu hoher Geltung gelangt waren und als

die einzig wahren und stichhaltigen vom Katheder angepriesen wur

den, so gerietheu die unbefestigten Gemüther der Studirendm hie-

durch in eine widerkirchliche Strömung. Fehler schwamm in diesem

Strome voll Lust und Wonne, und je mehr er von Tag zu Tag am

') Sein Buch „äe 8t»w Nnele«!»»" nannte die große Kaiserin Maria

Theresia ein „ziemlich grobe« Buch."
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Glauben ärmer wurde, desto reicher dünkte er sich an Weisheit ge

worden zu scyu. — Sein vorzügliches Geistestalent befähigte ihn

vollkommen dazu, die sxaruin», ri^orosa aus der gesummten Theo

logie zu bestehen, und er ward nach öffentlicher Disputation zum

Doctor der Theologie promovirt. Fehler gefiel sich nicht wenig in

dem Glänze, der erste Doctor der Theologie im Kapuziner-

ordcn zu scyu.

Es konnte nicht fehlen, daß der aufgeklärte Kapuziner die Auf

merksamkeit vieler Leute aus der aufgeklärten Welt auf sich zog. Er

fiel aber der schlimmsten Sorte dieser Leute in die Hände, nämlich

— den Iansenisten. Wir brauchen diesen Namen hier in dm

Sinne, in welchem man damals „jeden Anhänger der Neuerung,

Jeden, der den Glauben in seinem Herzen verläugnet hatte, Jede», der

die Freiheit der Kirche an de» Staatsabsolutismus uerrieth, mit einem

Worte Jeden einen Iansenisten nannte, der der Willkür der weltlichen

Macht gegenüber in kirchlichen Dingen servil, im Verhältnis; zur

Kirchengewalt aber gleichzeitig revolutionär dachte und handelte, wenn

er außerdem noch seinen Unglauben durch Beibehaltung einiger kirch

lichen Formen heuchlerisch zu verhüllen suchte." — Und als Fehler

vollends Geschmack fand am Umgänge mit Frauenzimmern, — die er

seiner Versicherung nach freilich nur ihres gebildeten Geistes wegen

suchte — war seine Religion als Priester und Ordensmann schiff

brüchig geworden.

Die erhabene Persönlichkeit unserer großen Kaiserin Mari»

Theresia war der hohe Damm, der die gewaltigen Fluthen der wi-

derlirchlichen Strömung noch aufhielt. Sie sprach in einer, im letzten

ihrer Lebensjahre eigenhändig geschriebenen, Resolution die wahren,

und weil aus solchem Gemüthe gekommen, wahrhaft merkwürdigen

Worte: „In unfern Zeiten nicht mehr zu fürchten ist, daß der rö

mische Stuhl denen weltlichen Fürsten zu nahe trette; wohl aber

selbe zu viel in das geistliche Wesen und Religions-Sätze, und Ver

ehrung des Haupts der Kirche sich einmischen, und zubringen, wor«

aus die üblesten Folgen entstehen werden. Diese kann mau also nicht

genug vorsehen, und alles, was Anstößig ist, fleißigst abwenden."*)

Als die große Frau, die dies geschrieben, nicht mehr war, brach

die Sündfluth der aufgeklärten Ansichten und Meinungen über das

») Oesterreichilche« Archiv für Geschichte ,c. 1831. N. 73.
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Kirchenthum in Österreich ein. Wie hoch die Fluchen gingen, wie

groß die Gefahr war, mag Jedermann daraus erkenne», daß Papst

Pius VI. Rom verließ und nach Wien eilte, um den hier gegen die

Kirche losgebrochenen Sturm zu beschwören. Fehler war ei» auf

merksamer Beobachter des „kereFi-inus Äpngtoliou»", und sein Be

richt über den Aufenthalt des Papstes in Wie» mag um des

Interesse der Sache willen umsomchr hier seine Stelle finden, da

derselbe den Berichterstatter selbst in seinem wahren Lichte zeigt.

.Pius VI. — schreibt Fehler — der schönste, stattlichste Mann, den

ich in meinem Leben gesehen habe, ist voll schöner Hoffnungen am

22, März in Wien eingezogen, und gestern (am 22. April 1782)

ohne Hoffnung von Wien ausgefahren; in der Zwischenzeit von

jesuitischgläudigen Anoächtlcrn als sichtbarer Statthalter Christi auf

Erden angebetet, von wohlerzogenen Menschen als kraftvoller Greis,

als Herr und regierender Fürst eines für Wissenschaft nnd Kunst

clllssischeu Bodeus verehrt, von ungezogenen Philistern und Bethels

milthwilligen Knaben als ein zweiter Elisa verspottet, von dem Kaiser

»uf alle mögliche Weise ausgezeichnet. Am 25. März hatte er sich

zum ersten Male öffentlich gezeigt und alle Dameu vom ersten Range

in die Kapuzinerkirche auf dem neuen Markte beschieden. Dort las

er ohne Musik und Gesang, unter Assistenz des Titular-Patriarchen

von Constantinopel, Franz Anton Maren«! und des Titularbischofs

von Athen, Joseph Maria Contessini, die Messe. Am Ende der Messe,

welche 56 Minuten gedauert hatte, befestigte sich in mir die Ucver-

zeugung, daß ich entweder einen in Liebe zu Gott brennenden Seraph

oder den größten Schauspieler auf Erden gesehen Hube. Ich glaube

nicht, daß Anstand und Würde in Stellung und Haltung des Kör

pers, Ebenmaß und Rundung in allen Veweguugeu, Feuer und

Inbrunst der Liebe im Blick und Erhebung der Augen gen Himmel,

Kraft und Verklarung der Andacht in dem ganzen Antlitz, unter den

laut gesprochenen Gebcthen, menschlicher Weise höher getrieben werden

können, als ich es hier gewahrte und austauutc. — Auf sein Geheiß

wurde die klösterliche Clausur auf eiuige Stunden aufgehoben. Die

Damen versammelten sich in dem geräumige» Speisesaale des Klo

sters, hinter ihnen standen wir Conventualeu, Alle in gespannter

Erwartung des Eintrittes Sr. Heiligkeit. Er kam aus der kaiserlichen

Gruft, wo er an Maria Theresia'« Mausoleum ein kurzes Gebeth

verrichtet hatte. Er trat ein mit dem anziehenden Ausdrucke der
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Majestät, mit Liebe und Sanftmuth verschmolzen, in päpstlicher

Hanskleidung, einem weißen Tatar vom feinsten schafwollenen Zeuge,

schnrlachener Mozetta (Schulterbckleidung), das bischöfliche Kreuz an

goldener Kette vor der Brust, verfügte er sich auf den erhöhten für

ihn bereiteten Stuhl, um die Damen zum Knssc der segnenden Hand,

oder vielmehr des geheiligten Fischerringes zuzulassen. Allein die

frommen, von Ehrfurcht ergriffeneu Damen verlangten noch mehr;

die Vornehmste derselben, die junge Fürstin Liechtenstein, siel ihm zu

Füssen und küßte den mit dem heiligen Kreuze gezierten Schuh. Ihr

folgten die Andern, alle in gleicher Ehrerbietung, zuletzt sämmtliche

Conventnnlen. Nach vollbrachter Veneration wandte er sich zu im«

jünger» Geistlichen, fragte jeden nach seinem Namen, Alter im Or

den und im Priesterthume, auch nach unseren Studien, und ermahnte

uns väterlich, feste Steine zu werden zum Baue für das Haus

Israel in gegenwärtiger und künftiger schlimmer Zeit... Am Oster«

tage (den 31. März) sah ich das sichtbare Oberhaupt der römischen

Kirche im hohen Dome zu St. Stephan im Glänze seiner höchsten

Pracht und Herrlichkeit. In Anwesenheit einer großen Anzahl Bi

schöfe und unter Assistenz mehrerer Cardinäle, alle im prächtigsten

Ornate, feierte er die Hochmesse. Nur bei dem Offertorio, bei der

Consecration und bei dem Schluße des Hochamtes stand er am

Altare, mit dem Angesichte gegen das Volt gewendet; bei den übri

gen Ceremonien stand oder saß er auf seinem Throne, von welchem

her ich ihn mit kräftiger Stimme bethen, nach abgesungener Epistel

und Evangelium, zuerst in lateinischer, dann in griechischer Sprache,

in der lateinischen kurz, aber mit Würde und Begeisterung predigen

gehört, und die geheiligten Zeichen des Sacraments, den Kelch ver

mittelst eines goldenen Rührchens, genießen sah. An diesem feierlichen

Tage war angesagt, der Papst werde von dem Altan der Iesuiten-

kirche am Hof herab das auf dem Platze versammelte Volk segnen.

Gegen fünfzigtausend Menschen waren daselbst zusammengedrängt;

überdies alle Fenster und Dächer der umliegenden Häuser mit Men

schen besetzt. In der dritten Stunde traten der Papst, die dreifach

gekrönte Tiara auf dem Haupte, drei Cardinäle und zwei Bischöfe,

alle im vollen kirchlichen Ornat, auf den Altan heraus; der Papst

setzte sich auf den erhöhten Thron unter goldgesticktem Baldachin;

intonirte mit weithallendcr Stimme die Absolutionsformel, welche

400 Hofchorsängcr fortsetzten. Nachdem sie geendigt hatten, erhob sich
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Pms von dem Throne; die Tiara wurde ihm abgenommen, er trat

vorwärts, erhob in abgemessener Rundung Arme und Hände, und

die Augen gen Himmel gerichtet, begann er in einer Verklarung der

Andacht ein inbrünstiges Oebeth. Nur Seufzer und Schluchzen un

terbrachen bisweilen die tiefe Stille , welche unter der auf dem Plntze

niedergesunkenen Menschenmenge herrschte. Er schien mehr himmelan

zu schweben als zu stehen. Unter dem langen Gebethe unterstützten

die Bischöfe seine Arme. Endlich ließ dieser zweite Moses seine Arme

sinke» und erhob seine Rechte, im Namen des dreieinigen Gottes zu

segnen. Auf sein „Amen" wurde von der Frciung her mit gewal

tigem Feuern geantwortet, und sogleich erscholl der Donner der Ka

nonen von den Wallen der Stadt. Er begab sich wieder auf dcu

Thron, dem der Cardinal und Graner Erzbischof Batthyänyi mit

tiefer Verbeugung sich näherte, und im Namen des versammelten

gläubigen Volkes nm einen Ablaß der Sünde» bat. Der oberste

Bcwahrer der Schlüssel Pclri bewilligte einen vollkommenen, den der

Cardinal dem Volke sogleich verkündigte. Hiermit war die Handlung

vollbracht."»)

Als man in Wien des Papstes los war, suchte man das Werk

der Kirchenverbesserung recht gründlich zu betreiben. Ein Reform

vorschlag folgte dem anderen; auch unser P. Innocentius entwarf

einen solchen, und theilte ihn Rautenstrauch, van Swietcu,

Molinari und Andern mit. Es ist zur Kennzeichnung des Fehler«

schen Geistes nothwendig zn vernehmen, was er darüber selbst sagt:

„Ich stellte — schreibt er — über Nationalbildung, Aufklärung,

über die Grenzen des Regenten in Beförderung derselben allgemeine

Grundsätze auf, aus welchen ich hernach die besonderen Vorschläge

in Bezug auf Wissenschaften, Schulen und Prehfreiheit ableitete.

Hiernächst bestimmte ich die festzusetzenden Verhältnisse des Staats

oberhauptes zu dem Papste und den Landcsbischöfen. Die Mitwir

kung des erstcren zn dem Zwecke müßte durch kluge Begünstigung

seines Interesses, die Vereitwilligkeit der letzteren durch Nahrung

ihres Ehrgeizes erzielt werden. Hierauf ließ ich einen vollständigen

Plan zu zweckmäßiger Bildung des Klerus und Einrichtung des

Pfarrwesens folgen. Als das wirksamste Mittel, den geistlichen Stand

zu reinigen, schlug ich vor, München uud Weltpriestern frei zu stellen,

*) Rückblicke. S. 97 ff.
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unter dem Schutze des Staates, gegen Verfolgungen der kirchlichen

Macht gesichert, den unstreitigen Menschenrechten gemäß aus ihre»

geistlichen Verbindungen zu treten, und mit den Vortheilen des welt

lichen Bürgers auch seine Pflichten und Lasten zu übernehmen,

Ihrem Gewissen, ihrem Einverständnisse mit sich selbst wäre alles

Ucbrige zu überlassen, und wenn sie mit Vcrzichtleistung auf da«

Sacrament vor dem bürgerlichen Richtelstuhle sich verehelichen wollten,

ihre Ehe für giltig zu achten und zu beschützen. Ich forderte sodann

eine gleiche Verpflichtung aller weltlichen und geistlichen Stande,

nach Maßgabe ihrer bürgerlichen Vortheile und ihres reinen Ver

mögens zu den Bedürfnissen des Staates beizutragen, und auch an

mehreren mir ausführbar scheinenden Plänen ließ ich es nicht

fehlen. Dabei kam ich auf die Darstellung der gerechten Ansprüche

aller Religions-Genossen auf gleiche bürgerliche Rechte , auf un

bestrittene Dentfrciheit über kirchliche Lehrbegriffe und auf un

beschränkte Duldung ihres öffentlichen Cultus... Alle Klöster der

Bettelmönche wollte ich mit einem Schlage aufgehoben, und die Non

nenklöster, welche sich entweder zur Verpflegung der Kranken oder

zum zweckmäßigem Unterrichte der weiblichen Jugend nicht bequemen

wollten, llllmälig aufgelöst haben... Der klösterliche Stand sollte

hinfort lediglich aus zwei Elasten, der gemeinnützig thätigen und

contemplativen bestehen. In diesen Klöstern allen sollte die Perpe-

tuität der Ordensgelübde aufzuheben seyn. Die Verminderung der

Abteien und Chorhcrrnstifte und die Einziehung ihrer Güter wider-

rieth ich... Ich war bei dem Entwürfe (dieser meiner Reformvor-

schlage) von der Meinung ausgegangen, daß der Kaiser im Einver

ständnisse mit dem geldbedürftigen Papste, mit dem ehrgeizigen Car

dinal Migazzi, und mit einigen helldenkenden Bischöfen, bei der

ziemlichen Anzahl aufgeklärter oder wenigstens gelehrter Prälaten

und Pfarrer alle Schwierigkeiten überwinden würde, sobald er etwas

Großes und Ganzes wollte. Das Ganze der bezweckten Reform

sollte auf ein Mal verkündigt, der Umfang desselben vollständig

angegeben und ihre Grenzen genau bestimmt werden, indem einzelne

nach und nach erlassene Verordnungen nur den entschlossenen Muth

oder die redliche Absicht der Regierung verdächtig machen, die Un

zufriedenheit jedesmal erneuern, und weil kein Ziel, zu welchem Alles

führen sollte, abzusehen wäre, den Widerstand aufreizen, die Gemu-

ther erbittern und mit schreckenden Vorstellungen einer ungewissen
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Zukunft quäle» dürften. Ucberall durchleuchtende Rechtschaffen!)«»

der Absicht, unerschütterliche Festigkeit in der Ausführung und nach»

drückliche Bestrafung der kühneu Widerspenstigkeit waren die von

mir aufgestellten Bedingungen des gewissen Erfolges."*)

Das war der revolutionäre Reformplan des tollen Kapuziner»

Paters Fehler. Die Männer, die damals am Ruder der Regierung

standen, hatten trotz dessen, daß sie allcsnmmt mehr oder weniger den

Ansichten des Febronius und dem Neuerungsgeiste in Religion«»

fachen huldigten, dennoch zu viel Besonnenheit und praktischen Blick,

als daß sie Feßler's Plan einer ernstlichen Erwägung hätten werth

halten können. Fehler erklärt zwar die Nichtannahme seiner Vor

schläge aus ganz anderem Grunde, indem er meinte: „Mein Vor»

schlag rücksichtlich der Klöster und Abteien verdarb das Ganze. Den

klugen Geschäfts- und Staatsmännern schienen Gold und Silber

die einzigen Mittel, dem verschuldeten Staate wieder aufzuhelfen.

Bei den Bettelmüuchen war nichts zu holen; aber die Abteien und

ihre Kirchen waren an Geld, Gold und Silber reich; ein anstän

diger Verwand, dieses Reichthums sich zu bemächtigen, ward von

der gepriesenen Aufklärung durch das beliebte äominiura «minen»

prinoipis in Kons, Noolesiae dargeboten, und die Rechtmäßigkeit

des Verfahrens war außer Zweifel gesetzt, sobald mau seinen eige

nen kleinen Geist, der das Rechtliche nur nach dem Nutzen, und das

Nützliche nur nach den Folgen für morgen, höchstens für übermor»

gen zu wägen wußte, zu dem gebietenden Zeitgeiste erhoben hatte." —

Wer da aber erwägt, daß, obwohl während der Regierung Kaiser

Josephs II. siebenhundert Klöster aufgehoben wurden, dennoch 1324,

und unter ihnen grade die reichsten Stifte fortbestanden, wird den

wahren Grund, aus dem Feßler's Vorschläge nicht beachtet wurden,

in ihrer Ungereimtheit und Unausführbarkeit nicht verkennen.

Man wird es sehr glaublich finden, daß der mit dem Glau

ben und Einrichtungen der katholischen Kirche so ganz zerfallene P.

Innocenz in seinem Kloster nicht die geachtetste Person war. Das

Aergerniß, das er gab, ward zn offenbar, als daß es länger gedul»

dct werden konnte. Man mußte ihn aus Wien entfernen. Er ward

Professor der Theologie in Lemberg. In welchem Geiste er lehrte,

bedarf keiner Auseinandersetzung. Seine Stellung war auch hier

») Rückblicke. S. 108 ff.
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bald gänzlich unhaltbar geworden. Er mußte ^emberg verlassen und

es blieb ihm kein anderer Ausweg als — nach Preuße». Er ward

Protestant.

Bei dem in jener Zeit unter den Protestanten schon stark ein

gerissenen Nationalismus und Indifferentismus konnte er durch seine

Apostasie kein besonderes Glück in Preußen machen. Er suchte An«

stellung im Lchrfache und anderwärts , konnte aber keine finden.

Er führte durch lange Jahre ein sehr sorgenvolles Leben, welches er

durch Hofmeisterdienste und Bücherschreibcn nothdürftig fristete. Er

verheirathete sich endlich, um sein Elend nicht allein zu trage».

Diese seine traurigen Erfahrungen hatte» aber die gute Folge,

daß sie du« Wilde seines Charakters zähmten nnd ihn in eine solche

Gemüthsverfassung setzten, daß er seine großen Verirrungen sich »ich!

verbergen konnte. In dieser Periode läuterte sich zum Theil wieder

seine religiöse Ueberzcugung, so daß er immer mehr vom Protestan

tismus sich entfernte.

Er erhielt endlich einen Ruf nach Rußland und ward a!«

Professor der orientalischen Sprachen und der Philosophie an der

Alexanoer-Ncwski-Atademie angestellt. Später ward er zum Bischof

der evangelischen Gemeinden zu Saratow im asiatische» Ruß

land ernannt. Fehler wollte aber nicht bloßer Namensbischof scyn,

sondern bischöfliche Weihe empfangen. Er glaubte mit der katholi

schen Kirche, die er verlassen und abgeschoren, an den ol,llr»etßr

inäelebili» des Weihe-Sacramentcs , welcher weder dnrch Häresie

noch Schisma verloren gehet. Es war ihm, der Presbyter war,

darum zu thun, von einem Bischöfe apostoüoas suooessionis zum

Bischöfe geweiht zu werden. Solche glaubte Fehler in den pro

testantische» Bischöfen Schwedens zu finde».*) Er erbat sich daher

die Erlaubniß zu einer Reise nach Schweden, um sich dort zum

Bischöfe weihen zu lassen. Daß I)r. Zacharias Cygnäus, Vischos

von Borgö, von dem er sich weihen ließ, wahrer Bischof gewesen

sey, weiset Fehler also nach: „Im Jahre 1531 war Laurcntius Petri

in Stockholm am 27. September in der Ritterholmskirche, in Gegen

wart des Königs Gustav Wasa, von dem ein paar Jahre vorher zu

*) Daß diese Meinung Fehler« ein arger Irrtbmn sey, leuchtet ein; dem

der Abfall vom Glauben der kath. Kirche unterbricht natürlicher Weise die »»<-«»-

»io »pnüto!!«». Wie liinnen Irrlehrer Nachfolger der Apostel sepn?
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Rom geweideten Bischöfe von Wcsteräs, I)r. Peter Magnusson. zum

ersten lutherischen Bischöfe coiisccrirt worden. Laureutius hotte dem-

nach während seiner 43jährigen Amtsführuno, sämmtliche Bischöfe

des Reiches geweiht."

Weil olso seiner Meinung noch von einem Bischöfe »rinsw-

lioae suoeessioni» geweiht, hielt sich Fehler ebenfalls für eine»

wahren Bischof und Nachfolger der Apostel und dachte nicht an die

Lehre der katholischen Kirche — welche zwar die Gültigkeit einer

vo» einem häretisch gewordenen Bischöfe erthciltcn Weihe, wenn sie

nach dem Ritus des koutitrollle Itoiuanuin gespendet wurde, nicht

in Abrede stellt — daß die außer der Kirche gespendeten und em

pfangenen Weihen nichts nützen, vielmehr Ausspeuder uud Empfän

ger eines Sacrilegiums sich schuldig machen, uud sich so das Ver

derben bereiten.

Fehler überreichte bei dieser Gelegenheit der russischen Regie

rung sein Glaubensbetcnntniß, welches er unter die Beilagen seiner

.Rückblicke" aufgenommen. Aus diesem Glaubensbekenntnisse ersieht

man, daß er den Protestantismus fast ganz hatte fahre» lassen und

in den meisten Punkten mit den Lehren der katholischen Kirche über

einstimmte. Er soll von Rußland aus — wie uns ein Conventuale

des Wiener Kapuzincrtlostcrs, dessen Mitglied Fehler einst war, im

Jahre 1830 mittheilte — an seine ehemaligen Ordensbrüder nach

Wien geschrieben und seinen Willen in die Kirche zurückzutreten, er

klärt haben, unter der Bedingung, daß sein Weib und seine Kinder

versorgt würden. Wie dem auch sey, Feßler's Glaube stimmte in

seine» letzten 30 Lebensjahren mehr mit den Lehren der katholischen

Kirche überein, als mit den Irrthümcrn des Protestantismus. Da

von zeugt nicht nur sein genanntes Glaubensbekenntnis), sondern auch

sein Buch „Resultate seines Denkens uud Erfahre»«", aus dem

wir zum Schluße unserer Darstellung mehrere Urthcile Fehlers über

Reformation, Protestantismus u. s. w. mitthcilen.

Feßlcr stellt die Reformation dar als das Werl der so

genannten Reformatoren, die von zwei Grundtrieben, der Religio

sität und dem leidenschaftlichen Hasse scyen getrieben worden. „Der

leidenschaftliche Haß verleitete sie zu mehreren unersetzlichen Unter

lassungen, z. B. vcrnllchläßillte Anerkennung oder Einsetzuug einer

allgemein gültigen, repräsentativen Social-Auctoritüt; — unterlassene

Aufstellung fester Grenzmartcu gegen die jeder Kirche als solcher
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verderbliche Lehrfrciheit. ,c. Dieser Haß riß sie hin zur Verwer

fung manches Ehrwürdigen und Heilsamen aus dem Kirchenwcsen

der ersten drei Jahrhunderte, z. B. eines geheiligten Pricstcrthumes,

als göttlicher Einsetzung und apostolischer Fortpflanzung «. Er führte

sie zu mancherlei Mißgriffen, z. B. Ucbcrtragung oder vielmehr still

schweigende Anerkennung der Episcopalrcchtc an die oder in den well

lichen Fürsten, als wären nicht schon ihre Majestät«- und Terrilo-

rialrcchte «iros, »aora völlig hinlänglich zur Erreichung des Staats-

zwcckcs... Er verwickelte sie in mehrere arge Incoiisequenzeu, z. A.

Gestaltung der Freiheit an alle Kirchengenossen, die Bibel nur au«

ihr selbst und nach dem einigen Wortoerstande zu erklären; und her

nach Anfeindung derer, die sich dieser Freiheit bedienten, wenn sie wie

Zwingli, Carlstadt, Calvin, Bncer, Oslander, Socinus ,c. nach Ver

schiedenheit ihrer geistigen Eigeuthümlichkeit über mauche Glaubens

lehren auch einen von Luthers, Augcnhagens, Vrcutius «. Inter

pretation ganz verschiedenen, bisweilen auch entgegengesetzten Wort-

verstand herausbrachten. Mußten doch schon im siebenten Jahre nach

Luthers Tode Michael Seruet, und im zwanzigsten Johann Valentin

Gentilis und der Osiandrist Johann Funk, auf Antrieb ihrer refor-

mirendcn Gegner, diese durchaus unstatthafte Freiheit mit öffent

licher Hinrichtung büßen. — Das Schlimmste war, daß aus dieser

Freiheit unter den Reformatoren selbst und unter ihren Parteigän

gern ärgerliche Trennungen und Streitigkeiten entstehen

mußten. Da sollten solche sogenannte Neligionsgcfpräche, von

weltlichen Fürsten angeordnet, und ohne Religiosität geführt, die ge

trennten Parteien über dogmatische, aus der Bibel erweisliche Lehr

sätze vereinigen. Allein nachdem der Vuchstab der Bibel als einzige

Erkenntnißquelle der kirchlichen Dogmen anerkannt, nachdem in der

Bestimmung seines einzig wahren Sinnes alle kirchliche Autorität,

alle urchristlichen, gleichmäßigen und allgemeinen Ansichten

waren verworfen, nachdem als Grundsatz war festgestellt worden, die

Schrift sey auch ohne außerordentliche Erleuchtung des göttlichen

Geistes durchaus klar und müsse in dem einigen Verstand, der sich

jedem von selbst darbietet, angenommen werden; da mußten alle Re

ligionsgespräche ihren Zweck verfehlen und als theologische Schul-

gefechte endigen. Weder diese noch irgend eine kirchliche oder welt

liche Autorität konnte nun der einmal eingerissenen Lehrfreiheit

mehr Grenzen setzen."
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Fehler träumte von einer „evangelischeu Kirche" und meinte,

„der Vorzug und die Würde Einer heiligen, allgemeinen und apo

stolischen Kirche sey ans diese evangelische Kirche, wo sie wirtlich

noch Kirche ist, übergegangen". Andererseits aber konnte er sich doch

von dem wirtlichen Vorhandensein dieser geträumten Kirche nicht

überzeugen, und mußte sich gestehen, daß es niemals durch die Re

formation zu einer Kirche gekommen sey, uoch kommen konnte. «Lei»

der — sagt er — daß die Reformatoren und ihre eifrigen An

hänger selbst, vom scctirendcn Geiste beherrscht, unter den obwal

tenden, nicht mehr zu vermittelnden Streitigkeiten der evangelischen

Kirche, der Kirche ärgste Feinde wurden! Durch die Lchrfreihcit,

welche Alle behaupteten, doch Keiner dem Anderen gestatten wollte,

wurde bald auch das unmäßige Streben nach Freiheit zu verschie

denartiger und willkürlicher Bildung des Cultus aufgeregt, und

neue Streitigkeiten erhoben sich über kirchliche Formen, Gebräuche

und Cercmonien. Allen Parteien ahnete es, daß in dem bis dahin

üblich gewesenen Cultus uuter vielem thcils Abcrgläubigen, thcils

Gleichgültigen, doch auch etwas Wesentliches und Heiliges liege. Alle

Parteien waren darüber eiuig, daß selbst das Wesentliche, mit Aus

nahme der Sacramente, keine Kraft habe, Gnade und Seligkeit zu

bewirken oder mitzutheilen. Allein nachdem die Lchrfreihcit alle kirch

liche Socilll-Autorität ausgeschlossen, und auch das ehrwürdige apo

stolisch-kirchliche Altcrthum als einzig sichere und angemessene Richt

schnur verworfen hatte, konnte auch uicht mehr als allgemein gültig

bestimmt werden, was in die Classe der wesentlichen und in die

Classe der gleichgültigen Mitteldinge gesetzt werden sollte. Die Folge

war, daß Viele, was die eine Partei für wesentlich HKlt, und als

zur Erbauung oder zu guter Ordnung dienlich im Cultus beibehal

ten wissen wollte, die andere Partei für gleichgültig erklärte und

unter dem Verwände, daß es an sich unnütz nur den papistischen

Aberglauben begünstige, abschaffte. — Ganz parallel und mit glei

cher Erbitterung schritt uu» das Treiben und Drängen der dogma

tischen und liturgischen Fehden fort, bis die bisherigen Parteiungen

ermüdet und erschöpft zwei neuen Parteien, dem Pietismus uud

dem aus Verstllndesbcgriffen willkürlich construirten Protestantis

mus den Kampfplatz überließen... Der Protestantismus nach kur

zem Kampfe Sieger über den Pietismus steigerte die Lehrfreiheit

zur Lehrfrechheit, und erzeugte mit dieser, unterstützt von der

Oeft. Bilitelj, ,. lotho!. The»l. VI. 13
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Wolfischen Philosophie, den theologischen Naturalismus, unter

dessen Herrschaft überall, wo er waltete, die evangelische Kirche sich

als Kirche für das Volt in eine triviale, kalte, trockene Moralschule,

für Männer vom Stande und Männer vom kirchlichen Fache in

eine philologisch-biblische, und philosophisch-zierliche RedeansM

auflöste. Dort erstarrte nach und nach das Volk unter einem fro

stigen, sogenannten Gottesdienst; hier geizten die gelehrten Fachmän

ner und Schönredner um den Beifall der Leute vom Stande, priesen

sich einander selbst, und gefielen sich darin, wenn sie aus der heili

gen Urkunde des Glaubens, sie wie ihren Platon oder Cicero

behandelnd, mit der Fackel philologischer Kritik ein Wunder noch

dem andern, dann bald diesen, bald jenen biblischen Abschnitt, bis

weilen auch ein ganzes Evangelium oder eine Epistel, jetzt diese«,

dann ein anderes kirchliches Dogma weggebrannt, und am Ende

sogar das Wissen der Vernunft von, oder das Glauben an

Gottes Seyn zu einem bloßen Postulat des praktischen Bei

standes degradirt hatten. — Daher kam, daß die Anhänger der

Reformation, wie es die theologischen Naturalisten heute noch thiin,

selbst das Apostolische und Urchristliche (die Priesterweihe durch

gnadebringende Auflegung der Hände, den uralten englischen L°l>-

gesang, die alttirchlichen Collccten, eine gedrängte Summe der we

sentlichen Lehren des Christenthums, die Präfatio», das apostolische

Symbolum, das Zeichen des Kreuzes «.) des griechischen und rö

mischen Kirchenwesens für Abgötterei, für Aberglauben, für Ver-

läugnung des Evangeliums, für papistischen Sauerteig und für Tcu-

felsdienst erklärten."

Weil nun eine solche evangelische Kirche, wie sie Fehler im

Kopfe hatte, sich nirgends fand, gab er Nachschlüge zu ihrem Auf

bau. „Zu aller Reform der tiefgesnnkenen evangelischen Kirche ist

das christliche Altcrthum, d. i. die Lehre, der Cultus und die

Verfassung der ersten drei kirchlichen Jahrhunderte, die einzige und

sicherste Richtschnur... Als solche muß das christliche Altcrlhum

einmüthig und allgemein geachtet werden, einmal, weil sich dasselbe

factisch ausmitteln läßt, und die Wahrheit erwiesener Thatsüchen

durch kein Klügeln, Kritteln und Protestiren sich aufheben läßt; dann

weil der saesr anti^uitatis iiorror gewiß in allen durch Erziehung

nicht verwahrlosten, gottselig und kirchlich gesinnten Gemüthern lebt,

auf welcher Stufe der Zeitcultur sie auch stehen mögen; endlich weil
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e« keinem von Unwissenheit, Eigendünkel, Hoch« und Ucbermuth

freien Kirchengenossen in den Sinn kommen wird, zu wähnen oder zu

behaupten, daß unsere heutigen Bischöfe, Superintendenten, Pastoren

und Consistoria tiefer in de» Geist des Evangeliums eingedrungen,

inniger von dem Lichte, von der Kraft und von der Salbung der

Religion ergriffen, mit der kirchlichen Praxis der Apostel und ihrer

ersten Jünger gründlicher und vollständiger bekannt, in die Weisheit,

die Kirche Jesu zu regieren, und die ihnen anvertrauten gläubigen

Gemeinden durch Lehre und Gottesverehrung zu Pflegen, zu erbauen,

zu heiligen, tiefer eingeweihet sehen, als die heiligen Märtyrer, Bi-

schöft, Presbyteri und Synoden der ersten drei christlichen Jahr

hunderte es waren."

Wie unglücklich mußte der Mann seyn, der es lebhaft fühlte,

man könne ohne Kirche nicht leben und doch diese Kirche in den La

gern, die er bezogen, nicht fand! Deshalb träumte er wenigstens von

einer evangelischen Kirche, die er sich aus einigen katholischen Ele

menten selbst construirt hatte. Sein Haß gegen die katholische Kirche,

die Mutter, die ihn geboren hatte, den er mit den Reformatoren

theilt, dieser Haß allein hinderte ihn an der Erkenntniß, daß es nur

Eine Kirche gebe, die da ist die Säule und Grundveste der Wahr

heit: die katholische. So bewährte sich an Fehler, der in der

Apostllsie von der katholischen Kirche in einem Alter von mehr als

85 Jahren starb, das Wort der Schrift: „Irupossidile est enim

«08, qui semel sunt illumiuati, Fustavernnt etiam äuuum «oe>

Ik8te, et plli'tioiz)«» tg,oti sunt 8piritu8 »aueti, st rirolari»! »uut,

rursu» i-enovari 2,cl poeuitentiaiu. " lledr. 6, 4.

Erklärung.

Zur Geschichte des M. Boos und zur Charakteristik S al

ler s theilte ich im vorigen Hefte dieser „Viertcljahrsschrift" S. 22 ff.

einen Brief des sel. Bischofs Zicgler mit, welchen derselbe unterm

I. Juli 1829 an Bischof Sailcr gerichtet hatte. Auf diesen Brief

hin, in welchem betreffs der dem M. B o o s zugeschriebenen schwär

merischen Meinungen versichert wird „lalia iäem ipse vir (N.

Von») tau, aKguiiÄ, rueis iuAegsit anridus, ^uo tempore tneolo-

ßieas eFN I^iueü äisoiplinas expliellvi" hatte ich Boos als

13»
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Schwärmer bezeichnet. Ich würde dies nicht gethan haben, wenn ich

damals das Zeugniß gekannt hätte, welches Z i e g l c r als Professor

der Theologie in Linz dem Boos zur Zeit, als dieser im Anzer Cai-

melitcrkloster in Haft gehalten wurde, ausstellte. Dieses Zeugniß

lautet 'also :

„Vitam äoetrinamHue Martini Voo» äeliueatam viäe» apuä

IHiouaelem 8ailer, Pastoraltheologie II. B. S. 469. 1812. I'iäe»,

6« hu», inc^uiiitur N. L. naee est, a^uam ad aäoleLcentia in

eeolesig, oatlloIieÄ, äiäieit, c^uam vero äiu miuu» olaram tenuit;

ä»m tanäom r»er lrec^ueug studium, meäitatiouem, tentatiouem,

ao per Dei illustratiauem neu »olum verissimam et olarizzi-

mam viäit co^novitc^ue, »eä ea usc^ue aäamavit, ut omnium

dominum, maxime Käelium auimos riari in lüiiristum eruei-

üxum amore et euniläenti» aeoenno» ouniat, atc^ue eauäem Zi^i

reli^iouem verguaueaut euneti eruee preeetur.

I.iuc'ii, 9. ^UF. 1815.

(FreAorius l'nomg,» Xie^ler.

tueoloziae äoAm. et nißt. eoelesiast vrosesgor r»udliou«,

l^L. llane äeliueatiouem augtraxit, äeäityue po»t mults

et louFH tum oretenus tum seriototeuu» äe uäe viv», mseum

uaoita eolloc^uig,. läem <^ui »uvra."

Dies Ziegler'sche Zeugniß vom Jahre 1815 kannte Bischof

S aller sehr wohl, und vorzüglich aus diesem Umstände dürfte sich

das gänzliche Stillschweigen, womit Sailer über den an ihn gerich

teten Brief Ziegler's vom I. 1829 hinwegging, sattsam erklären.

Indem ich dieses sprechende Stillschweigen nachahme, bemerke ich

nur, daß die Geschichte des Martin Boos eine weitere Darstellung

in meiner demnächst erscheinenden „Sammlung kirchenhisto«

rischer Schriften" finden wird. Dr. Ginzel.
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Dr. Pichler'8 Geschichte der Kirchlichen Trennung

zwischen dem Orient und Hccident*).

vs, Joseph Tofi, Prosessor der Theologie an der Universität Graz.

Man gesteht ziemlich allgemein, daß die orientalische Angele

genheit die schwierigste und wichtigste von allen ist, mit deren Lösung

sich unser Jahrhundert zu beschäftigen haben wird. Italien und

Deutschland haben in Sachen der Cultur und der gesellschaftlichen

Ordnung ihre festen Stellungen eingenommen, und arbeiten heute

nur noch am Ausbau ihres Staatsledens. Im Orient ist aber alles

noch unfertig, unentschieden, und das gesammte private und öffent

liche Leben desselben soll nun auf einmal Grundlage und Richtung

bekommen; allerdings eine Aufgabe von so übermäßiger Größe, daß

ihr politisches Element bei all seiner Bedeutsamkeit darin nur als

ein nebensächliches und abhängiges erscheint. Wir fühlen und wissen

aber, daß der Osten nicht in den Fluß kommen kann, ohne uns

Andere in seine Wirbel mitzuziehen. Diese Zeit scheint nun gekom»

men zu sein. Nicht genug, daß die alten Dämme der europäischen

Staatsklugheit innerlich morsch geworden sind, auch von Außen wird

frevelhaft gewühlt und gerüttelt. Die in den letzten Jahren hier

und da erlebten Triumphe politischer Gewissenlosigkeit, haben ander

wärts ein brennendes Verlangen nach ähnlichen Erfolgen angefacht,

und vielleicht wird schon der nächste Zusammenstoß, welcher irgendwo

»uf Erden die Kräfte einiger Staaten ernstlich in Anspruch nimmt,

»> In zwei Bänden. I. Vand, byzantinische Kirche. II, Band, die russische,

hellenische und die übrigen orientalischen Kirchen, mit einem dogmatischen Theile.

München. M. Rieger'sche Universitat«buchhandlung,1864. 1865. 8. I. S. XXII.

558. II. S. XXVI. 789 S. S. Pl. 7 Thl. 16 Gl.
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denn dünnen Faden, woran das Damoklesschwert annoch hängt, zer

reißen, und die ungeheuere Wucht der orientalischen Frage zum Rollen

bringen.

Es kommt daher Alle« darauf an, daß die Fürsten und Völ

ker sich in die Verfassung setzen, den Ereignissen zu begegnen, und

nicht nur sich selbst vor Schade» zu bewahren, sondern auch dem

Osten im Geiste der Gerechtigkeit und Liebe beizustehen, damit er z»

einem gesunden Leben und nicht zu neuem Elende wiedergeboren weide.

Denn diese Gefahr ist allerdings vorhanden. Unläugbar wur

zeln die beweinenswerthen Zustände des Orients zuletzt in religiösen

und kirchlichen Verschuldungen. Nie wäre es dem byzantinische»

Kaiserhofe gelungen, die so hoch begabten, einst so gebildete», frei

heitsliebenden und thatkräftigen Völker jener Gegenden zu entnerve»

und für eine tausendjährige Sklaverei unter dem muhamedanischen

Joche zuzurichten, wenn diese Völker an der Liebesgemeinschaft ml

dem Abendlande und der kirchlichen Suprematie des römischen Pap

stes festgehalten hätten. Und selbst nachdem die eigene Widerstands«

kraft schon zum großen Theile gebrochen war, hätte ein aufrichtiger

Anschluß an die katholische Kirchengemeinde die nachhaltige geistige

und materielle Unterstützung des Abendlandes zur Folge haben

müssen. Allein die Griechen zogen es vor ihre eigenen Wege zu ge

hen, und wir wissen, wie lheuer sie ihre Isolirung zu bezahle»

hatten.

Die Entstehungsgeschichte einer Krankheit ist aber von der ent

scheidendsten Bedeutung für die Diagnose und Therapie derselben,

Dies gilt für Völker nicht minder wie für Einzelnpersonen. Es ist

in späteren Zeiten oft schwer, das Notthuende richtig zu ermitteln,

weil die äußere Erscheinung mitunter zu wenig ausgeprägt ist, »in

eine unmittelbare Erkenntnis; des wirtlichen Thatbestandes zu eröffne»,

Hier hilft aber die Geschichte aus, und man wird selten irren, wen»

man annimmt, daß die vor Jahrhunderten offenbar gewordenen Ten

denzen und Charaktereigenthümlichkeiten noch heutzutage im innersten

Herzen einer Nation fortleben, und bei den zu treffenden Vorkehrun

gen sorgfältigst in Rechnung zu bringen sind. Der Orient wird in

sich krank sein und einen Ansteckungsherd für seine Nachbarn bilden,

so lang er in Schisma und Häresie befangen ist. Jede Schlichtung

der orientalischen Dinge also, durch welche der kirchliche Gegensatz

zwischen Constantinopel und Rom geschärft oder befestigt würde,
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wäre nur eine Erschwerung der Last, unter welcher Europa seufzt,

«der im günstigsten Falle eine andere Formulirung der Frage, nur

«ine andere Gestaltung der Gefahren und Schwierigkeiten, welche

der christlichen Gesellschaft seit tausend Jahren im Wege liegen. Es

ist aber lein Zweifel, daß Versuche werden gemacht werden, und

zwar mit dem Aufgebote ungeheuerer Kräfte, um solch eine Schein

lösung zu Stande zu bringen.

Daß unter solchen Umständen eine ausführliche Geschichte des

orientalischen Schisma von großem Interesse sei, versteht sich von

selbst. Auch hat Dr. Pichler ganz Recht, wenn er von dem Fort

schritte der Erkenntnis; über die Ursachen, Phasen und Folgen der

Knchentrennung irenische Wirkungen hofft, vorausgesetzt, daß diese

Erkenntnis; vollkommen objectiu sei, und zum Gemeingute der be

teiligten Völker werde, da in Angelegenheiten von so tief in das

innerste Leben der Einzelnen einschneidender Bedeutung die Einsicht

und der gute Wille von Ministern und Fürsten, von Bischöfen und

Päpsten wenig Erfolg haben wird, so lang nicht die große Mehr

zahl ihrer Völker hinter ihnen steht. Ob Pichler's Wert die zu die

sem Zwecke nöthige Objektivität besitze (denn für die Ausführlichkeit

bürgt der stattliche Umfang de« Buches von mehr als 1300 Seiten

großen Formates, das allgemeine Bekanntwerden aber hängt nur

zum geringsten Theile vom Autor selber ab), soll im Nachfolgenden

etwas eingehender untersucht werden.

Pichler beginnt sein Buch damit, daß die bisherigen Darstel

lungen des Schisma viel zu einseitig gewesen seien. Das christliche

Abendland habe den Brauch gehabt, alle Schuld auf die Orientalen

zu schieben. Es gehe aber durchaus nicht an, einzig und allein den

Hochmuth und Separatismus der Griechen anzuklageu. Der Occi-

dent sei mitschuldig. Das Schisma sei nichts Anderes, als das Re«

sultat eiuer seit langer Zeit aus vielen Ursachen sich immer mehr

und mehr ansammelnden Verbitterung der Gemüther. Zu diesen

Ursachen gehörte auf orientalischer Seite einmal die cigenthümliche

Neigung der dortigen Völker Geistliches mit Weltlichem zu ver

schmelzen, der durch die römische Unterjochung hervorgerufene Na»

tionalhllß und endlich das Interesse der bürgerlichen Gewalthaber,

sich zur Befestigung ihrer Machtstellung auch die Kirche zu unter,

werfen und, da dieses Streben bei den Päpsten auf Opposition stoßen

mußte, ihre Unterthauen vom Einfluße Roms zu emancipiren.
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Von Mißgriffen der Occidentalen, welche die Abneigung der

Griechen genährt und hiemit das Schisma vorbereitet haben, könne

man anführen: Die Erdichtung der Constantinischcn Schenkung, die

weltliche Souvcrenität des Papstes und das abendländische Kaiser»

thum, welche Ereignisse, weil sie wenigstens eine theoretische Ab

setzung der byzantinischen Kaiser in sich schloßen, diese Machthaber

und das ihnen ergebene Volk erbittern mußten. Dazu kamen die blu

tigen Kämpfe in Uuteritalien, der Verfall des römischen Clerus,

welche das Papstthum verächtlich gemacht habe und endlich gelegent

liche Eingriffe der Päpste in die Gerechtsame der orientalischen Kirche,

In Folge dessen sei das schon längst latent gewesene Schisma end

lich offen hervorgetreten. Vielleicht wäre es anfangs heilbar gewe

sen, allein unglücklicherweise gaben die Kreuzzüge zu harten Zusam

menstößen und Gcwaltthätigteiten von Layen und Geistlichen Anlaß,

endlich ward den Griechen selbst ihre Hauptstadt mit bewaffneter

Hand entrissen, und hierdurch ihre Abneigung wider die Lateiner

auf das Aeußerste getrieben. Aber auch abgesehen von diesen Ereig

nissen sei die kirchliche Wiedervereinigung durch das mittelalterliche

Papalsystem unmöglich gemacht worden, und die Aufrechthaltung der

päpstlichen Machtomnipotenz sei bis auf die Gegenwart das größte

Hinderniß der Union, welche erst nach der Zurückführung der Pri«

matialgewalt auf deu altkirchlichcu Standpunkt eintreten werde.

Dies der Ideengang Pichler's im Allgemeinen. Was nun die

specielle Disposition des Stoffes betrifft, so behandelt der erste

Band, in welchem offenbar der Schwerpunkt des ganzen Werkes

liegt, die Geschichte der byzantinischen, d. h. der unter den schis-

matischcn Patriarchen Frasoi i-itu« stehenden Kirche. 1. Vcrhältniß

der griechischen Kirche von Constantin dem Großen bis Basilius I.

(S. 33—103). Enthält eine Geschichte der immer mehr hervortre

tenden cäsaropapistischen Tendenz der byzantinischen Kaiser. 2. Vcr-

hältniß der griechischen Kirche zum Pnpstthume bis Photius (Seite

133—146). Eine fleißig gearbeitete Dogmengeschichte des Primats,

die sich zwar vorherrschend mit dem oongensns soolsziae orisu-

talis beschäftigt, aber auch die wichtigsten Zeugnisse der Occidentalen

vorführt. In der Honoriusfrage nimmt Pichler eine häretische Ent

scheidung ex oatlieära an. 3. Das Verhältniß der griechischen

Kirche zum Pnpstthume vou Photius bis Cärularius. a. Geschichte

des Papstthumes bis Leo IX. (S. 146—180). Hier komme» die pcipst'
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liche Souveränität, das abendländische Kaiscrthum :c. zur Sprache,

üiWit der Occident die Griechen gereizt haben soll. d. Die byzan

tinische Kirche in ihrem Verhältnis; zum römischen Primate von

Mius bis Cärularius (180—211). Fortsetzung des früheren. Päpst

liche Uebergriffe, welche die Griechen zur Ausstellung ihrer famosen

Plltrillichaltheorie veranlaßt haben sollen, nach welcher Gott die

Kirche auf den fünf Patriarchen gleichmäßig gegründet habe, so daß

man, wenn einer von ihnen falle, sich an die orthodox gebliebene!!

holten solle, o. Das Verhältniß der byzantinischen Kirche zur welt

lichen Gewalt von Photius bis Cärularius (S. 211—220). Reine

Cilslliopapie, ohne daß die griechische Kirche einen ernstlichen Ver

such zur Wahrung ihrer Selbstständigkeit gemacht hätte. 4. Ein

Blick auf die weitere Entwicklung des Papstthums bis zum 16.

Ichhunderte (S. 220—255). In diesem Abschnitte kommt das Meiste

n°n dem vor, was man etwa Pichler's Anklage wider das mittel

alterliche Pllpstthum als ein die Gefühle und Rechte der Griechen

verletzendes und die Rcunion verhinderndes Institut nennen konnte.

Aber es ist wohl zu merken, daß Pichler den Päpsten keine absicht

liche Verletzung der Orientalen vorwirft. 5. Die weitere Entwickc-

lung des Schisma von Cärularius bis zum lateinischen Kaiscrthum in

Constantinopol. a. Die Ausbildung der griechischen Patriarchaltheoric

im 11. u. 12. Iahrh. (S. 255—278). Interessante, aus den be

deutendsten griechischen Autoren jener Zeit geschöpfte Belege für die

schon durch und durch schismatische Gesinnung des Orients, und nicht

minder für feine gänzliche Verkennung der kirchlichen Selbststän

digkeit, b. Die Beziehungen der römischen und byzantinischen Kirche

zu einander (S. 278—316). Damit sind im Wesentlichen Unions-

versuche gemeint,' welche die Päpste zu unternehmen nicht ermüdeten,

obschon sie griechischerseits fast gar kein Entgegenkommen fanden.

Die zweite Hälfte des Abschnittes handelt unter Anderem von den

entsetzlichen Gräuelthateu, die a. 1182 zu Constantinopol wider die La

teiner begangen worden sind, und sicherlich alles an FurchtbartFit über

treffen, was die Occidentalen den Griechen jemals (z. V. bei der

Eroberung von Thessalonita) angethan haben. Auch die Errichtung des

lateinischen Kaiserthums zu Constantinopol kommt in diesem Abschnitte

vor. 6. Geschichte der Unionsvcrhandlungen bis zur Eroberung Con

stantinopol« durch die Türken (S. 316-403). Die ersten davon knüpfen

sich an den Namen Innoceuz III., dem Pichler ebensowenig wie
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Gregor IX, volle Gerechtigkeit widerfahren läßt. Innocenz konnte

das f»it acoompli des lateinischen Kaiserthums anerkennen, ohne de»

Grundsätzen der Moral und des Rechtes etwas zu vergeben, d» e«

keineswegs so ganz klar vorlag, namentlich im Wirrsal des Auge»»

blick«, daß die Griechen den Lateinern leinen gültigen easu» Kell,

geboten hatten. Die Union, welche Innocenz auf den 4. Concil vom

Lateran abgeschlossen zu haben glaubte, hatte keinen Bestand, ebenso

wenig die des 2. Concils von Lyon. Die Unionsverhandlungen zwi

schen Benedikt XII. und Kaiser Andronicus II. geben Pichler Ge

legenheit, umfangreiche Auszüge aus den Schriften von Barlaam

und Nilus Cabasilas vorzuführen. Wie zu anderen Zeiten äußmr

Bedrcingniß, so eröffneten die Griechen auch unter Eugeu IV. eim

Unionscomödie, und unterschrieben die Unionsacte ohne den »nimm

(8s) obÜFHnäi, Schon nach wenigen Jahren fiel Constantinopol in die

Gewalt der Türken. Papst Nicolaus V. hatte sich alle Mühe gegeben,

dcu Griechen Hülfe zu schaffen, aber die Fürsten wollten nichts da

von hören. ?. Verhältnis) der byzantinischen Kaiser zur Kirche von

Cärulanus bis zum Untergang des Reiches (S. 403—420). Unum

schränkte Cäsaropapie. Die Kaiser befördern, wie Pichler meint, um

sich die Kirchenherrschaft zu sichern, absichtlich möglichst unfähige

Individuen auf den Patriarchenstuhl von 0. ?. Und von ein Paar

Ausnahmen abgesehen, findet der griechische Clerus dieses Unwesen

ganz in der Ordnung. Gute Belege dazu aus Balsamon und an

deren orientalischen Gewährsmännern jener Zeit. 8. Verhältnis; dn

byzant. Kirche zur türkische» Staatsgewalt (S. 420—457), Die

Türteu wissen mit echt orientalischer Schlauheit den griechische»

Episcovat als Mittel zur Beherrschung des griechischen Volke« zu

brauchen. Daher unerhörte Privilegien der Bischöfe und hierdurch

völlige Trennung ihrer Interessen von denen des Volkes. Grausame

Bedrückungen der Christen, die aber mehr im türkischen National

stolz als in religiöser Intoleranz ihren Grund haben. Seite 45?

steht ein dem christlichen Leser fast unglaubliches Pröbchen des grie

chischen Sklavensinns in kirchlichen Dingen, Griechische Patriarchen

könne» sich über eine religiöse Frage, z. B. eine liturgische, nicht

einigen, nnd bringen die Sache deshalb vor die türkische Behörde,

welche nach dem Koran entscheidet. Und diese saubere Proccdur wird

vou der obersten Kirchenbehörde der Griechen als ganz ordnungs

mäßig hingestellt. Manche Ausführungen dieses Abschnittes, z. s.
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über den Hat-Houmayum hängen übrigens mit der Geschichte der

Kirchentrennung nur sehr lose zusammen. 9. Entwicklung der An

schauungen der byzantinischen Kirche über die höchste geistliche Ge

walt vom Untergange des Reiches bis auf die Gegenwart (45?—

497). Ein durch den Reichthum seiner Belegstellen aus orientalischen

Autoren, z. B. Nectarius, Elias Meniotes, dem Pedalium «. aus

gezeichneter Abschnitt. Neue Gedanken finden sich übrigens in diesen

Citaten nicht, sondern nur Variationen über das bekannte Thema

von den fünf Patriarchaten, dem zeitweiligen Ehrcnprimate Roms

u. s. w. 10. Beziehungen zwischen dem Occident und den Christen in

der europäischen Türkei von der Eroberung Constcmtinopel's bis zur

Gegenwart (S. 497—552). Im Wesentlichen eine Geschichte der

katholischen Missionen unter den Griechen in der Türkei, und der

neuen päpstlichen Vorkehrungen zur Anbahnung der Union. Darauf

folgen Zusätze S. 553—558 über die Croaten und Serben, und über

Berno's Angaben bezüglich des römischen Symboliums.

Der erste Haupttheil des zweiten Bandes bringt die Geschichte

der übrigen schismntischcu Kirchen des Orients und natürlich am

ausführlichsten die Geschichte der russischen Kirche. 1. Abschnitt, Die

russische Kirche bis auf Peter den Großen (S. 1—144). Die russi

sche Kirche tritt bald nach ihrem Entstehen in bewußte Opposition

wider Rom. Die Gewaltthaten der Lateiner in Lievland und Esth-

lllnd machen deren Kirche verhaßt und hindern die Union. Kiew aber

wird lithauisch, später polnisch, und in Folge dessen uuirt (S. 35

ff.) Interessanter Auszug aus dem Korinc^a Kni^n, (was nicht

„gottgehauchtes Buch" sondern Steuerungsbnch bedeutet, wie das

griechische Pedalion) über den römischen Papst und die Trennungs-

ursachen (S. 47—41). Erzbischof Ifidor will die Union, findet aber

leinen Anklang. Die Kirchenregieruug fällt auch hier in die Hände

der Fürsten (S. 56). Wichtiges Concil der Russen ». 1551, genannt

Stoglawnit. Dasselbe erklärt das Bartscheeren für die schlimmste

Ketzerei (S. 68). Stiftung des russischen Patriarchats, welches das

abgefallene römische ersetzen, und die „fünf Sinne" der Kirche wie

der vollzählig machen soll (S. 84 ff.). Unbefriedigender Zustand

des kirchlichen Lebens in Polen (S. 117 ff.). 2. Verhältnis; der

russischen Kirche zu den Kaisern, zum römischen Stuhle und zu den

Patriarchen von Constantinopel von Peter dem Großen bis auf die

Gegenwart (S. 144—304). In diesem Abschnitte sind besonders die
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Vorkehrungen Peters zur Beherrschung seiner Kirche von Bedeutung,

z. B. seine dirigircnde Synode (S. 174 ff.). Die Kirchengcnwlt

des russischen Kaisers ist größer als die der protestantischen Lande««

surften, aber der Russe sieht darin keinen Despotismus, sondern le

gitime Theokratie. Wichtig, obschon nicht vollständig sind auch die

Angaben über die Katholikenverfolgungen in Rußland, namentlich in

der neuern Zeit unter Nicolaus I. und Alexander II. 3. die russi

sche Theologie über die kirchliche Autorität und das Papstthum (S,

305—340). Interessante Auszüge russischer Autoreu z. V. Teopho-

ncs Procopowicz, Eugen Vulgär, Stourdza, Murawieff, Macariu«,

Wasilijeff, Karatheodory. Daneben Chomjnkow als Repräsentant des

zum Protestantismus hingeneigten Iung-Rußlands.

III. Hellenische Kirche. 1. Beziehungen zum Patriarchat °o«

Constcmtinopol und zur ganzen Christenheit im Befreiungskämpfe

(S. 343—382). Dieser Abschnitt hat mit der „Geschichte der lirch'

lichen Trennung" nichts zu thun, sondern ist eine bloße Fortsetzung

des schon im ersten Bande angefangen Berichtes über den grie

chischen Unabhängigkeitskampf. 2 Kirchliche Verfassung und Stellung

des Königreiches Griechenland (S. 382—421). Mittheilungen über

die neueste griechische Theolrgie. Nach ihr gibt es keinen Prima!,

ist Rom häretisch geworden uud versinkt immer tiefer in Häresie,

(immao. eonospt.), ist die Entwicklung der Kirche mit den erste»

acht Jahrhunderten und sieben Concilien für ewige Zeiten ab

geschlossen — nur die anatolische Kirche ist die wahre und außer

ihr kein Heil. Auch das rationalistische Element ist in der neugriechi

schen Kirche vertreten. So verwirft Pharmacides die ganze Hierarchie,

selbst die ökumenischen Concilien nicht ausgenommen.

IV. Die übrigen orientalischen Kirchen (S 425—557), näm

lich die Nestoriancr, Armenier, Iakobiten , Kopten und Abyssinier,

Maroniten. In diesem Abschnitte handelt Pichler aber nicht blos v°»

den schismatischen, sondern auch von den unirten Fraclionen dieser

Völkerschaften. Daran schließt sich ein Bericht über die protestanti

schen Missionen in der Levante (S. 55?—5?!>), die Pichler etwas zu

überschätzen scheint. Belehrend ist, was er über die streng abwehrende

Haltung der griechischen Kirche diesen Missionen gegenüber vorbringt.

Der zweite Hnupttheil des 2. Bandes ist dogmenhistorisch und

soll den Schlüssel und die Rechtfertigung der auffallenderen Ansichten

des Verfassers bieten. Wir meinen übrigens, daß Pichler sich über
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die Bedeutsamkeit seiner Abhandlung einigermaßen getäuscht hat;

denn wie man im Vorhinein erwarten mußte, waren auf dem so un»

gemein oft bearbeiteten Boden keine neuen Früchte mehr zu gewin

nen. Die Abhandlung zerfällt in drei Theilc, 1. Primat und Kirche

(S. 583—603), 2. Primat und Patriarchen (S. 603—666), und 3.

Primat und Dogma (S. 603—748), Der erste Theil handelt von

der Notwendigkeit eines Gipfelpunktes im kirchlichen Organismus,

und dem factischen Primat Petri; die kirchliche Verfassung kann nur

aus dem Wesen der Kirche erkannt werden, der eine h. Geist muß

die kirchliche Einheit hervorbringen, und diese nach dem allgemeinen

Gesetze der Organismen sichtbar hervortreten. Als organisches Leben

geht die kirchliche Entwicklung von innen heraus, und erheischt das

Zusammenwirken aller Organe, deren keines die Stelle der Gesammt-

heit einnehmen kann. Die Kirchcnverfassung ist in allen ihren we°

sentlichcn Stücken von Christus gegründet worden, aber der h. Geist

soll sie nach den auftretenden Bedürfnissen allmälig entwickeln. Der

Primat insbesondere ist „die auf unmittelbarer göttlicher Begabung

und Wahl beruhende Fähigkeit eines einzelnen Bcstaudthcils der

Kirche zur Bewahrung der ihr wesentlich nothwendigen Einheit"

(S. 589). Als einheitlicher Vermittler des Lebens in der Kirche übt

er auf alle ihre Glieder einen Einfluß und eine Macht, welche den

selben weder einzeln noch in ihrer Gesammtheit zukommt, indem die

Trennung von jenem Lebensmittelpunkte zugleich die Trennung vom

Leben selbst ist. Bibelbeweis für den Primat Petri (S. 589—596).

Da Pichler von den Vätern spricht, die bei dem „Fels" Matth. 16.

an den Glauben gedacht haben, so hätte er erwähnen sollen, daß sie

zumeist paränetische Zwecke verfolgend, den Primat Petri nicht zu

besprechen brauchten, weil er nicht controvcrs war, wohl aber die

Kraft und den Segen des Glaubens zu schildern hatten, da ihre

Zuhörer zwar nicht zu den Functionen des kirchlichen Primates,

wohl aber zur Tugend des Glaubens berufen waren. Der Tert:

eßo roFÄvi I,uo. 22. gibt Pichler Veranlassung zu einem Excurs

über das Verhältniß des Primas zur kirchlichen Unfehlbarkeit, der

ohne erschöpfend zu sein, von dem guten Sinne unseres Autors

Zeugniß gibt. Die Kirche hat ihre Unfehlbarkeit nicht vom Primas,

aber dessen Ausspruch constatirt die Wahrheit der kirchlichen Ent

scheidung, sowie die Probe eine Rechnung nicht richtig macht, wohl

aber die Richtigkeit derselben nachweist. Sind also Mcinungsoer



206 vi-. Pichlei'« Geschichte »c,

schiedenheiten unter den Bischöfen, so weiß man, daß bei jeuer

Gruppe die Wahrheit ist, welcher der Primas sich angeschlossen hat.

Doch hätte Pichler immerhin bemerken sollen, daß der Primas nicht

blos post lestum die Probe macht, sondern durch seine jurisdictio-

nelle Lehrtätigkeit schon früher auf die richtige Construction der

Rechnung, d. h. auf die objectiv richtige Eu'twickluug des kirchliche,!

Bewußtseins Einfluß nimmt. Traditonsbcweis für den Primat (S.

600 ff.). Wie die kirchlichen Einrichtungen überhaupt nur allina-

, lig in die Erscheinung treten, so offenbart sich auch der Primat durch

sein Wirken zur Zeit des Bedürfnisses, und wie die allmälige Ab

nahme von Liebe und Demuth in der christlichen Gemeinde zur

Offenbarung der bischöflichen Gewalt Veranlassung gab, so auch die

Spaltungen und Häresien zum Hervortreten der Primatialgewalt,

Daß Protestanten und Griechen den Primat läugnen, macht die

Verkennung des Entwicklungsgesetzes in der Kirche. Eine herrliche

Stelle von 8t. Naxiinu» über den römischen Primat Seite 603

und 603.

2. Abschnitt. Die niedrigeren Iurisdictionsstufen im Episco-

pate (Patriarchat, Metropolit) entsprechen ebenso (!) wie der Primat

- einem kirchlichen Bedürfnisse und sind mittelbar oder unmittelbar

von Christus eingesetzt. Untersuchung über den Ursprung der Me-

tropolien. Sie sind keine Nachbildung der jüdischen Synedrien oder

der heidnischen Oberpriestercollegien. Sie lehnen sich meistentheils

an die politische Eintheilung des römische» Reiches an, daher die

frühe Ausbildung des Metropolitanuerbandes im Orient, wo ein«

zelne Städte als Regierungssitze oder aus anderen Ursachen den

Titel von Metropolen führten. Doch hatten politische Aenderungen der

Metropolicn nicht immer auch kirchliche zur Folge. Im Occident

gab es vor Constmitin dem Großen keine Metropoliten. Die Patriar

chen (S. 618 ff.). Der 6. nicanische Canon handelt nicht von

Patriarchat-, sondern von Metropolitanrechten der Bischöfe von Ale-

randrien, Rom «. Der Name Patriarch, der früher ein bloßer

Ehrentitel mancher Bischöfe war, kommt erst seit dem Concil von

Chalcedon in der heutigen Bedeutung vor. Seit dieser Zeit hatten

die Patriarchen das Recht, für ihre Sprengel Metropoliten zu weihen,

und Synoden abzuhalten; über ihre sonstige Stellung wurde aber

nichts entschieden, sondern sie blieben untereinander auf gleicher oder

ungleicher Stufe wie bisher. Mit dem Primat insbesondere hat die
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Potriarchalwürde zunächst gar nichts zu schaffen. Patriarchat von

Constantinopol (S. 628 ff.). Seine Errichtung stainmt weder aus

dem Ehrgeize der Kaiser, noch der Bischöfe von Byzanz, sondern

nus der Natur der Sache. Geschichte des 28. Canons von Chat«

cedon. Die Synode geht allerdings vom politischen Standpunkte

aus, aber nicht in erster Linie (sonst hätte sie Rom an die zweite

Stelle gesetzt), und wollte den Primat nicht läugnen, in Rom aber

kannte man den Orient zu wenig, und war nur um die Wahrung

der eigenen Ehre besorgt (!), Papst Leo hielt an der Kirchenordnung

des Nicänums fest, obschou selbe durch die kirchliche Entwicklung

längst überholt war und ohne die größte Verwirrung gar nicht mehr

hergestellt werden tonnte. Die Opposition des Papstes hatte daher

leinen anderen Erfolg, als daß der 28. Canon von Chalcedon bis

auf Photins nicht in die Sammlungen aufgenommen wurde, prak

tisch aber ward er durchgeführt. Ja die Bischöfe von Constantinopel

übten auch in den Patriarchaten von Antiochien und Alerandricn

Iurisdictionsrechte (!) aus (S. 639, 651 u. ü.). Im Occident aber

wurde bald nach dem Concil von Chalcedon die Lehre aufgestellt,

daß der Patriarchentitel nur den Bischöfen Petrinischer Stiftung

zukomme, also nicht nur Constantinopol, sondern auch Jerusalem aus

der Zahl der Patriarchalkirchen ansgeschlossen. Erst seit dem 8. allgemei

nen Concil sing diese Theorie im Abendlande zu verschwinden an,

und seit dem 4. Concil vom Lateran gilt auch im Abendlande die

Trullanische Reihenfolge der Patriarchen. Von Titel „ökumenischer

Patriarch" der Bischöfe von Constantinopol (S. 647—666). Pichler

will erweisen, daß diese Benennung nichts Verfängliches, sondern

ein schmückendes Epithel war, wie deren verschiedene verschiedenen

Bischöfen gegeben zu werden pflegten (z. B. dem von Alexandria

der Titel: „Richter der Welt"), ohne daß hiemit über die Juris

diction des Titularen etwas ausgesprochen werden sollte.

3. Abschnitt. Der Orient wirft uns die Aufstellung neuer

Dogmen vor (Primat), weil er von der Entwicklung in der Kirche

leinen rechten Begriff hat. Die subjectioe Aufnahme des Offen-

barungsinhllltes hat eine Ausbildung der Wahrheit zur Folge, die

»°n der unfehlbaren Kirche zu leiten, und als echt zu constatiren ist.

Die Kirche macht daher keine neuen Dogmen, sondern erklärt, ob

eine Lehre in der christlichen Offenbarung enthalten ist oder nicht.

Eine solche Erklärung der Kirche über den Primat ist wirklich
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erlassen morden, aber ziemlich spät, und schon nach Ausbruch des

Schisma, nämlich auf dem 4. Lateranconcil, wiederholt zu Lyon und

besonders zu Florenz, Betrachtet man den Ausspruch des Floren»

tinums, so zeigt es sich, daß nichts von dem, was die Griechen an

der Lehre vom Primat anstößig finden (der Papst als Quelle aller

Jurisdiction, aller Unfehlbarkeit und Macht in geistlichen und welt

lichen Dingen) in unserem Dogma enthalten sei. Nur einige theolo

gische Schulen haben solches behauptet, die Kirche aber nicht. Die

Erccssc der Schulen wurden aber häufig der Kirche selbst angerech»

net, und so hat die unhistorische Erhebung der Papstrcchte zur gänz

lichen Verwerfung des Primats im Lutheranismus und dem griechi

schen Schisma beigetragen, Übertreibungen der Gegner Luthers (S.

674). Opposition der Sorbonne, und vieler Bischöfe des Conciliums

von Trient (S. 684—686). Die Theologie der letzten drei Jahr

hunderte über die Papstrcchte (mit Citaten und Deutungen, die mit

unter ungenau sind). Unterschied von Gallicanismus (aristokratisch

monarchische Kirchenregicrung) und Febronicmismus (allgemeine«

Priesterthum). Von Seite 72? an die neueste Theologie, Seite 743

—748 eine Erörterung der päpstlichen Unfehlbarkeit.

Mit diesem Auszüge und etlichen Bemerkungen des Referenten

wäre die Sache bei einem anderen Buche abgethan. Aber Pichlcr's

Werk ist durch ein Zusammentreffen von Umständen zu einer wahren

cause oMdre geworden, Freund und Feind haben sich wetteifernd

mit den geschichtlichen Angaben und noch viel mehr mit den theolo-

gisch-canonistischen Grundsätzen des Verfassers beschäftigt, die einen

haben seine historische Gelehrsamkeit und seine correcten Grundsätze

hochgepricsen, die andern wieder in beiden Richtungen die bedenklich

sten Mängel und Gebrechen wahrgenommen, und seltsam genug —

beide in beiden Beziehungen mit Recht und ebensosehr mit Unrecht.

Dem gewissenhaften Berichterstatter obliegt vor Allem, Pich-

ler'n gegen den Vorwurf unkatholischer Gesinnung, einer Läugnung

des römischen Primates, und bewußten Parteilichkeit für die Grie

chen in Schutz zu nehmen. Der echtkatholische Sinn des Autors

verräth sich fort und fort, und durchbricht immer uud immer wieder

die Nebel von Paradorien und Mißverständnissen, welche freilich von

Zeit zu Zeit den Horizont verhängnißvoll umlagern.

Daß Pichler an der Göttlichkeit der katholischen Kirche zweifle,

hat noch Niemand behauptet. Diese göttliche Kirche ist ihm aber seit
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Ausbruch des Schisma unsere römisch-katholische Kirche (S.25?*). Ihr

Papstthum ist die göttlich berechtigte Ccntralauctorität über die ganze

Kirche (S. 269. f. 165, 222 u. ü.), der Papst hat keine» bloßen

Ehrcnvorrang, sondern eine von Gott selbst verliehene Jurisdiction

(II. S. 603), alle Patriarchen, Primaten und Bischöfe sind seinen

Anordnungen unterworfen (S. 223), und kein Patriarch könnte gegen

den Willen des Papstes sein Amt ausübeu (II. S. 632, 633). Frei

lich war sich das Alterthnm darüber nicht immer klar, aber die Er

eignisse, z. B. die unter den Bischöfen ausgebrochenen Streitigkeiten

bewiesen hie Unhaltbarkeit von St. Cyprian's Theorie (S. 109).

Die orientalische Kirche liefert in ihren Vätern und Theologen, und

insbesondere in ihrer Liturgie die schönsten Zeugnisse für den rö

mischen Primat (S. 103—164). Die Päpste (und Bischöfe) mußten

im Mittelalter nach Gütern und Fürstenthümern streben, weil die

für den sittlichen und intellektuellen Fortschritt erforderlichen mate

riellen Bedingungen auf keine andere Weise zu beschaffen waren

(S. 148). Die Päpste konnten manchmal nicht umhin, die Schranken

der rein geistlichen Jurisdiction zu überschreiten; es könne aber Nie

mand in Abrede stellen, daß das Kirchcnoberhaupt in außerordent

lichen Fällen zu außerordentlichen Mitteln greifen darf (S. 223).

Der Papst hat einen wesentlichen Einfluß auf die Lehre ; die ökume

nische Synode hat ihre Unfehlbarkeit zwar nicht vom Papste, aber

auch nicht ohne ihn. Denn da die verschiedensten Ansichten im Epis-

copate ihre Vertreter finden, so muß ein kirchlicher Würdenträger

vorhanden sein, dessen Beitritt zeigt, auf welcher Seite die Wahr

heit zu finden ist (S. 472). Die orientalische Kirche hat selbst be

kannt, daß wohl die Theilnahmc des römischen Bischofs, nicht aber

der griechischen Patriarchen zum ökumenischen Concil erforderlich sei

(S. 138). Der Schlüssel zum Verständnisse der Geschichte des

Schisma ist, daß die Päpste die Kirchenfreiheit erringen mußten

(S. 32). Der Bischof von Rom war der Träger dieses Princips,

während die griechische Kirche durch eigene Schuld immer mehr und

mehr zur Creator des Staates geworden ist. Papst Nicolaus wollte

die griechische Kirche frei machen, Photius aber hat sie gänzlich un

frei gemacht (S. 49, 103). Nur einem Sophisten ist es möglich diese

Thlltsachen in ihr Gegentheil umzusetzen, und so die Geschichte in

*) Bei dm Ciwten ist, wenn nicht die römische Zwei (II.) auf den zweiten

Band verweist, immer der erste Band gemeint.

Oest. Viertel,, f. l»th°l. Theol. VI. 14
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einen Roman zu verwandeln (S. 482). So lang die Griechen Pho-

tius wegen seiner Opposition wider Rom hochschätzen, haben sie

nicht einmal den ersten Schritt zur Selbstkenntniß gethan (S. 103).

Schon uor Photius gab es zeitweilige Schismen, welche die Päpste

trotz der Martin I. zugefügten Mißhandlungen beizulegen wünschte»,

aber sie fanden bei Kaisern und Patriarchen kein Entgegenkommen

(S. 86). Aber auch in der spateren Zeit hat außer den Päpsten

Niemand die Union aufrichtig gewollt (S. 389), Wie aber jede vom

göttlich gegründeten Papstthum sich trennende religiöse Gemeinschaft

nothwcndig zur Staatstirche werden muß (II. S. 189), so büßte die

griechische Kirche ihr Schisma mit scheußlicher Casaropapie (T. 412>,

und sank so tief, daß sie selbst das Bewußtsein ihrer Erniedrigung

verlor, und ihre Sklaverei für normal und gesetzmäßig hielt (S. 413),

Auch sind die Orientalen mehr und mehr daran, sich in lauter nü<

tionale, von einander unabhängige Hierarchien aufzulösen, eine Folge

der Verwerfung des Papstthums, welches keineswegs die Aufgabe

hat, die Nationalitäten zu vernichten, oder ihre Rechte zu verküm

mern, sondern durch Unterwerfung unter einen gemeinsamen Zweit

zu veredeln (II. S. 382). Dies einige Züge aus der Theologie

Pichler's, denen leicht andere nicht weniger bezeichnende an die Seite

zu stellen wären , und wenn Jemand noch eines Weiteren bedürfte,

so würde er dem ehrenden Siege, den unser Autor über sich selbst

errungen (lauäadiliter »e suHseit), einen vollgültigen Beleg de«

theoretischen und praktischen Katholicismus des Münchner Gelehrten

entnehmen können.

Aber auch dem Historiker muß man hohe Anerkennung zollen.

Pichler sagt in der Vorrede zum 2. Bande, daß er bemüht war,

alle ihm erreichbaren Hülfsmittel zu benutzen, vor keiner Schwierig

keit zurückzuweichen, die strengste Objektivität und Unparteilichkeit

einzuhalten, und die Resultate seiner Forschung mit offenem Frei-

muthe darzulegen. Zeige sich nun auch die Mitschuld des Abend

landes an der traurigen Kirchenspaltung, so sei der Autor doch kei-

uegswegs mit der Absicht aus Werk gegangen, solch eine Mitschuld

finden zu wollen :c. Was nun die Quellenforschung betrifft, so

redet Pichler viel zu bescheiden von seiner Arbeit: Man staunt —

8i tarusn toroular oaloavit solus — über das enorme Material,

welches hier verwendet worden ist. Nicht nur die bekannten Quellen

werke und Bearbeitungen sind benützt, sondern Pichler hatte da«
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Glück, eine Menge von Schriftstücken ausbeuten zu können, welche

sonst einem occidentalischen Gelehrten sehr schwer zu Gesichte kom

men, darunter besonders viele dem Neugriechenthume ungehörige.

Es bestehen vermuthlich aus der bavaro-hellenischcn Zeit her litera

rische Verbindungen zwischen München und Griechenland. Und daß

Pichler den aufrichtigen Willen hatte, mit vollster Objektivität zu

arbeiten, ist von feiner bestimmten Versicherung abgesehen, schon

daraus ersichtlich, daß er sich mit der Hinstellung seiner Resultate

nicht begnügt, sondern meistens seine Quellen selbst in umfang

reichen Citaten und Auszügen vorführt, wodurch der Leser in Stand

gesetzt wird, den Autor Schritt für Schritt zu controliren.

Mein durch diese Controle gewinnt man die Ueberzcugung,

daß Pichler's Streben nach Objektivität nicht immer den entspre

chenden Erfolg gehabt hat. Manche Thatsachen sind unrichtig dar

gestellt, viele Docum'cnte mißverstanden, allerlei seltsame Theorien

vertheidigt, wunderliche Ansichten über die kirchliche Autorität und

ihre Träger vorgebracht worden — man trifft zu Zeiten eine ganz

ungerechtfertigte Bevorzugung der Schismatiker, und mitunter eine

Ausdrucksweise an, die stark an antitirchlichc Bücher und Journale

erinnert und vermuthlich auch nichts Anderes als ein unbewußter Wider

hall derselben ist. Denn es geschieht gar leicht, daß wir uns trotz aller Ge-

rechtigkeitsliebe für die Gegenstände unseres Studiums mehr erwärmen

als von Nötheu war und die heutzutage unvermeidliche Beschäfti

gung mit den Geistesproductionen der verschiedensten Parteien hat

nicht selten ein gewisses Nachklingen von Worten und Sätzen zur

leidigen Folge, die wir bei ruhiger Ueberlegung kaum als die unsri-

gen anerkennen würden.

Die Richtigkeit dieses Urtheils ergibt sich zum Theile schon

»us der oben gelieferten Skizze des Pichler'schen Werkes, wird aber

im Verlaufe dieses Referates noch einleuchtender hervortreten. Der

kurze Inhalt unserer „Geschichte der Kirchentrennung" ist nämlich,

wie vorhin gesagt wurde, daß das Schisma nicht den Griechen

allein zur Last gelegt werden dürfe, sondern zu einem großen Theile

durch die Feindseligkeiten der Lateiner wider die Griechen, und durch

päpstliche Uebergriffe und Rechtsverletzungen hervorgerufen worden

sei. Am schwersten würde der letzte Theil der Anklage wiegen, allein

bei genauerer Prüfung der Thatsachen zeigen sich die den Päpsten

gemachten Vorwürfe fast sämmtlich unbegründet. Von den wenigen

14»
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Ausnahmen ist wohl die Zustimmung Johanns XI. zur Erhebung

des Prinzen Thcophylakt auf den Patriarchenstuhl von Constantino-

pel die gravirendste. Jedoch war dieser Act der Comnvenz gegen den

weltlichen Machthaber, so sehr er auch die Achtung von dem dama

ligen Inhaber des päpstlichen Stuhles abschwächen konnte, nicht im

Minsesten wider die griechische Kirche als solche gerichtet. Hatte

Pichler aber auch viele Beispiele von Ungebühr sicherstellen können,

so hätte er damit doch nichts anderes erwiesen, als die Richtigkeit des

Satzes, daß auch die Kirchcnfürstcu Menschen sind. Wird aber da

durch das Schisma gerechtfertigt, oder auch nur erklärt? Hatten

die Griechen das Recht, von den Lateinern Impcccabilität zu ver

lange» oder vorauszusetzen? Hatten sie sich nicht ebenfalls vieler

Ungebühr wider die Lateiner und vieler Kränkungen der Päpste

schuldig gemacht? Sie haben aber nicht nur Aehnliches wie die La

teiner gethan, sondern auch Unähnliches, d. h. sie haben Ereignisse,

welche etwa eine gerechte Ursache des Unmuthes sein konnten, so

ausgebeutet, als ob sie eine gerechte Ursache der Kirchenspaltung

gewesen wären. Es ist überhaupt ein folgenreicher Irrthum in Pich-

ler's Darstellung, daß Unzufriedenheit uud Schisma in einen solchen

Causalnerus gestellt werden, als ob die Verstimmung ihrer Natur

nach mit dem Abbruch der Kirchengemeinschaft enden müßte. Hat es

nur unter den Griechen Leute gegeben, welche gelegentlich durch die

in der menschlichen Schwäche begründeten Mißgriffe dieses oder

jenes Papstes zu leiden hatten? Veranlaßten die zahlreicheren Be

rührungen zwischen Rom und den Provinzen des Abendlandes nicht

weit häufigere Kränkungen deutscher, französischer :c. Bischöfe und

Laien? Nach Pichler's Theorie hätten im Occident viel mehr Schis

men ausbrechen müssen als im Orient, außer es würde angenommen,

daß die Differenz der Längengrade auch eine wesentliche Verschie

denheit der menschlichen Natur zur Folge habe, und die kirchlichen

Pflichten nach der geographischen Lage wechseln. Wo es sich um

das Thun freier Wesen handelt, müssen Anlässe und Ursachen be

sonders sorgfältig auseinandergehalten werden, wenn man nicht in

die schwersten Irrthümer verfallen will. De ooräs sx«unt eoFit»-

tione» rulllae. Aeußere Ereignisse können Gelegenheiten biete», Ver

suchungen herbeiführen, daß man aber der Versuchung nachgibt,

macht die Böswilligkeit im eigene» Selbst. Für das Schisma als

solches gibt es trotz der Polemik des Autors wider die Hochmuths
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theorie (S. 543 u. ö.) keinen andern Entstchungsgrund als die Hof»

fart und Nationalitätsoergötterung, und Helfert hat so uniecht nicht,

wenn er (S. 550) selbst das ülioyne nur als willkommenen Vor»

wand bezeichnet, welcher den Abfall der Griechen von der Kirche

maskiren sollte.

In der Geschichte der Unionsverhandlungen zeigen sich noch

schlimmere Mißgriffe und Mißverständnisse. Pichler's Meinung ist

nämlich, daß die römischen Primatialrechte theoretisch und praktisch

so überspannt worden seien, daß die Griechen, denen man unbedingte

Unterwerfung unter die Theologie und Ccmonistik des Abendlandes

zugemuthet habe, die Union moralisch unmöglich finden mußten.

Nach dieser Darstellung wäre dem Papstthume freilich eine schwere

Mitschuld oder, aufrichtig gesprochen, der größere Theil der Schuld

an der Fortdauer des Schisma zuzuschreiben. Pichlcr drückt sich

zwar stelleuwcis gemäßigter aus, und begnügt sich etwa die Hebung

der Papalrcchtc im Occidcnt mit ihrer Senkung im Orient in Pa

rallele zu bringen oder zu sagen, daß sie nicht nur zur Verwerfung

des Primats durch Luther beigetragen habe, sondern auch zur

Lostrcmiun.q der griechische» Kirche eine Hauptveranlassuug ge

wesen sei (II. S. 673). Aber stcllcnweis macht sich die innere Logik

des Princips geltend, und S. 255 heißt es bestimmt und scharf,

„nach den Grundsätzen über die Papstgewalt, die von Leo IX. bis

Leo X. und noch später, wenigstens am päpstlichen Hofe, die herrschenden

blieben, war eine Vereinigung mit der griechischen Kirche geradezu un

möglich, und die Kluft mußte immer größer werden." Pichler bringt

verschiedene Belege dieser angeblichen Theorie und Lehre von der

Prnfis der Papalrechte vor, im theoretischen Theilc natürlich die Lehre

von der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubensentscheidungen, uud

von seiner allgemeinen Mnchtfülle, vermöge welcher auch die Staats«

ssewalt dem Papste untergeordnet nnd von ihm delegirt sei. Da die

Inflltlibilitätslehre ganz besonders verderblich gewirkt, nämlich zu

den schon vorhandenen dogmatischen Unterschieden zwischen den Grie

chen und Lateinern noch einen neuen, d. i. die orientalische Lehre

von der Nlleingültigkeit der sieben Synoden (S. 255 u. ü.) hervor

gerufen haben soll, so kommt Pichler in der Schlußpartie des 2.

Bandes auf sie zurück, um den Griechen zu beweisen, daß sie sich ohne

Grnnd ereifern, indem die Lehre von der päpstlichen Infallibilität

eine bloße Schulmeiuung und zwar einer Fraction von Katholiken
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sei, der Beitritt zur Union also keineswegs die Anerkennung dieser

Lehre nach sich ziehe.

Hier ist Pichler etwas zu weit gegangen. Denn wenn die

Infallibilitätslehrc auch kein Dogma ist, so steht sie doch mit der

Fallibilitütsdoctrin nicht auf gleichem Fuße, sondern ist ein

Resultat kirchlich-theologischer Entwicklung und hängt mit kirchlichen

Aufgaben und Pflichten eng zusammen. Pichler läugnct nicht, daß

man dem Papste Gehorsam schuldet. Man denke sich nun den öfter«

vorgekommenen Fall, daß Rom die innere Zustimmung zu irgend

einer neu formulirten Lehre anordnet. Hier ließe sich der llü-

gehorsam rechtfertigen, wenn der Papst fallibel ist. Es hilft nicht«

zu sagen, daß der Papst in einem solchen Falle nur die

Identität dieser Lehre mit dem altkirchlichen Glaubensbewußt-

sein constatirc, denn wer die Infallibilität überhaupt in Abrede stell!,

wird auch keinen Anstand nehmen, dem römischen Stuhle die Be-

fugniß zu jenem Constatircn und Formuliren abzusprechen. Kein

Theologe hat die Infallibilitätslehre aus bloßer Liebhaberei auf

gestellt, sondein um sich über das praktische Leben in der Kirche zu

orieutiren, und die besser Gesinnten unter den Gallicanern, welche

wohl die Infallibilität nicht aber die ubcrhirtliche Auctorität des römi

schen Bischofs in Abrede stellten, geriethen bei solchen praktischen

Fragen mit sich selbst in unlöslichen Widerspruch, Pichler, der mit

Recht vor Unterschätzung der Schwierigkeiten des Unionswcrtes

warnt (S. 549), macht hier den Griechen die Sache leichter, als sie

ist. Denn man wird von den rückkehrenden Griechen freilich ebenso»

wenig als von den Katholiken ein Glaubensbekcnntniß auf die

päpstliche Infallibilität verlangen, aber man wird sie ebenso wie

alle bisherigen Katholiken zur Verwerfung der in Rom cenfurirten

Thesen und zur Annahme aller in Rom formulirten Glaubenssätze

verpflichten. Die Acte ex eatrieärl,, roinkiin, werden freilich in kür

zester Zeit auch schon Definitionen der eeelesi«, dispersa sein, allein

man wird nicht abwarten, bis sich Jemand mit dem Nachweis der

bischöflichen Zustimmungen befriedigt erklärt, sondern der Ausspruch

Roms wird ohne weiteres für ein Anzeichen des bestehenden oder sich

bildenden onuseusus eeelesiae dispersa« angenommen werden müssen.

Die angebliche Uneinigkeit der Theologen über die Merkmale

einer äeeisio ex eatiieära ist für unseren Zweck bedeutungslos,

denn beim eousensus eoolssiae äispersae findet sich die nämliche
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Schwierigkeit und zwar so oftmals wieder, als die Zahl der voti-

renoeu Bischöfe beträgt, deren jeder ex olltlieära, »na, des Amtes

waltet. Auch die übrige» Gründe des Verfassers sind nicht stichhäl

tig. Freilich sagt er S. 255 u. ö., es sei die Lehre der gesammten

alte» Kirche gewesen, daß keinem ihrer Organe die Unfehlbarkeit

zukomme. Aber vergebens sucht man nach einem unzweifelhaft auf

unseren Fall passenden Beweis dieser Angabe. Pichlcr beruft sich

auf das Schweigen der Väter des vierten Conciliums zu Constan-

tinopol als der kaiserliche Bevollmächtigte in antirömischem Sinne

sprach. Allein gerade dieses Concil hat gern oder ungern der Lehre

von der päpstlichen Unfehlbarkeit ausdrücklich zugestimmt. Daß der

Papst nicht mit der Kirche identisch ist (S, 224 u. ö.), hat aller

dings seine Richtigkeit, ob er aber nicht als infalliblcr Lehrer in

der Kirche waltet, namentlich, wenn kein ücumenisches Concil ver

sammelt ist, ist eine andere Frage. Es ist nicht unmöglich, daß die

Phrase „persönliche" Unfehlbarkeit des Papstes den Autor chicanirt

hat. Allein wer so stylisirt, drückt sich eben ungenau aus. Kein

Theologe meint eine persönliche, sondern jeder eine amtliche

Unfehlbarkeit. Wenn aber nach S. 336, II. S. 592 et«, der Papst

deshalb, weil er Person ist, unter allen Umständen nicht nur der

Sünde, sondern auch dem Irrthum unterworfen sein soll, so müßte

man auch dem Concil die Infallibilität absprechen, weil es ebenfalls

lauter persönliche Mitglieder hat, also eine Summe von falliblen

Einheiten darstellt. So wie der hl. Geist im Concil bewirkt, was

bloße Naturkräftc nicht zu Stande brächten, so kann er, wenn er

will, auch die amtliche Lehrtätigkeit des römischen Bischofs leiten,

und jeden Irrthum von ihr fern halten. Pichler scheint sich Bos-

suet's Theorie zuzuneigen, nach welcher zwischen dem Papst und

dem römischen Stuhle unterschieden, und letzterem wenigstens eine

siewisse Indefcctibilität zugemessen wird, so daß der Papst zwar

Irithümlichcs lehren könnte, aber bald wieder auf den rechten Weg

zurückkehrte, und im schlimmsten Falle das angerichtete Aergerniß

von seinem Nachfolger wieder gutgemacht würde. Allein abgesehen

von der Neuheit dieser wunderlichen Doctrin (Pichler selbst zeigt

S. S. 134, 136, 256, daß das kirchliche Alterthum zwischen dem Bi

schof und seinem Stuhle keinen Unterschied machte), ist sie nicht nur

eine Herabsetzung des römischen Stuhles sondern auch eine Gefähr

dung der Lehrauctorität der gesammten Kirche. Letzteres weil sich
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jedenfalls während der Dauer des päpstlichen Irrthmns die Wahr

heit nicht constatiren ließe, ersteres, weil die Irrthumsfühigkeit de«

Primas einmal zugestanden, Niemand mehr die baldige Ueberwin-

dung des Irrthums in sichere Aussicht stellen könnte. Kann der

Papst heute eine irrige Entscheidung geben, so kann er auch morgen

und übermorgen dabei beharren, und auch sein Nachfolger kann es,

und der Irrthum kann in Rom ebenso wie in einer anderen Stadt

permanent werden. Natürlich wäre auch das Umgekehrte, d. i. die

baldige Rückkehr zur Wahrheit möglich, allein hiemit hätte das

Oberhaupt der Kirche vor deu Bischöfen, ja vor dem nächst besten

Laien kein Titelchen voraus. Denn uns alle» ist die Möglichkeit

und der Beruf geworden, unsere etwaigen Irrthümer durch demüthi«

ges Zurückgehen auf die Kirchenlehre bäldestens abzulegen. Nur

als ein Pröbchen schismatischer Theologie mag hier noch ein ganz

absonderlicher Einwand gegen die päpstliche Infallibilität verzeichnet

werden, welcher dem Apostaten Theophanes Prokopowicz, diesem

Hnuptwerkzeugc der Cäsaropapic des Czareu Peter angehört. Der

Papst sei nicht irrthumslos, weil es sonst auch Bernardiner, Capuci-

ner lc. wären, deren Meinungen der Papst möglicherweis bestätigen

könnte (II. S. 307). Der „feile Schmeichler", wie ihn der Russe

Ustrialew nennt, hat übersehen, daß auf solche Art kein Concilium

infallibel wäre, weil es ebenfalls das Unglück haben könnte einer

Anschauung recht zu geben, die schon früher von einem niedriger

gestellten Christen geäußert worden wäre. Seltsam ist nur, wie das

alberne Geschwätz des Prokopowicz Pichler'n zur Bemerkung Anlaß

geben konnte „so verächtlich habe sich die katholische Theologie mit

ihren maßlosen Übertreibungen gemacht".

Nicht viel stärker sind die übrigen Beschwerdepunkte, welche

Pichler offenbar deshalb in gutem Glauben aufgeführt hat, weil die

Griechen gelegentlich durch sie das Schisma zu verthcidigen gesucht

haben. Da Pichler aber mehr als einmal zeigt, daß sich die Grie

chen der Anerkennung des Primates überhaupt entzogen haben, also

diese göttliche Institution an und für sich beschwerlich fanden, so

hätte er ihre Declamationen etwas kühler aufnehmen sollen. Die

Erhebung des Papstthums durch die Lateiner und seine Erniedri»

gung durch die Griechen laufen erstens nicht parallel, sondern in den

letzten Jahren, wo man im Occident an den Primatialrechtcn er

klecklich gerüttelt hat, sind die Orientalen in der Verwerfung des
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Popstthums weiter gegangen als vorher und haben nicht die leiseste

Regung einer Geneigtheit zur Annahme irgend eines gallicanischeu

Zatholicismus tund gegeben. Wo aber ein Parallelismus besteht,

wäre erst noch zwischen dem oum iioo und propter noo zu ent«

scheiden. Es gibt Häretiker, die uns dogmatisch ferner (Protestanten)

und solche die uns naher (Iansenisten) stehe», als die schismatischcn

Griechen. Sie alle haben ihre Trennungsgründe vorgebracht. Wer«

den wir si,e gelten lassen? Oder besteht eine triftige Ursache, den

lnsunirten Griechen eine größere Objektivität als den anderen Häre

tikern oder Schismatikern zuzuschreiben? Die Griechen sollen die

yärMche Machtvollkommenheit der mittelalterlichen Theologie un

annehmbar gefunden haben. In welcher Quelle steht aber geschrie

ben, daß man ihnen die Annahme aller tirchcnrechtlichen Satzun

gen und Gepflogenheiten des Abendlandes zngemuthet habe? Jede

Unioiisvcrhllndlung beweist das Gegentheil. Manches wollte man

bei den Griechen eingeführt wissen und verhandelte darüber, die

Griechen aber waren viel zu geriebene Politiker, als daß sie nicht

gewußt hätten, daß das Unterhandeln stets einige Nachgiebigkeit zur

Folge habe. Und das Resultat war auch immer, daß den Orien

talen ihre Gepflogenheiten belassen und nur einige Maßregeln ge

troffen wurden, die vollzogene Union ersichtlich zu machen, und

den Rückfall ins Schisma hintanzuhalten. Pichler aber beruft sich

auf die abendländische Doctrin von den beiden Schwertern, wenn

sie, wie manchmal*) geschehen ist, in dem Sinne gefaßt ward,

daß der Papst auch in tein^oraiidns die Obergewalt über die welt

lichen Machthaber besitze. Diese Lehre sei der griechischen Kirche

fremd gewesen, und habe für die Machtstellung der byzantinischen

Kaiser fürchten lassen (S. 547, 257). Aber Pichler weiß, daß diese

überspannteste Auffassung der Papalrechtc zu keiner Zeit so all«

gemein herrschte, daß die Griechen berechtigt gewesen waren, sie als

die Lehre der lateinischen Kirche anzusehen. Die Uniousvcrhandlun-

gen zeigen auch zur Genüge, daß man über diesen Punkt beiderseits

vollkommen im Klaren war. Wenn also von der Union eine Ver

minderung der kaiserlichen Gewalt zu befürchten stand, so hätte sie

*) Denn häufig und in den officiellen Acte» der Kirchenoberen fast durchaus

bedeutet das zweite Schwelt nur die wesentliche Amtsgewalt der Kirche iu luro
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nur jenen Theil derselben betroffen, welcher nach den klaren Worten

des Evangeliums dem Staate abgenommen werden mußte, oder mit

anderen Worten: nicht des Unterganges der byzantinischen Kaiser«

macht, sondern der byzantinischen Cäsaropapie mußten die Griechen

als einer unvermeidlichen Conscquenz der Kircheneinheit gewärtig

sein. Wenn man aber vom orientalischen Cäsarovapismus redet, so

drängt sich einem wohl die Erwiiguug auf, daß selbst die rücksicht«-

loseste Einführung des abendländischen Kirchenrechtes in die mor-

genländische Kirche im Vergleich mit ihrem bisherigen Zustande

keine Belastung, sondern eine Erleichterung gewesen wäre und die

geistliche Obergewalt wenigstens in geistliche Hände gelegt lM,

Daß der griechische Episcopat eine gewisse Bevormundung brauchte,

hat er eben durch seine servile Unterwerfung unter die Staatsgewalt

unwidersprcchlich erwiesen. Daß man occidentalischerseits die Union

nicht unmöglich gemacht habe, ergibt sich übrigens schon aus der

Thatsllche, daß orientalische Diöcesen und Kirchenprovinzcn, j» ganze

Völker (Maroniten) in die Union eingetreten sind. War der kirch

liche Verband mit Rom den Einen erträglich, so würde er auch für

die Andern nicht unleidlich gewesen sein, und das Verhalten des

Theiles beweist, was die Gesammtheit zu thun vermochte, wenn sie

christliche Ertenntniß, Demuth und Opferwilligkeit besaß.

Aber auch die Chronologie widerspricht der Pichler'schen Be

hauptung. Denn lange Zeit vor der mittelalterlichen Papalhöhe ha!

es bereits Seccssionen des Orients gegeben. Seit dem fünften Jahr

hundert machten sich die Griechen (namentlich die Kirche von Con-

stantinopol) kein Gewissen, der unbedeutendsten Anlasse halber die

Gemeinschaft mit dem römischen Stuhle abzubrechen. Pichler zeigt

S. 214, 215, daß die Gesetze von Basilius I. (9. Jahrhundert) für

den Primat keinen Platz mehr haben, ^.uu», ^omnellg, (Anfang

des 12. Jährt).) läßt die ganze kirchliche Hierarchie zugleich mit dm

Kaisersitze nach Constantinopol übertragen sein (S. 262). Patriarch

Michael Anchialus (12. Iahrh.) spricht dem Papste sogar die Würde

des Priesterthums ab (S. 270), und der römische Primat wird von

den Griechen im 12. Jahrhundert schon aÜgemein verworfen, wäh

rend die angebliche Papstomnipotenz doch nicht vor dem 13. Jahr

hundert angesetzt werden könnte. Aber der von Pichler selbst ge

brachte Hauptbeweis für die Richtigkeit der gewöhnlichen An

schauung über die Ursachen des Schisma liegt darin, daß die
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Griechen niemals aus religiösen Gründen irgend eine

Initiative zur Herstellung der Union ergriffen haben.

Mn lese die Unionsverhandlungcn unter Gregor X., man merke

auf die Frivolität, womit sie en tamills die Union als einen bloßen

Köder für den Papst zu bezeichnen pflegten, man erwäge den Be

richt von Duells (S. 401), daß die Constantinopolitaner selbst einen

Engel vom Himmel verschmäht hatten, der die Union gepredigt

honen würde, man beherzige diesen gänzlichen Mangel an

Verständniß und Sinn für die einheitliche Kirche Christi,

und man wird nicht langer umhin tonnen, jede Ansicht, welche das

Unionshinderniß irgendwie in die abendländische Kirche verlegt, als

unhaltbar zu bezeichnen. So gestimmte Naturen, wie die Grie

chen damals waren, hätten durch keine Nachgiebigkeit der

Päpste gewonnen werden tonnen.

Es ist klar, daß eine unrichtige Vorstellung der päpstlichen

Gewalt auch auf die Schilderung der kirchlichen Aufgabe der Ge

genwart Einfluß nehmen muß. Pichler sagt S. 543, 544, daß das

Abendland den Griechen Hülfe bringen müsse (er meint die geistliche

Hülfe thunlichster Nachgiebigkeit und Erleichterung der Union) weil

es am Schisma mitschuldig sei. Er ermahnt zu Demuth und Liebe,

warnt vor Untcrschätznng der Schwierigkeiten und Vertuschung der

bestehenden Differenzen (in dogmatischer Hinsicht die Lehre vom hl.

Geiste, vom Primat, von der unbefleckten Empfängniß), Alles dieses

recht schön und gut, aber worin soll eigentlich die Erleichterung des

Unionsabschlusscs bestehen? In welchen Stücken und bis zu welchem

Punkte sollen wir nachgeben? Pichler sagt in der Vorrede zum er

sten Bande, daß er nicht die Absicht habe einen Unionsentwurf zu

liefern. Das ist aber im eigenen Interesse des Autors sehr zu be

dauern, denn nichts hätte klärender gewirkt, als wenn er aus dem

Gebiete des Abstracten heraustretend, die uns obliegenden Zugeständ

nisse bestimmt formulirt hätte. So viel sieht man aber, daß er eine

starte Verminderung der päpstlichen Gewalt (übrigens mehr in «xer-

eitio als in raäioe) im Sinne hat. Hierauf ist offenbar die Bemer

kung S. 384 gemünzt, daß die lateinische Kirche in Folge des Schisma

theilweis noch größere Uebelstände als die griechische zu beklagen

habe, S. 550, daß besonders auf unserer Seite der Union große

Schwierigkeiten entgegenstehen, S. 546, daß unser Kirchenrecht durch

das Schisma gelitten habe, S. 547, daß ohne die Kirchentrennung
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die überspannte Theorie von der päpstlichen Machtvollkommenheit

nicht entstanden wäre u. s. w. Ja S. 255 schreibt er mit aller Zu«

verficht, daß am Tage an welchem dic Occidentalen von ihrer Ueber«

treibung zurückkommend, die unwesentlichen Rechte des Papstes als

solche bezeichnen werden, die Griechen, die ihm entrissenen wesent

lichen Befugnisse zurückerstatten werden! Aber es ist eine mißliche

Sache um das Prophezeien, weil die Acte freier Menschen nicht mit

der strengen Regelmäßigkeit von Naturereignissen vor sich gehen, son

dern oft von unberechenbaren Einflüssen abhängig sind. Sonst hätte

das Schisma längst aufhören müssen, da die abendländischen Theologen

in ihrer großen Mehrzahl schon lange Zeit keine andre als wohlue-

gründete Ansichten über die Primatialgewalt vortragen, und den Orien

talen ohnehin die Annahme der gesammten abendländischen Disciplinar-

gesctzgebung niemals zur Unionsbedingung gemacht wird. Daß aber

die lateinische Kirche bei sich zu Hause eine plötzliche Reduction der

päpstlichen Vorrechte unternehme, können die Grieche» wohl nicht

verlangen, und ließe sich solches unmöglich ins Wert setzen. Denn

sowie die jeweilige Machtstellung der kirchlichen Behörden das Re

sultat allmäliger Entwicklung ist, so könnte auch das Zurücktreten

der Primatialgewalt nur das endliche Ergebniß einer neuen Ent

wicklung sein. Daß die kirchliche Strömung der nächsten Zeiten eine

solche Richtung nehmen werde, ist geradezu unmöglich. Vielleicht

stehen uns Verwicklungen bevor, welche häufiger als bisher das

Einschreiten der gesummten Kirchcugewalt erfordern werden. Wie

soll man aber amtiren, wenn der Papst nicht als Functionär die

ganze Kirche vorstellt?*) Man kann doch nicht jeden Augenblick ein

öknmenisches Concil versammeln. Bliebe also die soolssia äisp«!-»».

Allein die Einholung ihres Spruches erfordert ebenfalls Zeiträume,

welche nur nach Dccennien bemessen weiden könnten, da man doch

nicht sx adrupto votireu würde, sondern vorher entweder brieflich

oder durch Sendboten berathschlagen müßte. So trefflich auch die

*) Der Sinn der meisten Stellen, in welchen Papst und Kirche verwechselt

zu sein scheinen, ist nämlich, wie man bei genauerer Prüfung derselben ersieht,

kein anderer, als daß in den Primatialacteu die apostolisch-bischöflich» kirchliche

Gewalt nicht in einer bestimmten Abgränzung, sondern in ihrer lebendigen Ein

heit und Vollständigkeit flüssig wird. Dabei wird dem Tpiscopate nicht« entzogen,

sondern jeder einzelne Bischof mit seiner Jurisdiction muß als ein in der Päpst

lichen Thätigkeit mitbegrifsener und ideel milhandelnder ausgefaßt weiden.
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Verkehrsmittel der Neuzeit im Allgemeinen sind, so schafft doch die

Ausbreitung der Kirche der gesammtbischöflichen Vcrnthuug und Ab

stimmung ungeheure Schwierigkeiten. Ein anderes Mittel wären

Plltriarchlllcollegien. Aber Pichler selbst bezweifelt S. 191, daß der

Plltrillch an und für sich vor den einzelnen Bischöfen etwas voraus

habe. Pichler redet an dieser Stelle freilich nur von der Lehr

gewalt, allein was von dieser gilt, gilt im Wesentlichen auch von

den übrigen Zweigen der kirchlichen Jurisdiction, die in ihrer Ge-

sammtheit nichts anderes, als das göttlich verliehene Hirtcnamt ist.

?Ä8oit« grsßem. Die Machtbefugnis; der Mittelstufen zwischen

Cpiscopat und Primat ist ohne Zweifel eine delegirlc, und zwar

entweder vom obersten Hirten der Kirche delegirt, was am wahr

scheinlichsten ist, oder in Gemäßheit der katholisch-kirchcurechllichen

Grundsätze wenigstens nicht gegen den Willen des Papstes delcgir-

bar. Man könnte noch an einen Synodalausschuß nach russischem

Muster denken. Ein solcher ist aber am Ende doch nur ein bureau«

tratisches Mittelchen und man darf wohl zweifeln, ob es in der

Ordnung ist, die höchste kirchliche Auctoritüt willkürlich geschaffenen

Instanzen abzutreten. Allein die Hauptsache ist, daß mit allen diesen

Vorkehrungen nicht das Mindeste gewonnen wäre. Griechen und

Nichtgriechen haben sich mit Recht oder, Unrecht durch päpstliche

Regierungsactc beschwert gefunden, und davon Anlaß genommen,

die jetzige Kirchenpraris für unleidlich zu erklären. Wenn nun statt

des römischen Bischofs andere Prälaten mit ihm und neben ihm

legieren würden, so bliebe die menschliche Natur doch wie sie ist,

das regierende Collegium bliebe ebenso peccabel wie das regierende

Individuum, einzelne Mißgriffe und Härten könnten sowenig aus

bleiben wie bisher, und dem Laien oder Cleriker, welcher sich heute

durch eine päpstliche Anordnung vorgeblich gekränkt findet, wäre blut

wenig geholfen, wenn ihm die nämliche Kränkung morgen von einem

souverän gewordenen Bischof oder Concilium angethcm würde. Dies

was die Gutgesinnten angeht. Die Uebclgesinnten aber, die Leute

von schismatischcr oder häretischer Geistcsrichtnng würden den ge

rechtesten Maßregeln kirchlicher Versammlungen ebenso wie den Päpst

lichen Erlässen widerstehen. Hat ja auch bisher lein ökumenisches

Concil die Häresie oder das Schisma zum Schweigen bringen kön

nen, so wenig als es der apostolische Stuhl zu bewirken im

Stande war.



222 ^l- P'chler'« Geschichte «.

Daß aber die Ausbildung der Papalrcchte nicht blos eine

Zulassung, sondern im Großen und Ganzen eine positive Fügung

Gottes war, steht außer allem Zweifel. Der Papst mußte allerorten

eingreifen, weil sonst allgemeine Verwilderung eingegriffen hätte,

Pichlcr läugnet dies nicht, sondern spricht es an vielen Stellen sei«

nes Buches (z. B. S. 223) schön und offen aus. Wie viel ober

von den einmal geltend gemachten Einflüssen der Papst auch in sol

chen Zeiten festhalten oder aufgeben soll, in welchen die Verhältnisse

anders geworden zu sein scheinen, läßt sich theoretisch nicht bestim

men. Denn die Unterscheidung der wesentlichen und unwesentlichen

Primatialrechte ist ohne jegliche Begründung. In der Idee ist

freilich nur eines wesentlich, nämlich die Befugniß, in jedem Augen

blicke das für heilsam Erkannte zu vollziehen. Aber was ist in

Augenblicke jenes Heilsame, welches der Statthalter Christi den

ihm anvertrauten Seelen bieten soll? Hierüber kann es Meinungs

verschiedenheiten geben, theologische Controversen, auch amtliche Con-

troversen unter den Kirchenvorstehern, aber am Ende wird die je

weilige kirchliche Praxis als Resultat der bisherigen Entwicklung

die Antwort auf die Frage geben. Denn Gottes Vorsehung wllltet

über uns, und laßt nicht zu, daß das Leben in der Kirche zu irgend

einer Zeit unerträglich werde, sondern, wie wir füglich annehmen

dürfen, weit erträglicher sei, als unter einem Kirchcnregimente, wel

ches sich der Einzelne nach seiner Privatmcinung eingerichtet hätte,

Seien wir froh, daß die Kirchcnverfassung eine gegebene ist,

luid nicht von menschlichem Belieben abhängt. Wir würde» nichli

besser, sondern Alles bedeutend schlechter machen. Daß das Alter-

thum irgend eine päpstliche Befugniß oder eine darauf bezüg

liche theologische Darstellung nicht kannte, ist von geringer Bedeu

tung, weil das Alterthum nur ein einzelnes Moment der kirchlichen

Entwicklung ist. Hätte man aber einem Kirchenlehrer oder einem

Concilium der patristischen Periode unsere geschichtlichen Erfahrun

gen und unsere theologischen Untersuchungen dargelegt, so würden

die ehrwürdigen Männer der Vorzeit auch im Sinne der jetzige»

Theologie und Canonistik gesprochen habe». Das führt uns »der

noch zu einer anderen Erwägung. Wir haben öfters gesagt, daß die

unionsfreundlichen Orientalen keineswegs eine Belastung mit allen

Disciplmcirslltzungc» der lateinischen Kirche zu besorgen hätten. Aber

andererseits würden sie auch gewisser Verpflichtungen, die ihnen
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bisher fremd waren, nicht ganz und gar überhoben sein. Denn soll es

eine wirkliche Union und nicht eine bloße Ueberkleisterung des alten

Risses geben, so muß unsere Zusammengehörigkeit zu einer Kirche

jedenfalls auch in der Disciplin irgend einen Ausdruck finden; und

da die lateinische Kirche nicht wie im Sprunge auf die Formen des

neunten Jahrhunderts zurückgehen kann, so müßten die Orientalen

allerdings der en-dloo-Annahme einiger Satzungen gewärtig sein,

die, so leicht erfüllbar sie an und für sich sind, ihnen etwas be

schwerlich fallen würden, weil sie an ihrem allmüligen Zustande

kommen nicht bctheiligt waren. Das mag ihnen und uns unan

genehm sein, allein es ist die natürliche Folge davon, daß sie sich

durch ihr Schisma außerhalb des kirchlichen Entwicklungsganges

gestellt haben, und kein Papst und kein Concil kann es ändern.

Uebrigens wird, wer guten Willens ist, die anfänglichen Schwierig

keiten bald überwunden haben, der Böswillige ist aber mit und

ohne Opfer unbelehrbar.

Die auf Beschränkung der päpstlichen Machtbefugnis; gegrün

dete Irenik Pichler's ist vermutlich an der Hyperkritit schuld, wo

mit er gelegentlich päpstliche Handlungen und papstfreundliche Theo-

logumena beurtheilt. Daß os,u. 3. ßaräio. für den Nachweis des

rom. Primates offenbar nicht benützt werden könne, ist wenigstens

nicht genugsam offenbar, ebensowenig, daß die arabischen Canoncn

vo» Nicäa dem römischen Bischöfe nur den ersten Rang als Pa«

triarchcn und nicht unter Einem auch den Primat einräumen, wenn

sie sagen: et sit r>riiiosn8 s,o vrasnosituL insis Dominus

«sä!« äivi kstri lioruas, ziout nrllseeriei'urit avostoli (II.

P. 435.)

Pichler bekämpft die römische Auffassung von ean. 28. <ünal-

oeä. Allein die Stylisirung dieses Canons ist gelinde gesagt eine

höchst unglückliche gewesen, und es war gewiß nicht Unwissenheit

und Ehrgeiz, wenn der hl. Leo und die übrigen Päpste sich einem

so zweideutig motivirten Acte widersetzten. Pichler erwähnt ja im

Verlaufe seines Buches an vielen Stellen, wie mau den Satz aus

beutete, daß .die Väter Rom als dem Kaisersitze Vorrechte ein

geräumt, und diese nunmehr aus der gleichen Ursache dem Bischof

von Constantinopol zuerkannt haben". Wer die Menschen und die

Verhältnisse nur einigermaßen kannte, mußte voraussehen, daß eine

schismatische Ausnützung solch eines Conciliartextes nicht ausbleiben
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winde. Aehnlich steht es um den Titel „ökumenischer Patriarch", aus

welchem Pichler's eigenem Geständnisse zufolge (II. S. 666) gegen

wärtig das Pllpstthum des Bischofs von Constantinopol abgeleitet

wird. Aber diese schismatische Exegese wird nicht erst heute angestellt,

sondern war schon im Mittelalter gang und gäbe. Man sehe S.

268 das Raisounement von Nilus Dorapatrius, welcher der ersten

Hälfte des 12. Jahrhunderts angehört. Pichler hat im besten Fallt

erwiesen, daß die Urheber dieser Titulatur und des Chalccdoiien-

fischen Canons ohne Arg verfuhren, nicht aber, daß diejenigen, welche

trotz des päpstlichen Widerspruches hartnäckig dabei verblieben, von

einer schweren Verschuldung freigesprochen werden können.

Auf S. 202 werden die Worte von Papst Formosus: Di^ni-

tatsm ällre non riutuit (kliotius) c^uill non l,«,boI»Ät, also ge

deutet, daß Photius nicht gültig ordinirt gewesen sei. Diese Aus

legung und der angehängte kleine Ercurs über die Weihegewo.lt der

Ercommunicirtcn sind unnöthig, weil die Stelle ganz gut von der

bloßen Iurisdictionsgcwalt, die Photius nicht hatte, verstanden wer

den kann. Der Brief von Papst Johann IX. an Bischof Stylian

in der nämlichen Angelegenheit verrathc (S. 203) grobe Unkenntnis;

nnd gehe viel weiter als Formosus. Es sei bereits die Zeit der

schmählichsten Erniedrigung des Papstthums vorhanden gewesen, aber

auch in der schimpflichsten Lage habe man in Rom den Grundsatz

gehabt, keinen Fingerbreit nachzugeben. Alles unrichtig. Johann IX.

gehörte nicht zu den unwürdigen Päpsten, sein ganz kurzes nnd sehr

schönes Schreiben geht nicht weiter als Formosus, verriith keine

Spur von Unkenntniß, und athmet nur Standhaftigkeit und Milde.

Der Papst hatte in Rom eine sehr unangenehme Stellung, aber

dieselbe war doch sicherlich kein Grund, die kirchliche Disciplin

preiszugeben.

Seite 259 wird behauptet, daß Leo IX. bei mildcrem Ent

gegenkommen wohl das Schisma verhütet haben würde, weil Nice-

tas und Cärnlarius vor der Katastrophe von 1054 noch keine dog

matische Anklage wider die Lateiner (das ^ilioyus) erhoben hatten.

Kaum wahrscheinlich. Die Heftigkeit, womit sie die Lateiner aus

Anlaß wahrer Lappalien angegriffen hatten, macht ihren schisma-

tischcn Sinn genugsam offenbar. Was läßt sich aber gegen den

bösen Willen thun?
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Aus der Forderung von Innocenz III., daß der Patriarch von

Constantinopol sich das Pallium, „ohne welches er sein Amt nicht

rechtmäßig ausüben könne", von Rom erbitte (S. 304), zieht Pichler

die ungeheuerliche Folgerung, daß der Papst hiemit alle griechischen

Patriarchen für unrechtmäßig erklärt, und ihre Würde nicht mehr

von Petrus (!) sondern unmittelbar von der Gnade des Papstes

abgeleitet habe. Aber der Brauch mit dem Pallium besteht noch

heutzutage, und es fällt Niemandem ein, ihm eine andere Bedeut

samkeit zuzuschreiben, als die eines Ausdruckes der juris dictionellc»

Unterordnung unter den romischen Stuhl, ohne welche allerdings

leine geistliche Gewalt rechtmäßig ausgeübt weiden kann, weil sie

eine Bedingung des Verbleibens in der katholischen Kirche ist. Die

Ansichten über Natur und Ursprung der geistlichen Jurisdiction sind

bei unseren Patriarchen und Erzbischofen verschieden, und stehe» mit

ihrer Einhohlung des Palliums in keinem Zusammenhange. Die

römischen Ritualbüchcr nennen das Pallium plenituäo pontitiLkiis

otkioü, enthalten aber gleichfalls nicht ein Wort über die Theorie

der kirchlichen Gewalt. — Ferner habe Innocenz III. durch seine

an Kaiser Baldnin gerichtete Ermahnung im Gehorsam der römi

schen Kirche zu verbleiben, „wodurch er auch sein Reich sicherer be

sitzen werde", das constantinopolitanische Kaiserthum für ein päpstli

ches Lehen erklärt (S. 310), eine Auffassung, welche nicht den

Schatten einer Berechtigung für sich hat. — Der nämliche Papst

habe durch eine» Machtspruch die schändlichsten Ausschweifungen der

Lateiner bei der Eroberung von Constantinopol zur gottgewollten

Strafe des Schisma gestempelt (S, 322). Ganz unnüthige Ereife

rung. Der Papst hat ja nur die christliche Lebensanschauung auf

einen einzelnen Fall angewendet, auf welche» sie auch wahrscheinlich

anwendbar gewesen ist. Die sündhafte That, die Gott zuläßt, hat

eine mehrfache Bedeutung. Sie ist Sünde für den Menschen der sie

begangen, (und Innocenz verwies den Eroberern von Constantinopol

ihr sündhaftes Gebahren eindringlich genug), und Gerechtigkeit für

Gott, der mittelst ihrer den Lasterhaften züchtigt, den Frommen aber

läutert und vervollkommt. Es lag aber dem Papste nahe genug, an

die erste Alternative zu denken. Aber Pichler findet es nicht bloß an

dieser Stelle tadelnswerth, die Calamitäten des Orients als Strafen

des Schisma aufzufassen, sondern polemisirt sehr.oft (z. B. S. S. 321,

403, 499, 544, II. S. 113 St«) wider Päpste, Bischöfe und

Oeft. Bintelj. f, lathol, Theol. VI. 15
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Theologen, wegen Aeußcrungen dieser Art. Wir meinen nun, daß Pich

ler insoweit recht hat, als Niemand ohne besondere göttliche Offen

barung einen Unglücksfall in oonoreto mit Bestimmtheit als eine

Strafe des Himmels für diese oder jene Sünde zu erlcnnen vermag,

und daß man mit Strafrcden dieser Art im Allgemeine» mehr scho.«

det als nützt, mehr aufreizt als erbaut. Auch bessere Menschen lassen

sich solche Reden nicht immer gefallen. Denn nichts ist peinigender

für unseren Hochmuth, als wen» man uns ins Angesicht sagt, daß

unsere Sündhaftigkeit so zu sagen durch ein Gottesgericht constatirt

worden sei. Von Seiten der Pastoralklugheit wird also Pichler nicht

unrecht haben, an und für sich aber werden die getadelte» Päpste

und Theologen oft das Richtige getroffen haben, d. h. manche Heim

suchungen der Orientalen werden wirklich Strafen ihres Schisma

gewesen sein, und nichts wäre heilsamer, als wenn sie sich das selber

sagen würden, was sie sich von Andern so ungern sagen lassen.

Seltsam ist die Stelle S. 323: ..Hieraus (der Papst hatte die

oominunio in 83,01-18 mit den Schismatikern verboten) sieht man,

wie mit Gregor IX. Unionsverhandluugen zu Pflegen waren". Da«

Verbot der Cultusgemeinschaft mit Akatholikcn ist ja ei» aposto

lisches. Der Abschluß der Union hätte die ooinmuniu in saei-is

herbeigeführt, aber man konnte ja doch nicht die Früchte der Kir-

chencinheit pflücken, ehe diese Einheit zu Stande gekoinincn war. —

Auch II. S. 2? thut Pichler Gregor IX. sehr unrecht. Dieser Papst

hatte Mischehen zwischen Katholiken und Schismatikern mit der

Motivirung untersagt, daß es sich nicht zieme „menibr«, 8a1v»tori8

0nri8ii inemori8 8s,tÄ,nae veräiti 8ooiare" und zwar mit Hin

weis auf den russischen Brauch, die ihnen angetrauten Katholi

kinnen nochmals zn taufen und zur Theilnahme an ihren „verdam-

menswerthen" Irrthümern zu verhalten. Pichler wirft hierbei die

Frage auf, ob nicht auch die Papste zur Erweiterung der Kluft

zwischen Lateinern und Russen das Ihrige beigetragen haben. Nie

seien die Lateiner von den Russen „der Verdammnis; geweiht", nie

zum Religionswechsel verhalten worden «. Alles dieses ist sehr son

derbar. Das Schisma ist ja eine schwere Sünde, und jede Todsünde

zieht die Verdammniß nach sich. Natürlich wird vielen Schismati

kern die ignorantia invineidüis zu Gutem kommen, aber dieselben

sind nur Gott bekannt. Und erst die russische Toleranz! Der Papst

spricht ja von der Wiedertaufe der Gattinnen. Oder sollte sie etwa
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kein Beweis de« verlangten Religionswechsels sein? Pichler wider-

legt sich aber selbst. II. S. 13 berichtet er, wie der Metropolit Io-

honn I., 150 Jahre vor Gregor IX., die Lateiner nach Art der

exeommunioati vitanäi zu behandeln angeordnet hat. Unsere Taufe

erscheint ihm ungültig, man muß uns zur Religion der Russen

zu belehren trachten, mit den Widerspenstigen nicht einmal gemein«

schchlich essen, wenn man mit ihnen nothgedrungen Umgang Pflegen

mußte, nachträglich Buße thun :c. Etwa 70 Jahre vor Gregor IX.

hotte der Metropolit Nifon von Nowgorod einen eigenen Ritus für

die Aufnahme des Lateiners in die russische Kirche vorgeschrieben

(ll. S. 18). Erst nach Vornahme desselben soll der gewesene La

teiner für einen Christen gelten. (So muß das „pro novo «Qri-

«liano ns,d6Ätrlr" übersetzt werden. Pichler hat den Satz durch zu

große Worttreue etwas undeutlich gemacht). Und wie vor Gregor

IX,, so dachten und handelten die Russen auch in der Folgezeit.

Metropolit Johann III. läßt die Lateiner zwar für eine Art von

Christen gelten (II. S. 19, 20). beschuldigt sie aber vieler Häresien,

wozu er das Fasten am Samstag, die Azymcn u. dgl, rechnet. Der

Stoglawnik (II. S. 68), in dessen Wider die Lateiner gerichteten

Partei die Dummheit mit der Bosheit um die Palme ringt, halt das

Bllitscheeren für die schrecklichste aller Ketzereien, und für ein An

zeichen von Sodomie. Noch zur Zeit Peter des Großen mußten

Katholiken, die zum Schisma übertraten, sich neuerdings taufen lassen,

auch Peters Gemalin Katharina, ja man glaubte, daß die lateinische

Kirchengemeinschaft die Wirkungen der im Schisma empfangenen

Taufe aufhebe, weshalb der schismatisch getaufte und später unirt

gewesene Russe, wenn er zum Schisma zurücktrat, abermals die

T»ufe empfangen mußte. Und der Russe, der uns für Ungetaufte

hält, spreche uns die Seligkeit nicht ab?

Auf S. 358 wird den Päpsten ausgestellt, daß sie auf Aner- '

keiüiung des Primates drangen. Aber da der Primat göttlicher Ein

setzung ist, so war es ihnen ja gar nicht gestattet, seine Anerken

nung nachzusehen. Es ist also unrecht, ihnen vorzuwerfen, daß sie

„vor Allem stets auf ihre eigene Ehre bedacht und in den beschränk

ten Anschauungen ihrer Zeit befangen waren".

Aus der neuesten Zeit könnte man die Erwähnung der Bezie

hungen Gregor des sechszchnten zu Kaiser Nicolaus von Rußland

anführen, die so lautet (II. S. 255), daß man versucht wird, den

15»
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Papst einer tadelnswerthen Prcisgebnng der katholischen Interessen

zu beschuldigen. Allein was sollte Gregor in der Gutlowsty'schen

Angelegenheit thun? Der Bischof war verbannt und fern von

seiner Diöcose, ohne daß der Papst irgend ein Mittel hatte seine

Rückkehr zu ermöglichen. Was war nun besser, Gutkowsky die Re-

signation anzurathen, oder die Angehörigen seines Bisthums ohne

Hirten zu lassen, und allen Verführungen zum Schisma preis

zugeben? Daß Gregor sich zu seinem Schritte sehr schwer entschlos

sen haben muhte, wie einst Pins VII. in der Angelegenheit der

französischen Bischöfe, versteht sich von selbst. Die Verantwortung für

solche Härten obliegt aber nicht den Päpsten, sondern den weltlichen

Gewalthabern, die sie veranlaßt haben.

Vielleicht gehört auch die maßlose Verumglimpfung des Le

gaten Humbcrt (S, 259, 260) zu de» Beispielen einer mißgünstigen

Behandlung der Päpste. Denn Leo IX. durfte Humbcrt entweder

nicht nach Griechenland schicken oder mußte ihn nach seiner Rückkehr

dcsavouiren, wenn er wirklich so „roh und bübisch" gewesen ist und

gehandelt hat, wie Pichlcr schismafreundlichen Autoren nacherzählt.

Nicht als ob wir Humbert und seine Begleiter gegen die Anwürfe

von Derbheit und Schärfe ganz und gar rechtfertigen wollten. Man

hatte vermnlhlich in Rom über keine feinen Diplomaten zu verfügen,

und was die päpstliche Gcsandschaft in Griechenland erfuhr, mochte

wohl geeignet sein, ihr vollends die Geduld zu rauben. Aber daß

Humbcrt gegen Nicetas in jeder Hinsicht unrecht gehabt habe, ist

falsch. Die Schrift des Nicetas ist viel glatter als die Entgegnung

Humberts, aber nicht weniger verletzend, (z. B. wenn er die La

teiner höhnisch als SÄpientissiinos anredet, wie o. 17 u. ö.), und

was die Hauptsache ist, durch uud durch schismatisch. Er greift nicht

wie Humbert einzelne Personen, sondern die ganze abendländische

Kirche an. Er läßt die Lateiner dem göttlichen Fluche verfallen sein

(o. 12), behauptet, der lateinische Ritus sei durch geldsüchtige Ju

den in die Kirche eingeschwärzt worden (e. 17), nennt die Dogmen

der lateinischen Kirche Lügen (o. 18) u. s. w. Man sollte denke»,

dies sei arg genug. Die Angabe Pichlcr's daß Cärularius mit sei

nem Anhange von den Legaten unter „gräulichen Flüchen" ercommu-

nicirt worden sei, ist ebenfalls unrichtig. In der Ercommunications-

formel stehen die zu jener Zeit allgemein üblich gewesenen Phrase»

„»int »NÄtiieuiÄ, marlMÄtKil ouru ßimoniaci»— et oniu Omnibus
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iiaei'etiei» imiuo cum äiabolo et anAsli» e^u» , ni»i forte

sesipuerint, amen, »men, ameu". Der verschuldete Kirchenbann

ist eben ein Ausschluß aus dem Reiche Gottes, ob man ihn und

seine Folgen ausdrücklich anführt oder nicht.

Auch andere Personen und Körperschaften, welche mit den

Schismatikern in Confticte kamen, haben sich deshalb, wie es scheint,

die Mißgunst unseres Autors zugezogen, darunter insbesondere die

Pole» und die Jesuiten. Wir haben es hier natürlich nicht mit der

Ncurthcilung der polnischen Staatseinrichtungen zu thun, obschon

»icht hätte verschwiegen werden sollen, daß die Abschaffung des !i-

verum veto und überhaupt jede Ermaunung des polnischen Adels

größtentheils durch russische Umtriebe verhindert worden ist. Son

dern es handelt sich hier um das Urtheil Pichler's über den sitt

lichen und geistigen Gehalt des' polnischen Clerus und über die

Behandlung der Dissidenten in diesem Reiche. Rücksichtlich des ersten

Punktes hätte vor Allem untersucht werden sollen, ob der Welt- und

Oldcnsclerus jener Gegenden unter der Höhe, welche er in seinen

Lebensverhältnissen erreichen konnte, wesentlich zurückgeblieben sei,

oder mit anderen Worten, ob ein russisch-schismatischer Clerus es

an seiner Stelle besser gemacht haben würde oder nicht. Wir wissen

ja, daß unsere jeweilige Cultur .vom Zusammenwirken einer ganzen

Summe von Umstanden abhängig ist. Wenn der polnische Clerus

also einige Culturmittel mit seinen geistlichen Zeitgenossen in Frank«

«ich, Italien lc. gemein hatte, andere aber nicht, so kann man ihn

für seine niedrigere Entwicklungsstufe »icht verantworlich machen.

Ein Iesuitencollegium in der Ukraine und eines in Paris können

darum nicht ohne Weiteres mit einander verglichen werden. Denn

haben sie auch die nämliche katholische Lehre und die gleichen Or

denssatzungen, so ist doch in allen übrigen Factoren die grüßte

Ungleichheit vorhanden, und entstehen deshalb beiderseits sehr ver

schiedene Resultate. Noch viel einseitiger dünlt unS aber Pichler's

Urtheil über die Behandlung der Dissidenten in Polen. Wie alle

anderen Menschen auf Erden, werden auch sie manche Ungebühr er

fahren haben, allein im entschiedensten Gegensatze wider die Behaup

tung, daß Polen das letzte Land Europa's gewesen, wo die Ideen

der Toleranz Eingang fanden (II. S. 203 und sehr oft), finden wir

daß die polnischen Dissidenten zu allen Zeiten mehr po-

Mische und sociale Toleranz gefunden haben, als die
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Katholiken in den Landern der Protestanten und Schisma

tiker. Namentlich ist die Schilderung Polens und Rußlands zur

Zeit von Katharina der Zweiten (II. S. 203—221) eine Probe

seltsamer Verschiebung der Gesichtspunkte. Pichler klagt fortwährend

über die polnischen Katholiken, als ob sie viel schlimmer als die

Schismatiker gewesen wären, erzählt aber Thatsachen, die das Ge-

gcntheil beweisen, so daß der Leser nicht umhin kann, der Aeuße-

rung des Reichsrathes von 1766 (daß die Dissidenten in Polen

mehr Freiheit als die Katholiken in Rußland genießen, und daß

Rußland, welches den Vertrag von 1686 gebrochen und den Katho-

licismus in seinen heimische» Provinzen zu Grunde gerichtet habe,

kein Recht besitze, sich in die polnischen Angelegenheiten einzumischen)

vollkommen beizupflichten.

Aber noch viel schlimmer als mit den Polen springt Pichler

mit den Jesuiten um. Es ist ein merkwürdiges Gemälde, Schwarz in

Schwarz, ohne die Möglichkeit eines lichten Fleckchens. In der Tür

kei eröffnen sie ihr „Geschäft" (d. h. ihre Mission) S. 505, und

bethätigen ihren Eifer dadurch, daß sie die Türken auf ihre christ

lichen Mitbrüder Hetzen S. 437, 516 ff. (Ganz irrig. Die Jesuiten

verlangten leine Verfolgung von Christen, sondern sagten nur, daß

die Katholiken wenigstens eben so vieler Duldung als die Schis«

matiker werth seien.) Ihre Collegien werden niemals fähige Missio

näre zu bilden vermögen S. 539. (Aus dem Munde des Iesuiten-

feindes Cerii, dessen Behauptung die Geschichte Lügen straft. Denn

ohne die übrigen Missionäre herabzusetzen, muß doch jeder Unpar

teiische, denen aus der Gesellschaft Jesu die Palme zuerkennen. Als

bewährte Verkündiger des Glaubens konnten sie aber unmöglich der

Fähigkeit baar gewesen sein, andere zu tüchtigen Glanbensprediger»

heranzubilden.) Die aufständischen Griechen wußten (!) vor Allein

die Jesuiten ihrer Sache abhold II. S. 365 (obschon die Jesuiten

mit ihnen vermuthlich weder in Gnaden noch in Ungnaden etwas

zu thun hatten). In Rußland finden sie „Unterschluf" bei einer vor

nehmen Dame (II. S. 143), und kamen einst — norrikile äietu -

drei Dominikaner an, die vielleicht (!) nur verkappte Jesuiten waren

(II. S. 155). Katharina verfuhr nach einer ihr von den Jesuiten

an die Hand gegebenen Taktik, wenn sie den Unirten ihres Reiches

befahl, entweder lateinisch oder orthodox (!) zu werden (II. S. 215).

Das Mittel, wodurch die Jesuiten sich und ihre Sache zu festigen
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suchte» (II. S. 229), gereichte ihnen zum Verderben. (Dieses Mittel

umen aber die Bekehrungen der Schismatiker zur katholischen Kirche).

Die Bibelgesellschaften hatten in Rußland nur die Wirkung, die

Jesuiten völlig verhaßt zu machen, (leicht möglich, obschon man de»

Zusammenhang nicht einsieht. Denn die Bibelgesellschaften wirken

meistens nur destructio). Aber erst in Polen! Wenn dieses Land das

letzte war, wo die Ideen der Toleranz Eingang fanden (aber siehe

das oben Gesagte), so sind diese „Engel des Religionsfricdcus"

daran Schuld (II. S. 113), denn nirgends übten sie eine solche

Herrschaft aus wie hier. Nicht einmal für den Unterricht thaten sie

etwa«, ib. S. 211. (Aber nach II. S. 113 hatten sie in ganz Polen

ihre Schulen eröffnet.) Bei solcher Stimmung ist es begreiflich, daß

Pichler die den Jesuiten ungünstigsten Berichte über die Vorgänge

in Thorn a. 1724 auf Treu und Glauben annimmt. „Die Jesuiten

setzten es bei der polnischen Regierung durch, daß der Bürgermeister

Rosner und neun andere Bewohner hingerichtet wurden und die

Stadt den größten Thcil ihrer Privilegien verlor. Ganz Europa

entrüstete sich hierüber und »ahm sich der Nichtconformisten an :c."

(II. S. 187). Nach anderen Berichten aber haben die Jesuiten das

strenge Urtheil des Criminalgerichtcs nicht nur nicht herbeigeführt,

sondern im Gegentheile Alles gethan (durch Fürsprache, Eidverwei«

gerung u. s. w.), um den Vollzug desselben zu verhindern. So hart

uns übrigens die Sentenz der polnischen Gerichtsbehörden erscheinen

muß, so dürfen wir doch zwei Dinge nicht vergessen: erstens, daß

die Connivcnz der städtischen Beamten einer Pöbelrotte gegenüber,

welche das Collcgium der Jesuiten stürmt, seine Bewohner mißhan«

delt, die Capelle verwüstet und selbst das Allerheiligste frevelhaft

vlrunebrt, eine strenge Strafe verdiente, und daß nur die übergroße

Schärfe derselben aus Verbrechern Märtyrer gemacht hat, zweitens,

daß die Entrüstung Europa's wohl nur darin ihren Grund hatte,

daß in Thorn nicht Katholiken sondern Protestanten der leidende

Thcil gewesen sind. Wenigstens hat es Europa nicht im Mindesten

incoinmodirt, als ein paar Jahre vor der Thorncr Scene Czar Peter

die Mönche von Polock eigenhändig mordete, uud 44 Jahre später

Katharina II. Taufende und abermals Taufende wehrloser Katho

liken schlachten ließ. Müglichcrweis ist auch das „komische" Element

in der Tragödie des Pseudodemetrius (II. S. 101) nur darin zu

suchen, daß Jesuiten sich durch den „Gauner" täuschen ließen, wenn
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er anders ein Gauner war, was keineswegs erwiesen ist, wie z. B.

Nsrim6e in seiner Schrift über die falschen Demetrius darthut.

Waren die Jesuiten getäuscht, so hatten sie jedenfalls die übergroße

Mehrzahl ihrer russischen und »ichtrussischen Zeitgenossen zu Schick«

salstheilnehmern.

Diese Strenge des Urtheils contrastirt bedeutend mit dem

Wohlwollen, welches Pichler den Schismatikern zuwendet. Hätte ei

den Einen wie den Andern die gleiche Nächstenliebe angedeihen lassen,

so wäre dawider nichts zu sagen, so aber kann er dem Vorwurfe

der Einseitigkeit nicht cutgehen. Den ersten Beleg dessen wollen wir

seiner Darstellung des bulgarischen Iurisdictionsstreites zur Zeit

von Photius (S. 196) entnehmen. Wenn auch Dardanien, meint er,

oder das nunmehrige Vulgarenlano vorher zum römischen Patriar

chate gehört habe, so habe es doch dem ueueingcwanderten und neu»

bekehrten Volke der Bulgaren frei gestanden, dem constantinopoli-

tanischen Patriarchate beizutreten. Ist nicht die Folge. Die Gläu

bigen können nicht prätendiren, daß man ihnen die Abgränzung der

Iurisdictionsbezirke überlasse, sondern sind in diesen wie in alle»

anderen geistlichen Angelegenheiten ihren kirchlichen Oberen Gehor

sam schuldig. Der Papst war also zu einer Preisgcbung seiner alten

Patriarchalrechte über dieses Land keineswegs verpflichtet.

S. 203 heißt es, man staune über die treue Anhänglichkeit

der griechischen Kirche an den römischen Primat in der Zeit von

Photius bis Cärnlarius, obschon sie von den damaligen Päpsten gar

nicht gut behandelt worden sei. Als Beweis für Letzteres wird das

Verhalten des Papstes Anastasius III. wider den Patriarchen Ni

kolaus Mysticus in Sachen der 4. Ehe des Kaisers Leo VI. an

geführt. Es scheint aber nicht, daß man Ursache habe über jene

angebliche Devotion so groß zu staunen, wenigstens hat Pichler nir

gends irgend einen bedeutsamen Akt des Gehorsams zu registrireu,

als wodurch sich die Anhänglichkeit besser als durch gelegentliche

Sendschreiben und wohlfeile Phrasen bewährt haben würde. Das

Zerwürfniß mit Nicolaus war ein bedauerlicher Fall; allein es geht

nicht an dem Patriarchen ohne Untersuchung beizupflichten, ob die

orientalische Kirche auch befugt gewesen sei, sich im Widerspruche

mit dem Mittelpunkte der Christenheit ein apartes Eherecht zu

schaffen, und die 4. Ehe nicht nur für tadelnswerth (was Rom nicht

beanständet hätte) sondern auch für ungültig zu erkläre». Allein
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auch angenommen, daß man dem Papste in insritu oausae Unrecht

geben und ihn obendrein für alle Schritte seiner Legaten verant

wortlich machen dürfe, fo hatte Patriarch Nicola»« doch sicherlich

noch viel mehr Unrecht, die ihm etwa zugefügte Unbild sofort mit

dem Schisma, dessen Symbol das Ausstreichen des Papstes aus

den Dyptichen war, zu vergelten. Für diesen Act der Selbsthilfe

hat Pichler kein tadelndes Wort, sondern untersucht S. 207—209

die „wichtige, sehr schwierige Frage, wann die Päpste in der Zeit

bis Carularius aus den Dyptichen getilgt wurden" mit einer Kalt

blütigkeit, als ob es sich um die Ausmittelung von Material und

Ornllmentirung dieser interessanten Gedenktafeln handeln würde.

S. 204 steht durch einen unliebsamen Druckfehler (siehe deren

Verzeichnis) am Ende des 2. Bandes) daß in der Zeit von Photius

bis Carularius die meisten der 46 Päpste (in Pichlers Manuscript

hieß es nicht „die meisten" sondern „mehrere", noch richtiger aber

hieße es „sehr wenige", nämlich etwa drei aus 36 und nicht

46) nichtswürdige Leute, die Patriarchen von Constantinovol aber

sämmtlich, mit Ausnahme des einzigen Theophylakt, durch Tugend

und Charakter ausgezeichnete Männer gewesen seien. Letzteres ist

freilich ebenfalls nicht ganz richtig, und Pichler selbst erzählt (S. 219)

wie Patriarch Alexius sich seine Gewissensskrnpcl um 50 Pfund

Goldes abkaufen ließ. Zu dieser Geschichte paßt auch die gleichfalls

durch einen Druckfehler entstellte Lobeserhebung S. 320 ungemein

schlecht „der echt kirchliche Zug der Verachtung des Irdischen sei der

griechischen Kirche jener Zeit als wesentliche Auszeichnung vor der

lateinischen nicht abzusprechen", davon ganz abgesehen, daß die Si

monie, welche der Autor als den Krebsschaden der nachherigen grie

chischen Kirche bezeichnet und mit vielen eklatanten Thatsachen be

legt (z. B. S. 350, 410, 425-427, 443, 454, 541 :c.) nicht wie

über Nacht einen erst so heiligmaßigen Clerus befallen haben konnte.

Im zweiten Bande fällt insbesondere die unendlich milde Be-

urtheilung der russischen Gewaltacte auf, umsomehr angesichts der

herben Strenge, womit das Verfahren der Polen gegen die Dissi

denten gegeißelt wird. Iwan IV. ist (II. S. 74) gegen fremde Re

ligionen sehr tolerant. Seine Toleranz hinderte ihn aber nicht

siimmtliche Kirchen der Katholiken in Polock zu verbrennen (S. 72).

Metropolit Mogilns nimmt dem eben erst geschlosseneu Vertrage

zuwider den Unirten die Sophienkirche weg, (II. S. 112), aber wie
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Pichler vcrmnthet, nur »6 interim, bis nämlich die Kathedrale der

Schismatiker aufgebaut sein würde. Und wohlgemertt, dies durfte

Mogilas in eiuer Stadt des angeblich so unduldsamen Polenreichcs

thun, und nicht etwa in Rußland, wo es als selbstverständlich keiner

Erwähnung werth gewesen wäre. Was Czar Peter, dessen Toleranz

mehrmals rühmliche Erwähnung findet, in Polock gethan, ist bei

einer früheren Gelegenheit angegeben worden. Wie aber die Verfol

gung der Unirtcn in Polock fortdauerte, die Mönche verjagt, die

Kirchen entweiht und geplündert, die Gläubigen ohne Gottesdienst

und Sacramente waren, mag man II. S. 161 nachlesen. Katharina

der Zweiten Heuchelei und Gewaltthätigkeit hat Pichler zwar hier

und da (z. B. II. S. 221) Gerechtigkeit wicderfahrcn lassen, allein

die unmenschlichen Gräuel, welche sie 1768 — 1775 in Polen begehen

ließ, berührt er kaum, entschuldigt was er erwähnt, mit der russi

schen Nationalität«- und Staatsidec, erzählt in seltsamem Wider

spruche mit sich selbst uou der vollen Cultnsfreiheit, die sie gegeben,

ja S. 219 von der größeren Freiheit, die sie den Katholiken und

Protestanten als ihren eigenen Confessionsverwandtcn eingeräumt

habe, denn — man höre und staune — die Katholiken und Pro

testanten durften unter sich nach Belieben die Religion tauschen, die

Schismatiker aber nicht. Warum hat er nicht auch gesagt, ob die

Katholiken ebenso frei einen bisherigen Schismatiker in ihre Ge

meinschaft aufnehmen durften als umgekehrt? Auch bleibt nach der

Erzählung II. S. 215 von den unirten Visthümern, die mit Aus

nahme eines einzigen sämmtlich aufgehoben, und S. 213 von den

1200 weggenommenen Kirchen und drei Millionen von Gläubigen,

die durch körperliche Züchtigung zur Annahme des Schisma ge

zwungen worden seien, die Angabe auf der nächstfolgenden Seite

(214) schwer verständlich, daß das russische Volt von seinem unir

ten (oder wie Pichler sagt latinisirten) Clcrus nichts wissen wollte,

und sich lieber der Orthodoxie (d. h. dem Schisma) anschloß.

Die Stellung Rußlands wider die katholische Kirche in der

neuen und neuesten Zeit erfährt ebenfalls eine mildere Behandlung

als sie verdient. Die Intoleranz des Kaisers Nicolaus wird zwar

nicht in Abrede gestellt und seine Kütholikenvcrfolgung ziemlich aus

führlich geschildert (S. 251—274), allein zum Theil mit dem poli

tischen Interesse entschuldigt, zum Theil auch den Beamten in die

Schuhe geschoben, welche in ihrem Eifer über den kaiserlichen Willen
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hinausgegangen seien (S. 246, 256). Wie katholikenfeindlich der

jetzige russische Kaiser ist, zeigt Pichler S. 274, 275 u. ö,, doch meint

n (S. 282), daß die katholische Kirche nur in Polen gedrückt sei,

im eigentlichen Rußland aber volle Cultusfreiheit genieße. Allein

was ist das für eine Cultusfreiheit, wo die unter Nicolaus erlas

senen Strafgesetze (siehe S. 245, 251, 263 :c.) noch in Geltung

sind, der Verkehr mit dem Oberhaupte der Kirche nahezu unterdrückt

ist, und den Gläubigen durch die Forderung sich über ihre Perso

nalien auszuweisen, selbst der Empfang des Bußsacramentes ver

leidet wird.

Man möge diese unsere Bemerkungen nicht übel auslegen.

Nil wiederholen, daß es uns nicht im Entferntesten in den Sinn

kommt, den Autor einer bewußten Parteilichkeit anzuklagen, denn

wir kennen die Fascinationskraft, welche eine angestrengte Beschäf

tigung mit einem Gegenstande zu äußern vermag. Nur hätten wir

noch etwas Principielles vorzubringen. Der Historiker soll wahr sein

— Wahrheit sei das Ziel seiner Forschung und die Richtschnur

seiner Darstellung. Wir verlangen durchaus keine Bemäntelung der

Verbrechen, Fehler und Mißgriffe, welche auf katholischer Seite

begangen worden sind, und verwerfen jede Entstellung oder schiefe

Beleuchtung dessen, was auf gegnerischer Seite unternommen wurde.

Die Frage ist nur, wie der Historiker der objectiven Wahrheit am

nächsten komme, wenn die Unzulänglichkeit der Quelle» durch C°n-

jeltur geheilt werden muß, was bezüglich der Thatsachen häufig und

lücksichtlich der Motive fast durchgängig der Fall ist. Wir meinen

nun, daß das, was man Pietät nennt, dem Historiker ebenso heilsam

wie dem Christen sei, weil die Menschen überhaupt, und die Organe

der Kirche insbesondere, viel bessere Beweggründe zu haben pflegen,

als die nakte Thatsache ersichtlich macht. Auch dürfte es keine über

schwengliche Annahme sein, daß Gott den frommen Sinn des For

schers zu belohnen, ihm desto eher jenen feinen Takt einflößen würde,

welcher zur Ausmittelung der Wahrheit nothwendig ist.

Noch haben wir einiges Unrichtige oder Zweifelhafte von mehr

untergeordneter Bedeutung anzumerken, was zum Theil mit dem

Bisherigen den gleichen Ursprung haben dürfte. Unrichtig ist die

Angabe S. 81, daß die Christen der ersten drei Jahrhunderte durch

aus die Ehegesetze des römischen Staates befolgt haben. Daß sie

es nur insoferne thaten, als die christliche Lehre keine Einsprache
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erhob, kann ma» unter Anderem aus Justin. M. Apolog. I. 15,

(Wßus. ?. ßr. torn. 6. ool. 349) ersehen.

S. 85. Nach Theophancs habe Papst Theodor den Patriarchen

Paul von Constantinopol als Urheber des Typus unter gräulichen

Flüchen verdammt. Aber Thcophanes erzählt nichts von Flüchen,

und nicht einmal von der Eicommunication des Paulus, sondern

nur des Pyrrhus.

S. 8. Die Tübinger wollten zu Gunsten der griechischen Al

lianz ihre eigene» Unterscheidungslehren aufgeben. Orsäat ^nässu»

Hpellil! Wenn sie es wirklich gewollt hätten, so würde sie Patriarch

Ieremias nicht daran gehindert haben.

II. S. 709. Die Sorbonne habe sich 1663 und 1664 gegen

die päpstliche Infallibilität erklärt. Freilich, aber unter welchen Um<

ständen? Man lese die Acten bei Durand äs Uaillans.

II. S, 674. Bossuet hatte die Freude zu erfahren, daß die

Protestanten sich leichter bekehren, wenn man ihnen nur die galli-

canische Lehre über den Papst vorträgt. Bossuet hat nichts derar

tiges erfahren. Freilich haben ihn die Protestanten becomplimentiit,

daß er den Katholicismus erträglicher gemacht habe, wer aber ist

speciell auf Grund der gallicanischen Doctrinen zur katho

lischen Kirche zurückgekehrt? Was aber auf S. 722 gesagt wird, ist

wenigstens sehr zweifelhaft, weil Festigkeit dem Hofe gegenüber lei

der nicht zu den hervorstechenden Eigenschaften diese« in vieler Be

ziehung so großen Mannes gehört hat. Dagegen gibt Pichler an

dieser Stelle die eigentliche Tragweite der kirchlichen Verwerfung der

vier Artikel von 1682 ganz richtig an. Sie sind wirklich nicht als

Doktrin an und für sich verworfen worden, wie manche geschätzte

Theologen zu behaupten pflegen, sondern es ergibt sich aus dem

Texte des Erlasses von Alexander VIII. „ynas »st», et ^sst», «uut,

irrits, inania st nulluni ronur naosntia ässlarainus", daß der

Papst zunächst nur die Maßregeln, welche Bischöfe, Hof, Parlament

:c. zur Durchführung ihrer Verabredungen getroffen hatten, annul-

liren wollte. Wäre die Doctrin als solche verworfen worden, so

würden die Worte anders lauten.

II. S. 743 stehen Barruel und La Luzerne uuter den Reprä

sentanten der neueren französischen Theologie. Mit Unrecht. Beide

gehören nach ihrem Bildungsgänge zum aneisn rsziins.
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II. S. 646. Der Papst ernennt die orientalischen Patriarchen,

dieabernur den Titel führe» und bei ihren Patriarchalkirchcn in Rom

liftire». Unrichtig. Es gibt Real« und Titularpatriarchen des

Orients; von elfteren einer (der von Jerusalem) dem lateinischen,

die übrigen verschiedenen unirtcn orientalischen Riten nngchörig.

Diese residiren natürlich in ihrem Patriarchaten. Die Titularpatri

archen brauchen aber nicht in Rom zu sein, und haben in der ewigen

Stadt keine Kirchen. Die dazilione patriaroali Roms sind Päpst

liche Concathedralen und stehen mit den Titularpatriarchen in keiner

Verbindung.

II. S. 273. Der Erzbischof von Warschau wurde im December

IM hingerichtet. So arg war es doch nicht. Der Diözesan-Ad-

mimstratur (der Erzbischof war einige Monate vorher gestorben)

wurde vom Kriegsgerichte zum Tode verurtheilt, aber zu einem Jahr

Gefängniß begnadigt.

II. S. 287. Die Ansicht sei falsch, daß der Czar rechtlich und

foctisch das Oberhaupt der russischen Kirche sei. Aber factisch ist

er es ohne Zweifel (of. S. 193, 194 u. ö.) und nach der Meinung

vieler Russen auch rechtlich. Auch die russische Synodalordnung (II.

S. 175 ff.) ist nur in dieser Voraussetzung verständlich.

In die Kategorie des Zweifelhaften wird wohl auch ein großer

Theil der pikanten Anecdoten gehören, welche Pichler aus Memoiren

und ähnlichen Ablagerungen uucontrolirbaren Klatsches geschöpft hat,

z, B. II. S. 701 die melodramatische Geschichte, wie man Richer

zum Widerrufe gezwungen. Oder Consalvi's Antwort an die teinius

äe yu,alit6 (II. S. 744), daß die päpstliche Unfehlbarkeit in Rom

Glaubensartitel sei. Möglich, daß Consalvi so etwas gesagt hat um

das naseweise Ding los zu werden, aber wahrscheinlicher ist das

Gegentheil. Sehr zweifelhaft ist auch, ob Cardinal Marini das, was

ihm Michon (nach II. S. 739) zumuthet, wirklich gesprochen habe.

Es scheint, daß er nicht so geredet haben könne.

Wir haben eine sehr große Zahl von Unrichtigkeiten bisher

nicht erwähnt, weil sie vielleicht nur aus einer irrigen Deutung von

Texten stammen, und deshalb eher Anlässe als Resultate einer un-

corrccten Haltung zu nennen sind. Vielleicht gehört auch Manches

von dem, was wir im bisherigen Verlaufe unseres Referates aus

stellten, diesen viel eher zu entschuldigenden Mißgriffen an. Es ist

nämlich ganz begreiflich, .daß bei der enormen Masse des Pichler'schcn
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Quellenmatcrials die Interpretation hier und da zu wünschen

übrig lassen werde. Beispiele eines Mißverständnisses in Bezug auf

Doctrinen sind:

II. S. 742. Die Lehre der Scholastiker, daß der Papst von

jedem menschlichen und positiven Gesetze entbunden sei. Pichler ver

wechselt hier Moral und Recht. Die moralische Verpflichtung ist

nicht geläugnet worden, die rechtliche aber hängt von einer TlM-

sache, nämlich von der Intention des Gesetzgebers (oder des Dis-

pensbercchtigten) also wiederum des Papstes ab, seine eigene Person

unter sein Gesetz zu stellen oder nicht. Das Widerliche dieser Un

terscheidung darf uns nicht gegen die theoretische Richtigkeit derselben

verblenden.

S, 251 ist die Lehre Cusa's unrichtig aufgefaßt worden. Du

berühmte Cardinal sagt mit keinem Worte, daß der Papst von der

Kirche eingesetzt sei, sondern nur, daß er jene Stücke der Kirchen-

Verfassung, welche wir ^uri» äiviui nennen, nicht ändern könne,

Dabei übertreibt Cusa noch die Machtvollkommenheit des Apostel

Petrus, als «b dieser statt eines bloßen Organes Christi der sou

veräne Organisator der Kirche gewesen wäre. Cusa gibt dem Papste

nicht weniger, Petro aber mehr, als die übrigen Theologen.

II. S. 80. Possevin's „(uou) rite ueo Is^itims" heißt nicht

„gültig und rechtmäßig", sondern pleonastisch „recht und ordnungs

mäßig". Daß aber jene schismatischen Bischöfe, denen keine izuo-

rantiÄ, invinoidili» zu Gutem kam (was Posseviu weder in »!>-

straoto läugnen, noch in oonorsto wissen konnte), nicht gesetzmäßiz

fungirten, nämlich in den Augen des Katholiken, welcher wußte, d»ß

sie in die exeommunioatio latas ssutentiae, Suspension lc. ver

fallen waren, ist vollkommen richtig. Die etwaige Theorie Possevin's

über Natur und Umfang der Papalrechte war in diesem Falle ganz

bedeutungslos, weil die Schismatiker den Kirchenstrafen unterliegen,

ob die Verfassung der Kirche monarchisch oder aristokratisch oder gor

demokratisch gedacht wird.

Mißverständnisse in Bezug auf päpstliche Erlässe. Nach S. 1?7,

178 soll Leo IX. an den griechischen Kaiser und Cärularius ge

schrieben haben, daß der Papst von Christus selbst die irdische und

himmlische Obergewalt erhalten habe. Allein der Papst sagt nur „?«-

trug oo-ölestis r«Alii msruit Fliriernaoula oktiusrs, Dominn

Oliristo »idi äioeute: l'ibi äado olavss reßni ooelorum". Die
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politische Gewalt (iinnerialis 6jFnit,i») leitet er aber aus staatlicher

Conccssion, d. h. aus der vermeintlichen Schenkung Constantins ab.

S. 235. Innocenz IV. habe die Constantinische Schenkung als

Restitution bezeichnet, womit die schon Peter verliehene doppelte'

Oewllltfülle dessen Nachfolgern zurückerstattet worden sei. Allein der

Text in Raumer's Hohenstaufen enthält nichts Derartiges. Was

Räumer nur in deutscher Übersetzung gibt, lautet ziemlich über«

schwenglich, redet aber gleichfalls von keiner Restitution.

S. 339. Urban IV. habe gesagt, daß die Lateiner Ausschwei«

funge» wider die Grieche» begange» haben, um sie zu bekehren. Der»

gleichen Excesse müsse man eigentlich den Urhebern des Schisma

zur Last legen lc. Aber so argumentirt der Papst nicht, sondern sagt

nur, was ganz richtig ist, daß die Lateiner den Krieg (letzteren

bedeutet vexatio nach dem Contextc) auch mit der Absicht führten,

die Griechen zur Union zu zwingen. Die Gräuelthaten des Krieges

seien nicht allen Lateinern zu imputiren, sondern latrnnouli« et

prÄL^Äwi-ibus unter ihnen, den Zwictrachtstiftern lc.

S. 341 wird ein Schreiben von Clemens IV. an Michael

Paliiologus nach zwei Richtungen mißverstanden. Der erste Irrthum

betrifft die Verweigerung eines Conciliums, welche weder absolut

war, noch deshalb stattfand, „weil die römische Kirche allein die

Wahrheit zu erkennen vermöge". Clemens laugnct nämlich blos die

Berechtigung de« Concils, die schon geschehene Definition des Dogma

(des tüioc^e) als ungeschehen zu behandeln und die Frage in me-

rito einer neuen Discussion zu unterziehen. Er sagt ausdrücklich

„üäei veritatem siout nee 6eeet 8ie neo volumu» nev»,e

äisouzzioni ae äitfinitioni »nkiaeere, in8ain <^ua»i per noe c^uo-

moäolil»et oontra las et lieituin in äul)iuln revoeanäo

^ullo inoäu prononimu8 eoneiliuin aä <Ü8eu88ionein »eu äitki-

nitionem uu^usmoäi eonvue»re". Und der Papst konnte nicht an

ders, und die ganze Kirche kann nicht anders thun. Die während

des Schisma geschehenen Definitionen in Glaubcnssachen müssen die

Rückkehrenden einfach acceptiren. Hierin liegt, wie wir schon bei

einer früheren Gelegenheit gesagt haben , eine Schwierigkeit der

Betehrung, allein sie läßt sich nicht wegschaffen. Spätere Concilien

können schon erledigte Glaubensfragen etwa nach Art des äudium

metnoäieum unserer Dogmatiker discutiren, nicht aber in vollem

Einste in neuerliche Untersuchung ziehen.
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Das zweite Mißverständnis? P.'s ist, daß Clemens den Casaro-

papismus in den Dienst der Union habe ziehen wollen. Aber das

„eoeroere Lenisiiiatioos" braucht durchaus nicht von cäsaropapi-

stischen Acten verstanden zu werden, sondern der Papst hält dem

Kaiser einfach die Nichtigkeit seiner Ausrede vor, daß er durch de»

schiSmatischen ClcruS am Beitritt zur Union gehindert werde. Iu

in vraelato», sagt der Papst, et oleruin lou^e majorem c^uaw

äeoe»,t udtine» nntegtatem (also Tadel des Casarovapismus)

<^uil)U8 et contra Deum et omuein Hustitiam iu errnre nusu»-

inoäi oreäere uon äenere», »e6 eo»äem tan^uam »onisinatieoL

evitare, »i eosreere nun vlllere». Den gleichen Vorwurf macht

Pichler (S. 404) auch Innocenz VI., aber wie der erste Blick in

Rayiiad zeigt, ganz und gar ohne Grund. Nicht nur hatte Johann

Palaologus in seinem Schreiben an den Papst keine Sylbe von

einem zu Gunsten der Union anzuwendenden Zwange vorgebracht,

sondern ausdrücklich hervorgehoben, daß sein Wirken zur Herstellung

der Kircheneinheit wegen der schwierigen Verhältnisse „eum naoäo

savientiae et moäeratioue nruclentiae" vor sich gehen müßte.

Die päpstliche Antwort ergeht sich in allgemein gehaltenen Lobprei

sungen dieses guten Sinnes, in Mahnungen zu gewissenhaft«

Pflichterfüllung, Ausdauer :c., enthält aber ebenfalls kein Wort,

welches wie eine Empfehlung unerlaubter Bckehrungsmittel aussehe»

würde, sondern eher das Gegentheil. Vielleicht hat Pichler den

Ausdruck „temvoraliter Huste re^en» et »viritualiter cüri^en»"

in einem Augenblicke mißverstanden, iu welchem er eben von der

Meinung befangen war, daß jede »nirituali» äireeti« durch einen

Laien cäsaropapistisch sein müsse. Da er aber noch öfters von ahn«

lichcn Vorkommnissen zu sprechen hatte, z. B. II. S. 44 von dem

General-Vikariat Iagello's (einer Analogie der monaionia »ioula

wie es scheint), so hätte er gut gethan, eingehend zu untersuchen,

ob es noch Cäsaropapie sei, wenn ein Fürst nicht aus eigener Macht

vollkommenheit, sondern über ausdrückliche oder stillschweigende De-

legirung des Kirchenoberhnuptcs in geistliche Angelegenheiten ein

greift. Freilich ist die Übertragung geistlicher Gewalt an weltliche

Machthaber eine höchst delikate Maßregel, nur ist es nicht unsere

Sache, in concreten Fällen die Thunlichkeit oder Bedenklichkeit der

selben zu untersuchen, sondern jener Kirchenobcrhäupter, welcher die

Ertheilung der Delegation zusteht. Ucbrigcns braucht man nicht erst
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zu bemerken, daß nur Befugnisse der Jurisdiction in koro externa

delegabel sind.

Seite 235 läßt P. Bonifaz VIII. sagen, daß wer die zwei

Schwerter der Kirche liiugnet, häretisch wie die Manichäer zwei

Principien aufstellt. Allein der Papst sagt nur: Wer der Kirche

widersteht, widersteht entweder (dem einen) Gott, oder stellt häre»

tischerweis zwei Principien auf.

Clemens V. kommt besonders übel weg. Nach S. 354, 355

war es Fanatismus im Bunde mit Herrschsucht, was ihn zum

Kreuzzug wider Andronicus II. bewog. (Aber mochten auch politi

sche Motive mit im Spiele gewesen sein, so war doch schon die Zer

reißung der Lyoner Union und die fürchterliche Mißhandlung ihrer

Anhänger nach den Anschauungen jener Zeit zum Kreuzzug wider

den Kaiser vollkommen zureichend, auf dessen Antrieb oder unter

dessen Schutz jene Frevel gegen die Kirche begangen worden waren).

Der Papst habe sich für competent erachtet, auch Naturrechte zu

zerreißen, denn er excommunicirte den Kaiser, und erklärte ohne

irgend eine Beschränkung alle Bündnisse der Katholiken,

mochten sie auch eidlich bekräftigt sein, für null und nichtig. Hier

durch sei dem Griechen gegenüber der abscheuliche Grundsatz sanc-

tionirt worden, daß man nicht schuldig sei, dem Ketzer Treue zu

halten. Nnon «.än adout notniuF. Clemens V. mochte oft und viel

gefehlt haben, aber diesmal leidet er unschuldig. Er anuullirte nicht

alle Bündnisse mit Andronicus ohne Beschränkung, sondern jene,

welche die Unterstützung des Schismatikers in dem wider ihn ge

führten Kreuzzuge, und überhaupt die Förderung der schismatischen

Interessen zum Zwecke gehabt hätten. Der Papst sagt ja „in ii»,

pro cMbu» exoonnnunioawL est". Pichler meint zwar, lein Ka

tholik würde sich mit dem Kaiser wider andere Katholiken verbündet

haben, vergißt aber, wie es scheint, auf seine eigene, durch einen

seltsamen Druckfehler (S. 338 Z. 19 lies „vcrriethen" statt „ver

traten") freilich fast unverständlich gewordene Angabe von der Hülfe

leistung, womit die Genuesen dem Vater des Andronicus wider den

lateinischen Kaiser von Constantinopel beigestanden hatten. Die Mög

lichkeit war also vorhanden, daß sich unter dem Sohne wiederhole,

was unter dem Vater geschehen war, und der Papst war gar nicht

in der Lage, Naturrechte zu zerreißen oder Eidbrüche zu gestatten,

sondern hatte nur die einschlägigen Moral- und Nechtspflichten

Oeft. «leite«. I. lathol, Theol. VI. 16
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einzuschärfen, die bei der völlige» Verwirrung der damaligen Verhält

nisse vielleicht von Einem oder dem Andern mißkannt worden wsren.

Es ist ja eine naturrcchtliche, von Katholiken und Akatholiken zu

gestandene Wahrheit, daß ein Eid, durch welchen man sich zu etwas

Sündhaftem verpflichtet null und nichtig ist. H,ces8Foriniii sLamim

priuoipsle.

Eugen IV. soll im Widerspruche mit Clemens IV. eingewillig!

haben, daß die Wahrheit des ölio^us auf dem Wege der (eigens

lichen) Discussiou gesucht und aufgefunden werde (S. 387). Aber

der Papst redet nur von einem „patelaoere" d. i. von einem Nach

weis der Richtigkeit des von der Kirche schon definitiv festgestellten

Dogma.

Der Leser von S. 538 kommt auf den Gedanken, daß Gregor

XV. auch die griechischen Bewohner der Türkei „zum Blödsinn hn-

abgesunkene und verthierte" Leute nenne. Aber der Papst redet blas

von den „Agarenern" d. i. Muhamcdanern. Vielleicht ist aber nur

der Ausdruck Pichler's undeutlich, ebenso wie II. S. 718, wo d»e

impriiulltrli- des maxister 8. palatii zu Roccaberti's Bibliothek s«

betont wird, als ob es eine päpstliche Approbation sämmtlichn

Meinungen und Aufsätze dieses großen Sammelwerkes bedeutete. Ei

ist aber einfache Druckbewilligung, weiter nichts.

II. S. 739 werden die beiden Encyklikcn des jetzigen Papstes

von 1859 und 1860 so besprochen, als ob sie einander rücksichtlich

der weltlichen Herrschaft des römischen Stuhles theilweise widerspw

che«. Dies ist aber unrichtig. Beide Rundschreiben enthalten geim

die nämlichen Gedanken über dieses Thema und differiren nur «

Wortlaute und in der Ausführlichkeit.

Viel Mißverstand herrscht auch in der Darstellung der Ritu«>

frage. Zuvor aber einige priucipiellc Bemerkungen. Erstens, daß e?

uns nicht in den Sinn kommt, alle Verletzungen und Kränkungen

in Abrede zu stellen, welche Individuen der lateinischen Kirche i»

diesen wie in anderen Stücken wider die Griechen begangen Hab»

mögen. Wir haben kein Recht gerade in Ritusangelcgenheiten eine

Art von Impeccabilität, sei es der Lateiner, sei es der Griechen, zu

erwarten. Es werden also Lateiner wider Griechen gesündigt haben

und Griechen wider Lateiner, umsomehr in Zeiten, wo man dem

Allegorisiren besonders hold war, wo man den Drang hatte, zwi

schen jeder Ceremonie und irgend einem Dogma einen wesentlichen
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Zusammenhang zu finden, daher liturgische Verschiedenheiten als

Anzeichen von Glaubensunterschieden zu betrachten. Die Frage ist

nur, ob die Griechen mehr als die Lateiner berechtigt waren sich

durch ihre Nachbarn verletzt zu wähnen, denn nur in diesem Falle

bliebe, nicht zwar ein Grund zum Schisma, aber doch zur Unzu

friedenheit auf griechischer Seite übrig. Es ist aber zweifellos, und

von Pichler selbst vollkommen constatirt, daß die Griechen hier viel

mehr gefehlt haben als die Lateiner. Letztere haben den griechischen

Ritus für unvollkommen, erste« den lateinischen für häretisch erklärt,

(; B. die Azymen, das Fasten am Samstage, das Bartscheelen «.)

Kweüens sind die Ausschreitungen (die nämlich in Wirklichkeit solche

gewesen sind) lateinischerseits von Individuen ausgegangen, grie-

chifcherseits von der eigentlichen Kirchenbehörde, den Patriarchen,

Synoden (Cärularius, Stoglawnik «.). Ersterc haben also privaten,

letztere amtlichen Charakter. Drittens wurden die Lateiner in der

Äeurtheilung dieser Verschiedenheiten im Laufe der Zeit immer

milder, die Griechen immer schroffer (man denke an die heutige

Doctrin der Schismatiker über die lateinische Taufe, Consecra-

tion :c.).

So viel von den unberechtigten Ausstellungen, in welchen das

bei Weitem größere Maß von Verschuldung auf griechischer Seite

liegt. Es gibt aber auch berechtigte und dies hat Pichler leider über«

sehen. Die Päpste strebten nach Einheit des Ritus. Das war an

und für sich kein Fehler, denn sie ist ein schönes Ideal, welches nur

wegen der menschlichen Unvolltommcnheit noch keine Aussicht auf

Realisirung hat. Erkannten ja auch die Griechen das Wünschens

werte eines Ritus (siehe den Schluß des Citates aus Nicetas S.

261). Die Päpste verordneten auch zuweilen Abänderungen von

sinzclnheiten des griechischen Ritus, besonders für die Griechen in

Italien, aber auch anderwärts. Allein Pichler irrt, wenn er Ver-

besserungsversuche mit zwecklosen Eingriffen gleichsetzt. Nicht alle

Riten sind gleich vollkommene Ausdrücke der Gottesverehrung, auch

ist das bloße Alter und die Verbreitung einer Ceremonie noch kein

entscheidender Beweis ihrer Trefflichkeit. Hier ist also ein Furtschritt

möglich. Die lateinische Kirche ist sich dieser Aufgabe auch klar be»

wüßt, wie so viele Verhandlungen und Erlässe der eougr«Fatio ri-

wum zu erkennen geben, und mit Rücksicht auf die nur innerhalb

des latein. Ritus gepflogene methodische Arbeit von Jahrhunderten

16»
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dürfen wir wohl ohne Selbstüberhebung sagen, daß unser

Ritus in allen wesentlichen Stücken den ersten Rang unter seinen

Brüdern einnimmt. Kann es nun nicht geschehen, daß der Episco-

vat eines Ritus die gehörige Fortbildung desselben vernachlässiget?

Kann in Folge dessen nicht sogar das Einschreiten des obersten

Hirten der Kirche nöthig werden? Oder hat der Primat gerade in

Ritusangelegenheiten keine Jurisdiction? Da aber in diesen Dingen

wie in so vielen andern nicht blos das objective sondern auch das

subjective Moment zu beachten kommt, z. B. die Anhänglichkeit des

Voltes an seine kirchlichen Gebrauche, welche nach Zeiten und Orten

verschieden ist, so muß man hier freilich äußerst behutsam und duld

sam sein, so lang es ohne Gefährdung des Seelenheiles der Gläu

bigen geschehen kann. Diese Toleranz- haben die Päpste auch in

zureichendem Maße geübt. Es wäre aber ein neues Mißverständniß,

wenn man jedes Aktenstück, in welchem von der „Tolerirung" dieses

oder jenes Ritus gesprochen wtrd, für eine Art von Beschimpfung

desselben auffassen wollte. Das, was man tolerirt, kann sündhaft

und verwerflich sein', z. B. die Ehetrennung in o»»u aäultsi-ii, wo

die Toleranz nur stattfindet, um den Uebergang der materiellen

Sünde in die formelle zu verhüthen; es kann aber auch etwas min

der Vollkommenes, weniger Erwünschliches bedeuten. Der Anwurf

einiger Unvolllommenheit ist aber in Anbetracht der menschlichen

Schwäche so gelind, um nicht zu sagen so selbstverständlich, daß sich

nur die Hoffart durch ihn groß beleidigt fühlen kann.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir uns einige

päpstliche Erlasse in Ritussachen näher ansehen, die Pichler nicht

richtig erfaßt zu haben scheint. Dazu gehört z. B. S. 347 die For

derung von Nicolaus III., daß die Orientalen sich im Syinbolum

(und nicht wie es durch einen Druckfehler heißt im Ritus) den La

teinern conformiren, den Primat beschwören, und sich aä oau,t6lain

von Censuren absolviren lassen sollen. Hierin liegt eben nichts Ueber«

triebenes, umsomehr als der Papst sich über den griechischen Ritus

im Allgemeinen so ausspricht: intenäit romana eoolesia <3r«.Vo«L,

hnantnin cum Den potsrit, lÄvoranilitsr prone^ni.

Nur ein starkes Mißverständnis; konnte bewirkt haben, daß

Pichler auf S. 512 einen Erlaß von Clemens VIII. wie einen Beleg

der päpstlichen Unnachgiebigkeit in Ritussachen darstellt. Vor Allem

betrifft er nicht die Griechen überhaupt, sondern die in den
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Diöcesen der lateinischen Bischöfe lebenden unilten Orientalen, welche

d» sie doch nicht oxle^s» sein können, eben der Jurisdiction dieser

Prälaten unterworfen sind, in i-itualibus wie in andern kirchlichen

Dingen. Die Instruction von Clemens VIII. hat nun folgenden,

ganz unverfänglichen Inhalt. 1. Die Firmung soll künftig nicht Inehr

von einfachen Priestern gespendet werden, und die ehedem von Prie

stern Getauften, bei denen zu vermuthcn war, daß sie innre ^raeeo

unter einem auch die Confirmation erhalten hatten, sind von einem

Bischöfe sud oonäicüons zu firmen. Hievon spater. 2. Die hl.

Eucharistie soll öfters erneuert, nicht mit Oel gesotten oder ge<

stumpft werden, um sie dauerhafter zu machen (ein Beispiel der

uorbesprochenen rituellen Mängel, die verbessert werden müssen).

3. Mann und Weib sollen nicht auf einmal beichten (ebenso). 4.

Die von Schismatikern Ordinirten sollen das Schisma abschwüren,

um Absolution zu erlangen. Wünschen sie den oräo auszuüben,

müssen sie erst die Dispens »b iri-e^nlaritate erwirken, und sodann

dem Dlücescmbischofe den canonischen Gehorsam leisten. (Ganz in der

Ordnung, denn weil die Irregularität leine Sünde ist, so erlischt sie

nicht schon mit der Absolution). 5, Eine Ehetrennung ^noacl viu-

eulum kann nicht stattfinden. Das griechische Eheweib kann zum

lateinischen Ritus ihres Gatten übergehen. Die Kinder folgen dem

Ritus des Vaters, außer, wenn die lateinische Mutter es (über ihren

Mann) vermag, (daß er die Kindererzichung im lateinischen Ritus

zugibt). So ist offenbar das „nisi latina inatsr vraevalsat" des

Teiles zu nehmen, und nicht wie Pichler meint, „außer, wenn die

lateinische Mutter es anders wünsche". 6. Die Griechen sollen die

Feste der lateinischen Kirche mitfeiern. Eine Bevorzugung, aber eine

höchst unbedeutende, ist hier dem lateinischen Ritus allerdings ein

geräumt, im Ganzen aber hat Clemens nichts Anderes verordnet,

als was ein gewissenhafter griechischer Bischof, wenn diese unirten

Italiener einen solchen gehabt hätten, gleichfalls hätte vorschreiben

müssen.

Auch den Ausdruck „ooutrariis nun odstllntidu»" in einem

Breve dieses Papstes hat Pichler als einen Hinweis auf das Vor-

handensein entgegengesetzter, d. h. den griechischen Ritus verbieten

der oder beschränkender päpstlicher Verordnungen aufgefaßt. Allein

jene Phrase beweist nichts, weil sie, ähnlich wie die absolutio »,«1

Lsssowm, zu den stehenden Clanseln der päpstlichen Erlässe gehört.
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Sehr selten, daß sie fehlt, und dann kommt ihr Wegbleiben sicherlich

auf Rechnung eines Concipienten, welcher sich von der Schablone

emancipiren wollte. Hätten derlei mißgünstige Anordnungen existirt,

so würde man sie heutzutage wohl ohne Schwierigkeit ausfindig

machen können.

S. 528—530 handelt Pichler von der Lehre Benedict'« XIV.

über die griechische Firmung, aber nicht ohne mancherlei irrthümliche

Deutungen derselben. Der Papst habe nicht die tridentinische Erklä

rung über den Ausspender der Firmung, sondern auch die mit der

griechischen Praxis ganz unvereinbare Meinung Eugens des Vierten

wiederholt, nach welcher einfache Priester nur über Dispens des

Papstes gültig confirmiren können. Da man aber vor dem Florentinum

leine Thatsache solch einer päpstlichen Dispensation anführen könne,

so habe sich die occidentalische Theologie mit der Annahme einer

stillschweigenden Bevollmächtigung geholfen, eines theologischen Mon

strums, dessen Herkunft Niemand anzugeben vermöge. Wann soll denn

diese Dispens gegeben worden sein, durch welche die von den Päp

sten so oft als nicht gcfirmt Erklärten nachträglich zu Gefilmten

gemacht worden seien? Vor dem Florentinum nicht, später aber auch

nicht, sonst hätten Clemens VIII. und Benedict XIV. die Gültig

keit der durch Priester ertheilten Firmung ja nicht bezweifeln können.

Benedikt rede von der Bevollmächtigung der Priester durch den rö

mischen Papst mittelst der griechischen Patriarchen und Bischöfe,

widerspreche sich aber selbst, indem er das Vorgehen von Nicolaus I.

daraus ableite, daß Photius als Ercommunicirter und Suspendirter

nicht bevollmächtigen konnte. Hier erscheine also wieder der Patriarch

als Vollmachtgeber lc.

Welch ein Gewirr von Mißverständnissen! Jenes Theologu-

menon hat nichts Monströses an sich, wenn man es nicht durch ein

Verirglas betrachtet. Die Herkunft desselben vermag aber wirklich

Niemand anzugeben, da es, wenn nicht dem Wortlaute doch der Sache

nach, so alt als die Kirche und nur die Anwendung eines sehr all«

gemeinen Grundsatzes auf eine» besonderen Fall ist. Ein vollkomme

nes Seitenstüö dazu bildet die Lehre vom Gewohnheitsrechte. In

diesen finden ebenfalls „stillschweigende" Regierungsacte des In

habers der Legislativgewalt statt. Denn so wenig die Untergebenen

zur formellen Legislation berechtigt sind, ebensowenig sind sie es zur

usuellen, und der Obere bleibt hier wie dort der eigentliche Gesetz»
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glber. Wenn er nämlich von Iurisdictionsüberschreitungen u. s. w.

lili Untergebenen in belangreichen Dingen Kunde hat, und dazu

schweigt, sie nicht abstellt, so muß man unter Umständen, „still

schweigende" Ratificationen der Acte, Iurisdictionscrweiterungen,

Delegationen :c. annehmen. Ganz so verhält es sich mit der Dele

gation der Firmungsgewalt. Der Priester bekommt in der Ordina

tion die Fähigkeit, von den compctenten kirchlichen Oberen zur Aus

spendung der Firmung (und der Buße) verwendet z» werden. Wie

diese Vollmacht ertheilt werden soll, wörtlich oder faktisch, ausdrück»

lich oder stillschweigend, ist, so lang die Kirche keine Specialvorschriftcn

gibt, dem Obern anheimgestellt. Der Obere ist zunächst der Bischof,

vielleicht aber ist die Delegation dem Papste rescrvirt, was man a

Primi nicht wissen kann. Wenn also in der alten Zeit die Priester

unter den Augen ihrer Bischöfe firmten, und der Papst diesen

Srauch kannte, und nicht abstellte oder angriff, so war die Dele

gation zur Firmung entweder noch kein päpstliches Reservat und jene

Priester von ihren Bischöfen stillschweigend delegirt, oder das Re

servat bestand bereits und sind die firmenden Priester als päpstliche

Bevollmächtigte unmittelbarer oder mittelbarer Delegation (durch die

nach der Intention des Papstes zum Subdelegiren berechtigten Bi

schöfe) aufzufassen. Welche dieser Delegationsformen zu einer be

stimmten Zeit und an einem gewissen Orte stattgefunden habe, ist

für die Theorie ohne Bedeutung, und Benedict XIV. legt behufs

der Vorgänge in Bulgarien nur darauf Gewicht, daß die Firmun

gen der von Constantinopel ausgesandten Priester in jenem Lande

gewiß ungültig wäre», weil vom Iurisdictionsvcrluste des suspen-

dirten Photius abgesehen, der Patriarch von Constantinopel für einen

sremden Sprengel weder delegiren noch subdelegiren konnte, eine

dnccte Delegation durch den Papst aber ebenfalls nicht erfolgt war.

3s kommt nicht darauf an, ob man sich diesen Hergang in jenen

Zeiten zum klaren Bewußtsein gebracht hat oder nicht, noch viel

weniger, ob auch schon das Wort „stillschweigende Delegation" im

Gebrauche war. Denn was die kirchlichen Vorsteher gethan, und

nicht, wie sie über ihr Thun und Lassen geredet haben, ist ent

scheidend. Daraus folgt aber, daß kein Papst die einmal ungültig

gespendeten Firmungen durch eine stillschweigende Dispensation nach

träglich zu gültigen gestempelt habe, wie Pichlcr zu glauben scheint.

Solch eine Reconvalidation wäre nicht möglich. Sondern die durch
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Priester vorgenommenen Firmungen, denen der Papst seine Zustim

mung verweigerte, waren ungültig, jene, denen er sie ertheilte, gültig.

Ein Papst mochte mit seiner Zustimmung freigebiger, ein anderer

sparsamer gewesen sein. Da aber sichere Anhaltspunkte zur Entschei

dung der Thatfrage, ob ein bestimmter Papst seinen Consens gegeben

habe oder nicht, selten vorlagen, so konnten die späteren Päpste über

die Gültigkeit der unter ihren Vorgängen gespendeten Firmungen

selbst nichts Bestimmtes wissen. Darum ihre Weisungen, die Fir

mung »ud oonäieione zu wiederholen.

Das bisher verhandelte Mißverständnis; findet sich II. S. 266

noch mit einem anderen complicirt. Benedict XIV. erklärt nämlich

die durch Priester in den italienischen Diöcesen zu seiner Zeit (wo

eine stillschweigende Delegation gewiß nicht vorhanden war) ertheilte

Firmung folgerecht für ungültig, sagt aber, daß die so Gefirmten

nicht zum Empfange dieses Sakramentes durch den Bischof g e-

zwungen werden sollen, „ooFsnäi uou sunt, »i ex tali «»actione

»oanäala oriri riossent" obschon man sie dazu ermahnen soll, da

der absichtliche Richtempfang des Sakramentes eine schwere Sünde

ist. In dieser Lehre des Papstes findet Pichler einen Widerspruch.

Wenn die Priesterfirmung ungültig, und die Weigerung sich vom

Bischof firmen zu lassen eine schwere Sünde ist, so müssen die Grie

chen eben bei Verlust des ewigen Heiles die Firmung empfangen,

ob sie sich darüber ärgern oder nicht. Vollkommen richtig, aber Pichler

übersieht, daß der Papst nur von der Pflicht der Bischöfe und nicht

der Gläubigen redet, daß er nur vorschreibt, man dürfe die Erfüllung

der obliegenden Gewissenspflicht nicht durch äußeren Zwang, sondern

durch Lehre und Mahnung herbeiführen wollen.

Vielleicht sollte man mit unserem Autor noch über die Füg

samkeit rechten, womit er den Ausdruck „Vesprengung" durch welchen

die Schismatiker den lateinischen Taufritus herabzusetzen pflegen,

adoptirt (z. B. II. S.44, 213, 301, 303 und sehr oft). Allerdings

lehren fast alle katholischen Theologen, daß man auch durch Vespren

gung (s,3per8ioue) gültig taufen könnte, allein wir sind unter einer

schweren Sünde verpflichtet, die Vorschrift des Rituals zu befolgen^

nach welchem die Taufe durch Begießung (atiusione) gespendet

wird. Indessen gehört dieser Umstand wohl in das Capitel der sty

listischen Nachlässigkeiten, welche in diesem Buche häufiger sind, als

man angesichts der meist so ausgezeichneten Diction und Darstel»
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wgsweise desselben vermuthen sollte, wir meinen auch nicht zu

inen, wenn wir einen guten Theil der Vorwürfe, die man Pichler'n

lolholischerseits gemacht hat, insoweit für unbegründet erachten, als

die provocirenden Stellen oft mehr in einer unglücklichen Wahl des

Ausdruckes als in einer uncorrectcn Gesinnung des Verfassers ihren

Grund haben dürften, so daß Pichler's Wert für die Erklärung der

zum Verständnisse mancher Indefverhandlungen so wichtige» Aus

drücke „sensu» auctoris «Heotivus — »uHeotivus" ein reiches

Material von Belegstellen gewähren würde.

Zu solchen frappanten Acußerungen, die schlechterdings im Style

ihren Grund haben müssen, da sie der an andern Orten klar aus«

Mochenen Gesinnung des Verfassers schnurstracks zuwider laufen,

gehört z. B. der Tadel der Lehre von Vitriaoug (S. 282), daß die

Griechen durch ihre Verwerfung des Primats der göttlichen Anord

nung widersprechen, nach welcher Rom im Geistlichen allen Gläu

bigen vorstehen soll. Desgleichen S. 340 der Unwille über die Lehre

«on St. Bonaventura u. A., daß die griechische Meinung über den

Ausgang des hl. Geistes häretisch sei. Man sei im 11. u. 12. Jahr

hundert so weit gekommen, daß eine wissenschaftliche Erörterung der

Differenzpunkte nur mehr erlaubt war, wenn sie sich von vornherein

die Aufgabe stellte, die Sache der Lateiner zu vertheidigen. (Da

mals war ja der Oonseusus soolssiae uisversa,« längst sicher

gestellt, und was Bonaventura betrifft, so hatte bereits vor einigen

Decennien ein ökumenisches Concil — das 4. vom Lateran — ge

sprochen). Oder S. 546 das tadelnde Urtheil über die Lehre der

laleinischen Theologen, daß ökumenische Concilien auch ohne Teil

nahme und im Widerspruche mit der griechischen Kirche möglich

seien. (Letzteres wegen S. 257 sicherlich ein bloßer Stylfehler). Von

minderer Bedeutung, aber doch anstößig ist z. B. die Angabe S.

N, Zörnitaw beweise den Lateinern viele Fälschungen der Kirchen

väter (über diese iHiurusi-, Lidliotn. sorivt. Oraee. ortli.); S. 179,

Cärularius habe eine gerechte (statt gegründete) Vesorgniß gehegt,

seine (usurpirte) Jurisdiction in Unteritalien zu verlieren; S. 263,

die Hauptschuld am Verluste der kirchlichen Autorität habe der

römische Hof gehabt; S. 287, die Lateiner im Orient seien das größte

Hinderniß der Union gewesen; S. 331 Gregor IX. wollte das griechi

sche Christen thum (statt Schisma) ausrotten; S. 390, Phranzes

konnte das Concil von Florenz mit Recht die Haupt Ursache
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des Falles von Constantinopel nennen; S. 403 diese« Ereig-

niß gelte noch heute alle» Eiferern für die alleinige Folge des

Schisma; S. 466 die Protestanten blieben rücksichtlich der Lehre

vom allgemeinen Priesterthume beim apostolischen Zeitalter stehen

(in welchem eine solche Lehre so wenig als in dem unsrigen be

standen hat. Auch S. 490 wird die Ueberwachung, welches dos

griechische Volk über seinen Clerus übt, allgemeines Priesterthum

genannt), S, 507 unmöglich konnten die protestantischen Gesand

ten die katholische Mission in Constantinopel gewähren lassen; S. 52?,

Bartholotti kam wegen zu großer Toleranz (statt wegen Indiffe-

rentismus) auf den Inder; II. S. 144, nie sei in Rußland der

Grundsatz geltend gewesen, daß der Landesfürst auch die Religion

vorzuschreiben habe (ist der Zwang zum Schisma etwas Anderes?)

aber auch keine Bartholomäusnacht schände die Anualen der russi

schen Kirche (so wenig als der französischen, da die Bartholomäus

nacht in den Annale» der Staatsgcschichte ihren Platz hat).

Auch die Angabe Adrians u. Utrecht über Johann XXII. (II, S,

681) hätte anders stylisirt werden sollen. So kommt es heraus,

als od der Papst wirklich den Seelenschlaf gelehrt hätte. Unangenehm

berührt es auch, wenn man immer nur Ignatius Loyola liest, statt

der heilige Ignatius. Freilich war er zur Zeit von welcher Pichler

handelt, noch nicht canonisirt, aber jetzt ist er es. Oder wenn man,

was ungemein oft vorkommt, Katholiken und Schismatiker ohne Un-

terschied Parteien nennen hört, oder römische Kirche statt ka

tholische, und umgekehrt orthodox statt schismatisch u. s. »>

Die Phraseologie „liberaler" Journale ist in einem Werke ernster Wis

senschaft ebenfalls nicht am Platze. Ob etwas human aussieht oder

nicht (S. 9) ist für die Ausmittluug des Wahren bedeutungslos.

Die «omiuunio in Laori» ist nicht eine Probe von Duldsamkeit

(II. S. 21?) sondern von Indiffercntismns, Versöhnlichkeit (S.

258) läßt dem Beleidigten gut, aber Cärularius stand zu dem Kir-

chenoberhaupte nicht im Verhältnis; des ungerecht Beleidigten. So

haben wir in den letzten Jahren die Versöhnlichkeit der italienischem

Gewalthaber dem Papste gegenüber bis zum Ecke! preisen höre»,

und nach diesem Sprachbildungsgesetze wird man es Versöhnlichkeit

nennen müssen, wenn der Räuber dem Wandcrsmann zwar die Börse

abnimmt, aber weiter keinen sonderlichen Groll nachtrügt. Ausdruck

wie „frommer Betrug" S. 5, „gottselige Räuber" S. 317, „Theo
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Mus II. war wettergerecht und beschwichtigte einen Sturm durch

!ein Gebet" S. 68 u. tz. überlasse man den Kirchcnfeindcn. Wie

ungeziemend ist nicht die Rede II. S. 110, .die Einwohner von Wi-

tepst ermovdeten den unduldsamen Erzbischof" (nämlich den heiligen

Iosaphat), wie frivol, was S. 505 von München, Nonnen und Mar

ketenderinnen geschrieben wird, davon abgesehen, daß ja nicht eine

aus Mönchen und Nonnen bestehende, sondern durch den Einfluß

der Ordensleute aufzubringende Armee in Aussicht genommen war.

Das Aergste ist aber wohl die Art und Weise, wie hie und da von

den Päpsten geredet wird, welche hartnäckig (S. 203), fanatisch und

herschsüchtig sind (S. 354), Hetzen (S. 331, 353, 431, 502), kuppeln

(T, 353, 502), Prätensionen hegen (S. 190, 256) u. dgl. mehr.

Dch befiehlt die Gerechtigkeit, dem Autor zu bezeugen, daß solche

»Würdigkeiten im zweiten Baude seines Wertes bereits ungleich

seltener vorkommen als im ersten.

Eine Anzahl unrichtiger Ausdrücke wird wohl auf Rechnung

einer gewissen Eilfertigkeit zu setze« sein, womit diese oder jene Par

tie des Werkes ausgearbeitet worden sein mag, z. B.: Hadrians

heimliche Kaiserwahl Carl des Kahlen S. 158 (nur die Mittei

lung des Planes geschah heimlich); S. 343 lateinische Geistliche als

Betreiber ehrloser Gewerbe (die arte» illiderales sind deshalb

noch nicht ehrlose Handtierungen); II. S. 691, Sixtns V. war nahe

daran selbst auf den Index zu kommen, II. S. 116 Casimir III.

(eigentlich V.) selbst Jesuit und Cardinal (statt gewesener Jesuit

und Cardinal); H. S. 278, kein ruthenischer Bauer wünscht die

Union (hat der Berichterstatter alle Bauer consultirt?); II. 476, der

Abt (etwa Huai-äian) der Kapuziner; II. S. 487, Lazzaristen statt

Mechitaristen von St. Lazzaro. Auch das Iiors ci'oenvrL von der

sch noch über Müller's mexikanischen Heldenthaten hinausgehende

Tapferkeit der Muhammedaner II. S. 504 wird eine wegen Eilfer

tigkeit in dieses Buch geschlüpfte Lesenotiz sein. Curiosa verwandten

Charakters sind: S. 46? „die herzzerreißende" Klage des Cyrillus

Lucaris über den Hochmuth der Lateiner :c. Aber die Declamatio-

nen des Heuchlers thun uns nicht wehe. Oder S. 491, „So pro

phezeite der ehrwürdige Greis". Keine Spur von Prophezeiung

sondern nur triviales Gerede. Einige Verwirrung herrscht II. S.

736 ff., wo die Macht des Papstes über auswärtige Fürsten, und

die über seinen eigenen Staat untereinander gemengt werden. Wenn
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Theologen die erste läugnen, so folgt daraus nicht, daß sie auch die

zweite verwerfen. Die Stellen: Erzbischof von^uae (II. S. 698),

Bischof von Tornace (II. S. 712), Nicolaus von Thudisco Erz-

bischof von Panormo (II. S. 592) sind auch schwerlich bloße Druck«

fehler, deren es übrigens ziemlich viele gibt (z. B. undultsam,

Sanft, apogryvhisch, Simeon von 0. ?., Cinnanus, Meyer Autor

der „Propaganda" und darunter recht ergötzliche, z. V. II. S. 10:

Kein Russe darf einen Polen Heuratheu u. s. w.

Weil diese Besprechung im Verhältnis; zur ungewöhnlichen

Reichhaltigkeit des Buches ungewöhnlich lang ausgefallen ist, s«

dürfte es nicht überflüssig sei», schließlich noch einmal nach dm

Resultaten der mühsamen Arbeit Pichlcrs zu fragen. Aber die Ant<

wort wäre, daß die Mühe mit Rücksicht auf directe Ergebnisse ziem«

lich unfruchtbar geblieben ist. Wir wissen jetzt ungefähr so viel wie

vorher, nämlich, daß, wie bei der menschlichen UnVollkommenheit nicht«

Anderes zu erwarten war, neben vielem Guten von allen Seiten viel

gefehlt worden ist, von Orientalen und Occidentalcn, Layen und

Cleritern, Völkern und Regenten.

Den unmöglichen Nachweis aber, daß die dem Orient zu«

gefügten Unbilden die eigentliche Ursache des Schisma gewesen seien,

und eine Art von Rechtfertigung desselben in sich schließen, hat

Pichler nicht geliefert, so wenig er zu beweisen im Stande war, daß

der Occident die Heilung des bereits entstandenen Schisma durch

seine unbilligen Forderungen verhindert habe, eine Ansicht, welche

freilich schon durch die factische Rcunion so vieler Orientalen Lügen

gestraft würde. Nichtsdestoweniger darf man von der Förderung der

Studien über orientalische Geschichte und Theologie, um welche

neben Männern wie Schmitt, Hergenröther, Denzinger, Silbcrnagl

u. A, auch unser Autor sich hoch verdient gemacht hat, indirecte

Folgen von großer Wichtigkeit erwarten. Könnte er sich nur ent

schließen, diese „Geschichte der kirchlichen Trennung" eingehend um-

zuarbeiten. Freilich fällt es einem Autor schwer, grundsätzliche Aen-

derungen zu unternehmen, allein da dieses Buch, wie wir gezeig!

zu haben glauben, so verschiedene Principien zum Ausdruck bringt,

da es nach Art des manichäischen Menschen in einem Leibe von

unermeßlichem historischen Material zwei sich gegenseitig bekämpfende

Seelen einschließt, so würde durch die Bannung der einen Seele

lein Todschlag verübt, sondern erst ein einheitliches, lebendiges Wesen

geschaffen werden.

Wir erlauben uns nur noch an die vorangehende treffliche Auseinandersetzung

Dr. Tosi's die Bemerkung zu knüpfen, daß es nach unsern Dafürhalten dem Pichler

schen Geschichtswerke am meisten fehlt, woran es selbem am wenigsten sehlen sollte -

nämlich an der ehrfurchtsvollen Pietät gegen die h. r. t, Kirche, welche in dem

Wesen dieser göttlichen, unter dem besonder» Walten de« Heiligen Geiste» stehend»

Stellvertreter!» Jesu Lhristi, ihre vollste und unbedingte Berechtigung hat.

D. Red,
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Die MMschöjlich - namneryischen und mürznur-

Mm Münzen und Medaillen in ihren sinnbild

lichen Darstellungen und Sprüchen.

Dr. Joseph Gllteniicker, qu. l. Studienreltor.

Heiausgegebeu von O,-. A, Nullmd, Oberbibliothelai in Wllizburg.

Der fromme Schotte Kilian, von heiligem Glaubenseifer ge

trieben, begab sich um die Mitte des VII. Jahrhundert« nach

Deutschland, und ersah sich hier unser Franken zum Schauplatze sei

ner apostolischen Thütigkeit. Von da pilgerte er nach Rom, um dort am

Sitze des Stellvertreters Christi die nöthigen Weihen und Vollmach

ten zu empfangen, lehrte ausgestattet mit diesen als Lsüseopu» re-

zionarius (Wanderbischof) wieder nach Franken zurück und begann

mit seinen Gefährten, dem Priester Kolonat und dem Diaconen

Totnan, den Samen des Christenthums in die herzen der Franken

zu legen. Das gesegnete Wirke» dieser gottbegeistertcn Männer ward

688 durch ihreu Martyrtod, herbeigeführt durch Gailana's Rache-

Plan, unterbrochen. Schon drohte die erleuchtende und erwärmende

Flamme des Christenthums in den fränkischen Gauen zu erlöschen,

als der hl. Bonifaz seinen thätigen und frommen Verwandten

Burtard, 741, auf der altehrwürdigen Salzburg bei Neustadt an

der fränl. Saale zum ersten Bischof von Würzburg (Ostfranken,

Radenzgau u. f. w.) und Will bald zum ersten Bischof von Eich-

städt salbte.

Das neue Bisthum Würzburg zeigte sich auch dankbar

für die Liebesopfer, welche der hl. Kilian mit seinen Gefährten

ihm dargebracht hatte, indem es an vielen Orten seines weiten Spren-

gels dem Andenken dieser frommen Männer Kirchen und Altäre
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weihte. Der Ruhm dieser Glaubensboten mehrte sich bald in der

Art, daß fromme Gläubige, wie selbst Carl der Große, den Ort,

wo sie ihr Blut für ihren Glauben vergossen hatten, aus Verehrung

besuchten ^), daß jährlich aus allen Theilen des Bisthums Processio-

nen zu dieser Stätte wallfahrteten 2), und daß der Name des hl.

Kilian für gleichbedeutend mit Würzburg gebraucht oder doch mit

ihm verbunden wurde^).

Schon hatte sich das neue fränkische Bisthum durch reiche

Schenkungen zu einem ansehnlichen Gebiete erweitert und sich so

manchen Privilegiums zu erfreuen, als der Bayern-Herzog Hein

rich IV. unter dem Namen Heinrich II. den deutschen Königsthron

1002 bestieg. Bewältigt von dem wohlthuenden Eindrucke, den Bam-

berg's Lage schon bei seinem ersten Besuche auf ihn gemacht hatte,

beschloß er als Freund von Kirchen und Klöstern, vielleicht auch aus

Gewissensskrupel ^) mit Einwilligung seiner frommen Gemahlin

Kunegunde von Luxemburg in dieser schönen Gegend, in Mitte

der Bisthümer Würzburg und Eichstädt ein neues Bisthum zu

stiften und arbeitete trotz der vielen Hindernisse, die es deshalb zu

besiegen gab, unausgesetzt an der Verwirklichung seines Planes. Nicht

blos die Bischöfe von Würzburg und Eichstädt, die sich bei Aus

führung dieses Vorhabens in ihren Kirchensprengeln bedroht sahen,

widersetzten sich diesem Plane, sondern auch der bayerische Herzog

Heinrich V., der Bruder der Kaiserin Kunegunde und Brno,

Bischof von Augsburg, des Königs Bruder, kämpften anfangs gegen

die Veräußerung der bambergischen Güter, der Morgengabe Kune-

gundens, welche zur Gründung des neuen Bisthums verwendet

werden sollten. Des Königs und nachmaligen Kaisers Bitten, De-

müthigung und Versprechen bestimmten endlich den würzburgischen

Bischof Heinrich I. (995—1018) der Errichtung des Bisthums

1) Unter dem I. 793 erzählen H,nn»I«» l'iliani (s. ?«lt« «. «. ». I. p,

222) von Cor! dem Großen: eel«dr»vit u»t»Is votnwi »ä «anetuiu Oliili»-

uum. — Liulillräi Hrnials» (s, ?ei-t« I. <:. p. 45) : eelsbravit uatHlsiQ Oumiui

»puä ». Ldiliaumu ^ixt» I»I<,«iium üuviuiu, — H,nu»I«» I^»nli»«eu»e» (s. I'ert«

I. «. p. 178—179): n»t»I«m Unmiui «elebravit »d «. (übiliauum in WirLindui-ß.

eol. kost» 8llx« 2pu<I ?ert« I. e, z>. 250.

2) S, Fries Würzb. Chronik, herausgegeben v, Heffner und Reuß Würz-

burg, Nonitas-Bauer. 1848, 8. I. Bd. S. 269—271.

') Lbend, I, Nd. S. 133 unten.
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Nürnberg nicht länger hinderlich zu sein, worauf die Grafschaft

Bamberg 100? mit päpstlicher Genehmigung zum Bisthum erhoben

wurde.

Aber K. Heinrich II. beschränkte sich nicht auf die Stiftung

des Bisthums Bamberg, auch äußerer Glanz sollte seiner Schöpfung

nicht fehlen. In weltlichen Angelegenheiten stellte er daher den Bam

berger Bischof unter seinen und seiner Nachfolger Schutz, in geist

lichen unmittelbar unter den Papst. Elfteres war aller Wahrschein

lichkeit nach Veranlassung, daß die Kathedralkirche Bamberg den Titel

kaiserliche Kirche (soolesiÄ, impei-ialig) fühlte, und daß das neue

Visthum zugleich den Rang, wenn auch nicht den Titel eines Welt»

lichen Fürstenthums erhielt, indem der Kaiser vier weltliche Fürsten,

len Markgrafen von Brandenburg, den Pfalzgrafen bei Rhein, die

Herzoge von Sachsen und Böhmen und deren Nachfolger zu Ober-

lämmerern, Obertruchsessen, Obermarschallen und Oberschenkel, des

Bischofs bestimmte und ihnen dieselben Verbindlichkeiten wie an

dem k. Hoflager selbst auferlegte. In kirchlicher Hinsicht ward der

neue Bischof dadurch ausgezeichnet, daß er dem päpstlichen Stuhle

unmittelbar untergeordnet und daß B. Hartowich (1047—1053)

mit dem Pallium geschmückt wurde, doch nur mit der Befugniß, sich

desselben dreimal des Jahres zu bedienen. Erst Otto der Heilige

(1102—1139) und sein Nachfolger erhielt die Erlaubniß, das Pal

lium siebenmal des Jahres sich anlegen und den Kreuzstab (vsxil-

lum cruoi» (sich vortragen zu lassen. ') (Ilsserinaiiii Lrn's«. Larub.

Ooäsx prodat. x. 12, Nr. VIII; x. 38—39, Nr. XXXIV; p.

63—64, Nr. LXV.) So hatte es des Königs Liebe für eine

Schöpfung dahin gebracht, daß die Tochter der Mutter an Ruhm

und äußerem Glänze voranging, — ein Sporn für die Letztere, sich

durch inneren Gehalt hervorzuthun.

Zu den besonderen Privilegien der Bischöfe von Bamberg und

Würzburg gehörte frühzeitig das Münz-, Mark» und Zollrecht.

Bamberg erhielt es höchst glaublich schon von seinem Stifter K.

Heinrich IL, denn dessen Nachfolger K. Konrad II. (1024—

>) Die Patriarchen und Erzbischöfe dürfen sich de« Pallium« etliche 30 Mal

de« Jahre« bedienen, die Tage, an denen die« gestattet ist, sind aufgezählt im

r«lltitlo»l» llaiuanum ^. I. in dem Abfchnitte: Die«, <zuibu8 k»IIi« ut! pnwst

?»trillieN» »ivo HrcNi«pi»eupu»,
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1039) bestätigte dasselbe als etwas Vorhandenes im Jahre 1034'),

nachdem er dem Bischöfe Meinhard (Meginhard) von Würzburg

(1018—1033) und dessen Nachfolgern das Münzrecht (die gemeine

Münze) schon laut Urkunde ä.äo. Bamberg 30. Oct. 1030 verliehen

hatte'). Wohl sind bereits unter den Karolingern und Ottonen in

Würz bürg Münzen geprägt worden; in neueren Zeiten ist, wie be

hauptet wird, eine von Pipin daselbst geschlagene dort aufgetaucht;

mein sei. Freund Prof. Dr. Keller hat eine dem Schmelztiegel

entrissen, welche im Avers die Umschrift „f «I.VI)4)VVIOV8

LL." und im Revers „VVIIi2ILVIi,6 OIVII'." hat') und schon

Schneid! im l^ez. ^ur. traue l'ad. I. 1. führt einen Schlag an,

der im Avers die Umschrift „Otto Imperator" und im Revers

„8. Nlianus" trägt, allein diese und andere Hieher gehörige Münzen

sind nicht bischöflich-würzburgische, sondern königliche oder kaiserliche

Münzen, welche ein Karolinger oder einer der Ottonen in seinem

Künigshofe (Künigsplllastc, palNtiuru rs^iuiu — daher iunnetae

plllatii!»,«) zu Würzburg hatte prägen lassen.

Würzburg ist an Münzen und Medaillen weit reicher als

Bamberg. Heller zählt in seiner Beschreibung bambergischer

Münzen 356 rein bambergische Gepräge auf, eine Zahl, die gewiß

zu gering ist. Denn daß die fragliche Münzbeschreibung einen An

spruch auf Vollständigkeit nicht machen kann, dafür dürfte das Fol

gende und namentlich der XXVII. Bericht des hist. Vereins Bam

berg den sprechendsten Beweis enthalten, indem die hier befindliche

Abhandlung: „Franz Ludwig F. B. von Bamberg und Würzburg

in seinen Münzen" (S. ?--57), 95 Nummern aufzählt, während

Heller deren nur 44, also nicht einmal die Hälfte beschreibt. Die

Zahl der Würzburger Gepräge kann dagegen wohl auf tausend an

geschlagen werden. Wenn nun Prof. Dr. Keller im Archiv des

hist. Vereins Würzburg Bd. VI, Heft 3, S. 1 sagt: „daß von

B. Melchior von Zobel (1544—1558) allein mehr Thaler ver

schiedenen Gepräges vorhanden sind''), als die Bischöfe Bamberg«

>> Heller, die bamb. Münzen. Bamberg, 1839. 8. S, 1,

2) Fries, Würzb. Ehronit. I Thl. S. 181.

') Archiv de« hist. Verein« zu Würzburg. Bd. IV. Hft. 1, S. 167.

<) Dl. Keller zählt a. a. O. Bd. XI, Heft 1, S. 164—173 von Melchior

von Zobel 4 Doppelthaler, 26 einfache, 1 Thalerllippe und 2 Dickthaler auf, ohne

die halben und Viertelsthaler rechnen zu wollen.
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ichesammt schlagen ließen«; so hätte er dasselbe auch von Adam

Friedrich, Grafen von Seinsheim (W. 1755. L. 1757 f

l??9) behaupte» tonnen, von dem wir über 40 Würzb. Thaler, aber

so viel ich weiß, trotz des bei Schultheß-Rechberg unter Nr. 4085 auf

geführten Thalers, nichteinen Bamberger besitzen; ja selbst von Franz

Ludwig von Erthal (W. L. 1779 f 1795) der nur 19 Würz«

wger und 2 Bamberger Thalcr prägen ließ, dürfte sich dies einiger.

Massen annehmen lassen, da die sämmtlichen rein Bamberger Thaler

die Zahl 19 kaum übersteigen. Aber nicht blos an Zahl werden die

bomb. Münzen von den würzb. übertroffen, auch an Alter, und zwar

m 40 bis 50 Jahre reiche» die würzburgischen weiter hinauf als

die bambergischen. Schon Köhler schreibt daher S. XIX in seiner

Vorrede zum V. Theile seiner „historischen Münzbelustigung« von

den würz. Thalern: „Die Thalern der Bischöfe zu Würzbuig geben

wegen ihres Alters, ihrer Schönheit und Menge einem Thaler-Ca-

binet eine sonderliche Zierde". Doch auch Bamberg hat einen un.

bestreitbaren Vorzug vor Würzburg und zwar an Zahl (12 gegen

?) und Schönheit seiner Sedisvacanzmedaillcn.

In dem Folgenden soll nun versucht werden, an den Münze»

und Medaillen der beiden Hochstifte Bamberg und Würzburg, I.

die allmälige kirchlich-politische Entwickelung derselben an«

zudeuten, II. das religiöse Princip, dem sie in den Lau»

despatrone» huldigen, nachzuweisen und III. zu zeigen, wie sie

sich auf ihren Spruchmünzen und Medaillen in religiöser,

ethischer, historischer Hinsicht u. s. w. aussprechen.

Noch möge die Bemerkung erlaubt sein, daß in der folgenden

Abhandlung nur jene Münzen und Medaille» Berücksichtigung fin

den, welche von den bamb. und würzb. Bischöfen selbst ausgegangen

sind, und daß sonach die Huldigung«-, Curs-, Sterb- und Sedis-

vacanzmünzen, sowie jene, welche speciell Mainz und Erfurt betreffen,

in der Regel unbeachtet bleiben,

I.

Welche Andeutung der kirchlich politischen Entwislnng geben die

beiden Hochstifte Bamberg und Würzburg auf ihren Münzen? ')

Der anfängliche Plan, die beiden Visthümer hier (I) ge

trennt zu behandeln, wurde der Kürze und Übersichtlichkeit wegen

') Daß ich leine genügende Sammlung Bamberger und Würzburger Münzen

zu dieser Abhandlung benützen tonnte, bedauere ich sehr, weil nur dadurch

Qeft, Vierteil, f. lotho,, Theol, VI, 17
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aufgegeben und dafür die Zusammenstellung des Gleichartigen

gewühlt.

1. Die ältesten würz. Münzen, von V. Meinhcird m

beginnend, zeigen auf der Vorderseite einen Bischof, theils sitzend,

theils in halber Figur, welcher meistens in der Rechten ein blankes l>l>l!>

quer über den Schooß gelegtes (ZoKusiät l'. I, 3. 5. 1. III, 26,

28. 32. ^. IV, 34. 35), bald aufrecht gehaltenes Schwert (8euueiä!

I'. I, 4. 7. II, 14—16. 19 u. s. w.) und in der Linken gewöhnlich ein

aufgeschlagenes Buch (Evangelium) hat. (8obneiät 'l. I, 3. ?. N,

15. 16, III, 25. 26. 28.) Statt dessen hält der Bischof in der üi.

auch ein Kreuz und in der L. ein Buch (8onneiclt 1'. I, 2.), oder

in der R. ein Schwert und in der L. einen Stab (8oünkiät 1. 1,

5. II, 14. III, 24. 2? 29—32. IV, 34-36. 38. 40. 41.), in l>«

R. einen Stab und in der L. ein Buch (8onnsiät I, 8. 10. II, U,

12.), in der R. eine» Stab Md in der L. eine Fahne (8<:l,uLiät N,

17. 18.), in der R. ein Schwert und in der L. ein Kreuz (8elmeiät

II, 19. III. 21—23.), in der R. eine Fahne und in der L. einen

Stab (8oQueiät IV, 33.), in der R. ein Schwert und in der L.

eine Fahne (8e!ineiät IV, 52). Auf der letzten Münze steht ein 3

vor dem Schwerte, wodurch der Bischof wohl als 8t. Xilianm

Vollständigkeit hätte erzielt und etwaige Irrthümer hätten vermieden werden können,

Als Führer benutzte ich zunächst H. für Bamberg: », Die bamb. MM,

chrono!, geordnet und beschrieben v, Jos, Heller, Bbg, , 1839. 8, — K, „t>il

Münzkunde Bamberg« im Mittelalter von » für, Philipp Meyer," »bgedi,

im VII. Berichte des hist, Ver. Bamberg, 1844 mit II Tafeln Abbildungen, L

45—59, — «, Die Sammlung der bamb. Münzen des hist. Ver. dahier, — L

für Würzburg, u, ?. IßiüNiu« Nrupp ^ulleeli« »erirltoi-uiu «t rsrum ^irc«-

burß«n»wm unvi»nim», 1744, ^'o! ^„m. I. p, 174, 277, 300, 310. 394, 4N

l'om. II, p. 222 287, 303, 462, 509. 515, 532. 547. 632, 674. 688. 718 M>l

Münzabbildmigen v. Lorenz v. Bibra bis Friedlich Carl von Schönburn (I4Z5-

1746) — K. 8ol>ußi<lt 'I'Iiel«»u>. Mi» lraneunioi. Abschnitt I, S. 471—480 »M

1?»b. I-IV, Abschnitt II, S. 976—985 mit 'lab. V—VI. Absch. I. S. 2M"

2914 mit ?»d, VII -X. — «, I. Rostes leider druckunvollendeter .Beisuch eim

vollständigen Beschreibung fämmtlicher Münzen und Medaillen." Memmgen, Ml,

8. Gedruckt sind Bog. 1—7, und reichen bis in die Zeiten von Johann Philip

v. Schönborn (1642—1673). Die Benützung de« vollständigen I«8«r. verdanke ich

der Güte der Familie des Seligen, die mir die freundschaftlichen Gesinnungen ihm

Vater« treu bewahrt hat, — ä, Prof, I)r. Keller'« verschiedene Abhandlung»

über würzb, Numismatik im Archiv des hist. Vereine« Würzburg, Bd. V—VH

und IX -XI, — «. Für Bamberg und Würzburg: eigene Aufzeichnungen.
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bezeichnet werden soll, der durch Schwert und Fahne als Herzog von

Franken dargestellt ist. Auch (8ennei<1i 1'. V, von 49 und 59 anfan»

gend) steht der Bischof aufrecht in ganzer Gestalt, führt in der Rech«

tc« ein Schwert, in der Tinten einen Stab und ist durch die Um

schrift: „8»l!Lw8 Xiliilnus" näher gekennzeichnet. — Auf der

Rückseite sehen wir theils ein Kirchengebaude (Kathedralkirchc, Ba

silika, Dom,) (8onueiäi I, 2. 4. ?. II, 13. 14. u. s. w.) theils das

würzb. Monogramm: Lrunu Lpigcupu» ') (8enneidt I, 3, III,

26. 28. 29.), theils einen Bannerträger mit einem Palmzweige

(8eüueiät I, 8. II, 11. 12.) und ohne den letzteren (8ulineiät I,

10.) endlich das Familienwappeu des Bischofs, mit B. Gottfried,

Grafen von Hohenlohe (1314—1322) beginnend (8ouneiät III, 32.),

und mit dem Capitelswappen (Frank. Rechen) unter Gerhard Gra»

fen v. Schwarzburg. (1372-1400. 8enneiät IV, 37. 39.)

Aehnlich ist es mit den ältesten bamb. Münzen. Diese

beginnen, soviel bis jetzt bekannt ist, mit Bischof Rupert'« (1075—

1101) reichen und kunstlosen Soliden (Heller S. 3- 4, Nr. 8 —

14 und Dr. Meyer Taf, I, llupert Nr. 1—5.), die im Avers

einen Kopf ohne Insel, an dessen rechter Seite ein Bischofsstab

lehnt, mit der Umschrift UVI'lllt'I', und im Revers ein Kirchen

gebäude enthalten, welches L^LI^LNLtt umschrieben ist. Ueber

die älteste Münze mit dem hl. Kaiserpaare Heinrich und Kunegunde

von B. Eberhard II. v. Reihenberg (1146-1170), s. unten II,

L. 1. Ueber angezweifelte Soliden desselben Bischofs, die im Av.

einen Bischof darstellen, der bald auf einem Throne sitzt, bald mit

halbem Leibe abgebildet ist, der in der Rechten einen Stab und in

der Linken ein Buch trägt, und die im Reo. mit Engelsköpfchen

geziert sind, werde ich mich, fo fern es meine Gesundheit erlaubt,

bei einer andern Gelegenheit aussprechen. (Heller S. 4—5, Nr. 16

—24.) - Ueber zwei Denare von B. Thicmo (1196—1201) mit

der hl. Kunegunde im Nv. und im Rev. mit einem Kirchcngcbäude,

s, unten II, L, 5. VonB. Leopold — wahrscheinlich III. — (1353

— 1363) besitzen wir mehrere Denare, die im Au. einen Kopf mit

der Infel und der Umschrift I.V?0I.I)V8 15?. und im Rev.

theils ein Kirchengcbüude, theils den bamb. Löwen, und in beiden

°) Piof, vr. Keller im Archiv de« hist, Vereine« Würzburg. Bd, VI, I.

S. «8 flg.

17«
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Fällen die Umschrift N^LNXNllKU haben. (Dr. Meyer Taf. I,,

I^eopolä III., lir. 1-4). Ein Denar mit ^ItlOLKKüVs — wahr

scheinlich Friedrich III. Graf von Tuhendingeu (1363—1366) -

Av.. Bischofstopf mit Stab an der linlen Seite und geschmückt mit

dem Pallium, Reu. mit dem Äamberger Löwe» — ist abgebildet bei

Dr. Meyer Taf. I, l'riäsricli.

Auf allen diesen Münzen sind die bildlichen Darstellun

gen: Der Bischof — auf Bamberger Münzen mit dem Pallium —

das Evangelium, das Kreuz, der Hirtenstab, die Infel, das Kirchen-

gebäude, das Monogramm, die Eugelstopfe — mit Ausnahme de«

Schwertes, der Fahne und des Wappens — kirchlicher Art; und

die beiden Bisthümer Bamberg und Würzbnrg geben da

durch Zeugniß von ihrem kirchlichen Ursprünge.

2. Nur das blaute Schwert in de» Händen des würzb,

Bischofs, welches, wo es sich auf mittelalterlichen bischöfl. Münzen

findet, als ziemlich untrügliches Kennzeichen alter würz. Münzen

angenommen werden darf, deutet, wie auch die Fahne auf die

alte herzogliche Würde (k>n,noia« urientali» vnoatu») und

auf den bekannten, auf diese Würde sich gründenden Spruch: Her-

bipolis »öl» ^uäic:»,t «n»s et »tul» („Würzburg allein rich

tet mit dem Schwerte und der Stola") also auch auf die welt

liche Macht dieses Bischofs hin. Doch diese herzogliche Würde

ward Gegenstand mehrfacher Anfeindung. Der B. Erlongus

(1106—1122) beklagte sich daher bei K. Heinrich V. während dessen

Anwesenheit in Würzburg über die Verletzung seiner Gerechtsame

mit der Bitte um kaiserliche Bestätigung derselben. Diese erfolgte am

1. Mai 1120 in der Kirche des hl. Kilian zu Würzburg'). Des

halb begegnen wir schon auf einem Bratteaten des B. Embrito,

eines Grafen von Leiningen (1125—1147) dem Titel N?I(8<:orm«)

und DVX«) und auf vier Soliden des Bischofs Reginhard, eine«

>) Die Urkunde selbst nebst Anderem Hieher Gehörigem findet sich in Frie«

Würzb. Chronic, Würzbnrg, Nonitas-Vauer. 1848. I, S. 196—199.

2) Vergl. Rost, S. 19, Nr, I3V< UPIDVX, — Fii«« «. a. O. I, S.

208 bekämpft jene Geschichtsschreiber, welche behaupten, da« Herzogthum Franken

sei erst zu Embrito'« Zeiten an da« Hochstift Würzburg gekommen. — Am 10.

Juli 1168 bestätigte K. Friedrich I., der Rothbart, zu Würzburg dem B. Herold

v. H«chheim ll16ü—ii?2) den Besitz des althergebrachten fränkischen Herzogthum«,

S, Frie« I, S. 245-251. — Hier ist zugleich auch die Rede von dem Ehren«
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Aasen von Abensberg, (1172—1184) steht im Allels ein Bischof

mit dem Hirtenstabe in der R. und mit dem Evangelium in der L.

und im Revers das rcchtshinsehende Brustbild eines Herzogs, der

die Fahne in der R. und einen Palmzweig lsoll dieser vielleicht

l»> den Märtyrertod der Frantenapostel erinnern, oder soll vielleicht

dadurch angedeutet werden, daß der hl. Kilion schon Herzog in Fran

ken gewesen ist?) in der L, hält. Die Umschrift des Reo. heißt:

NM0LL.DVX. (Schneidt IV I, 8. 10. IV II, 111. 12.) Sel

tener ist die schon oben angegebene Abbildung des Bischofs mit

dem Stabe in der R. und der Fahne in der p. Zuweilen scheint

man unschlüssig gewesen zu sein, ob dem Bischöfe oder dem Herzoge

Im Vorrang gebührt, oder, was dasselbe ist, ob der Bischofsstab

oder das Schwert (die Fahne) rechts zu stehen habe. (Schneidt 1°.

I, 6. I'. II, 20. 1°. IV, 37, 39.) Doch dieses Schwanken war nur

«olübergehend, indem es bald als Regel feststand, daß der t?i-an-

eias urisntalis Dux die letzte Stelle in dem Titel einzunehmen

und selbst dem späteren krinosp» nachzugehen habe. So ist also

die herzogliche (weltliche) Würde des jeweiligen Bischofs

von Würzburg nicht blos durch Schwert und Fahne >) finn

bildlich sondern auch durch VVX wörtlich bezeichnet. Die

letztere Bezeichnung hat sich, wenn auch mit einiger Unterbrechung

bis zur Säkularisation erhalten, ist dann in die k. t. österr. Titulatur ")

übergegangen und hat sich endlich in der k. bayr. Titulatur er«

ncuert ^),

3. Bamberg und Würzburg gehen nun einige Zeit entgegen

gesetzte Wege. Erst über dritthalbhundert Jahre später

Zepiänge beim Aufzuge de« neugewählten Bischof« und bei dessen Begräbniß, —

von dem Landgerichte im Heizogthum Franken und von den vier erblichen Ehren»

iimtern des Herzogthum« zu Franken. (Obermaifchalt Graf v. Henneberg — Ober-«

schenk Graf v. Kastell; — Obertruchfeß Graf v. Rinel; — Obertämmerer Graf

» Werlheim)

') Sonach läßt sich auch historisch nachweisen, daß da« Fähnchen im Würz»

burger Wappen Zeichen de« Herzogthum« ist S. unten I, 5. — Vergl. „Nr,

Buchinger: Feierliche Belehnung de« Bischoss Conrad III, (v. Thüngen) zu

Würzburg mit dem Herzogthum zu Franken durch Kaiser Carl V. im I 1525,"

in Hormayr'« und Rudhart's Taschenbuch XI.. Jahrg. 1852-1853 S, 53—71.

2> S. Ehronit de« Lhuifürstenthum« Würzburg, Herausgegeben von v>v

Bonaventura Andre«, 1806. WÜrzb, Nonita« 4»- Urkundenbuch. S. 18.

2» S. Kün. Vllv. Reg.-Bltt.v, 2«. Oct. 1835, Nr. 53, S. 889-894.
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kommt in Bamberg unter dem kenntnißreichen B. Leopold

III. v. Bebenburg (1353—1363) auch ein Zeichen der welt

lichen Macht der Bischöfe auf Münzen vor, nämlich del

aufsteigende schwarze Löwe mit dem silbernen rechten

Schrügbalkeu auf goldenem Felde (Stangenreiter im Munde

des Volkes), welcher auf dem ersten Sedisvacanz-Thaler vom Inhre

1693 InsiFn« krinoipatn» LainIisi'Fensi» (Wappen des

Fürstenthums Bamberg) genannt wird, Der Avers der eben an

geführten Leopold'schcn Münze zeigt einen mit der Infel bedeckte»

Bischofskopf mit der Umschrift: i.V?0I.I) und der Revers den

näher bezeichneten Löwen als Stiftswappen mit der Umschrift:

L^LNNNLKU. (Dr. Meyer ^^. I, Leopold III., Nr. 4.) wodurch

angedeutet wird, daß der Bischof nicht blos das geistliche

sondern auch das weltliche Regiment zu führen hat, daß

aber die geistliche Macht der weltlichen vorgeht. Bald

darauf ging der bamb. B. La mp ert u. Brunn (1373— rsZizn,

1398 -s- 1399) einen Schritt weiter. Nicht blos, daß er ähnliche Münzen

wie Leopold III. nur mit feinem Namen prägen ließ, setzte ei

auch zum ersten Male sein Familienwappen seinen

Münzen bei, (S. Dr. Meyer a. a. O. I'al. I, Lampert. Aus

Nr. 5 steht die Brunn'sche Angel vor dem Kopfe des Löwen, auf

Nr. 6 und 7 unter dem Kopfe des Bischofs und auf Nr. 8 füllt

sie die eine und der Löwe die andere Seite der Münze), nnd sein

Nachfolger Albert Graf von Wertheim (1398—1421) ver

einigte zuerst auf zwei halbovalen Schildchen rechts das Stifts- und

links sein Familienwappen auf einer Münzseite, in regelrechter auch

später beibehaltener Form. (Dr. Meyer l'n.l'. II, Albert v. Weich.

Nr. 1. 2. 3.)

, 4. Umgekehrt war es in Würzburg. Hier ließen die

Bischöfe ihr Familien Wappen früher auf Münzen

prägen als dasCapitelswappen, wahrscheinlich weil sie Her

zoge von Franken waren und deshalb ihre weltliche Macht nicht in

Zweifel gezogen werden konnte. B. Gottfried, Graf». Hohen»

lohe (1313-1322) nahm zuerst aus seinem Familienwappen einen

schreitenden Löwen in seine Münzen auf (Schneidt ^. III, 32. 1'. V,

43 35)') und seinem Beispiele folgte B. Gerhard, Graf von

') Uebei die in diese Zeiten fallende Falschmünzerei aus dem Schlosse Ro-

tenha» und über die Zerstörung desselben durch den W. B. Wolfram v. Grum«



Von !»>-, I. Gutenäcler ^ßZ

Lchwarzburg (1372 — 1400), indem er de» aufrechtstehenden ge-

leinten halben Löwen mit ausgereckter Zunge und vorgeworfener

Pranke (Schneidt "l. IV, 36. 38. 40. 41) seinen Münzen einver-

leibte. Auch die späteren Bischöfe thaten dies, nur Rudolph v.

Icherenberg (1466—1495) und Lorenz v. Äibra (1495—

1519) bedienten sich auf ihren schillinger- oder batzcnartlgeu Geprä

ge» blos der drei aufwärtsgehenden silbernen Spitzen im rolhcn

Felde, d. i. des Capitels- nicht ihres Familicnwappens. (Schneidt

I. VI, 6?.;^. V, 49.; 1. VI. 72-74.) Doch möge hier nicht un

beachtet bleiben, daß Lorenz v. Bibra seinen Thaler (Schneidt

1°. VI, 68. 69) und Goldgulden (Schneidt IV VI, 70. 71.) mit dem

Kapitels- (drei Spitzen), Herzogs- (Fahne) und mit seinem Fami-

liemappen (Biber), also zum ersten Male mit dem Hochstifts»

Wppen schmückte. Während wir die drei H e e r s p i tz e n

(Capitelswüppen) zuerst in dem Revers eines Solidus von B. Ger

hard von Schwarzburg (Schneidt 1, IV, 37. f. 39) finden,

war sein Nachfolger Johann v. Egl offstein der Erste, welcher

du« Fähnchen (Herzogsfahne) seinem Familienwappen beifügte,

bis endlich die Heerspitzen und die Fahne ständigen Sitz in dem

bischoflich-würzburgischen Wappen (Hochstiftswappen) gewannen.

5. Meiner Ansicht, daß die drei aufsteigenden silbernen Spitzen

im rothen Felde, auch Heerspitzen oder fränkischer Rechen

genannt, das Capitelswapven und das F ä h n ch e n d a s W ap-

pen des Herzogthums zu Franken und beide zusammen das

hochftiftswllppcn sind, stehen mehrere gewichtige Autoritäten

entgegen:«,. Das neue t. bahr. Wappen (s. Anmerk.3. S. 261.) b.Dic

Fürst Hohenlohe-Waldenburgische heraldische Monographie: „Das

Wappen der Reichsschenken von Limburg. Stuttgart, Blum und

Vogel. 1861". c Die Behauptung des Leg. Rathes Dr. Scha-

rold im Archiv des hist. Vereines Würzdurg. Bd. VI, Heft 3, S.

190. cl. Die öfters ausgesprochene Meinung meines sel. Freundes,

Dr. Keller (z. B. Archiv des hist. Vereines Würzburg Bd. X,

Heft 1, S. 5; Heft 3, S. 144—145 u. s. w.), und andere entgegen.

buch (1322—1333) und den b. N. Johann v, Güttingen (1321 i-enixn.

1324 1- 1324, s, Fries, Würz, Chronik I, S, 444—445 u. Iäck's Mgem. Gesch.

Bambergs, Bamb. u. Würz. 1817, 8, S, 59, — In Folge dessen ging da« Un>

tei°Mundschentenam< am bisch. Hose zn Bamberg von der Familie v, Rotenhan

aus die Famlie v, Ausseß Über.
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welche gerade das Gegentheil behaupten und die drei Spitzen

zum fränkischen Herzogswappen machen. Meine Ansicht stütze

ich durch folgende Gründe:

». Von den frühesten Zeiten bis zur Sätularisa-

tion hatten die Spitzen in dem bisch, und fürstbischöf-

lichenwürzburgischen Wappen den Vorrang vor der

Fahne, natürlich weil der Bischof von Würzburg höher stand als

der Herzog zu Franken und weil selbst der spätere ^rinoep» (Fürst)

in der Titulatur dem vux voranging, denn der ki-ineipaw» und

Ouoatrl» waren ein bloßes ^uuexum des Lpi8eor»«.tu8, aber j»

kein ^nllsxum im modernen Sinne des Wortes,

ß. Die N,'»»»,Ii», Hs^dipolensill von Rudolph»,

Scherenberg, namentlich die von 1493 nnd 1495, sowie die von

Lorenz v. Bibra, von 1503 und 1509 enthalten, nach den bi

schöflichen Vorreden je einen Holzschnitt, der rechts das quadrirte

bischöflich-würzburgischc Hochstiftswappcn (1. Feld: die Heerspitzen,

2. u. 3. Feld: Scherenberg oder Bibra, 4. Feld: die Herzogsfahne)

und links einen Bischof in vollem Ornate zeigt, der in der Rechten

das Schwelt und in der Linken den Hirtenstab trägt, ob St. Kilian

oder Rudolph v. Scherender«, oder Lorenz v. Bibra, ist nicht an

gegeben, doch die zwei Engel, welche vor ihm knien und die ihm

auf einem halbovalen Schilde den fränkischen Rechen oder die auf

steigenden silbernen Spitzen vorhalten, lassen den hl. Kilian «er-

muthen. Gropp, der in tüolieetio »oriptorum et rsrurn Mroeb,

noviLsiink l'on,. I. pkA. 163, diese Abbildung aus dem Nissale »,

1509 aufgenommen hat, fügt die Bemerkung bei: H,ääiti8 iterum

I^anrentii Npi8«or»i et Oatiieärali» tüapituli In-

siFnilius, Huae pariter exiiilieinus. Die InsiAni». I^»u-

rentii Npi8eopi sind das bischöfl.-würzburgische quadrirte Hoch-

stiftswappen und die Insi^ni«, Oapituli sind die vor dem

Bischof stehenden, von den zwei Engeln gehaltenen, drei silberne»

Spitzen im rothen Felde. (Schneidt IV VI, 70. 71). Ist dies

nicht klar?

7. Im I. 1749 wurden rechts und links am Presbyterium

(Chore) des Würzburger Domes eine Sakristei und eine Ornattani-

mer angebaut, und die Fenstcrgesimse derselben, die sich heute noch

hier befinden, mit eben diesen Spitzen als Capitels» — nicht
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Herzogswappen — geziert, weil der Bnu von dem Bischof und seinem

Capitel aufgeführt worden war.

3. Auf allen sieben Würzburger Sedisuacanzmedaillen (1749.

1754. 1779. 1795), welche das Domcapitel zu Würzburg nach dem

Tode seines jeweiligen Fürstbischofes zum Zeichen seiner geistlichen

und weltlichen Macht während des Interregnums oder der Sedis-

vacanz prägen ließ, kommen nur die Spitzen, nie die Fahne vor und

auf den beiden ersten vom Jahre 1749 haben die Spitzen zu allem

Ueberflussenoch die Umschrift : (^avit»!um oÄtnsärale ^Virosdur^engs.

e. Auf allen diesen sieben Sedisuacanzmedaillen sind diese

Zpitze» mit der Grafen» oder überhaupt Adelskrone bedeckt, was

man gewiß nicht zugelassen hätte, wenn die Spitzen das Zeichen des

HcrzogthmnS und nicht des Domcapitels wären.

(, Salver, der in der Heraldik, und namentlich in der frän

kischen, sehr wohl bewandert war, nennt in seineu Proben des Teut-

schen Reichs.Adels 1775. Fol. ?ab. XVI, Nr. 52 die drei Spitzen

oder den fränkischen Rechen ausdrücklich „das Wappen

des hohen Domkapitels."

Daß das Schw ert und die Fahne Zeichen des Herzogthums

sind, ergibt sich im Allgemeinen aus der Belehnung der Her

zoge mit Schwert und Fahne, daß aber die Bischöfe von Würz«

bürg als Herzoge zu Franken sich des Schwertes und der Fahne

als besonderen Zeichens ihrer Herzogswürde bedienten, geht

nicht blos daraus hervor, daß

«». der hl. Kilian als angeblich erster Herzog zu Franken nie

anders als mit dem blanken Schwerte abgebildet wird, und daß auf

den ältesten Würzburger Müuzen der jedesmalige Bischof oder der hl,

Kilian in der Regel mit dem blanken Schwerte gewöhnlich in der

Rechten erscheint, sondern auch daraus, daß

ßß. die Fahne ständigen Sitz in dem bischöfl.-würzburgischen

Wappen erhalten hat, und zwar an der letzten Stelle, weil auch der

l>»noia« orientalis I)ux in dem bischöflichen Titel die letzte Stelle

einnimt.

77. Ferner darf nicht unerwähnt bleiben, daß Joanne» Lo8-

Mus H,ubanu8 in Omninin Oentiurn ruors», le^es et ritus «te.

^ntverpla«. In »eäibu» ^oannis stslsii. 1562. I^ib, III, Oav.

XV. De l'ranoonia st l'rancoruli! multi» ritidus p. 343 schreibt:

(Ein Auszug findet sich auch in (^i-ovv Oollsotio snrivt. et rer.
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^Vireed. novi88. lom. I, p. 862. a.) ^Ncele8ia8tieu8 Uervipn

Ien8>8 terrae Dneatnin naoet, ulnare äuiu »aori« operatur,

in altari äenuäatnin ^laäiuin nanet ata^ue vexillum.

22. Endlich aus einem alten Chronikmanuscript de« Kloster«

Theres führt Gropp a. a. O. I'om. I, p. 90—91, die ehemaligen

Consecrationsfeierlichkeiten der Würzburger Bischöfe an, und da heißt

es nm Schluße: Nt »i« 8einver in Lee1e8ia eatneärali, c^uotiez-

ouinc^ne Nni8onnu8 in !naioriou8 ?°e8tivitation8 8aeri8 over^tur,

^renirnai'8cnal!u8 (tüalne8 äe llennener^), c^ui n«8t insum 8t»t,

äennäatnni vortat ^laäinin vel ensern, et alter ve-

xillnin, tanyuain Dueatn8 I'raneouiei in8izui»,

Lassen diese Worte wohl noch eine» Zweifel über die Bedeutung du

Fahne im Würzburger Wappen und auf Würzburger Münzen?

(Vergl. II, ä. 4.)

Allerdings mögen die aufsteigenden silbernen Spitzen schon sehr

frühe von fränkischen Edlen in ihr Wappen aufgenommen worden

sein, wie von den Grafen von Limpurg, vom KaiseiCom

rad II., vo» den alten Grafen des Kochergaues (S. Dr.

Scharold im Archiv des hist. Vereine« Würzburg VI, 3. S. 190),

aber wo die Spitzen und die Fahne in einem Wappen, wie

in dem bischüfl.-würzburgischen Hochstiftswappen vereinigt sind, d»

kann nach der Zeichnung und nach der Titulatur wohl kein Zweifel

fein, daß die Spitzen den Vorrang vor der Fahne haben und dG

sonach die Spitzen das Capitelswappen und die Fahne das Her-

zogswappen sind.

6. Das vierfeldige (quadrirte) Wappen finde» wir

im Bisthum Bamberg zuerst unter Anton v. Rotem

han (1432-1459) und in Würzburg unter Gottfrieds,

Schenk von Limburg (1443-1445), dort in der bis zur

Säkularisation beibehaltenen Form: 1. und 4. Feld: Bamb. Lowe;

2. und 3. Feld: Familienwappen. (Dr. Meyer, Ant. v. Rotenhan

l'ak. II, 7) hier in zweifacher Form: a. 1. und 4. Feld: Die An

spitzen; 2. die Fahne; 3. Limburg; (Schneidt 1, V, 59) - ^

1. und 4. Feld: die Heerspitzen; 2. Limburg; 3. Fahue; (Schneid!

lab. V, 60) woraus sich mit dem Anfange des XVI. Iahrh. »>«

ständige Form entwickelte: 1. Feld: die Heerspitzeu; 2, und 3. Feld-

Familienwappen ; 4. Feld: Hcrzogsfahne. Waren die Münzherren

zugleich Bischöfe in Bamberg und Würzburg, dann war folgende
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Voppenstellung gebräuchlich: 1. und 4. Feld: Namberger Löwe, weil

Vmberg a. als LooleLia imperialiL und d. als unmittelbar unter

im Papste stehend der Würzburger Kathedrallirche vorging; 2 Feld:

die ycerspitzen ; 3. Feld: die Herzogsfahne, endlich das Familien-

wüppe» als Herz« oder Mittelschild.

Sowie die weltliche Macht der Bischöfe durch das

Herzogs« und Familienwappen einen sinnbildlichen

Ausdruck erhielt, so gewann sie auch einen thatsäch-

lichcn durch die Vereinsmünzen (mnnetae priuoipum),

welche Bamberg unter Lambert von Brunn und Anton v. Roten»

hon (Heller Nr. 37—45), Würzburg unter Johann II. v. Brunn

(Tchneidt 1". V, 50—53) und Gottfried IV, Schenk von Limburg

(Zchueidt l'. V, 61. 62) gemeinschaftlich mit dem Burggrafen von

Uniberg aus dem Hause Zollern und andern benachbarten Fürsten

schlugen. Die Münzuereinigungen legten aber nicht blos Zeugniß ab,

von der Erweiterung der weltlichen Macht der Bischöfe, sondern sie

waren auch ein Zeichen der Nothwehr gegen die immer mehr ein

reißende Münzverwirrung.

7. Während in Würzburg schon unter Embriko,

Graf von Leiningen (1125— 114?) in dem Titel des Bi«

schofs der Beisatz vei Orat'i», (von Gottes Gnaden) vor

kommt (Schneidt I". I, 5), unter Otto u. Lobdenburg (120?

^1223) sich wiederholt (Schneidt 1°. II, 16) und von Mel

chior v. Zobel (1544—1558) an — wenigstens auf dessen Gold-

gülden — (Schneidt 1. X, 84, 85) sich bis zur Säkularisa

tion behauptet, war in Bamberg der durch Sparsamkeit für

die Wohlfahrt seines Landes so sehr besorgte Bischof Veit II. von

Würzburg (1561—1577) der Erste, der seinem Titel die

Formel vsi Oi-ati», beisetzte, und sich Vitn» Dm Orati»,

NpizoopuL Laiubsrßensis nannte. (Heller Nr. 76—79). Diesem

Beispiele folgten: Martin v. Eyb (1580- resiß. 1583 f?) be

kannt durch die Einführung des Gregorianischen Kalenders, Ernst

°, Mengersdorf, (1583—1591), der Stifter des dasigen Gym

nasiums und des ernestinischcn Priesterseminars, (Heller Nr. 84)

Johann Philipp v. Gebsattel (1599-1609), (Heller Nr.

86), von allen seinen Unterthanen geliebt wegen seines wohlwollen

den und herablassenden Benehmens; so wie die folgenden bamb. Bi

schöfe und Fürstbischöfe bis auf die beiden letzten FranzLudwig
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v. Erthal (1779 f 1795) und Christoph Franz u. Buses

(1795—1802 f 1805). Dabei möge aber ja nicht übersehen wer

den, daß der Erstere auf all' seinen würzb. Münzen sich ^ranejzeu«

I^u6oviou8 Oei OratiÄ NvisoopUL L^rnoer^LnsiL et ^Viree

bürden»!», saoi'i liomani imperii ?rinc:«n8, lVanoiae nrientaü«

Oux nannte. Zu seinen bamb. Münzen gehören außer de» Kreuzer»

vom Jahre 1786 und den Hellern von 1780 und 1786, denen aber

sei» Name nicht aufgeprägt ist, nur jene beiden Conventionsthnler,

welche er laut Rcscript 6. 6. Würzburg 14. December 1794 «us

seinem Namberger Hofsilber 2IM LNKI'NN DN8 Väl'LKI.HWz

zu schlagen befohlen hatte. Dieser seine Vaterlandsliebe und Her

zensgute ehrende Beschluß konnte aber erst nach seinem genau Mi

Monate später erfolgten Tode (f 14. Febr. 1795) vollzogen werde»,

und die Ablieferung der fraglichen Thaler verzögerte sich bis zum

Juli 1795 ').

Die Beseitigung des Beisatzes „von Gottes Gnaden"

darf also gewiß nicht auf Rechnung des Frömmsten und Frommen

gesetzt werden, so wenig als die Weglassung des Kreuzstabes hinter

der Kaiserkrone auf den beiden fraglichen Thalern. Anders mag e«

sich vielleicht mit den Cursmünzen seines Nachfolgers in Bamberg,

des F. B. Christoph Franz v. Bus eck verhalten. Von diesen,

besitzen wir a, nur einen Vierundzwanziger, i>. drei halbe und o. drei

ganze Conventionsthaler "). Andere Cursmünzen sind meines Wissens

von ihm nicht vorhanden. Diese sieben Gepräge stammen aus dem

I. 1800 und haben die Umschrift: Onri8topn IVan-, Lisenol «u

LamderA, ds» nsiÜFen römisenen Il,eions8 I'ürst, ohne den Vei'

slltz: von Hotte» Huaäsii, obgleich die Huldigungsmedaille der

Stadt Bamberg vom 7. April 1795 — in Gold und Silber -die

Umschrift trägt: (ÜHKIsl'OI'II : I^N« : 0. 6. Nk-LMö-

8. L. I. ?. Das Münzgeschäft der angeführten sieben Cursmünzen

') S, XXVII. Bericht de« hiftor. Vereine« Bamberg, S. 3«—33,

2) Heller a, a. S. 136—137 kennt außer dem 24ger nur einen halben >md

zwei ganze Conventionsthaler. Der hift. Verein dahier besitzt aber nicht b!°« den

24ger sondern auch die drei halben und die drei ganzen Conventionsthaler dick«

Fürstbischof«. Ob er vielleicht auch noch andere Cursmünzen hat prägen lassen?

Einige «ollen wenigstens behaupten, einen 24ger mit dem Porträte diese« Fiuß

bischofs gesehen zu haben. Mir ist er noch nicht vorgekommen. Eine zuverlässige

Nachricht hierüber wäre sehr wünschenswerth.
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mr dem bamb. Hoffactor Heßlein, einem Israeliten, dem ehe

maligen Besitzer der jetzigen Anwesen auf dem Maxplatze dahier

i>tr. 554—555 d. übertragen, und dieser ließ das Silber zu diesen

Münzen, sowie das Gravieren und Prägen derselben durch den Für-

lher Israeliten Dinkels bühler besorgen. Der Buchstabe D

(— Dinkelsbühler) unter dem Portraite des Fürstbischofs auf einem

der drei halben Conventionsthaler, (den Heller aber nicht gekannt

hat), findet daher hierin seine Erklärung, sowie die Charakteristik,

welche der Katalog des großen v, Wambolt'sche» Münzcabinets in

Heidelberg in Bd, II, 1839, S. 430, einem unter Nr. 1077 be

schriebenen halben Conventionsthaler beigesetzt hat (Heller Nr. 567).

Wem die Beseitigung des Beisatzes: „von Gottes Gnaden" in

den beiden letzteren Fallen zur Last gelegt werden muß, vermag ich

nicht zu bestimmen, wohl aber hat es in Folge der französischen Re

volution auch schon damals — wie jetzt — Leute gegeben, denen

ein Fürstenthum uou Gottes Gnaden unerträglich er

schien, weil sie die wahre Bedeutung desselben weder auf Seite

der Fürsten noch auf Seite der Unterthanen kannten, ')

8. Georg III, Schenk von Limburg, (1505— 1522) be

deckte das bischt, si, -bambergische Wappen zum ersten

Male mit der Kaiserkrone und zwar auf dem ersten

bamb. Thaler vom I. 1506 (Heller Nr. 64) und symboli-

sirte dadurch die Ueolesi», imperial!» dambyr^en-

«>5, Von den Würzburger Bischöfen konnten nur jene ihr Wappen

mit der Kaiserkrone schmücken, welche zugleich Bischöfe von Bam

berg waren, nämlich: Gottfried von Aschhausen, Franz Graf von

Hatzfeld, Peter Philipp von Dernbach, Friedrich Carl Graf von

Schönborn, Adam Friedrich Graf von Seinsheim und Franz Ludwig

von Erthal. Der Schmuck der Kaiserkrone erhielt sich

auf bambergischen Münzen bis zur Säkularisation.

9. Als Zeichen der geistlichen (bischöflichen) Macht

dient auf Wappen und Münzen theils der Kreuzstab

oder das erzbischöfliche Kreuz, (vexillum oruois) theils

2) Wie viel höher steht Homer, wenn er seine Fürsten (ß«<nXHl?) mit den

Plädicaten Lin^e'/ic« und Li^c^e? belegt, und wenn er II!»«. II. 101—108 angibt,

welchen Ursprung der Szepter Agamemnon« hat und wie dieser Fürst auf legale

Weise, durch göttliche« Geschenk (v«i ^r»t!n) und dann durch Erbschaft in directer

iünie zu demselben (o. i, zur Herrscheiwllrde) gelangt ist?
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der Hirten- oder Bischofsstab, und als Zeichen der

weltlichen (fürstlichen) Macht das Schwert, abgesehen von

andern sinnbildlichen Darstellungen auf Wappen und Münzen. Den

Kreuz st ab oder das erzbischöfliche Kreuz sich vortragen z»

lassen, war ein Vorrecht der Erzbischöfe und jener Bischöfe, denen,

ohne daß sie die erzbischöfliche Würde besaßen, das Pallium Ver

liehen war. Zuweilen wurden diese Privilegien — Pallium und

Kreuz st ab — gesondert erthcilt. Bamberg erhielt diese Auszeich-

nung schon im Jahre 1053 vom Papste Leo IX., Wmzbmg

aber erst 1753 vom Papste Benedikt XIV. So wie den

mit dem Pallium geschmückten Bischöfen der Vorrang

vor jenen gebührt, denen dasselbe nicht verliehen ist,

so hat auch der Kreuzstab als Wappenzierde den Vor

rang (rechts) vor dem Bischofs st ab e (links).

Johann Philipp von Gebsattel (1599—1609) nm

der Erste unter den Bamberger Bischöfen, der fein Wappen rechts

mit dem Kreuzstabe und links mit dem Vischofstabe zierte (Heller

Nr. 89) und dadurch die geistliche Würde für die Hauptsache er

klarte. Sein Nachfolger Johann Gottfried von Aschhausen

(L. 1609 — >V. 161? f 1622), der die beiden Bisthümer Bam

berg und Würzburg nach einer Trennung von 610 Jahren zum

ersten Male wieder vereinigte, behielt diese Anordnung des Wappen-

schmuckes so lange bei, als er blos Bischof von Bamberg mr,

(Heller Nr. 94) aber nach dem Antritte der bischöflichen Würde M

Würzburg erscheint nun auf dem Gnldenthaler von 1619 (Giopf

1. II, p. 222. Heller Nr. 102) der Kreuzstab t, i n t c r der Kaiser

krone, rechts der Hirten st ab und links das Schwert, wodurch

der Vorzug der geistlichen Macht vor der weltlichen ausgesprochc»

war, aber auf dem Revers eben dieses Thalcrs hn!t der hl. Kilm

das Schwert in der Rechten und den Bischofsstab in der Linien,

was das Gegcntheil zu sagen scheint. Freilich darf hier nicht über

sehen werden, daß er das Schwert nicht als Bischof von Bamberg

führte, sondern wegen Würzburg als Herzog von Franken, was sich

daraus ergibt, einmal, daß keiner der vorhergehenden Bischöfe »°n

Bamberg sich das Schwert als Wappenschmuck beilegte, und dann,

daß die folgenden rein bambergischen Bischöfe Johann Georgia

Fuchs von Dornheim, (1623-1633) Melchior Otto. V°'t

von Salzburg (1642—1653), Philipp Valentin, Voit °<
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Rineck, (1653—1672)') noch immer sich des Kreuz- lind Nischof-

stobe«, nicht aber des Schwertes in ihren Wappen bedienten und daß

Marquard Sebastian, Schenk von Stauffenberg (1683

—1693), sein Wappen bald mit dem Stabe und dem Schwerte —

mit dem letzteren, weil nach dem westphülischen Frieden — (Heller

Ni. 237 folg.) bald mit dem Kreuz- und Hirtenstabe (Heller Nr.

248 folg) zierte. — Johann Philipp von Franken st ein

(1746—1753) war der erste rein bambergische Bischof, welcher seinem

Wappen rechts das Schwert und links den Bischofsstab anfügte

und dadurch seine weltliche (fürstliche) Macht nicht blos constatirte,

sondern ihr auch den Vorrang vor der geistlichen (bischöflichen) zu

sprach, ein Grundsatz, der bis zur Säkularisation eingehalten wurde.

Ob wohl auch zum Vortheile der Fürstbischöfe? Hat man denn auch

bedacht, daß die ersten Bischöfe keine Fürsten waren und daß den

Bischöfen die Fürstenwürde blos darin beigelegt wurde, weil sie

Bischöfe waren?

In Würz bürg schwankte man bezüglich der Stel

lung des Bischofsstabes und des Schwertes. In dem

quadrirten Wappen, ohne und mit einem Herzschilde, wie man

solches, einige früher» abgerechnet, von Lorenz von Bibra bis

zur Säkularisation findet, steht in der Regel rechts das

Schwert und links der Stab. Nur Gottfried von Asch

häusern («ropp, 1'. II, p. 222); Peter Philipp von Dern-

bllch — t»er auf seinen würzb. Münzen der eben angegebenen Re

gel folgt, auf seinen bambergische» Gepräge» aber rechts den Stab

und links das Schwert einsetzt (<Fl-opp, l'. II, p. 515) — und

Johann Philipp oo» Grcifenllau (Nrupp, 1>. II, p. 632)

machen theilweise eine Ausnahme, indem sie auch rechts den Stab

und links das Schwert anfüge». Folgerecht sollte nun auch die

Haltung des Schwertes und Stabes in den Händen des hl. Kiliau

die Ordnung dieser Machtzeiche» auf den Wappen einhalten, was

aber der Fall nicht ist. In den s p ä t e r e n Z e i t e n s ch e i n t m a n

jedoch anderer Ansicht geworden zu sein, denn'auf den

') Die in Mitte liegenden Bischöfe, denen außer «amberg noch andere

Bistbümer (Würzbnrg, Mainz) übertrage» waren, sind: Franz von Hahfeld

(W. 1631—U, 1633 -s 1642), Peter Philipp v. Derubach <L. 1672—>V

1675-1- 1683), Lothar Franz v. Schönborn (U. 1693—A. 169ü--j- 1729),

und Friedrich Carl v, schönborn (W. u. U. 1729 f 1746).
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Münzen und Medaillen mit den drei Heiligen von Johann Phi«

lipp von Greifen!!«« (6ropp, 1'. II, p. 632), Johann

Philipp Franz von Schön dorn, (6ropp, 1. II, p. 6?4),

Franz Ludwig von Erthal und Georg Carl v. Feche»<

dach, dann aufden fünf letzten Sedisvakanzmedaillen von 1754,

1779 und 1795 (nicht aber auf den beiden ersten von 1749) e»

scheint der hl. Kilian in seiner eigentlichen geistlichen Stellung, d. h.

er hält den Hirtenstab in der Rechten und das Schwert in der L,,

sowie auch auf den beiden Thalern v. I. 1790 und auf den 24aern

von 1785, 1786, 178? und 1790, auf denen der hl. Kilian allein

abgebildet ist. Dagegen trägt der hl. Kilian auf den Schi l-

lingern bis zur Säkularisation durchaus dasSchwer!

in der R. und den Stab in der L.

10. Ferner verdienen die fünf Medaillen, welche »us

die Wiedervereinigung der beiden Nisthümer Bam

berg und Würzburg unter einem Oberhirten geprägt

worden sind, hier erwähnt zu werden. Die beiden ersten ». von

1618, unter Johann Gottfried I. von Aschhausen (»on

Heller unter Nr. 99 unrichtig beschrieben) und b. von 1637, untei

FranzvonHatzfeld veröffentlicht, (von Heller gar nicht erwähnt),

unterscheiden sich blos durch die Namen und Wappen der Münz

herren und durch die Prägungsjahre, Die Umschrift des Avers von

». heißt : I0H : 6006 : v. 6 : »kl : LHNL . N'l . «NWIk -

6I^N : 0U : DVX. uud die des Avers von d. ^li^^lülse:

I). Uli : N?I : L^NL . 6^ «LliLir : ^It^X : OL : VVX. Aus

beiden steht rechts der Bamberger uud links der Würzburger Dum,

jeuer zwischen den Thürmen durch L, dieser durch W bezeichnet.

Die Abbildung des letzteren ist besonders „deswegen höchst merk

würdig, weil man darauf noch den Dom in seiner alten Gestalt

mit der Grede — Fracius — und seinem Vestibulum erkennt, ms

längstens ganz verändert worden". ') Unten in der Mitte der beiden

Dome befindet sich auf ». das quadrirte bamberg-würzburgische

Stiftswappe» mit dem Aschhausen'schen Herzschilde, mit der Kaiser'

kröne bedeckt, dann rechts mit dem Hirteustabe uud links mit dem

') So Obelthiir's Verzeichnis; von Ged»chtniß°Münzen auf merkwürdige

Menschen und Begebenheiten, Würzburg, 1825, stephan Richter, 8. S, 154^

155. — Putzsüchtigen und Hofsärtigen rief man früher in Würzburg zu: „Zieb

den Dom an, so schleppt die Grede nach,"
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Schwelte geschmückt, und auf d. dasselbe Wappen nur mit dem

Hlltzfeld'schcn Herzschilde. Auf dem Reu. stehen sich die Brustbilder

der beide» Schutzpatrone, des Kaisers Heinrich II. und des Frau-

kenapostels Kilian gegenüber; der Ersterc rechts in kaiserlichem

Ornate hält das Scepter in der R. und den Reichsapfel in der L,,

der Letztere links in bischöflichem Anzüge trägt da« Schwert in der

L., einen Stab hat er nicht. Die Stellung des Sceptcrs und des

Schwertes der beiden Stiftspatrone (elfterer r., letzterer l.) hat ihren

Grund in der Symmetrie, sonach in künstlerischer und nicht in po

litischer Rücksichtnahme. Die Umschrift auf beiden heißt: 8. llL5HiI-

0V8 1024. 8. KII.I^NV8 . 688. Die Zahlen bezeichnen die bei.

beseitigen Todesjahre. Unten im Abschnitte stehen die Prägungsjahrc

auf a. 1618 und auf d. 1637. Abgebildet ist ». in Oropp. Ooll.

7. II, p. 222.

Die dritte o.) hierhergehörige Medaille, eine sehr seltene ovale

Gußmcdaille von Peter Philipp v. Dern buch, ohne Iahrzahl,

kenne ich nur aus Hcller's Beschreibung Nr. 223 und aus vi-.

Keller's Berichtigung. (Archiv des hist. Ver. Würzburg, Bd. VI,

hft. 1. S. 88.) Der Av. zeigt das Brustbild Peter Philipp'«

und den N e v. beschreibt Heller a. a, O. also: „Die heiligen Kaiser

Heinrich, Kunigunda und Bischof Otto auf Wolken sitzend; darüber:

00N00I5I)I^. Unter das quadr. Bamb. uud Würzb. Wappen mit

Schwert uud Stab geziert, von zwei Engeln gehalten." Dr. Keller

berichtigt a. a. O. diese Beschreibung dahin: daß die Figur, welche

»ach Heller den hl. Otto darstellen soll, nicht diesem, sondern dem

hl. Kilian angehört. Denn nur der Letztere wird stets mit dem

Schwerte abgebildet nicht aber der Erstere. Dann deutet die Um

schrift (ÜO^KÜOIiDI^. an, daß unter Peter Philipp die Bis-

thümcr Bamberg und Würzburg zum dritte» Male wieder unter

einen Oberhirteu vereinigt worden sind. Zu bedauern ist nur, daß

man über die Stellung des Schwertes an der Hand des hl. Kilian

auf dieser Medaille weder bei Heller noch bei Dr. Keller etwas

erfahrt,

Stimmen diese drei Widervereinigungsmedaillen darin mitein

ander überein, daß durch die Zusammenstellung der Stiftspatrouen

von Bamberg und Würzburg, als Repräsentanten der beiden Vis-

thümer, die Wiedervereinigung auf das Einfachste und Natürlichste

symbolisirt wird; so zeigen die vierte und fünfte Medaille dieser

Olft. Vieitlli, f, lllthol, The»l. VI. 18
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Art unter F. B. Friedrich Karl von Schön dorn einen müder-

nisirenden jedoch nicht kirchlichen Fortschritt, indem auf ä), welche

2 Loth in Silber, und in Gold 15 Durale» — aber nur in Gold

guldengold — wiegt, nicht mehr die Schutzpatronen der beiden Hoch-

stiftcr, sondern die weiblichen Repräscntantinen von Bamberg und

Würzburg — Laindsi-F», und Herdipoli» — beide mit Fürsten«

Mänteln bekleidet, jene zur rechten Seite bedeckt mit der Kaiserkrone

wegen der Neole»!«, imperial!» LainKsrALnsi», diese zur linken

Seite mit dem Herzogshutc wegen des Duoatus ^rauoiae orien-

talis, sich vereinigend die Hände reiche», während beide mit der 8,

je einen Schild mit dem treffenden Hochstiftswappen halten, und so

den vermeintlichen Vorzug der weltlichen Macht vor der geistlichen,

oder den der fürstlichen vor der bischöflichen Macht zur Schau tra

gen. Die Umschrift heißt: HU^N LLNN «ONVNNIlM?, „wie

gut passen die beiden Fürstenthümer zusammen". Unten im Ab

schnitte stehen die Worte: NI.NOI'118 ULIiLI?. j v. 18. N^,

1729.1, wodurch diese Medaille zugleich in ihrer zweiten Eigenschaft

— als Wahlmedaille — charakterisirt wird. (S. Oi-opp. OoII. II,

p. 718.) — Auf einein «»deren Exemplare findet man unter der

hier gegebenen Inschrift im Abschnitte noch den Buchstaben W. b. i.

der Name des Graveurs Werner; auf einem dritten Exemplar steh!

statt der Inschrift des Abschnittes blos die Iahrzahl N0(NXXIX

und auf einem vierten heißt diese Inschrift: ND00XXIX ! ?. k.

'W ^ Peter Paul Werner. (S. Dr. Keller, Archiv X, 2. und 3

Heft, S. 170—171, Nr. 1, 2, 3 — Heller Nr. 352—353.)

Aehnlich ist es mit der «) Medaille, die gleiches Gewicht in

Silber und Gold wie die vorige hat, nur daß im Rev. statt der

. beiden personificirten Hauptstädte Bamberg und Würzburg, als Re

präsentanten der beiden Fürstenthümer, hier die Flüsse, an denen

diese Städte liegen und die einen großen Theil der beiderseitigen Ge

biete durchlaufe», sich befinden. Da aber auf der zu besprechende»

Medaille zwei bärtige Flußgötter statt einer Flußgottin (Itaäalltia)

und eines Flußgottes iMosnus) vorkommen, so glaube ich folgende

Bemerkung vorausschicken zu müssen. Der durch Bamberg sich !>>"'

ziehende Fluß, der jetzt mit Unrecht den Namen „die Regnitz"

führt, heißt urkundlich von den ältesten Zeiten an bis ins XVII.

Jahrhundert „die Nadanz, Radenz, Radeniz, Radnitz'
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un>> im Lateinischen „li^äanti»," ^ Der Humanist und kost»

Izuieatu» Kvnrad Celles (Klipse! ?) von Wipfcld am Main in

linterfranken bediente sich in „I^ibe!lu8 äe «ri^iny, »itu, mnridu»,

et institutis ^orimder^ae, 1502." lüari. 2 zuerst des Namens

LkFns»u8 statt lilläantia, wahrscheinlich um der Nürnberger Pegnitz

— ?e^n68il» — einen ähnlich lautenden Namen gegenüber zu

stellen. Der bärtige Flußgott lia^antia ist daher nur eine Nach

ahmung des Ii6Ane8U8 '). Der Reo. der fraglichen Medaille ent

hält ein großes Wasserbecken, in welchem Anspielung auf den Namen

^Schönborn" sich übereinander zwei schone Springbrunnen befin

den, von denen jeder in mehreren Wasserstrahlen sich in das Becken

ergießt und deren unterer Thcil den mit dem Hcrzogshute geschmück

ten Schild des Schönborn'schcu Familienwappens enthält. Vor dem

Wasserbecken sitzen zwei bärtige Flußgötter, rechts LsAne8U8 (die

Regnitz), links Noenu8 (die Main), jener mit der R. den bam-

berger, dieser mit der Linken den quadrirten Würzburger Hochstifts

schild haltend. Als Umschrift dient der Hexameter HV^U LllNN

0tMVN5lIVA1 LI' HL VNO I'ONI'N Llt^NIVIi. „Wie gut

Passen die beiden Fürstcnthümcr zusammen und werden von einer Quelle

bewässert." Die Worte des Abschnittes Ll^l^ Hll^LlIM ^ HI8

IKKI6UI8 > LK^NtüOMH, . j ..Glücklich zum vierte» Male durch

diese Bewässerung ist Franken", deuten darauf hin, daß nun zum

vierten Male die fränkischen Fürstbisthümer mit einem Gliede der

Lchünborn'schcn Familie besetzt waren: diese sind: 1. Johann

Philipp I. wurde 1642 Fürstbischof von Würzburg, (164? Kur-

sücsterzbischof v. Mainz, 1664 Fürstbischof von Worms), s 12. Febr.

1673; — 2. Lothar Franz 1693 Fürstbischof von Bamberg,

(1694 Coadjutor uud 1695 Kurfürsterzbischof von Mainz, 1701

wird die Schönborn'sche Familie in den Grafenstand erhoben) f 30.

') Herr Prof. Dl. Gerhard sagt in seiner Lrsvi» Lav^r!»« 6s<,Fr»r>n>»

m u»un> 8tuäiu»»e IitLr»ruii> Mventuti», ^Vile«^us^i 1844, p. 34: ^»6 »iuiztlÄM

insuit in zlnsnum: L«Fne«u, (Ü»zl»nti2, üe^nit^)". Worauf gründet sich diese

Zusammenstellung? Wer ist Gewährsmann für diese Namen? namentlich sür

') S. „Rednitz und Regnitz. Vom Ober«C°nsistorialrath Dr. Tbrard in

Erlangen." Abgedruckt im „Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1864, Nr.

9—12" und „Rednitz oder Regnitz? v. Pfr. Schweitzer." Abgedruckt im: 28. Be

richt über da« Willen und den Stand de« historischen Vereine« Bamberg, 1865,

S. 72—77".

18»
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Januar 1729; — 3. Johann Philipp Franz 1719 Fürstbischof

von Würzburg f 18. Aug. 1724; — 4. Friedrich Karl 1708 Coad-

jutor seines Oheims Lothar Franz, deshalb 30. Jan. 1729 bei dem

Tode desselben Fürstbischof von Bamberg, 18. Mai desselben Ich

res Fürstbischof zu Würzburg, f 25. Juli 1746. (S. Oropp. 0°II,

II, p. 718). — Auch von dieser Medaille gibt es Varietäten,

S. Dr. Keller im Archiv Bd. VI, 1, S. 90, Nr. 338 und Bd, X,

Heft 2 und 3. S. 171—172, Nr. 3 und 4. Von Adam Friedlich

von Seins heim und Franz Ludwig von Erthal sind

Medaillen der Art nicht vorhanden.

11. Die ehemalige patriarchalische Sitte der

deutschen Reichs stände, ihre« Münze u den Name»

des regierenden Kaisers beizusetzen, zum Zeichen,

daß sie den Kaiser als ihr weltliches Oberhaupt

anerkannten und von diesem ihre weltliche Mach!

empfangen hatten, findet sich in Bamberg nur von einem

Bischöfe beobachtet, von dem liebenswürdigen Johann Philipp

v. Gebsattcl, welcher den Namen des Kaisers Rudolph II,

(1576-1612) seinen Ducatcn (Heller Nr. 86—88) beifügte. -Um

so fester hielt Würzburg an diese schöne Sitte. Denn auf Thalein

und Goldmünzen von Konrad von Thüngen an bis auf Franz

von Hatzfeld inolns. — also von 1519—1642 sind die Name»

der deutschen Kaiser: Karl V. (»olineiät, lad. VII, 75, 75

6ropp <^o1I. "lom. I, p. 217. 8oiineiät 1°. VIII, 79, 80. ?. IX,

81—83. ?, X, 84-86 und IV XI, 87. Oropp <üoll. I, p. W

und 354). Mari mit ian's II., (Oropp OoII. I, p. 394). Ru

dolph'« II., (Uropp OoII. I, p. 430). Matthias', (Krapp

«Ioll. I, p. 430) und Ferdinand'« II., (ftropp <üoll. II, p, 28?)

d. h. von 1519 bis 1637, oder bis gegen das letzte Drittel de«

30jährigen Krieges aufgeprägt. Von den B. Friedrich von

Wirsberg (1558—1573) besitzen wir, so viel mir bekannt ist,

keine Münzen vor 1569, darum fehlt Ferdinand I. (1558—1564) in

der Reihe der eben angeführten Kaiser, Bemerkenswert ist noch ei»

Viertelsthaler von Johann Gottfried v. Asch Hausen, der die

beiden Bisthümer unter seinem Hirtcnstabe vereinigte. Denn einmal

war diese Münze Hellern unbekannt, dann trägt sie die IahiM

1623, obgleich Johann Gottfried schon 29. December 1622

gestorben war, ferner hat sie den Stempelfehler k'NLVI^^Vsll
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md endlich ist sie die einzige Münze Johann Gottfried'«, der

im Kaiseruame aufgeprägt ist. (S. Dr. Keller Archiv, VI. Bd.,

M. 1, S. 83).

Der für Deutschland so unheilvolle 30jährige Krieg — ein

Bruderkrieg ') — in welchem sich das Erbübel der Deutschen - Un

einigkeit — im hellen Lichte zeigte, in welchem, um unser Unglück

»oll zu machen, das Ausland sich einmengte, in welchem es bei dem

für Deutschland so nachtheiligeu Bündnisse zwischen dem franzö

sischen Kardinal Richelieu und dem protestantischen

Ichwedentonige Gustav Adolph schou damals auf den

Sturz des Hauses Österreich abgesehen war, und welchen neuere

Geschichtsschreiber, trotz des genannten widernatürlichen Bündnisses

so gerne zu einem Religionskriege stempeln möchten"), — dieser

Krieg nnterstützte die deutschen Reich sstände in ihrem Streben,

sich von der kaiserlichen Oberhcrrlichkeit frei zu macheu, bis sie end

lich durch den westphälischen Frieden die ersehnte Landeshoheit

errangen. Durch die Lockerung der Baude zwischen den deutschen

Fürsten und ihrem Obcrhauptc, ward aber auch Deutschlands Kraft

zersplittert und geschwächt, ward dem Auslände der Weg gebahnt,

sich zu seinem Vortheile in die deutschen Angelegenheiten zu mischen,

') Auch der dermalige, durch einen ewigen Frieden (hat man denn auch,

abgesehen von der allen Formel der ewigen Friedensschlüsse, sich die Fragen be

antwortet: Wer ist ewig? Was ist ewig?) beendete Krieg war ei» Vruder-

liiea, ein p»ri-i«:>6ium, ein »eelus, »efarium et c!«te»tu>)ile. — Das Vlut das im

biudermörderischen Kampfe vergossen wird, ist das Blut Abel«, da« von der Erde

zum Himmel schreit. (6eu, 4. 10,)

') Auch jetzt fehlt es nicht an Versuchen, dem eben beendeten biudermör

derischen Kampfe den Charakter eine« Religionskriege« beizulegen. Handelt e« sich

wirtlich um Religion und nicht um Materialismus, um Macht, erhöhte Finanzen,

und — Fieimaurerthum. Ist Freimaurerthum nicht das Gegentheil von Religion,

ist es nicht Gottlosigkeit. Der Kürze wegen möge auf folgende drei Thatsachen hin<

gewiesen weiden, um die anscheinende Härte de« Ausdruckes „Gottlosigkeit" zu

rechtfertigen: ») »uf den Tod de« Theodor Verhaegen, de« Großmeister« der

belgischen Logen am 8. December 1862; >») auf die Abstimmung der Delegirten

aller französischen Freimaurerlogen zu Pari«, im Juni 1865 über die Frage: Ob

in der Constitution des Orden« die Annahme der Existenz Gottes und der Un»

sterblichteit der Seele verbleiben solle oder nicht: und <:) aus die Heidelberger

Ableger der belgischen Solidaires unter dem Titel: „Handle wie du denkst", die

das Programm aufstellten: „Keinen Priester bei der Geburt, keinen bei der Ehe,

leinen bei dem Tode!"
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ward Deutschland von der Höhe, zu der es durch seine physische

und geistige Kraft berechtigt ist, durch eigene Schuld herab-

gedrängt.

12. Die Landeshoheit, welche sich die Reichsstände 1648

errangen, hatte aber auch noch eine andere Folge. Schon im XIV,

und XV. Iahrh. waren wie oben unter 6. bemerkt wurde, in Folge

von Münzvereinigungen monetas prinoi^uiu geschlagen worden, ohne

daß die sich lietheiligendcu Bischöfe von Bamberg und Würzburg

sich deshalb den Titel: ^?rineep8 — Fürst" beigelegt hätten. Ihnen

genügte der bescheidene Titel: „Bischof von Gottes Gnaden". Aber

seit dem westphälischen Frieden wurde der Titel: „8aeri Lomani

Imperii krinceps — des heiligen römischen Reiches Fürst" — all

gemein und die geistlichen Reichsstände wurden nun: „Kurfürsterz-

bischöfe, Fürstbischöfe, Fürstäbte :c," — Zur Zeit des eben genannten

Friedens saß in Bamberg auf dem bischöflichen Stuhle Melchior

Otto, Voit von Salzburg (1642-1653), ein für Religion,

Vaterland und Wissenschaft begeisterter Mann, aber er nannte sich

auf seinen Münzen nie anders als: „Nelenior Otto, Lpizeopu«

LamKei-ZSULiL", oder: „N. O, Dei Frati», Npisoopu» Lainder-

Fsusi»" und auch auf der von dem bamb, Domcapitel auf ihn

geprägten Sterb- und Gedächtnißmünze erhielt er nur die erste Be

nennung: „Uelouior Otto, N^isoopu» Larndei-Fensi»", ohne de»

Beisatz: 8aori lioiuani Imuerii «rinoeps. Auch sein Nachfolger

Philipp Valentin, Voit von Rieneck (1653—1672), bei

sich eifrigst bemühte, die Wunden des 30jährigen Krieges möglichst

zu heilen, legte sich auf seiueu Münzen nie einen andern Titel l>ci

als: kliilipPus Valentin«», Dei Aratia Npisoovus Lamdeinen-

8i», aber sein Domcapitel gab ihm auf dem ihm zu Ehreu geschla«

genen Begrübnißgroschen den Titel: ?uilivvu8 Valentin««, Nm'«e°-

r^>n3 LarnberFen8i3, 8aeri lioinani Imnerii ?nneez>8. Zweier^

lei ist hier zu beachten: a) das Domcapitel beseitigte

wie auch bei seinen Vorfahren die Formel: Dei 3^»-

tia, und d) legte dem Dahingeschiedenen den Titel-

8aeri liomani Imverii ?rineev8 bei, den hierzu«

ersten Male ein bamb. Bischof führt, und den sich seine

Nachfolger von jetzt an bis zur Säkularisation als

Fürstbischöfe beilegten. Doch darf nicht übersehen werben,

daß Marquard Schenk v. Stauffenb erg, der Erbauer
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des Lustschlosses Seehof, auf einem Thaler von 1691 (Heller Nr.

264) nicht blos Dei Fi-ati«, wegließ, sondern noch weiter ging und

den Npiseopus LamKerFensi» dem saori liomani Imperii krin-

esp» nachsetzte.

In Würzburg gelangte 1642 Johann Philipp I. von Schön

born zur bischöflichen Würde, ward 164? Erzb. v. Mainz u. 1664 auch

Bischof von Worms. Von nun an hatte er de» Titel: Joannes ?i>i-

liprms Dei Aratia saerae »eäi» No^untinae ^reliiepiseopu», 83,ori

üomani Imperii per 6erm»niam ^rollioaneellariu», I'rinoeri»

^leotor, ^pisoovu» Herbinoiensi» et ^VurinÄtisnsis, ^raneiae

orisnwli» 6ux. Da ihm als Erzbischof von Mainz schon an und

für sich das Amt des Erzkanzlers im heil. röm. Reiche durch Ger

manien oblag und da er auch die kurfürstliche Würde bekleidete, so

hatte er den 8keri Komani Imperii krin«ep8 überholt, weshalb

nuch dieser Titel hier nicht in Betrachtung gezogen werden kaun.

Sei» Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhle von Würzburg, I o-

hlliin Hartmann von Rosenbach, (1673 — 1675) legte sich

den Titel : 8»ori liomani Imperii ?itneep8 zwar selbst nie bei,

aber auch sein Domcapitel nennt ihn auf der zu seinem Audeuken

geprägten Sterbemünzc ^onanne» Hartmannu» 8. li. I. krinosp«

Lp!8eor,u.» Herdipolensi», l^aneiae orienwli» Dux, und beging

also denselben doppelten Fehlgriff, wie drei Jahre früher das Dom

capitel in Bamberg und wie 1691 der bamb. Fürstbischof Mar-

quard Sebastian, ohne zu bedeuten, das der ?rinoir»n,tu» blos

eine Folge des üpiseopaws, nicht aber umgekehrt war. Von Peter

Philipp v. Derubach an bis zur Säcnlarisation (1675—1802)

führten die würzb. Bischöfe auch deu Titel: „^rinoiries, Fürsten",

setzten aber diese» Titel nie vor dem Npiseopus ; nur die Münzen

von Konrad Wilhelm von Wernau (1683—1684) und Jo

hann Gottfried II. v. Guttenberg (1685—1698) sind bald

mit dem Titel: 8. L. I. kr. versehen, bald entbehre» sie denselben.

So unschuldig vielleicht auch der neue Titel kr ine er,» er

scheinen mochte, so nachtheilig wirkte er in seinen Folgen. Die

kleineren deutschen Fürsten, geistliche wie weltliche, sahen nun in

ihren Hoheitsträumen auf die größeren Höfe hin, nahmen sich diese

zu Vorbildern, ahmten auch das Schlimme derselben nach und fan

den daher auch von der Seite ihren Sturz, von welcher sie ihr Heil

gehofft hatten. So bewährte sich auch hier in gewissem Sinne der
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sprichwörtlich gewordene Ausspruch Lulnn's : Nxeat ex ani», <^ui

vulet «88« znu8. (Vergl. Bamberger Pastoralblatt 1866, Nr. 31.)

II.

Wie huldigen Bamberg und Wüizbulg dem religiösen Principe in

den Landcspattoncn (Heiligen) auf ihren Münzen.

Der würz. Fürstbischof I o h au n Philipp Franz (1719-

1724) aus dem Hause der kunst« und prachtliebeuden Schönborne,

durch Vorzüge des Geistes und Herzens ausgezeichnet, dessen un

glückliches Ende die allgemeinste Thcilnahme hervorrief, ließ zum

Andenken an seine am 18. September 1719 erfolgte Vischofswahl eine

schöne, große, 16 Loch schwere silb. Medaille von Vestner in Nur»»

berg prägen, sie im Avers mit seinem Portrait und der Umschrift:

vvx <K rn^r : N06 . ÜX 8 . K . 1 . 00NI1 . VN 80H0NL0M

verschen und im Revers mit dem Bildnisse der drei Frankenaposlel

schmücken, die auf Postumenten stehen, von denen das in der Mitte

mit dem Namen 81 . XII.IH,5W8, das rechts mit 81 . O0V05^1'V8

und das linls mit 81 . 1015^5^8 bezeichnet ist. Der hl. Kili°n

in bischöflichem Ornate trügt in der Rechten den Bischofsstab und

in der Linken das Herzogsschwert; der hl. Kolonat hat als Priestli

den Kelch in der L., und als Märtyrer den Palmzweig in d. R.;

der hl. Totnan hält als Diacou das Evangelium mit der R, aus

der Brust und als Märtyrer den Palmzweig in der 8. Die Hu!'

tung der Palmzweige in den Händen beider Gefährten des heiligen

Kilian hat ihren Grund in der symmetrischen Darstellung, Die

Häupter der drei Heiligen sind von Strahlen umgeben. Unten im

Abschnitte enthält die dreizeilige Inschrift, den Geburts- und

Wahltag des Fürstbischofs Johann Philipp Franz: NH1V8

15. NNLL: 1673 > NI.N01V8 18. 8L?1. >1?I9. > Die dem

Psalm 150 v. 1 entnommene Umschrift heißt: I^VDäl'I!

D0NI8VN IN 8H.N01I8 NIV8. (6ropp Ooll. II, p. 674),

„Lobet d e n H e r r n in s e i n e n H e i l i g e n", ruft der

sinnige Fürstbischof Jenen zu, welche diese Medaille beschauen, zwar

nicht eigentlich, wie der Urtext es will: lobet den Herrn in

seinem Heiligthum, obgleich auch die Heiligen, als reine, dem

Dienste des Herrn geweihte Gefäße, Heiligthnmer sind. Diese

Inschrift erklärt am Einfachsten, weshalb die Heiligen und insbeson
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Km die Landespntrone auf Münzen und Medaillen das religiöse

Pnncip vertreten. Die christliche Religion besteht in dem

Glauben an die göttliche Offen barun g und an deraus

diesem Glauben entsprungenen Selbstverlä ugu ung

verbunden mit opferwilliger Liebe, derQuelle guter

Werke, den» der Glaube ohne Werte ist tobt. Beider

Tugenden haben sich die Heiligen beflissen, diesen Tugenden ent«

stammte die unwandelbare christliche Ueberzeugung, daß das Gute

und Wahre im zeitlichen Untergänge seinen Sieg feiert, diese Ueber

zeugung war der Grund ihrer hcldcnmüthigcn Todesverachtung, und

darum sind sie auch zu Auscrwählteu Gottes geworden. Wer also

diese Heiligen verehrt, der Preiset Den, Dessen Gebote sie erfüllt

haben, und Der sie dieser ihrer Verdienste wegen auch verherrlicht hat.

Darum betet der Priester in der hl. Messe: Oramug te, vomins,

per lusriti», 8auetoruiii tuorum. Von einer Anbetung der Hei

lige», die man den Katholiken so häufig als Götzendienern vorwirft,

nirgends eine Spur!

^. Würzburg.

Würzburg verehrt als Landespatronen die drei

Franken ap ostel Kilian, Kolonat und Totnan, dann

seineu ersten Bischof den hl. Burkard, vor Allem

aber die hl, Jungfrau Maria als kktrana ^ranooniae.

Betrachten wir das Einzelne.

1) Der hl. Kilian ist theils allein, theils zugleich

mit seinen Gefährten Kolonat und Totnan aufWürz-

burger Münzen abgebildet.

Die erste Münze mit sanctus Xilianus wird dem

Bischof Siegfried von Querfurt (1147—1151) zugeschrieben.

(8«nn«iät "l. I. 6). Die batzenartigen Gepräge mit Ductus Nlia-

uns beginnen aber erst mit Gottfried IV, Schenk v. Limburg

(8«tmeiät 1'. V, 59—61) und werden fortgesetzt von Johann III.

o. Grumbach (8onneiät 1. V, 63, VI, 65) und R ud olph von

Scherenberg (8oliueiät 1. VI, 67). Unter Lorenz v. Vibra

verwandelten sich diese Münzen in Schillinger, welche von 1496 an

mit der Jahreszahl versehen sind (Oropp Ooll, I, p. 174, Nr. 3),

und recht eigentlich als fränkische Landcsmünze betrachtet werden

können. (Lonneiät 1. V, 49, VI, 72—74). Von den drei folgenden
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Bischöfen Konrad III. von Thüngen, Konrad IV. von

Bibia und dem thalerreichen Melchior von Zobel sind der

artige Gepräge nicht bekannt. Friedrich von Wirsberg (1558

—1573) schlug in den Jahren 1571 u. 1572 wieder Schillinger, «bei

mit einer wesentlichen Abänderung. Statt des hl. Kiliau setzte er

den Reichsapfel, der die Werthzahl 2« (d. i. 28 Schillinger ^ 1 fl.

frank.) enthält, und gab als Umschrift den Namen des Kaiser«

Maximilian II. Die beiden Nachfolger dieses Bischofs: Julius

Echter'von Mespelbrunn nnd Johann Gottfried von Asch-

Hausen ließen keine Schillinger schlagen, aber Philipp Adolph

von Ehre nbe rg prägte wieder Schillinger mit dem hl. Kilian. Die

traurige Kipper- und Wipfterzeit (1621—1623), die während seiner

Regierung das Land hart bedrängte, nothigte ihn, die Schillingcr

in Knackenschillinger zu verringern, die zwar damals ebensoviel

als die guten Schillinger (1 Sch. — 3 Dreier) galten, in der Folge

aber nur zu 2 Dreiern angenommen wurden.') Auch die Nachfolger

Philipp Adolph's bis Johann Philipp II. von Greiffcnklau

(169 —1719) inolus, setzten diese Kursmünzen fort. (Ornpp OK-

II, p. 303, p.462, p.509, p. 515 p. 532, p. 547, p. 632). Letzterer

schlug auch Batzen (4) und halbe (2) Batzen mit dem Brustbilde de« hl,

Kilian. (Krupp (üoll. II, p. 632). Die Reihe der Schillinger wurde

nur auf einige Zeit unterbrochen. Ioh. Phil. Franz u. Schön

born (1719—1724) prägte blos Goldmünzen und silberne Medaille»

aber keine Kursmünzcn, Christoph Franz von Hütten (1724—

1729) folgte so ziemlich dem Beispiele seines Vorfahrers, schlug

aber doch nebst einigen andern Kursmünzen einen Schillinger im

Jahre 1726 (6ropp OoII. II, p. 688) nnd dem F. B. Friedrich

Karl von Schön born, der außer Goldmünzen und silbernen Me

daillen nur III Hellcrstücke seinem Lande gab, wird der strittige Schillin

ger von 1746, den Einige wiewohl mit Unrecht für eine Sedisvacan;-

i'88p. Capitelsmünze , andere für ein Gepräge Anselm Franzens

von Ingelheim hielten, zugeschrieben'). Anselm Franz von

Ingelheim (1746—1749) und Karl Philipp von Greiffenklau

') Ueber die Knackenschillinger s. 6,-npp II, Thl, S, 407-408, Ywpi'

c?o». II, p. 158,

2) S. !)>'. Keller im Archiv de« hist. Bereine« Wilrzburq Bd. X, Hcfl 2,

S. 182—184.
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(1749—1754) prallten wieder Schillinger in ergiebiger Anzahl, aber

Adam Friedrich, Graf von Seinshcim, ließ, obgleich er 24

und 12kr.-Stücke, dann Sechser und Groschen, Batzen »nd Hnlb-

blltzcn, Dreier und Kupfermünzen in großer Anzahl dem Verkehre

übergab, doch nur einen Schillingcr im Jahre 1763 aus seiner

Münzstätte hervorgehen. Die Beschreibung dieses Schillingers, den

ich noch nicht gesehen habe, ist nach Heller Nr. 402 folgende: Reo.

„622z NINL 5LINN N^K^X.1763. Das verzierte quadr. Wap-

Pen mit dem Seinsheim. Mittelschild." Reu. „»^Nlül'VZ 1(11.1^,.

!iV8 stehend im bischöflichen Ornat, neben: N—?." (— NartinenAo.

kranF«). Die beiden letzten würzburgischen Fürstbischöfe Franz

Ludwig von Erthal (1779—1795) und Georg Karl v. Fechcn-

bllch (1795-1802 f 9. April 1808 zu Bamberg) beschenkten ihr

Land, bevor es der unerbittlichen Scicnlarisation verfiel, noch einmal

mit Schillingern und dem hl. Kilian.

Die Schillinger von Philipp Adolph von Ehrenberg,

kleiner an Größe und geringer an Werth als die batzcnartigen Ge

präge von Gottfried IV. an, behaupteten von hier bis zur Säku

larisation treu ihren Typus. Im Avers zeigen sie das Hochstifts- uud

Familienwnppen des jeweiligen Fürstbischofs mit dessen Namen uud

im Revers das Stand-, seltener Brustbild des hl. Kilian, der mit

der Insel bedeckt und im bischöflichen Ornate das blanke Schwert

durchaus in der R. und den Bischofsstab in .der L. hält, uud

8^01V8 XII^dIV8 umschrieben ist.

2) Offenbar ließ man die Batzen, dann die Schillinger und

Kiillckenschillinger mit dem Bildnisse des hl. Kilian deshalb in sol

chen Massen präge», damit sie in die Hände Aller, selbst der Aerm-

sttn kommen sollten und damit die Bewohner des Visthums ohne

Ausnahme auf die leichteste Weise mit den Anfängen der Geschichte

ihres heimischen Bodens, mit der Ausbreitung des Christenthums

und dem Märtyrertode der Frantenapostel bekannt gemacht würden.

Die Predigten, vorzüglich jene an dem Festtage des hl. Kilian,

(8. Juli) lieferten hiezu belehrende Commeutare, weckten die Liebe

zum Vllterlande und entzündeten zugleich religiöse Gefühle. Aber

auch durch größere Münzen und Medaillen in Silber und Gold

theils mit dem hl. Kilian allein, theils zugleich mit seinen beiden

Gefährten, suchte man in den höheren Kreisen des Volkes diese edlen

Gefühle zu wecken, zu beleben und zu unterhalten. Solche Gepräge
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wurden denn auch iu Familien als Schatzgeld hochgehalten, wurde«

in Kirchen an Altären als Opfer dargebracht, zu Pathengeschenken

benützt, als Andenken an freudige Ereignisse besonders in verwand-

schaftlichen Kreisen gespendet, zu Belohnungen verwendet und selbst

als Schmuck von Frauen und Jungfrauen getragen.

3) Gepräge der Art waren: a) Thaler und Thalerthcile

(ganze, halbe, Viertels- und Sechstelsthaler), », mit dem heiligen

Kilian allein. Auf dieseu Müuzeu erscheint das Bild des heiligen

Kiliau gewöhnlich in ganzer, zuweilen in halber Figur, meisten«

stehend, seltener sitzend, bald mit dem bischöflichen Wappen, bald ohne

dasselbe, mit der Insel bedeckt, im bischöflichen Ornate, das blanke

Schwert in der R., den Bischofsstab in der L. haltend, thcils ohne

nähere Bezeichnung, theils durch die Buchstaben 8—X kenntlich ge

macht, theils mit den Umschriften versehen: 8an«w8 Kilianuz

Npisonpu» — 8anotu8 I^ilianus Uz)i«<:oziN8 et Nart^r (6ropo

Ooll. I, p. 394) — 8anotu8 NÜ2,nu8. Hi« plantavit, alter ri-

Favit, Deu8 inereinentuin äeäit. (1. Npi8t. ?auli aä lüorintb.

I, o. 3, v. 6). — 8anc:tu8 Xilil>,nu3 I^ranoorum ^,r)08tolu3. —

ß. Mit de» drei Frankenaposteln Kilian, Kolonat und Totnan und

mit der Umschrift: Ha« rna^n», l'riaäs patrucinants, (Llrooo

Ooll. II, P. 632) oder: 8anotu8 NIiann8 oum 8«oii8, k'ranLa-

rum ^po8to1i. — d) Ducaten uud Gold gülden und auch hier:

«. mit dem hl. Kilian allein, theils in ganzer, thcils in halber

Figur, und ß. mit den drei Heiligen. — o) Medaillen. Die

hicher gehörigen Medaillen sind nicht gar häufig, deshalb dürfte eine

etwas genauere Angabe derselben Entschuldigung finden. ». Me

daillen in Gold und Silber auf die Wiedervereinigung

der beiden Bisthümer Bamberg und Würzburg unter

einen Oberhirten in den Iahreu 1618 und 1637 und unter

Peter Philipp von Dernbach ohne Iahrzcchl; (f. I, 10, a. d. o.)-

ß. Die Coufratcrnitätsmedllille für Mainz und Würzburg

von Johann Philipp I.v.Schünboru, Av. (NNl'Ii^l'LWI-

1^8 8^Ntü1'I N^K^INI. NDOI^VII. Der hl. Martin zu Pferde

schneidet ein Stück von seinem Mantel ab und gibt dies einem

Bettler, über ihm halten zwei Engel eine Krone und nnter dem

Pferde stehen die Wappenschild! von Mainz und Würzburg und

darunter der Schönborn'schc. Rev. «0N?Ii^1LKNI1'^8 8^lM

XH.IH.NI, ND6I.VII. Der hl. Kilian mit Infel, Schwert und
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Stab und vor ihm dieselben drei Wappenschilde. — 7. Eine 16 Ltd.

schwere silberne Medaille im Av, mit dem Porträt des F. B. Jo

hann Philipp II. von Grciffenklau nnd im Retr. mit den drei

Heiligen, die auf Postumcnten mit den Namen: 81°. 00I.0X^1U8

- 81. I5II.I^XU8 - 81. 101X^X118 stehen und die chrono,

graphische Umschrift haben: l,^0N^a^ ^«1^01) ^^««^«^^(IIOI)

- 3. Dieselbe Medaille im Gewichte v. 8 Loth (0ropp 0c.II. II,

v. 632). — e. Die bereits im Eingänge zu II näher beschriebene,

16 Loth schwere silberne Medaille, welche Johann Philipp Franz

von Schönborn mit den drei Heiligen und der Umschrift: I^auäats

Dominum in 8anotis ejus im I. 1719 Prägen ließ. — ^. Eine 10

Loth schwere silberne Medaille im Au. mit dem Porträte des

großen Geschichtstenncrs und unerschrockenen Vertheidigers der Rechte

seines Stiftes: Christoph Franz von Hütten, im Rev. mit der

Stadt Würzburg. Oberhalb der Stadt schwebt der hl. Kilian im

bischöflichen Ornate in den Wolken, segnet mit gehobener Rechte die

rechts vor ihm lnieenoc, sich auf das fürstbisch. würzb. Wappen

stützende und den Heiligen mit den Worten der Umschrift: LLNI?.

010 H^KNDII^II 111^ ?82lin 79 (irrig ist Psalm 27, 9),

um seinen Segen bittende Franlonia. Eine Abbildung dieser Me

daille s. L«Knlli-t 0«iument. äe rebus l>. or. loiu. I, v. 802-

- Endlich ^. glaube ich noch den sogenannten Herzogsthaler

von Adam Friedrich Grafen von Seinsheim anführen zu

müssen. Die Prägung dieses ziemlich seltenen Thalers ist zwar nicht

aus Verehrung des hl. Kilinns, dessen Bildniß er höchst wahrschein

lich trägt, wie die anderen Gepräge dieses Frantenapostels erfolgt,

aber gerade wegen der eigeuthümlichen Ursachen seiner Erscheinung

und wegen seiner besondern von andern Gepräge» so sehr verschie

denen Darstellungswcisc soll er nicht mit Stillschweigen übergangen

werden. Auf wessen Veranlassung dieser Thaler ins Dasein gerufen

worden ist, ob auf Befehl des Fürstbischofs' Adam Friedrich in

einer augenblicklichen Gereiztheit, oder aus einer Schmeichelei des

damaligen Hofrathes und Münzdirectors Johann Friedrich Mei»

ding er, läßt sich aus Mangel an urkundlichen Nachrichten nicht

bestimmen. Nur .soviel kann als gewiß angenommen werden, daß er

in Folge des Rechtsstreites der Abtei Ebrach mit dem Bisthume

Würzburg über die RcichSunmittelbartcit erschienen ist. Die Aus

führung desselben ist folgende: Der Av. zeigt den Fürstbischof im
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herzoglichen Gewände und die Umschrift: ^V^N.l'Iilv.V.O.

I'K^O.OKILNI'.OIIX. läßt über die Absicht desselben leinen

Zweifel, wenn man sich gleich nicht verhehlen darf, daß die dar

gestellte Idee, die Trennung der bischoflichen und herzoglichen Würde

und der beanspruchte Vorrang der letzteren vor der erstercn au«

schon angeführten Gründen eine verunglückte ist. Unter dem Por

träte des Fürstbischofs steht der Name des Graveurs 6(6<,r^)

^(rieäricii) 1.008 ^(eoit). Im Rev, sehen wir rechts das fürst-

bisch, bamb. würzb. Wappen mit dem Seinsheim'schen Herzschiloez

— dieses ist mit dem Herzogshntc bedeckt, mit dem Schwerte r,

und mit dem Stabe l. geschmückt, rechts von einem aufrechtstchen«

den Löwen gehalten und mit einem Hermelinmantcl umspannt, auf

dem die Kaiserkrone ruht und hinter welcher der Kreuzstab hervor

ragt; — links von diesem Wappen steht der hl. Kilian (oder der

Bischof Adam Friedrich?) in vollem bischöflichem Ornate, mit dm

blanken Schwerte in der R. und dem Stabe in der L. Stellung

und Haltung des Vischofes neben dem Wappen ist nichts weniger

als erhebend und chrfurchtsgebietend und läßt deutlich erkenne,,, daß

der Zeichner eben so unglücklich in ästhetischer, wie in kirchlich-poli

tischer Hinsicht war. Die Umschrift heißt: ^D^.N . I'KID . I) . 6 ,

Nk . L^N . LI" WIL . 8 . « . I . riil . Unten links vom Bischöfe ist

nochmals der Name des Graveurs 1.008 angebracht und im Ab

schnitte stehen in 4 Zeilen: X. NINL 5LI5sN > A^KX > 1766

U(Ä,rtin6NFo) I'(raiiFo) ').

4. Mit dem Bildnisse des hl. Aurkard besitzen wir nur zwei

würzb. Goldgulden aus den Jahren 1786 und 1790, wodurch der

fromme, weise und gerechte Franz Ludwig von Erthal eine

längst verfallene Schuld abtrug. Auf diesen beiden Goldgulden ist

der hl. Burkard stehend abgebildet, mit der Infel auf seinem um

strahlten Haupte und im bischöflichen Gewände, in seiner R. M

er das unter sich gekehrte blanke Schwert, und in der L. die Fahne.

Beide Gepräge tragen die beachtenswerthe Inschrift: 8 : ellIi3HM''

l» ?LIN:<>) V—r(i8oopu8) llNKL:(ipol6N8i8) ^K:0:v0X,

') Ueber diesen Herzogsthaler s, U. Prof, Nr. Lippert im Archi» de«

hist. Vereine« Wilrzburg Bd, V, Hft. 2, S. 111—120. — Würzburger Chr°nil.

Wüizburg, Vomtaß-Bauer 1848-1849, II. Nb. S. 491—492.
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M Recht heißt Burkard der erste Bischof von Würzburg, da der

hl. Kilian, nicht wie Fries in seiner sonst mit Recht sehr gerühm

ten würzb. Chronik erzählt, der erste Bischof von Würzburg, son

dern blos Npiseopu» rL^ionarius (Wandcrbischof) war. Diese

Würde behauptete der hl. Burkard. Da er nämlich die Gesandschaft

an Papst Zachlllias, mit welcher er von dem fränkischen Major-

domus Pipin betraut worden war, glücklich vollführt hatte, soll er

non diesem, sobald er auf den fränkischen Königsthron erhoben war,

mit der Würde eines Herzogs von Ostsranken beehrt worden sein.

Die symbolischen Zeichen dieser Würde waren das Schwert und die

Fahne mit dem der hl. Burkard hier ausgestattet ist. (S. I, 5,

77 und 33).

5) Der große Julius Echter von Mespelbrunn, der seine

innige Verehrung Maria's durch die Erbauung der Wallfahrts

kirche zu U. L. Fr. bei Dcttclbach und des daran liegenden Fran-

ziskaiierklosters offen an den Tag legte, ') war der Erste, welcher

dies auch auf Münzen aussprach, und zwar auf zwei Ducaten ohne

Prägcjnhr (Oropp <Ü«II. I, p. 430). Sein dritter Nachfolger Franz

uon Hatzfcld ließ vier ganz ähnliche Thaler in den Jahren 1637,

1638, 1640 und 1641 schlagen («ropp Loll. II, 71. 303). DK-

angeführten sechs Münzen enthalten im Av. den Namen und Titel

des Müuzherr» als Umschrift, dann den hl. Kilian mit dem blan

ken Schwerte in der R., mit dem Stabe in der L., im bischöflichen

Ornate und unter ihm das entsprechende bischöfliche Wappen. Der

Reo. zeigt die Mutter Gottes mit dem Christkinde auf dem linken

Arme und dem Reichsapfel oder Scepter in der R., von Strahlen

umgeben, auf Wolken sitzend, uuter ihren Füßen den Halbmond.

Die untere Hälfte füllt der Reichsadler mit dem osterr. Herzschilde,

dann mit Schwert und Scepter, und das Ganze hat die Umschrift:

INVIOI'I k^Iil^N 0V810DN8. Auf dem einen der

Iulius'schen Ducaten steht der Stempclfehlcr «V8^0I)I8. Wer

sind die invieti patriae enstoäes? Doch wohl die hl. Maria, ihr

') t>, I^»«tii (6rrnnp) OoIIectin 8eriptuium «t i-ei-um Wise«dur^«n«i!im

»uvissiin» enthält 1om. I, p, 32—44. Di»»kN»tlo 6« oiiltu b«nti«»iiu»e Vii-Fini«

«t Ooi>l>-l»t«ruit»tldu» 8Z,e«uIn XVI. Institut!» »e» lestituti«: deczu« r«1i<zuo-

rum ^i-auooni»,« 1'>it«I»li,iin enäsm »«,ßo»I« n»b!ie« ven«r^>io»«, «s 'I'um. II,

P. 54—96.
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göttlicher Sohn und der hl. Kilicm. Dabei deuten das Reichswap-

peil uüter der Hi»n»c!^kö»igi» und dos fürstbischöfliche unter dem

hl. Kililln darauf hin, daß auch der weltliche Arm verbunden

ist, das Seine zur Ehre Gottes zu thun. Darum war früher

mit der deutschen Kaiserkrone das römische Kaiscrthum und die

Schutzpflicht der Kirche verbunden.

6. Der Vers 5 aus Oap. XXX der Sprüche Salomons:

lül^pous omnibu» in to 8perantibu8 : „Du bist ein Schild allen

denen, die auf Dich hoffen", wird in einer Reihe würzb. Münzen

auf die jungfräuliche Mutter unseres Heilands angewendet. «. Der

Erste, der die hl. Mari» mit diesen Worten anredet und sie mit

dem Iesutinde auf Wollen sitzend und den Halbmond zu ihren Füßen

auf zwei Duralen von den Jahren 163? und 1638 abbildete, war

der durch Milde und Gcrcchtigteitsliebe ausgezeichnete, aber von den

Schweden hart bedrängte B. Franz Graf von Hatzfeld. (Heller

Nr. 143—144.) ß. Sein Nachfolger Johann Philipp I. von

Schönborn, durch sein geistliches wie weltliches Regiment gleich

achtungswürdig, — und davon zeugen laut' die seiner Obhut anver

traute» drei Bisthümer: Würzburg, Mainz und Worms, — erfreute

die Verehrer Maria's mit fünf Thalern, auf denen die Heilige mit

der Krone auf dem Haupte und mit wallenden Haaren auf dem

Halbmonde steht, den göttlichen Heiland auf dem linken Arme trägt

und das Scepter in der Rechten halt. Diese Thaler gehören den

Jahren 1643, 1652 (Qropp tüoll. II, p. 462) und 1659 an , der

eine hat keine Jahreszahl und der fünfte, ein Zwitterthaler, hat im

Au. die Iahrzahl 1643 und im Reu. 1659. Der von 1643 und

der Av. des Zwitterthalers tragen zu beiden Seiten des Halbmon-

des und oberhalb der Jahreszahl 16—43 die Anfangsbuchstaben des

Namens (^(oin-aä) 8(tut2), welcher als Stempelschneidcr in Fürth

lebte und Münzmeister des fränkischen Kreises war. 7. Die beiden

folgenden Bischöfe: Johann Hartman« von Rosenbach (1673—

1675) und Peter Philipp von Dernbach (1675—1683) ließen

ganz ähnliche Thnlcr prägen (6ropp. Ooll. II, p. 509 et 515), El

fterer zwei. Letzterer vier (Heller Nr. 218—221), und jeder ein Gold

stück mit einem dieser Thalerstempel im Gewichte zu fünf Durale».

7. Der Fürstbischof Johann Philipp II. von Greiffen-

klllu beurkundete seine treue Verehrung der heiligen Marin nicht

blos dadurch, daß er im Jahre 1707 bei einem Einfalle der Fran»
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zosen unter Villars öffentliche Gebete anstellte, um den Schutz der

Lllndcsplltrouin zu erflehen, und daß er, als das drohende Ungewit-

tn, ohne besonderen Schaden sich wieder verzogen hatte, aus Dank

barkeit das alte Marienbild auf dem vorderen Thurme der Festung

Marienberg wieder neu herzurichten und zu vergolden befahl'); fer

ner, daß er, als im I. 1711 durch einen Blitzstrahl der obere

Theil des Marienkapellenthurmes in Würzburg abgebrannt war, das

noch heute im strahlenden Glänze auf die Stadt und ihre Umge

gend niederbückende Standbild der hl. Jungfrau, welches mit der

Kuppel, auf welcher es steht, eine Höhe von 18'/« Fuß einnimmt,

ans Kupfer verfertigen und mit 400 Stück Ducate» aufs Beste ver-

golden ließ °), sonder» auch dadurch, daß er das Bildniß der selig

sten Gottes gebärerin verschiedenen Münzen aufzuprägen anordnete. Die

Heilige sitzt hier theils ans Wolken, wahrend ihre Füße auf dem

Halbmond ruhen, theils steht sie auf dem Halbmonde und hält hier

wie dort das weltbegtückendc Kind bald auf dem rechten, bald auf

dem linken Arme und das Szepter in der entgegengesetzten Hand.

Die meisten dieser Münzen tragen als Umschrift das schöne, gedrun

gene und dem durch Krieg vielfach bedrängten Herzen des Fürst

bischofs entstammende Gebet: 8u»oipe st Proteus, d. h. „Nimm

uns und unser Land in deinen Schutz und Schirm, o heilige Ma

ria!« Zu diesen Geprügen gehören: a) eine dreifache Ducate von

1707, d) eine einfache Ducate geprägt mit dem Vatzeiistempel von

1706, o) ein sehr schöner — mcdaillenartig geschnittener Thaler

von 1702 — dieser soll auch als Doppelthaler vorhanden sein —

c!) ein halber Thaler von 170? ^), s) ein ganzer und f) ein halber

Batzen von 1706 (6ropp lüoll. II, p. 632). Hieher ist noch zu zählen

3) ein Viertelsthaler von 1702, ans dessen Av. die Mutter Gottes

ohne Umschrift steht, dessen Rev. aber die sechszeilige chronographische

Inschrift trägt: N^mit DnOoLH, »»^il^ rRoiLüL iws In r^lÜL.

i) S. Würzburger Chronik. Nonitas-Bauer 1849, Bd. II, S. 364—365 —

Die Blokade bei Festung Marienberg und de« Mainviertel« zu Würzburg in den

Jahren 1813 und 1814 von Ullrich, Würzburg 1819. Bonita«. S. 65 ff.

') Ueber den Brand des Marienkapellenthurmes in Folge eine« Blitzstrah

le« «m ö, Juli 1711 und über die Anfertigung de« am 14. Juni 1713 hier auf

gestellten Standbildes der hl. Mari», f. Würzb. Chronik. Bonitas-Bauer 1849, II.

Bd. S. 372-373.

°) Von den Greiffenklau'schen Thalern sind noch mehrere in Gold als

lODucatenstllcke und von den halben Thalern »ls 5Ducattnstücke ausgeprägt.

Och, Vilitelj. f. lathol. The°l. VI. 19
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Erwähnenswcrth sind noch folgende Medaillen dieses Fürst

bischofs: n) eine große Medaille theils von 8^ Loch, theils von 8 Loth

Silber an Gewicht. Auf diesen ist die Stadt Würzburg mit der

Festung Marienberg abgebildet. Darunter befinden sich zwei über

einander gelegte Füllhörner und unter diesen die Jahreszahl 1706,

die Stadt ist mit WÜK12LUIi6 überschrieben und auf dem

einen Festungsthurmc steht das Marienbild mit: 8. IH^Ii,!^

Patron»,) ^liOnconiae). Die aus Psalm I^XIV, 12. ent

nommene Umschrift heißt : Lonedioe» oorona« anni

K e ni Fi» it g,ti 8 tuae st e a m ri i tut r s ri 1 « b u n tur

udsrtllte. („Segne den Kreislauf des Jahres deiner Güte und

deine Felder werden angefüllt werden mit Fruchtbarkeit.") — i) eine

weitere große Medaille «Zur Gedächtnuß des Stuck Schissen

in Würtzburg 1711." Der durch Milde und Güte ausgezeichnete

Fürstbischof, der aber während seiner 20jährigcn Regierung sich nur

selten des Friedens erfreuen durfte, bittet die hl. Jungfrau um die

ses Gut. — den Frieden - mit der Umschrift des Av.: „Dich

loben Wir danken, vor Krieg behüt Franken." Die heilige

Maria felbst, ganz von Strahlen und am Haupte mit einem Stcr«

nenkranze umgeben, trägt das Jesuskind auf dem linken Arme, hält

in der rechten Hand eine Lilie und steht auf einem Postumente,

welches auf dem oberen Rande die Worte aus Psalm lüXXI, 7:

?i«,t pllx in virtute tu«, („Es werde Friede in deiner Kraft

— bei deinem Volke") als Gebet enthält und auf seiner vorderen

Seite das fürstbischofliche Stifts- und Geschlcchtswnppe» zeigt. Vor

diesem stehen rechts und links je eine auswärts gerichtete, sonach nicht

feindliche Kanone und die Anfangsbuchstaben des Namens des Nürnb,

Medailleurs 6(eorF) II(aut8<:n). Im Rev, befindet sich eine Ka

none. Auf das rechte Rad derselben lehnt sich der Kricgsgott Mars,

der in seiner Rechten eine brennende Lunte hält und vor welchem

rechts ein Faß mit Feuerkugeln steht. (Symbol des Krieges). Auf

dem linken Rade der Kanone sitzt eine Taube mit einem Oelzweigc

im Schnabel. (Symbol des Friedens). Die hierauf bezügliche Um-

fchrift heißt: „Der Krieg würd verzehrt, der Fried ern chrt/

Kann man sich auch mit der Mischung des Christlichen und Heid

nischen nicht befreunden, so ist doch des Fürstbischofs Vertrauen zu

der Mutter Gottes und seine friedliebende Gesinnung über jeden

Zweifel erhaben und ermuthigend für fchlimme Zeiten,
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8) Der durch seine Beredsamkeit, Staatsklugheit und Gewandt

heit in diplomatischen Verhandlungen ausgezeichnete Fürstbischof

Johann Philipp Franz von Schonborn (1719—1724) ließ

zum Andenken an seine, am 18, September 1719 erfolgte Bischofs»

wähl eine große Medaille zur Ehre der hl. Jungfrau anfertigen und

dieselbe in zweierlei Exemplaren »,) zu 16 und b) zu 12 Loch Silber

auspräge». Der Av. enthält wie die meisten dieser Medaillen das

Porträt de« jeweiligen Fürstbischofs und der Rev. stellt einen

Aaum vor, auf dem die hl. Maria mit dem Jesuskinde in Wolken

sitzt. Zur Rechten des Baumes halten zwei Engel die päpstlichen

Insignien in die Höhe, links auf dem Baume ist der Reichsadler

mit Schwert und Szepter, dem ein Engel eine Krone aussetzt, an

dem Stamme des Baumes ist das Stiftswappen angeheftet. Zur

Linken sitzt ein gekrönter Löwe (der schünbornische) und im Hinter

gründe sieht man die Mainbrücke und die Festung Marienberg. Das

Ganze umschließt die chronographische Umschrift: L» ul8 »V» i»Inl8

VU»Ll8 OOnONLvIi^ 822V^I (1720 — „Sich, was ihr sder hl.

Marias unter diesen drei Schatten anvertraut ist, das schützt sie,")

Könnte die symbolische Darstellung einen Zweifel darüber auf»

kommen lassen, was man unter den triui8 uiudri8 zu verstehen hat,

so müßte dieser schwinden, wenn man zwei andere Medaillen da

gegen betrachtet, nämlich «) die außerordentlich schöne, nur ein Loch

Silber wiegende Medaille auf die Wahl eben dieses Fürstbischofs.

Vor der Festung Marienberg und der Mainbrücke steht aufrecht der

Bischofsstab, vor diesem kreuzen sich ein blankes Schwert und ein

seine Gaben ausschüttendes Füllhorn, welche drei durch einen Lor-

becrzweig zu einem Ganzen verbunden sind. Die Umschrift lautet:

rno VL0 (^N6^IiL ll'r r^IKI^., d. h. „Für Gott, für

Kaiser und für das Vaterland", denn wenn die geistliche und weltliche

Macht aufrichtig sich verbinden und in Eintracht und gegenseitiger

Achtung Hand in Hand gehen, da ergießen sich reichliche Früchte über

das Vaterland. (6ropp lloll. II, p. 674). — ß) Die kleinere Con-

sccrationsmedaille (00N8INK. 27. ^.V6. 1747) des Fürstbischofs

Anselm Franz von Ingelheim. Eine aus den Wolken ragende rechte

Hand hält am Daumen und den zwei folgenden Fingern je einen

Ring. Die drei Ringe bezeichnen wohl zunächst das Wappen der

Echter, von welchen die Ingelheimer ein Seitenzweig sind, und zu

beiden Seiten dieser Ringe stehen die Worte: III8 l'tilüVs.

19»
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Unmittelbar darunter zeigt sich noch eine andere höhere Trias. In der

Mitte steht ein Altar, auf welchem ein Kissen mit dem Reichsapfel

liegt (Imperium), rechts davon befindet sich die Religion, eine aus

recht stehende weibliche Figur, welche in der R. ein doppeltes Kreuz

und in der ausgestreckten L. einen Kelch mit einer strahlenden Hostie

hält (eeolesia), links davon steht Franlonia mit dem Hcrzogshule,

sie deutet mit der R. auf den Reichsapfel und hält in der L. einen

der Länge nach getheilteu Wappenschild mit dem Rechen und dem

Fähnchen (patria). Zur Erklärung stehen darunter die Worte-

L0OI.L8IH: INrLKIO rHI'LIH:. (S. Dr. Keller im Archiv de«

hist. Vereines Würzburg X, Heft 2 und 3, S. 194, Nr. 4).

Dadurch soll wohl die in neuerer Zeit außer Acht gelassene Lehre ange

deutet werden: Das Wohl des Vaterlandes tan» nur in dem aufrich

tigen Zusammengehen der geistlichen und weltlichen Macht, der Kirche

und des Staates, gedeihen, nicht aber in der Trennung derselben'),

9) Von den folgenden Fürstbischöfen: Christoph Franz v,

Hütten (1724—1729), Friedrich Karl von Schünborn (L,

und ^V. 1729—1746), Ansclm Franz von Ingelheim (1746-

1749) und Karl Philipp von Greiffcnklau (1749—1754),

kenne ich kein Gepräge auf die hl. Marin, mit Ausnahme der zahl

reichen Ingclheim'schc» Batzen mit susoipe et prote^e von 1748,

Adam Friedrich von Seinsheim (W. 1755 — L. 1757 I

18. Febr. 1779), der. wegen seiner Menschenfreundlichkeit eben so

geliebt, als wegen seines Scharfsinns geachtet war, scheint mit be

sonderer Liebe den Maricncult befördert zu haben. Denn obgleich er

eine weit größere Zahl von Münzen präge» ließ als irgend einer

seiner Vorfahren, und Nachfolger in Würzburg und Bamberg, s«

ist es doch Thatsuchc, daß er den hl. Kilian, den LandcSpatron »«>>

Würzdurg, nur zweien Münzen einverleibte, nämlich dem oben II,

^, l beschriebenen Schillinge von 1763 und dann dem gleichfalls

l) In welch' sonderbarer Täuschung sind doch Jene befangen, die vo» einer

Trennung de« Staates und der Kirche, der Kirche und der Schule in all ihre»

Richtungen spreche»? Hat denn Jemand schon von einer selbststänbigen Trennung

de« physischen und psychischen Organismus, oder von einer solchen Trennung un>

seres körperlichen und geistigen Lebens gehört? Ist eine solche Trennung nicht nach

unserer Ausdrucksweise der Tod? Worauf steuern also jene zu, die den Ruf nach

Trennung des Staates von der Kirche, der Kirche von der Schule im Munde

suhlen? — Worauf beruht der Name und da« Wefen de« Gottmenfchen? , . ,
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II, 3, i erwähnten Herzogsthaler v. 1766, (wen,, anders der hier

aufgeprägte Bischof wirklich den hl. Kilian niid nicht den Fürst

bischof selbst darstellen soll) — so wie, daß er den hl. Kaiser Hein

rich II., den Landcspatron von Bamberg, nur dreimal seinen Bam-

berger Unterthanen auf Münzen zum Beschauen gab, nämlich auf

zwei halben Batzen von 1766 (Heller. Nr. 393 und 394) und auf

einem ganzen Batzen von demselben Jahre (Heller, Nr. 395), nie

mals aber diese Ehre der hl. Kuneguude zukommen ließ. Seine

Vorliebe für den Mariencult bcthatigte er dagegen dadurch, daß

cr mit dem Bildnisse der hl. Jungfrau viele seiner Münzen aus

stattete, so drei seiner Ducaten von 1774. 1776 und 1778 mit der

Umschrift: ?^K(MH, 5N^«(MlH: (Heller. Nr. 509. 510.

511), so wie viele ganze und halbe Thaler mit derselben Umschrift,

(einmal mit dem Stempelfchler r^KOX^, r^NlülMIL. Heller

Nr. 496), dann eine sehr große Anzahl von Vierundzwanzigern und

Zwölfern ohne diese nähere Bezeichnung und endlich die Batzen mit

8u8eipe et prntegs. — Franz Ludwig vou Erthnl, der seine

Verehrung gegen den hl. Kilian, gegen diesen und seine beiden Ge

fährten und gegen den hl. Burkard dadurch bezeigte, daß er ihre

Bildnisse auf Münzen setzte, ließ auch 1786 eine» schonen Conven-

twnsthaler mit der klUi-nn», ^ranconillL ausmünzen, und Georg

Karl von Fechenbach, der in die Fußstapfcn seines großen Vor

gängers Franz Ludwig aus Überzeugung trat, und ein besseres

Loos verdient hätte, als das, welches ihm von Westen her durch die

Iacobiner bereitet wurde, der letzt' Fürstbischof von Würzburg,

prägte im Jahre 1795 Bicrundzwanzigcr mit dem Bildnisse der auf

Wolken thronenden Maria mit dem Christkinde, welche gleichfalls die

erwähnte Umschrift tragen.

10) Zum Schlußc mögen hier noch jene Gepräge eine Stelle

finden, welche einige Fürstbischöfe der Verehrung ihrer Namens-

Patronen gewidmet haben. Diese sind:

Ä,) Ein Goldguldeu von Johann Philipp II. von Greif-

fenklau ohne Jahreszahl. Der nicht umschriebene Av. enthalt das

von zwei Engeln gehaltene, mit Fürstcnhut, Schwert und Stab ge

schmückte quadriltc Stifts- und Geschlechtswappen in geschweiftem

Schilde, auf welchem sich die Brustbilder der drei Stiftspatrone

Kilian, Kolonat und Totnan befinden. Der gleichfalls umschriftslose

Rev. zeigt die hl. Maria, umgeben von den beiden Namens
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Patronen des Fürstbischofs, dem hl. Johann und dem hl. Philipp.

Unter diesen steht das von zwei Greifen gehaltene Würzburger Fähn

chen im ovalen Schilde. Eine Zusammenstellung, ebenso erhebend für

den Verstand, wie ehrend für das Herz.

Drei Goldmünzen ohne Jahreszahl d) und o) zwei Doppcl-

duralen und ä) einen einfachen Ducaten ließ Christoph Franz

von Hütten seinem Namenspatron, dem hl. Christoph orus

(Christusträger) zu Ehren prägen. Die beiden Dopvelducaten unter

scheiden sich in ihren Vorderseiten, indem die erste hier das Porträt

des Fürstbischofs, die zweite das fürstbischöflich-würzburgische Wap

pen trägt, mit welchem letzteren auch der einfache Ducaten aus«

gemünzt ist. Die Rückseiten der drei Goldstücke haben gleiches Ge

präge, nur daß das Bild der beiden ersten Gepräge etwas größer

ist, als das des Letzten. Die Legende des hl. Christoph wird hier

mit kindlich patriotischem Sinne nach Würzburg versetzt, der Heilige

trägt auf seiner rechten Schulter das Jesuskind und durchwadet mit

einem Baumstamme, den er in der Linken als Stock führt, den

Main, der an der hier liegenden Festung Marienberg vorüberfließt.

Als Umschrift dienen die Worte aus Psalm XV, 8, die auch in der

Apostelgeschichte II, 25 wiederholt werden: ^ äextris est midi ne

ooiuiuovsar, „Der Herr steht mir zur Rechten, damit ich nicht

wanke." Ein schöner Zug des Gottvcrtrauens, welches den Fürst

bischof beseelte!

L. Bamberg.

Die Landes« und Schutzpatrone Bambergs sind zunächst

Kaiser Heinrich II. der Heilige, und dessen Gemahlin die hl.

Kuncgunde von Luxemburg, denen wir daher auch bald vereint,

bald einzeln auf bambergischen Münzen begegnen.

1) Mit der ältesten Münze, welche das hl. Kaiserpaar dar

stellt, hat uns Dr. Keller in seinen „Supplementen zu Heller's

bamb. Münzen" im Archiv des hist. Vereines Würzburg, Bd. VI,

Hft. 1, 1840. S. 81—82 bekannt gemacht. Es ist dies ein Solidus,

den Dr. Keller, ein erprobter Münzkeuner, dem Bischof Eberhard

II. von Reifenberg (1146—1170) beilegt und den er also be

schreibt:
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„Av. VNltH,LI)V8. Ei» Bischof mit rechtsgcwendetem Ge-

sichte, die Rechte zum Segen erhoben, in der Linken einen Bischofs

stab, ober dem ein Sternchen."

„Reo, Zwei gegeneinander gelehrte Brustbilder, das männliche

rechts mit der Kaiserkrone auf dem Haupte, das links stehende weib

liche mit einem Heiligenscheine. Zwischen beiden ein Kreuz, welches

die Umschrift theilt, und an das jede von den beiden Heiligen eine

Hand legt. Oben zwischen beiden Häuptern L^-j-LL."

Wenn Dr. Keller S. 82 bemerkt: „er glaube durch Publi-

ciruug dieser, seines Wissens noch nirgends beschriebenen Münze der

lmmberaischen Numismatik leinen unwichtigen Beitrag geliefert zu

haben"; so wird ihm jeder einigermaßen Sachverständige gerne bei

pflichten. Daß man aber bezüglich seines freundlichen Anerbietens

S. 85*) „Der Eigenthümer dieses seltenen Solidus ist nicht ab

geneigt, denselben gegen eine zusagende Würzburger Münze zu ver

tauschen," damals nicht Schritte gethan hat, um diese Seltenheit

dem hiesigen historischen Vereine zn erwerben, muß man aufs Tiefste

bedauern.

2) Die weiteren Münze», auf welchen das hl. Kaiserp aar

abgebildet ist, sind in chronologischer Reihe folgende: »,) ein Gold-

guldeu ohne Jahreszahl (Heller Nr. 65) geprägt von Georg III.

Scheut von Limburg (1505—1522), der in seinem Eifer für

Gerechtigkeit die peinliche Halsgcrichtsordnung, die später zur

Grundlage der Karolina diente, verfassen ließ. Die Darstellung auf

diesem Goldgulden, nach welcher Kaiser Heinrich und Kuncgunde die

Domlilche auf ihren Händen halten, uud zu deren Füßen das Lim-

burgische Wappen steht, ist der Typus zu den folgenden Abbildun

gen geworden, so d) zu einem sehr seltenen Dncaten von Johann

Philipp von Gelbsattcl vom Jahre 1600. Dieser Bischof, der

durch sein liebevolles und herablassendes Benehmen sich die Herzen

seiner Unterthanen gewann, legte seine Pietät auch nach oben —

Kaiser Rudolph II. (s. I, 10) — und seinen mehrfach bethätigten

Eifer auch noch durch folgende Münze an den Tag; o) durch einen

Ducaten, gleichen Gepräges v. 1601: ä) durch einen solchen doppel

ten Dncaten (s. Heller Nr. 86—88) «) Von Johann Gottfried

von Aschhausen, der durch seineu Eifer für den Katholicismus und

durch die Unterstützung der Laien sich die Zuneigung des päpstlichen

und kaiserlichen Hofes im hohen Grade erwarb, besitzen wir eine
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Gußmedaille mit Kaiser Heinrich und Kunegundc (Heller Nr. 98),

und V. Johann Georg II. Fuchs von Dorn heim, von den

Schweden hart bedrängt, ließ k) einen Thaler mit dem hl. Kaiser

paar prägen, das den Dom auf seinen Händen trägt, so wie ß)

einen gleichen Ducaten von 1628; ferner n) und i) zwei Goldgulden

von 1624 und 1628 mit derselben Darstellung (s. Heller Nr. 123

—126). Auch Marquard Sebastian, Schenk von Stauffen-

berg, der durch Sparsamkeit die große, durch den unheilvolle!!, vom

Auslande geschürten, 30jährigen Bruderkrieg und durch die folgen-

den französischen Einfälle sein Land schwer drückende Schuldenlast

minderte, schmückte K) 1691 einen Thaler mit dem hl. Kaiserpaare

und dessen Kehrseite mit dem Bildnisse der Gottesgebärerin und

mit der Umschrift: lül^vsu» oinnidu» in te »perantibu» (s. Heller

Nr. 264 und oben II, ^. 6).

3) Hier mögen sich noch anreihen: a) eine gut gruppirte ovale

Medaille von Johann Gottfried von Aschhausen aus dem I.

1610 (Heller Nr. 94), die er als F. B. von Bamberg und Dom

propst von Würzburg prägte. Der Rcv., der leine Umschrift hat,

zeigt folgendes Bild: Die hl. Jungfrau mit der Krone auf dem

Haupte, steht aufrecht auf dem Halbmonde und trägt das Jesuskind,

welches den Reichsapfel in der ausgestreckten Rechten hält, auf dem

rechten Arme. Etwas tiefer stehen zu beiden Seite» im kaiserlichen

Schmucke, der Kaiser Heinrich mit dem Szepter in der R. und die

Kaiserin Kuneguude mit dem Szepter in der L. und halten, jeucr

mit der L. diese mit der R. dcu Dom hinter der hl. Maria, so daß

je zwei Thürme des Domes auf je einer Seite der hl. Maria her

vorragen. Unten zwischen dem Kaiserpaare und zu den Füßen der

hl. Jungfrau befindet sich das quadrirte bamb. Aschhanscu'sche

Wappen, geziert mit der Kaiserkrone, dem Kreuz- und Bischofsstabe;

— d) eiu achteckiges Amulct, welches Lothar Franz von Schön-

born, Erzbischof von Mainz und Fürstbischof von Bamberg, aus

geben ließ und auf welchem sich die Mutter Gottes mit dem Christ

kinde und der hl. Heinrich im kaiserlichen Ornate, der die Dom«

tirche in der R. und den Szepter in der L. trägt, befinden; (Heller

Nr. 329) — o) die Medaille von Peter Philipp von Der«,

dach, auf welcher neben dem hl. Kaiserpaare auch noch der heilige

Otto abgebildet sein soll. Schon oben I, 10, o. ist dieselbe erwähnt

und gezeigt, daß Heller Nr. 223 den hl. Kiliau für de» hl. Otto
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angesehen hat ; — und endlich 6) und e) die beide» gleichfalls oben

I, 10, ». und b. angeführten Medaille» von 1618 u. 1637 mit

dem hl. Kaiser Heinrich n»d dem hl. Kilia» auf die Wiederverei

nigung von Bamberg und Würzburg u»ter einem Obcrhirten.

4) Erscheint der hl. Heinrich allein auf Münzen, so ist er in

kaiserlichem Ornate, mit dem Szepter i» der R. und dem Reichs«

apfel in der L., das Haupt mit einem Heiligenschein umgeben, theils

in ganzer, theils — und so am häufigste» — in halber Figur ab

gebildet. Mit Ausnahme eines einzigen Thalcrs von 1506 und

einiger wenigen Goldmünzen sehen wir ihn nur auf kleine» bamb.

Münzen, auf Batzen, ganzen und halbe», die zum täglichen Ver

kehre bestimmt waren, wie die Schillinge? mit dem hl. Kilian im

Würzburgischen. Münzen derart begegnen wir zuerst unter Anton

von Rote nhlln s. Dr. Meyer ^nt. v. üntsnnam, I'af. II, Xr.

5, 6 und 7. Heller Nr. 42, 43, 46 uud 47; — unter Georg v.

Schaum b er g, s. Dr. Meyer (3. v. 8<:n»umd6rF, l^f. II,

Nr. 1, Heller Nr. 50. Georg III. Schenk von Limburg,

gab seinem Lande im I. 1506 einen nun höchst seltenen Thaler mit

8äN01' UNNKIOV—8-I>irLIi^1'0Ii 1506. (Heller Nr. 64)

dann noch drei gleichfalls sehr seltene Goldgulden 1506, 1511 und

1513 mit dem Bilde des Stiftspatrones (Heller Nr. 66, 68 und

60). Erst über 100 Jahre später — 162? — ließ Johann Georg

N. Fuchs von Dorn heim den hl. Heinrich auf zwei Halbbatzcn

uon 1627 und 1629 und auf vier Batzen von 1627—1630 aus

prägen (Heller Nr. 116—122), uud seine beiden Nachfolger setzten

diese Gepräge fort, Franz, Graf von Hatzfeld, wenigstens auf

einem Batzen im I. 1635 (Heller Nr. 141), und M e l ch i ° r O t t o

Voit von Salzburg, auf einem halben und einem ganzen

Batzen, beide von 1649 (Heller Nr. 164 und 165). Nachdem Phi

lipp Valentin, Voit von Nie neck, während seiner 19jäh-

rigen Regierung mit der Prägung des Landcsftatroncs ausgesetzt

hatte, brachte sein Nachfolger, Peter Philipp von Dernbach,

dies dadurch ein, daß er nach Heller (Nr. 191—195) in den Iahreu

1673, 1676, 1677, 1683 fünf Halbbatzcn und (Nr. 205-209) in

dem Jahre 1680 fünf ganze Batzen mit dem hl. Heinrich ausmünzen

ließ. Auch Marquard Sebastian Schenk von Stauffeuberg

widmete keine Münzen der Art dem Verkehre, aber sein Nachfolger

Lothar Franz von Schonborn, prägte wieder zwei Halbbatzcn
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iin I. 1696 (Heller Nr. 278-279) und zwölf ganze Batzen in Ken

Jahren 1690, 1694, 1696, 1698 und 1700 mit dem Stiftsvatroue

(Heller Nr. 280—291), während sein Nachfolger und Neffe, Fried

rich Karl, Graf von Schön dorn, sich mit goldenen Gepräge»

und kostbaren Medaillen so beschäftigte, daß er diese kleinen Münze»

eben so außer Acht ließ, wie auch sein Nachfolger Franz Konrad,

Graf von Stadion. Zum letzten Male sah sich Bamberg mit

seinem Stiftspatrone beschenkt von Adam Friedrich, Grafen von

Seinsheim, und zwar auf zwei halben und einem ganzen Batzen

vom Jahre 1766 (Heller Nr. 393—395), da die beiden letzten Fürst

bischöfe von Bamberg, Franz Ludwig von Erthal und Chri

stoph Franz von Buseck ihr Land nicht mehr mit den Landes-

Patronen bedachten. Doppelt auffallend muß dies von Franz

Ludwig erscheinen, da er als Fürstbischof von Würzbuig seine

Unterthanen mit den Bildnissen der katron», lVanoouias des heiligen

Kiliau, dann dieses und seiner Gefährten Kolonat und Totnau, und

endlich des hl. Burkard auf Ducateu, Thalern, Vierundzwanzigern

und Schillingern beglückte. Was mag wohl der Grund hievon sein?

5) Die hl. Kuneguude, Bambergs Schntzuatronin, findet sich

zuerst abgebildet auf zwei Denaren, des Bischofs Thiemo, (1196

—1201). Heller kennt diese nicht und Dr. Meyer hat das Verdienst,

am a. O. N. 47, ^»f. II, IKismu Nr. 1 und 2 uns damit be

kannt gemacht zu haben. Beide Denare stellen im Av. das gekrönte

Brustbild der Kaiserin dar, sie hebt beide Hände empor, hält in der

R. ein Kreuz und hat die Umschrift: 8. (ÜIIVM6 Der Re».

von beiden Denaren zeigt ein Kirchcngcbände, auf ersterem wahr

scheinlich der Dom, umgeben von Kreuzchen, auf letzterem vielleicht

die Stephanstirchc, umgeben von Röschen. Beide Münzchen gehöre»

sonder Zweifel dem I. 1200 an, in welchem die Kaiserin Kuncgunde

(-f- 1040) vom Pnpst Innocenz III. heilig gesprochen wurde, und

sind vermuthlich eigens zu diesem Feste, das man mit möglichst

großer Feierlichkeit beging, geprägt worden.

Die weiteren wenigen derartigen Münzen tragen im Avers

Namen und Titel des Münzherrn mit dem bamb. Wappen und im

Revers da« gekrönte Brustbild der Kaiserin, die in der R. den

Dom und in der L. das Scepter halt, mit der Umschrift: 8»nota

L^nFunäi» Irnpsratrix. Diese Gepräge sind nach Heller folgende

Schillinger: von Veit Truchseß von Pommersfcldcn (Nr.55),
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von Georg III. Schenk vo» Limburg (Nr. 60—63), von Wei«

gand von Redwitz (Nr. 70) und von Veit II. von Würzburg

(Nr. 73). — Wo hielt man mehr auf das: Dariäats Dominum

in sanotig e^ug, in Bamberg oder Würzburg?

III.

Spiuchmiinzen und Spruchmedaillen.

Die hicher gehörigen Gepräge zeichnen sich im Durchschnitte

theils durch glücklich gewühlte Gedanken, theils durch gelungene Ar

beit, theils durch hohen Metallwerth aus, und erhalten hiedurch

nicht leicht vergängliche Vorzüge,

^. Wiilzlmig.

Unter den Medaillen, welche

1) von acht religiösem Sinne, von Gottergebenheit

und Gottvertrauen Zeugniß ablegen, wollen wir a) mit jenen

beginnen, welche den Namen Iehova an der Spitze tragen. Es sind

dies die Gepräge Johann Philipp's I. von Schünborn— ovale

Anhängemcdaillen in Gold und Silber, dann Duralen, — welche

die aus Psalm DXXXVI, v. 1, entnommenen Worte: ?nnäa-

MLnt», sHus in innntidu» »anotis als Umschrift haben, d. h.

„Seine ^Jerusalems, des geistigen Sion, der Kirche) Grundfesten

ruhen auf den heiligen Bergen ^auf den Aposteln)". Dies der Sinn

der biblischen Worte, denn der gottbegeistertc Sänger weissagt in

diesem Psalme, daß Jerusalem einst der Mittelpunkt des Christen«

thums werden werde. Hier hat Christus sein Opfer vollendet, hier

wurde die Kirche gegründet. Die fraglichen Gepräge zeigen drei sil

berne Spitzen, welche von dem darüber stehenden Namen Iehova bc-

schienen werden. Läßt sich dies auch rein biblisch deuten, da Jeru

salem auf drei Bergen gebaut war, so hat dies doch Johann Phi

lipp I. auf seine Familie bezogen, denn in ihrem Wappen bilden

drei silberne Spitzen die Grundlage, über die der Schönborn'sche

Lowe rechtshin schreitet, und dürfte dadurch das Versprechen geben

wollen, daß auch seine Familie, mit des Allerhöchsten Gnade eine
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treue Stütze der Kirche sein werde. — d) Sei» und seiner Familie

festes Gottvertrauen charakterisirt Johann Philipp Franz Graf

von Schönborn, der mit vielseitige» Kenntnissen eine große Reli

giosität verband, noch deutlicher mit den Worten: ?irin» in vsum

fiäueia, mit welchen er sein Familicnwappen , die drei silber

nen Spitzen mit dem darüber hiuschreitenden Löwen, auf einem Du«

caten umgab. — o) Durch ^ä^utoriuin no8truin in nomine

äoinini aus Psalm OXXIII, 8. bekennt Johann Philipp II,

von Greiffentlau offen, daß er Hilfe nur im Namen des Herrn

erwartet, und zwar sagt er dies «) auf einem doppelten Ducalen v.

1705, ß) auf einem einfachen von 1703 und uoch drei große Me

daillen 7) von 16, 3) von 8'/, und e) von 8 Loth Silber an Ge

wicht (Krupp Kuli. 2, p. 632). — 6) den Grund dieses Gottuer-

trauens drückt Johann Philipp Franz Graf von Schünborn,

mit den Worten des Psalmisten XI^II, v. 2.: Hui» tu «8, vsu«!

tortituäo mell, (Weil dn, o Gott, meine Stütze bist!) aus, «)

auf einem doppelten, ß) einem einfachen Duralen, 7) auf einer großen,

16 Loth schweren Medaille und endlich auf 2) und e) zwei Medaille»

im Gewichte zu je drei Loth Silber, von denen die eine im Jahre

1720 vom Vestner geprägt ist (6ronn (üoll, II, p. 674). e) Chri

stoph Franz von Hütten bekennt sich voll des Dankes für die

göttlichen Gnaden auf seinen vier Thalern von 1725 (6ronn OoU,

II, p. 688). 1726, 172? und 1728 seinen Diöcesancn gegenüber

zu dem Ausspruche des Psalmisten I^XXXVIII, 2. ^lissl-ioor-

äills Domini in aetornum eantako (Die Erbarmungcn des

Herrn will ich ewig besingen), und ermuntert sie zu gleichem Stre

ben. — l) Auch scheut dieser Fürstbischof sich nicht, offen zu

gestehen, daß er seine einzige Hoffnung auf den Himmel allein setzt,

indem er eine» Goldguldeu mit den Worten schmückt: In 80I0 sne«

uni<2a 00 «lo. — ^) Denn „von Gott kommt alles Gute" — Hin«

oinne donuin rufen Religion und Gerechtigkeit, über einen Alt«

auf dem ein offenes Buch, ein Schwert und eine Wage liegen, und

auf den aus strahlendem Himmel Blumen herabfallen, sich die Hände

reichend, als am 18. September 1719 die Kunde von der Wahl

Johann Philipp'« Franz, Grafen von Schönborn, zum

Fürstbischof von Würzburg und Herzoge von Franken erscholl, auf

einer von Vestner graoirten und zn zwei Loth Silber >insgcpragten

Medaille. — I>) Bei all' seineu Gabeu ist aber Gott an Nicht«
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gebunden, denn — Denn ä»t, oui vult — sagen zwei Viertele«

lhlller von Christoph Franz von Hütten (6ronn Ooll. II, u.

W), o. I. und 1728. — i) Alicr wen» Gott gibt, da jubeln

Frömmigkeit und Ueberfluß — D»t Oeu8, u,nnlauciunt nie-

ta» «t ooni», reruru — wie sich Gerechtigkeit und Religion auf

einer Medaille vernehmen lassen, welche Karl Philipp von Greif-

fentlau auf seine am 14. April 1749 erfolgte Bischofswahl, auf die

Huldigung am 16. Juni uud auf seine Consccrotion am 5. Oct. des

selben Jahres von Besnier in Gold zu 12, 10 und 6 Duralen und in

Silber zu 2 Loth präge» ließ. — K) Fest im Glauben an die Vorsehung

Gottes, dessen er stets gedachte, sprach Johann Gottfried von Asch-

Hause», sich und seinen Untcrthancu in Augenblicken der Gefahr

Muth mit den Worten zu: ^uäenciurn! Dens proviäebit; ')

— I) und Franz Graf von Hatzfeld, ein wahrer Vater all seiner

Unterthancn, ließ zwei ovale Medaillen von verschiedener Größe aber

von gleicher Zeichnung, die größere in Gold zu 6'/,^ Kroue, die klei

nere in Silber, mit dem Gedanken versehen: llso volonte pre-

mor non opprimor (f. Heller Nr. 145). — m) Zu gleichem

Mulhc und zu gleicher Hoffnung mahnt Johann Gottfried II. von

Guttenberg auf einem Viertelsthaler von 1696 mit den Worten :

l'Lrenäum «t spLranäum (Man muß ertragen und hoffen). —

n) Um dazu fähig zu werde«, bedürfen wir der Erholung des Ge

betes, in welchem sich Johann Philipp Franz, Graf von

Schön dorn mit den Worten Davids Psalm I.XXXV, v. 11, zu

Gott wendet: Deäuo ms Oomine in via tus, „Führe mich Herr

auf deiuem Wege", und welches er auf eincr Medaille v. 3 Loth

Silber seinem Lande ans Herz gelegt hat. — o. Findet dieses Ge«

bet Erhörung, dann dürfe» wir uns um so zuversichtlicher mit

v. 4, desselben Psalmes zu Gott wende» u»d ih» bitte»: I^aeti-

lieg, HniiuHin 86rvi tui, „Erfreue die Seele deiucs Dieners",

einem Gebete, mit welchem Christoph Franz von Hütten sich

auf einer Medaille in Guldens Grüße an den Höchsten wendet.

2) Nicht selten finden wir auch Regierungsgiundsatze und

Wahlsprüche der Fürstbischöfe auf ihren Münzen niedergelegt und

dadurch interessante Beiträge zu ihrer Charakteristik.

») Heller Nr. 96 beschreibt diese ovale goldene Medaille v. 3 Kronen aus

dem I. 1618, gibt aber die Umschrift irrig so an: Hullenäum Uomi»n8, riovi-

ä«ut>». — Abgebildet in 6<-<>r>p (,'olleet, nov. II, p, 222.
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»,) Die vierte Anhängemedaillc von Peter Philipp von

Dernbach mit Vineit et »llnat (Heller Nr. 224 — 6i-opz> (üoll.

II, z». 515), dann eine andere «) 8 Loch und ß) 3'/^ Loth schwere

Medaille desselben Fürsten, welche das von zwei Löwen gehaltene,

quadrirte bamberg.-würzb. Wappen mit dem Dernbach'sche» Herz

schilde darstellt (Heller Nr. 21??), endlich 7) ein lange unbekannter

Thalcr v. 1680 (s. Archiv des hist. Vereines Würzburg VII, 2,S.182)

zeigen theils als Rand- theils als Umschrift die Worte : Lkuäiäe

Ooräate, Onnztanter, und mit Recht, denn er war ein Vor

bild aller pricstei lichc» Tugenden, ein Mann von Einsicht und Stand«

haftigkeit. — d. Den gleichen Wahlspruch — nur mit Versetzung

der letzten Worte — hatte Carl Philipp von Greiffenklau, wie

dies die Inschrift Oanäiäe (üorißtanter St (üoräate — auf

der schon oben III, H,, 1. i. angeführte» Medaille zeigt. — «)

Konrad Wilhelm von Wernau bekennt sich auf einem Ducaten

ohne Jahreszahl, und auf zwei Medaillen, von denen die eine zu

6, 5 und 42/4 Loth Silber ausgeprägt ist, die andere aber nur die

Größe eines Thalers hat, zu dem Grundsätze: (^ouLuIte et lüou-

Ltanter. — 6) Friedrich Karl Graf von Schönborn, sagt

auf einer Medaille von 2 Loth Silber, auf einem vierfachen Du

cate» , auf drei Karolinen vom Jahre 1735 , auf zwei Karo

linen v. I. 1736, auf vier halben Karolinen u. I. 1735, auf zwei

halben Karolinen vom I. 1736, auf drei Vicrtelskaroliuen v. 3.

1735, auf drei Viertelskarolinen v. I. 1736, auf drei Doppelducaten

v. I. 1729, auf einem Doppelducaten von 1730, auf einem v. 1?3l,

auf zwei Ducaten von 1729, auf einem v. 1730, auf drei v. 1731

auf einem v. 1732, auf einem v. 1733 und auf einem halben v,

1729, „daß er für den Glauben und das Vaterland mit reinem

Sinn und mit Klugheit lebe" und drückt dies mit seinem Wahl

spruche aus: ?rc» liäe et patria oanclicle et oeräate: wo

bei nicht übersehen werden darf, daß sämm.tliche Goldmünzen Frie

drich Carl's nicht in Ducatengold, sondern nur in Goldgulden« oder

Karolinengold ausgemünzt sind (s. Archiv des hist. Vereines X, 2

u. 3. S. 170—171). — e) Auf zwei doppelten und einem ein

fachen Ducaten hat John»» Philipp Franz Graf von Schön-

bor», der sich die Sicherheit und die Rechtspflege seines Landes

ganz besonders angelegen sein ließ, seinen Wahlspruch: ?re »eeu-

ritzte et ^ustiti», niedergelegt. — t) Doch auch noch auf Höheres
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war sein Streben gerichtet, er wirkte für Gott, den Kaiser und sein

Vaterland, wie wir dies aus der Inschrift: ?ro Den, Oas^r«

et katri«. auf der ausgezeichnet schönen, kleinen Medaille (18.

Sept. 1719), die nur dns Gewicht von 1 Loch Silber hat, ent

nehmen (s. II, 8). — S) Adam Friedlich G raf von Seins«

heim, ausgezeichnet durch seine hohe Begabung und Menschen

freundlichkeit, ließ von Franz Andreas Schcga, Nürnberger

Hofmcdllilleur in München, drei Medaillen von gleichem Gepräge

aber verschiedener Größe — ») in Silber zu 5 Loch und auch in

Gold zu 20 Ducatcn, ft) in Silber zu 2 Loth und 7) zu 1 u. 1^

Loth auf seine Wahl zum Fürstbischof in Würzburg fertigen und

scm mit seinem Regierungsgrundsatze: ^,i8titi»,, Onaritate,

?ietll,t<3, (durch Gerechtigkeit, Liebe, Frömmigkeit) ausstatten. —

b) Franz Ludwig von Erthal uud Georg Carl von Fc-

chenbach äußern auf deu Convcntionsthalern uud Vicrundzwan«

zigern mU der Aufschrift: I'i-u patria, ihren freudigen Dank für

die Opferwilligkcit der geistlichen Stifter, mit der diese das Vater

land zur Zeit harter Vcdrängniß unterstützen, und bekennen sich selbst

z» gleicher Vaterlandsliebe — i) Auf einer 3 Loth schweren silbernen

Medaille, welche Christoph Franz von Hütten zur Erinnerung

an die ihm dargebrachte Landeshuldigung von dem kunstfertige» An

dreas Vestner halte prägen lassen, adoptirte der Fürstbischof für sich

und seine Nnterthanen den dem damaligen deutschen Charakter entnom

menen Grundsatz: „ein Man» ein Wort!" in folgender Weise: tznoä

8LIN«I dictum, 8t»,t)ili8 ^»«r llevuni t,sriuinn8 8Ei'V6t. —

Und jetzt? K) Zu den vorzüglichsten wüvzburgischen Fürstbischöfen zählt

Johann Gottfried II. von Guttenberg. Seine edle Denkweise,

die noch durch seltene geistige Anlagen, so wie durch seine gründliche

Gelehrsamkeit gehoben wurde, offenbarte sich ganz besonders auf

einigen Münzen, von denen die einen seine acht deutsche Gesinnung

bezeugen , indem er sie mit der Umschrift: 8npsr omni«, Fsr-

man», kiä«8'! (Hropr, II, p. 54?) „Ueber Alles geht deutsche

Treue!" ausstatten ließ. Von diesen, das ehemalige Deutschland

ehrenden Geprägen, besitzen wir «) zwei Thaler ohne Jahreszahl,

deren einer den Namen des Stempelschneiders I. 1^,. (— Johann

Link) trägt, der andere entbehrt, ß) einen Thaler mit der Jahres

zahl 1694 und 7) einen Goldabschlag, der bald zu 5, bald zu 10,

bald zu 20, bald zu 24 Ducaten angegeben wird. Edler Fürstbischof!
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wenn Du jetzt wieder erstündest und hörtest, wie es mit der Wahr

heit und Treue in Deutschland steht, wie man öffentlich und dreist

der Wahrheit ins Gesicht schlagt, wie Lüge und Verrath sich brüsten,

wie man Macht über Recht und Wahrheit setzt, wie häufig Meineide

geschworen werden, die das Herz des Menschenfreundes so tief er

schüttern und betrüben, würdest Du diesen an die ehemalige deutsche

Wahrhaftigkeit uud Ehrlichkeit erinnernden Spruch noch einmal

Deinen Münzen aufprägen lassen? (s. vorher i.) — I) Der Tür

kenkrieg, die muthwilligcn Raub- und Verwüstungskriege Ludwigs

XIV., welche Leben und Vermögen Unzähliger gefährdeten, hatten

in dem Herzen Johann Gottfricd's II. bei seiner treuen An

hänglichkeit an den deutschen Kaiser und das deutsche Reich einen

so gründlichen Nbschcu gegen alle Kriege erzeugt, daß er 1693 einen

sehr schönen von I. U. ^V. (?) grauirteu Thaler mit dem ans Vii-F.

^.en, XI, 362 entnommenen Verse: Nulla salus bellc», ^a-

oßiu äeposoimu» omnes, und einem ähnlichen halben Thaler

mit demselben Spruche ausgeben ließ. Welchen Schmerz hätte dieser

acht deutsche Fürst empfinden müssen, wenn er im Grabe die Stimme

hätte vernehmen tonnen, die 1866 in Deutschland zum brudermör-

derischen Kampfe aufforderte?! — Sollten in dieser unbeschreiblich

traurige« Zeit sich nicht alle deutschen Fürsten geloben, jeder sein

Land mit einer Münze zu beschenken, welche den Spruch enthalte:

„Kein Heil im Kriege! Frieden verlangen dringend wir Alle!" —

um im verhängnißvollen Augenblicke an das gegebene Wort zu

erinneren und den Frevel eines Bruderkampfes zu bannen!

3) Auch Wohlthätigkeit und Genügsamkeit, letztere be

sonders beachtenswerth in unserer putz- und genußsüchtigen Zeit,

finden hier Aufmunterung, a) Auf zwei Fünfzehnkreuzerstücken von

1725 und 1726 mahnt Christoph Franz von Hnttcn mit den

Worten Sirach's XIV, 13. jeden seiner Unterthanen: seeirnäurn

vires 6a pauperi „Nach deinem Vermögen spende den Armen",

— d) legt ihnen auf einem halben Thaler von 1725 die Worte

unseres göttlichen Heilands, Apostelgeschichte XX, 35: Leatiu«

est ä«,re Huam aeeipere „Seliger ist geben als nehmen" ans

Herz, uud belehrt sie o) auf zwei einfachen Ducaten von 1725 und

auf einem halben Thaler von 1726 über das, worauf man vor

Allem bei zeitlichen Gütern sehen soll, mit dem Ausspruche Sirach's

XIV, 16: D«, et aeeirie et ^«»tilie«, aniruaii! tuain „gib
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und nimm und rechtfertige deine Seele". — ä) Johann Philipp

II. von Greiffentlau setzte auf die drei großen Medaillen, die

auch »och zu je 8'/« Lolch Silber ausgemünzt wurden, «. ^Huto-

lium uo»truin in nomine Domini, ß. II»,« m^ßn», triaäe na-

troeinants, und 7. 8eiuner iäein, als Rundschrift die Worte Sa-

lomous XV, 16: Neliu» e»t uauouin oum tiinore Ooruini,

csuam ttis8Ä.ui-i ina^ni et ingatiaoiie«: „Besser ist Weniges

mit der Furcht des Herr», als große und unersättliche Schatze", um

zu zeigen, daß des Menschen höchstes Gut nicht im Reichthum be

steht (6ropp (üoü. II, p. 632). Welche Bedeutung man jetzt diesen

Worten beilegt, zeigt die Geschichte unserer Zeit.

4) Zur Feier des I. und II. Jubiläums der Univer

sität Würzburg zur Belohnung für wissenschaftliche Tüch

tigkeit und zur Aufmunterung für Verufstrcue wurden fol

gende Medaillen geprägt:

»,) Peter Philipp von Dernbach beging 1682 das erste

100jährige Jubiläum der Universität Würzburg unter großen Feier

lichkeiten und ließ auf dieses, für ihn sehr erfreuliche und für sein

Land bedeutungsvolle Ereigniß zwei Medaillen schlagen, eine größere

(von verschiedenem Gewichte von ?, 6, 5, 4 und 2 Loth Silber)

und eine kleinere (thalerförmige) aber von gleicher Zeichnung. Der

Av. zeigt das Porträt des F. B. -»-> mit dem Namen des Stempel-

schneiders I. D. (— ^ou. I^nK). Der Rev. enthält zu äußerst von

concentrischen Kreisen eingeschlossen die chrouographische und die

Medaille erklärende Umschrift: ^sl? ^nnV« (ÜLüiLslNV« rVnDHi«

VnIVuLsIiäLlg mmLlrol^!,»!», Im Inneren der Medaille hält eine

rechts aus den Wolken ragende linke s!) Hand zwei an Schnüren

verbundene, von Palm- und Lorbecrzweigcn umgebene Wappenschilds

rechts den von Echter'schen (den des Stifters der Universität) und

links den von Derubach'scheu (den des Festgebers), welche über

schrieben sind: 8VL LINH IKI^VL 6D0KI08I0U. Die liina

tria» sind die drei Ringe des Echter'schen und die drei Herzchen des

Dernbach'schen Wappens (Heller Nr. 235, 6ropp lloll. II, p. 513).

— b) Die zweite ') Jubelfeier der Universität Würzburg wurde vom

') Die jüngste „Kurze Lebensbefchreibung Fianz Ludwigs von und zu Erthal,

Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg u. f. w, Bamberg 1865, Verlag von

Ott» Reindl", läßt in der ersten und zweiten Auslage unter Andern S, 54 den

großen Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn von 1573

Ocst. Nieite»,. !- »»tho! Theo!. VI. 20
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29. Juli bis 8. Aug. 1782 mit außerordentlichem Pompe von dem

großen Freunde der Wissenschaften und der Gelehrten Franz Lud

wig von Erthal begangen. Zum Andenke» an dieses erhebende

Ercigniß ließ der seltene Fürst vier Medaillen prägen, die sein

Münzstempelschneider Johann Veit Riesing gravirte. Die große

Medaille l>. in Gold zu 20 Ducaten, d. in Silber zu 6, 5 und 4

Loth ausgeprägt), gibt im Av. das trefflich ausgeführte Porträt des

Fürstbischofs und im Rev. umschließt ei» Wappentranz jener Würz-

burger Bischöfe, welche die Universität gestiftet und bis zum 2. Ju

biläum regiert haben, folgende eilfzeilige Inschrift: ^oaäeiuill!

^Vii'oetiui'Fsnsis ^ », ^nanus I oonäit» ^ », ^ulio instklura-

t» ^ a XV 8uo<:y88oridii8 ^sio!^ aucta, ^ »Herum »M<2U-

I»r« II ^ ^ubont« .lulii ^ »,1,ii6pots z IV Tal. ^UFiisti!

zlvc!c!I.XXXII j oelsdrat. — Die zweite, in Gold zu 6 Ducaten

uud in Silber zu 2 und 1 Loth ausgeprägte Medaille zeigt im

Av. drei mit dem Fürstenhute, Schwert und Stab gezierte Wappen

schilde ». oben de» v. Eglofsteiu'schen mit der Umschrift: I0^,NN68 I,

ß. unten rechts den v. Echter'schen mit: I11I.I118 und 7. links den

v. Erthal'schen mit: ?K^5s<ü. I.HD0V., und im Reo. dieselbe

eilfzeilige Inschrift wie auf der großen Medaille. — Das dritte

silberne Medaillchen nur ^ Loth schwer, ist der zweiten Medaille

gleich, nur auf der Vorderseite im verjüngten Maßstäbe und auf

der Kehrseite die Inschrift zehiizeilig wegen Zusammenziehung der

Worte WLLNI'L WI.II ^LNN?01L in eine Zeile ') u. Abtür-

bi« 1610 regieren, während er doch erst am 13. September 1617 seine segen«-

reiche Regierung mit seinem tbatenreichen Leben beschlossen hat — und läßt de«

Julius Geistes« und Geschlechtsverwandten, den Fürstbischof von Bamberg und

Würzburg Franz Ludwig von Erthal S. 22, da« „dreihundertjährige"

und T, 31 das „300jährige" Jubiläum der Universität Würzburg, welche 1582

eröffnet wurde, feiern, obgleich Heller in feinen bambergischen Münzen Nr, 55?

und 558 da« 8H)OIsQäüI<: II. auf den Inschriften der beiden großen, von Franz

Ludwig geprägten Iubelmedaillen der Universität Würzburg richtig wieder»

gegeben hat,

') Aussührlichere« über die erwähnten vier Iubelmedaillen der Universität

Würzburg v, I. 1782 s, im XXVII. Bericht de« hist, Vereines Bamberg. S, 42-

48. Daß von der Universität Würzburg diese Iubelmedaillen auch benutzt worden

sind, um hervorragende Verdienste anzuerkennen oder um da« Andenken an

Ereignisse, die für sie eine gewisse Bedeutung haben, zu erhalten, dafür sind au«

neuester Zeit folgende Thatfachen bekannt:
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zung des Wortes ^U6D8'lI in ^UO. — Auf dem vierten nur

^ Loth wiegenden silbernen Medaillchen fehlen im Ao. die Uedcr-

schriften auf den drei Wappenschildchen und im Reo. ist die In

schrift abgekürzt und nur sicbenzeilig.

e) Zur Aneiferung der studirenden Jugend ließ der letzte der

Würzburger Fürstbischöfe, Georg Karl von Fechenbach, zwei

Preismedaillen im I. 1796 Prägen, verschieden an Größe, gleich an

Zeichnung, mit dem Unterschiede, daß auf dem Au. der größeren,

6 Mb schweren, unter dem Porträte des Fürstbischofs der Name des

Graveurs VOL!!^ lV steht, während er auf der kleineren, in der

Größe eines halben Convcntiousthalcrs, blos durch 1) bezeichnet ist.

Auf dem Reo. steht die gewappnete Pallas, die sich mit dem linken

Arme auf ihre» Schild stützt und mit der rechten den Speer halt.

Zu ihren Füßen liegen rechts, Münzen, Bücher, eine Lyra, ein Glo

bus und ei» Fernrohr, links ein Mercurstab, eine Palette und ein

Zirkel. Unten im Abschnitte stehen die aus Oi«. pro ^,ron. 7, 16

gewühlten Worte in drei Zeilen ll^LO 81lII)IH ! ^I)0I^8«I5«.

II^M j ^IM? (Die schönen Wissenschaften geben Nahrung der

Jugend).

6) Diesen Medaillen reihen sich die Franz Ludwig'schen

Thaler mit N«r<:e» ladorum an'), die er theils als Preise, zur Auf

munterung der Schuljugend, theils als Belohnung für pflichtgetreue

Lehrer, theils als Anerkennung besonders rühmlicher Leistungen in

andern Nerufsarten verwendete. Sie haben auf der Vorderseite das

Porträt des Fürstbischofs und auf der Kehrseite sehen wir einen

Tisch, auf welchem eine Landkarte ausgebreitet ist, auf der eiu Glo

bus mit einem Nbseher steht und an welchem ein aufgeschlagenes

Buch anlehnt. Rechts davon sitzt eiu nackter, geflügelter Genius mit

», Zur Anerkennung der besonderen Verdienste, welche sich die Würzburger

Feuerwehr am 6. Jänner 1865 bei dem Brande de« der Universität gehörenden

Neublluthurmes erworben hat, erhielten der Kommandant dieser Feuerwehr Herr

Polamentir Scheuring die große Iubelmedaille in Bilber, und die beiden Herren

Kandidaten der Medizin Friedlich Brand und Friedrich Hopp, beide au« Würz-

b,!ig, die zweite silberne Iubelmedaille, b. erhielt da« Corps Bavaria zu seinem

5«jllhiigm Jubiläum, welche« e« am I. August 1865 in Würzburg feierte, al«

Ehrengeschenl die große silberne Iubelmedaille mit Diplom,

>> Das Genauere über den Thaler mit zl«s<-«» laborum s, XXVII. Be

richt des hist. Vereine« Bamberg S, 24-27.

2«»
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einem leichte» Umhange, mit der L. (auch mit der N.) hebt dieser

einen Kranz i» die Höhe und schüttet aus einem Füllhorn Geld

aus. Die Ucbcrschrift heißt: NLK068 I^LOLIM. Von diesen

Thlllcrn sind mir bekannt «) ein Doppclthalcr v. I. 1786 mit der

Unterschrift V I'M^ I^INK N^IilüI^ und ß) sechs einfache cm«

den Jahren 1786, 1791 und 1794 mit der Umschrift X NIA6

5LIXK öl^NOK.

5. Hier fasse ich die noch übrigen Würzburger Spruchmedaillcn

zusammen, die sich meistens auf geschichtliche Ereignisse thcils de«

Landes, thcils dcS Fürstbischofs und dessen Familie gründen und

die znwcileu in einer gewissen selbstgefällige» Uebcrhcbung bestehen.

Da sich diese Medaillen aber nicht leicht zusammenhangend unter

sich verknüpfen lassen, so gebe ich dieselben in chronologischer

Reihenfolge.

») Peter Philipp von Dcrnbach ließ eine silberne Oval«

Medaille prägen, welche im Au. sein lintsschendes Porträt mit dem

bamb.- würzb. Stifts- und Gcschlechtswappeu am rechte» Oberarm

enthält, u»d im Ncv. die Erdkugel mit pla»clarischc» Zeichen darstellt.

Unter dieser windet sich ein uiihcilucrkündcndcr Basilisk und auch oben

auf derselbe» befindet sich ein solcher, welcher sich um das von einer

mit Traube» dchcuigcucn Nebe »mschlmigcuc Kreuz, daö auf der Erb«

tugcl steht, windet. Dem Kreuze cntlodcrt oben eine Flamme und

die Umschrift VI5KÜI1' 6—1' Z^N^I d. i. „Der Wci» besiegt

und macht gcsnnd," »mgibt die obere Hälfte. Eine Illhrzcchl hat die

Medaille uicht. Wahrschcmlich wollte der heitere Fürstbischof

mit diesem Gepräge wie Horat. 06. I, 18, auf die schlimmen und

gnlen Wirkungen des Weines hinweisen. In letzterer Beziehung

schwebte ihm wohl das Sprichwort: ,,Fra»kc»wci» Kra»kcuwein" im

Allgemeinen vor, im Besonderen aber wollte er de» Genuß gute»,

alte» Fraukeuweincö als Mittel gegen die im I. 1681 aus Wh»

mcn auch i» Würzburg eingeschleppte böse Krankheit — die Pest gc«

»annt — empfehlen. (Heller Nr. 224. Oropp II, p. 515. — Würzb.

Ehronik. Würzb. Bonilas-Vauer II, S. 332).

d) Auf ». eine», Ducatcn v. 1703, ß. einer großen, 16 und

7. einer kleinen, 8'/-2 2oth schweren silbernen Medaille, 3. einem

Thalcr u. 1702 (Uropp II, p. 632) »nd einen» halben Thalcr o°»

demselben Jahre, steht hinter dem qnnorirtcn fürstbischöflichen und

von zwei Greifen gehaltenen Wappen ein Tannciibaum mit der
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Umschrift: Lemper iäem „immer derselbe". Ob der Fürstbischof

Johann Philipp II. t». Greiffcnklllu hiermit seinen eigenen oder

seiner Familie Grundsatz, als Anspielung auf de» Tannenbaum über

seinem Wappen ausspreche» wollte, ist ungewiß. — e) Derselbe

Fürstbischof verherrlicht auf der bereits unter III, ^. 1. 0. an»

geführten Medaille von 8'/« Loch Silber, welche er von G. Hnutsch

graoircu und im Nev. mit der Umschrift: ^Huwrium nostrnm in

nomine Domini umgeben ließ, den auf die herzogliche Würde von

Franken, mit welcher der würzburgische Bischof betraut war, bezüg»

lichcu Spruch: llerbipoli» ^ 8ela ^ ^uäieat enge j et ^ 8tol»

<I, 2). Dieser Spruch steht auf einem mit dem herzoglichen Mantel

umgebenen Schilde, der mit dem Hcrzogshutc, Schwert und Stab

geschmückt ist. — Zur Verherrlichung der am 18. Sept. 1719 ein«

heilig auf Johann Philipp Franz Grafen von Schöuborn

gefallenen Wahl zum Fürstbischöfe von Würzburg und Herzog iu

Frauken sind fünf verschiedene Wahlmcdaillc» vorhanden. Die erste

6) ist im Abschnitte mit v. 18. »ept. NDtüOXIX ! V (^ Vcstncr)

und jede der vier letzten e—I») mit: Natu» 15. Ledr. 1673 > elee-

tu« 18. 8ept. > 1719 < bezeichnet. — ». Ob die erste thcilö zn 3,

lhcils zn 4 Loth Silber ausgeprägte Medaille mit der Umschrift:

Hno clare nii potuit inunere in^u», „Ein größeres Geschenk als

dieses konnte der Himmel nicht geben", von dem Ncngcwähltcn

selbst ausgegangen ist, möchte ich wegen seiner besonderen Geistes«

und Hcrzcnsvorzüge, mit denen er eine große Religiosität verband,

bezweifeln. Vielleicht daß diese Medaille vom Domkapitel oder sonst

einem Freunde oder Verehrer desselben veranlaßt wurde. Der

Av. enthält das 9feldigc, von zwei Löwen gehaltene und mit dem

Fiirstcnhutc, Schwert und Stab geschmückte und mit 9 Helmen ge

zierte würzburgisch-Schönborn'schc Wappen mit der Umschrift: ^on,n.

?üil. l>2.ne. 0. 6. Lp. Herd. 8. li. I. ?«,. 5. 0. vux 6, lraepo.

IluZ. «x 3. li. I. lüciinit. de 8e!iondorn, welche im Vergleiche

mit früheren Umschriften wesentlich erweitert worden ist. Im Neu.

steht ein Baum, links an diesem heftet ein Engel einen ovalen

Schild mit folgender sicbcnzciligcn Inschrift auf: ^on. ?l,ü. j Lranc:.>

eornes j Z, 8euc>iioorii ^ eleet, ^ Rechts von diesem Baume steht

eine Frauensperson, die mit der L, ein auf dem Boden stehendes

Füllhorn hält, mit ciuem Mcrcurstabe in der N. auf dcu Schild

hindeutet uud sich dabei auf die ihr zur N. sitzcudc Francouia, die
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sich mit dein r. Ellbossen auf den ovalen fränkisch - würzburgischcn

Schild stützt, hinwendet, um sie auf den Namen des nunmehrigen

Fürstbischofes aufmerksam zu machen. (6ropp II, p. 674), — Die

weiteren Wahlmcdaillen s) mit Hin« oinus donum sind sch»n

oben III, ^, 1. F.—k., die mit I^auäate vorniurlin in »Kue-

ti» «^u» oben II, init. — und F) die mit ?ro v«o, Ollesare

et katris, oben II, ^, 8 und III, ^, 2, k besprochen worden. Es

übrigt noch die von Vestner gearbeitete Wahlmedaille li) mit I^Ntior

exur^it, premitur oum oongoia rsoti iusn8, die aber

nach der chronographischen Porträtumschrift im Av. erst im Jahre

1720 ausgegeben worden ist. Diese heißt: I«»» - rbll^Ip - ri»iO- 8,-

U«idl^«ll : 8. «. I. r« - o« - DVX ri«?»: N«z. Der Reo. zeigt den Theil

des Gartens am Schön born'schen Schlöffe zu Gaibach, welcher

durch mehrere Springbronnen und in Mitte dieser durch den übei

das Ganze mächtig sich erhebenden Hauptwasserstrahl belebt ist. Da«

Postament des Hauptspringbronnens ziert der gekrönte Schünborn'>

sche Löwe; auf den drei Spitzen oberhalb desselben sitzt ein

Löwe, der den gewaltigen Hauptwasserstrahl emporspeit. Ob die

Umschrift den moralischen Gedanken: „Freudiger hebt sich der Geist

des Rechts sich bewußt, wenn er gedrückt wird" im Allgemeinem

ausspricht, oder ob er auf ein besonderes Ereigniß im Leben de«

Fürstbischofs sich bezieht, vermag ich nicht zu entscheiden (Oropp

II, r>. 674). - Die Consecrati o » des neu gewählten Fürst«

bischofs Johann Philipp Franz wurde am 20. Nov. 1720»°»

seinem Oheim, dem Kurfürst-Erzbischof vonMainz und Fürstbischöfen

Bamberg, Franz Lothar Grafen von Schünborn vollzogen, und

zwar unter Assistenz des Wcihbischofs von Erfurt, Jakob Senfft,

der damals Dechant des Collegiatstiftes zu Aschaffenburg war, und de«

Weihbischofs von Würzburg. Johann Vernarb Mayer. Auf diese

hl. Handlung sind zwei Medaillen jede im Gewichte von 3 Loth

Silber von Vestner gravirt worden; i) Die erste enthält im A»,

das Brustbild des neuen Bischofs und im Reu. eine Kirche, worin

der Mainzer Erzbischof mit den beiden assistirenden Weihbischöfe»

vor dem Altäre steht und seinem vor ihm auf einem Kissen

knienden Neffen die Infel aufsetzt, mit der Umschrift: H. I^otnsario)

I>ario(i80o) ^ronispi^Lopo) st Nlsotsore) No^un(tiiia) et

kl-(inoip6) L«,iud(si'F6N8i) eon8e«i'atirl' Np(i80oz>rl8) Herbipsolen-

8i»). Unten im Abschnitte steht die 3zeilige chronographische In>
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schnft: «ü 8i<ÜL»I)o3 NxcmVg VulüiVs - ^, r^i^vO »Dro». (Heller

Nr. 325). — Die zweite K) Consecrationsmedaille gibt im Av. das Por

trät des Erzbischofs von Mainz und Bischofs von Bamberg Lothar

Franz :c. nnd im Reo. unten einen Thcil der Erdkugel, der rechts mit

U06V^1': und linls mit «llKLI^OI. : beschrieben ist. NechtS

und links von diesem Theile der Erdkugel kniet je ein Genius,

jeder von diesen hält einen ovalen, quergethcilten Schild, der mit

einem Fürstenhute bedeckt, dort mit dem Mainzer Rade und mit dem

Schöüborn'sche» Löwen, hier mit dem Würzburg'schen Fähnchen und

dem Schonborn'schen Löwen bezeichnet ist. Beide Genien weisen auf

die ober ihnen schwebenden Fürsteubildcr hin. Die einander gegen»

überstehenden Schonborn'schen Brustbilder, rechts das des Mainzer

Erzbischofs u. s. w. Lothar Franz und links das des wnrzburgischcn

Fürstbischofs Johann Philipp Franz befinden sich in Sternen, die

reichliche Strahlen um sich verbreiten und mit folgenden Über

schriften, jenes mit I.IIX ll^Nll I^N0I80I, dieses mit N0V4

I.VX L8I' 181^ rmi^irri, zusammen einen Hexameter bildend,

»ersehen sind. Das Ganze umgibt die chronographische Umschrift:

iWüisrl NxanI r^inVI Du I^VlÜL «urVI^Ii (1720). „Cr ^Johann

Philipp Franzi strahlt wider von des große» Oheims gewaltigem

Lichte," und unter dem Abschnitte steht die weitere dreizeilige chro-

»llgrafthische Inschrift: In Lolign^il^iloiii! neroilg ^ yV^»^ IDVs ^ no-

VM»»Iz (Heller Nr. 326). Auch von dieser Medaille gilt die oben

u»ter o. bei der Medaille: yuo äare ui! potuit munere ina^us

gemachte Bemerkung. — I) Auf Christoph Franz von Hütten

sind zwei Wahlmedaillen mit dem Wahltage: NI^OI'. 1724. 2. 001'.

vorhanden, beide von Vestners kunstgeübter Hand. — Schon als

Domdechllnt hatte Christoph Franz von Hütten durch seltene Vor

züge des Geistes und Herzens, durch treue Anhänglichkeit an die

Religion, durch Milde gegen die Domkapitcl'schen Untcrthancn, durch

Unterstützung der Bedrängten, durch Strenge in Handhabung des

Rechts, durch Eifer für die Wissenschaften, besonders für die Ge

schichte, sich die Liebe und Verehrung Aller in dem Grade erwor

ben, daß bei Erledigung des fürstbischüflichen Stuhles Aller Augen

sich auf ihn richteten, daß er daher einstimmig zum Fürstbischof ge

wählt wurde und daß dieser Wahl ein so allgemeiner Jubel folgte,

wie kaum einer andern je zuvor. Wir dürfen es daher nicht als

Selbstüberhebung betrachten , wenn er dem Reverse der einen
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Wnhlmcdaille die Worte: Orsßi» »inor äuosm ksl-it, „derHecrde

Liebe hat den Führer gemacht", oben ansetzte und denselben mit so!«

gcudcm Bilde ausstattete: Franconia sitzt unter einem verdorrten

Baume, woran sich noch ein grünender Ast befindet, hält in d«

R. das Würzburger Fähnchen, lehnt sich mit demselben Arme auf

das Familienwappcu des Fürsten und legt die linke Hand schützend

auf einen vor ihr stehenden Bienenkorb, während die Bienen mit

ihrer Königin in der Ferne schwärmen. Ist diese Medaille als Zeichen

des Dankes unseres Fürstbischofs für seine Wahl zu betrachten, so spricht

er durch die m) folgende seinen Vorsatz aus, daß er nach religiösen

Grundsätzen mit Gerechtigkeit und Liebe regieren wolle. AusLeols-

«iaste» IV, 12 verwandelt er: ?"unioulu8 triplsx äilil«ile ruiupitm

in die chronographische Umschrift: inIrl^X vlrrllüll^ »VU?IiV»

„Das Dreifache reißt schwer", woraus wohl hervorgeht, daß diese

Medaille zu 3 Loth Silber, die auch in Gold zu 15 Ducaten eri-

stirt, erst ein Jahr nach der Wahl — 1725 — ausgegeben worden

ist. Auf ihr halten Religion (in der Mitte), Gerechtigkeit (recht«)

und Liebe (links) — die sichersten Stützen der Throne und die zu-

verläßigsten Bürgschaften für die Wohlfahrt der Unterthanen -

das mit dem Fürstenhute bedeckte drcischildige Stifts« und Geschlechts«

wappcn. — n) Endlich gehört noch hiehcr eine halbe Ducate, welche

Christoph Franz von Hütten zum Lobe Würzburgs prägen ließ

und welche recht laut von des Fürstbischofs bekannter Outmüthig-

teit Zeugniß ablegt. Der Au, enthält das mit dem Fürstenhule,

Schwert und Stab gezierte quadrirte Stifts» und Hutten'sche Fa<

milicnwappen mit der Umschrift ULIiL : (ipulis) — sola, die sich

i» der Umschrift des Rev. DNl'LNoil' N0N I^OII fortsetzt,

Letztere zieht sich über ein aufrecht stehendes, blankes Schwert hin,

das mit der Stola umwunden und mit einem Zingulum daran

befestigt ist. Ja, Würzburg führte das Schwert nur zur Verthei-

digung nicht zum Verletzen! Welche beneidcnswcrthe Aufgabe! -

o— p) Sein Nachfolger war Friedrich Karl Graf von Schön-

dorn, ein Bruder des am 18. Mai 1724 so plötzlich auf freiem

Felde dahingeschiedeneu Fürstbischofs Johann Philipp Franz

und Neffe des bamb. Fürstbischofs und Kurfürsterzbischofs von Mainz

Lothar Franz, dessen Coadjutor in Bamberg er seit 1708 war

und dem er deshalb nach dessen Tode (30. Jan. 1729) hier m,mit>

telbar folgte, worauf er auch am 18. Mai 1729 iu Würzburg auf
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den fürstb. Stuhl erhoben wurde. Sein glühender Eifer für Reli

gion, seine väterliche Sorge für seine Unterthancn, seine Liebe für

die Wissenschaften, seine Pflege der Künste, verbunden mit reicher

Erfahrung und großer GeschäftSgewandheit.bewirkten, daß man noch

lange nach seinem Tode (25, Juli 1746) sich des Ausdruckes:

„Schonborns Zeiten" für gleichbedeutend mit „gute Zeiten" in

Fransen bediente. Ueber die beiden auf die Wahl dieses Fürsten gc»

prägten Medaillen s. oben I, 10, 6 e.

<l) Anselm Franz Graf von Ingelheim stand bereits im

63, Lebensjahre, als er am 29. Aug. 1746 zum Nachfolger Fried.

Karls von Schünbor» in Würzburg gewählt wurde. Eine Krank«

hcit, die ihn kurz nach seiner Wahl befiel, schob seine Consecration

um ein Jahr, bis zum 27. Aug. 174? hinaus. Sein bisheriges

zurückgezogenes Leben und sein religiöser Eifer hatte» seiue neuen

Uiitcrthanen mit den schönsten Hoffnungen erfüllt, aber diese so wie

manche andere Verdienste, die er sich während seiner kurzen Regie«

rung (f 9. Febr. 1749) erwarb, wurde» durch seinen Hang zur

Alchemie, welche ihn Betrügern in die Hände lieferte, ihn zu große»

Verschwendungen verleitete und wahrscheinlich auch Ursache seiucs

plötzlichen Todes wurde, sehr verdunkelt. (Ueber die Münzen dieses

Fürsten s. Archiv des hist, Vereines Würzburg, Bd. X, Heft 2 und

3. S 187—205.)

Zwei Medaillen sind auf seine Wahl und drei auf seine Eon«

secration geprägt worden. Sind diese vom Fürstbischöfe selbst aus

gegangen, so beurkunden sie eine kaum zu billigende Eitelkeit, wenn

von Anderen, so oerrathen sie eine tadelnswerthe Schmeichelei. Die

erste Wahlmedaille im Gewichte zu zwei Loth Silber hat im Av.

das Porträt des Fürstbischofs und im Re v. das Chronodistichon,

welches 1646 statt 1746 aussagt:

Dieses Distichon, eine Anspielung auf das Ingelheim'sche Wappen

heißt :

„Heil, das dem Kreuze entsproß, erschien vor Zeiten dem Erdkreis

Fränkisches Volt! es blüht nun dir aus jenem hervor."

Welche selbstüberhebcnde Zusammenstelluug! — Rechts ruht auf

einem Felsen die Weltkugel und auf diesem das Lamm Gottes mit

dem von Strahlen umgebeneu Kreuze. Um de» Felsen und die
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Erdkugel windet sich eine Schlange, um die durch das Gotteslnmm

besiegte Hülle zu bezeichnen, Links steht auf drei Spitzen zwischen

zwei Panieren eine Kugel, die das Frankenland vorstellen soll. Dil

Kugel ist mit eiuem Hcrzogshnte bedeckt und auf diesem befindet

sich ei» Ring aus dem Echtcr'schcn Wappen und darüber steht dos

iugclheimische geschachtete Kreuz. Unten vor den beiden Kugeln

liegt ei» Band mit der Aufschrift: „KI.LO?. XXIX ^6.«

r) Die zweite seltene Wahlmedaillc von zwei Loch Silber zeigt

im Av. das Brustbild von Anselm Franz mit dem Namen de«

Graveur« VLtjl'^LIi unter dem Arme des Fürsten und im Ree,

oben das von einem Strahlenkränze umschlossene und rechts und

links von Wolken umgebene, ingelheimische, geschachtete Kreuz. Unter

diesen befinden sich in zwei aneinander angelehnten, mit Palmzweigen

besteckten uud muschclartig verwerte» ovale» Schilochcn rechts da«

Stifts- (Rechen) und links das Herzogs» (Fähnchen) Wappen, Di«

Umschrift bildet folgcnocs Chronostichon:

<^»VX ü^ r«H:DI(I!Ii, ?«^<Dl8 üo>, ilvl.

„So viel Steine das Kreuz, so viel Jahrhundert des Glückes!

Franken dir kündet das Kreuz morgentlich heitere Zeit." (?)

Unten im Abschnitte: NI.N07'. 29. ^.UO.

») Zu den Consccrationsmcdaillen gehört eine vier Loth Silbei

wiegende, von Vcstner gearbeitete Medaille, die im Av. mit dm

Porträte des Fürsten ausgestattet ist. Der R c v. enthält einen großen

Mispclbaum, dessen Stamm den Namen N(M1'NIi. trügt. Am un

tersten Zweige rechts befindet sich ein mit dem Herzogshute bedeck«

Ring, welcher IVI^, den Namen des großen Echter« von Mcspel«

brunn umschließt, und ober welchem drei Ringe hängen. Die Spitze

des Baumstammes trägt eine» Herzogshut, der einen mit ^ (-

^nzelinu», Namen des regierenden Fürstbischofs) bezeichneten Ring

bedeckt, unter welchem zwei leere Ringe angebracht sind. Die linke

Seite des Baumes enthält noch fünf größere und kleinere Ringe,

Der Mcspel» oder Mispelbaum , Anspielung auf den Namen Mcspel

bruun, ist mit dem aus VirF. H,sn. VI, 143 entnommenen Ver«-

llusgange: I»LI»l0 ^VlII.80 510N DLl'IlüII' ^IL» „M

der erste (Goldzweig) abgerissen, gleich kommt ein zweiter nach"

umschrieben. Hat man denn dabei auch bedacht, daß dem große»

Julius, der uach einer 44jährigen, nur dem Wohle seiner Unter«
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thunen gewidmeten Regierung am 13. September 1617 starb,

Anselm Franz erst 130 Jahre später gefolgt ist, und daß er dem

Ztllmme Echter nur als ein Seitenzweig angehörte? — Unten im

Abschnitte : «(M8Lc!Ii. 27. 6.V6. ! 1747. >

t) Ueber die zweite gelungene Consecrationsmedaillc s. oben

II, ^, 8, d, - Ueber die beide» kleinen nur wenig bekannten Denk

münzen u) 8LHVLND0 0U(^U ^0 ^87'Ii^ rNK c!LIic!^N

und v) I^i OKUlüL 6I.0ttI^ s. Dr. Keller im Archiv des hist.

Vereines Würzburg, Bd. X, Heft 2 und 3. S. 194—195, Nr. 5

und 6 *) und **).

L. Bamberg.

1. Diesen Abschnitt, der sich mit den Bamberger Spruch«

Medaillen religiösen Inhaltes beschäftigt, beginne ich »,) mit

einer bisher gänzlich unbekannten Gußmcdaille des B. Martin u.

Eyb (1580 resig. 1583 s?), welche erst in jüngster Zeit oon Herrn

Konrad Kirchner von hier, dermalen Baupraktikanten i» Haßfurt,

(Sohn des am 14. Januar 1850 -f hiesigen prakt. Arztes, der auch

uls Numismatiker noch in gutem Andenken steht) ans Tageslicht

gebracht, und Freunden der Numismatik auf die liberalste Weise

zur Ansicht mitgetheilt worden ist. Diese Medaille befaßt sich mit

der Triuität, dem Symbol des katholischen Glaubens. Die

Vorderseite enthalt das sehr schöne, verzierte, zweimal behelmte,

quadrirte, bambergisch-eybische Wappen ohne Schwert und Stab mit

der von der linken Seite beginnende» Umschrift: N^Ii1I^V8

0-6. N?800?V8 sStempelfehler statt: Nri8(NrV8j L^N—L.

Die Rückseite ist mit dem Bilde der hl. Dreifaltigkeit ausgestattet:

oben befindet sich der hl. Geist in Gestalt einer Taube, darunter

rechts Gottes Sohn, wie er vom Kreuze abgenommen wird, links

Gott Vater, und um das Ganze läuft ein Band mit der gleichfalls

links beginnenden Umschrift: 1(rinita8) 8INÜ0I.VU sStcmpelfehler

für 8^öIL0I.VI^ — 5ID—LI. 0^1^01.1(^6.

d) Ernst von Mengcrsdorf, der Erbauer des Schlosses

Geyerswürth, des jetzigen Appelationsgerichtshofes, und Nachfolger

des Martin oon Eyb, bewies seine religiöse Gesinnung durch eine

nur sehr seltene Gußmedaille zu 4^ Ducate» in Gold und zu

"/,« Loth in Silber, die im Au. das Brustbild des Fürstbischofs

mit der Umschrift: NIi^l)81'V8 0. (5. Lk8. L^NL. tragt uud
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im Rev, das verzierte, zweifach behelmte und quadrirte Bamberg«

Mengersdorf'schc Wappen ohne Schwert und Stab mit der Um

schrift: äDIVI'OIi—DLV8 MNI (Gott ist mein Beistand. -

Heller Nr. 84).

o) Franz Lothar von Schonborn bekennt auf einem von

Georg Fr. Nürnberger geprägten halben Thaler von 1694, dann

auf mehreren ganzen Thalern von 1694, 1696, 1697 und auf einer im

Jahre 1694 von Hcmtsch gearbeiteten ovale» Medaille (Heller Nr,

292—296 und 311) seine Abhängigkeit von Gott durch den Spruch

aus Psalm XXX, v. 16- IN U^NILV8 D(MI5lI 80LI28

NLH) („in de» Händen des Herrn ruht mein Schicksal").

ä) Ob den aus ?auli Npi»t. n6 l'imotn I, I, 17 oder W«

^uä»6 Kpist. v. 25 entlehnten Satz: 80I.I VI50 6I.0IM

(„Gott allein sei Ehre!") mit welchen die seltene Gußmcdaille von

Johann Georg I. Zobel von Gicbelstadt ausgestattet ist, dn

Bischof selbst ausgewählt hat, oder ob diese Medaille als Hnll>i-

gungsmedaille betrachtet werde» muß, ist sehr zweifelhaft. Ist Elfte

res der Fall, so hat der Bischof nach Ausweis der Iahrzahl 157?

diese Medaille unmittelbar nach seiner Wahl prägen lassen und

dadurch einem seiner religiösen Grundsätze Ausdruck gegeben, dam,

müßte aber die Inschrift des Av. für lOll^N-jne^ 6N0K6L-

I? ins) L?I8<ÜO^pus) L^NL ^srßslizi^ stehen. Haben wir aber

in diesem Gepräge eine Huldigungsmcdaille vor uus, dann steh!

die Inschrift für I0HäN:s» 6L0Ii6L:s? io) Lri^O:^

L^NL:^6rß6U3i^ und der Spruch 8oli Den Flori«, müßte als

Mahnung für den Bischof aufgefaßt werden: mehr im katholische»

Sinne zu handeln und die Ersparnisse seines Porfahrcrs Veit II

von Würzburg (1561—1577) nicht blos zu seine», Vergnüge«,

(Gcyerswörthgarten und Maierhof bei Mcmmelsdorf jetzt Scchoi)

zu verwenden. Aber mußte man sich in diesem Falle nicht frügcin

warum hat man,wcnn man dies schon damals ucrmuthcte, den Ioha»»

Georg I. auf den bischöfliche» Stuhl erhöbe»? (Heller Nr. 82),

Ueber die Medaille» e) ^uäenäuin ! Dens provicledit s. III,

^, i. 1l. Heller Nr. 96 und 97. — l) I)sn volent« premor nun

oppriruor s. III, ^, 1. I. Heller Nr. 145. — 3) ?ro 66« st p»-

tri«, 0Ä,näiäe et ooräate s. III, ^. 2. 2. Heller Nr. 335, f. G

n. Den tiefsten Gedanken enthält wohl die seltene ovale G>ch°

medaille von Johann Philipp uouGcbsattcl aus dem Jahre ItM



Von vr, I. Gutenäcker. 517

welche in Gold, Silber und Blei ausgemünzt worden ist und welche

im Satz: VONINL N0I.() VIVLKll NI8I l'LciVN N0M^li

zur Bcherzigung zeigt. („Herr! ich will nicht leben, wenn ich nicht

mit dir sterben werde." Heller Nr. 89). Wohl mögen dem fromme»

Äischofe die Worte des hl. Paulus in seinem Briefe »6 knilinn I,

25: ä^?l -s«? ?« !Hv Xp'.?«;, x,Äi ?« ä^zyUvelv x^p3l^. oder des Tho«

was von Kempis in: De imit. lünristi I, 23, 6. vorgeschwebt

haben: 8tu<l6 nun« taliter vivsre, ut in nnra inorti» vale»»

votiug ^arläer« l^ullin tirnere. Di»os nun« ruori inunäo, ut tuno

iueinill» vivsr« «um <Ünri»to. Di8os nun« omni» oontemnere,

llt tun« 5108813 linere aä <ünri8tuin ner^ere.

2) Die Sprüche ethischen Inhaltes, mit denen mehrere

Medaillen geschmückt sind, gelte» der Liebe, der Tugend, der Treue,

der Eintracht und ermuntern zur Ausdauer im Unglücke a) Veit

II. von Würzburg, dessen ungewöhnliche Sparsamkeit dem Stifte

sehr zu statten kam, sprach auf einer ovalen Gußmcdaillc den Satz

au«: VIKINI'I 501^VN^. 00NL8 „Der Tugend schließ« sich

das Glück als Begleiterin an", nur darf mc>» dabei nicht, wie es

gewöhnlich geschieht, blos an das äußere Glück denken, sondern an

dns höhere, an das innere Glück, welches der Tugend stets zur

Seite steht (Heller Nr. 77).

d) Von dcmselbcu Bischöfe haben wir zwei Gußmedaille» aus

dem Jahre 1575, auf denen er zur alten deutschen Ehrlichkeit er

muntert und seine» Uittcrthancn die Lehre einprägt: „Worthaltc»

macht reich" und dies im Gegensätze zur Jetztzeit mit de» Worten

tbut: OII'^1' sLKV^I^ 5IUL8. (Heller Nr. 78, 79).

«) Auf einem Ducatcn und 6) auf einem Thalcr, beide vom

Jahre 1750 und geprägt im Avers von ?. ?. V^. (— Peter Paul

Werner) und im Revers von (?. 6. 1^. (— Cristoph Gottlieb

Lauser), legt der Fürstbischof Johann Philipp von Franteusteiu

durch den Hexameter INVIOI^I^ 5IDL8 ?^X LI' «0N-

00KVIH. I'IKKI^.N'I'. („Unverletzte Treue, Friede u»d Eiutracht

mache» stark" Heller Nr. 365 uud 366), seinen Untcrthaueu eine

jetzt wenig geachtete Wahrheit ans Herz.

e) Franz Lothar von Schön born empfiehlt die den

Deutschen nicht oft genug einzuprägende Lehre: „Eintracht macht

stark", durch das Homoioteleuton NVXINVIi 81 VNIblVIi

auf ciucr zwei Loth Silber schweren und von ?- H, N. — Philipp
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Heinrich Müller geprägten Medaille (Heller Nr. 316) — t) wie

derholt diese Lehre auf einer weiteren, von eben diesem Augsburg»

Künstler gravirten Medaille mit den Worten: NON M8I 0M-

IV^OI'18 li^DIIs. („Nur wenn die Strahlen sich vereinen."

Heller Nr. 315) und ß) rühmt endlich die Eintracht als Mutter des

Friedens mit den Worten ?^c?I8 c?0N(NKI)I^ U^INK aus

einer ein Loth Silber wiegenden, von Peter Paul Werner geprägte»

Medaille. — n) Bischof Melchior Otto. Voit von Salzburg

(1642—1653), dessen Fürsorge für Wissenschaft und Unterricht Bau»

berg zu beständig«» Danle verpflichtet hat, tröstet sich auf einer

sehr interessanten Medaille für all das Herbe, welches ihm die

letzte Zeit des 30jährigen Krieges noch verursacht hat, mit der

Worten: k081' ^DV6Ii8^ > KVK' <HVIL80^^. Auf dieser »°n

Philipp Heinrich Müller gearbeiteten, und 2 Loth Silber wiegenden

Medaille (Heller Nr. 168), beurkundet er sein Gottvertrauen zugleich

dadurch, daß er über Bamberg die Segensstrahlen Iehovn's sich aus

breiten läßt, und ermuntert die Seinigen in Hinblick nach Oben s°

zur Ausdauer im Unglücke.

3) Die übrigen Spruchmedaillen, die meist durch geschichtliche

Begebenheiten veranlaßt sind, glaube ich hier am zweckmäßigsten in

chronologischer Reihe aufführen zu können, Franz Lothar verherr

lichte den Frieden zu Ryßwick (1697), in welchem der raubluslige

und ländersüchtige Ludwig XIV. seine sogenannten Rnmionen außer

halb der deutschen Provinz Elsaß wieder herausgeben mußte, durch

folgende Medaillen und Münzen, die, weil er sie doch zunächst als

Erzbischof von Mainz schlagen ließ, nur nach ihren Sprüchen an

geführt werden sollen. Diese sind: s) ein medaillenartig geschnittener

Ducatc« von Georg Fr. Nürnberger mit ^L4 r^0I8 (Heller

Nr. 297); — d) ein doppelter Ducaten von gleichem Gepräge (Heller

Nr. 298); — o) ein medaillenartiger Ducaten mit I^VNlM

NVNINN von demselben Künstler (Heller Nr. 299); — ä) ein

ähnlicher doppelter Ducaten (Heller Nr. 300); - e) ein Ducaten

mit OOl^OKOIH, (Heller Nr. 301) ; — k) ein Ducaten ähnlich »-

(Heller Nr. 302); 3) eine silberne Medaille von P. H. Müller mü

der Umschrift: ?«0 6I.0ItI^ DN LI' 8^1.V1N IN?LMI.

erinnert an die unter II, ^, 8. aufgeführten Medaillen (Heller

Nr. 313 und 314); — l,) Die bereits unter 2. erwähnten Medaillen

NON NI8I (^(M1VNc!1'I8 K^I)I18: NVNINVü 81 VM«V«j
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Heller Nr. 318) u. s. w.

4. Hieher gehören noch: a) die Medaille auf Lothar Fran

zens 51. Geburtstag, den 4. October 1706, (Heller Nr. 320, —

b)die Medaille auf die im Jahre 1711 zu Mainz erbaute Fontaine

mit I^UPH^I N^VLI8: VL^I^Ii^Ii^ DLVKI ^0^1?^^.

«HVL 001i,0^^. (Heller Nr, 381); - o) die Medaille auf die

Weihe seines Neffen Johann Philipp zum Bischof von Würzburg

(Heller Nr. 325), und endlich 6) und s) die beiden Stcrbeinedaillcn

ä. mit ?«,I5i0I?^I.I3 VLNH, DLl'Lcül' ^. 1729 (Heller Nr.

324) und s, (Heller Nr. 32?) mit I^LKLNä, LLI.INHV0.

Die vorstehende Arbeit war die letzte, welche der am 4. No

vember 1866 verstorbene Verfasser wenige Tage vor seinem Ableben

vollendete. Er hatte dieselbe ursprünglich auf meinen Wünschen hin

für die treffliche Zeitschrift „Chilianeum" begonnen. Ehe er sie aber,

damals schon leidend, zum Abschluß bringen konnte, hörte leider jene

Zeitschrift auf. Sofort bestimmte ich elftere, welche, weil in ihrer Art

trefflich, für die Österreichische Vicrtcljahresschrift, die in

ihrem Programme „II. Monumentale Theologie" ausdrücklich

die bischöfliche Numismatik in die Reihe der zu behandelnden

Gegenstände setzt, indessen in der ganzen Arbeit jener acht katholische

Geist weht, der seit Jahrhunderten das Erbtheil der Kinder des

hl. Kilian, so nannten sich die Franken gerne, - gewesen war.

Ein solcher Franke war auch der nun selige Gutenäcker,

geb. am 4. Dcc. 1800 zu Stadtschwnrzach in Franken, ein Mann

der seine Bildung in Wirzburg erhielt, seit 1824 bis 1861 ununter

brochen dem Staate mit seltener Liebe und Treue diente, sich als

Lehrer und Erzieher der studierenden Ingcnd auszeichnend, Guten

äcker war kein Philologe jener Schule, die über die Sylbe den Geist

zu vergessen pflegt, auch kein Lehrer, der dem Grundsatze huldigt,

Studicnlliistaltcn seien Lehr aber keine Erziehungsanstalten. Im

Gegcntheile, ihm war die Philologie dlos Mittel zur Verstandes«

und Herzensbildung, wobei ihm überdies das positiv christliche

Clement das Höchste war. Gutenäcker war Laie, war Familien

vater, aber den Vorschriften und Geboten seiner Kirche so

aus inniger Seele treu, daß viele Geistliche sich ihu als Vor

bild hätten wählen können.
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Drei Gegenstände waren es, die ihn in seinen Erholungs

stunden beschäftigten ») die griechischen Mathematiker, b) die frän

kische Geschichte und o) spcciell die fränkische Numismatik, zu

der er durch eine Reflexion Oberthürs, mit welcher dieser seine Er

zählung von Entstehung der zuerst von dem hochsinnigen Franz

Ludwig mit der Aufschrift ?rn ?atri«, geprägten Münzen schließt

(Taschenbuch 1796, S. 70 73), hingelenkt worden war.

Die Stelle, welche er selbst in seiner Festrede „Ueber würzbur-

gisch-fränkische Numismatik" Würzburg 1858,S. 23, aufführt, lautet:

„Für die Liebhaber und Sammler müssen diese Münze»

nun einen viel höheren Werth haben, und der gelehrte Nu

mismatiker wird sich freuen , daß er zur Empfehlung seiner

Wissenschaft nun auch sagen könne: selbst für die Tugend

lehre sei sie wichtig. Und wer immerhin eine solche Münze

fürohin iu die Hände nimmt, wird an den großen Grundsatz,

worauf das Glück der bürgerlichen Gesellschaft ruht, erinnert:

daß jedes einzelnen Menschen Kräfte dem Vaterlnnde und der

gcsammten Menschheit zugehören, und zum allgemeinen Meu-

schcnwohlc verwendet werden müssen."

Dieses Letztere hat der liebe Freund Gutenäcker treu erfüllt, ohne

hier besonderen Dank zu crute»! Indem ich diese seine letzte Arbeit')

die mit dem bedeutungsvollen Schlußworte: l'si-rsiiÄ, rsünuuo —

endet, vor mir liegen sehe, entwindet sich dem Herzen der letzte Freundes

Wunsch: Illlve pia Änima! Lulauci.

>) Nußer seinen Programmen und Gelegenheitsschriften <13 an der Zahl),

die sich in seiner vortrefflichen Schrift „Verzeichnis; aller Programme und Gtle>

genheitsfchriften , welche an den t. bay. Lyzeen, Gymnasien und Lateinschulen

vom Schuljahre 1823/24—1859/6« erschienen sind, Bamberg 1862" — verzeichne!

finden, gab Gutenäcker heraus:

1825. Kreismesfung de« Archimede« nebst dem Commentare de« Eutoliu«, giiech

und deutsch. Würzb 8, (10 Bogen.)

1834. Vitn ?»»!> zlelisxi 8«Neäii «b ä. li. t>o38i<li<, 2itt«r »«riptu. V^is««b. 8, (4 Vg !

1835. Geschichte de« Gymnasium« in Mllnnerstadt. — 1 Heft. Würzburg 8. (9 Soge»-!

1838. Ueber würzburgifch-fiänkische Numismatit. 8. (2 Bogen.)

1841. Der Würzburger Gymnasialcursu« vom 3. Nov. 1815 bi« 3«. Aug. 182»,

Würzb. <5 Bogen.)

1842. Beilrag zu einer kritischen Geschichte der Salzburg. Würzb. 8. (2 Bogen,!

1860. Satzungen der t, b. Studienanstalt Bamberg 8. (2 Bogen.)

1862. Beiträge zur Litteraturgeschichte Bamberg«, Bamb. (3 Bogen.)

1864. Franz Ludwig Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, Herzog zu Franlen

in seinen Münzen. Bamb >5 Bogen.)

1866. Zur Geschichte de« Freiherr!, von Aufsessischen Studienseminar« zu B»m>

berg. Bamb. (5 Bogen.)
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Verzeichnis

der unter Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster.

Zusammengestellt von vr, Theodor Wicoemonn,

I. Niederösterreich.

Chorherrenstifte: St. Andrä an der Traisen, St. Polten, Tirnstein

Venediltinerstifte.' Klein-Mariozell.

Prämonstratenserstifte: Peineck.

Cisterzienserstifte: Lilienfeld; Seißenstein.

Piaristenkollegien: Wiener-Neustadt.

Dominikaner: Krem«,

Paul an er: Neustadt, Rann»,

Karmeliten: Mannersdorf, Neustadt, St. Polten.

Camalduneser: Iosephsberg bei Wien.

Franziskaner u. Minoriten: Aspein. Eggenburg, Enzersdorf. Felds»

derg, Hamburg, Ib«, Kazelsdorf, Klosterneuburg, Langenloi«, Neulenqbach Stockerau

und Zistersdorf. '

Kapuziner: Brück an der Leitha. Hollabrunn, Korneuburg, Krem« Med-

!mg, Neunkirchen, Neustadt, P°y«dorf, Scheid«, Schwechat, Tuln. Waidbofen an

der Ib«, Waidhofen an der Thaya,

Augustiner: Baden, Brück an der Leitha, Korneuburq, Maria Brunn

Hieronymitanei: Kirnberg, Schönbach.

Kart Häuser: Agsbach, Gammina, Mauerbach.

Dominikanerinnen: Imbach,

Ehorfrauen de« hl. Augustin: Kirchberg am Wechsel.

II. Oberösterreich.

Ehorherrenstifte: Ranshofen, Suben, Walbhausen.

Benedittinerstifte: Garsten, Gleinl, Lambach, Monbsee,

Eisterzienserstifte: Vaumgartenberg, Engelhartszell.
Piaristen: Freistadt. «. » v ,

Dominikaner: Münzbach, Steher,

Paulaner: Thalheim.

Franziskaner u. Minoriten: Enn«, Greinburg, Linz, Pupping, Wel«.

Kapuziner: Braunau, Freistadt. Gmunden, Linz am Urs«, Linz im

Neingarten, Scharding, Steher und Wel«

Oeft. Ni«telj. f. lath»l, The»l, vi. 21
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Karmeliter-Nonnen: Linz.

Cölestinerinneu: Steher.

Dominikanerinnen: Windhaag.

III. Inner öfter reich. (Steiermark und Kram.)

Chorherren nach der Regel des hl. Augustin: Pöllau, Rottmann, Stainz.

Benediktiner: Admont, (der bezügliche Befehl wurde durch Vermittlung

Salzburg« rückgängig gemacht), Arnoldsteiu, St, Lambrecht, Ossiach, St. Paul,

am 23. October 1783 wieder al« bestehend erklärt.

Listeizienfer: Landstraß, Sittich, Straßengel.

Pi allsten: Gleinsborf, Graz, Marburg.

Dominikaner: Graz, Leoben, Neutloster, Pettau.

Paul an er: Cilli, Maria Trost, Ulimie.

Kaimeliten (unbeschuhte! : Graz am Schloßberg, Graz im Münzgraben,

St, Johann bei Herberstein.

Karmeliten (beschuhte): Voitsberg.

Franziskaner u. Minoriten: Feldbach, Friedau, Graz, Iudenburg,

Lanlowitz, Marburg, Mautern, Mllizzuschlag, Nazareth, Rudolphswerth, Run,

Graz (Minoriten), Laibach, Winbifch-Feistritz.

Kapuziner: Brück a. d. Mur, Cilli, Fallenburg, Graz in und vor der

Stadt, Harlberg, Kniltelfeld, Krainburg, Laibach, Leibnitz, Leoben, Warburg

Murau, Radkersburg, Rudolphswerth, Schwamberg,

Augustiner (Barfüßer): Graz im Münzgraben, St. Johann bei Herberstein,

Laibach vor der Stadt.

Tiinitarier: Graz auf dem Grieß,

Augustiner (beschuhte): Laibach, St. Leonhardt.

Barmherzige Brüder: Graz.

Servilen: Tybein.

Kalthäuser: Freudenthal.

Benediktinerinnen: Goß.

Dominikanerinnen: Graz, Mahrenberg, Michelstatten, Studenitz.

Klarissinnen: Bifchoflack, Graz, Iudenburg, Laibach und Münkendois,

Karmeliterinnen: Graz.

Cölestinerinnen: Marburg.

IV. Littorale.

Franziskaner: Görz, Grigano, Porpeto, Sallano.

Kapuziner: Görz, Grabiska, Trieft.

Barmherzige Brüder: Trieft.

Dominikaner: Farra, Kormon«,

Karmeliter Barfüßer: Kastagnavizza,

Poverellen: Farra.

' Benebiltinernonnen: Trieft.

Klarisfinnen: Görz.

Mitschwestern der Liebe: Kormon«.

V. Tirol.

Kollegiatstifte: Bozen, Innichen.

Regulirte Chorherren: Grieß, Walschmichel.

Benediktiner: Marienberg.

Listeizienfer: Slams.

Dominikaner: Bozen,

Augustiner: Seefeld.

Karmeliter (beschuhte!: Lienz.

Franziskaner: Brankolim, Innsbruck, Kaltern, Relfnitz.

Kapuziner: Eppan, Innsbruck, Kitzbühel, Lann», Mals, Ried, Rovendo.
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Servilen: Volder», Waldrast, Weißenstein,

Hieronymitaner: Borstlberg.

Benediltinerinnen: Münster, Seben, Sonnenburg-

Adeliges tönigl. Damenstift in Hall.

Cölestinerinnen: Grieß,

Karmeliterinnen: Lizzan».

Dominikanerinnen: Lienz, Marienthal, Steinach.

Augustinerinnen «beschuhte): Sack»,

Augustinerinnen (unbeschuhte): Schwatz,

Servitinnen: Nrlo, Innsbruck.

Gesperrtes Regelhau« in Innsbruck.

VI. Vorarlberg.

Kapuziner: Bludenz, Bregenz,

Klarissinnen: Valbuna.

Dominikanerinnen: Nltenstadt, Bludenz,

Listerziensernonnen: Ohlsberg,

VII. Mähren und Schlesien:

Regulirte Chorherren: Fulneck, Olmütz und Sternberq.

Listerzienser: Saar, Wellehrad,

Prämonstilltenser: Brück, Hradisch und Obrowitz.

Paulaner: Morziz, Pirnitz, Wranau.

Servilen: Iaromirz, Woßely.

Augustiner (beschuhte) : Fratting, Gewitsch.

Dominikaner: Boskowitz. Brunn, Iglau, Schönberg u, Troppau

Franziskaner u. Minoriten: Brunn, Kremsier, Mährisch - Triibau

Llmlitz (Minoriten und Franziskaner), Troppau und Znaim.

Kapuziner: Brün», Gaya, Iglau, Namiest, Nikolsburg, Olmlltz, Proß-

mtz, Wischau, Znaim.

VIII. Vorderösterreich.

Regulirte Chorherren: Waldsee.

Dominikaner: Konstanz.

Kapuziner: AltbieUsach, Freiburg, Ratholdszell, Rottenburg, u. Villinqen

Dann fielen 14 Klöster der Dominikanerinnen, 17 Klöster der Terliarien

°e« hl. Franziskus, 2 der Clarissinnen und 4 der Cisterzienser-Nonnen.

IX. Wien.

1. Aufgehobene Klöster.

Da« sogenannte Königskloster zu St. Maria. Königin der Engel,

d°m Orden der hl. Clara, nächst der kaiseil. Stallbuig am Iosephsplatz. 1582 von

Aisllbeth, Tochter Kaiser« Maximilian II. und Witwe König« Carl IX. von

Fiantreich gestiftet, wurde es 1782 aufgehoben. Die Vorder- und Nebengebäude

wurden abgebrochen, die Bauplätze verlauft und an deren Stelle der gräfl.' Fries'-

!che Pallast (jetzt Palavicini) und die beiden evangel. Bethäus« erbaut. (H.»«wil>

8,<üÄ IX. 1 p. 164—17«; Hormayr, Stadt Wien, VI, 3. S. 71—76; Schim

mer, Wien seit sechs Jahrhunderten, Wien 1847, II, S. 434—442,.

Da« Chorfrauenlloster zur Himmelspförtnerin in der Rauhensteingasse.

1230 von Constautio, der Tochter Bela's III. von Ungarn gestiftet und 1320 von

Agnes, Konigin von Ungarn und Tochter Kaiser« Albrecht I. erneuert, wurde es

°m 28. Sept. 1783 aufgehoben, Kirche und Kloster «»gebrochen und der Platz zu

Privatwohnungen verbaut. (1'bontiHu«,«!', ditu« et ?5Nßl«»«u« »eäiuin relißic>«l»ruiii

21«
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Viennen»inm, Vi«nn,« 1727, p. 25—29; H,u«tll» Lac« o, I. p, 93—1N2; H°i-

Mllyr, S, 48-6«; Schimmer a, «, O. 378—384),

Nonnentlostei zu St, Nicola«« in der Singerstraße, 12?z

gestiftet, 1468 dem St. Georgsorde», 1545 den Franziskanern und 1«24 dl»

Llarissinnen übergeben wurde es 1782 aufgehoben. Die zierliche Kirche sammi den

Klostergebäuden wurde abgebrochen und der Platz mit 2 Häusern in der Grünon-

gergasse, einem in der Nicolausgasse und mit 2 in der Singergasje verbau!,

(Hu«ili» 8»or» o. !, 70—82; Hormayr, 42—48; Stelzhainei, kirchliche T°P«gn>

phie XIII, S. 226-262; Schimmer, S. 371-427».

Kloster der unbeschuhten Karmeliterinnen bei St. Joseph in

der Sterngasse (Siebenbüchnerinnen). 1628 von der Kaiserin Eleonore geflu

tet wurde es 1783 aufgehoben, die Kirche entweiht und da« Ganze in ein Polizei'

hau« umgewandelt, (^uxtri» 8»or» e. I. 126—13N; Hormayr, 69—71 und Schim

mer a. a. O. 417—421),

Frauenlloster zu St Jakob auf der Hülben. Bei der Aufhebmz

wurde die Kirche und der fogenannte Iakoberhof abgebrochen und der Platz Verb»,

im Klostergebäude und in dem Nebenhause da« kaiserliche Stemftelamt, St»i!!>

gilteiadministrlltion u. a. untergebracht, (IKonI,«»»«!-, 0,tu» et ^ru^rez«»«, e !

61—62; Hu«tri» 8-le>-!>., IX, 1. p, 59—62; Hormayr, <:. !. VI, 3. S, 65-«^

Schimmel a ll, O. S. 384—389).

Nonnentlostei zu St. Laurenz auf dem Fleischmarll. 1W

von Friedrich dem Schönen gestiftet, von Rudolph IV. erweitert und 1630 »bt»

mal« vergrößert wurde e« 1783 aufgehoben und an die Stelle von Kirche, Klcjw

und Zuhäusern der jetzige große Lorenzerhof erbaut, ll'tionr!»,!»«!-, p. 8—1!;^»

»tri» 8»er» e. I. 50—53; Hormayr, 67—69 und Schimmer, 412-417).

Minoritenlloster in der Stadt, Diese« berühmte Kloster »u« w

Zeit der Nabenberger wurde 1783 ausgehoben, die Mönche in da« Kloster ln

Weißspanier in der Alservorstadt übersetzt, die Kirche der ital, Gemeinde ei»-

geräumt und da« Klostergebäude zum Sitze der niederöst. Regierung besünm!,

(1'n<,n!i»u»er, p. 19—25; H,u«tri» 8»<:r», 150—160; Hormayr, 2, 90-M

Schimmer, 400—412, und Lind, zur Baugeschichte der Minoritenkirche, mW

Berichten und Mittheil, de« Nlterthumsvereine« in Wien, IX, 93—96).

Lhoiherrenstift St. Dorothea. Ursprünglich 1357 von Altrech!!!

erbaut, von Andreas Plant, Pfarrer zu Gar«, 1410 in ein Chorheiienstift umz«

wandelt wurde e« 1782 mit Klosterneub. vereinigt, die Kirche 24. April 1787 m

weiht, in derfelben und dem Stiftsgebäude das Versatzamt untergebracht und»»!

dem Dorotheerhofe der jetzige große Klosterneuburgerhof hergestellt, lssischer, Hw

Darstellung de« Kloster« der regul Chorherren St, Dorothea in Wien, in dli

kirchlichen Topographie von Stelzhammer, Decanat inner den Linien Wien«,!,

Da« Kloster der Paulaner auf der Wieden, 1627—1651 erbim,

1784 aufgehoben. Crnc>nn»u»«r, e, I, 36-40; ^u»tri» 8»<:r», VIII, 473—4?«,'

Karmeliten zu St. Joseph ob der Laimgrube, 1692 erbaut, 1?^

aufgehoben. Die Kirche wurde zur Pfarrkirche, in da« Klostergebäude wurde ei«

Arbeits- und Besserungsanstalt gelegt. Gegenwärtig dienen sie dem eizbischöflich!»

Knabenfeminare,

Kapuziner zu Maria Schutz in St. Ulrich, 1600 erbaut, l«84 n«

virt, 1784 aufgehoben u. 1810 den Mechitaristen übergeben,

Trinitarier (Weißfpanier! in der Alservorstadt, 1695— 1702 erbaut, >'^

den Ninoriten übergeben.

Das Kloster zu St. Maria de Monteserrato (Schwarzspanier) indn

Alservorstadt, 1632 gestiftet und 1690 neu erbaut, 1782 erfolgte die Aufbebmz

Die Kirche wurde Anfang« Garnifonstirche der Alferlaserne, wurde in der >M

entweiht und in ein Militärmagazin umgewandelt. Unter dem Protest. Krieg«

minister Grafen von Degenfeld wurde sie zur Garnifonskirche der protestanMl»

Soldaten bestimmt. Die katholischen Soldaten der Garnison besitzen keine eigw

Kirche. Der Kasernhof ist ihr Gotteshaus, Ueber die Klöster der Weißspanier lck
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ZchwarzsMier ist zu veigl. ^nxli-i» 8»er» VIII, 431—441; Hormayr, Wien VI,

3, s, 79-86.

Die Klöster bei unbeschuhlen Karmeliten in der Leopoldstadt u, der Au

gustiner »uf der Landstraße wurden später (elfteres 1831, letztere« 1812) aufgehoben.

2. Aufgehobene Kapellen und Hauskirchen.

Die Kapelle de« hl. Johanne« auf der hohen Brücke. — Wurde später

wieder restaurirt.

Die Kapelle der Theatiner neben der hohen Brücke recht« an der zweiten

Lcle, 1703 durch den Herzog Christian August von Sachsen-Zeitz, Cardin»! und

Bischof zu Raab, gestiftet. Vergl H,u»!ri« 8uer», IX. I. S. 131— 133.

Die Kapelle de« hl. Georg im Freisinger- oder Trattnerhofe, 1776 neu

erbaut, 13. Mai 1778 eingeweiht und am 27. Feb. 1783 eiecrirt.

Die Kapelle der hl. Katharina im Zwettelhofe, 1782 eiecrirt. Vgl. Fräst,

Veitiäge zur Geschichte des Zweltelhofe« und der darin befindlichen Katharinen»

Kapelle. «Hormayr, Archiv, 1823, S. 704-705); Schimmer, Ausführliche Hau.

serchronik der inneren Stadt Wien. Wien, 1849, S, 70,

Die Kapelle de« hl. Apostels Thomas im Gundelhofe, um 1540 von der

Familie Straßer erbaut.

Die Kapelle de« hl. Philipp«« im Kölnerhofe, 1783 aufgehoben. Vergl.

^mtli, 8201-2 IX, 50,

Die Kapelle des hl. Bruno im Gaminger (jetzt Seitenstettner) Hufe.

Die Kapelle zum hl. Nicolau« im Seitzerhofe. Vergl. Weidmann. Der

Eeitzerhof in Wien und der neue Umbau desselben. Mit einer hist, Uebersicht von

Kaltenbllck, Wiener-Zeitung 1840, 5>r. 76 und 77.

Die Kapelle de« hl, Stanislau« Koska in der Curentgasse.

Die Kapelle zur hl. Dreifaltigkeit im Dreifaltigteitshofe am Kienmarkte

^u«tlia Lüei-Ä IX, 1, S. 122—126).

Die Kapelle des hl. Ivo in der Residenz der Piaristen in der Schüler-

ftraße, 1788 entweiht, (Schimmer, Häuserchronit der Stadt Wien, S. 159), Die

in diese Kapelle gestifteten Gerdesi'schen Messen wurden nach St, Stephan über-

lragen und nach Ableben de« Beneficiaten dem Religionsfonde einverleibt.

Die Kapelle der hl. Barbara am Graben, „im Schild zum goldenen

Kops«, 1433 gestistet, 1633 von Dr. Martin Hafsner restaurirt. (Schimmer,

Häuserchronil, S. 219)

Die Kapelle de« hl, Franz 3 av er ins in der Ballgasse 1676 erbauet und

durch Emerich Esterhazy, Weihbischof von Gran den 5, September 1734 aufs

Neue geweihet. (Weistern, Oester. Topographie, III, S. 121).

Die Kapelle des hl, Andrea« im fürstl. Lichtenstein'schen Hause in der Herren«

gaffe, von Albrecht von Oettingen vor 1346 gestiftet. (Schimmer, a. a. OS. 57).

Die Kapelle aller Heiligen im fürstl. Tlautsohn'schen (später Dietrich-

fteinifchen) Haufe in der oberen Breunergasse, von Siztu« von Trautsohn 1590

gestiftet, 1783 gefperrt. «Schimmer, «. 1, S. 220).,

Die Kapelle Maria Verkündigung beim goldenen Hilfchen, von der

haipeigei'schen Familie erbaut und 1650 durch einen wienerischen Rathsherrn

Anton von Lumago erneuert.

Die gräflich Ernst Harrach'sche Kapelle in der Herrengasse, 1591 von

Lomillus von Mindelheim zu Ehren der hl. Apostel Peter und Paul gestiftet. (Schim-

mer, Häuserchronil, S. 23).

Die Kapelle in dem gräflich Neubelgischen Hause auf der Freiung.

Die Kapelle zu Ehren der sel. Jungfrau im Melterhofe, 1510 erbaut

und 1514 eingeweiht.

Die Kapelle de« hl, Ioh. v. Nepomuk im fürstl Esterhazyschen Palais in

der Wallnergllsfe, 1699 durch den Cardinal Leopold Grafen v. Kollonitsch ein»

geweiht.
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Die Kapelle des hl, Petrus u. Paulus im Althann'schen Pallast inln

hintein «chentenstraße, 1591 von Julius Camillu« von Mindelheim, Münzmeistei,

gestiftet und 1592 durch den Bischof von Wien Johann Caspar geweiht. (Weislnn

a. a, O, S. 139).

Die Kapelle zu Ehren der seligsten Jungfrau im Schwarzeuberg'sche»

Pallaste, 1586 von Ferdinand Weidner von Pillenburg errichtet.

Die Kirche St. Magdalena auf dem Stephanisriedhos gegen die Körn!»

nerstraße. Baufällig und dem Einstürze nahe, wurde sie nach dem Brande !?«!

abgebrochen.

Das Kirchlein zu Maria Heimsuchung zum Klagbaum auf der Wieb»

wurde sammt dem Spitale 1267 gestiftet, 1581 und 1684 neu hergestellt. 1?»3

wurde da« Spital aufgehoben und die Kirche abgebrochen (Vergl, Da« ist die

Regel die maisler Verhalt der Stifster des Siechhaus dacz dem chlagvawm h»l

gegeben, in der Kirchlichen Topographie. Decancet inner den Linien Wim«

S^ 222-225).

Die kleine Kirche zu St Augustin, welche sich auf dem Bürgerspil»!«-

Gottesacker in der Nähe der Carlstirche befand, wurde 1571 erbaut. Als im Ich«

1784 die fämnulichen Gottesäcker innerhalb den Linien aufgehoben wurden, »uck

die Kirche abgebrochen und der Platz mit der Carlsgasje und später mit dem po

lytechnischen Institute überbaut. (Schimmer, Geschichte von Wien. Wien IM,

8. S. 344).

Die St. Nico'lanslirche auf dem Gottesacker der Landstraße, IM

erbaut, wurde 1784 abgebrochen.

3. Aufgehobene Bruderschaften

Hostirche bei den Augustinern: Erzbruberfchaft der Tobten; Eizbw

berfchaft Maria von Trost der schwarzlebernen Gürtel; Bruderschaft der junge»

Gesellen.

St, Michael: Spanische Bruderschaft des allerheiligsten Altar«saki»meii-

te«; Bruderschaft der Fronleichnams Jesu Christi; Bruderschaft des hl. Mich«!;

Bruderfchaft der Gnade Gottes; Brudeifchaft der Musikanten unter dem Schuft

de« hl, Nikolai.

Im Königin Kloster: Bruderschaft de« hl. Blute« Christi.

Stift Dorothea: Bruderschaft de« hl. Joseph, Liebesversammlung bei hl

Barbara.

St. Peter: Bruderschaft der allerheiligsten Dreifaltigkeit (zu dieser Nm-

derschast stiftete 17. Febr. 1769 Anna Maria Hoffer eine Monatmesse); Liebe«»«-

sammlung der armen Seelen.

Bürgerspital: Bruderschaft aller Heiligen,

Kapuziner: Der dritte Orden des hl. Franciscu« für beide Geschlechln,

St. Anna: Bruderschaft der hl. Ann».

St. Ursula: Bruderschaft de« Herzen« Jesu; Bruderschaft der hl. Uisn!»

St. Stephan: Nruderfchaft de« hl. Johanne« von Nepomut (am 1? Feli

1769 stiftete Anna Maria Hofsei zu dieser Bruderschaft und zu der der sterbend»

armen Seelen testamentarifch je zwei Wochenmeffen. Acten des sürsteizbischöfl

Consistoriums); Bruderschast «üorpori» 0!»-i»t,l; Bruderschaft der Musikanten unM

dem Schutze der hl. Cäcilia, Bruderfchaft de« hl. Johannes de« Nlmofen«; l»

besverfammlung der Sterbenden unter dem Schutze unserer lieben Frau, der wei

nenden Mutter Gottes; Hülfsversammlung der armen Seelen.

In der Magdalenatapelle: Bruderfchaft des hl. Erasmi; Brndersch»»

der unbefleckten Empfängniß.

Bei den Franziskanern: Bruderfchaft de« guten Hirten«; Erzbrudn-

schaft der unbefleckten Empfängniß; der dritte Orden de» hl. Franciscu«.

Bei St Iatob: Bruderschaft de« Heizen« Maria.
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Universitatstirche: Eongregation der vier ssacultäten unter dem Schutze

Maria Himmelfahrt; Eongregation der ü, u 6. Schule unter dem Schutze Maria

Lmpfängniß; Kongregation der 3, und 4, Schule unter dem Schuhe Maria Rei

nigung.

Dominikaner: Erzbruberfchaft de« hl. Rosenkranze«; Bruderschaft de«

hl, Thoma« von Äquin,

Dreisaltigteitskirche: Bruderschaft de« hl Philippi Neri,

St Kajetan: Bruderschaft der unbefleckten Empfängniß,

Kirche am Hofe: Herrenbruderfchaft; Bruderfchaft der lehrjungen; Bru

derschaft Jesu Ehristi Todesangst am Kreuze; Bruderschaft der 72 Jünger unter

dem Schutze der ewigen Anbetung des hochwürdigsten Gute«; Ehristenlehibiudei»

lchoft unter dem Schutze de« hl, Johann,« Franziski Regi«; Eongregation der

Twdenlen der 5. und 6 Schule unter dein Schutze Maria Heimsuchung; Eongre

gation der Studenten der 3, und 4, Schule unter dem Schutze Maria Verma-

lung; Andächtige Verbindung de« hl, Aloy« Gonzaga.

Pfarrkirche bei den Schotten: Bruderschaft de« hl, Nenediet; Bruder

schaft um ein glückselige« Ende unter dem Schutze unser lieben Frau ; Bruderschaft

de« allerheiligsten Frohnleichnam« Ehristi; Bruderschaft de« hl, Sebastian; Bru

derfchaft der sieben Schmerzen Maria.

Minoriten: Bruderschaft de« hl. Antou von Padua; Bruderfchaft de« hl.

Kreuze«; Bruderfchaft de« hl. Franziskus; der 3. Orden de« hl. Franziskus.

Maria Hülf: Bruderschaft Maria Hülf; Bruderschaft de« sel. Alexander

Gaul; Bruderschaft de« hl. Leopold mit der Ehristenlehre unter dem Schutze der

allerheiligsten Dreifaltigkeit.

Karmeliter auf der Laimgrube: Bruderschaft de« hl. Skapulier»; Vru-

deifchast de« hl. Joseph.

St. Ulrich: Bruderschaft Maria Trost; Bruderschaft der Todesangst Ehristi;

Bruderschaft des hl. Inda« Thaddäu«; Bruderschaft de« hl. Peter und Paul; Bru

derschaft de« hl. Johann v. Nepomuk.

Piaristen in der Iosephsstadt: Bruderschaft Maria Treu; Bruderschaft der

Freundschaft Christi; Bruderschaft de« hl. Johann von Nepomul; Ehristenlehibru«

bruderfchaft de« hl. Joseph Ealesantz; Eongregation der Stubenten unter dem

Schuhe Maria Treu.

Trinitarier: Bruderschaft der allerheiligsten Dreifaltigkeit; Bruderfchaft

der fünf Wunden Ehristi.

Iuvalidenhaustiiche: Bruderschaft der armen Seelen.

Spanische Spitalskirche: Bruderfchaft Jesu« Mari» und Anna.

Schwarzspanier: Bruderschaft von der ewigen Tugend..

Servilen: Bruderfchaft der sieben Schmerzen Maria.

Lichtenthal: Bruderschaft der hl, 14 Nothhelfer; Christenlehrbruderschaft

unter dem Schuhe Jesu«, Maria und Joseph.

In der Kirche de« hl. Joseph in der Leopolbstadt: Bruderschaft de«

hochwilrdigsten Gute«; Bruderfchaft der fünf Wunben Ehristi; Ehristenlehrbruder-

fchaft unter dem Schutze de« hl. Apostel« Matheu«.

In der Kirche der Karmeliten in der Leopoldstadt: Cizbruderfchaft de«

hl. Slapulier«; Bruderfchaft de« hl. Joseph; Liebesverfammlung um ein glück

selige« Ende unter dem Schutze U. L. Frau

St. Margarethen unter den Weißgarbern- Christenlehre unter dem

Schutze Jesu«, Maria und Joseph.

Eidberg: Ehristenlehre unter dem Schutze Jesu«, Maria und Joseph.

Pfarrkirche auf der Landstraße: Bruderschaft de« hl. Nicolai von Myra;

Ehristenlehre unter dem Schutze des allerh. Altarsfakramente«.

Augustiner auf der Landstraße: Erzbruderschafl der Maria von Trost

der schwarzledernen Gürtel; Bruderschaft de« hl, Nicola« von Tolentin; Bruder-

schaft de« hl. Rochu«,

In der Waisenhauslirche: Ehristenlehre unter dem Schutze Maria

Heimsuchung.
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St, Martu«: Bruderschaft zum zarten Fronleichnam Christi.

Salesianertirche aus dem Rennwege: Bruderschaft de« Heizen« Jesu,

St, Carl: Bruderschaft der hl, 3 Könige; Bruderschast de« hl, Larolu«

Borromäus.

Gottesaclertirche des Bürgerspitales: Bruderschaft von Allerheiligen;

Bruderschaft Mari» Seelenhilf.

Paulanerlirche auf der Wieden: Bruderschaft der hl. Schutzengel; Bru°

derschaft de« hl, Bonifaciu« und Vitalis; Christenlehre unter dem Schutze de« hl.

Franz de Paula; dritte Orden de« hl, Franz de Paula.

Pi aristen auf der Wieden; Bruderfchaft der hl, TheNa.

St. Florian in Matzleinsdorf: Bruderschast des hl. Florian; Christenlehre

unter dem Schutze Jesus, Maria und Joseph.

Sonnenhoflirche am Hundsthurm (jetzt St. Margaretben): Bruderfchaft

der fchmerzhaften Mutter Gottes,

Gumpendorf; Bruderfchaft des allerheiligsten Fronleichnams Christi;

Bruderfchaft de« hl, Johann Baptist und der hl, Cäciliä.

4. Nationalversammlungen:

In der Hoftirche bei St. Augustin, schwäbische, böhmische und fchlesischl

Nationsversammlung.

St. Michael: Mährische Nationsversammlung.

St. Dorothea: Französische und franlifche Nationsversammlung,

St, Peter: Ob der ennsische, tarnthnerische und savojardische Nation«»«»

sammlung.

St, Johann in der Karnthnerstraße: Ungarische Nationsversammlung.

St, Stephan: Oesterreichische, sächsische und rheinische Nation«»«»

sammlung.

Kirche am Hofe: Tirolifche Nationsversammlung,

Minoriten: Italienische Nationsversammlung,

<H.u»tri>>. »»er», IX. Anhang, S. 278—284).



Kirchliche Aclenliücke.

Mitgetheilt von Prof. Dr. I. Dank,.

I.

Die Frage über den Gebrauch der Classiker in Mittelschulen, hat

auch außer Europa zu wiederholten Erörterungen veranlaßt;

insbcsonders von Seite des Clerus in Canada war der Streit

durch zwei volle Jahre pro und conti-», geführt, so zwar,

daß sich der hochwürdigstc Herr Bischof von Floa, welcher

zugleich das Bisthum Quebcck i» Canada administrirt, bewogen

fand, an die Ooußi-SFatio 8. Olüoii nach Rom um Instruc

tion zu recurrircn. Hierauf erhielt er vom Präfecten dieser

Congregation nachfolgendes, die Anfrage völlig erschöpfendes

Schreiben:

liiustri» ao lieverLnöüggime Dorniue uti kr«,tsr.

üx tu!» liten» 6ie 23. novemori» »nun proxime el»p»o »ä m« clllti»

l!miuenti»«imi ?Ht>-e» Oaläinllle» un» meoum 8»<:l2e Inlzui»itioni pl»epo»iti

»eßl» »6mo6um intellexeruut ^l»ve» in ist» äioeee»i »bort»» e»»e et »änue

eommnveli <!i»»en»iuue» inter vilo» noti»»imum eee!e»i»»tic:o», prontere» «zui»

<i»äeu6i» unmltniulibu» litteri» tum in 8emiu»i!o äioee«»»uo, tum in »iii»

puerolum ^uv.euumc>ue eulle^ii» vi^il»uti»e »t<zu» »uotuiitllti tu»« oc>mmi»»i»

libli »b «tuuiei» »uetoiibu» eonzonoti, licet emen6»ti, nr»el«ßuntur. !?ou e»t

proleoto, eur o^ui' nuiu»mo6i likro» » Iittel»rum «tuäii» »m»u6»u<!o» exi»tim»nt,

>>»<! in i-e venemeutei »ollioito» 2uxio8<^n« »« pr»«be»nt. üxnioi-at», euim re»

««t et »nti^u» oon»t»nti<zue eonzvetuäiue eomnrob»t», »äole»eente» etium ole-

nco» ^ermÄn»m äieenäi »elibenäio^ue e!«ß»nti»m et eioc>u«nti»m »ive ex »»-

pi«uti»»im!» 8»net0!-um ?«,tlum operibu», »ive ex el»li»«imi» etuniei« »oi-in-

wllbu» »t> omni I»b« purßoti» »K»czue ullo pei-ionlo »ä6i»oei-e optima iure

p»«»e. Iö »b üoel««,» neu telelatur modo, »ecl omnino pei-mittitnr, et » 88mu

Domino Xostro ?iu ?»p» IX. pei-zpieue äee!»r»tum luit in «pi»tol» enovolie»

<ä <3»IIi«,lum Vpi»<:opo» äi« 21. m»rtii 1853 mi«»». «Zuum ißitur »ntic>u! libri

»b etnniei» ßr»eo« »ut I»tine eon«el!pti, <zui in »emin»lio et oulle^ii» i»ti»

«ädinentul, nun ii nimilum »int, <zui l«» !»üeiv»» »eu ob»een»» tr»et»nt, n»rr»nt
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»ut äoeent, im» xt> omni labe «int ^Ä!N 6>IiFenliü»ime expurßHti, »icut

in»iß»i te»timo»!o t»o ultr» l»t«ri», iclciireo uiliil e»t c>uoä in u«u uuliüzmuäi

lidiornm iure po»«it lepleuenäi, Vernmt»n>en iüuä m»xime 6o!enäum e«t,

Huoä tülne ob euu»»m, äiztusdllt» iztnie eleri eonool6i», non n»rum eommo!i

»int »nimi: qui» »! »emper, nun« eert« vi>i o»!no!iei prlle»eltim eeeie»i»zt!c!

non in Hßi<»n6i« tovenäi»^»« imnoNuni» eontroverzii«, «sä in entüolie» tueuä»

ve>it»te et in 8»n«t«e Nee!«»!»« Gurion», qu»e »6eo äivexatur, propnßn»nä>5

omnem operam et inliuöti'ium äedent imnenäele, (Hu«re ^le in^ximovere FHoi'ü

l>»ee Oonßre^ntio in Domino eoliortatur, ut »o» miuori eonteutiou« qu»m

n»«tol»Ii e»sit»t« eee!e»ill»tic:o» i»to» viro« eoneoläi8»im!» »nimi» iöinzum äi-

eere omne» et in eoäem »ei,«u »tque in eaäem »ententi» pesleeto» «»»« mo-

ne»» lltque eilici»», ut »b omni c>u2e»tion»m v»nit»te »buorrente», »eäul»

n»vite>-u,»e D«i et proximorum negotium »ß»nt, 5sou dubitatur, quin nro »nee-

t»t» tu» nsncientl» » nloeurxnäo noe »»lutari olü«io uunqn»m äe«iu»»; et in-

terim t»u«t» eunut» »e leliei» ^lioi pieeor a De«

Ilom»e, äie 15, k'eoluai-ii, 1867,

Hmplituäiui» l'uae

H.6äieti»»imn» nti lr»tei

(8i^n.) t!»!-6, ?ntri2i.

It. !?. D, l!oi»eono H<Imiui»ti»to!'i ^po»toIieo Dioeee»i» <)ueoe<:«i!»i».

II,

Die veränderten politischen Verhältnisse in den verschiedenen annec-

lirten italischen Provinzen bewogen viele Ordinariute derselben

sich bei der 8. ?oLuitßQtiari» in Rom anzufragen: «,. wie

man Jenen antworten solle, die sich Raths erholen, ob sie eine

Abgeordnetenstellc zum italischen Parlamente annehmen dürfen?

und d, wie sich die Ordinariate zu benehmen hätten, wenn sie

angegangen werden, zur Erwählung gutgesinnter Männer in

die Kammern mitzuwirken? Die Poeuitentiarie beschied die Fra

gesteller dahin:

Deeretnm ». k'oenitentini'i»« Rom»n»e 6. 1. Deo, 1868 6« olLeii» D«

nut»tolum «leetorum »6 ?«,ll2meutum uti voe»nt It»!ioum,

8»or» poenitenti»ri», >°e mlltnre »e clili^enter 6i»eu««» f»elHque 6e e»

i« relatione 8»neti»»imo Domino ?io IX., le»pou<iet:

H,6 primum »normative »uo »equentiou» oonäitionidu«:

1. Ut 6eput»ti eleeti, in emitteuäo Hur»mento üäelitat!» et ot>eäieuti»e,

» le^e ni-»e3<:lipto, »^'ieiaut I!mit»tionem : »»ivi» leßitoi» 6ivini» et eeel«

»i»»tioi»,

2. I7t nu^u»moäi I!m!t»tio ü»t einre»»« in reeit»tione lormn!»e ip»in«

Hnrkmenti »udientibu» »»Item 6»ot»u« te«til>u«.

3. I5t ip»i äeputati «leeti »nimo eompÄlÄti »int et äeelsrent «e null

uu»m leßibu» improki» et ii^usti» fuvoiem et »ut?>»ßi»m e»»e I»turo«: imo

nuiu»moäi le^e», ouatenu» proponantur, e»»e notori« reprobaturo»,

H,ä »eeun6um ninil ob»t«re, quominu» Lni»eoni et or<!in»lii, oee»«iuu«

«leetionum, quotie» ad e»» requi»iti fuei-int, in mentem ponuli leveeent

«zuemeunque üäelium proprii» viriou» teneri »6 imoeäienc!» m«!» et »H pw-

moveuä» bon»,

Dlttum Ilom»e, in 8»e. ?oen. 6i« 1. äeeemori» 1866.

^, IV, (!«^«t, Oilßinno, not,

D, ?«ir»no, 8. ?. »««retzriu».
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III.

In unfern Tagen, wo um mit den tresslichen Worten Sr. Emminenz des

scher zu reden, das geschriebene Wort mit rastloser Geschäftigkeit

mißbraucht, um die Kurzsichtigen zu tauschen und die Schwache» zu

verführen um die sittliche Scheu abzustumpfen und das Gewissen

einzuschläfern, thut nichts so sehr Noch, als mit allen gesetz

lichen Mitteln dahin zu streben, der hereinbrechenden literari

schen Sündfluth einen Damm einzeln und vereint durch Asso

ciation entgegen zu stellen. Letztere besonders unter kirchlicher

Leitung, Ordensdisciplin, fördert gleiche Gesinnung und stahlt

den Muth. Ein solches durch beinahe zwei Decennien bewähr

tes Unternehmen, ist die von der Gesellschaft Jesu in

Rom gegründete „()ivi!tk tüattolicÄ". Die jeweiligen

Mitglieder der Redaktion bilden durch das nachfolgende apo

stolische Breve nuumchr ein eigenes Collegium mit allen Rechten

und Privilegien, um ihrer schwierigen aber erhabenen Aufgabe

zu entsprechen. Dieses höchst wichtige Document verbreitet sich

über Nothwendigkeit, Nutzen und Einrichtung der Periodischen

und Flugschriftenliteratur in so eingehender überzeugender

Weise, daß wir in vorhinein sicher sind, unsere P, T. Leser

werden es mit dem größten Interesse durchstudiren.

ring rr. ix.

H<I n«rnetu»m rei memoriam.

^(il»vi»3!!i!U!n 8unr«!N! Anüti'i unostuliei lnilli8terii NXIUU8 «mninn PO'

»tul»t, ut intsuti88imu 8tu6in e« 8l>inper pern^end» ouremu8, <zu»e »6 «»tno!ie»e

üeolezille e»U8»m, »niin»ru>n<z»n »»!»tem, lfudi» »K ip8<> (!nri8to Oomino äi>

viuitu» Lo>iin>i»»»iii tuendem «zuuvi» inodn eondueere pl>88« e«ßuo8o!mu8, Inore»

dibili eent« »uiini X«»t>-i mnesore, udi «d Kan« ?e!ri «»tnedl»m null!» Hn8tri8

meiiti», 8ed »rllünn diviu»« nrovidentiae coueiliu fulmuz «veeti, vidimu8 et

I»ment»ti 8UMU8 m»iiin» st nu»c>u»m 8»ti» luvend» damu» et in»I», <^u»e

»«pellimi8 ui8Le temnoribu» «»Ulinlie»« relißiuni, »e vel Ip8i eivili 8c>«Iet»ti

luteruntui' »d omni8 iuütiti»« »e veritatis c>8«sibu8 per pe8tisel<>8 I>blN8, li-

bell«8, et pr»e8eltin> ent>em«ride8 nerniei c>»8im! 8 cl»idn»c>u« errn'

lib»8 nl»vi«^ue doutlini» nleni8«iin»8, »e »eeli'imn et nl»n« di^ouli«:« «an-

tl» divinum nc>8tr2>n reüßiunuiii »diu eon8<ü'ipt»8, »« lonß« Illteque in vn!ßN8

edit»» »« di88emin»t»3. Itac^ue Intel »li« n»ud «mi8imu« vir«» niet»te, inzenin,

«»nllczue dnctrin» Nl»editu8 eti»m »tqu« eti»m eieit»!'«, ut 8ud proprii n«t>88i'

mum »nti8titi« duetu 8M8 8el!pti8 »UßU»t»iu N08tl»m relißiunem delendei-ent,

e>N8^ue oppu^nlltore» lelut»seut, «e tnt >no»8tl08» iüorum «niuinnum nortent»

dete^erent, resellerent, pluüißnrent, et ineautosuin nl»e8ertim nominnin, »«

impelitüs iuv«ntuti8 e«le«e in vitiuin üeoti mente8 »i>>ino8nue v«rit»ti8 Inniine

i»U8tl»i8nt. (H,I1ue. die 20, »pril, 1849). H,o nou inedweri «erte »ssieimu!' I»e-

tili», «um eoll>vlul«8 nnic>»e 8Urrexorint viri, c>ui lf<>8trl8 ni8ue exnc>lt»tioni-

t>»8 »o voti8 nellibeuter ot>8el>iiente8, et eßrsßio ei'ßs», e»tnalio»m Deele8i»m

et n»NL »»ii<!t»m 8«6ein «tudin »nim»ti, idouei» 8«ripti8 tetelliiu»m tot 8elpen>

tiuin «rrorum oolluviem, »« lune8tlun pravarnm «pneiueriäum p««t«m nrnnul-

»»s« et veritHtein M8tili»m<zu« tut»ri euin 8ui nomini8 >»uä« non ö«8inunt.

^lt »utein e«sti 8einnel «xiztelent nc>miu«8, <z«i l1«t>l8 «t nnie ?etli «»tkeälu«

,.>-
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ex »uimo »äü'ieti, »e «»net!88im»e rsli^ioni« n«8tr»e »mor« ue 8»n«,e »nliäl!e<zn«

6notr!n»e et ernäit!<>ni8 lauä« 8peet»ti vale^nt bonum eert»r« eertamen, «uizque

»Lsipti» rem e»tnnlie»m, 8»Iut»r«mc>u« äoetrin»m enntineuter tner!, et »b »äver»»-

riorum snlluoii», ini»lÜ8 et errnril>U8 vinäieare; c>pt»vimu8, ut relißiosi ino!^-

t»e 8oeietati8 ^l«8u vir! »erinterum oulle^ium, ex in«!u8 «o<:!et»ti8»u-

ä»Iit>u8 ounüatum, eou8t!tuereut, c>u> opnc>rtuni8 et l>pt>8 8eript!8 tut 5»>828 ex tene-

bris emer8»8 äntrii!28 n»vit«r8eient«rquerelut»rent, et «»tbolienmreli^innem,^««-

que äoetr!n»m, »e iur» toti8 viridu8 iu<Ie»iuenter urnuu^nllreut. ^ui relißiosi vir!

I^c>8tri8 äe«iäerii8 omni nb8erv»ntiÄ et 8tuäin <^u»m Iidenti88im« c>b8«eunä»u-

t«8, i»m iuäe »d »nnn 1850 epliemeriäem, eui titulu» ^l^,» <üiviltä e»tto-

li e»" eon8er!ueuä»m, t^ni»<zue vul^3n<i»m 8U8eenerunt, Htizue illn8tri» m»i<>-

rum 8uc>rum vestiß!» 8«et»nt«8, et uu»i8 euris nulli8n,ue I»b«ridu8 unqu»n,

n»reent«8, per e»mc!«m epnemeriäem 6il!ß«nt«r, »»pienterque elllborntam, uilii!

»utic>uiu8 u»buere, u,u»m <ineti8 eruä!ti8uu« 8uis lueubrutioninus äivin»m »u

ß»8tlle nostra« reli^ionis v«rit»tem, »e 8Uprem»m n»^'u8 »po8tolie»e 8eäi«

cli^nitllten, , »uetoritÄtem, pote8t»t«m, ratienes viriüter tueri, äeienäere, «e

v«r»m ä««triu2m «6oeere, prnp»ss»re, et multipliee8 unius preeipue inte!!«!«-

8im»e nnstrae »etat!» errnr«8, »b«rr«,tieue8, «> veuen»t» serint» cum ourizti»-

u»e, tum eivili reipud!ie»e tantnper« n«rnie!o8», 6et«^er«, oppu^n»re, »o ne

lari»8 illorum enn»,tU8 retun<iere, uui «»tnoiieam L«ol«8i»m, »i tieri unqu»m

po88et, et eivilem ip8»m 8neietatem lun6itu8 everter» eommnliuntur. üx «zu«

«venit, ut enmm«mor»t»e epnemeriäis 8eriptor«8 K«8tr»m I>enevc>Ienti2m, «li-

8tim»tinuem^ue et v«ner»dilium lr»lrum »»erorum 2nti8t!tum, et el»ri8«im«-

rum virorum I»u6e8 8ibi quotiäi« m»ßi8 merito ec>mn»raverint, «urumque

epl>emeri8 » douis omnil>U8 ne Nene 8«ntientibu8 vil>8 8Umn>o in pretiu ln-

erit d»l>it» et nnbiktrn-, üt <zuc>ui»n> ex nuiusmoöi epnemelicie 8exäeeim »d-

niue anno» vlßsente, nun levi» in rein enn8t!»iillii> ae Iittel»si»ll> remnnnlio^m

non» Deo Nene iuvnnte, «um in^euti llnimi Ifnstli ^auclie leäunäurunt! iäeirc«

If«8tsi8 in vot>8 nmninn e8t, nt t»m nrNeeiarum npU8 »6 inainrem Dei ß!n-

l!»in, »niiNÄlNiu^iie «lllutein euranäam, »tc>u« llä l«el»iu 8tu6iolum lationem

ii!»^!8 in 6i«8 i»v»ii<inm 8tllui!« nerpetun eon«i8t»t, et eMoregcat, It»que d!«oe

iitteri8 iäem enüe^ium 8neietl>ti8 ^e8U 8ei-ipw!-ii!i> epnemiri6!8 vulßo 1^» (üviN

«»ttolie» in neeuiillli ir>8>8 6omo nabencium »i>etolitl»te !f«8ts» 2i>o8wli!:»,

perpetn»m in nxxtnm e!-!^!mi>8, et eon8t!tuin>u8 iuxt» Ie^e8 et Privileg!», qui-

t>N8 »I!» einten! 8oe!et»ti8 >Ie»>i enlle^i» ntuntnl »e lruuntui', it» t»men, nt

enileßium iäem » nr»,epc>8itn generali io8iu8 8ooiet»ti8 in ninnibu» nenn!««

pl»ne öed«»t. Huiii« »utem eolle^i! in8t!tutum «88« ?nlumu8, ut <zui »K ip»n

ulH«po8ito ßeneraü eleeti luerint »ä e»m6em «pneinssiöem, vel »li» «eript»

«nntleienä», nrout Nodw, »ut Il<>in»,n!8 t'ontitleibu8 8ueee88nribu8 Üc>8t>-i8 np-

portuniu8 viöeditur, 6«n«aut omnem eernm uper»m, iu<Iu8tri»ni »e 8tuäiu»

»eäuln imp«näer« in Iueubi-»näi8 «ä«nöi8gue »e>'ipti8 pi-n «»tnolie»,« i-elissinn!«,

et Iiuiu8 8»netÄe 8eäi8 äeleu8ione. Hueeire» volumu», nt iiäeiu 8erinto««

pei-Fnnt nnditüle in »e6ii>U8, c>u»8 ip8i8 in n<>8nit!o nie in I7l!ie UÄeretiei» con-

v«i°ten6i8 i»m 6e8tin»vimu8, ii8 t»men 8«sv»ti8 eonäitionibu«, qu»8 vraezenf-

8imu», »to^u« iä ännee oppoltunior äon>U8 eoiup»r»ri que»t. Oouoeäiinu8 »u!ew,

ut iiäein prc> 8u! mun»li8 ratione pn88int !ibr»>-!»8 <>3ieino8 n»Kere, I!bs0»<>l!e

t^pi8 in luoein eäer« ne 6i88»min»i-«, Ileääitu» vero, c>»i in pl»e8»nti» «»nt,

uuiuu» in ^«tenim «88« petelunt, »<! npU8 iäem 8U8teut«,näum, »,<: m»zi« in

ä!«8 »mpliseauäuiu »äniu«li 6ebeut, ut tot t»nti8<;u« inimienrnm uominu«

>^l«88ic>uibu8 »innlinr«. 8«mp«r »e v»Iiä!ol» ndii«i»utui- pl»«8i6i» «Huoä »>

unyuain «zuneun^u« e»8U enuti^erit, ut e!ä«in 8es!ptnrurn ooll«^io »b b»« »ln>»

nll>» I^o8tr» »it >°e<:e6eu6um, voluiuu», ut ip8i in ulia <zu»Iinet nppnstuuiol«

oivitat« » us»epc>8ito 8neiet»ti3 ^«»u ß«n«l»Ii cum Ho8tro, et Lnm»nolU»

?ontiti«uni 8ueee88Nlum Xn8tlum «onzenüii 8t»tuen6l>, pn?8int ec>n8i8t«i'e, ibiizu«

8Uuin in»uu8 obir«, c>uc>6 »mnti8 In>n«<tim«nti8 in pli8tin»ni 8«äem »b eo6s»

pl»eno8!t<> ^«n«r»Ii r«v<><:«utur, 8i »utem nu!Iu8 forte nnnrtunU8 locus oper>

prc>8e<zuenä<> reperi»tnr, voln>uu8, ut tum fuuäi, tum r«6itU8 in «»mäem «>>«'
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r«n> re»«rveutur moture in»t»ur»n6»m, nbi primum üeuerit, Htqu« !,»» omne»

f»ou!t»te» uc»l! »olum pr»e»entiuu» eu!i>m«mor»ti eolle^ii »ocii», verum «li»m

M«, gni » pr»epo»!to ßener»!, »<I i<lem munu» udeunäum noe suturi»<^u«

temporibn» eleli^entur, Perpetuum in moilum eoneeäimu», re»erv»t» Ilobi» »e

zu<:<:e»»oriou» tio«tri» 6umt»x»t s»eult»te »!!<zuiä eil«» i6«m »oe!et»ti» ^«»u

««riptorurn oolleßium !mm»t»n<li, et nüi» omnibu» euiu»<>u« äiß,!>t»ti», »uelo-

,it«ti«, St <^r2<Iu» peuitn» intercli^t». N»ee omni» »t»t»im»!<, volumu», eoneen-

llimu», pr»e«ipimu», »tque m»n6»mu», cleeernente» l>»» l1o»tr»» litt«!'»», et in

ei« content» o,u»«eunuue, eti»m ex eo uuou ciuiliost iutere»»« l>»dente», vel

lulbere pl»«ten<lente» voe»ti et »ucliti non luerint, »e pr»emi»»i» non eonoeu-

«eriut, nulle» uin<>u»m tempore <le »ubreptioni» vel odreptioni», »ut nu!Iit»ti»,

«eu Intention,» Kll»trn« vitio, vel »lio o^uolibe! e!i»m »ut>»t»nti»>i cleleetu

unt»r!, iinpu^n»ri, uut »!i,i» iolrin^i, »u»pen6!, re»trini;i, !imit»ri, ve! in eon-

trover»i»rn voe»ri, »eu »6vur»u» e»» re«tilutinni« in integrum, »pertioni» ori»

«eä «emper v»Ii<i»ü et «llienee» exi»ter«, et sor«, «uo»<^u« plennrio», et in-

le^ro» etleotu» »urtiri, et obtinere, et »o umnidu», »6 <zuo» »peeiut et quo-

mnäoiidet «peet»l>!t in futurum, inviolniiiliter od»erv»ri, ne »uprkdieto colleßio

«oeietati» »le»» »eriptorum epnemericliü vuißo 1^» Oivilti «»ltolio», nee non

per«oni», <zu»ruu, tÄvorem pr»e»«nte» litter»e eoneernunt, perpelui» suturi»

temporidu» »ut?rl,^»ri «ledere, necju« »<l prub»iionem, »eu veriüe»tion«m <^uo-

rumeunezue in ii»<lem pr»«üent!bu» n»rr»torum unc>u»m teneri, nee nä i<1 i,i<li-

lio vel extra «oßi, »eu eumpelli po»»e; et »i »eeu» »«per !>i» » <zuo<zu»m

<z»»vi» »uetorit»te »eienter vel i^nor»nter eonti^erit »ttent»ri, irritum et in»ne

«»»e, »e lore volumu», et <lee!»>»inu». Kon ol>»t»ntiou», czuotie» opu» suerit,

6« iure o,u»e»ito non tollenlio, »Iii»uu« e»nee!I»ri»e tio»tr»e »po«!olie»e re-

tirmit»te ronorati», »t»tuti«, et «o!!»uetu<lin!uu», Privileg»!» <^»u<^ue, inänlti» et

«o>>ee»»ioniuii», nu»mvi« expre»»», »pecitle» et iniüviiu» m<!Nlione »e 6ero-

^»tione <lil^»i», uuibu« omuibu» et «in^uü», eoium l«!i» !enor!bu8, »e lormi»

pr»e»entidn? pro ingerti» !>»n«nte» »6 pr»emi»«orurn <lumt»x»t elseetum !»!i»>

»ime, pleni»»ime »e »peei»!it«r et expre»»e 6uroßumu», eeteri»o,ue eontr»ri!»

c>uiou»<!U>n<zue

Datum Ilom»« »pu<l »»netum ?etrnm «nb »nnuln p!üe,>tori» <lie XII.

lebruarii »nno UN(!(!OI^XVI, poutiL<:»tu» !^o»tri »nno viee»imo,

I>o<:u» 8ißil!i. r>iu» ??. IX,"

Ein gleiches, wenn auch im geringeren Maßstäbe angelegtes Unter

nehmen ist neuestens mit dem Monat Mai in Pest entstanden.

Dr. Peter H at al a, Professor an der Universität und Michael

2 o vän^i, Literat, beidePriester der Graner Erzdiöcese, haben

mit oberhirtlichcr Erlaubniß unter dem Titel „Kß^KHili

I^apoK" (kirchliche Blatter) eine katholische wissenschaftliche

Zeitschrift, die in monatlichen 6—8 Bogen starken Heften er

scheint, gegründet. Wir können nicht umhin jenen Erlaß des

fürsterzbischöflichen Ordinariates mitzutheilen, mit welchem

dieses zeitgemäße Unternehmen empfohlen wird:

,N» vivimn« tempor», uuidu» inereäuli preli lreuuen» i» nreem veri-

t»t!» »»»ultu» in»^!» »o niüFi» exi^it, nt <zuo pluie» m!ui»tri Oei lun6»t» et

»oliäa rerum äiviu»rum eo^nitiune »udaeti in »ren»m Iitter»ri»m «voeentur ibi-

«zue in omni <loetriu» repel!»nt eo» nui, pro luee, ut »it 8. Lernüräu», tene-

dr»3 erlunäunt, et pro Melle veneuum propinant, nuvuru euäeute» populi»

t!v»iizelium. <)un u>»l;i» opt»näum e«t, ut in vieein iu»nium »o p»»»im



334 Kirchliche Actenstllckc.

liostilium epnemeriäum »e lideliorum, in o,n»e »es proinnäer« res eüt proäi-

tioui e»u»llo Vei proxim», p»^ell»e e»t!io!io»e Iilt«r»ri»e oompllreutur, quo

item oertum «3t, p»A«!!»s iämoäi t»nto m»iorem perleotiouem n»etnr»s, <zu»u-

tu a!»eriu» sueeoüatn«, I»t!uso^u« ciirluslte lu«rint, eo impeusiu» pr»e»!!l»t2«

p»troeiuio V«ner»bilis Oleri clevoveo.

v»tum 8trizonii ä!e 26>» U»rtii 1867,

^osepdus llur^utu,

Oou». Dpiso. Vie. (Henrer.

IV.

VeuerabilsL l'ratre» st ?ilii in Oiiristo Dilsotissiiui !

Hpprop!uo,u»nt t»n6sm «»ientissimis populi votis per tri» et <zuoä ex-

eeäit lustr» «xpetlti iaetiti»« et ex»!t»tiou!s 6ies, äum Xu^nstissimum Dom!-

nun» nostrum imperi»Iis et »puä no» r«^!»e U»je»t2ti» »e polest»!!» p»rtie!-

nein c^ui» eti»m le^itimum nnereäern, un» oum »u^ustissim» »u» Oon^u^e in

li«^in»m Huuß»r!»e «oron»»<Ia, 8»net! et Hpostoüoi ?rotore^!s 8t«pK»ni co-

ron» re^imitum eernere lieenit. Ven«r»uäum uoe Ite^em inter et populum,

8u!>äitos »e Imper»ntem soeäu», o,uoä Leelesi» »puä nos » primoräiis Ile^iss

Di^nit»tis, mvstie»« unetionis s»or»mento eouseor»!« »o beneäieere eonsvevit,

ut! ^en«r»t!m ounotos, »piritu reü^lonis »nim»tos eive» immens» piet»ti»

sensu replere, msntesc>ue prosunäae s!^n!ne»l!onis lulßor« pereeüere <1«bel:

!t» imprimis uobis, »ner»e «oron»« Ile^ni HunF»ri»e »ubilitis fuit »emper, et

est m»x!morum, o^u»e »nimus e»pere polest, F»uäiorum lon» et »r^umentum

kreee» »olum, ^u»s Voelesi» oeo»»!one lüoronlltiou!» äieeixins, libro »uo pon-

tilie»!! Hussit insereu<i»s, »ttentius pereurrer« oportet, ut csuisc^ui» nitro inlel-

Iiß»t, <zu»nt» Knie »otui insit äi^nit»» »o m»>e»t»s, o.u»nt»e per illurn » Ken

exorentur et odtine»ntur Ar»!!»«, qu»ut»ve oorounm riezui sie in<iept»m ^lori»

oireumäet ßlori» ver», gui» eoelest! »e re!iß!o»o, etilliu eliLr^otere in»!^u!tll, Dualem

nee mnnäu» ä»re, nee Spiritus ruunäi eapsre polest, H^t vero uobi» olenoäinr«

istlioe un» pretiosissirni vineuli !o«o est, ouo äi?er»»ruru Iin^v»rum, vel »i

rn»vis nlltionum, uniu» «iu»<!einc>ue Ile^ni populi »b oetinßent!» et ultr» »nni»

invieein »retissirne eonueotuntur; spoutaneae nniu« <:oll»e»ioui» ßlutine, »i ton,«»

«» r»t!onibul>, et et>r!»tilln»e pruäeutiae eon'iliis etlie! nec>uivis»«t, per ipsum nun-

tnrni tempori» «pl»t!um in6is»oluoili re6<n'to, »e oinne» »!i»s, «ive n»tur»Ii», «iv«

politie»« n»tur»e eonnexiones, ue loeäer» vi, lortituäiu«, »llnetirnoni» lonze

»uperante. It» s»orum lioe unionis ^vrndolurn non tanturu reßi»e pole»t»ti«

»emper llu^ust»«, seä et fr»tern»e äileetiouis , et »»uetae inter nos poei«

tesser» evasit; estc^us oornrnunis, Huuin per öeeursurn tot «»eeuloruru experti

suirnns, prosper»«, et »äv«r«»e tortunae inemorillle, il»n6»iuus ißitnr, ut per

»mnituru totiu» ^reni-Dioeeeseos, 6ie ooronntionein 8u2ruin I^»ie»t»tum pr«e-

«eliente, oinnes oninium p»soeni»I!nm, »liaruinque etium, ou»e »6 re^ulsre«

pertiuent Neelesi»ru>u, e»n>p»n»e post vespertinnru »2l>it»t!onem »n^elie»»

6imi6i»e liorlls »p»tio pnlsentur, enrn od »olemnitntein sntur»« äiei iuäie»»-

ä»iu, tum ut »ä illam ücielis popul! »ttentio noe eti»m extr»oräin»r!o festivo

pulsu <>!ri^»tur. Orä!n»mu» porro, ut <i!e pro eoronlltione 8u»ruin Klü^est»-

tum 6e»ißu»n<I», — 6e quu in pr»e»euti nonäum eertissim« nob!» ooustüt,

c>n»e tamen »6 pubiie»m notiti«m inox perse, en,l«, inoüe omuibu« innotezeel,

in omnüiu» pnroolliaüous et rie^ul»rium Veelesüs, premiüsa puuüeorum m»-

ßistratuum invit»tione, — miss» solemni« siv« e»nt»t» cum „1°« llenrn" Äe-

«»ntetur, lusi» »ä Deum »ul» »»erosaneto 8»eri<ieio prseiou» pro l)orou»t«

ließ« et (!oronllt» LeßsinH, pro paee item et ineoIumit»te totius lie^ui, omiüum

or6ii>»»> ne eivium eoneoräi». 8eä eti«m sermonem volumu» t>»oeri »Ä popu-

lum, c^ui «xuortunäus erit »6 reeoleuäll vei beueüei», o^ulle 6»t» per (?liri«ti
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Vio^ium 8»»<:i<> 8tenn»no, krolorezi Hpo«tolie» eoron», in omne» populo»,

lillie «ÄLlÄ« <ü«ron»e »uuäito, 6iin»llllveruut. ilunenäu» porro erit »<i tläelit»-

!em iutemer»>t« »er?»uä»m Ile^i, »ä obeäi«nti»m le^itimi« 8»er»e et eivili

p»te«t»tibu» exdioenä»m. Dein «xeitetur populu» »ä »innrem et äileetionem

«lz» omne» eoul-ivs», ^uo« i<iem rei/ni «t imperii nexu8 »6 eommunem

«m»iuin 8»I<iteni et 8«eurit»tem oopu!»vit. Or»n<Illm 6eni<zue, ut c>uo<i s»eun-

äi« Le«!e«i»e z>r«oibu» «v»,vitei exprimitur, ^eum omni» pote«t»8 » Qeo «it

per quem lie^e» reßn»ut et le^um eonäitore» ^u»t» äeeernunt" rep!«»ntui-

«miie«, pote»t»ti8 nuiu», u De« »eo«pt»e »6miui»tri, piet»te «rß» Oeum, ^et

«3or»e reli^inni» »more, ut ^!u»titi»m, »ine «zu» null», »ooiet»» 6iu eon»i»t«>'«

polest, erß» «lune» ineon<:u8»e" »6mini8trent „Koni, pr»«mi», noxii» äebit»»

poeu»» retriduunäu. Viäu»«, pupillo», p»uper«8 »o clebile» »b omni oppi-e»«ion«

^etsnäHUt; ut non »ä propriam, »ecl «ot!u8 populi utilit»tem re^n»r«, nr»e-

mmlliczue t>enet»<:torum «uorum non in terri», »e«l in eoelo expeot»re" vi-

äezntur, (?outiü<:»Ie Iiom»num). Or»te l>»tre8 «t Ni!eeti»8imi b'iü! ut „Omni-

polen« Den» Ore»tor omuium, Imperator ^n^elorum, Lex Ile^um, et Uomi-

üU8 llowinautiuln, <zui HKr»n»m ticielem «ervum 8uum <Ie noztiou» triumpn»r»

leeit, Üov8i et ^su«ue multipüoem viotoriam tribuit, numi!em<zue D»vill pue-

^nm «uum re^rii l»»ti^i<> 8uo!im»v!t, et 8»!»monem 8»pienti»e p»c:i»<zue ines-

sübiü muner« <üt»vit, r«8pi«i»t preee8 numi!it»ti« uo»tr»e, et 8iiper f»mu!um

«»um Imperatorem «t Ile^em I'r»u<:i«<:um ^08«pnum, ein« <üon»ortem ü!i»»betn

liezinam no»tr»m beneäiotinnum »u»rum <lon» multiplieet, eo»<zue <iexter»e

«u»e potenti» »einper et nt>ic>u« eireuinclet — per <ünr!8tum Dominum no»trum,

^ni virtute 8. oruoi8 t»rt»r» äeztruxit, reßnnuue Oi»buli »un«l»t<>, »ä ec>elc>8

victor »3<:ei>ll!t, in o,uo notesta« omni« le^llicziie «on«i8tit vietori», <zui e8t

zlolia numiliuiu, et vit» «»Iu«<zue populurum, 8it ei« vomi»u« lUsi-i« fortitu-

<!ini« » taeie iuimici, I^ini! Nluiiei»t iuimi«U8 in ei», et ÜÜU8 ini<zuit»ti» non

»ppon»t uoeere ei». — 8it ei» Heu» contra »eie» inimioorum lor!«», in »6-

v«l8i» ^»le», ir> pru«p«ri8 8llpienti», in proleotione el?oeu8 »empiternu8, or»e-

»let, ut Aento» ilÜ8 tene»ut tiliem, proeere« n»nel»nt n»üem, äiü^ant ollritatem,

»d«tine»l>t (omue«) » ouni<iit»w, Io<zu»ntur ^u«titi»m, eu»to(i!»nt ver!tl>t«m; et

it» nopulu8 i»te 8ub imnerio illorum nullulet, eu»!itU8 neneiiieliuu« »etern!»

t«ti«: ut 8emper tr!nuäi»nte8 iu»iie»ut in p»ee »o ?ietore8. ^men," 8i ob

m-ßenti». rationuin Moment» eoutiu^eret ooron»tionem in 6!em 8, eurr. 8iv«

Vi?ili»m ?eute«o»te8 6e<i^!, «oi»ut vv. Ouruti, !^N8 pro üoe e»8U V, lülero

et üäeli Hroni'Vioeee«!», imo totiu» lie^ui nopulo, 6« »po«toli<:2 6i«p«n8»t!oue

in lelre ^'e^'unii et »b»tinenti»e provi6i8»e. Nr^» numi»im»8 noüts»« pi-eee«

88mu» Üoininu» Ho«ter Heiuniuu», in Vi^ili» ?enteeo8te8 «er?»nä>>m, in nr»e>

ee<i«ntem terinin 8ext»m i<i e»t 7»m eurr. tr»u»ferre, äie »utem 8o «ive

8»bd»ti in ie^e »d8tinent!»e »l> e8u o»rnium eum Olero et iiäeli populo ol«>

meuti8»ime äi»pen»»r« äizn»t,U8 «8t. <Hu»m »pu«tolie»m iezunii tr»i!8po»itionem

et si8peu«»tiouem üäeli populo »i opu« luerit, notam reciäere se»t!nent UN. Our»ti.

O»tun> Iiuä»e in H,eäidu» lie«i<Ienti»e !^o»tr»e ?rim»til>!i» 6ie 1. ^unii

»nno vomini 1867. ^o»uu«» m, p, H^rouiUnizeopu».

V.

Nachfolgendes Decret der h. Congregation der Riten ist wohl schon

im Jahre 1848 erflofsen, allein wegen den Unruhen jener

Zeit beinahe ganz unbekannt geblieben, wodurch sich die gegen

wärtige Mittheilung hinreichend rechtfertiget.

Deeretuiu Huinuuee«Ie»ien»i8 oonürm»tioni« onltu« »b immemor»nil!

pr»e»titi ven. 8ervu Dei il»uro ex oräine 8, Leueäioli epi»eooo <zuiu>

<zueQoIe«i«n«i.

Vt»i »nt« »nnum <ül>ri»ti mil!e»imuni Nunß«l!»e reßsnum muiw et

»äv«er«a fuerit pe>pe»»um ex parte etnnieoruiu, muito plur» tainen tolernre
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äebuit » lurei«, «um <zuibu8 »nno ^IDXXVI, «ert»re eopii» iu8tiluit, <^ui

p»rt» pro «« vietori» per eentun, ou!nuu»ßint» »nn08 ferro et ü^ium» po»t

äireptionem ouini» eou8Uinp8erul!t, nun exeepti8 »rebivi8 et eeeI«8Ü8 <zu»e

8o!o »e<)N»t»e »unt, »e «i oniä r«8iäui ior«an 8Uperer»t >n8«c>uenti 8»e«u!n

Kneretieoruru et 8übi>!M2tieolUiu perü6i» äe8truetum luit. In boe uuiverz»«

sei unulrn^io vix rnemori»« proäiturn !>»b«tnr, LDH,^IIl»l I>lH,DIiI7il Neele«i»e

«»eeulo XI. Nräinem 8, Neueuieti, et Hui»<zue<:el«8ie>i8ein 8«ä«iu exilnio vir-

tutum lulßore i!Iu8tr»88e. Imbutu8 »i^uiäem «, pueriti» in eoenobio 8. tlartiui

monti» ?»nuoni3,e pr»«eepti» üäei 8llueti88i!ni8c>u« n>oribu8, ^'ußi preoe, äivi-

n»rnm rerurn eornment»tione, b»inilit»te, »ußssli«:» puritate, oinnium ob»e<zuium

»e venerntionern, pr»«8ertirn «»netorum 8tepb»ni reßsi«, et Lmerioi Llii »lbi

l»eil!ime oou<:ill»?>t, Leßi» ip8iu8 Opel» »e »tiiäin e reeen8iti noenobii pr»«-

P08itur» »6 re^imen ee«Ie«iHe <)uiu<zuee<:Ie«ien«i8 nuper funä»tae evoeotll»

luit, et ineulto illi »8perouue 8o!o inultun» nper»e »o labari« irnpenäit äum

luei» U8ur» lex frueretur, »eä eo »udI»to, »tliniei, veluti ^'u^<> 6i8eu««o, 8»evir«

eoeperunt ill ebrl8ti»no8 , enrumsjue p»8tc>re8 aäen, nt lÄ»ur»8 lnerit » «u»

»eä« äeturblltu», Ilebu8 tarnen, Den tavent«, i««titnti», rerneavit ^ntinte» »6

8U08 in»t>tuit<zue, <^»»»turn in ne «rat, »ecliilu ineuinbere «zu» ineäenäi» ovium

8Ul»run> vulneribu8, <zu» »66u<:enä>8 »ä <übri8ti eaulnin lll>i8 o?ib>>8, <zu»e «i

evili neu luerant, H,nnc>8 plu8 tri^int» euin exe^i»8et in »«»»tnlioi» bi8°s

laboribu», univer8l»ruinczue vitutuin «xereitio, «»»lo ^»rn >n»tulU8, Lurnul»ti>»

rneriti?, ol»rU8liue inirneuli«, ubäorrnivlt in vnmino, »unn pN8t Lbri8trirn n»tnm

terrne lÄI^XX, <üon8pieu» n»eo vits.« 8»netit»« »b >p8» inerte, vel eerte p»u>o

p<>8t, eultuin nudlienin et eeeleziÄztienin il»llrn rite nroineruit , »e Läele» üii

pr»S8titerunt, »e uon ob8tante veteri» »evi od»<ürrit»t« , »e peue tot»Ii inopi»

»nti<>unr»in Hun^riclle eeele8i»e inonuineuterum part» » teterriiui8 illiu»

reßinni» e!Ä,<Ut>u», ex ulztori» t»men et tl»äi»ic>ne bne evineitur, et «Ultimi »6

noe U8<z>i« temn!>8 per»titi!<8e llperte iunuit eoinoluriuin 8eriptnr>irll eon»«nzn!!,

<zui <le lVlllU^o äi8»elunt »e <Ie L«»to et Zaneto. H,ä noe »eeeäit, imlllzineii!

e^U8 nun 8einel fui88« eu,<>»m euru titulo 8e»ti: pr»8t»ut rui88«Ii>» »nun 1534

eciiig, et I^Illnri e!c>ßi» refereuli», rn»rt^r<>I<>ßii8 nnruen ^lanri iuckituru , «om-

rnentnria äe i!Iiu8 z;e8ti8 exi>ni»<^ue 8l>lllltit»t« verd«, flleienti», <zu»e ou>lli»

»nirno replltün« Itinii8 <)>iiu<zue<:e1e8ieu8i8 Npi«e<>r<!i8, »e probe 8«ien» inäudie

extnre üizna publiei et eeele8i»üti<:> eultug Nellto lÄÄuro »b IinmemnrllKili

pr»e»t,iti, per 8uum ?roeur»torein II. ?, ll»^. b>, H,Iex»näriiii, K»mpu°

82eerä«tem prolegLUm »e 6ener»Iern Deünitorern Oräini« !«linnrum 8. ?r»n-

eise! lüonventunlium »K 8»eroruru Ilituuni <üoußre^»tione uulniüime petiit,

ut enItU8 Iiie formiter äs rnor« »pprobaretur. <Hu»e in 0räi»2ril8 Lomitn« »6

Huiriu»Ie8 H!<!e» «>ib8<:liptl> äie oonäunat», »ä re!»tion«m Nmiuenti8zimi «t

1ieveren6i88iini llomini ö»räinllÜ8 I^uäoviei Zitier! I>uuenti8, »Illlti» omnibu«

nillture eonüiäerati«, riteczue librati», »n6ito<zu« II. ?. O. Hn6re» I»l»ri» l'rlt-

tini 82net»e ?iäei ?romntore, o^ui «oripto et voe« 8u»iu 8ententi»rn exp»8»if,

re8«ril>enäum een8uit: „Oonstare 6e e»8U exeepto » Deereti8 8». rne. !Irb»ni

?npne VIII» vie 22. men8e ^ulio »nno 1848.

8up«r <^uibu8 oinnidu8 k»et» po8tmo6urn 8»neti88imo Doininu Ao«tro

riv ?H,?H IX. per me 8ub8eripturn 8eeret!lriuru näeli rel»tione 8^1^1'17'ä!'

811^ rezeriptuill 8»er«,e 0on^r«ß»tioni8 »6prob»vit, oontirinHvit^ue eultum

publicum et eeele8i»8tieuin L«»to N^IIIlO I!pi8eopo proeäieto »b immeme-

r»bili pr»e8tituiu, äie 4. inenze H,u^n8to »uuo eoäeiu.

I>oeo 8i^illi,

?ro üino et ümo vno 0»rä, I^»n>biU8ebini 8, li. (!, pl»ef.

v, ^ <ü»r<1. 8i»nebi.

^o»epb 6»8p»r I'awti 8. II. O. 8eeret»riu».
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deutscher Schulbote 22.

Schumacher I. I. H. Die hl. Geschichte des A. u. N. T. (Saarlouis

1865, Stein, 8. 10 Sgr.) — Reusch. Theol. Lit. Bltt. 14.

Tchunken A. Geschichte der Reichsabtei Werden a. d.Ruhr. (Köln u. Neuß

1865, Schwann, 8. 1 Thl.) — Reusch, theol. Lit. Bltt. 7.

Schuster I. Handbuch zur biblischen Geschichte des A. u. N. Testaments.

(Freib. 1865. Herder, 8. 1 Thl. 24 Sgr.) — Katholik 1865, 12;

Reusch, Theol. Lit. Bltt. 8; Chilianeum VIII, 8; Bamberger Pastoral-

blatt 37; Lit. Bltt. zur Sion, Mai 1 ; Schulfreund 4.

Schuster I. Die biblische Geschichte. (Freib. 1865, Herder, 8. 4'/, Sgr.)

— Reusch theol. Lit. Bltt. 14; Süddeutsch, kath. Schulwochenblatt 52.

Schwabe. Geistl. Liederbuch. (Gießen. Heinemann, 8.) — Zimmermann

Theol. Lit. Bltt. 86.

Schwarz. Ueber Gott und Welt. (Zürch 1865, Schultheß, 8.) — Protest.

Kirchenzt. 22.
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Schwarz C. Zur Geschichte der neuesten Theologie. (Leipz. 1864, Brockh.

8. 2 7, Thl.) — Preußische Jahrbücher XVI, 6; Jahrb. für. deutsch.

Theol. XI, 1.

Schwarz G. L. Christus u. seine Heiligen. (Berlin 1862—1864, Wohl-

genmth, 8. 1 Thl. 6 Ngr.) — Vilmar, Pastoral-theol. Blätter 1866,1;

Zeitschrift für luth. Theologie und Kirche 1866, 1; Zimmermann, Theol.

Lit. Bltt. 1865, 101; Jahrb. f. deutsch. Theol. XI, 2; Ev. Kirchen- u,

Volksblatt f. Baden 19; Hauck, Jahresbericht 2, 3.

Schwarzkopf A. Shakespeare in seiner Bedeutung für die Kirche unseiei

Tage. (Halle 1864, Mühlmann, 8.) — Jahrb. für deutsche Theol. X, 4.

Schweizer A. Christliche Glaubenslehre. (Bern 1862, Heuberger, 8.) —

Jahrbuch f. deutsche Theol. X, 4; Zeitschrift f. d. luth. Theol. 1867, 1,

S criu er. Herrlichkeiten der Kinder Gottes. (Neu-Ruppin 1865, Bergmann,

8.) — Gesetz und Zeugniß 5.

Scderholm K. Zur großen Frage der Rcligionsphilosophie. (Leipz. 186s.

Vrcitlopf und Hartl, 8. ?^ Sgr.) — Reusch, Theol. Lit. Bltt. 6u.?.

Sederholm K. Leitfaden der evang. Glaubens- und Sittenlehre. (Leipzig

1866, Breittopf u. Hartl, 8.) — Allg. deutsche Lehrerzeit. 14; Zim

mermann, Theol. Lit. Bltt. 53, 57.

Seeberg P. Predigten. (Berlin 1865, Beck, 8. 2 Thl.) — Zimmermann,

Theol. Lit. Bltt. 23.

Seebold H. Einfache Erklärung des kleinen Katechismus Dr. M. Luther«.

(Gott. 1865, Vandenhöck, 8. 18 Sgr.) — Zimmermann, Theol. Lit,

Bltt. 1866, 6 ; Südd. Schulbote 24.

Seemann O. Wohin? (Berlin 1866, Springer 8. 12 Ngr.) — Allg. Lit.

Ztg. 1866, 19; Protest. Kirchenzt. 21; Blätter für lit. Unterh. 24;

Ueber Land und Meer 36; Allg. tirchl. Ztsch. ?.

Sengelmann Ev. Euang. Erinnerungen. (Leipz. 1864, Bredt, 8. 15 Ngr)

— Zeitschrift für luth. Theol. u. Kirche 1866, 1.

Sepp I. N. Jerusalem und das hl. Land. (Schaffhausen 1863, Hurter,

8.) — Jahrb. für deutsche Theol. XI, 1 ; Bamberger Pastoralblat 3«.

Sepp I. Geschichte der Apostel. «Schafft. 1866, Hurter, 8. 1 Thl. 26Sgi.)

— Reusch, Theol. Lit. Bltt. 9.

Sevin. Die drei ersten Evangelien. (Wiesbaden, Niedner, 8.) — Er»

Sonntagsbote 36; Zimmermann, Theolog. Lit. Bltt. 69; Neue

ev. Kirchzt. 33; Jahrb. für d. Th. XI, 4.

Seydel. Die Lehre Jesu. (Dresden 1863, a.Emde 8.)— N. ev. Kirch. 50.

Silbernagl I. Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämmtlicher Kir

chen des Orients. (Landshut 1865, Krüll, 8. 1 Thl. 10 Sgr.) —

Oesterr. Vierteljahresschrift für kath. Theologie 4.

Simar TH. Die Theologie des heil. Paulus. (Freib. 1864, Herder, 8.

24 Ngr.) — Oest. Vierteljahressch, für kath. Theologie 1; Jahrbücher

für deutsche Theologie X, 4; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 25.

Skizzen aus dem Pastorat zu Mastland. (Elberfeld 1863, Bädeker, 8.) —

Braunschw. luth, Kirchenbltt. 1866, 1.
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zmitb, » äietion»^ ol tbu 2!b!e. (Nerlin 1865, ^glier, 8. 42 l'b.I.) —

Lehmann, Magazin 1866, 3.

Lpeil F. Exhorten für Klosterfrauen. (Breslau 1865, Aderholz, 8. I Thl.)

— Philothea 8.

«feil F. Die Lehren der kath. Kirche gegenüber der protestantischen Po

lemik. (Freib. 1865, Herder 8. 1 Thl. 10 Sgr.) — Chilianeum VII,

12; Allg. Lit. Zeit. 1866, 2; Bamberg, Pastoralbltt. 1865, 36;

Westfäl. Kirchenblatt 1865. 50; Katholik 1866, Jan.; Lit. Bltt. zur

Sion, 1; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 9.

Sperber. Evangelien des Kirchenjahres. (Eisleben 1865, 8.) — Allg.

deutsch. Lehierzt. 10.

Spiegel B. Hermann Bonnus. (Leivz. 1864. Roßberg, 8. 20 Sgr.) —

Lit. Centralbltt. 1865, 51.

Lplittgeiber F. Schlaf und Tod. (Halle 1866, Fricke, 8. 2 Thl.) — Lit.

Handweiser 44; N. ev. Kirchenzt. 20; Volksblattf.Stadt und Land 51;

Braunschw. luth. Kirchenbltt. 8; Theol. Studien u. Kritiken 1867, 1;

Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 67; Menzel, Lit. Bltt. 39.

Spörlein I. Die christl. Gesellschaftsordnung und die neue Zeitt. (Naiv

lingen 1866, Beck, 8. 24 tr.rh.)— Allg. Lit. Zt. 1866, 11; Zimmer

mann theol. Lit. Bltt. 39; Jahrb. für d. Theol. XI, 3; Reusch, Theol.

Litt. Bltt. 24.

Spörri H. Zwingli-Studien. (Leip. 1866, Hirzel, 8. 20 Sgr.)— Neue

evang. Kirchenzt. 23; Lit. Centralblatt 44; Zimmermann, Theol. Lit.

Bltt. 101.

Sprenger A. Das Leben und die Lehre des Mohammed. (Berlin 1865,

Nicolai, 8.) — Lit. Centralbltt. 1866, 1.

Spuigeon C. H. Der Weg des Heils. (Basel 1863, Palmer, 4. 24Ngr.)

— Zeitschrift für luth. Theol. 2.

Stllb ell TH. Lebensbilder der Heiligen. (Schaffhausen 1865, Hurter, 8.)

— Linzer tlM. Prall. Quartalsch. 1865, 3; Kentenich, Zeitschrift für

Erziehung und Unterricht XV, 1; Philothea 4; Bamberg« Pastoralbltt.

29; Kath. Blätter aus Tirol 4; Schulfreund 3; Philothea 9; Siidd.

kath. Schulwochenblatt 42; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 26.

Stlldelmann H. Zionsgrüße. (Halle 1864, Buchhdl. des Waisenh. 12.

10 Ngr.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 102; Zeitschrift

f. die ges. luth. Theol. 2.

Stäh elin. Leben Davids. (Basel, Georg , 8.) — Kirchenblatt f. d. res.

Schweiz 14.

Stamm. Die evang, Lehrfreiheit. (Wiesbaden 1865, Niedner 8.) — Neue

evang. Kirchenz. 50.

Sillnihurst W. Geschichte des unsterblichen in einem sterblichen Leibe lei

denden Gottes. Aus dem tat. von I. Kinzl. (Innsbruck 1865. Vereins-

buchhandl. 8. 1 fl. 50 kr. oft. W). — Linzer theol. prall. Quartalsch.

1865, 4.; Bamberger Pastoralbltt. 32.

Starke Chr. Bibelwelk. (Berlin 1865, Beck ,8.)— Gesetz und Zeugniß 7.
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Statistik kirchliche, für das Bisthum Mainz. (Mainz 1866, 8.) - Allg.

Lit. Zt. 1866, 28.

Staudenmeyer. Lehrpredigten. (Stuttg. 1866, Schaber, 8.) — Zim

mermann The°l. Lit. Bltt. 11.

Strichele A. Das Bisthum Augsburg. (Augsburg 1861—66, Schmidt,

8. Heft 2 30 tr. rh.) — Lit. Handw. 42; Augsb. Allg. Zt. 188;

Allg. Lit. Ztg. 35; Historisch politische Blätter I.VII, 9, 10.

Stein A. G. Die kath. Kirchenmusik. (Köln 1864, Bachem, 8.) — Linzei

theol. prakt. Quartalsch. 3.

Stier R. Die Reden der Apostel. (Leipzig 1866, Völler, 8. 2 '/«Thl.) -

Reich Gottes 13; Zimmermann Theol. Lit. Bltt. 27.

Stier M, Luthers Katechismus. (Beilin 1866, Beck, 8. ^ Thl.) — Ber

liner Blätter für Schule 29 ; Pädag. Archiv 7.

Stüber. Die Kindertaufe. (Basel 1865, Bahnmaier 8.) — Sachs. Kir

chen- und Schulbltt. 6.

Stockt A. Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Mainz 1865—8«,

Kirchheim, 8. 6 Thl.) — Allg. Lit. Zt. 1866, 9 und 10; Rcusch, Theol.

Li«. Bltt. 1, 22; Lit. Bltt. zur Wiener „Presse« 4; Augsb. Postzt. 69;

Schles. Kirchenblatt 12; Katholik, Feb.; Lit. Handweiscr 44; Philothe»

8; Hauck, Jahresbericht, 2, 3; Hist. pol. Bltt. I.VIII, 1; Menzel, Lit.

Bltt. 49, 50.

Stolz A. Legende. (Freib. Herder, 4.) — Kentenich, Zeitschrift f. Eizie-

hung und Unterricht, XV, 2; Philothea 10.

Stolz A. Die heilige Elisabeth. (Freib. 1866, Herder, 8. 1 Thl.) — Lin-

zer Theol. Prakt. Quartalschrift 3 ; Hist. pol. Bltt. I.VIII. 1.

Strack K. Bilder aus der Reformationsgeschichtc. (Leipzig 1864, Schlicke,

8.) — Die Predigt der Gegenwart, II, 9 u. 10.

Stramm. Die evang. Lehrfreiheit. (Wiesbaden 1866, Niedner, 8.)— Zim

mermann, Theol. Lit. Bltt. 82.

Strauß D- Die Halben und die Ganzen. (Berlin, Dunker, 8.) —

Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 186'6, 1; Ev. Kirchcnzt. 78, 1; Reusch,

Theol. Literaturblatt 25.

Strauß D. Kleine Schriften. (Verlin, Dunker, 8.) — Neue cvang.

Kirchenzt. 49.

Strauß V. Meditationen über das erste Gebet für Leute des Gedankenern-

stes und des Gewissens. (Leipz. 1866, Fleischer, 8.) — Glaser, Jahrb.

V, 2; Sachs. Kirchen- und Schulblatt 7.

Strubel K. Ein Protest. Wort an den Bischof von Paderborn. (Leipz. 186«,

Dörflina, 8.) — Zeitsch. für die gcs. luth. Theol. und Kirche 2.

Stroh. Christus der Erstling der Entschlafenen. (Stuttg. 1866, Steinkopf,

8.) — Gesetz«. Zeugniß, 8 u. 9; Zimermann, Theol. Lit. Bltt. 65,

Sturm. Hllusandacht. (Leipz. Amelang, 8.) — Hamb. Nachrichten. 1865,

300 ; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 101.
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Sturm. Unterhaltungen mit Gott in der Natur. (Hannover, Hahn, 8.)

Wissensch. Beilage d. Leipz. Ztg. 51.

Stutz. Die Thatsllche des Glaubens. (Zürich 1866, Haute, 8.) — Kirchen-

bltt, f, d. res. Schweiz 3; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 19; Evang.

Sonntagsbote aus Oesterr. 13; Zeitschft. f, d. luth. Theol. 1867, 1.

Stützner. Leitfaden zum Katechismus. (Plauen 1866, Neupert 8.) —

Vallien Vierteljahressch. 1 ; Nllg. Schützt. 39.

Sulzbeck F. X. Leben des hl. Otto. (Regensb. 1865, Manz, 8. 1 Thl.

3 Sgr.) — Lit. Handweiser 49.

Sülze E. Hauptpunkte der christl. Glaubenslehre. (Hannover 1865,

Rümpler, 8.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 1865, 101; Nugsb.

Mg. Ztg. 1866, Nr. 97 Beil.; Protest. Kirchenzt. 19.

Sülze. Bibel und Bekenntnis;. (Gotting. 1866, Neuerlich, 8.) — Sachs.

Kirchen- und Schulblatt 14.

Zultnei ^. <3. Libliotliee» si»letuu«i» <tioeee»»u». (Lioll»t»ett 1666, 4.)

Allg. Lit. Ztg. 41 und 49.

Swientet A. Sechs Predigten. (Kreuzburg 1865. Thielmann, 8. '/, Thl.)

— Schles. Piouinzialblatt 1865, 11.

Tafel F. I. Das Leben Iefu. (Bafel 1865, Palmer, 8. 24 Ngr.) — Zeit

schrift für d. ges. luth. Theol. und Kirche 3; Lit. Centralbltt. 1866, 31.

Tanner A. Sammlung von Predigten. (Einsiedeln 1866, Bcnzinger, 8.

21 '/, Sgr.) — Allg. Lit. Zeit. 41.

Tllppehorn A. Leben des hl. Ansgar. (Münster 1863, Theissing, 8. 1^/3

Thl.) — Jahrb. f. deutsche Theol. X, 2; Ocst. Vierteljahresschrift für

kllth. Theologie 3.

Tlluler. Predigten. (Franks. 1864, Hermann, 8. 18 Ngr.) — Nllg. Lit.

Zt. 1866, 21; Zeitsch. f. die ges. luth. Theol. und Kirche 3; Jahrbuch

für deutsche Theol. XI, 4.

Tegow Th. Die moderne Bildung und die christliche Kirche. (Hamburg

1865, Meißner 8. '/« Thl.) — Allg. Lit. Zt. 1866, 2; Hist. pol. Bltt.

I.VII, 1.

Tersteegen. Weg der Wahrheit. (Köln, Roemke, 8.) — Kirchenbltt. f. d.

res. Schweiz 6.

"leitul liani Hpolo^eticiiiii, e6. ^. Kavser. (?»6erK. 1866, ^Untermann,

8. 15 8ß^.) — Allg. Lit. Ztg. 1866, 24; Sion, Lit. Bltt, März; Kllth.

Blätter aus Tirol 9.

^e8t»m«lltulu Vetus ßraeoe Huxt». I^XX inteiPiete», «6. V. I^oob. (Illl-

l!»douu 1866, öl»»«, 8. 4 ü. 48 Ki.) — Bamberger Pastoralbltt. 16;

Allg. Lit. Zt. 1866, 23; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 13.

^«»tllmsntulu novurll ^lkleoe, eä. lizelienöoi-l. (I^ip». 1865, LroeKliau»

s ) ^- Zeitsch. für die gef. luth. Theol. und Kirche 2.

I'entn.illentum Aovuiu e6. Hil^enlelii. (I^ip8. Weißt, 8.) — Protest.

Kirchenzt. 30.

Thenius O. Das Evangelium der Evangelien. (Lcipz. 1865, Vogel, 8.

?'/« Sgr.) — Die Predigt der Gegenwart II, 9 und 10; Jahrb. für

Qlst. «ieileli. I- lothol. Theol. VI. 23
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deutsche Theol. XI, 2; Lit. Centralblatt 1866, 23; Allg. kiichl. Zeitsch,

5; N. ev. Kirchenzt. 45.

I'bsoloßie äu o»teelii»te. (?»ri» 1865, 8) — lievue äs» 8oieueez üo-

ele»il»«ti<zue», 71.

Thilo W. Geschichte der Pieuß. Haupt -Bibelgesellschaft in ihrem eisten

Halbjahrhundert 1814—1864. (Berlin 1864, Beck, 8. 25 Sgl.) —

Lit. Centralbltt. 1866, 4.

Tholuck. Gesch. des Rationalismus. (Gotha 1865, Perthes 8.) -

Braunschw. luth. Kirchenbl. 1865, 12; Zeitsch. f. luth. Theol. 1867, 1.

Il»oii!»s»^ >l. ?eu»se» »ur lil Ilelißinn. (?»ri8 1865, klon, 8.) —

Ntuäe« 38.

Thorz M. Die hl. Maria Magdalena. (Troppau 1866, Kolck, 8. 1 st. 8«

öst. W.) — Allg. Lit. Zt. 35; Litt. Bltt. zur Sion, Juni 1.

Thudichum F. Ueber unzuläßigc Beschränkungen des Rechts der Verehl-

lichung. (Tübingen 1866, Laupp, 8. 25 Sgr.) — Lit. Centralblatt 3;

Allg. Lit. Zt. 17.

Thünen A. G. Chrästos. (Bremen 1866, Tannen, 8. 20 Sgl.) — Lit.

Centralbltt. 13.

Thym. Homilet. Handbuch. (Oratz 1866, Thym, 8. V4 Thl.) — Zim

mermann, Theol. Lit. Bltt. 61, 71.

I'isolieuäort^!. ^,pc><:»I^p»e» »poor^pu»«. (I^ip»!»« 1866, Ueixte!«-

»oni>, 8. 1 l'KI. 10 8ßr.) — Jahrb. f. d. Theol. XI, 2; Rcusch, Theol.

Lit. Bltt. 10; N. ev. Kirchenzt. 25; Gott. Gel. Anz. 28.

Tisch endorf C. Wann wurden unsere Evangelien verfaßt? (Leipz. 1885,

Hinrichs, 8. 7 >/, Ngr.) — Beweis des Glaubens 1 ; Wochenblatt fm

Schlesien und Oberlausitz 7; Jahrb. für deutsche Theol. XI, 2; Reusch,

Theol. Lit. Blt. 16; Allg. Lit. Zt. 44; Beweis des Glaubens II, 1;

Zeitschrift für luth. Theol. 4; Linzer Theol. Prall. Quartalsch. 4!

Protest. Kirchenzt. 46; Illust. Zt. 1211; Europa 39.

Tisch er. Method. Lehrbuch zum Religionsunterricht. (Saatfeld 1866,

Weidemann, 8.) — Lauckhard, Reform 1.

1o dl er IV l'deoäeriei lidellu» 6« loci» »»not!». (8t. (Hallen 1865, llubel,

8. 1 Idl. 15 8ßl.) — Lit. Centralblatt 1866, 1; Reusch. Theol. N

Bltt. 2; Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 57.

Tolle W. Die Wissenschaft der Religion. (Götting. 1865,Vandenh°eck,8.)

— Jahrb. f. deutsche Theologie XI, 1; N. evang. Kirchenzt. 30.

Tor6n C. A. Der ev. Religionsunterricht in Deutschland. (Gotha 1865,

Besser, 8. '/« Thl.)— Kirchenbltt. f. d. ref. Schweiz 12; Zimmermann,

Theol. Lit. Bltt. 51; Sachs. Schützt. 45.

Tosi I. Vorlesungen über den 8?II»duu errorum der päpstlichen Encyllil»

vom 8. Dec. 1864. (Wien 1865, Braumüller, 8. 1 Thl.) — Wien«

Kirchenzt. 1866, 4; Lit. Handweifer 42; Reusch, Theol. Lit. Vltt. 8.

I'raetlltu» tkeolnßieus äe Le»t» N»ri« Virzin«. (?»«» 1866, 8.) ^

Louix üevue, 80.
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?l»pp. ^. H. Oomwsniai-^ on tli« I^e^ 1'e»wmLnt. (I^ouäan 1865,

llielciuson, 8.) — l'be Ooutempc>l»r^ llevis^v 1866, 1.

trost im Leiden. (Darmstadt 1866, Köhler 8.) — Zimmermann, Theol.

Lit. Bltt. 1866, 5.

Tückin g K. Geschichte des Stiftes Münster unter Christoph Bernard von

Galen. (Münster 1865, Aschendorff, 8. 1 Thl. 20 Sgr.) — Mg. Lit.

Zt. 1866, 34; Lit. Handweis. 50.

Tylor. Industrie und Schule. (Stuttg. Nitschke 8.) — Deutsche Indu

striezt. 1865. 11; Mg. Schulzt. 2; N. fchles. Schulbote 1, 2; Sachs.

Kirchen« und Schulblatt. 21; Ballien Vierteljahresschrift 1.

Ulhorn G. Die modernen Darstellungen des Lebens Jesu. (Hannover 1866,

Mayer, 8. 12 Ngr.) — Jahrb. f. deutsche Theol. XI, 2; Braunschw.

luth. Kirchenbltt. 5; Reich Gottes 23.

llliici. Gott u. d. Mensch. (Leipz. Weigel. 8,) — Glaser, Jahrb. V, 1;

Heidelb. Ihrb. 29, 47; N. ev. Kirchenzt. 48.

Ungewitter F. W. Die Geschichte der Juden. (Gütersloh 1865, Bertels

mann, 8.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 44 u. 54 ; Volksblatt für

Stadt und Land 44; Lit. Centralblatt 1866, 27; Ev. Kirchen- und

Schulblatt für Baden 23; Reich Gottes 23; Sächsisches Kirchcn-

und Schulbltt. 29; Sachs. Schulzt. 34.

Veith I. E. Von Advent bis Pfingsten. (Wien 1866, Braumüller, 8. Ist.

50 kr. öfter. Währ.) — Mg. Lit. Zt. 1866, 9.

Veith I. E. Prophezie und Glaube. (Wien 1866, Braumüller, 8. 1 fl.

50 kr. 5. W.)—Mg. Lit. Zeit. 1866, 13; Reusch, Theol. Lit. Bltt. 24.

Verkündigung, Die, gemischterEhen und das hoheitliche Placet im Kanton

Aargau. (Aaiau 1862, Nlbrecht, 8. 1 Thl. 10 Sgr.) — Lit. Central«.

1866, 15.

Veuillot L. Leben uns. H. I. Ch. übersetzt v. Dr. Waldeyer. (Köln u.

Neuß 1865, Schwann, 8. 1»/« Thl.) — Mg. Lit. Zt. 1866, 17;

Kentenich, Ztsch. für Erzieh, und Unterricht XV, 2; Archiv f.tath.K.R.

1866, 3; Bllmb. Pllstoralbllltt 29; Menzel, Lit. Bltt. 28.

Vierteljahresschrift für kath. Theol. (Wien 1862—66, Braumüller, 8.

K. 5 fl.) — Mg. Lit. Zt. 48.

Victor C- R. Iesaias 53. (Bremen 1865, Valett, 8. 18 Ngr.) — Neue

ev. Kirchenzt. 9.

V i n 0 e u 2 i ^. Orißine» »n iinpistutis et Kn«rß»eo» not» vinciicÄtu».

(«om»e 1864. 8.) — civiltü, Oattoliea VI, 6; Reusch, Theol. Lit.

Blt. 14, 15.

Vinet A. Ev. Silberblicke. (Zwickau 1863, Döhner, 8.) — Jahrb. fü

deutsche Theol. XI, 2.

Vogelin. Die Gemeinschaft der Kirche und ihr Grund. (Zürch, Bürlli,

8.) — Kirchenblatt f. die reform. Schweiz 5.

Völler L. Da« hl. Land. (Stuttg. 1864, Steintopf 8.) — Gesetz u. Zeug-

niß 4; Zeitschrift f. d. g. luth. Theol. u. Kirche 3.
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Vömel I. Th. St, Pauli Brief an die Galater. (Franks. 1865, Vömel, 8),

Zeitsch. f. d. ges. luth. Theol. u. Kirche 2; Hauck, Jahresbericht 2, 3;

Zimmermann, Theol. Lit, Bltt. 67.

Voßüs »l. Le 1'emple 6« ^eru»»Iem. (?»ri» 1864, toi.) — Reusch, Theol.

Lit. Bltt. 1866, 4.

Voltmar O. Der Ursprung unserer Evangelien. (Furch 1866, Herzog, 8,

24 Sgr,) — Zeitstimmen aus den res. Kanton, der Schweiz 1866, 1, 2;

Kirchenblatt f. b. res. Schweiz 1865, 25 ff.; Gott. O.A. 23; Zimmer

mann, Theol. Lit. Bltt. 61; Lit. Centralblatt 45; N. ev. Kirchenzt. 44.

Vorm bäum R. Die Caplane der ostindischen Campagnie in Bengalen.

(Elberfcld 1865, Badecker, 8.) — Zimmermann, Theol. Lit. Bltt. 35.

Vorreiter. Luthers Ringen. (Halle, Mühlmann, 8.) — Evang. Sonn-

tagsbote 17.

Vo»sn ll. Iluäiment» IinßU»s bedriliea«. (— ?iid. 1860, llsräer, 8.) —

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, 91 u. 92, 10.

Vosen H. Das Christenthum und die Einsprüche s. Gegner. (Freib. 1864,

Herder, 8.) — Linzer theol. Quartalsch. 1866, 1.

Vosen H. Der Katholicismus und die Einsprüche seiner Gegner. (Freib,
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X.

Ueuer den 8ündenfM der 8tammeNern und die

erste messianische Weissagung.

Von Prof. vr. Hrieolieb in Breslau,

8- i.

UUcnn der h. Augustinus das Verhältniß der beiden Testamente

zu einander Huaest. 73. in Nxoä. so bestimmt, daß er sagt: in

Vetsre Novuiu 1»tet, in Xovu Vstns vatst ; so hat er damit kurz

und treffend ein wahres, für den Christen giltiges Axiom ausge

sprochen, welches für die richtige Auffassung der Gesammtgeschichte

des Messias von Bedeutung ist. Von diesem Gesichtspunkte aus

betrachtet ist nämlich die ganze Menschengeschichte bis auf Christus

und die ganze Alttestamentliche Heilsoffenbnrung auch eine Vorge

schichte des Messias; so zwar, daß die Geschichte der Erlösung und

des Erlösers, wie dieselbe im Neuen Testamente vorliegt, richtig und

vollständig nur durch ein Zurückgehen auf die Geschichte des Alten

Testamentes begriffen und gewürdigt werden kann. Darum weist

auch Christus, der Weltheiland, sowohl die ungläubigen Juden wie

die gläubigen Jünger wiederholt auf Moses und die Propheten hin,

um seine Erscheinung in der Welt, sein Lehren und Wirken, sein

Leben und seine Schicksale, kurz um das ganze Erlüsungswerk zu

glauben und zu verstehen.')

Die Erlösungsthat Christi hat eine erste Voraussetzung, nämlich

die Erlüsungsbedürftigkeit der Menschen. Dieselbe ist so sehr Car-

dwlllpunkt, daß bei ihrer Nichtanerkennung die ganze auf den Mes-

') Vgl. Mlltth. s, 17; 16, 20. 21. Luk. 18, 31—33; 24, 25—27. Ioh. 5, 46;

8,56. 58 z 13, 18.
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sias hinzielende Offenbarungslehre und die Erscheinung des Erlösers

selbst unverstanden bleiben müssen. Gelänge es aber je einen voll-

giltigen Beweis zu führen, daß jene Voraussetzung falsch sei, so

würde damit den Grundpfeilern des Christenthums die größte Gefahr

erwachsen. Mögen darum die Materialisten und Antichristen unserer

Tage, statt an dem soliden und wohlgegliederten Gottesbau an vielen

Orten herumzuspielen, hier ihre Kraft versuchen.

Die Anerkennung der Crlösungsbedürftigkeit vermittelt sich jedem

Menschen schon durch die innere Erfahrung im Gebiete des Sittlichen,

Wenn David, der königliche Sänger, in seiner Zerknirschung spricht!

eoos snim in iniHuit»tiou8 oonoeptus »um, st in vsooati» oou-

oevit in« inater msa, und wenn der leidende Hiob ausruft: am«

muuäanit immunäo oonoentum ssmius; so beweisen beide damit,

wie richtig, tief und umfassend sie die menschliche Natur erfaßt

hatten ').

Die Anerkennung der Erlösungsbedürftigkeit des gesammten

Menschengeschlechts ist aber auch ein Resultat der Geschichte. Mit

dem Ursprünge der Menschen, und mit den Anfängen ihrer Geschichte

l) Um solche Erfahrung zu machen, ist freilich der Standpunkt de« mo

dernen Materialismus wenig geeignet. Vielmehr wird hierzu neben der Natur

und ihren zwingenden Gesetzen die Anerkennung des mit Freiheit willenden Geiste«,

außerdem aber auch da« Zugeständniß erfordert, daß Gott, nachdem er die Welt

gefchaffen, sich nicht zur absoluten Ruhe gesetzt habe, sondern baß er die Welt re

giere. Da ist nun z. B. Dr. I, C. Bluntschli (Ausgaben de« Christenthum« in

der Gegenwart. Nlberfelo 1866) ganz anderer Meinung: denn „die Naturwissen

schaft überzeugte sich, daß in der Natur immer und überall aus denselben Ursache»

dieselben Wirkungen hervorgehen, und daß die Naturgesetze mit unwiderstehlich«

Notwendigkeit herrschen und keine Ausnahme verstatten. Wenn Wunder gleich'

bedeutend war mit einem Vorgang wider die Naturgesetze, dann erklärte sied»«

Wunder für unmöglich" (S. 8). Ferner S. 9.: „Folgte man endlich der Natur-

Wissenschaft, verwarf man mit ihr jeden Wunderbegriff als widernatürlich und un

gereimt, gab es nur eine starre, kalte, willenlose, unbewußte Naturnothwentigleit,

mußte da nicht da« religiöse Grundbedllrfniß des Menschen sich an Gottzu

wenden, und bei Gott Trost, Stärkung und Hilfe zu fuchen, völlig leer ausgehen?

mußte nicht das Gebet als eine Thorheit erscheinen des kindischen Unverstand«?

War nicht damit die Gottesverehrung und alle Religion selbst vernichtet?" S«

fragt Bluntfchli und antwortet damit, daß er feine neue Aufklärung, einen »u«

dem Materialismus gewonnenen feinen Extrakt, feinen geehrten Zuhörern zum hei

tern Genüsse vorsetzt. Der sromme Dr. Daniel Schenkel steht dabei, der Theologe

bei dem Nichttheologen , und spricht gerührt das Amen (S. 103). So ist der

moderne Materialismus richtig wieder bei der Lehre Epitur's angelangt.
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ist die Erlösungsbcdürftigteit derselben, sowie die Frage nach Erlö

sung und Erlöser eng verbunden. So faßt auch die heil. Geschichte

diesen Gegenstand auf. Was unter der Voraussetzung einer richtigen

Gotteserlenntniß der Mcuschengeist sofort zu erkennen vermag, daß näm

lich das Uebel in der Welt, daß sittliche Unvollkommcnheit, Neigung zum

Bösen, leibliche Gebrechlichkeit nicht durch den absoluten Willen des ewig

guten Weltschöpfers vom Anfang der Schöpfung an und mit derselben

gekommen seien, das lehrt auch die heil. Geschichte schon auf ihren

ersten Blattern, indem sie über die Entstehung des Uebels in der

Menschenwclt berichtet, diese Mitthcilungen in Zusammenhang mit

der Urgeschichte des Menschengeschlechts bringt; zugleich aber auch

als erste Manifestation der Güte Gottes nach dem Sündenfalle, dem

wahren Ursprünge des Uebels, die Hoffnung einer Erlösung damit

verbindet.

8. 2.

Betrachten wir zunächst die biblische Mittheilung über die

Stammeltern, so erfahren wir, daß der erste Mensch aus der Hand

Gottes hervorging als Gottes Ebenbild und dem Leibestode nicht

unterworfen (Gen, 2, 1?.). In geistiger Hinsicht war er mit Erkennt-

nißkraft und freiem Willen ausgerüstet, sittlich gut, gerecht, heilig

und der Vervollkommnung fähig. Dasselbe gilt von der Stammutter

Eva. Das Menschengeschlecht sollte die Erde erfüllen, dieselbe sich

uuterthan machen, die Früchte der Erde genießen und über die Thier-

welt, die Fische, Vögel und Landthiere herrschen. Daß damit eine

dem göttlichen Willen gemäße geistige Thätigkeit, eine Kraftäußerung

der menschlichen Intelligenz gegeben war, ergiebt sich aus der ein

fachen Erzählung Gen. 2, 19. 20, wonach die vernunftlosen Geschöpfe

Gottes, die Thiere des Feldes und die Vögel des Himmels durch

den Menschen die ihnen zukommenden und verbleibenden Namen

erhalten sollten. Das überlegende und schematisirende Denken bei dieser

aus der Herrscher-Idee stammenden Thätigkeit ist a. a. O. V. 20.

darin ausgesprochen, daß es heißt: „Adam nannte die Namen von

allem Vieh und von allen Vögeln des Himmels und von allen Thiereu

des Feldes; aber für den Menschen fand er keine Hilfe seines Gleichen."

Ein Geschöpf Gottes, wie der Mensch, konnte aber wie nicht

ohne Zweck, so auch nicht ohne eine Aufgabe auf der Erde sein.

Beide, Zweck und Aufgabe, konnten sich auch nicht in der Herrschaft
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über die Thierwclt und in der bloßen Naturbetrachtung erschöpfen.

Es liegt vielmehr hier schon nahe, darin nur gewisse Anregungen

und Ausgangspunkte für den mit Vernunft und freiem Willen be

gabten Menschen zu höherem Denken und demgenMen WollenSakten

zu finden. Als intelligentes, sittliches und von Gott, seinem Schöpfer,

abhängiges Wesen, konnte und mußte er als höhern Zweck seines

Daseins erkennen, daß er das höchste Wesen, welches sich ihm als

Schöpfer, Vater und Herrn geoffenbart hatte, als solchen auch an

zuerkennen, zu ehren und zu lieben habe und daß er alles dieses

durch Vollbringen des göttlichen Willens kundgeben müsse.

Zu dieser Stimmung und Willensrichtung leitete ihn schon die erste

allgemeine Gottesoffenbarung und seine enge Beziehung zu Gott, welcher

sich ihm nicht «»bezeugt gelassen hatte. Eine besondere Offenbarungs-

mittheilung an die ersten Menschen in dieser Hinsicht ist in der

ältesten heil. Geschichte nicht enthalten; wohl aber was die von ihnen

zu lösende Aufgabe betrifft. Adam, heißt es Gen. 2, 15, wurde in

den von Gott gepflanzten Garten in Eden gesetzt, um ihn zu be

bauen und zu bewahren. Dem Herrscher über die Erde, über die

Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle

Thiere, die sich regen auf der Erde, wird als Aufgabe eine besondere

Thätigkeit zugewiesen, die jedenfalls von der verschieden ist, welche nach

dem Sündenfall auf der um seinetwillen verfluchten Erde ihm zufiel.

War diese Thätigkeit eine rein körperliche, oder zugleich auch eine geistige?

Das Bebauen des Gartens könnte auf das Erstere schließen lassen,

das Bewahren dagegen verlangt um so mehr eine geistige Thätigkeit

und deutet auf einen tiefern Sinn in dem Wortlaute der Stelle,

als der Paradiesesfriedc durch feindliche Naturlriifte nicht gestört

werden konnte. Schon der h. Theophilus von Antiochien, welcher

sonst die h. Schrift nach dem Wortsinne zu erforschen und zu erklären

strebt, versteht unter dem Bebauen und Bewahren des Paradieses-

gartens die Beobachtung der göttlichen Gebote, eine Auffassung,

welche der h, Augustinus mit besonderer Betonung des Ausdrucks

„bewahren" weiter entwickelt und zergliedert, um so den geistigen

Inhalt dieser Aufgabe des Menschen in seinem Urzustände sicher zu

stellen ').

^) l^eopdil. aä H,utc>I, II. «. 24: i» 3^ eine« äsi'sAe«!!«« »üx »XXyv riv»

«nioXciH i«ui»x, x»Ü<«i x»i »n«),5,<i?,v Li» «^«^il«;.
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Was für uns hier besonders wichtig erscheint, ist weniger der

Inhalt dieser Aufgabe, als die Constatirung der Thatsache, daß Gott,

der Weltschöpfer und Schöpfer der Menschen, diesen schon anfänglich

allgemein ihre Bestimmung zuwies und demgemäß eine Aufgabe

stellte, daß er somit seinen Willen offenbarte und durch diese Offen

barung den Menschenwillen zu dem göttlichen Wollen gemäßen

Willensalten antrieb und den Menschen in Beziehung zu Gott erhielt.

Die Offenbarungsurknnde deutet somit, und zwar direkt genug an,

daß eine Gottesoffenbarung an die Stammeltern stattgefunden habe,

wodurch ihnen sowohl ihre nächste Beziehung zur Erde und zu den

Geschöpfen auf derselben, als auch ihre Beziehung zu Gott und ihre

nächste Aufgabe im Paradiese kund gcthan wurde.

8- 3.

Außerdem ist in der Offenbarungsurkunde noch eine Mitthei«

lung Gottes an die Stammelten« aufgezeichnet, nämlich das Verbot

von den Früchten eines bestimmten Baumes zu essen. Bei der

biblischen Erzählung (Gen. c 2, 9.) von der Pflanzung des Gartens

in Eden, wohin Gott die ersten Menschen setzte, ist ohne weiter aus

holende Vermitteln««, angegeben, Gott habe allerlei Bäume aus der

Erde sprossen lassen, lieblich zu schauen und gut zu essen, und den

Vaum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkennt«

niß des Guten und Bösen.

So wollte Gott, daß die Stammeltern, um mich der Worte

des h. Augustinus zu bedienen, schon im Paradiese nicht ohne My

sterien lebten l), und wie am Baume des Lebens ihnen offenbar

»erden sollte, daß sie die Fähigkeit besaßen, unsterblich zu sein;') so

H,UFU8tiu. äe <3«ll, a6 lit. VIII. o. 10, V. 22: ?o»itu» est yuippe domo

in Maäiso nt aperaretur eunäeiu pÄraäisum, »iout impra «lisputatum e»t,

j>el 2ßrion1t>il'Ä,n! uou I»bolic>8Äiu, 8eä äelieio«»,!!!, et meutern pruäeutis ma^ua

«tgne util!» oommoueuteiii ; eustnäiret autem suuäem p»lllä!»u!ii »ibi ip«i,

»e »liqniä »ämitteiet , c^ullie iuäe mereietui expelli. Oeni^ue »eeepit et

nineoeptiiiii, ut »it per <^uoä »idi eustnäi^t p»l»äi»iili>, iä e»t, ^no eonzer-

^«t« non inäe plniieiatlll. lteote euiiii ^ui»<zue äieitur neu eu»tuäiL«e rem

»«.»m, <zni «ie e^it, ut »luittsret esm, etiamsi »Iteii «»Iv» »it, <zni e»m vel

illveuit, vel »ooipere lueiuit. ^

') H,u^u»tiu, üe <^eu. »ä lit. VIII. e. 4. v. 8 : Ifee »Ine »iv»terii» leruni

«pilitualillü, eorporllliter pi»«»entllti8 voluit Kominem veu» in «2l«,äiZo vivere.

2) lueopllil. »<l ^utol. II. e, 24: »l^o; ^»p ö «v8siio?i»l c^l>s<>v3i, nü^e
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sollte durch de» Baum der Erkenntniß auch ihre geistige und sittliche

Kraft ihnen erschlossen und ihre Lebensaufgabe klar werden. An

den Baum der Erkenntniß knüpft sich nämlich das Verbot (Gen.

2, 17): „Vom Baume der Erkenntniß des Guten und Bösen, davon

sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon iffcst, wirst du

sterben." So gehörten die beiden Bäume im Paradiese zusammen:

der Genuß vom Baume des Lebens war geknüpft an die Einhaltung

vom Baume der Erkenntniß des Gnten und Bösen.

Zeugt Enthaltsamkeit überhaupt von Willenstraft, so h°t

dieses Verbot noch die Eigenthümlichkeit, daß es auf die Doppel-

Natur des Menschen, als geistig-leiblichen Wesens, Rücksicht nnmnl.

Sonach war die ihm damit gestellte Aufgabe eine echt menschliche,

worin die Stammeltern den auch hierin sich offenbarenden Gott

als ihren Herrn anerkennen, ihren Gehorsam und damit ihre Gotte«-

furcht und Gottesliebe bewähren sollten.

Da die Neigung zum Bösen, das menschliche uitimur m

vstituru, bei den Stammeltern vermöge ihrer rechten Richtung')

nicht vorhanden war; so war diese Forderung Gottes an dieselben

an und für sich nicht zu schwer für die Erfüllung, wenn auch eine

Uebertretung immerhin möglich war, wie dies schon der GeisteiM

beweist, der uns lehren kann, welch ein bedeutender Faktor die gött-

liche Gnade im Heilslcben ist. Fstr die Menschen aber wurde nach

göttlichem Rathschluße eine Versuchung durch ein böses Wesen, den

Satan, zugelassen, welcher an dem Weibe, der Stammmutter Eon,

die Versuchung unternahm, die er als die nicht zuerst geschaffene

und wegen der allgemein schwächeren Weibesnatur für leichter zu

überwinden halten mochte. Adam, der erste Mensch, aber wurde der

Versuchung durch das bereits gefallene Weib ausgesetzt °).

Das Wesen dieser Versuchung war eine Ueberredung zum Un

gehorsam gegen den göttlichen Willen, begründet durch ein Ver

sprechen und eine eröffnete Aussicht, welche die innere Ueberhebunz,

den Stolz des Menschen, angeregt durch das Verlangen in der Er'

tenntniß zu wachsen und zu werden wie Gott, erregte.

') Eccles. 7, 3«. Vgl. ^,uFll»tw. äs oiv, v. XIV. L. 11, 12.

2) Hußustin. ä« Liv, v. XIV. <:. 11, 2. I^u»«!» «ermneiilliw» est semii!»e-

» parte »eilioet inferiore illius dum»u»e oupul».« illeipieus, ut >zr»ä»tl»

perveuiret »ä totum ; nun exiütimau» virum t«oilk «reclulum, uee er>»i>än p««««

äeoipi, »eä äuiu »lleuo eeäit error!.
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An diese Versuchung knüpft sich der Sündenfall der Stamm«

eltern nach der biblischen Erzählung. Fragt man, warum Gott

diese Versuchung der Menschen zuließ, so wird man bei Lösung

dieser Frage bald zu der Auffassung hingeführt, in der Versuchung

eine Prüfung der menschlichen Willenskraft zu finden, insbesondere

der Freiheit, sich für das Gute im Kampfe gegen das Böse zu ent

scheiden. Es sollte sich zeigen, ob die Menschen es bei der ihnen

schon inwohnendcn reinen Erkenntniß von Gut und Böse bewenden

lassen, oder ob sie das Böse auch durch eigene Erfahrung in ihren

Handlungen und durch Begehung des Bösen in ihren Folgen kennen

lernen wollten. Erläuternd scheint uns hier eine Stelle im Buch

Tobia o. 12, v. 13, nach dem Texte der Vulgata: Lt yui», »ossp-

tu» er»,» Dso, neos»»« tuit, ut tsntatio vrodarst te. ')

8- 4.

Bevor die Menschen ihre Freiheitsprobe zu bestehen hatten,

und wohl schon vor der Erschaffung derselben, hatte sich die höhere

Geisterwelt in einem Zustande der Prüfung befunden. Denn Gott

hatte keine bösen Engel geschaffen, sondern Alles was er geschaffen

hatte, war gut; so erfordert es die Natur des göttlichen Wesens, so

lautet der Schüpfungsbericht, so deutet es auch der Siracide an

(o. 39, 21), und in Uebereinstimmung damit spricht sich auch die

Kirchenlehre aus, indem Onus. I^tsran. IV. o. 1, es heißt: via-

oolu» st äasmons» alii a Dso Hniäsm uaturü, orsati sunt doui,

ssä io»i psr »s iaoti »unt ruali ^). Satan und mit ihm ein Theil

der Engel waren aus guten Engeln böse geworden, indem sie sün

digten und so von Gott abfielen. Wegen ihrer Sünde wurden sie

in die Hölle verstoßen, heißt es 2. Petr. 2, 4 ; sie behaupteten ihre

Würde nicht, sondern verließen ihre Behausung (Epist. Iud. V. 6).

Also auch die Geister hatteu eine Prüfung ihres Gehorsams zu be

stehen, und es fand unter ihnen ein Sündenfall statt, bestehend in

Ungehorsam, Selbstüberhebung und Auflehnung gegen Gott. Ein

Gedanke, der auch in den Mythen von den schuldbefleckten Titanen, den

') In dem griechischen Texte fehlt die Stelle, welche aber au« innern Gründen

al« echt anzusehen ist, d» hierin die ganze Idee de« Buches culminirt.

') Vgl. ^nßustin. ä« mirllbilibug ». »oript. I <:, 2: 8eH »K»it nne, ut

»entianiu» au^elnm posze »uaäer« nninini p«e«»tnm in terr», ni»i r>riu» ip»«

pseollret iu «NLlo,
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himmelstürmenden Giganten, den Aasen der nordischen Mythe, den

bösen Riesen der Vorzeit, so wie in verschiedenen Umbildungen ähnlicher

Mythen erkennbar ist. Die Offenbarung selbst belehrt uns aber nicht

direkt über diesen Sündenfall in der Geisterwelt, wozu der h. Augustinus

(a. a. O.) die richtige Bemerkung macht: ^.n^elieum vero vulnus

verus msäiou» c^ualiter taotum »it iuäieare vnluit, «tum illuä po-

8tea curare non äe8tiuavit. k!t c^ualiter »it ejeotu» per senten-

tiana vindiotae retiouit, c^ueui per poeuitelltiaiu null« uioäo

revoeavit. Einzelne Andeutungen hierüber finden sich jedoch in der

christlichen Offenbarung, während die Folgen dieses Sündenfalls in

beiden Testamenten deutlich genug verzeichnet sind und in der Apo

kalypse prophetisch ihren vollen Abschluß finden^).

Da bei jenem Prüfungszustande in der Engelwelt wenigstens

bei Satan und den Erstgeprüften eine Versuchung zum Bösen durch

ein schon vorhandenes böses Wesen nicht stattfinden konnte; da sie

auch als unkörperliche, rein geistige Wesen nicht so wie die Stamm

eltern äußerlich versucht werden tonnten; so muß die ihnen zur

Versuchung gestellte Aufgabe als rein in der geistigen Sphäre des

Erlennens und Wollens gelegen und die begangene Sünde als ganz

freie Auflehnung gegen Gott, ihren Schöpfer und Herrn, gefaßt

werden, und gemäß dem Schriftworte: Aller Sünde Anfang ist der

Stolz (Eccl. 10, 15), werden wir auch die Selbstüberhebung des

Satan und seiner Genossen und einen darin gesetzten Act als Ur

sache ihres Falles anzunehmen genüthigt'). Die begangene Sünde

war aber in dieser Sphäre eine so qualificirte, daß sie die Ver

zweiflung zur Folge hatte, und wir können nicht umhin auch hier

der Ansicht des h. Augustinus beizutreten, welcher a. a. O. darüber

sagt : .^uße1u8 iu 8unnuo iionori« »ui oräiue constitutum iiumu-

tationein aä excelleutiorem statum uou liabuit, nisi per eon-

templationeui 8ui Oreatoris oouüi'i!ii>,tu8 in eo statu permaneret

uki oouäitus luit, et iäoiroo pro1apsu8 iteruna revneari mi-

lliiue potuit, uui äs subliuiissiluo 8ui oruini3 8tatu proruit. und :

kraetere», ^uouue aä eumulura diadoliei peeoati illuu aooiäit,

<^uoä »tatim postc^uam peeeavit koveam äesperationis iuourrit.

') Ueber die jüdisch-palästinensischen Ansichten zur Zeit Christi über den

Engelfall »gl. Dr. I. Langen: da« Iudenthum in Palästina zur Zeit Lhristi.

Freib. 1866. S. 320 u. ff.

') H,NLu°tw. ä« <3en. »ä lit. XI. o. 14.
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Belehrend ist in der h. Geschichte auch die vom Unglauben

so vielfach angezweifelte Versuchung Jesu selbst. Der Evangelist

Matthäus o,4,1. deutet au, daß die Versuchung von dem Gott

menschen zwar frei übernommen, aber auch eine im Heilsplane

Gottes liegende und beschlossene war; denn Jesus wurde durch den

Geist Gottes in die Wüste geführt, um von dem Fürsten dieser

Welt, dem Teufel, versucht zu werden. Das ganze Erlösungswert

war ein vom Sohne Gottes freiwillig und aus Liebe unternommenes.

Schon deshalb ist die primitive Ursache der Versuchung auf dem

freien Willen des Messias beruhend. Wie in Jesus nicht das Gott«

liche, sondern das Menschliche in ihm leidensfähig war, und er nach

dieser Seite hin in seinem Leben auf Erden viel geprüft wurde und

des Fleisches und Blutes theilhaftig den Tod erlitt, damit er durch

den Tod den vernichtete, der des Todes Gewalt hatte (Hebr. 2, 14);

so wurde er auch in seiner Menschheit von dem Teufel versucht und

ließ sich versuchen, um den Versucher zu überwinden, nicht um sich

selbst zu retten, da er nicht sündigen konnte; sondern um des zu

erlösenden Menschengeschlechtes willen, und zwar auch nicht blos als

Beispiel, wie die Versuchung zu bestehen sei, obgleich er allerdings

darin die Angriffsweise des Versuchers und die Mittel der Ucber-

windung als Muster für die Menschen zeigte. Aufs Engste aber

scheint uns die Versuchung mit dem Erlüsungswerl und mit der

Doppelnatur des Erlösers zusammen zu hängen. A» ihm, dem Erst

ling des neuen Geschlechts, sollte sich die Gewalt des Versuchers

zuerst brechen, womit die Sühne für den Fall des ersten Adam ein

geleitet wurde; so daß er schon vor seinem Leidenstode, durch welchen

die Gewalt des Satan über die Menschen vernichtet wurde, sage»

konnte: „Es kömmt der Fürst dieser Welt, und an mir hat er nichts"

(Ioh. 14, 30), und: „Ich habe die Welt überwunden" ').

') Wird die Versuchung Jesu nicht in ihrer tiesern Bedeutung erfaßt, und

durch ein Zurückgehen zur Verfüchungsgeschichte der Stammeltern und zur Ver

suchung der Engelwelt illustrirt: so mag dieselbe allerdings wenig verständlich er

scheinen, und es erklären sich die absonderlichen Vorstellungen über die Versuchung

Jesu, wie sie in der neuesten Zeit aufgetaucht sind, wobei es für deren Qualität

gleichgiltig ist, ob sie z. V. bei Hase (Leben Jesu 4. Aufl. S. 87 u. f.), ober bei

Strauß, Lange, Ewald lGesch. Chr. 1855. S. 24) ober Renan <L. I. «. 7) stehen.

Verständiger äußert sich übrigen« M, Naumgarten <Die Gesch. Jesu 1859. 5. Vor

trag), wenn auch der Gegensatz der Versuchung Jesu zu dem Falle Israels ein

verfehlter ist. E. v. Presfenf« (3. Lhr., feine Zeit ,c,, Halle 1866. S. 235 ff,)

Oest. «ieitelj. f. lathol. Theol. VI. 24
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Wie Christus am Schlüsse seiner irdischen Laufbahn den Tod

überwand, so bestand' er am Eingange desselben siegreich die vom

Satan, der Nichts unversucht läßt, was vom Weibe geboren, ihm

bereitete Versuchung. Er bewies sich so als den Wiederhersteller des

Menschengeschlechtes, als den zweiten Adam, von welchem das neue

Geschlecht der versöhnten Gottcskinder beginnen sollte.

Nicht so verhielt es sich aber mit dem ersten Adam und sei

nem Weibe Eva; sondern beide unterlagen der Versuchung. Damit

nahm die Sünde in der Menschenwelt ihren Anfang, und Satan

wurde, sowie er bereits der Fürst des Höllenreiches war, nun auch

der Fürst dieser Welt; denn bei dem Zustande, in welchen die

Stammeltern durch die Sünde versetzt wurden, gelang es ihm, dem

Gottesreiche gegenüber ein feindliches Satansreich auf der Erde zu

gründen, worin er bald als Idol der Freiheit, bald als der Welt

geist von den Seinen angebetet wird.

§. 5.

Eine lehrreiche Parallele zwischen der Versuchung Christi und

der Versuchung der Stammeltern ist die schon oben angedeutete,

daß nämlich in beiden Fällen der Versucher von Außen herantritt.

Da die Stammeltern zwar leiblich geistige Wesen, aber gut erschaffen

waren und nichts Sündhaftes in ihrem Innern war, so hatte auch

Satan in ihrem Innern zur Versuchung zunächst keinen Raum ;

dieselbe mußte daher von Außen als eine Zumuthung oder Ueber«

redung an sie gelangen, von Außen mußte der Versucher auf ihre

Erkenntniß und ihren Willen einwirken. Dabei wurde er nicht un

terstützt durch eine entgegenkommende Neigung zum Verbotenen, oder

durch einen aus unordentlicher Sinnlichkeit stammenden Reiz. Satan,

der sich der kluge» Schlange als Organes bediente^), verhieß Eva

durch den Genuß der verbotenen Frucht größere Erkenntniß und so

eine Gleichheit mit Gott; er beschwichtigte die Furcht vor dem ein

tretenden Tode, und entzündete so in ihr das Verlangen, von dem

Baume der Erkenntniß zu essen.

verkennt da« Geheinmiß der Doppelnatur de« Erlösers, und hat darum den Aus»

gangspunlt verfehlt.

>) Vgl. ^,poo»I. <:. 12, 9; ^ol>. o. 8, 44. 8»p. <:. 2, 24. Tueupbil. »ä

H,ntol. II. «. 28. 'ln«oäol«l. Hu»e»t. in 6en. 31, 32. Obr^«o»tom, in 6en.

Namil. 17.
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Auch bei Christus sehen wir ein ähnliches Verfahren des Ver-

suchers. Als Feind des Menschengeschlechtes, weil die personifizirte

Bosheit, versuchte er ihn wie jeden Menschen. War ihm auch die

von Gott beabsichtigte Erlösung des Menschengeschlechts nicht un

bekannt; so war ihm doch die Art und Weise der Verwirklichung

des Heilsplanes und die Natur des Messias nicht erschlossen ^).

Wäre dies aber auch gewesen, so würde er doch, wie er auch spater

thllt, Nichts unterlassen haben das Heilswerk zu stören, wenn er

auch Nichts anderes wirken konnte, als dem Gottessohne Leiden zu

bereiten.

Als den Sündlosen mußte er aber Christus wohl erkannt

haben. Eine Versuchung im Innern des Gottmenschen war darum

eben so wenig zulässig als wie bei dem erstgcschaffcncn Menschen;

darum, um seine Versuchung auszuführen, wählte er wiederum das

Mittel wie bei den Stammeltern, er versuchte Christus, indem er

ihm äußerlich erschien, und durch Ueberredung auf die Erkenntniß

und den Willen des Messias zu wirken suchte. Läßt die erste Ver

suchung, die Aufforderung ein Wunder zu wirken zur Erhaltung des

eigenen Leibeslebens und als Probe, ob er Gottessohn sei, noch nicht

geradezu erkennen, daß Satan in Jesus den von den Propheten

geweissagten Messias erkannte; so folgt dies doch aus dem Inhalte

der zweiten und dritten Versuchung bestimmt genug. Siimmtliche

drei Versuchungen erscheinen berechnet, um den Stolz des Messias,

das Vertrauen auf die eigene Kraft und entgegen dem Gotteswillen

anzuregen; die letzte sogar, um im Bunde mit dem Fürsten der

Welt ein Messiasreich zu gründen.

Während Jesus den Zumuthungen des Höllenfürsten den

Gotteswillen in allen drei Versuchungen unerschütterlich entgegenhielt

und damit den Versucher überwand, hat er gezeigt, wie das Böse

zu überwinden sei und was die Stammeltern hätten thun sollen.

Diese aber waren in der Versuchung, obgleich Eva dem Versucher

anfänglich auch den Gottcswillen entgegensetzte, doch eben dadurch

unterlegen , daß der Gehorsam gegen den Gotteswillen die stärkere

Probe nicht aushielt und es Satan gelang, den Zweifel an die

Wahrhaftigkeit Gottes, der ihnen das Verbot gegeben, und eine

Strafe auf die Uebertretung gesetzt hatte', in das Herz der Eva zu

') Vgl. Ißnat, epist. »ä HpK«5. «, 19. Meron. Onmment, in I>l»ttl!. e, 1,

24»
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senken. So bestand die Sünde der Stammeltern zunächst in einer

Handlung gegen den ausgesprochenen und auch klar erkannten Willen

Gottes. Aber diese Handlung konnte nur vollbracht werden, nach

dem neben der Furcht Gottes der Glaube, die Liebe und die Hoff

nung, die drei göttlichen Tugenden, aus ihrem Herzeu gewichen

waren. Damit hatten auch die Gerechtigkeit und Heiligkeit, das

göttliche Gnadengeschenk, keine Stätte mehr bei ihnen. Dieses Eben

bild Gottes hatten sie an und in sich ausgetilgt; dagegen besaßen

sie eine auf Selbsterfahrung beruhende Erkenntnis; der Sünde und

ihres uuheiligen Zustandes, und damit einen neuen Seelenzustand,

die Furcht vor Gott; nicht jene frühere, welche die Beleidigung

Gottes hindert, sondern die, welche aus dem Gefühle des belei

digten Gottes, dessen Gewalt man sich nicht entwinden kann, ent

springt. Sehr bezeichnend ist die Ansprache Gottes an Adam, in«

dem er ihn rief mit den Worten: „Adam, wo bist du?"; denn

Adam war nicht mehr bei Gott, weil Gott nicht mehr in ihm war.

Auch giebt die Antwort Adams auf den Ruf Gottes Zeugnis;, von

welcher Art die Furcht war , welche nach dem Sündenfalle sich des

Menschen bemächtigt hatte.

§. 6.

Die vollbrachte Sünde hatte für beide Stammeltern zunächst

die Folge, daß sie sich nicht, wie sie gehofft, glücklicher, sondern viel

mehr unglücklich, von Furcht und Scham erfüllt fühlten, und so

erkennen mußten, daß sie durch den Trug der Schlange überlistet

worden waren. An der Strafe, die nunmehr Gott an ihnen vollzog,

mußten sie Gottes Wahrhaftigkeit und die mit Liebe verbundene

Gerechtigkeit erkennen, Sie verfielen der Gewalt des Todes und dem

damit in engster Verbindung stehenden Mühsal des Lebens. Der

widerstrebenden Erde mußte im Schweiß des Angesichts die Leibes

nahrung abgerungen werden. Das Leben wurde dadurch gefristet, aber

nicht dauernd erhalten. Auf der Erde lag der Fluch um des sünd

haften Menschen willen. Durch die Sterblichkeit des Leibes war auch

dessen Gebrechlichkeit bedingt, die Natur trat in feindlichen Gegensatz

zum Leben des Menschen, welchem er durch die Dauer unterliegen

mußte, um zur Erde zurückzukehren. Das Weib mutterlos, von dem

Manne genommen, nach dem Manne und wegen desselben gebildet,

war ohne den Mann dem Rathe der Schlange gefolgt. So hatte es
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die Ordnung verkehrt und ihm wurde daher die Strafe augekündigt,

Mühsale der Schwangerschaft und Schmerzen bei der Geburt jedes

Säuglings. Außerdem wurde seine Unterwerfung unter die Herrschaft

des Mannes, von welchem es unabhängig gehandelt hatte, und

seine Abhängigkeit von demselben, bekundet in dem Verlangen nach

ihm, ausgesprochen.

Das waren die nächsten , das Lcibesleben treffenden Folgen

der Sünde, womit der frühere unschuldige und paradiesische Zustand

der Stammeltern sein Ende erreichte. Das Verderben aber traf den

ganzen Menschen (Oono. ^rau». II. <üan. 1.) ; denn ein nicht minder

schwerer Ruin hatte auch seine geistige Seite getroffen. Hier offen»

bartc sich die Folge der Sünde zunächst in dem Verluste der Gerech

tigkeit und Heiligkeit, des übernatürlichen Ebenbildes Gottes, welches

die göttliche Gnade den Stammeltern verliehen hatte '). Damit war

die rechte, zum Guten strebende Richtung in ihnen aufgehoben, der

darauf beruhende Friede war entwichen, die Harmonie in ihnen gestört

und so wie Furcht uud Scham zuerst, so wurden sie gewahr, daß

auch noch andere niedere Kräfte und Triebe, entweder neu entstanden,

oder in ihnen geruht und jetzt wach geworden waren.

Da die Leuchte des übernatürlichen Ebenbildes Gottes fehlte, so

litt auch das natürliche Ebenbild Gottes im Menschen, die geistige

erkennende und wollende Kraft in ihm. Es wurde verdunkelt und

geschwächt, was früher hell und stark war. Eine lange Erfahrung

war bestimmt diese Wahrheit dem Menschen offenbar zu machen.

Innerlich war der Mensch von Gott geschieden und er hatte

aufgehört, seinem Schöpfer und Herrn als Kind Gottes anzugehören,

Sie konnteu die Nähe Gottes nicht mehr ertragen und suchten sich

daher vor seinem Angesichte zu verbergen, obgleich sie sich ihrem

Herrn nicht entwinden konnten. Stolz und Begehren hatten über

Vernunft und Sittlichkeit den Sieg errungen, und so war der Mensch

in die Gewalt einer ihm feindlichen Macht gerathen. War er vor

dem Falle schon versuchungsfähig, so war er dies jetzt in ganz

nnderm Maße, da seine geistigen Kräfte durch die erfahrene Nieder

lage gelitten hatten und selbst seine äußeren Verhältnisse nunmehr

der Versuchung geeignete Angriffe boten. Der Versucher selbst war

nicht mehr genüthigt in äußerer Erscheinung sich zu seinem

») Lono. 'lliä. 8«»». V. e. l.
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Angriffe zu stellen: denn ei hatte bereits einen Zutritt im Innern

des Menschen und konnte ihn jedesmal am schwächsten Punkte in

der schwächsten Stunde, bei erregter Sinnlichkeit, oder bei nieder

gedrückter Stimmung fassen. ') Da Intelligenz und Freiheit wohl

geschwächt, aber nicht erloschen waren, und das Gesetz des Geistes

sich geltend machte; so war der Mensch in den Zustand eines be

ständigen Kampfes versetzt. Eine Niederlage machte seinen Zustand

stets trostloser, ein Sieg half ihm nicht für immer. Eine neue Auf

gabe war so von selbst für ihn entstanden. Wozu sein Gewissen ihn

trieb, er mußte sich wieder Gott nähern, im Glauben und in der

Liebe, nur so konnte ihm wieder eine Hoffnung erwachsen. Die Aufgabe

war nicht leicht, um sie zu erfüllen, hatte er einen Kampf gegen das

Gesetz der Glieder auf Lebenszeit zu bestehen.

8- ?-

In diesem traurigen Zustande bedurften die Stammeltern der

Hilfe Gottes; ohne sie lag die Verzweiflung für sie nahe. Daß aber

Gott sie nach dem Sündenfalle nicht aufgab und sich selbst und

ihrer schwachen Selbsthilfe, wie sie durch das sich Verbergen vor

Iehovah und durch die gefertigte Hülle gegen die Nacktheit angedeutet

ist, überließ, dies ist in der h. Offenbarung schon dadurch ausgedrückt,

daß Adam und Eva zwar Furcht vor Iehouah's Nähe empfanden,

aber doch nicht der Verzweiflung anheimfielen. So zeugte sich das

Wort Gottes, welches jeden Menschen, der in die Welt kommt er

leuchtet, in ihnen wirksam. Ferner erscheint die Hilfe Gottes noch

in mehrfacher Weise angedeutet. Gott verstieß die Menschen aus dem

Paradiese, welches für sie keine geeignete Wohnstätte mehr war; aber

er entließ sie nicht unbekleidet und gab ihnen eine neue Aufgabe,

die sie fortan auf der Erde erfüllen sollten. Endlich aber entließ er

sie auch nicht ohne Hoffnung auf eine dereinstige bessere Zukunft.

Dieselbe ist angeknüpft an die Verfluchung der Schlange: Eine

Feindschaft, so lautet die Hoffnung gebende Verkündigung, soll be

stehen zwischen dem Weibe und dessen Samen, und zwischen der

') Bei vollendeten Heiligen, z. B, dem h, Martinu«, der h. Theresia u. A.

sehen wir eine Art von Repristinirung de« Urzustandes insofern, »l« Satan, der

von ihnen überwundene Versucher, denselben in sichtbarer, aber stet« abschreckender

Gestalt bisweilen erschien.
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Schlange und ihrem Samen; der Same des Weibes aber wird der

hinterlistig nachstellenden Schlange den Kopf zertreten.

Zunächst liegt hierin ausgesprochen der Zustand des Kampfes,

in welchem die Menschen zur Schlange, d. h. zu dem, der sich in

der Schlange als Verführer genaht hatte, fortan stehen, und ersteren

ist ihre Aufgabe damit für die Zukunft angewiesen. Auch die Aus

sicht auf eine Acndcrung durch Ueberwindung der Schlange, durch

des Weibes Samen, ist damit gegeben, und so die vor der Ver

zweiflung schützende Hoffnung in das Menschenleben eingeführt, so

dunkel auch immer diese erste Weissagung sein und weiterer Ergän

zung bedürftig fein mochte. Sehr bedeutungsvoll erscheint hier noch

ein in der Weissagung gebrauchter Ausdruck. Wahrend in der Schrift

sonst die Nachkommen von dem Erzeuger ausgehen, oder auf ihn

zurückgeführt werden, erscheint der Schlangentreter als Nachkomme

des Weibes und nicht des Mannes.

Die Worte der Weissagung, dieses mit vollem Rechte genannten

Protoevangeliums, an die sich die Hoffnung der Stammeltcrn und

ihrer Nachkommen anlehnte, lauten:

Und Feindschaft setze ich zwischen dich (die Schlange)

und das Weib, und zwischen deinen Samen und ihren Samen.

Dieser wird dir den Kopf treffen und du wirst ihm die

Ferse treffen.

Betrachten wir den Inhalt dieser Verkündigung Gottes näher

und in ihrem Zusammenhange mit dem Vorhergehenden und Fol

genden; so lehnt sich dieselbe an die eben ausgesprochenen, das Thier,

die Schlange, treffenden Strafworte an. Die Schlange, das klügste

von allen Thieren des Feldes, welches eben darum auch wohl am

meisten in der Nähe des Menschen war, hatte dem Teufel als

Werkzeug für die Versuchung gedient. Um den Abscheu Gottes gegen«

die Sünde zu manifestiren , wird zunächst das Werkzeug gestraft,

ähnlich wie in Folge des Sündenfalls die Erde der Fluch traf, wie

in der Sündfluth die Thicre vertilgt wurden, wie nach dem Mosai

schen Gesetze Thiere, mit denen ein Mensch gefrevelt hatte, getodtet

werden sollten'), und wie bei dem Banne, der einen Voltsstamm

traf, auch die Hausthiere nicht verschont wurden. Die Schlange in

ihrem Zustande nach der verhängten Strafe konnte nicht mehr Gegen«

') I.«v. °. 20, 15. 16.
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stand des Verkehrs mit den Menschen sein; sie war vielmehr cm

Gegenstand des Abscheus und schmerzhafter Erinnerung, indem sie

die Zeichen der Bestrafung an sich trug.

Die Schlange, das Thier, hatte aber den Menschen nicht ver

führt, sondern in ihr und durch sie hatte der Teufel gewirkt, welcher

der wahre Verführer war. Die Schlange selbst war ein kluges und

vielleicht sehr schönes, aber kein bösartiges Thier zu der Zeit als

sie im Paradiese in der Nahe der Stammeltern vor ihrem Falle sich

befand '). Der Feind des Menschengeschlechts war aber der Teufel;

weshalb es im Auch der Weisheit 2, 24. heißt: durch den Neid

des Teufels ist der Tod in die Welt gekommen, und Christus selbst

(Ioh. 8, 44) sagt von ihm: derselbe war Menschenmörder von Anfang,

In der Apokalypse (o. 12, 9.) heißt er: die alte Schlange, genannt

Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Ferner (o. 20, ZI

heißt der Drache die alte Schlange, welches ist der Teufel und

Satan.

Nachdem das Werkzeug der Verführung, die Schlange, seine

Strafe erhalten, richtet sich nunmehr die Rede Gottes abermals an

die Schlange und spricht in Gegenwart der Stammeltern, die ihre

Bestrafung noch nicht empfangen hatten, zunächst aus, was er, Gott

selbst, thun wolle. Es betrifft das künftige Verhiiltniß, welche«

zwischen dem Verführer, der als Schlange aufgefaßt wird, und dem

Menschen fortan sein solle: Gott wird Feindschaft gründen zwischen

der Schlange und dem Weibe, zwischen dem Samen der Schlange

und dem Samen des Weibes.

Könnte es für den ersten Augenblick zweifelhaft sein, auf wen

sich dieses, was Gott thun will, beziehe, ob auf die Schlange als

Thier, oder auf den Teufel, der sich des Thicres als Werkzeuge«

»bedient hatte; so tritt die Beziehung auf den Letztern doch bei nä

herer Betrachtung unabweisbar hervor. Schon die beiden Ausdrücke

Feindschaft und Samen, ^'5 und "A, werden von Thieren sonst

nicht gebraucht. Bon einem Thiere kann man im eigentlichen Sinne

nicht sagen, es sei der ^x eines Menschen, oder es bestehe Feind

schaft zwischen einem Thiere und einem Menschen. Auch Nach

kommenschaft eines Thieres wird man nicht mit dem Ausdruck ^' ge-

') «l. HußU8tiu. 6e oi?, v. üb. 14, o. 11. ^. v»iu»«<:. ä« Ü6« ortb»6.

lid, II. e. 10.
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ben können, vielmehr bezeichnet es Nachkommen der Menschen, kann

aber im übertragenen Sinne wohl von geistiger Nachkommenschaft

des Satans, im schlimmen Sinne des Wortes, als Satans-Brut,

Schlangengezücht, gebraucht werden.

Mehr aber noch als dieses nöthigen der Zusammenhang und

das Ziel dieser Stelle zu der Annahme, daß die Verkündigung hier

nicht an die Schlange, welche ihre Bestrafung bereits empfangen

hatte, sondern an den Urheber der Sünde, der noch keine Strafe

erhalten, an den Satan gerichtet sei, daß sie für ihn eine Bestrafung,

für die Menschen aber ein Trost und eine Hilfe sein solle. Die

Strafe besteht darin, daß Satan, welcher in der Versuchung über

die Stammeltern obgesiegt hatte, sich der Früchte seines Sieges nicht

freuen soll. Die Menschen, das Weib und seine Nachkommen, welche

»or dem Falle zum Bösen und dessen Urheber in keiner Beziehung

standen, durch die Sünde aber in eine verderbliche Beziehung ge

treten waren, sollen nunmehr nach Gottes Rathschluß ihm nicht in

Furcht unterworfen sein, und ihn so als ihren Besieger und Herrn

anerkennen ; vielmehr werden sie das Böse erkennend ihm als Feinde

gegenüber stehen und als solche ihn bekämpfen, so wie er als Feind

der Menschen sich gezeigt hat und ihr Feind ist. Da Gott diese

Feindschaft gründet, den Menschen also Haß gegen die Sünde und

ihren Urheber einstößt, da das Ganze nach seinem Willen und als

Aufgabe für die Menschen geschieht; so liegt darin zugleich auch die

Zusage göttlichen Beistandes, ein Trost für die Menschen und eine

Stärkung zu diesem beständigen Kampfe.

Sodann aber ist noch eine Katastrophe in den folgenden,

gleichfalls an Satan, die Schlange, gerichteten Worten Gottes an

gedeutet :

„Dieser (Vulg. ipga) wird dir den Kopf zertreten und du

wirst ihm nach der Ferse trachten."

Hierin gipfelt sonder Zweifel die Bestrafung des Verführers.

So unbestimmt das «°n ille, ips«, auch immer zunächst ist, indem

es sich auf ^, den Samen des Weibes, zurückbezieht ') ; so ist doch

'> Vgl. Reinle Beiträge zur Erklärung de« A. T. 2. Bd,, Münster 1853.

S, 242. ff., welcher in der daselbst befindlichen exegetisch-historischen Abhandlung:

Ueb« das Piotoevangelium 1 Mof. 3, 15, mit Gründlichkeit ben ganzen Gegenstand

behlmbelt hat.
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eine für die Schlange verderbliche Katastrophe damit in Aussicht

gestellt. Der Weibessame wird ihr den Kopf, den Sitz ihres Lebens

und ihres Giftes, zertreten, während sie im Kampfe nicht im Stande

fein wird den Sitz des Lebens zu treffen, sondern nur die Ferse

verwunden, somit leinen gefährlichen Nachthcil zufügen kann.

Wer ist dieser Schlangentreter? Sind es sümmtliche Nach

kommen des Weibes oder nicht? Der Ausdruck "^ hat gewöhnlich

collectiue Bedeutung und bezeichnet Nachkommenschaft, Nachkommen,

auch Gattung, Geschlecht in gutem und bösem Sinne. Es bezeichnet

auch einen einzelnen Nachkommen, so Gen. 4, 25; 15, 3; 21, 13.

1 Sam. 1, 11.

Im ersten Satzgliede ist das Weib und sein Same entgegen

gesetzt der Schlange und ihrem Samen, und da das Letztere zu bc-

ziehen ist auf den Teufel und die Teufelsbrut, d. i. die geistigen

Kinder des Teufels ; so wird auch das Weib und sein Same zu

beziehen sein auf Eva und ihre Nachkommen. In dem letzten Satz«

gliede stehen aber nicht mehr das Weib und sein Same gegenüber

der Schlange und ihrem Samen; sondern die Katastrophe, welche

der Schlange so verderblich sein wird, lauft aus in einem Einzel-

kämpf zwischen der Schlange und dem "-!. Somit ist mn unbestimmt

und die Möglichkeit einer neuen Beziehung über den Literalsinn

hinaus vorhanden, daß nämlich ein Einzelner aus der Nachkommen

schaft des Weibes der Schlangentreter sein werde.

In dieser Unbestimmtheit hält sich diese erste Offenbarung.

Der Zweck, warum sie gegeben ward, den Menschen eine Aussicht

auf einstige Rettung zu geben, tonnte damit schon erreicht und spä

teren Offenbarungen vorbehalten werden, nähern Aufschluß zu geben.

Die vorhandene Dunkelheit in Betreff der Art und Weise der Er»

rettung des Menschengeschlechts hängt mit der nachweisbaren Öko

nomie der Offenbarungsmitthcilungen überhaupt und der messiani-

schen insbesondere zusammen. Sie zeigt sich auch noch in den

Offenbarungen an Abraham (Gen. o. 12,3; 22, 18), durch dessen

Samen alle Völler der Erde gesegnet werden sollen. Dieselbe Ver

heißung wird wiederholt an Isaak, Gen. o. 26, 4, und an Jacob,

Gen. o. 28, 14. Durch den Samen Abrahams, Isaats und Jakobs

sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Ob dies eine

Nachkommenschaft oder Ein Nachkomme sein sollte, war noch ver

hüllt. Der Apostel Paulus spricht von de» Verheißungen, welche
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dem Abraham gegeben wurden, und bemerkt: der Same beziehe sich

nicht aufViele, sondern auf Einen, und sei Christus (Gal. o. 3, 16.19).

Dies war aus dem Wortlaute, in welchen die Verheißungen gefaßt

waren, damals als sie gegeben wurden, noch nicht mit Sicherheit

zu entnehmen. Erst dem sterbenden Jacob wurde der Schleier ge

lüftet, und er weissagte den Friedensbringer Schiloh in der Offen

barung als Einen. Von da an, im Fortschritte der Offenbarungen,

enthüllt sich der Eine, der Retter, aber auch jetzt nur successive;

denn ob er ein bloßer Mensch sein werde, was schon im Proto-

evangclium in der Unbestimmtheit der Fassung als Same des

Weibes offen gelassen war, oder ob er mehr als Mensch, neben dem

Menschen auch noch ein Höherer sein werde, dies war dem Moses,

als er von dem Propheten der Zukunft sprach, Dt. o. 18, 15 ff. und

dem Bileam Num. o. 24, 17 ff. noch nicht geoffenbart ; sondern diese

Offenbarung enthüllte sich erst dem David, nachdem die Messias-

offenbarung soweit fortgeschritten war, daß es feststand, der Messias

werde aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamme Inda und

aus dem Geschlechte Davids kommen.

Wir sind demnach wohl berechtigt, neben dem in der Stelle

Gen. o. 3, 15 zunächst sich bietenden Literalsinne, wie dies bei einer

großen Zahl von prophetischen Weissagungen nachweisbar und für

unsere vorliegende Stelle auch durch die Quelle, durch welche uns

Gottes Wort als solches erschlossen wird, verbürgt ist '), noch einen

höhern Sinn anzunehmen, wornach der wahre Schlangentreter der

Erlöser, der Messias ist. Den Stammeltern war diese Bedeutung

der Worte Gottes, wenn nicht eine höhere Erleuchtung hinzutrat,

für deren Annahme in der h. Schrift aber kein Haltpunkt gegeben

ist, noch nicht bekannt. Aber ein Trost in ihrer durch die Sünde

entstandenen unglücklichen Lage mußte ihnen durch die gebotene Aus

sicht auf einstige Hilfe wie auf Beistand Gottes in dem von nun

an bestehenden Kampfe mit dem Satan durch den Inhalt des Gotles-

wortes entstehen; so wie sie auch dadurch gekräftigt wurden, die

nunmehr nach diesen Trostesworten erst für sie (Gen. 3, 16—19)

folgende Strafscntenz zu vernehmen , ohne der Muthlosigleit und

Verzweiflung anheimzufallen. Und wie eine That, bevor sie eintritt,

schon durch die feste Erwartung und die den Glauben zur Grund-

') Den Tiabitionsbewei« sehe mau bei Reinte a. a. O,
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luge habende Hoffnung wirtsam sein kann; so zeigt auch die nun

mehr folgende Geschichte des Menschengeschlechts, daß die ihnen aus

dem Paradiese mitgegebene Hoffnung bei dem nunmehr folgenden

Kampfe mit dem Bösen für einen Theil der Menschen nicht ohne

Frucht war, indem diese, die Kinder Gottes, der Sünde widerstanden

und die Hoffnung auf eine besfere Zukunft festhielten , und zwar

Einzelne in dem Grade, daß sie, wie Lamech (Gen. o. 5, 29), den

Trost sehr nahe glaubten; oder in einer Vollkommenheit, daß sie

verdienten Träger der Verheißung zu werden, die Hilfe Gottes ganz

besonders in ihrem Leben zu erfahren; andere sogar, wie z. B. He-

noch und später Elias, ganz außerordentlicher Begnadigung gewür

digt zu werden.

Im Allgemeinen aber zeigten sich, nachdem die Stammeltern

außerhalb des Paradieses auf den Schauplatz der Geschichte getreten,

das durch den Sündenfall gekommene Böse verderblich in ihren

Nachkommen. Ausgerüstet mit einer richtigen Gottescrtenutniß, wor-

nach sie Gott als ihren Schöpfer, Herrn und Erhalter, als heilig,

gerecht und gütig, der die Sünde verabscheut und das Gute liebt,

erkannt und erfahren hatten, waren sie in ihre neuen Verhältnisse

eingetreten und fühlten sich in Verbindung mit Gott; wie denn Eva,

als sie ihren ersten Sohn gebar (Gen. o. 4, 1), Gott als den Herrn

des Lebens ausdrücklich anerkannt, und desgleichen bei der Gcbnrt

des Seth die ihr gewordene Tröstung und Liebe preist (Gen. o. 4, 25).

Auf dasselbe weisen hin die Opferhandlung des schlechten Kam

und des guten Abel, so wie Lamechs, des fünften Nachkommen Kains,

Ausspruch, als er einen Mord begangen hatte. (Gen. «. 4, 23. 24).

Aber auf dieser geistigen Höhe, gestützt auf diese primitive

Gotteserkcnntniß, vermochten sich doch nur wenige Nachkommen Adams

zu erhalten. Die Sünde zeigte sich in ihren Folgen und gar viele

Mannten, des beständigen Kampfes gegen das andrängende Böse

müde, beugten sich unter das Joch der alten Schlange, und mit dem

Hinschwinden guter Sitten verlor sich auch die wahre, richtige Gottes-

erkenntniß. Wie früh dies geschehen, dafür haben wir Gen. c. 4, 26

einen Anhalt. Zur Zeit des Enos, eines Sohnes des Seth, begann

man den Namen Iehovahs zu verkündigen. ') 235 Jahre nach Adam

wurde Enos geboren. In diesem kurzen Zeiträume, wo Adam noch

>) Ueber die Bedeutung de« Worte« «N vgl. Exod. 33, 10.
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lebte, muß doch die Verehrung Gottes und somit auch die richtige

Gllttesertenntniß i» einem Grade unter den Sethiten abgenommen

hoben, daß die h. Urkunde die Bemerkung macht, man habe damals

mit der Verkündigung Ichovahs begonnen, und damit auf ein ent

stehendes Prophetenthum hinweist, welchem später Henoch und Noah

angehörten i). Die Kainiten waren schon vorher Gott fremd geworden.

Ihr Stammvater Kam war nach vollbrachtem Brudermorde hinweg

gegangen vom Angesichte Iehovahs (Gen. c. 4, 16) und der Kainite

Lllmech kannte in Gott nur noch einen an Härte zunehmenden Be-

sttllfer des Bösen. Ein Symptom des fortschreitenden Uebels zeigt

sich auch in der Notiz über denselben Lamech, daß er zwei Frauen

genommen, wodurch er als der Urheber der gegen Gottes Ordnung

eingeführten Vielweiberei indirekt bezeichnet wird.

In zehn langen Generationen, von Adam bis Noah, war das

Uebel ins Unermeßliche fortgeschritten. Nur noch bei Noah und

seiner Familie hatte sich die wahre Ertenntniß und Verehrung Gottes

erhalten. Die Gesammtheit der Menschen aber war, seit sich die

Sethiten mit den Kainiten verbunden, ein von Gott gekehrtes, und

sittlich verwildertes Menschengeschlecht, und da der Mensch ersah-

rmigsmiißig in dem Maße, wie er sich von Gott entfernt, der Gewalt

des Bösen, und damit dem Irrthum anheimfällt, so ist es kaum

einem Zweifel unterworfen, daß zur Zeit des Enos der Götzendienst

bereits entstanden war, und daß dieses in dem Gegensätze, Gen.

4,26. auch angedeutet ist").

§. 8.

Bisher haben wir ganz auf dem Boden der h. Geschichte die

Belehrung über den Ursprung der Sünden in der Welt, ihre Folgen

und die göttliche Verheißung des Heilmittels in dem Erlöser zu

erkennen gesucht. Auch ist eine andere weiter führende Quelle für das

Geschichtliche dabei nicht vorhanden. Der Uebertritt der Stammeltern

aus dem Paradiese auf die mit dem Fluche behaftete Erde, die un«

seligen Folgen des Sündenfalls und die trostreiche Verheißung des

Messias waren aber so bedeutende Ereignisse in dem Leben der ersten

Eltern, daß bei ihren Nachkommen die Erinnerung daran so zu

>) Vgl. 2 Petr. 2, 5.

') Vgl, Stiefelhagen, Theologie des Heidenthums. Augsbg. 1858. S, 387.
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sagen mit jedem Schritte und Tritte auf der Erde dargeboten war.

Darum ist es sehr begreiflich, wenn wir, während die, welche Gott

nicht vergaßen, in dem ihnen geoffenbarten Richte wandelten und dieses

ihnen auch ein Leitstern zum Heile war, noch in den Ucberlieferungen

der von Gott abgewendeten Geschlechter noch einzelnen Trümmern der

Gottesoffenbarung und Spuren der frühern Ertenntniß von dem

Sündenfalle und der trostreichen Verheißung der Erlösung begegnen ; wir

meinen die in den Ucberlieferungen mancher alten Böller und Stamme

erhaltenen Nachrichten über einen ehemaligen glücklichen Urzustand

der Menschen nebst den mannichfach geformten Erzählungen über die

Art und Weise, wie die Menschen in schlimmere Verhältnisse ge-

rathen seien. In diesen religiösen Mythen sind daneben auch Andeu

tungen über den Sündenfall und selbst über die Aussicht auf Rettung

erhalten, welche je nach ihrer Beschaffenheit und Verbreitung einen

Schluß auf uralte Ueberlieferung und somit auch eine Vergleichung

mit dem in der heil. Geschichte Ueberlicferten gestatten.

Solche Ucberlieferungen, auf welchen lheilweisc der altc heid

nische Volksglaube beruhte, finden sich wohl auch bei den Dichtern

und Philosophen; jedoch selten ohne bedeutende Umbildung, so daß

das traditionell Alte nur mit Vorsicht, und nicht ohne Anschluß an

den alten Voltsglauben selbst, und zwar durch Umfrage bei mehreren,

ja möglichst vielen Völkern festzustellen ist. Erschwert wird das Ganze

noch dadurch, das die alten Mythen über den Ursprung der Men

schen, über ihre ursprünglichen und nachhcrigcn Verhältnisse, viel

fach nach irrigen Ansichten über den Ursprung der Welt umgebildet

und durchgängig mit tosmogonischen Mythen verbunden und von

diesen durchdrungen sind. In den Hellenischen Mythen z. B. sind

Götter und Menschen Eines Geschlechts. Die Götter sind unsterb

liche Menschen, und die Menschen sterbliche Götter. Beide, Götter

und Menschen, sind nicht von Ewigkeit, sondern im Verlauf eines

tosmogonischen Entwickelungsprocesses entstanden, so daß die Erde

die Mutter der Götter und der Menschen ist. So geschieht es denn,

daß in einzelnen Darstellungen die ersten Menschen selbst als Götter

an der Spitze der Schöpfungsentwickelung stehen, und daß Göttern

zugelegt wird, was sich auf den Urmenschen bezieht, aus welchem

durch Emanation Menschen und selbst Götter hervorgehen. Bald

gehört der erste Mensch dem Güttergeschlechte an, der auf Befehl

eines höheren Gottes die Menschen bildet, entweder durch Hervor
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gehen aus sich selbst, oder indem cr sie aus Erde bildet und ihnen

vom göttlichen Wesen mittheilt. Bald erscheinen die Menschen als

Abkömmlinge von Wesen, welche sich gegen den höheren Gott em

pörten. Im Zusammenhange mit jenen kosmogonischen Ideen erscheinen

der Urmensch und das erste Weib in verschiedenen Mythen als

geschlechtslos und unsterblich, in verschiedenen Benennungen und

Beziehungen zu den Göttern. Eine Folge hiervon ist eine verschiedene

Gestaltung der Mythen über die ersten Wohnsitze der Menschen und

ihren Urzustand daselbst.

Beginnen wir nach dieser Vorerörterung mit den Überlie

ferungen über den Urzustand der Menschen, so zeigt sich eine wesent

liche Uebereinstimmung derselben mit der biblischen Darstellung darin,

daß sie die ersten Menschen in den glücklichen Verhältnissen der

goldenen Zeit, und zwar bedingt durch ihren ersten Wohnsitz und

ihren Verkehr mit den Göttern darstellen.

Übereinstimmend in dieser Beziehung ist die griechische Sage von

dem goldenen Zeitalter, wie dasselbe Hesiod (0p. et äie» v. 108 t?.)

schildert, mit der römischen nach der Darstellung Ovids (Metaniorpli.

I. 89 tl.). Die Menschen lebten unter ihrem Könige Kronos oder

Saturn eine glückliche, sorgenlose und schmerzensfreie Zeit. Die

Erde gab ohne Arbeit reichliche Frucht, und dieser Zustand währte

bis Kronos, der im Himmel im Verkehr mit den Göttern lebende

Urmensch, durch Zeus in den Tartarus gestürzt wurde, worauf das

schlechtere silberne Zeitalter seinen Anfang nahm.

Die Indier haben die Sage von dem glücklichen Zeitalter der

ersten Menschen in ihren ältesten Religionsbüchern. In den Gesetzen

Manu'S ist gelehrt, daß die Menschen im ersten Zeitalter glücklich

und ohne Krankheit vierhundert Jahre lang lebten. Nachher wurde

das Leben kürzer, und im vierten Zeitalter kam die Verschlechterung

der Menschen').

Nach dem Avesta ist Dima, Sohn des Viuaghao, der König

des goldenen Zeitalters. Nach Ahura-Mazdas (Ormazds) Auffor

derung machte er die Welt weit und glücklich, und bildete eine mit

Ahura - Mazda in stäter Beziehung stehende Gemeinschaft. Zur Fort

führung des vollkommenen Lebens und zur Bewahrung vor bevor-

>> I^oi» 6« ll»uoll eä. ^. 1^, ll««Ioi!F<:l!2mp8, I'ui'i» 1833. p. 19. 461.
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stehenden Uebeln, richtete Jima auf Ahura-Mazdas Befehl einen

bcsondern Ort ein, als glücklichen und friedlichen Aufenthalts.

Nach der germanischen Mythe stammen die Menschen von den

Göttern, den Aasen, und lebten mit ihnen wahrend des Goldalters

auf dem Idafeldc zusammen.

Nach der egyptischen Mythe bestand das goldene Zeitalter

unter Osiris, dem erstgebornen Sohne des Seb (Saturn), und dessen

Gemalin uud Schwester Isis, den beiden Göttern, unter deren Herr

schaft bis zum gewaltsamen Tode des Osiris die Menschen glücklich

lebten").

Bei anderen Völkern ist die Nachricht von dem Urzustände

der ersten Menschen vorzugsweise abhängig von ihrem Wohnsitze,

welcher bald ein Berg, bald eine Insel ist. Daß diese Urwohnsitze

gewöhnlich auf die Urheimat der Völker hinweisen, welche diese

Mythen besitzen, ist eine von H. Luken durch eine Reihe von Bei

spielen nachgewiesene Bemerkung').

Die Indier haben die Sage von dem Weltberg Merus, von

dessen Spitze vier Ströme ausgehen und wo der Baum der Unsterb

lichkeit wächst. In ihren ältesten Religionsbüchern ist Merus die

Wohnung Wischnu's, wohin durch Wissenschaft die Menschen ge

langen''). — Bei den Persern ist dieser Weltberg der Alburj, wo

das Haoma gedeiht, von welchem die Menschen der ersten Zeit aßen.

Die Chinesen kennen gleichfalls einen Weltberg, Kuen-Lun, in

dessen Mitte sich ein Garten an der verschlossenen Himmelsthüre be

findet. In diesem Garten befindet sich auch die Quelle der Unsterblichkeit

und der Baum, von dessen Frucht die Erhaltung des Lebens abhängt.

Eine Ueberlieferung der Mericancr versetzt das Paradies auf

einen Berg, wohin der erste Mensch gegangen war den Trank der

Unsterblichkeit zu holen.

Bei den Egyptern war der paradiesische Wohnsitz eine Insel,

zugleich aber auch ein steiler Berg in Arabien, ihrer Urheimat, mit ewig

blühenden Bäumen und nach allen Weltgegenden hin fließenden Quellen.

Dies ist der Geburtsort des Osiris und seiner Gemahlin und

') Spiegel Avesta, V«mäiä»6 S, 7. 69. 70. 73. ?»?«» S. 69, 70.

2) Dioäoli Kibl. bist. I. L, 14,

') H. Litten, die Traditionen de« Menschengeschlecht«. Münster 185K.

S. 62. ff.

<) Vgl. Colebroote, über die h. Schriften der Indier. Leivz. 1847. S. 121.
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Schwester Isis, welche mit den Menschen das glückliche Zeitalter

durchlebten, bis Osiris sich auf Reisen begab und dann in die Ge

walt des Dämons Typhon fiel.

Bei den Griechen ist der Atlas der Weltberg, ein Götlersitz,

wo sich der von einem Drachen bewachte Garten der Hespcriden mit

dem goldene Früchte tragenden Wunderbaum befindet'). Aehnlich ist

bei den Germanen Asgard, die Aasenstadt, mit dem Weltbaume

Idrasill ein Göttersitz, zu welchem in der ersten Zeit die von den

Aasen stammenden Menschen Zutritt hatten.

Sagen von den Inseln der Seligen finden sich noch bei den

Phöniziern, den Celteu und den Südsee-Insulanern von Tonga

(vgl. Litten a. a. O. S. 69 f.).

8. 9.

Daß die ersten Menschen ursprünglich an einem paradiesischen

Wohnorte und in glücklichen Verhältnissen lebten, dies zeigt sich

nach den obigen Angaben als Volksglaube bei den alten Völkern,

und somit als eine gemeinsame Ueberlieferung. Einzelne Züge in

den Schilderungen dieses Urzustandes beweisen, daß das Andenken

an den Aufenthalt der Stammüttern im Paradiese auch mit manchen

speziellen Umständen festgehalten wurde. Aus der trieterischen

Dionysusfeier ließe sich noch die Feier des Dionysus-Zagrcus

hinzufügen; indem in diesen Mysterien auch das Andenken an den

Urzustand der Menschen gefeiert worden zu sein scheint. Frauen

und Mädchen umgürteten sich mit Schlangen, reichten jungen Löwen

und Rehen die Brust, genossen rohes Fleisch und verfügten mittelst

des Thyrsusstabes über die Kräfte und Gaben der Natur «). Jedoch

bedürfen wir dieser Symbolik nicht, deren Bedeutung außerdem ver

schieden aufgefaßt wird.

In den obigen Mythen über das glückliche Zeitalter der

ersten Menschen ist theils unterstellt, theils wird damit ausdrücklich

eine weitere mannichfach geformte Ueberlieferung verbunden, daß die

Mcnfchen in diesem glücklichen Zustand nicht verblieben und ihren

ursprünglichen Wohnort verließen. Auch fehlt es nicht an ver«

l) Eine Darstellung dieser Mythe auf einer Münze de« Kaifei« Antoninu«

Pins findet sich abgebildet bei D«?IwF ob««rv»t. »Her»« I,ip3. 1735. I. p. 1,

') Vgl. K. F. Nägelsbach, die nachhomerische Theologie des griechische»

Volksglauben« bis auf Alexander. Nürnberg 1857. S. 388. f.

Oeft, «iertelj. f. !»th»l. Theol. VI. 25
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schiedenen Angaben der Ursachen, wodurch dieß geschah. In dieser

Beziehung zeigen sich die Mythen in vielfacher noch erkennbarer

Umbildung und namentlich mit späteren Ereignissen verbunden, z. B.

mit der Fluthsage, oder mit Kllin, dem ersten Nachkommen der

Stammeltern, oder auch mit dem frühern Geisterfall.

Doch aber enthalten die sämmtlichen Mythen dieser Klasse

den gemeinsamen Gedanken, daß Einmal eine für die Menschen

verhängnißvolle Katastrophe eintrat, wodurch sie ihres frühern

Aufenthaltsortes verlustig wurden und in die nachherigen üblen

Zustände geriethen. Wie verschiedenartig Veranlassung und Ursache

dieser Katastrophe augegeben werden, dies wird aus der Mittheilung

der Mythen selbst sich ergeben.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß sich das Andenken an

die glückliche paradiesische Urzeit bei den alten Völkern besser er

halten hat, als das Andenken an die Veranlassung, wodurch dieselbe

ein Ende erreichte. Besonders trugen zur Verdunkelung in dieser

Beziehung die pantheistische Weltanschauung und die Lehre von zwei

sich entgegenstehenden Ulwescn bei.

Im Avesta finden sich nur einzelne Anspielungen; so im

Ktwrä3,.H,ve»tÄ (Spiegel c>. a. O. Bd. 3. S. 175.) die An

deutung vom Falle des Jim« durch die Lüge, worauf sich die

Majestät von ihm entfernte und er seine frühere Herrlichkeit verlor.

Ferner ^»,911», 29 (Spiegel 2. S. 115), wo de« Urstiers Seele,

nachdem er von Agra-Mainyus (Ahriman) getüdtet, über die seit

dieser Katastrophe eingetretene Verschlechterung in der Welt klagt.

Nach der Kosmogonie im Avesta aber ist das Böse durch Agra-

Mainyus im Gegensätze gegen die gute Schöpfung des Ahura-Mazoa

geworden und bestand vertragsmäßig neben derselben 9000 Jahre

(Spiegel a. ll. O. 2, 218); so gab es Gottesoerehrer und Daeva-

verehrer neben einander. Im Bundeheöh und anderen Parsen-

quellen dagegen sind ausführlichere Sagen vorhanden, welche wir

im Folgenden zusammenstellen wollen: Die ersten Menschen, Meshias

und Meshiann, waren von Ormazd rein und gut erschaffen und zur

Seligkeit bestimmt; aber Ahriman, der böse Geist, kam in Schlangen«

gestalt auf die Erde, machte sie durch den Genuß von Früchten

unglücklich und brachte sie zum Abfall von Gott^). Ormazd hatte

») Vgl. Reinle Beitr. z. Erklärung de« A. T. 2, Nd. S. 349. f, Stiefel«

Hagen Theol. des Heidenthum«, S. 523.
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das reine Eran geschaffen, wo Dschemschid der Urköuig herrschte,

und die Menschen vom Lebensbaum Hom aßen, bis Ahriman iu das

Lichtreich drang und dem ersten Menschen Gayomard den Tod brachte ').

Gayomards Samen war nach anderer Mittheilung eine Pflanze

entsprossen, welche Meshias und Meshiana hervorbrachte. Diese

ließe» sich von Ahriman verführen und wurden böse. Nachdem sie

von Ahrimans Früchten gegessen, verloren sie hundert Seligkeiten

bis auf Eine').

Die alte, aufdieVedas gegründete Religion der Indier unter«

scheidet, wie H. Th. Colebrooke') richtig folgert, nicht hinlänglich

das Geschöpf von dem Schöpfer. Nach der indischen Mythologie

waren die ersten Menschen Götter, obgleich von kürzerer Lebens

dauer als die übrigen Götter, welche auch nur unsterblich sind

durch das Amrita-Essen, um welche Speise sich Götter und Titanen

in der Urzeit stritten. Nach Manu ist das Böse vom höchsten Gotte

selbst geschaffen. Die Verschlechterung der Menschen datirt aber von

dem vierten Zeitalter, ohne daß im Manu die Ursache angegeben

ist''). In den Purana's, auf welche als Urtraditionen über die

Schöpfung im Manu selbst verwiesen wird^), befinden sich aber

noch mancherlei Sagen über die Art und Weise, wie das Uebel in

die Menschenwelt kam. Wischnu hatte das Paradies mit dem Amrita

und dem Tranke der Unsterblichkeit geschaffen. Um den ersten Men

schen zu prüfen, ließ aber Schiwas die Blüthen des Baumes Kal«

dnir herabfallen. Verführt durch das Weib, welches aus Brahma's

Leibe hervorgegangen war, nahm er von der Alüthe und dünkte

sich Gott gleich zu sein. Da traf ihn der Fluch. Er wurde aus

Brahmaplltnam, dem Paradiese, in den Abgrund verstoße»; sein Leib

wurde Nebel und Finsterniß. So wurden die Hüter des Paradieses

vertrieben und verflucht Riesen zu werden.

In Bezug auf das Weib und ihre Theilnahme an de» Sünden«

fall eristiren verschiedene Mythen. Bhawani, die Frau des Schiwas,

') Gayomllio als der Urmensch ist auch im Avesta mehrfach genannt, vgl.

V»yu» bei Spiegel a. a, O. Bd. 2. S. 89. 110. 18S. 200, Khorda - Avesta

Bd. 3. S. 231.

'') Vgl. Lülen S. 8« ff. Stiefelhagen a, a. O. S. 523.

') Abhandlung über die h. Schriften der Indier, S. 25. vgl. S. 141. u. folg.

^) I^ui» ä« U»uou p. 7. 55. 461.

°) Das. p. 111,

25»
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ist die Mutter des Menschengeschlechts und als Mannweib mit

Schiwas vereinigt; sie ist aber auch die Gemahlin Brahma's und

Wischnu's. Im Paradiese bekämpfte sie die Schlange, den bösen

Dämon Mahishasura, trat seinen Kopf mit dem Fuße und schlug

ihm denselben ab. Als gefallene Stamm-Mutter ist sie Kali, d. i. die

Herrscherin über das Zeitalter der Sünde. Als Riesenmutter ist sie

Diti die Gemahlin des Kassiapa, eines Sohnes des Brahma. Sie

verführte ihren Mann und soll darum die beiden Riesen gebären,

welche vor ihrer Geburt gute Wesen waren und im Paradiese wohnten.

Nach der Lehre der Buddhisten war durch den Fall eines

Geistes (Tcgri) der obersten Region der Mensch entstanden. Einer

derselben fand eine Speife, die Erdbutter, aß sie und so verloren

sie das Vermögen am Himmel zu wandeln und sanken auf die Erde;

so nahm das Uebel seinen Anfang,

Nach den chinesischen Mythen hat die unmäßige Begierde nach

Wissenschaft den Menschen ins Verderben gestürzt. Fohi erfand, von

einem aus der Tiefe hervorkommenden Drachen belehrt, die Wissen

schaft von In« und Uang , d. i. der Männlichkeit und Weiblichkeit.

Als die Ursache des Falles und als erste Quelle aller Uebel will»

das Weib genannt, die Gemahlin und Schwester des Fohi, welche

zu einem verbotenen Baume gegangen und davon gegessen habe,

weshalb sie Niu-Hoa heißt ').

Nach einer andern chinesischen Sage war der Mensch ei»

weißer Sonnenvogel, welcher einst in dem Lustgarten der großen

Königin einige Blumenknospen kostete. Da gab ihm der geheim-

nißvolle Vogel, der Hüter des Gartens, einen Stoß mit dem Schnabel,

daß er starb. Die Seele des Vogels ging aber in andere Leiber über.

Bei den Egyptern scheint sich eine geringe Spur von dem

Sündenfalle erhalten zu haben. Das glückliche Zeitalter der Men

schen unter der Herrschaft des Osiris und der Isis währte bis Osiri«

nach seinen Reisen durch Egypten und alle Länder der Erde auf

der Heimkehr in die Gewalt seines Bruders, des bösen Typho»

fiel. Typhon erscheint als Personification alles Schädlichen und

Verderblichen in der Natur. Derselbe überlistete den Osiris und

schloß ihn in einen Sarg. Später aber, nachdem der Leichnam von

Isis in Biblos aufgefunden worden war, wurde er von demselben

') Wen «, a, O. S. 93.
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Typhon zerstückelt. Ihn rächte nachher sein Sohn, der unsterbliche

Horus, welcher die Macht des Typhon Überwand, Der Gedanke,

daß die glückliche Urzeit für die Menschen durch die Machinationen

eines bösen Wesens gegen Osiris ein Ende genommen, ist der ein

zige, welcher in dieser Mythe klar hervortritt. Allerdings erscheint

auch noch die Giftschlange mit Mumienlcib und Meuschenkopf im

Todtenbuche (c. 8?) als verachtetes nnd verwüstendes Wesen ; ferner

die Gattin und Mutter Isis als Schlangenkämpferin, jedoch beides

ohne nachweisbaren Zusammenhang mit dem Sündeufalle ').

Alljährlich am Feste der Isis in der Stadt Busiris schlugen

sich die Männer und die Frauen nach althergebrachter Sitte, Wenn

Herodot Bedenken trug, den Grund dieser Sitte, obgleich er ihn

kannte, anzugeben; so können wir eine mysteriöse Handlung, ähnlich

wie bei der Feier des Dionysus-Zagreus , darin mit Grund ver-

muthen , nämlich das Andenken an die mit dem Verlust der glück

lichen Urzeit verbundenen Leiden der Mutter Isis. Die in Egypten

wohnenden Kurier verwundete» sich dabei die Gesichter mit Messern 2).

Mit der egyptischen Sage von der Wanderung des Osiris

verwandt ist eine mexikanische Mythe von Quetzalloatl, dem Könige

des goldenen Zeitalters. Diesen trieb der große Geist aus dem

Lande der Glückseligkeit, iudem er ihm einen Trank gab, der ihn

unsterblich machen sollte, welcher ihm aber auch das Verlangen zu

wandern einflößte, womit das goldene Zeitalter verschwand und die

Erde unfruchtbar wurde.

Nach einer andern mexikanischen Sage wurde das erste Weib

von dem Urriesen Xolotl gebildet und hieß Cihuacohuatl, d. i. die

Frau mit der Schlange, oder Quilatzli, d. i. die Frau von unserem

Fleische. Sie war die Mutter von Zwillingsbrüdern und erscheint

in einem Hieroglyphengemälde als ein Weib redend mit einer

') Mehr und tiefere Beziehungen zum Sünbenfalle findet Lille« a. ». O,

S. 108 ff. in dem Mythus; wogegen M, Uhlemann nur Historische«, Astronom!»

sche« und Naturhistorifches darin anerkennt. Vgl. Handbuch der gef. egyyt. Alter«

thumsl. 2. Thl. Leipzig 1857. S. 161 ff. Dagegen findet deiselbe «. a. O, Thl. 4.

S. 163 ff. in der egyptischen Kosmogonie eine Analogie mit dem mosaischen

Schöpfungsberichte, welche aber eine Probe der Kritik in keiner Weise auszuhallen

vermag,

') Vgl. Uhlemann «. a. O. II. S. 268. llnoäot II. 61.
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Schlange. Hinter ihr stehen die Zwillingssöhne, deren verschiedener

Charakter durch ihre verschiedene Farbe und Haltung angedeutet wird ^).

Aus den Sagen der Südameritaner und der Bewohner der

Südsee-Inselu, welche Luken (a. a. O. S. 122 ff.) mittheilt, und

worin das Weib als die Ursache alles Bösen auf der Erde darge

stellt wird, heben wir heraus die bei den Tamanachiern in Guiana.

Als Amalivaca, der erste Mensch, der mit seinem Bruder Vokki

die Welt erschaffen , bei seiner Abreise von seinem frühern Auf

enthalte, den Tamanachiern die Unsterblichkeit verheißen hatte, glaubte

ein altes Weib der Verheißung nicht, weßhalb er ihnen voraus

sagte, daß sie sterben sollten.

Die Sandwich-Insulaner baben folgende Sage: Etua Rono,

der mächtige Gott, auch Rono Akea genannt, der erste Konig, der

noch jetzt im Reiche der Seligen herrscht, lebte zur Zeit des gol

denen Zeitalters auf den Sandwich-Inseln. Nachdem aber seine

Gemahlin mit einem sterblichen Manne von Owhaihi gesündigt

hatte, wurde das Glück dieser Inseln zerstört; Rono verließ die

Inseln und es entstanden Krieg und Menschenopfer.

Die Germanen besaßen Ueberlieferungen über die Ursache des

Verlustes des Goldalters. Auch hier spielt in den verschiedenen

Sagen das Weib eine Rolle. Nach der Voluspa herrschte das

Goldalter in Asgard bis Weiber kamen aus Iotunheim. Bis dahin

lebten Götter und Menschen in Freundschaft, in Ueberfluß und

Freude. Die Riesenweiber aber führten Zauberei und dämonische

Kunst ein und Odin verstieß nun das böse gewordene Geschlecht.

Das Weib, welches hierbei die Hauptrolle spielt, ist Frigga, die

Gemahlin Odins, und Odin selbst erscheint als Gott und als Ur

mensch, der gleichfalls als Zauberer auftritt. Auch in der Edda

wird das goldene Zeitalter zerstört durch die Ankunft der zwei

Riesenjungfrauen Fenja und Menja, durch deren Zauberei der Frodi-

Frieden in der Welt endigte").

8. 10.

Blicken wir zum Schlüsse noch auf die griechischen Mythen

über das Ende der goldenen Zeit, wo die Götter mit den Menschen

in Harmonie und diese in einem glücklichen Urzustände lebten; so

') Vgl. «ülen «. ». O. S. 120 f.

') Lüten ». a. O. S. 102 f. f.
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steht zwar unbestritten fest, daß der griechische Volksglaube ein Ende

der glücklichen Zeit und einen Anfang einer bösen Zeit kennt; dabei

ist aber nicht zu verkennen, daß das verbindende Medium sehr

«erwischt und mit verschiedenen Sagen durchwebt ist, so daß mit

einiger Sicherheit weder eine Verschuldung der Menschen, noch

weniger eine Sünde der Stammeltern zu erkennen ist. Nichtsdesto

weniger sind doch noch einzelne Spuren der Katastrophe vorhanden,

welche mit Rücksicht auf den Umstand, daß Götter und Menschen

in den Mythen nicht strenge gesondert erscheinen und die Urmenschen

auch als Götter aufgeführt werden, einen Schluß auf die Ur-Ueber«

lieferung gestatten.

Während bei Homer über einen glücklichen Urzustand der

Menschen und einen später« unglücklichen nichts zu entnehmen ist,

giebt Hesiod über beide Auskunft. Die Menschen stehen in engster

Verbindung mit den Titanen. Als Kronos herrschte, war das

goldene Zeitalter, wo die Menschen wie die Götter in Freude und

Ueberfluß, frei von Mühsal und Kummer lebten und die Gebrechen

des Alters nicht kannten. Mit des Kronos Sturz endete da«

goldene Zeitalter. In dieser Darstellung erscheint gar keine Schuld

auf Seiten der Menschen; sondern sie werden unglücklich durch den

Sturz ihres frühern Königs, welcher die Götter nicht wie früher

ehrte. Dagegen tritt in der Prometheusmythe ein gewisser Schuld-

antheil seitens der Menschen hervor. Nach des Kronos Sturz

handelte es sich darum, die den Göttern gebührenden Ehren zu

ordnen, weßhalb diese mit den Menschen zu Mecone versammelt

waren. Ihr Vertreter ist hier der Titanide Prometheus, der Sohn

des Iapetos. Dieser suchte Zeus bei der Opfertheilung zu über

listen. Zeus, darüber gegen die Menschen erzürnt, nahm den ge

ringern Opfertheil, welchen von da an die Menschen auf den Altar

brachten. Nun wird diesen von Zeus das Feuer entzogen. Der

listige Prometheus verschafft es ihnen wieder; zieht aber dadurch

nicht nur sich Strafe zu, sondern bringt auch schweres Verhängniß

über die Menschen; denn nun ließ Zeus durch Hephästos ein Weib

bilden, ähnlich der indischen Aditi, der Mutter des Varuna ^), schön

von Gestalt und von Aphrodite, Athene, Apollo und Mercur mit

allen Gaben der Götter geschmückt, zugleich aber trugvoll im Innern

') Vgl. Colebi. a. a. O.
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und von glatter Rede. Dieses Weib, die Pandora, erhielt des

Prometheus Bruder, der thörichte Epimetheus von Zeus zum Ver

derben der Menschen als Geschenk. Epimetheus nahm sie zum

Weibe. Pandora lüftete aus Neugierde den Deckel des Gefäßes,

welches die Uebel und Plagen barg. Diese entwichen sofort und

nur die Hoffnung blieb zurück. So kamen die Uebel unter die

Menschen.

In der weiteren Darstellung erscheint als Nachkomme des

Epimetheus Deukalion, und als Tochter der Pandora Pyrrha, an

welche sich die Fluthsage anlehnt; so daß Promotheus, Epimetheus

und Pandora als Urmenschen sich darstellen.

Daß alles dieses nicht rein dichterische Schöpfung des Hesiod

gewesen, ist wohl unbestritten. Ein Gedanke tritt aber in dieser

Darstellung hervor, nämlich daß durch das Weib das Uebel in die

Welt gekommen sei und daß die Menschen in Verbindung mit den

schuldbesteckten Titanen und durch sie verführt, die Götter nicht ge

bührend geehrt und deshalb gestraft worden seien. Diesen Gedanken

halten wir mit Rücksicht darauf, daß er auch in den Mythen an

derer Völker sich vorfindet, für alt und der Uebcrlieferung entnommen.

Ob auch noch in anderen griechischen Mythen, z. B. über

Demeter als Urmutter, welche als Rhea und Themis im Olympe,

aber als gefallene Eva, als Persephone in der Unterwelt wohnt;

ferner über Latone und Io, änhlich wie in den indischen und egyp-

tischen Mythen, Anklänge an das erste Weib und dessen Schicksale

vorhanden seien, wie Luken a. a. O. S. 97 behauptet, dies glaub

haft zu machen, dürfte mindestens sehr schwer sein.

8- 11.

Daß bei den alten heidnischen Völkern alte, im Volksglauben

festgehaltene Ueberlieferungen über einen glücklichen Urzustand der

ersten Menschen und über den Verlust desselben vorhanden waren,

dies ist aus dem oben Mitgetheilten, ungeachtet die Mythen viel

fach gestaltet erscheinen, doch unverkennbar zu entnehmen. In we

sentlichen Punkten zeigt sich oft eine materiale, bisweilen selbst for

male Uebcreinstimmung mit der betreffenden Nachricht in der heil.

Schrift. Die Verheißung, welche den Stammeltern bei ihrem Aus

tritt aus dem Paradiese gegeben wurde und womit die Messias

hoffnung ihren Anfang nimmt, hat sich nicht minder, Und zwar wie



Von Prof, Dr. Frieblieb. 393

in der h. Schrift angeknüpft an die Katastrophe, wodurch der Ver

lust des goldenen Zeitalters herbeigeführt wurde, in einzelnen Spuren

von Ueberlieferungen der Heidenwelt erhalten.

In der Prometheusmythe nach Aeschylos trifft mit Prometheus,

dem Titaniden und leidenden Urmenschen, die leidende erste Mutter,

die verfolgte Io, zusammen, und erhält von jenem eine ihm von

der Titanin Themis gegebene Weissagung, daß aus einer Ehe des

Zeus mit einem Weibe ein Sohn kommen werde, welcher der Herr

schaft des Zeus ein Ende machen solle. Io werde von ihrem Wahn

sinn befreit, durch Berührung des Gottes einen Sohn empfangen

und gebären, den Epaphus. Prometheus aber erhält von Hermes

die Prophezeihung, daß er nicht eher erlöst werden solle, bis ein

Gott als Stellvertreter seiner Qual erscheine, bereit für ihn in den

Hades zu steigen. In einer weiteren Sage, welche sich an die von

der Schlange Pytho verfolgte Latona anlehnt, ist enthalten, daß

aus ihrem Samen ein Sohn geboren werden solle, der die Schlange

besiegen und tödtcn werde. Dieser, Apollo, soll am Ende des eisernen

Zeitalters wieder kommen um die erste glückliche Zeit unter Kronos

wieder herzustellen. Endlich liegt auch in der Bemerkung Hcsiods,

daß in dem Gefäße, welches Pandora öffnete, die Hoffnung zurück

blieb, ein Hinweis auf den Eintritt einer bessern Zeit für die

Menschen.

In den Mythen, welche die Befreiung des Prometheus durch

Herakles, die' Zurückführung der Ceres durch ihren Sohn Dionysos,

der Proscrpina durch Theseus melden, in den germanischen Sagen

von der Erlösung der Schildjungfrau Brunhilde durch Siegfried,

nachdem er den Drachen getödtet und den goldenen Hort gewonnen;

ferner von der Wiederherstellung der Goldzeit durch Vidar, welcher

den Fenrirswolf tobtet; in der indischen Mythe über die Befreiung

der Sita durch Rama, scheinen gleichfalls die Erwartungen, daß

der Bann, welcher durch das böse Princip auf die Urmutter ge

kommen, gelöst werden solle, verhüllt zu sein. Alexander d. Gr.

auf seinem Zuge nach Indien suchte die Erwartung einer bessern

Zeit politisch auszubeuten. Er erhält daher in der Erythräischen

Sibylle (LidM lid. III. v. 383) den Beinamen unechter Sohn

des Kronos. Birgit erwartet im Augustischen Zeitalter die Erschei

nung des himmlischen Kindes, welches die von der Cumäischen Si

bylle geweissagte goldene Zeit zurückbringen werde (Loloß. IV.).
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Nach der egyptischen Mythe soll der von Tyfthon getödtete

Osiris, der Gemahl der Mutter Isis, einstens wieder zurückkehren

und als Herr der Erde den Segen der glücklichen Urzeit zurückführen.

Horus aber, der unechte Sohn des Osiris, wird die Schlange Py

thon binden und tobten, und so die Wendung zum Guten herbei

führen, d. i. die Rückkehr des Osiris ermöglichen. Mit Rücksicht

auf diese Sagen gab sich Antonius für den wiedergeborenen Osiris

und die Kleopatra für die Mutter Isis au« ').

Nach einer indischen Mythe wird Krischna durch den Pfeil

einer Schlange an der Sohle des Fußes verwundet. Er aber zertritt

der Schlange den Kopf. Krischna ist eine Auatara des Wischnu.

Der Mutter Diti war nach ihrem Falle geweissagt worden, daß

aus ihrem Geschlechte ein Sohn abstammen sollte, welcher als Rächer

an den bösen Riesen auftreten werde. Der reinen Aditi, dem aus

aller Götter Wesen gebildeten Weibe, war prophezeit, Wischnu selbst

werde ihr Sohn werden, um die bösen Riesen zu bewältigen ').

Nach der persischen Sage weissagte der sterbende dem Urftiere

entsprossene Urmensch Gayomard dem Ahriman dessen Besiegung

durch die Menschen, Ormazd selbst aber sagte dem Genius Goschorun,

daß der Mensch geschützt werde für eine Erde und eine Zeit, wo

Ahriman leine Macht haben werde. Und so erwarteten die Perser

den Sieger Sosiosh, den von drei Jungfrauen empfangenen, von der

Quelle gezeugten Nachkommen Gayomards, welcher die bösen Geister

und alle ihre Anschläge vernichten werde').

Im Minolhired heißt es: Ahriman hat einen Vertrag auf

9000 Jahre in der unendlichen Zeit mit Ormazd geschlossen, bis

diese zu Ende sind, kann nichts geändert werden. Wenn aber die

9000 Jahre zu Ende sind, wird Ahriman abnehmen, ^rosli, der

Reine, wird den Dew Khasm (^«skm»,) erschlagen, Mihr, Zruana-

Akarana, das himmlische Gefetz, welche Niemanden hassen, Batht,

Batho-bakht werden die ganze Schöpfung Ahrimans und zuletzt auch

den Dämon der Begierde erschlagen *).

'> Lille» a. a. O. S, 333. f. Stieselhagen S. 538,

') Stiefelhagen a, ». O. S. 537. Lülen », a. O. S. 316. f.

') Lüten ». a. O. S. 313 ff. Auch im Avest» erfcheint Sosiosh öfter«

al» der, welcher die Ahnenleiche der Reinen von Gayomard an abschließt, vgl.

Khord« Avest« bei Spiegel IN, E, 231. 24«.

*) Sp«gel Avest» Nb. 2. S. 213.
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Die Chinesen erwarten einen großen Heiligen, der im Abend»

lande erscheinen soll. Confucius soll diese Weissagung gegeben haben.

Aber die Ueberlieferung ist älter, da zur Zeit des Confucius die

Sekte der Tao-ße glaubte: ihr Stifter Lao-kium habe den Trank

der Unsterblichkeit wieder verschafft. Nach altem Glauben soll ein Held

Kiunthc erscheinen, der Alles im alten Glänze wiederherstellen werde ^).

Die Einwohner der Insel O-Waihi glaubten zur Zeit, als Cook

daselbst landete, ihr Gott Rono sei wiedergekommen; denn sie be

wahrten die Sage, daß Rono, der König des goldenen Zeitalters,

wegen eines Vergehens seiner Gemahlin in einem Kahne nach dem

Paradieslandc Haiti gegangen sei, aber geweissagt habe, er werde

auf einer reichen schwimmenden Insel zurückkehren').

Die Mexikaner glaubten an die Rückkehr ihres Stammvaters

und Gottes Quetzalcoatl, welcher ihnen bei seiner Entfernung ge-

weissagt hatte, er werde wiederkommen und das frühere Glück wieder

herstellen. Darum hielten sie die Spanier unter Corte; für die

Abgesandten ihres Urkönigs. Eine ähnliche Sage besaßen die Pe

ruaner über ihren Inka Virakocha, weshalb sie die Spanier unter

Pizarro als Copak Virakocha begrüßten.

Nach diesen vorhandenen Ueberlieferungen können wir uns

dem Resultate, welches Lüten a. a. O. S. 351 am Abschlüsse seiner

Mittheilungen zusammenfaßt, im Ganzen und in der Sphäre un

seres Gegenstandes wohl anschließen, daß nämlich das ganze Heiden-

thum in der alten und neuen Welt, eine aus der Urzeit des Men

schengeschlechts stammende Prophezeiung besaß, wornach am Ende

eines langen Zeitraums das nach dem Aufhören des glücklichen

Zeitalters eingetretene eiserne, verderbte Zeitalter beendigt werden

solle. Die neue Aera werde durch einen Helden, welcher bald als

Sohn des ersten Weibes, bald als der Urmensch oder erste Konig

selbst, geschildert wird, und welcher den Urheber des Unglückes, dem

bösen Dämon das Haupt zertreten soll, herbeigeführt worden.

Die alte Ueberlieferung ist allerdings durch mancherlei Bei

gaben vielfach verdunkelt; sie tritt aber auch wiederum in einzelnen

Zügen klar hervor, so in dem Antheile, welchen das Weib, wie an

dem Falle, so auch an dem Kampfe mit der Schlange und an der

») Luken ». a. O. S. 330. f.

'> Das. S. 348. f.
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Erlösung nimmt; ferner in dem Erlöser als dem Bekämpfet der

Schlange und Zurückbringet der paradiesischen Zeit nebst den Gütern

der Urzeit und endlich in dem endlichen Schicksale des Urhebers de«

Unglücks.

Wie Horus, Krischna und Tistrya als Schlangeutampfer er

scheinen, wobei ihre Thaten als schon vollbrachte dargestellt sind, so

sind auch in anderen Mythen Helden die Vorbilder der Befreiung, z.B.

in den Sagen von Apollo, Herakles und Siegfried. Freilich machen

nicht alle von diese» Mythen gleichen Anspruch auf ein nachweis

bares hohes Alter. Schon die Beschaffenheit der Mittheilungen im

Manu, im Uucstll und in den egyptischen Religionsurkunden, welche

in der Regel nur Vorschriften, Bekenntnisse, Lobpreisungen und Ge

bete enthalten, schließt directe und ausführliche Darlegungen, wie

sie in den Sagen hervortreten, größtentheils ganz aus; 'theilweife

aber geben sie doch daneben hergehenden Mythen über den Urständ

ausdrücklich Raum, wie z. B. im Manu auf die Purana«, als

Legenden über die Schöpfuug und andere Urtraditionen hingewiesen ist.



XI.

kardinal Martinuzzi uild die Reformation in

Ungarn und 8iebenuiirgen.

Von Prof. I, H. Schwicker in Groß.Becsterel.

Das 16. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung kennzeichnet sich

in der Geschichte durch die wichtigsten Umgestaltungen auf dem Ge

biete der geistigen und moralischen Verhältnisse Europas. Wenn in

jener Beziehung durch die erweiterten erdkundlichen Entdeckungen und

durch das Wiederaufleben der alten Klassiker neue Ideen und An

schauungen entstanden, die durch die ncuerfundene Buchdruckerkunst

in rascher Weise zum Umlauf kamen, so zeigten sich auf moralischem

Gebiete nicht minder tiefgreifende Veränderungen. Die hervorra

gendste Signatur der Zeit gibt sich hier durch das auffallende Sinken

der Autoritäten und deren Achtung und Ansehen kund. Verfolgen

wir dieses Symptom auf ungarischem Boden !^)

Hier sank die Macht der Autorität größtentheils in Folge

eigner Schuld. Unter den Herrschern aus dem jagjellonischen Hause

ging das Ansehen des Königthums zu Grabe; auf den Ruinen des

selben aber erhob einerseits eine zügellose Oligarchie ihr Haupt,

anderseits entwickelten sich republikanische Ideen, Wünsche, Rich

tungen. Jene Uebermacht des hohen Adels lastete mit tyrannischem

Drucke auf dem nieder« Adel, den Städten, vorzüglich aber auf

dem leibeignen Bauern, der endlich in seiner Verzweiflung zu den

Waffen griff und gegen die Aristokratie im fürchterlichen Bauern

kriege schreckvoll wüthete.

') Vgl. Natvani. I'örtsnelmi 2»ebK<w?v, b. i. histoi. Taschenbuch

(?«»t, 1859): „^, XVI, »«ä«»ä «I«8 felinsk ^«II«m« ö!»T?»r<,!'»«H«b»u", ^' ^'

,,<lb»iüttel der eisten Hälfte de« 16. Iahrh, in Ungarn" S: 1 ff.
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Auf mehr gesetzlichem Wege verband sich der niedere Adel

gegen die Tyranneien der „Herren«. Der König selbst unterstützte

diese Adelsbünde, um die zügellosen Gewalthaber in die Schranken

zu weisen. Der Kampf hatte indcß kaum begonnen, als die Kata

strophe von Mohäcs diesem Umbildungsprocesse ein gewaltsames

Ende machte und damit Ungarns politische wie geistige Entwicklung

für Jahrhunderte in fremde Bahnen wies.

Mit dieser Zertrümmerung des königl. Ansehens erlitt aber

auch die Kirche Ungarns eine mächtige Erschütterung, denn im Mit-

tclalter stunden Staat und Kirche in engstem Verbände und die

Schmalerung der staatlichen Macht mußte auch auf die Stellung

der Kirche einen bedeutenden Einfluß ausüben.

Die Bischöfe, der gesummte Klerus wurde Gegenstand zahl

reicher Angriffe, Plünderungen und Verspottungen. Sehr Vieles

trugen jedoch hiezu die Mängel und Fehler der Geistlichen selbst

bei; iu der kirchlichen Leitung herrschte Unordnung, die Disciplin war

gelockert, der Klerus oft sittenlos. Die Regierung und die weltlichen

Herren trieben mit ihrem Patronatsrechte offenbaren Mißbrauch, man

verkaufte die Stellen an den Meistbietenden oder verlieh selbe an

unwissende, sittenlose oder weltlich gesinnte Verwandte. Die Bischöse

wetteiferten größtentheils mit den weltlichen Magnaten in der Pracht,

Verschwendung und sinnlichen Lust, und um die Kosten decken zu

können, strebten sie nach Gelderwerb. Einige trieben Handel, andere

verbanden sich mit Juden zu Wuchergeschäften ') oder quälten den

') Zur Charakteristik einzelner Glieder de« damaligen Episcopats in Ungarn

fuhren wir einige Stellen der Relation des venetianischen Gesandtschaftssetretärs

?i-»n<:el!oc> il»»«»io v. 5. Okt. 1523 an (Vgl. „Quellen u. Forschungen z.

Vat. Gesch." Wien 1849. S. 76 ff.). So heißt es über den Bifchof vou Crlau,

I^ixli»!«,» L^lliäii S, 82: „<zne3tu e auaro e l» äi mereautia e ßu»ä»ßu»

6ue»ti 40»> »I nuuo viäelieet XX>» äil »uo Ni>i»<:<>r>2t<i X»> äil e»n«e1I»li»t<>

et Xl» 6e merLÄNtia et poi lliieara <!e monti 6« orn et 8i 6iee b» <!« äue»ti

300>» <ie enuwcli." Ueber den Nischos v, Siebenbürgen lesen wir: nyu!»I « liolll«,

6i »upi em» »Uüriti«, e ä» »«»»i bon iu«egnc>, ma muli^n» per»c>u», inimieu

6i c^ueztn t»äo neu »» larultru «!>« «l»pul»r et, »ouiuul»r ä»u»ri." Vom

Fünftirchner Bischof Philipp Mors wird uns ein Handelsgeschäft mit Tuch,

Seide und Wolle erzählt, bei dem er 40,000 Dukaten gewonnen habe, und es

steht dabei : „e liomo molto au»rc> e inoltn »tuäic>»c> in »^re^ar ä»n»ri et »i

le eo»»e <li l>c»i>^»l>» p»«»er»uo «zuiete »i meter» » l»r niero^nti« « »i iura ei

piu li«u Kuiu« äi nuuzari» . . . . ui « <li mult» verit» ue «I» eauli6»r»i <le Ini

pul e«»«l moltn ll>I»c> e »äulawre.« Da« Uebelste wird über den Weßprimer
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niederen Klerus so tyrannisch, daß dieser die Reichsstände um Hilfe

angehen mußte ').

Indetz war auch die niedere Geistlichkeit nicht viel besser, die

Synodlllstatuten liefern den Beweis, daß die Sitten der Seelsorger

den Gläubigen leine Muster christlichen Lebens darboten. Sie waren

anßentheils unwissend, verweltlicht und vernachlässigten dieBildung des

Volles, das in Unwissenheit und Aberglauben aufwuchs und deshalb auch

von den Lehren seiner Religion leinen Begriff hatte. Dadurch verlor

diese die Macht über die Gemüther, welche rein gewohnheits- oder

mschinenmäßig die äußerlichen Ceremonien beobachteten. Es bedurfte

n« einer geringen Veranlassung, und im Glauben des Volkes wie

in seinen Sitten entstand die tief- und weitgreifendste Umgestaltung.

Diese Veranlassung fand sich vor. Es war die sogenannte „Refor

mation".

Die revolutionären Schritte des Wittenberger Augustiner-

Mönches, Martin Luther, fanden in Ungarn und Siebenbürgen

kräftigen Wiederhat!. Seine Schriften gelangten zu baldiger und

schneller Verbreitung; Kaufleute brachten sie aus Deutschland nach

Siebenbürgen ^), wo die neue Lehre, besonders unter den Sachsen

rasche Verbreitung fand, denn diese standen mit ihren Brüdern in

Deutschland von jeher in engen Handelsbeziehungen und waren des

halb mit den geistigen Strömungen des Mutterlandes inniger vertraut

und befreundet.

Herrmannstadt bildete den Vorort der kirchlichen Bewegung.

Hier predigten bereits im I. 1522 der entlaufene Mönch Ambro-

sius aus Schlesien und Konrad Veich die lutherische Lehre ^)

und fanden um so eifrigere Anhänger, als die Hcrrmannstädter

Mde zu jener Zeit mit ihrem Oberhirten, dem Erzbischof, wegen

Nischoj Paul Väiday berichtet. Da heißt e«: „e m»I» person» et menäaee,

»»» »tenäe ni»i » promegg» ob.«! l»«i, m» per e«u»e<zui <M»I<:K« »in inteutu

«! tribüteni». tutti li »i^uori et e poueru e äebitn K» impe^nato «I »uo epi-

»enpÄw per äuoati 12>» pero «erob» äe e»«er tu«»auriero ui> »Ite» valt»

per p»ß»r i »<>i 6ebiti eam I« intrnäe äil ue e tnoilmeut« «er» l»etc> per «zu»!

»no trlbut»r odel k»," Auch übel die weltlichen Großen liefert Massar« interessante

Aizzen, Vgl. Iztviuif^, Ni»t, 6. reb, IIun^, (Wien 1758) Üb, VIII. p, 716.

') I7I»äi»I. II, voor. III. 53, 69, — 0e°r. IV. 38. Vgl. übrigen» »»t-

?»ui I. e. p. 9.

2) Vgl. ?r»y, Lpeoimen Hier»rot>i<»e llunss. 1779. Zä. II. p. 215.

2) liluau, lipitome Lbrollolu^ioa ver. Uuuz. (1736) p, 106,
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Zchent-Angelegenheitcn in Zwist waren '). Dazu kam, daß auch der

Sachsengraf Marcus Pempflinger, ein „verständiger und geschäfts

erfahrener Mann" ") die Neuerung allseitig begünstigte und den Prii-

dicanten sogar sein eigenes Haus öffnete.

Um diesem Treiben Einhalt zu thun, schrieb der Graner Erz

bischof, Ladislaus Szältän, unter dem 15. August 1524 an seine

untergebenen Dekane zu Herrmannstadt und Kronstadt, womit er

ihnen auftrug, die Leser, Käufer und Verkäufer der Schriften Luthers

und die Anhänger seiner Lehre aus dem Verbände der Kirche feier

lichst auszuschließen').

Allein die Verkündigung des Bannes hatte nur entgegengesetzte

Folgen: Die Herrinannstädter zogen alle weltlichen Streitigkeiten

zwischen geistlichen Personen vor ihr Gericht, setzten eigenmächtig

Pfarrer ab und ein und zwangen dieselben trotz des verhängten

Iuterdicts ihr Amt auszuüben "). Dabei verweigerten sie der Geist

lichkeit die Zeheutgiebigkeiten.

Unter solchen Umständen konnte der Dechant und Pfarrer von

Herrmannstadt das erzbischöfliche Schreiben nicht zur Geltung bringen,

um so weniger, als man nicht allein sein Leben bedrohte, sondern

die Widersetzlichkeit der Neuerer noch dadurch verstärkt wurde, daß

selbst mehrere Priester und Mönche den Gehorsam lösten und sich

ebenfalls der neuen Lehre zuwandten °).

So wuchs denn die Zahl der Lutheraner in Herrmannstadt in

erstaunlicher Weise von Tag zu Tag; bald traten sie ohne Scheu

öffentlich auf. Nach einem Briefe des Domcapitels und seines

Decans, sowie des erzbischöfl. Vicars, Peter Thonhauser, an

den Erzbischof von Gran, hatten sie im Hanse des Johann Tsukasi

eine Schule errichtet, wo sie das ni<ünische Glaubenssymbol und

') pl»7 I. o. p. 21b.

') il»il»tl>, Religionswirren in Ungarn. Bd. I. p. 5, — l^mou I.

e. p. 107.

') ^iinou I, <:. p, 197 ex »l. 8. ?»ts, ünäolpdi L^euzK!,

<) »I»il»tli l. c p. 5,

°) l'imon I. e. p. 107. Unter den Apostaten verdient insbesondere hei'

vorgehoben zu werden der Herrmaunstädter Pfarrer Mathias Namasch, an den

Luther im I. 1543 ein Schreiben richtete, worin er ihn titulirt: „V«n. w 6o-

min« vir», I), Uatdiae ü»u>n»»i, p»»tori Oibin. et veouna ein«ä«m e»oituli."

Vgl, «»tau», Hi»t. ei-it. low. XXI. r. II. p. 262.
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die Messe deutsch sangen. Ebenda predigte der einstmalige Mönch

Georg, den der frühere Hermannstädter Prädicant, Ambrosius

der Schlesicr, aus Sachsen geschickt hatte. Georg zog auch in

den benachbarten Ortschaften umher und hielt das Volk vom Fasten

und den Vorschriften der Kirche ab und predigte das „reine" Evan

gelium, welches seit mehr als 200 Jahren verunstaltet gewesen sei ^).

Hermannstadt wurde ein anderes Wittenberg. Von allen Seiten

strömten Lehrer des neuen Glaubens herbei. Man stritt sich über

deren Aufnahme und Verpflegung, jeder wollte die neuen Gottes

männer in seinem Hause bcwirthcn. Bald erging vom Senate öffent

lich die Einladung zu den Predigten und Niemand konnte wegblei

ben. Welcher Art die Reden der neuen Lehrer waren, läßt sich er

kennen, wenn man erwägt, daß z. B. in der St. Elisabethenlirche

der entlaufene Mönch, Johann Snrdastcr ans Schlesien, das

sich als fruchtbarer Schoß des neuen ApostelthmnS bewies, ein un-

gclehrter, roher Mensch, gegen alle kirchliche Ordnung eiferte. Bald

kam es zu noch ärgeren Attentaten auf die alte Religion. Die Re-

formaten fühlten sich schon so stark, daß sie bei öffentlichen Um

gängen und Processionen die Katholiken und ihre Lehre verhöhnten ^).

Eben jener Exmünch Surdaster sagte bei Gelegenheit der

FrohnlcichnamSfeier unter Anderem: „Die Priester meinen wohl,

Gott sei blind, weil sie ihm so viele Lichter anzünden", und „die

Priester halten Gott für ein Kind, da sie ihn herumtragen". Der

Künigsrichter und Sachsengruf, Marcus Pcmpflinger, ließ

den Geistlichen keinen Zchcnt verabfolgen; man beraubte ferner die

Kirchen, belegte die getreuen Priester mit Steuern und quälte sie

mit Schimpfworten und Drohungen ^).

Während in Siebenbürgen die neue Lehre stets weiter um sich

griff und bereits zu offenen Gewaltschritten gegen die alte Kirche

überging, war auch in Ungarn der Same von Wittenberg auf frucht»

baren Boden gefallen. Michael Siklofy war der erste Prediger

der in Ungarn zu Ujhely das neue Evangelium verkündete. Die

mächtigsten Geschlechter des ungarischen Adels horchten auf die

Worte der Prädicanten, »ahmen diese in Schutz und gestatteten auf

') 'l'imon, Vpltnm« p, 108.

") zlnilätl» I, e. p. 7,

2) Vgl, den Brief de« Hermannstädter Capitels bei ^iiuoii l. L. p. 1N8.

Oeft. Viertel,, f, !»th°l. Theol, VI. 26
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ihren Gütern volle Freiheit ihrer reformatorischen Thiitigkeit. Die

hervorragendsten adeligen Anhänger und Beschützer der luthe

rischen Lehre waren Peter Per«nyi, der Besitzer des VisthumS

Erlau und Apostel Luthers, wie ihn Timon nennt, dann Thomas

Nädasdy, Valentin Török, Peter Petrovich u. A. In

Ujhely, Sä,ros°Patak, Debreczin, Munkäcs waren Prediger ansäßig.

Die ältesten waren neben dem erwähnten Sitlosy noch: Stefan

Kopäcsi, Michael Sztärai, Andreas Batizi und Mathias Devay ').

Welche Gegenmaßregeln ergriffen nun Kirche und Staat?

Von dem Vorgehen des Erzbischofs von Gran haben wir bereits

gemeldet. Auf die Klage desselben erließ König Ludwig II. ein

strenges Mandat au die Hcrmannstädter, daß sie sich in Allem den

Verordnungen und Entscheidungen des Grauer Erzbischofcs zu fügen

haben. Die Bürger zeigten sich anfänglich fügsam; dazu kam, daß

der Erzbischof nach Rom reiste, Pempfliuger aber den Vicar

zu beschwichtigen wußte. So wurde also dem Umgreifen der neuen

Lehre in Siebenbürgen kein ernstes Hinderniß entgegengesetzt.

Auch in Ungarn erregte die rasche Vermehrung der Protestan

ten bald die öffentliche Aufmerksamkeit und bewog die Stände des

Reiches im I. 1523 zu dem Gesetzbeschlussc, daß Se. Majestät als

katholischer König geruhen möge, alle Lutheraner, ihre Gönner und

Anhänger, als öffentliche Ketzer und Feinde der h. Jungfrau Maria

durch Hinrichtung und Gütercoufiscatiou zu strafen ^).

In Folge dessen suchte man auch in Siebenbürgen strengere

Maßregeln geltend zu machen. Der König erließ einen neuen Befehl

au den Magistrat von Hermanustadt, daß derselbe M. Luthers Bücher

von Haus zu Haus aufsuchen, auf offenem Markte verbrennen und

verkünden soll, daß Niemand mehr dergleichen Bücher kaufe oder

lese bei Gütcrverlust. Die erzbischöflicheu Kommissäre, die deshalb

uach Siebenbürgen geschickt wurden, verbrannten mehrere Bücher,

aber so groß war bereits der Fanatismus, daß bald eiu Wunder

gefunden und geglaubt wurde; es hieß nämlich: aus dem Bücher

brande habe sich Luthers Psalter frei in die Luft erhoben, sei auf

1) Vgl. den Brief des Historikers I«tväiill^ npuä ri-a?, 8peeim. Hier.

IWnF. II. p. 216 und 'l!mun I. «. p. 113, Mit Unrecht wird den ersten An

hängern de« Lutherthums in Ungarn auch Caspar Drägfi beigezählt; derselbe

wurde erst am 2. Juli 1516 geboren,

2) Gesetz vom Jahre 1523, Art. I.IV.
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das Haupt des Commissiirs gefallen, habe ihn zu Boden geschlagen

und am dritten Tage sei er am Fieber gestorben ').

Auch die Staude verschärften ihr früheres Gesetz zum wieder

holten Male (1523 und 1525) und bestimmten, daß sowohl die

Verbreiter als Anhänger und Patrone der ueueu Lehre dem Fcucr-

tode zu übergeben seien'). Doch auch dieses unsinnige Gesetz fand

gleich aller damals zu Stande gebrachten zahlreichen guten Gcsctzes-

beschlüssen keine Ausführung. Wir befinden uns eben gerade inmit

ten des gähen Unterganges des ungarischen Reiches, das weniger

durch die äußeren Kriegsstürme der türkischen Barbaren zertrümmert

wurde als vielmehr durch innere Zerrüttung und Zerklüftung sich

selbst sein Grab bereitete. Es ist jene Zeit, von welcher der Histo

riker Istuänffy sagt, daß sich damals kein Mensch um das Wohl

und de» Fortbestand des Staates kümmerte, Niemand nach bürger

licher Eintracht strebte, sondern alle die Freiheit und Selbständig

keit in üppiger Schweiger« mißbrauchten, dabei Zwietracht stifteten,

nur für ihr eigenes Wohl sorgten, schlechten Reden Gehör liehen,

endlich nur Muße und Luxus suchten und jede Zucht und Arbeit

verachteten ^).

Auf diese Weise touute auch die kirchliche Bewegung, welche

Ungarns leichtlebige Magnaten und Cdcllcute auch von den Gesetzen

der Kirche entband, ungestört weiter und tiefer greifen. Die Zahl

der Reformirten iu Hermauustadt war bereits so groß, daß die kla

gende Geistlichkeit dem Erzbifchof von Gran schrieb, selbst in der

Stadt, wo Luther wohnt, könne seine Lehre nicht stärker herrschen ^).

In Ofen selbst, unter den Augen des Königs, traten Simon

Grünaus und Vitus Wiushemius, zwei gelehrte Schulmän

ner, als Verkündiget der neuen Lehre auf. Sie wurde» bald in

Gewahrsam gesetzt und flohen, von ihren Freunden befreit, nach

Deutschland zurück^).

Trotzdem behielt in Ofen die neue Lehre zahlreiche Anhänger

unter der Bürgerschaft, so daß der Stadtrath es wagte, den

l) zlailätli I. e, l>. 6 »ach Haner,

') Istvinli? I. o. p. 63 und dessen Brief bei kr»? 8pee. Hier. II,

p, 216,

') Iztvinll)' I. °. p. 71.

<) zluililli I. o. p. 7.

°) l'imuu I. o. p. 106, 14l,

26*
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bekannten Paul Speratus, der nach seiner zu Wien am 12. Jän

ner 1522 gegen Pricstergelübde und Cölibat gehaltenen Predigt

ercommunicirt wurde, zum Seelsorger nach Ofen zu berufen, wo

dieser fanatisch eifrige Reformator — obzwar nur kurze Zeit —

seine umstürzende Thätigleit fortsetzte ').

Mitten in der Türkeugefahr gedachte König Ludwig II. noch-

mals der kirchlichen Wirren in Siebenbürgen und erließ einen stren

gen Befehl an den sächsischen Königsrichter unter Androhung der

Amtsentsetzung' und des Verlustes aller Güter, sobald er nicht die

Anhänger und Verbreiter der neuen Lehre ergreift und sie für dies

Vergehen gebührend straft').

Dieser Befehl ist datirt vom Tage vor dem Feste der heiligen

Maria Magdalena (22. Juli); einen Monat später — am 28. Aug.

1526 — ging die unglückliche Schlacht bei Mohäcs verloren, w«

mit der Blüte des Adels auch die Spitzen der Geistlichkeit fielen;

der König aber auf der Flucht in einem Sumpf erstickte. Damit

ging auch Ungarns staatliche Selbständigkeit unter und bei seiner

inner« Zerrüttung entwickelten sich die heftigsten politischen und reli

giösen Kämpfe.

Von einer Zurückdämmung der religiösen Revolution war nach

der Schlacht bei Mahacs schon gar keine Rede, obzwar der Kron

prätendent Johann Szapulya ein strenges Edikt') gegen die

Rcformirten erließ; er wollte sich hierdurch die Gunst der Geistlich

keit erwerbe», aber seine Worte verhallten fruchtlos. Es fehlte ihm

die Kraft, seine Befehle durchzusetzen, und als er vor Ferdinand«

Waffen nach Polen entfloh, entsagte der Verweser Siebenbürgens,

Alexins Bcthlen, allen gewaltsamen Schritten gegen die neue

Lehre. Von gleichem Erfolge waren auch die Bestrebungen des erz-

bischüflicheu Kommissärs, den der Primas Paul Vä,rday, an die

Dekane, Seelsorger und Rechtgläubigen in Hermannstadt schickte,

damit er diese mahne, sie mögen das Volt zum alten Glauben zu

rückführen '). Ja es dauerte nicht lange, und die Neugläubige»

zeigten praktisch, was sie unter „christlicher Freiheit" verstünden.

') Naupach, Evang, Oesterr. Hamburg 1741. II. 8, 10.

') '1'imon I, «. p, 108.

") 06o. 25. Jänner 1527 2p. ^imou I, <:. p. 113,

<) Ibiä.
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Am 22. Februar 1529 erging nämlich an das Capitel, die

Priester und getreuen Katholiken beiderlei Geschlechtes in Hermann-

stadt der Befehl, die Stadt zu verlassen; und nachdem man alle

Kirchengüter und fromme Stiftungen eingezogen hatte, wurde die

Propsteikirchc zum h. Kreuze mit ihren 24 Altären dem lutherischen

Gottesdienste übergeben ').

Dem Beispiele Hermannstadts folgte im nächsten Jahre Kron

stadt, das trotz seiner Hinneigung zu dem strenglatholischen König

Ferdinand dennoch die katholischen Priester vertrieb. Die Brüder

ans dem Orden de« h. Franciscus, welche den Gottesdienst in der

Kirche zu den Erzaposteln Petrus und Paulus versahen, begaben

sich in den Csiker SMlcrstuhl. In gleich gewaltthütiger Weise muß

ten auch die Dominikaner ihre Kirche sammt Kloster und die «sieben

Flecken" (H6tfalu) verlassen "). Das waren die Früchte der neuen

„Freiheit", die Katholiken hatten nirgends Schutz, nirgends energi

sche Hilfe.

In der Schlacht bei Mohäcs verloren sieben Bischöfe das

Leben, die erledigten Bischofsitze sammt den anklebenden Gütern

rissen entweder einzelne Adelige gewaltsam an sich ^) und die einan

der bekriegenden Gegcukönige mußten sie ihnen lassen, um nicht die

selben in das Fcindeslager zu treibe», oder es gab für die einzelnen

Stühle doppelte Ernennungen, eine von Seite Ferdinands, die an

dere seitens des ehemaligen Siebenbürger Wojwoden Johann

Szapolya^).

War so das Oberhirtenamt in Ungarn schon vielfach verwaist,

und damit die Heerde Christi ohne Leitung uud schutzlos den

') Von den Priestern ward nur einer abtrünnig, die früheren Apostaten

waren (mit Ausnahme de« Pfarrer« Math. Ramasch) meist Mönche von außen

eingewandert, 'lim an I. o. p, 118.

2) l'imon p. 120.

') So besaß Peter Perinvi da« Visthum Erlau, Johann Saracen Fünf«

tirchen, Valentin Töröt Neutra, Paul Balic« Raab, Franz Dobü Siebenbürgen,

Caspar Perusich Csanad. S. I»tvinlt> üb. XII. p. 123. Indeß läßt sich nicht

läugnen, baß auch ein früherer Gefetzbeschluß bedeutend »uf die Entfremdung de«

Kirchengute« einwirkte, Gesetzartilel 34, vom I. 1521 bestimmt nämlich, daß er

ledigte Bisthümei der König an würdige (weltl.) Männer und Adelige verleihen

solle, damit diese ein Vanderium ausstellen und die Grenzsestungen bewachen mögen.

4) rr»x, 8p«°. Hier. Nunss. II, p. 235.
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feindlichen Angriffen preisgegeben, so vermehrte das Uebel noch jener

Umstand, daß im niederen Clerus seit dem letzten blutigen Bauern

kriege im Jahre 1514 gefährliche Elemente demagogischer Natur

walteten. Ein wüthendcr Haß gegen den Adel und die geistliche

Hierarchie hatte damals zahlreiche niedere Geistliche und Mönche in

die Reihen der „Knruczen" getrieben und diese zeichneten sich durch

blutgierige Tollheit und communistische Raserei selbst vor Düzsas

Henkern aus ').

Der ungarische Bauer erfaßte begierig die Gelegenheit, welche

ihn von dem Gesetze der Kirche dispensirte, denn Zehent und Robot

lasteten schwer auf ihm; den Edelmann dagegen lockten wie überall

die fetten Pfründen der Kirche, die er sich „annectirte". So darf

es uns denn nicht Wunders nehmen, daß um die Mitte des 16.

Jahrhunderts die mächtigsten Familien Ungarns dem Protestantis

mus angehörten. Die Balassa, Bathyäny, Bcbek, Bocskay, Dr^gfy,

Dobä, Drugeth, Forgäch, Kendy, Nädasdy, Perönyi, Petrovich,

Seredy, R6uay, Thurzü waren zum Theil oder ganz protestantisch 2).

Ja selbst unter der höheren Geistlichkeit fand der Protestantismus

Anhänger. Der Propst von Erlau, Heiczey, ein uralter Mann,

hatte Prediger auf seine Propstci nach Kistälya gebracht; der Karls

burger Propst Emerich Vebck, trat zum Protestantismus über

und vermählte sich; Joseph Horväth, Propst in der Zips, gab

seine Propstei dem Könige zurück, strich aus seinem Wappen die

Insel und vermählte sich. Desgleichen die Bischöfe von Wesprim,

Martin Kechety und von Neutra Franz Thurzo^).

Indessen kehrte Johann Szapolyn siegend wieder aus

Polen zurück. Er war kein Freund der kirchlichen Neuerungen, nicht

sowohl aus religiösem Grunde als vielmehr wegen politischer Ur«

fachen. S z a p o l y a bedurfte der Unterstützung der Geistlichkeit, welche

ihrerseits die fremden Prädicanten haßte; dann bedurfte er die Ver

mittlung des Papstes, und nicht weniger wirkte der Umstand auf

Szapolya, daß die Protestanten Siebenbürgens, insbesondere die

Sachsen — vielleicht auch aus nationalen Rücksichten — getreue An

hänger seines Gegners Ferdinand waren.

l) Vgl, IstvHulf?, I. o. lid. V. p. 44 »yq

^) Uailätli I, «. p. 8; Uolvütli, ölÄß?»l<>l«2i,F töltsnelme (II. Aufl.

1861) Bd. III, S, 175.

°) N»!lütli I. o. p. 8.
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Unter Szapolyas Schutz griff der Bischof v. Siebenbürgen,

Johann St «tili us, die Protestanten mit vieler Heftigkeit an.

Er vertrieb deren Prediger, darunter namentlich auch einen Apostel

Calvins Mathias aus Glatz '). Allein diese Energie des Siebe,,-

bürgcr Bischofs wurde gelähmt einmal durch dcu bedauerlichen Um

stand, daß er den von Ferdinand bestellten Gcgcnbischof Nikolaus

Geren dy zu fürchten hatte und dann hielten ihn die häufige» po

litischen Sendungen Szapolyas für längere Zeit von seinem Vis-

thume entfernt °).

Mittlerweile hatten die Neuerer vollkommen freien Spielraum.

Vergebens riefen die getreuen Priester den Schutz Szapolyas an;

er erließ zwar unter 5cm 10. Dcc, 1539 eine strenge Monition ")

an die Amtsleute der VII. und II. Stühle, daß Niemand die Rechte,

Gerichtsbarkeit und Freiheiten der sächsischen Pfarrer weder durch

That noch durch Drohungen krauten solle — allein die Sache hatte

keinen Erfolg. Zudem starb auch Bischof Statilius schon im Jahre

1542 ^) und die siebcnbürgische Kirche blieb nuu durch zehn Jahre

verwaist. Die Güter des Bisthums verlieh König Ferdinand seinem

Fcldhauptmanu Kaspar Seredy^), derselbe hat sie jedoch kaum

benutzt nachdem die Königin Isabella, Witwe Johann Szapolyas

selbst davon Besitz nahm und deren Einkünfte für sich verwendete °).

In dem ungarischen Theilc der Herrschaft Szapolyas ver

breitete sich gleichfalls die Neuerung im Glauben; denn auch hier

') T'imun, I. e. p. 134.

2) ?>»7, 8pe<!. Hier. HunF. II, p. 235,

') es, 0, 6. 0. 'leut»«!,, Urkundenbuch d, evaug, Landeskirche A. N. in

Siebenbürgen (Hermcmnstadt , 1862) Bd, I. Nr, 64 p, 155—156. Die Monition

geschah mit der Motivirnng: „I^o« ex äekito üe^imin!« üustii utl1«w 6« «i>s>

eiali lauore et ^r2ei» äebeÄUiu» interniere äeleugiuni ^uriuin iuriZclietinnuiu

et c^uai uu>eum<^ue lidertatuni mini»tla>um äei et Liu8 Iü<!!:Ie3il>e, c^iio pntrn-

«iuio lieble <!el«itu6in>8 «u3ulti 2a dei «d«e<^nil»ii> et Ileli^inul» »u^meotnm,

m»ßl« ne m»^i« ineltentur ^utimuzque, «iciut nec^ue üoet, Nnruni iui», et od-

»elu«tll« ec>nzuetullini8 cznn^uu mnäo intriußi, Icluireu ete."

^) <ül!rnnnlc>zi»8i^!eri »pnc! 2äl, H,ä^l>rlltn» ucl Ilistnriam Uuü>

znri«e (ku»c>nii 1735) p. 70.

°) Vgl, Ferd, Schreiben »n den Hermannstädter Gau v, 11. Oct. 1542

ap»<! I'eutso!» I, e. I^s. 65, p, 156 — 157,

°> Vgl, Die Urkunden Nr, 66 und 67 au« den Jahren 1542 und 1548,

(»p. I'eutgeu I. e, 157—158) worin sie den Psarrern des Bistritzer Distric!«

und Kyralyer Lapitel« den Empfang des Martinszinse« bestätigt, „yuLin nubi»

äomiüi Ne^nienle cmm eeteri« Npi»«epatU8 proveutibu« äeputavorunt."
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war das Bisthum Großwardein in den Händen eines Mannes, der

obgleich Katholik und Kleriker, dennoch mehr in kriegerischen Thaten

als kirchlichen Pflichterfüllungen bekannt ist. Es war dies Emerich

Czibak'), der im I. 1543 durch Ludwig Gritti ermordet wurde.

Die schwache Regierung des ehemaligen siebenbürgischen Woj-

wodeu und nunmehrigen Königs eines Theiles von Ungarn und von

Siebenbürgen vermochte also nicht im geringsten dem Umgreifen und

der allseitigen Festsetzung des Lutherthums Einhalt zu thun, und s»

kam es, daß bei dem Tode Johannes (Szapolya) seine Witwe in

ihren Landesthcilen fast nur Protestanten vorfand. Ja in ihrer näch

sten Umgebung lebten Anhänger uud Beschützer dieser Neuerungen,

so der eine Vormund ihres Sohnes, Peter Petrovich, Graf »,

Temcsvär und Verwandter des verstorbenen Königs °) und ihr Leib

arzt, der Italiener Georg Blandrata, der spätere Verbreiter ies

Socianismus iu Siebenbürgen,

Diesen gegenüber war aber der andere Vormund des Prinzen

Fr. Georg Martinuzzi, Bischof von Großwardein, Schatzmei

ster, Statthalter und oberster Richter des Reiches '), ein gcschwor-

»er Feind und Gegner des neuen Glaubens, zu dessen Niedcrhal-

tung er seine energische Geisteskraft einsetzte, und es ist mit Sicher

heit anzunehmen, daß ein entschiedener Erfolg seine Bestrebungen

bezeichnet hätte, falls, er nicht mitten in seiner Wirksamkeit dem

Dolche seiner Feinde und Neider erlegen wäre. Seine Persönlichkeit

ist es, die wir deshalb vor Allem betrachten müssen.

Georgs Geburtsort'') war die Ortschaft Kamizäcz in Kroatien,

wo er im Jahre 1484 (od. 1482) das Licht der Welt erblickte.

1) Czibat war lein Laie, sondern Lleriter, der mindesten« die niederen Wei>

hen empfangen hatte. Als Bischof blieb er „«loc-w«." Vgl. 1°in>oii p. 126.

2) Iztväulf?, Ni»t. lid, V. p. 46«) „Ü!-»t i« (r«trovi<:K) SI ?o«ez»

proviuoi» Hn^-u-i»« arirniäu«, Vni voäeczu« »»n^uin« Mnotu».«

u) „I'r»tel 6«o!'ßiu3 Lplgeopu» Var^äien»!», 1'tiesuurnrili», I^ueumts-

nsn8, «t luäex NsuLlali»" unterzeichnet sich Martinuzzi felbst in einem Brief«

an Anton Veräncsics (Veiantiu») äu, „Vlll»äii>i 8nbbatli<> »uts Onmimom

Ilsmini»««« anno llumini 1545" »z>, ?r»^, ^uliale» Neßsui Nunß. k»l«

V. x>. 271,

^) Vgl. Martinuzzi« Brief an A. Verantiu« bei rr»^ I. <:, und I't-

Vilnll^ Ui«l. Uli. XII, p, 126. Ueber Martinuzzi hat der Ungar. Historiker Mi

chael Horvüth in feinem pfeub, als „Mich. Hatvani" herausgegebenen „histor.

Tafchenbuche" S, 81—462 eine vielfach lehrreiche Biographie veröffentlicht. Nur
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Sei» Vater Gregor Utyeßenich, ein armer Edelmann, nur an

Kindern reich gesegnet, diente im Heere des Herzogs Johann Cor-

»in (Sohn des ung. Königs Mathias) gegen die Türken '); seine

Mutter Anna stammte aus der altadcligen Familie der Martinuzzi

zu Venedig. Schon im achten Jahre kam Georg in die Dienste de«

Herzogs, der ihn nach seinem Schlosse Hunyad in Siebenbürgen

sandte, wo der Knabe unter der rohen, ungebildeten Burgwachc

und Dienerschaft vergessen, verlassen, Roth und Mangel leidend, bis

in sein 21. Jahr lebte. Hierauf kam er (1504) an den Hof der

Herzogin Hedwig, Witwe des Zipser Grafen Stefan Szapolya

und Mutter des späteren Königs Johann. Georg wurde hier in die

Zahl der Pagen aufgenommen und zum Kaminheizer der Herzogin

bestimmt 2.)

Der Glanz des Hoflebens, sowie die Zahl der Gäste mochten

auf den begabten Georg nicht ohne Eindruck geblieben sein; hier

regten sich wohl zuerst die Keime seiner künftigen Grüße, es däm

merte vor den Augen seiner Seele, die bisher in den Wildnissen

der Hunyadenburg und unter rohen Domestiken verhüllt gewesen.

Seinem eigenen Geständnisse zufolge langweilte ihn das Hof-

lcben, er strebte über dm Kreis herzoglicher Dienerschaft hinaus, und

b» er zur militärischen Laufbahn keine Neigung fühlte '), so ergriff

er das Priesterkleid, das seiner Niedrigkeit einen leichtern und kür

zeren Weg zur Erhöhung versprach.

Er trat in das Paulincrkloster St. Laurenz bei Ofen als

Lmenbiuder ein^). Von den Mönchen gerne aufgenommen, lebte der

de« Kardinals Beziehungen zu den tirchlichen Neuerern sind dem geschätzten Histo

riker fast gänzlich entgangen; nur auf S. 460—461 gedenkt er flüchtig derselben.

Nn versuchen in Obigem die Lücke auszufüllen.

>) Georgs Vater fiel auf dem Schlachtfelde, Von feinen drei Brüdern wa

ren zwei ebenfalls in Kriegsdiensten, und zeichneten sich der eine, Jakob, bei der

Pertheidigung Belgrads im Jahre 1521 rühmlich aus; der dritte, Namen« Ma

thias, war gelehrten Dingen obgelegen, („npinlone omnium uon infelieiter in

Utt«ri» ver»lltu>i>" — fchreibt Binder Georg im obigen Briefe).

2) v. O«w!NiuA«i', 8p«o, NunF, Iiite,'lN»e p, 245; Norän^i, U«-

mori» IIuiiF, II. p 578.

°) Er hatte nämlich einige Zeit mit sechs Reitern unter den Schaaren de«

Eiebenbürger Wojwoden Johann Szapolya gedient. Vgl. Unrvätn I. e. p. 46,

<) Zeugenausfage de« Peter PÄczan und Franz Bornemißa im „zl»3>»r

turtöuulmi tär" d. i. Ungarische« Archiv f. Geschichte (Pest 1865) Bd. I. S. 252

und 254.
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26—28jährige Georg anfänglich ohne Unterricht bis ein frommer

und gelehrter Bruder sich seiner erbarmte und den kraftvollen wie

geistig begabten jungen Mann in den klösterlichen Wissenschaften

unterrichtete ').

Durch seine schnellen Fortschritte wie seine ausgezeichneten gei

stigen Fähigfeite», erwarb er sich des Priors Gunst; er wurde zum

Priester geweiht und erhielt das Ockonomat des Klosters. Sein

Eifer, sein wirlhschaftlichcs Talent hoben in kurzer Zeit die ökono

mischen Verhältnisse des Klosters bedeutend, wodurch er sich die

Bewunderung uud Achtung seiner Genossen im hohen Maße errang.

Die Kunde seiner Thätigkeit überstieg bald die engen Kloster-

mcnicrn. Der Ordensgeneral ernanute ihn zum Prior des Klosters

Czhstochow in Polen, von wo er später in gleicher Eigenschaft nach

Snjolad im Comitate Borsod übersetzt wurde.

In beiden Stelluugeu erstreckte sich sein Ruf über die Sphäre

seines unmittelbaren Wirkens. Seine spätere Thätigkeit am Hofe

und im Dienste Johann Szapolyas beweist, daß er unter dem Adel

in Polen und Ungarn ausgebreitete Bekanntschaft hatte, daß man

das Talent und den weisen Rath des Priors aufsuchte und hoch

schätzte.

So mochten 10—15 Jahre im stillen Klosterlebcn dahin

geschwunden sein, als der Augenblick erschien, welcher den einfachen

Eremitenmönch unmittelbar auf den Schauplatz der Geschichte rief.

Ob König Johann (Szapolya) den Mönch schon vor dem

gekannt, bleibt unbestimmt, doch höchst wahrscheinlich °). Als der

') So Georg selbst in dem o, a. Briefe. Dasselbe bezeugt auch Istvänkl^

Ni«l, lid, XII. p, 126 «). Damit ist widerlegt die Angabe des Weßprimer Bi

schof« Paul Bornemißa, der in dem Processi nach Georgs Tod behauptete, diefer

habe noch im Jahre 1538 nicht lefen gekonnt, („tun« l^itera« nun äläieerat").

Die>e Behauptung und die von dem Herausgeber Iof. v. Podhrabcztü(„1'lll'

tön. tär.- p, 260, 266) daran geknüpfte Bemerkung ist doppelt lächerlich durch

die Thatfache, daß Georg damals (1538) bereit« zehn Jahre König Johanns

Nathgeber und Mitglied des geh, k, Conciliums und seit vier Jahren ernannter

Bifchof von Großwardeiu war,

2) Johann wollte gleich anfangs dem Prior seine Kleinodien zur Aufbe

wahrung übergeben; die« läßt auf frühere Bekanntfchaft fchließen, vielleicht vom

Hofe der Herzogin Witwe Hedwig oder aus der Zeit des Reiterdienstes Georg«.
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König im Jahre 1528 von seinem Gegner König Ferdinand au«

Ofen verdrängt wurde, lagerte er längere Zeit am Sajü und ward

mehrere Wochen der Gast des Priors zu Sajolad. Bald hatte er

in demselben den göttlichen Funken entdeckt; die Männer fanden sich,

lim sich nie wieder zu trennen. Als Szapolya nach Pole» flüch

tete, folgte ihm der Prior.

König Johann fand in ihm den treucstcn Anhänger, weise

sten Rathgeber und Freund, der in allen Fällen glückliche Auskunft

wußte; Bruder Georg dagegen hatte in seinem Herrn einen dank

baren Wohlthäter, der ihn mit Gütern und Ehren beschenkte '), ihn

Malich zum einflußreichsten Mitgliedc des königlichen Rathes und

Machtigen Minister, endlich zum Bischof und Vormund seines

Lohnes und Erben machte, bis zu dessen Großjährigkeit er als

Statthalter die Geschicke des Reiches lenken sollte.

Die ausführliche Schilderung der politischen Thätigkeit Bru

der Georgs liegt außerhalb unserer Aufgabe; dennoch müssen wir

derselben mit einigen Worten gedenken. Georg war seit der Be

kanntschaft mit dem Könige dessen steter Begleiter. Dieser nahm ihn

in den königl. Nach auf, womit der Mönch in den Magnatenstand

erhoben wurde. Die Erfindungsgabe, der Scharfsinn, die Bildung,

außerordentliche Thätigkeit und der unermüdcte Eifer des Eremiten

im Dienste seines Herrn machten ihn stets unentbehrlicher, uud bald

wurde keine Verhandlung geführt, keine Maßregel von Bedeutung

beschlossen ohne den Mönch, der ebenso gewandt im Rathc als in

der Intrigue war.

Bekanntlich nahm Johann Szapolya seine Zuflucht bei

der türkischen Pforte. Die Parteinahme für diesen Erbfeind war

damals in Ungarn noch sehr unpopulär; Bruder Georg befreun

dete sich damit, ja er war der eifrigste Propagandist für das tür

kische Bündnis. Diese Türkenfreundschaft gilt als eine der schwersten

') Mittelst Urkunde vom 21, Nov, 1533 verleiht König Johann die Güter

des ohne Nachkommen verstorbenen Thomas Penczi dem Bruder Georg („atteuti»

et «c>u«iä«l»ti» i1äelit»te et üäelium Lsi-uilliurnin Ueritiz üäeli» nn«tri lieue-

reuäi irntri» NeurßH Ueremite t)onyili»rij ua«tri, <zue ip»e uobl» Lt duie

liezuu un»tlo Nun^l»rle «eäuln et äüi^euter exnibuit «t impsuäit"). Es Wa

ren diese Lobsprüche keine leeren Formeln; Georg hatte sie redlich verdient. Die

Urkunde s. in „(^<>6ex äiplomatieus pntrw8- (^aurini 1865) T'om II, Nr. 279,

p. 443—444,
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Anklagen gegen den Mönch. Man urtheile jedoch nicht vorschnell

und einseitig. In dem Charakter Georgs finden wir zwei hervor

stechende Züge ausgeprägt: glühende Vaterlandsliebe und

glühenden Ehrgeiz — beide Charaktereigenschaften übten ihren

Einfluß auf seine Handlungen, doch waltete in späteren Jahren die

Liebe zum Vitcrlnndc vor. Die Freundschaft mit den Osmanen

hatte ihren Grund in den unglücklichen Verhältnissen des zwiespäl

tigen, von Parteiungen durchwühlten ungarischen Vaterlandes. Viele

Patrioten meinten, unter einem nationalen Könige werde das Reich

neu aufblühen, das Zeitalter des Mathias Corvinus wiederkehre»;

Ungarn werde wieder einig, groß und mächtig sein. Georg gehörte

zu dieser Partei. Sie hofften, die Türkenhilfc werde König Johann

in den Stand setzen, das ganze Ungarrcich zu beherrschen; wahrend

Georg und viele Andere von König Ferdinand befürchteten,

daß bei der gegenwärtigen Schwäche Ungarns dieses im deutschen

Reiche aufgehen und damit auch die magyarische Nationalität ihre

Endschaft erreichen werde. Ohne Zweifel war bei dieser Politik auch

Georgs Ehrgeiz im Spiele, der bei König Johann schnellere Be

friedigung verhoffte — und fand.

Indeß hatte Georg sich getäuscht, die türkische Hilfe war

nicht uneigennützig, zudem konnte König Johann trotz ihrer Un

terstützung nicht die ganze Nation unter sich vereinigen; ebenso ent

sagte auch König Ferdinand seinen gerechten Ansprüchen nicht.

Jener Thcil der Nation aber, welcher schon früher auf Ferdinand«

Seite gestanden, wurde durch die Herbeiziehung der Türken von

Johann noch mehr entfremdet, selbst dessen Anhänger traten des

halb zu Ferdinand über. Die Türken brachten dem Lande mehr

Gefahr als jede sonstige Einwirkung, ja sie bedrohten dasselbe mit

völliger Verwüstung. Deswegen war Bruder Georg Friedens-

gcdlinten zugeneigt und er bemühte sich, solche Gedanken auch seinem

Herrn einzuflößen. Darum rief er im Jahre 1531 Kaiser CarlV.

um Vermittlung bei Ferdinand an, und es hörten seitdem die

Friedensverhandlungen zwischen den beiden Gcgcntönigen nicht auf,

bis endlich am 24. Februar 1538 der Friede geschlossen ward.

Wahrend dieser Zeit erhielt Bruder Georg erneuerte Be

weise königlicher Huld und Dankbarkeit. Nach der Ermordung des

Emerich Czibak, Wojwod von Siebenbürgen und Bischof von

Großwardcin, ernannte König Johann seinen getreuen Diener «och
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im Jahre 1534 zum Bischof von Großwardein ') und Schatzmeister

seines Reiches.

') So Istviusf/ I. e, lid. XII, p, 126. 8>8>eli, LK>'ouoIoL>»e »puä

Lei I. o. p. 72; W. Letdleu, Ui»t, <le i-ebu» 1lun»IIv2nilli« (Oibiuii 1782>.

?r«7, Hnu»Ie» Le^um llunß. V. p. 270, 'limo», Lpitume p. 127. Dieselbe

Nachricht geben lluch OswittinFei i. e, p, 245 und Hui-äu^i I, e. p, 579,

und ist den obigen Quellen auch »Halvani" in seiner Biographie des Kardinal«

gefolgt, (Vgl. hörten ü»et>Ilöi!?v" S. 104). Dagegen schreibt Pray in „8pe.

eimeu lliell»-ol>. Uuuz." (1779) II. 187 c): ^Viäetur Uenr^iu» pi-iu» fui»»e

lifizcupu» <üli»nä<I ieu»i», et »l> «nun 1539 »imul V»!-2äien»eii> oum illo

lpizoopatuu, teuui»»e, ut Nrutu» et I^olßlleKi»» in >I88 Ni«t, luemolÄnt et

d»ll«izt. Iic>ln, 144, 372 »6 z»'2«»euteu> «unum reteit, üeur^iuni äe Oliaua-

iien«, »d V«,l3äiei!«e» tr«i!«Il>tum, Uno e»t, ut ex priuridu» Ii<^uet, ill«

ck»!«»» bniic: retiuui»»e," Auf Pray beruft sich alsdann Batthyüni in „saueti

N«»rä> üpiseopi OIiHn»äi«n»i» 8elipt» et H,et»" (Hlbu-OLi-uIin,»« 1790) p. 137

!Md 143. und beiden folgt der „8e!iem2ti»mu» <ü!eri Uinece«,» <ü»ul!Üäieu»i»",

welcher in der „8erie3 I3pi»o<>puluiii c?»llnH6ieu«iuin" den Georg Martinuzzi für

die I. 153S—1539 als 42. Bischof den Nachfolgern des hl. Gerhardu« einreiht.

Dagegen ist Martinuzzi im Schematismus der Großwardeiner Diöcese als Bischof

von Großwardein von 1534—1550 (?) angeführt. Wie löst sich dieser Widerspruch?

Ich glaube am leichtesten durch die Annahme, daß Martinuzzi im I. 1534 zum

Bischof von Großwardein ernannt wurde, indeß er das Csanäder Nisthum nie

mal« in kirchlicher Jurisdiction besaß, d. h. Martinuzzi war nie Bischof

von Esanäd. Pray beruft sich auf Forgich, der von 1556—1557 Bischof von

Großwardein war und um das Jahr 1568 seinen ^(!nmu>e»t»liu3 lerum Uu«.

ssHsiearuni" fchrieb, den der gelehrte Piarist A. Horänyi im I. 1788 veröffent

lichte. Allein Prays Berufung ist nicht gerechtfertigt, Forgich nennt lid I. p. 1

den Bruder Georg einfach „üplsenpu« V»r»äieu«i3" und S. 2 wird erzählt:

»üre^eriuni veic> paullo »ute V«r»6ien«i Lpi»e<>p2tu äon»uer»t" (liex ^oliau»

ue«) und weiter: „Hui-titi« iuter »e p>ouin«ii» 6e«rßius V»r»ä!ii>inl et <ü«Äuä-

äillllm ?c>ntitl<:»tu» »niplizsiinn«, »tc>ue lünmitlltu» c>ll>ue» Hun^. Inkeriorig . . ,

odtwebat". Dies kann sich doch nur auf die Livilverwaltung dieser Gebiete bezie

hen, welche Martinuzzi in feiner Eigenschaft als Mitvormund de« Erbprinzen

Johann Sigismund und als ttudernawr besaß. Dasselbe berichtet W. Bethlen

l, e. lid. III, p, 408, wenn er schreibt: „Lleui-Aia zlc>u»«Iiu Varaäieuseiii et

(!«3ll^äien«ei!i Npiseopatu», uee unil tut^m illam Huuz»ri»e Kaltem, <^u»iu

lluvii drigiu» st l'idigeu» iuoluäunt, rezenäÄM »ttribuit" (»e, lüaliell«).

Von einer Verleihung des Csanäder Bisthum« in geistlicher Beziehung ist hier

nicht die Rede. Bemerlenswerth ist, daß diese Data sür die Zeit nach König

Johann gelten, Georg war aber schon bei Lebzeiten Bischof von Großwardein und

wurde »l« solcher im I. 1539 vom Papste bestätigt, wie die« nicht nur die Bulle

Papst Paul III. bezeugt, sondern auch 2'imun, Lpitome p. 134 ansilhrt. Es

wurden damals bestätigt: Franz Frangepan als Erzb. v, Kalocsa und Bischof von

Erlau; Ioh. Essel als Bisch, von Funftirchen, Johannes Statilius von Siebenbürgen
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Bruder Georg betrachtete das letztere Amt als seine Haupt

aufgabe. Er war mehr Staatsmann als Kirchcufürst. Bei seiner

Ernennung zum Bischof von Großwardcin befand sich König Jo

hann noch im Kirchenbanne, weshalb er die pävstl. Prä'conisation

auch nicht gleich empfing, und selbst als diese im Jahre 1539 ihm

verliehen wurde, ließ Georg sich nicht zum Bischof weihen. Die

kirchlichen Angelegenheiten seines Bisthums besorgte ein Vicnr, doch

werden wir sehen, daß ihm deshalb die religiösen Verhältnisse nicht

ganz ferne blieben. Außer seinem Visthume besaß er auch noch an

dere Kirchenpfrüudcu, darunter die Abteien zu Klausenburg und

Fünflirchen ').

Trotz der zwiefachen Erhöhung änderte Bruder Georg nichts

in seiner einfachen Lebensweise. Er legte sein weißes Ercmitentleil»

auch als Bischof uicht ab und nannte sich auch von nun an siel«

„?rator 6eoi-Aiu8", unter welchem Titel er auch in den Geschicht§-

büchcrn und Schriftstücken jener Zeit bekannt ist.

Wenn Bruder Georg auch verschmähte, die äußerlichen Ab-

zeichcu seiner bischöflichen Würde zu tragen, so vergab er doch nie

mals etwas seinem geistlichen Charakter. Nach dem Briefe Königs

Ferdinand vom 8. Jänner 1552 an den tünigl. Math °) legte er

auf kirchliche Acmter und Auszeichnungen einen hohen Wcrth. Auch

beobachtete er streng die kirchlichen Vorschriften und Disciplinen;

er hörte jeden Tag eine hl. Messe, predigte oftmals und hielt das

und Georg Martinuzzi von Großwardcin, lTimon gibt diese Nachricht »ach

Sforza Pallavicini lid, 4. e»p. 8). Ein inbirecter Beweis für die Er

hebung de« Bruders Georg im I. 1534, wovon Istvmiffu, Nethlen u, A. melden,

liegt auch in dem Berichte, welchen Weiumeistcr au« Livva v. 6. Dec. 1534

«n die Herzoge von Bayern schreibt, und worin es heißt: „Die tünigl. Majestät

hat »n da« Gritti «brister Schazmaister stat den munch srater Jörgen erwellt, dem

alle Menschen feindt". S. „Quellen und Forfchungen z, bayr. und deutschen Ge«

schichte" p, 427. Da« Thesaurariat erhielt aber Bruder Georg nach den obigen

Ouellenberichten unter Einem mit dem Großwardciner Bisthum. Nach welchen

Quellen der „8el!Lin»>i«niu« (!Ieli Uine<:e»i8 L»»uä<lieu»i»" die Jahre von 1526

—1539 dem Bruder Georg für sein Csanäder Episcopat zuweist, ist mir g«n;

unbekannt, Ueberhauvt bedars die „Lerie« Dpizoopuruin OsanääienLium" einer

durchgreifenden Revision. Anmerkung verdient endlich, daß auch Katona in »ll>-

»torin p!-»3m°uio» HuuF.« II. p, 570 den Martinuzzi den Bischöfen von Groß'

waidein und nicht von Esanid zuzahlt.

») H2tvl»ui „'lürtiu, ^»«blcöu^v« b. i. Hist. Taschenbuch S. 104,460,

2) Istväull? lid, XVII. p, 193.
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Fasteugebot, wie er ja auch c>m Morgen, die Hora betend, von

seinen Mördern getödtet wurde. Daß er sonst durch mildthätigc Spen

den und Gerechtigkeit sich die Liebe der Untcrthanen zu erwerben

vcrstnnd, ersehen wir aus dem Umstände, daß bei seinem gewalt

samen Tode das Volt der Szetler, welches ihn als Vater und Wohl-

thütcr verehrte und liebte, blutige Nachc forderte und es nur gro«

ßcu Bemühungen gelang, die Gemüther zu beruhige». Indcß erhielt

sich das Andenken an den Bischof uoch lange ').

Durchaus ungerechtfertigt erscheinen deshalb die argen Vor

würfe und Beschuldigungen, welche in neuester Zeit gcgcu den sitt

lichen Charakter Bruder Georgs erhoben wurden. Abgesehen von den

mit Maß gerügten, unerklärten Handlungen und Eigenschaften des

Cardinnls, wie solche Bucholz^) betont hatte, nannte Podrha cz-

ky') den Bruder Georg ei» „Ungeheuer", wie solche zum „Heile

der Meuscheit nur sparsam und selten als erschreckende Kometen"

erscheinen und der sicbcnbürg. Historiker I. K. Schuller heißt ihn

einen „schlauen Mönch" von „ränkeuollcm Wesen, allen sittlichen

Haltes bar, herrschsüchtig", dessen Absicht es gewesen sei, „aus dem

Sturme, welchen er heraufbeschworen hatte, mit heiler Haut zu ent

kommen, mit keiner der um die Herrschaft streitenden Parteien so

ganz zu brechen, daß kein Weg zur Wicderaussöhnung offen bleibe,

jeden Freund aber in demselben Augenblicke zu verlassen, wo der

höhere Pr?is, für welchen der Gegner seine gute» Dienste erhan

delte, ihm für die Dauer gesichert schien" ^).

Auf Grundlage umfangreicher urkundlicher Funde, welche der

magy. Historiker M. Horväth aus dem Brüsseler Archiv in den

von der ung. Akademie herausgegebenen Gcschichtsqucllen^) veröffent

licht hat, baut sich ciu ganz anderes Bild der bedeutenden Persön

lichkeit des Cardinnls auf, dessen hohe staatsmänuische Begabung

auch seine Gegner bereitwillig anerkannten. König Ferdinand

l) NlltvÄiii I, e. p, 14», Veigl, auch 1''u>'^!lu!i t!c>mmontn,M8

p. 111, 112.

') In „Geschichte Ferdinand I." Bd. 7. S. 290-231.

») In „Töi-tsn. lil" p. 263.

^) Schuller, die Verhandlungen von Mühlbach im Jahre 1551 und

Martinuzzis Ende. (Hermaunstadt, 1862) S. 5, 14, 18 u. a. O.

°) „ilanumeutÄ Hun^i»« Historie»". Urkunden. Bd. I. u, II. (1858),
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beneidcte den „Wojwoden" um den „Kuttenmann", der allein 10,0(0

Bewaffnete aufwiege '),

Das war der Manu, den König Johann bei seinem Tode

(f 23 Juli 1540) zum Vormund seines Sohnes und Regenten des

Reiches bestimmte. Dadurch eröffnete sich dem einfachen Mönch eine

großartige ZnKmft. Erst jetzt kam Georgs Größe in Wahrheit zur

Geltung. Von dem Augenblicke an, da er an die Spitze des Reiches

getreten, bis zu seinem gewaltsamen Tode ruhte die ganze Last der

Regierung fast gänzlich auf ihm. Unter den Mitgenossen im Rache

des verstorbenen Königs, unter den Magnaten und Adeligen des

Landes zählte er wenig Freunde, dagegen eine große Anzahl gehei

mer und offener Widersacher, Neider und Nebenbuhler; man sah

mit Haß und Widerwillen den Niedriggeborcnen über den Nachkom

men stolzer Ahnen.

Georg stand allein. Man muß diese isolirte Stellung wohl

beachten, um die Unzahl der Schwierigkeiten, Kämpfe, Hemmungen,

und Gefahren zu erkennen, die sich seinem Wirken entgegenstellten.

Nur die unendliche Spannkraft seines starken Geistes, welcher auf

wunderbar geschickte Weise die Extreme in sich zu verbinden wußte,

vermochte mitten durch alle Hiudernisse dem vorgesteckten Ziele sieg

reich nachzustreben. Er zwang mit starker Faust die Widerspanstig-

kcit aufrührerischer Großen zum Gehorsam, bändigte tückische Em

pörungen, vernichtete die Anschläge heimlicher Verschwörungen, hand

habte überhaupt mit unerbittlicher Strenge Recht und Gerechtigkeit,

und es ist zumeist nur Verleumdung, wenn seine Gegner ihn einen

Volkstyrannen und parteiischen Richter nannten ^). Die Grüße seiner

>) ?»ulu» ^uviu», Ui»t. »ui tewpari« lib, XXXIX, Vgl. auch Letli»

len, Hi«t, 6e leb. T'r»n<:», IIb, III, p. 423.

2) So uamenllich der spätere ungr. Iudex <üuri»e Graf Thomas Na<

dasdy in seiner Zeugenaussage bei Pray, I5pi8tu>2e pruueruii, II, p. 397 «<>q,

Ueberhaupt verdient bemerkt zu weiden, daß man sehr Unrecht gethan, bei Beur»

theilung der Thaten und des Charakters Bruder Georg« sich auf diese Zeugen»

aussagen zu berufen, wie noch jüngsten« Schul! er, der als Quelle „Vorzugs»

weise da« Zeugenverhör benützte, welches Papst Julius III. am 24. Iäuner 15öi!

über die Ermordung des Lardinals Martiuuzzi angeordnet" (>.' <:, p, 2). Diese

Zeugenaussagen sind aber größtentheil« parteiisch, deshalb unwahr, denn

die hervorragendsten Zeugen waren offene, erklärte Gegner des Ermordeten. 3»

sie machten aus ihrer Feindschaft felbst vor dem Verhöre kein Hehl. So erklärt

obiger Graf Nädasdv: „oreäo, <zucxi >u totu muuäo nou fueriut m»iore» >»>
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Schatze verdankte der Mönch den bcdentenden Einkünften seiner

Würden und Aemter, seiner an Geiz grunzenden Sparsamkeit und

den fortgesetzten glücklichen Handclsnnternchmuugen '), keineswegs

ober Erpressungen.

So wie der Bischof-Statthalter kraftvoll nach Junen waltete,

so blieb auch gegen außen der Leitstern seiner schwierigen oft rcith-

selhaften Politik: Aufrechterhaltung und Befestigung seines bedräng

ten Vaterlandes.

Das hier in flüchtigen Umrissen gezeichnete Charakterbild Bru

der Georgs dürfte vermuthen lassen, daß eiu so energischer und

strenger Wille auch der kirchlichen Revolution gegenüber uicht gleich-

Miz bleiben konnte.

Wir haben gesehen, welche Dimensionen die religiöse Neuerung

unter der schwachen Regierung König Johanns angenommen hatte.

Als seine Witwe Isadella mit ihrem Sohne Johann Sigis-

mund auf Befehl des Sultans die durch türtische Treulosigkeit

und türtischen Wortbruch verlorene Landeshauptstadt verlasse» mußte

und nach Siebenbürgen zog, fand sie mit Erstaunen den neuen

Glauben überall verbreitet. Freilich vermochten weder die Bestre

bungen der Bischöfe von Großwardeiu und Siebenbürgen, noch auch

die Befehle des verstorbenen Königs einen Eindruck zu machen, nach

dem ihnen die Macht fehlte, sich thatsächliche Geltung zu verschaffen.

Auch Isabella war hierzu zu schwach, überdies wurde ihr Wirken

gelähmt durch die Protection, welche der eine Mituoruumd Peter

Petrovich, Graf von Temesoar, der Glaubcnsncucrung ange«

deihen ließ. Anders beurtheilte und behandelte Bruder Georg die

kirchliche Umwälzung.

Derselbe hatte schon früher in seiner Diöcese strenge Maß

regeln gegen die Neuerer uud deren Anhänger ergriffen. Als einst

mi«I, HU»!I! il)»L I'. tleorziu« et «zu," (l?r»v, Hi>i«t. pro«, p, 397). A, Ve-

rintius, der spätere Erzb. von Grau, erklärt: „non pat«r»m eum »m»le, ^UÄM-

vi» null» in« inimioill »weerst" (Idiä. p. 383), Ein dritter sagt: „l'iatrein

Leni-ßiuiu non »mavi« („Türtsn. tür" p. 252) u. s. w. Und auf solche Partei»

aussagen, die vor keinem Gerichtshöfe accefttirt würden, hat man die Verurthei«

lung de« Cardinal« begründet!

>) Darauf bezieht sich wohl auch ein kurze« Billet (Mühleubach, 17. Juli

155«), worin der Bischof-Statthalter dem Klausenburger Richter beauftragt, von

Franz Zilasy eine „gewisse Geldsumme" in Empfang zu nehmen uud an ihn zu

überliefern. Ooäsx äiplom. p»tliu». Tom I. Ar. 259, p. 408.

0«st. «ieiteli. f. l»thol. Theo», vi. 2?
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zu Großwardein eine Frau vor einem Heiligenbilde knieend ihr

Gebet verrichtete, trat der protestantisch gesinnte Kirchendiener zu

ihr und gab ihr eine Ohrfeige. Martinuzzi ließ ihn ergreifen

und den Flammen des Scheiterhaufens übergeben ').

Eben so streng verfuhr er gegen die Prädicantcu. Ein Bei

spiel für mehrere. Zu den eifrigsten Verbreitern des lutherischen

Bekenntnisses zahlte Stephan Kis, nach seinem Geburtsorte Sze

gedi» auch „Szegedi" genannt^). Derselbe verließ noch in gereiz

teren Jahren sein Vaterland, um in Wittenberg Luther und Me«

lanchthon zu hören. Zurückgekehrt übernahm er im I. 1541 die

Schule in Tasnäd (Mittel-Szoluok) und verband mit dem Unter

richt der Jugend zugleich die Unterweisung des Volkes im „reinen"

Evangelium. Martinuzzi ließ ihm deshalb Stockschlägc ertheilc»,

mishandelte ihn mit eisernen Sporen, so daß er kaum zu athmen

vermochte, beraubte ihu seiner Effecten und Bücher, deren er mehr

als 200 besessen haben soll, und vertrieb ihn endlich aus der

Stadt ").

Bei dieser Strenge des Statthalters konnten die Protestanten

Siebenbürgens nur mit Furcht den neuen Maßregeln entgegensehe».

Als daher Isabella auf Autrieb Georgs im I. 1543 eine» Landtag

nach Klauscnburg berief, um daselbst über die Erhaltung des Rei

ches und die Religionsllugelegcnheit zu verhandeln, wurde auf be

sonderen Befehl auch der Kroustädter Reformator Johannes

Honter hiezu eingeladen. Allein die Bürger von Kronstadt wagte»

es nicht, ihren „Herrn Magister" dahin abzusenden, sondern statt

>) So erzählt Haner in seiner „lliZtoriu I^L«Ie»i»ruiii 'lr»u«^>v." (^rauo-

fürt et I_,eip2iF 1694) p. 200.

') S. Über ihn (^«wittiüFer, 8pkcim«ü NuiiA, I^ittLl»we p. 364 8<ZH,

und nach diesem lloi-än^i, U«,üN!-lÄ Nnnßs»rnrum ?»!-« II, p. 388 «<zc>. Seine

Schriften ebenda S, 340-341, Ein Epitaph auf Szegedi bei v^wittinzer

I. <-. p, 365—366,

2) Szegedi, der auch in der ung. Nationalliteratur eine Stelle einnimmt,

wurde bald darauf von dem Temefer Grafen Peter Petrovich, dem Feinde

Georg« nach Temeswar berufen, wo er bis zum Jahre 1551 lehrte und predigte.

Damals mußte er vor Stefan Loffontzi flüchten. Er starb nach einem fehl

bewegten Leben, und nachdem er dreimal verheirathet, und Vater zahlreicher Kin»

der geworden war, am 2. Mai 1572 im 67. Lebensjahre, Proben seiner Poesie

. bei 1'olcl^, H, m»ß^»r u^elv 6« ii-o^alum KiüiKön^ve d. l, Handbuch der

ung. Sprache und Literatur (k>e«t, 1855) Bd. I, S. 175 ff.
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seiner gingen dessen Freunde Johann Fuchs, Richter von Kron

stadt, in Begleitung zweier Nathshcrren und die Pastoren Je rem in«

I ecket von Kronstadt, Nikolaus Stephan von Roscnau, Va

lentin Heltoimllun u. A. nach Klauseuburg, um dort die ein

geführten Neuerunge» zu vertheidigen und von der Königin die freie

Uebung derselben zu erlangen ').

Martinuzzi schlug scharfe Maßregeln gegen die Bittsteller vor,

und wenn wir den protestantische» Nachrichten glauben dürfen, so

beabsichtigte der Bischof-Statthalter sogar, die Anhänger und Ver

breiter des Luthcrthums auf den Scheiterhaufen zu schicken ").

Für ein milderes Verfahren sprachen die königlichen Räthe

Urban Blltthyäni und Michael C sät i, dann Isabcllens Leib

et Blan drada und auch der Erzdiacou von Doboca, die als

geheime Anhänger der Neuerungen zugleich uach dem Muster der

deutschen Kolloquien ein Religionsgesprach veranstalteten, wobei na

türlich die Lutheraner sich den Sieg zuschrieben, da sie die Beweise

der Gegner schon damit vernichteten, als sie die Privatauslcgung

der Schrift in Anspruch nahinen und die kirchliche Tradition ver

warfen. Das Resultat war dasselbe wie in Deutschland. Das Col-

loquium erweiterte nur den bestehenden Riß, und ermuthigte die

Neuerer zu energischerem Vorgehen, weshalb auch die Bemühungen

Isabellens scheiterten. Sie ließ nämlich nach dem Religionsgesprache

die Lutheraner vor sich berufen und suchte sie durch Versprechungen

und Drohungen zur Wiedervereinigung mit der Mutterkirche zu be

wegen ^). Vergebens.

Die Königin mochte sich täuschen über die politische Tragweite

der kirchlichen Spaltung des siebenbürgischen Reiches; dem Bischof-

Statthalter hingegen stand die hieraus entstehende Gefahr deutlich

»or Augen. Demi mit Recht bemerkt ein ungar. Historiker des vori

gen Jahrhunderts ^) : „Nicht die Zwistigteiten der ferdinandischen

und szapolyll'schcn Partei haben die Macht der Türken in Ungarn

erweitert, sondern allein die Spaltungen der Religion, die seit der

Schlacht bei Mohärs die Einheit des religiösen Bekenntnisses in

>) N»n«r M«t. llc-el, ^»n«». p, 200; H. Ostermayers Chronik bei

Kelu iu?, Deutsche Fundgruben I, p. 27.

') Nauer I. «, p. 20«.

°, Ibiä. p. 201.

<) ü»tonl>, Ni»t, pl»ßiUÄU«:» Uuuß. II. p. 5S7.

2?»
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Ungarn vernichteten. Ueber fünfhundert Jahre blieben die Ungarn

einig in der Religion des hl. Stephan, aber nun verließen sie die

selbe, um entweder auf die Lehre Luthers oder Calvins zu hören."

In Siebenbürgen namentlich stunden die Lutheraner zumeist auf des

deutschen Königs Ferdinand Seite; die Calviner aber neigten sich

lieber den Türken zu, denn von Ferdinand trennte sie der National-

hllß, von Martinuzzi der religiöse Glaube.

Der Bischof-Statthalter sah die Erfolglosigkeit milder Behand

lung und erachtete zur Heilung des Uebcls strenge Mittel für ge

boten. Auch jetzt, nachdem mündliche Ueberredung, Versprechungen

und Drohungen vergeblich waren, schlug er energische Maßnahme»

vor, allein seine religiösen und politischen Gegner nahmen die Neu

erer in Schutz uud ließen die Lutheraner unbehelligt in die Heimat

ziehen ').

Durch diesen Ausgang ermuthigt, widmeten sich die lutherische»

Prediger mit verdoppeltem Eifer uud erhöhtem Sichcrhcitsgefiihle

der Verbreitung ihrer Lehre. Der Erfolg war sehr bedeutend. Nicht

nur verließen zahlreiche Adelige und Vornehme den alten Glauben,

um auf Luthers Worte zu hören "), sondern binnen zwei Jahren

traten alle Sachsenstädte zum neuen Betcnutniß über.

Wie vordem Hermannstadt, so war nun Kronstadt der Vor

ort kirchlicher Neuerung. In dieser Stadt wurde die „Reformation"

unter Beistand des Magistrates, namentlich des Stadtrichtcrs Jo

hann Fuchs, bereits im Qctober des I. 1542 mit Abschaffung

der Messe begonnen'). Als Reformator fungirte der Magister Jo

hannes Honter. Derselbe war ein guter Redner, gründlicher

Mathematiker und tüchtiger Philosoph nach der Weise jener Zeit;

auch die gelehrten Katholiken achteten ihn.

Er wurde zu Kronstadt im I. 1498 geboren und seine Familie

hieß eigentlich „Groß". Den Namen „Honter" legte er selbst sich

bei in Folge eines erlittenen Unfalles. Als er nämlich beim Baden

fast ertrunken wäre, verdankte er seine Rettung nur de» ins Wasser

Hangenden Hollunderzweigen, die er erfaßte. Den Hollunder nennt

1) Hausr 1. <-. z>, 202, Ostei-m^er I, e. p. 27.

2) H»uei' I, e. p. 202: „buuä pauoi» kioeei-um i-elioti», yu! pro nugi«

?»pi»tie» äaFMllt», I^lltlierauuiu vorn Nelißloueiu pro llei oruouli« «uü«>-

piebaut."

°) Ostermayer bei Lenlen? I. «. p. 27.
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der sächsische Dialect „Hontert", und aus Dankbarkeit gab sich der

Jüngling darauf den Namen, denn er nach damaliger Sitte „Hon-

teruz" latinisirte.

Honters Vater starb frühe; die Erziehung leitete die Mutter

mit vielem Einfluß auf den empfänglichen Knaben, der wahrschein

lich schon im Eltcrnhause die Bekanntschaft mit den wittenbcrgischen

Llhren machte. Im 20. Lebensjahre begab er sich auf die Univer

sität Kratau und von dort gerade nach Wittenberg, wo Luther und

Vclanchthon den strebsamen Jüngling herzlich empfingen und auch

dieser eine große Zuneigung zu den Reformern faßte. Hierauf ging

n nach Basel und kehrte von da im I. 1533 nach Hause zurück.

Bezeichnend für seinen Lebensentschluß war, daß er sich aus

Basel eine Buchdruckerpresse mitbrachte, um sich dieses Mittels zur

Ausbreitung der neuen Lehre zu bedienen.

Zu Hause übernahm er anfänglich kein öffentliches Amt, um

nicht die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen, sondern

hielt nur im Hofe seines Hauses Privatpredigten und unterrichtete

die Jugend im „lautern" Evangelium. Die mitgebrachte Drucker

presse benutzte er zur Anfertigung von Schulbüchern und sonstigen

moralischen uud religiösen Schriften. Sein „Confirmationsbuch",

worin er die Lehre Luthers kurz und faßlich darstellte, übte großen

Einfluß; Luther genehmigte es und lobte ihn dafür. Auch übersetzte

er Luthers Werke, die damals selten und kostbar waren, ins Un

garische und ließ sie selbst verlegen ').

Seine doppelte schriftstellerische und reformatorische Thätigkeit

brachte bald das gesummte Burzenland zum Abfall und bewog vor

züglich die Königin und Martinuzzi zur Einberufung der Klau-

senburger Versammlung, nach deren Beendigung in Kronstadt und

Umgebung mit dem alten Glauben völlig aufgeräumt wurde °).

Nachdem nämlich der bisherige evangelische Pfarrer zu Kron

stadt Ieremias I ecket, am 16. Februar 1544 seine Pfarrei auf

gegeben und die zu Tartlau übernommen hatte, bestellte die Ge

meinde ihren Stadtrichter (!) Johann Fuchs zum Verweser der

Pfarre und Kirche „bis Gott einen frommen Seelsorger bescheren

') Moiläth, Religionswiiren S. 9. «Hon- 1867, Nr. 138. Honter starb

am 23. Jänner 1549, S. Keinen? I. e. p. 36.

2) Leinen? I. °. p. 27.
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würde" >). Unter dieses Verwesers Leitung wurden die katholischen

Kirchen demolirt: man schaffte die Bilder daraus fort und begann

die weitere Barbarei, auch den großen Altar in der Pfarrkirche ab

zubrechen "). So war diese Reformation auch hier wie überall schließ

lich nur Revolution und Destruction.

Am 22. April desselben Jahres wurde der bisherige Priidi-

cant und Magister, Johannes Honter, durch allgemeine Wahl

zum Pfarrer von Kronstadt erwählt. Er berief sich einen Gehilfen

in der Person seines Schülers Valentin Wagner, der zugleich

Rector der Kronstädter Schule war').

Honter vollendete nunmehr das Reformationswerk in Kron

stadt. Er schaffte die Priuatmesse ab, reichte das Abendmahl unter

beiden Gestalten und eröffnete eine Schule, in der nach den von ihm

abgefaßten Katechismen die augsburgische Confcssion gelehrt wird.

Vergebens suchte der kath. Erzpriester P aul Veukner diesen Neue

rungen zu steuern; man duldete den getreuen Priester nicht einmal

innerhalb der Stadt, sondern er mußte diese verlassen*).

Es folgten nun nacheinander die meist gewaltsamen Bekehrun

gen der Sachsenorte des Burzcn- und Nösnerlandes mit obligater

Vertreibung der treugebliebeuen Priester und Gläubigen und der

Verwüstung der Kirchen. Charakteristisch hierbei ist, daß die Anzahl

der Apostaten unter dem Clerns zunahm, eine Folge der langen

Vcrwaistheit des sicbenbürgischen Oberhirtenamtes.

In Schäßburg wurde unter Anleitung des Lucas Crocäus

im I. 1544 das dortige Kloster gestürmt, die Mönche vertrie

ben, den getreuen Katholiken die Stadt verboten und mit dem „rei

nen" Evangelium auch die Communion unter beiden Gestalten ge

reicht. Dasselbe that in Kysdin (X«2äi) ein abgefallener Priester

Aegydius, der in Apostatenwcise mit Wuth die Kirche entblößte

und für die Lehre Luthers Propaganda machte. In Muschna oblag

dem Apostclwerke der Goldarbeiter Vincenz. Als ihn der Dom

herr Franciscus, Vicar des Karlsburger Bischofs, daran hindern

1) ü«msi>? I. e. p. 29.

2) Id!ä. Ostelinayer bemerkt, e« wäre die« alles „mit Willen der Obrig»

teit" geschehen,

') Kernen? I, e. p. 29, 37.

<) T'iinon, Npitume p, 143,
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wollte, hetzte er das Volk gegen den Vicar, so daß dieser gezwun

gen war, in Kisselkin Schutz zu suchen. Aber auch hier hatte er kein

Bleiben, denn daselbst predigte ein anderer Neuerer Hangarius,

täglich die „reine" Lehre und der Vicar mußte abermals weiche».

Als die Bewohner von Reichwin das Schicksal des Domherrn und

die Thaten ihrer Nachbarn erfuhren, vertrieben auch sie die Mönche

und „reformirten" ihre Kirche; ein Ermönch aus Glatz wurde ihr

Plistor und Reformator '). In Vistritz übte die kirchliche Umwäl

zung der Exmonch M lltthüus Tentschcr, der mit dem Verlassen

des Klosters auch darin dem Mönche in Wittenberg nachahmte, daß

« ein Weib nahm, sich aber trotzdem stets „Pfarrer" nennen ließ ").

Noch ihm lehrte in Bistritz Albert Cesarius; desgleichen ar

beiteten im Neuerungswcrke Franz Salicäus zu Nirthälm,

Bartholomäus Altenberg zn Mcdiasch, A dam Pomarius

zu Heidendorf, ein gewisser Christian zu Lechnitz, Jakob Mel-

lenbriger zu Sebes u. s. w., so daß bis zum Jahre 1545 fast

sämmtliche sächsischen Kirchen den „neuen" Gottesdienst feierten und

das gescnnmte Sachsenuolk den Glauben seiner Väter verlassen hatte ").

Wie konnte aber der energische und für den alten Glauben

so eifrige Bischof-Statthalter solche Umwälzungen gestatten? Auch

hier waren die Verhältnisse stärker als die Menschen. Martinuzzi

ließ die religiöse Bewegung nicht aus dem Auge, er suchte auch wie«

derholt ihr Schranke» zu setzen; aber die politischen Verwicklungen,

denen das zerrissene Ungarn verfallen war, hemmten, uud absoruir-

ten seine Kraft, Dessenungeachtet brachte er auf den siebcnbürgischeu

Landtagen die Religionsfragc immer wieder zur Sprache. So be

schlossen die Stände in ihrer Versammlung vom St. Georgstage

des Jahres 1544, daß forthin in Rcligionssachen keine Neuerung

mehr geschehen soll und jedes öffentliche Aergerniß in Sitten und

Lebensweise zu vermeiden sei, namentlich aber wurde anbefohlen,

Mönche und andere Geistliche dürfen nicht gehindert werden, den

Gottesdienst nach altem Brauch zu verrichten«).

1) Nlllier I. <:. p. 202—203.

2) ^iinon, Npitum« p. 143.

') Naner !. e. p. 203.

4) zlounelin» «utsiu et »Iic>8 «««I««i»»ti<:<>» vir«» nemo »Ilizu« impecli-

mentu otTielüt, »eä äiviull usslei» inol« «oüw lidsi-« exere«!-« po»»iut." Vgl.

Teutsch, Ullnndenbuch I. öl. 14. p. 83.



424 Martinuzzi und die Reformation.

Leider konnte diesem Beschlüsse kein Nachdruck gegeben werden,

denn gerade in den Jahren 1544—1545 gingen wichtige politische

Verhandlungen zwischen König Ferdinand und der Vormundschaft

des Prinzen Johann Sigismund Szavolya, und dann

wieder zwischen den ungarischen und siebcnbürgischen Ständen

und endlich zwischen Bruder Georg und der Pforte, welche

sämmtlich des Bischof-Statthalters volle Aufmerksamkeit erforderten,

so daß er diese den kirchlichen Zuständen seiner Verwaltungsgebicte

weniger zuwenden konnte. Ganz unberücksichtigt blieb freilich auch jetzt

die religiöse Umwälzung nicht. Ein erneuter Landtagsbeschluß vom

23. April 1545 zu Thorenburg (Thordll) der in Gegenwart der

Königin und ihres Sohnes gefaßt wurde, bestimmt, daß hinsichtlich

der Religion, der Bilder und der Ausspeudung des Altarssacramcn-

tes alles „nach dem alten Gebrauche" gehalten werden soll^).

Ganz illusorisch wurden indeß diese Bestimmungen der Land

tage durch die administrativen Vorschriften und Maßregeln der

Sachsenuniversität, der obersten Municipalbehörde des Sachsenlandes,

welche die Beschützung und Propaganda des Lutherthums officiell

übernahm. So wurde auf einer Congrcgation der Sachsenstühle vom

25. Nov. 1544 beschlossen, nachdem „fast alle Städte das (reine)

Wort Gottes aufgenommen hätten, so sollte» auch iu deren Kirche»

ein und dieselben Ceremonien gebraucht werden. Diejenigen Städte

aber, welche bisher dem (reinen) Worte Gottes nicht folgen, seien

brüderlich hiezu aufzufordern, damit alle eines Herzens und

Sinnes Gott anbeten und alle mit demselben Worte

und demselben Glauben leben").

Auf derselben Congrcgation beschloß man auch die Absendung

einiger Oratores an die Königin, mit der Bitte, die Sachsen in

ihrer Religion zu schützen und vertheidigen wollen. Auch wollte man

den bischöflichen Vicar von Karlsburg mahnen lassen, daß er in der

Kirche die „Diener des Wortes Gottes" nicht durch ungebührliche

Vorladungen beleidigen und verfolgen möge').

1) Keinen?, D. Fundgruben I. p.. 30,

2) „Nu» «utein, <zui nonäuiu verbum 6e^ reesverunt, tlÄterne »äborteN'

tur, ut pro ßrllei» llej unÄeuin »lii» unaniiuiter »upplioent, ciuo et iozi «Imili

moän verdnin liej »ecepwi'« et «reäere valeunt," Teutsch, Urlunbenbuch !. «-

Nr. 1. p. 3.

°) Teutsch I. «, Nr. 2. p. 3.
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Mit der Ertenntniß, daß die antiluthcrischen Beschlüsse des

sicbeubürgischen Landtages keine weiteren Folgen hatten, wuchs den

Beschützern der antikirchlichcn Bewegung der Muth und auch die

sächsische Nations-Universität glaubte energischer auftreten zu können.

Auf ihrer Versammlung am Tage vor dem Feste des Apostels An«

drcas d. i. am 29. Nov. d. I. 1545 beschlossen die sächsischen Ab«

geordneten, die noch Zögernden seien zwar freundlich zu ermahnen

und aufzufordern, das „lautere" Wort Gottes aufzunehmen, zugleich

bestimmte die Versammlung aber, da die „weltliche Obrigkeit der

erste Wächter des Gesetzes" sei, daß in Städten, Märkten und Dör

fer« das Volk aus den Theatern, Gasthäusern und Weinschenken

unter Androhung von Strafen zur Anhörung des Wortes auzutrei»

den sei ').

Nachdem wir den Gang des Reformationswerkes in Sieben

bürgen beobachtet, liegt nns ob, der kirchlichen Neuerung im eigent

lichen Ungarn selbst einige Aufmerksamkeit zu widmen. Dem Zwecke

dieser Abhandlung gemäß können wir uns nue auf die Theile Un

garns jenseits der Theiß beschränken.

Hören wir zuerst einen Zeitgenossen über die Ausdehnung,

welche die kirchlichen Neuerungen in Ungarn genommen hatten ! Der

kaiserliche Gesandte, Korn elius Schepper, welcher im Frühling

des I. 1540 an den Hof des Königs Johann (Szapolya) geschickt

wurde, besuchte unterwegs den Erzbischof von Kalocsa, Franz

Frangepan, in Erlau, mit dem er sich über die Zeituerhaltnisse

unterhielt. Sein Bericht hierüber") meldet: „Ich sprach mit dem

Erzbischof darüber, daß ich auf meiner Reise das Volk, noch mehr

aber den Adel fast überall durch die neuen, unserem Glauben zuwi

der laufenden Lehren vergiftet gefunden habe. Die Seelsorger und

Schulmeister, mit denen ich der lateinischen Sprache wegen in Be

rührung kam, waren siimmtlichc aus der Schule Philipp Melanch-

thons hervorgegangen; woraus ich üble Folgen befürchte... Der

Erzbischof antwortete hierauf, daß die Ungarn fast alle, sowohl die

Anhänger des Königs Ferdinand, als die des Königs Johann, sich

von dem Glauben abgewandt hätten, und weder an Gott noch an

') Id!<l. ür. 3, p, 4.

2) Bei Unlvani, zlouumLüt» llmiß. Uist. I Diplomat»!-!», Tum. II.

«r. 179, S, 94-91, obige Stelle S. 84, 85,
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die Heiligen deuten, ja sie bemühen sich, auch das Volk zu verfüh

ren, welches bisher von dem Gifte noch weniger ergriffen war. Ihre

Absicht ist, fügte er bei, die Priester zu vertreiben und die Kirchen-

gütcr an sich zu reißen, um diese theils als Eigcnthum zu behalten,

thcils mit denselben die Steuern an die Türken zu bezahlen."

Den größten Schutz faud die kirchliche Neuerung durch die

Parteinahme der ungarischen Magnaten für dieselbe. Die Familie

der Nadäsdy, Pcrenyi, Totök, Drägfy, Petrovich u. N. standen mit

einander nicht allein in freundlichen und verwandtschaftlichen Be

ziehungen, sondern übten dnrch ihren Rcichthum, ihre sociale und

amtliche Stellung eine» bedeutenden Einfluß. Von besonderer Be

deutung aber ist, daß der ungarische Gutsherr mit dem Patronats-

rechte auch die Befugniß hatte, auf seinen Gütern die Pfarrer selbst

zu erwählen. Es ist darum kein Wunder, daß unter dem Schutze

solcher Familien sowohl die Reformatoren frei wirken konnten, al«

auch, daß die Reformation eine so große Ausdehnung nahm.

Diesem Schutze 'gegenüber war die gesummte Energie des Bi

schof-Statthalters machtlos. Freilich in seiner bischoflichen Residenz

sowie in de» übrigen Herrschaften und Besitzungen desselben wurde

der Neuerung lein Eingang gestattet.

Allein Bruder Georg war nicht blos abwehrend thätig, ei

suchte auch positiv zu wirken. So wird uns uicht nur von seiner

eigene» Wirksamkeit als Prediger berichtet, sondern er präsidirte auch

den Ordenscapitelu ') und war besorgt, für seine Diöccse tüchtige

Priester zu gewinnen. Wir erwähnen hier insbesondere des Fran-

ziskaner-Prouincials Gregor Szcgcdi. Dieser hatte in Kratau

und Paris studirt, au welch letzterem Orte er vootor 1'tieoloßiae

und Mitglied der Sorbonne wurde. In sein Vaterland zurückgekehrt,

trat er in de» Orden der minderen Brüder des hl. Franziscus,

wurde später Ordensproviucial uud zugleich Prediger iu Großwar-

dein, wo er im Jahre 1549 starb °). Er bekämpfte in zwei Schrif

ten die Glaubeusneuerungen des „ungarischen Luthers" Mathias

Biro v. Dcva und verdient der Vergessenheit entrissen zu werden.

1) l^mou, Lpitum« p, 149,

2) Vgl. „VSVÄ^ Lil6 ilät^i« «I«8 m»^»r resolmator i!«tr»)«» e» iru-

älllmi inllv«,". Int» Ü«v6»2 Imr». d. i. Leben und Schriften des erste» »Ilg,

Reformator« Mathias Biro v. Deva, von Emerich Rsviß. (?e»t, 1863,) S. 37, ff-
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In Nicderungaru war Temcsvär ein Centralpunkt für die

kirchliche Umwälzung; hier lehrte unter des Temcscr Grafen Peter

Pctrovich Schutze der von uns fchon genannte Step h an Sze-

gedi »liils Kis; und wenn man einigen Historikern, darunter

Mllilä,th, Glaube» schenken darf, so wurden zu Temesvar im I.

1549 und 1550 auch kirchliche Synoden gehalten. In der erstcrcu

soll von den Pflichten, dem Betragen und der Kleidung der Pre

diger in 13 Artikeln, in den letzteren von den Pflichten der Bi

schöfe und der kirchlichen Visitationen in 19 Artikeln Beschlüsse ge

süßt worden sein ').

Weit gesicherter und von größerer Bedeutung, als jene gemuth-

mßten Synoden zn Temesv^r war die Synode, welche im Jahre

l545 zu Erdöd unter dem Schutze des Kaspar Drägfy abgehal

ten wurde. Auf dieser ersten General-Synode der ungarischen Pro

testanten, an der 29 Prediger Antheil nahmen, wurde ein Glaubens

bekenntnis; in 12 Artikeln gefaßt. Dieselben handeln: 1. von Gott,

2. vom Erlöser, 3. von der Rechtfertigung vor Gott, 4. vom Glau

ben, 5. von den guten Werten, 6. von den Sacramenten, 7. von

der Ausspendung der Sacramente, 8. von der Beicht, 9. von der

christlichen Freiheit, 10. vom Oberhaupte und der Ordnung in der

Kirche, 11. daß auf Befehl Gottes die Kirche vom röm. Papste zu

trennen sei, 12. daß man in allen übrigen Punkten das Bekenntniß

des Nugsburger Glaubenssymbols halten wolle °).

In Siebenbürgen fühlten sich die sächsischen Verehrer Luthers

bereits so gesichert und gefestigt im neuen Glauben, daß sie diese

Wohlthat auch ihren fremdsprachigen Compatrioten zukommen lassen

wollten. Um nämlich den in Kronstadt zahlreich wohnenden Griechen

die Segnungen des „reinen" Evangeliums zugänglich zu machen,

schrieb der eifrige Prädicant uud Rector Valentin Wagn er im

Jahre 1544 den Katechismus Luthers in griechischer Sprache, wo

für er von den protestantischen Universitäten Deutschlands großes

>) Vgl. Vir an?, 'remesins^s LmlsK« (Gl. Bec«lerek, 1848) S. 160, Der

siebenbürgische Kirchenhistoriter Haner verlegt jedoch diese Synoden mit mehr

Recht nach Torna in Oberungarn.

2) HÄusr I. e. p, 208, Das einzige beglaubigte Exemplar der Erdöder

Synodalacten befindet sich in der Bibliothek de« siebenbürgischen Museum-Vereines,

Da« Erdöder Glaubenssymbol soll Franz Toth in einer „Biographie der Bischöfe

jenseit« d, Theiß" anhangsweise veröffentlicht haben. Vgl. Nsvs»« I, o, p. 59'),

«2'), Uns ist die Arbeit von Toth nicht naher bekannt.
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Lob erntete. Wenn wir den Angaben des siebenbürgischen Kirchen-

Historikers Hau er glauben dürfen, so waren Wagners dießbezügliche

Bestrebungen von einem gewissen Erfolge begleitet; erfolglos jedoch

erwiesen sich alle Bemühungen im Dienste der neuen Lehre bei den

Walachei,, welche an diesem Lichte keinen Anthcil nehmen wollten,

und deren Popen, die freilich mit Recht als nngelchrt bezeichnet

werden, den neuen Ritus und die neuen Lehren verschmähten und

treu am Glauben ihrer Väter hielten ').

Nachdem die kirchliche Neuerung bereits in Siebenbürgen und

Ungarn die weitesten Dimensionen ergriffen hatte und hiedurch die

religiösen Zustande nicht nur geistig, sondern auch materiell in grän-

zculose Zerrüttung kamen, so machte sich das dringende Bedürfnis^

nach einer Ordnung dieser eingerissenen Verwirrung stets fühlbarer.

Wie in Deutschland war auch in Ungarn die „Reformation" kein

plötzlicher Riß, sondern die religiöse Trennung geschah langsam,

allmälich, nur nach uud nach. Das neue Glaubcussymbol, die neuen

Kirchen waren äußerlich noch nicht constituirt, ein großer Theil

ihrer Priester stand noch in mancherlei Beziehungen zu den römisch-

katholischen Bischöfen; die kirchlichen Cercmonieu wurden vielen Orts

ebenfalls nur succcfsioe modificirt °).

Die Ordnung der verwirrten kirchlichen Zustände auf Seite

der Neuerer nahm in Siebenbürgen die weltliche Obrigkeit für sich

in Anspruch; dcun sie betrachtete sich ja als die Erbin der Hierar

chie. Darnach beschloß die sächsische Nations-Universität in ihrer

Versammlung vom 29. Nov. 1545, daß „gelehrte Männer in reif

liche Berathung treten sollen, um sich uach dem Texte der heilige»

Schrift über die gottesdienstlichen Ceremonien zu vereinbaren und

ihre Beschlüsse der künftigen Versammlung der Nations-Universität

') H»ner I. L. p.: „8nli V»I»<:!ii ui!>il 6e Iiue Inmiue i,urti<:ip»blll!t,

ynarum «»enLeuII, niini» inäueti et vlx e»ntiuneul28 »u»8 ennZuta» ledere

vuleute«, uovn» ritn« et ällßinat« re«pved»nt »uayue yuae Iiaetenu» ereäid«-

r»ut oou»tllnti »uilu« letiuebllut et »äluine retiuent."

2) 822I»?, zl«F?»lU!-««Kß tni-tenete IV. z>. 255. Ein Beispiel, wie Freunde

der lutherischen Neuerung trotzdem mit der alten Kirche in Verbindung blieben,

liefert der eifrig lath. Hofkaplan de« König« Johann (v. Szapolua> Georg von

Sirmien, der erzählt, daß Anhänger des Lutherthums bei ihm die Beichte ver

langten. Vgl, Luäape«« senile, d. i. Pest'Osner Revue 1860, Heft 31-32,

S. 188.
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zur Annahme und Beschlußfassung vorzulegen, damit die Einheit des

Gottesdienstes gewahrt werde" ').

Darauf wurde in demselben Jahre die erste siebenbürgische

Synode zu Mcdiasch abgehalten. Hier wurde beschlossen: Die augs

burgische Confession sei als Glaubenssymbol anzunehmen; ferner

bestimmte man die kirchlichen Ceremonien, verordnete in jeder Kirche

einen Altar zu belassen; der Zehent, welchen „nach göttlichem und

königlichem Rechte die Laien den Geistlichen verabfolgen", solle auch

hinfüro zum Unterhalt derselben geleistet werden; endlich setzte man

fest, daß zur Wahrung der Eintracht und Einigkeit sämmtliche Sach-

seutirchen einem Bischöfe oder Superintendenten untergeordnet sein

sollten"').

Die Mediascher Syuodalbeschlüsse wurden später auf wieder

holten Beschluß") der Sachsen-Universität von einer Anzahl Pre

diger in eine ordentliche „Kircheuordnung aller Deutschen in Sie»

benbürgen" ^) zusammengestellt und dieselbe als bindende Regel allen

unterstehenden Sachscngemcindcn aufgetragen.

Zur Charakteristik der lutherischen Kirche Siebenbürgens geben

wir nachfolgend einen Auszug dieser „Kircheuordnung".

Die Einleitung spricht salbungsvoll über die „lange Verdunk

lung des christlichen Glaubens" durch den „Autichrist" und die

„schweren Mcnschensatzungcn" durch welche das „Gebot Gottes ist

unterdruckt worden", was zwar alles durch „mancherley schreiben

genügsam angezeigt wäre", dennoch gebe es so viele Taube und

Blinde, die ihr Heil nicht verstehen wollen.

Nun folgt ein heftiger Ausfall gegen die Concilien und deren

Beschlüsse, die für gänzlich unnütz erklärt werden, denn „wozu suche

man menschlichen Rath in so gewissem Grund der heiligen Schrift

und klarem Licht der Wahrheit, wie solche durchs Evangelium überall

ist offenbart worden? Warum suchen wir denn auswendig in Con

cilien, was wir daheim haben in den Evangelien, welchen keine

Obrigkeit auf Erden ohne Vermaledeiung nichts abnehmen noch

') Teutsch, Urkundenbuch I. p. 4.

2) II 2 US!- I. <:. p. 2U5—206.

°) Teutsch, Urkundenbuch Nr. 4, 5. p. 4-5.

<) Der Text s. Teutsch, Urkundenbuch I. p. 6-36 (lat,) und p. 36-71

die in demselben Jahre (1547) zu Kronstadt erschienene deutsche Übersetzung, nach

der unsere Stellen im Texte citirt sind.
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zusetzen kann?" Wie die Concilien und deren Beschlüsse, so sind auch

die Kirchenväter zu verwerfen, denn auch diese wären von „der

rechten Allvater (der Apostel) Lehre und von der ersten Kirchenord

nung schändlich abgefallen und hatten in der christlichen Gemeinde

fremden Gottesdienst und lächerliche Ceremonien ohne Grund der

heiligen Schrift aufgerichtet".

Um nun diesem „bösen Frevel" zu entfliehen, haben die Ver

fasser dieser Ordnung „Gott dem Allmächtigen zu Lob und Ehre,

zur gemeinen Eintracht aller sächsischen Kirchen in Siebenbürgen

nach Anzeigung des gottlichen Wortes" schriftlich abgefaßt, was „bis

her angenommen" und in den (sächsischen) „Kirchen männiglich ge

halten worden ist".

Man sieht, trotz alles Sträubens wird auch hier wieder eine

Tradition berufen. Ebenso merkwürdig ist die weitere VegründuG

diese Ordnung sei aufgerichtet, damit „hernach füglicher verhindltt

werde Aergerniß und Spaltung der Ccremonieu und nicht jedermann

nach seinem Verstand und Gutdünken neu erdichtete Weise aufbringe,

fondern in der Verabreichung der Sacramente und anderen

kirchlichen Amtiiungcn eine bestimmte und dem Worte Gottes

gleichförmige Ordnung beibehalten werde". Dabei steht die wahre

Bemerkung, es „sei nichts Verderblicheres und Gräulicheres vor

Gott, denn Uneinigkeit des Glaubens und fürwitziger Zank oder

Zwietracht".

Ahnten die Verfasser der „Kirchenordnung" nicht, daß ihr Vcr-

dammniß der Zwiespalt« und Acrgernißgeber im Glauben gerade

sie und ihre Patrone in erster Linie treffe? Oder waren nicht sie

es, welche die Fackel der Zwietracht und den „fürwitzigcn Zank" i»

den Schoß der Mutterkirche geworfen hatten? Auch mit der freien

Schrifterklärung des Einzelnen, mit dem „klaren Lichte" von Wit

tenberg her und all' den anderen schönen Dingen hat es in dieser

„Kirchcnordnung" seine guten Wege, denn es sollte ja „nicht jeder»

mann nach seinem Verstand und Gutdünken neu erdichtete Weise auf

bringen". Was schließlich die Verwerfung der „Menschensatzungen'

und die Berufung auf das alleinige Zenguiß der hl. Schrift und

das „Exempel der wahren christlichen Kirche" zu bedeuten habe,

lehrt das Ende der Einleitung, wo es heißt: „Wo zu Zeiten etwas

(zu dieser Ordnung) zufallen würde, das allhicr nicht inbegriffen

ist, eine gottes fürchtige Obrigkeit zu seiner Zeit wohl
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zu verordnen wissen wird." Das stimmt schlecht zur obigen

Verwarnung, „keine Obrigkeit auf Erden tonne ohne Vermaledeiung

den Evangelien etwas abnehmen oder zusetzen". Das „reine" Evan

gelium hatte eben recht viel „irdischen, menschlichen" Beigeschmack.

Nach der Einleitung folgt der Text unter 19 Titeln vertheilt

mit folgenden Überschriften: 1. Von der Berufung der Kirchen

diener, 2. von christlicher Lehre, 3. vom Amt der Kirchendiener,

4, vom Sacrament der Taufe, 5. von des Herrn Abendmahl, 6.

»M Mißbrauch der Wiukclmesse, ?. vom Berichten (Verschen) der

Kranken, 8. von der Kraft der Entbindung; 9. vom christlichen

Vonn, 10. von Errichtung der Schulen, 11. von der Ordnung des

Ameiikastens, 12. vom Versorgen der Waisen, 13. von Ehesachen

^, von etlichen gemeinen Mißbrauche« und deren Reformation,

15. von jährlicher Visitation, 16. von der Metten oder Frühamt,

1?. vom Hochamt, 18. von dem Vesveramt, 19. von Ceremouien

in Dörfern.

Wir skizziren nunmehr den Inhalt der Ordnung selbst. Da

selbst heißt es: „Man wähle nur gelehrte und geschickte Seelsorger

ohne Rücksicht auf Verwandtschaft; wer nicht approbirt und „ordi-

nirt" ist, kann nicht zum Kirchcndienst aufgenommen werden. Un

brauchbare, halsstarrige, zant- und gewinnsüchtige Prediger seien zu

entfernen. Das Los treffe namentlich auch jene, welche „abtrünnig"

von der „Wahrheit" werden, und die „Winkelmeß wiederum auf-

gericht haben". Erledigte Pfründen sind baldigst mit „gelehrten

Leuten" zu besetzen, in der Vacanz fallt der Kirchenzehcut der Kirche

und nicht den Gcmeindeobersten zu, „auf daß sie aus solcher Ur

sache» nit nachlässiger werden einen neuen Pfarrherrn zu suchen".

Niemand darf die althergebrachten Kircheneinkünfte schmälern.

Hierauf empfiehlt die „Kirchcuordnung" zwar fleißige Christen

lehre, meint aber, ein frommer Leser könne sich in den zahlreichen

Schriften der „gelehrten Leute" besser und vollkommener unterrich

ten. Namentlich oemerkenswerth heißt es, man solle „den Glauben

im Christum also lehren, daß die rechtschaffene Frucht und Werk

(ohne welche der Glaube todt ist) auch dazu kommen". Auch wird

den Predigern eingeschärft, sich nebst fleißiger Lehre auch eines recht

schaffenen und tugendhaften Lebens zu befleißigen. Niemand folle

„gedichte Meinungen" predigen. Der Prediger soll stets vorbereitet

sein und lein eitles Geschwätz auf die Kanzel bringen, keine Spott



432 Maitinuzzi und die Reformation,

und Scheltwortc gebrauchen. Neulinge sollen lieber aus bewährten

Büchern vorlesen als eigenen Irrthum und Unsinn reden. Die fest

gesetzte Stund der Predigt darf nie verlegt werden.

Nun folgen auch specielle Ermahnungen an die Pfarrhcrr»

zum Pflichteifer, zur Ausdauer im Amte, wenn dieses auch „bürd-

lich" sei uud sodann an die Gemeinde!,, deu Pfarrherrn durch Lie

ferung des Nöthigcn die Bürde zu erleichtern.

Die Kinder werden nach der wittenbergischen Kirchenordnung

in Gegenwart der Pathen getauft, die Ritualsprachc ist deutsch,

(unsere „natürliche Sprache"). Nothtaufe wird beibehalten ; Griechen

dürfen beim Uebcrtritte nicht wieder getauft werden, denn „den Sa-

cramentcn gehet nichts ab noch zu ans der Geschicklichkeit der Per-

son, die solche verabreicht oder empfangen hat". Erwachsene müssen

vor der Taufe christliche» Unterricht erhalten. Zur Ertheilung ier

Taufe bedarf es keines geweihten Wassers, denn „es sei nicht ^

glauben, daß durch das Einsegnen die Kraft des hl. Geistes in die

unempfindliche Kreatur komme".

Auch beim „Abendmahl des Herrn" sei dem Gebrauche der

evangelischen Kirche zu folgen, wobei das Motiv der nothwcndige»

Einigkeit in religiösen Dingen mit Bezug auf Ephes. 4. hervor

gehoben wird. Das Abendmahl soll nach dem Beispiele der erste»

christlichen Kirchen täglich nur ein gemeinschaftliches sein; nur in

mehrsprachigen Gemeinden darf nach Zahl der Sprachen das Abend

mahl (wiederholt) gereicht werde». Ohne Commuuion keine „Win-

kclmesse" d. i. kein Meßopfer. Vor dem Empfang des Abendmahles

niögc jeder Communicant sich geuau im Gewissen erforschen und

besten Vorsatz zur Lebcnsänderung nehme». Wer sich nicht selbst

berathen kann, solle „bei Zeiten von einem gelernten und frouimeii

Mann Rath und Unterrichtung begehren", soll auch nicht „seinem

eigenen Gutdünken" zu viel vertrauen. Wer communiciren will,

zeige sich dem „Kirchendiener" an, dieser hat das Recht, die „Unver

ständigen" uud „offenbaren Lästerer" vom Abendmahl auszuschließen.

Junge Leute, die zum ersten Mal zum Abendmahl gehen, müssen

vorher im Glauben und christlicher Lehre ernstlich geprüft werde».

Die Commuuion geschieht unter beiden Gestalten.

Die Privlltmcsse ist abzuschaffen. Der Glaube, des Herrn

Abendmahl wäre ein Opfer und ein gutes Werk, das auch Andere,

für die es dargebracht wird, Sündenvergebung erwerbe, sei eine
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„gräuliche Lästerung" und Schmach des hochwürdigen Testamentes

und der Wohlthat Christi, „durch welche wir ihm gar nichts geben,

der auch unserer Güter nicht bedarf, sondern wir von ihm durch den

Glauben das allerhöchste Gut empfangen als ein Zeugniß der Ver

gebung unserer Sünden".

Die Kranken sollen bei Zeiten das hl, Sacrament begehren.

Diesfalls hat der Kirchendiener „Brot und Kelch« in die Herberg

des Kranken zu tragen, daselbst nach den „Agenden" die Worte der

Consecration über Brot und Wein zu sprechen und nach kurzem

Unterrichte darzureichen. Es darf keine früher consecrirte Partikel

gebraucht werde», nach der wunderlichen Regel: „Wie in Sacrcnncn-

ten keine Wirkung hernach folget, wo nicht die Worte auch vorhau«

den sind, also lichten auch die bloßen Worte nichts aus, wo sie

nicht der That und dem Werk gehalten werden." Die Worte der

Consecration hätten aber allerorts gesprochen stets ihre vollkommene

Wirkung.

„Von der Metten und Frühamt" gibt die „Kirchenordnung"

nachstehende Instruction: „Mit dem göttlichen Amte wirds iu Städ

ten also gehalten: An Feiertagen nach dem ersten Läuten wird die

deutsche Litaney gesungen. Bald nach dem andern Läuten hebt man

die Metten an in solcher Ordnung: Zum ersten: „Dens iu »diu-

toriniu", darauf drei Psalmen, wie sie nach einander kommen mit

der Antiphon. Aber an hohen Festen hält man drei Antiphone« mit

ihren gewöhnlichen Psalmen. Darnach folgt der Versikel mit seinem

Gebet und Responsorien, wie sie nach der Zeit komme». Nachdem

singt man: „Oloi-i», tibi trinita,»" mit dem „<Huicunc^ue vult sal-

vu8 esse". An großen Festen: „1"e Dsuru lauclÄinus". So die

Predigt darauf folgt, sagt man: „Veui sauete Spiritus". Wo nicht,

so wird mit der Collecte und LeuLäicÄinus beschlossen.

Vom „Hohenamt": „Das Amt der Meß und des heiligen

Abendmahls" (ausgenommen den Canon ') und andere gedichte

') Als unter den Protestanten Nordungarn« Streit entstanden war, ob die

Messe zu verwerfen oder beizubehalten sei, wandten sich die streitenden Theile

— wie dies von den Heimannstädter» schon früher gefchehe» war — an Luther,

der in einem Schreiben vom Jahre 1644 entschied, jener Theil der Messe, welcher

„Canon" genannt werde, fei jedenfalls zu verwerfen. Vgl. "limo» Lpiwin« p.

147. Ueberhauvt waren die kirchlichen Neuerer Ungarn« und Siebenbürgens in

wiederholte Verbindung getreten mit dem Haupte der „Reformation" ; man theilte

Luther« die vorgenommenen Neuerungen mit, bat um fein Urtheil und feinen Nach

Oest. Vieiteli. f, <»th°l. Theo!. VI, 28
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Gautelwelt) wird also gehalten: Am Sonntag anstatt des abgelcg-

tcn Umganges (Intrnitum) singt man den Lobgesang Zachariä ^Le-

neäiotu» Dominus". Zu Ostern das „8alvcs f«8t» äis»". An

anderen Feiertagen hebt man die Messe an mit dem Introitu nach

der Zeit oder dergleichen. Darauf folgt das X^ris und „Lt in

terra". Weiter nach den Collccten liest ma» die deutsche Epistel

gegen das Volt. Darnach singt man eine Sequenz von dersclbigen

Zeit, als zu Weihnachten „(Grates n»no nmnes" ; in der Fasten

einen Tractus nach der Zeit oder „Domine non 36ounäum"; nach

Ostern „Viotims nll8onali" mit dem Alleluja. Aber die andere Zeit

über singet man dergleichen christliche Gesang lateinisch oder deutsch.

Das Evangelium liest man auch deutsch gegen das Volk. Danach

singt man in der Gemeinde „Wir glauben" oder das lateinische

„Oreäo". Weiter folgt „Dominus vooiscum" mit der Prüfation

und „8anotu8". Nach dem allen lehrt sich der Prediger zum Voll

und spricht am ersten mit klaren Worten das „Vater unser", bald

darauf die Worte der Confecration über Brot und Wein, welche

er auch dazu nacheinander in den Händen hält. Nach der Conseclo-

tiou hebt man an das „^nus D«i". Item „Jesus Christus unser

Heiland" u dgl. singt man bis das Volt ganz bericht (versehen) ist.

Darnach Dominus voni»«um, Collect und Lsn6<tioÄ,mu8, welches

Alles mit dem Segen im Namen der heiligen Dreifaltigkeit be

schlossen wird".

und horte auf seine Auskunft, Luther war mit dem Walten der Reformer in

Ungarn sehr zufrieden, insbesondere mit den Leuten im siebenbüigifchen Sach

senlande. Al« ihm der Prädicant und Schulrector Valentin Wagner

fein Büchlein über die Reformation der Kirchen in Kronstadt und dem g»n>

zen Burzenlande („I^iboIIu» <1« Reformation« Coronen«»» «relozi«,« «t totiu»

psovinoiu« Lareonül»" t^pi» l)oron»s 0X<:U8UM) überschickte, spendete er demfel-

den hohe« Lob und fchrieb au den rathfuchenden Pfarrer zu Hermannstadt, Ma

thias Ramasch; „<zu2« tu u ine peti», in i»to libro o3enäe» melius, <zu»m

e-^o «eribere P08«uin", Der Brief ist datirt ^»»bb»to ^e^iäii, 1543" »p. I!»'

ton», Ni»t, erit, 1'om. XXI. p, 262. Mt den heftigsten Ausfällen »bei ttactirtl

der wittenbergifche „Gottesmann" die auskommenden Zwinglianer Ungarn«, übn

dessen Hauptvertreter Dsvay er in obigem Briefe an die ZiPser folgendes Ur>

theil fällt: „>ll»xiine 3»tem invenitur non »In« «üaliolo in Oevllium, czuoä ritu«

quoxäilm » l»ii» v»I6e 6iv«r»o» äoeeret, <>x«reeretc>ue". Luthers Beziehungen zn

Ungarn bedürfen noch einer besonderen Unterfuchung.



Von Prof. I. H Schwill er. 435

Die Seelcnämter für die Tobten sind abgeschafft; doch sollen

sonst alle Ceremonicn in den Dörfer» wie bisher beibehalten wer

den und Niemand „eitler Ursachen wegen vom Gottesdienst etwas

abbrechen".

Das sind die Grundzüge der neuen „Kirchenordnung in den

sächsischen Kirchen Siebenbürgens". Wir finde» darin das Bestreben

den Predigern ihr Amt „bürdlich" zu erleichtern, ihnen die Ein

künfte unversehrt zu bewahren und in den Ceremonicn alles zu ver

meiden, was dem lieben Volke auffallen konnte. Es sollte eben die

Meinung verbreitet sein, man habe nur „Mißbrauche und Ver

dunklungen" abgeschafft und das „reine" Evangelium wieder her

gestellt, freilich war es nur ein „Wollen ohne Können".

Indeß entwickelten sich die kirchlichen Verhältnisse im eigent

lichen Ungarn immer mehr nach einer Richtung, die schließlich zn

einem völligen Riß zwischen den Protestanten selbst führte. Vorab

erwähnen wir kurz der Stellung, welche König Ferdinand gegen

die kirchlichen Neuerer in Ungarn beobachtete ').

Der König, welcher in Deutschland mit seinem kaiserlichen

Bruder so energisch dem Protestantismus entgegen trat, konnte kei

neswegs gleichgiltig bleiben bei der großen und raschen Verbreitung

derselben Lehren in Ungarn, wodurch überdies der Bestand dieses

zerrissenen von Parteien durchwühlten Landes noch mehr in

Frage gerieth. Er setzte deshalb dem am 18. October 1548 zu Preß

burg persönlich eröffneten Landtage, den auch die Königin Ifabella,

Bruder Georg und die Stünde Siebenbürgens mit einer dreifachen

Gesandschaft beschickt hatten, hauptsächlich die Unterdrückung der

kirchlichen Neuerungen zur Aufgabe.

>) Die erste Verordnung König Ferdinands gegen die ungar, Dissidenten

datirt v, 20. Aug. 1527, dem Tage seiner Ankunst zu Ösen. Raupach !. °. II,

Beil. 6U — 68. Ein andere« diesbezügliche« Schreiben d<ln. Prag 1. Juli 1544, an

den Vicepalatin Franz Rsvay f. bei Timon p. 14?. Darin wirb derselbe we»

gen seiner Hinneigung zu den Neuerern und seiner Thatlosigteit wegen getadelt und

ihm alsdann aufgeboten: „Hulunnbrein vulumu», et n<lelit»ti tu»,« üsmizsiine

»üb inäi^nntinni» nnstlae poen» ru,»u» eoinmittiinn», yu»tenu» »i yno» t»Ie»

in i»tc> rnßnu nc>»tru Nuußüi'iae e»»e eo^noveri», uui u»ere»e», l»I»»n>uue «In«-

tri,,«»! » v«!-» vei, er.<:Ie»i»ec>i!« nerin»nente änetiin», vetei'iau» iu»tituti<>«e

»lienoin »ut seetari »ut äoeere »uäeient, so» »in« euin»vi»in ner«c»n»e, qu»e-

«un^us b»ee et lzuoeunyue in in»ßi»tr»tn et <Iif;nitnte »it no»it», äeleetu »l>»-

<zne nniui , et lllvore perquisere et nmnid»» onnort'ini» mo6i» ea»tiß»se <le-

K«ll», et tenenri»."

28'
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Allein die Anhänger Luthers besaßen unter den Ständen so

zahlreiche Beschützer, gehörte» doch der Vicepalatin R6vay, der

Inder Curia Thomas Nä,dasdy und andere Würdenträger

selbst dazu, daß König Ferdinand sein Ziel nicht erreichte. Auf

die Ermahnung des Königs wurden zwar neun Gesetzartikel beschlossen

„über die Wiederherstellung der alten Ordnung des alten Gottes

dienstes und Glaubens und die allgemeine Ausrottung des Ketzer-

thums"; allein die Stände übergingen strengere Strafbeschlüsse, und

meinten, das Zweckdienlichste wäre die Kirchengüter den Weltlichen

abzunehmen und die Bisthümer wie Abteien mit tauglichen Geist

lichen zu besetzen. Diese sollten dann, wie die Seelsorger überhaupt

bei ihrer Heerde bleiben. Auch möge Sc. Majestät für ordentlichc

höhere Schulanstalteu Sorge tragen, und bewirten, daß die ihm

Güter und Einkünfte beraubten Bischöfe von Rom aus tüffrei

präconisirt werden, damit diese eine hinreichende Anzahl Priesin

ordiniren könnten ').

Doch galt diese milde Maßregelung nur den Anhängern Lu

thers; gegen die Freuude Calvins und Zwiugli's wurde jedoch im

Artikel XI beschlossen: die Anabaptisten und Sacrameutarier feie»

von allen Gütern zu vertreiben und nicht mehr ins Reich aufzuneh

men." Dies führt zur kurzen Betrachtung der Ausbreitung des

Zwinglianismus in Ungarn.

Der Hauptapostel der helvetischen Lehre in Ungarn war Ma

thias Vir 6 von Dcva^), gewöhnlich Mathias Deuay ge

nannt. Derselbe war entweder im letzten Decenuium des 15. oder im

Beginn des 16. Jahrhunderts zu Deva in Siebenbürgen geboren,

studirte um 1523—1524 an der Universität zu Kratau und trat —

heimgekehrt — in einen geistlichen Orden. Als eifrigen tath. Priester

finden wir ihn im Jahre 1527 zu Boldogkö bei Kaschau, von wo

aus er im I. 1529 nach Wittenberg ging. Hier schloß er sich mehr

an Mclanchthon, mit dem er in ein freundschaftliches VerlMtniß

trat und auch später noch in Beziehungen blieb. Die erste Spur

des reformatorischen Auftretens D^vays fällt in den Anfang des

') Horvätli, Uaz^Hror»?, »örtsnelm« III. p. 173—174. 8«»!»/, li»

ß^arnili«. törtönete IV. p. 255—256,

2) Vgl. liövssü, Oiv»^ Iiir6 IMt^is . . , . eletr»^«» ö» ir«<>»!mi miivei

pe»t, 1863,



Von Prof, I, H. Schwicker. 437

Jahres 1531. Er war damals Prediger in Ofen, wurde alsdann

von dem Stadtrnthe nach Kaschau bernfen, wo er indeß auf Befehl

des Erlaucr Bischofs Thomas Szalahäzy gefangen genommen

und nach Wien abgeführt wurde. Daselbst hatte er mehrere Verhöre

vor dem Wiener Bischöfe Johann Faber zu bestehen und ward

in engem Gewahrsam gehnlten. Die Dauer seines Gefängnisses ist

nicht bekannt. Nach seiner Befreiung begab er sich unter König Jo

hanns Herrschaft nach Ofen, wo er aber auch seines rcformatori-

schen Eifers wegen ins Gefängniß gesetzt wurde. Hierauf begab er

sich unter dem Schutze des Grafen Thomas Nädasdy im

Jahre 1535'auf dessen Gut Särvä,r, wo dieser Beschirmer des Pro

testantismus eine höhere Schule errichtet hatte. Hier verfertigte er

auch seine Streitschriften gegen den Frcmciskaner Gregor Sze-

gedy. Ende des Jahres 1536 begab sich Denan abermals ins

Ausland, lebte dort in engen Verhältnissen mit dem Nürnberger

Reformator Theodor Veit und mit Melanchthon und kehrte

gegen Ausgang des Jahres 1537 in die Heimat zurück. Hier ver

weilte er abermals auf den Gütern des Grafen Thomas Nä-

dasdy und wirkte in Verbindung mit dem Schulrector Johann

Sylvester (Erdösi) für die Sache der Neuerung im Sinne Me-

llluchthons. Sic hatten zu Ncu-Szigeth eine Druckerei aufgerichtet

und veröffentlichten Schul- und Volksschriften im Interesse der Re

formation. Im Jahre 1541 finden wir D6vay abermals im Aus

lände, wo er nicht allein mit den Wittenbergern Beziehungen hatte,

sondern auch mit den schweizerischen Glaubensneuerern schon seit

dem I. 153? persönlich bekannt und befreundet war. Wie lange er

diesmal in der Fremde verweilt, läßt sich genau nicht bestimmen ;

doch befand er sich wahrscheinlich Ende des Jahres 1543 schon wieder

in der Heimat. Seine dritte Reise ins Ausland war entscheidend für

seinen religiösen Standpunkt. Seitdem trat er nämlich offen für den

Zwinglianismus auf, dem er sich freilich schon früher zugeneigt hatte.

Wir ersehen dies aus zwei Briefen Luthers an die Seelsorger von

Eperies und der Umgegend ') worin er seine Verwunderung ausspricht

über die empfangenen Nachrichten von Mathias Devay, der bei

>) Der eine Brief 6<i«. 21. April 1544 »p. «ibiui, U«nior»bi!i» »uss,

«onl. in llnuxnli». 1787. I. 60—61, Den zweiten im Auszuge bei 'I'i ino n,

Npitum«, p 147.
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ihnen in gutem Rufe stehe, weshalb ei nur schwer glauben könne,

was sie (die Zipser Pfarrer) über ihn schreibe». So viel sei gewiß,

daß er (Devay) die Wissenschaft der Tacramentarier nicht bei ihnen

gelernt habe, denn sie streiten öffentlich und privatim dagegen. I»

dem zweiten Briefe erklärt Luther, daß D 6 v a y, vom Satan ver-

führt, einen entgegengesetzten Ritus lehre und übe.

In der That wurde D6oay in Ungarn der erste Verbreiter

der helvetischen Lehren, insbesondere, seitdem er von seiner dritten

Reise heimgekehrt, Pastor und Dekan zu Debreczin geworden war

und als solcher schon vor dem Jahre 154? starb.

Sein neuester Biograph bemerkt über Dsvnys religiösen Stand

punkt, daß D6vay niemals streng lutherisch war, sonder» sich vo»

Anfang au mehr Melanchthon und den Helvctern zuneigte. Uebci-

haupt zeige die Geschichte der Reformation in Ungarn deutlich, daß

auf das magyarische Volk und so auch auf Devay insbesondere

Melanchthon von besonderem Einflüsse war. „Die ursprünglicht

Quelle der ungarischen Reformation eröffnete ohne Zweifel der Geist

Luthers, aber diese Quelle nahm nllsogleich bei dem Magyaren eine

Melanchthon'sche Richtung, kehrte sich dann den Helvetern — Gry-

«aus, Zwingli, Oecolampad — zu, und als sie zum Strome heran

wuchs, nahm sie geradezu Calvius Geist und Richtung in sich auf" ").

Die auffallende Hinneigung des magyarischen Volkes zum

Caloinismus suchen die Verehrer dieser religiösen Meinung in ge

wissen Charaktereigenschaften und Geistesanlagen der Magyaren,

Wir glauben mit Unrecht. Hier wirkten nationale Antipathien ein.

Mit Recht bemerkt der Franzose Ch. Louis Ch assin'): „Wenn

die Reformation in Ungarn einen solche» Erfolg hatte, so verdankt

sie dies mehr der Politik als der Religion. Die Furcht vor Germani-

sirung, der sie sich unter dem Hause Habsburg ausgesetzt glaublcn,

trieb die Magyaren zur Opposition gegen ihre Könige und zur Ab

schwörung des Katholicismus, den diese bekannten uud verthcidigten.

Was den Clllvinismus anbelangt, so gaben sie ihm, der aus Frank

reich uud der Schweiz kam, deu Vorzug vor dem deutscheu Luthcrthum,

Aus diesem Grunde nennt der Magyarc auch die calvinische

') N6v6»l I. o. p. 57—58.

') In seinem Buche «1^» Honßrie, »Oll Füll!« et »Ä miüxio»" (?»!>!

1856), ii. 44.
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Lehre „ruaF^ar Iiit" d. i. den „magyarischen Glauben" ; iudcß er

das lutherische Äcteuntniß „nöin«t" oder „tut Kit" d. i. den

„deutschen" oder „slovatischen Glauben" heißt. Die protestantischen

Äenimagyaren hängen sämmtlich dem Calvinismus an; lutherisch

sind in Ungarn die Deutschen und Slovatcn >).

Demnach spielte das nationale Moment in der reformatorischen

Thätigkeit eine große Rolle. Die Reformer predigten und schrieben

in der Nationalsvrache, sie gehören meist alle auch der magyarischen

Literaturgeschichte an, so Andreas Batizi, Johann Sylvester, Ma-

lhills Dsvay, Stephan Szegedi, Paul Karädy, Caspar Heltai u. A.').

Daher kam es, daß durch ein Paar Jahrzehnte des 16. Iahrhuu-

dem auch in Ungarn die gesummte geistige Bewegung, also auch

die Literatur und Dichtung fast ausschließlich protestantisch war, in

politischer Hinsicht aber den nationalen Charakter trug '),

Wie sich Bruder Georg speciell zu der neuen calviuistischen

Bewegung verhielt, läßt sich wegen Mangel an historischen Daten

nicht bestimmen; jedenfalls blickte er mit Bcsorgniß auf die stets

wachsende kirchliche Umwälzung. Er verdoppelte deshalb auch seiuen

Eifer in der Nicderhaltung derselben.

Wenn wir den Nachrichten seiner kirchlichen Gegner glauben

schenken dürfen, denn katholische Mitteilungen fehlen, so hatte der

Vischof-Statthalter die Absicht gehegt, die schon durch Synode»

constituirte protestantische Kirche Siebenbürgens gänzlich auszurotten,

und er würde diese Absicht auch ausgeführt haben, falls ihn nicht

die übrigen Großen daran gehindert hätten'').

In Siebenbürgen ergriff nämlich nach der Reformirung der

Sachsen die kirchliche Neuerung auch die Magyaren und Szekler;

hier war Klausenburg der Mittelpunkt der Bewegung. In dieser

Stadt entwickelte ein Vierteljahrhundert (1550—1575) Caspar

') Die tath, Magyaren dagegen nennen die lath. Religion „iß»« dit« d, i.

den wahren Glauben.

2) Siehe Über diese 'lolä^, ^ mü^ar u^«Iv «ü iruäulolu IlesiKün^ve,

d. i, Handbuch der ungar. Sprache und Literatur, Bd. I. S, 30 ff. Daselbst

finden sich auch Proben ihrer Poesien.

') S. Lot 6?, H, m»ß?»r Költs»«et törtöll«t«, d. i. Geschichte der ungar.

Dichtung, Nd. I. S. 109—110.

<) II»u«>- I. «. i>. 209. Was aber dieser Kirchcnhistoriker über den Tod

de« Urban Batthyani und dessen Vergiftung durch Bruder Georg erzählt, so ge

hört dies in das Reich böswilliger Erfindungen
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Heltai eine stnunenswerthe Thätigkeit. Obgleich von Geburt ein

Sachse, eignete er sich dennoch, wahrscheinlich unter den Szcklern,

die magyarische Sprache vollkommen an, so daß seine diesbezüglichen

Schriften unter der magyarischen Literatur des 16. Inhrh. einen

ehrenvollen Platz einnehmen. Seine theologische Bildung hatte er

auf der Universität zu Wittenberg, wo er im I. 1543 feine Studien

begann, erhalten; von da im I. 1545 zurückgekehrt, wurde er Pastor

der evang. Gemeinde zu Klausenburg, und erwarb sich in dieser

Stellung eine solche Beliebtheit, daß die Kronstädtcr ihn nach dem

Tode des berühmten Valentin Wagner an dessen Stelle nach Kron

stadt beriefen. Aber er lehnte nicht allein diesen Ruf ab, sondern

entsagte überhaupt allen kirchlichen Aemtern und zog sich mit dem

Titel eines „Seniors" in das Privatleben zurück, um sich ganz der

Literatur weihen zu können. Er hatte nämlich, schon im I. 1550

zu Klausenburg eine Buchdruckerei errichtet, und gleich Honter in

Kronstadt versorgte er die Magyaren und Szekler mit Glaubens«

uud Erbauungsbüchern im Interesse der kirchlichen Neuerung. Heltai

war hierin aber sehr wankelmüthigen Charakters, und bietet in

seinem Glaubenswechsel ein merkwürdiges Bild seiner Zeit. An«

fänglich hielt er nämlich zu Luther, seit 1558 aber hörte er auf

Calvin, wurde aber schon im nächsten Jahre ein Läugner der gött

lichen Trinitüt, und übersetzte bald darauf eine Apologie des Ana-

baptismus. Durch seine eigenen Schriften und die aus seiner

Officiu hervorgegangenen Bücher wurde er ein mächtiger Hebel

der antikirchlichcn Bewegung. Er verpflanzte nicht nur die Fabeln

und Märchen der deutschen Volksbücher ins Ungarische, sonder» ar

beitete auch unter dem Protektorate des Mich. Csäky mit seinen

College» Stefan Gyulai, Stefan Ozorai und Magister

Gregor Vizackna an einer ungarischen Übersetzung der heil.

Schrift, wovon das alte Testament in 4 starken Bänden ohne

die Apokryphen in den Jahren 1551 — 1552 erschien. Zur Grund

lage wurde der hebräische Text genommen, aber mit steter Rücksicht

auf die Vulgata und andere lateinische Versionen, wie auch mit

Beachtung des Werkes von Luther. Den einzelnen Bänden gehen

breite Einleitungen voran, die Sciteunoten enthalten Variationen,

PlllllUelstcllcn und andere Erklärungen '). Feiner veröffentlichte

l) Vgl. „"lolä?, ^ ma^llr nem««ti irudlllom tni-tsünte," d, i. „Ge

schichte der ung. NatioualliterHtul." Pest, 1864-65, S. 52 ff. und „^olä?, H
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Heltlli aus seiner Druckerei ein „Cantionalis" weltlicher und ei» „Ge

sangbuch" geistlicher Lieder, so daß der ungarische Literarhistoriker

Toldy bemerkt: „Es gab im 16. Jahrhundert keinen eifrigeren,

arbeitsameren und glücklicheren Pfleger, Schützer und Verbreiter der

ungarischen Literatur als deu Sachsen Caspar Heltai" ').

Es war begreiflich, daß Bruder Georg diesem reformato«

rischcn Treiben in unmittelbarer Nähe nicht gleichgiltig zuschcu

konnte. Er wird ohne Zweifel strenge Maßregel versucht haben, die

aber scheiterten einmal an der Mißgunst der übrigen Räthe Isa-

bellens, dann an dem Widerstand der Bürgerschaft, die ihren Pa«

stören und Lehrern kein Leid geschehen ließ. Billig bezweifeln müssen

wir aber die weitere Angabe Hancrs "), daß Bruder Georg durch

Bestechung die Bürger Klausenburgs gegen ihre Reformer aufhetze»

ließ und einen hohen Preis demjenigen zusagte, der ihm die Köpfe

dieser Neuerer überbrächte. Hau er gefällt sich in derlei Schauer

geschichten, wie er deren wiederholt vom Bischof-Statthalter zu be

lichten weiß, ohne daß sie deshalb mehr Glaube» verdiente».

Der gesummte Charakter Georgs, der wohl in der Intrigue

gewandt und sicher war, weil er sie in jenen wirrvollen Tagen in

der Politik benutzen mußte, berechtigt zu keiner Annahme, welche

auf Meuchelmords-Beschuldigungen hinausliefe.

Indcß war er auch durch nunmehr eintretende politische Ver

hältnisse genöthigt, seine volle Aufmerksamkeit auf das Gebiet der

Politik zu wenden und mußte die religiöse Umwälzung ungestört

fortwalten lassen.

Wir können hier nicht im Detail die verwirrten Zustünde,

Iutriguen, Kämpfe und Unterhandlungen darstellen, welche in den

Jahren von 1548—1551 zwischen der Königin Isabella mit ihren

Ruthen und dem Könige Ferdinand, dann dem Kaiser Carl V., dem

türkischen Sultan; nicht minder zwischen de» Parteien in- und

außerhalb Siebenbürgens geführt wurden - das Alles erfordeit

eine eigene Abhandlung — nur mit einigen Strichen wollen wir

diese Situation zeichnen.

u^Kori muß^ar nem2«ti isnäalnm töltinew.", d. i. „Geschichte der neuzeitigen

ung. Nationalliteratur. 1. Heft. Pest, 1853, S, 91, — Da« neue Testament der

Heltaischen Uebersetzung erfchien erst 10 Jahre später.

l) lo!6^> H m»ß?. u/elv 6» iroä, IckiKUn^ve Bd. I. p, 98.

') I.. e p. 210,
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Seitdem Bruder Georg die Lügenhaftigkeit und Ländergier

der Türken durch den Verlust von Ofen und eines Theiles von

Ungarn bitter erfahre» hatte, war sein unablässiges Bestieben dahin

gerichtet, den noch übrige« Theil seines Vaterlandes, in soweit er

unter seiner Verwaltung stand, und Siebenbürgen vor der völligen

Absorption durch die Türken sicher zu stellen. Zur Erreichung dieses

Zieles wollte er Ungarn summt Siebenbürgen unter dem Scepter

des Hauses Habsburg vereinigen; denn die Dynastie Habsburg, da

mals die mächtigste in Europa, schien ihm auch mächtig genug, dem

vernichtenden Vordringen der Türken Einhalt zu thun. Dieses Ziel

stund klar vor seiner Seele, ihm widmete er die volle Kraft seines

gewaltigen Geistes. Unter dem Hause Habsburg konnte auch den re

ligiösen Zerklüftungen in Ungarn ein heilsames Ende gemacht

werden.

Seit dem Landtag des Jahres 1548 liefen deshalb fortgesetzte

Untcl Handlungen, die endlich in dem Vertrage von Nyirbätor vom

1, August 1549 ihren Abschluß fanden. Darnach erhält die Königin

Isabella für ihren Sohn statt der väterlichen Erbgüter in Ungarn

die schleichen Herzogthümer Oppeln und Ratibor mit einem jähr

lichen Einkommen von 15.000 Gulden; die Königin bekommt für

ihre Morgcngabe 100.000 Stück Ducaten in Gold; der Prinz Jo

hann Sigismund wird mit einer Tochter Ferdinands vermählt.

Dem Bischof Georg wird die Belastung des Thesaurariats und der

siebenbürgischen Statthalterschaft zugesichert, überdies versprach ihm

König Ferdinand nach dem Tode des jetzigen Erzbischofs Pnul

Värday das Graner Erzbisthum und die Erwirkung der Cardinals-

würde ').

Leider gestatteten die eigeuthümlich unglücklichen Verhältnisse,

insbesondere aber die offenen und geheimen Gegner Georgs nicht,

besagten Vertrag allsogleich ins Werk zu setzen.

Die Türken betrachteten nämlich Ungarn und Siebenbürgen als

ihr Eigenthum, welches Bruder Georg für ihre» minderjährigen

') E« verdient angemerkt zu weiden, daß man in Rom bereit« zwei Jahre

früher ohne Zuthun de« Bruders Georg diefem den Cardinalhut zugedacht hatte,

Vrgl. den Brief de« A. Verautiu« an Bruder Georg bei Kntu»», N!«». «rit.

Iluuß. XXI, p. 794. FUr diele gefammte Slizze der ftolitifchen Zustände vgl,

N»lv»ui, 1°ö<t, »»elikuu^v p. 331 tl.
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Vasallen Johann Sigismund Szapolya im Namen des

Sultans verwalte. Bei dem geringsten Verbachte an Georgs Treue

drohte die Pforte mit Tod und Verderben. Schon hatten die

Feinde Georgs wegen des obigen Vertrages den Bischof-Statthalter

bei der Pforte angeklagt, ja es erhoben sich die Königin Isabella

mit dem zweiten Vormunde des Prinzen, Peter Petrovich in

offenem Kampfe gegen den Bischof-Statthalter, dem es nur durch

große Geschenke und betheuernde Versprechungen gelang, den auf

gestachelten Zorn des Sultans zu beschwichtigen. König Ferdinand

aber war nicht vermögend, ein genügend starkes Schutzheer zu sen

de», die cmsgebrochenen religiös-politischen Differenzen in Deutsch

land sowie seines Bruders (Kaiser Carl V.) Kriege mit Frankreich

«erhinderten ein kräftiges, offenes Handeln gegen die osmanische

Gefahr. So kam es, daß Bruder Georg wider feinenWillcu

durch die Verhältnisse in eine Stellung gezwängt wurde, in der nnr

seine ungewöhnliche Geisteskraft durch längere Zeit sich behaupten

konnte. Während er (nach dem abgeschlossenen Vertrage)

treu und fest zu König Ferdinand hielt und diesem

einen Theil Ungarns und Siebenbürgens zu sichern

strebte, mußte er, genöthigt durch die Uni st an de, auch

gutes Einvernehmen und äußerliche Treue gegen die

Türken heucheln.

Dies ist der Schlüssel von Bruder Georgs politischem Verhal

ten in den letzten Jahren seines Lebens. Wie sehr mau diese Politik

der Heuchelei vom Standpunkte der Moral verwerfen mag, die

Zweckmäßigkeit und Roth — zwei mächtige Gebieter im Staats

leben — dictirten sie ihm und der Erfolg hat sein Verfahren ge

rechtfertigt. Die Türken vertrauten ihm und verschonten bei seinen

Lebzeiten das südliche Ungarn und Siebenbürgen mit einer dauern

den Occupation.

Freilich bekam durch diese Politik das Benehmen Georgs den

so räthselhaft zweideutigen, viel beschuldigten Charakter der Wetter-

wendigleit und erweckte Mißtrauen bei den kurzsichtigen und übel

wollenden Heerführern des Königs Ferdinand; der vereinten Cabale

dieser Neider und Feinde fiel der Cardinal auch zum Opfer.

König Ferdinand hatte an des Cardinal« Treue nicht ge

zweifelt, felbst dann nicht, als er schon des Italieners Sforza
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Pallavicinis Anklagebrief in Händen hatte '), und selbst auf die

schwerste und letzte Beschuldigung, daß der Cardinal nämlich das

deutsche Heer und seine Führer ermorden, Siebenbürgen als tri-

l'utärcr Vasallenfürst von den Türken für sich nehmen wolle u.s. w.^),

selbst auf diese Anklagen gab Ferdinand nur bedingungs

weise seine Einwilligung, einem wirtlich beabsichtigten Streiche

zuvorzukommen.

Allein der Ränkesucht und Prioatrache der Heerführer Fer

dinands war diese „bedingte" Zustimmung zur Ausführung des

schon früher verabredeten Mordes genug; der Cardinal mußte

fallen — und er fiel. Am 17. Dec, 1551 nach sieben Uhr Mor

gens drangen C a st a l d o, P a l l a o i c i n i, C a m p e g g i o, M o u i n o,

Scaiamuzzo, Mercede und Avila, Heerführer und Officiere

der Truppen König Ferdinands in die Behausung des Cardinals

im Schlosse Alviucz. Der Secrctär Mark Anton Ferrari war

bestimmt den ersten Streich zu führen. Er trat ins Gemach, wo er

den Cardinal bereits außerhalb des Bettes, die Hora betend fand;

er überreichte ihm eine Schrift zur Unterzeichnung und während

jener sich über den Schreibtisch bückte, stieß ihm der Italiener den

Dolch ins Genick. Als der Cardinal sich umwandte und mit seinem

Angreifer rang, sprangen die draußen stehenden Mitvcrschworenen

herzu, hieben mit Säbeln auf ihn oder stießen ihre Dolche in seinen

Leib; ja Monino feuerte seine Pistole dem noch stehenden Mumie

in den Rücken. So von Wunden durchbohrt, brach der kräftige,

obgleich 70jährige Greis zusammen und mit dem Rufe: „Jesus

Maria!" hauchte er seine Seele aus^).

'! S. Ferdinand« Briefe vom 12. und 14 Dec. 1551 bei Bucholtz,

Gesch. Ferd, I, Bd. VII. S. 278. Ferd. schreibt am 14. Dec. an den Cardinal-

„Er (der König) habe bereit« hinlänglich erkannt und durchschaut, daß jener (Ge

org nämlich) Weber durch Drohungen noch durch Schmeichelworte erschreckt oder

von beharrlicher Treue gegen ihn abgezogen werden tonne."

2) S. diese Anklagen in einem gleichzeitigen Bericht <^«tum Uern>»n-

»t»t ä«u 20 laß äeesmber ^o 1551> bei N»tv»ni, Nonuin, Uunß. bist, vi-

p!oii>»l!»i-i» II. p. 292—293. Vgl. auch Bucholtz I. <:. VII. p. 281—282.

°) Ueber die Ermordung de« Cardinal« vgl, obigen gleichzeitigen Bericht

au« Hermannstadt bei N»tv»i>l I. o. 293—294. Dann I»tvänit> I. «. üb.

XVII. p. 191. Der Leichnam blieb zwei Monate auf dem Schauplatze der bluti»

gen That und erst am 25. Febr. bestatteten ihn die Karlsburger Domherren in

ihrer Kirche und gaben dem Grabe die Inschrift: „Omnibus mni-ieuilum «»»,"
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Die Ermordung des Cardinals erregte ungeheures Aufsehen,

nicht allein in Siebenbürgen, wo die Szekler laut um Rache schrien,

sondern auch außerhalb des Landes, besonders in Rom, wo der Er

mordete erst jüngst auf besondere Anempfehlung Ferdinands ') in

die Reihe der Cardinale aufgenommen ward und man auch sonst

dem energischen und kirchlich gesinnten Manne geneigt war. König

Ferdinand schickte zwar schon am 2. Jänner 1552 eine Denk»

schrift für den Papst über die Gründe der Ermordung des Car

dinals ") nach Rom; allein man fand dieselben unbefriedigend und

Papst Julius III. forderte eine eingehende Untersuchung. In Graz,

Wiener-Neustadt, Raab, Oedeuburg uud Siebenbürgen wurden im

Ganzen 116 Zeugen abgehört'). Die meiste» und Hauptzeugen waren

indeß Neider oder persönliche, politische und kirchliche Gegner des

Ermordeten, was man in Rom freilich nicht wissen tonnte; und so

erfolgte denn uutcr dem 14. Februar 1555 die Lossprechungsurtunde

für König Ferdinand und für die Theilnehmer am Mordes.

Ferdinands persönliche Würde, die Ehre seiner Staaten und

die Furcht vor dem Bannflüche des aufgebrachten Papstes geboten

den Cardinal zum „notorischen Vcrrathcr" zu stempeln, der nur die

verdiente Strafe empfangen hätte. Die einseitigen Zeugenaussagen

dienten sodann auch als Basis für das Urtheil der Nachwelt, welche

geschäftig die Verunglimpfung steigerte, bis endlich das Schreckbild

') Ferdinand sagt von ihm in seinem Schreiben U. 4. Aug. 1551: „in

veteri e»t!><>!i<:»,<z»e 8i!<? et rell^Ione nc>8tr» elir!8ti»n» »ieuti äeeet, ennüt»n-

tem et 8« iütiu» gecliü »pn8tnlie»e ot>8erv»ntem «8»e nmnibuüuue, uuiun« >><>8-

«!t, mocli» tum sLlIßinüi« eliri8ti»n»e, au»m »notnritati» »n«8tnlie!le nesenüin-

iwm eo»tr» enrum impu^nntore« neriter 8U8tiner» et promnver«, et quoä <te-

niuue »on min»» in 6ivin>8 ollieii«, uuiim in »!ii» eti»m pii» nnelit>»8 exer-

eenäi» it?l 8e ^er»t et extiiberat, ut boni ti<teli8au« »nti8tit>8 e!>ri8ti»ni muneri

Hon clee88e vI6e»tur".

2) Die Denkschrift bei Bucholtz, Urlundenbanb S. 589 ff,

°) Theile diese« Zeugenverhöres veröffentlichten: ?>-»?, Npi8t. ?rneeru,n

II. p. 383 t?,, Bucholtz, Feld, I. Nd, VII. p. 285, !><>änr»o«!l^, Gölten, tir

I. p. 246, Schnllei, die Verhandlungen von Mühlbach im I, 1551 und Mar«

tinuzzi« Ende p. 3, 4, 6, 7 und an v, Stellen der Abhandlung. Eine vollständige

Veröffentlichung des gesammten Zeugenverhörs mit den beiliegenden Schriftstücken

fehlt; doch wäre dieselbe sehr wünschenswerth, schon darum, weil auch einige

Freunde Georg«, wie z. B. der Abt Di-, Franciscu« v. Klansenburg u. N. ver«

hört wurden,

<) Die Lossprechungsurtunde bei Bucholtz Urtundb, p, 612 ff.
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eines „menschlichen Ungeheuers" und der „schlaue Mönch" alles „sitt

lichen Ernstes bar" heraufbeschworen war >).

Die Folgen der blutigen That rächten sich nicht nur an deren

Vollstreckern ^), sondern sie waren auch besonders traurig für das

Reich. Gleich im nächsten Jahre nach der Ermordung des Cardinals

gericth das Temeser Gebiet bleibend in die Hände der Türken, wurde

durch die Intriguen des französischen Hofes die Königin-Witwe

I s a b e l l a nach Siebenbürgen zurückgeführt, das deutsche Heer geschla

gen und vertrieben, der junge Szapolya als Herr von Ungarn und Sie

benbürgen proclamirt und somit der Plan des Cardinals, Siebenbürgen

sammt Ungarn unter König Ferdinand zu vereinigen, durch die

Schuld der beschränkten rünte- und habsüchtigen Diener dieses Kö

nigs zu nichte gemacht.

Und wie stand es um den von Bruder Georg bekämpften

Protestantismus? Die Lutheraner Siebenbürgens, welche die noch

übrigen Reste getreuer Priester unablässig verfolgten ^), sahen mit Furcht

und Vesorgniß den Eintritt des deutsch-spanischen Heeres in Sie

benbürgen. Mau befürchtete, der Cardiual-Statthaltcr werde sich

dieser Streitkräfte des kath. Ferdinand bedienen, um die Rückkehr

zum alte» Glauben mit Gewalt zu erzwingen. Es scheint, daß in der

That Georg die Absicht hegte, gegen das Luthcrthum energischer

aufzutreten. Wir ersehen dies aus mehreren Maßregeln.

') Die eingehende Darstellung dei verwickelten Zustände und Verhältnisse

Ungarn« und Siebenbürgens, denen der Cardinal auch zum Opfer fiel, bedarf

einer befonberen Abhandlung, die wir uns für eine andere Gelegenheil vorbehalten.

Hier nur die Versicherung, daß alle bisherigen Urtheile über Martinuzzi in

deutfcheu Geschichtsbüchern entschieden falfch oder doch einseitig sind. Unsere Skizze

beruht auf vielfach neuen Grundlagen, welche die ungar, Gefchichtsfchreibung dem

Historiker Michael Hurväth verdankt.

2) Vgl. hierüber den Geschichtsschreiber I»tvüusl^ lib. 17, 191.

') Vgl. den Schutzbrief der Königin Ifabella ääo. 11. Febr. 155N (»p.

Teulsch, Urtundenbuch I, »>-. 68, p. 158—159), worin sie die Geistlichkeit des

Bistritzer District« auf deren Ansuchen fchützt in allen alten Rechten, Freiheilen

und Privilegien, die sie entweder von den ungar, Königen oder von den Vischd'fen

Hiebeubürgens erhalten haben, mit dem Motive: „Unäe uo«, v«I «ti»w «x ti-

>»o!« l)e> bsxiAüiter incliüllt»« »ä tueuäo» et «ouLorvancln» euole»il»üti<!»lun!

p«r«ni!»ru!!> immunitate», Huo r>«r»uii»« iz>«ae e«e!«8iu»ti<:»e Ltuäios!»« et ter-

vsutiu», lib«riu»<zu« H« tr»nc>!iilliiiü n»vnnt «ni» lunetiouibu» »6 pr«p»ß»t><>'

nom verbi eju» e«>:I«»i»«<iue »ne »»»et»«."
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Da mit der Entfernung der Königin Isabel la die Güter

de« Siebcnbürgcr Bischofs wieder frei wurden, so ernannte er vor

Allem in der Person des Klausenburger Abtes I)r. Franciscus,

den die Neuerer vordem aus Muschna und Kisseltin vertrieben

hatte», einen neue» Oderhirten für die langverwaiste Diöcese. Denn

sicherlich lag in dieser Verwaistheit ein Hauptgrund des ungehin

derten Ausbreitens der kirchlichen Umwälzung. Franciscus. war,

so viel man weiß, ein thatkräftiger Mann; dies hatte er wiederholt

bewiesen und beweisen dasselbe auch die Klagen der Sachsen-

Universität vom I, 1544, worin diese sich über ungebührliche

Vorladungen und Verationcn der „Diener des Wortes Gottes"

durch den bischöfliche» Vicar von Karlsburg beschweren '), Mnth

bewies Dr Franciscus auch in dem Zcugcuverhöre nach dem

Tode des Cardinals, wo er geradezu behauptete: „Georg würde

haben ergriffen werden könne», und es würden keine großen Bewe

gungen erfolgt sein" °). Bruder Georg traf deshalb eine vor

bedachte Wahl und i» der erwählte» Person »lochte den Abtrünnigen

ihre eigene Zukunft trüb genug erscheinen.

Auch soll der Cardinal-Statthalter überdies den Befehl er-

theilt haben, die Pastoren und Schulrcctoreu im Dienste der neuen

Lehre auf den Scheiterhaufen oder das Foltcrrad zu legen, die Prie

sterweiber und deren Kinder jedoch der Leibeigenschaft zu übergeben").

Man denke sich deshalb die Freude, als das Lutherthum von

dieser wahren oder eingebildeten Gefahr errettet ward! Der sieben-

bürgische Kirchenhistoriker Hauer meldet in seinem Geschichtswerte

mit sichtlicher Befriedigung die Nachricht von dem Tode des gehaßten

Cardinals, der nun die „Kirche" nicht mehr „verfolgen" konnte^).

Ferdinands Feldherrn aber, welche nuu Siebenbürgen besetzten, un

ternahmen nichts gegen die kirchliche Neuerung. Nachdem auf diese

Art die „Kirche" von dem „Schrecken befreit war", legten die Leiter

der Protestanten Hand ans Wert, um in das verursachte Chaos

') S. Teutsch, Urtundenbuch I. p. 3.

2) Nucholtz, VII. p. 285«), E« sollte nämlich bewiesen weiden, daß der

Eardinal meuchlings getödtet weiden mußte, sonst „wären große Bewegungen zum

Verderben der christlichen Ncligion und jener Reiche erregt worden".

') Hauer I. o. p. 215: . . , , „et uxor«» pn»to,uin cum liksrin, yuoä

»ä »r«tr» »äi^sr« v«!il, minHd»t>ir".

«) Vgl. H»>>«r !. ". p. 216.
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einigermaßen feste Ordnung zu bringen. So hielten die unga«

rischeu Dissidenten gleich im nächsten Jahre zu Bercghßäß einen

Eminent, auf welchem sie die (kath.) Lehre vom Sacrament des

Altars, die Ohrenbcichte verwarfen und öffentlich verdammten; dafür

alier um so besorgter waren, die Einkünfte der Minister vor Ein

griffen und Schmälcruugen sicher zu stellen. Die Herren Reformer

bedachten überall fein säuberlich „das vom Altare leben" und setzten

stets fest : „Wnistro laboranti »uliveuiii ä«beat" '),

Iu demselben Jahre hielten auch die sächsischen Prediger eine

Synode zu Herrmaimstadt, woselbst sie den Hermannstädter Pastor

Paul Wiener zum Bischöfe oder Superintendenten erwählten und

zugleich auch sonstige Vorschriften über geistliche Dinge feststellten °),

So war denn die lutherische und calniuistische Lehre in Ungarn

und Siebenbürgen zum Siege gelangt und zwar so mächtig, d»ß

am Ende des 16. Jahrhunderts die kath. Kirche beinahe gänzlich in

Ungarn erlöscht war. In einem Rundschreiben an die europäischen

Fürsten und Völker 6äc>. Kaschau, 16. Juni 1606 erklären die Re

präsentanten der res. Kirchen feierlich, daß in Ungarn nur mehr wenige

Katholiken leben und auch diese nicht öffentlich, sondern nur priva

tim in den Häusern ihren Gottesdienst abhalten').

Die katholische Kirche Ungarns verdankt ihre Restauration der

berühmten Periode Leopolds und der Kaiserin Maria Theresia und

ist vorzugsweise das Werk und Verdienst des Jesuitenordens und

des diesem Orden ungehörigen Cardinal-Primas Peter Päzin»»,

dessen Bemühungen es gelang, den größten Theil des hohen Adels

in den Schooß der Mutterkirche zurückzuführen. Einen sehr mäch

tigen Hebel hierbei bot die Pflege der magyarischen Sprache und

Literatur von Seite des katholische» Clerus, woraus abermals her

vorgeht, daß bei der Reformation nicht so sehr religiöse als viel

mehr politische und nationale Motive gewirkt haben.

>> Idiä, p. 216,

2) Idi<1. p. 217.

°) „8unt e!i»m n<11>>!<:, »«<? p»u«i, puntiüei»« »«u p»pi8ti«»e i'«!lßin!>>»,

n,ivl»!iü m»ßi» nunm nun!!««, in nrlvuti« »«llibn« »n»m rsli^inuem eie,cei>-



XI.

Zur achtzehnten 8iicularseier des Martyriums

Petri.

i.

Neue Untersuchung über den Episkopat und den Martyrtod des

heiligen Petrus in Rom.

Von Dl. I. Ginze!, Domcapitular in Leitmeritz.

Es war eine in der ganzen christlichen Welt der ersten Jahr

hunderte allgemein bekannte und bis ins vierzehnte Jahrhundert der

christlichen Zeitrechnung unbestrittene Thatsache, daß der Apostel

fürst Petrus in Rom das Evangelium gepredigt und daselbst den

Martyrtod erlitten habe ').

So wenig diese Thatsache selbst von den gewiegtesten protestan

tischen Kirchenhistoritern der neuen und neuesten Zeit in Abrede ge

stellt wird, so sehr gehen die Ansichten der Gelehrten über die Zeit

auseinander, in welche der Beginn, die Dauer und das Ende der

Petrinischen Wirksamkeit in Rom fällt «).

Wenn die Gegner der römischen Kirche endlich auch zugeben,

der Apostel Petrus habe seinen Lauf als Martyr in Rom geendet.

') Die Zeugnisse des kirchlichen Alteithum« für diese Thatsache habe ich

unter vorzüglicher Rücksicht auf die von Dr. Naur in Tübingen und vr,

Mayerhoff in Berlin gegen dieselbe gemachten Angriffe gewürdigt in Pletz's

Neuer Theol. Zeitsch, XI. Jahrg. Wien 1838. 1—3 Hft.

2> In meiner an dem genannten Orte veröffentlichten Abhandlung „über

den Eviscovat Petri in Rom" hatte ich, »n die Resultate der Untersuchungen Dr.

Anger'« über die Chronologie der Apostelgeschichte mich anschließend, kein der

kirchlichen Tradition über den sünfundzwanzigjahrigen Episcopat Petri in Rom

günstige« Ergebniß gewonnen; eben so wenig als vr. W indischmann in seinen

Vinäioi»» ?etrin»s. Il»ti»b. 1836, der ebenslllls meisten« Dl. Anger gefolgt war.

Oeft. Vielteli. i, l»thol. Theol. VI. 29
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so widersprechen sie aufs Entschiedenste der Behauptung, der Fürst

der Apostel sey jemals Bischof der römischen Kirche gewesen.

Der katholischen Wissenschaft ist daher die Aufgabe geworden,

den Satz der kirchlichen Ueberlieferung von dem Martyrtode und

dem fünfundzwanzigjährigen Episcopate des Apostelfürstcn Petrus

in Rom gegen die Einwendungen alter und neuer Gegner zu be

gründen und zu erhärten.

Dieser Aufgabe suchen wir gerecht zu werden, indem wir im

Folgenden erörtern, wann Petrus in Rom gewirkt und da>

selbst den Martyrtod erlitten hat, und nachweisen, daß

derselbemit Beginn seines apostolischen Wirkens in

Rom seinen bischöflichen Stuhl daselbst aufgeschla

gen hat.

1.

Wann Petrus in Rom gewillt und daselbst den Martyrtod erlitten.

Es fehlt keineswegs an solchen Berichten des christlichen Alter-

thums, welche uns zuverlässige Kunde geben, wann der Erste der

Apostel nach Rom gekommen und daselbst am Kreuze gestorben sey,

Ein eben so ausführlicher als glaubwürdiger Bericht hierüber

liegt uns in der Kirchengeschichte des Eusebius') vor. Im II.

Buche dieses Werkes, dem XIV. Hauptstücke, welches Eusebius selbst

„De ?stri ^^ostoli ^raedieatioiie in urde lioma" überschrieben

2) I5u8ebiu» (^ae^reae l>lllae8t!uae Nni8ll0pu», in »erinturi« Hivluiz

8tuäic>8i88lmu8, et didliotüeon« äiviuae «um ?amuui!c> martvre äiü^enti««!-

UÜI3 uervezti^ator eäiäit iutmit» Volumina, De <zuibu8 u»ee »Hut: lÄ»^kXuch

«üoael^c»; lidri vißinti, IÄ«^5Xixis; ^«^«^x^uis? lidri <^u!n6eeiin. 6:»f»vli»i libri

nuinHue. üec:Ie8ia»ti<:Ä,e lliztnri»« libri üeeem. Olironiearum oanouum

omuimoäum Iii8to!-i»m, et enrum cniio^v, Lt 6e NvauFelioium äiaplieiii». I»

I»»illiu Ilbri äeeem, et ouutrll ?arpbvrium, <^ui enäem tempore 8eriKel>Ht in

Zleil!», ut ^uiäl»m nut»nt , Ilbri trißlnta, äe c>u!bu» a<I me vl^inti tüntum

perveueruut. 'Iu?:ixi3v librum uuum; '^«Xo^i»; prc> Ori^iue lidro» «ex, l)«

vit» ?amnb!II libro« tre». De ^lartvribu« all«, opuzeul», Ltiu (ÜI^, ?8»Imu« eru-

äitizzlma» eommeutaric>8, et mult«, »lia, ?Ioruit maxime 8ub t?«n»tautinc> Im-

peratore et (!au8t»ntio; et od amieitiam ?ampbili murtvii» ab eo eoßllomen-

tum 8ortitu8 e»t. Hiei-ouvmu» 6e ser!ptoribu8 eeeleziaztiei», <ü»p, I/XXXI,

Oz>n. 8. Uieronvmi eä. ülauriuorum ?<>m IV. ?ar» I. I>»ri8 1706. eol. 122,
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hat '), lesen wir: „8tatim er^o vraestißiator ille c^uem äiximu»

(8imon ma^u»), clivinae iuoi» insrierat« ^uoäam »ulenäore

peroulsu», simul at^ue in ^uäaea a ketrn Aposteln eouviotus

«8t, omniac^ue e^u« malilillia natetaeta, 1ouFi88ime tran8 mare

lu^am arririuit, al? orieuti8 partil»u8 aä oocasnm proleetu»;

nec^ue aliter »s libere et ex auimi 8ui nententia vioturum esse

»peravit, tanäem aä urliem Itomam äelatu8, oz>e atyue aä^su-

meuto 8ut>8iclenti8 iliiäein 6aem«ni8 lirevi ooii»tu8 8U08 tan-

tonere vromovit, ut illius eivitati8 liomines ei tan^uam Dec»

»tatuam oolloearint. 8eä naee nou 6iu ex voto illi üuxeruut.

<üonke8t!m enim in8i8 <ÜIauäii ^u^usti temvorit>u8 uenizna

et elementi38ima Dei Providentia fc>rti88imum et Maximum in-

ter Hv08tolo8 ketrum, et virtuti8 merito umnium vrineinvm

a« natrouum Itumam aäver3U3 illam ^eneri3 numani ladem

ao p68tem veräuxit. <Hui tanc^uam 8trsnuu3 äivinae militiae

öuetor eoe1e8tit>u8 armi8 muuitus, prstio8am illam 1uei8 intel-

Ii^it>ili8 meroem ad oriente aä eo3 c^ui versu» oeea»um nadi-

tabant, äetulit; lueem io»am et »alutarem meutit>u3 äootri-

uam, reAnum 8ei1ieet eorum eis anmintianZ").

Aus diesem Berichte des EusebiuS tritt uns denn hell und

deutlich die Thatsache vor das Auge, daß die göttliche Vorsehung

den Petrus, den thattraftigsten unter allen Aposteln, unter der

Regierung des Kaiser Claudius nach Rom geführt habe,

als daselbst der Magier Simon sein Unwesen trieb, damit durch den

Fürsten der Apostel das Licht der evangelischen Wahrheit zuerst aus

dem Oriente zu den Völkern des Abendlandes gebracht würde.

i) Heurillü» V»I«»ius, »unntntioue« in iuäiusin oapitulollim Ni»tor.

eecil. Lü8«dü O»««»r. (i!n»«I,ii di»t. «<:<:!. e6. V»Ie«ii iluzuut. 1672. p»ß. 3).

8uI«bÄi>t nutiyui »eriptoie« Huri» »ui» inäieeiu «»pituloluui prllsü^ele . . , lä

»utem äunbu» mnäi» pl»««t»r« «on»ll«v«r»üt. tfani »ut nmuium »imul übra-

l-um OlipituI» univer»« operi pl»epnned»ut, »ut »iußuli« lidri» titulo» enpitu-

InlUiü plueü^ere »<,Ieb»nt, ut iu Nigwi-i» eec:Ie»I»«ti<:» leeit llu»ebill» uo»ter,

Heczu« «»im äubit»uä>uu «üt, <zuln Luzebiu» ipz« no» inäie«8 »eu litulu» e»-

pituloi-uii! eonipo«uelit, et !>i»tc>ri»luni »u»luin libii», »iout Knäi« leßuntur,

plaeuot»verit. Oert« c>b««i-v»l« lioet, in i«ti» enpiwl!» »empei Lu««bium ä«

»» ip»u luc^ui in priiu« ner«ouu ete.

') Lu««bii r»mpuili lli«wr, seel. sä. V»Is»ii >Ioeulit. 1672, toi.

PAß. 52.

29»
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So ausführlich und umständlich dieser Bericht ist, so glaub-

würdig und zuverlässig erscheint er. Denn, wenn auch der Bischof

Eusebius v. Cäsarea in Palästina sein kirchengeschichtliches Werk erst

in den zwei ersten Decennien des 4. Jahrhunderts schrieb, so trägt

doch dieses Werk durch alle zehn Bücher hindurch ein wahrhaft histori

sches Gepräge; indem Eusebius bei den einzelnen von ihm berich

teten Thatsachen die Gewährsmänner zu nennen nicht unterläßt, aus

deren Ansehen hin er dieselben seinem Werte einverleibte; das so

nach als die erste Geschichte der Kirche einen außerordentlichen

Werth hat, der um so höher anzuschlagen ist, als viele Schriften,

aus denen Eufebius schöpfte, längst nicht mehr vorhanden sind.

Daß der Vater der Kirchcngeschichte aber insbesondere Alles

und Jedes, was er im II. Buche seines Werkes aus dem Leben der

Kirche erzählt, nur aus älteren Quellen entlehnt habe, bezeugt er

selbst, indem er am Schlüsse der Kapitelüberschriften dieses Buches

Clemens von Alerandrien, Tertullian, Iosephus und Philo nennt,

aus denen er geschöpft '), und im Vorworte zum II. Buche schreibt!

^^un« v«ro Huas post adsoengionein sZervatoris) gukseeuw

sunt, in noo linro äispioianius, partiin 6x sacris litsris petita,

partim stillm ex aliis inonninentis, Quorum 8uo looo ao tem-

pnre rusntionsin taoturi guiuus" ^). — Und in der That fühlt

Eusebius für da« im 14. und 16. Capitel des II. Buches Erzählte

als seine Gewährsmänner Clemens den Alexandriner und Pap ins

von Hierapolis auf, mit den Worten: „lieksrtur iä «, lüleinsnte

in 8sxt« Institutionnrn lidro. <üui testi» etiain aooeäit kapia«

Hisropol^tann» üpiLcopn»" ^).

Gegen die Erzählung des Eusebius von der Ankunft Petri in

Rom unter der Regierung des Claudius, zur Zeit, da der Magier

Simon daselbst sein Unwesen trieb, steht I)r. Baur mit der

Behauptung auf: die Anwesenheit des Magiers Simon, welche die

Anwesenheit des Petrus nach sich gezogen haben soll, und die ganze

x«l chix<ov«;' >. «. Nota Iiuno libruiu Ä nnlii» eolleetuiu «»»e ex Lleiueuti«, ^«l-

tuliani ^o»«plii 2« ?liiluui» »Llipti» I. «, p. 36,

^) NuseKii l>i»t, «<:<:I. «6. e, p. 37,

°) II<i<iem p. 53.
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Scene in Rom sey eine bloße Fiction'); Simon sey nie in Rom

gewesen, denn was von seinen Zauberkünsten daselbst gesagt werde,

sey aus Mißverstand der Aufschrift einer Statue entstanden, und

das Auftreten Petri sey nur um des Simon willen ersonnen wor

den; da nun dieser nie in Rom gewesen, falle auch hiemit die An

wesenheit Petri daselbst in Nichts zusammen.

Daß die von Eusebius aus älteren Urkunden geschöpfte Er

zählung von der Anwesenheit des Magiers Simon in Rom unter

Kaiser Claudius leine Fiction, sondern eine höchst beglaubigte That-

sache sey, wird sich aus Folgendem ergeben.

Wer immer den Bericht der Apostelgeschichte VIII, 9—24

über den Magier Simon zu Samaria liest, und wie Simon Pe

trus sich gegen die unfromuie, gottesräuberische Gesinnung desselben

erhebt, verlangt nach weiterer Kunde über den Zauberer, und kann

sich des Gedanken« nicht entschlagen, diese beiden Simon dürften

noch einmal einander gegenüber treten. Was der christliche Leser

der Apostelgeschichte ahnt, hat sich wirklich erfüllt. Den Mann, der

mit seinen Trugkünsten das Volk von Samaria so lange berückt

und verführt hatte, litt es, seit dort der Glaube unter Zeichen und

großen Wundern Eingang gefunden und nachdem ihn Petrus ent

larvt hatte, fortan in Samaria nicht mehr. Die gewaltige Hand des

Petrus wie aller Verkünder des Glaubens fürchtend wendete er sich

dorthin, wo als in der Metropole des Heidenthums, nach Tacitus:

„cunetH uuäic^ue atrooia «,ut puäenäa eontluuiit eelebrantur-

yue", und die Zauberei ihren Hauptsitz hatte. Er trat in Rom

unter der Regierung des Claudius auf, und zwar mit solchem Er

folge seiner Zauberkünste, daß er dort als Gott verehrt und als

solchem ihm eine Bildsäule gesetzt wurde. Für diese Thatsache führt

Eusebius in seiner Kirchengeschichte II, 13 den Martyr Iusti-

nus als Zeugen mit den Worten auf: „Interea oum ^am tiäes

Lervaturis uostri ^esu (üliristi udic^ne äitluss, esset, Kostis Fe-

neris iiumani re^iam Urdem sibi oeourillre satÄFeus, Limo-

nem illum, 6e yuu superius äiowm est, eo äestinat. OHu8

') In seiner Abhandlung: Die Ehiistuspartei in der torinth, Gemeinde,

der Gegensatz de« Petrinischen und Pauliuischen Christenthumes in der ältesten

Kirche, der Apostel Petrus in Rom, Tübinger Zeitschrift für Theologie 1831.

4, Heft S. 143 ff.
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nosarü» artiliU8 auxilium atc^u« onerain »uaiu ooiulnoäü,»»,

Äuilllos eorniu c^ni liomaL ä«^elia,ut) in errorsm iuänotos zidi

luü,rioip»vit. 1e»t»tur iä ^U8tinu8, c^ui non vrooul aii ^r>u-

»tolorum tsmvoribu» iuter rsli^ioui» udZtra« «eotatorL» lu»-

xiin« üoruit... Hi« i^itur in prior« ^olo^etico, c^nem nrn

nostra, äootrina »ö Irnnsratorem ^ntouiuuiu eonsoripsit, »ic »it:

?o»t Domiui uostri in ooelum a,8C«n8um, inc^uit, illlini88i 8uut

H äaeiuoue uominen ^uiäam, c^ui »s äeo» «880 äioerout. Huos

quiäsra noinine» tantum al»68t ut pergeouti »iti», <^uiu potiu«

nikxiuu» Qvnoriuu» at?Loi8ti8. Nx Ü8 tuit Limor» ^uidaiu 82,ma-

rit^uu», ortu» ex vieo c^ui Oitton äioitur, c^ui vrineinatn (ülau-

äü ^ußusti, oum usr unsratiouerQ äasmonuni uiulta mazioae

arti» illiraonla, in Uroe vestra, c^iiÄ,« Iluvsrii ea^nt est, säiäis-

»et, Den» «, vol)i» est iillnitu», »tatu^m^us illi rierinäs »o äe«

V08ui8ti8 in insul», l'iuerina intsr cluo8 n«nte8, eniu li2,o in-

8orintione: ßimoiii Deo Lauoto" ').

Was Eusebius hier aus der ersten Schutzschrift des Iustinus

als Beleg seines Berichtes über den Aufenthalt des Simon in Rom

unter der Regierung des K. Claudius beibringt, findet sich wirklich

in der sammt anderen Schriften des Iustinus auf uns gekommenen

I. Apologie desselben o. 26"). Weil die Echtheit derselben von

jeher allgemein anerkannt wurde, unterlag die von dem christlichen

Schutzredner angedeutete, den Magier Simon betreffende Thatsache

durch 15 Jahrhunderte nicht dem geringsten Zweifel. Aber — unter

Papst Gregor XIII. im I. 1574 wurde gerade auf jener Tiberinsel

zu Rom eine Säule mit der Aufschrift „8eruoui 8auou veo

l) Lu»«dii Iiiztur. eee!, «6. elt. p, 50.

XX«u3Inu li«!^«^»; 8i« i^sg ^«v cvep^oüvrcov 3«i^»v«v ^vv^; 3uv»^ei; ^»l^i»;

^,»^>x»? 5v ^^ ??»Xe^ ü^v ^«siXIZl '?«^ üc«? c^n^^l!^ x»l »v3^l»vrl 7i»p' ü^«v

-slfupiov, ^!0V i?i^si»f^v 's<l>^,»ix»iv 1«UI^V ' ÜH>lli!>I /Xlili !)>I lilü. Und noch

mal« o. 56 erwähnt Iustinus der dem Simon von den Römern unter Claudius

durch Aufstellung einer Bildsäule erwiesenen göttlichen Ehren mit den Worten:

li»i 7«s! 7I»?' Ü^,?/, <!>? ?:s>nefi^!v, iv I?j ß«üiXl8i '?lö^7> inl KX«u3lnu Ii»!iif»;

^lv6^ll^«? i Xl^,<ov x»i i^v lc^»v ?^xX?^nv x«u i'ov 3^<^nv 'I'nu,«!«'/ l!; -r»?»5?«

xül^lTiX^ltin, w? 8cn« Vl>^!,!?^^<xl, x«t «v3f>l»v^i, <!>; i»u; «XXou; n»p' l>^,?v ?i^<o-

>l. 0. ^, Ll2uuin». lüäiti« »Itsrn. Loun»s 1860. p. 19 «t 46,
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l'iäio ßaorum" gefunden'), und seitdem ist — wie selbst Hefcle

im Freiburger Kirchenlericon V. 93? und X. 155 meint — „wahr

scheinlich, daß Justin gerade dieses Denkmal im Auge hatte, und

die sabinische Gottheit 8emo 8auou» mit seinem berühmten Lands»

mann Simon Magus verwechselte." — Gegenüber dieser, wie uns

dünkt, sehr unkritischen Bemerkung müssen wir uns auf Entschie

denste für die Wahrheit und Verlässigkeit des Iustinischen Berichtes

erklären, denn jene Bemerkung enthält eine offenbare, dem berühmten

christlichen Philosophen und Apologeten angethane Unbill. Dem

hochgebildeten Justin us'), der durch lange Jahre seinen bleiben»

den Aufeuthalt in Rom hatte, der alle Götter und Halbgötter des

römischen Heidenthums kannte, soll der sabinische Gott 8emo 8auou8

') L» nutem inseliptio — schreibt Dr. Braun in s. eben genannten

Ausgabe der Apologien des Iustinu» z>. 107 — »uuo 1574 in liberiu» iu»ul»

repert», c>u»e<zue b»b«tur in M2ximn illu rerum »ntiuunrum tb«8»uro V»tieouc>,

in baee oouoept» «8t verb»: Lüildlll

8LX rozirNiiiL. 8. ?. I?.

coi.. zlU88IH,KU8

«HUM^ULll^HI.18

OL0U«

VWLXI'HI.18

i>0«U«. VL0I^.

') ^U8tinu8 ?!n!««nulm«, b»ditll <zu<>c>iie ?l>ilu8or<l!0luin iueeäeu8, äs

lle»r»oli urde ?»Il>e8tin».e, patre ?ri»oo Laeebiu, pro relissioue Obri8ti nluri-

mun> l3dor»vit, in t»ntum ut H,utonilln i>uo<zue l?i<> et ülii» eju8 et »en»tui

libruru eunir» ^ent«8 «eriptuni ä»ret, i^nnininiam^ue eruei« nun erube8ceret,

et »liuin Nbrum 8ueee«8eribu8 ejii8äe!n ^utouini, ll, luteum« Vern, «t 1^.

^urelio Ooiuluoän, LxZtllt e)U8 et »iiuä Volumen eoutr» ^ente», ubi <le 6»e>

monum quolzue NÄtura äi»nut»t, et nunrtum »<Ivel8U8 ^eute«, eui titulum

praenotnvit ^Xlvvn?; »eä et »liux über äe innn»r<:nlÄ Dei, et »Iiu8 <^uem nl«,e>

nnt»vlt ?»2ltem ; et »Iiu8 6e »niiu», viHloßU8 enutr» ^u6»en8 «ziiem n^bult »ä-

ver«u8 l'rvpnenen! prineiriein ^luä2eurum; 8eü et euntr» llareionein insizni»

vuluinin», c>uorum Ireu»eu» <zun«ue in auint« »äver8u« Iillere8e8 libre ineini-

nit; et »liu» über enntr«, omne» Ii»ere3e8, e»^'u« lüeit mentionen» in »pul»,

ssetieo, nuein äeäit Hnwninn I'io. Nie <zunm in urbe Iloinae b»beret 3!»if>P«;,

et Oeüeentem Ovnienm, c^ui mnlt» »äver8uni (!uri8ti»n<)8 dwzpbemabat, reä»rßus-

ret ?ulo»um et niort^ timiänm, Iuxuril>e<zue et libiäinum 8eet»torem, et »ä «x>

tremuiu »tuäin «j«8 et iu8iäÜ8 »eeu8Äw8 quoä <übri»tiauu8 e88et, pre (ünristo

»Hn^uiueiu luäit. Uieror>viiiu8 äe 8oript. eeel, o»r>. XXIII. I, e. eol. 110.
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(Oviä. I'aLt. 6, 214; I,iv. 8, 20.), der in Rom Vielverehrte, so

unbekannt gewesen feyn, daß er denselben mit Simon dem Magier

verwechselte?! Der gelehrte Iustinus soll so beschränkten Geistes

gewesen seyn, daß er die Aufschrift der dem Saatengotte gesetzten

Säule ,8eiuolli Hauen vso I'iäio 8aoruru" zu lesen und zu ent

ziffern außer Stande, sich eingebildet habe, sie laute „8imoiii Den

8a,uoto?!" Wer den christlichen Weisen Iustinus nicht zu einem

ganz unwissenden, oberflächlichen und beschränkten Kopfe machen

will, kann nicht von ferne an die Möglichkeit einer Verwechslung

des Götzen 8sluo 8anou8 mit dem Zauberer Simon bei Iustinus

denken. — Wenn man aber vollends erwägt, daß Iustinus in einer

an den Kaiser Antoninus Pin« und den römischen Senat (wahr

scheinlich im Jahre 138) gerichteten Schutzschrift für die Sache des

Christenthums des Zauberers Simon aus Samaria, seines Auftre

tens in Rom unter der Regierung des K. Claudius, und der ihm

gleich als einem Gotte erwiesenen Ehren wiederholt (oap. 26 und

56) nicht etwa im Allgemeinen erwähnt, sondern umständlich zum

Erweise seiner Behauptung auf die dem Simon gesetzte Statue, den

Standort derselben zwischen zwei Brücken über der Tiber, und auf

die lateinische Inschrift derselben hinweiset, so kann man an der

Verläßlichkeit des von dem Apologeten Beigebrachten, als einer über

jeden Einwand erhabenen Thatsache, keinen Augenblick zweifeln.

Iustinus hätte die Sache des Christenthums wahrlich sehr schlecht

vertreten, wenn er seine eigenen Träume und Fabeln dem Herrscher

des Reiches und dem Senate Roms als vor ihren Augen stehende

Thatsachen hätte einreden wollen; denn dieser fabelnde Schutzredner

wäre mit vollem Rechte dem öffentlichen Hohne preisgegeben worden ').

') Für die Verlässigteit de« Iustin'schen Berichte« sprechen noch weitere,

in den „historisch-politischen Blättern" 47. Bde. München 1861. S. 586 ff, hervor»

gehobenen Umstände: „Die Annahme, welche den Cult de« Semonen auf die Tiber«

insel letzt, gründet sich nur auf die Voraussetzung, daß die Inschrift auch da

gestanden habe, wo sie gesunden wurde. Diese Voraussetzung ist durch lein Zeug»

niß der Alten begründet; nach ihnen standen auf der Tiberinsel nur die Tempil

des Aesculap, de« Faunus und Jupiter; ein Sacellum der Sancu« wird von

ihnen auf der Tiberinsel nicht erwähnt, wohl aber auf dem Quirinal. Dort wurde

auch das zweite Denkmal (mit der Inschrift 8«,u«to 8»uec> 8eiuuiil v«u IM»

8»orum, Ueouria 8aeel<!<)tiim Liäeulllliuiu N«<:>ip«l»ti» Veeti^»1ibu») gefun»

den, welches die Bidentalen dem Semonen Sancus setzten. Die Vermuthung

spricht dafür, daß beide gleichzeitig gefetzt wurden, denn sie ergänzen sich bezüglich
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So ist denn das Auftreten des Simon aus Samaria zu Rom

unter K. Claudius, das auch von Iren aus bezeugt wird'), eine

unwidersprechliche Thatsachc, so wie nicht minder das von Eusebius

berichtete gleichzeitige Auftreten des Simon Petrus in der Welt-

Hauptstadt, welcher ausgerüstet mit der Kraft Gottes dem Treiben

de« vom Glauben abgefallenen Zauberers und seinen Teufels tünsten

dort ein baldiges Ende machte °).

ihre« Inhaltes. Die Curie der Nibentalen setzt dem Halbgott ein Denkmal,

«eil sie die Ausgaben für den Gottesdienst wieder eingebracht hat; ihr fünfjähri

ger Decurio Musfianu« laßt die« Dentmal »uf seine Kosten setzen, deshalb seiner

besonders Erwähnung gefchieht.,. Der Eult de« Semon Sancu« war ein noch

unter der Herrschaft der Könige eingeführter, er tonnte in Rom nicht unbekannt

seyn; sollte ihn auch Justin nicht gekannt haben, fo mußten doch die Mitglieder

der christlichen Gemeinde in Rom von ihm Kenntniß haben. Die Beschaffenheit

der Apologie Justin'«, die für den Kaiser, den Senat und da« römische Volk be

stimmt war, macht es nun sehr unwahrscheinlich, daß diese Schutzfrist für die

Christen nicht den Mitgliedern der Gemeinde in Rom vor ihrer Ueberreichung

mitgetheilt worden fey, uud diese eine in ihr wiederholt enthaltene un

richtige Behauptung gänzlich übersehen hätten... Dem Berichte Justin«

gemäß war dem Magier eine wirtliche Bildsäule (»vZpi»?) errichtet worden;

der auf der Tiberinsel ausgegrabene Stein war aber nach Baronius von anderer

Beschaffenheit: pr2«8«l«rt I»pi» ip»e dn»im, »uper yuoin 8tlltn» In<:»tH «88«t, »eä

eiiyu»; nee onim cum valüe »UAU«t2 8it eapÄx fui«»« viäetur »liouiu» »imu-

!«eri uumaua« »t»tu»« »imili»,

l) H,äv«i'»u« b»e!-e««8 I. I. «. 23. Gegenüber den alten Gewährsmännern

Iuftinus und Irenäu« erscheint die Angabe bei Hmdi-aniu», öluiiinu«, 0?-

lüln« v. Jerusalem, ?l!il»8triu8, ^Uß!i8tiuu8, <^»88I2NU8, snlpiliu» 8«v«ru» und

Tl>«o<!c>retu», da« Zusammentreffen de« Petru« mit dem Magier Simon in Rom

habe unter der Regierung de« Nero stattgefunden, minder verläffig.

') Nu8«dju8 bi8to>-. eoel. II, 15: Iziwr ouni v«i äoctrina LnmÄno»

»Hventu »uo i!Iu8tr»8»«t, 8iinaui8 <^uiä«iu vi» 2« poteuli» eum ip»u »imul

»uotore brevi exztiuüt» Ätc^u« üelet» «8t («ä. L. p, 52). Der fchmucllofe, nichts

als dies Wenige besagende Bericht de« Eusebius bewährt sich — abgesehen von

den für die Wahrheit desfelben namhaft gemachten Zeugen — durch feine Ein

fachheit als historifch — gegenüber den Fabeln in den Clement inen und den

Constitutionen der Apostel VI, 9, welche Eusebius ohne Zweifel kannte. —

Wenn I. Ellendorf — um auch diese« Manne« zu gedenken, der nur au« der

Absicht den Aufenthalt und Episcopat Pelri in Rom bestritt, um den Primat des

römischen Stuhl« läuguen zu tonnen — in seiner Schrift: Nr. ljint«rim vapulan»

»der Revision der Frage: Ist Petru« in Rom und Bischof der römischen Kirche

gewesen? Darmstadt 1843. S. 23 schreibt: „Allein de« Eusebius Zeugniß wird

noch mehr heruntergebracht durch da« Zeugniß de« Justin«« und de« Irenäu«,

die wohl von der Gegenwart de« Simon Magus zu Rom unter Claudius reden,
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Da Kaiser Claudius vom 24. Jänner 41 bis 13. Octobei

54 n. Chr. regierte, so fragt es sich um die nähere Zeitbestimmung,

w welchem Jahre des K. Claudius Petrus nach Rom gekommen

sei. Auch diese Frage beantwortet der Bischof Eusebius von Cä

saren, indem er in seinem Chronicon, das er vor seinem tirchen-

geschichtlichen Werte verfaßt hatte, das zweite Jahr des K. Clau

dius als die Zeit der Reise des Petrus nach Rom angibt '). Un

streitig stammt diese Zeitbestimmung, für welche Eusebius und Hie-

ronymus eine ältere Quelle nicht nennen, aus der Ueberlieferung

der römischen Kirche, welche auf das Verlässigste bezeugen konnte,

nicht nur daß, sondern wann der Apostelfürst sie gegründet, und

wie lange er das bischöfliche Amt in ihr inne gehabt habe.

Die historische Kritik wäre nur dann berechtigt, die vorlie

gende Angabc zu verwerfen, wenn die Reise des Petrus nach Rom

im zweiten Jahre des Claudius in Hinblick auf die durch die

Apostelgeschichte festgestellten Thatsachen unmöglich oder unwahrschei»-

lich erschiene. Dies ist aber so wenig der Fall, daß vielmehr Petri

Reise nach Rom im zweiten Jahre des Claudius mit dem Berichte

der Apostelgeschichte XII, 3—17 im vollsten Einklänge steht.

Die meisten Gelehrten setzen die Gefangenschaft Petri zu Je

rusalem in das Todesjahr des Königs Herodes Agrippa, d. i. ins

Jahr 44 der christlichen Zeitrechnung — aus keinem anderen Grunde,

aber mit keiner Sylbe de« Kampfes des Petrus gegen denselben erwähnen, wie

beide, namentlich Iustinus, doch thun mußten"; so ist ihm zu erwiedern, daß

da« »i^uluentum » »llentio ein sehr verbrauchtes, von der Kritik gewichtlos er

klärte« Beweismittel sey, und Iustinu« wie Irenäus, wenn sie des Petrus bei

Erwähnung de« Simon Magu« hätte gedenken müsse», dies sicher gethan haben

würden, und aus ihrer Nichterwähnung des Petrus daher folgt, daß sie seiner

dort nicht gedenken mußten.

') ^unu »eeuuäo OI»uäii ?etlU8 Hpoztolu«, eum primulu Hutio-

ebeullin lun<la»8«t eeele«i»m, Ilom»m piotieizoitus, udi evan^eliuin pi-üsllio»»»

vl^iiit! czulnyu« »nni« ej>i8ä«m urbi» epi»enpu8 pelgeverat. Und Nieron/-

mu» <le 8«ript. «eol. eap, I: 8imun ?«tru8 ?r!n<:er<8 Hr>08t<ll<>rum, r>n8t epizüo-

zültuiu H»ti<><:t>«i!«i» eoele»!»« , . geLuud« (ü»u<!ii Imperutnrig »nun »6 expuz-

n»u6uiu 8iinc>ne«> wa^um Iinm»!u p«rr«xit, ibic^us »uui» vi^Iuti <zniucsu« e»t!>»'

är»in «»oklälltalein lenuit, U8<zu« aä ultimum »uuum Iferouis, iä «8t, äeeimuw

«^uartum. ^ <zuo »Nxu» «ruei, mart^ii« oor«n»,tu» «8t, eapit« »6 t«rram vor«»,

«t iu »udlim« peäi!»i8 elevati» , »88«!-eu8 8« inäi^uum l>ui 8ie eruelü^blewr

ut Oami>iu8 8UU8... 8epu!ti» Lomn« in Vl>tio»uc>, iuxt» viam triumpd»Iem,

toti«8 orbi« venerlltiuu« c«I«br»tur I, o. eul. INI.
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als weil die Apostelgeschichte in demselben Oap. XII. wie die Ein

kerkerung des Petrus, so auch den Tod des Herodcs, der nach Io-

sephusFlavius im I. 44 erfolgte, erzählt. Ich war beider ersten

Bearbeitung des Gegenstandes (Plctz, neue theol. Zeitschrift XI.

Jahrg. 1. Bd. S. 70 ff.) vorzüglich auf die Autorität Angers

hin, dieser Ansicht beigetreten, finde mich aber bestimmt, die Gefan

genschaft des Apostelfürsten nicht in das letzte Jahr, sondern in die

erste Regierungszeit des K. Herodes in Inda« und zwar (mit Dr.

Bücher, Oesterr. Viertcljahrcsschrift für kath. Theologie II, Jahr.

4. Heft S. 578 f. und 595) ins Jahr 42 zu fetzen, und zwar aus

folgenden Gründen. Es war dem Herodes Agrippa, sobald er vom

Kaiser Claudius nach dessen Regierungsantritt (24. Jänner 41) als

König von Iudäa eingesetzt war, darum zu thun, sich bei den Juden

in Gunst zu setzen — ut plaoerot ^uäaei», wie Apostelg. XII, 3

bezeugt. Den Beifall der Juden konnte er durch nichts so sehr und

sicher gewinnen, als durch Verfolgung der Kirche. Sollte er uun

Jahre haben verstreichen lassen, ehe er nach diesem Mittel der Volks

gunst griff? Gewiß nicht; vielmehr legte er sogleich nach Antritt

seiner Herrschaft in Iudäa Hand an Glieder der Kirche, ließ dann

den Apostel Iakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwerte

hinrichten, und da dieses Vorgehen wider die Kirche den Juden, wie

er vorhergesehen und beabsichtigt hatte, gefiel, auch den Petrus

greifen und in Banden legen. Daß Lucas in demselben Oari. XII.

dies Alles und den Tod des Herodes erzählt, ist so wenig ei»

Grund, diese Begebenheiten in ein und dasselbeIahrzu setzen,

als die Apostelgeschichte das Gepräge einer fortlaufenden chronolo

gischen Darstellung der in ihr erwähnten Thatsachen und Ereignisse

au sich trägt. In ihr ist vielmehr der Pragmatismus vorherrschend,

der die zu einem historischen Gesammtbildc gehörenden Züge zusam

menfaßt, sie mögen noch so sehr in Raum und Zeit auseinander

liegen. Wie die Apostelgeschichte in dieser pragmatischen Methode

die Prophezeiung des Agabus von der großen allgemeinen Hungers-

noth unter Claudius, die Sammlung unter den Christen zu An-

tiochia und die Ueberbringung dieser Liebesgaben nach Jerusalem

XI, 27—30 zusammeufaßt, so auch im XII. Oap. Alles, was sich

auf die durch den Herodcs der Kirche bereitete Verfolgung bezieht,

wozu nothwendig der den Wüthcrich treffende Todesstreich durch

den Engel des Herrn als Schlußbild gehörte. Uebrigens ist die
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Aneinanderreihung der Begebenheiten im XII. (ü»p. der Apostelgeschichte

so gehalten, daß selbst ans ihr unschwer zu entnehmen ist, es seh

mich der Einkerkerung und Befreiung des Petrus eine längere Zeit

bis zum Tode des Herodes verflossen ').

Das Jahr 42 n. Chr., mit welchem das zweite Jahr bei

Regierung des Claudius, beginnend am 24. Jänner, zusammenfällt,

ist es, in welchem Petrus, aus der Hand des Herodes befreit, Je

rusalem verließ und anderwärts hin sich begab"). Es war

jetzt gerade auch die Zeit der zwölf Jahre seit dem Tobe des Heini

im I. 30 verflossen, während die Apostel nach dem Befehle des

Herrn sich aus dem Iudenlande nicht entfernen sollten; wie der zu

Ende des zweiten und Anfang des dritten Jahrhunderts blühende

kirchliche Schriftsteller Apollonius') berichtet").

Nach Ostern des Jahres 42 n. Chr. war das nächste Ziel der

Reise des Petrus nach der Hauptstadt Syriens Autiochia, wo be

reits (Apostelg. XI, 19—26) eine große Menge aus dem heidni

schen Volke den Glauben angenommen hatte. Es galt hier ein

') Siehe hierüber die Bewertungen von Foggini in s. gelehrten Buche:

„De rom»i>o äivi ?etri itiusre et epi8eupl>tu esiisyue »ntiHiiizgimi« imÄFiuidll»

exereit»tic>ne« KiLtarien-ei-itie»«. H^uetore ?etr<> I'rnne. I^o^inln, 8, 1°b. U-

^ä Leueäietum XIV. ?outiÜLem Maximum (i'Ioreut!»« 1747. 4. XXVIII. 521>

p»x. 135—188; und von Stenglein in der Tübinger Quartalschrist

1840. S. 254.

2) Sehr treffend bemerkt Aberle über das Wort der Apostelg. XII. 1?.

„st eFl«»»u« »diit in 2ÜUM laeuiu": Den Ort, wohin sich Petrus von Jerusalem

au« begab, gibt zw« die Apostelgeschichte nicht an, sondern sie sagt nur: in»^

cl« Kepov iimov. Dieser Ausdruck sieht ganz so au«, als ob der Verfasser dn

Apostelgeschichte den betreffenden Ort recht wohl gekannt, aber gute Gründe gehabt

habe, denselben nicht namentlich zu nennen (Freib. Kirchenlexicon VIII. 334).

2) ^polloniu» vir 6i»erti»»iruu» »elir<»it »6ver«u» zinlltNlium, ?ri«o»w

et zl»xiii!ill»ii> in»i^ue et leußum volumeu.. vieiliu «oäem libro, ^u»är»^e«i'

mum e»»e annum u»<zu« »6 tempu«, ^u<> ip»e »eribedat librum, ex <zun b,»«-

re«>» Oatairv^llrum n»buerit exoräium. Iertu!i»i»i3 «ex voluminibu» »äv«r»u«

Llloleziaiu eäiti», ^no» 8erip»it xc^i ixi«ie<oz , »eptimum proprie »äver»u«

Hplllluuium el»bnr»vii, in ^u<> omni», ^u»e ille »rzuit eouatur äeleuäere,

l'loruit »uteül Hpolloniu» »üb lüeiumuäe 8evsroc^ue priueipibn». 2iern!>7

MN8 äe »eript. eeol. «llp. XI. I. e. eol. 1130.

^) Lu»ebii bist. eoel. I. V. e. 18: Hpollouiu» ex veterum tr»6iti»i>»

relert, Vnmiuum ^postoli» »ui» pr»seepi»»e, ue Intr» öuaäeeim »nnn» II>^

ra»ulvmi» «xeeäersut. La. V»Ie»ii e. z>. 186.
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geordnetes Kirchenwesen zu gründen; und dies geschah durch das

Haupt der Apostel, Petrus, welcher bei seiner Abreise den Evodius

als Bischof einsetzte, dem als solcher der Martyr Ignatius

folgte ').

Nach Ordnung des Kirchenwesens in Nntiochia war das nächste

Ziel der apostolischen Wirksamkeit des Petrus die Hauptstadt des

römischen Reiches, um hier den Aberglauben des Hcidenthums,'der

damals gerade in der Verehrung des Magiers Simon sich seinen

Ausdruck gab, zu bekämpfen, und der Verbreitung des Heils durch

Christus von Rom aus ins ganze Abendland den Weg zu bahnen ^),

') I b i ä e n> I. III. e, 22 : Huuä Hntineui»m vero äeluneto üvcxiio, uui priinU8

ejus Ioec> enn»titutu» luer»t Hpi8e»nu8,»eeuuäu8 tum m»xime ünr«K»t Ißu»tiu8;

et I. III. e, 36: I^n»tiu8 «eennäu8 pn»t ?«truin Hntioel>en8em eeele»i»m »or-

tilu« e»t (I. e. p. 91. 106). Daß Petrus «st nach Giilnbung der Kirche in

Antiochien nach Rom gelommen sey, ist Tradition beider Kirchen, 8. Niesonv-

mu» lit». I. lüumment. in ep. »ä 6»I»t»8: I1eni<zue uiimum Vui8euoum Hntiu-

enen»e Neel«8i»e I?etrum lui»8e »eeeuiinu8, «t Lc>m»m eiinäe tr»n8l»tum,

<zueä I^ue»» nenitu« omi»it (Opp. «6. U»»r. 1'nui. IV. ?»r» I. ?»ri» 1706. ec>l,

244). Innc>eentiu8 ?. I. »<1 Lo»is»eium ». 415. et »ä HIex»nälum Hutin-

enenum eoäem »nno: Hon t»w pro eivit»t>8 iu»^ni<ie«uti» noe ei6«m («eel.

Hutioeuen»«) »ttributum, <zu»in uuaä prim» n>!»,i Hpc>8tuN 8«6«8 «88e mnn-

»tretur.. c>u»ec>ue url>i» Iiom»e 8«6i neu eeäeret, ni»i yuoä ill» in tr»n8itu

meruit i»t» 8U8oeptum »puä 8« euu»umm»tum^ue ßlluäeret ^?nutilieum Itum.

NpI»t<>I»e genuin»« eä. 8endnem»nn 6«ttiu^»e 1796. p. 601 et 603); 1<eo

I. in »erm. 6« Hoo»t. l^etro st ?»»In; 6«I»8iu8 I. in enue. Ilom, » 494

(H»i-äuin II. 939); Xieulnu» I. »ä >lien»e!em Imp. <H»r6uiu V. 162).

2) 8. 1V,e<> I. «erin. I. äe Hpo»t, ketrn et I?»nl<i: Le»ti88imu8 ?«tr»8

prine«r>8 »nc>8tnliei nräini8 »ä »reem ünm»ni ä«8tin»tur Imperii, ut lux veri-

t»ti8, qu»e iu nmninm ^eutiuin revel»d»tur 8»Iut«m, et?ie»eiu8 8« »b ir<8<>

enpite per tntum muuäi eorpU8 «ssunäeret, t?u^u8 »utem n»tieni8 nomine» in

l>»e tun« nrde nun «88ent? »ut <zu»e N3c>u»m ßent«8 i^nor»rent, c>uuä Ilnm»

äiäiei88et? Hie enueu!e»»<t»e nni!o80pui»e nnininne8, nie 6i88olv«nä»e er»n!

terrenne »»pienti»e v»nit»t«8, nie eonlut»näi ä»emonum eultu8, üie nmuium

«»erile^iorum impiet»» 6e8tru«nä», ubi äilißenti88im» 8uper8titiune b»bel>»tur

eolleetuin, c>uiä«^ui<I «8uu»iu tuer»t v»ni8 errnribu8 iU8titutum. H6 n»ne erßu

urdem tu be»ti58ime ketl« »po8tnle venire non metui», et eon»erte ^leri»«

tu»e ?»u!« »nnztole »linriim »änue eeele»i»rum l>räiu»tionibu8 neenp»tn, «il-

v»m i8t»in lrementium be8ti»run> et turdulenti88im»e nrulun6it»ti8 Nee»nuiu

onn»t»uti<>r, c>u»m eum 8unr» ni»re ßraäereri», in^re^eri»... ^»m Hntiuenenam

eeel«8iam, ubi primuin enri8ti»ni neminis äi^nitll» e«t ort», lun6»,ver»8 . . . ue«

»ut äukiu8 äe proveetu operi», »ut äe 8pntin tu»« i^nnru« »et»ti8, trnpn»euin

oi^,ei8 Ouri8ti Ünm»ni8 »reibu8 intered»8; <zuo t« äiviui8 nr»enr<lin»ti<>uibu»
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Als Petrus im zweiten Jahre des Claudius in Rom auftrat,

war der Name Jesu Christi und die neue Religion der Bekenner

dieses Namens daselbst leine unbekannte Sache, denn in dem Mit

telpunkte des Reiches lebten des Handels wegen Juden in zahlreicher

Menge, und zu den in die bessere Jahreszeit fallenden Festen in

Jerusalem ermangelten auch die römischen Juden nicht ihr Conti»«

gens zu stellen, wie dies der Fall am ersten Pfingstfcste der christ

lichen Zeitrechnung war (Apostelg. II, 10). Da im Laufe von zwölf

Jahren der christliche Glaube in und außer dem Iudenlande zahl

reiche Vekenner gefunden und in Jerusalem heftige Verfolgung er

litten hatte, konnte dies Alles den Juden in Rom nicht unbekannt

geblieben seyn und es ist nicht unwahrscheinlich, daß einzelne Chri

sten bereits damals in Rom lebten; auch war aus Veranlassung der

Bekehrung des Hauptmannes der italischen Cohorte, Cornelius,

welcher sammt seiner Familie als Erstling aus den Heiden getauft

worden war (Apostelgeschichte X.), so wie von Antiochia her die

Kunde vom Christenthume auch wohl unter die heidnische Bevöl

kerung Roms und Italiens gedrungen. Wir meinen daher nicht fehl

zugreifen, wenn wir annehmen, daß Simon Petrus bei seiner An

kunft in Rom Personen traf, bei denen er Aufnahme und durch die

er Gelegenheit zu weitereu Anknüpfungen mit Juden und Heide» fand.

Der Sieg über Simon den Zauberer mußte den Erfolg seiner

apostolischen Thätiglcit um ein Bedeutendes erhöhen und fördern ').

»llteid»nt et bounr pnte«tati» et ßluri» pazsioüi». 8. I^soui» I, I>. LI. Oper»

omni». Venet. 1741. iol. p. 79.

') Eusebius schließt in s. Kircheugeschichte II, 15 an den Bericht über

das erste Auftreten Petri in Rom die weitere Kunde, Marcus, der Begleiter

Petri, habe auf die Bitte der Gläubigen in Rom daselbst sein Evangelium ge>

schrieben. I'autu» »utem, schreibt er, veritati» lul^nr emilluit i» ineutidu« eoliuu

<zni ?etruin »iKÜeraut ut paruin daderent «emel »uili»«e, uee «onteuti e8«e»t

eoele»tl» verbi änotrinaiu viva vuee, null!» tlkäitHw sorlpti« »eeepisZe ; »eä öl^l'

eum I'etri »eetatulein , enju» bo<lie<zue ext»t evan^elium, euixe c>r«,rsut ut

änetrln»« illiu» ^u»ni »uäitn »oeepeiÄNt, ««riptum »li^unä ruuuuiueiitilm »puä

»e reliu<^ueret. I^ee priii» 6e8t!teruut yuani doininem ex^uFU»»«eut, »ullture»-

«zu« seribeuäi illm«, ^nc>ä »eeuuäuni ziareuui äieitur, evau^elii extiti«»e2t,

<Hiic>cI «Uni ?etru» per rsvelationem »aueti Lpiritu» e<)Fllovi3«et, äeleewtu«

»räeuti bumiliiiiu »tuäio libruni illuin llueturltat» «n» eomprudl>»»e äioitur. ü«'

lertur iä » lülemeute in »exto inztitutinnuin lidro. Oui te»t!» eti»ill »eeeäit

?»pi»» Hier«,pol?t»iiu« epi»enpu» («ä, V»Ie»ii e. p, 52 ».) Daß Marcus de»

Petrus im I. 42 nach Ch. begleiten konnte, ist sicher, denn seit dieser Zeit bis zu
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Wie lange Petrus während der Regierung des Claudius in

Rom geblieben, läßt sich in Hinblick auf seine in der Apostel

geschichte XV, ? berichtete Anwesenheit in Jerusalem nur dahin

beantworten, daß sein Aufenthalt in Rom höchstens bis zu dieser

Zeit gedauert haben kann, wo seiner in der Apostelgeschichte das

letzte Mal gedacht wird. Es fragt sich also, wann das Apostel«

concil, dessen Verhandlungen von Lucas (Apostclg. XV, 5—29)

dargelegt werden, stattgefunden hat'). Ist die Annahme jener

der von der Apostelg. XII, 25 berichteten Abreise de« Johanne« Marcus von Je»

rusalem nach Antiochia mit Barnaba« und Taulu«, nachdem diese ihr Amt zur

Unterstützung der nothleidenben Brüder im Iudenlande während der Hungersnoth

unter Claudius erfüllt hatten, waren zwei Jahre vergangen. Diese Hungersnoth

trat nämlich im 4. Jahre de« Claudius ein, nach dem Zeugniß de« ?»nlu» 0rc>.

«in», welcher Hi«tc>r!i>ruin »6v. ?a^»nu« !. VII. e»p. 6. schreibt: Laäem (yu»rt<>)

Hüll» imperii eju» faine» Ar2vi»»im» per Lariam luot» e»t, <zu»m eti»m pro-

pdet»e pr»euuiiti»vei»ut ; »eä <ül>li«ti»nulum ueee»»itÄtibu» »pu>l lliei-nLol^mam

conveeti» »b H.e^pt<> lrumeuli«, Helen», Häi»bennruin re^in» , ecxiver»» »ä

l<!em (?t>ri»ti, >Ärßi««ime miui,!r»vit (llllxlm» Lidlintliee» vet. ?»trum. I'om.

VI. I^u^äuni 167? p»^. 4351. Diese Zeitangabe steht im vollem Einklänge mit

der Apostelg., welche, nachdem sie XII, 23 den Tod des Herode« Agripp, berichtet

hat, Vers 25 erwähnt, Barnaba« und S»ul sehen nach vollendetem Dienste, zu

dem sie von Antiochia nach XI, 28—30 waren entsendet worden, von Jerusalem

nach Antiochia, wohin sie Johanne« Marcus mitnahmen, zurückgekehrt. „Dies

geschah jedenfalls — wie Dr. Bücher ». a. O. S. 587 schreibt — nach dem 6.

oder 7. August (dem Todestage de« Agrippa, also beiläufig im Herbste de« Jahres

44). — Ob aber Marcus sein Evangelium zur Zeit der erstmaligen Wirksamkeit

Pelri in Rom verfaßt habe, ist fraglich gegenüber dem Zeugnisse des Irenäus

dei Eufebius Kilcheng. V. 8: H,e primum quläeii! äe »»eri« Lvsn^elii» zc-lidlt

streuaeu«) in dun« moäuin: il»ttn»e>i«, inyuit, »puä Neblllen« propri» eorum

linßu» eou»eriptum evan^elium ecliäit, äuru ketru» 2« kauluz Ilomae Odri-

«tum pr»eäie»rent et üe«Ie»iue luiiä»!nei!t»j»<:erei!t. ?«»t durum vern inteii-

tum (^lr» 2e ^v ^«üriüv ä'^»3»v) U»reu» äi«eipul>i« »tlzue illterpre» ketri, <zul»e

« I'etru prueäiellt» lueraut, perzeript» nedi» tilräiäit (eä, V»Ie«ü e. p. 172).

Wenn aber auch Marcus sein Evangelium erst nach dem Tode de« Petrus ge

schrieben hat, so fällt hiemit noch teineswegs der Umstand, daß er mit Petrus unter

Elaudius in Rom gewesen seh; ja selbst dieser Umstand, daß Marcus, nach dem

Berichte de« Eusebiu«, mit Petrus in Rom gewesen seh, ist nicht, wie Ellendorf

a. a. O. 25 ff. meint, fo wesentlich, daß mit ihm auch die Reise de« Petru« nach

Rom zu Boden fällt.

l) Die Zeit desselben wird von verschiedenen Gclchrten verschieden an

gegeben. Eapellu« und Wurm setzen dasselbe in« I. 46; in« I. 47 Bengel,

Schiader und Bücher; ins I. 49 Baronin«, Petau, Peorson; in« I. 50

Basnoge, und Schott; ins I. 51 Tillemont, Köhler und Anger; ins I.
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Gelehrten die richtige, welche diese Versammlung in das I. 49, 50

oder 51 setzen, so kann man in Hinblick auf die in der Apostelg.

XVIII, 2 erwähnte Thatsache, daß K. Claudius alle Juden aus R°m

verwiesen habe'), und diese Vertreibung im neunten Jahre des

Claudius (24. Jänner 49 bis 23. Jänner 50 n. Chr.) stattfand')

annehmen, auch Petrus habe zu dieser Zeit Rom verlassen'),—

denn die Christen mochten der römischen Staatsgewalt in dieser Zeit

nur als eine jüdische Sccte erscheinen, und die Ausweisung konnte

natürlich nur jene Fremdlinge treffen, welche in Rom nicht fest

ansässig waren — ; so daß. sein Aufenthalt in der Welthauptstadt an

die sieben Jahre gedauert haben konnte.

Es scheint aber jene Versammlung in Jerusalem früher als

im I. 49 n. Chr. stattgefunden zu haben, indem sie in der Apo

stelgeschichte <üap. XV zwischen der ersten und zweiten Mission«-

reise Pauli eingereiht wird. Wenn auch Lucas bei Erzählung der

Schicksale und Thaten der Apostel in pragmatischer Manier (wie

52 Usher, Hug, Eichhorn. Kuenöl, Winer, d Wette, Feilmoser; in« I,

53 Spanheim,

') Diese Thatsache wirb durch 8uet«nin8 in vit» 0I»u6ii e. 25 nicht

blo« bestätigt, sondern anch aufgehellt, indem er schreibt: .Ina»«»« iinpul8ore OIm-

»tu »»»iäue tuinultuanten linui»« expnlit. Als Motiv des Edictes, Kraft dessen

unter Claudius die Juden au« Rom vertrieben wurden, erscheinen die unaufhoi»

lichen Streite, Aufläufe und Tumulte, welche die Juden um Christus willen, b. b

um des in Rom immer mehr Anhänger gewinnenden Christenglauben« willen

anzettelten und erhoben. Wie aller Orten im römifchen Reiche, wo Juden sich »ui°

hielten, die Predigt de« Evangelium« diefelben zur Anfeindung nicht nur der Pw

biger, fondern auch Jener trieb, welche — mochten es Juden oder Heiden sehn -

dasselbe gläubig annahmen, fo nicht minder in Rom,

2< Der Spanier Oi-oziu», der zu den Füßen des Augustinus und Hie-

ronymns saß, schreibt in f. Ni8tor. I. VII. «.6: Huuc> «^u8Üsin (Owuiliil

na nn expulzo» per Ollluäium »rbe ^uä»ec>8 ^<>8evnn8 relert; 8eä me m»ss>«

8uetnuiu8 innvet, <zui »It noo ninäo: <ÜI»näiu» ^uä»en8 imr>u>8c>re Odri«to

«8»i6ue tumultukute» linm» exnulit. Huoä utrum eontr» düiriztum tumnltu»»-

t«8 ^uä»e<>8 eoeseeri et eomprlnii ^U8«srit, »n eti»m (!nli8ti»nc>8 8imul velut

«OFNntÄ« reli^inni» volueiit exnslli, neiznlx^ullm äi8eernitur (I, 8uvr» e, p. 435>,

Die Verläsfigkeit dieser Angabe de« 0r<>»iu8 weifet gegen Wiefeler (Chronologie

des avostol. Zeitalters. Göttingen 1848, S, 122) sehr treffend nach 0r, Bucher,

°. a, O. S. 569.

') L»ronin8, annale» »ä ». 58. !f. 1,1..' ?c>ti88imum ereäitnr, ?«trum

«dietn dlÄuäii «um ^ucl»ei8 8imul linm» pul»um »ä extern»» c>rbi8 c>r»« pl«e-

äio»tiouein «vÄU^elii oonvsrti88e («6. ^u^, Viuäel. "lum I. 1738. enl, 644)
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oben S. 459 angedeutet wurde) zusammenfaßt, was der Sache nach

obschon in Raum und Zeit auseiuanderliegend, zusammengehört, so

läuft seine Erzählung der hauptsächlichen Begebenheiten doch am

Faden der Zeitfolge fort; und insbesondere ist betreffs der Apostel-

Versammlung, welche Lucas im XV. Oar>. zwischen den die erste

und zweite Missiousreise Pauli betreffenden Thatsachen einschaltet,

nicht anzunehmen, daß sie erst nach dem Jahre 49 oder nach der in

diesem Jahre erfolgten Vertreibung der Juden aus Rom stattfand,

weil dieser Vertreibung als einer nicht lange vor der Ankunft Pauli

in Corinth geschehenen Thatsache in der Apostelgeschichte erst XVIII,

2 erwähnt wird. Wenn das Apostelconcil erst im I. 51 in Jeru

salem, wohin sich Paulns nach ununterbrochenem anderthalbjährigen

Aufenthalte in Korinth zum Pftngstfeste begab (Apostelg. XVIII, 11.

18—21) wäre gehalten worden, so hätte Lucas bei Erzählung dieser

Begebenheit (Apostelg. XV, 6 ff.) dem wirtlichen Eintreten desselben

um volle vier Jahre vorgegriffen, was unannehmbar erscheint. Wir

setzen daher das Apostelconcil in den Frühling oder Sommer des

I. 47 n. Chr.'); wornach der Aufenthalt Petri in Rom an die

fünf Jahre gedauert haben kann.

Doch der Annahme, der Apostel Petrus habe unter der Re

gierung des Claudius das Evangelium in Rom gepredigt, werden

noch besondere, dem Briefe des Apostel Paulus an die Römer

entnommene Einwendungen entgegengestellt ").

l) In Uebereinstimmung mit vi-. Buch er, welcher ». a. O. S. 582 ff.

schreibt: Es ist wahrscheinlich, daß Paulus nach der Rückkehr nach Antiochien im

Herbste 44 den Winter über dort verblieb, und mit dem Anfang de« Frühlings

45 seine erste Missiousreise antrat. Für die Dauer derselben haben wir keinen

andern Anhaltspunkt als die Weite der Reise; wir werden daher nicht irren, wenn

wir — die Dauer der Zeiträume mit der Weite de« Wege« ins Verhältniß setzend

— die erste Missiousreise des Paulus im Frühling des I, 45 beginnen uud mit

dem Herbste de« I. 46 schließen lassen. Für da« Apostelconcil setzen wir den Früh

ling oder Sommer des I. 47 an, während die 2. Missionsreise des Apostel« im

Frühling 48 begann, so daß er im Herbste 49 in Corinth eintraf.

°) Die Tübinger theol. Quartalsch. 1820. S. 610 s. argumentirt gegen

eine srühere Anwesenheit Petri in Rom aus dem Römerbriefe also: „Petrus war

noch nicht in Rom vor dem fünften Jahre des Nero, denn iu diesem Jahre wurde

der Brief an die Römer geschrieben. Wäre Kephas in Rom und das Haupt der

dortigen christlichen Gemeinde gewesen, so hätte Paulus nicht in seines Mitapostel«

Amt gegriffen, er hätte die beiden Theile der Gemeinde, die Juden- und Heiden»

christen nicht zur Eintracht ermahnt, er hätte ihre Vorurtheile nicht widerlegt,

Qeft. Vierteil, f. l»thol. Theo!. VI. 30
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Paulus schrieb diesen Brief, wie weiter unten gezeigt weiden

wird, im I. 55 n. Chr. Schon zur Zeit der Abfassung dieses Briefes

muß die Christengemeinde in Rom nicht unansehnlich gewesen fein,

und Paulus selbst dankt gleich im Anfange seines Schreibens (1,

8.) Gott, daß von dem Glauben der Christen zu Rom in aller Welt

gesprochen werde. Kein Glaube au Jesus Christus ohne Predigt

(Römer 10, 14. 17). Wer trug das Licht des Evangeliums nach

Rom? Das von Eusebius vorgelegte Zcugniß sagt es bestimmt,

der Apostel Petrus habe aus dem Morgeulande der Erste das Licht

der Lehre Jesu ins Abendland und zwar nach Rom gebracht. Die

sem widerstreitet auch im ganzen Briefe nichts; denn die Unord'

unngcn, Irrthümcr, Vorurtheile uud Anmaßungen, welche nach der

Meinung mancher Ausleger des Römerbricfes unter den Christen

in Rom herscheud gewesen sein sollen, sind von diesen Auslegern

offenbar in den Brief hineingetragen worden '), indem Paulus selbst

von den angeblichen Irrthümern und Unordnungen unt«

den römischen Gläubigen so wenig weiß, daß er vielmehr nicht »«

ihre Anmaßungen nicht bekämpft, Alles dieses hätte er demjenigen überlassen,

welcher von Nmtswegen dieses thun mußte, welcher ihr Haupt war. Diese« ist 1°

entscheidend, daß selbst Baronin« gestehen muß, Petru« sei damals — von Clau

dius mit den übrigen Christen und Juden vertrieben — nicht in Rom gewesen,

<Hu»eu»m »üb e»se pntuit «2u»Ä, — schreibt er »<I ». 58. X. 1^1, — ut »<l li»-

mlluu» ?»u!u» »eriben» uullam prur»u» 6« ?etro Ii»duei!t mentionem? i!

multae yuiäem: »eä ea rx>ti»»!inum ereäitur , ?etrmn »eilieet «diclo <ü!»uäii

cum ^uä»ei« »emel Roma i>ul»uin, e<1 extern»» urbi« c>l2« r>r»oäi<:»tll>nem ev»i>-

ßelü eouvertl»»« , et in I>i» u»etenu» Illdor»»»«. Hätte der gelehrte Barouiu«

bedacht, daß die in diesem Briefe an die Römer erwähnten Unordnungen, die

groben Irrthllmer, die der Lehre des Herrn geradezu entgegengesetzten Vorurtheile

und Anmaßungen nie in dem Grade entstanden wären, wenn Petru« da« Evan

gelium in Rom gepredigt, «ls Vorsteher die Gemeinde geleitet hätte — und halte

er sich erinnert, daß Petrus nie den Wirkungskreis eines andern betrat: so wurde

ihm klar geworden sein, daß auch vor der Verfolgung unter Claudius lein

Apostel in Rom das Evangelium gepredigt hat."

l) Wiii<Ii»lll>!i>»i!n, Viuäielae ?etliu»e I. e, p. 118: Ot>»ervauäiim

est, viro» äueto» eautrover»!»» iu eeelelia Ron>»u» uiiniuin ex»^Fer»s0, «>

pntiu» ex 8uu eerebru e»» pin^lFnere. Ileete euim uutllvit 0I»l!»ll»ei!U«

(Oommeut, in «p, llä Lom»no» p»^. 4ö), iu spi»tol» »ä Ilumano» uullum in-

veuiri ä>»«iäioruin vezti^ium, imo so» propter obeäisutiÄli! l»uä»ri (Low, 1l>,

19). ^Idi repreuelläuutur » ?2u!<) tllnti errure» et rix»«, «zuullto» 6e«oribuut

»äver»»rii? Hu»<^>iam; er>z<> etl»nl u»e<: Äeeu«Htic> ev»ue»<:it.
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Gott ihres Glaubens wegen, von dem in aller Welt gesprochen

»erde, dankt (Römer 1, 8), sondern auch seine Ueberzeugung aus

drückt, sie seien selbst so liebevoll und mit allem Wissen aus

gerüstet, um einander selbst ermahnen zu können (15, 14), und ihr

Gehorsam allerorten bekannt (16, 19). Der geistige Zustand der

Kirche in Rom war zur Zeit der Abfassung des Rümcrbriefes ein

so befriedigender, daß der Apostel seine Freude über denselben

auszudrücken nicht umhin kann : /«lp<>, «2v i?' ü^>, (16, 19). Dieser

blühende Zustand der römischen Kirche war die Frucht der aposto

lischen Wirksamkeit des Petrus; und der Brief des Paulus an

diese Kirche will so wenig als ein Eingreifen in das Wert eines

Andern angeschen sein, daß vielmehr die vorlängst geschehene Pflan

zung des Evangeliums in Rom durch einen Andern von Paulus

als der Grund erklärt wird, weshalb er bisher nicht dahin gekom

men sei, und so er nach Spanien reisen werde, sie auch nur im

Vorbeigehen (3!«^«^^«^!,«-) zusehen hoffe (15, 24). Es hatte

nämlich der Apostel der Heiden lange in sich den Wunsch und das

Verlangen getragen, in der Hauptstadt der Heidenwelt das Evan

gelium zu verkündigen; und es mochte vielleicht sein menschliches

Gefühl unangenehm berührt haben, daß er, der sich vorzugsweise

den Apostel der Heiden nannte, nicht in die Lage gekommen war,

im Hauptsitze des Heidenthums das Evangelium zu pflanzen. Weil

Paulus recht geflissentlich darauf sah, nicht da, wo der Name Christi

schon bekannt war, ihn zu verkündigen, um nicht auf einen von

Andern gelegten Grund zu bauen: dadurch war er so lange ge

hindert worden, nach Rom zu kommen (15, 20, 22) ; denn hier war

eben der Name Christi schon verkündigt worden, und ein Anderer

hatte den Grund gelegt. Weil er aber auch der Ueberzeugung war,

daß der Pflanzer und Begießet gleich seien (I. Cor. 3, 8), und

schon seit vielen Jahren ihn sehnlich verlangt hatte, nach Rom zu kommen

(Rom. 15, 23), so gab er den Bitten der vielen ihm wohlbekannten

Glieder dieser Gemeinde Gehör, und entschloß sich, auf seiner vorgenom

menen Reise nach Spanien einige Zeit in Rom sich aufzuhalten,

und er war im vorhinein überzeugt, daß diese seine Ankunft in Rom

vom vollen Segen des Evangeliums Christi begleitet sein würde

(Rom. 15, 24. 29).

Wir sehen also, daß aus dem Briefe des Apostel Paulus an

die Römer, wenn aus ihm über die frühere Anwesenheit des Petrus

30»
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in Rom Etwas gefolgert werden will, eher für als gegen dieselbe

geschlossen werden müsse. Wir würden sehr irren, wenn wir aus

demselben gegen die frühere Anwesenheit des Petrus in Rom m>«

Schlüsse bilden wollten, eben so sehr, als wenn wir aus dem Be

richte der Apostelgeschichte XXVIII, 16—29 schließen wollten, e«

müsse gar leine Indenchristen in Rom vor der Ankunft Pauli da

selbst gegeben haben. Dieser Bericht allein würde weit eher zu

diesem Schlüsse berechtigen. Er berechtigt aber eben so wenig dazu,

wie zu dem Schlüsse, daß vor Paulus kein anderer Apostel in Rom

die Lehre des Herrn gepredigt habe. Denn aus der fast gänzlichen

Unwissenheit und Unbelanntschaft, welche die Vorsteher der Juden-

schüft, die Paulus zu sich rufen laßt, in Bezug aufs Christenthum

zu erkennen geben, würde mau, wenn der Brief Pauli an die Ro

mer nicht entgegen wäre, ebenso gut auf die Nichtexistcnz einer christ

lichen Gemeinde in Rom schließen können. So wenig man also

diesen Schluß sich erlauben darf, so wenig jenen, daß vor dem

Apostel Paulus keiu anderer Apostel in Rom gelehrt habe.

Es ist demnach historisch gewiß, daß der Apostel Petru«

unter der Regierung des Claudius und zwar im zwei

ten Jahre derselben (42 n. Ehr,) nach Rom gekommen

und daselbst den Grund der römischen Kirche gelegt

habe'). Wahrscheinlich hielt sich der Apostelfürst in Rom bis hin

zum I. 4? n. Chr. auf; und wir dürfen im Hinblick auf die dem

Petrus eigenthümliche Thatkraft und auf die Bedeutung, welche die

Kirche in Rom für die Ausbreitung und Befestigung des Reiche«

Gottes im ganzen römischen Reiche, vorzüglich aber im Abendlauoc

hatte, mit Gruud annehmen, daß Petrus der von ihm gegründeten

Kirche in der Welthauptstadt fortan mit seiner apostolischen und bi

schöflichen Sorgfalt ununterbrochen, auch bei leiblicher Abwesenheit,

gegenwärtig gewesen sei; ja daß er sie unter der Regierung des

Claudius und Nero zu wiederholten Malen besucht, und sie fort

und fort bei seiner persönlichen Abwesenheit durch Stellvertreter

seines Amtes geleitet habe.

l) ?. 0ro«iu3 tnztoli»!'. I, Vlt. e. 6, : Nxorälo reßni «1u» Cliberü c?!»»'

äii) ?«tru» H^nztuluz Nulluni >l«»u Olilizti IlomÄiu veuit et «alutem euuoli«

oreäeutibu» üdeli verbo äoouit potsuti»»Imi»^u» viNutibu» »^lobllvit I. c,

I>. 434.
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Wir treten nun an die Beantwortung der Frage, wann

Petrus in Rom als Martyr gestorben sei.

Tertullian und Origcnes bezeugen, daß der Apostel Pe

trus unter der Regierung des K. Nero in Rom gewesen und da

selbst den Martyrtod erlitten hat '). An diese Zeugnisse schließen

wir noch jenes aus dem Vuche 6s mortiou» verseoutoruiu '),

in welchem es o. 2 heißt: Inäe (vo»t asoengionem Doinini) äis-

eiouli, c^ni tune erant nnäeeim, A,8»nintik> in loeun» ^luäae vro>

äitoriz NIatni» et ?«,ulo, äisnergi per omnein terrani aä evan-

Aeliuin praeäioanäuln, »ieut illi» maxister Dominus iiuver»-

vsrat, et per anno» 25 UL^ue aä vrinoiviuln üeroniani iinverii

^>er oinne» vrovinoia» et oivitaten eoelesiae funäaineut», inine-

lllnt. Ouin^ne ^ain Ifero iinveraret, ?etrus liouiain aäveuit, et

eäitis Huion8<!ain iniraeuli», c^uae virtute ivsiu» Dei data nioi

»b eo potestate laeieoat, eonvertit innlto» «,<! ^'ustitiain, Den-

c^ue tenlivlnin ticlele ao »taoile oolloeavit. <Hu» re aä I^eronein

äelata, c^nuiu animaäverteret, non inoäo liornae, «eä noic^ue

<moti6is inNFnam innltitnäinein äenoere » oultu iäolorum, et

aä reli^ioneiu novain, äainuata vetußtate, transire, nt erat

exeeraoiliL »,<: noeen» t^rannu» — ?etrum oruei ailixit et ?au>

Iura interkeeit ').

1) 1'«rtuIIi»nu» in LllOlpIaee: Oi-isntem Ü6«!I> üom»s Primus I^sro

ernent»vit. 1'uno petru» »d »Iter« oin^itur, ^nuin «ruei »<I»tr!nßitur. dpp, «6.

Ilizaltii Venet. 1744 p. 500. Ori^in«», tum, 3. in Nene»!»: Niipn; ev Nn^«

X»!. I'«X»ll» x»l L>8uvl», K»^?I»3nxl» "76 X«I ^?l«, XlX»>siU'/^«I 7<>?i iv 3l«!7?I<>si»

7<o; »u^o; »?ik>»»; ?i»l>l?<. (Lu»ebi>, b!»t. eeel. I. III. o. ». e6. V»Ie»ii, o. p. 71.)

2) Dies Buch machte Stephan Naluze (zlisoell. I'om. II. ?»r» I. pari«.

1679) aus einem Manuscripte der Colbertinischen Bibliothek »l« ein Weil de«

I^»ot»uti»» bekannt und es wird heute allgemein demselben zugeschrieben. Euse-

bius und Hieronymus kannten dasselbe nicht,

2) <ü, I^llotllliti l'irmillni Oper» nmni». Vol. II. Liponti 1786, in 8.

l>, 367. — Die Bestleiter der Thatsache, daß Petrus die Kirche in Rom unter

der Regierung de« Claudius gegründet habe — unter denselben besonders

Ellendorf a. a. O. S, 31 ff. — stützen sich vorzüglich auf diese« Zeuguiß,

welches klar und deutlich ausspreche, daß Petrus erst unter der Regierung

des Nero nach Rom gekommen und daselbst die Kirche gegründet habe, so«

mit in einem unauflöslichen Widerspruche mit dem Zeugnisse de« Eusebiu« stehe

und dasselbe vernichte. — Dagegen bemerken wir, es scheine zwar, der Verfasser

des Buche« äs mortibu» perzeenlorum verlege die Gründung der römischen Kirche
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Da hier wie in den älteren Zeugnissen des Tcrtullian und

Origcncs der Martyrtod des Petrus in Rom nur überhaupt in die

Regierungszeit des Nero (vom 15. Octobcr 54 bis 9. Juni 68 n.

Chr.) versetzt wird, so gilt es, die Zeit näher zn bestimmen, wann

der Apostel Petrus unter Neros Regierung in Rom

gewesen und daselbst als Martyr gestorben sei.

Bei dem Versuche, diese Zeit näher zu bestimmen, sind wir

an die Daten gewiesen, welche uns der Brief an die Römer, die

Apostelgeschichte, die Briefe an die Epheser, Kolosser, an Philemoi!

und die Philipper, der erste Brief Petri und der zweite Brief an

Timothcus an die Hand geben, aus deren Zusammenhalt mit den das

Martyrium der Apostelfürsten betreffenden Zeugnissen wir einige,

freilich nur auf Wahrschcinlichkcitsberechnung ruhende Bestimmun

gen über den Aufenthalt Petri in Rom uutcr der Herrschaft Nero's

gewinnen. In das erste Jahr der Neronischen Regierung (15. Qct.

54 bis 14. Oct. 55) fällt die Abfassung des Briefes an die Rö-

m er, welchen Paulus von Coriuth aus, wo er sich in den drei

Monaten (Apostclg. XX, 2. 3) vom Jänner bis März 55 n. Chr.

aufhielt '), durch die Diakonissin Phöbe aus Kenchrä nach Rom sen

dete. So unwidersprcchlich dieser Brief die bereits durch einen an

dern bewirkte Gründung der römischen Kirche voraussetzt und bestätigt

(s. oben S. 466 ff.) und somit indirect für die Verlässigkcit jener Zeugen

spricht, welche diese Gründung dem Apostel Petrus während der Regie

rung des Claudius zuschreiben, so wenig berechtigt der Inhalt dieses

Briefes, und die Würdigung des geordneten Zustcmdcs der römi

schen Kirchengemeinde, der uns aus demselben entgegentritt (s. oben

durch Petrus iu die Zeit der Neronischen Regierung, um dadurch die Nero-

nische Verfolgung zu motiviren. Indem er aber hiebet die beiden, unter

den Christen seiner Zeit allbel»nnten Thatsachen von der Gründung der römischen

Kirche durch Petrus und von dem Martyrium der beiden Apostelfürsten in Rom

unter Nero in eine und dieselbe Zeit der Regierung K. Nero verlegte, ist ihm

etwa« Menschliches begegnet; und da die Meinung desselben über die Gründung

der römischen Kirche dnrch Petrus unter Nero gegenüber den älteren Zeugen bei

Eusebius, nach welchen Petrus bereits unter Claudius den Glauben in Rom ge

pflanzt hat, als der Meinung eine« minderunterrichteten Privatmannes erscheint,

so ist die angeführte Stelle aus dem Buche 6« mortibu» psrLseutuiui» leine««

weg« so gewichtig, daß sie dem Ansehen der von Eusebius für die Anwesenheit

des Petrus in Rom während der Herrschaft de« Claudius angeführten Gewährs»

männer auch nur den geringsten Abbruch zu thun im Stande ist.

') S. Dl. Bucher «. a. O. S. 583 f.
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S. 467) zu dem Schlüsse, Petrus sei nach dem Apostelconcil im

I. 47 (f. oben S. 465) bis zu dieser Zeit (55 n. Chr.) gar nicht

mehr nach Rom gekommen, oder habe dieser seiner apostolischen

Pflanzung die uöthigc Sorgfalt nicht angcdcihcn lassen. Aber das

Eine dürfen wir wohl mit Sicherheit annehmen, Paulus habe von

der Anwesenheit des Petrus in Rom zur Feit, als er den Brief an

die Römer richtete, nichts gewußt, weil er sonst einen Gruß an

den Kephas zu melden nicht hätte unterlassen lonneu.

Nach dem Pfingstfestc desselben Jahres 55 n. Chr., zu wel

chem Paulus nach Jerusalem (Aposteln,. XX, 16) gereist war, wurde

er vom Tribun Claudius Lysias, um ihn gegen die, Anschläge der

Juden zu sichern, als Gefangener nach Cäsaren zum Präses Felix

Macht, welcher ihn seinem Nachfolger in der Statthalterschaft,

Porcius Festus, als Gefangenen hinterließ (Apostelg. XXIV, 27). Dieser

ließ den Paulus in Folge seiner Berufung an den Kaiser (XXV, 10—

12) im Spätsommer oder zu Anfang des Herbstes 55 n. Chr. zu

Schiffe nach Rom schaffen, wo er im Frühling 56 n. Chr. ankam ').

>) Hisrnn^inu» ä« »oript. eeel. e»p, V. (I. <:, enl. 1V3>. kost pagzln-

nem Oumini vi^ezimn yuinto »nno, iä ««t »eonnäc» Aeluni«, e« tempur« yuo

i'««tn» procuirator ^näuea« 8uoee«»it ^'eliei, Ilnin»«! vinotu» (?»ul>i») mitti-

tili — setzt die Transportirung de« Apostels nach Rom in da« zweite Jahr de«

Nero, d. i. in die Zeit vom 15. Oct. 55 bis 14. Oct, 56 n, Ch., und ich halte

diese Zeitbestimmung für die richtige. Die Gründe, au« denen ich hierin von Dr.

Vucher (a, a, O. S. 585 ff.) und anderen Exegeten und Chronologen, welche eine

zweijährige Gefangenhaltung des Paulus in Cäsaren annehmen, abzuweichen

mich genöthigt sehe, sind folgende: Man stützt diese Annahme einer zwei Jahre

dauernden Gefangenfchast Pauli in Cäsaren auf Apostelgeschichte XXIV, 27.;

allein wie mich dllnlt, ganz unberechtigter Weise, indem diese Stelle, weder für

sich, noch in ihrem Zusammenhange mit Vorhergehendem und Folgendem betrach-

tet, von der Dauer der Paulinifchen Gefangenschaft fchlechthin nicht verstanden

werben kann. Die Stelle lautet: ^ü-rl«? 2^ TiX^p^OelüT,; c'X»ßc 2l«2«/»v ü <I>i>).^

N°>5X<>v LeLe^vov, welche die Vulzst» ganz genau und richtig übersetzt: Lieuni»

2ut«m explstu »eeopit 8ii<:ee»«oiem I^elix kureiniu ^««tuin ; volen» »utem ^ra>

ti»ii, praL«t»re ^uäae!« I'slix, i«Ii^uit ?ÄuIulu vinetuiu. Das handelnde Subject,

von welchem Lucas in vielem Satze, wie im Vorhergehenden spricht, ist der Statt

halter Felix; nur »uf ihn kann auch die Zeitbestimmung „nach Verlauf von

zwei Jahren" bezogen werden, und Luta« will offenbar mit seinen Worten nichts

Anderes sagen als: Feliz erhielt aber, nachdem er zwei volle Jahre Statthalter

gewesen war, zum Nachfolger den Porcius Festus ; bei feinem Abgange aber ent

ließ er den Paulus nicht, sondern ließ ihn den Juden zu Gefallen in Fesseln zu

rück. Wer die Zeitbestimmung „nach Vollendung von zwei Jahren" aus Paulus
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An die Anwesenheit des Petrus aber in Rom bei der Ankunft

Pauli daselbst im Frühling 56 und während der zweijährigen

und seine Gefangenhaltung in Cäsarea bezieht, verletzt nicht nur die Sprachgesetze,

sondern nimmt etwa« höchst Unwahrscheinliche«, um nicht zu sagen, praktisch Un

mögliche«, al« geschehen an, nämlich: Paulu« habe sich volle zwei Jahre

von Felix gefangen halten lassen. Der thatträftige Paulus, der römische

Bürger, hätte sich vom römischen Statthalter so lange Zeit in Haft halten lassen,

ohne bei ihm, um dem unwürdigen Spiele mit ihm ein baldiges Ende zu inachen,

die Berufung an den Kaiser einzulegen? Da« ist unglaublich. Der Apostel, dem

der Herr eröffnet hatte, er solle eben so wie in Jerusalem so auch in Rom von

ihm Zeugniß geben (Apostelg. XXIII, 11), welcher den feilen Felix durchschaute,

daß er nur in der Absicht und Hoffnung, von Paulu« Gelb zu erhalten, häufig

mit ihm sprach (ebenb. XXIV, 26), sollte volle zwei Jahre haben verstreichen

lassen, ohne zu dem Rechtsmittel der Berufung diesem geldsüchtigen Richter gegen

über zu greifen? Nimmermehr, Da nun Paulu« dem neuen Statthalter Festu«

gegenüber, al« diefer ein von der Rücksicht auf die Juden eingegebene« Verfahren

mit dem Apostel einschlagen wollte, sogleich da« Rechtsmittel der Appellation ergriff

(ebend. XXV, 6—11), so zwingt die« zu der Annahme, daß nur eine ganz kurze

Zeit bi« zur Abberufung de« Felix seit jenem Tage verstrichen sei, an welchem

Paulu« demselben überantwortet wurde. Dies bezeugt auch die Apostelgeschichte

XXIV, 1—26, au« deren Bemerkung, daß Felix den Paulus Haus ig habe her

beiholen lassen, um mit ihm zu sprechen (Vers 26.), man mit Grund auf eine

zwei volle Jahre dauernde Hast des Paulus um so weniger schließen kann, al«

dieses häufige Herbeiholenlassen in einer so langen zweijährigen Frist lein auffäl

liger und hervorzuhebender Umstand gewesen wäre, der aber als ein solcher bei

der kurzen Haft des Paulus erscheint, und sich eben so aus der Geldsucht de«

Felix wie aus dem Umstände erklärt, daß demselben seine nahe Abberufung nicht

unbekannt sein mochte. — Es ist befremdend, wie die neueren Commentatoren der

Apostelgeschichte, katholische wie protestantische, zu der Meinung von einer zwei

jährigen Gesangenschaft Pauli in Cäsarea kommen konnten, welche schon Baro

nin« als Irrthum mit den Worten bezeichnet hat: Nx I>i» omnibu« eti»m ilü

errori!! »rßuuutur , yui bienniuiu illuä, yuoä I^u«Ä,8 ponit, reterenäum

e»8e diennt »ä tempu», quo »nte I'ezti »äventum ?2ulu8 (?»e»»re2e «üb I'e-

Ii«e essit; putllnte» nimirum tot 2UN08 Uli« 2 l'elie« ?»ulnm e88e äeteuwin,

quem illue ven!»»« putsnt unte biennium, 2« aeuique »nun »eeuuäo Herou!«

Loinam M!3»N!I!... . quoä repuFNllt Ki« HU»« tum » Hierou^mo »eriouutur in

l)liron!oo tum »l> »liig; iä uempe eonti^i»«« »eeunila Ifernui« »nun, » p»»-

«ioü« vero tüiriüti viA««!mo quintu. 8>i»äet Noe ip»um et illuä m»xim«: u»!»

»i qui» exüote eon»i<leret, I^ii<:»m ir>»um, quoä pr»e8eu« e»«nt, »<keo «iiztiuet«

«t ex»ete 8erip3i»»u re8 ß«8t»8 ?«uli, ex quo veuit >I«ru»»lem, ut ueo <liem

unuin z>rt>«terii88e vläeatur u»>rÄN8 quiä per «inFulo« feriu« 8it ^estum:

qu»eii»w ratio 8udiit, ut iäem auetor, q>ii tluu quae 8uperiu8 ße»t» »Hut,

qu»m qua« p»8te2 »unt 8ut>8eeut», per nierum psu» 8inßsuloruiu äintiuotiouen!

reeensellt, «i^que l»«i»t usque »6 ejusäem »äveutum liomaiu: iäem, iugu»m
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römischen Gefangenschaft desselben (Apostelg. XXVIII, 30) dürfen wir

lllum denken — weniger aus dem Grunde, weil die Apostelgeschichte

hierüber schweigt, als weil Paulus in seinen während dieser Gefan

genschaft geschriebenen Briefen auch dort (Koloss. IV, 10. 11. uud

Philein. 23. 24) des Kephas nicht gedenkt, wo er denselben, ohne

gegen die Wahrheit und Liebe zu verstoßen, hätte nennen müssen,

wäre derselbe damals in Rom gewesen. Denn während seiner Ge

fangenschaft in Rom (vom Frühjahre 5<i bis 58 ». Chr.) schrieb

der Apostel Paulus die Briefe an die Ephescr, au die Kolosser, an

!p«o eoäem ni»tor!»« eontextn reün^ueret cluorniu »nnorum »nutinm prorZU»

»bvolutniu »ilentio; cum pr»e««ltiin In en»rr»»äi» nun tllutuin rekn» ßesti»,

>eä etillm «in^nli» v«ldi», tat» e» n»i-r»tion« »it intenti8»imu«? (H,un»I«8

>H ». 0uri»ti 58. num. t?I.IX. "low. I. H,üßu»t»e Vinäel. 1738, onl. 695 ».)

Baronin« versteht übrigen« die Angabe der Apostelg, XXIV, 27. Liennio

lwlem «xpleto von der zweijährigen Verwaltung de« Felix unter der Regierung

Neros: ?orro lwe bieuniuin ii>t«!Ii^«n!lu,n «8t 6« ^eroni» iinperio »ä <zu<,6

u«c>ue t«mpu» ?«Iix e»in »<Imini»tr»vit nroviu«!»m, nun »utem yuo<l iä«m

t»ntum diennio n«slunetU8 «it inuner« ; quiup» <zui (ut viäimu8) Min » <üum»ui

temvnribug » <ÜI»u6in imperature in «»iillem nruvin«i»in ini88»8 tuerot, uncl«

ipzum »Ilcxzuen» kaolu» (H,etor. XXIV, 10) meritu äixit: ÜR multi« 2»n!»

>e e«z« ^lläiooill ^enti uui« 8«i«n« (l, 0. nun». OI^VIII ). Der scheinbare Wider

spruch löst sich, wenn man annimmt, daß Lukas Apostelg, XXIV, 27 volle zwei

Jahre der Alleinverwaltung de« Felix im Iubenlande zählt und von der

siüheren gemeinschaftlichen Verwaltung desselben mit Oum»nu8 (it» ut Knie

üklilaeariiiu natio, l'elioi 8»m»iit»« pnlerent) absieht, von welcher 1Äeitn» »ä

». Owuäii äuuäecimum »ud tüo88. 8uII» et Otdun« belichtet (N»rc>niu8 H,unal.

»ä », Olir. 50. u. VIII, eä. e. eul, 454), Dem richtigen Verständnisse des ^Uienuiu

eipleto" sind wir unter den älteren katholischen Commentatoren nur bei dem Jesuiten

Zlesina begegnet, welcher schreibt: Li«»uic> »ut«m expletn ?r»ete«t>il»L I'sliei»

in ^uä»e», »eeepit 8ue«e«8Nseiu in noo pr»«8iäi» ^uä»«»« «ilieia ?c>lLium

k«»tum ((!<)ui!lu«ut»liuiu in lluv, 'le8t»moutum » ?. ^nanno 8I«»inl» « 80«.

^e»n. ?om. IV. ?lnss2« 1760 in 4, p. 289).

Vierzehn Tage, nachdem Festu« seine Verwaltung angetreten (Apostelgesch,

XXV, 1—6) appellirte Paulus »n den Kaiser, und Festu« nahm nach genomme»

ner Rücksprache mit seinen Rächen diese Berufung »n (XXV, 10—12); in Folg«

dessen wurde der Apostel ohne weiteren Ausschub — mit kurzer Unterbrechung

durch den Besuch de« König« Agrippa bei Festu« (XXV, 13-14) — zu Schisse

nach Italien entsendet und dem Hauptmanne der tais. Lohorte Julius übergeben

(XXVII, 1), im Spätsommer oder Anfang Herbst, 55 n. Chr., wo die Erreichung

de« Reiseziels noch in Aussicht stand, die aber durch die in diesem Jahre früher

ol» gewöhnlich eingetretenen Seestllrme vereitelt wurde, so daß Paulus erst im

kommenden Frühjahre nach Rom tam (XXVIII, 14).
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Philemon und an die Philippcr. Der Brief au die dem Paulus

ganz besonders am Herzen liegende Gemeinde von Cphesus ward

gauz sicher zuerst, gleich im Anfange seiner Gefangenschaft geschrie

ben, um dieselbe einigermaßen seinetwegen zu beruhigen. Der Apo

stel läßt es aber bei dem Briefe nicht bewenden, sondern gibt den

Ephesern zugleich bekannt (VI, 21), daß er den Tychikus zu ihnen

sende, in der Absicht, damit sie alle die näheren Umstände erführen,

in denen Paulus sich befinde. — Bald nach Abfassung dieses Schrei

bens, uoch ehe Tychikus seiner Bestimmung gemäß nach Ephcsus

abgegangen war, kam zu Paulus sein geliebter Schüler Timo-

theus, und mit diesem höchst wahrscheinlich zugleich auch Mar

cus, der Vetter des Baruabas. Dürfen wir uns nicht der Ver-

muthung hingeben, der Apostelfürst Petrus habe den Marcus nach

Rom entsendet, um seinem um Christi Willeu gefangenen Mitapostcl

einen Beweis brüderlicher Liebe zu geben und sich gewisse Kunde

von den Verhältnissen der Gemeinde und ganz besonders der Lage

des Paulus zu verschaffen? Daß dies wohl nur der Zweck der

Reise des Marcus nach Rom gewesen sei, erhellet aus seinem nur

kurzen Aufenthalte bei Paulus. Denn nach der Ankunft des Timo«

theus und Marens richtet Paulus iu Verbindung mit Timotheus

ein Sendschreiben an die Kolosser, und ttzut ihnen, wie nach

Ephesus kund (IV, 7. 8), daß er den Tychikus, welcher also noch

nicht abgegangen war, zu ihnen sende, damit sie durch ihn in die

Kenntniß alles dessen, was Paulus betreffe, gesetzt würden. Zugleich

grüßt er diese Gemeinde (IV, 10) von Marcus, und bemerkt, daß

die Kolosser seinetwegen schon Aufträge erhalte» hätten, und daß sie

ihn gut aufnehmen sollten, wenn er komme. Marcus war also,

nachdem er sich von der Lage des Paulus unterrichtet hatte, im

Begriffe, bald wieder Rom zu verlassen. Doch als Paulus und

Timotheus um dieselbe Zeit den Brief an Philemon schrieben,

war Marcus noch nicht abgereist, denn von ihm wird dem Phile

mon (V. 24) ein Gruß gemeldet. Wir setzen die Abfassung dieser

Briefe an die Epheser, Kolosser und an Philemon ins Jahr 56

nach Christus.

Marcus war demnach im Jahre 56 bei Paulus in Rom, und

reisete entweder noch in diesem Jahre oder zu Anfang des folgen

den von dort ab. Im Briefe an die Philipp er, den auch von

Rom aus Paulus uud Timotheus schrieben, geschieht des Marcus
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keine Erwähnung mehr, und war wohl dieser Brief im I. 5? oder

gar erst zu Anfang des Jahres 58 n. Chr. geschrieben; denn Pau

lus gibt sich der Hoffnung hin und spricht dieselbe (II, 19. 23) aus,

daß er bald, ja unverzüglich den Timotheu« zu ihnen werde ent

lassen können, indem er gegründete Hoffnung zu seiner baldigen

Befreiung hatte (II, 24). Während dieser zweijährigen Gefangen

schaft des Paulus in Nom war also sicher der Apostel Petrus nicht

daselbst.

Da aber der Apostel Paulus nach seiner Befreiung aus dem

„Rachen des Löwen" im Jahre 58 n. Chr. in den Orient zu den

von ihm gestifteten Gemeinden sich begab (s. unten S. 478), und

wir von dieser Zeit an bis hin zum Ausbruche der Verfolgung

unter Nero im I. 64 von dem Zustande der römischen Kirche leine

Kunde haben, so liegt die Möglichkeit vor, daß Petrus in dieser

Zwischenzeit von sechs Jahren wieder in Rom thätig gewesen sei.

Es muß wenigstens der römischen Kirche in der Zeit vor der Ne

ronischen Verfolgung nicht an einer kräftigen Leitung gefehlt haben,

welche dem Glauben in der Wclthcmptstadt eine ungemein große

Zahl Vekenner gewann; denn nach dem Zeugnisse des Tacitus

wurde in dieser Verfolgung eine „inultiwäo in^on»" überführt,

dem Christenglauben ergeben zu sein. Legt sich da nicht die Ver-

muthung nahe, das Haupt der Apostel habe, nachdem der frei ge

wordene Paulus sich in den Orient begeben, gerade jetzt wieder sich

bewogen gefunden, aufs ueuc seine apostolische Wirksamkeit in Rom

zu eröffnen und fortzusetzen, bis die ausgebrochcnc Verfolgung ihm

gebot, diesen Schauplatz seiner Thätigkcit zu verlassen? Gerade die

unter Nero in Nom außerordentlich große Verbreitung der neuen

Secte war es, welche nach Tertullian den Arm des Wütherichs

gegen sie bewaffnete: (üonsuüte ooininentarin» vestros. Uli« rs-

p«rieti8 nriiunm Neronein in nano geotani tum inaxiine

lioinao orientein lüaesllriano ßlaäio keroeizse l).

In späterer Zeit, in einer abermaligen Gefangenschaft Pauli

zu Rom °), während dessen Timotheus wieder im Oriente, schwerlich

aber zu Ephesus (2. Tim, IV, 12) lebte, schrieb Paulus an diesen

1) Nusebii Iiiztur. eücl. I. II. e. 25. ecl. V»Ie»ii uitt. p. 67,

2) Eine zweite Gefangenschaft des Paulus in Rom — l° vielseitig sie be

sonder« von protestantischen Gelehrten in Abrede gestellt wirb — war eine schon

in der alten Kirche angenommene Thatsache, für welche Euscbiu« (nwtor. eoel.
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und forderte ihn dringend auf, zu ihm eilends nach Rom zu kom

men (VI, 8), und zugleich den Marcus mitzubringen, der ihm im

I. II. e. 22. «6. V»Ie8ii eit. p. 61 8.) in folgender Weise eintritt: I^Iioi «uo-

ee»8or a Nerone mittitur I?e«t»8. <Huo ^uäueam prneurante ?2ulu8 in ^uüi-

eium »ääuotu» cau8»m eum äixi«»et, viuetu8 üom»m per^uetu» «8t... Htaue

tile I^ue28 qui Hetu8 Hp08t«Iorum Iiteri8 trlläiuit, ni8tor!ae 8u»e ünem leoit!

1'aulum Ilom»e in über» euztoäill dieunium e^i88e, et verbum Del übel»

praeäieu«8e te8t»tu8. "lanäem vero cum Ol»u8ÄM 8U«,m »puu ^'uä!<:e8 perorllzzel,

rur»u8 pr»eäie»näi euu8» pere^re proleetu8 «»8« äieitur, po«te«one oum 8o-

m»m iterani veni88«t, vit»m msrtvrio <inii88e. Htuue Iioe äemum tempore »Ite-

r»m »ä 'limotdeum ep!8tol»m 8«r!p8it, in uu» et <le prior» 8N2 6eleu«!«ll«, et

äe imminente vitae exitu non obzeure loquitur... Lt in nao «ui<Iem 8eeunä»

»ä l'imotlieum epi»to>2 I^ueam 8olum 8il»i ll6e«8e te8t»tur; in prior« vero

6elen«ione ne tone «zuiäem »6su!88« <Iieit. <Hu»m ou e»n8»m viäetur I,u<^«

H,eluum Hpoztolieorum n!8tor!2m illo tempore eoueln8!88e, eum omn!» au»e

gusmäiu cum ?uulo ver8»tU3 «8t ^e8t» fuerllnt, eommemor»88et. H»ee illeilü»

» nod!8 äiet» 8unt, ut 08tenä»mu8 ?»ulum non in primo illo, euju8 memimt

I^u«28, in urbeiu Lomam »clventu milrtvilo e88« perlunetum. <)uippe prob«-

dl!« L8t ?l»ul! pro ü<I« uo«tr» <le<ei!8!onem ,l ^eroue, qui oire» initi» im^erü

«Iementiu8 »e ^ereoat, deni^ue »6m!85»in lu!8»e; verum oum p08te» »ä tetel-

rima qu^eque taoinor» iäem dlero prornp!88et, Hpo«tolo8 <zuo<zu« oum «»e-

ter!8 8»evlt!»m e^u8 experto8. In gleicher Weise IIieronvmU8 (<Ie 8oriptol,

«eol. o»p. V, s<l. o. ool. 103): Loieuäum »utem in prima 8«,ti8laot!one, nee-

llum !iel0ni8 imperio robor»to, nee in tant» erumpento 8eeler» , onant» He

eo u»rr»ut ü!»toriae, ?2ulum » Nerune 6>mi88um, ut üv»nße!iurn l)l!ii«ti in

Oee!ä«nti8 c>uo<zue pnrtibu8 pr»e<Iie«retur, 8ieut ip8e 80ribit in »eounä» epi-

»tola »ä ^imotneum, eo tempore quo et pl>««u8 «8t, 6e v!ueuli8 äietnn« «?>-

8to!»m: In priin» me» 8»ti8f»et!oue nemo n>!!>! »lluil, 8e6 omne5

me cl «reliquerunt; non ei8 imputetur. Uom!u»8 »utem min! »l-

luit, et eoukort»vit me ut per me praeclieatio eompleretur et

»uä!rentomue8 ßeute8; etliberatu8 8um6eoreleoui8. Mm-

le8t!8»ime leonem propter eruäeütatein Heronem 8lFn!neÄN8 eto. — Wie aus

diesen Stellen erhellet, kannte Eusebiu« und Hieronymu« eine zweite Ge>

f»ngensch»ft in Rom — abgesehen von ihrer Beglaubigung durch die Traditio» ^

als eine Thatsache, die sich unabweislich aus dem Martyrtode desselben in Rom

zu einer von seiner eisten Gefangenschaft daselbst durch eine Reihe von Iah«»

getrennten Zeit ergab. Und so ist es. Die erste Gefangenschaft des Apostel« in

Rom endete im Frühjahre 58 n, Chr., — wie wir überzeugend dargeth»» zu

haben glauben — ; fein Haupt fiel für Christus zu Rom am 29. Juni 6? nach

Chr., — wie wir im folgendem erweisen weiden; sonach bleibt nichts übrig, »>«

eine zweite, wenn nicht auch eiue dritte Gefangenschaft Pauli in Rom anzuneh

men. Siehe auch Dr. Franz Werner „über die Reise Pauli nach Spanien und

dessen zweite römische Gefangenschaft in der Oesterr, Vierteljahresschtifl

für tath. Theologie II. Bd. S. 321 ff. und III. Bd. S. 1 ff.



Von vi. I. Ginzel. 477

Amte dienlich sei (IV, 11). Wir setzen die Abfassung dieses Schrei

bens zu Ende des Jahres 65 oder ins Jahr 66 n. Chr. Auch zu

dieser Zeit war Petrus nicht in Rom; denn Paulus sagt aus

drücklich (IV, 11): Lucas ist allein bei mir.

Aus dem Auftrage des Paulus an Timotheus, den Marcus

mit »ach Nom zu bringen '), glauben wir mit Grund annehmen zu

dürfen, derselbe müsse sich in nicht gar großer Entfernung von Ti

motheus befundeu Habens; vielleicht iu Makedonien oder Kleinasien,

nicht aber in Babylon am Eufthrat, von wo denselben herbeizuschaf

fen dem Timotheus kaum möglich gewesen wäre. Wir dürfen nicht

zweifeln, daß Timotheus dem Begehren seines Vaters Paulus uach-

gllommcli, und mit Marcus uach Rom geeilt sei; denn der ganze

Inhalt des Briefes mußte dem Timotheus lebhaft die Bedräugniß

und Gefahr erkennen lassen, in welcher der Apostel sich befand. Es

dürfte weiter keinem Zweifel ausgesetzt sein, daß der Apostelfürst

Petrus, in dessen Umgebung wir uns den Marcus deuten, von

dieser neuen Gefahr des Paulus unterrichtet, und von dessen Ver

lassensein so ergriffen ward, daß er dem Zuge seines Herzens nicht

widerstehen konnte, und mit Marcus und Timotheus nach Rom

eilte, um dem Paulus beizustehen im Kampfe für die Sache Jesu

Christi.

Diese zweite Gefangenschaft Pauli muß in die Zeit gesetzt

weiden, da der erste Sturm der Neronischen Verfolgung gegen die

Christen bereits ausgetobt Haltes. Dicfe Verfolgung, von welcher

') Der Grund, aus dem Paulus den Marcus bei sich haben will: ein

s«f> ^Nl 3U'/P^57n; ll; 2i»x«V!»v, «»t «nim milii «tili» In Ministerium ist sehr be»

»chtenswerth. Marcus, der Gefährte de« Petrus, hatte während seine« längeren

und öfteren Aufenthaltes in Nom an der Seite de« Apostelsürsten eine solche Kennt»

nisz der Personen und Verhältnisse in der Welthauptstadt erworben, daß tein an

derer Apostelschüler dem Paulus so ersprießliche Dienste leisten konnte als Marcus,

2) Die Worte: U«l?x«v »v»).«ß!',<v »^5, ^li» <73«u?n5», UarLUm 285UM« et

lüläu« te<!Ull> (IV, 11) lassen UN« den Marcus in der unmittelbarsten Nähe des

Timotheus weilend erkennen.

2) „Aus dem zweiten Briefe an den Timotheus ist gewiß, daß Paulus

erst nach einer gerichtlichen Untersuchung verurtheilt ward, mithin wohl nicht zu

jener Zeit der Neronischen Verfolgung, wo alles ohne Ordnung zuging, fonderu

später, wie denn auch eine zweite Gefangenschaft nothwendig später fallen mußte".

Ur. Mayerhoss ins. Historisch-kritischen Einleitung in die Petiinischen Schriften.

Hamburg 1835. S. 89.
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uns Tacitus Kunde gibt'), brach im Herbste des Jahres 64 nach

Christus aus. In dieser Zeit scheint der Apostel Paulus nach seiner

Befreiung aus der ersten römischen Gefangenschaft im I. 58 nach

Christ, in den von ihm gestifteten orientalischen Kirchen gewillt zu

haben"). Als er darauf wieder dem Occibentc sich zuwendend in

Gefangenschaft gerieth, wülhctc die Verfolgung nicht mehr mit dem

ersten Ungestüme, und Paulus erzwang wohl durch Berufung auf

sein römisches Bürgerrecht, daß erst wieder ciu förmlicher Proceß

gegen ihn eingeleitet werden mußte. Er war vielleicht von Christen,

die ergriffen worden waren, als derjenige angegeben worden, durch

welchen sie zum Christcnthume belehrt worden seien, und die römi

schen Obrigkeiten hatten in Bezug auf seine Verhaftung die gemes

sensten Befehle erhalten. Er befand sich also um des Evangelium«

willen in den Banden <^>.«x«2^«<; (2 Tim. II, 8), indem das Bekennt

nis; des Christenglaubens als ein Verbrechen behandelt wurde').

In dieser traurigen Lage, iu welcher Paulus sich befand und für

das Evangelium litt bis zu Banden, wie ein Verbrecher, war es

ihm ein nicht geringer Trost, als Timotheus und mit diesem Mar

cus, nach denen er verlangt hatte, in Rom ankamen; welcher Trost

') annale» XV, 4<l: Xon nne liumuna, nun I»r^!t!<>nibii8 vlineip!«,

out velim n!»<:t»n!eut!8 6eeeäeb»t infumi», yuin M«8uin ineenäiuin eleäeretnr,

!<>^o »uulenä« rnmui'i Nero «uuiliäit reu», et <zu»03it!»«imi» pneni8 »Neil,

quo», per «Ä^itlll inviso», vul^n» ^Iiristianu« .innell»b»t. H,uotor numml«

e>U8 <ül>r!«w8, "liberio imnerit»nle, per prooni'Hwrein kontium ?ilü,tum 8Ui>-

pliein »<le<:tU8 erat-, r«pre88l«zue iu pr»«8en8 exiti»bil>8 8Uper8tit!n »urzu«

erumpeblrt, non inuäo per ^ull»e!»n, nrilrinen» e^U8 in»!!, »eä per urliein etl»m,

yn« eunet» unäiczue »trnei» »nt pnäenäll «nnüuunt e«Iel>r»ntur<^ue. Izitur

prima eurrepti, c>ui latelilinlur, äeincle iuäieio enruin, mullituäo inFen8, d»uH

periuäe in «limine ineeuäi'i, <zuÄin oäill uu>n»ni iI«neii8 eonvieti 8unt. üt

pereuntil>u8 llä6il» Iu6iurill, ut ler»rum terßi8 euuteeti, I»ni2tu e»num inleri-

rent, 2ut erueibu8 nu"<xi, »ut llamm»n<l> ntc^ue ubi <5esee!«8et 6ie«, in u«um

noeturni lumiui«, urereuUir ete,

^) Daß der Apostel nicht gesonnen war, nach seiner Vesreiung au« der ersten

Gefangenschaft sich nach Spanien zu begeben, sondern wieder nach dem Oriente

sich zu wenden, lehrt sein Brief an Philemon, bei dem er sich eine Herberge

bestellt V. 22 : 8imul »utem et par-r milii nospitium, n»m 8pero per or^tinue«

ve8trll3 »Innllri nie vodi».

^) Dem xHxoup-s«? entspricht das xAxoxoln? (1. Petr. IV, 15), — 8ueto,

niu8, vitl> Keroni'8 e. 16: »lüieti 8nppl!eii8 (Ü!li»ti-»n!, ßeuu» nomiuum «Oper-

»t!tioui8 Novae »e malelieue.
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aber ohne Zweifel um ein nicht Geringes vermehrt wurde, als mit

diesen auch Petrus, den der Herr beauftragt hatte, seine Brüder

zu stärken (Lucas XXII, 32), unaufgefordert in seinem Gefängnisse

sich einfand').

Es scheint nun Timothcus seiner ganz besondern, aufopfernden

Anhänglichkeit an Paulus wegen ebenfalls seiner Freiheit verlustig

geworden zu sein, weil der in späterer Zeit geschriebene Brief an

die Hebräer (XIII, 23) uns tnnd gibt, daß der Vrndcr Timo

thcus wieder frei sei. Wir sind dieses Umstandes wegen auch ge

neigt, dafür zu halten, daß sich die sehr ungünstigen Verhältnisse,

in denen sich Paulus uach seinem zweiten Briefe an Timotheus be

fand, und die ihn ein nahes Ende fürchten ließen, wieder günstiger

gestalteten und er abermals frei wurde. Wir dürfen dieses immer

hin annehmen, da wir von einem Augenzeugen unterrichtet werden,

daß Paulus siebenmal gefangen gewesen sei ").

Derselbe verläßliche Zeuge belehrt uns auch, wie der Apostel

Paulus die wieder gewonnene Freiheit dazu benutzt habe, daß er sich

nun seinem schon vor langer Zeit gesetzten Vorhaben gemäß an die

Grunze des Abendlandes, nach Spanien, begeben habe, um auch

dort das Evangelium zu predigen. Daß die Reise Pauli nach Spa

nien der letzte Act der Wirksamkeit desselben für die Sache des

Christenthums gewesen sei, scheint das Zeugniß des Clemens nicht

undeutlich auszusprechen. Denn nachdem er Alles, was Paulus für

Jesus Christus getha» uud gelitten, in der gedrängtesten Kürze zu

sammengefaßt hat, erwähnt er ganz zuletzt: ^ im 12 ^^ i^

3Ü5T0)? i>9üv, x«t ^«pv>>^5«? im 1ÜV ^2l^.ävc>)v"). Unmittelbar vor

>) Auch auf dieser Reise kann Petrus uach Korinth gekommen sei» —

gleichwie Paulus vor seiner zweiten Gefaugenschast daselbst gewesen war. Im I,

55 n. Chr. war er zu Schiffe als Gefangener nach Rom gebracht worden; kurz

vor seiner zweiten Gefaugenschast in Rom war Paulus aber nach dem zweiten

Briefe au Timotheus zu Miletu« in Kleiuasien gewesen, wo er den Trophimus

krank zurückgelassen hatte (IV, 20), und dann in Korinth, wo Erastu« zurück

geblieben war (ebeud.). Daß diese Umstände am sprechendsten dafür zeugen, der

zweite Brief an Timotheus fei nicht »u« der eisten römischen Gesangenschaft

geschrieben, springt in die Augen.

2) Clemsu» Iluin. epi»t, »ä 6oriutKi<,3 «, 5.: i^»xl« 2e<i^» fopic?»«

(rakum »postoliculum oper» «ä. 0. ^. IIel«Io »Iter». I^ubiu^«! 1842 p. 49,

U) läeni lbidLM I. e.
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den Martyrtod des Paulus setzt also Clemens die Reise des Paulus

nach Spanien').

>) Fell, Schrader, N»ur, Schenll, Matthies, Ott« u. A. erklären

das 7i^» ^; 3ü<ie<„; von Rom, Hesperien, Italien. Die meisten Gelehrten »bei

verstehen hierunter Spanien. So Pearson (6i»»ert. 1. 6« »uec:«»»!c>ne primorum

Iiam»e epi««:. <-. 8. §. 9.), Neander (Geschichte der Pflanzung u. s. w. I. Bd.

S. 265, Note -), Olshausen (Studien und Kritiken 1838, IV. 953 ff.) Mayer«

hoff, welcher (». a. O. S, 78. Note ') gegen die Annahme Dr. Bau r's bemerkt!

„Einen mittelbaren Beweis gegen die Anwesenheit des Petrus in Rom au« den

Worten i^« i^; 3Ü5l«;, indem man sie von Italien (Rom) versteht, herzuneh

men wie Baur, möchte ich nicht gutheißen, da offenbar in dem Munde eim«

Römers diese Worte auf ein westlich von Rom gelegenes Land hindeuten. Schra

der« Erklärung aber ist in Kürze folgende- Durch das im 7» -rip^» -ris? 3üi5«;

iX8<ov sei unsere Willkür sehr beschränkt und uns nur die Wahl gelassen anzu

nehmen, daß Paulus in Spanien oder England hingerichtet worden sei, oder daß,

wenn dies i» Rom geschehen, auch r^^,» 5, 3, Rom bedeute. Das Erste könne Cle

mens nicht meinen, dem Andern stehe nichts entgegen. Es könne überhaupt jede

Glänze des Abendlandes und auch blos so viel gemeint sein: Paulus habe nur

des Abendlande« Gränze betreten, nicht aber sei er in dessen Inneres gedrungen

weil ihn der Tod daran gehindert habe. Ja es müsse so verstanden werden, wenn

anders Paulus in Rom hingerichtet worden sei. — Diese Folgerung — bemerkt

Dr. Mack (Tüb. theol. Quartalschr. 1830. S. 626 ff.) ist ohne Grund. Da«

i)H<öv kann mit gleichem Recht wie 3l3A»« als Plusquamperf. genommen weiden,

und man begreift wohl, warum, wenn eine Reise über Rom hinaus gemeint ist,

der Rückkehr leine Erwähnung geschah; sie verstand sich von selbst und gehörte

nicht zur Aufzahlung dessen, was den besonderen Ruhm de» Apostels ausmachte.

Daß aber -rip^,», welches immer die äußerste Grenze, da« Ende, Ziel be

deutet, überhaupt für Umgränzung (°pi?^l«) genommen werden könne, und ohne

Zwang obiger Sinn herauskomme, darf wohl bezweifelt werden. Gehörte ja Grie

chenland schon zum Nbendlande, so daß dieser Sinn schon darum nicht paßt. Wenn

man auch nicht an die äußerste Westgranze deuten will, so kann Clemens doch

nicht blos Rom oder Italien meinen, da er selbst hier lebte und mit den geogra

phischen Verhältnissen des zum römischen Reiche gehörigen Westen nicht unbekannt

sein konnte; zudem, wenn der Apostel nicht weiter als bis Rom kam, der Ruhm

desselben bei den mit allen Umständen wohl bekannten Korinthern durch eine solche

Hyperbel eher geschmälert als vermehrt wurde. Selbst ein Orientale an der Glänze

des römischen Reiche« konnte damals da« allbekannte Rom nicht den Gräuzvunlt

de« Abendlandes nennen. — Dies ist auch Hug's Ansicht von der Stelle, Er

sagt im 2. Theile der Einleitung S. 322 ff.: Ich sehe nicht, was man gegen

die Nachricht eine« mit dem Apostel vertrauten Manne«, der in Rom lebte, von

woher die Reise unternommen wurde, wenn man da« Denkmal nicht mit großem

Unrecht verwerfen will, einwenden kann; zumal da er dieses an die korinthisch'

Gemeinde schreibt, die von den Schicksalen Pauli, der noch nicht so lange in ihrer

Mitte gelebt und gelehrt hatte, Auskunft wußte. — Mit besonderer Gründlichkeit hat die
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Während der Abwesenheit des Paulus in Spanien blieb Pe

trus mit Marcus iu Rom, und in diese Zeit, also ins Jahr 66

oder 67, fällt die Abfassung seines ersten Briefes.

Der Mangel des Andenkens an eine eodosi», ariostolicü, in

Tpanien scheint die Annahme nicht zu begünstigen, daß Paulus

längere Zeit in Spanien gewirkt habe; er mag vielmehr hier

bald nach seiner Ankunft verhaftet und wieder nach Rom abgeführt

worden sein. Hier also, der feindlichen Bestrebungen gegen die

Ttaatsreligion wegen, schon in oftmaliger Untersuchung gewesen,

fand er diesmal vor seinem heidnischen Richter keine Gnade, und

wrd des Verbrechens der Verbreitung der christlichen Religion,

nelche den Heiden eben so thoricht als ruchlos erschien, zum Tode

»crurtheilt. In Anbetracht seines römischen Bürgerrechtes ward die

ehrenvollere Todesstrafe der Enthauptung über ihn verhängt. Mit

Paulus zugleich ward der Apostelfürst Petrus, desselben Verbre

chens schuldig zum Tode vcrurtheilt ^), und zwar zur schmachvolle

ren Todcsart der Kreuzigung "). Dem Gesagten zu Folge kann der

Thatsache der Reise Pauli »ach Spanien gegen Ur, Carl Wilhelm Ott« in der

Schrift desselben: Die geschichtlichen Verhältnisse der Pastoralbriefe auf« neue uu-

lerfucht, Leipzig 186«, llr, Franz Werner erwiese» in s, Abhandlung „über

die Reise Pauli nach Spanien und dessen zweite röniische Gefangenschaft" in der

Oestcri, Vierteljahrcesch, für tath, Theologie II, Bd. S. 321 ff. und III. Vd.

S. 1 ff. Siehe auch die fehr gründliche Behandlung dieses Gegenstandes in

Gams.Kircheugeschichte Spaniens I. Bd. Regensb. 1862 (S. 1—50), und Del

ling er, Lhristenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung. Regensb. 1860,

Und (3u»p, 8»liutii traot, de ?»uli aunütuli prosoetinue in IIi«i>2ui»>ii IN sei

nen uniümeut, iu netu» ^pn8w!uri>m. doluni»« ^FriupinÄ,« 1617, p. 98 »«. und

Ii»innii Hun»I«» «ä l», lülir. 61 iium. II IV. I'um. I, eä. oit. ool. 739 ».

') Daß sich Petrus, als Paulus von Spanien gefangen nach Rom gebracht

wurde, feiner mit Wort und That annahm, tonnen wir mit Grund annehmen.

Tiefe Theilnahme an dem Schicksale des Paulus bereitete ihm ein gleiches Schick

sal, Durch diese Annahme werden die historischen Berichte, welche stet« de« Mar«

lyltode« beider Apostel zugleich gedeuleu, bestätigt und aufgehellt.

2) 1°LiluIIi2UU8 ck« pr»e««rint, Iiaerntie, «, 36: 8i Itllli»« »HüCks,

Iillbe» llon!»in, unä« nc>bi» gnui^u« »utliurit»» pi^Lütu e»t, I«t» <^u»m felix

e««!e«ill! eui totnin änetrlnaiu »pazwli «um 8an^uin« »uo prukuäerunt; ubi

?etru» p»ü»ioni Dominica« aä»e<iu»tur, nbi ?anlll« ^Inanni»

siitu Loroli^tiil (Op?. «^. IiiF»!tii Veuet. 1744. p. 215); 8eurpi»ee:

Olienteiu üäem Ilum»« priuauZ I^ero «rusntHvit. I'unc: ?etru» »b »Itero

eiüßitur, guum eruei llä«triu^it»r (ibiä, p. 500); 0ri^en«» Inm,

veft. Biertelj. f. kalhol. Theol. VI. 31
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Martyrtod des Petrus und Paulus nicht füglich in

eine frühere, und auch nicht in eine spätere Zeit, als

ins I. 67 n. Chr. gesetzt werden'); der Tag aber, an welchem

).^;> uüico; »^»; «Aiöa«; i^-nv (ÜU8«Kii Iii»t. «eel. I. Ill, e. 1. eä. V»-

I«8ii «. p. 71); HI«run^mu8 (ä« 8«riptc>r. «eel, e. I.): ?«tr«8 «»nite öe-

orsum v«l8«, st in sublime p«6it>U8 «Iev»ti8, eruei eonlißitur, »88«reu8 »ein-

äi^nuü! ^ui 8ie erueiü^eretur ut I)uminN8 »nu8,

') Das Todesjahr der Apostelfllrsten wird von verschiedenen Gelehrten

verschieden angegeben, Dupin und Cave nehmen das Jahr 64 an, Pagi und

die Bollandisten 65, Tillemont und Foggini 66. Ilierou^mu» (ä°

8«ript, «eel, e, 5.): Nie (?»ulu8) ei-^o lzuarto cleeimo I^eroni» »nnn, eoäem äie

quo ?«tru8, Ilom»« pro Ol>ri»to e»nit« trune»lur , 8epult»8i>ue «8t in 'K

O8tien8i, »nno uo8t p»88ion«m Domiui trieesimn 8«ntimc> — ms 14, oder

letzte Jahr des Nero, welches »bei, weil er es zugleich als das 37 Jahr nach dem

Leiden des Herrn nennt, mit dem Jahre 67 n. Ehr, zusammenfällt. Ebenso gib!

Baronius (^,nn»Ie8 eeol. 7?am. I, Hu^. Vinäel. 1738. eul, 788) als Jahr de«

Martyrium« das 13, Jahr de« Nero »n. also da« Jahr 6? n. Chi,, obwohl er

meint, das 13, Jahr des Nero falle mit dem Jahre 69 der christlichen Zeitrech

nung zusammen. I'oß^ini (I. e. p. 372 8.) verwirft deshalb die Annahme der

Jahre 67 und 68, weil die alten Martyrologien das Fest der Apostel Petrus und

Paulus einstimmig auf den 29. Juni fetzen, die Festtage der Märtyrer aber dm

ältesten christlichen Gebrauche gemäß immer an ihrem Sterbetage begangen win

den. Wenn also der 29. Juni der Sterbetag der Apostel Petrus und Paul»» >!>,

so könne von dem Jahre 68 oder dem 14. Jahre der ncronischcn Regierung des

halb nicht die Rede sein, weil Nero an diesem Tage nicht mehr lebte. Aber auch

an das Jahr 67 könne nicht gedacht weiden, weil im Iuui dieses Jahres Nm

nicht in Rom gewesen sei. Der Umstand aber, daß Nero im Jahre 67 n. Ch>,

nicht in Rom gewesen sei, kann doch auf leine Weise der Annahme, Petrus und

Paulus seien in diesem Jahre gemartert worden, im Wege stehen. Denn daß Nere

selbst das Urtheil gefällt, oder der Vollziehung desselben müsse beigewohnt habe»,

ist doch leinessall« anzunehmen, auch dann nicht, wenn er in Rom zugegen ge

wesen wäre. Zudem sagt Clemens von Rom ausdrücklich: ^»^u^,»« ^ ''"

^nu^i«,«, was uns nicht daran denken läßt, der Kaiser selbst habe da« Urthnl

gefällt und der Vollstreckung desselben beigewohnt. Sehr treffend bemerkt hiezu

Wiu6i8«Iim»nn (Vinäieiae Petrin»« I. e. p. 63 8.): lli»n«ru8 vlurllü» °°°

ip8um Neronem inuui ilemnnstrat; . , , eun8ul«8 vero 8«u »Ili m«ßi8lr»tu! »»

min« Hvnü^cvol !>>« »npellkti «88« neuu«unt, nui» »lionuin e vulz»« u«n n»'

min» eorum »ä<li enortui88«t. tju»r« nil r«8t»t, i>u»m ut 1'i^eIIinum «l 8»-

bin um ultim>8 t-l«runi8 »nni8 »umm» eum lieentin ^r»88»nt«8 intelü^mi»,

<zul » klutülelin (<3»lb. «. 2.) Aia^/ol r^? «c^js; nomiu»nlur et nr»«8erti>i! !>«-

roni in 6r»«ei»m proseetn I>. e. »nnn 67 imn«r»tori»m »uetoritatem lere «»>>

ex«reuerunt, N«l«I« aber (?»trum »nc>8t«I. op«r». «<l. alter», 'lubinz, 181-

p. 49) bemerkt zu der Stelle des Clemens: ^!ii u. I. ä« äuobu« libsrtiz e>

»miei8 Neroui8, U«Iio 0»e8»riau« «t ?ol^«I«to exnlie»nt, uni Xes»»« >°

(3l»eei» ä«>;ent« H. 67 omni» guderu»runt, — Das Jahr 67 als
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die Apostelfürsten zugleich ihren Lauf vollendeten, ist nach dem un

verwerflichen Zeugnisse der römischen Kirche der 29. Juni').

der Apostelfürsten ist nachgewiesen in der Schrift: 8°pr» l'annu I.XVII 6«II' er»

volare, »e 5o88e <zue! 6el martirio äei ^lorin»! priueip! äe^I! Äpo8tul! rieti-e

° r^nlo; 08»«ivl>«!»ni »tulica.cü-nnolo^iod« <!i Uun8ißi«>!-e Ilomenieo Ll»s.

luliui, protouuwrio Äpnztolieo e 8eßretl»ria 6eII» 8. LonFre^l^iene äei Liti

lioiü», 1866.

') Dieses unverwerfliche Zeugnis, der römischen Kirche finden wir nieder

gelegt in der Feier diese« Tage«, de« Geburtstages, äi«« n2t»Ii», ulltoliti»,

der hl. Apostel Petrus und Paulus zum ewigen Leben, weil sie an diesem Tage

ihren irdischen Lauf als Blutzeugen des Herrn vollendend, zum ewigen Leben ge-

i°im wurden. Vom ersten Jahre nach dem Martyrium Petri uud Pauli an bis

»us den heutigen Tag hat die römifche Kirche den Festtag der Apostelfürsten an

feinem andern Tage als am 29. Juni gefeiert, uud darum ist schlechthin keine

Tatsache in der ältesten Geschichte der Kirche so unanfechtbar, sicher und gewiß,

»l« daß Petrus und Paulus zu Rom am 29. Juni den Martyrtod erlitten haben.

Im Angesichte der römischen Kirche waren sie als Märtyrer gestorben; niemals

konnte dem Gedächtnisse derselbe» der Tag ihres Martyrium« entschwinden, weil

sie schon an der nächsten Wiederkehr diese« Tages in seliger Freude den Festtag

der Apostelfürsten zu feiern nicht unterlassen konnte. Oder sollte e« in Rom anders

gewesen sein als in Antiochia, in Smyrna, in Carthago und in der ganzen übrigen

Kirche? Die Augenzeugen des beldenmütbigen Tode«, den der Bischof Ignatius

von Antiochia zu Rom am 20. December de« Jahre« 10? n. Ch. starb, berichten

darüber nach Autiochia: ^unt^eriint vero Ii»ee ». 6. XIII. 0alenä»3 3«nu2lll»8,

Koll e8t, veeembri» vi^e8iinll, Lonsnlibus »nuä Iinm»no8 itei-um 8ur» et

8«nee!ons. Harun, n«8 !p8i 8neetlltnre8 t»«ti... vc>bi8 äieiu et tempn3 8i?ni-

LeÄvInivlL, ut tempore inurt^rii eju8 ec>nveuiente8 euinmunionem U08tr2ni te>

«tiüeemur ouu, atlileta et ^ener<,«n n>»rt^i-e 0I,r!8ti (Ilelele, ?»ti-, 2pu»t.

«oer« I. o. z>. 191.). Angleichen schreibt die Kirche von Smyrna an die Kirche

von Philumelium und alle Kirchen de« Erdkreises über den Martyrtod ihres Bi

schofs Polykarpus am 26. März 169 n. Chr.: X°8 088» illiu8 l/emmi8 pie-

Uu8i88imi8 ex<iU!8itior» «t 8i,per lluruni prouÄtioll» t«IIente8, üb! 6ee«b»t, äe-

P08uiinii8. (Hnc> stillni lue! nobi«, ut üeri nnterit, in exulwtinne st F»u<li<,

«on^re^»ti8, Uc>minU8 praebebit, natnlem inart^i-ii eiu8 6ien> eeledrare (He-

lole ib!6. p. 219). Und der Bischof Cyprian schrieb während der Verfolgung

de« Deciu« aus feinem Zufluchtsorte an die in Carthago zurückgebliebene Geist

lichkeit alfo: ^eitul!u8 t>»ter 8llrib3,t nn 8ll/ni6<:et initli 6ie«, u^uidu8 in e-lrcere

bellt! lr«,tre8 U08tri »ä !n>mortlllil»tem l^Inric>8lie mortl« exltu t>-Ä,n8eunt, et

nelebreutur Iiic l> nob!8 onlatiuneü et 8»eriti<:>» nl> eomniemc>r»tione8 eoluni,

n^nae eltH vob>8<:um vuinino nrnte^ente oelebrnbimu« (O^prlllni Nperll e<i,

Illlurin. ?»r!8. 1726, Npi8t. 37. p»F. 5«), Woraus sattsam erhellen dürfte, daß

keine Thatsache aus den ältesten Zeiten der Kirche so sicher gestellt fei, als die

Tage, an denen hervorragende Glieder der Kirche den Martyrtod starben, und daß

diese Tage unfehlbar aus der kirchlichen Feier derselben erkannt werden. Darum

31»
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II.

Ter Stuhl Petti in Rom.

Daß der Apostel Petrus in der römischen Kirche das bi

schöfliche Amt verwaltet habe, erscheint als Zweck seines Auf

enthaltes in Rom so unbestreitbar, daß es keines besonderen

Erweises zu bedürfen scheint.

Da aber auch der Episcopat Petri in Rom in älterer und

neuerer Zeit bestritten worden ist '), muffen wir in eine nähere Er»

örterung auch dieses Gegenstandes eingehen.

leimen die ältesten Eataloge der römischen Päpste nur den 29. Juni als den Tag,

an welchem Petrus und Paulus ihren Lauf als Märtyrer vollendeten, So der

älteste bis zu Papst Liberius reichende Eatalog: ?etru8 nnni vi^iuti qumqm

m«u«e unn, diedu» unvem, I'uit temporidu» "liberü (?»e32s>«, et 0«i>, et ^l>

derii (ülauäii, et Hernui», i» eouzulÄtn Viuieii et I^nn^ini, >>»<^n« Nerv»« «l

Veztiui. k » » « u » Äutem o u in ? » u I u 6 1 e tertillÜÄlencl»» ^ u I i » », eon

»ulit>u» »ups» <liet>8, iiupelante Nerune (^eta 8»uetc»um. Hprili» low I

H,utverp. 1675 pu^, XIV). Und ein anderer alter Catalog: Hie (pSt^u«) m»r

l^rin eum ?«ulo eorouatur... t«stic> ll«Ieu6»« ^lulii ftdill. p. XVII,). Wem

Pins B. Gam« in s. Schrift: Das Jahr de« Marlyrtodes der Apostel Petm«

und Paulus. Regensb. 1867. S. 94. zu dem Schluß« kommt, die Apostelfürsten

seien zwar an demselben Tage (29. Juni) in die Glorie des Herrn eingegan

gen, aber nicht in demselben Jahre, sondern Petrus im Jahre 65 und

Paulus im I, 67 ; so erscheint diese Berechnung, nach welcher der Tod der beiden

Apostelfllrsten um zwei volle Jahre auseinander liegt, den ältesten und bewähr«

testen Zeugnissen gegenüber als eine verfehlte <s. L»rui!ii Hunnle» »<l » Lbl,

69. e<l. H,uF. Vlnäel. 1738. 'low. I. «ul, 788. ».); denn, „wenn der Herr der

Kirche es auch gefügt haben kann, daß die beiden Gründer der römischen Kirche

an einem und demselben Tage durch das Martyrium vollendet wurden", so er

scheint es unzuläsfig, zu einer fo wunderbaren Fügung die Zuflucht zu nehmen,

weil es an sich höchst unwahrfcheinlich ist, daß der in verschiedene Jahre fallende

Tod der Apostel an einem und demselben Tage erfolgt sei, und weil die oben an«

gefühlten ältesten Cataloge nach der in diefem Punkte höchst verlässigen, über

ieden Einwand erhabenen Ueberlieferung der römischen Kirche den 29. Juni des

selben Jahres als den Tag des gleichzeitigen Martyrium« der Apostelfllrsten

bezeichnen. — Da mir die °. g. Schrift von Gam« erst zukam, nachdem ich diese

Abhandlung bereit« an die verehrl. Nedaction der Vierteljahresfchrift gesendet hatte,

habe ich darin andere von dem Resultate meiner Untersuchung abweichende Mei

nungen de« Herrn Verfassers nicht weiter berücksichtigen tonnen.

') Den Episcopat Petri in Rom läugneten Calvin (iu»t. I. 4. <-, 6. §,

15.) : ?ropter «eriptoi-ull! eou»«n«uiil nou pußuo, yuw illie (Lom»«) morwu«
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Die von uns als glaubwürdig erwiesenen Zeugnisse der äl

testen Kirche über den Aufenthalt und Martyrtod Petri in Rom

tenncn leinen andern Zweck, um dessen willen der erste der Apostel

sich in die Metropole des Rümerreichcs begeben habe, als um dort

dem Glauben an Christus eine bleibende Statte durch Gründung

einer Kirche zu bereiten, wobei die Bekämpfung des Magiers

Simon (S. 452 ff.), in dessen Culte sich das damalige römische Hei-

denthum seinen Ausdruck gegeben hatte, als Gelegenheitsursache mit

dem von dem Apostelfürstcn verfolgten Hauptzwecke in unmittelbarer

Verbindung steht.

Die Gründung einer Kirche aber ist ein Werk, das aus

schließlich uur durch Betätigung der apostolischen oder bi

schöflichen Amtsgewalt'), d, h. durch Bethätignng der vom Er

löser zum Heile der Menschheit gesetzten Lehr«, Priester» und Regie«

rungsgewalt geschaffen werden kann; denn eine Kirche ist so

wesentlich eine mit ihrem Hirten im Bekenntnisse des Einen christ

lichen Glaubens und dem Gebrauche der Einen von Christus ver

ordneten Hcilsmittel verbundene Hecrde, daß eine noch so große wo

immer sich befindende Zahl christlicher Glaubenskcnner, die der Lei

tung eines apostolischen Hirten ermangeln, keine Hccrdc, keine Kirche

luerit (Petrus), s«<! eniseopum tuizse, praesertim Inu^u tempore, persunäeri

ue<zneo; Basnage (»im»!, eoel. »ä ». 31. n. 31., »ä ». 40. n, 20. »<3 », 42,

n. 20); Schlöckh (chiistl, Kircheng, 2. Thl. S. 15? f.) Paulus (Sophronizon

1819. 3. Heft), Leipziger Literaturzeitung 1829. N, 267, S, 2133; Eanonische

Wacht« 1831, N, 59, S. 513; Ellendorf in s, Schriften: Ist Petrus in Rom

und Bifchof der röm. Kirche gewefen? Darmstadt 1841, llr, Binterim v»nu!l>n»

Ebendaf. 1843,

') Npostelamt ist nach ursprünglichem und bleibendem kirchlichen Sprach

gebrauche Bischofsamt, Petrus spricht vom Apostelamte des Judas äet. I.

20: üpi»oop»tum ^r,v ii:l;x<>?Hv) ejn» neoiniat »Itel, 8, <ü?pii»nu» ep, 3,

I^emini»«« nuteiu äi»c:<>ni Zedent, <zuuni»m »nostolo», i<I e»t, epizoupe»

et pruopn»itc>8 Dominus «le^it (eä. Nersäui-s. I^Ip». 1838. p, 5). Der Bifchof

Olnru» » zll>s<üil« sprach auf dem Concil zu Cathago am 1. September 256:

KlHuitLSt» e«t «ententi» Oumini nustri ^e»u Lnrisli apostolo» «»uz mitten-

ti», et insis »oli» pote»t»tein u katre »iui ä»t»m permittentl», lzuidu» no»

»u eoe»simu» e»6em unt«»t»te Loelesi^m Numini Auberngnte«

(La. oit. p»r« ll. Qip«. 1839, p, 278), Daher erklärt da« Coucil von Trient

8s«». XXIII. o. 4: 8»eru»»uet» L^nuäu» äecloiat, eni»eoji<)8, <^>li in ^pozte-

lurum looum 8»<:ee»»erunt, po»itn» e«»e, »ieut ^noütulu» »!t, » Lnii-itu »»nete

regere Lee!e»i»m vei.
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ist. Wären in Rom vor der Ankunft Petri daselbst im I. 42 nach

Christus unter der jüdischen und heidnischen Bevölkerung auch noch

so Viele gewesen, welche bereits an Christus und das durch Ihn der

Menschheit gewordene Heil glaubten, sie hatten eine Christengemeinde,

eine Kirche nicht gebildet.

Die Kirche in Rom wurde nach dem einstimmigen Zeug

nisse der heiligen Schriften und des kirchlichen Alterthums durch die

Thätigkeit der Apostelfürsten Petrus und Paulus gegründet '), d. h.

durch Bethätigung der ihnen als Apostel innewohnenden, von Chri

stus zur Heiligung und Bescligung der Menschen verliehenen Gewalt

das Wort Gottes zu predigen (Matth. X, ?; XXVIII, 19), den

Leib und das Blut Jesu Christi zu weihen, zu opfern und zu spen

den (Luc. XXII, 14—20; 1 Kor. XI, 23—25), die Sünden zu

vergeben oder vorzubehalten (Ioh. XX, 21—23), Diener, Priester

und Bischöfe zu weihen und einzusetzen (Apostelg. VI, 3—6 XIV,

22, XX, 28, Tit. I, 5) und alle« zur Heiligung der Kinder Got

tes Notwendige und Ersprießliche anzuordnen und zu verfügen

(Matth. XVIII, 15-18, XXVIII, 20).

Die ersten Träger des apostolischen Amtes hatten ihre Sen

dung unmittelbar vom Herrn an die ganze Welt, an alle Böller

erhalten (Matth. XXVIII, 20), also daß ihre geistliche Gewalt, wie

dies durch den Zweck derselben, die Pflanzung des Glaubens, be

dingt war, in Betreff des Ortes und der Personen eine unbe

schränkte, universale war; dagegen erscheint aber die aposto

lische Gewalt, welche die ursprünglichen Träger derselben überall,

wo sie eine Kirche gegründet, auf den dort eingesetzten Hirten, den

Bischof übertrugen, als eine an ein einzelnes Territorium gebun

dene, auf einen Ort und eine einzelne gläubige Heerde beschränkte,

l) Daß die Initiative und der Hauptantheil an diesem Werte vom Hern!

in die Hand des Petrus gelegt worden war, lehrt unsere Darstellung und da«

Wort des Apostelfürsten, durch den nicht nur der Hauptmann Cornelius mit dm

Seinigen als die Erstlinge aus den Heiden in die Kirche aufgenommen wurde»

(Avostelg. X.), sondern au« dessen Munde Rom die Freudenbotschaft de» Heil«

vernommen hatte, auf dem Apostelconcil zu Ierufalem (Avostelg. XV, 7): Vin

lrutres, vo» «Litis, ^iiouiaiii lld »ntiyui» <li«dn8 v«u» in uubi» «leßit, pel

o» mennl »uäil« <3ente» velbtuu üv»u^«Iii, et ereäsr« — hatte natürlich e>^

fehr verstärkte Bedeutung und Wirkung.
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locale Gewalt'). Die Gründung einer Kirche wurde von den Apo

steln bewirkt und vollendet durch Einsetzung ei»es Bischofs, — wie

überall, so auch in Rom^). Die universale Mission der Apostel

vertrug sich nicht mit der bleibenden Uebernahmc und Verwal

tung des bischöflichen Amtes einer Kirche; weßhalb die Geschichte

der Kirche kein Bisthum des Apostel Paulus, Johannes u. A. leimt.

So wenig aber die Geschichte der Kirche einen bischöflichen

Stuhl kennt, den Paulus, Johannes oder ein anderer Apostel, inne

gehabt hätte, so laut bezeugt dieselbe, daß ein Einziger der Apostel,

nämlich Simon, welcher der Petrus ist, seinen apostolischen Stuhl

in Rom aufgeschlagen hat.

Worin liegt der Grund dieser singulären Erscheinung und

historischen Thatsache?

In der ganz singulären, bevorzugten Stellung,

welche der Simon, des Jonas Sohn, kraft der Wahl

') 1 ?etr. V, 2: ?28eite <zui in vc»l>i» «st Aro^ein Uei, Het, XX,

28: ^ttenäite vobi« et univei-80 ß^e^i, in yuo vo» 8pililu8 8auetU8 po8uit

opiseopn». ^1'it. I, 5: IIu^'u» rei ßlÄti» relic^ui te (^retae. 8. O^ui-ianu« »ä

H,ut<>i>i»nuii> en. 55. e. 2V: ^2in priäem per «mn«8 plnvineiH» st per ulb«8

»lnßula» erdinati 8»nt epi8popi; ep. 59. e. 20: Liu^uli» n»ztl>riuu8 poNlc»

^regi« «»t «läüeriptl», c>u»in re^at unnzc>ui»c>u« et ^nbernet (ü<I. U«i»äork,

I>ip8. 1838, p. 116. 144).

2) 8. Ireu»eu8 (-j- 202) »äv. baere«e8 I. III. o, 3: Uubeinu» enumel»l»

e«8, <zui ad apnstuli» in8tituti »unt «pizuopi in eeeIe8Ü8 et 8ueee88l>re8 eerum

n8H>ie »ä n<>8, 8e6 <zuoni»in v»Iäe lon^uin «8t, umnium eeeleZiarum euume-

rar« 8ueoe88iou«8, maximae et »utihui8liiin»e et oiullidu8 eo^uita«, a Floiiu-

8i83imi« äuubu« »z>c>8tn!i8 ?et>o et ?2ulu Iloniao lunälltae et eon8titut2e per

8ue<:e«8i<>ne8 eni8ennuruin nervenientem N8«,ue »<I n»8 iuäie2nte8 <:<>nt'ilnäi!nu8

UMNS8.,, I'uuä2nte8 i^itur et iu8truente8 be»ti »po«t<>Ii eeol«8i»!u I^ino epi8-

eonatuin »6iniui8tr»,uä»,e eeel«8i»e tr»«Iiäeilint. Huiü8 I^ini ?»ulu8 in ni8,

<^u»e 8Nnt »ll l'iinutnenw, eni8toli8 meniinit. 8ueeeäit »uteiu ei H,n»e!elu8;

po«t eum tertio Ioec> »o apo8tc>I>8 epi8oon»t!iin 8oNitur Olemen«, gui et viäit

ip»08 »pc>8t<>Io8 (Opp. eä >l2urin, ?srl8. 1710 p, 175). 1'eltuIIi»uli8 (-j-

215) ä» nr»e8elint. e. 32: N6»nt er^n (»«.eletiei) uiizine8 eeelezialuin 8U«rum

evolvunt oräinein epi80onc>lum 8uc>liiin, ita per 8liee«8«ione8 »l> inilio äeeur-

lenteiu, ut plimu8 ille eoi8eouu8 »iiyuem ex »po8toli8 ve! 2nc>«w!il!i8 viri8,

qui t»in«u euui »pu8toli8 oei^everaverit, n»buerit »uetniein et 2uteee88orem.

Uoo «niin muäu eeele»il>e ano8tolie»e een«u» 8uu« äelerunt, 8iout Lm^rnueu-

lu>i> euele«»» ?c>l/el>lpuin » Joanne eulloeatuiu reielt, 8ieut Ilomunnilini LIe-

mentein » ketre oräiuatum eäit (Libliotliee» ?»tluiu Isliu. eä, Ller8äc»il

Vol. VI. Iiip8. 1841. p. 22.).
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und Anordnung des Herrn vor allen andern Ap osteln

einnahm.

Der Apostolat, als ein aus zwölf Individuen bestehendes Ganze,

bedurfte nothwendig eines Trägers, der die Einheit und den Bestand

desselben für alle Zeit wahre; darum fetzte der Herr, als Er den

Apostolat ursprünglich constituirte, eines seiner Glieder zum Haupte

des Ganzen, nämlich Simon, den Er zum Petrus Seiner Kirche

erkoren hatte '), d. h. zum unerschütterlichen Grundsteine und Trä

ger Seiner Kirche für alle Zeit (Matth. XVI, 18), den Cr als

Solchen mit der unumschränkten Löse- und Bindegewalt des hohen

Priestcrthums (Matth. XVI, 19, vgl. mit Icsaia XXII 7 und

Offen b. III, 7), mit der Gnade eines unerschütterlichen Glaubens

zur Stärkung der Brüder (Luc. XXII, 32) und mit dem Ober-

Hirtenamte über Seine ganze Hcerde betraute (Ioh. XXI, 15—17),

Wie die apostolische Amtsgewalt sich im Bischofsamte fort

setzte, so mußte auch Kraft des Bestandes und Zweckes der Kirche

das Amt des Petrus 2) mit all' seiner unumschränkten Gewalt

fortbestehen; denn da der Apostolat ununterbrochen im Episcopntc sich

fortsetzte, konnte und durfte demselben das ihm vom Herrn gegebene

Haupt niemals fehlen. Da die den Aposteln vom Herrn verliehene

aller Orten sich äußernde Rcgierungsgcwalt mit ihnen erlosch, unl>

die an ihre Stelle getretene bischöfliche Gewalt auf die Grunzen der

einzelnen Kirchen beschränkt war, durfte und konnte um so weniger

die über die ganze Kirche in unbeschränktem Maße sich erstreckende

Gewalt des Petrus erlöschen.

Da aber Amt und Gewalt des Petrus eine ausschließlich dem

Simon verliehene, also dieser individuellen Person inhärirende w«,

') ^I»ttt>. X, 2: Ouoä«<:Im gutem H,p<,«tnlnrum Nomina «unt lmeo,

riimu«: 8Imnn, nui äieitur ?etru». — Dies ?rimu» ist bedeutungsvoll und

lehrt nichts weniger, als daß der vom Herrn zum Eisten der Apostel Gesetzte

— Fürst, Führer und Haupt aller sei. Im hebräischen Texte des Matthäus-

Evangeliums stand unzweifelhaft 1^^, der Erste oder Häuptling von <^ Haupt,

2> Petrus ist Amtsname. Daß Simon, de« Jonas Sohn, diesen Na

men führen werde, eröffnete der Herr, als Er desselben ansichtig wurde (Ioh. I,

42). Die Bedeutung diese« Namens erschloß der Herr aber in dem Worte, mit

welchem Er denselben Simon, des Jona« Sohn, zum Petrus seiner Kirche mach«-

Nt Nßo 6i«o tidi, <^ui» tu es Petrus, et super liano petram »eäitieÄbo üode-

«i«m Klean, , st Porta» iuksrl non prnevule lnint »äversus «am (llottb,

XVI, 18),
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so konnte sie auf keine andere Weise in der Kirche bleiben, als daß

sie von Simon, dem ersten Inhaber derselben, auf eine andere be

stimmte Person übertragen wurde. Es war aber die Petrinischc Ge

walt von dem Herrn an das apostolisch-bischöfliche Amt des Simon

gebunden worden : daher konnte der erste Petrus den ihm vom Herrn

verliehenen Primat auf keinen andern als seinen Nachfolger im

bischöflichen Amte übertragen.

Aus diesem inner«, in der Natur seiner Stellung

als Haupt des Apostolatcs und Episcopatcs liegendem

Grunde mußte Simon, der Petrus, sich eine Kirche aus-

ersehen, in welcher er seinen apostolisch-bischöflichen

Tiuhl, der zugleich Primatial-Stuhl der ganzen Kirche

war, bleibend aufschlug.

Zu diesem Zwecke leitete der Herr die Schritte dessen, den Er

zum Petrus Seiner Kirche und zum Oberhirten Seiner ganzen Heerde

gemacht hatte, unter der Regierung des Kaisers Claudius nach Rom,

damit er in der Welthauptstadt, die sich als keine unfruchtbare

Stätte für den Glauben an den Gekreuzigten erwies, seinen Stuhl

für immer aufschlage. Darum stand der erste Petrus der von ihm

gegründeten Kirche in Rom als Bischof und Haupt der Bischöfe

durch 25 Jahre vor, bis er als solcher dort am 29. Juni 6? nach

Chr. seinen irdischen Lauf am Kreuze, gleich seinem Herrn und

Meister vollendete '). Und darum lebt die Primatialgewalt des

Petrus in dem Nachfolger desselben auf dem bischöflichen Stuhle

von Rom u) immer fort, und ist an diesen Stuhl für immer

') Die Thatsache, daß Simon Petrus da« bischöfliche Amt i» Rom nicht

ununterbrochen in eigener Person verwaltete, steht Dem um so weniger

entgegen, als der Inhaber eine« Amte«, der die Verwaltung desselben einem Stell

vertreter überträgt, nicht aufhört Inhaber des Amtes zu bleiben, und der erste

Bischof von Rom als Haupt der Apostel und Bischöfe den jüngst gegründeten

und in der Gründung begriffenen Kirchen nahe sein mußte,

2) Die Reihenfolge der römischen Bischöfe beginnt nach dem ältesten Zeug

nisse mit Petrus.' Ueber die Nachfolger de« Petrus im Episcopate der römischen

Kirche bis Ende des eisten Jahrhunderts schreibt Lu8«diu8 lii«wr. ecel I, III.

u, 4: I^iuus vss», yusin in »euuuä» ää ^imutlieuni spigtul» Rum«,« «eeuiu

vsl3»ri (?Äulii8) te«tatur, primu« pnül Metrum Iüe<:Ie8llle ünmaii»« eriiseormluiii

2äeptu« «8t. e, 13: 1°iti 8eeunäo impui-i! llunn I^iuu8 eeelL3!2« Lallllluae epl«>

«opus, «nur o»m äuuäeoini ilnui» Ä,ämiui8tra88et , ^nsuelsto öeinöe rszeu-
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gebunden'). Von dieser Ueberzeugung war schon die älteste Kirche

nuf's lebendigste durchdrungen, denn sie nannte den Bischofstuhl von

Rom stets den Stuhl des Petrus ^), und den jedesmaligen Inhaber

<l2in tri»<iiäit. e. 15: Hnno »utem D«miti2ui imuer»tur!8 <Iunäeeimc> ^neueletuz

cx^oti« in epi«eop2tu ann>8 <iu<»Ie<:Iui 8Ueee88urem reli^uit Olenieiitem. o,

34: üx iiumaui» »utem ?untiüeit>il8 Olsmeu« «,nnc> 8UNlÄ<lieti Imi<er»wn«

^ll>jl>ni) terliu »biit e vil», I?va,re8to «»eerilotium relin«^uen8, cum nuvem

!oto« »nnn» r>r»e<!ie»lionem vorn! clivini oroeur»88et (ed V2le»ii eit. p. 74

8?. 10L>. Der I.il»er ?ontiüe»Ii8 nennt als Nachfolger des Petrus aus dem Stuhle

von Rom im eisten Iahrh, I_,inu8, (üetns u, Oleraen» (U»i>»i (.'unoil. LoIIeotio

Tum, I. Venet. 1759, eol. 6!»—83) und in derselben Reihe werden sie im v«i!°°

der heiligen Messe aufgeführt. — Die officielle Ausgabe der Reihenfolge bei

Päpste (8erie eronolo^ie» <ti tutti i «oiumi Ilon>»iii ?auteliei ««»ttÄmeute äi«-

P08t2 in der alljährlich ausgegebenen Xuliüie, Vlilzo 0l»e23 genannt) zählt vom

Jahre 42 n. Chr. bis an Ende des 1. Jahrhundert« 1. 8»u rietro, 2. 8.1.iu»,

3. 8. ^»»eleto, one »embr». e«»o<« In 8te?8<i cd« Lletu ^edbeni »leuni «ori-

tori »o8ten^<»io e83«re <Iivel8i), 4. ^, Clement« I.

l) lüuin petru» 8N2in 8«6em Iinmi»> tixerit, per 2NNU8 vi^inti humane

lii-miler rctinuerit, et in e» mürt^riu eo!l,i>lltl>3 ^Inrioze odierit, 3ive iä ove-

»erit ex äivinc» roaeeeptn, 8eu uxure8»2 revelutinne in8i ketru 8peoialitel «

Oea laet», »ive ex 8<>I» valunt»te ?etri, licet 6!vi»itll8 in8uirllt» : inäe i»ow»

e»t, »t «upremi ?ai>tiüellt!i8 praeruzativ» it» iu8it» reml»U8elit Iloin»»»« 8e<Ii,

ut c^ui i» Ilse ?eti« 8ueeeäit, uee«88».rio 8ueeeä2t in tutiü8 üeele»i»e primM

I>etro, eju8<^ue le^itimi» 8ueee88uribu8 n t!Iiri8tu oollato <juaillvi3 iw^ue

1,c>8«it in ali^un 8eu8u äiei, 8unrem»in Üeele8i»e inc>n2rolli»iu jure t»ntum du-

u>2uo e88e llnuexain 8eäi IlniNÄuue, c>ui» niinirum utliu8<zue uuin, nexu« «l

H>liF«tin ortuin nabuit ex ll»eto ?etri; »tt^inen non viäetnr nu38e 8N8tii!«ii

illurum opiuiu, <^ui 288eru«ruut, nrÄelawin anuexiuuein it» e«8e de Hure bu-

i»»nc>, ut pc>«8it ad üeeIe8iH 6i83c>Ivi et uua »t> alter» 8ep»lÄri : eteuiru uuzito,

>^uo<I petru» 8U»m Leclem 8t»biliter Lnmae eullnellverit, et Iic>m»u»ii! re^e»«

LeeIe8iHil! odierit, nullu«, <^ui Nr>i8oupu8 Ilom»,nn8 non 8it, pote8t äiei velu«

?«tri 8ueee88or, 20 nrontere» uii!iu,lll>!u »li euin referri ou«8uut verb» (ü>li«ü

vomini, ?»»ee nve8 inea», ^o»r>, 21, <^uibu8 uuiver32li3 Üoe!e8i»s eul»m

?etro eju8«zue 3ueee88<>ribu8 ooiuiui88!t: LeueäiolU8 XIV. äe s^noä« äi»e-

ee8»i!ll I. II, e»p. 1. u. 1. zleeKIiu, 1842. Tom I, p, 75 ».

«) 8. <ü^prian,i8 (f 258) »ä clarueliuin ?, ep. 59. 0. 19: ?„8t !«!»

aäliue in8uner r>8en<Iaeni8ec>n<> 8id! »t> K».eret!e!8 e<>ii3tit>it<) u»vi^»le »uäent

et l»<I ?etii «»tueärain 2t<jue »ü eeele8i2iu priueir,«,!«!», uuäe uuit»3 8»«:«-

äc>tali8 exnrt» est, » 8eui8m»tiei8 et prnl>ul>iii3 l!tter»8 lerre uee ec>^it3r«, eo«

e88« IiomÄUN8, quorum ülle8 »po8tolo orlleäiuHllte l2uä»tl> «8t, »ä <z»o«

psrüäi» u»oere non po»8it »eee88uni (eä, (3el8äc>rf. I_,iv8. 1838. ?. I, p. 144),

I'irmiIi«»llN8 l?Äe82reell8i8 aä ^nrianuiii e, 17: 8teoli»nu8, <^ui ner 8ueoe»-
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des römischen Stuhles den Petrus '). — Die Thatsache, daß Petrus

seinen Stuhl in Rom aufgeschlagen, und daher in dem Bischöfe

von Rom der Petrus immer fortlebe, war so allgemein bekannt und

unbestreitbar beglaubigt, daß auch Häretiker und Schismatiker im

Bewußtsein derselben nicht umhin konnten, sie thatsächlich anzu

erkennen °).

Die Läugnung dieser Thatsache entsprang allezeit nur aus der

Feindschaft gegen das Papstthum, die sich nicht scheuete, zur Ver

teidigung ihrer Behauptung sich der Waffen einer bodenlosen Kritik

zu bedienen.

«imem eatdeäran! ?«tri lilldere 8« prne<IIe»t, null» »<lver»»» naei'Lticn«

2e!o exllitatur (ibiä. p. 239). t>pt»tn» ölilevitauu» (u, ». 350) I. 2, contra

i'HlMLnilluuiu: !f«Fl»re nun untes, zeir« t«, in urb« Rom» ?etrc> pliino epi»-

eoPzlein «Ätnellram s««« oc>IlHt»in, in <zu» »«<telit «mninm 2on«tulc>ru>n eanut

letru«, unclo et Oepull« »uuel!»tu8 e»t, in gu» un» e»tbe<l>Ä, uuit»8 ad omni-

duz «eivaretui- (Lililiotn. mux. riltiuin. Oußä. 1677. luin. IV. 347). Wäre

es nicht eine unbestreitbare historische Thatsache, daß der Erste der Apostel den

bischöflichen Stuhl Rom« inne gehabt, so waren Typrian von Carthago und Fir-

milian von Cälarea nicht minder als der Donatist Parmenian die Männer, welche

die Berufung der römifchen Bischöfe auf die Autorität ihre« Stuhles als des Stuh

le« Petri, als eine jeden historischen Grundes bare Fiction und Anmaßung zu

rückgewiesen haben würden.

') Nach dem Tode des Papstes r»bi»nu» (f 250) war der römische

Stuhl durch 16 Monate unbesetzt. Die Stelle de« Fabian nennt d^priauu»

geradezu die Stelle des Petrus en. 55. »ä Hutuniauun! <:. 7: «»in ?»Kiluii

Inen«, iä e»t, cum locus ?Ltri et Fr»<lu8 CHtueälÄ,« 8l»ccräut!»Ii8 vacarct

l>, c. p. 108).

2) Siehe oben S. 487. Note 2. das Zeugniß des Montanisten 'lcrtul-

Ii<mu», und oben in Note 2, S. 490 die Stelle aus O^nrilliiu» und Optütu»,
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II.

Uebci die Bedeutung der achtzehnten Siicularfeicr der Apostclfürsttn

am 29. Inni d. I. in Nom.

!)<-, Heinrich Hurtcr, Curat-Bmeficiat bei St. Peter in Wien.

Unter den Pontificaten ist der größten eines jenes von Papst

Pins IX, sei es, daß wir die Ereignisse betrachten, welche sei!

Beginn seiner Regierung bis an den heutigen Tag die Welt er

schütterten und noch gewaltiger erschüttern werden, oder sei es, daß

wir die Thaten Pins IX. im Auge behalten. Wohl wenige Päpste

haben schon durch ihre Persönlichkeit, ihre Seelengröße und Tugeud-

lldel, durch bezaubernde Freundlichkeit und Milde so sehr die Hei

zen an sich gefesselt, wie Pius IX. Ja die göttliche Vorsehung

scheint in Pius nicht nur für die katholischen Christen der Gegen

wart das würdige Bild eines Hirten aller Seelen , eines Vaters

aller Gläubigen und Stellvertreter des göttlichen Erlösers gezeich

net, sondern auch den Mächtigen dieser Erde ein leuchtendes Bei

spiel vor Augen gestellt zu haben, woran sie zu erkennen vermögen,

was sie durch die Macht des Glaubens, durch den Adel der Gesin

nung und die Würde des Lebens sich und ihren Uuterthanen sein

sollten und sein könnten. Was aber das Pontificat Pius IX. noch

bewunderungswürdiger macht, das sind die großen Ereignisse und

Thaten, welche sich innigst mit seiner Regierung verflechte». D»

steht Er, der ehrwürdige Greis, als der Fels, gegen welchen die

schäumenden Wogen der Revolution und des Gottcshasses antoben.

Während ein Fürst nach dem andern in den Wirbel revolutionärn

Ideen hineingetrieben wird oder diesen zum Opfer fällt, ist er der

einzige, welcher ihnen unerschrocken, uneiugeschüchtcrt Widerstand

leistet, ihre geheime» Pläne der Welt enthüllt und sie, umheult von

den Getroffenen, in feiner E»cyclica mit dem Syllabus vom 8,

Decembcr 1864 offen verdammt. Mochte er als Flüchtling die

Gastfreundschaft des viclgeschmähten aber edlen Königs Ferdinand II,

von Neapel in Portici genießen, oder nach Rom zurückgekehrt v°»

seinen mächtigen und schlauen Verfolgern seiner Provinzen sich de-

raubt sehen, dort wie hier handelt er gleich groß — als Oberhanp!

der katholischen Kirche, erhebt England zur katholischen Kirchen
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Provinz, giebt ihm seine Ordinarien wieder zurück, spricht den großen

Bann aus über die «poliatore» ?atrinionii 8. ?etri, ihre Helfers

helfer und ihren Anhang, nnd fährt fort gleich ruhig und der gött

lichen Vorsehung bewußt, die Kirche Gottes zu regieren. Während

die liberale Welt von Toleranzgeschrci für Juden und Protestanten

ertönt, die Revolutionäre amncstirt, die Freimaurerei begünstigt,

Bischöfe verjagt, die Klöster aufhebt und am Unterdrücken der Re

ligion arbeitet, erhebt Pius IX. zu wiederholten Malen seine Stimme

für das ««glückliche Polen und die bedrängten Katholiken in Baden,

errichtet in America, Africa, Asien und Australien 6 neue Erzbis-

thümer, 6? Bisthümcr und 22 apostolische Vicariate, führt die rö

mische Liturgie in einigen Diöccsen Frankreichs wieder ein, regelt

die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in mehreren Ländern,

gedenkt der Vereinigung der orientalischen mit der katholischen Kirche,

vermehrt die Kräfte der Mission, setzt eine Cougregation ein zur

Reform der verschiedenen Orden, verurtheilt die socialen und theo

logischen Irrthümer, und unterstützt, obwohl der Mittel beraubt,

Kunst und Wissenschaften, baut und schmückt Kirchen, errichtet ge

lehrte und Volksschulen, fördert besonders die Aufhellung der älte

sten christlichen Denkmäler und spendet nach allen Seiten hin als

laut redende Beweise seiner Freigebigkeit und Güte reiche Almosen

an Arme und Kranke.

Es kann nicht die Aufgabe gegenwärtiger Zeilen sein die Thn-

tcn des nun mehr zwanzig ein Jahr glorreich regierenden Papstes

zu beleuchten; zweier jedoch großartiger in seinen Folgen und in

seiner Bedeutung gerecht zu werden, ist in mehr als einer Beziehung

Pflicht jedes Katholiken. Die eine ist die am 8. Dcccmber 1854

erfolgte dogmatische Erklärung der unbefleckten Em

pfang niß der heiligsten Jungfrau und Gottesmutter

Maria. Abgesehen von ihrer dogmatischen Wichtigkeit hat die end-

giltige Entscheidung dieser Glaubenslehre einen unbcrechnenbnrcn

moralischen Werth. Noch tönen in unseren Ohren die damaligen

lärmenden Prophezeihungen der protestantischen und ungläubigen

Welt, daß mit dieser Entscheidung das Papstthum den Todesstoß

sich gegeben, dessen Lehrauctoritüt au dem Widerspruch gegen den

neuen Glaubensartikel ihren letzten Rest von Ansehen verlieren, die

katholische Kirche in Parteien sich auflösen werde und rasch ihrem

seligen Ende entgegeneile. Allein gerade von diesem Augenblicke an
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erfüllen sich vollends die Worte der Antiphone: „Nowru lsoitvo-

minus onu8 8uuiu: in ec»u8^iootu gentium revelavit ^loriai»

^enetrioi» 8U«,o." l^IH Xooturn ox nlk. iminao. (^oucspt.). Dil

seligste Jungfrau, welche von Anfang an das Merkmal des wahren

Glaubens war (ounota,» rmsresen sola iutereuii8ti in uuivsr«»

inunclo) und die Apostel uud Gläubigen nach der Himmelfahrt

Christi mit sich und unter sich einigte, hat abermals die katholische

Welt geeinigt und Bischöfe, Priester und Gläubige um den Nach

folger Petri geschaart. Großartiger als je offenbarte sich die Papst«

liche Lehrauctorität, alle Welt untelwarf sich ihr mit der vollsten

Freiheit und dem freudigsten Jubel; das Wort ging bis an die

Grenzen des Erdkreises aus und rief allüberall Huldigungen und

Feste zur Verherrlichung der allzeit unbefleckten Jungfrau hervor.

Das Bcwußtseiu des Einen katholischen Glaubens wachte wieder

wie eine lang verborgene Flamme mit voller Kraft auf und ver

zehrte den nationalen Separatismus, die rationalistischen Bestrebun

gen und den Wisseuschaftsdünlel; der Widerspruch verstummte, do?

Siegesgeschrei der Feinde verhallte oder löste sich in ein misere«

insi auf, der Protestantismus schwieg stcmncud, denn der Erfolg

war zu großartig: Der Papst ist wieder anerkannt als der Lehrer

der Völler, der Wächter des Glaubens und der Sitten, und einigt

die katholische Welt zum Kampfe gegen das moderne Heidenthum,

Allein so unberechenbar auch diese dogmatische Entscheidung

in ihren Folgen war und das Signal gab zur erneuerten Einigung

im Glauben und offenen, allgemeinen Auerkenuung des h. Vaters

als Lehrer der Kirche, so halten wir doch die andere große Tho!

Plus IX., nämlich die achtzehnte Säcnlarfeier des Mar

tyriums Petri uud Pauli in ihren äußeren Folgen für nicht

minder wichtig. Dort fand die katholische Welt den maxister und

äoLwr Asntium wieder und vereinigte ihren mit seinem Glauben,

hier aber findet sie ihr Oberhaupt wieder, Oliristi vioarius, ?etii

8UCLy88or, oavut Reelesiae, 8UINIUU8 ?out,ii6x, ?Ä8toi' FreA!«

und den Felsen, auf welchem die Kirche gebaut ist und den die

Pforten der Hölle nicht überwältigen. Als der hl. Vater umgeben

von fünfhundert Bischöfen in den Wcltdom St. Peter einzog, und

die göttliche Verheißung in herrlichen Tönen ihm entgegenscholl-

„l'u s« ?otru8, et 8uner riau« vstram ».eäitioatio ««olssiam

mearu" — da lebte in Tausender Herzen das langverschwundene,

.
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künstlich unterdrückte Bewußtsein von der Einen Kirche unter Einem

Oberhaupts von dem Einen Gottesreiche, welches alle Völker ohne

Unterschied der Sprache und des Stammes in und unter sich einigt,

mächtig wieder auf. Dieses echte, rein katholische Bewußtsein, das

cigenthümlichc Merkmal der wahren,- der katholischen Kirche, findet

seine» Nachhall durch die ganze Welt. Die Welt, wenigstens die

katholische, fühlt wieder ihre Zusammengehörigkeit, ihre übernatür

liche Einheit im Primate des hl. Petrus, und schon dieses Gefühl

ist der Anfang besserer Zeiten. Es scheint daher Pflicht zu sciu, auf

die Bedeutung dieses großartigen Festes näher ciiizugchcn.

Es ist eine eigcnthümlichc Fügung, daß gerade jene Anschläge,

«illche auf die Vcrdemüthiguug, selbst auf den gänzlichen Untergang

der weltlichen Macht des Pavstthums hinarbeiteten, es waren, die

dieses großartige Fest in Rom möglich machten und somit mittelbar

zur glänzenden Verherrlichung des Pavstthums beitrugen. Hätte

der französische Kaiser sich nicht in der berüchtigten September-Con

vention zum Abzug seiner Truppen verpflichtet, wären demnach seine

Truppen in Rom geblieben, so würde er unter verschiedenen Vor

munden die Petrifcicr und somit ihre Bedeutung und ihre Folgen

verhindert oder mindestens verringert haben. Sie wäre ein Particu-

larfest wie alle Jahre gewesen, wurde jetzt aber durch die Gegen

wart des Episcopates der ganzen Welt ein Univcrsalfest, eine ruhm

reiche Episode der Geschichte der katholischen Kirche namentlich des

Papstthums.

Von jenem Augenblicke an, wo der Apostclfürst Petrus für

sich und seine Nachfolger Rom zum bleibendem Sitze erwählte und

ihn in seinem Blute heiligte uud besiegelte, begann auch der päpst

liche Primat gestützt auf die göttliche Verheißung, seine wunderbare

Lebenskraft zur Ausbreitung der Kirche und zum Heile der Welt

zu entfalten. Gewaltig war durch drei Jahrhunderte der Kirchcn-

lampf mit dem heidnischen Weltreich, bis endlich der Sieg des

Kreuzes über das alte Rom und der Triumph des Christenthums

über das Capitol, der Burg des wcltbehcrrschcndcn Hcidenthums

entschieden war. 29 Päpste starben, dem Beispiele des Apostelfürsten

nachfolgend, als Märtyrer; sie standen an der Spitze jener christ

lichen Hcldenschaaren, welche mehr noch durch ihr Blut als durch

ihr Leben dem Glanbeu an den göttlichen Erlöser siegreiche Bahn

brachen. Und wie schon der Apostel Petrus inmitten seiner Ketten
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von Rom aus Bischöfe zur Belehrung der Völler in die römischen

Provinzen, namentlich Italien, Spanien und Gallien aussandte, so

vergassen auch seine Nachfolger selbst mitten im Kampfe ihrer Hir

tenpflicht nicht. Sic sandten überallhin Glaubensboten, und mochten

auch diese den blutigen Tod finden, Rom sandte neue Schnüren, bis

der Sieg des Christcuthnms durch Blut oder Wort entschieden war.

Mit diesem Sieg begann vou Rom aus die gänzliche Umwandlung

der alte» Welt zum neuen frischen Leben, zu einer neuen Ordnung

der Dinge. Auf denselben Heerstraßen, auf welchen die römischen

Heere und römische Bildung mit dem ganzen Apparat des Heiden-

thumes in die damalige bekannte Welt auszogen, oder wilde Volk«

nach Rom vordrangen, zogen von nun an die Glaubensboten einher

und verpflanzten allübcrallhin den Segen des Christenthumes, die

Freiheit der Guade, christliches Recht und Gesittung, oder es kamen

Bischöfe und Missionäre nach Rom, um von den Päpsten mit dem

Segen die Weihe ihrer apostolischen Thätigkeit zu empfangen; es

kamen Könige und Fürsten, um sich und ihre Völker der Kirche an

zuschließen und sich unter den Schutz des h. Stuhles zu stellen. Und

in der That, auf dem Stuhle des h. Apostclfürstc» Petrus saßen

aber auch meistens seiner würdige Nachfolger, große gewaltige Gei

ster, durch die Heiligkeit ihres Lebens oder durch Thateukraft und

Gelehrsamkeit bewunderungswürdig, welche jenen Zeiten den Siegel

ihres Geistes aufdrückten und der Weltgeschichte auf Jahrhunderte

hinaus die Bahnen verzeichneten. Was keinem Fürsten möglich ge

wesen, daß vermochten die Päpste: sie entstammten und einigte»

selbst verschiedene Völker zu Einer Idee, wie znm Beispiel zur he

roischen Hingabe für die Befreiung Icrusalm, und gelang auch letz

tere nicht, so blieb doch durch Jahrhunderte ungeschwacht erhalten

das Gefühl der katholischen Gemeinsamkeit, die Begeisterung für

die Verherrlichung Gottes durch großartige Denkmäler der christ

lichen Kunst und Anstalten der Barmherzigkeit, und die Lebendigkeit

des Glaubens. Die Könige hatten einen Schiedsrichter über sich

gefunden, die Völker einen Schutzhcrrn gegen die Fürsten, diese gegen

aufrührerische Unterthanen. Mancher verheerende Krieg, manche blu

tige Zwiste wurden allein durch die Päpste verhindert; sie bewahr

ten Italien vor den Verwüstungen der Hunnen und Vandalen, und

retteten durch ihre rastlosen Bemühungen Europa vor dem über

mächtigen Vordringen des Halbmondes. Selbst in den vergangenen
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Tagen war es einzig Pius VII., welcher vor Napoleon I. sein Knie

nicht beugte und mit unbeugsamen Mnthe seinen Gewaltthätigkeiten

Widerstand leistete, gleichwie in der Gegenwart nur Pius IX. um

die Gunst eines Napoleon III. nicht buhlt und ungebeugt dessen

Politik durchkreuzt und zu Schanden macht.

Was die Papste für die Reinerhaltung und Einheit des christ

lichen Glaubens geleistet haben, davon giebt die Kirchcngeschichtc

glänzende Aufschlüsse. Sic standen vom Apostel Petrus angefangen

immer auf der Hochwache gegen verderbliche Lehren und Grundsätze.

Schwieg auch alle Welt, ja klatschte sie Beifall zu, Rom schwieg

nicht, es legte den Irrthmn offen. Was wäre ohne dieses Vorgehen

m den christlichen Wahrheiten, aus der Wissenschaft, felbst der

Geschichte geworden in dem Gewühle zahlloser wechselnder Meinun

gen und Irrthümer, welche menschlicher Eigendünkel oder Wider

spruchsgeist an das Tageslicht förderte? Ein wahres Chaos, unent

wirrbar selbst für die größten Gelehrten. Mögen auch übermüthige

Geister, unfehlbar in ihrer eigenen Meinung, diesen Freimuth Roms

am härtesten antasten, die Thatsache bleibt immerhin fest, daß die

Erhaltung der unverfälschten Lehre Jesu Christi das größte Ver

dienst des h. römischen Stuhles ist.

Was ferner die Päpste für das innre Leben der Kirche, die

Titteureinheit, klösterliche und priesterliche Zucht, den Aufschwung

christlicher Gesittung, die Hcilighaltung der Ehe, die Abschaffung

der Leibeigenschaft und Sklaverei geleistet, davon geben 18 Jahr

hunderte und die Menge päpstlicher Erlaße hinreichendes Zeuguiß.

Universitäten und Schulen, Kunst und Wissenschaft haben ihre Ent

stehung wie ihre höchste Blüthezeit vor allem den Päpsten zu ver

danken. In Rom fand ein Raphael, ein Michel Angelo einzig ein

würdiges Feld ihres Genies, und bis auf den heutigen Tag wan

dern die grüßten Künstler nach Rom, um dort zu suchen und zu

lernen, was sie in ihrer Heimath nicht finden. Mögen auch in der

Reihenzahl von 25? Päpsten, welche durch 29 Märtyrer und 77

Heilige als die großartigste Erscheinung in der Welt verherrlicht

wurde, einige Päpste gewesen sein, die schlecht gelebt haben, selbst

dieser Umstand kann weder der Heiligkeit noch der segensreichen

Wirksamkeit des Papstthums Eintrag thun. Die Protestanten

— der Strenge ihrer Berechnung dürfen wir glauben — zählen

deren acht, Sergius IH., Johann XI. und XII., Benedict IX.,

Oest, Vieitelj, f, lathol, Theol. VI. 32
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Paul II., Sirws IV., Inuocenz VIII. und Alexander VI. Di«

Partcikämpfe im neunten und zehnten Jahrhunderte in Rom waren

es besonders, welche unwürdige Subjccte auf den päpstlichen Thron

brachten. Unter zwölf Aposteln war schon ein Judas, aber unter

257 Päpsten finden sich blos acht, die unwürdig ihrer hohen Stellung

gelebt haben. Giebt es eine glänzendere Rechtfertigung des Papst-

thums? Wo findet sich in allen fürstlichen Familien Europas, »»

in den Reihen der Sittenrichter und Gcguer des Papstthums ein

solches Verhältnis)? Allein glänzender und ruhmreicher wird noch

diese Rechtfertigung durch die Thatsache, daß wohl einige PäM

schlecht gelebt haben mögen, keiner aber ein schlechter Papst nm,

keiner, welcher den Ehebruch vcrtheidigt, die sittlichen Vorschrift!»

umgestoßen, die Ungerechtigkeit sanctionirt und den Glauben ver

fälscht hätte. Das böse Wert werfe man dem Menschen vor, °o«

ist Gerechtigkeit; nicht aber dem Papste, welcher es verdammt, denn

dieses ist offene Ungerechtigkeit.

Rechnen wir hiezu noch die endlosen Kämpfe der Päpste im!

dem Heidcnthum, den byzantinischen Kaisern, den stets fort neu auf

tauchenden Häresien, den deutschen Kaisern und französischen Köni

gen, später mit dem Protestantismus, Gallicanismus und Iosc-

phinismus, bald wieder mit den italienischen Volksparteien, end

lich mit der falschen Philosophie, socialen Irrlehren und dem N»>

tionalismus — dann mag es den Geist staunend erfassen wie

trotz alledem die stetige Reihenfolge der Päpste , die Unbewe^

lichkeit des h. Stuhles, inmitten der Bewegung der Geister und Mi

Dinge, und die Einheit des katholischen Glaubens unversehrt blieb.

Dieses doppelte, hierarchische und dogmatische Wunder ist von sol

cher evidenter Größe, daß selbst ein französischer philosophisch«

Schriftsteller der Aufklärungsperiode die Geschichte der Kirch«

eine Geschichte von Wundern g enanut hat. Ein neuem

protestantischer Schriftsteller aus England hat sich besonders W

über den katholischen Primat dahin ausgesprochen: „Auf dieser Eck

existirt nirgends und existirte niemals ein Werk der menschlich"

Politik, welches der Prüfung und des Studiums so würdig »M

wie die römisch-katholische Kirche. Die Geschichte dieser Kirche um

schließt die beiden großen Epochen der Civilisation . . . Kein einzig

Zeichen deutet an, daß das Eude dieser langen Herrschaft nahe !«

Sie hat den Anfang aller weltlichen Regierungen und aller Ais«
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lungen von Kirchen, die heute existiren, gesehen, und wir möchten

wohl behaupten, daß sie dazu bestimmt ist, auch deren Ende zu er

leben. Sie war schon groß und geachtet, ehe die Sachsen ihren Fuß

nuf den Boden von Großbritannien setzten, ehe die Franken den

Rhein überschritten, als noch die griechische Beredsamkeit in Antio-

chie» blühte und die Bilder im Tempel zu Mekka verehrt wurden.

Sie kann also auch dann noch groß und geachtet sein, wenn einst

ei» Reisender aus Neu-Seeland an einem zerbrochenen Bogen der

ungeheueren Brücke von London in unabsehbarer Einöde stehen bleibt,

um die Ruinen von St. Paul zu zeichnen."

Achtzehn Jahrhunderte mit ihren gewaltigen Ereignissen, die

Knzende Reihe der Papste, die ruhmvolle Schaar der Märtyrer

«nd Heiligen, die Kämpfe und Leiden, die Segnungen der katholi

schen Kirche über den Erdkreis, zogen somit vor dem Geiste der An

wesenden bei der St. Petrifeier vorüber und Alles, Vergangenheit

und Gegenwart, verkündet ihnen die Erfüllung der göttlichen Ver-

heißung und verbürgt die Zukunft. Vor allem lebte bei der Ehr

furcht gebietenden Erscheinung Plus IX. das Bewußtsein lebendig

wieder auf, daß in ihm Petrus fortlebt, Petrus nach achtzehn Jahr

hunderten in ihm seine Vollgemalt niedergelegt hat als dem Mittel

punkt katholischer Einheit und dem Felsen, auf welchem die Kirche

gebaut ist. Mögen auch fernerhin die Wogen der Revolution und

die Sturmfluthen treuloser Politik im Bunde mit der vereinigten

Gottlosigkeit aller geheimen Secten gegen diesen Felsen anschäumen,

mag auch die gegenwärtige weltbewegende Gewalt der Lüge und

Verläumdung Alles aufbieten, um ihn aus seinen Angeln zu heben,

das frühere Mißtrauen und die ängstliche Kleinmuth beginnt zu

verschwinden und die lebendige Ueberzeugung , daß- die Pforten der

Hölle die Kirche nicht überwältigen, hat ihre alte Kraft wieder ge

wonnen. Die erhabene Feier des achtzehnhundertjährigen Martyriums

der h. Apostelfürsten hat anerkanntermaßen der Welt bewiesen, daß

die römische Kirche die Mutter und Lehrerin der Völker, die Regel

und Norm des Rechtes und der Sitten, die Arche in der Sündfluth,

wohin alle, denen positives Christenthum Bedürfnis; des Verstan

des und des Herzens ist, ihre Zuflucht nehmen werden. Diesen Glau

ben und diese Hoffnungen sprach auch die katholische Welt durch den

Mund von fünfhundert Bischöfen in deren Adresse an den h. Vater

klar und deutlich aus.

32»
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Allein was nützt auch die schönste Bedeutung eines Festes,

wenn sie nicht auch ihre praktischen Folgen hat? Es sei uns daher

vergönnt, auf diese hinzuweisen. Sicher war es eine merkwürdige

Fügung, daß, wahrend zu Rom dieses Fest der katholischen Welt

gefeiert wnrde, zu Paris die Weltausstellung ihre Eröffnung fand.

Die vom Stolz erfüllte moderne politische Weisheit ist zwar kühn

genug zu behaupte«: daß mit dem Feste zu Rom die katholische

Kirche ihr seliges Ende beschlösse«, mit dem Feste zu Paris aber die

moderne Civilisation ihren Sieg und ihre Herrschaft über die Well

begonnen habe. Wir aber glauben gerade das Gegentheil. Die In

dustrie-Ausstellung zn Paris war die Schlußfeier der gegeuwärtigcn

europäische» Staateuordnung , der antichristlichen Regierungsprin-

cipien und modernen Civilisation, und der Anfang der Weltrcuolu-

tion. Geist und Materie waren von Anfang an wie im einzelnen

Menschen, so auch im Kampfe um die Herrschaft über die Welt,

Diese beiden Weltmächte sammeln nun ihre Kräfte zum bevorstehen

den Riesentampf: das christliche Princip in Rom, der Materialis

mus in Paris. Die Scheidung der Geister vollstreckt sich in immer

größeren Kreisen. Was noch gläubigen Sinnes ist und an den gött

lichen Erlöser glaubt, wird uud muß sich, selbst der Protestant, an

Rom anschließen, von wo aus der Glaube des Apostel Petrus : „?u

e» (üuristus, tiliu« Dsi vivi" achtzehn Jahrhunderten der Welt

verkündet wird. Was aber dem Unglauben huldigt, fällt jener zwei

ten Weltmacht anhcim, welche schon bei der dritten Versuchung

Christi auf dem hohen Berge ihre Rolle zu spielen begann. Der

Protestantismus als solcher kommt in keine Betracht; er war

und ist der Bahnbrecher des Materialismus, daher die Vorliebe

aller Revolutionäre für ihn. Sprach daher der Herrscher an der Seine

an die Vertreter der ausländischen Theilnehmer für die Ausstellung

die Worte: „Sie, die Vertreter des Gedankens der Arbeit in allen

Theilen der Welt, haben sich davon überzeugen gekonnt, daß alle

civilisirten Nationen darnach streben, eine einzige Familie zu bilden",

so sprach er insoweit wahr, als der Materialismus alle seine Kräfte

sammelt und die europäische Staateuordnung und die moderne Ci

vilisation vernichtet, dem christlichen Weltprincip aber, welchem die

göttliche Verheißung zur Seite steht, im Schlußkampfe unterliegt.

Und fürwahr, zu Rom hat eine glückliche Wende mit dem

Petrifest für die Kirche begonnen. „Diesem ungläubigen, verlom
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mcne» Geschlecht wird lein anderes Zeichen gegeben werden als das

Zeichen des Jonas." Wie die Auferstehung Christi, den ungläubigen

Juden der Beweis war seiner Göttlichkeit, so feiert auch die Kirche

ihre Auferstehung zum wiedercrwachteu lebendigen Bewußtsein

ihrer göttlich gestifteten Einheit und beweist durch ihre

Thatkraft und Lebensfülle die Göttlichkeit ihrer Stiftung und die

Wahrheit ihres Glaubens. Was einstens die römischen Heerstraßen

waren, daß sind nun die Eisenbahnen und Dampfschisie, auf welchen

der Völkerverkehr so großartig sich bewegt, aber auch das moderne

heidenthum sich fortpflanzt; sie dienen dazu, den katholischen Glau

ben in alle Welt auszubreiteu und die Bischöfe und Priester zur

neuen Einigung mit dem h. Stuhle zu führen. Daher der Schrecken

i« Feinde über solche unerwartete Erscheinung, die Schmähungen,

Lügen, Kunstgriffe und offene Gewaltthatcu: „Huare lreiuueruut

zentkL et ^onuli ineäitati sunt inania? ^Ltiterunt re^es terrae

et prinei^es eenvenerunt in unuiu, liäversus Dominum et «,6,-

versus Oni-iswin e^u8", nämlich gegen Pins IX. Der Schrecken

ist um so größer, je beraubter in ihren Hilfsmitteln, je schwächer

»ach außen und zertretener in ihren Rechten die katholische Kirche

ist, aber dennoch oder gerade deshalb in solch ungewohnter Weise

auftritt, mit solchem Bewußtsein spricht und mit solcher Kraft

handelt.

Episcopat und Elcrus fühlen sich allcrort gehoben und ge

kräftigt in der festen Zusammengehörigkeit mildem eentruiu

uuitatis — Lein»,! Nicht mehr vereinzelt wird der einzelne Bi

schof oder Priester dastehen in seinen Kämpfen für die Rechte und

Wahrheit der Kirche, bloßgestellt und verlassen von den übrigen,

eine leichte Beute der Verfolgung. Allmählig werden Alle für Einen,

öiner für Alle einstehen und ebcndadurch an Kraft und Muth, aber

auch an Achtung und freiem Walten gewinnen. Der Verkehr der

Bischöfe mit dem h. Vater ist reger und inniger geworden, die Ein

heit in der Liturgie und Cultus dürfte eine andere Folge hievon

sein. Die Zerfahrenheit hierin, die Unsicherheit und Mißbräuche,

welche nicht nur Länder von Ländern, sondern selbst Diöcesen von

Diocesen ehedem unterschieden, werden allmählig einer geordneten

und wahrhaft katholischen Ccntralisirung weichen. Die Dccrete der

verschiedenen Cougrcgationcn, welche im Namen des Papstes Recht

sprechen, Zweifel lösei^ und streitige Fälle entscheiden, verhallen
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ferner nicht ungehört und uns unbekannt, sondern erlangen Geltung

für Alle. Die Systeme der Pistojer Synode, der Emser Conferenz,

des Gallikllnismus, Febronianismus und namentlich des Iosephi-

nismus verschwinden wie ein Schattenbild, und was die scharfsin

nigsten dogmatischen und kirchenrechtlichen Beweisgründe nicht ver

mögen, wirkte der h. Geist, welcher Haupt und alle Glieder beseelt.

Demnach verschwindet der lächerliche Wahn, Nationalkirchen

creiren zu können. Während als gerechte Vergeltung die Staate»

immer mehr in Nationen und Natiönchcn sich auflösen und somit

das heidnische Princip und den babylonischen Wirrwar erneuern,

offenbart sich die katholische Kirche immer entschiedener als Welt-

kirche und sammelt die Völker zu Einem Gottesrcich und zur Fort

setzung des Pfingstfcstes in Jerusalem. Die Zeiten dürften ebenso

endlich vorüber sein, wo in verschiedenen Staaten mit verschiedenen

Mitteln und unter dem Vorwande des Gesetzes gewühlt, die Kirche

verstümmelt und dem Joch der Staatsgesetze unterworfen wurde

Die Larve der Freundschaft und des Staatsschutzes, unter welcher

sich so prächtig wühlen ließ, ist herabgerisscn und kann mit allen

Phrasen von Toleranz und Gleichheit nicht mehr ersetzt werden,

Sollte vollends — um das wir eifrig bitten wollen — die göttliche

Vorsehung es gewähren, daß der Petrifeier in Rom ihr letztes Sie

gel durch die Feier eines ökumenischen Concils aufgedrückt werde,

dann erwarten wir zuversichtlich die Heilung jener socialen Nebeln,

mit denen unser Weltalter so sehr gepeiniget ist; so und nur so

kommt das frische Leben über die Welt, das Leben der Gnade und

des Glaubens, die wahre Civilisation.

Allein diese Anstrengungen gegen die theoretischen und prnl-

tischen Schäden in Glaube und Sitte fordern noch viele harte

Kämpfe und schwere Leiden. Die Canonisation der 26 Seligen und

die Beatification der 205 japanesischen Märtyrer, welche die Säcu-

larfeier so würdig verherrlichten, sind uns aber ebeu auch ein trost

reiches Unterpfand, daß, wie in diesen christlichen Helden die katho

lische Kirche über das Heidenthum, das Schisma und Ketzerei ge

siegt hat, sie abermals in der Zukunft über ihre Feinde siegen und

glorreich aus dem Kampfe hervorgehen werde. Ja wir begrüße»

diese Canouisationsfeier als den Beginn der Erfüllung jener Hoff'

nungen, welche die Kirche längst schon hegt und darum fleht, näm

lich die Bekehrung der Heiden, Juden und Irrgläubigen und die
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Wiedervereinuug der griechischen und russischen Kirche, damit nach

der göttlichen Verheißung Ein Hirt und Eine Heerde werde, und

die nächste Säcularfeier die ganze Welt um den Nachfolger Petri

vereiniget finde.

III.

Aktenstücke zur Geschichte der Säcularfeiel der hl, Apostelfürste»

am 23. Juni 1867.

Mitgetheilt von Pros. Dr. I, Dank«.

Aus der großen Anzahl wichtiger Schriftstücke der in seiner

Art einzig dastehenden prachtvollen Gedenkfeier des Martyriums der

hl. Apostel Petrus und Paulus muß vor allen jene ewig denkwür

dige Anrede aufgezeichnet werden, mit welcher Se. Heiligkeit am 2t?.

Juni 1867 das öffentliche Consistorium eröffnete:

Veneral)ile8 I^ratre» !

?eriueuuä» nuiäem, lioet 2 üäe et «levotiune ve«tr» pror«u» expeewus»,

Ifnbi« luernt uobiü» ill» eoneuräi», ^u» «eiuneti »e 6i»»ili, e»äem teuere,

e»6em »3»erere prnüten»mini, <zu»e Hu» äneuerumu», et euzäem, c>uu« ä»iu-

u»ver»mu», errure» in religio»»« eivilisyu« »neietHti» exitiuiu iuveetu» «xe-

or»ri. Verum multo iuouuäiuz nobi» luit Kaee ip«» äi««ere ex ure ve»tro, st

uuue rursuiu » «ou^reF»ti» vodi» explieatiu» et »uleiuniu» aeeiper«; äum ii»

»muri» et ub8euuii oNeii» Hu» ouiuulÄti», uu»e meute» »lkeotuzuue ve»tiu»

luoulsutiu» verdi» ip«i» »periaut.

Ouui eniui t»m urouo »nimo ub»e<:un6»»ti« äezillerio Hoztro, oniuilzue

iueuiuiunäu nu3t!i»ditu, »6 un» e tutu terrurum oide eouvolssti« ? 8eilieet ex-

u!or»t» vubi» erat ürmit»» ?etr»e, «upr» «zunm »eäiüe»t» luit Deelezi» per-

»ueotll vlviüe» eiuz virtu»; uee vu« l»ßieu»t, c^ulliu praeelaruiu utri<zue rei

testiinvuiuin »eeeäut e euii»ti»uoru!i! üerruum OÄuoniülltiou«. Duplex ißitur

Iioe leztum eelebr»turi uuntluxi«ti», nun muäu ut «»eris I>i»ee »olemuii» 8n1eu-

äurem »ääereti«, »eä ut, uuiv«r»»m veluti Käeliuui lamiliaiu rekereute», ur»e-

»entia ve»tr» uuu iniuuz, <^UÄin äizerta urule»5iaue te»t2reii>ii>i, e»uäeui nuue,

c>u»e 6uu6ev!ßenti »uuinu «»eeuli», vifere üclem, iäem e»ritlltiü viueuluiu

oiune» ueetere, eauäeiu virtutem exevi »K u»o Lutneära veritllti«.

?I»euit vobi» enmineuällr« v»«tor»Ieiu »nllieituäiuem un»tr»m, et n,uiä-

Huiä pru viiibu« »ßimu3 »ä e<luuäeuä»in veritati« luoeiu, »<1 äiüiieieuä»» er-

rorum teuebr»», »ä peruieieiu äepellenäaiu ab 2uim»du» l)uri«ti »»uguiue

reäemti« ; uempe ut « euuiuueti» piopriurum m»ßi»trorum, »euteutiil! »0 voeibu»,
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couürineutur cnri8ti»u»e gellte» i» od»euuio et »mors er^» nunc zlluewm

Leäem, in e»mo,ue acriu» ureuti» oculo» intendant, ^urroßliti» uuäi<zue «üb-

»iäii» QU« convenizti« civilem nostrum 8U«tent»turi ?lincioatum t»nt» oopuß»»-

tum oernäi«: iäeu »»ne ut »olenäiäi«»imo noc f»cto, et per cuüat» c»t!io>ioi

oroi» »uür»^i» nece««it2tem ein« »6 liberum Nccl««i»e rezimen ».»«erereti«,

llilectuin vero populum Ilumauum in6uni»<iue et cl»ri»«im» eiu« «b

»euuii iu !^u» et 6ilectioui« indici» meriti» I»uäibu» oroLeo^ueuä» äuxi«!iz;

nun et »lacriore» in»i »äiicereti» »nimo», et «um vinäicareti» » conti»!!« in

insum c»!umnii», «t loeä»m illi« »»erile^e proäitioui» nutam inureretiz, ^ui

telicituti« noouli obtentu, Ilom»num kuutilicem e »ulio äeturoare eunziiwl,

Nt äum »rctioribu» mutnas curitati» uexibu» per nunc couveutuii! ob-

»!rinF«r« »tuäui»ti» omni» orbi« ücole»!»»; Iiuc eti»,m or»e»titi»ti», ut uberime

üv»uFeIico «piritu repleti »ä Leati»»imi petri princip!» ^oostulorum et ?»«!>

clocturi» gentium ciuere» lortiore« iu6« <!!»ce<lereti« »ä nerlumoenä»« uuztium

pn^Ian^e», »ä tuenö» reli^ioui» iura, »l! uuitlltiz 8tuäiuui creäiti« oledibuz

elNcaciu» in^erenäum,

^uoä »ans votum »pertiu» sti»m »e proäit in «c» coinmuui t?oiici!!i

oecumenici <Ie»i<Ierio, <^uo6 omne« nun mo6o oerutil« »eä et nece»«»-

rium »roitr»mini. Zuoerdi» euiin nuinaua, vetereui »u»um iu»taurÄtur», iüll-

<IIu oer commentitium nro^re»»um civit»tem et lurriin extruere uititur, ouinz

culmeu oertin^at »6 cuelum und« äemum Oeu» in»e äetr»di oozzit. ^t i«

äe»ceuäi»»e viäetur !n»pecturu» ovu», et l>eäiiic»utiuin liu^ua» it» coulutiu'u«,

ut nun uu6i»t unu»<zui»<zue vooem oruximi »ui: iä euiiu »uimo «biiem»!

t!ccIe»iHe vexotione», mi««r»näl> civilis consortii cuuäitio, perturbatio rerum

nmiiium, in gu» ver»amur.

Oui »alle ^r»vi»»im»e C2l»mit»ti «o!» certe ooiici v»te«t äivinll Loole-

»!»e virtu», c>u»e tun« maxime «e prcxüt, cum Doi»cnni « 8ummu ?uutile«

oc>uvoc»ti, eo pr2e»Iäe conveuiuut in nomine Oomini äe Lccl«»i»e rstmz

»cturi, l!t ß»uäemu» omnino, nr»everti»»e vo» n»c iu re pronu»ituiu ismöii

» Ifobi» cuucentum commenäanäi »»ornm nun« co«tuin ein« v»trociuio, omn«

peäi a rerum exuräio »erpenti» c»put »ubiectum luit, auaean« äeinä« univel-

»»» lülere»«» »nla iuteremit. Zatizlllvtui'i proptor«» «OlUINUlli Äsziäen«

illill lluno uuuoi»uui8, tuturum Huausoouuyu« Lonoiliuili »ud »uzpioii«

veip»i-»e Virzin!» »d oului I»de imnuiul» v»»e oollstitueusum, et e»

»psrisuHniu sie, yn» InziFui» liuiu» privilvFii lpsi «ullati m«»»n»

reLolltur.

I'axit veu», laxit Iinm»cul»t» Vir^o, ut »mnli3»imo« e «»lubernm»

i»tu con»ilio iructu» nerciner« v»Ie»mu». Interim vero los» v»liäi««i!>!0 «m-

lr»Flo 8uu or»e»eutibu» uec«««ÄriÄM Äliiuncti» upem I^abi» imvloret veu«>>^

«iu» pre«idu8 exarutu» mi»erioor<!ia« »uae äiviti»» in Hu» uuiver»»mc>ue L«!°-

»i»m eu"un<!»t, Hu« oerte «M2nti»»imi Zl»ti»»imi(zue »nimi «»u«u nun «Un-

^nenäu comoul»i, enix« vobi» »6prec»mur » Oe« <zui6<zui6 »oiritUÄÜ em»

lumento voztro , oui^uuiä ulebium vobi« commi»»»rum orovectui, csuiäqm»

reli^ioni» et iu»titi»e t,>tel,l«, <iuiänuil! civil!» »ociet»ti« trHnu,uiI!itl>li Keü«'
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üt u,uoniain »liczuot e vobis ll n»euli»riku» populornm 8unr»m neee8»i.

t»tibu« euaeto», eitiu» » notu8 äi8o«88uro8 «88« oomo«liiuu8 ; ii», »i t«inpori8

«nßu»ti»e 8>n^ulo8 nobi» oompleeti non 8>n»nt, in nr»«8enti»rum uiuuia

omiu»mur »e«:un6», et «tlu»» Lor<l<8 »t?«etu t»«n« preesinur. IIuiv«r»i» veru

»upeluoruin «ninium bonolum eopio8i<^u« äiviui »uxilii »U8nio«m, »iinuluue

pllleeipu»« oenevolenti»e uo»tr»e et ^s»ti »uimi testen,, lleneciiotiouem H^o-

«wücHiu ex im« p«etors <ienron>t»m ner«,m»uter imp«rtimur.

Das hiedurch in Aussicht gestellte Oouoilium oeeumenioum fand den

sieubigsten Wiederhall der in Rom anwesenden Bischöfe, die in ihrer Huldigung«-

»dresse ertlürten:

„8uinmo i^itur ^»uäio repletu» e«t »uimu8 no8tel, äum e »»er»tu ure

7»« inte!lexiiuu8, tot inter pr»e»euti» tempuri» äisuriiuin». eo l'e «88« eou-

»ilio, ut muxiinuin prout ai«b»t iuolitu» ^uu8 nr»«ä«e«880l ?»u!u8 III, in

MHlimi» r«i «t>ri»ti«.i>ae periouli» remeäium, Oonoilium oeeu-

Dieser Ausspruch fand feitdem den begeisterten Beifall der gesammten

katholischen Welt.

b.

Die cüvilta clattoli«», theilt in ihrem 418. Hefte VI, 11.

HuA. z>. 413 »e^. den Brief des Card inlll-Präfecten der

h. Congregation des Concils mit, womit alle Bischöfe der

Welt aufgefordert werden sich über siebenzehn Fragen zu

äußern, die nach allgemeinem Dafürhalten Gegenstand des vom hei

ligen Vater zu berufenden öcumenischen Concils werden sollen.

l'ei'illugtriL «,« lime Doinins!

<Huum 88ll!U8 Dominus Zoster ?IU8 ??. IX. in 8upremu ^postulici

iliniüterii l»8tißio Üoeeulator a Deo <!atn» 8it <Ioinui Isr»«!, ><!eo 8i ul!» se»e

ntler^t oppostuu» oee»»io, c^u» veruiu populi <üuri8ti»ui t»Iieit»teiu promov«re,

vel inlllll eiäeu» ill»t» »e «ti»in t»ntuu>inuclo lur«»n imnenäenti» u^nuseere

<ziie»t, eaiu null» iuternusit», inur», »rripit et »nipleetitur, ut nroviäenti»,« et

»uoturitati« »uae »tucliuin imueuse «ollueet , »ut »ptiur» remeäiu »laeriter

»6dib«»t.

^2iu vero in >!»<: t»nt» teinpuluiu rerum, <^ue »eerbit»t» uouni8i »in-

zu!»li Oei deneLeio »ibi 6»tum iu6ie»n8, <i>uo<! in oroxiina 5e8ti?» eel«brit»t«

eeut»n»ri»e inemori»« äe ^lori«8o 8»uoturulu ^n»8tolorum ?etri et ?uu1i mar-

t^rio «t ean<>ni«»ti<>ui» tot «brist!»»»« reli^ionls nernum, »mplissimnm pul-

ülieslillüliuaue »olio «uo eoronain f»ei»nt neäum 8. ü. D. (?»l<lin«le», 8e6 eti»m
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tut ümi l!ni«eoui ex omniou» terrarum purtibu» proleeti, neriueunä». eerum-

äem pr»e»enti» et oper» »anienter «ibi utenäum «t»tuit, m»nä»vito,ue üpi»<!0-

pi» in I5rde nr»e»eutidu» <iu»«ä»m proponi <zu«e»tione» eire» ^r»vior» ecüle-

»illztio»« 6i«eiplin»e ellpit», ut äe vero illorum »t»tn oertior i»otu», iä »u«

tempore ileeernere v»Ie»t, <znoä in Domino exneöir« iuäieaverit, <Huae «int

nuiu»moäi äi»einlin»e e»pit», »uner «zuibu» ex mllu6uto 8llnetitat!g 8u»s dHee

8»er» Ooneilii Oon^re^Htlo »b H^mnlituäiue l'u» relntionem et »enteuti»m

Quantum 2<I tnam Dioeee«im pertiuet, nun« exczuirit, lueuleuter pro«t»iit in

»vllnbo l^ueztionnm czneni die »6ueetimu», 8! c^uiä vero »liuä forte »it, u^noä

llbuzum »«pikt, »ut ^rnvem in ur^euäl» »»erorum e»nonum exeentioue 6M-

eultatom invnlvilt, tiui exponere et 6eel»r«r« integrum erit: Hpo»toIioH ullm-

<^ue 8«<1e», re mntuie pernen«», «ueeurrere et nroviäere, nrout rerum »e tem-

porum rutio po»tuI!»velit, proeul audio non remolÄoitur.

If« »utem nä l>»no r«I»tionem enmu!»te perüeienä»m Dominationi III»«

eouzru» tempor!« eommoäit»« 6e»it, trium vel <zn»tuor, »i onu» luerit, wen»

»ium «natium » 6!e pr»e«entinm I^iterarum eoneeäitur. Oaeterum e»mäem

relntionem mittenäzm eur»bi« aä in«am 8:motitutem 8»2m, vel aä U2ne 8,

Lon^re^utionem.

Interim impensll uuimi mei »en»2 ex eoxle uroüteor ^mnliluäiui 1'u»e,

eui taugt«» <zul»e<zue »e »aluturi» 2<lnreeo> u Domino,

Hmplitnäiui ^lu^e

Datum liomae ex 8, lü, Ooneilii, ä!e L, >7uni 1867.

Hü ?r»ter

?, O»rä. <ü«terini ?r»eieotu»,

?etru» HreliiepiZOonu« Luräilluu»

?ro 8eeret»r!u».

<!«»« »d Hnostolio» 8eäe Nvi»eoni» propouuntur.

1. I7trum neeurate «erventur e»nonie»e nr»e»er!otione», o,uibn» omni-

no inleräiüitur, c>uominu» naeretio! vel »eni»m»tie! in aäminiztratione Kap-

ti»mi, Nlltrini munere lunßs»ntur?

2. <Hu»n»m lorm» et onibuzu»m osuteli» probetur lidert»« statu« pro

euntrÄNenä!» matrimonii»: et utrum ivzimet ün!«eopi vel eiu» ouriae epi««u-

n«I> rezervetur iuäieium »uper «t»tu» euiu»eunc>ue <üoutr«llient!« Iid«rt»t«,

<Huidn»m t»u6em d»e »üner re äeuuo «»neirs expeäiret, nr»e oeuli« babit»

inztruetione äie 21. H,u^u«ti 1670, 8, m. LIementi» X. »uetoritate eäitli?

3. «Huaenllm »äniberi no«»ent remeäi» llä impeäienä» mn!» ex eivil!

<^uoä ÄNv«II»nt matrimonio proveuieutia?

4. ?Iuridu» in looi», ubi Ul»ere8e» imnune ^r»«»»ntur, mixt» eounubi»

ex 8ummi ?ontiü<:i8 ä!»nen»2t!one ounnuoone permitluntur, »üb exnre»»» ll>-

men eouclitione äe praemitteuä!» ueee»»«rii» ovportuuisuue «»ntiouidu», ii»

pl2e»ertim <zu»,e u»tur»Ii »e äivino iure in uizee eonnnuii» i«c>uiiuutur.
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Alülllie äuditare l»z e»t, «zuiu loeorum Oläiulllii ab nuixzinuäi «ontrakenä!»

Mptii« üäeles »vertäut »e äeterreant, et t»n6em, »i Fr»ve8 uä8iut llltioue»,

in exe<^ueuäa »pesteiie», l»cult»te äi8pen8»u6i super mixt»« reli^iuni» im-

peäimeutu, emui eur» »tuäinc>»e »ävi^IIent, ut äietae eonäitione», sicuti pur

«zt, m tute pc>u»utul, ^t enimvero pn8t<zu»m r>lomi»8»s luerint, 8»notene

Wzentell>ue »älinuiere «olent, et nuibn8U2ni meäii» pn8»et pr»ee»veli, ue

<>uiz » ä»t!» e»utieu>du» »eiVÄnäi» temere »e 8ul»Iue»t?

5. ljuniunä« euiteuäuin, ut in pl»eäie»tioue verbi Nei «»erae eoneio-

»e« e» Ai-»vit»te seinoer n^beautur, ut »d omni v»uit»ti« et novitütw »piiitu

pmezerventur iniinunes, itemc^ue omni8 cleetrin»« r»tic>, s>u»e traäitur iiiieli-

du«, in verde Dei reipga eautine»tur, icieoune ex Leriotul» et traältionibu«,

«iont äeeet naurilltui?

6. volenäuni 8uiuinopeie e«t, ut vopni»re8 8euol»e u,n»e p»tent omni-

!>»« euiU8<zue e nupulu e!»88i8 puer!8, »e public» univer»im inztitut», i^uae

Mens »eveiloribusHue äizeiplinis ti-»Hen<Ii8 et eäuelltioni iuveututi8 eui-^näae

«llut 6e8tin»t», eximantur p!uril>u8 iu loci» »b ücele»il>e »uetorltllte moäsrn-

liioe vi et iniluxu, plennn.ue eivili'8 »e nolitieue »ueturitllti» nrditrin zudiieian-

wl »ä imper»ntiuui ul»eit» et nü euininuniuin »etati» upinionun, amU88im:

WänÄül ita<zue elüei ue»8et «zun eou^runm tünto inillo remeäium »üeratur,

et 0bii8ti2äelibu8 »unuetat eatlinlieue in»truetioui8 et edueatiaui» lläiu-

menwm?

7. Maxime iuterezt, ut »äo!e8eente8 elerioi uum2uic>r!l>U8 littsri« 8eve-

lioiibu8<^ue äi»eivl!ui8 reet» iinkuantur. (Huiä i^itur pr»e8eribi pn88«t »6

Lleii in8titutioueiu MÄ^i8 »e iu»^i8 tov«uä»iu »eeouioäÄtnni, praezeltiui ut

IztillÄium litterarum, i»tiuu»I!8 piiilosopuiae »d omni error!» perieulo i»t»iui-

ll^t»e, 3»u»e<^ue tueuIoFiae iuli«<^ue «»uouiei 8tuäiuiu iu «emiuarii« poti88i>

mum äineeezani» üure»t?

8. <Huibu8u»iu iueäii8 exeitauäi «88eut eleiiei, c^u! pi»e8ertiiu 8»eer-

äotia 8uut iuitiÄ,ti ut emeu8e 8enol»iuiu ourrieulo, stuöii« tneolo^ieis et «2>

ü»llioi8 impeu8iu8 vaeare uou äesistaut? praeter«» u.uiä 8t»tusuäuui esüeieu-

iumc^ue, ut <jui »ä 8»eie8 or6iue8 iam ninmoti, exeelleutiori iu^euin pr»eäiti

iu äe eurrsuäi» uuilosouuiae »e tueolezi»« 8tlläii8 praeztautlole« baditi 8llut

pozziut in äivini8 8»eri8^ue c>muibu8 äi8<!ioliui8 et noiniulltiin iu äivinaiuiu

8el!ptulÄluin, 82uctuiuiu ?»truin, eeele8i»«t!olle niztoriae 8»eliuue iuri« »eien-

ti» veuitiu« exeuli?

9. ^uxt» eü,, c^uae a Ooneilic» triäentiun e, 16, 8e88, 23, äe leluim.

pl»e«olibuntur, lzuieun^ue oräinalur illi Neelesiae »ut nie loeo pro euiu» ne-

eezziwte »ut utilitüt« »«»uuiitur »äzeridi äebet, ubi 8U>8 luuF»tur lnuneribu8

nee iueerti» v»^etur 8eäil>U8: <zuo<! 8i Ineum iuel>u8ulto Duizeonn äe«eiuerit,

ei «»üloruiu exereitiuiu iuteiäieitur. H»e nr»e8eriptioue8 uee plene, ueizue

ubic^ue 8erv«ntur. (Huuinaäo «rzo ni« pl»e3eripti<>nil>u8 suppleudum, et o^uiä

»t»wi po88et, ut eleriei propriae äioeoe«! servitium, et 8uu I?l»88uli revereu-

ti«!n et obeäientiÄin euutiuun prae8teut?

10. ?Iure8 vroäieruut et in ä!e8 proäeuut eouFre^atioue» et instituta

viieium «t mulierum, <^ni votl8 «implioibus obstrieti pii8 muneribus obeuuäi»
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»« »ä6ieuut. üxpe6!t»e ut oetiu8 «nn^re^Htiau«« »b Hpc>»WIiL2 8e<le prob»-

ta« »u^ezutur I»tiu8 et ere»<:»!>t, gu»m ut uovae eumllem prooe ünem d»beute«

euu8titul»ntur et eüormeiitur?

11, Utrum 8e6e ep!8ec>p»Ii ob mortem vel renuiieiatioriem vel tr»»z.

Illtinnem üoizeopi v»ol»ute, e»pilulum Neel»8i»e «atüeärali« in viearin e»pi-

tul»ri eli^enäo pleu», lidert^te lruatur?

12, Hu»u»m leim» iuclieutur et ü»t euueur8U8, <zui in provi8iuue eeole-

8i»rum p»ru<:ui»I!um psrußi liebet, iuxt» öeeretum tloneilii tri<leutin. 8e«8. 24

äe relurm. e. 18, et eou8titut!c>uem 8. m, Leueä. XIV. yu»e 6ie 14 lleoem

Kri8 1742 62t» iueipit <üum illuä?

13, Dtrum et c^unmeäu expeäiret uumerum u»u»8l>,rum auzer«, czuidu»

parueni uoele»ii8 8U>8 iure privllri po«8uut: neu nun et prooeclenäi formim

IllxiU8 pr»e8titu«re, «zu» »ä lluiu8mnäi nriv»t!oue8 laeiliu8, 8»Iv» iu8t!til>, pu»«i>

lleveniri?

14, «Hunmnllo exeeutioui tr»äitur nuoä 6e 8U8peuzic»i!bu8 ex iutni-

m»t» enu 8eieuti» vul^o äiet!8 äeeeruitur » lüoneilio trillentiun e, I, ««««,

14. äe relorm. üt eire» uuiu« äeereti 8eu8um et »nulieLtieuem e8tue »ü^uiä

»nimiläverteuäum ?

15, <Huuu»m mnäu üp!8«oui iuäiei»r!»m <zu» pelleut r»nt«8t»tem in

eoßuc>8een<!i8 e»u«i» eeele8i»»tiei», unti8»!mum m»tr!m«lli»Iibu3, exereeÄUt, et

«zuLUHM uroeeäenäi »tc^ue »pnel!»t!oue8 iuterouueuäi metuoäo utautur?

16, l^u»eu»m mal», proveuiuut ex <lome8t!eo lÄMuIatu, uuem lawiüi«

Cl»tl>olioi8 pr««8t»ut ner»llü»e vel 8eeti8 prc>8er!pt!8 vel Ii»ere»i »ääiet»« ve>

eti»m nun b»uti«»t»e: et uuoäuam ui8ee m»Ü8 nn88et nnuoltun« remeäium

»llerri?

17, ^uiciuam oire» 82er» euemeteri» »äuetlluäum «it: c>uiu»m b»!! ä«

re »bu8U8 irrep8eriut et <zuomnäo toll! un88eut?

Zu den sichersten Führern im Gebiete der kath. Sittenlehre wird

mit Recht der h. ^Innunsu» 6« I^i^orio gezählt. Noch unter

Papst Pins VII. erklärte ein Decret der 8. Noußi-eFatio Liwum

vom 18. Mai 1803: „ninil in 8aneti nuiu» operidns esuLum

äi^nuin reuei-tuin luisse." Am 5. Juli 1831 entschied die h. P°'

niteutiaric: „c^uoä non »oluin l'neoloFiae Norali» I'i-otL«»«!'««

3<5<1 etiain (Üonfs88iti-ii insntein 8. HInnonsi in nraxi tuto ao

»sours «ec^ui noßsint, sola, auotoritate nvlin» 8»neti

oontizi«. Die Canonisationsbulle Papst Gregor des XVI. 1836

hebt mit besonderem Nachdrucke hervor: „^uoä liest oooio5i88>we

»LrinLsrit, eiusäsin tarnen oner», inotkenso nrorsu» nsäe pe>-

«nrri », näelidn» N088S nost dili^sn» institntuin examen per-

Lpeotuin est. „<ül, I^itor. Liroulai-Ls aä V. lÜIsrnin ^.lm, I)ioe°>
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^aui-insnsis 1862 p. 114, wo der hüchwürdigste Herr Fürstprimas

von Ungarn ebenso schön wie gründlich die Moralthcologie des

h. Alphonsus empfiehlt. Der gegenwärtig glorreich regierende Papst

Pins IX. nennt in seinem Briefe vom 7. April 1847, an P.

Scavini die Lehren des h. Alphonsus: „»alutare» sanotissilu! ao

äoetizsimi viri". Die große Verehrung zu dem hl. Bischöfe ver«

aulaßte, daß viele geistliche und weltliche Würdenträger Neapels und des

Patrimoniums, darunter auch der damalige Erzbischof von Imola

Mastai Feretti sich bald nach der Heiligsprechung bittlich an

Papst Gregor den XVI. wandten, daß der h. Alphonsus in die

Reihe der „I>n«tore8 ^oolegias" aufgenommen werde.

Dieselbe Bitte wurde 1866 bei Gelegenheit des zehnte» Concils von

Baltimore, und 186? aus Anlaß des denkwürdigen Centenariums

in nachfolgender mit vielen hundert Unterschriften ') der Bischöfe des

ganzen Erdkreises auf das Wärmste wiederholt:

lieatisLiu»« katsr!

8>immll eorcü» N08tli Inetitill re8uivi,nU8, Hnn> » pluliini» Nl-di» el!ii>

»tillni ^pi»enpi» 8»netitl«ti Ve8tra« purrsow» f»i»»« »uppIientioneF, u» 8, HI-

nI><)N8i>8 >I»rill üe I^ißorio Doetnribu» 8, üomlln»« lieeleüi»« »6numeretur.

lline nun pn88uniN8, nuin et nuztr»» Iiumillim»» pree«8 »<! peäe« 8»neti!»tl»

V«»tr»e äenonamu8.

Huisnui» eniin Luüum OÄNnniüÄtioni«, »Ii»<zu« tiumnieruin ?«nt>2<:uin

lleereta in <ü»u»2 8, HIp!«>n»i le^erit, ne^uit nnu »ßno8uere, <zu»m meritn «>

tridutu« fuerit » llc>«ti»ü>mi» viri8 DnetOli« titulus, «zulluto vero ^ure Lummi

?o»tiüee8 ßlosin«i» illuin üeenruvelint tituÜ8: „8te>!»u Iueiäi»»imÄe in »nilitun-

ti» allein«!»« üimllinsntn", et ^8iäeri8, in»iimll inter Oatnolie»« Doele»!»«

luiniull »t<zue ornliinent» reful^enli»"; nee nc>t«»t plni» nun exnulllre, ut !»,

qui «xiini» «unelüll!« »<: emiuenti 6oetliu» lloelezillin Oei i»U8ts»vit, inter

e^uz Doetore» re«e»«e»tur,

Nt 8»ne «i cum Ijene6i«tn XIV. teuendum »!t, »,<! Le«Ie»!»e Uoetorem

«c>n»titu«n6um, tri» «88« neee88Äli», in^i^nein 8«ilieet 8»n«tit»t«m, eminentem

vuetrinllm et 8»mmi kontilieis 6«<!>»>'»ti<>ueni, <zui6, ni«i n»eu ultima, in 8.

Hindun»« Üe8i6el»nc!um nut»bitur? Utenim, »i Vit»« 8»netit»8 »neetntur, i!l»m

!n8iFneu>, 8»l>Ii>nem Ä« pl»eter innuum ooru8ellnt«m lu>88e, irroli'NßllNili 8»««'

t»e seäi« ^»dicio ^«m cluuum <iee!llr»tum «8t, Hcl 1)<><:tr!n»m »utem »uou

»ttinet, oini>«8 n!»ue äut«8 »Ä Doutullttum ie<^>ii«it»e, in 8»netn nue H,uti»tit«

eon8l«re vidsntur.

vueuit eniin ^Ip>!0N8U8 nun 8(>Iuui verbo «t exempl«, »eä eti»m 8erip-

li», plÄe8erli>n Nc»»!iuu8, <^u»e, 8edl8 Hnn8tolie»e »pplobutionein «<>n8«out»,

«t in nninili>i8 8ennli8 uutuulic:!« 8Uinmo n!»N8u »oeeptilt», tutom 8»n»m<zn«

i-egnlllni in Älänk »rt« >-«ß«uäi et lueruniti »iiim28 «t?urin»lunt. Ip8i8 äebetur,

ut, 6e8tluet» lue ^an8«i>i»i!ll, ^u»e rißc>rc>8i8 »e velenc>8>8 8ui8 6oetrini8 8tu6iuin

morllle enrrupelllt , 8pilitu8 ^enu!uU8 ü<:<:I«8i»e in c>niuibu8 re^nl8, »pu<I

') E« haben 30 Eardiniile der h, R, K., 6 Patriarchen, 1 Prima«, 90 Erz.

bischöse, 554 Nischöse, 20 Ordensgenerale unterschrieben.
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»e »ääleunt. Dxpe6it»e ut nntiu» eonFre<;»t!one» »t> Hpo»tc>Iiell 8e6e prob»-

t»e »u^eantui' I»tiu« et ese«e»nt, <zul»i> ut nov»e eumäem uiope üueni nabente»

oen»titu»ntul et «Eorineulul?

11. I7trum »eäe epi«enp»Ii ob mortein vel renuneiatinueiu vel tr»»»-

I»tic>nem Npizeopi v»e»nte, «»piluluin üeele»!»« «atueärllli» in vie»rin e»ni-

tu!»ri «li^endo pleu» lidertate llUHtur?

12. <Hu»u»m lnim» iuclieutur et ü»t oaueurzu», czui in nlc>vi»ic>ue eeüle-

»i»rum p»rn<:üi»!ium pel»^i ciedet, iuxt» «ieeretum Onneilii triäeutin. »e8». 24

ä« lelnlm. e. 18, et eouütitutioueiu ». m, Lsueä. XIV. uu»e äie 14 veeem

dri« 1742 6«t» iueiuit (?uu> illull?

13. Dtruiu et u,uc>mo6u expeäiiet uumei-uiu e»u»»»lum »uze^e, <zuib»»

paruebi «oelexii» »ui» iure plivllli uu»»uut: nee nun et nroeeHencli lulm»m

Illxiu» pr»e»tituei«, «zu» uä uuiusluoäi plivutioue» laeiliu», »alv» iuztiti», nu«»it

<leveuiri?

14. <Hunmncl<) exeeutluui tiÄllitui' <zu<><I 6e »u»peu«ic>uibu« ex intor-

ni»t» eou»eienti» vulß» clieti» lleeei-uitur » dnueili« trillentiuo o, I. «««».

14. 6« lelnlm. Lt eire» Iiuiuz äeoreti »euzuin et »nnlie»tiullem e»tne »Ii<zuiä

»niiulläverteuälinl ?

15. <juuulliu ninäu Npizeoni iuäioi>lli!iiu <zu» pullent vnte»tlltem in

enßnozeeuäl» e»u»i» ee«I«»i»»tie!», nn!i»»iinuin inütliinnuiülil»»«, exerc:e»ut, «t

<zn«ull!n proeeäenäi »tnue »pnelllltione» iuteiponenäi inetunäc» utllntur?

16. Hlinenllin in»!» nroveuiunt ex <lame«tien t^iuulatu, «zuein lainilii«

«»tiinliei» pr»»»tilut nel»un»e vel »eeti« pln»erinti» vel I>Ä,«re»i aääictae ve!

eti»n> nun K»uti22t»e: et «znoänain ni«ee inalis no»«et onnortune i-emeäium

»tleri-i?

17. Huiäuam eire» »»er» eoeuisterill »cluotÄnäum »it: <zuiu»m u»e ä«

re »du»«» iri-enzeriut et <zunmn6u tulli no»»ent?

C

Zu den sichersten Führern im Gebiete der lath. Sittenlehre wird

mit Recht der h. ^1vlion8N8 ä« I^i^orio gezählt. Noch unter

Papst Pius VII. erklärte ein Decret der 8. OouFi-eFatio liituuw

vom 18. Mai 1803: „niliil in 8«,noti liuiu8 overibn8 osnsur»

äi^nuiii i-evLi-tum lui886." Am 5. Juli 1831 entschied die h. Po-

nitentiaric: ^^oä non solum 1'li6oIoFis,e Norali» ?roi's880i'68

»ecl etiaiu Oonfe88i>,rii lusntsm 8. ^IpIiouLi in praxi tuto ao

»sours 86HU1 V088int, 8oll!, a u L t n r i t g, t 6 nrliu8 8«,ucti

<-outi8i". Die Canonisationsbulle Papst Gregor des XVI. 1836

hebt mit besonderem Nachdrucke hervor: „ciuoä licet oovio8i88ime

8«riv8erit, siu8ä6iu tamen overa inoil'(iii8<i vror8U8 veäs vor-

vurri », liäs!ir»u8 r>0886 no8t äili^en8 in8titutum exainsn per-

8vec!tuin 68t. „(X I^itor. (^ii-<2uIaiL8 ad V. Oloruin ^Im. Dioee.
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Purinen»:» 1862 p. 114, wo der höchwürdigste Herr Fürstprimas

von Ungarn ebenso schön wie gründlich die Moralthcologic des

h. Alphonsus empfiehlt. Der gegenwärtig glorreich regierende Papst

Pius IX. nennt in seinem Briefe vom 7. April 1847, an P.

Scavini die Lehren des h. Alphonsus: „galutarss sanctisgimi a«

äootizsiiiii viri". Die große Verehrung zu dein hl. Bischöfe »er«

cmlaßte, daß viele geistliche und weltliche Würdenträger Neapels und des

Patrimoniums, darunter auch der damalige Erzbischof von Imola

Mllstai Feretti sich bald nach der Heiligsprechung bittlich an

Papst Gregor den XVI. wandten, daß der h. Alphonsus in die

Reihe der „lluotors» ^«olesi«,«" aufgenommen werde.

Dieselbe Bitte wurde 1866 bei Gelegenheit des zehnte» Coucils von

Baltimore, und 186? aus Anlaß des denkwürdigen Centenariums

in nachfolgender mit vielen hundert Unterschriften ') der Bischöfe des

ganzen Erdkreises auf das Wärmste wiederholt:

lleatissimL kater!

8»MM!> eoi-lü» U08tli I»«titi» r«8uiviinu8, Hain » plurimi» Oldi» «!>ri-

»tiani I>'p!»<:opil! 8»»<:tit«ti V«8tr»« porwot»» lui,«« 8uppli<:ntian«8, ut 8, HI-

nu«n8!i8 l'Inri» i!« I^ißulio llortnlibu» 8, linmun»« lüecle^iu« »6n!im«r«tur.

Hine non pu»8uinn», <zuin et n«8tr«8 numillim»8 pr«««» »ä peäe» 8»»«ti!»li8

V«8trn« 6«p«na>nN8.

<Hui»c>ui« «nim üollllm l1l»nonil!»tioni8, »l!»«,u« 8mnn><>lum ?«ntiüeum

Ve«l«t» in 0»U8» 8, Hlplionsi !«^«rit, nec^uit nc>u »ANU8««!'«, <zu»m merit« «i

tributuz fu«lit » <!uuti»»imi» vir!3 Uuetnri» titulu8, <zu»n!o vero ^nr« Lummi

?oi!tiü<:e» ßlnriu»i» illuin äeeniuverint tituli»: „8t«»»u Iueicli»»iml»« in milit»n-

ti8 15<:<:l«3i2« ü>inÄN!«ntn", et „8!>l«ri», inaiim» intsr Oatnnlie»« ü<:Ll«8i»«

Imniu» »tczu« urollinent» i«sulß«nti»"^ n«e potent proin nun «xontai«, nt i»,

<^u! «ximi» «»netüil!« »<: eminenti änotrina l!<:«I«»i»in O«i !»U8tr»vit, int«r

«^U8 Doetore» r«e«>!«««t>ir,

Nt 8»n« 8i Quin Ilensdicitu XIV. teu«n<!um 8>t, »<I Le<:I«8i»« Uoetorein

«nnztitueiiäum, tri» «88« nee«88»li», iii8i^n«in 8«ili««t 8»n«titnt«m, «>nin«nt«in

lluLtlinllin «t 8»n>mi ?unti!iei8 (l««!»r»tiou«ln, <zui6, ni8i n»«e nltim», in 8.

HIn>!UN8N <!«8i(!«l»u<ium nut»t>itur? Utenim, 8i Vit»« 8»ne!it28 8p«etl»tur, ill»in

in8i^n«m, 8»u!im«m a« pr««l«r mnäum e«rU8<:»ut«!n lui»8«, ill«ll«ssl!t>ili 8»n«>

t»« 8«di» ^niiilli« ^»n> <iu<1un> 6««ills»tnin «8t, H<l I^u«tlin»!u »ut«m H»n<!

»ttin«t, uinii«» plan« dot«8 »lt Vnutnrlltuin r«<zni8it»«, in 8»n«t<> üa« Hnt>8tit«

«on8t»r« viäsntul.

Dueuit «niin Hlul!nn»u8 nun 8ulu>i> verbo «t «x«n,n!<>, 8»<1 «ti»in 8«rip-

ti3, prll«8«lti>n I^loillliuu», n,u»«, 8«<ti8 Hnuntolie»« »upl«d»ti<>n«m eon8«out»,

«t in nmniuuü 8«Iic>Ii8 «utünlie!« «ummn p!»U8u »ocLntÄt», tut»m 8»u»m<zu«

r«ßll!llm in ltr<I»ll urt« r«^«näi «t Iu<:r»n<1i »nin>»8 «3«rm»lunt. Ip»i8 6«d«tur,

ut, 6«8tlu«t» lu« ^an8«»!»n», <^u»« liß«ro8i8 »« ?«I«no»i8 «ui8 äo<:trini8 8tu<liuiu

inor»I« eurrupslÄt , 8p!litn8 ß«i>uiuu8 Ü«l:le8i»e in nnillibu8 r«^ni8, »puä

>) Es haben 30 Laldmäle der h, R, K., 6 Patriarchen, 1 Prima«. 90 Erz-

bijchöse, 554 Bischöfe, 20 Ordensgenerale unterschrieben.
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iuuumero» 8»eeräole» et 8»eou!».le» revixerit, et nune lelieiter äomiuetnr.

Ip»» mi3eiieuräi»m> deni^nitatem et äuleeäinem t?oräi» ^e»n »»eri» 'lridun»»

libu» reäc>n»runt. »Iure i^itur 8, >l. I>iu» VII. äe ip»i» lcxzuen» in I^itteri»

Hpeztoliei» äie 21. veeembri» 1815 ä»ti3, n»ee memnrutu äißsna verb«. eäieere

putuit: „Intelligent pruieetn ?»»ture» anim»rum et äivini Verdi prueeone»,

pi! uuecsue et äneti viri, c>Nl>ntum »idi in binden»» Nüri» imitanän, «rn^menti

»e praeüiäii eou»titutum »it"; <zui „et vnee et «eripto in meäi» «»eenli noete

errnntibu» vi»m o»tenäi», uu» eruti 6« pote»wte teuedrarum, tr»n»ire po»»ent

in De! lumen et regnnm".

Dneuit ^Iplion3U3 vietrieidu» 3ul» 8er!pti» polemiei» et äoFinatiei», c>ui-

du« datliolielie reli^ioni» v«FM»ta contra De!«t»rum, ^tuei»tarum, ^l»teri»-

inm, aliorumnue >I»eret!«or»m dl»»p!ieinill», 3Uplii3MÄ,t» »tc>ue luäidri», äoete

et »trenne propugnavit, üäele3u,ue in 3»n» äoetrin» eontirm»v!t. „Inter 8erip-

tore« nietute et äoetrin» pr»e»t»nte« (»it 8ummu» kontilex I^eo XII. in I^it-

te,i» ^poLtulie!» ä!e 19. Isedrunri! 1825 ä»ti») „<zuu» vl<!u» »ä Ileligioni«

innruinnue tute!»m mi»erieoräi l'roviäenti»« »u»e eun»ilio nuno,u»m peräito-

inm nun opponit »uä»ei»e, pr»e»ertim Vir »»net!»3imu3 iäemuu» äoeti»«imu3

Hlpdonzu» äe I^i^urio ^ure optima numer»!ur, imo »iugulÄri ouoä»m exeellit

tener»e pietut!« affeetu", e^uznue 8eript» „<lrm!33im» »unt »äver»u» omnem

pr»vit»tem pr»e»iäi»" '),

voeuit ^InI>ou3U», äe Hpo3to!ic» 8eäe meriti3»!mu3, äoeti»»imi3 3u!z

Nperidu» »ä vinäie»nä» Iiom»ni I'antitiei» ^ur» eon3«ripti3. ^u»e pioleetu

t»nti »unt ponäeri» et valori», ut esu» lle5en3or in <ü»u»» 1!e»t!iie»tioui», enm

mir!» ni»ee Inuäibu» elserre potuerit: „<Hu»mgu»m pi! omiie» 3»nelio,ue Viri

8ummum Iiom»num ?unt!üeem äebi!» venerntione »int prozeeuti, inter eete-

ro» lioe laucli» ^enere mieat »aeer Hnti»te» HIonen»u» iluria äe I^i^urio. I»

euini tntain inßeuii »eiem, natur» »ublimem, »tuäii»<zne maxime exeultum, in

iä nruezertiin intenäit, ut eiu»äeiu knutiüe!» ?>iin»tuin et H,uetoi-itl<tem »

iu»ii^n»ntiuin äieterii» et e»vill»tinn!du» äekenäeret. Iä »utein äoeti»»iin!» »ni»

elueudrutiuuidu» tum e^re^ie e»t »»»«uutu», ut, no3t in»! tridutc>3 HItnrium

donnre», . . . nrini erit inter H.I-!» impn3itc>3, <^ui ?uutiüei» Infallidilitatein in

iiäei redu» äeünienäi», »nte^num »eeeä»t Leele»!»« oon»en«u», «iu»«zue Hue-

tnrituteiu »upr» oeeumeuieum Loneilium, »d i!» oummenti» »e »onnizniHtiuu»,

<^uibn» no»tr» »etate n»e veritate» oppu^nantur, »nliäi» »l^umeuti» vinäieuvit,

Iino vern, »ä mortem in»»m »udeunällm nro I>uiu»mnäi veritatum äefen»!nne,

«e»e nrnmntum iäentiäem nrc>te»tut>»tur" ; c^uinne c^ui cum laer^mi» ^emituc^ue

äieere »c>Ieb»t: „8udl»t» n»e ?ontiiiei3 nc>te»tate, üäe» neräit» e»t".

vueuit HIpnun3u», uurei» 3Ui» 8erinti» äe Lellti3»i>nll Vir^ine ^ll»ri»

editi», c^uibu» pietutem et eultum er^a >l»trem Dei, «idi ut nunillum oeul!

en»r»m, mirum in moäum in eoräidu» üäelium reaeoeuäit et »uxit. «Hnidnz

in nperidu«, Imin»eu!»t«m Leut»e Vir^ini» Loueentionem, » 82netit»te Ve»tr»

nlauäente univ«r»n Oibe «»tlwüeo, »ä äo^m» näei eveetum, »uo ^um tempore

tnti» viribu» nrnnuAnavit t2m<iu»m mnrsliter eerwm st proxime äetinibilein

äe üäe. In Ü8äe>n <zu«^ue Oneridu», inter »lig, llä3truit, muItiZu^ue »r^umeuti»

nrndut äoetrinüm, nnäie », ^neoloFi» eommuniter reeept»m, »eilieet, Ijeuti»»!m»m

Vir^inem 2 De» eon3titut3m lu!»3e omnium ^rlltiaruin ^««»»urllriam »e

Oi8nen»»triuem, »eu, omne», <^ul>,3 « Den »eeipimu» ßsrl>t!»», nobi» ooueeäi

per eju» interee»»ionem et interventum. Häeo lerveu» erat Hlpdun»«» veip«,-

r»e eultor, ut <te»wnte 8. U. ?io VII. in Lull», Leatiiielitinni») ^äe t»ut»

il»tre et Virzin« prueäieare, I!dro3<zue äe ejus I»uäibu» »»er» eruäitiune rs-

lerto» enn»eriuere, »einper n»duerit in äelieii»".

') Es möge gestattet sein, zu bemerken, daß mehrere Schriften de« h. Al«

phonsu« selbst in orientalische Sprachen übersetzt wurden. So erschien z. B. 1858

l'neolaAi», lilnrali» 8. binnen»! ex iäiomate I»tino in »rabieum tr»u»I»t» »

?. ?. H,. OmeFna, ^ero»ul^m. Li ^po^l. I'rsnllwo. II. voll, in 4.
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voeuit ^lz>uon8ii8, 8er!pti8 »ui» t!ieoIoFieo>»8eetiti8 öe <3r»t!» et 0r»>

tione, in l>uibu8, v»ri»rum Lenolurum äi»eu»»i« 8V8temntidu«, ue eonfutat»

perver8» ^n«8enii änetrinu, iuviete prob»t: Hä »ervunäu m»n<i»t» neee»8»-

ri»m «88« lrrutium eiliu»eem uo inlrin8«eo, i>»ne nutem ßr»ti»m «s<iuue«m ob-

tineii, ope irr»ti» 8uktieienti» Orutio»i8; 8eu omnibu» >!on>i»il>u8 » Deo <i»!»m

esse ^r»ti»m, «zu» no«8unt uetu or»re, <zuiu uä Iioe nov» iuäi^eunt ^l»ti»; et

»d omnibus, ope or»tioni8, obtineri no88e omni» Uli 8«rvun,i» m»näutu et

8»Iutem eon8e«zuen6um nuxüi» ueee88»ri». <Hu» lle re loizuen» limu« lü»rä,

Viiieeourt in Vit» 8, Hiolionzi » 8« eon8erint», «ummu inotu« »llmirutioue

exelumuvit: ,Hn nr»«eiurnm «ioetrinum, vel 8i muvi», mir»l>ile 8V8tem» 8»ueti

nostri Huetori» 6« l^rutiu ut orution«. Uuee lioütrinu tuntum nodis »ttulit <>e-

Ieet»tioni8, ut, licet e!»n80 i»m <Iimi6io »»eeulo, nuu<iu»m ex unimo no8tro

cii«<:e88«rit. 8il^uiäem nooi« vi6«outur, nullum ex»t»r« no»8« Ilovutorem, «zu»-

6»m »«l>uit»t« »e r»tiou« prueäitum, c>uem >p8», »e<zu« »e nos, uc>n eouviu-

o«r«t. U»ee enim lloetrin», 6um Lei bonit»t«m e^usl^n« nrovi6«nti»m miriliee

extollit, mizurorum peeeutorum eri^It »nimo8, ue in <I«»ner»tio!>em inciäunt,

ßr»ti»e nee«88»ri»e ord»t«8 8«8e ereäeut«8. Ip8» peeeutoril^us simul ozteuäit,

omn«8 czui mortem ineurrunt »eturuum, uonui8i nropriu eu!o» nerire, eo <zuo<i

Veu8 nulli lieueßet 6onum orutioni8, eu^u» ope, omni» impetruutur »uxiliu All

8»Iutem »et«rn»in eon8eo,uenll»m neo«88»riu".

Doeuit 8»Iunerrimi8 »»i« 8er!pti8 useetieis, <zu»e tut t»»ti8«,u» 8ueru«

8eriptur»« ei!u,tionibn8, »e äoeti» »imul et pii8 expo»itioniuu8 »uut referl», ut

ciuc»!»mmuäu 8eriptur»rum Oommenturi» äiei po8«int, Ue <zuibu8 speeiutim

Ip8» 8»netit»8 Ve8tr» vululierrime eäixit: „t^orum leetinnem uc>n 8c>!um l?I>ri'

8ti»ii»e pleui, verum etiam eee!e8i»8tiel8 viri8, »»im»rum z>r»e»ertim eur»« et

re^imini aääietl«, mllxim« nrc>6e88e. 8inui<iem iII>U8 8»netiz8imi »e Uoetl8«imi

Viri >il>ri mir» c>»c«l!lm teuer»« l>iet»ti8 »Füetu ex»>»ti, »in^ul»rem ^e8U Ouri-

8ti »morem, e>u»lzue mi8Sriuoräi»e et meritorum 86ueium unäique 8uir»ut,

8ummum in Ileip >r»m Vir^inem 8»netc>«<zue <^uelite8 eultum exeit»ut, »<I 8»nu-

ti«»ima 8»er»men!» lrec>uent«r ooeuu6» in2»mm»nt, ue uutim» czu^eclue mc>-

nit», cou8ili», nr»eeept», ec>uiu8e 8nnpeäit»nt, <zu»e »>I »uiuiarum «alutem

tuenäum, prl>l!ur»u<i»m vel muxime euuäuount".

voeuit, uno verbo, umnibu« »ui8 8eri^ti8 morillil>u8, clc>Fm»t!ei3 et

u«cetiei», «oelezti änetrin» nietutegue reterti8 ; ue it» lieue cloeuit, ut iu»»

tutiäem 8int c>u»«i uueeinile, liue per univer8uiu Nrueni, Iiernieum illiu« «e-

lum »tuue eminentem Doetrinllm »ununelunt et uliiuue «leorueilieaut. — 18

enim, nun u<I <lu»8 I^rlie», »ut 6«eem, »eizue u<l nuum Deuteln » Leu mi88U8

8ell Uli «mnem Uunllum, et buue vuriiz erimiuit>u8 enpr«88um, ut <ÜIirv8<>8t<>-

MU8 uit, äc>eti»»i!>!i8 uel^ue »e 8»lul>errlmi8 8U>8 8eripti8 u 8e<le Hn08tnlie»

^'»m 6iu unnruliuti«, tum umuium, tum 8!n^u!<)rum liaminum ueternu« «uluti

et utilituti pru8uexit. I^teuim null» tuit lsiäelium eouäitil», eui In«e 8uu 8eript»

non ueenmoliuverit. li» liuipne pru^nexit pueri8, Ullo!e8eeutil>u8 puelli«, 1ie>

^ul»ridu8, ^l<>ni»Iibu8, OIeriei8, ?r«8l>vteri8, <Dl>us«88Urii8, I'»rnu!>i8, Lui8l!l>pi8,

?rine!ni!>u8, »ßeutibu8 »»imum, eunite 6umn»ti8, eon8uientiu» uußusti» »ul!I'

eiti8, 8inz;uli8lzue numiniuu», tum u<! reii^innum teetum 8»rt»mc>iis tuendum,

tum »<l »eternum «»lutem U88e<zuenl!um, 1'er I,o8 nruseete uureo» Libr«8,

8»uetu8 HINÜUU8U8, lieet mortui! vltu luuetu«, uäliue tumen ner un!ve>8»m

>Iuuäum »eternum proximnrum 8»iutem nnerutur, »äliue io^entium »nimo» uü

llei »morem, 8u»<zue odeunäu muner» ueeenäit, llllkue multiplieem et uderem

unotiäie me83em in mv»tieo t!ellle»i»e »Fro »buuä»nti8»ime eoliißit.

«Huill plur»? Omnem exeeöit üäem, Le»ti88!me i?uter, yuo6, <zu»ntum>

liue Liiei , relißioni et pietuti »eee88erit iueremeutnm ex i»tiu8 8»neti Viri

8eripti8 »ä omue8 n»tioue8 leiieiter 8»ne nerluti«. In 8tvio »eribeuäi äuieelio

melli8; unetio 8. 8niritU8 in in8M8 verbi8; eoei«8ti8 <iu»eä»m nurit»8 «um

ner8pieuitute oonMnet» in äo«trini8. Onerum «eonu8, ferventl«8imn8 Dei umor

ou>U8 ißnem, ut >n»^i8 m»^i»c>us in eor6ibu» uomiuum uoeeuäeret, äiviuitu»
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«zuiäem viäetur mi»8N8 lui»«e in terr»3. ^urs i^itur merito<zne ?iu8 VII. 8, U,

in ejusäem Le»tiüe»tioni8 Lull» mir2dunäu8 exel»m»vit: „8»ne mirum, «znnt

ä«?iu8 »6 rectum tr»mitem, »c eti»m »cl cnri3ti»,n»m perlectionem, verbo,

«xemplc, »c mullipliciter 8cripti8 »ääuxerit".

<Huiä nutem pr»ecl»riu8, u.u>6 8»!>ctc> nuic ^,uti»titi Fl»rin«Iu8, »olemni

02uonili»ti<>i>>» Lul!«e ni»cu!o: „8»n<.'tit»3 et Dnctrin» nrnnre I3r>i8cnpum

uuernHU« Zedent . . , H6 eximum iiuc e^re^ii Hntiztitio exemplum in3t»ur»n-

<ium, clntn» <iivinitU3 »npelioli 3uecu!o vi8U8 C8t Hlpliongu« N»ri» I^i^nriu»,,.

II>u<! vero cinnino mir»n<lum, <zuo6, licet in »pn8tnlici lunctioue muueri«,

uerpetni8 uccup»tinnit>u8 <i«tineret»r, t»nt» »iüilc>minu3 »l»crit»te in rerum

8»cr»rum »tn6ii» v«r8«ri, »c t»ntum in3Uinere temnnri« potuerit, ut 6ooti»

»euue »c !»l>olic>»i» Op«ril>u8 in lucem eäiti», rem cur>8tillu»m miriiic« ^uve-

rit... l'!urim<>8 8»ne cnn8crip8it libr<>8, «ive »6 worum cioctrin»m tuenäzm,

8iv« »6 plenuin 8»cri Nläini» in8titutinnem, »ive »ä cnutirm»nä»m Oktunliene

Ilelißioui» verit»tem, 8i?e »ä »83erenä» nuju8 8, 8e6,8 ^pc>8tulic»e ^ur», »ive

»ä uiet»ti8 8eu»um in Onri»t!»norum »nimi3 excil»n6um. In i>8 porro inn»it»

t»m vim, copixm, v»riet»tem<zue voctrinae, 8in^u!»r>» ecc!e8ill«tic»e 8o»ioi

tuäini8 äucument», ex<zui3>tum Iie!ißsic>»i3 8tuäiuiu äemiruri licet. Illuä v«l«

imnrimi» nututu äi^uum «8t, <^uc>ä licet copic>»i8»ime 3crir>8erit, eju,äem t»mei>

One>2 in c>3eu80 prur8U3 peöe nercurri 2 t1<le!il>U8 pc>»3e, pa8t 6i!i^en» inzti-

tulum ex»m«n, per8nectum luerit".

Uirnm i^itur nnn e8t, u.u<»I 8»ncti H^Iunon»! Oper», tarn 8nlenäi6i»

8ummc>rum ?c>ntiücum e!c>ßii8 comprut>»t», nun 8»1um »b univer8» Lurup»

iu^enti v!»U8N lueriut «xceptu, 3eä et in Omnibus lere Iiüßui8 eäit», Monte«-

<^ue 2L m»ri» nr»eterAre88» , H,merie2e, ^8i»e et ^srieae I»uäe8 8ibi eom-

p»r»verint.

<Hu»e cum it» 8iut, prnseeto npt»ti8?imum e8t, O<«:t<)r»tu3 I»uäe et

oumpelllltinn« nraeiulßentem videre 8»neti88imum illum »c Doeti»3imum ^n-

ti3titem, c>ui, 3»e<:uli I^uetorktu eautemptu, ut unum Oliriztum erueifixum 8<:ir«t,

et 6oeere!, 8»lut»ril>u8 8ui8 vnc!tr!li!8, nun in r>sr3u»8ibiliku3 numunoe «»>

pientiue verbi3, 8e<i in 05ten»iuue 8piritu8 et virtuti8, Üeo!e3i»m vei eruäivit,

«»mc>ue vietrieibu« 8ui8 8«ripti8 »b lio8tibu8 äeienilit. Virleant Nee!e8i»e nn»!««

3trenuum nunc <ü»tl>c>li<:»e Iielissi<>ni8 et 8eäi8 ^nc>8tuli<:»e äelen8orem llneto-

r»tU8 ßlnrill tun« mllxime ä«eor»ri, «zuum ip«i omni ope »t<zue oper» «uit»nwr,

ut v«rit»te8 Outiiolie»« Iieli^inni8 e ü<lelium eor<iibU8 evel!«nt, ip8»m<zue l!<:-

ele8i»m »e 8e6em Hnuztnlicam, 8i lieri v083et, ex8tin^u»nt »tu.ue lunäitu«

6«Ie»nt.

Hin«, Leatiüsime ?»ter, !f<>8 infr»8eripti I^oiüooni 8»notit»tem ^Iu»m

numillime et >n8t2Ntiü»ime exor»mU8, ut »ä m»inrem Dei, in8iu8<zue in terri«

Üeele8>»« ss!ori»m, et »ä totiu8 Nni8enp»Ii8 dräinis lleeu3, 8»netnm H!nli»n-

8um >I»ri»m äe I^i^orio »upremo 'luv nraeuln in Hlbum voeturum 8. Ilom»-

n»e Ne<:I«8i»« reterat, »« Üllieium ili88»m<zue äe llootoridu» in ejus I'ezto

oelebruri ^ube»8 ')

°) Im Uebrige» machen wir u. g. L. aufmerlsam aus Prof. A Wil«

Schrift: „<!e 3tu6ic> et U3U 1?uenlc>^i»e ilor»!!« 8. ^Inu<>u8i ilarille cle I,iz»

rio." Vi83. tueor. pruet, 6»nä»e 1867, 8,



Miscellen.

Protokolle der Kirchlichen Visitation vom Jahre 1544.

Mitgetheilt von Nr, Theodor Wiel>cm»nn.

Für eine Bearbeitung der kirchlichen Zustände Oesterrcichs während

der Zeit der sog. Reformation bilden diese Protokolle eine Quelle

erste» Ranges. Sie sind noch wenig bekannt, und das Wenige was

bekannt ist hat der Parteigeist in geradezu unverschämter Weise aus

gebeutet. Ich erinnere nur an das kaudcrwälschendc, tolle Auch uon

Hammer über Klesel. Der wortgetreue Abdruck dieser Protokolle wird

zeigen, daß der Clcrus rein dastand, wird aber eine andere Thatsachc

enthüllen, die nämlich, daß die Sucht nach dem Gute der Kirche

damals gerade so rege war wie heut zu Tage. In dieser Sucht ist

der Vorschub zu suchen, den der Protestautismus in Oesterreich fand.

Wir beginnen mit der Stadt Wien.

I. St. Dorothea, regnl. Chorheirenstift ').

Vogt und Schirmherr:

Königliche Majestät,

') Ueber dieses Stift vergl, Fuhrmann M,, Historische Beschreibung und

kurzgefaßte Nachricht von der ,.,, Residenz-Stadt Wien (Wien 1766, 8. II, 1.

S. 172—181); '1'nc>!iN»U8er 'll>. Ot»«, klUßresLU» H,eä>nm relißln82rum

ViLNiieuziuin (Vi«nn»s 1737, 8, p. 86—93); Ni»tor!l>, ninnasterii 8. Onrotnell«

«,p, Iluen eo!!, 8eript. r«r. managt, V, 2, 169 — 175; H»8tri» 8»«ra (Wien

1788, 8. IX, S, 171—178); Hormayr, Wien, seine Geschicke und seine Denk

würdigleiten (VI, 3. S. 111—127), und Fischer, Historische Darstellung des

Stifte« der regulirten lateranensischen Chorherren S. Dorothea in Wien. (Oester-

reichische kirchliche Topographie, Decanat inner den Linien Wien«. Wien 1836, 8.)

Am 21. Jan. 1786 wurde diese« Stift aufgelöset und dem Stifte Neuburg gegen

eine bestimmte, dem Religion«fonde jährlich zu entrichtende Summe einverleib

Oeft. Viertelt, f. lothol, Theo!, vi, 33
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Ordinarius:

Bischos zu Wien >).

Urkunden :

Propst Franciscu« ") zeigt vor den Stiftbries des Herrn Andre Plmlh,

Pfarrer zu Garsch^», des durchlauchtige» Fürsten und Herrn Herzogen Albrechlen

zu Oesteireich Cannzler, zu Ansang« In uomin« äomini ^men. Des Datums!

H»nc> ll»t!vit»ti» e^u«<teiu 1414 luclietio»« 7 äi« 12 lleukindri« ^),

Mer ain Stiftbrief von Herzog Albrechten, des Datum Wien an dem Heil

ligen Auffarltag nach Cristi gepurt 1423 Iar^,

Item ain Gulden Bull vber all des gotshauß Freyhaitten, gab, gnade»

vnd gerechtiglhaitten :c. von Khaiser Friderichen :c. der Datum Wien am mittichen

nach vnnfer lieben Frauen tag Ooliueiitinni» Nach Cristi geburtt In 1460 Iar,

Aber ain güldene Bnlln vber all des gotshauß gnadt, Freyhaitten, Primlt

gie» vnd Handveste» :c. vo» Kaifei Fiidieicheu dem Dritten. Der Datum iu »M»

nn»trn kynnz viessim» tertill äi« mo»«>» mal H,unu llumi»! 1493,

Vierrer ain Handtvest vber des gotshauß gueter von Khunig Mathias«»

Khunig zu Hungarn :c. Der Datum Wien» am Sambstag vor dem Heilig«!

Palmtag Nach Cristi geburt Im I49N Iar,

Noch ain Consirmation vber all des gotshauß sreyhaitten vnd gueter vo»

khaiser Fridriche» loblicher gedachtnuß. Der Datum Lynnz an Mittichen nach

Sannd Aegidien tag Nach Lristi gepurt 1490 Iar.

Aber »in Haudvest thunig Ferdinand» :c. in Zeit als fein K. M. noch Eitz

Herzog was vber all de« gotshauß gerechtiglhaitten und Freyhaitten. Der Damm

Neustat am 20lag Juli Nach Cristi gepurt Im 1523 Iar.

Am 24. April 178? wurde die Stiftskirche entweihet, um zum Gebrauche dt«

Versatzamtes verwendet werden zu können. Die Bruderschaften: Bruderschast de«

hl. Joseph und Lievesverfammluug der hl. Barbara, wurden aufgelöset und die

sranzösische und fräukifche Nationsverfammluug unterfagt.

') Ferdinand I, eximirte in Kraft einer päpstlichen Bulle das Stift vm

der geistlichen Gerichtsbarteit des alten Diöcefan, des Passauer Bischof« und um

terwarf es dem Wiener Bislhum (Hormayr S. 113).

^) Franciscu« Püchler aus Tirol, erw. 1531, res. 1552, st. 22 M»Y 15«-

Der L»t»,IoßU8 bei Kuen sagt von ihm:

8u«««»»nr«m Imbuit I?l«iiei»«U!n ex tinidu« Ii»Ine

tjui <Ie l'üelilern »temnillt»? natu» erl»t.

V»ti» »cl Lxeiuplum Dllviä Illu<1»uä<> 1'unllutvm

ll»l!^«l)»t <lului» pleetril »uuurll I^ikL

ObZcuru« ,lc»iee u,iz;r«vlt «u>^»8 ii> uinki»»

lfu«« v»te» ljuperi» (Karmin» last» ouuit,

") Ueber Andrea» Plant vergl. Fischer S. 11—35. Plan! starb 9. Juni

1435 und wurde in der Stiftskirche begraben. Am 27. Juni 178? wurden aus Be

fehl der niederosterr. Landesregierung feine Gebeine nach Klosterneubnrg «berget«»

gen. In der oberen Sacristei der dortigen Stiftskirche hat eine kupferne Platll

auf einem kleinen hölzernen Sarge folgende Infchrift: M« y»i«»<!unt <>»»» ?ii8-

»irui ^uuä»tl>ri» (^Äixini»« 8. Ourutlie»« Ven«!2di!i„ ?utri» Oomini Hu6r>«

klanll, t'ledllüi in (i»r«, 8«l«ni»»iiu> I^iucipi» l),!n>l!ii H,It>erti <zuinti Uuei«

H,U3triu« OÄ,nc:«IIllrii t^ui nbill Huüu Uuinini 1435. nnnll clie >ueu«i» ,1i»iu

Ueber die Pfarre Gars im V O, M. B. vergl, Hu»t,>ia 8»ur« c l. IX. 2,

S. 114—119.

<) Abgedruckt bei Fischer «. I. S. 1«7—170.

°) Herzog Albrecht V. erster Stistbrief ist vom 15. Aug. 1414, abgediuck

bei Fischer S. 163—166 u. Hormayr «. I. Urtundeubuch S. XVII-XX, 2«

hier erwähnte Conftrmationsbrief ist »och ungedruckt, da« Original befind« sich

im Archive de« Stiftes Neuburg.
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Ordenspersonen:

Dei Herr Brobst zaigt an. Er Hab von seinen vorforden Bröbst ssehört,

da« Clofter auf ? ordens Personen fundiert sey, und sollen bey seinen Zeitle» vnd

vor etlichen verschinen Iaren in di 20 brueder bey dem gotshaus erhalten sein

worden. Dieser Zeit nachdem daz gotshaus in ssrossen merkhlichen abfall thumen,

Ist der Herr Nrobst mit 3 Eouveulbrueder».

Sittlicher Zustand:

Der Herr Nrobst sambt seinen Conuentuallen ist aiue« mittein wand!«

iimd war guet, daz pössere wiertschaft durch dm Herrn Brobst in dem Eloster

gespürt wurde.

Gottesdienst:

Der Gotsdieust ist vor Iaren mit siussen v»d lesen bey tag vud »acht nach

«jweisung Irer Reg! vnnd Statuten verricht worden, Diser Zeit wird! er «ach

«zaigung des Herren Brobst zimblichen gehallten.

Einkommen:

Dienst von dem dorff Gcrsthofs darüber daz gotshauß obrighait hat vnnd

im 29 Iar durch den Turkhen abprennt worden 2 Pf. dl. ').

Von dem Dorf Neustifst, darauf dz gotshaus auch ubrigkhait hat bicnnst

2 Pf. 8 L. dl. ').

Zu Nuftorff an der Thunnaw vud Heiligstatt von behausten guetern 2 Pf.

2 L. dl. °).

Dienst von Weingartten zu Praittensee « Pf. dl, ").

>> Gersthof, eine halbe Stunde von der Währinger Linie entfernt, zwischen

Pötzleinsdorf und Weinhau«, 1444 erwarb das Stift die erste Besitzung bei Gcrst-

Hof und 1455 Geisthof felbst. Der Ort bestand damals aus 5 Häusern, (Kirchliche

Topographie, Decanat Klosterneuburg, 1, Abth. S. 152—156).

2) Neustist am Walde, zwischen Sivering und Pötzleinsdorf, 1 St, von

den Linien Wiens entfernt. 1413, 6. Nov. taufte And. Plant von den Gebrüdern

Hanns und Michel Zink da« Gut Neustift um 1284 Pf. 6 L. und 6 W. Pf.

!ül die Kapelle St, Dorothea «Fischer o, l. S. 158). Dieses Besitzlhum wurde

dann dem Ehorherrnstifte einverleibet. Neustift blieb bei dem Stifte bis zur Sä-

nilanjlltion. lieber Neustift vergl. Kirchl. Topographie, Decanat Klosterneuburg,

I. Abth. S. 232—239,

') Diese Besitzungen taufte Propst Nicolau» cle (üni-nua am 28. März

1443 von Catharina Pobin, der Wilwe des Michael Bieufcldcr um cilfihalb Pf.

42 dl. (Fischer, «. I. S. 45). Ueber Nußdorf an der Donau vergl Gerechtfame

»ei Schiffer-Innung zu Nußdorf (Chmel, Geschichtsforscher, I. 21—27) und Kirchl,

Topographie, Decanat Klosterneubuig, S. 210—215, Ueber Heiligeustadt vergl,

iNinger Ioh, Beschreibung der Eigenschaften und Wirkungen de« Heiligenstädter

Naadwasfers Wien 1791, 8; Beiträge zu einer Geschichte des Dorfes Heiligenstatt,

Wien 18«?, 12; Kirchl. Topographie o. I. S. 190-205.

4) Dieses Bergrecht gelangte am 19. Juni 1391 von Johann von Teras,

Kaplan aus dem Kainer zu Tuln, durch Kauf au Ulrich den Zink, am 6, Nov,

1413 von den Brüdern Johann und Michael den Zinken durch Kauf an die Do-

lotheen-Kapelle (Fischer, S. 149 und 158) Ueber Breitensee in der Pfarrei Pcn°

zing bei Wien vergl. Kirchl. Topographie, e. I, 2. S. 153.

33»
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Behauster Dienst zu Prunn 1 Pf., 7 L. dl. >).

Item behauster vnd burthrecht diennst zw Liesing 1 Pf. 4 0, dl. «).

Von ainem Hofe zw Häberstorf 2 L äl. ^)

Von behausten guetern zu »tockstall darüber daz gotshauß dj «briglhait hat

XVI. Pf. dl,').

Mer au« dem Huebhauß wochennlich gestifft güllt 2 Pf, 6!. 104 Pf. dl. 2).

Pertrecht am Alfebach, in walgrist vnd hagenaw, defgleichen an der Neu

stift, Tobling, Liesing vnd thalltfpurg, allenthalben 44 Emer vnd wann di wein-

gerten allennthalben gepaut wurden, ertriegs ain merere«^),

Gedreit-Zchent.

Zur Nor baiderlai traid zu mittern Iaren 4 mutt;

Zu Gellerstorf zu mittern Iaren baiderlai vngeverlich 5 mutt;

Zu Leubendorff baiderlai traid III mutt;

Item zu Traßlirchen, Mellerstorf vnd Triebeswinlhl traidzehent neben dem

von Mellh, de» drittail baiderlai 3 mutt;

Drosinng traidzehent baiderlai III mutt;

Zu Lach iunhlllb de« Wienerperg baiderlay zu mittler» Iaren 12 mutt '1;

Weinzehent:

Weinzehent zu Liesing, lhalfperg vnd Lach zn mittern Haren 42 Emer °),

') Durch Propst Nikolaus äe (lorona durch Kauf von einem Berthold«-

dorfer Bürger, Wolfgaug Haßler, 1443 erworben (Fifcher, S. 44). Ueber Brunn

bei Medling vergl. Bestellung der von Prunn (16, Mai 1459), im Archive für

Kunde öfter. Geschichtsquellen XI. 152—154); und Kirchliche Topographie, De»

canat Laa S. 151—155.

2) Eigenthum der Dorotheen-Kapelle. Am 6. Februar 1413 bestätigte Her

zog Albrecht V. den Erwerb Kiefer Güter zu Liesing (Fifcher, S. 154). Ueber

Liesing vergl. Kirchl. Topographie, Decanat Laa, S^ 207—217.

^) Am 3, Mai 1400 beurkundet Nikolaus Plan! von Sengingen wegen de«

Hofes zu Heberstorf dem Stift „gen Sant Dorotheen zu Wienn von dem egenanten

Hof Irrlichen auf Scint Michelstag zu dyenn sechczig Wienner Pfenig zu Purt«

recht", (Fifcher e, !, S. 10 »nd 152).

') Diele« Besitzthmn erwarb Propst Stephan von Landstron am 11. Juni

1459 dem Stifte (Fischer e. I. 58 und 202).

5) Das Huebhaus lag in der Neifstraße zu Wien und gelangte am 3. Mai

1414 an da« Stift (Fifcher e. I. 102),

°) Da« Pergrecht am Alfebach, Waligii«, Hagenau und Kaltsburg ist be

reit« in der Urkunde Herzog Albrecht V, vom 15, August 1414 verzeichnet, ebenso

das zu Neustift und Liesing,

') Die Zedenten zu Nor (Langeurohr) taufte A, Plaut am 10. Feb. 1420

von Margaret!)« Hawnolt und ihrem Sohne Augustiu ; mit dem Zehente zu Göl-

lerstorf stiftete am 3, Sep, 1499 vi-, Ioh, Fuchsmagen eine tägliche Messe und

einen Iahrlag in der Stiftskirche zu St. Dorothea; den Zehent zu Leobendorf

erwarb A. Plant am 7. Juni 1413 von den Brüdern Leopold und Berthold

Wähiugen, und die Zehente zu Traistirchen, MVllersdorf und Tribeswintel am

19. März 1420 von Nikolaus Perolt, Dompropst zu Briren und dessen Bruder

Stephan. Den Zehent zu Drösing erwarb das Stift am 5 Aug. 1457 von

Leonhard Schermitzer (Fifcher «. I. S. 25, 29, 175, 212, 157, 177 und 200;

Keiblinger, Geschichte de« Benedietiner-Stifte« Melk, II. S. 345 ff. u. 430).

„Innhalb de« Wienerperg" ist ein eingegangener Ort Willend orf unweit Altmanns-

dorf. Diesen Zehent erwarb Propst Nikolaus am 19, Dez. 1444,

") Ueber die Besitzungen und Rechte in Laa (hinter Kalksburg) vergleiche

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften II. S. 175. 156, 177.
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Dieser Zeit hat dz gotshauß anpaw Ackhei in alle selb 2 Joch ertragen

vngeuarlich zu mittern Iaren 2 mut. Es sein noch nach anzaigung de« Herrn

Brobst zu Rauchenwördt vnd Liesmg'» vngeuerlich 80 Joch Nckher in alle seid,

ligen aber all übt. Dieselben aber soll Herr Brobst wieder ze pauen vnd vmbzu«

reissen vorhaben. Die Weingarie» so vor dem gotshaus au« paut werden unnd am

Nußperg, Neustift vnd vmb dj stat Wienn ligen sein allenthalben 17V? Joch und

5 ahrl. ertragen zu gemainen Iaren 24 Dreilina, Wein,

Es zeigen der Herr Brobst an wie eltlich weingerten durch seinen vorfor«

dern Brobst Hieronimus^) hingelassen worden, dieweil er dann die bestanden

brief, wieviel davon ime gegeben, deren seinem ainzaig nach den wenigsten taill

entpfangen sondern solch Gelt durch Brobst Hieronimo seinen uorfordern antici-

piert worden, er nit beyhand, sondern dem Herrn Schalanth au« befelch K, M,

beyhenndig haben soll. Jedoch ertragen« beyläuffig jährlich 101 Pf, dl.

Wismad 24 lagwerch.

Es ertragen dj grundt Pucchcr ein Iar in da« ander 18 Pf. dl.

Von der Padstuben »m Schweinmartht das dem gotshau« zugehöret wo-

chenlich 5 ü.').

aus verlhausften Weinen ditz 44 Jahr empfangen 200 Pf. dl.

Von abgebung der Hölzer vber Hausnotturst bei St. Veit an zwaien Per«

gen 200 Pf. dl.

Gestift Salz au« dem Salzambt Gmunden 90 fueder^),

Gotteshaus:

Da« Gotteshaus ist in ziemlichen Paw. °).

Ausgaben:

Dem Wagentnecht zu befoldung 13 Pf. dl.

Dem Wagen Jungen 8 Pf. dl.

Dem Weingartenknecht 10 Pf. dl.

Der Köchin am Iar zu Sold 8 Pf. dl.

Dem Hausknecht 8 Pf. dl.

Dem Tborwärtl 6 Pf. dl.

Dem Mehr sambt seinem Weib 16 Pf. dl.

Auf die tuchl um Fleisch 20« Pf. dl.

Auf Naidung dem Herren Brobst vnd Conventbrueder «in jar mer dann

da« ander, aber beileiffig 24 Pf. dl.

') Am 4. Sept, 1462 kaufte Propst Stephan von den Brüdern Wolsgaug

und Ehrenreich Derren einen Viertel Gedreitzehent, und 20. Dez. 1493 Propst

Gregor vom Wolsgang Grafenweider da« öde Dorf Rauchenwart (Urt, bei Fi

scher c-, I. S. 204, 211),

2) P^pst Hieronvmu« Schmidt, der Vorfahrer unsere« Propste« Franz, war

ein schlechter Haushalter und wurde al« ein Verschwender der Stiftsguter feiner

Würde entfetzt.

'! Diese Badstube am Schweinmarkt (jetzt Lobkowitzplatz) taufte da« Stift

am 12. März 1434 von Hannfeu von Miltenberg, Wachsgießer und Bürger zu

Wien, um 450 Pf. dl, (Fischer S. 34»,

^) Diese« Salz zu 90 Fuder schenkte Herzog Albrecht der V. dem Stifte

am 29. Aug. 1416 und zwar „an allen Mautstetten Mautfrev". Urt. bei Fifcher

S. 170.

5) Eine Abbildung de« Kloster« mit der Kirche ist bei Fuhrmann «. !. und

in der kirchlichen Topographie. Decanat inner den Linien Wiens.
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Auf pauung des Gottshaußweingartcn 300 Pf. dl.

Auf da« vberpaw ungeverlich «in Iai in das ander 60 Pf, dl.

Auf eftr» llibmaii Ausgabe» beileifjig Zinfen von 800 Pf. dl. f° durch

de« Herrn Viobst vorforder von der Universität entnommen worden quattember-

lich 10 Pf. dl.

In da« Burgerspitllll vermug Herrn Meilen Pfarrer von Tiffer stifftbrics

wöchentlich 1 Pf. 4 ü. dl,',.

In die Steur u. Rüstung gemainer Landfchaft 140 Pf. dl.

Auf Pesserung der Kirche» vnd de« ganzen Eloster« in diesem 44 Jahr

400 Pf. dl.

Auf Paw Rauchenward 150 Pf. dl.

Verkaufte Güter:

Erstlich fein durch weillendt Brobst Iheronimeu zwai heufer in der Statt

alhie zu Wien ain« Carl hierfchen getaufften Juden beyleiffig umb 200 Pf. dl, ^>

vnnd daz an»der Cristoffen lrabassen, burger basselbst, auch um 200 Pf. dl, »er«

thaufft worden, mit was bewilligung vnd zu was Zeit solcher khauff beschehen

zaigt der Herr Brobst an sey Ime unbewußt.

Da« Dörfll Neusidl beim lach jhennhalb de« Wienner Perg ist dem Herrn

Niederoesterreichischen Cannzler Herrn Märzen Beckh^) durch Propst Iheronimcn

vmb 200 Pf. dl. verthauft worden, mit wa« bewilligung vnd zu was Zeit folch

thauf beschehen ist jetzigen Herrn brobst vnwifsent.

Der veischinnen XV vnd XXXI Iar ist durch Brobst Iheronimeu in be-

zalung des 4 taills geistlich gueter der Zehent zu weidndorff dem Herrn von Lim

bach zn trutt mit 200 Pf. dl, verlauft worden.

Schulden:

Da« verfchienen XV vnd XQ Iai ist jetziger brobst Cristofen waldner aus

Pauung der weiugartten vnd Padtstuben schuldig warden 100 kl. <ll.

Da« XV und XI.III Iar bleibt jetziger Brobst Franntz Pickhl, Burgn

zu Wie» geliehen Gellt zu Pauung der Weingarttcn vnd ander hanfnotturst

100 l>l. äl.

Dem Herrn Brobst zu Closterneuburg für Ausstennd Zehent vnd Perlrech!

feither de« XV vnd XVIII biß auf da« nagst verfchienen XI.II Iar ze Ihnen

469 ?f, 7 L. 2?'/2 äl.

^) 1443 gab Martin von Gurtfeld, Pfarrer zu Tuffer, gab denen von

Wien 600 ungarische Goldgulden für eine jährliche Gült von 30 ung, Goldgulden,

welche da« Stift St, Dorothea jährlich um Lichtniesfen zu bebeben habe, und da

von den Armen im Bllrgcrspitale 27 ung. Goldgulden ohne Abrechnung an ihm

übrigen Pfründe auszutheileu habe , die übrigen 3 fl. fallen dem Stifte für die

Abhaltung eines feierlichen Iahrtages zu. Am Samstag nach Margarethen (20 Ju

lius) stellte der Bürgermeister Hanns Steger und der Rath zu Wien eine» Re>

Vers darüber dem Stifte zu, Fischer «. I. S. 44.

2) Dieser Verkauf gcfchah mit Wissen und Einwilligung de« Vischofes von

Wien Ioh. Faber am 3,. Mai 1531 (Fischer S, 93).

2) Marr Beck (geb. 26 April 1491, gest. 20. März 1553) vermählte sich

am 29, Mai 1516 mit Appolonia geb. i!azar , verwitwete Leuniger (geb. 1482!

gest. 5. Aug. 1521, in zweiter Ehe mit Martha Heuberger (geb. 7. Feb. 15«7>

am 12. Feb. 1522. Martha starb am 21. August 1543 und wurde zu St, Do

rothea begraben. In dritter Ehe vermählte sich Beck mit Barbara geb Wenden

stein verwittibt v. Schneckenritt (geb. 30. Nov. 1508) am 27. Jan. 1544. Fnu

Barbara starb 1, Jan. 1557. Vrgl. Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, VIÜ,

221. —
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Brobst Franz bleibt Gemainer Landtschafft alt Ausstenndt Steurn von dem

verschienen XXXVII bis auf bitz 44 Iar Über 4«0 Pf. dl. schuldig, so zuvor

durch Ine ainziger Weiß daran bezalt worden 583 Pf. dl,

Beschwerung:

De« verschinen XV vnd XXXIIII Iar soll nach «uzaigmig de« Herrn

Brobst« der Herr Niederoeslerreichische Cannzler Herr März Beclh :c, dem got«-

hauß ain ganze» zehent auf vierthalb Lehen zu Lanntzendors, di zn mitter» Iaren

ungevärlich baiderlay 1 mutt ertrage» eutzogeu haben

Die Visitation v. I. 1500 berichtet: Bcy diesem Gotshauß ist bißmall

lein Prälat (der am 23, März 1505 in tempoi-ulit^ iustallirte Propst Gallu«

Mayer war kurz vorher gestorben», ist nun mahl« abgestorben. Die Administra

tion ist dem ellesten Bruder Gcorgio Castner bevohlen worden. Dieser Administra«

tor Bruder Georg Castner von Veippach geboren, au« Crain, ist in diesem Klo

ster 25 Jahr, und solang Priester, allda er seine Profeß gethan unter dem Propst

Franci«to, ist aller seiner Reo und Gepllr, ain gar frumer und alleireinfältigster

Mann, und über 45 Jahr all Hat sonst vier Coiiventuale« so alle Priester sein,

Frater Ulrich Plinthammcr ist 23 Jahr alt, neulich Priester worden, und seine

Proseß neulich geth»», von Wasserwurch geboren, und nit lang im Orden. Fiater

Michael Georg von Costniz ist 24 Jahre alt, hat seine Profeß und priesteilichen

Stand gar neulich erlangt. Bruder Adam au« Würtemberg ist dieß Jahr Priester

worden, u. 22 Jahr alt, hat seine Profeß verschiedenes Jahr, iu diefem Kloster

gethau. Bruder Sebastian Sartor, auch aus Wilrteuberg, ist 20 Jahre alt, und

dieß Jahr Priester worden, seine Profeß vor einem Jahr gethau, Bruder Michael

Krauß von Aichstatt ist 24 Jahr alt und bei einem Jahr im Kloster, und noch

nit Priester. Dießmahl haben die Brüder khain sonder Forcht oder Zucht, denn

ihnen dieser Administrator viel zu gütig und lindt, dessen er sich auch selbst betlagt').

Am 21. Iuui 1506 wurde dieser Administrator zum Propste gewählt, re«

signirte 1572 sein Amt in die Hände Kaiser Maximilian II. und behielt sich nur

die Stelle eine« Sakristanes an der Stiftskirche bevor, 1591 starb er.

lieL^ouLum 8i>,iioti88illn katri» kii I'I'. IX. aä «r^tulam, quam

Oullsziuni et Ounviotus 8. ^. RHlllsburßi oeoamon« ^<r-

dilaei 1865 nna onni sI«siuo8Vll2, sx risouni» reoreHtioni»

»d alumui» nitro oollootZ. »ä peäeL ßanctitati» 8nae trs,u8-

ruiLit.

riu8 rr. ix.

Dilueti 1'iüi, 8lllutem et Hnn8t«IieÄM Leuedietiunem.

8neiet28 V«»tr«, vileeti b'iüi, it» 8emper piubatüm feeit 6«vnt!nnem,

czn» »Q »clclixit Inii« 8«««tlle 8eäi, ut unn muclci uon8tl»nti88!me nrnnuANNverit

l>rll«rn^lltivu« e^n8 et ^ur», »ect ubieumc^ue 8Uum exerer« notnit »otionem, ob»

»e<zuii ei»8<lem et »mor>8 »en«U8 »nim!8 iuilere eur^verit lüt bu^'u» czuiäem

»tuclii pViFnionum te8t!mnliium nruelert eni»tc>!» Ve«tr», nbi in»nm nun minus

lullet iu mc><!er»toril>u8, <z»»m iu l>lumni8, «um äeeerlHre inter vc>8 viäe».

mini »tri »perUoren, vivi<Iic>remqne !^<>bi8 testemini at?oetum. <Hu» re 8ieuti

^» Fischer >.-, l, S, >,w.
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»unünonere äeleütamur, sie »6 Ar»tul«ti<)ue!n «rß» utro»<zue enmnellimur, ürz»

reotnre» <zui<!em re!!ss!c>»um<zue l»mi!i»m, uuon! »<lol««<:entlum inente», «zu»«

Koni» »rtibu» imbuenö»» »useeperunt, relißion!» et nietati8 8en»ibn» t»nt»

8eänl!t»te et »eeuratione inkormaverint ; «r^o »luiunn» »ntern, uuoä tr»äitl»e

in8titutioni äoeile» e»in tntn peeture »!e imbinerint, ut re eti»in äenlunzti»-

turi lluimum »»um, nun« ^U8t»e reereztinni äeputat» luergnt, ultra onnver-

wrint in eoinmun!» <!<>e!!um ?»rentl» »ub»i<!iuln, Ifnnni»! faust» üoe!e»!»e et

«ivil! 8oc:iet»ti ex e^reß!« i»t» «nimnrum eninn»r»tione nminari puzzumu«:

»tnue iäeiren nilleeeptore» nnrtamur, ut bona« terrne, <zu»m exeolere onepe-

runt, impenüiore« «emper cur»» »6i>ibe»ut; »lumnn» »utern ut ^»etuiu zemen

avi<!!»» »emner exeipiünt et älli^ent!u8 loveant: utri»<zue vera oonio»i«»imnm

» Oec> nc>»eimu» inerementum, ei^'u« »u»p!ee,n et p»tern»e Ho8tr»e Kenevo-

lentiae pilrnu» ^noztnliellm Neneitietionem pernmanter impertimu»

vntuin Lom»e »pucl 8, Metrum 6!« 24, ^»nuarü 1866.

?»ntiii«»tu8 !^»»tri ^nno XX,

?i„8 ??. IX.

^
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Moria rsvslationiL äiviu^L uovi tsstÄMSuti, »crintoro ^030-

nnoDanIlu, in univLrzitntL Vinäorxinensi rirofessore

eto. Vinäudonae 1867 ; »iimtiou« (Fuilelmi LraumüIIer. 8.

maj. pa^. II, et 544. (?r. boiclsr LÄu6e II g. 50 Kr. ü. >V.).

In aufrichtiger Freude begrüßen wir hicmit den zweiten Band eines

Nertes, dessen erster Band im 1. Hcfl des Jahrg. 1864 dieser Zeitschrift

eingehend besprochen wurde. Donto's Musen scheinen unter dem Waffenlärm

des Vorjahres nicht geruht, sondern rastlos gearbeitet zu haben; dieser zweite

Vllnd der Ki8toii» i'üvelütioniL äiviii^« gibt lautes Zcugniß davon. Sei

nem Plane getreu bietet der gelehrte Verfasser im vorliegenden Bande die

Geschichte der neutestamcntlichen Offenbarung, d. h. der Offenbarung,

welche und insoweit sie in den hl. Schriftendes neuen Testamentes

enthalten ist. Der gcsammte Inhalt des neuen Testamentes (revelutio 6i-

VIUÄ uovi testümeüti) wird — bald mehr bald weniger ausführlich — dar-

gelegt, und zwar in seinem gcschichtlichenZufammenhang, in chronolo

gischer Abfolge; die neutestamentlichen Offenbarungsthatsachen und Offen-

borungswahrheiten sind hier so geordnet, wie sie nacheinander in die irdische

Erscheinung traten, werden im Rahmen der Geschichte vorgeführt; daher die

Benennung nistoria reveliltionil, «to. — Die Geschichte dieser neutesta

mentlichen Offenbarung gliedert sich dem Verfasser naturgemäß in zwei Pc«

lioden, deren erste vom Eintritt des Erlösers in die Welt bis zu dessen Him

melfahrt reicht und den Gefammtinhalt der vier canonischen Evangelien

umfaßt, deren zweite sodann sich von der Himmelfahrt Jesu bis zum Tode

des Evangelisten Johannes erstreckt; denn mit dem Tode des letzten Apostels

war die r«vo!»tio im engsten Sinne des Wortes abgeschlossen; „«um tr»n-

«it» ^ok»nnis NvanßelistÄ«, hui »postolorun! ultimu» mortem obiit, uou

»ä apostolio»« wntum ssä Lt totiu» Instoriae rsv«I»tioni»

6iviuÄS tiueru porvenirnu»" (S. 521). Das Material für diese zweite

Periode enthalten Apostelgeschichte, apostolische Briefe und Apocalypfe. Jede

dieser Perioden hat der Verfasser ganz sachgemäß wieder in Untcrabtheilun-

°m zerfällt und das einschlägige Material der neutestamentlichen Schriften

>e am treffenden Orte eingereiht. Wer sich mit neutestamentlichen Studien
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befaßt hat, der weis?, wie außerordentlich schwer es sei, die einzelnen Tat

sachen, welche uns in de» Evangelien erzählt werden, unter sich chronologisch

zu ordnen, dieselben, sowie die Thatsachen der Apostelgeschichte in der aei-»

vulgaris entsprechend einzureihen, für die apost. Briefe die Zeit ihrer Ab

fassung auszumitlcln u. s. w. Wie weit gehen in der Harmonisirung der Evan

gelien, in der chronologischen Disposition ihres Inhaltes, selbst die positiv

gläubigen Exegenten auseinander! Wie verschieden bestimmen sie das Ge

burtsjahr des Herrn nach der »er» vulgaris ! Wie verschieden das Jahr der

Betehrung Pauli, die Zeit des sogenannten Apostelconcils, das Todesjahr

der Apostelfürsten, unzähliger anderer Differenzen in der Chronologie des

neuen Testamentes gar nicht zu gedenken ! In diesen Dingen muß sich der

einzelne Gelehrte nach bestem Wissen und Gewissen auf der Basis voraus

gegangener gründlicher, mühsamer, oft furchtbar trockener Studien einen

festen Standpunkt zu gewinnen suchen, und von diesem Standpunkte aus, nach

den einmal gewonnenen chronologischen und harmonistischen Principien alleEin-

zelnheiten beurtheilcn und ordnen. Welchen Standpunkt unser Verf. gewählt

habe, welches die Angelpunkte seiner Chronologie seien und die Gründe, auf

welche er sich dabei stütze, legt er eingehend in der von ihm sogenannten

?!'otn8oiiu dar S. I—(III. Dank» ist sich klar bewußt, daß von einer völlig

sicheren chronologischen Ordnung des Materials unserer Evangelien keine

Rede sein tonne; „»«u »b» i-e «I-II inouer«, Nene» oullnem e»utiol!8in «OS,

hui Dvuußeli» pro isruiu 20 tempurum re«tioue ooutexuut, no« nc>u

pra«»t»re, ut ueiupur «vin euut »Li-iein lnstoi'i'ui'un!, c>u»e », KagioFi»-

piii» lsl»t»e »unt, «um e»»« revLl» »sä «uiu s»«e po»««". Unter

den verschiedenen Ansichten, welche über das wechselseitige Verhältniß der

Evangelien, der synaptischen insbesondere bestehen, eignet er sich die des hl.

Augustin an, nach welcher Marcus den Matthäus, Lucas diese beiden und

Johannes alle drei Synoptiker vor sich hatte, benützte und berücksichtigte,

gleichwohl aber jeder einzelne Evangelist seinen eigcnthümlichen Zweck hatte

und verfolgte (XVII) ; von den harmonistischen Künsteleien Körb eis sagt

er: ,»omnii» «t puauiÄsii» in6u!»ii«. Auf Grund eingehender Untersuchun

gen gewinnt der Verfasser als Geburtsjahr Christi das Jahr 749 der Stadt,

also das fünfte Jahr vor Beginn der uei-u vulgär,»; die Taufe Jesu setzt er

in den Anfang des Jahres 780 d. St. und da er in die Zeit der öffentlichen

Wirksamkeit Jesu vier Paschafeste fallen läßt (Ioh. 5, 1 e-p-H -rüv 1,^

3«lov ist ihm ein Osterfest), so mußte er consequent das Jahr 783 der Stadt

(30 »er»« vu!g.) als Todesjahr Christi ansetzen. Die Bekehrung des Apo

stel Paulus fällt nach ihm erst in das Jahr 3? der uLi-u, vulß., das Apostel-

concil sodann ins Jahr 51 oder das Martyrium der Apostelfürsten in das

Jahr 67. — Es würde zu weit führen, wollte ich hier meine Bedenken gegen

die Annahme von vier Paschafcsteu im öffentlichen Leben Jesu vortragen

und begründen; nur gegen eine der chronologischen Aufstellungen des Ver

fassers will ich eine Bemerkung anfügen, gegen die nämlich, daß die 14 Jahre

Gal. 2, 1. von der Bekehrung Pauli an und nicht von seiner ersten Anwe

senheit in Jerusalem nach der Bekehrung zu rechnen seien. Zwar hat der
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Verf. hierin bedeutende Auctoritäten für sich , aber de» Contert der Stelle

— wie mir scheint — gegen sich. Wie das 5?7l>.i2 1, 21, so ist

auch das ei^'.?« 2, 1. einfach forterzählend, knüpft nicht an die Bekehrung

an, und ist mit „sodann" zu übersetzen. Sodann, d. i. nach Ablauf meiner

Wirksamkeit in Syrien und Cilicien kam ich wiederum nach Jerusalem nach

Ablauf von 14 Jahren (3>.» — nachdem dazwischen 14 Jahre verlaufen

waren). Das „?:«lXlv" 2, I corrcspondirt offenbar mit ä^'/H-v ei- Iz^i?:-

Xu^« 1, 18; ich kam ein zweitesmal nach Jerusalem und zwar nachdem

14 Jahre dazwischen abgelaufen; der wrminu« »quo für diese 14 Jahre kann,

da "i>>.v auf äv^s):v sich bezieht, doch offenbar kein anderer sein als jene

erstmalige Anwesenheit in Jerusalem; hätte Paulus die Bekehrung als

ler,ninu8 » quo der vierzehn Jahre im Auge gehabt, so hätte er dieß, um

klar zu sein, ausdrücklich sagen müssen. — Ist unsere Auffassung richtig,

dann muß selbstverständlich die Bekehrung Pauli um 3 Jahre weiter hinauf-

gerückt werden, da alsdann zwischen ihr und dem Apostelconcil (Gal, 2, 1 ff.

vgl. Apg. 15) nicht 14 sondern 17 Jahre liegen. — Nachdem sich der Verf. in

seiner ?rotneori» die Principien und Angelpunkte für die Vcrtheilung und

Ordnung des gcsammten Stoffes der ncutcstamentlichen Bücher festgestellt

hat, geht er zur historischen Darstellung der revLlntio nuvi testamenti selber

über; S I—521. Hier wird so ziemlich Alles geboten, was sonst die spe-

cielle Einleitung ins neue Testament enthält ; es wird der Inhalt der einzel

nen neutestamentlichen Bücher summarisch dargelegt, und zwar durchweg in

chronologischer Abfolge, für die vier Evangelien harmonistisch, so daß man

eine förmliche Geschichte Jesu, seines Thuns und seines Lchrens erhält. Es

wird ferner über die Persönlichkeiten der Verfasser der neutestamentlichen

Schriften, dann von Zeit, Ort und Zweck der Verfassung sowie von der

Authentie der einzelnen Bücher gehandelt, — In «ll dem erweist sich der

Verfasser als ein Mann von ungewöhnlicher Erudition. Er kennt die obwal

tenden exegetischen, dogmatischen, harmonistischen und kritischen Schwierig

keiten in der Regel genau, beurkundet namentlich eine Kenntniß der für die

einzelnen Naturen einschlägigen Literatur, wie sie nur ein Mann von stau-

nenswerthem Sammlerfleiße besitzen kann. Schon die sehr umfassenden, fast

immer ziemlich vollständigen Litcraturaugaben machen Danto's Buch für den

Ercgeten nahezu unentbehrlich, zu einer Art bibliographischen Repertorium

für seine Fächer. Stellen, welche exegetische, harmonistische, chronologische

oder auch dogmatische Schwierigkeiten darbieten, sind vom Verfasser regel

mäßig mit eingehenderen Erörterungen bedacht, welche unter dem Titel vi-

ß!-e88i«ne8 in Form von Anmerkungen gegeben werden. In einem eigenen

Abschnitte gibt der Verfasser, „dem Wunsche mehrerer gelehrten Männer

entsprechend" (S 180) zwölf kleinere Dissertationen über einschlägige schwie

rigere Gegenstände, nämlich 1. über die Gcschlechtsregister in den Evan

gelien; 2. über die „Brüder des Herrn"; 3. über die im neuen Testament

gebräuchlichen Namen Jesu; 4. über die Leibesgestalt des Herrn; 5. über

die äußere Lebensweise und die Sprache Christi ; 6. über die Besessenen in

den Evanglien; 7. über die Taufe der Apostel (daß die Apostel von Christo
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förmlich getauft worden); tt. über die Maria Magdalena (identisch mit

der Sünderin bei Luc, 7, 37 ff. und mit Maria Lnzari); 9. über

das Paschamahl Christi; 10. über Christi Angst im Oelgarten; 11. über

das Kreuz, die Nagel u. f. w. ; 12. über die Zeit der Kreuzigung. Bei jedem

Gegenstände, welchen der Verfasser in nähere Erörterung zieht, berücksichtigt

er die Väter, referirt die Ansichten der gewichtigeren, namentlich der katholi

schen Gelehrten und legt er die größte Pietät gegen das zu Tage, was in der

Kirche traditionell geworden, sozusagen ins Fleisch und Blut katholischer

Anschauung übergegangen ist; — das ganze Buch zeigt ebenso sehr von der

Gelehrsamkeit wie von der strengen Orthodoxie seines Autors. Damit mein

Lob, welches ich im Bisherigen aussprach, nicht als ein einseitiges erscheine,

muß ich schließlich auch noch bekennen, daß mir keineswegs Alles an Danko's

Buch gefalle. Es gebricht demselben mitunter sehr stark an Einheitlichkeit

und Gleichmäßigkeit der Darstellung, weßhalb es sich nicht immer leicht und

angenehm liest. Während sich der Verfasser hie und da ins Weite und Breite

mit Widerlegung veralteter Ansichten abgibt, ist er dagegen in Darlegung

der Lehren Jesu und des Inhaltes einzelner apostolischer Briefe (z. B. des

II. Corintherbriefes,PhilipPerbriefes, I. Briefes Petrin. a.)unverhältniß-

mäßig kurz. Wie wenig erfährt mau aus seinem Buche über den kostbaren

Inhalt der Reden Jesu bei Johannes («»p. III, V, VI, VII, VIII, X,

XIV—XVII), über die schönen Parabeln bei den Synoptikern, über die

Reden, welche Jesus in den letzten Tagen seines Lebens noch an die Juden

hielt! Auch die Bergpredigt, welche so recht das Gesammtprogramm der re-

vellltia uovi testllMLuli im Unterschied von der alttestamentlichen Offenba

rung enthält, ist meines Erachtcns viel zu kurz abgethan; überhaupt den

Offenbarungs -Wahrheiten und ihrem großartigen innern Zusammenhang

hatte in der Gesammtdarstellung mehr Aufmerksamkeit und Raum gewidmet

werden sollen, wenigstens soviel als den Offenbarungs-Thatsachen; bilden

ja hauptsächlich — wenn gleich nicht ausschließlich — die Lehren Christi

und seiner Apostel das was man i u v « I » t i c> <tiviu» nennt und was Ge

genstand des übernatürlichen Glaubens ist. — Der Inspirationsbegriff, an

welchem der Verfasser durchwegs zähe fest hält (vgl, z. B. S. 97. Anm. 2,

S. 192 in der Mitte), scheint mir doch etwas gar zu eng zu sein; daher

kommt es denn auch, daß der Verfasser sich in der Eucuigclieuharmonic zu

Combinationen und Manipulationen versteht, die mir und gewiß auch vielen

Andern als gewaltsam, als künstlich, als unhaltbar erfcheinen. Ich muß mich

wundern, wie der Verfasser, welcher doch die ätzende Schärfe der modernen

Euangelienkritiker genau zu kennen scheint, in der Harmonisirung der synop

tischen Berichte im Ganzen genommen doch so wenig Schwierigkeiten finden,

resp. diese Schwierigkeiten so leichten Preises gelöst zu haben meinen tonnte.

Auch scheint mir, daß er — vielleicht im Gegensatz zu den Güntherianer» —

der menschlichen Natur des Gottmenschen nicht gehörig Rechnung trage;

die Aeußerungen S. 17 über den profecNi« Llii'Isti in 5!»iii«i>tiu, S 34 über

die Versuchung Christi, machten auf mich diesen Eindruck, Freilich ist es

außerordentlich schwer, dn, wo es sich um Erklärung einzelner Situationen
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und Thatsachen im Leben Christi handelt, einerseits der uni« n?pu«wti<:» und

andererseits auch der menschlichen Natur des Herrn nach Gebühr und For

derung des Dogma Rechnung zu tragen. Unter den nicht wenigen einzelnen

Punkten, in welchen ich dem Verfasser nicht beizupflichten vermag, war mir

der frappanteste, seine Annahme, der Apostel Iacobus (Luc.' 6, 15) und

Iacobus, der Bruder des Herrn (Gal. 2, 19, Jacob. 1, 1) und erste

Bischof von Jerusalem seien zwei verschiedene Personen (S, 485 ff.). Freilich

sind es ganz andere und edlere Motive, welche Danko bestimmten, den „Bru

der des Herrn" aus dem Aposteltreise auszuschließen, als die Motive sind,

welche Wicseler, Nückert und einige andere neuere Exegete» veranlaßten, das

Gleiche zu thun. Aber gegen diese Eregeten wie gegen Danko zeigt klar und

unwiderleglich Gal. 1, 19. 2, 9. Mag man an elfterer Stelle dem Begriffe

»?::?«X2; eine weitere Fassung geben, wie Danko thut, oder mag man dem

5>. ^ die Bedeutung von HXX« aufdringen und es mit „sondern" übersetze»,

es ist das Eine und das Andere eine Gewaltlhat am biblischen Text und

Conteit, die sich weder durch den Hinweis auf Martyrologien noch durch

Citation einzelner Väter rechtfertigen laßt, welchen gegenüber die mehrere»

für die Identität des Iacobus ^IpKnei und des ^xooKu» I'ilUur cloinini

stimmen; dies gilt namentlich auch von Chrysostomus und Theodoret, welche

Danko unbegreiflicher Weife für feine Ansicht anführt. — Noch auf andere

Punkte einzugehen, in welchen ich dem gelehrten Verfasser nicht beipflichten

kann, halte ich für überflüssig; es sind meistens Punkte, bezüglich deren man

mit guten Gründen verschiedener Ansicht sein kann, Wohl aber muß ich noch

ein anderes Wert unseres Verfassers in Kürze besprechen, welches gleichzeitig

mit dem II. Bande der Iil«wr!^ «-«voluti«»,'« erschienen ist. nämlich:

D « »kor» »eiiptui'» e^'u»Hne i»tu> ^iet » ti o i>« com-

lneutllliu»; f>»^. XVI et 368,

Der Verfasser hat gut daran gethan, dem Werke einen besonderen Titel

zu geben, es nicht kurzweg als dritten Theil Historie l-LvellUioui» zu be

zeichnen; — denn sein Inhalt ist nicht Geschichte der Offenbarung, sondern

— wenigstens zum größere« Theile — Geschichte der Offenbarungs-Bücher,

Die bei uns gebräuchlichen Namen in Anwendung bringend tonnen wir fagen,

das in Rede stehende Buch enthalte die allgemeine Einleitung in die

Bücher des alten und neuen Testamentes und eine biblische Heruieueutit.

Daß die Benennung „äe suer» «eiipiura L<,inme»t»!-iuL- für die allgemeine

biblifche Einleitung viel zu weit sei, brauche ich wohl nicht erst noch zu be

merken. — Näher angegeben ist der Inhalt dieses dritten Bandes folgender:

lü »put pliwuln: »)<Ie eunoue 8. übi-oium uti-iulque testumenti ; eine

ziemlich erschöpfende, übersichtliche Geschichte des alt- und ueutestamentlichen

Canon; r>) 6« Ü8, ^u»,»; »u,ul>3 Kibüis ulriu«<zu« tcswinenti «onuux»« sunt;

von den verschiedenen Benennungen der hl. Schrift, von der Reihenfolge

und Verkeilung der hl. Bücher, von den Abtheilungen des bibl. Textes

u. f. w. o) 6e libi'il! llpoer?z,Ki5 ; Begriff und kurze Geschichte der alt- und

ueutestamentlichen Apocryphen. — tüuput »eeunäum: 6e vni-iis Luo-lw

»or!ptui»6 eoixtitiombu» l!Leic>«»t»,IiKu« ; ll) clivLi'ülll! tßxtu« diviullrum litu
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lÄ!uiu olißiu»i-ii vieiL»iwctine« ; eine recht gute, für Lchrzwecke hinlänglich

ausführliche Geschichte des alt- und neutestamentlichen Urtextes; K) Ui«w,

ri»e ». textu» in ünßUll» v»r>»» tl»n8lllti; eine Geschichte der wichtigem!

altern Bibelübersetzungen, unter denen die l!»I» und resp. Vul^»t^ am ein

gehendsten und besten behandelt ist. — Oxput tertiuiu: 2) bermeneutiüü

««er»; von den verschiedenen Arten des Schriftsinnes (8e„8U8 Iiter»Ii8 et «pi-

i-ilual!« «ive m^8tieu8), von den Regeln und Hilfsmitteln, ihn mit Sicherhei!

aufzufinden; v) 6« interpretatinue 8llerae 8eriptur»e e»tliolie» drevi« u»r

r^tio; — eine kurze oft nur Namen bietende Geschichte der Bibelexegese, —

Dieser dritte Band hat mich im Ganzen noch mehr befriedigt als die beiden

andern. Die Darstellung ist conciser, die Latinität fließender; der Leser wird

nicht so oft durch eingeschaltete Dissertationen und Digressioncn unterbrochen,

wird kurz und gut über die betreffenden Gegenstände orientirt. Die Literatur-

angaben sind auch in diesem Bande sehr reichhaltig; sehr zweckmäßig fm

Candidllten ist die photo-lithographische Tabelle, welche facsimilirte 8peeimim

aus den ältesten und wichtigsten Bibclhandschriften behufs der Veranschau-

lichung darbietet. Die außerdem noch bcigegcbene Karte von Palästina wäre

füglicher dem ersten Bande angehängt worden; das Gleiche gilt von den meh

reren der im Anhang befindlichen chronologischen und genealogischen Tabellen,

Des Einzelnen sei nur folgendes bemerkt: Die S. 6 ff. gegebene etymolo

gischen, sachliche Erklärung von „Kanon" dürfte kaum ganz befriedigen. Wenn

der Name Kanon für die biblischen Bücher deshalb üblich wurde, weil deren

Inhalt normgebend ist in rebu» 6<iei et worum, warum heißen dann diese

Bücher nicht ß'.ßXi« x,«v2vi^lvi« (^,etivum) sondern gewöhnlich x,»viv5^l«

oder X3x«v-v!c^,!v« ? (pn^ivuin) — Die Argumente, welche der Verfasser

gegen die Existenz der 8^n»>;oßll n,»>;nk zurZeit Esdra's vorbringt, scheinen

mir nicht überzeugend zu sein, noch weniger das, was er gegen die Annahme

sagt, gemäß welcher die alexandrinischen Zeiten einen von dem der Palesti-

nenscr differirenden Kanon hatten. Mag man immerhin die Schließung des

plllestinensischen Kanon zur Zeit Esdra's in Frage stellen (übrigens muß dann

die bekannte Stelle bei Flavius Iosephus doch etwas gründlicher erörtei!

werden, als es von Danko geschieht), so weit wird man mit guten Gründen

niemals gehen können, als unser Verfasser geht, der da behauptet: null» ei«»

ÄetÄtein Oll! !8<i et ^^««toloi'uin luit äirterenti» illter eanouem ^uäueolüM

I>ebr»ieo,um »tczus Fillecoruln" (S. 17). Auch die für die Geschichte des

neutestamentlichen Canon so hochwichtige Stelle in der Kirchengeschichte de«

Eusebius III. 25 hat der Verf. nicht vorurtheilsfrei und nicht eingehend ge

nug, namentlich nicht im nöthigen Zusammenhalt mit Bibelcanon der ver

schiedenen alten Patriarchlllkirchen gewürdiget. — Will man die Verwandt

schaft der neustamentlichen Handschriften des Urtextes nach Familien (Recen

sionen) in Abrede stellen, wie unser Verfasser es thut, so müßte man jeden

falls stärkere Gründe geltend zu machen wissen (vgl. S, 108 f.). Ganz ein

verstanden muß man sein mit dem, was der Verfasser S. 230 über die vom

Tridentinum ausgesprochene Authentizität der Vulgata sagt; nur hätte ich

gewünscht, daß er den von ihm citirten einschlägigen Artikel von Professor
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Kusch im Katholiken mehr benützt hätte und mehr ins Einzelne eingegangen

wäre, um entweder den Grundsätzen uon Rcusch zuzustimmen, oder sie zu be

anstanden, wie letzteres bekanntlich auch schon geschehen ist. — Auf S. 243 wird

über den Zusatz vom Jahr 1757 zur liußula, czuart» inclieis doch gar zu

rasch und leicht hinweggegangen, wie ist das „ »pprob»!»,« »ut e6!t»e cum

Wi!<>wtiouibu8", zu deuten? eonjiinotiv« (wie der Verfasser es zu deuten

scheint) oder 6i^unotive? Diese Frage ist von größter Wichtigkeit; ebenso

die weitere, wie es in Deutschland mit der verpflichtenden Kraft der frag

lichen reßu!» <zu»rt», inäiei8 stehe. — Vermißt habe ich auch eine Erörterung

über die Pflichten des Ucbcrsctzers der hl. Schriften und über die wesentlichen

Eigenschaften einer guten Bibelübersetzung. Sehr gut und treffend und aller

Beachtung werth ist, was der Verf. über die Auslegung der hl, Schriften

nach Maßgabe der »»»loßw üäoi sagt; seine diesbezüglichen Grundsätze

tragen eben so sehr der vom hl. Geiste behüteten, lebendigen Tradition in

der Kirche als der exegetischen Wissenschaft Rechnung; möchten sie wenigstens

van allen katholischen Exegeten gewissenhaft eingehalten werden! Ich schließe

mein Referat, indem ich dem hochverdienten Herrn Verfasser zur Vollendung

seines schönen Werkes, das auch typographisch durch die rühmlichst bekannte

Universitäts-Druckerei A. Holzhauscn wahrhaft splendid ausgestattet ist, vom

Herzen Glück wünsche. Möge es recht große Verbreitung finden!

München am 14. August.

Prof. Dr. Thalhoftr.

Eintausend Entwürfe zu predigten «us alle 5onn- und Weltlage des Katholischen

Mchenjatjres, theils in längerer, lljeils in Kürzerer 5orm, neßft einem

theoretischen Veitrag zur Homiletik. Von Johann Bapt. Hafen,

Pfarrer in Gattnau, Zweite, vermehrte und verbesserte Auf.

luge. Lindau 1866. Stettner, 8. S. XVI. u. 874. Pr. 2 Thl.

18 Ngr.

5!. tzedwigS'Alatt. Monatsschrift mit Altem und Neuem aus dem

Schatz der katholischen Kanzelbercdsamteit. Herausgegeben von

C. Brunn, Curcitus zu Nimptsch (Preuß.-Schlesien). Sie

benter Jahrgang 1866. Berlin, Jausen. 8. Preis des Jahr

gangs von 12 Heften 2 Thaler.

Die Predigt-Literatur ist in einem bedenklichen Steigen begriffen. Die Lite«

rawrvlatter ziehen vor diesem ärgerlichen Anschwellen sich zurück und betrachten

das Steigen der Fluth mit bebeutlichem Gesichte. Doch damit ist Nicht« gethan.

Das Fersengeld der Kritik ermuntert die Homileten zum weiteren Vordrangen.

Pfarrer Hasen liefert hier über 8« Sonn- und Festtage gerade 1000 Preoigtent-

wilife. Daß auf einen Sonntag manchmal 13 bis 14 fallen, liegt in der Natur

der Sache. Diese Predigtentwürfe erscheinen in zweiter Auftage und haben formt

Anklang und Abfatz gefunden. Wenn es nun einmal nicht gehet, daß unsere Seel

sorger Zeit, Neigung, Bedürfniß und Liebe haben, die Kanzelvorträge aus den
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Früchten eine« exegetischen, dogmatilchen, moralischen und liturgischen Studium«

selbständig zu bearbeiten, und wenn angelehnt sein muß, sind Predigtentwürse der

Benützung fertiger Predigten weit vorzuziehen. Sie dienen wenigsten« geistlosen,

arbeitsscheuen Predigern nicht zum Ruhekissen, sondern spornen zum eigenen Nach

denken und zur ergiebigen Meditation. Hafens Predigtentwürse haben den unschätz

baren Vorzug, daß sie von der Ueberzeugung ausgehen, daß die Kirche bei der

Auswahl der Evangelien-Perikopcn an Sonn- und Festtagen von einem innigst

verbundenen Gedanken sich leiten ließ. Wer »n der Leine dieser Entwürfe arbeile!

und diese Tendenz der katholischen Kirche richtig auffaßt, wird in der Lage fein,

feiner Gemeinde den tiefen Zusammenhang der einzelnen Sonn« und Festevangelicn

in ihrer regelmäßigen Aufeinanderfolge lebenswarm darzulegen und in sichtbarer

Klarheit zum Verftä'nduiß zu bringen. Wer in dieser Weise predigt, erhall in

seinen Pfarrtindern stets einen echttirchlichen Sinn rege und lebendig, — In dm

theoretischen Beitrage entwickelt Hafen recht gute und praktische Gedanken. Z, N,:

Man halte doch in der Regel leine langen Predigten, Einige Löffel Wein geben

niehr Kraft, als ein Krug voll Wasser. Eine Predigt, die außer dem Zugehöi eine

halbe Stunde dauert, ist lang genug. Nur Weniges, und dieß dann in rechter

und erschöpfender Wei>>, ist nothwendig. Was in dieser Hinsicht der beriihmle

alleniannische Dichter Hebel den Predigern an'« Herz gelegt hat, ist allerding«

nur ein Scherz, aber treffend. Er tlafsisicirt die Predigten so: „Kurz und gul,

erste Note-, kurz und schlecht, zweite Note; lang und gut, dritte Note; lang und

schlecht, vierte und letzte Note, Einverstanden!

Das Hedwigs-Blatt hat sich in siebenjährigem Mühen erprobt. Es bot sich

als ein frisches, kräftiges Organ erwiefen, da« in Altem und Neuem Gute«, j»

fogar Treffliches vorzufetzen verstehet. Der vorliegende Jahrgang liefert Predigten

für die Feste des Herrn, für Marien- und Heiligenfeste, für die hl. Fastenzei!,

Gelegenheitsreden und im Anhange Grabreden. Daß Herr Brunn die alten Ho

mileten, wie Ellpistran, Faber, Hunolt, Hieber, Peuziger, Rnofs, Timpius wieder

hervorgezogen, ist ein Verdienst, Die ehrwürdigen Männer waren tüchtige Dogma-

tiker, verstanden da« Brod des armen gekreuzigten Jesu« den Hungernden zu brechen

in einfacher, ernster und verständlicher Weise, und haßten jedes Wortgellingel, jede

Schönfärberei, Unsere Zeit ist eine derartige, daß der katholische Priester von den

Dächern das Wort des Herrn predigen muß, will er nicht da« „Wehe den stummen

Hunden" auf sich ziehen. Der Ausdruck des Hedwig-Blatte« ist durchaus edel, die

Sätze wohl gerundet und die Schreibart korrekt.

Pfarrer A, Moser.

Diu« «°n Mols Holzhausen in Wie»



XIV.

Deismus und «freioenkerei in England

im Laufe des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts.

Von Prof. v>-. A. Stock! in Münster.

Man pflegt das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert als die

Periode der „religiösen Aufklärung" zu bezeichnen. Die Repräsen

tanten dieser „religiösen Aufklärung" nennt man „Deistcn" oder

„Freidenker". Was aber das Wesen dieser „religiösen Aufklärung"

betrifft, wie sie von den Deisten oder Freidenkern in Scene gesetzt

worden, so besteht dieselbe in nichts Anderem, als in dem Abfalle

vom Christcnthume als einer übernatürlichen Offenbarung. Das

sechzehnte Jahrhundert hatte mit dem Abfalle von der katholischen

Kirche und Lehre den Anfang gemacht; in den beiden folgenden

Jahrhunderten ging man noch einen Schritt weiter und emcmcipirte

sich vom Christcnthume überhaupt. An die Stelle des Christenthums,

als einer auf übernatürlicher Offenbarung beruhenden Religion,

setzte man eine sogenannte „Vernunft-" oder „Naturreligion", und

mit den Wahrheiten, welche den Inhalt dieser Natur« oder Ver

nunftreligion bilden, hielt man den Kreis der religiösen Wahrheiten

für abgeschlossen. Von diesem Standpunkte aus traten dann die

Deisten oder Freidenker an das Christenthum heran, und indem sie

dasselbe dem Messer der Kritik unterwarfen, suchten sie ihre Laug»

nung des Christenthums auch dialectisch zu rechtfertigen, und zwar

dadurch, daß sie solche Beweise aufzubringen suchten, welche die

Grundlagen des Christenthums zu erschüttern geeigenschaftet wären.

Daß schon dieses Gebühren dem Christenthume gegenüber nur aus

einer tiefen Abneigung gegen dasselbe hervorgehen konnte, ist klar,

Oeft. Viertelt, f. luthol. Ihe»l. VI. 34
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es darf uns aber nicht wundern, wenn diese Abneigung im Fort

gange der „religiösen Aufklärung" sich immer mehr zum Haß

gegen das Christenthum steigerte, und wenn dieser Haß sich vorzugs

weise dahin wendete, wo allein das Christenthum in lebendiger

Wirklichkeit verkörpert sich darstellte, nämlich gegen die katholische

Kirche. An ihr allein prallten ja die Angriffe des Deismus wir

kungslos zurück, während man mit demjenigen, was außer der Kirche

vom Christenthume noch übrig geblieben war, leichter fertig werden

konnte. Grund genug, um gegen sie vorzugsweise die Waffen des

Hasses spielen zu lassen. Aber weil doch die ganze Richtung der

„religiösen Aufklärung" vorwiegend eine negative war, und dil

„Vernunft- oder Naturreligion" nur zu dem Zwecke herbeigerufen

wurde, um die durch die Läugnung des Christcnthums entstandene

Leere einigermaßen auszufüllen: so kam es, daß im Fortgange der

„religiösen Aufklärung" zuletzt auch diese „Naturreligion" der Zer

setzung verfiel, und die Freidenkern endlich bei dem Skeptizismus,

oder bei der Negation aller und jeder Religion, d. i. bei dem Ma

terialismus anlangte.

Fragen wir nun, wie es denn zu dieser „religiösen Aufklä

rung" kam, welches die Quellen waren, woraus die deistischc oder

freidenkerische Bewegung in den beiden lctztverflossenen Jahrhunder

ten entsprang, so werden wir diese Frage leicht beantworten können,

wenn wir auf den Charakter der religiösen Bewegung, welche im

sechzehnten Jahrhunderte sich abwickelte , Rücksicht nehmen. Die

„Reformation" hatte die Auctorität der lehrenden Kirche abgeschüt

telt, und als die alleinige Quelle und Gewähr des christlich-religiö

sen Glaubens die hl. Schrift hingestellt. Das war eine Halbheit;

lein consequenter Denker konnte bei dieser Halbheit stehen bleiben,

Ist nämlich einmal die Auctorität der Kirche als der von Gott ge

setzten unfehlbaren Trägerin und Auslegcrin de« Offenbarung«-

Inhaltes abgeworfen, dann ist die menschliche Vernunft die allei

nige Schiedsrichterin in Allem, was sich auf Religion bezieht. Mn

mag immerhin noch das todte Wort der hl. Schrift als Quelle und

Gewähr der Religion und der religiösen Ueberzeugung beibehalten:

aber die Auslegung dessen, was in der hl. Schrift enthalten ist, ist

doch dem Denken jedes Einzelnen überlassen, und Niemand kann sich

herausnehmen, eine Auslegung der hl. Schrift zu bieten, welche für

Andere außer ihm selbst maßgebend und verpflichtend sein müßte,
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Wo immer solches versucht wird, tritt man mit der eigenen Vor

aussetzung in Widerspruch, weil man eben wieder zum Princip der

Auctorität zurückkehrt. Ist aber die individuelle Vernunft allein

maßgebend in Allem, was auf Religion sich bezieht, dann ist sie

auch befugt, dieses Recht nach seiner ganzen Tragweite zur Geltung

zu bringen, und sie wird auch nicht geneigt sein, sich dasselbe in

irgend einer Weise verkümmern zu lassen. Wenn sie sieht, daß jenes

Buch, dessen Inhalt man ihr als göttliche Offenbarung aufdrängt,

von Verschiedenen verschieden ausgelegt wird, und daß jeder Ein

zelne, oder wenigstens jede Secte, die auf diesem Boden erwachsen

ist, ihre Ansicht, ihre Auslegung als die allein berechtigte hinstellt

und andere abweichende Ansichten des Irrthums beschuldigt — dann

wird sich die menschliche Vernunft zuletzt unwillkürlich die Frage

stellen müssen: Kann denn da überhaupt von einer göttlichen Offen

barung die Rede sein, wo eine so bunte Menge von widersprechen

den Parteiansichten sich um den Vorrang streiten, den wahren In

halt dieser sog. göttlichen Offenbarung zu befitzen? Hätte Gott eine

Offenbarung wirklich gegeben, müßte sie denn dann den Menschen

nicht in einer Weise gegenüber treten, daß Alle den wahren Sinn der

selben erkennen könnten? Und wenn solches thatsächlich nicht der

Fall ist, ist dann nicht dasjenige, was man Offenbarung nennt,

eitel und nichtig ? — Diese Frage ist, wie gesagt, für jeden denken

den Geist unabweislich, und ist sie einmal gestellt, dann ist auch die

menschliche Vernunft an den Scheideweg gestellt. Entweder muß sie

zurückkehren zur Auctorität, welche ihr den wahren Inhalt der Offen

barung unfehlbar vor Augen stellt, oder sie muß das, was man

übernatürliche, christliche Offenbarung nennt, ganz und gar abwerfen,

und sich vollständig auf sich allein stellen. Und wählt sie die letztere

Alternative, dann ist sie eben fortgeschritten zum Abfalle vom Chri-

stenthum. Es gibt nichts Natürlicheres, nichts Consequenteres, als

dieses. — Dabei wird aber der denkende Geist noch nicht stehen bleiben.

Er wird die Negation, auf deren Boden er sich gestellt hat, nach

träglich auch positiv zu begründen suchen. Er wird es als seine

Aufgabe ansehen, die Grundlagen, auf welchen die angebliche gött

liche Offenbarung ruhen soll, wankend zu machen, die Beweise, mit

welchen man die Göttlichkeit der christlichen Lehre zu stützen sucht,

umzustürzen, und sie als unhaltbar und nichtig darzustellen, um so

durch Untergrabung der Grundvesten das darauf aufgeführte Gebäude

34'
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selbst in Schutt zu legen. Nur darin wird er die Vollendung seiner

Aufgabe finden. Dann bleibt ihm allerdings nichts anderes mehr

übrig, als die sog. Vernunftreligion, d. h. es bleiben ihm nur mehr

jene religiösen Wahrheiten übrig, zu deren Erkenntniß die Vernunft

allein zu gelangen vermag. Auf diese allein wird er darum auch sich

werfen ; sie allein werden ihm den Inhalt aller religiösen Ueberzeu-

gung bilden, und außer ihnen wird er, was Religion betrifft, nichts

mehr für berechtigt halte». Allein mit der übernatürlichen Offen«

barung hat er auch jenes höhere, leitende Princip verloren, welche«

feine Vernunfterkenntniß auf der rechten Bahn erhalten und für dieselbe

ein Prüfstein sein könnte zur Abwägung der Wahrheit oder Falsch

heit der von der Vernunft gewonnenen Resultate. Die Vernunft ist

irrthumsfähig, sie ist der Möglichkeit des Irrthums ganz besonder«

da ausgesetzt, wo es sich um die höchsten Wahrheiten handelt,

welche in das Gebiet der Religion einschlagen. Hat sie daher kein

höheres leitendes Princip, welches ihr einen festen Rückhalt bietet,

wenn sie in das Gebiet der höchsten Wahrheiten, auf welchen die

höchsten Interessen des menschlichen Lebens beruhen, eintritt: dann

werden die Meinungen in Bezug auf dasjenige, was den Inhalt

der „natürlichen Religion" ausmacht, bald ebenso aus einander

gehen, wie sie auseinander gegangen sind in Bezug auf dasjenige,

was den wahren Sinn der hl. Schrift ausmacht. Es wird sich dort

das gleiche Chaos von Meinungen bilden, wie es hier angetroffen

wird. Das wird dann aber nothwendig zur Folge haben müssen,

daß sich auch über die sog. „Vernunft-" oder „Naturreligion" dei

Zweifel in dem Geiste ansetzt, und die Vernunft mit mißtraui

scher Reservation auch von der letzteren sich zurückzieht. Der Slep-

ticismus ist auch in Bezug auf jene religiösen Wahrheiten, welche

in den Bereich der Vernunft fallen, unvermeidlich. Und hat sich der

Skepticismus hier einmal festgesetzt, dann ist nur mehr ein Schritt

zum Aeußersten, nämlich zur dirccten Negation der „Vernunftreli-

gion" selbst und der Grundlagen, worauf dieselbe beruht, d. h. zum

Materialismus. Und der Geist wird um so mehr geneigt sein, die«

sen letzten Schritt zu thun, je unerträglicher der Zustand des Zwei«

fels ist, je tiefer in Folge des Abfalles vom Christenthume sein sitt

liches Leben bereits gesunken, und je mehr er sich im Hasse gegen

das Christenthum und gegen Alles, was daran erinnert, bereit«

verfestigt hat.
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Was man in den beiden letztverflossenen Jahrhunderten „Freiden

kern" nannte, dafür hat unser gegenwärtiges Jahrhundert einen

anderen Ausdruck gefunden, welcher im Munde aller sein muß, die

sich rühmen^ wollen, auf der Höhe der Zeit zu stehen. Er heißt

„Freiheit der Wissenschaft". Die Wissenschaft soll einzig und allein

auf sich selbst gestellt sein; die übernatürliche göttliche Offenbarung

ist für sie lein leitendes Princip; die Wissenschaft genügt sich selbst.

Wer immer die göttliche Offenbarung in der Wissenschaft anerkennt,

sie als leitendes Princip für die Wissenschaft hinstellt, d. h. die

wissenschaftlichen Resultate an dem Prüfstein der göttlichen Offen

barung abwägt: der versündigt sich an der „Freiheit der Wissen

schaft"; er will dieselbe wieder unter die alte Knechtschaft beugen,

unter welcher sie ehedem, als sie noch im Besitze der „Hierarchie"

war, gestanden hatte; er lann daher gar leinen Anspruch darauf

machen, unter den wissenschaftlichen Männern unserer Zeit mit

gezählt zu werden. — Aber es ist merkwürdig — diese „Freiheit der

Wissenschaft" hat tatsächlich zu den nämlichen Resultaten geführt,

wie die „Freidenkern" in den letztverflossenen Jahrhunderten. Man

hat das Christenthum in die Fäden selbstgemachter philosophischer

Systeme hineinverwebt, und es so seines eigenthümlichen übernatür

lichen Inhaltes entkleidet; man hat es zu einem bloßen Mythus

herabgesetzt und den Erlöser seiner Gottheit verlustig erklärt, und

nachdem man Alles, was das Christenthum Hohes und Heiliges in

sich schließt, rationalistisch verflacht und inhaltsleer gemacht hat, hat

man endlich auch noch die Reste religiöser Wahrheiten und Ueber-

zeugungen, welche als Residuum jenes Processes übrig geblieben

waren, über Bord geworfen, und sich auf den Boden des reinen

Materialismus gestellt. Es wickelt sich uns also hier vor unseren

Augen dasselbe Drama ab, wie es die letztverflossenen Jahrhunderte

im Gebiete der Freidenkern sich haben abspielen sehen; unser Jahr

hundert hat in dieser Richtung vor den letztverflossenen Jahrhun

derten nichts voraus, hat über dieselben hinaus keinen Fortschritt

gemacht. So sehr man sich auch des Fortschrittes, nicht blos auf

andern, sondern auch auf diesem Gebiete rühmt — dieser Fort

schritt ist in der That nicht vorhanden. Die Form hat sich geändert,

die Sache ist dieselbe geblieben.

Unter solchen Umständen dürfte es nicht unzeitgemäß sein,

einen Rückblick zu thun in die freidenkerisch-dcistische Strömung der
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letztuersiossenen Jahrhunderte, dieselbe in ihren Hauptrepräsentanten

Revue passiren zu lassen, um so im Detail nachzuweisen, daß unser

Jahrhundert darin, was man „Fortschritt in den religiösen Anschau

ungen" nennt, vor den letztuersiossenen Jahrhunderten gar nicht«

voraus hat, daß die Gedanken, mit welchen der moderne, religiöse

Liberalismus sich brüstet, durchaus nicht neu sind, sondern vielmehr

nur aus der Vorrathskammer jener deistischen „Freidenkern", deren

Wogen im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert so hoch gingen,

in unser Jahrhundert sich herüberverpflcmzt haben. Man kann daraus

die Lehre ziehen, daß der Gang des Gedankens überall derselbe ist,

wenn man einmal von dem Boden des positiven Christenthums sich

entfernt hat. Wenn wir daher hier die Aufmerksamkeit des Leser«

auf den Fortgang der Freidenkcrei in den letztverflossenen Jahrhun

derten lenken wollen , so halten wir dieses unser Unternehmen fm

genügend gerechtfertigt. Wir sind nicht Willens, an dieser Stelle

eine formliche Geschichte dieser deistischen Freidenkerei zu liefern;

wir wollen nur die Hauptpunkte hervorheben, in welchen der Geist

jener Freidenkerei sich besonders ausspricht, und die wir auch in

unserem Jahrhunderte in anderer Form wiederkehren sehen.

Der Deismus und die Freidenkcrei gingen von England au«,

verbreiteten sich aber von da aus auch nach Frankreich und Deutsch-

land, .so daß wir eine dreifache Strömung unterscheiden können: die

der englischen, der französischen und der deutschen Freidenkcrei. Wir

beschränken uns hier vorläufig auf die erstgenannte Strömung, de

ren Schauplatz England ist.

Der Vater des englischen Deismus ist Herbert, Graf von

Cherbury, welcher unter Jakob I. und Carl I. lebte und im Jahn

1648 starb. Er hat seine Gedanken in zwei Hauptschriften nieder

gelegt, wovon die eine „vs veritats", die andere „De religio^

Asntilium" überschrieben ist. In der erstem entwirft er die Grund

züge einer neuen Ertenntnißlehre , in der letzteren wendet er die

Grundsätze seiner Ertenntnißlehre auf die Religion an. In seiner

Erkenntnißlchre erklärt er sich^ vor Allem gegen den Satz, daß die

Seele ursprünglich als eine ladula rasa bezeichnet werden müsse,

Vielmehr trägt nach seiner Ansicht die Seele ursprünglich schon alle

Wahrheiten in sich verzeichnet, und Sache des Denkens ist es nur,

diese Wahrheiten zu entdecken. Jedes Vermögen des Geistes h°t

nämlich seine eigene notitia, oommuuis, die ihm von Natur uu«
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eingepflanzt ist. Aufgabe des Denkens ist es, diese Gemeinbegriffe

zu entdecken, und dann nach ihnen über Alles, was der Erkenntnis;

gegenüber tritt, zu urtheilen. Entdeckt aber werden sie dadurch, daß

man in Beziehung auf einen bestimmten Kreis von Dingen diejeni

gen Gedanken aufsucht, über welche allgemeine Ucbereinstimmung

herrscht ; denn was in Allen sich auf ein und dieselbe Weise verhält,

das muß vom natürlichen Instinkt hergeleitet werden. Ebendeshalb

kann aber auch umgekehrt in allen Gebieten der Erkcnntniß nur

dasjenige das eigentlich Wahre sein, worüber alle Menschen zu

allen Zeiten einig waren, weil nur solches auf den der Seele von

Gott eingepflanzten Gemcinbcgriffen beruhen kann.

Wendet man nun diese Grundsätze auf die Religion im Be

sondern an. so beruht auch diese auf Gemeinbegriffen, welche uns

angeboren sind. Um also den wahren Inhalt der Religion zu finden,

muß man auch hier untersuchen, welche Lehrsätze allen Religionen,

welche je auf der Erde aufgetreten sind oder noch bestehen, gemein«

sam sind. Hat man diese gemeinsamen Lehrsätze gefunden, so besitzt

man auch den ganzen wahren Inhalt der Religion ; Alles was sonst

noch in den einzelnen Religionen als religiöse Doctrin festgehalten

wird, ist blös menschliche Zuthat, die ihren Ursprung dem Interesse

der Priesterherrschaft verdankt. Als solche gemeinsame religiöse Lehr

sätze nun glaubt Herbert folgende fünf aufstellen zu müssen: 1. Da

sein eines höchsten Gottes; 2. Pflicht der Verehrung dieses höchsten

Gottes; 3. Tugend und Frömmigkeit als die Haupttheile der Got-

tesoerehrung; 4. Verpflichtung, die Sünden zu bereuen und von

ihnen zu lassen, und 5. Vergeltung, theils in diesem, theils in je

nem Leben. Diese fünf allgemeinen Religionsgrundsätze bilden allein

die wahre, allgemeine Kirche, welche nicht irrt und nicht irren kann;

alles Andere beruht auf Betrug, erzeugt nur Streit und ist zur

Seligkeit keineswegs nothwendig.

Eine übernatürliche Offenbarung ist zwar nach Herberts An

sicht nicht geradezu unmöglich; aber eine solche Offenbarung muß,

wenn sie Berechtigung ansprechen will, immer eine unmittelbare sein;

„denn was mau von Andern als geoffenbart empfängt, das ist schon

nicht mehr Offenbarung, sondern Ueberlieferung, Geschichte; da aber

die Wahrheit der Ueberlieferung oder Geschichte von dem Erzähler

abhängt, so ist sie für uns höchstens nur wahrscheinlich." Von dem

Christenthume urtheilt Herbert im Grunde nicht besser, als von
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den heidnischen Religionen. „In den späteren Zeiten des Heiden

tums, sagt er, machten Platoniler, Stoiker, überhaupt alle Philo

sophen den Versuch, die Religion auf Tugend und Pietät gegen

Gott und Menschen zurückzuführen. Indem nun die Christen in senem

Zeitalter die besseren und reineren Lehren jener Philosophen heraus

gezogen und bestätigten, fiel die ganze übrige heidnische Religion

saftlos und nutzlos zusammen. Allein die Kirchenväter brachten e«

bald selbst wiederum dahin, daß an die Stelle der anfänglichen

Glaubensartikel andere gesetzt wurden, welche, ob sie gleich einige

Jahrhunderte hindurch erst langsam Glauben fanden, doch zulehl

herrschend wurden, und es zum Theil heute noch sind. Ebenso ist

die Hierarchie stehen geblieben, welche die Auctorität in der Reli

gion hat^). Somit findet Herbert, wie Lechler mit Recht sagt'),

daß in der Geschichte des Christenthums derselbe Gang sich wieder

holt, welchen die Geschichte des Heidenthums darstellt: ursprüngliche

Reinheit der auf den fünf Hauptwahrheiten beruhenden Religion,

sodann Entartung und Verfälschung der Religion durch die Schuld

einer sich bildenden Hierarchie, die Verfälschung bestehend in Bei

fügung von Glaubensartikeln, Gebräuchen und Institutionen, welche

den reinen Religionsglauben verdecken und die Strenge der an die

sittliche Kraft des Menschen sich wendenden Religion aufheben.

Damit ist, wie wir sehen, der Deismus bereits nach seiner

vollen Tragweite festgestellt. Der positive, übernatürliche Gehalt de«

Christenthums verschwindet, und an seine Stelle tritt eine „natür

liche Religion", deren Inhalt auf äußerst wenige Lehrsätze zusam-

meuschwindet. Die Vernunft setzt sich als alleinige Richterin in Sa

chen der Religion auf den Thron, und wirft die übernatürliche

Offenbarung als lästigen, nutzlosen und unberechtigten Ballast

von sich.

Der Same, welchen Herbert ausgestreut hatte, fiel auf frucht

baren Boden. Die Zeitverhältnisse wirkten mächtig mit, daß die

Saat aufging. Wir stehen in der Zeit der englischen Revolution.

Durch die despotische Reformation Heinrichs VIII. war mit der

»eltlichen Gewalt des Fürsten die fast unbegriinzte Gewalt in kirch

lichen und religiösen Dingen vereinigt worden; die Episcopalkirche

') Vgl. Lechlers Geschichte de« englischen Deismus, Stuttgart 1841, S.36fj,

') Ebds. 49.
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war nur ein Werkzeug in der Hand des Fürsten, suchte sich aber

ebendeshalb mit äußerster Härte gegen Andersdenkende in ihrer aus

schließlichen Herrschaft zu erhalten. Dagegen erhoben sich aber die

Presbytericuier, welche eine mehr republikanische Verfassung der Kirche

anstrebten und die kirchliche Gewalt in die Hände der Synode leg

ten. Die Presbyterianer wurden wiederum überholt von den In-

dependcnten, welche gar keine einheitliche Organisation der englischen

Nationalkirche wollten, sondern jeder einzelnen Gemeinde die Auto

nomie in religiösen Dingen zusprachen. Noch weiter gingen endlich

die Levellers, welche auch die Auctorität der Gemeinde nicht aner

kennen wollten , sondern für jeden Einzelnen ein unumschränktes

Recht der Selbstbestimmung in Sachen der Religion forderten. So

standen sich die Parteien gegenüber, und indem jede derselben mit

fanatischer Gewalt sich geltend zu machen suchte, entstanden uuab-

schbarc Wirren, welche endlich in der Hinrichtung Carls I. anslic-

fen. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn in Mitte dieses

Gcwoges der Parteien, wovon jede den wahren Standpunkt des

Christenthums einzunehmen behauptete, und sich demzufolge die

Alleinherrschaft zu erringen suchte, bei Vielen sich der Zweifel an

dem Christenthume selbst ansetzte, und sie sich deshalb auf den

neutralen Boden des Deismus zurückzuziehen suchten.

Eine eigenthümliche Erscheinung aus dieser Zeit ist Thomas

Hobbes (f 1679). Sein Lehrshstem ist aus den Wirren seiner

Zeit gleichsam hervorgewachsen. in ihm spiegelt sich das Streben

wieder, welches viele Männer der damaligen Zeit beherrschte, näm

lich die Ordnung in dem wüsten Chaos der Parteien wieder her

zustellen, oder vielmehr einen Weg zu zeigen, wie solches füglich

geschehen könne. Das deistische Element spielt in diesem Systeme

eine hervorragende Rolle, wenn es auch nicht so exclusiv hervortritt,

wie bei Herbert, vielmehr uoch mit einem Rest christlicher Ideen

versetzt ist. Es ist sein System niedergelegt in seinem Hauptwerke,

welches den Titel „I^viatnaii" führt, woran sich dann noch die klei

nere Schrift „De oive" anschließt.

Es ist nicht unsere Aufgabe, das Lehrsystem des Hobbes aus

führlich zu entwickeln; wir können es nur insoweit berücksichtigen,

als es die Folie bildet, auf welcher sich seine religiösen Grundsätze

auftragen. Es gibt nach der Ansicht des Hobbes keine absolute Re

gel des Guten und Bösen; die Begriffe von Gut und Bös sind
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nur relativ. Was Gegenstand des Begehrens oder der Sehnsucht

eines Menschen ist, das wird von ihm in seinem Theile gut ge

nannt, der Gegenstand seiner Abneigung übel. Der Maßstab und

die Norm alles menschlichen Handelns ist also der Egoismus. TW

nun hat jeder Mensch von Natur aus das Recht auf Alles; was

sein persönliches Interesse ihm zu erfordern scheint, das kann er sich

zu verschaffe» suchen, und er braucht hiebe! Niemanden zu schonen").

Daraus folgt, daß der ursprüngliche Naturzustand der Mensche»

ein Krieg Aller gegen Alle ist"). Allein weil dieser allgemein!

Kriegszustand selbst wiederum die Wahrung und Förderung der per-

söulicheu Interessen der Einzelnen unmöglich macht, so müssen die

Menschen zur Förderung ihrer Interessen selbst aus jenem Kriegs

zustände heraustreten und den Frieden suchen. Das ist das eiste

Naturgesetz'). Die Herstellung des Friedens ist jedoch wiederum nur

dadurch möglich, daß sie einen Vertrag mit einander schließen, in

welchem Jeder einen Theil seines ursprünglichen unbeschränkten Rech'

tes an die Gcsammtheit abtritt. So entsteht die Gesellschaft <). D»

übrigens ein Vertrag null und nichtig ist, wenn man fürchten «M,

der andere Theil werde ihn nicht halte», so ist die Aufrechterhaltung

der gesellschaftlichen Verbindung bedingt durch das Bestehen einer

Gewalt, welche die Menschen zur Haltung des Vertrages zwingen

kann durch die Furcht vor einer Strafe, welche größer ist, als der

Nutzen, den sie von dem Brechen des Vertrages erwarten können,

Daher müssen die Gesellschaftsglicder einen neuen Vertrag schließen,

in welchem sie die Rechte, die sie vorher an die Gesammtheit

übergetragen haben, nun an eine einzelne physische oder moralische

Person abtreten, und ihr so die Befugniß ertheilen, alle Gesellschaft^

glicder durch Furcht vor Strafe in den Schranken der gesellschaft

lichen Ordnung zu erhalten ^). Die Gewalt des Oberhauptes der

') Ilübbe«, I^evilltblu» («6. Xm«teluä. 1668) o. 14, p. 66. ^u» u»Kiil!«

e»t libei-ta«, c>u»iu bubet uuusczuiüyue, poteuti» »us, »<I n2turl«e »u»e ooi>«ei

vlltiunelu »no nrditrio uteuäi, et (per eouze^ueu») III» omni», <zu»e e» ?><>«'

buutur tenäere, lacieuäi Leyuitur (iw^ne) in oouäitlone bumiuum Mw»'

omuiulli ill oiuui» ^u» e»«e, ipsi» bnmiiium eurpoiibu» nun exceptio,

2) 0e oivs (eä. Hm«telo6. 1696), e. 1, 12.

«) Ib. e. 2, 2.

<) Ib. o. 1, 2, p. 6. 3, p. 8. o. 2, 3. e. 5, 12.

5) Ib. o. 5, 6. 7. I^evilltb. e. 17, z>. 85.
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Gesellschaft ist dann völlig unumschränkt; was er immer gesetzlich

gebieten mag, ist Recht; Alle sind ihm zum unbedingten Gehorsam

verpflichtet '). Das ist der Staat, der große Leviathan, oder, um

ehrfurchtsvoller zu reden, der sterbliche Gott, dem wir, nächst dem

unsterblichen Gott, unfern Frieden und unsere Vcrtheidigung ver

danken.

In den Rahmen dieser Staatstheorie fügen sich nun die reli

giösen Lehrsätze des Hobbes unmittelbar ein. Das Verhältniß Got

tes zu den Menschen ist factifch gleichfalls in einem Vertrage be

gründet. Es ist der Bundesvertrag, welchen Gott mit Abraham und

seinen Nachkommen geschlossen hat. Vermöge dieses Vertrages war

Gott unmittelbar der König des israelischen Volkes, und übte seine

Herrschaft über dasselbe aus durch die Patriarchen, durch Moses

und die folgenden Hohenpriester. Abraham und seine Nachkommen

aber verpflichteten sich in jenem Vertrage, dem positiven Gesetze

Gottes sich zu unterwerfen 2). Dieser Bundesvertrag wurde gelöst,

als Saul zum König des israelitischen Volkes eingesetzt wurde. Um

ihn wieder herzustellen, erschien der Messias. Dreifach ist das Amt

Christi, das Amt des Erlösers, das Amt des Lehrers und das Amt

des Königs. Doch das letztere Amt wird er erst dann antreten, wenn

er bei der allgemeinen Auferstehung kommen wird in der Herrlichkeit

des Vaters. Erst dann wird auch der neue Bund mit Gott voll

ständig hergestellt werden. Bis dahin haben wir erst die Zeit der

Vorbereitung auf denselben. Erst bei der Auferstehung also wird

Christus König sein, und zwar nicht blos vermöge seiner Allmacht

über Alles, sondern in eigeuthümlicher Weise über seine Erwählten,

kraft des Vertrages, den sie mit ihm bei der Taufe schließen. Das

ist das neue Reich, welches nicht von dieser Welt ist; sein Mittel

punkt wird Jerusalem sein 3).

Aber eben weil Christus hienieden nicht König war, und es auch

nicht sein wird bis zur allgemeinen Auferstehung, können auch seine

Diener, die sein Wert hienieden fortsetzen sollen, keine regierende

Gewalt für sich in Anspruch nehmen. Sie können keinen Gehorsam

in seinem Namen fordern; denn, wenn der oberste Regent keine

') De eive, <:. 8, 12. 13.

2) lo. o. 16, 2, 99.

«) I.evi»tK. e. 41. 42.
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königliche Gewalt in dieser Welt hat: kraft welcher Auctorität kann

dann Gehorsam für seine Diener gefordert werden? Die Aufgabe

der Diener Christi beschränkt sich also darauf, das Evangelium zu

predigen, d. h. Iesum als den Messias zu proclamiren, und die

Menschen auf seine Wiederkunft vorzubereiten; ihr Geschäft ist,

Glauben au Christum zu wecken ').

Demgemäß ist auch von Seite derjenige», welche zum Reicht

Christi wiedergebracht werden sollen, als Bedingung zum Eintiitte

iu dieses Reich nichts weiter nothwendig, als Glaube und Gehorsam'),

Schon der letztere würde, wenn er vollkommen wäre, hinreichen,

Allein weil wir alle des Ungehorsams schuldig sind, nicht blos ur

sprünglich in Adam, sondern auch durch unsere eigenen Uebertretim-

gen, so haben wir nicht blos Gehorsam für die Zukunft, sonder»

auch Sündenvergebung für die Vergangenheit nöthig : und diese ist

bedingt durch den Glauben an Christum. Der Gehorsam, welch«

von unserer Seite erfordert wird , ist nämlich der aufrichtige Wille,

die Gebote Gottes zu erfüllen, und das Bereuen der Uebcrtietmi-

gen. Verbindet sich nun hiemit der Glaube an Christum, so läßt

nns Gott unsere Vergehungen nach, und nimmt bei unfern Weck»,

wenn sie auch nicht vollkommen gut sind, den Willen für die Thor.

Der einzige Glaubensartikel, welcher die nothwendige Bedingung zur

Seligkeit ist, ist dieser, daß Jesus der Christ, d. h. der verheißene

Messias sei'). Alle andern nothwendigen Glaubenswahrheiten sind

mit diesem Mittelpunkte des Glaubens entweder als Voraussetzung

oder als Folge desselben schon gegeben. Mehr als dieser Glaubens

artikel braucht also innerlich nicht geglaubt zu werden, um zum

Heile zu gelangen.

Wenn nun aber, wie wir gehört haben, die Diener Christ»

gar keine Gewalt über die Gläubigen haben, und autoritativ keinen

Gehorsam von ihnen in Anspruch nehmen können: — wie verhält

es sich dann mit der Kirche, welche aus den Bekennern der christ

lichen Religion sich bildet? — Die Beantwortung dieser Frage

führt uns wieder auf die Staatstheorie des Hobbes zurück. M

die Begriffe von Staat und Gesellschaft zusammenfallen, d. h. wie

') vs eive, <!. 18, 2.

') Ib. e. 18, 6.
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die Gesellschaft sich nur im Staate repräsentirt, und ohne Staat es

keine Gesellschaft gibt, so fallen auch die Begriffe von Kirche und

Staat in Eins zusammen. Das bürgerliche Gemeinwesen heißt Staat,

so ferne seine Unterthancn Menschen sind, und Kirche, soferne sie

Christen sind. Es gibt keine allgemeine Kirche, welcher alle Christen

zu gehorchen verbunden wären; es gibt nur einzelne Kirchen: und das

sind die Staaten '). Daher ist auch der Regent des bürgerlichen Ge

meinwesens zugleich Regent des Staates und Oberhaupt der Kirche.

Weltliches und geistliches Regiment sind nicht zu trennen; sie sind

Eins. Und wie die Gewalt des Souverains in weltlichen Dingen

eine absolut unumschränkte ist, so ist sie es auch in religiösen Din

gen. Er allein hat zu bestimmen, was als Canon im Staate gelten

soll, d. h. welche Lehren und Meinungen im Staate vorgetragen

werden sollen. Die heil. Schrift ist nur dann Regel des christlichen

Glaubens und Lebens, wenn sie vom Souuerain gesetzlich als Canon

eingeführt ist. Das ganze Unterrichtswesen liegt in seiner Hand.

Was er zu lehren und zu glauben vorschreibt, das muß angenom

men werden; was er befiehlt, das ist gut. Es ist eine aufrührerische

Doctrin, daß jede Privatperson über Gut und Bös urtheilen dürfe,

oder daß dasjenige Sünde sei, was Jemand gegen sein Gewissen

thue. Daß gilt nur für den Naturzustand; im Staate dagegen ist

das Gesetz das öffentliche Gewissen, durch welches sich lei

ten zu lassen Jeder verpflichtet ist, sei es in bürgerlichen, sei es in

religiösen Dingen. Recht ist nur, was der Souverain als Recht

feststellt und anerkennt. Und ebenso verhält es sich mit der religiösen

Doctrin und Uebung. Ketzerei ist nichts anderes als eine Privat

meinung, welche hartnackig behauptet wird, im Gegensatz gegen die

Meinung, welche der Souverain zu lehren befohlen hat. Letzterer

kann nie Häretiker sein. Wenn es heißt, daß zum Heile Glaube und

Gehorsam erforderlich seien, so ist unter dem Gehorsam, den wir

zu leisten haben, nichts anderes zu verstehen, als der Gehor

sam gegen die Staatsgesctzc, denn das allein ist es ja, was uns

Gott durch die Naturgesetze vorschreibt. Dies geht soweit, daß, wenn

uns ein gesetzlicher Souverain verbieten würde an Christum zu glau

ben, wir wenigstens äußerlich mit der Zunge diesem Gebote uns

fügen müßten ; denn Bekenntniß mit der Zunge ist nur ein äußerliches

') De °iv« o. 17, 21. 22. 28.
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Ding; es ist nicht mehr als eine andere Gebcrde, durch die wir

unseren Gehorsam andeuten. Die Verläugnung Christi ist in diesem

Falle nicht unsere Handlung, sondern die Handlung des Sou-

verains; nicht wir sind es, welche Christum verläugnen, sondern

unser Regent und das Gesetz unsers Vaterlandes ').

Dieser unumschränkte Staatsdespotismus , welchen Hobbe«

proklamirt, erklärt sich uns allerdings aus den Zeitverhältnissen, in

welchen Hobbes lebte. In England hatte sich das religiös politische

Parteiwesen nahezu zu einem Kriege Aller gegen Alle gesteigert.

Dies mußte allerdings den Gedanken erwecken, daß diesen trüben

Wirren nur durch eine eiserne Gewalt, welche sich über das ganze

Gemeinwesen legte und mit rücksichtsloser Energie Ordnung in dem

Chaos schuf, abgeholfen werden könne. Wenn Hobbes diesen Ge

danken aufgriff und ihn zu einem förmlichen System verarbeitete,

so ist das nicht zu verwundern. Allein damit ist das Hobbes'sche

System wohl erklärt, aber nicht principiell gerechtfertigt. Es ist der

deistische Gedanke, welcher das ganze System, soweit es ins religiöse

Gebiet eingreift, trägt und durchdringt. So lange das Christen-

thum noch als eine eigentlich göttliche Institution und als auf einer

übernatürlichen Offenbarung beruhend anerkannt wird, ist es lo<

gisch unmöglich, den christlichen Glauben ganz und gar der unum

schränkten Willkür des Staatsoberhauptes zu überantworten, und ihm

die ausschließliche Befugniß in die Hand zu geben, Glaubenssätze

vorzuschreiben und abzuschaffen. Es ist logisch unmöglich, die tirch-

liche Gewalt als einen bloßen Ausfluß der weltlichen Gewalt zu

betrachten, und der letzteren das ausschließliche Recht der kirchliche»

Regierung und des religiösen Unterrichtes zu vindiciren. Nur wo

der deistische Standpunkt bereits eingenommen und die Uebernatür-

lichkeit des Christenthums bereits aufgegeben ist, könneu solche Lehr

sätze aufgestellt werden. Hobbes hat jedoch in dieser Beziehung we

nigstens das Verdienst der Consequenz für sich. Er hat sowohl die

kirchliche Freiheit, als auch die Freiheit in allen übrigen Gebieten

des Lebens ausdrücklich und systematisch in Abrede gestellt, und Alles

und Jedes in die Zwangsjacke des omnipotenten Staates gesteckt. Er

predigt in all und jeder Beziehung absolute Knechtschaft. Was sollen

wir aber dazu sagen, wenn heut zu Tage der „moderne Staat" die

') vs <:!v« o. 13, 5, °. 17, 26, 28. I.ovi»tli. e. 29, 42.
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Hobbes'sche Staatstheorie nach ihrer ganzen Tragweite sich vindicirt,

aber nicht eingestehen will, daß das Wesen derselben Knechtschaft sei,

vielmehr sie unter der Firma der „Freiheit" zu Markte bringt!

Der »moderne Staat" regiert, wie der Hobbes'sche, die Freiheit der

Gewissen; denn auch er lehrt, daß das Gesetz des Staates das „öffent

liche Gewissen" sei, mit welchem sich Niemand in Widerspruch setzen

dürfe; er uegirt wie der Hobbes'sche die Unterrichtsfreiheit, selbst was

den religiösen und theologischen Unterricht betrifft, und vindicirt sich

allein das Recht, allen Unterricht zu besorgen und zu leiten; die Selbst

ständigkeit und Unabhängigkeit der Kirche ist ihm ein Stein des Anstoßes,

er tendirt naturgemäß dahin, die kirchliche Gewalt zu einem bloßen

Ressort der Staatsgewalt herabzudrücken und sie dann für seine Zwecke

zu gebrauchen; er will, wie der Hobbes'sche Staat, nur dasjenige

als Recht gelten lassen, was er durch seine Gesetze als Recht fest

stellt, und lein Recht anerkennen, welches diesen Gesetzen vorausgeht

und mit dein diese Gesetze selbst sich nicht in Couflict fetzen dürfen.

Und all dieses wird uns vom „modernen Staate« als die wahre

und rechte „Freiheit" gepriesen, als deren Messias er sich procla-

mirt. Kann es wohl noch eine größere Verkehrung der Begriffe geben?

Aber gerade diese Verkehruug der Begriffe ist auch das einzige Ori

ginelle der „modernen Staatstheorie". Die Grundsätze selbst, welche

sie lehrt, hat sie nicht erfunden; sie hat dieselben einfach aus Hobbes

herübergenommen, und wie bei diesem, so bildet auch in der „mo

dernen Staatstheorie" das deistische Element den innersten Kern des

ganzen Systems. Hobbes war ehrlich; er wollte keine Freiheit und

sprach dieses auch offen aus; die „moderne Staatstheorie" will

gleichfalls keine Freiheit, aber sie sagt es nicht, sie sagt vielmehr

das Gegentheil, indem sie die Knechtschaft unter der Maske der

Freiheit vorführt. Das Tipc.n-v ^z«<;l

Als die Wogen der Revolution sich wieder verlaufen hatten

und der Thron durch Carl II. wieder aufgerichtet war, wurden auch

die bischöfliche Kirchenverfassung und die anglikanische Liturgie in

ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Die Episcopalkirche hatte aber

aus den vorangegangenen Umwälzungen nichts gelernt; sie war nach

mals gegen die Dissenters ebenso intolerant und ausschließlich, wie

vorher. Sie setzte die neue Uniformitätsbill und die Füufmeilenacte

durch, wornach jeder dissentircnde Geistliche sich fünf Meilen von jedem

Orte, der ein Parlamentsglied wählte, oder wo er vorher gepredigt
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hatte, fern halten mußte. So suchte sie wieder die Alleinherrschaft

zu gewinnen und diejenigen, welche nicht ihrer Ansicht waren, zu

unterdrücken. Die großen Reichthümer, in welchen die Bischöfe

schwelgten, konnten ihr Ansehen vor den Augen des Volkes nicht

heben. Dazu kam, daß am Hofe Carls II., welcher lange in Frank

reich gelebt hatte, ein lockeres Leben und ein frivoler Unglaube sich

ansetzte, welcher auch in die peripherischen Schichten der Gesellschaft hin-

ausdrang. So kam es, daß Deismus und Freidenkern auch nach

der Restauration den Boden nicht verloren, sondern vielmehr noch

üppiger fortwuchern konnten. Die Opposition gegen den Despotis

mus der Episcopalkirche, die abschreckende Gestalt, welche die Zer

rissenheit der kirchlichen Selten darbot, und die sittliche Ungebun-

denheit in allen Schichten der Gesellschaft waren die Wurzeln, aus

welchen Deismus und Freidenkern auch nach der Restauration na

turgemäß hervorwachsen mußten.

Wir übergehen den Deisten Charles Blount, welcher keine her

vorragendere Bedeutung hat, und wenden uns sogleich zu dem

Manne, welcher die eigentliche Blütezeit des Deismus in England

einleitete. Es ist John Locke (f 1704). Wir beschäftigen uns nicht

«äher mit seiner empiristischen Erkenntnißlehre ; wir nehmen nur

Act davon, daß er alle „Ideen" aus der Sensation und Reflexion

ableitet, und dann die eigentliche Erkenntnis; darin bestehen läßt,

daß wir die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung dieser

Ideen durchschauen. Vernunftwahrheiten nennen wir deshalb solche

Sätze, deren Wahrheit wir durch Prüfung und Verfolgung solcher

Ideen entdecken können, die wir durch Sensation oder Reflexion

haben, und die wir durch natürliche Deduction als wahr oder wahr

scheinlich finden. Ist eine Wahrheit nicht durch rationelle Ableitung

gewonnen, sondern wird sie auf die Auctoritüt dessen hin angenom

men, der sie als auf einem außerordentlichen Wege von Gott mit-

getheilt vorträgt, so ist es eine Glaubens- oder Offenbarungswahr

heit. — Handelt es sich nun um das Vcrhältuiß zwischen Vernunft und

Offenbarung, so können und dürfen wir allerdings an der Wahrheit

der göttlichen Offenbarung wegen der göttlichen Wahrhaftigkeit nicht

zweifeln; aber wenn die Offenbarung nicht unmittelbar an uns selbst

ergeht, sondern uns Wahrheiten als geoffenbarte von anderen vor

gelegt werden, dann hat die Vernunft das Recht und die Pflicht

zuerst zu untersuchen, ob dasjenige, was als geoffenbart uns
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vorgestellt wird, wirklich geoffenbart sei, und welches der richtige

Sinn desselben sei'). Die Vernunft Hut also sowohl die That-

sachc, ob etwas geoffenbarct sei, als auch den Sinn des Geoffen

barten zu prüfen und zu bestimmen, und ohne diese Prüfung darf

und soll sie nichts als Glaubenssatz annehmen^). Gerade darin,

daß mau der Vernunft dieses Recht bestritt, liegt der Grund aller

jener Ungereimtheiten, mit welchen fast alle Religionen angefüllt

sind ').

Wir sehen, diese Verhültnißbestimmung zwischen Vernunft und

Offenbarung geht über das rechte Maß hinaus uud tritt in die

Bahnen des Rationalismus ein. Allerdings knnn und muß die Ver

nunft an die Offenbarung die Forderung stellen, ^sich als Thatsachc

hinreichend zu begründen, so daß die Vernunft über die Thatsache

der Offenbarung sich genügend vergewissern tonne. Aber es ist nicht

Sache der individuellen Vernunft, de» wahren Sinn des Geosscn-

barten zu bestimmen: das ist Sache der unfehlbaren Lehrauctorität.

Für denjenigen allerdings, welcher diese unfehlbare Lehrauctorität

nicht anerkennt, bleibt nichts mehr anderes übrig, um den „wahren

Sinn" des Geoffenbarten zu bestimmen, als die individuelle Vernunft ;

aber daraus folgt eben, daß der Abfall von der unfehlbaren Lehr

auctorität nothwendig zum rationalistischen Subjcctivismus führen

muß, insofcrne nur mehr die subjective Vernunft allein die Schieds-

richterin in Glaubeussachen sein kann. Und das ist eben der Stand

punkt des Deismus.

Fragen wir nun, welches denn nach Locke's Ansicht der „wahre

Sinn" des Offenbarungsinhllltes sei, so finden wir die Resultate

seiner Prüfung in einer von ihm im I. 1695 herausgegebenen

Schrift, welche den Titel führt : „Vernünftigkeit des Christenthums,

wie es in der Schrift überliefert ist"''). „Adam", so lehrt Locke,

«verlor durch seinen Fall das Paradies, d. h. einen Zustand der

Glückseligkeit uud Unsterblichkeit. In Folge seines Falles sind alle

seine Nachkommen in einem Zustande der Sterblichkeit und entbeh

ren des Segens und der Ruhe des Paradieses. Auf jenen Zustand

') ü««»? eoue. KiiMÄU. unäeiztünäiii^ (I,unä. 1854), I. 4, 0. 18, 4. 0, 18, 8.

') Ib. I. 4, L. 18, 8. 10.

') Id. I. 4, o. 18, 11.

<) Ib« Le»«<,n2blei>e»3 ol <ün!-i»ti»uit?, »» äelivereä in tue «oiipwi«».

Qlft. Viertel,, f. lothol. Theol. VI. 35
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der Unsterblichkeit hatte aber der Mensch keinen Rechtsanspruch;

deshalb, wenn alle Menschen nach Adam sterben, so ist dieses leine

Strafe um fremder That willen. Denn es wird ja dem Einzelnen

nichts genommen, worauf er ein Recht hätte. Würde Einer das

Gesetz Gottes vollkommen erfüllen, dann würde er dem Tode nicht

unterworfen sein; aber es sündigen eben Alle, Aus diesem Zustande

des Todes werden nun alle Menschen durch Christum wieder her»

gestellt, und zwar ist das Leben, das er wiederschenkt, dasjenige,

welches sie bei der Auferstehung wieder erhalten". Die Bedingung

aber, unter welcher sie das Leben durch Christum wieder empfangen,

ist Gehorsam und Glaube. Was zuerst den Gehorsam betrifft, so

besteht das Gesetz, welchem der Mensch Gehorsam zu leisten hat,

theils in dem mosaischen Moralgesetz, welches lein anderes ist als

das natürliche Sittengesctz, theils in neuen Geboten, welche Chri

stus gegeben hat. Mächtig nnterstützt wird der Mensch in der Be

folgung dieses Gesetzes durch die bestimmte Aussicht auf Belohnung

und Bestrafung in einem jenseitigen Leben, welche bestimmte Aus

sicht wir aber wiederum dem Christeuthume verdauten. Der Gehor

sam selbst schließt aber nicht blos das Bestreben in sich, das Mög

lichste zu thun, um alle Handlungen nach dem Gesetze Gottes ein

zurichten, sondern auch die Buße, d. i. das Bereuen der begangenen

Sünden. Jedoch ist und bleibt unser Gehorsam immer ein unvoll

kommener. Darum muß mit dem Gehorsam der Glaube sich ver

binden, um den Mangel des vollen Gehorsams zu ersetzen. Ohne

vollkommenen Gehorsam kann Niemand zum Leben gelangen; wäre

also der Glaube nicht, welcher den Mangel des vollkommenen Ge

horsams ersetzte, so wären alle verloren. Der Glaube beschränkt sich

aber, was seinen Inhalt betrifft, auf einen einzigen Glaubensartitel,

nämlich auf den Satz: daß Jesus von Nazareth der Messias sei.

Dieser Glaube an Iesum als den Messias wird den Christen als

Gerechtigkeit, d. h. als vollkommene Erfüllung des Gesetzes an

gerechnet ').

Diese Lehrmeinungen sind unverkennbar denen des Hobbes

nachgebildet und man kann nicht läugnen, daß der Grundgedanke,

welcher sich durch dieselben hindurchzieht, der sociniauische ist. Der

Socinianismus war ja überhaupt nur der Vorläufer des Deismus,

') Lechler a. «. O. S. 1SS ff.
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und Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn wir die Gedanken

desselben in den deistischen Systemen einer spateren Zeit wieder

lehren sehen '). Hobbes hat damit den Anfang gemacht jene Ge

danken für sein System zu verwerthen; Locke ist ihm hierin nach

gefolgt. Darin aber weicht Locke entschieden von Hobbes ab, daß

er den straften Staatsabsolutismus des letztere» nicht billigt, viel

mehr im Gegensatze hiezu für eine unumschränkte Duldung sich aus

spricht. Locke ist Latitudiuarier. In seinen „Briefen über die Toleranz"

vcrtheidigt er den Satz, daß jede religiöse Ansicht und Gemeinschaft

gleichmäßig und ohne jede Beschränkung geduldet werden solle. Der

Staat ist ein Verein ausschließlich für bürgerliche Interessen, d. h.

für Lebe», Freiheit, leibliches Wohl und Besitz äußerer Dinge. Nur

auf diese Dinge erstreckt sich die Gerichtsbaltcit der Obrigkeit; zur

Sorge für die Seelen hat sie leine Vollmacht, weder von Gott noch

von dem Volle. Speculative Meinungen und Glaubensartikel kann

also der Staat weder gebieten, noch verbieten. Allerdings, was

praktische Meinungen betrifft, darf die Obrigkeit keine Meinung

dulden, welche der Erhaltung der bürgerlichen Gesellschaft gefährlich

wäre, und eine Kirche, welche solche Meinungen lehrte, z. V. daß

excommunicirte Könige ihre Kronen und Reiche verwirkt hätte»,

dürfte der Staat nicht dulden. Weiter aber erstreckt sich seine Bc-

fugniß in diesem Gebiete nicht. Und was die Kirche betrifft, so ist

dieselbe ein freier Verein; sie kann also Niemand zwingen, ihr bei

zutreten ; sie hat zwar das Recht, Andersgesinnte aus ihrem Vereine

auszuschließen, aber diese Ausschließung darf keine bürgerlichen Nach-

thcile nach sich ziehen. — Der Grundgedanke, welcher dieser Duldungs

theorie zu Grunde liegt, ist, wie Lechler mit Recht bemerkt '), kein

anderer, als die absolute Trennung des Staates von der Kirche.

Dem Staate als solchem ist jede Kirche, jede religiöse Gemeinschaft

gleichgiltig, wenn sie nur seinen Interessen nicht gefährlich wird.

Er ist wesentlich religionslos. Aber freilich hat wiederum Niemand

anderer darüber zu entscheiden, ob und in wie ferne eine religiöse

Gemeinschaft den staatlichen Interessen gefährlich sei, als der Staat

selbst. Und damit ist ihm schon wieder eine Handhabe in die Hand

gegeben, um gegen mißliebige Religionsgemeinschaften zu operiren.

') Vgl. über den Socinianismu« meine Gesch. der Phil, de« Mittelalter«

Vd. 3, S. 608 ff.

') A. «,. O. S. 17S.

35»
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Der Despotismus verschwistert sich auch hier wiederum mit der

zur Schau getragenen Theorie der Freiheit, nur daß es hier in die

Entscheidung des Staates gelegt ist, nach welcher Seite hin dieser

Despotismus sich äußern solle. Nach welcher Seite hin die despo

tische Unterdrückung aber naturgemäß sich richten werde, das hat

Locke selbst eingestanden, indem er in ziemlich unverblümter Weise

den „Papismus" von der allgemeinen Duldung ausnimmt, und die

neuere Zeit, welche vielfach mit Locke die absolute Trennung des

Staates von der Kirche proclamirt, hat darüber nicht den mindesten

Zweifel übrig gelassen.

Blicken wir nochmal zurück auf die religiösen Ansichten Locke's,

so sehen wir leicht, daß, wenn es Sache der Vernunft ist, den wah

ren Sinn des Offenbarungsinhaltes zu erforschen und festzustellen,

dieser Offenbarungsinhalt auch uach seinem ganzen Umfange der

Vernunft in gleicher Weise zugänglich sein müßte, wie die Vernunft-

Wahrheiten. Man kann dann allerdings noch sagen: die Vernunft

für sich allein lönne zwar nur sehr schwer oder vielleicht gar nicht

zur Erleuntniß der Offenbarungswahrheiten kommen, aber nachdem

sie einmal geoffenbarct seien, könne die Vernunft sie eben so gut

verstehen und begründen, wie die BernunfNuahrheitcn. Denn wie

könnte sie denn sonst den wahren Sinn derselben bestimmen? Das

heißt aber nichts anderes als: Das Christeuthum schließt in seinem

Inhalte lein eigentliches Mysterium ein, welches über die Fas

sungskraft der Vernunft hinausginge.

Diese ganz naturgemäße Folgerung wurde dann auch wirtlich

gezogen. Es ist John Toland (-j- 1722), welchem wir dieselbe

verdanken. In seinem Buche: „Das Christenthum ohne Geheim«

niß" '), herausgegeben im I. 1696, sucht er, auf den Principien

der Locke'schen Erkenntnißlehre fußend, den Satz durchzuführen, daß

das Christenthum kein Geheimniß weder enthalte, noch enthalten

könne. Er behauptet zwar, daß der Inhalt des Christenthums von

Gott geoffcnbaret und daß diese Offenbarung als Thatsache durch

Wunder bekräftigt worden fei; er nimmt auch keinen Anstand, zu

zugeben, daß die im Christenthume gegebenen höheren Wahrheiten

ohne die Offenbarung nicht hätten entdeckt, oder wenigsten« nicht

klar hätten eingesehen werden können. Allein er betrachtet die

') <üln-i»tiuuit? uut m^stsiiou«.
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Offenbarung nur als Unterrichtsmittel, d. h. als den Weg, auf

welchem wir zur Erkenntniß jener Wahrheiten gelangen. Der Grund

aber, aus welchem wir die Ueberzeugung von der Wahrheit des

Offenbarungsinhaltes schupfen, ist nach seiner Ansicht nicht die

Offenbarung selbst, resp. die Auctorität des offenbarenden Gottes,

sondern die Evidenz der Vernunft. Deshalb und nur deshalb glau

ben wir an die hl. Schrift, weil ihr Inhalt unserer Vernunft evi

dent ist, d. h. weil wir uns aus Vernunftgründcn von der Wahr

heit dessen überzeugt haben, was die hl. Schrift lehrt. Denn die

Vernunft ist die einzige Grundlage aller Ueberzeugung, aller Gewiß

heit. Was würde es nützen, sich für die Wahrheit des Schrift

lichstes auf die Kirche zu berufen? Stellt ja jede Kirche, jede reli

giöse Gemeinschaft das als wahr hin, was fie in der Schrift

finden zu müssen glaubt. Was würde es nützen, zu sagen, die Schrift

gebe sich selbst Zeugniß? Das konnte man mit gleichem Rechte auch

vom Alkoran sagen. Es bleibt nichts anderes übrig, als sich auf

die Vernunft zurückzuziehen und auf ihr Zeugniß allein zu hören.

Verhält es sich aber also, dann folgt daraus nothweudig, daß

im Evangelium nicht nur nichts der Vernunft zuwider, sondern daß

auch nichts in demselben über die Vernunft sein, also kein eigent

liches Gchcimniß im Evangelium sich finden könne. Denn wäre

Etwas im Evangelium über die Vernunft, wie wäre denn dann noch

ein Glaube an dasselbe möglich? Die Vernunft wäre ja nicht im

Stande, es zu verstehen, es zu begründen, es sich evident zu ma

chen, — und außer der Vernunft gibt es ja keine andere Grund

lage, keine andere Gewähr der Gewißheit. Und was soll man sich

auch für einen Begriff von dem Uebervcrnünftigen als solchem ma

chen? Sagt man, es sei etwas übervernünftig, wenn wir keine adä

quate Idee von allen seinen Eigenschaften oder gar keine Idee von

seinem Wesen haben, so ist darauf zu erwiedcrn, daß ja in dieser

Voraussetzung Alles übelvernünftig wäre, da wir nichts vollstän

dig und schlechthin kennen, sondern nur so weit, als es zu uns in

einer Beziehung steht. Die reale Wesenheit der Dinge kennen wir

ja überall nicht, und die Nominalwesenheit ist nur die Einheit der

Haupteigenschaften, die wir im Namen zusammenfassen. Daher kann

auch eine christliche Lehre ebensowenig, wie ein Naturding, deswegen

für ein Geheimniß angesehen werden, weil wir keine adäquaten und

vollständigen Ideen von Allem haben, was dieselbe betrifft. Es kam,
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und muß vielmehr in der christlichen Lehre, eben weil sie für uns

so nützlich und nothwendig ist, Alles ebenso leicht verstanden und

mit unseren gewöhnlichen Begriffen übereinstimmend befunden wei

den, als was wir von Naturdingen wissen.Menn in der hl. Schrift von

„Mysterien" die Rede ist, so versteht sie darunter nur entweder Tat

sachen, welche blos Gott bekannt und in seinem Rathschlusse enthalten

sind, oder aber Ereignisse, die in der Welt völlig vergessen wann,

und deshalb unmöglich von irgend Jemand, war er auch noch so weist

und gelehrt, entdeckt werden konnten, oder endlich Lehren, welche

dem Volte Gottes unbekannt, oder wenigstens bis auf die neutesw

mentliche Zeit nicht klar und vollständig geoffenbart, sondern typisch

verschleiert waren. Fragt man, wie denn doch der Begriff des Ge

heimnisses im Sinne von Ucbcrvernünftigcm in das Christenthum

hineinkam: so geschah solches ursprünglich durch Anbequemung im

Iudenthum und Hcidenthum, indem die bekehrten Juden ihre levi-

tischen Gebräuche und Feste, die Heiden ihre Mysterien beibehalten

wollten, und so das Christenthum, um es nicht der Verachtung der

Ungläubigen auszusetzen, auf gleichen Fuß mit den Mysterien der

Ceres und den Orgien des Bachus setzten. Und als einmal die Phi

losophen es in ihrem Interesse fanden, Christen zu werden, wurde

das Christenthum von Tag zu Tag gehcimnißvoller, indem diese

unter dem Vorwande, das Christenthum durch Philosophie zu ver-

theidigen, beides so vermischten, daß, was bisher Jedem deutlich

war, nur noch Gelehrten verständlich blieb. Als endlich die höchste

Obrigkeit das Christenthum offen schützte, wurde das Christenthum

vollends pnganisirt, in so fern die neuerfundcnen christlichen Myste

rien den alten Mysterien der heidnischen Religion nicht blos in dem

Namen, sondern auch in den Vorbereitungen und Stufen der Ein

weihung völlig gleich wurden. Die neuen Mysterien wurden über

den Bereich alles Sinnes und aller Vernunft in Sicherheit gebracht,

ja damit keiner vom Clerus diese erhabenen Mysterien den profanen

Laien entdecken möchte, fand man passend, das Verständnis; dersel

ben selbst dem „hl. Stamm" unmöglich zu machen ').

Wir wollen nicht hinweisen auf die Nachwirkungen dieser Lehre

in unserer Zeit; die Encyclica Pins IX. hat sich hierüber klar

und bestimmt ausgesprochen, und alles Herabziehen der christlichen

'> Lechler, «. a. O. S, 180 fj.
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Mysterien in den Bereich der Vernunftwahrheiten unter was immer

für einer Voraussetzung als ein irrthümliches Unternehmen bezeichnet.

Gehen wir weiter. Wenn schon die bisherigen Deisten die in

dividuelle Vernunft als die alleinige Schiedsrichterin in Glaubens

sachen zur Geltung gebracht hatten, so werden wir es erklärlich fin

den, wenn dieses Princip endlich dem theologischen Despotismus

der bischöflichen Staatskirche gegenüber formell prollamirt und ver-

thcidigt wurde. Es war Anthony Coli ins (f 1729), welcher

diesen Schritt vorwärts that. Eng befreundet mit Locke und dessen

Grundsätze theilend, schrieb er im Jahre 1713 eine „Abhandlung

über das Freidenken, veranlaßt durch das Aufkommen und Wachs-

thum einer Secte sogenannter Freidenker" '). Diese Schrift ist mit

einer tiefen Verbitterung gegen die Vertreter der Episcopallirche ge

schrieben, welche die von ihnen aufgestellten Glaubenssätze als all

gemein giltig anerkannt wissen, und mit unduldsamer Härte sie

Allen zur Annahme aufdrängen wollten. Diesem despotischen Drucke

gegenüber tritt Collins entschieden für das „Freidenken" ein, d. h.

für eine Berechtigung der individuellen Vernunft, selbst zu prüfen

und zu untersuchen, was in religiösen Dingen als Wahrheit anzu

nehmen sei und was nicht.

Unter „Freidenlcn" versteht nämlich CollinS nach seiner aus

drücklichen Erklärung „den Gebrauch des Verstandes in dem Be

mühen, die Meinung (Sinn) eines Satzes ausfindig zu machen,

indem man das Wesen der Evidenz, die dafür oder dagegen ist, er

wägt, und gemäß der scheinbaren Schwäche oder Starte dieser Evi

denz darüber urtheilt". Als Gegensatz gegen das Freidenken setzt er

den blinden Autoritätsglauben. Wir müssen aufhören, sagt er, uns

auf die „Priester" zu verlassen, und müssen frei für uns selbst denken.

Die „Priester" betrügen uns nur; sie haben kein Interesse uns zu

der wahren Ansicht zu führen ; sie sind nur dazu gemiethet, die Men

schen in Irrthum hineinzuführen; sie studireu auch nicht die Theo

logie im eigentlichen Sinne dieses Wortes, sondern streben nur nach

Aufrechterhaltuug eines bestimmten theologischen Systemes.

Dieses Freidenlen nun wird von Collins als ein unveräußer

liches Recht aller Menschen prollamirt. Es ist ein Recht, sagt er

°l » Leet eull'cl l'l-se-l'KinK«!'», I^ouä. 1713.
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welches nicht beschränkt werden kann; denn das Denken kann nicht

beschränkt weiden außer durch einen Grund oder Gedanken, welcher

mir zeigt, daß es mir nicht erlaubt ist, über den Gegenstand zu

denken, über den ich will, d. h. „das Denken kann nur durch sich

selbst beschränkt werden, und was sich selbst beschränkt, ist frei". —

Das Freidenker« ist aber auch ein Recht, welches nicht beschränkt

werden darf. Denn fürs erste ist es das einzige Mittel, um zur

Ertenntniß der Wahrheit, namentlich der religiösen Wahrheit, zu ge

langen. Ist eine richtige religiöse Ansicht zum Heil nothwendig, so muß

frei gedacht werden; sonst ist es reiner Zufall, wenn man die richtige

Meinung trifft, während beim Denken und Prüfen die Evidenz den

Menschen für die Wahrheit bestimmt. Fürs zweite trägt das Freidcnkcn

zum Wohle der Gesellschaft wesentlich bei; denn es bringt nur Schaden,

wenn man gewisse Speculationen, seien sie wahr oder falsch. Andern

aufzwingt; geselliger Friede und Ordnung häugt von Erfüllung der

sittlichen Pflichten ab, der Eifer, Anderes als sittliche Pflichten zu

beobachten, schwächt den Eifer in sittlichen Dingen, und schadet dem

Frieden; eifert man für die Priester, so lassen sie Einem sogar Laster

hingehen. Fürs dritte endlich ist uns durch die Bibel selbst das

Freidenken erlaubt und geboten. Christus selbst fordert auf, in der

Schrift zu suchen, und ihren Sinn zu erforschen; er verbot seinen

Schülern sich Rabbi nennen zu lassen, d. h. er sprach unfehlbare

Nuctorität Jedermann ab. Der Apostel Paulus brauchte in seinen

Reden und Briefen Gründe und Beweise, ließ also eben damit die

Christen, an welche er schrieb, und alle seine Leser in alle Zukunft über

die Beweiskraft derselben entscheiden. Schon die Propheten des

alten Bundes sind große Freidenker gewesen, sie haben mit so großer

Freiheit gegen die bestehende Religion der Juden geschrieben, wie wenn

sie geglaubt hätten, Alles sei Betrug. Ueberdies sind auch alle anderen

durch Verstand und Tugend ausgezeichneten Männer von jeher Frei

denker gewesen, wie Sakrales, Plato, Aristoteles u. s. w. Wendet

man ei», daß das Freidenken endlose Meinungsverschiedenheiten, mit

hin Unordnung in der Gesellschaft hervorrufen werde, so ist dar

auf zu erwiedcrn, daß gerade umgekehrt die Beschränkung des Den

kens Ursache aller Verwirrung und die Freiheit des Denkens allein

das Heilmittel für alle diese Unordnungen sei, welche angeblich aus

Meinungsverschiedenheit entspringen. Ist doch in Griechenland durch

die verschiedenen philosophischen Schulen nie Verwirrung entstanden
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auch hatte man keine polemische Theologie. Woher das? Weil man

Freidenken und Meinungsverschiedenheit gestattete ^).

Wir sehen, Collins hat von der wahren Freiheit des Deutens

innerhalb des Kreises der durch eine unfehlbare Lehrauctorität ge

tragenen Offenbarung keinen Begriff. Ihm ist die Freiheit des Den

kens nicht möglich ohne Auflehnung gegen den positiven Lehrinhalt

des Christcnthums. Sein „Freidenken" ist die Emancipation der in

dividuellen Vernunft von der Auctorität der göttlichen Offenbarung.

Auf seinem Standpunkte hatte er Recht. Die englische Hochtirchc

konnte innerhalb ihres Kreises kein freies Denken ertragen. Denn

so wie das Denken an sie und ihr Lehrsystem herantrat, mußte es

sich augenblicklich die Frage stellen: Was hat diese Kirche für ein

Recht, Glaubenssätze als bindende Normen aufzustellen? Es ist kein

Rechtstitel dafür zu finden. Sie muß also dem Denken seine Be

rechtigung abspreche», wenn sie sich aufrecht erhalten will. Dagegen

muß aber das Denken mit aller Entschiedenheit sich auflehnen. Es

muß seine Berechtigung und seine Freiheit wahren, und daher in

entschiedenen Gegensatz treten mit einer Gewalt, welche ihm sein Recht

und seine Freiheit rauben will. Das ist eine nothweudige Conscqucnz

aus den vorausgesetzten Prämissen, und wenn Collins diese Con

scqucnz zur Geltung gebracht hat, so war er in seinem Rechte. An

der Freiheit des Denkens mußte die englische Hochtirchc, muß über

haupt der Protestantismus zu Grunde gehen. Die katholische Kirche

allein kann ein freies Denken ertragen, weil sie vollkommen giltige

Gründe für ihre göttliche Einsetzung und für ihre unfehlbare Lehr

auctorität darbietet, und so den Forderungen, welche die Vernunft

an sie zu stellen berechtigt ist, vollständig genügt.

Es ist klar, daß, nachdem einmal die individuelle Vernunft in

religiösen Dingen zur alleinigen Schiedsrichtern! erhoben war,

dieses Princip n, fortiori anch auf die Moral angewendet werden

mußte. Ist das „Freidenken". im Gebiete der Religion berechtigt, so

noch mehr im Gebiete der Sittlichkeit. Wenn es Sache der Vernunft

allein ist, den wahren Inhalt der Religion festzustellen, so ist es

ebenso ausschließlich ihre Sache den wahren Inhalt der Moral aus

findig zu macheu und zu bestimmen. Wie sich das „Freidenken" bei

den englischen Deisten gegen die positive Religion, so mußte es sich

') Lechler, a. a. O. S, 222 ff.
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auch gegen die positive Moral wenden. Eine rein natürliche Ver-

nunftmoral mußte an die Stelle der positiven Moral trete». Uiili

diese Vcrnunftmoral mußte von der Religion ganz abgetrennt wer«

den. Die Anhänger der Orthodoxie gingen von dem Grundsätze au«,

daß die Moral mit der Religion untrennbar verbunden sei, daß

also eine Moral ohne Religion nicht möglich sei. Gegen diese Theo

rie mußte der Deismus sich wenden, wenn er sich selbst treu blei

ben, und seine Consequenzen sämmtlich zu Tage fördern wollte,

Wie die Vernunft, so mußte auch der Wille in sittlicher BeziclM

von der Dictatur der Religion emancipirt werden. Es geschah m!-

lich. Wir stehen bei jener Entwicklungsstufe des englischen DeismS,

auf welcher die Trennung der Moral von der Religion, die sog.

„ethische Autonomie" proklamirt wurde.

Der hauptsächlichste Vertreter dieser Richtung ist Anthony

Cooper, Graf von Shaftesbury (f 1713). Er ist Freidenker

im vollsten Sinne dieses Wortes. Er fordert vollkommene Freiheit

des Denkens und Prüfens in dem doppelten Sinne, daß das Den«

ken weder extensiv noch intensiv beschränkt werde; kein Kreis m

Gegenständen soll dem Denken entzogen, über dasselbe hinausgescho»

ben, und in keinem Stadium des Denkens soll mit demselben Halt

gemacht werden. Derjenige, meint er, muß von Gott eine sehr un

günstige Vorstellung haben, welcher sich einbildet, daß ein unparteii

scher Gebrauch der Vernunft bei irgend einem Gegenstande der Spl-

culation ihm im Jenseits eine Gefahr bringen könne, und daß eine

niederträchtige Verläuguung seiner Vernunft und eine Affectation de?

Glaubens in irgend einem Punkte, der für seinen Verstand zu schinn

ist, ihm Ansprüche auf eine Gunst in einer andern Welt geben könne

Die Offenbarung rechtfertigt sich selbst durch ihren Gehalt und

braucht keiue Prüfung zu fchcucn. Wenn sie nur auf Grund äußer

licher Beweise und als historisches Fürwahrhalten eine Wahrheit ist,

dann steht sie auf schwachem Grund. Inspiration und Infallibililät

so weit sie die Kritik ausschließen, bedarf der Protestantismus nichti

die Schrift hat keine Kritik, keine Verglcichung zu fürchten. Auch ijl

der Natur der Sache nach Verschiedenheit der Auffassung und Vt>

urthcilung bei ihr nicht zu vermeiden. Durch Wunder soll man

keinen Eindruck auf sich machen lassen. Denn ist das Wunder aus

Seite des Glaubens, so ist es überflüssig und man bedarf desselben

nicht; ist es gegen den Glauben, so wird man, sei es so groß ali
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es will, nie im Geringsten darauf Rücksicht nehmen, oder es für

Betrug halten, und komme es auch von einem Engel ').

Steht also Shaftcsbury ganz auf dem Standpunkte Collius, so

besteht aber das Eigentümliche, das ihn von den übrigen Freiden

ker» unterscheidet, wie schon gesagt, darin, daß er ein weiteres Mo

ment des Deismus formell zur Geltung brachte, nämlich das Prin-

cip der „ethischen Autonomie". Er uuterschcidet dreierlei Neigungen,

wodurch die Handlungen der Menschen bestimmt werden. Die ersten

gehen auf das Gemeinwohl, uud sind natürliche, die andern auf das

Privatwohl und sind selbstische, die dritten endlich wirken den beiden

elfteren entgegen, und sind unnatürliche Neigungen. Letztere nun

sind durchaus böse, die beiden elfteren dagegen konneu bald gut,

bald böse sein"). Ist nämlich eine selbstische Neigung so stark, daß

das Interesse des Ganzen damit nicht zusammcnbestchen kann, daß

sie also die Neigungen für das Gemeinwohl überwiegt und zurück

drängt, so ist sie böse. Ist sie dagegen bis zu dem Grade gemäßigt,

daß die Neigungen für das Gemeinwohl mit ihr zusammenbestehen

können, dann ist sie gut'). Dasselbe gilt umgekehrt von den Nei

gungen für das Gemeinwohl, wenn man sie im Verhältnisse zu den

Neigungen für das Privatwohl denkt. Es kommt also, um sittlich gut

zu leben, überall darauf au, daß man einerseits alle unnatürlichen

Neigungen ablegt, und daß man anderseits die natürlichen und selbsti

schen Neigungen in das rechte, natürliche Gleichgewicht zu einander

bringt, um sie so mit dem Endzwecke der menschlichen Natur in

Einklang zu setzen. Die geselligen Neigungen müssen vorwiegen,

die selbstischen ihnen untergeordnet sein, so aber, daß auch die erste-

ren das rechte Maß nicht überschreiten und die letzteren nicht un

gebührlich zurückdrängen "). Tugend und Sittlichkeit ist somit die

Harmonie der selbstischen und geselligen (idiopatischen und sympathi

schen) Neigungen °). In der Herstellung dieser Harmonie und in der

Vethätigung derselben werden wir geleitet durch einen gewissen sittlichen

Instinkt, welchen wir moralischen Sinn nennen können. Mit der

') Lechler, a. °. O. S. 251 ff.

2) Shaftesbury, Philos, Werte, Bd, 2. Untersuchung über die Tugend.

(Uebersetzung, Leipzig 1777) 2. Buch, Th. 1, Nbsch. 3, S. 107.

°) Ebds. Buch. 1, Th. 1, Absch. 2, S. 27 ff.

<) Ebds. B. 1, Th. 3, Absch. 1, S. 48.

°) Ebds. B. 1, Th, 2, Absch. 3, S, 33 ff.



556 Deismu« und Freidenlerei in England.

Tugend ist die Glückseligkeit unmittelbar verbunden, die natürlichen

Neigungen, welche auf Liebe, Wohlwollen und Sympathie mit der

Gattung sich gründen, sind zugleich die Hauptmittel zum Genuß.

Wollte man das Vergnügen berechnen wie andere Dinge, so könnte

man sagen, neun Zehntheile der Lebensfreuden entstehen aus dei

Theilnahme an der Freude Anderer und aus dem Bewußtsein, sich

um Andere verdient gemacht zu haben. Dagegen heißt aber auch

lasterhaft sein zugleich elend und unglücklich sein l).

So sehe» wir also hier die Moral ganz auf sich allein gl-

stellt, die Religion hat damit nichts zu schaffen. Die Begriffe u°n

Recht und Unrecht, sagt Shaftesbury, sind unabhängig vom Begriffe

Gottes '). Man kann sittlich gut und tugendhaft sein, ohne an Galt

zu glauben, ohne eine Religion zu haben. Der Atheismus stiftet an und

für sich für die Sittlichkeit weder Nutzen noch Schaden, weil er nicht

unmittelbar falsche Begriffe von Recht nnd Unrecht verursacht').

Nicht genug. Die Religion ist für die Sittlichkeit nicht blos nicht

nothwendig, sondern sie kann sogar der Sittlichkeit nachtheilig und

schädlich sein. Wenn nämlich die Religion das Motiv der Sittlichkeit

in die Aussicht auf künftige Belohnung und Bestrafung in einem

jenfeitigen Leben setzt, so hat die Tugend des Meusche» gar leine

Stütze und Versicherung mehr, wenn dieser Grund, auf welchen sie

gebaut ist, wankend wird, d. h, wenn der Zweifel über diese an sich

so «»gewissen Aussichten rege wird. Ist dagegen dieser Glaube stall

und der Seele tief eingeprägt, so wird er bewirken, daß die Men

schen die Vortheile und Pflichten dieses gegenwärtigen Lebens, die

Pflichte» gegen ihre Freunde, Nachbarn und gegen ihr Vaterland

verabsäumen. Macht man ja dem Christenthume nicht ganz mit Un

recht den Vorwurf, daß Privatfreuudschaft, Eifer für das Gemein<

wohl und für das Vaterland keine wesentlichen Theilc seines Tugend-

systemes seien. Keine Belohnung also und keine Bestrafung einschär

fen, läßt der Uneigennützigkeit mehr Platz; die Tugend ist alsdann

freie Wahl und die Großmuth wird unverletzt erhalten*).

') Shaftesbury, Philos. Werte, B. 2, Th. 1, Absch. 3, S. 121-218.

') Ebds. B. I, Th. 3, Absch. 2. S. «0.

'> Ebds. S. 55 ff. 62, Absch. 3, S. 84.

<) Ebds. S. 84.
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Nur uutcr einer gewisse» Bedingung und in einer gewissen

Hinsicht ist die Religion für die Sittlichkeit von Vortheil. Wen»

nämlich vermöge der Verderbnis) der menschlichen Natur der wahre

Beweggrund, die Vortrefflichkeit der Tugend, unzureichend ist, um

zur Tugend aufzumuntern, dann soll Lohn und Strafe zu Hilfe ge

zogen, und dann in keiner Hinsicht herabgesetzt oder vernachlässigt

werden. Wenn den Neigungen zum Gemeinwohl böse Leidenschaften

widerstreben, wenn böse Gedanken das Gemüth ciugcuommeu haben,

dun» kllun die Aussicht auf künftige Belohnung und Bestrafung als

Gegengewicht und Heilmittel wirken. Und wird dann vollends unter

der Hoffnung auf Belohnung verstanden die Liebe und Sehnsucht

nach tugendhaften Freuden, nach Ausübung der Tugeud im andern

Leben, so ist solche Hoffnung ein Beweis der Liebe zur Tugend um

ihrer selbstwilleu. Dieses Princip ist dann nicht selbstisch; vielmehr

wird dadurch die Tugend erst ganz vollkommen. In dieser Hinsicht

steht der Atheismus, was seinen Werth für die Sittlichkeit betrifft,

hinter dem Glauben au Gott weit zurück ').

Also als ein Hilfsmittel der Sittlichkeit wird die Religion

noch anerkannt, jedoch nur iu Bezug auf solche Menschen, bei wel

chen das wahre Motiv der Sittlichkeit, die Tugend um ihrer selbst

willeu, nichts verfangt, sei es, daß sie zu gemein oder daß sie zu

schlecht sind, um zu dieser Höhe des Gedankens sich zu erheben.

Wie tief ist dieses Princip heut zu Tage in das öffentliche und

Privatleben eingedruugen ! Die Religion ist gut für den Pöbel, als

ein Hemmschuh für seine gefährlichen Bestrebungen ; für die «Gebil

deten" ist sie nicht nüthig. Sie brauchen keinen Gott. Sie sind sitt

lich ohne Religion und ihre „sittliche Bildung", ihr „sittlicher Ernst"

reicht aus und ist mehr werth, als alle Uebung religiöser Vorschriften.

Das sind die Gedanken, welche man heut zu Tage so oft und in so

verschiedenartigen Wendungen aussprechen hören tan». Gewiß, sie

sind nur eine praktische Anwendung jener „ethischen Autonomie",

welche dem englischen Deismus entstammt und im Laufe der Zeit

in das Leben der Völker eingedrungen ist. Auch in dieser Beziehung

zehrt unsere Zeit nur von den Abfällen der „religiösen Aufklärung"

vergangener Zeiten.

») Shaftesbury, Philof. Werke. S. 85 ff. Vgl. Lechl«r, a. a. O. S. 249.
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So waren also im Fortgänge des englischen Deismus Vernunft

und Wille zugleich von der Herrschaft der positiven Religion eman-

cipirt, „Freidenken" und „ethische Autonomie" war an die Stelle de«

Glaubens und des Gehorsams gegen die Gesetze der Offenbarung

getreten. Das Werk der „Befreiung" war vollendet; nun mußte eine

neue Phase der EntWickelung des Deismus eintreten. Das „freie"

Deuten wendet sich nun direct gegen die positive Religion und greift

sie in ihren Grundlagen an. Es genügt der individuellen Vernunft

nicht mehr, die alleinige Schiedsrichterin in Sachen der positive«

Religion zu sei», sie sucht vielmehr dieselbe gänzlich zu beseitige«, im

in ihrer Autonomie vollkommen unbehelligt zu sein und keinen Neben

buhler mehr neben sich zu haben. Der Kampf wendet sich also gegen

die Grundlagen der positiven Religion, gegen die Beweise der Glaub

würdigkeit der Offenbarung, gegen die Weissagungen und Wunder,

um durch Untergrabung dieser Fundamente das darauf gegründete

Gebäude zum Einsturz zu bringen. Wir stehen bei der merkwürdige»

Debatte über die Weissagungen und Wunder, welche sich im Schooßc

des englischen Deismus entspann.

Die Debatte wurde eingeleitet durch den Freidenker Colli»«,

von dem wir bereits gesprochen haben. Ein englischer Gelehrter,

William Whiston, hatte die Hypothese eines doppelten Sinnes ver

worfen, und den Satz aufgestellt, daß die Weissagungen der Propheten

in ihrem einzigen, nämlich buchstäbliche» Sinne, sich nur auf die

Heils ordnung des Evangeliums beziehen, und von Jesus und seinen

Aposteln mit Recht als Beweis, daß er der Messias sei, angewen

det worden seien. Dagegen nun erhebt sich Collins. Er behauptet,

daß der Hauptbeweis für das Christenthum allerdings der Beweis

aus den Weissagungen sei, daß aber die Weissagungen nie unmittel

bar und nach ihrem buchstäbliche» Sinne auf Christum und die

christliche Heilsordnung gehen, sondern nur typisch und allegorisch

sich darauf bezichen. So ist z, V. ^«8. ?, 14. das eigene Kind de«

Propheten gemeint, und es ist eine sehr große Abgeschmacktheit, z»

glauben, der Prophet habe die Geburt Jesu buchstäblich und unmit

telbar vor Auge». Die Weissagung ist also in jener Zeit buchstäb

lich erfüllt worden durch die Geburt eines Sohnes des Propheten

und sie wurde allegorisch oder typisch erfüllt durch die Geburt Jesu,

in so fern die Geburt des Prophetensohnes sich typisch verhielt zu der

Geburt Jesu. So verhält es sich mit allen übrigen Weissagungen,
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welche im neuen Testamente citirt werden. Im buchstäblichen Sinne

beziehen sie sich immer auf andere Gegenstände, als auf die, welche sie

beweisen sollen; nur insofern« sich die elfteren typisch zu den letzteren

verhalten, können und müssen sie auch auf die letzteren bezogen werden.

Es legt sich hier ganz gewiß die Frage nahe, ob denn unter

dieser Voraussetzung der Weissaguugsbeweis noch bündig sei, ob

man aus den Weissagungen überhaupt noch einen giltigcn und strin-

genten Beweis für die Wahrheit des Christenthums herleiten könne,

wenn sie blos typisch oder allegorisch zu erklären sind? Colli»« be-

üütwortet diese Frage nicht; aber Jedermann ficht, daß der Weis-

sagimgsbewcis, wie er im neuen Testamente selbst für die Wahrheit

des Christenthums gefühlt wird, unter der gedachten Voraussetzung

sehr precär wird, und auf sehr schwachen Füßeu steht. Wie will

kürlich sind denn auch allegorische Deutungen! Mit dem gleichen

Rechte, mit welchem der Eine diese allegorische Deutung aufstellt,

Kim der Andere eine ganz andere allegorische Deutung ein und des'

selben Gegenstandes beibringen. Und doch soll nach Collins der Weis-

siigungsbeweis die einzig giltige Beweisführung für den Offeubaruugs-

charaktcr des Christenthums sein. Wie läßt sich auf solcher Grundlage

»och eine Apologie des Christenthums aufbauen, wie sie nothwcudig

ist, damit sie den berechtigten Forderungen der Vernunft genüge!

Man blieb jedoch bei den Weissagungen allein nicht stehen.

Dasselbe Princip der Allegorie wurde auch auf die Wunder an

gewendet, und damit auch dieses zweite Beweismittel für die Glaub

würdigkeit der Offenbarung untergraben. Auf dieser Fährte treffe«

wir den Engländer Thomas Wo ölst on (f 1731).

In seiner Schrift: „Der Schiedsrichter zwischen einem Un

gläubigen und einem Apostaten" '), stellt Woolston den Satz ans,

°»ß alle Wunder, welche im neuen Testamente erzählt werden, wenn

man sie als wirkliche Begebenheiten auffaßt, keinen Sinn haben und

als ganz ungereimt und unmöglich sich darstellen, daß sie aber als Sinn

bilder des Glaubens, als prophetische und parabolische Erzählungen

dessen gefaßt werden können, was einst auf gcheimuißvolle Weise

von Christus in der Kirche gcthan werden würde. Diese Auffassung

der neutestamentlichen Wunder hat Woolston später im Einzelnen

weiter durchgeführt, in einer Reihe von Abhandlungen, welche von

') 1d« ^loätzratur det«««u »u luüäel »nä 2n H,pu»ti>te,
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172? bis 1730 unter dem Titel: „Von den Wundern unseres Hei

landes in Rücksicht auf den gegenwärtigen Streit zwischen Ungläu

bigen und Abtrünnigen" ') erschienen und großes Aufsehen machten.

Fünfzehn Wundcrcrzählungen aus den Evangelien geht er ausführ

licher durch und sucht sein Princip darauf anzuwenden. Wir wollen

einige Proben seines Verfahrens hier mittheilcn.

Es sind die drei Todtenerweckungcn des Heilands, welche

Woolston besonders beschäftigen. Diese Todtenerweckungcn, sagt er,

sollen zu dem Zwecke geschehen sein, um die göttliche Sendung

Christi zu beweise». Aber in diesem Falle mußte Christus mit Ein

sicht uud weisem Urthcil die Personen auswählen, denen er diese

Gnade erweisen wollte unter der großen Zahl derer, welche zu sei

ner Zeit starben. Wo war aber hier eine solche Einsicht und Weis

heit? Gerade die drei Erweckte» haben eine solche Auszeichnung

am wenigsten verdient. Die Tochter des Iairus war ein unbedeu

tendes Mädchen von zwölf Jahren; das Leben des Jünglings ««>>

Naim war nachher für die Welt so wenig bedeutend, als vorher-

Lazarus freilich war ein Freund Jesu. Aber hätte doch Jesus stolt

dessen lieber einen nützlichen Beamten, dessen Leben ein Wirken im

Segen war, einen thätigeu Handelsmann, dessen Tod ein Verlust

für das Gemeinwesen war, oder den Vater einer zahlreichen Fa

milie, deren Erhaltung von ihm abhing, oder Johannes den Täufer

anferweckt! — Ucberdies war auch leine der drei anferweckten Per

sonen lange Zeit genug todt, um ihre Wiedererweckung als Wunder

gelten lassen zn tonnen. Die Tochter des Iairus war eben erst ver

schieden, als Jesus sie aufcrweckte; ja er selbst erklärte, sie schlafe

nur; und es ist möglich, daß sie durch das leidenschaftliche Schreien

der umherstehcnden Frauen in eine todteniihnliche Ohnmacht fiel.

Beim Jüngling von Naim war schon etwas mehr Anschein des To

des, er war wirtlich Leichnam; aber konnte nicht Betrug und Täu

schung in der Sache sein? Es gibt ja Geschichten von lebendig Begrabe

nen; einen solchen todtenähnlichen Zustand konnte Jesus vermuthen, oder

es tonute auch zwischen Jesus, dem Jüngling und dessen Mutter ein

Einverständniß statthaben, um den Ruf Jesu als Wundertäter zu

heben. Wollte Jesus den Sohn der Witwe auferwccken, so hätte ei

l) H, äiöeonl»« ou tli« Hlir»el«3 ut our 8»vloul, in vie« ok tdo p««e»>
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ihn vorher zwei, drei Wochen lang begraben sein lassen sollen; sonst

liegt der Verdacht des Betruges nahe. Lazarus freilich war schon

vier Tage begraben; ob aber gerade er, als Freund Jesu, nicht ein

Einverständniß mit ihm hatte, um eben Jesu Ruf als Wunderthäter

zu erhöhen, dies ist für Ungläubige, die das Christentum als Be

trug ansehen, gar keine Frage; denn daß er bereits rieche, sagt nur

seine Schwester. Die vier Tage aber, die er bereits sollte begrabe»

sein, konnten nach der Rechnung, die uns auch bei Jesu Tod be

gegnet, auch nur zwei Tage und drei Nächte sein. — Und warum

hat denn keine von den auferweckten Personen Kunde gebracht von

dem Zustande, iu welchem ihre Seele während ihrer Trennung vom

Körper sich befunden hat? Das müßte ja die erste Frage gewesen

sein, welche ihre Zeitgenossen an sie hätten richten müssen. Warum

habeu sich die Juden nicht bekehrt, da doch so erstaunliche Wunder

die Bekehrung förmlich hätten erzwingen müssen ? — Warum habeu

sich Jesus, seine Jünger und Lazarus nachher versteckt? War dies

nicht ein deutlicher Beweis, daß sie sich des Betruges schuldig

hielten, dessen man sie anklagte? Wer die Sache Gottes für sich hat,

wird immer auch den Muth besitzen, für die Wahrheit einzustehen. -

Auf keine Weise also können diese Todtenerweckungeu als wirklich

geschehene Ereignisse anerkannt werden. Es bleibt somit nichts

anderes übrig, als sie mystisch zu erklären, d. h. sie als Sinn

bilder von Ereignissen zu betrachten, welche in der Zeit der

geistigen Ankunft Christi kommen werden. Und in dieser Beziehung

würde die Auferwcckung des Lazarus ein Sinnbild der allgemeinen

geistigen Auferstehung des Menschengeschlechtes in der Vollendung

der Zeilen sein; des Iairus Tochter ist die jüdische Kirche, die er

weckt und belebt werden wird; der Jüngling von Naim bedeutet

den tieferen Schriftsinn, der jetzt todt ist, und die Träger seines

Sarges bezeichnen die Diener des Buchstabens. —

In ähnlicher Weise behandelt Woolston die Auferstehung Christi.

Dieselbe ist nach ihm der großartigste Betrug, welcher je gespielt

worden ist. Die jüdische» Priester hatten das Siegel an den Stein

legen lassen. Es war dieses gleichsam ein stillschweigender Vertrag

mit den Aposteln, durch welchen die Macht, Wahrhaftigkeit und

messiauische Würde Jesu geprüft werden sollte. Die Bedingung

dieses Vertrages war aber keine andere, als daß, wenn Jesus unter

den Augen der Hohenpriester, nachdem sie das Grab geöffnet haben

Oesl. Vieitelj, f. lothol, Theol. VI. 36
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würden, wirklich zu der vorherbestimmten Zeit auferstehen würde,

ihm dann die Anerkennung als Messias sollte gewährt werden; d»ß

er dagegen, im andern Falle, wenn sein Leib in der Verwesung

bleiben würde, offenbar als ein Betrüger erscheine. Statt nun diesen

Vertrag zu halten, statt am dritten Tage zugleich mit den Hohc»-

priester» den Stein zu entsiegeln, nahmen die Apostel den Leichnam

hinweg, und fagtcn dann, Jesus sei auferstanden. Konnte» sie da«

thun, ohne das Bewußtsein, daß, weun sie die Hohenpriester im

Stein entsiegeln ließen, sie und ihr Meister Lügen gestraft werden

würden? Ist also hier von den Aposteln nicht ein offener Betrug

gespielt worden? Ganz gewiß würde man solches annehmen müsse»,

wenn man die Erzählung von der Auferstehung Christi im buchstn»-

lichc» Sinne nehmen wollte. Es bleibt also auch hier nichts anderes

übrig, als die ganze Erzählung im mystischen Sinne aufzufassen,

worimch sie nichts andere« ist, als ein Typus uud Vorbild de«

geistigen und mystischen Todes Christi und seiner Auferstehung aus

dem Grabe des Buchstabens, des Gesetzes und der Propheten, worin

er drei mystische Tage und Nächte lang begraben lag ^).

Das war also die Art und Weise, wie Woolstou mit de»

Wundern Christi verfuhr. Mit der Läuguung der thatsächliche»

Wahrheit der Wunder und der Auferstehung Christi waren nun »llc

Beweisgründe für die Ucbcrncitürlichkeit des Christenthums hinweg

geräumt. Von einer eigentlich übernatürlichen Offenbarung komilc

nun nicht mehr die Rede sein. Woolston gesteht dieses offen zu.

Die Lehre Jesu uud seiner Jünger, sagt er, war nichts anderes, als

das Gesetz und die Religion der Natur, und hätten nicht Christen im

Verlaufe der Zeiten diese ursprüngliche Religion Iesn verfälscht, ihre

systematische Theologie auf ihr aufgebaut und seltsame Erfindungen

von Menschen in Christi Verehrung gemischt, hätten sie nicht ein

ander selbst wieder unterjocht durch eine unerträgliche uud tyrannische

Pricstcrschaft der Kirche, so würde sich die Welt einer großen Glück

seligkeit zu erfreue» gehabt Habens.

') Noack, Die Freidenker in der Religion oder die Repräsentant» der re!i

giösen Aufklärung in England, Frankreich und Deulfchland. Erster Theil: Tic

englischen Dcisten, S, 256 ff.

2> Ebenbaf. S. 267.
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Doch diesen Satz systematisch durchzuführen war einem andern

Manne vorbehalten. Wir haben bisher gesehen, wie alle mehr ne

gativen Momente des Deismus successiv sich auseinander gelegt

haben und zur besonderen Entwicklung gediehe» sind, wie jedes der

selben durch eine hervorragendere Persönlichkeit vertreten und von

derselben gegen den Widerstand der Gegner zur Geltung gebracht

worden war. Die „Befreiung" des Denkens und Wollcns von der

Herrschaft der positiven Offenbarung ward zuerst bewerkstelligt, dann

wurden die Gruudvcsten dieser positiven Offenbarung selbst unter

graben, und so die übernatürliche Offenbarung gänzlich beseitigt.

Nun war es an der Zeit, dasjenige positiv und systematisch zu be

stimmen und festzustellen, was nach diesem Processe als allein giltiges

Element des Geisteslebens noch übrig blieb: die „natürliche" oder

„Vernunftreligion". Dieser Aufgabe unterzog sich zunächst Matthäus

Tindal (1656—1733), den wir daher als den Mittelpunkt und als

den Patriarchen des englischen Deismus betrachten tonnen. Die

Schrift, in welcher er seine Hieher bezüglichen Gedanken entwickelte,

führt den Titel: „Das Christeuthum so alt als die Schöpfung, oder

das Evangelium eine neue Offenbarung des Gesetzes der Natur ^)

(erschienen 1730). Ihr Zweck ist, zu zeigen, daß die natürliche Re

ligion, welche alle Menschen verbindet, von Anfang her ganz voll

kommen gewesen, so daß durch keine nachfolgende Offenbarung etwas

zu derselben hinzugethan werden konnte, und daß dieses ursprüngliche

Gesetz der Natur, welches Alles in sich schließt, was der Mensch

von Anbeginn an hat wissen, glauben, bekennen und ausüben sollen,

allcu Menschen jederzeit so vollkommen klar gewesen sei und noch

fortwährend so klar sei, daß es durch keine äußere Offenbarung

klarer werden konnte, als es schon sei. — Was ist nun aber diese

natürliche Religion?

Die natürliche Religion, lehrt Tindal, besteht ihrem Gehalte

nach in Erfüllung der Pflichten gegen Gott und Menschen, indem

die Ehre Gottes und das Wohl der Menschen die zwei großen und

allgemeinen Gebote sind; alles, was nicht auf die Ehre Gottes und

das Wohl der Menschen sich bezieht, das ist nicht Religion, sondern

36»
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Aberglaube. Religion und Moralität sind also dem Inhalte nach

Eins und dasselbe.

Dieses vorausgesetzt, muß vor Allem der Begriff der Sittlich

keit näher bestimmt werden. Allgemein genommen besteht die M°-

llllüät in der Erfüllung der zu unserm Glücke führenden Pflichten,

Die Gesetze, welche Gott seinen Geschöpfen gibt, können, da er

schlechthin vollkommen und unendlich glückselig in sich selbst ist, nicht

sein Wohl, sondern, da Gott allgütig ist, nur ihr eigenes Wohl und

ihr gegenseitiges Glück bezwecken, wie denn auch das Verlange» noch

Glückseligkeit das Princip ist, von welchem alle menschlichen Hand

lungcn ausgehen. Wer deshalb sciue natürlichen Begierden so regelt,

wie sie am meisten zu der Uebung seiner Vernunft, der Gesundheit

seines Leibes und dem Vergnügen seiner Sinne, alles zusammen

genommen, beitragen (hierin nämlich besteht seine Glückseligkeit), der

ist sittlich gut, und kann sicher sein, daß er sciue» Schöpfer nie be

leidigt. Das Gesetz aber, nach welchem wir in dieser Richtung

unsere Handlungen zn regeln haben, ist nichts anderes, als die

lieason uk tiiings, d. h. das unveränderliche Verhältnis) der Dinge

zu einander, uud die Erkenntiiißquellc, durch welche uns diese „od-

jective Vernunft" zur Erkcnntuiß vermittelt wird, ist die (subjectioej

Vernunft. Wir müssen also mit unserer Vernunft die Dinge und

das Verhältniß, in welchem sie zu ciuauder stehen, untersuchen und

erforschen, und darnach dann über die Angemessenheit oder Unan-

gcmessenheit der Handlungen urthcilcn.

Darin also besteht die Sittlichkeit. Aber es besteht darin, wie

schon gesagt, auch die Religion. Nur ei» beziehungsweise!'

Unterschied findet zwischen beiden statt. Sittlichkeit ist nämlich dos

Handeln gemäß der Vernunft der Dinge, so fern diese au und fm

sich selbst betrachtet wird; Religion dagegen das Handeln gemäß

derselben Vernunft der Dinge, so fern diese als Wille Gottes be

trachtet wird, oder : Religion ist Ausübung der Sittlichkeit in Ge

horsam gegen Gottes Willen. Mehr als dieser beziehungsweise

Unterschied darf zwischen beiden nicht angenommen werden.

Diese natürliche Religion nun ist, wie aus der Natur der

Sache selbst erfolgt, ganz und gar unveränderlich uud absolut voll'

kommen ; denn sie beruht ja auf der Vernunft der Dinge, d. i. aus

den unveränderlichen Verhältnissen der Dinge zu ciuauder, und kann
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daher ebe» so wenig, wie diese, einer Veränderung unterliegen.

Nichts kann ihr hinzugefügt, nichts von ihr hinweggenommen

werden. Gott ist unveränderlich, die menschliche Natur bleibt die

selbe; das Verhältniß vou Mensch zu Mensch bleibt das gleiche;

somit müssen auch die Pflichten, die aus diesen Verhältnissen sich

ergeben, vom Anfang bis zum Ende der Welt dieselben und immer

gleich deutlich sein.

Ist es nun aber ausgemacht, daß die natürliche Religion die

wahre, allgemeine und ewige Religion ist, so ist eben damit gesagt,

daß jede gegebene Religion nur dann wirtlich Religion ist, wenn

sie, und nur soweit Religion ist, als sie mit der natürlichen Re

ligion identisch ist. Sie darf nicht weniger enthalten, als diese;

sonst ist sie lückenhaft; sie darf nicht mehr enthalten, als diese, sonst

ist sie tyrannisch, indem sie uuuöthige Dinge auferlegt. Es ist

falsch, wenn man annimmt, durch eine positive Offenbarung könne

ttwns der natürlichen Religion hinzugefügt, könne dieselbe vervoll

kommnet werden. Positive und natürliche Religion sind dem Ge

halte nach identisch; sie könne» in keiner andern Hinsicht unterschieden

sein, als in Hinsicht auf die Art ihrer Mittheilung. Soweit sie

wahr ist, fällt jede positive Religion mit der natürlichen Religion

zusammen.

Daraus folgt, daß auch die christliche Religion ihrem Inhalte

»ach ganz mit der natürlichen Religion identisch sein müsse, und daß

sie nur in so fern und i» so weit auf Wahrheit Anspruch machen

könne, als sie mit der natürlichen Religion zusammenfällt. In diesem

Zinne ist das Christenthum, wie die natürliche Religion, so alt als

die Schöpfung. Das wahre Christeuthum ist somit nicht eine Re

ligio« von gestern her, sondern es ist das, was Gott von Anfang

an geboten hat und uoch gebietet, den Christen sowohl als Andern.

Nur der Name Christenthum ist neuern Datums; er datirt vou

der Erscheinung Christi. Diese Erscheinung Christi hatte also nur

den Zweck, die natürliche Religion, welche vor ihm mit vielfachem

Aberglauben vermischt worden war, in ihrer ursprünglichen Reinheit

durch seine Lehre und Predigt wieder herzustellen. Daher ist das

Christenthum, als geschichtliche Thatsache aufgefaßt, nichts anderes,

»ls die Wiederherstellung oder Wiederbekanntmachung (reztauration,

lepublioatinn) der natürlichen Religion. Alles, was man ihm sonst

noch beilegt, ist Aberglauben. —
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Unter solchen Voraussetzungen werden wir es erklärlich finden,

wenn Tindal, wie alle übrigen Deistcn, der individuellen Vernunft

die entscheidende Stimme in der Prüfung der Wahrheit oder Falsch-

bcit christlicher Glaubenssätze zuthcilt. Die heilige Schrift, sagt ei,

kann keine unbedingte Auctorität für sich in Anspruch nehmen, sondern

muß sich vielmehr in Bezug auf ihren Inhalt die Kritik der Ver

nunft gefallen lassen. Die Masse von Irrthümern, welche in ihr sich

vorfinde», muß vorher durch die Kritik der Vernunft beseitigt werden,

was dann noch übrig bleibt, ist allein das Wahre. Die Schrift ist

daher der Vernunft gegenüber nur eine abgeleitete Norm, so weil

als man sie nämlich der Natur der Dinge oder den an und für sich

klaren Begriffe», welche die Grundlage alles Wissens und aller Ge

wißheit sind, entsprechend findet ').

Auf derselben Fährte, wie Tindlll, treffen wir den Handwerker

Thomas Chubb (1679—1747), welcher dasjenige, was Tindal

in einer mehr wissenschaftlichen Form gelehrt hatte, in populärer

Weise vortrug, aber, was deu naturalistischen Standpunkt betrifft,

weit über Tindal hinausging. Seine Hauptschrift führt den Titel:

„Das wahre Evangelium Christi, u. f. w." "). Dazu kommen dann

die „nachgelassenen Werke" ^). — Wenden wir uns zuerst zu der erst

genannten Schrift.

Der Zweck, zu welchem Christus in die Welt gekommen, ist

nach Chubb keiu anderer, als die Menschen zu retten, d. h. den

Menschen die Vorbereitung und Versicherung der Gnade Gottes und

ihrer Glückseligkeit in einer anderen Welt zu geben. Die Mittel,

welche er zu diesem Zwecke anwendete, waren gewisse Lehrsätze,

welche er den Menschen im Interesse des sittlichen Lebens einschärfte:

Diese Lehrsätze lassen sich in folgenden drei Hauptsätzen zusammen

fassen: Für's Erste fordert Jesus, daß wir unser« Geist und unser

Leben einrichten nach der ewigen und uuveräüderlichen Regel des

Handelns, welche auf die Vernunft der Dinge gegründet ist, Für's

Zweite, wenn man in Verletzung dieses Gesetzes gelebt und Gottes

Mißfalle» sich zugezogen hat, so fordert u»d empfiehlt Jesus als

ciuzigcs und sicheres Mittel der göttlichen Gnade und Vergebung

»> Vgl. Lechler, a. a, O. S. 327 ff.
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Vuße und Umkehr. Für's Dritte, damit diese Wahrheiten glüßcrn

Eindruck mache», versichert er, daß Gott einen Tag der Vergeltung

und des Gerichtes festgesetzt habe. Diese drei Lehrsätze nun bilden

den ganzen wesentlichen Inhalt des Christcnthums, des Eoangelinms.

Alles, was sonst noch in dem Evangelium erzählt wird, olle histo

rischen Thatsachen, alle Lehren von der Gottheit Christi, von der

Tiinität u. s. w. gehören nicht zum Evangelium, sie siud nur Privat-

Meinungen oder Privattäuschungen der Apostel. Sind ja die That

sachen, welche die Apostel referiren, größtentheils von der Art, daß

sie weit mehr wie jüdische Fabel», oder poetische Fictionen, oder pa-

pistische Legenden aussehen, als wie wirtliche Thatsachen. Und was

die Trinitätslehre, die Gottheit Christi betrifft, so ist diese Lehre

mir eine Corruption des Christenthums in dem großen Artikel von

der Einheit Gottes.

Hieraus ist ersichtlich, daß der Inhalt des Christenthums

eigentlich nur besteht in dem natürlichen Gesetze, welchem die Men

schen zu gehorche» schon vorher verpflichtet waren, welches aber

Christus auf's neue einschärfte. Christus, sagt Chnbb, hat keinen

neuen Weg zum ewigen Leben gezeigt, sondern nur den guten alten

empfohlen, nämlich die Liebe Gottes und des Nächsten, und ebenso,

wenn man auf dem bösen Wege sei, als Weg zur göttliche» Ver

gebung wieder den guten alten Weg der Buße und Umkehr. Aber

eben deshalb muß auch das Christenthum, subjectiv betrachtet, d. h.

die christliche Religiosität, einzig und allein in dem Gehorsame gegen

das natürliche Gesetz bestehen. Daher lehrt Chubb, an die Gesetze

Christi glauben und sich denselben unterwerfen: — das allein mache

den Christen. Die Unterwerfung der Menschen unter Christus, d. h.

unter das Gesetz der Vernunft, welches Christus befolgt wisse» will,

begründe das Verhältniß zwischen den Menschen und Christus, mache

ihn zum Haupt, sie zum Leib >). — Wir sehen, es sind dieselben

Gedanken, wie wir sie bei Tindal getroffen haben.

Aus dieser ganzen Auffassung des Christcnthums ist ersichtlich,

daß Chubb dasselbe nicht mehr aus einer eigentlichen übernatürliche»

Offenbarung Gottes entspringen läßt. Allerdings, sagt er, ist die

Möglichkeit nicht in Abrede zu stellen, daß, wen» die Menschen in

Irrthum und sittliche Verdorbenheit Hineingeratheu sind, Gott sich

') Lechlei, a. ». O. S. 346 fs.
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gleichsam ins Mittel lege, und den Menschen nützliche Wahrheiten

offenbare, die sie sonst nicht gewußt oder worauf sie sonst nicht Acht

gehabt haben würden, oder ihnen Vorschriften des Lebens gebe,

nach welchen sie wandeln sollen. Allein es wird allemal ein Gegen

stand des Zweifels und der Ungewißheit sein, ob sich Gott jemals

so geoffenbaret habe; denn wir hätten gar keine Regel, woruach wir

mit Gewißheit urtheilen oder eine göttliche Offenbarung von Betrug

und Selbsttäuschung unterscheiden könnten. Dies gilt schon von

jenen, welche die Offenbarung unmittelbar und aus erster Hand bc>

kämen; um so mehr muß es gelten von jenen, welche sie erst mittelbar

und aus zweiter Hand erhalten.

Uebcrhaupt muß man daran festhalten, daß Gott nie unmit

telbar in den Gang des Weltlaufes eingreift. Nachdem Gott einmal

die Welt eingerichtet und geordnet hat, gehen die Dinge ihren Gang

ohne ihn. Gott hat mit dem Gute» oder Bösen, das unter de»

Menschen vorgeht, nichts zu schaffen. Des Menschen natürliche

Fähigkeiten, seine geistigen und körperlichen Gaben, seine Glücks-

umstände, sein Stand in der Welt und andere Vortheile oder Be

quemlichkeiten, wodurch sich ein Mensch vom andern uutcrscheidct,

sind Dinge, die ganz und gar von Nebenursacheu abhängen, und in

welche sich die Vorsehung gar nicht mengt. Die Vorsehung hat mit

den Ungleichheiten in der Austhciluug der menschlichen Schicksale

gar nichts zu thuu und bekümmert sich gar nicht darum, ob ciuige

Menschen in glücklichen, andere in unglücklichen Umständen leben,

Gott mischt sich überhaupt iu keine Sachen, wovon andere Ursache»

angegeben werden können. Auch eine» göttlichen Beistand in der

Ausübung des Gute» gibt es nicht; wir hätten ja auch gar kein

Mittel, diesen göttlichen Einfluß von den Wirkungen unserer eigenen

Seele zu unterscheiden. Darum ist auch das Gebet kein Theil der

natürlichen Religion; Gott erfüllt unsere Bitten nicht, weil alle

Dinge ihren natürlichen Lauf fortgehen, wir möge» beten oder nicht.

Nur in so fern das Gebet gecigeuschaftct ist, gute Gedanken und

Neigungen in uns hervorzurufen, kann man es empfehlen ; aber m»

muß dann auch blos iu dieser Meinung beten, nicht aber in der

Absicht, um dadurch etwas von Gott zu erbitten.

Ob die Seele ein materielles Wesen sei oder nicht, ob sie vom

Körper unterschieden werden müsse, oder nicht, und wenn elfteres,
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ob sie mit dem Körper sterben oder nach der Trennung von dem

selben fortleben werde oder nicht: — das sind Dinge, die sich un

möglich entscheiden lassen, da wir gar nichts haben, worauf wir uns

dabei stützen konnten. Allerdings stellt das Christenthum ein künf

tiges Gericht in Aussicht; aber nur um die sittliche» Vorschriften

für die Menschen um so wirksamer zu machen. Freilich, wenn mau

erwägt, daß der Mensch nach seiucn natürlichen Gaben und Fertig

keiten ein Geschöpf ist, das Rechenschaft geben kann, so hat es einige

Wahrscheinlichkeit, daß er künftig fortdauern werde. Gewiß aber ist

es nicht. Uebrigens bleiben jedenfalls die Dinge der Welt ohne die

Erwartung eines künftigen Gerichtes eben so gut in der Ordnung,

wie bei der Annahme desselben, und die Pflichten und Verbindlich

keiten des Menschen sowie die Beweggründe zur Tugend bleiben

immer dieselben , so daß der Glaube an ein künftiges Gericht der

menschlichen Gesellschaft in keinem Falle viel nützt. Machen wir

uns also mit dem Gedanken vertraut, daß die Menschen wie Pferde

sind, von denen einige gute, andere schlimme Herren bekommen, ohne

daß sie in einem andern Leben einen gerechten Tausch zn erwarten

hätten >).

Wir sehen, der Deismus schreitet immer weiter fort. Er hat

das positive Christenthum beseitigt, und an dessen Stelle eine frustige

Naturreligiou gesetzt. Nun aber wird dieser Naturreligion selbst

wieder schon das Messer an die Kehle gesetzt. Es werden die

wesentlichen Grundlagen jeder, also auch der natürliche» Religion

untergraben oder in Frage gestellt. Ohne die Annahme einer un

mittelbaren Vorsehung Gottes über alle Dinge, und insbesonders

über die Menschen, ohne die Voraussetzung der persönlichen Unsterb

lichkeit der Seele und einer künftigen Vergeltung ist keine Religion,

möge sie nnn positive oder Naturreligiou sein, denkbar. Und gerade

diese unverrückbaren Grundsteine jedes religiösen Verhaltens des

Menschen gegen Gott werde» von Chubb theils geradehin in Abrede

gestellt, theils in Zweifel gezogen. Wie also vorher die Stützen der

positiven Religion waren beseitigt worden, so »uu auch die Stützen

der natürlichen Religion. Der Deismus ist bereits bei jenem Punkte

angelangt, wo er mit der positiven zugleich die natürliche Religio»

der Auflösung preisgibt, um auf deu Boden des nackten Naturalis-

') Noack, a. a, O. S. 300 ff.
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mus sich zu stellen. Damit hat er aber auch zugleich über sich selbst

Gericht gehalten. — Doch die Keime der Negation, welche Chubb

gelegt hat, entwickeln sich »och weiter. Folgen wir dieser Entwick

lung bis zum Ende.

Als integrirendes Glied in der Kette der Deisteu steht neben

Tindnl und Chubb der Arzt Thomas Morgan (f 1743). Er

weicht in seiner Religionsanschauung gar nicht von seinen deistischen

Zeitgenossen ab, hat aber das Eigcnthümliche, daß er die deistische

Debatte auf ein anderes Gebiet versetzte, nämlich auf das Gebiet

der alttestamentlichen Religion. Von der alttestamentlichen Religion

war bisher weniger die Rede gewesen; man hatte blas das Christen«

thnm als übernatürliche Offenbarung bekämpft und ihm die natür

liche Religion snbstituirt. Allerdings war damit indirect auch die

jüdische Religion getroffen; aber direct hatte sich gegen sie der Kampf

noch nicht entsponnen. Dies nun geschah durch Thomas Morgan.

In seinem „Moralphilosophen" ') sucht er zu beweisen, daß das

mosaische Gesetz keine göttliche Institution sei. Er beruft sich hiefür

vor Allem auf das Zeugnis) des Apostels Paulus. Dieser, sagt er,

unterscheidet zwischen dem mosaischen Sittengesetz und dem mosaischen

Ritualgesctz. Elfteres nennt er heilig, gerecht und gut, eine Vor

bereitung auf das Evangelium; aber er nennt es auch schwach, un

vollkommen. Und in der That, es war ja blos ein bürgerliches,

nationales Gesetz; es bezog sich nur auf das äußere Benehmen de«

Menschen in der Gesellschaft; keine Vergeltung wurde für ein künf

tiges Dasein angekündigt. Ein solches Gefetz konnte die Gewissen

nicht, reinigen, die Gesinnung nicht verbessern, die Unsittlichkeitcn

nicht heilen. Was aber das Ritualgesctz betrifft, so wird dasselbe

von Paulus als ein unerträgliches Joch schlechthin verworfen und

verdammt. Es gibt nicht einen einzigen Zweck oder Nutzen des

Ritualgcsctzes, gegen welchen Paulus nicht oppouirt. Wenn also

Moses das Ritualgesctz als bleibende Ordnung gegeben hat, Paulus

dagegen es absolut verwirft, so ist dieses ein unwiderleglicher Be

weis, daß das ganze mosaische Gesetz keine göttliche Institution war.

Daß das mosaische Gesetz vorbildlich sich verhalten solle zum

Christenthum : davon haben weder Moses noch die Propheten etwas

>) 'lne zioi-a! ?IiiIi»<>pK«!'. In «, Dialog»» det>vneu I^iwletlie«, »



Von Pros. v,-. N, Stück!, 571

gewußt; erst die späteren jüdischen Gesetzesgelehrten, die Cabbalisten,

haben eine figürliche Bedeutung des Gesetzes ausgesonnen, und die

Christen haben sich hierin ihnen angeschlossen.

Morgan begnügt sich jedoch nicht damit, die göttliche Institu

tion des Mosaismus in Abrede zu stellen, er führt sogar seinen

Ursprung, mittelbar wenigstens, auf böse Mächte zurück, und tritt

so in die Bahnen des alten Gnosticismus ein. Die ursprüngliche

Religion, lehrt er, bestand in unmittelbarer Verehrung des einen,

wahren Gottes. Die reine Urreligion wurde verdorben durch Engcl-

verehrung. Nachdem nämlich die abgefallenen Engel zur Strafe auf

die Erde, als in ihr Exil, waren verbannt worden, verführten sie

die bisher unschuldig gebliebenen Menschen zum Abfall, beredeten

dieselben, sie (die Engel) seien Götter und könnte» eine aristokratische

Regierung auf der Erde gründen, die weit besser sei, als die Mo

narchie des Himmels. Sie bewogen anfangs die Menschen nur

dazu, sich nicht unmittelbar an Gott, sondern zuerst an sie, als die

Mittler und Fürsprecher bei Gott, zu wenden. Später brachten sie

es dahin, daß man sie für absolut und unabhängig in ihren Di-

stricten ansah, und somit den wahren Gott von der religiösen Ver

ehrung und dem Gehorsam gänzlich ausschloß. So wurden sie in

der Meinung der Menschen zu Göttern. Die Verehrung dieser

Götter geschah durch Opfer, zu deren Ordnung und Leitung sich

«llmählig ein Priesterstand bildete, Das erste organisirte Priester

wesen entstand in Aegypten, wo Joseph eine von der Krone unab

hängige, erbliche Hierarchie gründete, die mit den Dämonen im

Verkehr zu stehen vorgab. Von dieser Zeit an wurde Aegypten die

Mutter des Aberglaubens, die Patronin der neuen Götter in der

ganzen Welt. Die Israeliten wurden wahrend eines über zwei

Jahrhunderte daueruden Aufenthaltes in Aegypten vollkommen ägyp-

üsirt. Da nun Moses und die Propheten das Volk nicht neu

schaffen konnten, so mußten sie es nach seiner eigenen abergläubischen

Weise regieren. Deshalb gab ihnen Moses ein Gesetz, nicht in der

Form eines Naturgesetzes oder einer Naturreligion, sondern in der

Form des unmittelbaren Willens und der Stimme Gottes, so daß

sie nicht nach Gründen zu fragen hatten. Und der Inhalt dieses

Gesetzes schloß sich ganz an die abergläubischen Meinungen der

Israeliten an. War ja doch der Gott, auf dessen Offenbarung Moses

sein Gesetz zurückführte, gar nicht der höchste Gott selbst, sondern
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nur ein untergeordneter, beschränkter Schutzgott. Und was vom

mosaischen Gesetze gilt, das gilt auch von der Geschichte des Volkes

Israel, wie selbe in den Schriften des A. T. erzählt wird. Die

Geschichtschreiber richten sich beständig in allen ihren Schriften nach

der Unwissenheit, dem Aberglauben und den Plumpen Vorstellungen

des Pöbels. Ihre Volksgenossen ließen sich durch nichts leiten, als

durch Wunder, Zeichen, Weissagungen, Offenbarungen und ähnliche

starke Eindrücke übernatürlicher Mächte. Darum führten die Geschichte

schrciber und Propheten die ganz natürlichen Ereignisse, welche im

Schöße des Volkes sich zugetragen hatten, und welche nnr der all

gemeinen Vorsehung unterstanden, auf ein wunderbares Eingreifen

der göttlichen Macht als auf ihre Ursache zurück, und lieferten so eine

Geschichtschreibung, welche den homerischen Dichtungen ähnlicher

sieht, als einer wirklichen Geschichte. In diesem Geiste geht Morgan

die ganze israelitische Geschichte hindurch, und sucht alle sog. wun

derbaren Ereignisse in derselben als absurd darzustellen ').

So stellt sich uns denn in der That, wie wir sehen, in Mor

gans Lehre nur ein besonderes Moment der deistischen Theorie vor

Augen, welches bereits in der bisherigen Entwicklung des Deismus

implicirt war, aber erst von Morgan ex proiessa hervorgehoben

und weiter ausgeführt worden ist. Anders verhält es sich mit einem

weitern Coryphäen des Deismus, auf welchen wir nun überzugehen

haben. Es ist dieses Viscount Bolin gbrote (1672—l751>

„Was nämlich Chubb für die niedere, gewerbtreibeude Classe, das

war Bolingbrokc für die höhere, vornehmere Classe; er wurde der

Vertreter der deistischen Grundsätze im Gewände der feinen Welt

bildung durch das Mittel geistreicher und leichterer Reflexion, in

deren Gewand er die Resultate der bisherigen deistischen Errungen

schaften kleidete." Einen eigentlichen Fortschritt in der deistischen

Lehre bezeichnet er also nicht; er ist blos der geistreiche Erklärer

und Vermittler der deistischen Lehrsätze für die feinere Welt.

Als Triebfeder alles menschlichen Handelns betrachtet Bolinü-

broke die Selbstliebe. Diese Selbstliebe hat zum Endzwecke die

Glückseligkeit, auf welche alles Streben der Menschen hingerichtet

ist. Die Selbstliebe führt von selbst zur Geselligkeit, sie erweckt in

') Lechler, a. a. O. S. 373 ff.
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uns die Neigung zum gesellschaftlichen Leben, weil wir nur in der

Gesellschaft uiit andern die Selbstliebe befriedigen und so zur Glück

seligkeit gelangen können. Das Gesetz aber, welches unsere Selbst

liebe regelt und in der rechten Bahn hält, ist das Gesetz der Natur,

welches wir durch unsere Vernunft erkennen. Die Gesetztafeln der

Natur sind in den Werten Gottes aufgehangen und stehen vor den

Augen aller Menschen; sie sind so sichtbar, daß Jedermann, wer

nur die deutlichsten Züge zu lese» vermag, sich nicht irren kann.

Man braucht hiezu durchaus keine übernatürliche Offenbarung.

Wenn mau auch die Möglichkeit einer solchen zugeben kann, so ist

es doch nicht wahrscheinlich, daß Gott seinen Willen den Menschen

auf eine andere Weise geoffenbart habe, als durch Natur und Ver

nunft. Und obgleich das höchste Wesen das System der Natur

geschaffen und folglich alle in denselben sich findenden Verhältnisse

angeordnet hat, so ist es doch nicht sowohl der göttliche Wille, son

dern allein die Einrichtung dieses Systems, welche dem Menschen

die natürlichen sittliche» Gesetze von Anfang au auferlegt hat, es

mag dasselbe von welcher Macht es auch fei, geschaffen sein. Die

Sittlichkeit der Handlungen besteht nicht darin, daß sie durch den

Willen, ja selbst durch den Willen Gottes vorgeschrieben sind, son

dern darin, daß sie Mittel sind, um eine unserer Natur gemäße

Glückseligkeit zu erlangen. Und es ist falsch, zu glauben, es könnte

kein Gesetz der Natur sciu, wenigstens für kein solches gehalten

werden, das eine strenge Verpflichtung mit sich führte, wenn es keinen

Gott gäbe; mag immerhin auch derjenige, welcher an einen Gott

glaubt, durch die Verpflichtung desselben stärker bewegt und ange

trieben werden, als ein Atheist.

Dennoch aber verpflichtet uus das natürliche Gesetz, ein in

allen seinen Werke» sich offenbarendes höchstes Wesen anzuerkennen

und zu verehren, ihm zu dienen und seinem Willen uns zu unter-

weifen. Und insofern ist das natürliche Gesetz der Sittlichkeit zugleich

auch der Grund der natürlichen Religion. Diese natürliche Religion ist

die allein giltige, die Religionen des Hcidcnthums sind nur aus

einer Verfälschung der natürlichen Religion entstanden. Das Gleiche

gilt von der jüdischen Religion. Eine geoffcnbartc Religion anzu

nehmen, wäre thöricht. Die berühmten Gesetzgeber und Weltweiseu

des AlterthumS, welche Religionen einführten und Staaten gründeten,

suchte» nur ihre» Lehre» und Gesetze» ei»e größere Auctorität
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dadurch zu «erschaffen, daß sie sich auf eine Offenbarung beriefe» und

su die Lehren der Vernunft und Philosophie auf ein höheres Princip

gründeten. Auch das Christenthum macht davon keine Ausnahme.

Es ist in Wahrheit nur das System der natürlichen Religion. Alles

was überdem noch als zum Inhalte der christlichen Religion gc

hörend angesehen wird, ist pure menschliche Erfindung und steht mit

der Vernunft im Widerspruch. Dies gilt besonders von der Cr-

lösungslehre, insofern sie auf den Begriff der Mittlerschaft Christi

und seiuer stellvertretenden Genugthuung sich gründet. Niemand ist

im Stande, diese Lehre mit der göttlichen Güte und Gerechtigkeit in

Einklang zu bringen.

So erhebt uns also auch das Christenthum in keiner Weise

über die Natur. Ueberhaupt darf man nicht annehmen, daß Gott

je unmittelbar und auf eine übernatürliche Weise in den Gang der

Natur eingreife. Die Welt wird durch die Gesetze regiert, welche

der Schöpfer machte, als er den natürlichen und sittlichen Zusam

menhang aller Dinge bei der Schöpfung anordnete. Diese Gesetze

müssen ihre Giltigkeit behalten, so lange dieser Zusammenhang fort

dauert. Sie sind unveränderlich. Jede Veränderung in denselben

würde eine Veränderung in jenem Zusammenhange selbst sein. Nach

dem die erste bewegende Ursache den Lauf der Natur in Bewegung

gesetzt, geht derselbe nach der Lenkung einer allgemeinen Vorse

hung in einer unendlichen Verschiedenheit zufälliger Begebenheiten

ununterbrochen seinen Gang fort. Die göttliche Vorsehung mag sich

zwar auf ganze Völker und Geschlechter der Menschen erstrecken,

aber auf jeden Einzelnen insbesonders richtet sie nicht ihre Aufmerk

samkeit! Zwar sieht Gott die zufälligsten Begebenheiten, die sich im

Laufe feiner allgemeinen Vorsehung zutragen, voraus; seine Vor

sehung wollte aber nicht in jedem einzelnen Falle eingreifen, und

das wirkliche Dasein jedes einzelnen Menschen hängt gleichfalls

nicht von derselben ab. Die göttliche Vorsehung hat nur für die

Mittel gesorgt, einzelne Menschen zu bestrafen, indem sie die Men

schen dahin lenkte, Gesellschaften zu errichten und Gesetze zu geben,

in deren Vollziehung die bürgerlichen Obrigkeiten die Stellvertreter

der Vorsehung sind. Die Annahme, daß die Vorsehung für die

einzelnen Menschen in einem jenseitigen Leben Belohnungen oder

Bestrafungen vorbereitet habe, läßt sich aus der Vernunft nicht be>

weisen; sie wurde von den alten Gotteslehrern und Weltweise» »ur
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ersonnen, um die Verpflichtung des Gesetzes der Natur zu ver

stärken, und insofern kann sie nach den Regeln einer guten Politik

nls eine höchst nützliche Lehre immerhin beibehalten werden. Be

weisen aber läßt sie sich, wie gesagt, nicht. Denn sie setzt die Un

sterblichkeit und Geistigkcit der Seele voraus, und für diese haben

wir gar keinen Vernunftgrund. Iminaterielle Geister, nls besondere

Substanzen betrachtet, sind Geschöpfe der Metaphysik und Theologie.

So lange wir leben, behalten wir das Vermögen zu denken, sowie

das Vermögen, uns zu bewegen; sterben wir, so sterben all' diese

Kräfte mit uns; und man könnte mit dem gleiche» Grunde sagen,

daß wir ewig gehen, als daß wir ewig denken werden >).

Es sind dies die nämlichen Resultate, wie sie uns schon bei

Chubb begegnet sind. Die besondere Vorsehung Gottes wird ge-

läuguet und in Folge hievon auch die Unsterblichkeit der Seele,

sowie die jenseitige Vergeltung in Zweifel gestellt. Es ist aber leicht

einzusehen, daß, wenn einmal diese Grunosäulc» aller Religion ge

fallen sind, auch die Naturrcligion, welche mau dem Christcnthume

substituirt hatte, keinen Halt mehr hat, und sozusagen in der Luft

schwebt. Denn wozu noch einen Gott anerkennen und verehren,

wen» er sich um uns nicht kümmert! Wozu «och eine innere sitt

liche Selbstbeherrschung und Selbstoervollkommnung, wenn wir doch

mit dem Thiere auf gleicher Linie stehen, wenigstens die Unsterblich

keit der Seele ein sehr zweifelhaftes Problem ist! Ganz gewiß

tonnte der Deismus auf dieser Stufe der Entwicklung, auf welcher

wir ihn gegenwärtig vor uns haben, nicht stehen bleiben. Die Macht

der Conscquenz mußte ihn zum Aeußersten treiben. Er mußte zu

letzt auch die natürliche Religion selbst, nachdem ihr alle Stütze»

entzogen waren, preisgeben, und entweder offen den Materialismus

proklamiren, oder wenigstens auf den verzweifelten Standpunkt des

Zweifels sich zurückziehe» u»d in das Gewebe desselben sich ein

spinnen. Zur erster« Alternative nun ist der englische Deismus

nicht herabgesunken; dem widerstrebte denn doch der Ernst und die

natürliche Gediegenheit des englischen Gefühls und der englische»

Denkweise. Es blieb die Verwirklichung dieser Alternative einem

andern Volke vorbehalten. Dafür aber war es die andere Alterna

tive, auf welche sich die euglische Freidenkerei zurückzog, — der

>) No«ck, a. », O, S. 336 ff.
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Skeptizismus. Aber gerade damit löste sich der englische Deismus

selbst auf, indem der Lehrgehalt, welchen er bisher noch festzuhalten

gesucht hatte, der ätzenden Auflösung des Zweifels erlag.

Es ist David Humc (1711—1776), welcher das System

des Zweifels proklamirtc. — Die christliche Religion, sagt er, ist auf

Wunder gegründet. Allein die nähere Erforschung dieses Wunder

beweises läßt im menschlichen Geiste nur den Stachel des Zweifels

zurück. Das Wunder ist nämlich eine Verletzung des Naturgesetzes,

und da eine feste und unveränderliche Erfahrung diese Gesetze

bestätigt hat, so ist der Beweis gegen ein Wuuder, eben vermöge

des Wesens der Thatsache, so vollständig, als irgend ein Erfahrungs-

bcweis möglicherweise gedacht werden kann. Um also das Wunder

vollkommen gewiß zu machen, müßte das Zcugniß von demselben

eine folche Gewißheit haben, daß sie diejenige überstiege, welche die

Naturordnung durch die fortwährende Erfahrung für uns hat, »der

ihr wenigstens gleich käme. Es wäre nothwcndig, daß die Falsch

heit des Zeugnisses ein größeres Wunder wäre, als dasjenige, »ras

zu beglaubigen ist. Nun ist aber niemals eine solche Gewißheit bei

irgend einem Wunder herzustellen; denn keines ist bezeugt durch eine

gehörige Anzahl von Menschen von so unstreitiger Intelligenz, Er-

ziehuug und Bilduug, um uns gegen jede Möglichkeit einer ihnen

widerfahrenen Täuschung zu sichern, und von so unzweifelhafter

Ehrlichkeit, um allen Verdacht, daß sie selbst betrogen haben könnten,

unmöglich zu machen. Verbindet sich vollends mit der natürlichen

Neigung zum Stauncnswerthen der Geist der Religion mit der

Liebe zum Wunder, so ist der gemeine Menschenverstand zu Ende,

und das menschliche Zcugniß verliert bei diesen Umstände» alle

Ansprüche auf Glaubwürdigkeit').

So stellt sich also Hume mit dieser Bestreitung der VerlaW

keit des Wundcrbewcises auf den Standpunkt des Deismus. Alle«

er bleibt nicht dabei stehen; er setzt das Messer des Zweifel« auch

an die Wahrheiten der natürlichen Religion an. Ausgehend v°» der

Locke'schen Lehre, daß wir alle unsere Ideen ans der Sensation und

Reflexion schöpfen, und daß die eigentliche Erkenntniß in der Ver

knüpfung der also gewonnenen Ideen mit einander bestehe, wende!

') Lcchler, a. a. O. S, 428 ff.
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er sich zur nähern Prüfung des Causalitätsprincips, weil das Ver

hältnis; der Causalität das Hauptsächlichste sei, nach welchem die

Ideen mit einander verknüpft werden. Bon diesem Princip, sagt er,

haben wir weder eine intuitive, noch eine abstractive Erlenntniß;

es ist einzig aus der Beobachtung und Erfahrung entsprungen ').

Indem nämlich unser Gedächtnis; im Besitze einer Menge von

Ideen ist, erinnern wir uus, daß gewisse Ideen oder vielmehr die

ihnen entsprechenden Gegenstände bisher immer einander begleitet

haben, und indem wir uns hieran erinnern, betrachten wir ohne

weiters den einen als Ursache, den andern als Wirkung, und schließen

von dem einen auf den andern"). Der Grund, warum wir dieses

thun, liegt somit durchaus nicht in einer Forderung unserer Vernunft,

sondern einzig in der Gewohnheit, die wir vermöge des immer

währenden Wiederkehren« ähnlicher Fälle contrahirt haben "). So

beruhen alle Arten von Erkenntnissen der Ursachen und Wirkungen

auf zwei Momenten, nämlich der beständigen Verknüpfung zweier

Objecte in aller vergangenen Erfahrung und der Aehnlichkeit eines

gegenwärtigen Dinges mit einem von denselben''), und dasjenige,

was uns zu bestimmten Urtheilcn oder Schlüssen in Bezug auf das

ursächliche Verhältnis; veranlaßt, ist dlos die Gewohnheit °). Das

Causalitätsgesetz ist also etwas rein Subjectivcs, und hat gar keinen

objectiven Werth und keine objective Bedeutung.

Verhält sich das also, dann folgt daraus von selbst, daß die

Anwendung dieses Princips auf die Erkenutniß Gottes und der

menschlichen Seele uns über das Dasein und die Eigenschaften dieser

Crkenntnißobjecte gar keine Gewißheit verschaffen könne. Wenn der

Schluß von der Wirkung auf die Ursache gar keine obzective Be

gründung hat und blos auf einer subjectiven Gewohnheit beruht,

wie können wir denn dann von den geschaffenen Dinge» auf das

l) Nums, H, tr«»t!«« ol t>um»n u»tu>-e (Uebersetzung von L. H. Ja lob

Halle, 1790), I. 1, p. 3, ««et. I, S. 146. — «e°t. 3, S. 163 ff.

') Ebof. s«°t. 6, S. 179 ff.

») Evbs. «. 7, S. 198. ». 8, S. 213, ». 13, S. 307. — p. 4, «. 1

S. 369.

*) Lbds. «. 12, S. 286.

») Ebdf. ». 7, S. 198. ». 8, S. 213. «. 13, S. 295.

Oest. Vieitllj. f. l»th°l, Theol, VI. 3?
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Dllsem und die Eigenschaften Gottes , von den seelischen Erschei

nungen auf die Seele selbst so schließen, daß dieser Schluß objecti»

berechtigt ist? Und doch wäre dieses der einzige Weg, auf welchem

wir möglicherweise zur Ertenntniß Gottes und der Seele kommen

könnten. Es bleibt also nichts anders übrig, als sich gegen diese

Gegenstände in reservirtcr Skepsis abzuschließen, und auf eine ge

wisse Ertenntniß derselben zu verzichten ^).

Aber wenn schon diese Grundlagen aller Religion dem Zweifel

nicht entrissen werden tonnen, so noch weniger die religiösen Wahr

heiten, welche auf diese Grundlagen sich stütze». Humc ist weil

entfernt, dieses in Abrede stellen zu wollen. In seiner „natürlichen

Geschichte der Religion" ") erklärt er den Polytheismus als die

ursprüngliche Religion, läßt ihn aber nicht aus Naturbetrachlung

oder aus speculativcr Neugierde, sondern aus den Hoffnungen und

Besorgnissen, welche unaufhörlich das menfchlichc Gemüth bewege»,

und aus den Eindrücken, welche die mannigfaltigen und wider

sprechenden Lebenscreignisse machen, entspringen. Aus dem Poly

theismus cutstand dann der Theismus , aber wiederum nicht ans

rationalem Wege, sondern dadurch, daß abergläubische Vermehrung

der Schmeichelei gegen einen der Götter, Erhebung und Erweiterung

seiner Prädicatc, endlich auf die Vorstellung eines Wcltschöpfcn

führte. „UebertricbeneS Preisen schwellte die Idee göttlicher Mach!

bis zu den äußersten Grenzen der Vollkommenheit, und erzeugte zu

letzt die Eigenschaften der Einheit und Unendlichkeit, Einfachheü

und Geistigkeit." Aber auf dieser Höhe kann sich die Religio» nichl

halten, weil solche verfeinerte Ideen mit der Fassungskraft der

Menge nicht im Vcrhültniß stehen; der Monotheismus tendirt da

her naturgemäß wieder zum Polytheismus, um dann aufs Neue

in den Theismus überzugehen. Was nun Wahres in diesen oscil-

lirenden religiösen Ueberzcugungen der Menschen ist: — wer wolllc

das ausmachen? Das Ganze, schließt Hume ab, ist ein Räthsel,

ein unerklärliches Geheimniß; Zweifel, Ungewißheit, Suspensiv

des Urtheils sind das einzige Resultat unserer genauen Unter

suchungen über diesen Gegenstand. Derselbe Gedanke kehrt wieder

'1 Ebendas, I. 1, p. 4, », 5, S. 485, - p. 3, ». 6, S. 188 ff.
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in einer andern Schrift Hume's: „Gespräche über natürliche Re

ligion." Alle Beweisgründe der natürlichen Religion werden in

derselben als schwach und haltlos aufgezeigt, und das Resultat ist

wiederum dieses, daß alle religiösen Systeme unüberwindlichen

Schwierigkeiten unterworfen seien, daß jedes derselben', wenn es

»»greifend gegen das andere auftrete und dessen Ungereimtheiten

aufdecke, Recht habe, daß aber alle zusammen einen vollständige»

Triumph für den Skeptiker bereiten, welcher eine völlige Suspension

des Urtheils für die einzig vernünftige Aussicht erkenne ').

So hatten denn Deismus und Freidenkern im Stepticismus

ihren Ausgang und ihre Auflosung gefunden. Es war dieses Schick

sal dem Deismus nicht etwa durch äußere, accidentale Ursachen

bereitet; es lag in seinem Wesen; sowie er bis zur äußersten Grenze

seiner Entwicklung kam, mußte er im Sande des Skepticismus ver

sickern. Wir haben gesehen, daß, je weiter derselbe fortschritt, je

mehr er die in ihm implicirten Momente seines Inhaltes succcssio

uuf die Oberfläche hervortrieb , er auch der skeptischen Auslosung

immer näher kam, bis er endlich in derselben sich verflüchtigte. Das

ist zugleich das Gericht, welches er über sich selbst hielt. Wer sich

dem Lichte der übernatürlichen Offenbarung entzieht, dem geht mit dem

Offeiibarungsinhalte zuletzt auch der Vernmiftinhalt verloren. Eine

Negation ruft die andere hervor. Die großen Denker des Alter

tums suchten die Wahrheit auf dem Wege der Vernunft, weil sie

keine andere Erkenntnißquclle für die Wahrheit besaßen, und ihre

ehrlichen Bestrebungen wurden wenigstens theilweise mit Erfolg ge

krönt. Nach der Erscheinung des Christcnthums ist die höhere

srkenntuiß quelle, nach welcher die Weisen des Alterthums sich ge

sehnt, dem menschlichen Geiste aufgethan, und nun hat er seine

Vernunft, seine natürliche Erkenntnißtraft dieser hühern Erkenntniß

quclle als dem leitenden Princip seiner Forschungen unterzuordnen.

So wie er diese Unterordnung verschmäht, sind seine Beriiunftfor-

schlingen im Gebiete der höher» Wahrheit nicht mehr mit Erfolg

gekrönt, und können es nicht sein, weil er die Ordnung verkehrt

hat und eine Vcrkehrung der Ordnung nicht der Ausgangspunkt sein

kann für einen gedeihlichen Fortgang der speculativcn Bestrebungen.

') Lechler, ». a. O. S, 431 ff.

37»
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Cr verliert die Wahrheit, statt sie zu gewinnen. Die Entwicklung

der englischen Freibenkerei liefert davon eine auffällige Probe,

Möchte auch in unserer Zeit diese Wahrheit überall entschieden an

erkannt werden, und die „Freiheit der Wissenschaft" nur da gesucht

werden, wo sie allein gefunden werden kann: — in der Unterord

nung des menschlichen Denkens unter das Licht der göttlichen

Offenbarung !



XV.

Die 5trafyllU8-5eelsorge.

Von Franz Zaver Ecke!, Stabtpfarrer zu Stein an der Donau.

Das Strafhaus ist eine Welt im Kleinen. Wer da

selbst die Seelsorge auf eine gedeihliche Weise leiten will, muß sich

darum kümmern, welche Subjecte er vor sich hat. Unlenntniß der

Menschen, mit denen man umgeht, schadet überall, besonders wenn

man an ihren intellectuellen und moralischen Eigenschaften pflicht

gemäß Manches bessern oder heilen soll. — In dieser kleinen Welt,

d. i. im Strafhause, findet man Menschen jedes Alters, vom

kahlköpfigen Greise bis zum lockigen Knaben, jedes Standes,

jedes Religionsbekenntnisses. Man trifft da Menschen von

hoher Geistesbildung und solche, die auf der untersten

Stufe der geistigen Cultur stehen; Menschen, die noch

glauben, hoffen und lieben und ihren begangenen Fehltritt

tief bereuen, und solche, welche die theuersten Güter einer

Menschenseele überBord geworfen haben, über ihr be

gangenes Verbrechen auch nicht den geringsten Funken der

Reue in sich tragen, und tollkühn ausrufen: „Ich glaube an keinen

Gott," Es ist im Strafhlluse auch jede Nationalität vertreten,

daher da in unterschiedlichen Sprachen geredet wird. Nimmt man

auf die physische Beschaffenheit seiner Bewohner Rücksicht, so be

gegnet man bald einem robusten, markigen Manne, bald einem

Schwächling, den entweder sein hohes Alter gebeugt, oder sein thie-

risches Vorleben entnervt oder die Betrübniß seines Herzens trank

und kraftlos gemacht hat. Das Strafhausspital ist wie ein allge

meines Krankenhaus. Der Würgengel wüthet oft erbärmlich darin,

denn hat einmal das Laster die Lebenskräfte aufgesaugt, da hält die



582 Die Strafhaus-Seelsvrge.

beste Pflege und geschickteste Behandlung von Seite des Arztes da«

frühzeitige Hinsterben nimmer auf. Ja, das Strafhnus ist eine Well

im Kleinen. Es wird darin gegessen und getrunken, gearbeitet und

gcfaulenzt, gelobt und geschimpft, gelacht und geweint, gebetet und

geflucht, und in neuester Zeit, wo das Lesen von Zeitungen den

Häftlingen gestattet ist, auch viel politisirt und mit dem Munde —

rcformirt. Es mangeln auch im Strafhause die Ambitionen »ich!;

gerade diejenigen, welche sich die Ehre auf die sträflichste Weise selbst

geraubt haben, wollen von andern in ihrer Ehre nicht im geringste»

gekränkt werden; — der verruchteste Hochmutt) Einiger besteht aber

darin, daß sie sich auf die Menge und Schwere ihrer verübten Ver

brechen etwas einbilden. Als einmal gegen einen Sträfling, der i»

neuerliche Untersuchung kam, sein Mitsträfling als Zeuge vor Ge

richt aussagte, wie viele Verbrechen er nach eigener Erzählung schon

begangen habe, und noch zu begehen Willens sei, gab jener zur

Antwort: „Ja freilich habe ich unter den Kameraden von schauder-

vollen Thaten erzählt, die von mir verübt worden wären, aber du

weißt ja, daß man im Strafhause kein Ansehen unter seinesgleichen

genießt, wenn man nicht als großer Verbrecher dasteht." —Wie

i» der Außenwelt Keckheit und Verwegenheit einen Terrorismus über

ruhige und schüchterne Gemüther ausübt, so ist das um so mehr im

abgeschlosseneu Strafhause der Fall. — Die Leidenschaften spiele»

überhaupt in dieser kleinen Welt eine bedeutende Rolle. Hetzereien

und Quälereien, Beschimpfungen und Verleumdungen, gefährliche

Drohungen, selbst wirtliche Angriffe auf die Person des Nächste»

kommen nicht selten vor, und man kann sagen: die Schwere der

Strafe, die auf die Uebertretung der Gesetze folgt, sei heutzutage

nur mehr im Umgänge mit mehreren ganz verworfenen Menschen

fühlbar. Es mag diese lästige Conversatiou für Manche ein Vor

geschmack der Hölle fein, der sie sicher zueilen, so bald sie anfange»,

an der Gesellschaft der Gottlosen sich zu erfreuen, oder wenn sie

noch deren Grundsätzen sich bilden, und wie jene weder eine göttlich!

noch menschliche Auctoritüt mehr anerkenne».

Die christlichen Regenten Oestcrreichs haben seit lange Herden

Zucht- oder Strafhäusern ihre liebevolle Aufmerksamkeit zugewcxdel,

und Sorge getragen, daß darin eine vernünftige Humanität walte

und jeder gebessert werde, der noch besserungsfähig wäre. Es solllc

den Sträflingen zur Befriedigung ihrer physischen und moralische«
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Bedürfnisse nichts fehlen, die Hungrige» sollten hinreichend genährt,

die Kranken ordentlich gepflegt, insbesondere sollten die nach dem

göttlichen Worte Dürstenden mit demselben getränkt werden. — War

für Speise und Trank, für Pflege während der Krankheit, für Ele

mentar- und den geistlichen Unterricht, für den Gottesdienst und die

Ausspendung der hh. Sacramcnte schon vorhin Anstalt getroffen, so

geschah dieses um so mehr während der glorreichen Regierung des

gegenwärtigen Kaisers Franz Joseph I., allerhüchstwclchcm die Straf

häuser in ihren inneren Einrichtungen schon viele Verbcsserungen zu

verdauten haben. Besonders muß hier erwähnt werden, daß Seine

sfcellcnz, Freiherr Alexander v. Bach, als t. t. Minister des Innern,

viele Uebelftlliide in den Strafanstalten beseitigt und durch Einführung

geistlicher Congregationen, denen er die Leitung und Pflege derselben

übergab, sich ein großes Verdienst um den Staat und um unglück

liche Menschen erworben habe. Wer die Zuchthäuser von ehedem

Kimte, und die Strafanstalten seit dem Jahre 1856 mit jene» ver

gleicht, muß, wenn er billig und vorurtheilfrei urtheilt, freudig er

kennen, daß in kurzer Zeit mehr geschehen ist, als man hätte für

möglich halten können. Der Segen des Herrn begleitete überall das

Virken der barmherzigen Schwestern, die von Gott unterstützt das

ihnen anvertraute Amt stets auf die rühmlichste und erfolgreichste

Weise verwalteten. Sie führten eine bewunderungswürdige Ordnung

in den Strafhäusern ein, pflegten die Häftlinge immer mit der

größten Nächstenliebe und wirkten durch fromme und herzliche Zu-

sprüche auf die Tröstung und Verbesserung ihrer Gemüther derart

ei», daß viele aus den Sträflingen, wenn sie als neue, bessere

Menschen in die bürgerliche Gesellschaft zurückkehrten, dies nächst

Gott und dessen Dienern den liebevollen und aufopfernden Bemü

hungen der barmherzigen Schwestern zuschreiben.

Die hohe Regierung wollte, daß die Zuchthäuser fürderhin

nicht blos Straf-, sondern auch Besserungsanstalten sei» sollte», u»d

sie fand an den geistlichen Genossenschaften wahrlich die tauglichsten

Werkzeuge zur Erreichung dieses schönen Zwecke«. Aber, sagen

einige, die große Zahl der Rückfälligen beweist, daß man die Straf

anstalten umsonst zugleich Besserungsanstalten nenne, man

sollte sie füglichcr Schulen des Lasters und der Verbreche»

heißen, weil Viele schlechter aus dem Strafhause herausgehe», als

sie hineingegangen sind. Ist letzteres leider wahr, so ist aber auch
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das Umgekehrte wahr, denn eine größere Menge geht, Gott sei es

gedankt, besser heraus als hinein.

Ein großer Bösewicht, wegen des Verbrechens des vorsätzlichen

Todtschlages zu sechsjährigem schweren Kerker vcrurtheilt, ward im

Strafhause zu Stein in der oom Gerichte anberaumten Zeit äuge«

halten. Cr besserte sich da von Tag zu Tag, und hielt mit seiner

Besserung an, als er schon lange die Strafe vollstreckt und die

darauffolgende Zeit wiederum in seiner Heimat zugebracht hatte,

Sein Pfarrer machte dem Strafhaus-Seelsorger gegenüber die er-

freuliche Aeußerung: „Es ist ehrenvoll für die Strafanstalt, wenn

sie so gebessert die Sträflinge der Freiheit zurückgibt." — Aehnliche

Beweise von wirklich erfolgter Besserung hat der Schreiber dieser

Zeilen wohl viele, theils mündlich, theils brieflich empfangen, ja er

hat es oft erfahren, daß die Anstalt, in der er diente, nicht umsonst

auch Besserungsanstalt genannt werde. Es sind ihm entlassene

Sträflinge vorgekommen, die offenherzig gesagt haben: „Herr, fik

mich ist es ein Glück gewesen, daß ich in das Strafhaus wandern

mußte, denn dort habe ich erst Gott und seine heilige Religion recht

kennen gelernt, jetzt erst kenne ich des Lasters Abwege und weiß

welche Waffen ich gegen Versuchung und Sünde ergreifen muß."

Alle Berge lassen sich nicht ebnen und eben so wenig alle

Sünder bessern. Es wird immer solche geben, die auf dem Wege

zur Besserung nicht vorwärts kommen, wo nicht gar rückwärts

schreiten, und wenn dieser Fall eintritt, was gibt es da für ein

Halloh in der Nähe und Ferne des Niedergefallenen, und wie bricht

man da unbesonnen den Stab über die Anstalt, welcher der Rück«

fällige zuvor angehörte, über die Leiter derselben, besonders über die

geistlichen Vorstände, während man die auffallendsten Bekehrungen

mit Stillschweigen übergeht. Das Böse macht einen größeren Eclat

als das Gute, das zeigt sich besonders hier. Es ist nicht zu ver<

kennen, daß die große Anzahl der ins Strafhaus Revertirenden

nothwendig zu dem Schluß führe, es müsse noch manches faul in

diesem Hause sein. Es läßt sich ferner nicht läugnen, daß in den

Strafanstalten, sollen sie noch mehr Erfolge der Besserung der Häft

linge aufweisen, noch so Manches gründlich zu verbessern sei; aber

fragen wir, ob nicht auch die Inhumanität, mit welcher man so oft

den entlassenen Sträfling überall empfängt, für ihn die Klippe wild,

an der seine besten Vorsätze scheitern? Tritt der Arme aus dem
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Straforte, so ist er oft der hilfsbedürftigste Mensch, und dennoch

wird ihm oft gar nicht geholfen. Ucberall tritt ihm das Mißtrauen,

die Verachtung entgegen, man verweigert ihm Brot und Arbeit und

ist froh, wenn er wiederum weiter zieht. Ja, der entlassene Sträf

ling ist wie geachtet, unstätt wandelt er von Haus zu Haus, von

Ort zu Ort; er klopft an, aber es wird ihm nicht aufgethan; er

bittet, aber empfängt nicht; er sucht Freunde, aber findet sie nicht,

und so entsinkt ihm der Muth, sein Vertrauen fängt zu wanken an,

er verzweifelt und in der Verzweiflung, ach, da wird er neuerdings

ein Verbrecher, „Hochwürdiger Herr", sagte einmal ein Revertent

zum Strafhaus-Seelsorger, „mir blieb nach erlangter Freiheit

nichts übrig, als entweder zu verhungern oder zu stehlen, als

schwacher Mensch wählte ich das letztere." — Ein vom Gerichte schon

zum zweiten Male zur schweren Kerkerhaft Verurtheilter rief nach

der Publicirung des Urtheiles aus: „Gottlob, jetzt komme ich zu

meiner Ordnung!" Die Leute, welche diese Aeußerung vernommen

hoben, glaubten, es wäre dem Verbrecher im Strafhause zu gut er

gangen, und darum sehne er sich nach der Rückkehr; es war aber

das Andere der Fall: es war ihm in seiner Heimatsgemeinde, wo er

kein Obdach gefunden, zu schlecht ergangen, und darum betrachtete

ei das Strafhaus als ein Asyl seiner Ruhe und Ordnung. — Ein

guter Hirte sucht besonders nach dem verlornen Schäflein und pflegt

dasselbe, wenn er es gefunden, fast mit doppelter Liebe. So wird

der Seelenhirte jenes Unglücklichen, der sein Verbrechen bereits auf

richtig gesühnct und zu diesem Ende schwere Leiden überstanden hat,

sich mit besonderer Liebe annehmen und Alles aufbieten, daß ihm

untcr den Pfarrangehörigen jenes Erbarmen und jene Unterstützung

zu Theil werde, der er unter seinen traurigen Verhältnissen so sehr

bedürftig ist; er wird zugleich bemüht sein, dem Vereine, der

für entlassene Sträflinge gegründet worden ist, möglichst

viele Mitglieder zuzuführen, und auf der Kanzel wie in Privat-

gesprächen den Nutzen dieses schönen Vereines für die gefallenen

Mitmenschen und den Segen für die Mitglieder desselben gehörig

anzupreisen. — Wenn in den betreffenden Pfarreien der Priester und

das Volk sich die geistige und leibliche Pflege des entlassenen Sträf

lings, der hilfesuchend in ihre Mitte tritt, angelegen sein lassen,

dann wird gewiß die Zahl der Rückfälligen bedeutend herabgemindert

werden. Noch sicherer würde dieses Ziel freilich erreicht, wenn die
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einsame statt der gemeinsamen Haft allgemein eingeführt würde;

es mag aber was immer für eine Detentionsgattung bestehen, so

wird ein donu» pastor sich des entlassenen Sträflings immer an

nehmen müssen, um dessen Seele zu retten. Der Strafhaus-Seel

sorger und der Pfarrpriester müssen sich gegenseitig in der Behandlung

der Gefallenen unterstützen ; jener muß das Böse ausrotten und das

Gute pflanzen; dieser soll es begießen, hegen und pflegen, und sie

dürfen dann beide das Gedeihen des Guten von oben erwarten.

Wenn die Einzelhaft der gemeinsamen Verhaftung vor

gezogen und gesagt wird, daß bei Einführung der elfteren das

Zurückfallen der Sträflinge in ihr altes Verbrechen seltener statt

finden wird, so hat dies seinen guten Grund. In der Einsamkeit

und nicht in der Gesellschaft kann der Mensch meditiren und zur

wahren Gottes- und Selbsterkcnntniß kommen. Das ernste Nach

denken über Gott und sich selbst ist jedem Menschen und am meisten

dem Verbrecher nothwendig. Wenn die Heiligen sich oft zurück»

gezogen haben um noch heiliger zu werden, um wie viel mehr muß

der Böse in die Einsamkeit gehen, um gut zu werden. Es ist wohl

nicht anzunehmen, daß im Zelleugcfängnissc alle Verbrecher gebessert

weiden, ja es lehrt die Erfahrung, daß auch dort, wo die pensyl-

vanische Einzelhaft eingeführt ist, öfters Rückfalle vorkommen, ^

aber so viel ist gewiß, daß der Strafgefangene, der an einem ein

samen Orte sein Verbrechen abbüßt, eher und leichter zu einem neuen

Geschöpfe umgewandelt wird, als derjenige, der im Kreise seiner

Mitstrüflinge die Strafe vollstreckt. Der erste beschäftigt sich mehr

mit Gott, der zweite mehr mit seinen Kameraden; der erste hört

während seiner ganzen Strafdaucr nur Worte der Belehrung und

des Trostes, die der Seelsorger in seine Zelle bringt; der zweite

vergißt oft schnell die Predigt, die er in der Kirche gehört, und ei

hört dafür die verführerischen Reden vieler gottloser Mitsträflinge,

die ihn, sobald er nicht standhaft ist, auf eine üble Führte bringe»;

der erste sinnt Tag für Tag auf Mittel, nach Ablegung des Lasters

sich in der Tugend zu befestigen, während der zweite durch abgefeimte

Verführer oft zu den abscheulichsten Entschließungen auimirt wird.

Die Gefahren für das Seelenheil der Gefangenen sind bei der ge

meinsame» Haft jedenfalls größer als bei der Einzelhaft, und e«

wäre mit Rücksicht auf dieselben die Einführung des Zcllensystcineö

wohl das geeignetste Mittel, die Zahl der Rückfälligen zu vermindern.
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Daß in der Einzelhaft viele Detinilte um ihren Verstand kommen,

ist eine Erfindung sentimentaler Menschen, der die Erfahrung wider

spricht. Wir leben nicht mehr in dem Jahrhunderte, wo man die

Verbrecher, mit schweren Ketten angethän, in unterirdische, finstere

und dumpfe Löcher sperrt, denen sich nur selten ein menschliches

Wesen nahet; da hätte der Hinweis auf Geistesuerrückung der im

abgesonderten Kerker Schmachtenden einen Sinn. — Die Sträflings-

zellc unserer Zeit aber ist licht und trocken, mit Arbeitsgerathen und

EibllnmigKbücheru versehen und täglich von dem Seelsorger, den

Beamten, Arzte und dem Wärter betreten, die Nahrung für Geist

und Leib bringen. Das Närrischwerden ist dort, wo der Einzelne

oft dem Hohne, der Verachtung und Secatur von Hunderten preis

gegeben ist, viel leichter, als wo er ganz allein auf Gott und sich

selbst angewiesen unter Gebet und Arbeit ruhig seine Strafe erleidet,

so gehört auch nicht zu den Seltenheiten, daß sich Sträflinge, denen

der Umgang mit anderen unerträglich ist, von den Strafhausdirec-

!»ren die Gnade der Absonderung erbitten.

Es ist nicht zu verkennen, daß die plötzliche Einführung des

Zellensystems mit den größten Schwierigkeiten für den Staat ver

bunden ist. Es wird da ein totaler Umbau und eine Erweiterung

aller Strafhäuser, eine vermehrte Anstellung des Lehr-, Wach« und

Wartpersonales erfordert; aber der überwiegende Nutzen für so viele

Unglückliche soll den Staat vor einem derartigen Opfer in die Länge

nicht zurückschrecken lassen. Unter dem Ministerium Bach wurden die

Geschlechter getrennt und sowohl für männliche als weibliche Sträf

linge eigene Strafanstalten errichtet. Es war das eine sehr weise

Anordnung und ihr Nutzen hatte wahrlich eine große Tragweite.

In damaliger Zeit wurde auch darauf gesehen, daß in jeder Straf

anstalt die jugendlichen Sträflinge so viel als möglich von dem

Umgange mit älteren ferngehalten, und die intelligenteren Sträflinge

in eigene Arbeits- und Schlafarrestc cingetheilt wurden; alle Häft

linge sollten aber nach Möglichkeit mit Arbeiten, die ihren früheren

Verhältnissen entsprachen, beschäftigt werden. Es waren mit diesen

Anordnungen schon die Fingerzeige zu dem gegeben, was künftig

geschehen soll, nämlich daß eigene Strafanstalten für jugendliche

und wieder andere für die intelligenten und erstgefallenen Sträf

linge zu errichten wären. Die Vermischung der jungen Sträflinge

mit den alten, der intelligenten mit den rohen, der erstgefallenen mit
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den oft rückfälligen ist dort, wo sie alle in einem Haufe beisammen-

leben, selbst bei der größten Aufsicht nie ganz zu vermeiden, daher

die Errichtung von Strafhäusern für jede der genannten Sträflings-

Categorien äe dono meliori ist. Die Strafanstalt zu Suben i»

Oberösterreich hat in neuester Zeit Sträflinge der besseren Classe

innerhalb ihrer Mauern erhalten, und man muß ihre Errichtung,

weil den besseren Principien entsprechend, als einen Fortschritt in

dem Strafhauswesen Österreichs preisen. Soll aber das Gute zur

Vollendung gebracht werden, so darf diese Anstalt nicht vereinzelt

für eine bestimmte Sträflings klaffe dastehen; auch anderswo

werde eine vernünftige Ausscheidung verfügt und endlich der Weg

zur wirksameren Zelleiihaft angebahnt. — Das Gute braucht seine

Zeit, aber es soll nicht ausbleiben!

Der Staat versucht mit einem großen Kostenaufwcmde die Lage

so vieler Unglücklicher in den Strafanstalten zu verbessern. Es soll

in den Gefangenhäusern nicht blos gestraft, es soll da hauptsächlich

gebessert werden — hört man allgemein in nnd außer den Parlamenten.

Staat und Kirche müssen sich aber die Hände reichen, soll anders

der Zweck erreicht werden. Derowegen sendet die Kirche ihre Diener

in die Gefängnisse, um durch sie das Verlorne zu suchen und selig

zu mache». Die Priester, welche die Vorsehung zum Dienste für

Verbrecher auserwählt, haben einen schönen aber auch schwie

rigen Beruf. Sie sollen das Reich Gottes in den Herzen solcher

aufrichten, welche dem einzig wahren Gott ihren Dienst aufgesagt

haben, und dem bösen Geiste gefolgt sind; Gefangenen sollen sie die

Freiheit der Kinder Gottes verschaffen, diese sollen sie er

heben zu Gott, der auch der Vater der Gefallenen bleibt. Und wie

fchön ist es , wenn es ihnen unter dem Beistande Gottes gelingt,

aus Ignoranten in den Heilswahrheiten, aus Zweiflern, Ungläubigen

und Religionsspöttern — wohlunterrichtete, festgläubige, echtreligiöse

Christen zu bilden; ja wie erfreut ist des Priesters Herz, wenn der

selbe zur Ueberzcugung gelangt, daß er nicht umsonst in den Straf«

hausräumen herumwandelte und in die untersten Correctionsarreste

gekommen, daß er nicht vergeblich in der Schule, auf der Kanzel,

beim Altare und am Krankenbette stand, daß er nicht zwecklos im

Beichtstuhle saß. Es fällt ja doch nicht jeder Same auf felsigen

Boden, oder auf den Weg, oder unter die Dürner; es gibt em

pfängliche Gemüther auch unter den Sträflingen, viele aus ihnen
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nehmen die Samenkörner der göttlichen Lehre noch bereitwillig in

ihre Herzen auf, und diese tragen ihnen hundertfältige Früchte,

Früchte, die ihr Seelsorger in der Freude seines Herzens mitge-

nicht. — Wer längere Zeit die Seelsorge in einer Strafanstalt

versehen hat, der hat gewiß oft die Freude erlebt, daß ein Ver

brecher, der anfänglich wie mit versteinertem Herzen vor ihm ge-

standen, durch liebevolle» christlichen Zuspruch so gewonnen wurde,

daß er in Reuethränen ausbrach und wegen seines vorigen Trotzes

kniefällig um Verzeihung bat. — Der Same reift fetten sogleich;

so bringt auch das gute Wort oft später erst die gute Wirkung hervor.

Der Sträfling A, vom Seelsorger zur Privatbelchrung gerufen

und zum Nachdenken über seinen traurigen Seelenzustaud und zum

Gebete ermuntert, gerieth in stammenden Zorn, als er an die Pflicht

zu beten gemahnt wurde. „Was, beten soll ich?" rief er aus, „mich

soll während meiner vierjährigen Verhaftung Niemand das Kreuz

machen, Niemand beten sehen." Diese Gcbetsverweigerung war mit

Worten begleitet, die ihrer Abscheulichkeit wegen nicht angeführt

werden sollen. Sein Seelsorger hätte weinen mögen über die Gott

losigkeit des armen Sünders; er hörte ihn an, bis derselbe aus

geredet uud ausgeflucht hatte, dann erst setzte er in kurzen Worten

seine Belehrung fort. Nachdem der Priester dem Sträfling gegenüber

sich »och äußerte, wie es kaum denkbar ist, daß sein Herz so böse

sei, als sein Mund es jetzt gewesen, — entließ er den Unglücklichen.

Es vergehen vier Wochen uud der Sträfling erkrankt und wird ins

Hausspital gebracht. Hier trifft ihn sein Seelsorger, den der Kranke

in gänzlich umgewandelter Stimmung also anspricht: „Euer Hoch

würden, verzeihen Sie mir alle groben Worte, die ich einmal gegen

Sie ausgestoßen habe, und Gott möge mir gleichfalls verzeihen.

Glauben Sie mir, ihre vor einigen Wochen an mich gerichteten

Worte sind nicht verloren gegangen, oft habe ich über dieselben

nachgedacht, — ich bin nicht mehr der vorige Mensch." — Er war

es auch wirklich nicht mehr, denn die ganze Strafdauer hindurch

war sein Benehmen ein stets gemäßigtes, den Befehlen der Ver

waltung, den Geboten Gottes und der Kirche vollkommen ent

sprechendes. Die Besserung dieses Sträflings geschah nicht im

Momente der erhaltenen Belehrung, aber sie war eine Folge der

selben. — An dem christlichen Unterrichte, welchen die Strafhaus-

priester instructionsmäßig zu ertheilen haben, fand einmal ein Jüngling
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von 22 Jahren, ein Zigeuner von Geburt, ein solches Vergnügen,

und er wurde durch denselben in seinem Innern so religiös bewegt,

daß er nicht länger mehr mit der Bitte um die h. Taufe zurück

halten wollte. Sein natürlicher Vater starb als ungarischer Honned,

und seine Mutter (beide waren Zigeuner), die ihn auf einer Wiese

«»weit Preßburg gebar, schleppte ihn ungetauft in der Welt herum,

vergaß aber nicht demselben oft und oft es einzuprägen, daß er erst

müsse getauft werde». Die Mutter erkrankte plötzlich und tonnte

für die Taufe ihres Kindes nicht weiter sorgen. Die anderen Zi

geuner, die das Kind nach dem erfolgten Tode der Mutter zu sich

nahmen, kümmerten sich wenig um die Religion des Knaben, der

also wie ohne Taufe so ohne Glauben, ohne Unterricht und Erzie

hung heranwuchs und auf diese Art um so leichter ins Verbreche»

verfiel, wofür er sechs Jahre im schweren Kerker büßen mußte. Er

gelangte wahrend dieser Zeit zum christlichen Unterrichte, zur Er-

kcnntniß seines bisher verfehlten Lebensweges, erhielt die h. Taufe

und war so für den Himmel tauglich gemacht. Als Neophyt lebte

er nach dem Willen Gottes und auch nach den Vorschriften der

katholischen Kirche, deren Glied er durch die Erbarmung Gölte«

geworden ist.

Der Seelsorger soll im Strafhause ein beständiger Missionär

sein; er theilt auch die Freuden desselben, wenn er bemerkt, daß in

der Jugend ganz verwahrloste Menscheu — und solche, die früher

gar keinen Religionsunterricht genossen haben, gibt es leider so

viele — anfangen, an der Hcilslehre einen Geschmack zu finden,

oder wenn er das Glück hat, außer der Kirche Stehende in de«

Schafstall Christi zu führen. Nicht Proselytenmacherei, sondern die

Anhörung des reinen Wortes Gottes ist es nächst der göttlichen

Gnade, die aus Irrgläubigen Rechtgläubige macht, „Il?iä68 ex »uäiw

e»t." Wenn im öffentlichen Leben oft eine Rückkehr zum wahre»

Christenthume stattfindet, warum soll dieser glückliche Fall nicht auch

im Gefängnißleben vorkomme«? „8piriw8 tiat, ndi vult." Die

Taufe eines Juden oder die Aufnahme des katholische» Glaubens

bekenntnisses bei Protestanten geschieht in Strafhäusern nie voreilig

und ohne genauere Prüfung der Iudividueu und ihrer Ucbertritts-

Motiue; ist aber die Ueberzeugung für die reine Absicht des Cou-

vevtitcn gewonucn, so darf der Strafhauspriester nicht zaudern seines

heiligen Amtes zu walten, und er kann versichert sein, daß er hiefür



Von Franz Xaver Eckel. 591

noch lange »ach der kirchlichen Function ein dankbares „Vergclt's

Gott" erhalten wird.

Der Beichtstuhl und das K r a n k e n - o d e r S t c r b e b e t t

lassen dem Curaten des Gcfangcnhauscs die Gnadenwirlunge» und

die Wege der göttlichen Erbarmuugen recht augenfällig erkennen.

Im crsteren erfüllt sich die Parabel vom verlornen Sohne, der zum

Vater mit der Bitte kommt: „Vater, ich habe gesündiget vor dir

und gegen den Himmel, vergicb!" Solche Menschen, die oft viele

Jahre ihres Lebens das Bußgcricht gemieden haben, suchen es endlich

im Strafhause auf und es thut ihrer Seele wohl, wenn sie alle

ihre Wunden dem Stellvertreter Christi entdeckt und der Sünde ab

geschworen haben. „Geistlicher Vater", hat einmal ein so belehrter

Strafgefangener ausgerufen, „wie danke ich Ihnen für Ihre Liebe

und Geduld mit mir armen Sünder! Ich trage nun gerne meine

Strafe, sie ist groß und schwer, und doch eine so kleine und geringe

Gcnugthuuug für mein lastervollcs Vorleben!" — Nicht alle Häft

linge schlagen diesen schonen Bußweg ein, und wenn ein Engel vom

Himmel käme, sie zum Beichtstuhle zu geleiten, würden viele selbst

diesem himmlischen Boten nicht folgen, — aber die Zahl der Reu-

müthigen ist immer noch überwiegend, und so braucht der Seelsorger

den Muth nicht zu verlieren; ist ja doch im Himmel eine so große

Freude über einen einzigen Bußfertige», warum soll er sich nicht

freuen dürfen, da ganze Schaaren zerknirschter Sträflinge zum

Beichtstuhle wallen, um da die Ketten der Sünde abzuschütteln.

Die meisten und die sichersten Belehrungen kommen im Spitale

der Strafanstalt vor. Am Kranken- und Sterbebette fängt

oft der verruchteste Mensch an anders als in den Tagen des Lebens-

übermuthes zu denken. Das Gute, das er auf unverantwortliche

2Leise so lange in sich unterdrückt hat, bricht hervor, das Scnf-

kürulein der Gottesfurcht, das die Mutter dem Kinde, der Calechet

dem Knaben ins Herz gelegt hat, wunderbar ist es erhalten und

nicht erstickt worden, jetzt erst trägt es Frucht. Der kranke Ver

brecher verzweifelt nicht; er denkt sich: „Ende gut, Alles gut!" und

er faßt dabei Hoffnung. Auf Eines sinnt er an der Schwelle seines

Lebeus, auf das uämlich, was er oft am Missionskreuze der Straf-

hauslirche gelesen: „Rette deine Seele." Unter Anrufung der Barm

herzigkeit Gottes, der Fürbitte der heiligen Gottesmutter Maria,

als Zuflucht der Sünder, des heiligen Schutzengels und feiner
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heiligen Namenspatronc verlangt sein Herz nach voller Aussöhnung

mit Gott und nach der göttlichen Seelcnspeise. Der Priester, der

sich ihm mit den heiligsten Gnadenmitteln der Kirche nähert, ist im»

sein größter, sein letzter Freund auf Erden. In Strafanstalten, wo

barmherzige Schwestern ihr frommes Wirken entfalten, erhält der

traute Sträfling in den Tagen seiner Mühseligkeit Beweise der kirch

lichen Fürsorge, die in alle Verhältnisse des menschlichen Lebens

eingreift und mit großer Liebe und Sorgfalt auch den Gefallenen

begegnet. Treu ihrem schönen Berufe verlassen die guten Schwester»

den Kranken keinen Augenblick. Sie reichen ihm Speise und Arze-

ncicn, warten und Pflegen ihn wie einen Bruder, trösten ihn und

beten mit ihm und für ihn. Der Seelsorger findet in seiner Wirk

samkeit am Krankenbette au den barmherzigen Schwestern die kräf

tigste Unterstützung und er hat Ursache, einen großen Theil der

Freuden, die er daselbst erlebt, der unermüdlichen Thätigkeit dieser

Engel in Menschengestalt zuzuschreiben. Die Sträflinge gewähre»

bald die aufopfernde Liebe der Schwestern, achten sie und hören auf

ihren sanften christlichen Rath. In dem Zeiträume von 12 Jahre«,

während welchem die Töchter der christlichen Liebe des heiligen

Vincenz von Paul die Strafanstalt von Stein leiten , ist kein Fall

vorgekommen, daß ein kranker Sträfling mit vollem Bewußtsein den

Empfang der heil. Sacramente verweigert und unausgesühnt mil

Gott sein Leben beschlossen Hütte, Die Welt stellet sich vor, »l«

würden alle Verbrecher wie der linke Schacher sterben; — aber nein,

fast alle sterben wie der rcumüthige Missethäter in Buße und

Schmerz, im Vertrauen auf die unendlichen Verdienste Jesu Christi,

Der Besuch des Strafhausspitals ist für den Seelsorger eine Quelle

des reichsten Trostes, der innersten Freude.

Wie in jeder Lebenssphäre Licht und Schatten, Freuden und

Leiden sind: so findet dies vorzugsweise in der Stellung eines Stich

hausgeistlichen statt. Neben den erwähnten Freuden, welche dieser

oft in größerer Zahl in seinem Berufe findet, als gewöhnlich ver-

muthet wird, kommen ihm auch Leiden und Schwierigkeiten entgegen,

und der Weinberg des Herrn, den er zu bearbeiten hat, macht große

Mühe und Plage. Er hat ein hartes Erdreich vor sich, und un

geachtet alles angewendeten Fleißes trägt es nicht überall gute

Früchte, oft nur Distel und Dornen. Es kommen ihm nicht selten

Erzählungen der betrübendsteu Art zu Ohren. Da heißt es z, A.:
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„Heute gab es ein wahres Hohngelächtcr im Arbeitszimmer über

die gepredigte Wahrheit"; oder: „Mag diese Lehre glauben wer da

will, ich bin nicht so dumm und einfältig, um sie anzunehmen";

oder: „Komme ich in die Freiheit, so werde ich pfiffiger sein, ich

«erde das II. Gebot befolgen, welches lautet: du sollst dich nicht

sangen lassen" «. «. Flüche und Verwünschungen werden oft aus

gestoßen, geistliche und weltliche Obrigkeiten werden verdammt.

Gott, der Herr, wird sogar gelästert und ein grauenhafter Un

flach wird aus dem Munde lasciver Menschen ausgespieen. Es

ist haarsträubend, was bessere Sträflinge über die Zungensünden

vieler ihrer Kameraden zu erzählen wissen. Da ruft wohl mancher

Zeelsorger im Herzen auf: „karos voruins! karee!" Würde er

vergessen, daß er in einer Strafanstalt pastorirt, wo verwahrloste,

unwissende und gefallene Menschen angesammelt sind, so könnte er

leicht muthlos werden; aber er sieht neben denselben auch gut-

müthige, besserungsfähige und wirklich gebesserte Sträflinge, und

Mdet darin vielen Trost; er setzt zugleich auf Gott seine Hoffnung,

der ihn in seinem schweren Berufe erleuchtet und stärkt, und er ar

beitet ruhig fort und läßt kein Mittel unversucht, auch die Verwor

fensten für die gute Sache zu gewinnen.

Jedem Seelsorger in den Strafanstalten ist anzurathen, daß

er furchtlos dem Sträflinge entgegentrete, fest und liebevoll zu

gleich ins Ange ihm blicke, und mit sichtbarem Muthe die Keckheit

des ihm gegenüberstehenden Verbrechers entwaffne. Der Freche

achtet nur den Mnth und die Gewalt, hingegen Angst und Schwäche

»erachtet er. Es wurde einmal der Seelsorger vor dem Besuche

eines brutalen Sträflings, der mit einem Attentate auf dessen Leben

drohte, freundschaftlich gewarnt. Aber der Priester meinte, daß es

besser wäre, dem Drohenden zu zeigen, daß man keine Furcht vor

ihm habe, und er begab sich, mit Anwendung der nöthigen Vorsicht

zu dem Arrestanten, faßte denselben scharf ins Auge und er überwand

seinen Trotz und Zorn. Der Dialog zwischen beiden ward von Minute

zu Minute freundlicher, die Kühnheit des Sträflings war überwunde»

worden, von einer Gefährlichkeit desselben blieb keine Spur mehr übrig.

Der kluge Strafhausgeistliche wird sich durch eine unerwartete

rohe Aeußerung oder Antwort nicht aus der Fassung bringen lassen,

noch viel weniger in unnütze Hitze gerathen. Als einmal der Seel

sorger an einem hohen Festtage einen wegen excessiven Benehmens

Oeft. Nieitelj. f. tath»l. Theol. VI. gg
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in dem abgesonderten Dunkelarreste eingesperrten Sträfling besuchte,

saß dieser mit zu Boden gesenktem Haupte starr und unbeweglich da.

Der Priester grüßt ihn freundlich mit den Worten: „Gelobt sei

Jesus Christus!" Der Sträfling antwortet aber nichts darauf. Erst

als er befragt wurde, was er denn eigentlich hier thue? gab ei zu:

Antwort: „Schelten und fluchen, daß Himmel und Erde erzittern!'

„Und wann fangen Sie dann zu beten an?" fragte weiter l>ci

Priester. Er antwortete: „Niemals!" — Der Unglückliche befand

sich damals in einem kaum zurechnungsfähigen Gemüthszustande,

Sein Angesicht glühte in der Zorneshitze, seine Sprache glich jcm

eines Tobsüchtigen. Der Moment, wo ein gutes Wort ihn lM

umwandeln sollen, war nicht gekommen, aber gewiß wäre oerscXie

in noch weitere Ferne gerückt worden, wenn der Priester Feuer mit

Feuer zu löschen versucht hätte. Der Seelsorger zeigte dem Amen

sein Mitleid, gab ihm den Rath, über das jetzige unkluge und sünd

hafte Benehmen nachzudenken, Gott um Verzeihung zu bitten und

nicht zu verzweifeln. Darnach grüßte er ihn wiederum und »erließ

ihn. Der Internirte hatte seinen Theil zur Betrachtung, und er

wurde in der Folge gemäßigter.

Geradheit und Offenheit weiß der Sträfling an seinem Seel«

sorger nicht genug zu schätzen. Diese Eigenschaften erwecken in ihm

das Vertrauen, Liebe und Anhänglichkeit zu seinem geistlichen Valer,

Ihm entdeckt er sich ganz und gar, und er fühlt sich stets wohl in

seiner Nähe. „O rufen Sie mich öfter", so bittet er , „denn ich

bedarf ihres Trostes gar sehr!" Es ist nicht nothwendig, daß der

Seelsorger den zu sich Gerufeneu immer und immer an sein began

genes Verbrechen erinnere, und unausgesetzt vor ihm moralisire; ei

bedarf auch einer anderen Nahrung, sonst wird ihm Alles widerliche

die Sprache und der Sprecher. Im Gegentheile wird ein theil-

nahmsvolles Gespräch über seine Familie, über wissenschaftlich!

Gegenstände bei Intelligenten, und über die VodcnverlMnißl

und Verbesserungen in der Agricultur oder ein Gewerbe bei Häft

lingen aus dem Arbeiterstande vom besten Erfolge sein. Derlei Ge

spräche sind die Nothbrücken, die den Uebergang vom Weltlichen und

Zeitlichen zum Geistlichen und Ewigen möglich machen, und, wie die

Erfahrung lehrt, auch verwirklichen. Man rede mit dem Sträfling!

von seiner Heimat und deren Umgebung, von seinen Acckern und

Fluren, von seinen Pflanzungen lc., und bald wird man die Beobachtung
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machen, daß seine Gesichtszüge heiterer und freundlicher werden, daß

sein Herz aufgeht und für jeden guten Zuspruch empfänglich wird.

Mit einer freundlichen Miene, biederen und offenen Sprache kann

der Sträfling noch ganz gewonnen werden. Ein in der Strafhaus-

Seclsorge sehr erfahrener Priester erzählte einmal, daß er so glücklich

war, einen lange Zeit sehr verstockten Verbrecher zu bekehren. In

der Liebe zur Seele des Arrestanten dachte er auf allerlei Mittel,

sein Herz zu erweichen. Die Liebe ist erfinderisch, und so wurde

vom Seelsorger das wahre Hilfsmittel auch gefunden. Er reichte

dem Unglücklichen seine Tabakdose hin, und wer hatte es glauben

sollen — eine Thräne fiel au« des Häftlings Auge; kaum wagt er

es eine Priese zu nehmen, er küßt dem Spender ehrfurchtsvoll die

Hand, und hört von dieser Zeit mit Eifer und gläubigem Herzen

alle seine christlichen Lehren und Ermahnungen an, legt eine auf

richtige Beichte ab, und verläßt die Bahn der Sünde und des Ver

brechens. So haben unbedeutende Ursachen auch im Geistesleben

bisweilen die außerordentlichsten Wirkungen, der Herr begleitet auch

dos Unscheinbare mit seinem Segen, so bald dasselbe in heiliger

Absicht geschieht.

So schön und erfolgreich Freundlichkeit, Geradheit und Güte

gegenüber dem Sträfling ist, so sehr Milde mit Gerechtigkeit ge

paart Vertrauen und Liebe in der Brust des Verbrechers erweckt,

so verfehlt wäre andererseits die allzugroße Vertraulichkeit des Prie

sters mit dem Corrigendcn. Gespräche und Unterredungen mit ihm

sollen nie Zweck, sondern nur Mittel zum Zwecke sein, und es bleibe

dabei Alles ausgeschlossen, was in irgend einer Weise verfänglich

werden könnte. Jedes Wort foll wohl erwogen werden, ehe es aus-

aesprochen wird, denn nicht alle Häftlinge sind ehrlich in ihrer Ge

sinnung; viele aus ihnen sind gar sehr geneigt zur Verdrehung des

guten Wortes, was würden sie erst aus dem unüberlegten machen?

Es verbreitet sich dasselbe mit Blitzesschnelle in der Anstalt und wirkt

nichts Gutes. Das „Trau, Schau, Wem" gilt als allgemeine

Regel und muß insbesonders das Directiu des Strafhaus-Seel

sorgers sein. Heuchelei und Lüge, Neid und Eifersucht sind nirgends

so zu Hause als gerade im Strafhause; — gelingt es dem Seel

sorger diese Eigenschaften der bösen Geister an den Sträflingen zu

erkennen, und versteht er es, diesen auf die rechte Art zu begegnen,

so wird seine Auctorität mit jedem Tage wachsen, während er im

38*
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Gegentheile nur die Zielscheibe des Spottes auch derjenigen werden

würde, die ihm im Privatgespräche schmeicheln. Nebst dem natür

lichen Scharfsinne sind auch psychologische Kenntnisse dem Straf«

hausgeistlichen unbedingt nothwendig , und damit er im Worte sich

niemals verfehle, wende er sich bittend und betend zu Gott, denn e«

heißt in der göttlichen Schrift: „äabitur vodis in illa, Kor»,, yuiä

lo^uaruilli."

Das Gedeihen der seelsorgerlichen Thätigkeit in einem Straf«

Hause hängt vielseitig auch von dem concentrischen Wirken und der

schönen Harmonie Aller ab, die als Vorgesetzte der Häftlinge bestellt

sind. Der Seelsorger darf nie als Parteimann erscheinen, er soll

vielmehr nach allen Seiten hin als Diener Gottes und Vater

der Unglücklichen sich darstellen. lüliarita» aä dumis, utilis est:

diese Liebe zeige er besonders denen, die mit ihm gleiche Mühe und

gleichen Zweck haben. Der eigene unverdrossene Eifer und seine

Geduld sei Allen zum leuchtenden Muster, sein Wandel ihnen zum

Vorbilde. Auch das Wach' und Aufsichtsperson«! lerne von ihm

die Verufstreue, und werde durch ihn zum Guten so begeistert, daß

sie nicht als bloße Söldlinge lässig ihre Pflichten erfüllen, sonder»

nach ihren Kräften mit wahrer Nächstenliebe dahin wirken, daß den

Anforderungen, welche Kirche und Staat an alle in Strafhäusein

Bedienstete richten, auch von ihrer Seite entsprochen werde.

Hat der Strafhausseelsorger seine physischen und geistigen

Kräfte nach der Absicht Gottes verwendet, und doch nicht Alles er

reicht, wornach er strebte, so bleibt ihm wenigstens der Lohn des

guten Gewissens!
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Aeber die MaWautm.

Von O,-. I. H»!,«mmer, Prof, der Theologie in Mainz.

Im dritten Heft des Archivs für Anthropologie

(Braunschweig bei Vieweg 1867), begegnen wir einem Aufsatz des

auch in weiteren Kreisen bekannten Conservators des römisch-ger

manischen Centralmuseums in Mainz, L. Lindenfchmit, unter dem

Titel: „Ueber die neueste Pfahlbauten-Literatur", der

alle Beachtung verdient. Ueber eine immerhin noch brennende Frage

der Gegenwart spricht hier (und hier nicht zum ersten Male) ein

Mann, der wohl unter die Autoritäten im Fach der Kenntnis; der

römischen und germanischen Alterthümer gerechnet werden darf, auch

durch seine Stellung hiezu besonders befähigt, durch seinen Eifer

rühmlich bekannt ist. Wir glauben, daß es Jedem, der über diese

Frage sich wirklich belehren und deren wahren Stand kennen

lernen will, insbesondere den Lesern dieser Zeitschrift willkommen

sein wird, in einer Sache, mit der so viel Schwindel getrieben

worden, das nüchterne, solide Urtheil eines Fachmannes zu hören,

der die Dinge nimmt, wie sie vorliegen und kein Interesse kennt,

als das, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Darum wollen

wir das Wichtigste aus der genannten Besprechung der drei neuesten

Werke über die Pfahlbauten mittheilen und unsere Erläuterungen

gelegentlich beifügen. Die Titel der drei Werte sind: Dr. K. D.

Haßler, die Pfahlbautenfunde des Ueberlinger Sees, mit 6

Steindrucktafeln, Ulm, 1866; E. Desor, die Pfahlbauten des

Neuenbürgs Sees, mit 11? in den Teft gedruckten Holzschnitten,

deutsch bearbeitet von Friedrich Mayer, Frankfurt a. O. 1866;
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Dr. Reinhold Pallmann, die Pfahlbauten und ihre Bewohner.

Eine Darstellung der Cultur und des Handels der europäischen

Vorzeit. Mit 3 Tafeln Abbildungen. Greifswalde, 1866.

Aus der Besprechung ergibt sich, daß alle drei bereits die

maßlosen Phantasicgespinnste eines C. Vogt, Büchner, Pseudo-

Zimmermnun und anderer Geistesverwandten zum Thcil oder gänz

lich aufgegeben haben, welche das Alter dieser Pfahlbauten auf viele

Jahrtausende zu berechnen suchten, um daraus einen Beweis zu

gewinnen, daß das Menschengeschlecht schon „Hunderttausende"

von Jahren alt sein müsse. Statt dessen führen uns die mitgetheilten

und besprochenen Funde, wenn sie wirtlich unbefangen gewürdigt

werden, in das römisch-germanische Alterthum, in die nächsten

Jahrhunderte vor und nach der Geburt Christi.

Zwar sprechen dies die genannte» drei Forscher noch nicht so

bestimmt aus, haben im Gcgentheil, besonders, wie uns scheint,

Herr E. Desor, noch eine gewisse Hinneigung zur Annahme eines

möglichst hohen Alters, doch von Annahmen, die mit der heiligen

Schrift im Widerspruch stünden, ist keine Rede mehr. So wäre

also wiederum, und zwar schon nach Verlauf von kaum mehr als

einem Jahrzehnt, eine sehr zuversichtliche, für unumstößlich aus

gegebene Beweisführung gegen die Zeitrechnung der heiligen Schrift

hinsichtlich des Alters des Menschengeschlechtes schmählich zu Schan

den geworden.

Sehr interessant sind die Einzelheiten, die uns in der

Besprechung jener drei Schriften entgegentreten. Wir sehen daraus,

wie massenhaft zuweilen die steinernen, knöchernen, hölzernen Waffen

und Geräthc bei den Resten jener uralten Wasserbauten sich finden;

während die bronzenen, kupfernen, eisernen Geräthe zwar in großer

Mannigfaltigkeit und hoher Vollendung, aber doch im Verhältniß zu

jenen nur in geringer, oft sehr geringer Zahl, oft auch gar nicht vor

kommen. Dies allein würde schon genügen, die Unterscheidung einer

Stein-, Erz- und Eisenzeit, die um Jahrhunderte oder gar Jahrtausende

auseinander liegen, in Mißkredit zu bringen und dafür die so außer

ordentlich einfache Erklärung zu empfehlen, daß unsere germanischen

Vorfahren in ihren Urwäldern in der Regel sich steinerne, hölzerne,

knöcherne :c. Waffen und Geräthe machten, die ehernen und eisernen

aber von südlichen Kaufleuten bezogen, eine Erklärung, die durchaus

bestätigt wird durch das, was wir aus römischen Schriftstellern
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über die Culturzustände unserer Voreltern und über die alten Han

delsstraßen von Italien dnrch die Schweiz und Deutschland nach

der Ostsee wissen. Ein glücklicher und treffender Gedanke Pall-

manns ist die Vergleich«««, des damaligen Handelsverkehrs mit

dem heutzutage noch üblichen Pelzhandel in Nordamerika, durch den

auch die Waffen und Werkzeuge unserer fortgeschrittensten Cultur

Eingang finden in eine Bevölkerung, die vielfach Aehnlichteit hat

mit der unserer deutschen oder schweizer Urwälder vor tausend und

zweitausend Jahren.

Noch im Jahre 1863 konnte selbst ein Schleiden Vor

träge „für gebildete Laien" halten und herausgeben^), worin der

in der Bibel angedeutete Zeitraum für das Dasein der Menschen

„lächerlich kurz" genannt und behauptet wird, daß man „das Er

scheinen des Menschen auf Erden nothwendig auf mindestens 100,000,

ja 300.000 Jahre ansetzen müsse.

Unter den Beweisen für ein so hohes Alter uuseres Ge

schlechtes werden uns verschiedene „Funde" vorgeführt, deren Zeit

bestimmung mit Hilfe der Geologie ermittelt wird. Diese muthet

uns nun allerdings zu, an dänische Küchenabfalle von 10.000,

ägyptische Küchengeschirre von 24.000, einen amerikanischen Meuschen-

schädel von „mindestens" 57.000 Jahren zu glauben, gibt uns

dazu noch eine schwedische Fischerhütte mit ihrem Herd und darauf

liegenden Reiserbündel, womit sie alle hundert Jahre ruhig und

ungestört immer 10 Zoll tiefer in die Erde sank, wonach ihr Alter auf

„wenigstens" 70—80.000 Jahre zu „berechnen" ist, und der

gleichen Antiquitäten mehr, — denn „die Funde mehren sich von allen

Seiten" °) — also gewiß ausreichende und ehrwürdige Alterthümer,

und, wenn die Berechnung richtig und keinerlei anderweitige

') Schleiden, das Alter des Menschengeschlechtes, Entstehung der Arten

und die Stellung des Menschen in der Natur, Drei Vorträge für gebildete

Laien. Leipzig, 1863.

2) Was man bereits der Gedankenlosigkeit des Zeitungen lesenden Publikums

glaubt bieten zu dürfen, zeigt unter anderm die Neue Frankfurter Zeitung in

Nro, 128, 129 und 131 d. I , wo der „Beweis" geführt ist, daß da« Menschen

geschlecht 100-, ja 1000mal älter ist, als man gewöhnlich annimmt, und baß in

unsern Tagen in Canaba sogar „Pfeifentöpfe und Stiele von etwa sechs Zoll

Länge" gefunden wurden, die „der entlegensten Zeit, welche die Geologie überhaupt

dem Menschen anweist," angehören, b. h. also 6000 X 100 oder auch 6000 X 1000,

mithin 600.000 oder 6 Millionen Jahre alt sind!
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Crllärungsweise jener „Funde" denkbar und möglich ist, allerdings

uuverwerfliche Zeugen für das hohe Alter, für die frühe Cultur

unser« Geschlechtes. Ja, wenn! — Es läge darin zugleich, wie es

auch bereits ausgesprochen wird, eine tröstliche Beruhigung, daß,

wenn denn doch einmal der Mensch den Affen als Ahnherrn oder

Seitenverwandten anerkennen müßte, die Verwandtschaft doch schon

so weit her datirt, daß sie füglich unberücksichtigt bleiben darf!

Die Pfahlbauten müssen bei diesen Altersbestimmungen eine

bedeutende Rolle spiele». Sie wurden, bemerkt Schlciden, zu

erst im trockenen Winter 1853 auf 1854 im Züricher See bei

Meilen, spater in fast allen schweizer (und, fügen wir hinzu, bis

jetzt auch in italienischen, bayerischen und in der allerletzten Zeit

auch in pommcrischen) Seen entdeckt, dergleichen schon 520 v. Chr.

von Herodot bei einem thracischen Stamme im See Prasias in

Rumelien beschrieben sind. Zugleich fand man im Schlamme dieser

Seen zahlreiche Knochenreste, Stein-, Bronze- und Eisenwaffen,

Töpfergeschirre lc. Die genauere Durchforschung dieser Reste führte zu

einer ganzen Geschichte dieser Pfahlbauer, die wohl auch

über 10.000 Jahre zurückreicht und sich kurz so wiedergeben läßt:

„Die ersten Gründer dieser Pfahlbauten kamen aus Asien,

mit Steinwaffen aus Beilstein (der in Europa nicht gefunden wird);

diese wurden von den kriegerischeren und besser bewaffneten iberi

schen, und diese wieder von den noch besser, nämlich mit Bronze-

waffcn ausgerüsteten celtischcn Stämmen verdrängt, die nach

Mayer noch^) 1500 v. Chr. von Kleinasien bis Westeuropa sehr

verbreitet waren. Aber auch ihre Stunde schlug: es kamen mit Eisen

bewaffnete, wohl die ältesten teutonischen Stämme und be

reiteten ihnen das Schicksal, das sie den Iberern bereitet.

Diese (teutonischen) Stämme verließen um 200 v. Chr. (zur

Zeit der griechischen Besitzungen in Marseille, aus der sich Münzen

fanden) ihre Pfahlbauten, die dann verfielen und vergessen wurden,

so daß schon Cäsar Nichts mehr davon wußte." ^)

1) Statt „noch" würde man sicher besser thun, „schon" zusagen und der

Völkertafel de« Moses mit Hilfe der geschichtlichen Ueberlieferung zu folgen

(Neue». 10, besonder« V. 2—5.).

2) Schleiben sagt „nicht« mehr"; mit demselben Rechte tonnte man sagen:

„noch nicht«", und wenn denn das Schweigen Cäsar« etwa« beweifen soll

daran« folgern, daß diefe Vauten erst nach feiner Zeit ausgeführt worden.
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Aber, wird man fragen, worauf ruht denn diese „ganze Ge

schichte" der Pfahlbauei und namentlich deren Berechnung auf „wohl

auch über 10.000 Jahre?" Wie ist es denkbar, daß diese wässerigen

Aufenthalte durch zehn Jahrtausende vier einander ablösenden Na»

tionalitllten gedient und deren Reste, der Zeit nach durch Jahr

tausende getrennt, gewissermaßen mit Einer Hand aus demselben

Schlamme geschöpft werden: rohe Steinwaffcn, bearbeitete Stein

waffen, roher und dann zierlicher bearbeitete Bronzewaffen, endlich

Eisenwaffen?

Schleiden antwortet: „daß die iberischen und lettischen Stamme

auf die mit den rohen und dann bearbeiteten Steinwaffen folgten,

ergibt sich daraus, daß beide ersteren dasselbe (indogermanische)

Wort für Erz haben, uämlich bei den Basken (Iberiern) urraiäa,

bei den «Mischen Iren, Wallisern :c. ^aran, Il^arn, nouarn" «.

Doch Schleiden selbst scheint dieser eigeuthümliche „Beweis" nicht

recht zu genügen; darum fügt er noch zwei Beweise hinzu, die aber

nicht im mindesten besser sind:

„Auch die iberische und lettische Zeit charakterisireu sich in

jenen Resten durch eine rohere und zierlichere Bearbei

tung der Bronzewaffen, worauf denn endlich die Stämme

mit Eisenwaffen, wahrscheinlich die ältesten teutonischen folgten.

Auch in der Lebensart uud den Nahrungsmitteln gibt

sich ein solcher periodischer Fortschritt vom roheren zum civilisirten

Zustand zu erkennen." — Als ob die Verschiedenheit von Waffen,

Gcräthen, Lebensweise :c. nicht derselben Zeit angehören könnte

und nicht auch selbst in unserem „fortgeschrittenen 19. Jahrhundert"

solche und noch viel größere Verschiedenheiten neben einander

bestünden, und das nicht blos in Ländern, die eben erst von culti-

virten Völkern colonisirt werden, sondern mitten in Europa und

selbst in unsrer Heimat. Zwischen dem Gaslicht und der Kien-

fackel ist sicher ein weiterer Abstand als zwischen Stein-, Erz- und

Eisenwllffcn, und doch bestehen beide dicht neben einander. Wie

verschieden kann auch jetzt noch die Bewaffnung sein von der Heugabel

Sonderbar ist jedensalls, daß wenige Zeilen vorher Schleiden nur vermuthungs-

weise („wohl") auf die ältesten teutonischen Stämme gerathen hat, hier aber

darauf weiter baut, als fei es gewiß. Was hindert denn, an fpätere teutouifche

Stämme zu denken, zumal da noch lange nach den Cimbern bei den deutschen

Stämmen Holzwaffen und dgl. im Gebrauche waren. Vgl. unten S 606.
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und Sense bis zur feinsten Hinterladungsbüchse, vom Pflasterstein

bis zur Shrapnelkugel, wie verschieden die Nahrung vom Pumper

nickel bis zu den raffinirtesten Erfindungen der modernen Küche.

Oder sind die Verkehrsmittel, die Kleidung, die Nahrung wirklich so

gleichmäßig unter den Menschen desselben Ortes, daß ein aufgeklopfter

Knochen Zeichen kannibalischen Cultur- oder Unculturzustcmdes sein,

daß zwischen den Resten harten, rauhen Brodes und denen eines

wohlzugerichteten Bratens Jahrtausende liegen müssen?

Doch es muß ja sein! Nettere Steinperiode, jüngere Stein«

Periode, gröbere Erzperiode, feinere Erzpcriode, Eisenperiode, — jede

im langsamen Fortschritt des Menschengeistes um Jahrtausende von

der früheren getrennt, — so fordert's die „exacte" Wissenschaft, und

so wird dann der von der hl. Schrift und allen Zeugnissen der

Geschichte angedeutete Zeitraum von etwa 6000 Jahren für das

Alter des Menschengeschlechtes als „lächerlich kurz" bezeichnet. Man

bringt nun freilich noch ein anderes Moment mit in Rechnung,

nämlich die Annahme, daß die Menfchen wie die ganze Natur in

stetem Fortschritt vom Niedere» zum Höheren, von roheren zu immer

gebildeteren, vollkommneren Verhältnissen fortschreite, daß dieser

Fortschritt aber namentlich in früheren Zuständen der Entwicklung

außerordentlich, ja unmerkbar langsam vor sich gegangen sei. So

müssen wir denn durch lange Jahrtausende zurückgehen zum „Ur-

menschen" im Zustand kannibalischer Rohheit und thierischcr Wild

heit, von da noch weiter zurück zum Affen oder einem Seitenvcr-

wandten desselben u. s. w. So werden allerdings für die Bil-

dungsgeschichtc des Menschengeschlechtes ungcmessene Jahrtausende

erforderlich sein, zumal, wenn man bedenkt, wie viel Zeit allein

schon verfließen mußte, bis ein Affengehirn zum menschlichen sich

umgestaltete, die langen Arme sich gebührend verkürzten, die Hinteren

Hände sich in Füße verwandelten, das Hundsgesicht ein menschliches

Antlitz wurde .... kurz bis aus dem wüsten, heulenden, klappern

den Kletterthier auch nur ein menschenfressender Kannibale wurde.

Und erst von da bis zu einem Schiller, Güthe, Humboldt! Ver

sichert uns doch Schleiden selbst, daß „zwischen einem Güthe und

einem Australneger der Unterschied weit größer ist, als der von

letzterem zum Thier." Da werden wir mit demselben Gelehrten wohl

begreifen, daß man bei solcher Umbildung „die Zeit als wesent

lichen Factor nicht außer Acht lassen darf."
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Wer von solchen Voraussetzungen ausgeht, muß freilich mit

Jahrtausenden rechnen, wie Andere mit Jahrzehnten und kann un

möglich einen unbefangenen Blick zur Beurtheilung von vorliegenden

Thatsachen bewahren.

So beweisen z. B. die Thiermumien Aegyptens, daß wenig

stens in 3—4000 Iahreu keine Veränderung mit den Thieren vor

gegangen ist. Man müßte daraus auf deren Unveränderlichkeit

schließen; denn, wie hierüber eines der jüngsten Hefte von „Natur

und Offenbarung" sehr gut bemerkt: „die Veränderung, welche im

freien Zustande Thiere und Pflanzen in 3—4000 Jahren erlitten

haben, ist gleich 0; dann aber ist auch 3000, d, h. 0 X 10, oder X 100,

oder X 1,000,000 auch — 0. Also sind die Arten constant und müssen

ursprünglich so ins Dasein gerufen sein, wie wir sie vorfinden."

Das ist mathematisch, also gewiß „eract" uud hat alle That

sachen für, keine einzige gegen sich, da nirgendwo die Nebcrgänge

der einen Stufe zu einer höheren nachgewiesen werden können. Aber

Schleiden z, B zieht es vor, zu einem Gleichniß und Bild

seine Zuflucht zu nehmen: die Zeiträume, über die unsre Beob

achtungen sich erstrecken, sind zu kurz, die Uebergänge zu langsam

und „unmerkbar", als daß wir solchen Nachweis liefern tonnten.

So sehen wir auch nicht die Bewegung des kleinen Zeigers an der

Uhr, und er bewegt sich dennoch. Gut, sagen wir, wenn die Zeit unsrer

Beobachtungen zu kurz ist, um die allmälige Eutwickelung thatsächlich

nachweisen zu können, so ist sie auch zu kurz, um das Gegentheil jener

EntWickelung, d. h. die Unveränderlichkeit der Arten, zu läugnen, zumal

unter unfern Augen alle Stufen der organischen Welt neben einander

bestehen, ein Uebergang einer Art auch nur iu die allernächststehende aber

nirgendwo je nachweisbar ist. So werden die Dinge auf den Kopf

gestellt, und was gegen die Entwicklungshypothese sprechen müßte,

muß ihr nun erst recht ihre „Hunderttausende" von Jahren liefern.

Man wird mir vorwerfen, ich habe ja die geologischen

Beweise gar nicht berücksichtigt, jene überzeugenden Beweise höch

sten Alters menschlicher Gebeine oder menschlicher Knnsterzeugnissc,

die aus den sie umgebenden Lagerungsverhältnissen der Erdschichten,

den Anzeichen von seitdem stattgehabten Hebungen oder Senkungen

des Bodens, Veränderungen des Niveau'« der Seen, Flüsse oder

Meere gewonnen werden. Es ist hier nicht der Ort, näher auf all'

das einzugehen; wir beschränken uns für jetzt darauf, daß selbst ein
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C. Vogt wiederholt dergleichen „Zeitmesser" für durchaus unzu

verlässig erklärt, indem z. B, ein Wildbach „in Folge eines Wolten-

bruchs an einem Tage mehr Material herbeibringe, als viele Jahr

hunderte regelmäßig fortgesetzter Anschwemmung." Aber ebenso tann

das Niveau eines See's durch Erdbeben, Felsenstürze, einen plötz-

lichen Durchbruch des Wassers, mehr in einem Tage sich verändern,

als bei andern Verhältnissen in Jahrtausenden; und bezüglich des

Wachsthums der Torfmoore, das Vogt als „einzige zuverlässige

Grundlage" solcher Berechnungen zugeben will, fehlt nach seiner

eigenen Bemerkung „bis jetzt jeglicher Anhaltspunkt" für verlässige

Berechnungen. Er war hier wenigstens vorsichtiger als Schleiden,

der „die Torfmoore der dänischen Inseln und die Küchenreste an

ihren Küsten" die Geschichte einer Bevölkerung erzählen laßt, die

wenigstens vor 10.009 Jahren gelebt. Hier in Mainz fand man

vor einigen Jahren beim Graben eines Brunnens in der Nähe des

Thiermarltcs (Schillerplatz) 30 Fuß tief, unter einer Torfschicht

von 15—20 Fuß die Utensilien einer römischen Schusterwerkstätte:

Sandalien jeder Grüße, Werkzeuge aller Art, auch römische Münzen

— Alles im hiesigen Museum aufbewahrt.

Wir fügen bei: Wo ist eine Höhe oder Tiefe, wohin der

Mensch und mit ihm seine Kunsterzeugnisse nicht gelangen könnte,

und wirklich gelangte, freiwillig und unfreiwillig? Man denke an

Bergwerke, Brunnenbauten, Steinbrüche, Sand- und Lehmgruben

u. dgl. Man beachte den Unternehmungsgeist und Vorwitz des

Menschen zu Land und zu Wasser, seine Untersuchungen in Höhlen,

Felsenspalten, auf Berggipfeln und Eisfeldern. ') Man berücksichtige

das Verhalten der Menschen gegen einander, oder bei großen Na

turereignissen, man denke dabei an Kriege und Völkerwanderungen,

an Begräbnisse und Unglücksfälle, an Erdbeben und Schiffbrüche.

Man beachte das Alles und wage es noch, aus der Tiefe, in der

') Nur im Vorbeigehen sei hier erinnert an da«, was Plinius über den

Bergbau der alten Phönicier berichtet, wie man die Berge systematisch aushöhlte

und förmlich auseinandersprengte, wie man die gewaltigen Trümmer durch unge»

heure Wasserströme auswusch u. dgl.; serner über das unbeschreiblich armselige

Loo« der unglücklichen Sclaven, die zu diesen Werken verwendet wurden, über die

Unglücksfälle :c. Vgl. I'Un. », N. XXXIII. 21. Aehinich Diodor über die äthio

pischen Goldbergwerle XIII. 13 f., und Herodot über die Goldminen der Thracier

VI. 4?.; und ein noch viel früherer Zeuge au« dem grnuesten Alterthum ist Jod 28.
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man einen Schädel gefunden, dessen Alter auf 57.000 Jahre zu

berechnen, oder Spuren „kannibalischer Mahlzeiten" in Frankreich

auf „undenklich frühe Zeit« zu verlegen, weil Jahrtausende ver

fließen mußten, bis die gallischen Kannibalen sich zu der Civi-

lislltion hinaufgearbeitet, die zur Zeit Cäsars sie auszeichnete,

während diese Spuren ganz gut auf jenes wirklich kannibalische

Brittanenvolk der Atticoten hinweisen könnten, das nach dem Zeugniß

des hl. Hieronymus ') zu seiner Zeit Gallien durchzog und Men-

schenfleisch für seine einzige Delicatesse ansah.

Nun gar die Pfahlbauten! Schneller und elender ist kaum

je die „Wissenschaft", d. h. eine gewisse moderne, zum Theil we

nigstens sehr unbesonnene Geringschätzung, oder offene Befeindung

der Bibel, zu Schanden geworden, als mit ihren Phantasiegcbilden

über das Alter der Pfahlbauten. Gehen wir nur zur oben be

rührten Besprechung der drei neuesten Schriften über diesen Gegen

stand zurück.

Unter den Pfahlbauten der Ueberlinger Bucht

des Bodensee's erwiesen sich die bei Maurach und Nußdorf

M reichsten. Man fand dort eine solche Menge von Waffen und

Geräthen, daß man glaubt, eine Fabrik solcher Gegenstände hier

annehmen zu dürfen. Sie sind sämmtlich aus Stein, Knochen oder

Holz gefertigt; der Nephrit fand sich hier zahlreicher als anderswo in

Form von Beilen und Keilen; der Feuerstein ist zu Sägen, Messern,

Lanzen- und Pfeilspitzen verarbeitet; eine Menge Werkzeuge aus

Knochen und Hirschhorn, durchbohrte Bären- und Eberzähne und

einfache Thongefäße fielen nicht mehr auf, weil sie sich auch sonst

unter ähnlichen Verhältnissen finden. Doch fanden sich auch feinere

Gefäße, die fast auf den Gebrauch der Drehscheibe schließen lassen,

und „für die gewöhnlich sehr hohe Altersbestimmung"

fügt Herr Lindenschmit lakonisch bei, „ist hier nur zu bemerken, daß

sie bis in die Gräber der merov in gisch en Zeit herabreichen."

Doch fand sich unter diesen Tausenden von Gegenständen

ein einziger von Metall, und zwar eine kleine Axt, merkwürdiger

Weise nicht aus Bronze, sondern ohne Beimischung von Zinn aus

leinem Kupfer, dergleichen man auch aus dem Pfahlbau von

Peschicra und denen in Ungarn gefunden. Flugs war man über die

>) ^,äv. ^ovin. I, II. o. 7,
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Zeitbestimmung im Reinen; dergleichen Dinge mußten „vor der Zeit

der Handelsverbindungen mit den Cassiteriden" (d. h, den Zinn-

Inseln an dem Südwestende Englands) verfertigt sein, also Jahr

hunderte, wenn nicht Jahrtausende vor Christus; das gäbe auch noch

eine Kupfer-Zeit. „Näher liegt doch," sagt Herr L., „die Er

klärung, daß dieses aus so weiter Ferne bezogene Metall (das

Zinn nämlich) nicht überall und zu aller Zeit in gleicher Menge

vorhanden war, und daß in diesem Falle auch Kupfergerüthe ohne

Zinnzusatz gefertigt sein tonnten. Form und Arbeit dieser

Kupferärte sind genau dieselben wie die der Bronzen."

Bei den andern Pfahlbauten der Ucberlinger Bucht treten die

Stcingerathe etwas mehr zurück; bei Unteruhldingen sind sie

theils roh, theils von „ausgezeichneter" Arbeit; unter den Bronze»

finden sich Aerte, Mciscl, Sicheln, Armspangen, Messer, Haar-,

Strick-, Nähnadeln, Fischangcln lc. und ein Zirkel, welcher, um mit

Herrn V. zu sprechen, „als ein wahres Unicum wohl einer Abbil

dung würdig gewesen wäre. Denselben Wunsch hat Herr L. bezüg

lich der eisernen einschneidigen Schwerter in der Form des Scra-

masax, während er zu der „Pfeilspitze mit Schaft" ironisch bemerkt,

sie sei „doch wohl nur ein in den See gefallener Armbrustbolzen."

Unter den sehr interessanten Thongefäßen fand sich auch eine rothe

römische Scherbe aus terra LiFillats,.

Im Pfahlbau bei Sipplingen herrscht das Eisen vor,

„zum überwiegenden Theile ohne Zweifel von römischer Arbeit und

dabei fehlen auch die römischen Ziegeln nicht mit ihrem un

antastbaren Zeugnisse."

Am Ende der Besprechung dieser ersten der drei genannten

Schriften finden wir die Bemerkung: „Herr Haßler hat mit dieser

Untersuchung abermals einen unumstößlichen Beweis für

den Fortbestand der See-Ansiedlungen mindestens

bis tief in die Zeit römischer Herrschaft herein ge

liefert. So wie wir aber damit einen Markstein für die späteste

Zeit der Pfahlbauten gewinnen, so erhalten wir zugleich eine Mah

nung zu größter Umsicht für die Zeitbestimmung der gleichartige»

Denkmale von anscheinend weitaus älterem Charakter."

Dann wird noch darauf hingewiesen, daß sich die größere oder

geringere Menge der Erzgeräthe im Verhältniß zu der der Stcin

gerathe bei den verschiedenen Pfahlbauten schon durch deren nähere
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oder entferntere und abgeschlossenere Lage zu den großen Handels

straßen erklären lasse, auf denen jene Erzwaaren aus dem Süden

nach Norden geführt wurden, zum Theil wohl auch aus dem Eigen

sinn der betreffenden Bevölkerung, die sich sträubte vom überlieferten

Brauche abzugehen, wie wir das auch in unfern Tagen noch finden

lönnen. So können wir „in einem unsrer benachbarten Großstaatcn

„och sehr primitive Zustände und den Landbewohner nur im Besitze

eines einzigen Werkzeugs, seiner Axt, finden, mit welcher er Alles,

sogar seinen Wagen herzustellen weiß, an welchem sich nicht einmal

ein Nagel von Eisen befindet. Und so wird auch in unserer Vor

zeit länger, als man anzunehmen geneigt ist, die Steinaxt ihre

Dienste geleistet haben, und zwar ausgiebig genug, wenn sie sogar

den Pflug und den Webstuhl herzustellen vermochte." Es war also

nicht »üthig, die sog. „Stcinstationen", d. h. die Pfahlbauten, bei

denen man blos Stcingeräthe fand, in eine 600—800 Jahre frühere

Zeit zu versetzen als die sog. „Metallstationen."

Zu dem Beweis des hohen Alters der Steinstationen, der

aus dem Umstände gezogen wird, daß die Cimbern und Teutonen

bereits vor ihren jahrelangen Streifzügcn an der römischen Grenze,

schon in der Schlacht bei Noreja (113 u. Chr.) Metallwaffen

führten, bemerkt Herr L., daß es dann hundert Jahre später

bei ihren Landsleuten viel schlimmer stand, sofern sie in ihren

Schlachten gegen Germanikus „nur eine vordere Reihe besser be

waffneter Krieger aufstellen konnten, während die überwiegende

Mehrzahl mit fcuergehärteten Holzspeeren und den Waffen wilder

Stamme focht."

Nach einer warmen Anerkennung der verdienstlichen Unter

suchungen und Forschungen des Herrn Haßler schließt Herr L. deren

Besprechung mit den Worten: „Es wird damit abermals auf die

Nothwendigkeit einer Reduction in der bisher nur

mit Jahrtausenden geführten Berechnung nachdrücklichst

hingewiesen."

Ueber die Besprechung der beiden andern oben ge

nannten Schriften können wir uns nach dem Vorausgegangenen

kürzer fassen. Die Schrift von E. Desor wird um ihrer vortreff

lichen Holzschnitte und der Fülle des Materials willen sehr gelobt,

dagegen wird bedauert, daß der so richtig aufgefaßte leitende Ge

baute nicht strenger durchgeführt worden, daß nämlich nicht bloS
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die Gegenstände selbst ins Auge zu fassen seien, sondern auch gewisse

Umstände, wie z. B. die Vertheilung, die Häufigkeit des Vorkom

mens, das Miteinandervortommen der Gegenstände.

So will Herr Desor von vorn herein den Stationen nur

einen untergeordneten Wcrth beilegen, welche die Ucberbleibsel meh

rerer Zeitalter enthalten und sein Augenmerk nur auf die richten,

„die sich durch ei» bestimmtes Gepräge auszeichnen und die nach

Art der charakteristische» Schichten in der Paläontologie für di?

Stein-, Bronze- und Eisenzeit als maßgebend betrachtet werde»

können." Das heißt doch, ein falsches System aus einem Gebiet

auf ein anderes übertragen, in welchem es noch weniger paßt und

sich von vorn herein die Berichtigung falscher Anschauungen ab

schneiden, indem man das als „maßgebenden" Ausgangspunkt

bezeichnet, was doch erst am Ende aller Untersuchungen sich heraus

stellen tonnte. Es soll ja erst bewiesen werden, daß es eine abgc<

schlossenc Stein-, Erz- und Eisenperiode gegeben habe, und Herr

Dcsor bezeichnet nun ohne weitcrs als „nicht maßgebend" die

Stationen, die Stein-, Erz- uud Eiscngeräthe bargen und dadurch

den Beweis liefern, daß mau vielleicht, ja wahrscheinlich, gar kein

Recht Habe, in obigem Sinne drei Perioden zu unterscheiden.

Daher bemerkt denn auch Herr L., diese Auffassung könnte

eine Berechtigung haben, wenn wir bereits wüßten, daß sich

die Pfahlbcmaltcrthümer wirklich in zeitlich streng geschiedene Schichten

von Niederschlägen localer Cultur abtheileu ließen, daß die sog.

Steinpcriode mit dem theilweisen Eintritt des Gebrauchs von Er;

ihren Abschluß gefunden hätte und daß es überhaupt eine aus

schließliche Erz- und Eisenperiode in der vorgeschichtlichen Zeit gab

und geben konnte. Wir sehen damit eine Methode, welche die un

befangenste und freieste Beobachtung voraussetzt (nämlich die geolo

gische), zur Illustrativ« vorher schon feststehender Ansichten

verwendet, welche, wenn sie irgend befriedigen könnten, die seit mehr

als zwölf Jahren schwebende Untersuchung längst zum Abschluß

gebracht hätten." Es werden dann einzelne verfehlte Anwendungen

dieser geologischen Methode nachgewiesen und hervorgehoben, daß

bei richtiger Anwendung ganz andere Resultate erreicht würden.

Der Geolog wirb daraus, daß Nephrit (Nierenstein, so genannt

von der Form, in der er gewöhnlich vorkommt) und Feuerstein in

den Pfahlbauten der Schweiz gefunden worden, noch nicht ohne
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wciters schließe», daß beide auch de» dortigen Erzeugnissen

angehören, sondern er wird die geologischen Bedingungen ins Auge

fassen. Sc» wird sich herausstellen, daß der Nephrit iu der Schweiz

gefunden werden kann, weil in Bündten Serpentin-, Talk- uud

Chloritschiefergcbirge vorhanden sind; der Feuerstein aber kann

nicht daselbst gefunden werden, weil eben die geologischen Bedin

gungen fehlen.

Würde man wirklich unbefangen diese Umsicht der geologischen

Verfahrungsweise auf die Untersuchung des Ursprungs der Gerüche

der Pfahlbauten übertragen, so würde man aus ihrem bloßen Vor

kommen an einem Orte noch nicht schließen, daß sie auch an diesem

Ort verfertigt seien, vielmehr bald zu dem entgegengesetzten Schlüsse

kommen, daß nämlich wie dort die geologischen, so hier die Cultur-

Bedingungen fehlen. „So können die Erschwerter und Messer des

Nenenbnrger See's und der Schweiz überhaupt nicht von den Pfahl-

blluern der Steinzeit erdacht und ausgeführt sein, wäre ihnen auch

Kupfer und Zinn, ja die Bronzemischung selbst in Fülle zugeführt

worden, weil in ihren Knochen-, Holz- und Steinmanufacten sich

nirgends auch nur ein annäherndes Element so entwickelter Form

bildungen, wie in jenen Erzgeräthen nachweisen läßt, auch keine

Spur von stufenweisen Versuchen, kein Uebergang von dem

Geschmack wilder oder halbwilder Stämme zu den Formen jener

Erzgeräthe, welche ebenso plötzlich in aller Bollendung auf

treten, als auch wieder verschwinden", — sicher Beweis

genug, daß es sich hier um Wallren handelt, die aus der Fremde

eingeführt wurden.

Man hat nun allerdings zum Beweise dafür, daß jene Erz-

erzeugnisse des Nordens einheimische sein müßten, auf die Funde

von Gußformen und sog. Gußstätten hingewiesen, allein diese ver

einzelten Gußformeu, sowie die einzige wirklich nachgewiesene Guß

stätte (in Dänemark) erweisen sich keineswegs als Zeugnisse

für „Versuche und Proben zur Erfindung und Herstellung

des Bronzegusses, sondern als die bestimmtesten Zeugnisse einer

bereits vollständig ausgebildeten, mit den Gußwaaren selbst impor-

tirten Gewerbsthätigkcit, welche sich nach Analogien des Mittelalters

und selbst der neuesten Zeit in den Händen von Wanderhand

werkern befand. — Wenn wir die Keßler des Mittelalters und

die jetzigen Zinngicßer eine in den Städten heimische Industrie auf

Oeft. Nieiteli. f. lathol. Theo! vi, 39
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die Dürfer und Bauernhöfe bringen sehen, so dürfen wir in diesem

Verhältniß der gewerklichen Ccntralpunkte zu der Landbevölkerung

einen sprechende» Nachweis, ja selbst den letzten Rest eines uralten

Verkehrs der Culturstaaten des Südens mit den barbarischen Län

dern und Ländchcn erkennen."

„Eine Betrachtung der Metallwaaren gerade vom Standpunkt

des naturwissenschaftlichen Verfahren« hätte am ehesten darlegen

müssen, daß die in der Schweiz vorkommenden Formen nicht als

selbstständige, für sich im Einzelnen existenzfähige Erscheinungen zu

betrachten sind, sondern nur sozusagen als Theile eines großen,

vollständig entwickelten Organismus, welcher alle Le»

bensbedürfnisse der alten Cultnrwelt umfaßte. . . . Jene

Metall-Meißel, Messer, Haarnadeln und Waffen aber, welche dies

seits der Alpen gefunden wurden, bezeichnen eine Stufe der Cultur«

entwicklung, welche eine ganze Reihe gleichzeitiger und gleichartiger

Bildungen unbedingt voraussetzt, deren Abwesenheit diesseits der

Alpen unsere alten Mctallfunde in dem Grade isolirt, daß wir sie

nicht anders, denn als Producte einer erotischen Cultur betrachten

können." Diese fremdartigen Bestandtheilc sind in die massenhafte

Grundlage der noch primitiven Zustände des Nordens bald in

größerer Menge bald vereinzelt eingesprengt und „die geogra

phische Situation, die Handelswege :c. bezeichnen diejenigen

Bedingungen, welche einen größeren oder geringeren Zutritt der

fremdartigen Elemente bestimmten."

Bei aller Anerkennung der Verdienste Desor's um die Alter-

thumstunde glaubt Herr L. schließlich „einfach, aber in bestimmtester

Weise, Verwahrung einlegen zu müssen gegen dessen Auffassung der

Pfahlbautenfrage im Sinne des bekannten Drcip eriod ensystems

(Stein-, Erz-, Eisenperiode) und er verzichtet auf jedes nähere

Eingehen in alle hierauf bezüglichen archäologischen Aufstellungen

und ethnologischen Folgerungen, welche sich vorzugsweise den An

sichten der nordischen Archäologen und ihren schweizerischen Nach

folgern anschließen", deren einseitiges, beschränktes und willkürliches

Verfahren Herr L. bereits im I. Heft des „Archiv für Anthropo

logie" ') eingehend bcleuchlct und gebührend zurechtgewiesen hat.

') Die deutsche Alterthumsforschung von V. Lindenschmit, E« wird da

unter anderm „die impouirende Sicherheit" gebrandmartt, womit die da»

Nischen Gelehrten die Stein-, Erz- und Eilenperiode mit einer angeblichen .drei-
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Es ist eben einer der bedeutendsten Kenner der Alterthümer

der hier so entschieden gegen gruud- und maßlose Hypothescnsucht

protcstirt und der weiß, was er sagt, wenn er die Ueberzcugung

ausspricht, „daß eine umfassendere Kcnntniß der deutschen

antiquarischen Literatur Herrn Dcsor für die Prüfung der

Zuversicht und Einseitigkeit der archäologischen Systematiker nicht

ganz ohne Vorthcil geblieben sein müßte und vielleicht auf manche

seiner Ansichten eine thcils beschränkende, thcils erweiternde Wir

kung geäußert hätte."

Dr. Pallmanu hat sich von dem eben angeführten Vor«

wurf freigehalten und kann sich demgemäß auch die Bronze- und

Eisengeräthe nur in Verbindung mit dem Handel der südlichen

Culturstalltcn nach dem Norden deuten, wie sich denn auch «mit

jedem Tage die Funde unzweifelhafter südlicher Fabricate und mit

ihneu die Zeugnisse eines bedeutenden Handels nach dem Norden

mehren, an welchem sich ohue Zweifel in fortdauernder Concurrcnz

alle Mittelmeervolker betheiligt haben."

Doch ließ sich Pallmanu zu sehr von Einbildungen hinreißen,

die sich nicht beweisen lassen, vielmehr entscheidende Thatsachen

gegen sich haben, so daß Herr 8. au seiuen Hauptsätzen Manches

ernstlich zu tadeln findet, so namentlich, daß die Pfahlbauten

nicht als Wohnungen der landsässigen Bevölkerung, sondern als

Aufenthaltsorte und Magazine von Handelsleuten aus den

südlichen Culturstaaten zu betrachten seien, sowie an dem, was er

fachen Waldvegetation Dänemarks mit dem zeitweisen Vorherrschen der

Tanne, Ciche und Buche" zusammenstellten, auch drei verschiedene Bestattung«»

weisen und damit drei einander solgende Nationen, selbst drei verschiedene Hunde

rassen zur Bestätigung ihres System« nachzuweisen wußte». Schon diese Systematik

mußte Verdacht erregen. Iu Deutschland, wo die Sache» theilweise umgekehrt

zu liegen schienen, mußte man ein uralles Culturvolk erfinden, da« der Kelten,

das in „unvordenklicher" Zeit aus Asien eingewandert, zu hoher Bildung

gelangt, dann aber von den rohen Germanen vertrieben wurde, bei welcher Ge»

legenheit es „seine Geräthe und Gesäße au« Erz, ja sogar seine Nationalwasfe,

den Streitmeißel, den Cell, massenweise in die Erde vergrub — zu Nutz und

Frommen unserer antiquarische» Forschung," Gerade da, wo die« System seine

„schlagendsten Beweise zu finden glaubte, bei der Untersuchung der sogenannten

Reihengräber, mußte e« die entscheidendste Niederlage erleiden, Die großen

Todtenfelder jene« uralten, fremden Lulturvolke«, jener merk«

würdigen Kelten, verwandelten sich in Friedhofe der Franken,

Alemannen und Burgundeu,"

38«



612 U«bei die Pfahlbauten.

über die beiden großen Verkehrs st rußen, über das Vorherrschen

des mllssllliotisch-leltischcn ErPortes nach dem Norden

und über die allerdings sehr wenig wahrscheinlichen Bezugs

quellen des Rohmaterials für die betreffenden Fabrikate sagt.

Wir können für den hier beabsichtigten Zweck die an sich sehr

interessante und treffende Widerlegung der einzelnen Irrthümer

übergehen und heben nur noch hervor, daß Pallmann bei der Frage

nach dem Alter der Pfahlbauten den dänischen Kjotkenmöd-

dings (Küchenllbfllllen) jede wissenschaftliche Bedeutung abspricht,

von der Aufstellung eines Stein-, Erz- und Eiscnalters sagt, daß

dieselbe als wissenschaftliches System eigentlich gar nicht wider-

legenswerth ist, und daß die hohen Altcrthumsbestimmungen, in

denen sich manche Gelehrten gefielen, den wirklichen Thatbestand

gegen sich haben. Mit Recht kann Herr L. dazu bemerken, daß er

selbst diese Anschauungen, soweit sie richtig sind, schon viel früher

vorgetragen und mit den entsprechenden Thatsachen belegt habe.

Zeugniß hiefür gibt außer dem bereits erwähnten ersten Heft des

„Archiv für Anthropologie" schon die durch Herrn Lindcnschmit als

Conservator des Römisch-Germanischen Centralmuseums in Mainz

herausgegebene Beschreibung der „Alterthümer unserer heid

nischen Vorzeit, Mainz, 1858 ff.", beschrieben wurde, worin

zwar die hergebrachte Eiutheilung in eine Stein-, Erz- und Eisen

periode beibehalten ist, nbcr nicht etwa, um dadurch das Alter der

Alterthümer in befangener Weise möglichst hoch hinaufzuschrauben,

sondern um eine Einthcilung zu haben, die «in richtigem Haupt

umriß den Entwicklungsgang der gesummten menschlichen Cultur in

einer Folge bezeichnet, über welche keine Meinungsverschiedenheit

herrschen kann und die zugleich alle die Uebergangsstufen umfaßt,

welche als der Gegenstand archäologischer Untersuchung erst aus

dem Thatbestand der Gräberfunde ihre Zeitfolge

und Zeitbestimmung finden müssen" (Vorwort S. 5).

Doch wurde schon damals darauf aufmerksam gemacht, daß „die

genaue Feststellung und Abgrenzung einer früheren und späteren

Stein- und Erzperiode bei unfern Sammlungen vor der Hand

außer Acht bleiben müsse, nicht allein wegen der Mißlichkeit der

Durchführung einer solchen Trennung, da z.B. die älteste und

einfachste Form der Steinkeile bis in die Gräber

funde der christlichen Zeit herabreicht, sondern weil die

Modifikationen der Zeitstellung, welche durch die Verhältnisse der

einzelnen Länder, zumal durch ihre geographische Lage, bedingt

werden, um so schwerer nachzuweisen sind, in je höheres Zeitalter

dieselben zuweilen zurückversetzt werden müssen."

Das heißt mit andern Worten, überall werben die Menschen,

je niedriger ihr Culturzustand ist, desto primitivere Gerüche haben,

und bei fortschreitender Cultur sich vom Leichteren zum Schwieri
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geren erschwingen, was im Allgemeinen überall die Reihenfolge

geben wird: Stein-, Erz-, Eisengeräthe. In welche Zeit aber ab

solut genommen die einzelnen Gegenstände gehören, kann man nur

aus den begleitenden und anderweitig bekannten Umständen erschließen.

Die genannte Zeitschrift: „Die Alterthümer unfrei heidnischen

Vorzeit" gibt nun in den zwölf Heften des ersten Bandes Anhalts

punkte in großer Zahl, woraus ersichtlich, daß die „Steinperiode"

wenigstens für unser Vaterland und einige Nachbarländer noch be

deutend in die Jahrhunderte nach Christus herabreicht. Wie wenig

man aber berechtigt ist, die drei betreffenden Gerüche nach dem

Material in verschiedene Perioden zu theilen und diese durch

Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zu trennen, ergibt sich schon

aus dem Umstände, daß vielfach die Löcher der Stein-

Waffen mit metallenen Bohrern, aus Erz und selbst

aus Eisen gefertigt wurden. Besonders instructioe Beispiele

finden sich mit den entsprechenden Zeichnungen im achten Heft,

Tafel I., wo Nr. 11, auch Nr. 10 und 12 Steinwaffen abgebildet

sind, deren unvollendete Durchbohrung deutlich genug zeigt, daß zu

ihrer Ausführung ein hohler Metallcylinder benutzt wurde. „Einen

solchen röhrenförmigen Bohrer aus Erz", ist dazu be

merkt, „besitzt das (hiesige) römisch-germanische Centralmuseum im

Abguß aus der reichen Sammlung des Herrn Hofrath vr, G. Klemm

in Dresden."

Im zweiten Baude genannter Zeitschrift ist, wie das Vorwort

ausdrücklich bemerkt, „jede Bezugnahme auf das System des Stein»,

Erz- und Eisenalters, welche früher in Rücksicht auf die Herrscheu

ben Vorstellungen empfohlen schien, aufgegeben. Zur Rechtfertigung

der Lösung jeder Verbindung mit diesem Systeme

genügt der Hinweis auf die jetzt wohl allgemein erkannte Thatsache,

daß der Gebrauch der Erzgeräthc diesseits der Alpen niemals ein

durchaus allgemeiner war und daß selbst die ausgedehntere Nutzung

des Eisens die primitiven Waffen und Wertzeuge aus Stein, Kno

chen und hartem Holze nur- allmülig verdrängen konnte. Eine

systematische Eintheilung der Grabfunde nach dem Stoffe der

Geräthe und Waffen verliert damit ihren Weich gerade für ihren

wichtigsten Zweck, für die Altersbestimmung der Funde,

welche nach den zahllosen Mischungsverhältnissen und Uebergängen

einzig und allein nur in dem Style und Charakter

der Arbeiten und der gesammten Erscheinung der alten Gräber

zu suchen ist. Förderlicher erschien es deshalb für die Bestimmung

dieses Werkes, die hie für Licht gebenden Punkte anzudeuten, als

die einzelnen Gegenstände in eine meist gezwungene Verbindung mit

einem offenbar mangelhaften System zu bringen."

Sicher wird kein Vernünftiger gegen solches Verfahren etwas

einzuwenden haben, zumal das Aufgeben jenes Dreiperiodensystems
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(das jetzt sogar als Sechs- oder Neunperiodensystem aufzutauchen

Miene macht) ans langjähriger gewissenhafter Beobachtung beruht,

wie wir hoffentlich zur Genüge angedeutet. Nur eine Thatsachc

wollen wir noch nachtragen, weil sie unter unseren Augeu vor

gegangen ist.

Schon 1854 wurde hier in Mainz ein überaus in»

teressanter Fund in einem oberen Stadttheil, dem sog. Käst-

rich, dem römischen (^«.»ti-uin NuFuutiaeuin , gemacht, von dem

Stadtbaumeister Laste mit der Genauigkeit eines Fachmannes unter

sucht und beschrieben nnd in den ebenfalls von Herrn Lindenschmi!

herausgegebenen „Abbildungen von Mainzer Alterthümeiü

(herausgegeben von dem Verein zur Erforschung rheinischer Geschichte

und Alterthümer), Mainz, 1855" mitgetheilt. Auch daraus schon nahm

man Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß Stcingeräthc in ganz offen

bar römischer Zeit in Gebrauch waren, man also nicht eine eigene ge.

trennte Periode viel höheren Alters für sie in Anspruch nehmen dürfe.

Mit besagtem Funde verhielt es sich so: Als Bauunternehmer

Chr. Lothary auf der Terrasse des Kästrich Keller zu zwei Häusern

grub, stieß man auf zahlreiche Reste von römischen Wohnungen :c.,

die durch Feuer zerstört worden, wahrscheinlich in einer der Ver

wüstungen, die das lüllLti-uin Noß. im 3. und 4. Jahrhundert trafen.

Unter Anderem fand man auch in einem verschütteten, großen, schön

gebauten römischen Brunnen (die Ziegel und Bauart sind

unzweifelhaft römisch, ein Ziegel hat die Inschrift: XIII. X. UZM),

das Skelet eines Menschen und einer Katze, einen Ziegelstein, ge

zeichnet 1^. XXII., ein Büchschen aus Arouzcblcch, zwei bronzene

Häkelnadeln und zwei Stein Waffen, nämlich zwei Keile au«

grünem Taunusschiefer, der eine 15^ Centimeter lang und an der

Schneide 6 Centimeter breit, von sehr primitiver Arbeit.

Herr Lindcnschmit erwähnt in einer Anmerkung zu besagtem Auf

sätze unter Andern,, daß bei dieser Gelegenheit auch noch andere Siein-

geräthe beim Ausräumen des anliegenden Wasserbehälters und in dessen

nächster Umgebung gefunden worden, namentlich auch ein Bruchstück

eines Hammers aus schwarzem Thonschiefcr mit schön gebohltem Stiel

loche. Er weist darauf hin, wie das Vorkommen dieser Geräthe unter den

vorliegenden Umständen unwidersprechlich ihre Bestimmung als Werk-

zeuge und Waffen darlege, welche bei der Zerstörung des alten

NoFuntiaoum thatsächlich mitwirkten, und allzu sonderbar die Annahme

erscheinen müßte, daß bei diesem Vernichtungskampfe einige der

Germanen gerade an diesem Orte ihre Symbole des Donner

gottes verloren haben möchten, — sonderbare Amulette, die in

unserer Gegend bis zu sechs Pfund schwer gefunden werden! Daß

wir es hier mit Werkzeugen zu thun haben, wird auch dadurch auf

das Gewichtvollste unterstützt, daß dergleichen Steingeräthe von der

verschiedensten Grüße und Gestaltung als Messer, Keile, Meißel,
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letztere sogar in Knochen gefaßt, in den Grabstätten unserer Gegend,

meist nicht vereinzelt, vorkomme!!. Eine bestimmte Weihe und

symbolische Bedeutung gerade steinerner Gerüche auch für den reli

giösen Gebrauch wird damit nicht ausgeschlossen.

So finden sich also die Steingeräthc unzweifelhaft bis in die

spätere römische und selbst fränkische Zeit herab im Gebrauch und

die berüchtigte Unterscheidung langer Stein-, Erz- und Eisenpcriodcn

ist in dem Sinne, in dem sie aufgestellt wurde, unhaltbar. Ihre

neuestcns versuchte Stützung aber durch die Entdeckungen, die bei

den Pfahlbauten gemacht wurden, darf schon jetzt als mehr denn

verunglückt bezeichnet werden. Man weiß nicht, ob man mehr sich

wundern soll über die Befangenheit, um nicht geradezu zu sngeu

Unehrlichkeit, mit der man bei Beurthcilung einiger dieser „Funde" in

Dänemark und in der Schweiz die besser gearbeiteten Stcingcrüthe,

die doch an denselben Stellen, wie die rohen, gefunden waren, ab

handen kommen ließ, in der Schweiz unter allen gefundenen Schä

deln die abnorm gebildeten heraussuchte, während mau die große

Mehrzahl derer, die nichts Auffallendes hatten, außer Betracht ließ

und Anfangs auch au vielen Gerüchen die offenbarsten Spuren rö

mischer Cultur nicht bemerken wollte; oder ob man mehr erstaunen

soll über die, man möchte sagen, kindische Einseitigkeit und Beschränkt

heit, die jeden Vergleich mit den allcrgewöhnlichsteu vor unfern Augen

liegenden oder in der Geschichte bezeugten Verhältnissen verschmäht.

Man nimmt eine allmäligc sehr langsame Culturentwicklung

des Menschengeschlechtes von thierischer Rohheit herauf au, während

die Geschichte das Gegentheil zeigt. Mau beachtet nicht die That-

sachc der Verwilderung einzelner Zweige der Menschheit, sowie sie

vom gemeinsamen Stamme getrennt wurden. Man Übersicht, daß

in gewissen Zeitperiodeu hohe Cultur wieder in Barbarei zurücksank,

daß mitten in civilisirten Ländern rohe, selbst kannibalische Horden

herumstreiften, was zum Theil noch geschieht u. dgl. Kurz, man

legte Scheuleder an die Augen, um stieren Blickes nur das zu

sehen, was man sehen wollte.

Nicht einmal dafür hatten die „Geologen", die „Natur

forscher" Augen, dllßPfählevon nur einigenZollDicke,'

wie die an den Pfahlbauten von Robenhausen sind, (ein gutes

Modell davon befindet sich im hiesigen Museum), an der Stelle, wo

sie aus dem Wasserspiegel heraustreten, sehr bald anfaulen mußten

und kaum zwanzigIahre, geschweige Jahrhunderte oder Jahr«

taufende ihre Dienste thun konnten. Hier in Mainz zog man vor

einigen Jahren bei der „Inuudationsschanze" mehrere gewaltige

Pfähle eines römischen Pfahlbaues heraus, die im hiesigen Museum

zu sehen sind. Trotz ihrer Dicke sind sie oben, wo sie über den

Wasserspiegel an die Luft traten, von Fäulniß zerfressen; für Alle,

welche fehen wollen, zu allererst für „Naturforscher« zum überzeugenden
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Beweis, daß Pfahlbauten nicht nach Jahrtausenden, kaum nach

Jahrhunderten berechnet werden tonnen.

Die wilden Völker der Südsee und Amerikas haben bis zur

Stunde Steinwaffen uud die allcrprimitiusten Werkzeuge; das hin«

dert sie aber nicht, daneben in einzelnen Dingen z. B., Gesiechten

von Matten «., eine außerordentliche Feinheit des Geschmacks und

große Kunstfertigkeit an den Tag zu legen, uud für diese ihre Er-

zeugnisse gelegentlich die Waarcn, Geräthe uud Waffen der fort-

geschrittensteu Industrie Europas einzutauschen. So kann der Euro

päer in den Urwäldern Nordamerikas dem steinernen Tomahawk

und Scalpirmesser, wie dem aus Stahl mit dem Fabrikzeichen irgend

einer englischen Fabrik begegnen, und es ist jedenfalls keine Unmög

lichkeit, daß wir dort bald den Revolver neuester Cunstruction neben

der Holzteule finde».

Wenn wir aber in jüngster Zeit (in der Frankfurter Zeitung

186? Nr. 129) gar drei Steinperioden unterschieden finden,

nach der höheren oder geringeren Vollkommenheit der Arbeit und

dabei von einer „aller Vermuthuug spottenden Zeitdauer, von vielen

Hunderttausenden von Jahren, von unberechenbaren Reihen von Jahr«

taufenden" lesen, dann möchten wir am Verstände gewisser „Forscher"

gar irre werden. Sehen sie denn nicht, was um sie her vorgeht?

Oder sollen wir denken, daß sie das „(^aluinniare auäaotsr" in

neuer Auflage auf ein anderes Gebiet übertragen wollen? Nur mög>

lichst viele „Hunderttausende von Jahren" behauptet, immerhin wird

man dann an den 6000 Jahren der Bibel irre werden !

Was zur Bestätigung drum und dran gehängt wird von geolo

gischen Perioden, ausgestorbenen Thieren, veränderten klimatischen

Verhältnissen, wozu dieselben „unberechenbaren Reihen von Jahr

tausenden" erforderlich waren, ist in dieser Anwendung derselbe

Schwindel, wie er mit jenen Steinperioden getrieben wird, und alle

aufgeführten Einzelheiten sind, zum Theile schon lange, von ernsten

Gelehrten, von „Fachmännern", widerlegt worden. „Es gibt auch

einen geologischen Kühlerglauben" hat Professor Quenstcdt

Herrn Vogt warnend zugerufen, und, fügen wir hinzu, dieser

»Köhlerglaube möchte leichtlich sich als „bornirter" erweisen, als der,

den Herr Vogt verspottet. Wenn aber Schleiden es beklagt, daß

unsere religiösen Vorstellungen der Wissenschaft hinderlich seien, so

dürfte im Gegentheil sich aus Obigem zur Genüge ergeben, wie der

Unglaube, wenigstens in unfern Tagen, mit großer Leidenschaft be

müht ist, jede ruhige Prüfung und wissenschaftliche Untersuchung

unmöglich zu machen, und unfähig ist, die einfachsten Erscheinungen

richtig aufzufassen. ,,^on intelliFsnte» nsc^ue ^u»,« lo^uuntur,

ne^us äs Hnitiu8 aklirmÄnt." (1 l'im. 1, 7.)
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XVII.

Der Heerdentyurm.

zli^'I«! N<1ßl, 6en. 35, 21,

Von 0>v Hernmnn ZschoKKc, k, t, Hofkapla» in Wien,

Jahrtausende sind verflossen, in denen Palästina der Schau»

Platz jener Ereignisse gewesen, denen bis auf den heutigen Tag die

alte Bedeutung und Anziehungskraft ungeschmälert noch innewohnt.

Wer sich die furchtbaren Katastrophen, die so oft über dieses un

glückliche Land hereingebrochen sind, vor Augen hält, wäre versucht

zu glauben, daß aus jener alten Urzeit wohl wenige oder vielmehr

gar keine Spuren mehr zu finden seien. Wenn nun aber der for

schende Pilger in Palästina fast überall mehr oder weniger Spuren

findet, die gleichsam als Nachklänge einer bessern Vorzeit ihm das

alttestamentliche Leben veranschaulichen, so kommt das größtentheils

auf Rechnung des dem Oriente bis auf unsere Tage herauf inne

wohnenden Charakters der Zähigkeit, an den alten traditionellen

Formen festzuhalten, wobei natürlich die Beschaffenheit des Volkes,

seiner Sprache und seines Landes, sowie die in der Neuzeit letzterem

besonders zugewandte Aufmerksamkeit nicht unberücksichtigt gelassen

werden dürfen. Viele Localitäten, mit denen die Geschichte des alten

Bundes uns bekannt macht, gewinnen auch und dies ganz besonders

dadurch an Interesse, daß sich an dieselben öfters Thatsachen und

Erinnerungen aus dem neutestamentlichen Leben knüpfen, welcher

Umstand wiederum jene gute Folge hatte, daß dergleichen Schau

plätze und Oertlichkeiten um so leichter und gewisser der christlichen

Nachwelt erhalten blieben, wovon noch die Trümmer und Ueberreste

vieler zerstörter und verfallener Kirchen, welche die Frömmigkeit der
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christlichen Vorzeit einst an den durch biblische Ereignisse geweihten

Stätten erbaut hatte, Zeugnis; geben.

So günstig nun diese frommen Werte des Glaubens und die

Reiseberichte der Pilger aller Jahrhunderte, welche Palästina heim

gesucht, auf die Erhaltung der ewig denkwürdigen Orte einwirkten,

ebenso nachtheilig mußte jene Epoche in dieser Hinsicht ihren Ein

fluß üben, als der Islam mit fanatischer und Alles verheerender

Kraft Palästina übcrfluthet, das christliche Element ganz in den

Hintergrund gedrängt und somit das Pilgerreisen dahin so zu sagen

unmöglich gemacht hatte. Es läßt sich daher leicht denken, daß in

einer später« Zeit, als das Christcnthum in Palästina wieder mächtiger

geworden und den heiligen Orten eine größere Aufmerksamkeit wie

der geschenkt werden konnte, jene Oertlichkeiten, deren Tradition,

oder deren frühere Spuren durch Verwüstung und Verödung des

Landes unkenntlich geworden sind, den biblischen Angaben oder

sonstigen vermeintlichen Anhaltspunkten gemäß fixirt worden seien,

wobei begreiflicher Weise, will man anders der Kritik ein bestimm

tes Recht nicht absprechen, manches Unrichtige sowie naheliegende

Verwechselungen sich eingeschlichen haben mögen. Diese heutzutage

noch gangbare Tradition nun von diesen Schlacken zu reinigen, nicht

aber auf Vorurtheile gestützt von Anfang an gänzlich über Bord

zu werfen, möge Jeder sich zum Ziele setzen, welcher seine Studien

mit den durch „Sclbsterforschung" jenes Landes gewonnenen Resul

taten in Einklang zu bringen bestrebt ist.

Nachdem Jakob seinem Weibe Rachel, welche nach der Geburt

ihres Sohnes Benjamin auf der Reise gestorben und auf dem

Wege, welcher gegen Ephrata (Bethlehem) führt, begraben worden

war, ein Denkmal errichtet hatte, dessen Stelle bis auf den heuti

gen Tag noch durch ein modernes Grabdenkmal uns verbürgt ist,

welches die Nachkommen jenes Volkes, dessen Ahnfrau sie ist, ihr

errichtet haben, brach er von dort auf ') und schlug sein Zelt jen

seits des Heerdenthurmcs ^^?? auf. Im Morgenlande bestand

einst und besteht auch noch jetzt der Gebrauch, daß die Heerden

nicht blos den ganzen Tag, sondern auch die Nacht unter freiem

Himmel auf dem Felde zubringen; um jedoch dieselben des Nachts

besonders gegen feindliche Ueberfälle raubgieriger Thiere zu schützen,

'1 <3euk». 35, 21,
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wählt man zu deren Behausung Grotten und Höhlen, deren es in

Palästina nicht ermangelt, während ein in der Nähe gebauter Thurm

de» Hirten außer dem persönlichen Schutze noch den Vorthcil bietet,

die etwa sich nähernde Gefahr aus der Ferne schon wahrzunehmen

und abzuwehren. Daß solche Wart- und Hecrdcnthürme auf erhöhten

Plätzen gebaut wurden, ist wohl selbstverständlich; ist ja heutzutage

noch dem Reisenden in Palästina die Gelegenheit geboten , eine

Menge solcher Thürme besonders mitten in Weingärten und An

pflanzungen aus der Ferne schon zu erblicken.

So viel wir dem Berichte des Buches der 6eue8i8 entnehmen

tonnen, mußte dieser Heerdcnthurm in der Nähe Bethlehems eut-

weder der einzige oder aber immer ein bedeutender unter Andern ge

wesen sein (der Mangel des Artikels scheint für Elfteres zu sprechen),

da die bloße Erwähnung desselben ohne Angabe der Richtung da

mals genügte. Daß übrigens unter diesem M^äa! Läer ein be

stimmter, bekannter Heerdcnthurm zu verstehen ist, leuchtet schon

daraus hervor, daß im Oegenfalle der Autor bei der Kürze seines

Berichtes die Erwähnung desselben als einer gleichgiltigen Neben

sache ganz außer Acht gelassen hätte. Zieht man hierzu ein neu-

tcstllmentlichcs Ercigniß, welches der Eo. Lucas ') verzeichnet, in Be

tracht: et PÄstore» erant in euclem reßione (Letnlenem v. 4.)

Vivantes et oustuäielltes vißilia» noetis «uner Freiem 8uurn

st eooe angeln» Domini stetit ^uxt«, illc>8 so liegt die

Vermuthung nahe, daß dieser Ort, an welchem die Hirten die Nacht

wache bei ihren Heerden hielten und von dem Engel die Geburt

des ncugebornen Messias erfuhren, mit dem obengenannten Hecr-

denthurme identisch sei. Dies schien auch der Prophet Michäas im

Auge gehabt zu haben, da er schrieb:') Nt tu l'urri» ^regi»

^nv'^y) neduloza üliae 8ion U8yue aä te veniet : et veniet

^>o8te8ta,8 prima, re^num 6Iiae ^ei-usalem. Schon der Targumist

Jonathan nahm ohne Zweifel Bezug darauf, indem er 6eu, 35, 21

also glossirt: „Und nachdem Jakob aufgebrochen war, schlug er sein

Hell bei ^) Ni^äa! Näer auf, dem Orte, von welchem aus der

') Nv»!!». I^u«. 2, 8 «eh,

') «?, 4, 8,

') Richtiger wäre so zu übersetzen: schlug er sein Zelt auf, entfernt vom

Hirtenthurme an dem Orte, von wo au« der Messia« am Ende bei Tage erschein

nen wird, Anmerkung der Rebaltion.
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Messias am Ende der Zeiten erscheinen wird, welcher Ansicht übri

gens auch der h. Hieronymus nicht abhold ist, da er folgende Er

klärung gibt : ') ^ui-ris ^,äsr »ive FrsFl» ^uaäaru vatioinio p»-

»tor68 Divina« nativitatis oongoiu» ante »i^nitl«»«». Diese

Erklärung aber setzt keineswegs ein Hinderniß, daß W^äal Aäer

bei Michäas ob seiner Nähe bei Bethlehem für diese Stadt

und dann in tropischer Bedeutung für das Haus Davids genom

men werden kann; es sind dies die alten Hoffnungen, welche »n

das Haus Davids geknüpft waren, der' selbst als Hirt seiner

Heerde bis an die Grenzen der Wüste gegen das todte Mn

hinab vorstand.

Was nun zunächst den Heerdenthurm betrifft, so versetzten ih»

verschiedene Annahmen bald i» südwestliche, bald in nördliche Rich

tung von Bethlehem hin, welche Differenzen eben nichts ander« be

kunden, als die willkürliche und muthmaßliche Annahme einer Oertlich-

teit als Surrogat für den nicht mehr bekannten Platz jenes Thume«,

Besser schien die Tradition gesorgt zu haben für die Echtheit jene«

Ortes, an welchem die Hirten vom Engel die frohe Botschaft der

Geburt des Weltheilandes vernommen hatten, den man einstimmig

in jenem cmmuthigen Thale, welches in unbedeutender Entfernung

östlich von Bethlehem liegt und den Namen 'Waäv sl-Oderd«,

d. i. Thal der Ruinen trägt, allen Pilgern noch zeigt ; — und in

Wirklichkeit, wenn man die nächste Umgebung Bethlehems näher

in Augenschein nimmt, ist der östliche Theil ob seiner üppigen und

fruchtbaren Thäler und Triften ganz besonders für Weideplatz-

geeignet; gilt ja außerdem das oben bezeichnete Thal der Tw

dition noch für das Besitzthum des Booz, auf welchem jene »»-

muthige Begebenheit sich ereignete, von welchen das Buch Ruth

berichtet; noch wird der größte Theil derselben bebaut, während

auf den übrigen Triften die Heerden der Fellahs, sowie der Be

duinen vom Stamme laamiran weiden; endlich trägt dasind«

Nähe gelegene Dorf noch bis heute den Namen : Hirtendorf, ^

8anui-. Alle diese Umstände berechtigen somit zur Annahme, dnt

man jenen biblischen Ort in dieser Gegend zu suchen habe.

Mitten in diesem anmnthigen, weiten Thale liegen unter

Olivenbäumen zerstreut die Trümmer eines einst hier errichtete"

l) l^n«, lieb.



Von vi. Hermann Zscholle, 621

Klosters mit einer unterirdischen Kapelle, zu welcher man auf

2 Absätzen von je 11 Stufen hinabsteigt. Dieser gewölbte Unter«

räum ist dürftig, nur mit einem Altäre ausgestattet und wird den

Pilgern als jener Ort gezeigt, an welchem die Hirten die Erschei

nung des Engels hatten. Diese Ruinen tragen jetzt den Namen

veir «1 - liallullt '), d. h. Hirtenkloster, und sind im Besitze der

schismatischen Grieche», welche sie den Lateinern vor Jahren mit

der ihnen eigenthnmlichen Anneiionsgier entrissen hatten, da das

Geld im Oriente ganz besonders der Schlüssel zu sein Pflegt, wel

cher alle Pforten öffnet und auch das Unrecht zum Rechte zu pro-

llamiren im Stande wäre.

Ich muß gestehen, daß ich gleich beim ersten Besuche dieser

Ruinen die Authenticität dieses Ortes mit dem oben bezeichneten

Hirtenthurme sehr in Zweifel zog, worin ich auch bei üftern Be

suchen nur bestärkt wurde. Einmal ist besagte Kapelle keine Grotte

Mdern vielmehr der Unterbau eines einst darüber errichteten, nun

aber zerstörten Klosters und Kirche, wofür die vielen umherliegenden

Steine und Säulen sprechen; anderseits ist es sehr unwahrschein

lich, daß die Hirten mitten auf freiem Felde und im Thale über

nachtet, da es doch in nächster Umgebung an zahlreichen Grotten

nicht gebricht, die sich besser wohl für ein winterliches Nachtlager

eigneten und auch zugleich dem Zwecke entsprachen, gegen feindliche

Ueberfälle sich sicher zu stellen. Nicht im Thale, sondern auf An

höhen errichtete man Wart- und Heerdenthürme. In der neuesten

Zeit ist es den Untersuchungen des Herrn Carl Guarmani, der

durch sein Werk über Central-Arabien (Xy^eä) bekannt ist, gelun

gen, den wahren Platz des Heerdenthurmes sowie des Sanctuarium's

der Hirten, welche durch die erste Kunde aus dem Munde eines

Engels von der Geburt Christi beglückt worden waren, wieder auf

zufinden. AXO von den Thalruinen Dsir sl-Itaauat liegt in ge

ringer Entfernung von 8—10 Minuten eine kleine Anhöhe, auf

welcher Guarmani zunächst eine große Grotte vorfand, in welcher

heutzutage noch die Heerden des Nachts eingestellt werden; dieser

Ort ist unter dem Namen 8iar s1-6Ii»,ii6iu, d. h. Gehöfte für

die Heerden, bekannt. Die Züge aus dem Hirtenleben der patriar

chalischen Zeit, welche die Geschichte des A. T. uns zeichnet, sind

l) Siehe beiliegende lithogi. Tasel,
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bei den heutigen Bewohnern Palästinas als heiliges Crbtheil un-

verkümmert »och erhalten. Es ist dies besonders der Fall bei

den nomadisirenden Beduinen , den Wüstenbcwohnern Palästina's

und Arabien«, welche fester Wohnplätze entbehrend ihr mobiles

Zelt bald hier, bald dort aufschlagen und mithin ihren zahl»

reichen Schaf-, Ziegen« und Kameelheerdcn kein anderes Obdach

bieten können, als jenes, welches die Natur ihnen angewiesen hat;

des Tags durchziehen die Heerden die jährlich gewohnten Wege

über Berg und Thal willig folgend dem Rufe ihres Hirten, der in

sorgenlosen Stunden die um ihn herrschende Todtenstille durch seinen

Gesang oder die Töne der Schalmeie oder Hirtenflöte unterbricht,

und hat er endlich des Abends seine Heerde aus verborgenen ihm

allein bekannten Cisternen getränkt, dann theilt er, der treue Wächter,

mit seiner Heerde ein gleiches Lager. Auch selbst die Dorfbewohner

lassen oft ihre Heerden in der Nähe ihres Ortes im Freien über

nachten, was zu jeder Jahreszeit und selbst auch zur Winterszeit in

Folge des milden Clima's geschehen kann. — Jene oben erwähnte

Anhöhe nun hat eine prachtvolle Lage; von Norden her mündet

das Thal ^Vaä^ I^ucn,, nordwestlich der W«,ä)? sI-H.88a6r, westlich

der ^Vaä)s ei vsonenlld aus; südlich breitet sich das schöne weite

Thal ^Vaä? sl-tünerbe aus, während nach Osten hin der ^Vaä?

el'saden beginnt. Der Hügel 8i»,r elOliansin bildet somit seiner

Natur nach schon den Central- und Sammelpunkt für die in den

Thälern weidenden Heerden. In westlicher Richtung liegt auf der

Höhe die Stadt Davids, Bethlehem, welche so prachtvoll und freundlich,

wie auf keiner anderen Seite herabblickt.

Die Lage, der Name, die noch bestehende Bestimmung dieses

Hügels, so wie einzelne vorgefundene Ruinen bestärkten immer mehr

die Annahme, daß hier der eigentliche Ort sei, wo einst der Heeroen-

thurm gestanden, und die frommen Hirten mit der frohen Botschaft

vom Himmel beglückt worden sind. Guarmani ließ deßhalb theilweise

nachgraben, und fand in den daselbst vorgefundenen Ruinen eben-

soviele Beweise für die Echtheit dieses Ortes. Auf dem obere»

Flächenraum des Hügels 8iar el-^naneiu findet man die bedeu

tenden Ruinen aus großen Quadern bestehend, welche von einer

Kirche herrühren, mit der noch erkennbaren Absis nach Osten, weiße

Marmorsäulen, Bruchstücke von Capitälern und Piedestalen liegen

zerstreut umher. Ferner sieht man in einiger Entfernung eine große
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Werne, welche ihrer Größe und Schönheit nach in Palästina wenige

ihres Gleichen zählt; sie mißt 30 Cubikfuß und wird durch 3 Arcadcn

gedeckt, welche auf zwei mächtigen Pfeilern ruhen; die innern Wände

sind mit festem altem Cemente überzogen; das Gewölbe derselben

bildet theilweise das Planum der Kirche; in der nordöstlichen Richtung

bemerkt man eine zweite ähnliche Cisterne von 20 Cubikfuß; beide

Cistcrnen, welche das Wasser von den darüber befindlichen Gebäuden

sowohl, als auch das vom Hügel Herabstießende Regenwasser sam

melten, konnten das Kloster, welches sich au die westliche Seite der

Kirche anschloß, als auch die Heerden mit dem nöthigen Wasser«

bedürfe versorgen, was um so nöthiger schien, da diese ganze Um

gebung sehr wasserarm ist. Hie und da trifft man noch gut erhal

tenen, großwürfligen, weißen Mosaik an, mit dem ohne Zweifel das

Planum der Kirche belegt war. Besonders interessant sind einige

Nllturgrotten uuter der Kirche, welche zu Begräbnißkammcrn umgc-

stllltet wurden. Durch eine Oeffnung steigt man jetzt in die eine

Kammer, in welcher sich drei Senkgräber vorfinden, welche theilweise

noch mit Platten überdeckt sind. Hier fand Guarmani ein kleines

marmornes, dreigetheiltcs Reliqunrium vor, das ohne Zweifel einst

Reliquien von jenen drei Hirten enthielt, welche das göttliche Kind

in der Krippe anzubeten gewürdigt worden waren. In den übrigen

Kammern finden sich eine Menge von Schiebgräbern vor, in denen

einst die Leichname hier verstorbener Mönche beigesetzt waren. Außer

dem Bereiche dieser Ruinen sieht man in der nordwestlichen Richtung

eine große Grotte, welche oft noch den Heerden zur Behausung dient,

überdies; noch viele andere kleinere Grotten und Cisternen, und endlich

einen viereckigen, aus natürlichem Fels gehauenen Unterbau, wohin

man ohne Gefahr eines Irrthumes den M^äal Lcler verfolgen

kann, welcher neben und oberhalb der großen Grotte sich erhob.

Zur nähern Erörterung liefert uns die Geschichte einige er

freuliche Aufschlüsse, wobei wir uns nur auf einige der hauptsäch

lichsten Zeugnisse beschränken. Die Erbauung einer Kirche an jener

Stelle reicht bis ins Zeitalter der heil. Helena zurück, welche nach

Nicephorus ') an dem Orte, wo der Engel den Hirten die Geburt

Christi verkündete, eine Kirche erbauen ließ, welche den Engeln,

später aber den h. Hirten dcdicirt war-. Dieser Ort blieb auch

dem hl. Hieronymus, der lange Zeit in Bethlehem wohnte, nicht

>) 4eä. Hoc:!, l. VIII. °p, 38. Nä!t. ülizne.
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unbekannt; denn er berichtet') von der hl. Paula, daß sie nach dem

Besuche der h. Krippe zum Thurmc Eder hinabstieg, bei welchem Jacob

seine Hcerden gehütet hatte, und wo die Hirten, welche in der Nacht

Wache hielten, das Glück hatten, das Olori», in sxoelsis zuhören;

und gicbt an einer andern Stelle zugleich die Entfernung an, indem

er sagt 2), daß der Ni^äal Näsr 1000 Schritte von Bethlehem ent

fernt sei, welche Distanzangabc bei später« Pilgern häufig wieder«

kehrt. Veranstaltete Messungen bestätigten die EutfernungsanZllbl

des 8iar e1-6nansin von Bethlehem von einer römischen Meile,

d. i. 1000 Schritte. Daß jene Hirten drei an der Zahl waren, be<

stätigt schon Flauius Julius Dcrter im 5. Jahrhunderte, wem er

schreibt: Urions na8toriou8, c^ui luerint, Harieti, priinnin o8teMur

(so. lünrisws). Daß nuu in unserer Kirche beim Heerdenthurme die

Leichname dreier Hirten beigesetzt waren, erfahren wir von einem

Augenzeugen und Pilger des 7. Jahrhunderte«, Arculf^): Irmw

illoruin na»toruin in eeolesia tri», kre^nsntavi innnuiußutÄ juxta

turriin Oaclsr ^), c^ua« inills oiroiter nassinu» oontra orient»!em

r»1n,Aani äistllt » Üstnlenein, c^uos in enäein loen nasosnteDo-

inino, noo est nrone turrim Fis^is anFsIioa« luoi» e!»rit»»

oironmäeäit. In yno eaäern eodesi», est knnäatl», eornüäem

NÄstoruin oontinLns »ennlcra. Dieser Bericht des eben erwähnte»

Augenzeugen verglichen mit 8iar el-^nansin bestätigt beim erstw

Anblick die Identität Beider, wozu auch Neda (700 an.) w

Beleg gibt : „aä orisntern in turr« ^,äer i. s. zrezi» mille cir-

oiter p»,88U8 3, oivitate Letnlsnem L8t «szrs^at», ecolezi«, trium

nastoruiu äivinae nativitati» oonsoinrnin nionnmsnta eontiueuz."

Gleiches ist zu finden bei H^ino L!. ^) aus dem 9. Jahrhunderte:

„Diktat turris ßre^i» » Letnlsnein nno inilliaria, in c^na sti»m

noäi« nastornin oornor», rs^uiesonnt." Gegen Mitte des neunte»

Jahrhunderte« wird eines mit dieser Kirche verbundenen Klosters der

hl. Hirten erwähnt 6): „Miliaria äoni^ne a Lstnlsnein est m«m-

stsrinru »anetoruin nastoruin." Nachdem durch die Ungunst der

Zeitverhältnisse Kirche und Kloster verlassen und zerstört woide»

waren, wurden die Reliquien der drei Hirten im Anfange des zehnte»

Iahrhundertes nach Spanien gebracht, wo sie jetzt noch ruhen nach

dem Berichte des Iulianus Perez: nun« noiint LIstissas prof«

8g,Iin».t,ioain in Hisnauia, tres 8. nastores translati sx turrs Näer

Uisrosol^ina^ incis LlLtinsam. I^omon nornm, ut in ^uiou«ä»,w

linris leßi, ^aooou«, I3l«,oin8, ^086nnu8 . . . allat» kuiss« ««'

2) I.c>o. Ned.

2j v« »itu»t. lue. «. I. V,, 2, 6.

<) Auch Eusebius spricht im 0i>c>m»»i. vom idf>^»<l l»3csi,

°> Ooru, » I<»p. in ep. II. 1,1c

°) 2«lnllräu» Kau. Het» «. Lenil.
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äuurur (eorpora) a ^uoäani Lletigsauo po»t Äuunin 900."

Nach „Sepp" dagegen sollen die drei Hirten in der Legende Misael,

Achael >) und Stephanos oder Cyriacos heißen. — Uebrigens blieb

der oben beschriebene Ort auch späterhin nicht unbekannt, wie dies

erhellt aus den Berichten eines l>ere1liu8 2) (1130), Aärisi "),

knock» 4) (1185) und Lpiprianius, der schreibt ") : „Item aä oricntem

östlileiikiu est oonäituui monasteriuiu, c^uoä äioitur kooiunium,

ubi vi»u» est anF«Iu8 p3,8toridu8." N«i'^.i', oder i»'.^ivl»v ist

mit dem Hebräischen ^ gleichbedeutend. Da nämlich M^äal Näer

lein uoiueii riropriuw, sondern vielmehr ein nomeu Äppellltivniu

ist, übersetzte man diesen Ausdruck in den verschiedenen Ver

sionen nach dem üblichen Sprachgebrauche. Außer den angeführten

Zeugen erwähnen dieses Sanctuariums noch Johann v. Wirzburg °),

Vrocard'), Marinus Sanutus ic. Allein aus allen diesen Be

richten geht hervor, daß dieser Ort dem Verfalle nahe war. So

belichtet z. B. Brocard bloß »och vom Thurme, Phocas aber

wiederum nur von der Grotte. Wir scheinen somit an jenem Zeit

punkte angekommen zu sein, in welchem jener Heerdenthurm, sowie

das damit in Verbindung stehende Sanctuarium ob seines Verfalles

in Vergessenheit gerieth, wozu die Verwüstung Bethlehems und

seiner Umgebung durch die Horden der Kharismier im Jahre 1244

oiel beigetragen haben mag; so fand Frescobaldi im Jahre 1384

schon Alles verfallen.

ES darf daher nicht Wunder nehmen, wenn das dieser Ocrt-

lichkcit inhärirende Factum in späterer Zeit auf andere mehr in die

Augen fallenden Ruinen übertragen wurde, und zwar auf die Ruinen

des veir el-LsHuat, an denen es bis auf unsere Tage, wenn auch

mit Unrecht noch haftet. Daß diese Verwechslung im 14. Jahr

hunderte bereits stattgefunden hat, scheinen Nicola äs, kozAiboii^)

(1345) und nach ihm 8iFoIi und I?ra Nos anzudeuten, welche von

einer verfallenen Kirche „im Thale" reden, an der Stelle erbaut,

wo der Engel den Hirten die Geburt Christi verkündet hatte. Später

zeigte man dem Faber 1483 im Thaldorfe große Ueberreste von

einem Kloster der hl. Paula (inonaZtsi-iuiu aä Floriana), was na

türlich in die nachfolgenden Pilgerberichte des Quaresmius, Surius,

Troilo und bis auf unsere Tage herauf einfloß.

») Acheel, Vergl. Or, Ioh. Sepp, Jerusalem und das hl. Land, Schaffhausen

1883 I. Band S. 470. Nnm. der Red.

2) Hi»t. loo. teri»« »lluotae,

4) De Ine, »»not.

2) Nllßiupol. «u»rr»t, 8?r.

6> vegeptiu ?. »,

7) I^oe. 1, 3. ä«»<:pti<>.

«) zi»uu«<!p. im S. Salvatuitloster in Jerusalem.

Oeft. Viertelt, f. <»thol. Theol. VI. 40
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Die liuäera des vermeintlichen Sanctuariums Deir el'Laaual

scheinen vielmehr herzurühren von dem Kloster des Oasgiaimz, olm

noch besser von dem Kloster des kozsiäonius, dessen ?a!aäm« L,

im 5. Jahrhunderte in seiner nistoria I^auZiaoa erwähnt: yVixi

cum sn (kc»»»iäonio) anno nno in Letnleuein, c^uauäo seäit

ultra koeinniuin et inultas viäi e^u» virtntes." Ist ja gellldi

diese Gegend ganz besonders reich an Klöstern gewesen, da schon

die hl. Paula 1 Mönchs- und 3 Nonnen-Klöster in der Umgebung

Bethlehems erbaut hatte. Es sind auch mehrere in der neuesten Zeil

entdeckte Ruinen von Klöstern verzeichnet; als: veir eI-H«<l

(Sll'ulenlloster) ; Nni luba eine unterirdische Capelle der M«s

Leatiwäini» geweiht, worunter einige Maria Cleoph» veiD»

wollen; in deren Nähe das Kloster des hl. Maiinus; da« Klchi

des hl. Lucas veir I^ue»; ferner in derselben Richtung des 8»

ellHnanem allein 4550 Schritte von Bethlehem entfernt da« vw

vo»i, das Kloster des hl. Theodosius; endlich das noch bestehen»!

St. Sabbas-Kloster. Die Menge der hier errichteten Klöster dien!

zum Beweise, welchen Aufschwung das Münchsleben in den elften

christlichen Jahrhunderten in Palästina genommen hat.

8iar elOnanein ist also die wiederaufgefundene Stätte, m

der Heerdenthurm einst gestanden; dort hatte Jacob, nachdeui n

vom Grabe Rachels durch den >Vaä? ei ^»saiir dahin gelomm»

war, seine Zelte aufgeschlagen; hier vernahmen die wachen Hirten

zuerst die frohe Kunde von der Geburt des Messias; hier eischck

zum erstenmale das (Gloria in exoelsis Den ; hier sprachen °>t

Hirten das schöne Wort, dessen Bedeutung man erst dann rech«

fühlt, wenn man mit eigenen Füßen auf diesem Orte steht, und aus

das freundliche Bethlehem hinüberblickt. Iranseainu» uzque

Letnleliein et viäeamu» noo verduin csuoä faetuin est, nn<^

Dlnuinn» o«tenc1it nvois. ')

Erleidet wohl die exegetische Erklärung dadurch keinen wesent

lichen Eintrag, daß man alle biblischen Localitüten aufzufinden u»l

genau zu firiren nicht mehr im Stande ist, so bleibt dennoch »°°>

archäologischen und geographischen Standpunkte aus betrachtet lil

Eruirung biblischer Localitäten, und scheinen sie selbst noch so u>ck

deutend zu sein, immer interessant und wünschenswerth, da »t>

einer genauen Kenntnißnahme des biblischen Terraingebietes die

wissenschaftliche Exegese nur an Bedeutung und Interesse gl-

winnen kann.

>) I.!I°. Nv. 2, 15.
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Rl'ttriisse zur neucstm Rirchengeschichte Angara.

Vtitgelheilt von Prof. 0,-. I. Dank«.

I.

Am 10. Jänner 1866 ist unter dem Vorsitze des hochwürdig-

sten Herrn Dr, Michael Fogarassy, Bischof von Siebenbürgen, zu

Klmiscnburg eine ans geistlichen und weltlichen Mitgliedern be

stehende Versammlung der römisch-katholischen Stünde zu

dem Zwecke zusammen getreten, jene Schritte zu berathen, die bei

den gegenwärtigen staatlichen Verhältnissen erforderlich wären, um damit

dieselben in den Besitz ihrer Rechte bezüglich der Autonomie in

kirchlichen und Stiftungsangelegenhciten wieder eingesetzt

werden. Es wurde beschlossen, im Wege der Petition Seine Majestät um

Wiederherstellung dieser seit unvordenklichen Zeiten geübten Autonomie

zu bitten, und Seine Excelleuz den Herrn t. Minister für Cultus und

Unterricht um gütige Befürwortung dieser Bitte zu ersuchen. Seine

Excelleuz Freiherr Josef von Eötuös hat aber die Analogie dieses

Einschreitens auch für passend gefunden, im Monat Juli an Seine

fürstliche Gnaden den hochwürdigsten Herrn Fürstprimas und Erz

bischof von Gran Dr. Johann Simor ein Schreiben zu richten, in

welchem der Herr königl. ung. Minister auseinandersetzt: es sei zur

Sicherstellung der Autonomie der katholischen Kirche in Un

garn nothwendig, daß hinfort auch den ungarischen katho

lischen Laien ein Einfluß bezüglich der Schulen, des Kirchen

vermögens und anderer kirchlicher Interessen gewährt werde. Hierauf

beeilten sich Seine fürstliche Gnaden der hochwürdigste Herr Primas

von Ungarn am 8. September l. I. Z. 927 dem H. Minister zu

eröffnen: Er sei gerne bereit diese wichtige Sache im Vereine mit

40»
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den übrigen ?. 'l. hochwürdigsten Herren Erzbischöfen und Bischöfen

der zur h. ungarischen Krone gehörigen Diöccsen zu berathen; um so

mehr, da ja die Absicht, den katholischen Laien einen entsprechende»

Einfluß auf Kirchen«, Schul- und Stiftungsangelegenheiten zu ge

statten, mit dem Geiste der katholischen Kirche durchaus nicht im Wider

spruche steht. Dieser Gegenstand sei ja stets der Vorwurf eingehen»«

Entwürfe und fortgesetzter Bemühungen des ungarischen EpiscopM

gewesen, und auch bisher hatten schon in allen Diöcesen die katholischen

Laien einen Anthcil an der Verwaltung des Kirchen- und Stiftung^

Vermögens. Es wird in dieser Antwort die Frage über die der lolho-

lischen Kirche nothwenöig zustehende Autonomie, über die Stellung

der Kirche zu Stiftungen jeglicher Art, über die Schulend

über den Einfluß der Laien hierauf so vortrefflich begründet, du«

wir in vorhinein sicher sind, unsere geehrten Leser und Freunde weiden

die nachfolgende neue Ucbersetzung eines der wichtigsten Actenstiilll

unserer Zeitgeschichte mit großem Interesse aufnehmen. Die bisher

bekannt gewordenen Ucbersetzungen dieses denkwürdigen Schreibens

konnte» wegen der Eile ihres Entstehens keinen Anspruch auf durchM

gige Treue machen. — Inzwischen hat seine Excellenz der Herr Minislei

Eötvüs durch ein Schreiben vom 22. September Z. 896 Pr. den

hochwürdigsten Herrn Bischof Fogarassy in Kenntuiß gesetzt: doß

Se. k. l. apostolische Majestät mit allerhöchster Entschließung um

19. August l. I. allergnadigst gestatteten, daß die bei der sieien-

bürgischen Regierung bestandene „Oatliolio» Ooinmissio" aus

gelöst uud die ihrem bisherigen Wirkungskreise zugewiesenen Gegen

stände, mit Vorbehalt des allerhöchsten Patronats- und Inspection«-

Rechtes, an die Repräsentanz der römisch-katholischen Stände

Siebenbürgens übergehe. Zufolge dieses a. Erlasses hat der hoch»

H. Bischof Fogarassy am 1. Nov. l. I, die Versammlung dies»

Stände für den 5. Jan. 18«8 nach Karlsburg einberufen. Sil

wird hundert zwei und siebcnzig Mitglieder, darunter vier und achtzig

Geistliche, zählen.

Eure Ercellenz, hochgeborener Herr Baron uud königl. Mimstel

für Cultus und Unterricht!

Es steht über allen Zweifel, daß mich mit der gesammten

katholischen Bevölkerung Ungarns das männliche Selbstgefühl unl

der religiöse Eifer mit innigem Tröste und Sympathie erfüllen
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mußte, wovon die römisch-katholischen Landtagsabgeordneten Sieben

bürgens jüngst ein so glänzendes und nachahmungswerthes Beispiel

gaben, als sie im Einverständnisse mit dem Bischöfe von Sie

benbürgen Namens der gesummten katholischen Einwohner unseres

Bruderlandes im Wege der ungarischen Regierung an Se. k. k. apo

stolische Majestät die Bitte richteten: es möge in Siebenbürgen

die alte gesetzmäßige Autonomie der römisch-katholischen

Kirche hergestellt, und die gemischten geistlichen und weltlichen

Stande Siebenbürgens in den unbeschränkten Besitz sammtlicher

Rechte und jenes unmittelbaren Einflusses wieder eingesetzt werden,

welcher ihnen im Bezug auf Schulen, Stiftungsucrmögen und an

dere kirchliche Angelegenheiten im Sinne der Gesetze nicht weniger

als der Natur der Sache nach mit Rücksicht auf die Autonomie

fremder Glaubensgenossen, nach hundertjähriger ersprießlicher Uebung

gewiß zukömmt.

Und wenn noch irgend Etwas die Freude und den Beifall,

womit diesen zeitgemäßen Vorgang der Katholiken Siebenbürgens

ihre ungarischen Glaubensgenosse» begrüßten, zu erhöhen vermöchte,

so wäre es die ritterliche Bereitwilligkeit, Billigkeit uud Gerech

tigkeitsliebe, mit welcher eine hohe Regierung, wie ich aus dem

geehrten Schreiben Eurer Ercellenz vom 20. Juli l. I. ersehe, dieses

Gesuch Sr. Majestät zur allerhöchsten Genehmigung befürwortend

zu unterbreiten sich beeilte.

Die religiöse und patriotische Gesinnung Eurer Ercellenz be

gnügte sich jedoch nicht damit, das Gesuch Siebenbürgens bestens

zu unterstützen, sondern hat sofort die Analogie dieses Falles

für passend erkannt, mit Hinsicht auf ihre hohe Stellung nicht

minder als auf ihre Glaubenstrcue die Lage und die Interessen der

katholischen Kirche in Ungarn gleichfalls in Erwägung zu ziehen,

und im Hinblicke auf jene Mittel, von welchen nach der Ueber-

zeugung Eurer Ercellenz Stellung und Zukunft unserer Kirche in

unserem Vaterlandc abhängt, Ihre gewiegten Anschauungen und Be

sorgnisse mir mitzutheilen, zugleich aber auch durch die öffent

liche Presse zur allgemeinen Kcnntniß zu bringen. Um es kurz zu

sammen zu fassen, Eure Ercellenz erachten zur Sicherung

der Autonomie der katholischen Kirche in Ungarn für

nothwendig, daß in unserem Vaterlande hinfort auch den

katholischen Laien ein verhältnißmäßigcr Einfluß bezüglich
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der Schulen, des Kirchenvermögens und der kirchlichen

Interessen gewährt werde.

Euere Ercellenz finden dies begründet in den lauten Forde

rungen der eifrigsten Katholiken Ungarns, sowie darin, daß lein

Grund vorhanden ist, weßhalb die katholische Kirche in Sieben

bürgen im Verhältnisse zum Staate eine ausgedehntere Autonomie

besitzen sollte, als die in Ungarn, oder weßhalb die katholischen

Laien Siebenbürgens in Schul- und Kirchenangelegenheiten einen

Einfluß ausüben sollten, den man den Katholiken Ungarns ver

sagen konnte.

Euer Ercellenz erachten ferner die Notwendigkeit dieser Re

form durch jene moralischen Nachthelle begründet, welche nach Ihrer

Ansicht der katholischen Kirche in unserem Vaterlande nur daraus

erwachsen sind, daß die katholischen Laien „nach der bisherigen Or

ganisation der Kirche, weil von jedem Einflüsse in Kirchen« und

Schulangelegenheiten ausgeschlossen, sich langst daran gewöhnten,

alle, die Kirche oder die Schule betreffenden Angelegenheiten als

solche zu betrachten, die sie gar nicht berühren."

Als solchen moralischen Nachtheil heben Euer Ercellenz schließ

lich den Mangel des Gemeinsinnes und des Zusammenhalte«« hervor,

welches unter den Katholiken nach Ihrer Ansicht vergeblich gesucht

werde, sowie das Zurückbleiben des Volksunterrichtes und die reli

giöse Gleichgiltigkeit, welche Euer Excellenz ausschließlich nur unter

den Katholiken aufzufinden glauben, und halten dafür, daß der

einzige Grund desselben einzig und allein in der Organisation un

serer Kirche gesucht werden könne, nach welcher Alles, was mit den

Interessen der Kirche in Verbindung stehe, dem Einflüsse der katho

lischen Gläubigen entzogen fei.

Der vorerwähnte, die katholischen Laien betreffende Vorschlag

hat mit Rücksicht auf den erhabenen Zweck, der Euerer Ercellenz

religiösen Gesinnungen und staatsmünnischen Bemühungen zur Siche

rung der Autonomie der katholischen Kirche in unserem Vaterlande

zu Grunde liegt, nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Katholiken

Ungarns um so freudigere Aufnahme und innigere Anerkennung ge

funden, als derselbe nicht blos in dem allgemeinen Wunsche, sondern

zugleich im gemeinsamen kirchlichen und nationellen Interesse fußt;

der Abgang desselben aber bis jetzt schon sich immer fühlbarer her

ausstellt, und eben darum derselbe seit Jahrzehnten der lebhafteste
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Gegenstand eingehender Besprechungen und Entwürfe des ungarischen

Episcopats um so mehr war, als ja dieser Porschlag mit dem

Geiste der Kirche durchaus nicht im Widerspruche steht.

Dies beweist nicht bloß Siebenbürgen, sondern .auch die

Kchtsgcpflogeuheit unseres Vaterlandes, auf welche sich Euer

Ercellenz mit Rücksicht auf das Patronat und die königlichen Städte

berufen.

Sowie demnach die Voraussetzung: als ob die bisherige Be«

seitigung des Einflusses der weltlichen Katholiken auf kirchliche An»

gelegenheiten in unserem Vaterlande der Organisation der Kirche

entspringe, und dies dem Clerus könnte zugerechnet werden, ein

Irrthum: — ebenso verwahrt sich die katholische Kirche in unserem

Voteilllnde mit Recht gegen jedwelche Verantwortlichkeit für die oben

dargelegten Nachtheile, deren Euer Excellenz in Ihrem hochgeehrten

Schreiben erwähnen; ja sie verwahrt sich mit Recht dagegen selbst

sür den Fall, daß dieselben ganz oder theilweise aus der Verhin

derung des Einflusses der weltlichen Laien abzuleiten waren.

Nach meinem Dafürhalten sind die traurigsten Folgen nicht

minder, wie die vorzüglichsten Quellen des religiösen Indifferentis

mus außer den Grenzen des Katholicismus zu suchen; und es ist

Miß, daß jene Krankheit der Ideen, welche den religiösen Indiffe-

rentismus und die sittliche Verkommenheit erzeugt, den Staat und

die Gesellschaft mit noch weit größerer Gefahr und nachhaltigeren

Verwüstungen bedroht, als die Kirche,

Die eigentliche Kälte und Gleichgültigkeit in Glaubenssachen

wuchert eben dort am üppigsten, wo sie nicht nur nicht für eine

tödtliche Krankheit gehalten, sondern vielmehr durch die Presse und

die Literatur geradezu als das Merkmal des Fortschrittes gehegt wird.

Daß eine derartige eigentliche religiöse Gleichgiltigkeit in un

serem Vaterlllnde eben nur unter den Katholiken und noch dazu

ausschließlich unter diesen zu finden sei, das zu bezweifeln möge mir

gestattet werden. Ich meinerseits habe eine bessere Meinung von

dem Glaubensleben und dem Eifer der katholischen Laien Ungarns :

auf diese stützt sich die Kirche, und ihre Theilnahme ruft sie an.

Ich finde mich diesmal jedoch nicht aufgefordert, mich über

alle Behauptungen weiter auszusprechen, mit welchen Euer Ercellcnz

Ihren sehr geschätzten Vorschlag begründeten ; so insbesondere bezüg

lich der Unterstützung der katholischen Kirche durch die weltliche
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Gewalt, wie des Zurückbleibens der Schulangelegenheiten und der

Volkserziehung bei den Katholiken im Vergleiche zur Minorität der

Evangelischen.

Ich glaube, man könne in dieser Beziehung — wie ich es wirt

lich bin — einer anderen Ansicht sein, ohne das Wesentliche der

Sache mißzubilligen, und ohne weniger als Euer Ercellenz dasselbe

Ziel und das hiezu empfohlene Mittel, das ist die Mitwirkung der

katholischen Laien, erreichen zu wollen.

Mag noch so viel auf dem Felde der katholischen Schulde-

legenheiten und der Volkserziehung in unserem Vaterlande auchinmr-

hin zu wünschen sein, es wäre vielleicht doch nicht billig, den Werthw

in den katholischen Schulen erreichbaren Kenntnisse, so wie der dort

gewonnenen sittlichen Richtung und Bildung insolange gerinW-

schätzen, so lange diese geeignet sind, Männer, und zwar in großer

Anzahl, heranzubilden, wie solche zu jeder Zeit, und so auch in

unseren Tagen sich durch vaterländische Bildung und Wissenschaft,

sittlichen Charakter und staatsmännische Weisheit auszeichneten und

dem Namen sowie der politischen Wichtigkeit der ungarischen Mm

einen europäischen Ruf erwarben.

Nun ist aber die Mehrzahl dieses Volkes katholisch, und wurde

in katholischen Schulen, von katholischen Lehrern herangebildet.

Die stlllltsmännische Einsicht Eurer Excellenz wird mir die

Darlegung erlassen, der Stellung, welche die katholische Kirche in

unserem Vaterlande von der Entstehung, Gestaltung der constitutionellen

Monarchie an bis in die jüngste Zeit als herrschende Staats

kirche einnahm, und wie sich ihr Wirkungskreis in dem Mch

veränderte und verminderte, in welchem die weltliche Regierung die

Staatsgewalt zu centralisiren und selbe auf alle Factoren de«

Staatslebens, und fohin auch auf die Kirche und die Schulen »us-

zudehnen bemüht war. In der Ausübung und Erweiterung dieser

politischen Macht bezüglich der katholischen Kirche und Schule !°«

die ungarische Regierung um so ängstlicher, je engere Schrank»

ihrem Einflüsse durch das gesetzliche Selbstbestimmungsrecht der pro

testantischen Confessionen gezogen waren.

Der katholische Clerus Ungarns wäre zwar undankbar, wen»

er zu vergessen vermöchte, was er den großherzigen religiösen Ge

sinnungen unserer Könige verdankt, und wenn er nicht mit wnriner

patriotischer Hingebung jene hervorragende Stellung in der Verf»!'
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sung vergelten würde, zu der ihn schon der erste heilige König und

nachher die Pietät unserer ritterlichen Nation sowie die Gesetzgebung

des Landes erhob.

Doch kann andererseits auch das nicht gelllua.net werden, daß

die Verfassung Ungarns im pflegenden Schooße der katholischen Kirche

und unter ihrem wachsamen Auge entstand und erstarkte; daß der

Clerus nie Bedenken getragen hat, um ihrer Verteidigung willen Hab

und Gut, ja selbst sein Blut nicht zu schonen, und daß er, indem er

einzig der sittlichen und geistigen Entwickelung der Nation lebte, auch

in Bezug auf den besonnenen constitutioncllen Fortschritt weder den

Ansprüchen der Zeit noch den gesetzlichen Beschlüssen der Nation je

entgegen getreten ist. Und so nehme ich denn auch mit innigem Danke

jene schmeichelhafte Anerkennung entgegen, welche Euer Excellenz in

Ihren sehr geschätzten Zeilen den bürgerlichen Verdiensten des un

garischen Clerus zollen, indem Eure Excellenz unter Einem erklären:

,daß die patriotische Haltung des Clerus seit dem Jahre 1848 diesen

Ztand mit der Nation innig verschmolzen hat."

Dieses glänzende Zeugniß verändert übrigens nichts an den

nackten Thatsachen.

Weder der Titel der herrschenden Staatskirche, noch

ihre konstitutionellen Rechte vermochten zu behindern, daß im Laufe

der Zeiten auch in unserem Vaterlande unter dem Namen der

apostolischen Rechte des Landesfürsten die königlichen Dicasterien

beinahe die unbeschrankte Ausübung der Autonomie der katholischen

Kirche an sich rissen. Die Staatskirche bedeutete fortan nichts

Anderes, als die Bevormundung durch den Staat.

Das wechselseitige Verhältnis; zwischen der Kirche, der Ge

meinde und der Volksschule ordnete der Staat unabhängig, ohne

alle Direktion der Kirche.

Die Kirche diente, brachte Opfer, machte Stiftungen — der

Staat hingegen schrieb für alles den Rahmen, das System und die

Art der Verwaltung vor.

Man könnte daher kaum eine der Wahrheit weniger entspre

chende Anklage erheben, — als die wäre, daß der katholische Clerus

darnach strebte, den Volksunterricht ausschließlich unter seinem Ein

flüsse zu erhalten, und als ob er absichtlich darnach getrachtet hätte,

die anderen hiezu berufenen weltlichen Katholiken von diesem Ein

fluß auszuschließen.
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Ebenso verhält es sich mit anderen kirchlichen Interessen,

namentlich mit dem gemeinsamen Vermögen der katholischen Kirche

unseres Vaterlandes, so wie mit ihren beweglichen und unbeweglichen

Kirchen- und Schulstiftungen.

Im Namen der obersten Aufsicht und des apostolischen Rechtes

verwaltete die königliche Regierung auch diese Güter so unumschränkt,

daß selbst der wahre Eigenthümer, die katholische Kirche, auf selbe

weder durch Gegenaufsicht, noch durch Rechenschaftsfordcrung ihren

rechtlichen Einfluß erfolgreich auszuüben vermochte.

Es ist Euerer Excellenz aus der fortgesetzten Uebung «ich!

minder, als aus den amtlichen Actenstücken sicher bekannt, daß auch

die sogenannte „lüommissio kecIeLiastioÄ,", welche unsere vom

Gesetze beseelten Fürsten zur Sicherstellung des Kirchenvermögens

bei der Regierung errichteten, zu einer fruchtlosen Formalität und

Täuschung ausartete, — einerseits weil beinahe die sämmtlichcn

Mitglieder der Commission zugleich Regierungsbeamten waren, an

dererseits weil die Ansichten der Commission nicht maßgebend waren

und die Regierung nicht verpflichteten.

Nichts destoweniger hat der ungeheuere Verlust, das Verder

ben und der Schaden, welchen die leichtsinnige, allen Mißbräuchen

offene, theuere bureaucratische Gebahruug an dem der sittlichen und

geistigen Cultur gewidmeten Gemeingut anrichtete, die mit der Ver

waltung Betrauten nicht aufgerüttelt aus dem gewohnten und durch

die Regierung geduldeten Schlendrian.

Ja der Clerus, der gesammte Episcopat, mit all seinem An

sehen, mit dem vollen Gewichte seiner Stimme war nicht im Stande,

diesem unglückseligen Zustande ein Ende zu setzen, uud noch weniger

zum BeHufe gründlicher Besserung unabhängigen weltlichen katholi

schen Männern Einfluß zu verschaffen.

Es wäre daher auch in dieser Hinsicht ungerecht, die Ver

gehen der Staatsomnipotenz der Verfassung unserer Kirche zurechnen

zu wollen.

Eben so wäre es, wenn man das augebliche Zurückbleiben der

Voltserziehung bei den Katholiken in der That dem Ausschlüsse des

entsprechenden weltlichen Einflusses zuschreiben könnte, wenn sich der

Maugel an Gemeinsinn und Zusammenhalten unter den Katholiken

gleichfalls aus diesem Grunde erklären ließe, wenn endlich Ursache mit»

Entstehung der für kirchliche Interessen obwaltenden Gleichgiltigleit
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gegen die kirchlichen Interessen nach der Ansicht Euerer Excellenz

wirklich als eine Reaction gegen diese Verhältnisse angeschen werden

müßte, „zu Folge welcher Alles, was mit den Interessen der Kirche

in Verbindung steht, dem Einflüsse der katholischen Gläubigen ent

zogen worden sei", und es daher nicht Wunder nehmen dürfe, „wenn

die katholischen Gläubigen das, worauf sie gar keinen Einfluß aus

üben können, endlich als etwas derartiges betrachten, was sie gar

nichts angeht". Es werden Euere Excellenz nach dem Voraus

stehenden gefällig anerkennen, daß die Verantwortlichkeit für die bis

herige Beseitigung des Einflusses der weltlichen Katholiken überhaupt

nicht die Kirche treffen könne, und der Unterlassungsfehler diesbezüg

lich selbst nach der älteren Einrichtung der avitischen Verfassung

weder der Kirche noch dem Clerus zur Last falle.

So viel war ich verpflichtet in dieser Richtung zur Verteidi

gung der Kirche mit Bezug auf die Vergangenheit anzuführen.

In der neuesten Zeit jedoch kann die katholische Kirche unseres

Vaterlandes noch weniger der Vorwurf treffen, als ob sie den

Mahnungen der Zeit und den eben so unerwarteten, als tiefgrei

fenden Folgen der politischen Umgestaltung keine Rechnung getragen

hätte, und als ob sie vergessen, der Nothwendigkeit jener Mittel und

Besserungen bedacht zu sein, die nach der Erschütterung ihrer Stel

lung als Staatskirche, sowie ihrer Unantastbarkeit sich einerseits zur

Erhöhnng des rechtlichen socialen Wirkens und des Einflusses der

Kirche — andererseits zur praktischen Geltendmachung der durch die

neuen Gesetze gewährleisteten Religionsfreiheit, sowie zum weisen

Ersatz für die im Principe aufgehobene Vormundschaft durch den

Staat, als zweckentsprechende und gesetzmäßige Verfahrensweisen

sich dargeboten haben.

In unserem Vaterlande findet zwar die katholische Kirche

ihren vollen Schutz außer Gott in der Landesverfassung und dessen

Gesetzen, im Krünungseide, in der Reife der Nation, der Mehrzahl

und religiösen Treue ihrer katholischen Söhne, weiters findet sie den

Hort und die Sicherheit ihrer altererbten Autonomie auch in der

Solidarität der allgemeinen, unter den Schutz der allgemein gelten

den Gesetze gestellten Religionsfreiheit; — aber eben darum kennt

und will die Kirche auch jenen von Euerer Cxcellenz mit tiefer Ein

sicht bezeichneten Vortheil gehörig würdigen und in Anspruch nehmen,

wodurch „sie auf die begeisterte Unterstützung aller ihrer Gläubigen
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rechnen kann, und diese in der Unabhängigkeit unserer Kirche

ihre eigene Freiheit, in deren Vermögen ihren eigenen Besitz, in

deren Einfluß ihren eigenen sehen" — und die Kirche ergreift mit

der grüßten Bereitwilligkeit und Beifall jene durch Eure Excellenz

betonte Erläuterung der Religionsfreiheit und des 20. Gesetzartikels

vom Jahre 1848, wornach die katholische Kirche unseres Vaterlan

des mit Recht verlangt, daß sie hinsichtlich ihrer Autonomie auf dem

Gebiete der Kirche, Schule und ihrer Stiftungen nicht blos grund

sätzlich auf dem Papiere, sondern auch praktisch „mit jenem

Maaße des Selbstbestimmungsrechtes bekleidet werde, welches die

protestantischen Kirchen des Landes genießen", und dies um so mehr als

derzeit, wo die Katholiken in unserem Vaterlande zur gesetzlichen Siche

rung des gegenwärtigen Ausmaßes der kirchlichen Autonomie für die

protestantischen Eonfessioncn auf den Landtagen mitwirkten, sie sicherlich

den Protestanten nicht mehr zuzugestehen wollten, als wie viel nach

ihrer Voraussetzung selbst die herrschende katholische Kirche besessen hat.

Jawohl, die katholische Kirche setzt nicht bloß ihren Beruf,

sondern auch ihren Ruhm darein, wenn unter ihrer Leitung die

religiös-sittliche Erziehung ihrer Gläubigen, des Volkes, mit dessen

intcllcctueller Entwickelung vereint fortschreitet, und sie wünscht nichts

sehnlicher, als daß die kath. Volksschulen sderen Hebung auch bis

jetzt die Kirche nicht vernachlässigte, deren bisherige Resultate jedoch

bei einer unbefangenen Beurtheilung, im allgemeinen betrachtet, weder

in sittlicher noch in intellektueller Hinsicht keinem der anderen Eon

fessioncn nachstehen) jenen Grad der Blüthe erreichen mögen, der

unter den allgemeinen, drückenden, materiellen und Culturverhält-

nissen des Landes zu erreichen nur irgend möglich ist.

Eine gleich ernste Absicht leitet die Kirche in ihrer Fürsorge

höherer wisseuschaftlicher Bildung mit Hinsicht auf die Hebung

und Erweiterung unserer höheren Lehranstalten, ins-

besonders solcher Entwickelung unserer einzigen katholischen Uni

versität, die mit dem beständigen Fortschritte der Wissenschaft in

ununterbrochenem Einklänge sich befinde.

Euer Ercellenz können gerade ihrer hohen Stellung nach die sicherste

Gewähr dafür sein, daß die für die Entwickelung unserer Nation die

nenden zahlreichen katholischen Lehranstalten, Praeparandien, Gym

nasien, Lyceen, Seminarien, Akademien, Convicte, Stipendien und

so viele andere, der Erziehung gewidmete Hilfsquellen unseres Vater
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landes, die so zahlreich sind, daß sie welch immer anderem Lande,

zur Ehre gereiche» würden, zum weitaus überwiegenden Thcile

ihren Ursprung und ihre Befestigung eben der Freigebigkeit und

der Opferwilligkeit der katholischen Kirche und ihres Clerus verdanken.

Hinwiederum sind Eure Excellenz besser als ich unterrichtet

über den tiefgesunkenen Stand jener Einnahmequellen, die vermöge

des genau uorgezeichneten Zweckes ihrer Stiftung zur Deckung der

gemeinschaftlichen Erfordernisse für Kirche und Schule bestimmt, den

Schiffbrüchen der bisherigen Verwaltung entronnen sind; auch

belieben Sie zu wissen, daß die wirklichen Einnahmen heutzutage

selbst den gegenwärtigen bescheidenen Verhältnissen der zum Ziel

führenden Mittel nicht mehr entspreche», und noch viel weniger hin

reichende Kraft zu geben, um die mit dem gesteigerten Bedürfnisse

der Zeit entsprechenden wirtsamen Mittel herzustellen und zu vermehren.

Während also nach diesem einerseits für die Eröffnung neuer

Einnahmsquellcn gedacht werden muß, läßt sich andererseits auch

jenes Recht der katholischen Kirche nicht in Zweifel ziehen, vermöge

welchem sie, nachdem ihre alten staatslirchlichen Bande sowohl mit

Rücksicht auf den ausschließlich katholischen Standpunkt der Regie

rung, als die hieraus entstandene Iuteressensolidarität gelöst, von

nun an im Sinne des 20. Gesetzartikels vom Jahre 1848 die Ver

waltung der gemeinsamen Kirchen- und Schulgüter unter Einfluß

nahme weltlicher Gläubigen in eigene unmittelbare Leitung nehme,

sich davon überzeuge und es prüfe, ob nicht etwa einläßliche Sorg

falt, Theilnahmc, Folgerichtigkeit, hinreichende Einrichtung und strenge

Ueberwachung die Ertragsfähigkeit dieser Güter über das traurige

Ergebniß hinaus zu erhöhen vermöchte, das die bisherige bureaukra-

tische, kleinliche, sich selbst überlasfene Verwaltung zur großen Ver

kürzung des Stiftungszweckes und der Nationalcultur aufwies.

Demgemäß haben Eure Cxcellenz besonders mit Rücksicht auf

die gegenwärtigen kritischen Zeiten sehr weise auf die wohlthütigen

Folgen hingewiesen, welche aus der Theilung des Einflusses, sowie

aus der künftigen Einbeziehung der Laien in die gemeinsame Theil-

iillhme und Solidarität, und hiedurch aus der Ueberwindung der

beklagten Gleichgültigkeit nicht minder als aus der reichen Fund

grube eines um sich greifenden Gemeinsinnes zur Erfüllung des Be

rufes der Kirche in der Gesellschaft ebenso, wie zur Sicherung

ihrer Autonomie erwachsen könnten.
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Die Kirche hat jedoch immer den Segen dieses Bundes an

erkannt, und sich nie geweigert, mit den Laien all ihre wie immer

zur gemeinsamen Unternehmung geeigneten Bemühungen und Be

strebungen in Bezug auf Kirche und Schule brüderlich zu theilen,

— hat seine Durchführung, nachdem dieselben der Verfassung unserer

Kirche im Allgemeinen nicht widerstreiten, in den Gemeinden ihrer

dicsfälligen Kirchensprengel auch bisher uicht versäumt. In Bezug

auf das ganze Land aber, wo ohnehin diesem gemeinsamen Ein

flüsse einzig und allein der Staat im Wege stand, hat der Episcopat

der weisen und patriotischen Aufforderung Euerer Efcellenz zuvor»

kommend durch vermittelndes Gesammteinschreiten schon das wahre

Hinderniß zu beseitigen versucht, indem er hiezu sich um die Aller

höchste Bewilligung bewarb.

Es möge unerörtert bleiben, daß auch bis jetzt Lehrgebäude

und Einrichtung der Volksschulen ausschließlich vom Staate und

nicht von der Kirche abhängen, welche außer dem Religionsunterrichte

nur die unmittelbare Aufsicht und Leitung unentgeltlich, jedoch mit

Berufseifer und Sachverständniß führt, und gerne bereit ist, die

Bildung solcher mit Laien gemischter Commissionen aus den vor

handenen intellectuellen Kräften bei jeder Volksschule zu fördern,

welcher sich unsere Städte ohne irgend welche Einsprache von Seite

der Kirche schon nun erfreuen — es möge auch das im ausge

dehnten Maaße durch die Laien ausgeübte Patronatsrecht nicht

besonders hervorgehoben werden, welches über kurz oder lang

sammt seinen Rechten und Pflichten auf die Glieder der katholischen

Gemeinden übergehen wird. — So existirt ohnehin in unserem

Vllterlande leine einzige katholische Kirchengemeinde, in der eben in

Folge der Verfassung unserer Kirche an der Verwaltung des Kirchen

gutes und der kirchlichen Stiftungen nicht auch Laien in der Eigen

schaft als Syndici oder Kirchenväter theilnehmcn würden.

Auf diese Weise ist es in allen Diöcesen.

Als Beweis hiefür kann ich, was insonders die Raaber-Diöccse

betrifft, mich auf mein Rundschreiben beziehen, das ich am 19. März

1859, behufs der strengen Darnachachtung dieser Einrichtung nebst

einer besonderen diesbezüglichen Anweisung an die Seelsorger der

Gemeinden ergehen ließ, in der ich anordnete : „in s,äniini8tr«,tione

n»,o sr^ooulii llloolesi»,« et sunäationum^ varteiu oapit «tikm
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parooliillull oorumunita» insäio nemps virorum de eiu»6em

Daß aber die Bischöfe Ungarns zur Einführung des Einflußes

der Laien auch im höheren Wirkungskreise, und beziehungsweise zur

Beseitigung jener Hindernisse, welche diesem Einflüsse entgegen

stehen, und überhaupt zur thatsächlichen Ausübung der Autonomie

der katholischen Kirche bereits im Jahre 1848 in Preßburg Schritte

gethan, erwähnt Euerer Exccllenz hochgeschätztes Schreiben selbst, wo

sehr richtig bemerkt wird, daß auf die damaligen sin der erwähnten

Denkschrift entwickelten) Entschließungen „die in ganz Europa herr

schende Aufregung" und die „revolutionäre Stimmung Einfluß ge

habt haben mögen" ; denn nur hiedurch läßt sich das in der ange

zogenen Denkschrift mit Hinsicht auf unsere katholische Universität auf

gestellte, aber von der Kirche nie annehmbare Princip erklären.

Die eingetretenen Ereignisse machten jedoch diesen ersten Schritt

erfolglos. Er wurde damals sammt der Constitution in den Hinter

grund gedrängt — erwachte aber mit dem neuen Morgenrot!)

unseres Nationallebens wieder.

Wahrscheinlich waren Euere Excellenz bisher nicht in Kenntniß

davon gesetzt, daß der ungarische Episcopat auch vor zwei Jahren unter

der Leitung meines seligen Vorgängers diese Frage neuerdings in

Erwägung nahm, und in der That um jenen ersprießlichen und

zeitgemäßen Gedanken, den Euer Excellenz gegenwärtig so warm

empfehlen, zu verwirtlichen, beschloß, sich mit einer unterthiinigstcn

Bittschrift an die Stufen des königlichen Thrones zu wenden.

Gestatten mir Euere Excellenz, daß ich den auf unsere Frage

bezüglichen wesentlichen Inhalt dieser Bittschrift zur gefälligen Kenut-

nißnahme hier folgen lasse.

Nachdem nämlich die von mir erwähnte Adresse die ununter

brochene Abnahme der Einkünfte, besonders aus den unbeweglichen

Kirchen- und Schulgütern, mit voller Offenheit dargelegt, fassen die

Bischöfe ihre Allerhöchsten Ortes vorgetragenen Wünsche in Nach

folgendem zusammen:

„Ailiil i^itur »liuä remeäii oneurrit, c>u»m nt Kuiu8 ip»iu8 lrinäi reü-

Aioui» et stnäini-uui, rnxie t»ntne eeolssi»«, et Institut» litternria «»tkolieorum

Provisionen! ex8peet»nt, prnveutu8 reääluitur npulentiores. <Hnc> vero 16 innäo

Let? lüerte non »lin, quÄiu yui luoäu» «I!» eee!e8i2rum dun», per ip»o« Vene-

üciato» a6n>ini»tr»t», fer«n<Ii8 lonss« inainrinn» »« nnte» exnensis pari» reääit.
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Ilemne id »^ere oportebit, »t !>»e« c^uo<^ue lun6! reüßioni» et «tuäi-

orum l>ou» neeu!i»rinu» I^ele»!»« e»t!,ol!ene vei notiu» eomm!»»ioui» »lieuiu»

mix!»« cur!» »«eieclit» it» »6ini»i«trentur, ut »eoeciente et!»m neeu!i»ri inclu-

»tri» — t»!i» »in^ul!» rei llumeütie»« p»rtibu» impenä»tur »o!!i«itu6o, <zu»Iem

innumer!» «Uli» <ii»tentu» »t»tu» , «iu»<zue 6><:»»teriu imnenäer« null»t«iiuz

uo»«unt. <Huod c^uidem it» mu»ik«»tum e»t, ut äuuiu nuilu» omuiuo relin-

<<»«tu!- loeu». Icleo »t»tu», lun6i u»iu» oatnoliei »etu»I!» »ämiu!»tr»tor, minu»

m«I»,n ex»«<:u!ul»ü, uon !»m nn» vio« venciere eo^e!i»tur, »ut me^itut>»tur

»»Item eiu»moäi o«u». iluluitenim iüi» e»rere <^»»m eum 6»muo »uo, et »er^rii

zoidliei äetrimento »ämiu!»tr»le.

llt iäem cum Koni» eti»m c»tl>alill»e fun<i»t!ou!» »Iiuu»näo ü»t, »«Imit-

tere epi»eop»tu» Uunß»ri»e »»Iv» eon»e!e»t!» »»ueti »ui muueri» neu,uit. Uno

enim l»eto nou »olum m»nif«»t» Leu!u»i»e iur» viul»reutur, »eä et omiiem

melior!» »I!ou»u<tu »urti», »dun<I»utiorum<zue proventuum »pem »uociä!

oporteret.

?o»t<zu»m ißitur »t»tu», nue ip»o, <zuo<I eiu»mo6! bou» venu! expou»t

et »u»!iunet, »e illi» eum truetu »ämiui»tru»äi» imn»rem e»»e l»te»tur : l)uele-

»i» «»tüolie», <zu»e tut!»»!<»um t»m pr»e«enti» »u»e lortuu»«, <^u»rn eti»m

s»tur»s »Olli» melior»n6»e nrne«iä!um in immobili nu»»e»»ione merito rononit,

dou» n»e« et totum i» ßenere «»tnolieum tuuuum, it» »u»e eur»e oonereäi

Immillime petit, ut epi»eop»tu» et «»tuolieorum eornu», m»iorem »e »nte»

!>»buit, nuueczue imme<1i»tum in illi» »ämini»tr»nä!» inüuxum odtinen», »ä-

»uitn »»eeul»rium etium virurum «»tlwliuurum »uxiliu, nlen» cum Iit>»rt»te

euuetorum meäiurum »<!nlie»tiouem oräiu»r« pe»»it, Quorum c>ne »li» ÜLele-

«i»e e»tt>. bon» it» pruäuetiv» lui»»e vi6«mu», ut nou t»utum iu^eutem oueli«

publiei vim «u»tinere c>uellut, »ecl «t Neele»!»» in«titut»<iue reli^iu»» st litte-

i'Hlia »»Item eou»elv»le !u lluti<zuc> »t»tu putueriut.

I^ou t»meu uüieum illuä e«t, immc> neu priueip».!« petitiuni» uc>»t>-lle

motivum zi»!e»t2» 8»,elllti»»imll ! L»t et »liucl , <zu<xl uc>» uiosoeliareii! reli-

ßinui» et Le«Ie»i2e «»ttmlie»« in le^uo nc>e »na»wlioo »orten, »ollioite pen-

»»nte» eummovet: uempe muiol, c>u»m exuiue undi» nollioemur, c»tu<>liec>lum

pr»e»ertim »»«eulÄlium in provenenci!? L«<:Ie»i»e enmmnäi» voluut»» et «ein»;

«räentiu» illu6<zue laiei» «ti»m commune in »u^euäu nono reli^ioni», » multi«

ueßleet»« »tuäium, 1'uut»« moli» re», t»nti momeuti negotium, qu»Ie e»t reli-

ßioui» et Leele»i»e pio»n«rit»», vißor item üui«n«c>u» »t»tu» — nr»e»eltim

in rezno nuo, in <znu miilioue» »nim»rum guotiäie inulto äuiutl>i»t »ere p»-

lÄnä«. »ibi äepu»ennt in»titutioui» et eultu» pudlioi meäi» — non »olum spi»>

eunatu» et oleri, »eä ouneturum umuino ollttlulici uomini» nomiuum, proinäe

laieorum eti»m eon<:ur»um, promtituäinem et neetul» «slo üäe! »niiu»t» <iü-

no»eunt. Nei« ^uo<zue viriliu» nonni»! uniti» zrzuäi» ellloi no»»uut, eonve-

nieut!» uemne z!uri».e m»ßni vei, et »eie num<zu«m »e»tim»bili »«lut! »ni-

maruin.

ü»t veru impo»»it>ilo «elum nune »euere, vei ubi c!es»t, »eeenäere, »i

neoue»nt in eummunem ^«»»i c»u»»m, in eomiuuu« »tuäium et eon»orliuni »ä-

>r»ui »»eeul»re»; »i non nr»ebe»tur illi» oe<:»»io »emet eonvineenäi 6e re»!i
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neo«»8it»te »mpliorom meäiorum, et mlliori« »«IIiU!: sun6i, <zu»m pr».«»to «8t;

«znem t»men nuno ii<t«m »»Item exnmii-ikilem pnt»»t, ve! p>»ne non no8t>-i8

«olnm, »«6 »Iterin» eti»m reli^Ioni» nominikn» ^»ä <zuo8 in nullatenu» per-

tinet^ »l>un6« »»Nieientem ; »i non fuelint intim« p«r»u»«i totum nun« sunäum,

nmne»c>ne proventli» illin» »«.lutnri!,»» ünidu«, ii»uu« eommunibu» reli^ioni»

et worum nromovenäi», non »utem piiv»ti» nelor» «e«I«»i»8ti<:orum in8ervire:

»t »den »<i nunc non »olnm oon8erv»uäum, 8«ä «ti»m »u^enäum ip»i «zuoque

l»iei »»lutnlium «in» lruetuum pllrtieipe» , omnem «on»tnm et l»t>orem oon-

selre In eon8eienti» obli^entur.

l)re»tio t»Ii» eonvietioni» st publie»« »puä elltnolieo» opininui», o,u»s

omninm »^ eo«6em <ine» eoneurrer« oo!Iß»torum «elum exoitet, nun t»ntum

nnb>ioit»tern eert»m in »ämini»tr»n<i<> , reääenäiz^us r»tionibi>» nee«88»ri»m

reääit, »e6 eti»m e ßenio eumpiimi» no8trorum temporum pu8tulllre viäetur,

nt eommigsio »ämini»tl»,tioni» bonorum totiuzu^us snnäi relißioni» et »tnäiornm

pr»eponen<I», mixt» »it, non «eel«»i»8ti«:i» 8olum , 8«ä »».eo!il»rili>i8 etillm,

»ttllmeu v«re e»tno!ioi8, iäeu u ^l»ie»t»te V«8tr« »»«»'»tisGim», «zu» »uorem«

l!ec:!e8i»e o»tnoli<:»e in Nun^nri» p»trono er^» propo8itionem epi»cop»tu8

benigne n«min»näi», eon8tet, <^ui iuuäum nuno in 6ie» »uzore velint; illum

pro t»!i, izu»Ii8 reip8» «8t, nempe «Ätnulico li»bent«8, eommuni omnium «!«.-

tnn!I«osunli utilitllti bonooue in8«rvi«i>te."

Da auf diese Bittschrift leine Autwort erfolgte, hat im jüngst«

verflossene» Herbste wahrend der Erledigung des Primatialstuhles

der Episcopat die Sache der gesetzlichen Stellung und Autonomie

der katholischen Kirche nochmals in Verhandlung genommen, und seine

hierauf bezüglichen Erwägungen in eine Bittschrift zusammengefaßt,

die Seine Ercellenz der Erlauer Erzbischof persönlich Seiner Majestät

am 8. Januar laufenden Jahres überreichte ; und in dieser Bittschrift

ist zugleich der Entschließung Erwähnung geschehen, nach welcher die

Bischöfe übereinkamen, zum Aehufc einer Verwaltung der kath. Stif

tung«- und Schulangelegenheiten unter Allerhöchster königlicher Auf

sicht vereiut mit einigen katholischen Mitgliedern des gegenwärtigen

Landtages, welche für die unverletzte Aufrechthaltung der diesbezüg-

lichen Rechte der königlichen Krone eifrigstbesorgtsind, in einer besonderen

unterthänigen Adresse vor das gnädige Angesicht Sr. Majestät zu treten.

Aus dem Vorangehenden geruhen Euer Ercellenz sich zu über

zeugen, daß der Ungarische Eviscopat mit Rücksicht auf eine den neuen

politischen Verhältnissen angepaßte Umgestaltung der Ausübung der

kirchlichen Autonomie den Formen und Mitteln nach dieselben Re

formen betrieb, welchen Eurer Ercellenz hochschätzbares an mich gerich

tetes Schreiben eine so große und so günstige und fruchtbringende

Tragtraft zugeschrieben hat.

c>«ft. Vieitclj, f, l»th°l, Theol, VI, 41
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Schicksal und Lage der obwaltenden Frage ist demnach heute

um so günstiger als bisher, als sowohl betreffs ihrer dringenden

Wichtigkeit, als der Art ihrer Losung ein so glücklicher Einklang

zwischen der aneifernden und die Unterstützung verheißenden Auffor

derung Euerer Excellenz und den bereits wiederholt ausgesprochenen

Wünschen der dadurch interessirten katholischen Kirche sich offenbart.

Indem ich demnach mit inniger Freude über dies glückliche

Zusammentreffen sowohl in meinem, als im Namen der katholischen

Kirche hiemit dem ausgezeichneten Anhänger der Kirche für seinen

religiösen Eifer, dem berühmten und aufgeklarten Minister hinwieder

für seine staatsmännische Fürsorge — meinen aufrichtigsten patno-

tischen Dank ausspreche, — beeile ich mich unter Einem Euer Cz-

cellenz zu versichern, daß ich die in der vorliegenden Frage ohnehin

schon beabsichtigte Berathung gelegentlich der bevorstehenden Wieder

aufnahme der landtäglichen Arbeiten im Kreise der zu versammelnden

Betreffenden mit um so ernsterer Entschiedenheit wieder aufzunehmen

und zur entgiltigen Schlußfasfung zu führen bedacht sein werde,

je mehr ich mich dazu berechtigt glaube, in der hochgeschätzten Auf»

forderung Euerer Excellenz das offenste und günstigste Unterpfand für

die glückliche Lösung dieser Frage erblicken zu dürfen.

Empfangen mittlerweilen, bis ich Gelegenheit haben werde mich

über die weiteren Entschließungen der Betreffenden in dieser Sache

zu äußern, Euere Excellenz den Ausdruck jener patriotischen tiefen

Hochachtung, mit welcher ich Ihrer hochgeehrten, bisherigen Neigung

empfohlen bleibend, verharre

Johann Zimor, m. x.

Erzbischof von Gran,

Seine fürstliche Gnaden der hochwürdigste Herr Primas haben

demgemäß im Octobcr die Bischöfe der Graner, Kolocsaer und

Erlauer Kirchenprovinz zu einer Conferenz nach Ofen eingeladen.

Diese ist zusammen getreten und hat nach eingehender Berathung seine

Vorschläge an das k. ungarische Ministerium für Cultus und Unter

richt im Verlaufe des Monat November erstattet. Bei dem Umstände

jedoch, daß außer dem Erzabt von St. Martinsberg, welcher Or

dinarius ist, nur die p. t. Herren Erzbischöfe und Bischöfe der

Conferenz beiwohnten, ist — außer dem Statute für die kath. Volks-

Schulen-Vereine — nichts in die Oessentlichteit über die gefassten

ersprießlichen Beschlüsse gelangt; und sind deßhalb auch alle in- und

ausländischen Berichte hierüber, weil leere Vermuthungen, werthlos.



Kirchliche Actenjtücke.

Mitgetheilt von Prof. Dr. I, D»nK°.

Neuere römische Entscheidungen.

Unter die Bescheerungen, welche der freie italienische Staat der freien

Kirche brachte, zählt die obligatorische Civilehe, nach

welcher auch im übrigen katholischen Europa der Ruf laut

wurde, „die wollen wir ja." Wie wichtig dieses Begehren des

Liberalismus und gefährlich zugleich sei, erhellt hinreichend

daraus, daß den gesammten Bischofen die Frage zur Beant

wortung von der OonßrsFatio lüono. ?riä. iutsrpr. sS. oben

S. 504.^ gestellt wurde: wie den bösen Folgen einer so einge

gangenen Ehe begegnet werden könnte. ,<Hu«.suÄ,ui aäuibsri

possent rsmsäia, aä illlpsäisuäa mala sx oivili ynoä »,^-

^sllaut inatrimouio provsnisntia ?' Schon hat mit nachfol

gendem Decrete die 8. köuitsutiaria an die Bischöfe in Italien

Weisungen specieller Art erlassen, die wir' näher beleuchtet

gefunden haben in der: Vi88srtatin äs Uatrinwin« Oivili

aä U8UIU karosiioruiu. ünrnns. 1867. ^vpi8 lünn^rs^at.

äs ?roPü,ß. l'iäs. 18. 8.

Iu8truotio 8, knsuitsntiarias ^^>08to1io»,s siroa Oontraotum,

Husiu Patrimonium sivils »,pps11«,ut.

un», omns», prut«»t»tiouit>u» ««!o »o 6o«t!-in» pleui3, vilic^ne plurimi üiii!l»<zu«

oräini» «ruäiti» «ui» »eripti«, «t ip»«m«t »uiuinu» poutilex vnei» 8U»« »Nu'

tontet«, »?«lt«r» «<>!i»ti »llut, iä, prob äulur! viäsmn« in It»1i» o«n3titutnn>,

tzilem vc«:»iit oivilsm >l»trimoni> eoutlnctnm, eiuzmoäi m»1um d»u<! »mpliu»

41»
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«8t, <^uo<! ,1«»» l1br!8ti Uno!«»!» 6«be»t tr»»8 HIpe» 6eüer»; »eä et <>unä in

ni8ee It»!i»« r«^!onibu8 eu»8itum, p«»t>s«ri» ,ui» lruetibu» e!iri8ti»u»m l»mi-

lium 8oeiet»temn^u« minit»tur inüeere. ^tc>ue Kose« luu«8t08 «tkeetu» Lpi»-

eop! «t loeorum Or6in»rii »uim»6v«rterunt, Quorum ouiuem »lii np>>ulti!M«

in8truetionibu8 Monitum »e virilem seeerunt ßr«ß«m 8uum; »lii vero »i

!>»!>« Hpo8toli<:»m 8«<i«m m»ture eunfußerunt, ut norm»« iuäe lizurirenl,

<zu!bu8 in t»m trepiä» re »e t»nti Moment! tuto äiri^«r«nt 8e«e. ^u»mvi»

»ut«m no« 8»erum I'ribun»! b»n6 p»ue» re8pon8» »tlzue in8truoünne» p»rü

eul»ribu8 vetit!onibu8, 8ummi koutiüoi» ^u»»u, <!«<I«rit: »tt»men nt p»«lu!»

tiouibu», u^u»e iu 6i«8 »uzentur, »»ti«t1»t, m»n<i»vit 8»netu8 ?»ter, ut per

boe 'lribunol »ä omn«8 loeorum Oräin»rio8, ubi inf»u8t» l>»ee lex prum»!ß»t»

luit, in8truotio mitt«retur, «>»»« norm»« euiu8u»m looo <:ui<zue eorum !»««-

viret, ut et üä«I«8 äir!^»nt et »<! morum purit»tem, 8»netitut«m<zue U»tti«»ii

Obri8ti»ui 8»rt»m t«ot»m 8erv»nä»m uno »nimo proeeä»»t.

2. H^t vero in ex»«<zu«n6i8 8, ?utri8 m»n6»t>8 K»«« 8. I^oenitenti»l!»»»pel-

üuum put»t in memoriam «niu8o,ue r«voe»re, ouoä «8t 88m»e Ileüziuii!« n««ls»«

uoti88imum 6u^m», nimirum U»!rimonium unum e»z« ex «eptem 8«<:r»meut!!

» dkri8to Domino in8tituti8, proinäeczue »ä I>!<:ele8i»ln ip8»m, «ui iä«»

(Übri8tu8 «livinorum 8>iorum mv8ter!orum 6i8n«n8»tiouem eummizit, üllu»

6!reetion«m uniee pertinor«: tum «ti»m 8Uperüuum put»t iu eu^'uzque memo-

r!»m revoe»r« lorm»m » 8. 'lriäeutin» 8vuo6o ur»e8erint»m, »e»«. 24, c, 1,

6« ll«form, m»trim., »ine eui»8 ob8«rv»nt!» in loei8, ubi ill» prnmu!ss»t»

luit, v»Ii6« ountrubi m»trimon!um ne<zull<zu»m po88«t,

3. 8eä ex nixe« uli!»<zue »iiom»tit>u« ex onlnnli«!» Duetriu!» äeb«i>l

»uimarum ?»»t<>le» praetiea« in»!luetion«8 eonüeere, <^uib»» eti»m Läelidu«

i6 pel8u»äe»ut <zun6 8uneÜ8»imu8 Nnminu8 naztei- in <ünn»i8t<>rio »eeret» ä!«

XXVI5. 8eptembli8 »nni >Il)(^L(^QII. pr<><:>»m»!,»t: id «8t — Intel kiäe!««

illltrimun iu m 6nri »n» P0880, u,uiu unn enäemc^ue tempur« «>l

8»er»m«ntum^ »tn,ue iiiciroc, l>u»mliuet »Ii»m inter Ol>ii»t!»i>o»

viri «t muli«ri8, ps»et«r 8»«l»inentum , uu »^ u netinuem, etil»

oivili» ie^i» vi t'»»:t»i», uiliil »I!u<! e»8«e, ni8i tuspem »t>z»e

siit!»Iem «on<:ukin»tum.

4. Htuu« bin« t»<:il» <l«6u<:ele ooterunt, eivilem »otum e<>i»m v«»

eiu8<zue Ne<:I«8!», neäum ut 8l>el»mentnin, verum nee ut enntr»<:tum !>»!>er!

ullo mc>än p<>8««^ et <^uem»<!mu<Ium «ivi!i8 pnt«»t»8 Iiß»n<Ii <zu«mcsu»m k!ä«'

lium iu m»trimonio ine»o»x e8t, it» «t «nlvenäi !ne»p»e«m e»»e; iäeoque

8ient l>»«<: 8. l'nenitentilx'i» i»m »Ii»8 in nnnnull!» r«8von«innil>u» »6 äudil

n».!'ti<:ul»r!ll ä«elar«>v!t, 8enlenti»m nmn«m <!« 8ep»>'»tion« eouiuFUM lezitim»

ölntrimonio e»l»m lloele8i», enniuuetorum, » lg.!«» poteztate lHt»n>, nu»>»'

v»Inri8 «»8«; et eon^'u^em, <^ui «^uzmoäi »enteuti«, »buten», »I!i 8« >>««»»»»

oc>ninnß«r« »uäeiet, für« verum »äultei-um: <zuem»6mc>äum «88«t v«ru« »»neu-

biu»riu8, <zui vi t»ntum eivili» »etU8 in m»trim<)nic> p«>-8i8tele pl»«»>!mel«l!

»tuue utrumczu« »b8a!utinn« iu<li^num «8»« äunee li»uä le8ipi»e»t, »c p^'

8«liptinnibu8 üeelezi»« 8« 8ubii<:ieu8 »6 puenitentinm eonvertHtur.

5. <Hu»mvi8 »ut«m verum t'iäelium I»l»tr!manium tum »nlum eontt»-

u»tur, s^uum vir et muüer impeäimentorum «xperte« mutuum ennzemnm

n»tei»eiunt our»m ?arueliu et te8tibu8, iuxt» eit»t»m 8, Ooneili! ?r!6enli»>

torm»m, »t<zue it» eoutr»«tum matrimonium omnem »uum v»Inl«m nbtinell,

n«c c>pu8 8it ut » eivili vnt«8tate ratum u»l>«»tur, »ut ennlirmetul^ »tt«me»

»ä vex»t!one8 noen»8<^u« vit»nä»8, et ob prol!» bonum, c>u»e »liouni» » I^il»

pote»t»te ut legitim» n«<zu»o.u»m b»bsretur, tum «ti»m »ä polv^»mi»e >>«,'

euluiu »vertenäum, opportunum et exue<lien8 viäetur, ut iiäem ?i6e!«», ?»^'

<zu»m !H»trimon!um legitime eontraxerint eor»m Dee!«»!», 8« 8i8t»nt, »onm

le^e äeor«tum «X8ecjuuturi, e» t»m«u inteutiou« suti üeneäietu» XIV. äoc«>

iu Lr«vi äie! XVII, 8ept«mbri» »nni «000XQVI. N«ääit»s 8uut!f°b>'!,

«i8tenäu 8« Nuberuii Orliei»!i ni! »üuä l»oiunt, qu»m ut eivüem oaeremom«»

ei8e<zu»ntur.
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6, lisciem 6e e»u»i», ne«zu»c>u»m veru, ut iut»u»t»e le^i» ex»eeutioni

onopeleutur, kzroebi »ä in»tlimunii ee!ebr»tion«m ec>r»in Üeole8i» eo» I'i-

äele», ^ui, <^uoni»m le^e »reentur, »ä eivilem »etuin Hein neu »äinitte-

l«uwl, »e nroincle nun Iiaberentur ut !e^!t!iui enniu^e», non it» f»eil« »«

Promisen« »ämitt»nt. N»e in re inult» »ti äebent «»utelll »e pruäenti», et

Oläin»lii eon8Üium «xpc>8eere ; »t<zu« Ine t»e!I>8 ne »it »6 «nnuenäum : 8eä in

ssmvilli'ibii» «»»ibu» bne »»eruin l'sibun«! ec>n»u!»t.

7 ^nuä »i o^nurtunuin e»t »e expe6!t, ut I'iäele» »i»tente« »e »ä

»etuN eivilem ner»ßen6um 8« prnbent le^itimn» enniuße« eur»m le^«: buue

wmeii »etum, »nt«<zu»m n>»t>-!inou!um enruin lÄeele»!» ee>ebr»ver!nt, per»zere

ue^n»uu»in äebeut. Lt »i uu» eo»et!u, »ut »b»ulut» neee8»it»», <zu»e l»eile

»ömittenä» nun e»t, eiu«muc!i c»-<iini» invertenäi e»u»» «8»et: tune omni

äili^eut!» utenäein erit, ut !n»tr!n>nu!un> cc>r»m Neele8i» nuamnrillmm euutr»-

I>»tul, »tuue iuteriin eontr»li«nte8 »eiuueti ec>u»i8t»nt. H»e »uuer rs unuin-

^uemgne burt»tur b»ee 8, koenit«ut!»li», ut ä<>etrin»in »«<zu»tur »« teue»t »

üeusäietu XIV, exnc>»it»in in Lrevi, euius »unr» inentiu l»et» e»t, »6 c^uoä

tum ?iu8 VI. in »un Lrevi »6 <3»»!»e Iün!»oc>nn8 „I,»uä»bilein U»Horuin

«nolum- ä»to äie XX 8epteinbli» »n»i zlllOLI^XXXXI. tum ?iu» VII. in

»»!« litei-i» 6»t!8 äie XI. ^uni! »nni !»lv()LOVIII. »ä Npi8eopn8 ?ieeni, «o»>

ösm Npi8e<>p08 in8tsuetioni» ßl»ti» remitteb»nt, uui norm»» exuo»tul»r»nt,

t>u!bn8 in »iniili eivili» »«tu» eontin^euti» I^iäelee äiri^erent. ?o»t b»««: omni»

steile «»t viäere, pr»x!in b»etenu» ob»erv»t»m eire» ü^llltiimouium, et »ne-

e!»tim eire» pHr«e«i»I«» lidln», »pun»»!!» et matrimunlali» impe6iin«ut»

miu»vl» niltur»« ab Neele»!» »ive onu»tltut» »ive »6ini»»», nullo >nc>äc> variai-i,

8. üt n»e »unt A«nel»I«8 nnrm»«, c>u»» nui« 8. I'oenitentiki'ia«, 8»u<:ti

I'Htli» u>»n6»ti8 oN8e^uenti, tl»6«s« vi»um luit^ et iuxt» uu»8 e»äein viäeu»

Pinie» Nni8oc>na» et Oräin»!'!»» »u»» i»m in»truetlnne» Hä»inn8»!iu eonleei»»«,

wüiimonele 1»et»tur: 8nerut<^ue lure, ut et «»eteri «inue» idein tÄeiant: ^ui

>t» »e »»»tol«» virile» «»tenäente», ineiituin »e pl»em!u>n ll ^e»u Ol>rl8t«

^8tc>ruiu oinuiuin ?»»wle ec>u»e<zu«ntur,

D»tum 8om»e » ». poenitentlaria ä. 15 ^»nu»r. 1866,

^. ^l. «»lä. t^lll^I«), I>. il.

!>. ?VHlH»0, 8enret»riu» . .

Ob wohl H. Dr. Fr. Michelis dieses Decret gekannt haben mag, als er

die eiimnbzwanzigste seiner 50 Thesen über die Gestaltung der kirchlichen Verhält»

nisse der Gegenwart, Bramisberg 1867. S. 8. niederschrieb?

II.

v« 0»8idu8 ?»M« r»8erv»ti8.

Deoretuin sußremae Oon^r. 8. Ofsioii eäituln ssri«, IV,

27. ^unii 1866.

8»neti8»iinU!! vnminu» !fo»ter ?!u» ??. IX. in »olit» »uäient!» li. ?.

K, ^»«»»ori 8»net! VNeii impertit», »uäit!» »ut?r»^i!« l!iniuenti»8iinusU!n

k»tlUln 0»r<!in»lium In<zui»itoruin ^ener»I!um, »ttenti8 leruiu «t temporuin

cireuin8t«ut!i», äeerevit ut l»eu!t»tlbu» , <^u!d»8 üpi»ec>pi, »Iii<zu« loeoruin

Orä!n»lii ex eun<:e88ioue Hpostolie» pollent, »K«c>Iveuäi »t> oinnit>U8 e»8!t>U8

8»net»e 8eäi re»erv»ti» exoipienän» »emper iu v<)»teruni et exeento» bubenän»

««»e e»»u» r«»erv»to8 in dul!» Leneilieti XIV, uu»» ineinit: 8»ellliuentuin

poeuitenti»«, Ut 8»el»e (Inußre^tioui äe nron»ß»n<I» üäe iuiunetum

voluit, ut in expeäieuäi» s»eult»tibu» lorinulHruiu nn»t verb»: „»b»olvenä!

«b emuibu» e»»ibu» Hno8tolie»e 8e<ii re»erv»ti8 iu bull» Oven»«"
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»ääntur: ^«io«pti8 e»»il>n» re»«rv»ti8 in Kuli» Leneclicti XIV.,

<zu»« inuipit ^»«roin««!»!!! ?o»nit«i>t!»«."

!fol» 1, 0»8U8 lszervati in plneäiet«, LuIIa Lsneäieti XIV. 6. 6. 1. ^unü

1741, „8»0s»meut»n> ?o«lliteuti»e" eä, Lnuztit. »«I. I, 21. », Lum. 1?ß3,

coli. »?no<I. vioee«», VI. 11, 9, 10 «ä. Lniu. 1767. I. 177 ». «uut ») 8»-

osiäotlg »ttentuuti» »l>8olutic>uß m p«l««ull« eomplici« in materi» tu,pi;

b) z>el»nu»« euiu»<:uii>Hue »exu», s»I«o 6enuneil>nti8 8»«er6ot«ln alic^ueiu

äe »uIIioitLtiuue.

2. Ueber diesen schwieligen Fall hat der selige Verfasser der mit gewissenhafte!

Benützung eigener und fremder Erfahrungen geschriebenen „I»»tluc!ti« pi-aetiu»

Ouufe»»llr>!" (Weihbifchof I^r. F, 3, Zenner in Wien) das gefammte Material

dargestellt in einer kleineren Schrift: „<le 8u!Iie, 2, t, «t proo. «. 8uII", welche an«

feinem Nachlasse 1866 bei dem Universitäts-Buchdrucker A. Holzhaulen in Wim

»l« Manufcript 8. 36. S. gedruckt wurde.

III.

Der krocessu» üelltitioationi» V. 8 I). Ol. 1VI. Hosoaner

nimmt einen sehr schnellen, in seiner Art einzigen, günstigen

Verlauf. Am 24. April 1865 hatte die Schlußsitzung des bischöf

lichen Processes in Sachen der Selig- und Heiligsprechung des

Dieners Gottes Cl. M. Hofbauer stattgefunden, hierauf

wurden die diesbezüglichen Acten nach Rom gebracht und dem

Secretar der OonFre^atio Lituuiu übergeben. Aus diesen

Acten wurde vom Aduocaten Hilarius Ali braut, i, Professor

des römischen Rechtes an der Sapienza das sogenannte „Sum-

marium" zusammengestellt. Es führt den Titel: 8«,or»

liituum eonArsAHtion« Nino st liiuo Domino (üarolo

Oardinali äe lieiLaoli relatur« — Viuäoounen. Ls»,titic:»-

tionin «t 0anoni2g,tioiii8 8srvi Dsi Ol. Uari».« üokbaußl

8ac:eräoti8 prole8»i o Oon^re^lltionL 8«,iioti88ii!ii lieäsmv-

tori« «.o kropa^atoris iuLl^ni» «iusäsin 0ouFr«ß2.tioiü«

ultra inout«». — kositio 8uo«r äuliio «,n »it LiAuancla

oomiuizLio introäuotioni» o»,u8»,s in «2,811 et acl stkectnin äe

Huo Abitur. lioni»«. Nx tvpoFi-H^nia ^. ^ureli 1866. 5^uart,

331 Seiten, wozu noch ein ^niumkriuin ^ääitiou»,!«" von

58 Seiten kam. Einen Auszug gab hievon der um diese Angele»

genheit sehr eifrige Priester derselben Congregation k. M. Ha-

ringer: Zum Processe der Selig- und Heiligsprechung des D. G.

Cl. Maria Hofbauer. Wien, 1867. Derselbe hatte schon früher

die Geschichte dieses sehr merkwürdigen Processes in drei Abhand»

lungen beschrieben, welche in den Nr. 7, 8, 25, 26, 32—34
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1864 des Wiener Diücesanblattes und hieraus als Separat-

abdruck im Selbstverläge der Congregation S. R. erschienen

sind. Nach einer genauen Prüfung des Alibrandinischen Sum-

mariums, und der aus diesem angefertigten „Information" ist

dem kromotor l'iäei NonLi^uore k. Ninstti kein Anlaß

geboten worden, gegen die kanonisch vorgeschriebene Form des

Proccsses irgend einen Verstoß zu bemerken. Hierauf hat die

mehrcrwähnte Oon^re^tio Liwum am neunten Februar l. I.

beschlossen, eine Com Mission zur Einleitung des Processes

niederzusetzen, wenn es anders Seiner Heiligkeit also beliebe.

Seine Heiligkeit genehmigte diesen Beschluß und geruhte

am 14. d. M. den Schlnßact der Commission zur Einleitung

des Processes zu unterzeichnen. Das diesfällige Decrct haben

wir bereits im I. Hefte des laufenden VI. Bandes S. 143 f.

mitgetheilt, und freuen uns nunmehr in der Lage zu sein, das

neueste Decrct derselben Congregation geben zu können.

Es).lautet:

vex-retum Viuäuboueu, Lsutiücültinui» et 0»noi>i2»ti<>ui» veu. «eivi äei

küemeulin ü»li»« Holdlliiel »»eeräoti« pi«le»»i e oouß^eßÄtione 82uoti88imi

l«6emptc>li8 2L prop»ß»tc>li» in8i^ui8 eju8<leii> LcmßlLßntinui», iu8t»ute ü. ?.

Viiiiu <H««In« ?ro<!!i>'»tni'« 6ei>el»Ie Oaußre^Ätinui« 8l>noti88imi lie^emptoli«

et ?a»tu>Ätnl« <Ü»U8»« Le»tiüelltinni8 et t?»uoni2»tioli>» Veu. 8«rvi llei LIe-

meuti» HIl»-i»e llulb«,uer praeäieti, Üinu8 et ^n>u8 v. (?»l6i>!»!i» Larolli»

^u^uütu» äe Iiei8»«Ii, liu^u» d»ii8»e ?0!ien8, «e^ueu» plopozuit Dubium in

oräinaiii» 8»elc>ii>in liituuiu Onn^leß»tiolli« Lumitii» lioälern» sie »ä V»tl>

CÄuuiu li»biti» -^ ^.n «enieniiu lat» n outline cle^Faio ai Amo «i Hin» /).

«li eon/l^manlla in «c«« el a<l e^eeium ci« zun «Fitu»'? ^- üiui porro »<: Iluii

?«,tie» »»Lli» tueu6l» Litibu» pr»epc>8lti8, nmuibu» »eoulate perpeu8i», »uäito-

<zu« voce st 8«riz>tn II. ?. v, ketr« >Iinetti 8au<:t»e I'iäei krumotore,

leZCllbei-e oeusueruut! Henientiam e««e oon/l^m<l»cla»i. Die 31. ^,Uß>i8ti 1867.

?»et» pu^tmaäum äe ps»emi8»>8 8»u<:ti»8iii!l> Uomiua Iloztio ?io ?»p»e IX,

»K iufr»80!'ipto 8ud8>itutn 8eeret»li2» <üc>ußi-«ß»,tic>ni8 8»el<isuiu Nituum riäeli

rellltion«, 8»uetit»8 8u», Ilezeriptum 8»<:!'l>s <üol!^i-«ß»ti<)lli8 in c>miii>>ii8 llltuiu

lindere et oouüliu»le äi^u»t» «8t. Die 5, 8«pteiubli» ^llun eoäem.

0. Lpi8(!<>pil8 purtueu. et 8. «uüll»e Oilrä. I'HI'Ill^I 8. ü. 0. ?r»,«l.

I'lo ü. ?, D. Onminioo lj»,ltolini 8eol«t»i'io ^c>8«pdii8 (üoouliui 8ut<8titutU8.

Bereits sind von Rom die „I^iterae i-eilli88ori»,l68"

8. li. (ü. für den apostolischen Proceß „äs vit», virwtibu» et

mii-aoulis" angelangt und es hat dieser bereits seinen Anfang

genommen. Auch ist die ,?0»itio supsr Nouoult^ Rom 1867. 2? S.

gr. Fol. nebst den ,^uiiu»,cIv6rLion«8 I'roruutoris tläei^ 3 S. und

die Antwort hierauf ? S. veröffentlicht worden.
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IV.

Die aus allen Kronländern der österreichischen Monarchie entstam»

wenden Mitglieder des t. k. höheren Weltpriester- Bildung«-

Institutes zum h. Augustin haben aus Anlaß der achtzehnten

Säcularfeier der Apostelfürsten in Rom in tiefer Ehrfuichl

Seiner Heiligkeit eine Votiotafcl nebst Hymne gewidmet, worin

Sie wünschen : „^^ kapae IX. katri kopulorum, <^uem

üoste» verentur Mi mirantur Urbi» st Oroi» yuum ««iicti

^pontoloruln krineipe» martere» ßloriosi äieiu »lteenl»-

rein uetllvuui äeoimuiu eelenrant in ooeli» immoM-

taten» pie ÄUßurlliuur", und stehen: „^roiyue I'iäei Zeäi veri-

t»,ti» ferooe» inter iwpetu» lueritis et preoinu» L. Illari»« V.

triuinpuuin Perpetuum." Seine Heiligkeit nahmen diese Hul

digung gnädigst auf und geruhten sie mit nachfolgender denk

würdiger Antwort zu beglücken: vileoti» I'iiii« HIuNui» Lae»

ließ, «uolimiori» Institut! eäueationi» kreLn^terorull! »ä

3. ^,ußU8tiuuiu. Viuäubonain.

riu» r. r. IX.

I)il«<:ti t'iüi »ulut«ii> «t Huc>»!«Ii<:»iii ljSU«<ii»:t>ull«!u,

<Huc><! » äiviuo 8«lv»t«le uu»tlo pr»«uuuti»tuii! e»t, bu« eipeiimur; «t

»«t»» Kos« uo»tr» 8»ti« lueuleut«!' »»»«rerst, ?etri u»vi<!u!»iu i»«t»li guicie»,

»«6 lusrßi uou pn»»e, «ti»m »i pl»«««<1eutium »»«oulosuiu psnoell»» in vüliom»

Lonülmutinu«!» nun ccm»pill!»»ent. <Hui «nim mnliniiu» ec>ll»iäßret, «te«, «»'

u»tu» »äuibitu« »<i c>ulili«uäl»m L6«m, äiz^ls^uuäÄiu unitatem, äepluneuäuii!

vizibil« Lülll«»!»« «»put, i-sIiAiuneni l^lili»ti äe!en6»m, e«<zu« oum «xitu onuse^t;

»llti» mir»si uou uuterit, UH«« eu reciäi»»«, ut ?«tri 0»tli«<il»« l:uuoil!mei>w!

olüüi» «>!ri»ti»ui nomiuil, tlu»tium, leuii-eutul netsluäoxco-uiu »imu!t»te«, »»c«

lli«l»l<:ni» »mpliüooletur, «uuüriullletur plerorumque üäeg, Npi»eop»tu« ui>i«l-

»u» in nimm voeuietur «l>u«en»uii!, nmuiuuxzue üäslium animi »ä uÄuo 8»uol»m

8sä«m it» onnverteientur, ut vuo«, »eripto, »uxüii», vit» ip»ll ein» iur» p'»'

^>ußu»leut. ^uumobreni vietnri»« umin» » Vndi» Iidsuti»»imo oieipimu« ! Hllipp«

uou äubit»inu» lui«, ut N«u» tÄuäem pnpuli »ui preoibu» «xnl»tu» culltewl«

velit luferorum vir«», äisLut«!-« errulum teu«bi'»8, velit^ti» luoem nztenäe«,

«t re^nun! p»oi« iu»titi»e<zu« i«»titu«i'«. Vu» esrte uuu «untsmnenä^m i» w

c>p«r»m ec>ul«ll« poteriti», »i iu l>»e ?«tl2 eou»tituti eoiuiuitteuäum Vobi» f»

pulum »»ni» iml>u»tiz äootriu!», et »6 pi«t»t«u, virtut«m^ue insoimlll« uit»»>n^

l)opio»»m »cl uoe ^r»ti»m V«t>i» »^prVCHiuul » D«u; «iu»<^ne »u»pie«m el p«

t«ru»s !>I<>»tr2e beuevoleuti»« pi^uu» Hna»tuIiL»ii! L«n«6i<:ti<>u«m Vobi« >>ll-

»m»ut«r imnsitimu».

v»tum «nm»e »pnä 8. rsti-um 6i« 14. ^u^u»ti 1867. ?uutiüe»tu» !<««tli

Huuu XXII.

?IU8 r. r. IX.
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Protokolle der Kirchlichen Visitation vom Jahre 1544.

Mitgetheilt v. Dl. Theodor Wieocmann.

Fortsetzung.

II. Kllimeliteu zu den Weissenbrueder ').

Vogtherr: Sc. tais. Majestät.

Der Herr Prior Dr. Wolfgang lroukher »ach Vorlesung des Kuniglichen

Credenntzbrief vnnd anzaigung des Gotshauß ersten Stifter hat Er desselben Ersten

originall Stifftbrief fürbracht des Datum Wienn an Sannd Peters vnnd Sand

Pauls abent nach Cristi gepurt Im 1360 Iar.')

Mer «in Stifftbries vmb die Capellen vnnd Munnshof gelegen in der

Stat zu Wienn auf dem Hof darInn die Fürsten von Österreich vor allteu ver-

lauffen Zeiten gesessen sambt andern Heusern mer die jvmb da« Closter gelegen

sein, von Herzog Albrechten Hertzogen zu Osterreich :c. des Datum Wienn Im

1386 Iar am nagsten montag nach Vnnser Frawentag zu der Liechtmeß.

Nin Konfirmation vber all des gotshauß gn»d Primlegia vnnd allt Her«

khumen von Khunig Ferdinande :c. der Datum Wienn den 3tag Ianuary Nach Cristi

gepurt Im 1529 Iar,')

Noch am Particular Stifftbrief von wegen singung aine« täglichen Ambts

in Sannd Maria Magdalena Closter vor dem Schottenthor so des verschinen

29 Iar in S. Laurentzen Closter transserirt worden, von Andre aus Sand Peters

Freithof der Zeit Khellermaister in «streich vnnd Anwalt der munß, vnnd Ann»

feiner Hausfrawen zc. de« Datum nach Cristi gepurt 1412 Iar des nagsten Phinztag

nach Phingsten^).

') Diese« Kloster wurde gegen Ende Mai 1554 den Jesuiten übergeben

und wurde ihr erste« Proseßhau« in Deutschland. Es war eben ganz öde und

nur noch von einem Weltpriester bewohnt, der den Habit nur angezogen, um das

Kloster dem Orden zu erhalten. Dieser Priester wurde Pfarrer in Bisamberg,

Kloster und Kirche den Jesuiten übergeben, und zwar in einem solchen Zustande,

daß fast lein Kirchen- und Hausgeräth mehr vorhanden gewesen, die Kirche mit

Heu angefüllt, im Convent weltliche Wohnparteieu, ein Kornspeicher und ein

Zeughaus war. Hormayr, Wien VI, 3, S, 105.

2) Ouf. ßts^srer, (üummenturii pro liiztariu ^lbsrU II. I^ipni»« 1725,

toi. p. 300—305,

") Vergleiche Beilage.

^) 1494 überließ am Freitag nach Omli in der Fasten „Schwester Helene

diezeit Meisterin und der Convent gemain zu fand Marien Magdalen vor Schotten-



650 Mi«cellen,

Nachdem ein Stifft «ine« Ewigen gebachtnuß durch Weillennt Herrn

Caspar Sliglhen der Fürsten von osterreich Cauntzler vnd Agnes leiner Etlichen

Hausfrawen bei dem gotshauß der Carmeliten alhie zu Wienn aufgericht, vnnd

derhalben 300 Pfd. dl, geraicht, welche durch ainen Prouinciall bey Augsburg Im

Reich angelegt vnd jarlichen dem Eloster albie 15 Pfd. dl, dafür geraicht sollen

werden vnnd denen von Auafpurg die Ziimfbrief zu behalten geben, derhalben

fein von Inen verschreibung dem Provincial vnd Couvent bafelbst zuegestellt vnd

ist Inen alfo der Zinnß von der Suma gellt« biß auf das XII vnd 13 Iar ge>

reicht worden. Als sich aber die brueder des Orden« da zu Augfpurg verzigen,

vnnd Inen folch Zinnßgelt die Bürger dafelbst vnderthenig gemacht, zaigt der

Herr Prior an wie er solch gelt weder Hauptguet noch Zinnß sambt den betreff

lichen vilhuuden auch khainen beschaidt bisher auf die Stundt von Inen er

langen mugen.

Desgleichen zeigt der Herr Prior an, wie da« Convent ain Ewige gestifte

Wochenmeß in Samid Thoman Eapelln auf der Pranntstat ') ze lesen vnnd Peter

Straffer der Zeit tellermaister in «streich >c. sambt seinen vorfordern gestifft biweill

aber vor Iaren die gestifften gueter darnon khumen, sey ain Ainigthait zwischen

dem Prior mit Namen Doctor Johann Schwindt vnnd Gundlof« als Besitzer de«

Hawß bar Inn die Eapellen ist, da« hinfliro jarlichen nur 2 meß gelesen sollen

werden gemacht worden.

So werben aber nah anregung des Herrn Prior seyb Herrn Sigmunde»

Pernfueß «bleiben wenig meß verricht vnd gelesen. Nach antzaigung des Herrn

Prior« solle vor Iaren der Brueder sambt dem Herrn Prior Allennihalben vier

vnnd damit Sy den gotsdiennst vleissiger verrichten haben« zu Inen in dem Ehor

etlich Hunglisch Briester vnnd studenten souill Sy deren bedurffen.

Gottesdienst:

Den Gottesdienst verrichten« täglichen mit ainem Ambt deßgleichen alle

sambstag ain gesungen Vesper vnnd in der Wochen mit etlichen gesprochen messen.

Auch pettens täglichen Ire tagzeit nach ausweisung Irer Regl vnnd ordnung.

Es verkbunnt auch der Herr Prior alle Feyrtag nach tisch das Wortt gotlei

persönlich.

Wundl:

Nachdem der Herr Prior ain alte betagte Person ist er aines Erbaren

Wandels,

tur zu Wienn dem ersamcu hochgelerten Herrn Maister Hannfen von Salingftatt,

Lerer der Erzney , unseren Pawmgarten, gelegen außerhalb der Stadt Wien in

Werdt, oberhalb der Bischer, zu nagst Jörgen Asslabing Garthen" und verband sich

auch zu einem Iahrtag für besagten Meister Hanns Krull von Seligenstadt und

versäumten sie diese«, so sollten sie jede« Mahl den weisen Brüdern hie zu Wien

verfallen sein. Hormayr, Wien VI. 3, S. 38.

l) Diese Capelle befand sich im Strasserhofe, später Gundloch- oder Gunbel»

Hof genannt. Die Strasser waren die Erbauer der Ellpelle. Im Jahre 1616

schloß Augustin Hllffner, Inhaber de« Gundelhofes, mit Propst Andrea« II. Mos-

müller und dem Capitel des Chorherrenstifte« St. Dorothea einen Vertrag, durch

welchen es da« Stift auf sich nahm, am Sonntage und an einigen bestimmten

Festtagen den Gottesdienst in der St. Thomascapelle zu halten. Dieser Vertrag

wurde 1618 erneuert und durch ein Capital von 2000 fl. erweitert, wofür in

Zukunft in Kiefer Eapelle vier Messen gelesen, und am Kirchweihfeste, das auf den

Sonntag nach St. Veit fällt, und am Thomastag feierlicher Gottesdienst mit

Vespern, Amt und Predigt gehalten weiden sollten, (Fischer, hist. Darstellung

des Stifte« St. Dorothea, I. °. S. 108).
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Einkommen:

Nurthrecht Zinnß »us maister Hannsen Verber Behausung auf der Hohen

Piuth 8 Pf dl.

Auf Herin Wolfgangen Treuen Behausung gelegen auf dem Neuen»

martht 4 Pf, dl,

Mer auf Friedieichen Puechfelder Hawß in dem Teuffengraben 4 Pf. dl.

Aber auf Georgen Pazinng Hueter« am Hof Behausung 3 Pf, dl.

Von dem Closter Sand Leopoldt zu Closterneuburg 2 Pf. 4 L, dl.

Item von dem Bistumb zu Wien» von wegen aushebung der Gülten zu

S, Veit 15 Pf. dl.

Auf dem Closter öanndt Jacob 5 Pf. dl.

Mer auf Colman Rab Hueter Behausung auf dem Iudenplatz 2 Pf. 4 ü, dl.

Item bey der Stat Augspurg auf etlichen guetern 15 Pf. dl, fein sider

de« 13 Iar her nie geraicht worden.

Auf Wolfgangen Leittl Pethen Hauß des auf de« gotshauß Grunndt vnnd

Freithof ligt 5 Pf. 3 dl.

Diennst von etlich vberlennden zu Inzesdorf 4 ü. dl.

Weinzeheunt auf dem Alserpach 10 Emer.

Weingarten Zwei» 6 Virtl Paut dz gotshauß.

Mer hat« 5 Joch 3 virtl Weingarten fein zu Halbpaw vmb 26 Pf. 1 ü. dl.

Noch hat« 5 Joch Weingerten sider de« 29 Iar «dt').

Ausgaben:

Dem Hausknecht VI Pf. dl.

Der lechin zu besolbung 7 Pf. dl.

Irer Helferin 2 Pf. dl.

Auf pauung der Weingarten 40 Pf. dl

In die Steur Iailichen 3« Pf, dl.

Volgeu die Verlhaufften gueter vnd Weingarten zu Wa« Zeit Sy aber

verlhaufft sein worden, auch durch wen vnnd wie theur, desgleichen mit wa« Be

willigung ist dem Prior vnwiffent.

Zum eisten sind zway Räch! Weingarten zu Pertholdstorf zwayen Burgern

daselbst verlaufst, wie theuer vnd wie Sy haissen ist dem Prior unbewußt.

Mer weillend Anndreen otten Burger zu Wienn sein 3 Rachl Weingarten

versilbert worden, wie theuer »und zu Was Iar ist dem Prior vnwissennt.

Ain halb Joch Weingarten Im Schofverg ist vbergeben vnnd verkaufst,

wemb vnd wie theuc hat vnn« der Herr Prior nit anzaigen thunden.

Item ain halb Joch Weingarten in den Scheclling Gardteu wemb es ver>

lhaufft worden, auch wie theur vnd wa« Zeit, hat vnn« der Herr prior lhainen

bericht geben mugen.

Gleicherweiß ist noch ain Halb Joch Weingarten »m Sunperg bei Syffring

verlhaufft worden.

Auch ist ain Joch Weingarten zu Otlalhrin auf der Schmelz verlhaufft

worden.

Verrer ain Joch Weingarten dafelbst zu Ottalhrin gleicherweiß verlhaufft

worden.

Item ain Virtl Weingarten zu Perchtoldstorff des auch versilbert worden.

') 1546 verlauste Prior Krauther einen solchen öden Weingarten bei Pen-

zing, „der ain Joch ist, Suber der Ersten belegerung der Stat wienn von durthen

in Abpaw khommen ist." (Acten de« Archive« im tais. Finanz-Ministerium).
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E« ist auch aii! ecl Heusl mit de« Closter« maur vmbsangen Anndieen

Wispelhen Bürger zu Wien verthumert weiden. Wie theur vnnd zu W»« Zeit

auch mit was Bewilligung ist dem Herin Prior unbewußt').

In Simili ist ain Heusl zu Herzogenburg »erlhaufft worden, Zu w»«

Zeit vnnd auch mit was Bewilligung hat vnn« der Herr Prior nicht «Inner»

mugen,

Weitter ain Heujl gelegen in der St»t Steyr darInnen die Teminioin

wann Sy auf die Samblung gangen Ir Wonung gehabt haben, das auch vei>

silbert worden, Sie tbeur, auch wemb, desgleichen zu Was Zeit vnnd mit wo«

Bewilligung hbt vnn« der Herr Prior nii anzoigen mugen.

In simili ain Hos gelegen zu Symoning den Armen Leuten zu Sannb M»ii,

Zustand de« Klosters:

Da« Closter vnnd tirchen sein in mittern Paw.

Schulden:

Erstlichen dem Convent zu den Minores zu Wien« gelichen gellt 5N Ps,

davon gibt der Herr Prior Iarlichen für Interesse 2 Pf. 4 ü. dl.

Mer zu Sannd Laurentzen in da« Closter zu de« Mesterscher Stifsl «»n

10« Ps. dl, Interesse 4 Pf, dl.

Aintzigerweiß zu nottursten de« Closter« vnnd bezallung der Steur 80 Ps. dl,

A n l e h e n :

Der Herr Prior zaigt an wie der K, M. den verschinen Panrentrieg auch

in ablösung des vierdten taill« furgestrelht worden 50 Pf. dl.

Entzogene Güter:

Der Pfarrer zu Laienburg ') soll dem gotshawß entzogen vnnd vn desselben

vorwissen verlhaufft haben Ain halb Joch Weingarten zu Gunderstorf, Wie them

vnud was Zeit auch wemb ist dem Prior vubewußt.

') Diese« „Häufl" tauften sie von denen von Ebeisborf, 1533 gaben sie

es als Leibgeding an den Wiener Bürger Andrä Wißpeckh, der es aber „nit

Peillich hielt" und leinen Zins zahlte. Es war ein Herrn oder Frevhauß. 153?

wollten sie es an Christoph Patriarch verlaufen, der bei Ferdinand I. um die

Erlaubniß hiezu nachfuchte. 1539 Mitwoch nach fand Anbreastag beurkundeten

Andrea« Stoß, der Rechten Doctor, Prior, Provincial der Cluster in «bern

Teutschen und hungarischen Landen, Wolfgang Krauther, Prior in Wien, Doctor

der hl. Schrift: „als nach de« Turthen Abzug vor Wien de« 1529 Iar» die

R. K. M. durch feiner M. fonder Comissarien denjenigen Burgersleutten, i«

durch benuerten Turlhischen belegerung« willen Ire hausei in den vorstellen

abgeprennt vnd darnach auch au« I. M. Beuelich gar vmbgestossen vnd gefchleifft

worden fein, widerumben vnd in ander weg vnoerzehelfen genediglich verordennl

hat" verlaufen sie dem Meister Andr. Mispeckhen ainer de« Stat« der Stadt die«

„Häusl." Am 13. April 1539 wurde dieser Verlauf bestätiget.

2) lieber Laxenburg vergl. Kirchliche Topographie. Decanat Laa, S, 314—323;

Weidmann, der Rittergau im Parte zu Lazenburg. (Beiträge zur Landeskunde

Oesterreich« unter der Enn«. II, 278—324, IV, 131—155.)



Miseelleu, 653

Beschwerden:

Es zaigt der Heu Prior an Wie das gotshauß jederzeit von ainer ge

winnen Lannbtschafft vnnd Vurgerschafft in Ansehung der Steurn, bieweil die

maisten gueter vnnd grundt von dem gotshauß verkhaufft vnnd din vbrigen so

noch vorhanden lezei gemacht sein worden, groslichen beschwart vnnd gestai-

gert werde.

De« der Herr Prior für die hochlobüch Regierung thumeu lassen ist, de«

gotshauß aber bisher wenig verschont sonder von Iar zu Iar mer betrangt worden.

Veiuer nachdem durch der K, M. Profantmaister ein Zeither vnnd noch

Piofant in die Easten eingeschiit, auch in Vllssern in die kirchen eingelegt, vnnd

dem Eloster lhain Widerlegung noch ergetzlichait weder Wenig noch vill wie ann-

dern Elostern gethon worden sein solle beschehen.

Es sollen auch auf anzaigung de« Herrn Prior durch die Profannt Diener

vnnber Singung des Ambts auch Lesung der Messen vnnd Wanndlung de« Hoch-

wildigen Sacrament« wann Sy die Profannt au« vnnd eingethon habe» vill

vnvernufft vnnd vnthzucht getrieben sein worden.

Die Karmeliten waren in den Tage» der Reformation wegen ihrem treuen

Festhalten an der Lehre der lath. Kirche besonder« gehaßt. Kaiser Ferdinand I.

sah sich veranlaßt, in einem Generale vom 9. Febr. 1560 zu erkennen, „daß Uns

glaublich fürtommen, wie sich ihr etliche bisher die Geistliche Personen und

Oldens-Leuth , und sonderlich die Paifotten-Briider , wann sie ihrem Samblen

und Nothdurft nachgehen, schmählich, verächtlich, und ungebührlich in den Städten,

Markten und Dörffern, auch sonst auf dem Land mit Worten und Werten antasten

follen" und zu besetzten „hinsllro ernennte Geistliche Personen und Ordens-Leuth

an allen Orthen und Enden allerdings »»geschmäht und unangetast, ruhlich und

friedlich wandeln" zu lasse» '),

Beilage.

Wir Ferdinand lc. Bekennen öffentlich mit vielem brieff vnd thuen lundt

allermenigclich baß vn« die Erbern geistlichen vnser liebandechtigen N. Brior vnd

Lonvendt der Weissenbruder am Hoff alhie in vnnser Stadt Wienn des orden«

von Perg Eaimello diemitticlichen Villen haben lassen das wir als Regierunder

Herr vnd landsfürst Ir vnd detzselben Gotzhawß, Recht, gnad, brieff, vriuilegia

vnd alldt loblich Herlhomen, so In von weilendt vusern verfaren Fürsten von

Oesterreich gegeben, auch Iungstlich von vnserm lieben AnHerren kaisei Maximilian

derselben Zeit Romischen lnmgt Hochloblicher gedachtnuß Confirmirt vnd bestadt

waren Innhaldt Irer Maiestadt bestattbrieff« untz defhalben furbracht detz Datum

stet zu wienn an Frevtag Sanndt Anthonien tagt Nach Cristi geburdt vierzehen-

hunderth vnd im viervndzwanzigisten Haren, von Newm zu Eonfirmiren vnd zu

bestatten« genedichlichen geruchtenn Haben wir angesehen der gemelten Elosterleutt

diemutieg zimblich bethe vnd d»tz wir Ir« gebet« vnd guetten welch, so in dem

bestimbten Gotzhawß taglich volbracht, auch tailhafftigl zuworden vorhoffen vnd

Inn dadurch solch Ir Recht, gnad Brieff vriuilegia vndt alldt loblich Herlhomen,

noch gnediclich Eonfirmirth vnd bestatt wissenntlich mit dem brief was wir In zu

Recht daran Eonfirmiren vnd bestatten füllen oder mugen, in sulcher maß all« ob

die von Wort zu wortt hierInn begriffen waren, Maynen setzen vnnd wollen auch,

daß sy vnnd Ir Gotzhawß, niemandt daweder beswären noch bekhumbern solle

Inn lhain weiß, doch auch nur biß auf vnnser oder vnnser Erben widerrueffen

>) Raupach, Evaugelifche« Oesterreich. Hamburg, 1741, 4. I, S, ^40.
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vnd wolgefallen, Davon gebieten wii den Ersamen weisen vnnser besunder Lieben

und getrewen N. Bürgermeister, Richter, Rate vnd den Burgein gemaingclich in

berueter vnser Stadt Wienn gegenwertigen vnd tunfftigen vnd allen» andern

vnser» vnderthanen geistlichen vnd welltlichen ernnstlichen vnd wellen, datz Sy tie

vorgexennten Llofterleuth der weissenbruedcr Ir Nachlhomben vnd Gotzhawß, bey

den obbestimplen Ire» Rechten, gnaden Briefen priuilegien vnd allten löblichen

Herlhomben, auch dieser vnser Lonfirmation vnd bestett genczlich beleiben lassen,

vnd dawider nicht thuen Noch detz yemandt« andern, zethuen gestatten lhoin

weiß, doch nur bis awfs vnnser oder vnnser Erben widerruefsen vnd wolgefallen,

al« oben vormelldt ist, dann beschicht vnnser ernnstliche Maynnugk. Mit vrlhundt

dit« briefs« mit vnserm anhanngenden Innsigl veiferttigt. Geben in vnnser Stidt

Wienn am dritten tag de« Monats Ianuarv Nach Cristi vnnser« lieben Herren

geburdt sllnfstzehenhundertb vnd im Neun vnnb Zwanzigisten vnnser Reich« Im

dritten Iaien.

(Archiv de« l, t. Finanz-Ministerium!
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Vas Airchenpatronat nach den Grundsätzen der katholischen und

protestantischen Kirche und dem Particularrecht in und außer

Deutschland. Von Isidor Kaim. Auch unter dem Titel:

Das Kirchenpatron Utrecht nach seiner Entstehung, Ent-

wickelung und heutigen Stellung im Staate mit steter Rück»

ficht auf die ordentliche Collatur. Zweiter Theil. Das Recht.

Leipzig, 1866. M. G. Priber. XIV u. 388 S. 8. Pr. 2 Thl.

24 Sgr.

Der erste Theil dieses Werkes ist bereits im Jahre 1845 erschienen.

Derselbe enthält die Rechtsgeschichtc des Kirchenpatronats. Der vorliegende

zweite Theil enthält das Kirchenpatronats recht, dargestellt nach dem ge

meinen, katholischen und protestantischen Kirchenrecht und dem Particular-

recht, insbesondere dem österreichischen, preußischen, sächsischen, bayerischen,

württembergischen, badischen, hannoveranischen, hessischen, englischen, russi

schen, spanischen und italienischen. Derselbe zerfällt in VI Abschnitte und

handelt im I. Abschnitt von dem Wesen, der Eintheilung und den Arten des

Kirchenpatronats ; im II, von der subjektiven Fähigkeit zur Erwerbung und

im III. von der wirklichen Erwerbung des Kirchenpatronats, und zwar ^. in

erster Hand, N, durch Übertragung ; der IV. Abschnitt behandelt die Rechte,

der V. die Wichten des Kirchenpatrons, und der VI, das Erlöschen des

Kirchenpatronats.

Schon aus dieser Inhaltsangabe und dem oben angegebenen Umfang

des in Rede stehenden Buches ist zu ersehen, daß in demselben eine reiche

Fülle von Stoff vorliegt und das Kirchenpatronat nach allen seinen recht

lichen Beziehungen dargestellt ist.

Auch die Form der Darstellung ist, was das gemeine Kirchenrecht an

belangt, sachgemäß, übersichtlich und klar. Hingegen was das Particularrecht

betrifft, wäre es nach unserem Dafürhalte» zweckmäßiger gewesen, wenn der

Verfasser die betreffenden Nechtsbestimmungen, statt dieselben blos äuherUch,
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nach den einzelnen Ländern, denen sie angehören, nebeneinander zu stellen,

systematisch geordnet hätte; er hätte dadurch nicht blas den Ueberblick des

particulären Rechts der verschiedenen Länder erleichtert, sondern auch jede

Wiederholung von bereits mitgetheiltcn Bestimmungen vermieden. Den

Standpunkt, von dem aus er das Patronatsrecht betrachtet, spricht der

Verfasser in dem „Vorwort" (S. XIII) mit folgenden Worten aus: „Alles

Patronatsrecht muß gänzlich abgeschafft sein. Diesen Satz, welchen der ver

ewigte Schleiermacher — ausgesprochen hat, unterzeichnet der Verfasser

von ganzem Herzen, ohne vor den Schwierigkeiten zurückzuschrecken, welche

hinweggeräumt werden müssen, soll dieser Rath zur Thal und sein eigenes

Werl recht bald schätzbares Material werden", nämlich zur Abschaffung des

Plltronatsiechtes. Ja der Verfasser betrachtete, nach seiner eigenen Aussage

<a. a. O) die Herausgabe dieses zweiten Theils „als Tilgung einer Schuld,

welche er vor zwanzig Jahren übernommen, sei es auch nur zur Entgrün-

düng des Patronats." Die Gesinnung, welche der Verfasser gegen die

katholische Kirche hegt, ist unschwer zu erschließen aus der bloßen Bemerkung,

die derselbe (a. a. O.), über den Syllabus macht, indem er sagt: „Die Ver-

ponung aller Vorschläge für das Schwinden des Patronats, wie sie im Syl

labus geschehen, dürfte übrigens nicht von ewiger Dauer sein." Wo denn ist

im Syllabus so etwas zu lesen? Aus dem Gesagten ergibt sich, daß im vor

liegenden Buch eine durchwegs objective und unparteiische Darstellung des

Kirchenplltronatsrechtcs, namentlich des katholischen, nicht zu suchen sei. Diese

Folgerung findet an mehr denn Einer Stelle des Buches ihre Bestätigung.

So z.B. wird S. 293 Anm. I, bei Besprechung des dem Kirchenpatron zu

stehenden ^u» preeum, der ehedem in der katholischen Kirche üblich gewesene

Brauch, die Namen Derer, welche der Kirche Schenkungen gemacht, in Ge

denktafeln (viptveb») anzumerken, hieraus beim Gottesdienste abzulesen und

dem frommen Gebet des celebrirenden Priesters und der versammelten Ge

meinde zu empfehlen, kurzweg als Unsitte bezeichnet und dessen Ursprung auf

das Iudenthum zurückgeführt. „Diese Sitte", so spricht der Verfasser dar

über sich aus, „wenn sie nicht den Namen Unsitte verdienen sollte, ist offen

bar dem Iudenthum entlehnt." Wie ganz anders urtheilt darüber der gelehrte

Papst Benedict XIV. ! Er äußert über diesen Gegenstand sich in der eor>»t. :

(?um »emper obl»t»» v. 19. Aug. 1744, §. 14 folgendermaßen: proleeto

non »olum prioribu» Leele»!»e »lleeuü», verum eti»m temporibu» u»uä

lonße » no»!r» »etllte remotl« — »erv»b»tur — in »inßuli» Dedesii» »ei-ie«

»eeurut» omnium et »inßulorum, czuoium I!ber»Iiwte un»<zu»eczus kuet»

luerut, eorumo,ue nomin» »»er!» Viptven!» — i6eo eousißnnt» er»nt, ut

eorunaem i-eeorä»tio uunyugm interiret, utnue pro ii» tum preee» lunäe-

rentur, tum «ti»m Ui»»3e »»erltieium offerretur; yu»m ob e»u»»n> etiam

pr»eäietu» e»t»Ioßu» in p!er!»czue «eele»ii» ob oeulo» pre«bvteri eeleblilnti»

»ppoui eon»uevit, liest iiäem pü benel»otore» in »ui» 6on»tiouibu» uibil

penitu» pro »e p»eti e»»ent, »e<! Wutummo6o pro peee»torum »uorum >-e-

»i»»ione »« bou» »u» vso oserre <!eel»r»»»ent. Neole»i»ium »!<zuiäeii» pr»s-

«nie» preee» pro ii» impersuo!»» ^uxerunt, qunmv!» i»i, prupri» bon»
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otlerente», ne vorbum izuiäem e» 6e ,« leoi»L«nt." — Ferner macht der

Verfasser S. 196 über das österreichische Concordat die Bemerkung, daß

„überhaupt dieser Staatsvertrag es im Sinne hatte", das geistliche Patro-

üllt ganz der Willtür der Curie und der Bischöfe anheimzugeben. Auf dem

Wege vorurtheilsfreier Forschung ist der Verfasser zu diesem Resultat sicher

»icht gekommen. Außer diesen und ähnlichen, mehr oder weniger durch de»

Standpunkt des Verfassers bedingten, finden in dem vorliegenden Buche sich

auch noch so manche andere Unrichtigkeiten. So z, V- sagt der Verfasser

S. 191, die Bestimmung des Art. 24 des österreichischen Concordats, daß

der geistliche Patron von Curalpfrüuden bei der Präsentation an den Terna-

vorschlag des Bischofs gebunden ist, sei „ganz nach Vorschrift des Triden

tinums." Unsers Wissens kommt im Tridentinum diesfalls von einem Tcrna-

vorfchlag des Bifchofs nichts vor; es wird darin (»«»». XXIV äu reiurm.

e»o. 18) bezüglich der Präsentation für Curatpfründen geistlichen Patronats

nur die Bestimmung getroffen, daß, wofern das Recht der canonischcn Ein

setzung s^'u» ili8ti!u«!>(Ii) dem Bischof, vor welchem die Concursprüfung statt

fand, selbst zukommt, der betreffende Patron überhaupt an gar keinen Vor

schlag seitens des Bischofs gebunden, vielmehr berechtiget sei, unter den

sllinmtlichen von dem Synodalcraminatorium avprobirten Concunentcn sich

den zu Präsentirenden auszuwählen; nur hat er denjenigen zu wählen, wel

chen er für den Würdigsten hält. Hingegen wenn das Recht der canonischcn

Einsetzung nicht dem besagten Diöccsanbischof, sondern jemand Anderm zu

steht, dann hat nach der gedachten Verordnung des Tridentinums der ge

nannte Diöcesanbischof unter den vom Tynodalcraminatorium approbuten

Concurrenten den Würdigsten zu bezeichnen, diesen — also nur Einen —

sodann dem betreffenden geistlichen Patron zu benennen, dieser aber den ihm

in dieser Weise Benannten oder Vorgeschlagenen Demjenigen, der das ^i»

ii>3titue»äi hat, zu präscntiren. Die besagte Bestimmung des österreichischen

Concordats ist also nicht «ganz nach Vorschrift des Tridentinums", sie ist

eine Bestimmung des österreichischen Particularrechts. — Ferner S. 201

sagt der Verfasser, daß in Ocstcrreich bei Pfründen landesherrlichen (landes

fürstlichen) Patronats die Präsentation, wenn die Pfründe nicht über 600

Gulden beträgt, von den Landesstellcn, sonst aber von den Hofstellen aus

geübt werde, — Seit Anfang dieses Jahrhunderts schon wird in Ocstcrreich

die Präsentation, auch wen» die fragliche Patronatsvfründe über 600 Gul»

den beträgt, wenn sie nur nicht den Betrag von 1050 fl. ö. W. (1000 fl.

Couv. Münze) übersteigt, von der betreffenden Landesstellc ausgeübt, wofern

selbe nur mit dem Vorschlag des Bischofs insoweit übereinstimmt, daß sie

den von diesem r»!mo Iura Vorgeschlagenen zu präscntiren entschlossen ist.

Helfert (Besetzung, Erledigung uud Ledigstehen dcrVcneficien. Prag 1828

S. 163 ff.) hat dies ebenso umständlich als gründlich dargelegt. Endlich

gegen die Ansicht, zu welcher der Verfasser S. 263 f. sich bekennt, nämlich

daß „der Religion«- und Studienfond seinem Ursprung und seiner Einrichtung

gemäß ein reines Staalsinstitut" sei, hat bekanntlich (in der Sitzung des

österreichischen Abgeordnetenhauses v. 30, Mai 1862) selbst der Wiener

Oeft, Viertelt, f, lathol. Theo!, VI, 42
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Aduocat v. Mühlfcld, einer der heftigsten Bekämpf« des österr. Concor-

dats, sich erklären zu müssen geglaubt. Ist denn dem Verfasser unbekannt, daß

ursprünglich der Studienfond aus dem Vermögen des unter der Kaiserin

Maria Theresia aufgehobenen Jesuitenordens, und der Rcligionsfond au«

dem Vermögen der unter Kaiser Joseph II. aufgehobenen Mönchs- und

Nonnenklöster, und somit aus Kirchengut, gebildet worden ist? Nach dem

allem könnte man denen, die über dasKirchenpatronatsrecht, namentlicb von, ka

tholischen Standpunkte aus, sich erst gründlich instruircn wollen, vorliegendes

Buch kaum anempfehlen,

Prof. I)r. Lllnriu.

Die Dspostlio» und Degradation nach den Grundsätzen des kirchliche»

Rechtes historisch-dogmatisch dargestellt von Dr. F. Köder,

o. ö. Professor an der katholisch-theologischen Fakultät in Tü

bingen. Tübingen, 186?. Verlag der H. Laupp'schen Buch

handlung. VII. und 830 Seiten gr. 8. Preis 3»/„ Thl.

Mit der Veröffentlichung dieses Wertes, welches die kirchlichen Strafen

der D e p o s i t i o n und Degradation zum Gegenstände einer einläßlichen

Erörterung macht, finden - wie der Herr Verfasser in der Vorrede sagt

— seine früheren Publicationen über den Kirchenbann (Tübingen 1857)

und die Suspension (ebend. 1862 s. Beurtheilung derselben in dieser

„Vicrteljllhresschrift" 1863, I.Heft, S 137 ff.) ihre nothwendige Ergän

zung und ihren endlichen Abschluß, so daß jetzt die Gesummt lehre von den

Kirchenstrafen in einer neuen, zusammenhängenden, dem gegenwärtigen Stand

punkte der Wissenschaft nach Möglichkeit entsprechenden Bearbeitung vor

liegt. — Wie der Herr Verfasser seiner Aufgabe entsprochen habe, wird

eine gedrängte Uebersicht des Inhaltes dieser umfangreichen Schrift darthun.

Im ersten Capitel bespricht der Herr Verfasser (S. 1—129) die De

posit ion in der altern Kirche, indem er die Frage: Woi in be

st a n d in der altern Kirche die Absetzung, welches waren ihr Inhalt,

Umfang und ihre rechtlichen Wirkungen? auf historischem Wegein

einer eben fo reiches Wissen als richtige Beurtheilung beurkundenden Dar

stellung beantwortet, deren Resultat S. 109 in folgender Definition ausge

sprochen wird : „Die (totale) Deposition war diejenige Kirchenstrafe, vermöge

welcherdie Cleriker aller Amts- und Ttandesrechte, so wie der kirchlichen Einkünfte

auf immer verlustig gingen, ans dem Cleritalstande verstoßen und unter die

Laien zurückversetzt wurden, ohne jedoch den durch die Ordination empfan

genen geistlichen Charakter völlig zu verlieren." Neben dieser vollständigen

Deposition findet sich in der altern Kirche noch eine partielle Absetzung,
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die geringern Umfang hatte und überall da zur Anwendung kam, wo die

Kirche die Verhängung der vollen Strafe nicht für gerechtfertigt hielt, sondern

in Anbetracht der gegebenen Verhältnisse Milde und Nachsicht walten lassen

wollte. (S. 113.) Als besondere Arten dieser theilweiscn Absetzung werden

im Folgenden nachgewiesen: 1. Jene, welche über alle Amtshandlungen sich

erstreckt und die Ausiibling derselben völlig entzog, aber die klerikalen

Ehrenrechte unberührt ließ (S. 114—16); 2. jene, kraft deren

die Vornahme einzelner Amtsverrichtungen für immer untersagt wurde

(S. 116—18); 3. jene, vermöge deren ein strafwürdiger Cleritcr um eine

oder mehrere Ordinationsstufen zurückversetzt und ihm nur mehr

in den untern Weihegraden zu functioniren gestattet wurde (S. 119—25)

und 4, jene Strafe, kraft deren verbrecherische Geistliche verurtheilt wurden,

die ihnen nach dem Alter ihrer Weihe gebührende und bisher innegehabte

Stelle zu verlassen und unter den Mitgliedern ihres Ordo ferner

hin den letzten Platz einzunehmen, (S. 126 f.) Endlich wird noch

jener Strafe gedacht, die, als eine Art negativer Deposition, dem Schul

dige« die Hoffnung benahm, jemals in einen höher« Orden aufzu

steigen. (S 128 f.)Im zweiten Capitel (S.13U— 178)wird von der

Deposition und Degradation in der spateren Zeit gehandelt. Bis

gegen Ende des 12,Iahrh.wurden die Ausdrücke Vepu8ltiu und vßßraälltlodurch-

cms als Synonyma gebraucht, uttd bezeichneten eine und dieselbe Strafe

nach dem bisher vom Verfasser dargelegten Inhalt und Umfang, Von da an aber

machte sich ein wesentlicher und noch heute bestehender Unterschied geltend,

indem die Dcposition im Sinne des bisherigen Sprachgebrauchs die ge

wöhnliche Absetzung bezeichnete, während das Wort Degradation als

technischer Ausdruck für eine weitergehende und viel schwerere Strafe gebraucht

wurde. Zum Zwecke eines genaueren Verständnisses und im Interesse der

späteren Darlegung des jetzt geltenden Rechtes setzt der Verfasser die geschicht

lichen Verhältnisse, welche in ihrer allmählichen Entwickelung diese Aenderung

herbeiführten, näher auseinander, indem er (S. 131—42) zeigt, daß die

kirchlichen, durch Verletzung der Canoncs und der kirchlichen Disciplin

gegen ihre Standes- und Amtspflichten begangenen Delictc der Geistlichen

nach dem römischen Rechte von kirchlichen, die bürgerlichen Vergehen

und Verbrechen derselben aber, deren sie sich durch Uebertretung der allge

meinen, jeden Bürger verpflichtenden Gesetze des Staates schuldig gemacht

hatte», von dem weltlichen Nichter gestraft wurden. — Aber in den ger

manischen Staaten trat eine wesentliche Aenderung ein. Das dem

deutschen Charakter innewohnende tiefreligiöse Gefühl und die Ehrfurcht vor

der Priesterwürde, die schlechte Beschaffenheit der weltlichen Rechtspflege, die

Unwissenheit und Bestechlichkeit der Richter, insbesondere die gesetzlichen Be

weismittel der Oottesurtheile und namentlich des Zweikampfes in der ger

manische» Gerichtsverfassung erscheinen als die Ursachen, welche in der Kirche

das Bestreben «achriefen, ihre Diener den weltlichen Gerichten zu entziehen.

Diese gegen das Forum der Laienrichter einmal angeregte Bewegung nahm

ihren ungestörten Verlauf und endigte, getragen von den Anschauungen der

42'
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damaligen Zeit und durch die wohlwollende Gesinnung der Herrscher begün

stigt, unter Carl d. O. mit dem vollständigen Siege der kirchlichen Bestre

bungen. In dem Capitular desselben vom I. 789 e. 38, von Frankfurt

794 <:. 39 und der Langobarden 803 <:. 12 wurden die Geistlichen in allen

Civil- und Crimiualsacheu von den weltlichen Gerichten eiimirt und

ausschließlich der Jurisdiction des Bischofs unterworfen (S. 142—46),

Allein die weite Ausdehnung und straffe Anwendung des Privilegium fori

äußerte auf die bürgerliche Gesellschaft nachteilige Wirkungen, und gerade

Geistliche machten sich der schwersten Verbrechen schuldig. Daher machte sich

auch innerhalb der Laienwelt gegen den befreiten Gerichtsstand der Geist

lichen eine immer steiginde Opposition geltend , welche die Forderung stellte,

daß die dem Clerus angehörigcn Verbrecher nach der von der Kirche vollzo

genen Absetzung dem weltlichen Gerichte zur wcitern Strafe ausgeliefert

werden, und daß man, wo dieser Forderung nicht Genüge geschah, factisch

vorging. So sehr die Kirche gegenüber diesen Bestrebungen die in Rede ste

hende Freiheit des Klerus — bei dem Fortbestände der Gründe, welche ur

sprünglich den befreiten Gerichtsstand hervorgerufen hatten — vertheidigte,

konnte doch die gegen denselben einmal in Fluß gerathenc Bewegung nicht

mehr zum Stillstaude gebracht werden. Die höchste kirchliche Autorität mußte

auf Mittel bedacht sein, den Widerstreit zwischen dem kirchlichen und weltlichen

Forum principiell durch eine allgemein gültige Aenderung der bishe«

rigen Disciplin zu versöhne». Dies geschah durch die Decretale Lucius III.

^,l> abolonclain (<,'. 9. clu Iinei-etic!« 5, 7), Eölcsiin III. Oum non »l, lioiniiie

(<:. 10. llu ^illieii« 2, 1) und Imwcenz III, H,ä f«,!»!l>'i„!-mn so, 7, Äe ori-

min«: <Ä»i 5, 20), kraft deren verbrecherische Geistliche der Dcposition

verfallen, bei hartnäckiger llnverbesferlichkeit aber überdies degradirt, d.h.

der clericalen Standes rechte völlig beraubt und als Laien sofort dem

weltlichen Arme ausgeliefert werden sollen, um die bürgerliche Strafe zu

empfangen. Vgl, üviieclicit! XIV. cte 8^!>cxla äiuLeeLÄNll I. IX. «. 6. u. 3,

Nachdem der Verfasser das Gesagte (S 156 ff.) dargelegt, bemerkt er S. 159:

„Von jetzt an sirirte sich der Unterschied beider Strafen auch im äußern

Sprachgebrauch : jene hieß Nepuültio, diese vußi-^Iktio — und wie sich diese

Bezeichnungswcisc bis auf unsere Zeiten erhalten hat, fo blieb eben auch der

angeführte Inhalt und Umfang beider Strafformcn unverändert." — Obschon

aber die kirchliche Autorität durch die genannte Aenderung in ihrer Straf-

disciplin den Forderungen der bürgerlichen Gesellschaft Genüge geleistet zu

haben meinte, entsprach doch der Erfolg den gehegten Erwartungen nicht.

Denn — schreibt der Verfasser S, 165 ff. — schon durch das Gesetz waren

der thatfächlichen Anwendung des neuen Princips sehr enge Grenzen ge

zogen, denn nur für einige specicll genannte Verbrechen war die Degradation

und sofortige Uebergabe an den weltlichen Arm direct vorgeschrieben, in

allen übrigen Fällen entschied das o. 10. äß Mäioii», d. h. der kirchliche Richter

hatte zuerst die Absetzung, bei andauernder Unverbesserlichteit die Ercom-

munication, bei weiterer Widersetzlichkeit das Anathem auszusprechen, und erst

wenn alle diese Strafen erfolglos geblieben waren, konnte er den Verbrecher dem
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bürgerlichen Gerichte überlassen. Daß die Bischöfe von dieser Befugnis? nur

selten Gebrauch machten, und auf die Immunität der Kleriker größeres Ge

wicht legten, als den Intcrcsscn der Kirche wie des Staates förderlich war,

laßt sich nicht in Abrede stellen, Sie mochten sich dazu veranlaßt sehen durch

die Gründe, welche das taium pi-ivünß^num ins Leben gerufen hatten und

der Hauptsache nach immer noch fortbestanden — durch die Befürchtung, es

möchten die an den weltlichen Richter ausgelieferten Kleriker von demselben

ungeziemend oder ungerecht behandelt werden, so wie durch das Bedenken,

der Bischof könnte in Folge der Auslieferung an der nachfolgenden Todes

strafe doch in einem gewissen Grade activ theilnehmen und der Irregularität

verfallen. Dazu kam der weitere Umstand, daß man kirchlicherseits damals

allgemein der Anschauung war, das pi-ivil^nun fori sei im göttlichen Rechte

begründet, und endlich verlangte das Gesetz, daß bei der Degradation eines

Bischofs 12, eines Priesters N, eines Diakons ,8 Bischöfe anwesend seien,

was überall nur mit großen Mühen und Kosten, in den ausgedehnten Diü-

cesen Deutschlands aber geradezu unmöglich zu bewerkstelligen war. Daher

erklärten die deutsche» Fürsten auf dem Reichstage zu Nürnberg 1522: es

fei ein Gebot der Notwendigkeit wie der Billigkeit, daß die Immunität der

Kleriker gänzlich aufgehoben werde und dieselben mit den Laien das gleiche

Recht und den gleichen Richter haben, Aber das Concil von Tricnt ging auf

diese Forderung nicht ein, und suchte den aus der Exemtion der Geistlichen

hervorgegangenen Mißbrauchen dadurch zu steuern, daß es <8r«». XXIII.

o. 6. 6« Itt'i',) das Privilegium tori betreffs der Minoristen beschränkte,

und um die Vollstreckung der Degradation zn erleichtern, erklärte (8eL«.

XIII. «. 4. 6s Lef.), es solle dem Bischöfe erlaubt scin, entweder selbst oder

durch seinen Generaluicar zur Degradation auch ohne die von den Canones

geforderte Anzahl von Bischöfen zn schreiten. Aber wie schon früher, besonders

in Frankreich, auf dem Wege des Gewohnheitsrechtes die Praxis sich gebildet

hatte, daß bei den schwersten bürgerlichen Verbrechen der weltliche Richter

selbstständig einschritt, die Untersuchung allein führte und unabhängig die

Strafe bestimmte, jedoch vor Vollstreckung derselben denVerur-

theilten zum Zwecke der kirchlichen Degradation dem Bischöfe

auszuliefern hatte, so siel gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch das

Letztere hinweg, und die weltlichen Gerichte fingen an, selbst die Todesstrafe

an Geistlichen zu vollstrecken, ohne daß sie um die Degradation des

Verurtheilten nachgesucht hätten. Motivirt wurde diese Praxis mit

dem Satze, daß Kleriker, die ein der Degradation würdiges Verbrechen be«

qangen haben, sich dadurch selbst degradirt haben; und diese Anschauung

hat im Laufe der Zeit bei dem völlig veränderten Verhältniß von Kirche und

Staat allgemein die Oberhand gewonnen und ist jetzt überall in Uebung.

Nie der befreite Gerichtsstand der Geistlichen in allen Staaten aufgehoben

wurde, so ist auch die vorausgehende Degradation nirgends mehr die Bedin

gung für den Vollzug der gesetzlichen Strafe. Darum hat auch der h. Stuhl

diese Praxis in den neueren Concordaten (Oesterr. Art. XIII. und XIV.)

anerkannt und nur gefordert, daß die weltlichen Gerichte dem Bischöfe die
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Untersuchungsactc» zustelle» und ihm möglich machen, den Schuldigen inso

weit zu verhören, als nothweudig ist, um über die zu verhängende Kirchen-

strafe entscheiden zu können. Zum Schlüsse dieses Capitcls wirft der Ver

fasser S. 175 ff. noch einen Blick auf das bezügliche Recht der protestantischen

Confessionen, welche die katholischen Institutionen des befreiten Gerichts

standes und der Degradation der Geistlichen, so sehr sich dieselben im Lichte

der Grundsätze, welche die Reformatoren über Priesterthum und Ordination

aufstellten, als Inconscqucnzen erwiesen, dennoch beibehielten, bis die neuern

Staatsgesetzgebungen auch hier dem befreiten Gerichtsstände ein Ende machten -

dennoch aber haben die Consistorien heute noch das Recht , vor Vollstreckung

einer peinlichen Strafe an verurtheilten Geistlichen die Degradation , deren

Form eine Nachahmung des katholischen Ritus ist, vorzunehmen. Im

dritten Capitel behandelt der Verfasser Seite 178—286 die De

position und Degradation nach dem jetzt geltenden

Rechte, und stellt, ehe er einzeln und besonders von der einen und andern

handelt, bei den verschiedenen Ansichten der altern und neuern Canonisten

über das Wesen der 6eßr»c!»tio vei-li»Ii8 und »etuali» «. re»I>8, indem eine

nicht gelinge Zahl derselben die lleß>llä»t!o verli»!!» mit der einfachen Depo-

sition nach ihren rechtlichen Wirkungen auf gleiche Stufe stellt, während

Andere behaupten, sie entziehe bereits die Privilegien des geistlichen Standes

u»d finde in der 6eßr»<lutio lwtu»Ii8 nur ihre formelle und äußere Vollstre

ckung — den Unterschied zwischen den zwei Acten der Degradation (S. 183)

dahin fest : durch die cleßi-ÄcllUio vei-buli« werde über den geistlichen Ver

brecher das Urtheil ausgesprochen, daß er die förmliche Degradation ver

diene, und diese an ihm zu vollstrecken sei, während die Vollstreckung

selbst die factische Entziehung der clericaleu Privilegien und die Ausliefe

rung an das weltliche Forum in der 6eßra6»tio Äctu»li» unmittelbar

nachfolgt. Hiemil hat derVerfasser unstreitig das Richtige getroffen (f. mein

Handbuch des üsterr. Kirchenrechtcs II. Bd. S. 937, welches der Herr Ver

fasser in auffallender Weise gänzlich ignorirt), hat aber bei seiner Erörterung

dem Pabste Benedict XIV., welcher 6« 8vnoc!<> 6ioeee8»ns, l. IX. o. 6. n.

3. 4. den Rechtsbegriff der zweifachen «leßi-Ääatio vollkommen treffend dar

legt, offenbar (S. 181 f.) Unrecht gethan, indem er denselben an die Spitze

jener Canonisten stellt, welche behaupten, die äegi^utio verbal i8 entziehe

bereits die Privilegien des geistlichen Standes ; denn der gelehrte Pabst schreibt

dort ausdrücklich : ^ n t e 6eßr»clÄtioneni tainen real ein et aetualem

retinet Privilegium e»uc>ui«, it» ut iivjieiuns viulent,»» ull«niis in

Olerieum, 8olum verkaliter 6egra6»tum, et nonäun» »etu trackilnm

eurme 8»eeulllri, inei6»t in exec>inmunie»tionem 0»n. «i <^ui» 8U»ck«nte. —

Darauf wird unter ß. 1. im Besonder« von der Deposition gehandelt

S. 184—213, und die äepositi« tot»!,» wird, wie der Verfasser sagt,

wenn sie in ihrem vollen Umfange zur Anwendung kommt, als „die durch

gängige und immerwährende Entziehung der Rechte des Ordo, der Würde

und des Amtes, verbunden mit dem Verluste der Pfründe und mit der Un

fähigkeit, je wieder im Kirchendienstc thätig zu sein" dcfinirt, und die Rechts
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Wirkungen dieser Entziehung betreffs der Weihe, des Amtes, der Auszeich

nungen und Ehreurechte(S. 184—98) weiden eben so vollständig als richtig

dargelegt, so wie ingleichen (S. 205 — 13) das Wesen einer <1epos,tiu l»t»o

»«ntenti»« erörtert, und das Resultat dieser Erörterung S. 211 mit den

Worten ausgesprochen, daß diese Form der Absetzung nicht sogleich mit der

Verübung des Verbrechens Platz greife und sich selbst vollstrecke, sondern daß

der Eintritt derselben eine förmliche Untersuchung, die Citation und Ver

nehmung des Schuldigen und das richterliche Ertennlniß erfordere, das Ver

brechen sei wirtlich begangen worden und demgemäß die auf dasselbe gesetzte

Strafe in Vollzug zu setzen; daß diese »ententi» cleolaratoi-i» aber bis zu dem

Momente zurückwirke, in welchem das Verbrechen verübt wurde, und das

ganze Vcrhältniß so anzusehen sei, als ob die Strafe fchon damals in voller

Kraft bestanden hätte. — Von der totalen Absetzung ist die partielle De

position zu unterscheiden, welche, je nachdem sie nur einzelne dem Geist

lichen traft seines Standes und Amtes zukommende Rechte entzieht, sich bald

als 6«positio »K »ItlU'i» Ministerin, oder »t, oliieio 8»oLräot»Ii, bald als ä<3-

positio ilb Äämilli»ti'Ä,li<>»<! oder lll> otlieio uool,, bald als bloße clepositio »

beneüoio sich darstellt, und nach der Rcchtsregel „cxlia resti'inßi eonvenit"

und „in poeoi» benißnioi' est interpiet^tio f«eien6»" (Do regulis ^'uris in

VI. ließ. I. und 49) aufs Strengste zu interpretiren ist (S. 214— 16).

Zum Schlüsse feiner Erörterung faßt der Verfasser (S, 21« f.) das Resultat

derselben in der Definition zusammen: die Deposit!« simplex (da der Beisatz

simplex nur die Absetzung allein, ohne die mit derselben nach dem altern

Rechte verbundene Degradation andeutet, so verlangt die wissenschaftliche

Schärfe, daß hier noch das „totalis" beigefügt worden wäre) erscheint nach

den Bestimmungen dcs jetzt geltenden Rechtes als diejenige Kirchen-

strafe, vermöge welcher die Cleriker aller Amts- und Ehren

rechte, fo wie der Bcneficien und der Fähigkeit, andere zu

erwerben, auf immer verlustig gehen, aus dem geistlichen

Stande verstoßen und den Laien gleichgestellt werden, ohne

jedoch die in der Ordination empfangene innereBefähigung

zu verlieren und der mit der Weihe verbundenen Verpflich

tungen enthoben zu werden. Hiebet müsse» wir uns erlauben, den

Herrn Verfasser aufmerksam zu machen, daß ihm bei Ziehung dieses Resultates

seiner Erörterung über die Deposit,» etwas Menschliches begegnet sei, indem

er sich mit dieser Definition der 6opositio simplex et o,ui<tew totalis in offen

baren Widerspruch mit der von ihm S. 184 gegebenen ganz richtigen Be

griffsbestimmung fetzt (s. oben S, 662); denn wenn uia» in den Umfang der

Depositio auch die Rechtsbestimmung aufnimmt, d aß durch dieselbe ver

brecherische Geistliche aus dem geistlichen Stande verstoßen

und den Laien gleichgestellt werden, so defiuirt man damit nicht

die llepositio simplex nach den Bestimmungen des jetzt geltenden

Rechtes, sondern die llepositio des altern Rechtes, wie der Herr Verfasser dieß

ja sehr gründlich im 2. und 3. Capitel seines Wertes dargelegt hat. Die

Verstoßung verbrecherischer Geistlichen aus dem geistlichen Stande uud die
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Gleichstellung derselben inst den Laien ist ja nach dem neuern, noch jetzt gel

tendem Rechte die Wirkung der veßin<t»t!o , indem diese erst dieselben der

Vorrechte des geistlichen Standes beraubt und der weltlichen Gerichtsbarkeit

unterstellt. Wie kann man aber von einem Geistlichen sagen, „er sei durch

die einfache Deposition aus dem geistlichen Stande ver

stoßen und den Laien gleichgestellt worden", und andererseits

von demselben Geistlichen behaupten (S. 217>, die einfache Deposition

entziehe ihm die Privilegien des geistlichen Standes nicht,

vielmehr bleibe er der kirchlichen Gerichtsbarkeit immer

noch unterworfen und vom Forum des weltlichen Richters

cremt? Ist dies nicht ein offenbarer Widerspruch in termini«? Von einem

Kleriker, der als solcher noch der Vorrechte des geistlichen Standes genießt

und der Laicnjurisdiction nicht unterworfen ist, kann man doch in Wahrheit

nicht fagen, er fei vom Rechte aus dem geistlichen Stande verstoßen und den

Laien gleichgestellt worden. Es gilt daher die von Pabst Benedict XIV. 6e

»Xno6t> I. IX. c 6. u. 3. gegebene Bestimmung: „ DiFeieutl», i»ter »in,-

plieem clepositlouem et <leßr»ll ation ein in lioe sit» est, ut seilieit

per »implieein 6epos!tianem (ülerieus Perpetua c>ui6ein rutnoveatiii'

»ut a 8u»eepti orclini» exereitio, gut ab otlieio, et eeeleLMntiene ^ni-isäie-

tiou!» U3U, »ut oeueüeio, »ut <lenic>ne »l> or6ine »iinul, »Nein et lisneüelo;

nnn t»inen »polietur piivile^io «»nun!» et lori, seä i em»ne»t «ul^'eetus tarn

eceleZillstieo, neczue nII» ratioue «un^ioilltur ^uiieäietioni I»!ellli, " — Dllrauf

bespricht der Verfasser im Besonder« die ve^raä^tio, und weil dieselbe sich

in zwei Handlungen als äeßi-aäktio verbal!» und 2 e tu »ü» vollzieht, im

ß, 2. (S, 21?—32) die Vcßi-Älwlio verd»!i8, worunter die Fällung

des richterlichen Urt Heils, daß der geistliche Verbrecher die Strafe

der Degradation verdiene uud daß letztere an ihm zu vollstrecken sei, verstanden

wird. Die sich von selbst und zunächst aus dieser wesenhaften Begriffs

bestimmung ergebende Folgerung spricht der Verfasser mit den Worten aus:

„Wenn demgemäß der Zweck des Actes lediglich auf die Hervorbringung

einer materiell gerechten und formell gültigen Sentenz gerichtet ist, so

folgt von selbst, daß die einzige, aber absolnt unerläßliche Aufgabe der dabei

thätigen Personen in der genauen und gewissenhaften Einhaltung aller

gesetzlichen Normen des kirchlichen Strafproccsses bestehe."

Unseres Erachtens wäre es nun hier am Platze und der Mühe werth ge

wesen, wenn der Verfasser diese Strafproccßuormen wenigstens nach ihre»

wesentlichen Momenten (s. mein Handbuch des österr. Kirchenrechtes

II. Bd. S. 960— 69) dargelegt und sich nicht begnügt hätte, diese Darlegung

mit den zwei Zeilen abzuthun, „daß der Geklagte vorgeladen, vernommen

und ihm nach Abschluß des gerichtlichen Beweisverfahrens alle Mittel der

Selbstvertheidigung geboten werden." Wir können dies Verlangen nach einer

umgänglichen Darstellung des kirchlichen Strafprocesscs um so weniger unter

drücken, als in den Monographien des Herrn Prof. Dr. Kober über den

„Kirchenbann" und die „Suspension der Kirchendiener" von denselben Um

gang genommen ist, und es auch nach den betreffenden Schriften von Molitor
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und Fehler (nebst denen in der Note 1 T. 221 doch auch München, das

kanonische Gerichtsverfahren und Strafrecht 2. Bd. Köln und Neuß. 1865

und 1866 hätte genannt zu werden verdient) immernoch ein nicht geringes

Verdienst gewesen wäre, das kirchliche Strafverfahren nach seinen wesentlichen

Momenten darzustellen. Statt dessen liefert der Verfasser den historischen

Nachweis der Thalsache, daß die Kirche zu allen Zeiten eine genau ausge

bildete Proceßordnung hatte, und daß kein Cleriker ohne Beobachtung der

selben von seiner Stelle entfernt werden konnte, und eine Erörterung der

Frage, ob zur Gültigkeit der Degradationssentenz Einstimmigkeit erfor

dert werde oder ein bloßer Majoritätsbeschluß hinreichend sei (S- 226

— 230), aus welcher sich ergibt, daß bei Verhängung der <l«ß>-ll6luio ver-

l>l>!i» die gewöhnliche Majorität der Stimmen ausreichend sei. — Im ß. 3.

S, 232—86 wird die llr-ßlnäntio üctuuli« besprochen, als die Handlung,

in welcher das in der 6eßr»6!l<ic> vüil,»!!» gefällte Urtheil vollstreckt, d. h. der

schuldige Geistliche, der mittelst der Ordination empfangenen Gnaden und

Vollmachten durch einen feierlichen, der Weihe entsprechenden, aber zu der

selben im umgekehrten Verhältnisse stehenden Act, so weit dies geschehen kann,

entkleidet, gleichsam auch innerlich aus dem Clerus verstoßen uud als nun

mehriger „Laie" dem weltlichen Richter überliefert wird." - Die von uus

in dieser Begriffsbestimmung hervorgehobenen Worte „Gnaden" und „inner

lich" halten wir für nicht gerechtfertigt im Hinblick auf den Charakter der

actuellen Degradation, die als eine rein symbolische Handlung die durch die

Weihe ertheilten Gnaden schlechthin nicht entziehen, noch den Schuldigen

innerlich der clericalen Würde berauben kann, wie ja der Verfasser S. 284

ausdrücklich mit den Worten anerkennt: „Gleichwohl vermag die Degradation

die Wirkungen der Weihe nicht gänzlich zu verwischen, die durch die Ordina

tion erlangte innere Befähigung nicht zn entziehen und den Bestraften auch

innerlich zum bloßen Laien herabzudrücken, er bleibt vielmehr auch nach der

Degradation ein Geweihter, die Gnaden der Ordination sind potentialiter

noch alle vorhanden, sie inhäriren der Seele unauslöschlich, denn das Sacra-

ment verleiht einen «nni-lrete,- incleleKiüL." — S. 234—45 wird aus dem

l'ontiiienlß Noin, der bei Vornähme der cll>^ll»sl»tic> nutu»!!» zn beobachtende

Ritus durch alle oräi»es einschließlich der ersten Tonsur mitgetheilt. Dieser

Ritus schließt mit der von dem Degradator an den der Entweihung bei

wohnenden weltlichen Nichter zu stellenden Bitte: ut »more vei, pi6t»t>5 «t

missi'iom'cli»« inluitu et nostroiuu, int«i-vLi><u pi^eamiiiuin iniLurlimu nu!e

nulluin moi'ti» vel mutil^tioni» PLi'ieuIum ins« i'gti«.

Indem hierauf der Verfasser S. 250— 70 den Sinn und die Bedeu

tung dieser öffentlichen Fürsprache näher darlegt, geht er auf die ältere Dis-

ciplin der Kirche zurück und hebt aus derselben einige über die Sache das

nöthige Licht verbreitende Momente hervor. Entsprechend der Forderung des

natürlichen Gefühls und religiösen Bewußtseins, daß die Priester in unmit

telbarem Verkehre mit dem höchsten Wesen stehend von Blutschuld frei feien,

hat die Kirche von den frühesten Zeiten den Clerikern nicht nur ausdrücklich

«erboten, an irgend einem Blutgcrichlc oder Todesurtheil direct oder inoirect
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sich z» betheiligen, sondern auch die Zuwiderhandelnden für unfähig erklärt,

den Altardienst ferner zu verrichten. Aber die Kirche blieb bei diesem Verbote

nicht stehen, sondern sie suchte auch gegenüber den Todesurtheilen, welche von

den weltlichen Fürsten und Nichtern gefällt wurden, dieselben möglichst zu

vermindern oder ganz zu beseitigen, nicht in der Absicht, den Verbrechern

Straflosigkeit zu sichern, sondern um ihre Seele zu retten. Auf diesem echt-

christlichen Gedanken beruhen die Fürbitte», welche die Bischöfe der frühein

Zeiten für die zum Tode Vcrurtheilten bei den weltlichen Machthaber» so

häufig einlegten, so wie die im Ritus der Degradation enthaltene Vorschrift,

daß der Bischof bei Auslieferung des Degradirten den Richter um Nachlaß

der Todesstrafe und Verstümmelung zu bitten habe. — Am Schlüsse der

Erörterung über die «le^aä. »etrmli» bemerkt der Verfasser S. 284 f. : „2°

lange die vom weltlichen Nichter über den Degradirten verhängte Strafe

nicht vollstreckt ist, kann sowohl der Verurtheilte als auch im Namen dessel

ben jeder Dritte gegen die Sentenz Berufung einlegen, und die für Ent

gegennahme einer solchen Appellation conpetente Behörde ist das Metropoli-

tangericht oder unmittelbar der hl. Stuhl: erweist sich das gefällte Urtheil

als ungerecht oder ungiltig, so ist der Dcgradirte in seine frühere Stellung

zurückzuversetzen. In gleicher Weise hat der Papst vermöge der ihm inwoh-

ncnden xlenituän rwtozlati» das Recht, eine an sich giltige, aber noch nicht

vollstreckte Sentenz aufzuheben, und in Folge dieser Gnadenbezeigung ist

ebenfalls die Zurückversetzung in den vorigen Stand zu bewerkstelligen." In

den von uns hervorgehobene» Worten liegt offenbar ein Verstoß : denn die

von dem Verfasser für seine Behauptung angeführten Worte des koutil.

Loiu. „!><>«t talem 6eßi-»6»tionein ^u«te et rite t»et»ln »olus Low.

rontilex oum tali <1!«p<m«,.t« sagen ganz deutlich, der Papst allein könne

einen Degradirten, an den, die Degradation gerechter und giltiger

Weise vollzogen wurde, dispensiren, d. h. ihm das entzogene Recht der

Ausübung seiner Weihe uud die Privilegien des geistlichen Standes zurück

geben. Die Restitution eines Degradirten wird vom Bischöfe durch öffent

liche und feierliche Zurückgabe der Weihe- und Amtsinsignie» an denselben

vollzogen — nach Vorschrift des pontil, Nom. „non 8«Iun> verbo, »eä etiam

lllew 8sounäuin «Ä, qua« pr»em,88», 8unt, äispßns.-ttio et, re8t!tutio Ü2t et in»,.

8»ia sibi äetraow 8er!»tim, 8i^i>I»tim et 8<,Iemniter ei ooram ^Itlu-i ie«ti-

w»ntur. Das vierte Capitel handelt von den Personen, welchen das

Recht der Absetzung zusteht, und zwar ß. 1 über die Cleriter der

Diüccse (S. 280—340). Den Sah. der an der Spitze steht, „das Recht,

über die Clcriker der Diöcese die Amtsentsetzung auszusprechen, stand seit

den Uranfängen der Kirche den Bischöfen zu und wurde von denselben zu

allen Zeiten factisch geübt", begründet der Verfasser durch den Nachweis

(S. 286—97), daß der Herr das kirchliche Strafrecht über Laien und Cleri

ter ausschließlich in die Hände der Apostel niedergelegt habe, und daß dieses

ausschließliche Recht auf die Bischöfe als Nachfolger der Apostel übergegangen

sei; daß dieses Recht der Amtsentsetzung (S. 2N 7—300) aus dem wesent

lichen Rechte des Episcopates zu ordiniren resultire, indem rechtlich nur
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Derjenige nehmen kann, der ursprünglich gegeben hat, und daß diesem bischöf

lichen Rechte (S. 300—302) durch die Mitwirkung des Clcrus und Volkes

bei Aufstellung der Kirchendiener kein Abbruch geschehen konnte, indem, da

diese Mitwirkung nicht entscheidend war, auch bei der Absetzung dem

Clerus und Volke kein entscheidender Einfluß zukam. Dennoch aber bedien

ten sich die Bischöfe bei Zumcssung der genannten Strafe des Rathes von

Männern, die ihnen nahe standen, des Prcsbyteriums (S. 303 f.); weil dies

aber von ihrem freien Willen abhing, fo wurden im Abendlande auf dem

Wege der Gesetzgebung der persönlichen Leidenschaft und den aus derselben

entspringenden Ungerechtigkeiten die nöthigcn Schranken gezogen, um zu ver

hüten, daß der einzelne Bischof bei Bestrafung feiner Cleriker den Eingebun

gen der Laune und Willkür folge (S. 305—10). Das Decretalenrecht aber

bestimmte «. 1 6s exoess. pi-ael. 5, 31: der Bischof folle, damit Mißgriffe

und Ungerechtigkeiten möglichst verhütet werden, die Untersuchung und Fäl

lung der Sentenz „non »ine ^u<lie!o lünpiwü" vornehmen, was offenbar

mehr besagt, als in Gegenwart seines Capitels, wie der Verfasser S. 311

angibt. Aber auch diese Art des strafrechtlichen Vorschreitens vermochte sich

niemals Praktische Geltung zu verschaffen, oder sie kam, falls sie je einge

führt worden war, allmälig wieder außer Uebung und zwar Beides wegen

der äußeren Stellung und inneren Beschaffenheit der Capitel (S. 313), so

daß diese dem geschriebenen Rechte entgegengesetzte Gewohnheit schon «. 3

<t« «onsuet. in VI, (1,4) als zu Recht bestehend anerkllnnt wurde (S. 315).

Darum nahm auch die Gesetzgebung des Tridentinums nn diesen Ver

hältnissen keine Aenderung vor, und verwies namentlich die Untersuchung und

Nburtheilung der Vergehen, bei welche» es sich um Deposition handelt,

vor das Forum des Bischofs 8««s. XIV. o. 6. XXV. o. 14. 6« «et., so daß

die Deposition über die Cleriker der Diocese zu verhängen ausschließlich in

die Hand des Bischofs gelegt nnd es lediglich feinem Ermessen anheimge-

stellt ist, ob er als Einzelrichter vorgehen oder sich Mitrichter mit berathender

oder entscheidender Stimme beigesellen wolle, und ob er in eigener Person oder

durch seinen Generalvicar kraft eines speciellen Mandats dieses Straf

recht ausüben wolle; »eäu vaeünte aber geht diefes bischöfliche Recht au das

Capitel, beziehungsweise an den Capitularvicar über (S. 315—19), Mit

den Bischöfen stehen in Anbetracht dieses Rechtes die p>'»e!»ti nulüu« <iioe-

e«3i» auf gleicher Linie sS. 321—23), und das Nbsetzungsrecht des Bischofs

erstreckt sich über alle Geistliche der Diöcese, die Glieder des Capitels

nicht ausgenommen, Lonc. I'i-ic?. 8ss3. XXV. o. 6 äe lief. Der Papst hat

das Depositionsrecht über die Geistlichen aller Diöcesen; betreffs der Car-

dinäle vindicirt der Verfasser denselben eine ^'misäiotin qu»8i«p>3e<'i'»I!»

an den Kirchen ihrer Titel und daraus das Recht die an denselben angestell

ten Geistlichen abzusetzen, wogegen ich mir zu bemerken erlaube, daß der

Lonst. NeüßiosÄ 8ixti V. ». 1587 durch die Constitution P. Inno-

cenz XII. ünm. I'ontllrx vom 3. September 1692 derogirt wurde, und die

Jurisdiction der Titularcardinäle sich nur betreffs der an ihren Kirchen an

gestellten Geistlichen auf die cliLeiplin» und inc»-um e«ri-«'»i(> erstrecke (s. m.
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Handbuch des österr. Kirchenr. I, Bd. 1, Nbth. S, 20 l). - Hierauf zeigt

der Verfasser 2. 325—31, daß die Deposition nicht vom Staate oder

einer politischen Behörde ausgehen könne. So sehr wir im Grundsätze

hiemit einverstanden sind, hätte doch auch der Erwägung Raum gegeben wer

den sollen, daß Geistliche, welche sich infamirender Verbrechen schuldig machen,

der Irregularität verfalle», und der Staatsgewalt es doch nicht gleich-

giltig sein kann, daß solche verbrecherische Geistliche, die selbst das canonische

Recht als „infames" erklärt, in ihren kirchlichen Aemter» bleiben. Darum

verordnet das österreichische Strafgesetz vom 27. Mai 1852 (welches

Herr Dl. Kober gar nicht zu kennen scheint, da er immer nur das außer

Geltung gesetzte Strafgesetz vom I. 1803 berücksichtigt) §. 2«. „Mit jeder

Verurtheilung wegen eines Verbrechens sind kraft des Gesetzes folgende

Wirkungen verbunden: o) bei Geistlichen die Entsetzung von der Pfründe und

die Unfähigkeit, ohne ausdrückliche Bewilligung des Kaisers je wieder eine

solche zu erlangen" (s. m. Handb. des österr. Kirchenr. I. Bd. 2. Abth.

S. 32 f.). In Folge dieser strafrechtlichen Bestimmung ist es eben an den

Bischöfen Oesterrcichs, auf Absetzung zu erkennen, wenn Geistliche wegen

Verbrechen, auch solche, welche die Religion betreffen, wider welche die Straf

gesetze des Kaiserthums gerichtet sind, vor das weltliche Gericht gestellt wer

den, und das wider einen Geistlichen gefällte Urthcil auf Tod oder auf Kerker

von mehr als fünf Jahren lautet sConcordat Art. XIV, Note 6oole»i» <-«-

tboüe» ». X. mein Handb. d. österr. Kirchenr. II. Bd. S. 936 f.). — Die

einfache Depositiou kann, lehrt der Verfasser S. 331—37. von dem com-

Petenten kirchlichen Obern nur mittelst einer richterlichen Sentenz ausge-

fprochen werden, eben so die <l>>ssril<I<ttlo v<?i-K«!is als ein Act der Jurisdic

tion nur vom Ordinarius des Straffälligen, dessen speciell dazu delegirten

Generalvicar und »ecte vÄe»nw vom Capitel oder Capitularvicar, so wie

von jedem Dritten, den Bischof oder Capitel dazu bevollmächtigt hat; dage

gen kann die cl^i-llälttio »ctullli», als ei» Act des bischöflichen Ordo, nur

von den» consecrirten Bischöfe giltig vollzogen werden, und zwar ^u«

proprio von dem consecrirten Ordinarius des zu Degradirrndcn, oder ^ure

<lsin»n6!,t<, des eigenen Bischofs von jedem andern consecrirten Bischof. Der

Herr Verfasser bemerkt hiezu S. 33«: „ein einfacher Presbyter kann

mit einem solchen Mandate nicht betraut werden, obgleich er — nach der

richtigeren Meinung — mit dem Bischöfe einen und denselben Ordo

hat." Diese Meinung, welche Herr I)r, Kober für die richtigere hält, muß

ich mir schon erlauben als den Irithum des Aerius zn bezeichnen, in wel

chen zurückzufallen von Seite eines hervorragenden Theologen und Canonisten

unserer Tage gegenüber den Bestimmungen des Onne. 1'i'i6. 8««». XXIII.

e»p. 4 st «lln. 7 <le 8Äor»ml>nto 0r6i,>!» ich für unmöglich gehalten hätte

(vergl. Phillips Kirchenrecht. I. Bd. Negensb. 1845. S. 305 ff. und

mein Handb. d. österr. Kirchenr. I. Bd. I. Abth. S. 108 ff.). Hierauf wird

ß- 2 S. 340—79 von der Absetzung der Aebte gehandelt, indem gezeigt

wird, wie die Klöster unter bischöfliche Jurisdiction kamen, und die Unter

ordnung derselben unter die Gerichtsbarkeit des Bischofs, in welcher die Vc
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fugniß,nöthigenfalls auch über die Klostcrvorsteher die Absetzung auszusprechen,

enthalten ist, nuch gemeinrechtliche Anerkennung fand, und zwar mit der

Bestimmung, daß bei Absetzung der Acbte der Bischof nicht an die strengen

Formen des cauonischen Strafprocesses gebunden ist, sondern summarisch

verfahren soll. Seit aber die Orden der bischöflichen Jurisdiction entzogen

und dem hl, Stuhle nnmittclbar unterstellt wurden, tonnte und kann, wo

diese Exemtion heule noch besteht, die Absetzung der Aeble nur vom Papste

ausgehen. — Von S. 378—487 handelt §. 3 von der Absetzung der

Bischöfe, welche principicll nur dem Papste zusteht, die aber, weil die

per fönliche Ausübung dicfes Rechtes sich als eine Unmöglichkeit erwies,

von den ans einer Prouincialsynodc versammelten Bischöfen gehandhubt

wurde. Es wird dann des Breiteren auseinandergesetzt, wie im Lanfe der

Zeit dieses Recht sich gestalietc, mit besonderer Rücksicht auf die hiebei eine

große Rolle spielenden Beschlüsse von Sardika und den anfänglichen Wider

spruch der orientalischen und afrikanischen Kirche gegen denselben, welche

alsbald in allen Theilen der abendländischen Kirche bereitwillige Aufnahme

und gesetzliche Gilligkeit erlangt hatten. In dem Maße aber, in welchem das

Ansehen der Provincialconcilicn im i'aufc der Zeit sank, ging von ihnen

die Ausübung des Päpstlichen Rechtes der Strafgewalt über die Bischöfe

nicht nur in letzter, sondern auch in erster Instanz wieder an den päpstlichen

Stuhl zurück, so daß die Deposition der Bischöfe von da an als ein dem

Papste rescruirtes Recht fowohl in de» Decretalcn («. 2 <le u-uu»!. epi»«.

1, 7) als vom Concil zu Trient (8^. Xlll. «. 8. 8u«5. XXIV. c 5. äu

lief.) erklärt wird. Zum Schlüsse werden diese tridentinischen Rechtsbestim

mungen, mit denen die mehr als tausendjährige Entwicklung der ^uilieill

epi«<:opo!'U!i> chren Abschluß gefunden und die noch heute geltendes Recht sind,

S. 46? ff. ans einander gesetzt. — Im ß. 4 S. 487—523 wird die Ab

setzung der Metropoliten und Patriarchen dargestellt, indem die

Genesis und Gestaltung der Metropolitan- und Patriarchalverfassung des

Breiteren erörtert, und gezeigt wirb, daß die Absetzung der Metropoliten und

Patriarchen 6« ^ur« dem Papste zustand nnd von demselben auch factisch

gehandhabt wurde. §. 5 handelt S, 523—49 von der Absetzung der

Cardiniile, uuo zeigt, daß »ur dem Papste die Strafgerichtsbarkeit über

diese hohen Würdenträger zukommen könne, mithin er allein das Recht habe,

gegebenen Falls über sie die Strafe der Amtsentsetzung auszusprechen, uuo

daß die gemeinrechtliche Bestimmung, welche zur Bernrthcilung eines

Cardinalbischofs 72, eines Cardinalpriesters 44 und eines Cardinaldia«

cons 27 Zeugen fordert, durch das Gewohnheitsrecht abrogirt worden sei.

Endlich wird §. 6 die Absetzung des Papstes S. 549—86 besprochen uud

gezeigt, daß derselbe als höchster Richter und Oewaltträger in der Kirche

keinen Richter über sich habe, und dieser Grundsatz allezeit in der Kirche an

erkannt war, daß daher weder die Cardiniile, noch der Kaiser, noch ein

allgemeines Concil zur Absetzung des Papstes berechtigt sei; und es

ivcrden die Häresie und das Schisma als die zwei Fälle bezeichnet, welche

von der Regel, daß der Papst nicht abgesetzt werden könne, eine Ausnahme
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begründen, daß aber dicfcv Ausdruck doch nur im uncigentlichen Sinne zu

verstehen sei, indem ja ein häretischer oder schismatischcr Papst nicht abge

setzt werden kann; denn jener hat schon vorher aufgehört, Oberhaupt der

Kirche zu sein und dieser ist es nie gewesen, folglich läßt gegenüber einem

rechtmäßig gewählten und allgemein anerkannten Papste der Rechtssatz „prim»

«<>6e» » nemine^ullievtur" leine wirtliche Ausnahme zu. Das fünfte Ca-

pitcl des Wertes handelt von den Verbrechen, auf welche die Depo-

s ition, als die äußerste und schwerste Strafe der Cleriter, gesetzt ist, und

zwar wird §. 1 die Disciplin der alten Kirche (S. 594—699), §. 2

die Gesetzgebung der spätern Zeit und das gegenwärtig

geltende Recht (S 699—73«) dargestellt. Nach der Disciplin der

alten Kirche wurde die Deposition über Geistliche verhängt, welche sich der

gemeinen Verbrechen „ei-iininaollpiiu,!!»" der Unzucht (Fornication und

Ehebruch), des M e i n e id e s , D i e b st a h l s , M o r d e s und T o d s ch l a-

g e s (Abtreibung der Leibesfrucht, Sclbstcntmannung, Aussetzen der Kinder,

Verrath und Anzeige der Christen vor den heidnischen Behörden zur Zeit der

Verfolgung, Zeugnis; vor Gericht, wen» es die Hinrichtung eines Unschul

digen herbeiführte, Anwohnen bei öffentlichen mit Blutvergießen verbun

denen Schauspielen), des Betrugs und der Urkundenfälschung, des

Zinsennehmens und Wuchers, und der Majestätsbeleidigung

schuldig gemacht hatten. Eben so wurden diegegcnRcligion und religiöse

Pflichten gerichteten Verbrechen an Geistlichen mit Absetzung gestraft, als

da sind die Idolatrie oder Vcrläuguung Christi(die »aeriüoati, tliuri-

iienti, livelllUlci, »et» l»eiuntl'» und ti^llilnre», später die Apllstllsic zum Juden-

thume. Besuch der Synagoge», gleichzeitige Feier des Osterfestes), Härefie

undSchismll, Wllhrfagerei undZauberei, Mißachtung der kirchlichen

Fast- und Festtage, grobe Sinnlichkeit, Trunksucht, Würfelspiel und über

haupt schwere Verfehlungen gegen die öffentliche Sitte, so wie Theilnahme

an scenischcn Productioncn, Gladiatorensvielen und Thiergefechten. Unter

den mit der Deposition bedrohten gegen die Pflichten des geistlichen

Amtes und Standes gerichteten Verbrechen werden zuerst jene genannt,

deren sich die Bisch ose beim Erwerb und der Ausübung ihres Amtes schuldig

machten : gewaltsame Iutrusiou oder Mangel der freien Wahl nach Bestim

mung des Rechtes, Mangel der Drcizahl der cousccrirenden Bischöfe, will

kürlicher und eigenmächtiger Wechfcl des bischöflichen Stuhls, gewaltthätige

Occupation eines besetzten Stuhls, Intruston durch weltliche Gewalt, Simo

nie, ferner : simonistische Ertheilung der Weihen, Ordination fremder Diöce-

sanen, Wiederholung der Ordination, Spendung und Empfang der Wieder-

taufe, Eingehung einer Ehe von Seite der in den hühern Weihen stehenden

Geistlichen, Verläugnung des Cleritalstandes, Aendcrung der Taufformel und

des Taufritus, Vernachlässigung des Gottesdienstes, Verletzung der Resi-

denzvflicht, Uebcrtritt in den Dienst einer fremden Diücese ohne Zustimmung

des Bischofs, Anmaßung bischöflicher Functionen, Schisma, Recnsation de«

bischöfl. Forums und Berufung au die weltlichen Gerichte, Mißhandlung

des Bischofs, Nachlässigkeit in Erfüllung der fpeciellcn Amtspflichten, Schlagen
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und Mißhandlung der Gläubigen, allzu große Strenge in Behandlung der

Sünder, Ausübung der Criminalgerichtsbarleit, Leistung von Kriegsdiensten,

Ucbernahme öffentlicher Aeniter, Führung von Privatvcrwaltungen und

Rechtsgeschäften, Vormundfchaftcn u, f. w. — Dicfc Verbrechen waren es,

welche die Gesetzgebung der ersten sechs Iah rhun o erte mit der Ab

setzung bedrohte, aber vom Beginne des siebenten bis zur Mitte

des zwölften Jahrhunderts, in denen die staatlichen Einrichtungen

der Völler eine völlig veränderte Gestalt darbieten , ist auch die Gesetzge

bung hinsichtlich der Deposttion in vielen Beziehungen eine andere ge

worden. Da aber diese Gesetzgebung nur mehr ein culturhistorisches Interesse

hat, so machen wir nur noch jene Vergehen namhaft, welche nach der Dar

stellung des Verfassers S. 719 ff im ^orpu» ^uri» oanoniei mit der Ab

setzung bedroht wurden, weil sie einen wichtigen Bestandthcil des noch heute

allgemein geltenden Rechtes in sich schließen. Dahin gehören die gemeinen

Verbrechen: Mord und Todtschlag, schwere Körperverletzung, Selbstver

stümmelung, Diebstahl und Meineid, falsche Anklage und falsches gericht

liches Zcugniß, Urkundenfälschung, Theiluahme am Aufrühre und Rebellion,

gewaltsame Entführung, Unzucht, Ehebruch, Iuecst und Sodomie, Zu de»

die Würde des geistlichen Standes ve rletzendcn Ver gehen,

welche, so sie zu habitncllen Gebrechen geworden, mit Deposition bestraft

wurden, gehören: Trunksucht und Würfelspiel, Errichtung und Führung

von Schänken uud Wirthshäusern, Pussenreißerei, Laster- und Schmähsucht

besonders gegen Vorgesetzte und Standesgenossen, häufiger und Verdacht-

erregender Verkehr mit Frauenzimmer», wiederholter und nicht hinlänglich

motiuirter Besuch von Frauentlüstern. Von den Verletzungen der Re

ligion und religiösen Pflichten werden an Klerikern mit Abfetzung

bestraft: Häresie und Abfall vom Glauben, Verrath und Auslieferung der

Christen an Heiden, allzu vertrauter Verkehr mit Juden, Blasphemie, Be

fragen von Wahrsagern und Vornahme abergläubischer Gebräuche, Empfang

der Wicdertaufe, Wucher und Simonie. Als Verfehlungen gegen die

spcciellen Standespflichten werden an B i s ch ö f e n mit Deposttion

geahndet : die Consccration eines uncanonisch oder gar nicht Gewählten, eines

der gesetzlichen Eigenschaften Ermangelnden oder wegen Verbrechen Unwür

digen, Vornahme bischöflicher Amtshandlungen in einer fremden Diöcese, un

erlaubte Ordination fremder Clerikcr, Weihe von Neophytcn, Unwissender

oder sonstwie Irregulärer; an Priestern Fornication mit der geistlichen

Tochter, Bruch des Veichtsicgels, Annahme eines fremden Püuitenten, Abso

lution und Beerdigung unbußfertigcr Plünderer und Zerstörer von Kirchen,

unehrerbietige Behandlung der h, Eucharistie, willkürliche Verweigerung der

Taufe, falls der Katechumen ohne Empfang der Taufe stirbt; an Diaro nen

hochmüthiges Erheben über Priester und Bischöfe bei liturgischen Handlungen

und Anmaßung eines Sitzes unter den Presbytern; und an allen Geist

lichen unrechtmäßiger uud gesetzwidriger Empfang der Ordination, An

nahme der Laicninuestitur, unerlaubter Uebertritt in eine andere Diöcese, Er

richtung eines Altars gegen Wissen und Willen des Bischofs, theilweise
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Beibehaltung des früher» Bencficiums »ud Fortbczug seiner Einkünfte nach

erfolgter Versetzung auf eine andere Pfründe, Vernachlässigung der Amts

pflichten, Ausübung der Criminalgcrichtsbnikeit und Fällung von Todes-

uliheilen, Annahme von Geschenken für dieThätigkeit in kirchlichen Gerichten,

Uebcrnahme von weltliche» Acmtern, von Privatverwaltungcn, Betreiben

weltlicher Geschälte um Gewinnes willen, Uebernahme von Bürgschaften,

Kriegsdienst, Duell, Schlagen und Mißhandlung der Untergebenen um Furcht

einzujagen, Verlängerung des Interdicts aus Persönlichkeit und Rache, Ver

schleuderung und ungerechte Beiäußerung des Kirchenguts, Zurückweisung

des geistlichen Forums und Provocation an die Civilgerichte in rein kirchlichen

Angelegenheiten, Verweigerung des canonischen Gehorsams, hinterlistige

Nachstellungen, offener Angriff und Aufruhr gegen den Bischof, Nichtbeach

tung der Ercommunication, Suspension und des Interdictes, Verletzung des

Colibats durch Concubmat oder Eingehung einer Ehe oder Fortsetzung der

bereits vor der Weihe geschlossenen ehelichen Verbindung, — Die Frage, ob

der kirchliche Richter in jedem der oben erwähnten Fälle die Amtsentsetzung

ausspreche» müsse, beantwortet der Verfasser S. 724 ff, dahin, daß er als

oberste Regel den Satz aufstellt, der Richter habe als Erecutor des Gesetzes

die für das abzuurtheilendc Verbrechen vorgeschriebene gesetzliche Strafe zu

«erhängen, und als zweite Regel, der Richter sei nicht absolut und unter

allen Umständen verpflichtet, die gefehlich angedachte Strafe der Deposition

zu verhängen, sondern er habe das Recht (und wohl auch die Pflicht), die

obwaltenden Verhältnisse zu berücksichtige», und je nach Befund derselben von

der Amtseulsetzung Umgang zu nehmen und an ihre Stelle eine mindere

Strafe zu setzen. Im sechsten Capitel seines Werkes behandelt der Ver

fasser S. 730—807 die mit der Degradation bedachten Ver

brechen der Häresie (mit einer längeren Erörterung über die von der

weltlichen Gewalt an den Ketzern vollzogenen Strafen), Fälschung päpst

licher Schreiben, Falschmünzerei, Banditenmord, Abtrei

bung der Leibesfrucht, Sodomie, 8olli<:it2tio ucl turpi» in ec>u-

ss»sioue, Messclesen oder Beichthören durch NichtPriester, Raub oder sonstige

Wegnahme der h, Eucharistie. — Das ist der Inhalt des 51 Bogen starten

Buches, in welchem Herr I)>, Kober eine eben so gründliche als erschöpfende

Darstellung der Grundsätze des kirchlichen Rechts über Deposition und De

gradation geliefert hat, welche in gleicher Weife das umfassende historifche

Wissen wie den außerordentlichen Fleiß des Verfassers beurkundet. Das Buch,

dessen Gebrauch durch ein sehr eingängliches Register (S, 808—30) erleich

tert wird, ist sehr correcl gedruckt (mit einziger Ausnahme des Wortes

„liegen", das einfach und zusammengefetzt durch das ganze Buch hindurch

„ligen" geschrieben wird), und in Papier und Druck hübsch ausgestattet.

vr. Gmjel.
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Chronologische TaLessen zur Universalgeschichte der christlichen Nirche.

Von ?, Ioh. Paul Ehrenberger, Katecheten am Obergymna-

sium zu Botzen. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Innsbruck, Druck und Verlag der Wagner'schen Buchhandlung

1867. Großoctav 88 Seiten. Preis 42 kr. rh.

Sollen chronologische Uebersichts-Tabellen ihrem Zwecke entsprechen, so

müssen sie einer zweifachen Anforderung genügen. Ihr Inhalt muß die

möglichste Vollständigkeit anstreben , d. h. er darf, gleichweit entfernt von

Ueberfüllung wie von Mangelhaftigkeit, keine jener historischen Thatsachen

vermissen lassen , die auf dem weiten Gebiete der Geschichte wie leuchtende

Punkte hervortreten, und als Ergebnisse einer Reihe vorhergehender Ursachen,

so wie als Quellen nachfolgender Wirkungen zu betrachten sind.

Neben dieser mit größter Sorgfalt getroffenen Auswahl des Wich

tigsten muß der Inhalt durch die Zuverlässigkeit der Thatsachen und der Chro»

nologie vollkommene Beruhigung gewähren.

Die zweite Anforderung betrifft die technische Seite der Tabellen.

Da sie Uebersichts-Tabellen sein sollen, so muß ihre technische Einrichtung so

beschaffen sein, daß diese vorzugsweise und zwar mehr noch als der Inhalt

dem Zwecke solcher Tabellen entspricht. Sie muß deßhalb so beschaffen sein,

daß sie die Ucbersicht über das weite Gebiet, welches sie zur Anschauung

bringen will, nicht blos erleichtert, sondern insbesondere die Schnelligkeit

des Ücberblickes ermöglicht; zugleich muß sie dem Gedächtniß die Anhalts

punkte in einer solchen Form oder in einem solchen Bilde bieten , welches

demselben es möglich macht, sich sowohl die einzelnen leuchtend hervortretenden

Punkte als auch das Gesammtbilo leicht und bleibend einzuprägen. Auf die

technische Ausstattung kommt es daher bei Uebersichts-Tabellen wesentlich an;

sie muß es deßhalb auch zu ihrer unerläßlichen Aufgabe machen, auf das

Auge des Lesers zu wirken, und zwar dadurch, daß sie theils durch

Anwendung verschiedener Lettern, theils durch eine auffällige Disposition des

Textes ein Bild schafft, welches die wichtigsten Punkte auf den ersten Blick

(metaphorisch zu sprechen) in die Augen springen läßt. Enthalten die chrono

logischen Tabellen überdieß eine Darstellung von Ereignissen, welche gleich

zeitig und nebeneinander fortliefen, so wird es die technische Ausstattung als

ihre Pflicht erkennen müssen, den Synchronismus in leicht ersichtlicher

Weise zur Darstellung zu bringen. Beurtheilt man die vorliegenden Tabellen

nach diesen Grundsätzen , so kann dem Herrn Verfasser die gebührende

Anerkennung seiner verdienstlichen Arbeit nicht versagt werden. Man wird

in Bezug auf den Inh alt eine Vollständigkeit vorfinden, wie sie bei Ueber

sichts-Tabellen von so mäßigem Umfange ohne Ueberfüllung nur erwartet

werden darf. Die Verkeilung des Stoffes ist unter Rubriken gebracht, welche

einen ebenso leichten als erschöpfenden Ueberblick über den äußeren und inneren

Entwicklungsgang der christlichen Kirche gewähren. Selbst in Bezug auf die

technische Anordnung macht sich das Bestreben des Herrn Verfassers,

Oeft, Vilrtelj, s, «»thol, Ih«,l. VI, 48
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sowohl die wichtigsten Punkte für das Auge in auffälliger Weise hervorzuheben,

als auch den Synchronismus festzuhalten , überall bemerkbar. Allein nicht

günstig kann das Urtheil lauten über den Antheil, welchen dieTypogiaohie

an der Herausgabe der Tabellen nahm. Diese ließ es geradezu an Allem

fehlen, was bei Ueberfichtstabellen, wenn sie ihrer Bestimmung entsprechen

sollen, von Seite der technischen Ausstattung als das Wichtigste bezeichnet

«erden muß. Mag es Raumersparnis; oder was immer für ein Grund ge

wesen sein, für das Auge wurde nicht einmal die allernothwendigste Sorge

getragen. Der Herr Verfasser wollte offenbar dadurch, daß er das, was ei

als wichtig hervorgehoben wissen wollte, in seiner Handschrift unterstrich, der

Buchdruckerei den Wink geben , daß sie mit den ihr zu Gebote stehenden

Mitteln das Wichtige von dem Mindcrwichtigen auffällig unterscheiden sollte.

Anstatt nun Gebrauch zu machen von verschiedenen Lettern, behielt die Diu»

ckerei die einmal gewählten bei, und unterschied das vom Verfasser unterstri

chene nur dadurch, daß sie die Lettern durchschoß. Dies hatte zur Folge, daß

der Text ein höchst eintöniges Aussehen bekam, und weil auf mancher Seite

beinahe Alles durchschossen erscheint, das Wichtige von dem Unwichtigen sich

gar nicht mehr abhebt. Wie ganz anders märe für das Auge und den Ueber-

blick gesorgt worden, wenn, um es an dem nächsten besten Beispiele zu zeigen,

die Typographie den monotonen und durcheinander geworfenen Tert, der

hier mit H, bezeichnet wird, in der Form gegeben hätte, wie diese unter L vor

geschlagen wird.

ä. Gedruckter Text S. 36.

„Teutschland."

Deutschland. Conrad I. König

(911—918.) Deutschland Wahl-

reich. Sächsisches Haus. König

Heinrich I. (919 — 936.) Tour-

nire. Burgen und Städtebau. Erz

ämter. Königliche Pfalzen. Nieder

lage derMagyarenbeiMerseburg.

(934) Heinrich besiegt die Dalemin-

cier, Obotriten und Böhmen und legt

den Grund zurGrößeDeutsch-

lands.

Sein Sohn Otto 1.(936—62) be.

siegt die Dänen (948) und die Ma

gyar en auf dem Lechfelde(953)

wird König von Italien durch

feine Gemahlin Adelheid. (951.)

N. Vorgeschlagene Form.

Deutschland.

Konrad I. 911—918.

Deutschland Wahlreich.

Heinrich!. 919—936. Sachs,

Haus. Tournire. Burgen und

Städtebau. Erzämter. Königliche

Pfalzen. Niederlage der Magya

ren 934 bei Merseburg.

Sieg über die Dalemincier. Obo

triten, Böhmen. Gründer der

Größe Deutschland«.

Otto I. Heinrich'« Sohn 936.962

besiegt die Dänen 948 und die

Magyaren auf dem Lech-

felde 953, wird König von

Italien durch feine Gemahlin

Adelheid 951.

, Ein gleicher Mangel zeigt sich in der technischen Anlage der Tabellen

bezüglich des Synchronismus. Was soll das für ein Synchronismus

sein, wenn Ereignisse auf eine Linie gestellt meiden, die nahe um 50 Iah«
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von einander abstehen? Man vergleiche die nächste beste Seite der Tabellen,

z.B. Seite 34:

888. Arnulf deut

scher König. Sein

Sieg über die Nor

mannen bei Löwen

89 l und über die

Mahrer 893.

Der bohm. Herz.

Borziwoi vom h.

Method getauft

870.

Das Concil von

Cordova 852.

Photius zum Pa

triarchen erhoben.

Pabst Nicola««

entsetztihn763*)

») Wohl nur Druck,

fehler.

oder wenn, wie es in der eisten Rubrik fortlaufend der Fall ist, die gleichzei

tige» Begebenheiten der „Abendländis ch en N ebenreich e" des „Mor

genland es", des „Ch a l if llt s":c. nicht neben den Hauptereignissen, sondern

unter denselben, auf der zweiten untern Hälfte der Seite angebracht sind?

Da hört aller Synchronismus auf. Das allgemeine Urtheil über die vorlie

genden Tabellen läßt sich demnach dahin aussprechen, daß die Arbeit, so weit

sie aus der Feder des Herrn Verfassers floß, ihre Verdienste hat, die Mängel

der technischen Anlage hingegen der Brauchbarkeit derselben bedeutenden Ein

trag thun.

Prof. Dr. A. Jäger.

lateinische hWnen und Gesänge au« dem Mittelalter. Deutsch

unter Beibehaltung der Versmaße. Mit beigedrucktem Urtexte

und Anmerkungen von vr, G. A. Künigsfeld. Neue Samm

lung. Bonn, 1865. E. Weber. XVI. und 374 S. in ll. 8°

Preis 1'/» Thl.

Sehr llnerkennenswerth ist die liebevolle Sorgfalt, mit welcher Herr

Königsfelb in Düren seit mehr als zwanzig Jahren das hymnologische Ge

biet pflegt. Schon im Jahre 184? hat derselbe eine Sammlung lateinischer

Hymnen und Gesänge herausgegeben, die sich damals u. a. des Beifalls und

der aufmunternden Zustimmung König Friedrich Wilhelms IV. erfreute. In

der vorliegenden, vor zwei Jahren erschienenen Schrift tritt der Verfasser

mit einer Reihe neuer Uebersetzungen und Bearbeitungen kirchlicher Hymnen

vor das Publikum. Manche der hier gebotenen Poesien sind allbekannt und

in zahlreichen Uebersetzungen verbreitet ; Herr Königsfeld suchte also nur

Besseres, als seine Vorgänger zu liefern. Andere Lieder dagegen sind wahr

scheinlich den meisten Lesern , denen das auf einen größein Kreis berechnete

Büchlein in die Hand fällt, noch unbekannt und unzugänglich geblieben: dem

Verfasser gebührt also das Verdienst, sie in einer handlichen und billigen

Ausgabe zugleich im Original und in Uebersetzung allen Freunden geistlicher

Poesie erschlossen zu haben. Die Anordnung des Buches ist die chronologische.

43»
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D«n Anfang bildet Hilarius u. Poitiers, dann folgen Lieder und Hymnen

von Ambrosius, Prudentius, Sedulius, Ennodius, Elgis, Fortunatus und

Cllludianus Mamertus, Eugenius u, Toledo, Giegor der Große, Neda,

Karl der Große, Mm», Notler, Walafried Strabo, Rhrabanus Maurus,

Odo v.Clugny, Petrus Damiani, Hermannus Contractus, Benno v, Meißen,

Marbod, Petrus Venerabilis, Abälard, Hildebcrt u. Tours, Adam v. St.

Victor, Flavius , Hugo v. Orleans, Bernhard v. Clairvaux, Bonaventura,

Thomas v. Aquin, Thomas v. Celano, Innocenz III., Iacopone da Todi,

Johann Mauburnus, Thomas v. Kempen, außerdem 39 Stücke von unbe

kannten Verfassern des XIV.—XVI. Jahrhunderts. — Allbekannt sind die

Schwierigkeiten, welche sich der Übertragung mittelalterlicher Hymnen in

die Volkssprache entgegenstellen. Eine gute Anzahl dieser Poesien sind Meister«

werke und von vollendeter Schönheit des Gedankens und der Form : ein Er

reichen oder vollkommenes Wiedergeben des Originals wird hier also ebenso

wenig möglich sein, als bei jedem andernKunstproduct einer fremden Sprache.

Im Ganzen wird nichts übrig bleiben, als entweder ängstlich den Wortsinn

des Urtextes wiederzugeben, oder das fremde Lied frei zu bearbeiten, und, dem

Geiste unfcrer Sprache entsprechend, es künstlerisch umzuschmelzen. Welches

von beiden den Vorzug verdient, scheint mir außer Frage. Der Gelehrte, dem

es auf genaue Kenntniß des Urtextes ankommt, braucht keine Uebersetzung :

eine solche kann also nur auf die große Masse gebildeter, aber nicht gelehrter

Leser berechnet sein; ja sie soll sich wesentlich an das christliche Volk richten,

das keine philologische Tüftelei will, aber im Grunde seines Herzens tief poe

tisch ist, wenigstens überall da, wo noch natürliches und uoltsthümliches

Wesen sich erhalten hat, und nicht mit dem christlich-nationalen Sinn auch

die Poesie von der „Cultur" beleckt und weggeleckt worden ist. Das sklavische

Uebersetzen hat viele der schönsten Lieder bei Schlosser und N. verdorben; man

muß sich zwängen und winden, um dem Text zu folgen: das verwischt alle

poetische Frische; dazu kommt, daß unleugbar manche Hymnen unter dem

Schönen auchMittelmäßiges und Inhaltsloses bieten, dessen Sinn der Ueber-

setzer nicht recht finden kann, weil eben keiner zu finden ist: um so tiefer sucht

ihn der sklavische Interpret, und so wird die übersetzte Phrase erst recht platt

und verschwommen. Herr Königsfeld fchcint sich im Ganzen einen Mittelweg

gewählt zu haben: ich glaube mit Unrecht; so war es meiner Meinung schon

gefehlt, daß er allenthalben die Metra der Originale beibehalten wollte. Es

ist ein großer Irrthum, wenn man von demfelben Versmaß in so ganz ver

schiedenen Idiomen, wie es das lateinische und deutsche sind, die nämliche

ästhetische Wirkung erwartet. Gerade der Wunsch , durch die Uebersetzung

ganz ähnlich wie das Original auf das ästhetische Gefühl zu wirken , muß

darauf führen, in der Wahl der Form sich nicht zu beschränken, damit man

allezeit , was wegen der Sprachvcrschiedenheit unvermeidlich verloren geht,

von einer andern Seite ersetzen könne. Und wer darf sich einbilden, den musika

lischen, Würde, Kraft, Grazie und Gelenkigkeit vereinenden Fluß der latei

nischen Sprache nachzuahmen, wenn er unsere rauhe, unbiegsame Mutter

sprache in das Corset fremder Versmaße hineinsteckt? — Im Allgemeine»
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hat Dr. Künigsfeld seine Aufgabe recht gut gelöst ; und ich zweifle nicht, daß

er bei einer neuen Auflage dieses Bändchens noch manche Härten und Mängel

befeitigen wird. Solche Härten sind allerdings noch stehen geblieben, Lücken

büßer und falsches Verständnis; des Urtextes finden sich auch. Sogleich im

ersten Hymnus, dem Morgengefang des Hilarius,

„Gott ewiger Vater aus dem Thron,

Und du, sein eingeborner Sohn,

Die zu der Dreiheit Einigkeit

De« heil'gen Geiste« Band geweiht."

Vergleicht man diese Strophe mit dem Original:

„Heu» r,»ter iuAsuit«,

lLt I?ili uuiß«uite,

<Hun» 1'linit»ti8 unit»s

8»uc!l<> onnueetit ßpiritu",

so sieht man , wie die Prädikate von Vater und Sohn ganz verwischt sind,

der erste Vers schon einen Lückenbüßer („auf dem Thron") aufweist, und die

beiden letzten im Gegensatz zu dem correcten lateinischen Texte eine dicke theo

logische Ungenauigteit enthalten. Was eine würtlich getreue Übersetzung Abge°

schmacktes leisten kann, zeigt z. B. S. 169, wo die Uebersetzung von

Üen», äuin tuinuit

L»«« nnu pntuit,

O1106 «oueiipisl'llt,

I'nctu« est t>umili8,

?it v«o »!niili8

Dt üueli» impernt,

also lautet:

„Aufgeblüht tonnte er,

Wie er wollt', nimmermehr

Hienieden göttlich sein;

Nur erst durch Niedrigkeit

Ward ihm Gottähnlichkeit

Und Himnielsmacht allein."

Auch die folgende Strophe ist nicht gerathen, wie das Versfüllsal in

Vers 3 zeigt:

„Ihn, der in Wasserfluth,

Der in der Flammengluth

Weiland gewohnt zuvor"; u, s.w.

Nicht überall hat Königsfcld besser als seine Vorgänger gearbeitet,

namentlich nicht bei Liedern, die längst Eigenthum des Volts geworden sind.

Das berühmte

„öl«6>» vit»" et«.

übersetzt er also:

„Von dem Tobe hier »us Erden,

Stet« umgarnt ist unser Leben;

Woher soll uns Hülfe werden?

Du allein, Herr, kannst sie geben,

Den mit Recht im Zorn erbeben

Machte unsrer Sünden Schuld I" u. s. w.

Die alte lutherische und andre ihr verwandte Uebertretungen sind hier

bedeutend gefühlvoller und vollsthümlicher. Uebrigens ist nicht wahr, was

Herr Künigsfeld S. 366 sagt, daß dies schöne Lied in der katholischen Kirche
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jetzt nicht mehr im Gebrauch sei. Das, überhaupt durch Zurückgreifen auf

ältere, ins Voll übergegangene Weifen ausgezeichnete .Gesang- und Gebet

buch für die Diöcese Trier" (Trier 1847), hat dieses berühmte Lied sehrwohl,

und zwar den Text des Gesangbuchs von M. Vehe (1537):

. „Mitten wir im Leben sind

Von dem Tod umfangen;

Wer ist, bei un« Hülfe thu',

Daß wir Gnad erlangen ?" u, s. w.

Auch das

„8t»K»t lH»lei-«

S. 23N lann mir nur schlecht gefallen :

„Thränenvoll, in Gram zerflossen,

Stand am Kreuz de« göttlich Großen (,ie)

Mutter <!), wo er sterbend hing;

Durch da« Herz, da« Gram durchwühlte,

Da« ganz mit ihm litt und fühlte,

Ihr de« Schwerte« Schneide ging."

Besser dagegen, zum Theil recht gut zu nennen sind z. B. S, 201

das Bernhard'fche

Lum »it omni» domo lueuum,

Dt pn»t luenum ü»t «neuum,

15t yuiä, domo, extollei-i»?

Oslli«, yuiä e» et yui6 «ri»^

iloän Ü08 e», et veN«li»

In l»villnm ein«!-!»",

was Königsfcld übersetzt:

„Menfch, wa« soll dein Ueberheben!

Schwanke« Rohr nur ist dein Leben,

Jetzt noch frisch, dann faule« Laub.

Denk, wa« bist du, wirst du weiden,

Kaum noch Blume, dann zur Erben,

Wie ein winzig Häufchen Staub!"

S. 312 ff. lautet das Lied an's Iefutindlein, von einem unbekannten

Verfasser :

„Darin! Uli, «lormi, u>»ter

0»nt»t unlAenitu,

Dormi puer, äurmi, r>»ter '

liatn etümllt pHlvulo.

Uillie» tidi Il»u6e» L»uimu«,

lUille, mille, millie».

„Kindlein, fchlaf, die Mutter singet,

Eingeborner Sohn, Dich ein,

Schlafe Söhnchen, schlaf', e« klinget

Dir de« Vater« Liedchen fein;

Tausendmal, tausendmal lobsingen wir,

Taufend, taufendfältig dir,"

Die folgenden Strophen :

„Auf dem Bettchen, da« ich streue,

Schlaf, du liebe«, fuße« Kind;

Sieh, au« weichem, duft'gem Heue,

Schlaf, mein Herzchen, mild und lind. — —

Schlaf, mein honigsüßer Knabe,

Hold und milde ganz und gar,
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Meine« Leben« Sein und Labe,

Den mein leuschei Schooß gebar, — —

Willst Musil du, laß ich bringen

Flugs die Hirten Dir herein,

Niemand lann so lieblich singen.

Keiner, ach, so fromm und rein,"

S. 31? und 24 das durch Taulel bekannte alte Weihnachtslied

„Dn, n»vi» iustilnri»,

?r«<:nl f«r«u» pluism,

I^nnßi» »äe»t »b ori»,

Ifuvllm v«l>«u» m«re«<t«m" «to.

„Es lomml ein Schiff beladen"

gibt Königsfeld also :

„Ein Schifflein tommt gezogen,

Mit Vrob von feinem Strand,

Und trägt uns durch die Wogen

Gar neue Last an's Land.

Vom Vater ist« gekommen,

Und bringt uns dreimal hehr,

Durch« hohe Meer geschwommen

Da« Iesulinblein her." u. s. f.

Ebenso danlenswerth wie der Abdruck des Originaltextes müssen dem

Leser die kurzen biographischen Notizen sein, welche den einzelnen Autoren

vorangeschickt sind. Am Schlüsse des Bandes gibt Konigsfeld endlich kritische,

exegetische und litterärhistorische Anmerkungen zu 109 Stellen der Hymnen,

Diese Erläuterungen sind meist sehr kurz und im Durchschnitt auch gut. Doch

finden sich auch einige Verstoße, z. B. S. 362, wo ein Bischof Nicetas

von Trier (statt Nicetius) als einer der muthmaßlichen Verfasser des „1^

äeum« figurirt. S. 365, Z. 6 ist der „Papst Ludovicus Pins" wohl nur

ein I»p«u3 «lllaini. S. 51 füllte es „Rhetor", statt „Rhctoriler" heißen.

Eine felbständige kritische Behandlung hat Konigsfeld dem Texte der Hymnen

nicht angedeihen lassen, es scheint dies auch nicht seine Sache zu sein und er

verläßt sich darum stets auf andere. Ob unter den Liedern von unbekannten

Verfassern des XIV.—XVI. Jahrhunderts nicht einige ursprünglich in einer

der lebenden Volkssprachen verfaßt sind, also der beigedruckte lateinische

Text selbst nur Ueverfetzung ist, sei dahingestellt. Sicher ist es wohl der Fall

bei dem

„O v«u«, «ßu »mo t«,

unu »II>0 t«, ut »»Ivs» m«" u. f. w.,

S. 280, welches die lateinische Uebertragung des

„Ilo m« muev«, mi vio», p»l» <zu«l«lt«

l!I oiolo, «zu« m« ti«uo« plumotiäo" u. s. f,

der h. Teresa von Jesus ist. (Vgl. W. 8torK, l'oä»» I»» poesi»» äe ». ^u»n

cle !» 0lU2 ^ 6e s. lere»» äe «le»«». IVlün»t«r 1854 S, 61.)

Die Ausstattung der Sammlung ist sehr freundlich. Möge also das

schöne Büchlein sich der besten Aufnahme erfreuen und das Seine zur Ver

breitung und Wiederaufnahme heiliger und mittelalterlicher Kunst beitragen.

vr. F. H. Kraus.
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1. Idooloßilly moralin obrintiauo og,tlio1iog.y pMoipi«, s nrod«,-

tl88ilM8 ÄU0toriI)U8 in U8UM et 8UN8iäiurn eieri äioeee-

»»ni ^aurinengi» oolleeta et eurae nilstorali» re^uli» aä-

»uot«, per ^oseonuin Na^rüuker tneoloßiae uioralis at^ue

»tu6ioruin vastornlium in I^eeo enigoovali ^auriuenLi

vrokessoreln. I'om. 1. De aotinu» numaui», 6« le^e et

oou»oientia, äe neoon,to et oen»ura. ^aurini 1863. I^pi»

Viotori» 8auervein. XX. et 582 nn. 8. inl^.

2. ll<MsMäiu.iii stliioas oliliLtiauay oatiialioas. In usuin leetionum

aoHäemiearum oon»eriu8it Lern^räu» DieeKnoil 88. "lneol.

Dootor e^usäem^ue in aeaäemi«, NnnasterieuLi Professur

puol. orä. — ^66iäit oommentariuin äe en«,rit«,te enri-

Lti»n», intra lamiliae, civitatis, eeelesiae üne» aotiouibu»

exninenäa et »nnotatione» kaulu» 8enol2 88. I'neol.

Dootor, eanclemc^ne in univer«it»,te Vratislaviensi dooen».

oum annroo. oräinarii. kaäerbornao Luinntiou» ?erä.

8ononinFn 1864, XVI., 422, VI. et 5? pp. 8. ln»j.

1'/3 l'li.

1. Das Receusiren würde eine sehr unangenehme Sache sein , wenn

man nur mit Büchern zu thun hätte, die zu sehr von der katholischen Gesin

nung, dem guten Willen und der Belesenheit ihrer Verfasser zeugten, als daß

man es über sich vermöchte, ihnen kurzweg den Stab zu brechen, und dabei

wieder so verworren und unbeholfen wären, um jede Möglichkeit einer Em

pfehlung hintanzuhalten. Ob folch eine Betrachtung an dieser Stelle passend

sei oder nicht, wird sich zeigen , wenn wir den Autor von Nr. 1 über die

Oetonomie seines Wertes einvernehmen und ein wenig nachforschen , wie er

seine Intentionen ausgeführt hat. Herr Mayrhofer schreibt in der Vorrede

»6 Keusvolum leetoi-em folgendes: Ui» (er meint die kirchliche Approbation

der Moral des h. Alphonsus Liguori) iu6uotu» äemisss »ubseiiptu« yuoque

itsrato intellißen», czuo eultu in 8. ^Ipbunsum fer^tur iüustrissimus 6ioe-

oeseos nostrlle prgßsul, »uimi pi'Opositum oonoepeillt e vluribu» tbeoloßis

mar»Iit>us priieprimi» pro äioooesis ^»urineusis st ^unioribu» vre»-

d^ten» et »lumn!» äuee seavinio opus »Iiczuo6 mor^Iß oonoinnare , czuoä

nou minus oompletum »ällec>u»tumczue czu»m perspieuum plnotieum e»p»>

oit»tiuue stu6emtiuw »«<:omo6»tuii! esset, c^uoclve cieuit» tneoii» institutiouis

public:»« relißio»»e (Homiletik) inte^ram iusimul p»stoi»Ieiu oompleotere-

tur Itayus .... pi»Lsum»it bumiliter «ubsoriptus pr»eine6it»to !»-

doli 6sbilem »^movere m»uum librumczue ii>»,nu»Iem in omnibu« suis p»r-

tibu« sx prob»ti»«!mis »uotoribu» nomin»tim ?etio Feavinio, Vousset, <3urx,

8wpf, (er zählt nun fast sämmtliche deutsche Moralisten der Neuzeit auf) . . .
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»üizque . . . nee non e eur»u tlieoloßiae nnivsi8»e ^lißne»no (von dessen Be»

nützung Referent leine sicheren Anzeichen entdecken konnte) . . . ««-vati» in

v!eri»que ipgi» »uetorum verbi» »6orn»tum 8uppe6it»re, c>uem non velut

proprium 8eribenti8 8e6 potiu8 eeu »lioruin opU8 , ... in nonnuIÜL »obre-

vi»tllin in pluribu» vero »6»uetum exenin!i8 6ilueick»tum et r>»8»irn libero

oroüne, nee non propr!» lorm» per moäum prineipiorum ä!ße8turn eon8i6e-

i»re .... velit benevo>u8 leetor. Hierauf erwähnt er die Beigabe dogma

tischer und lirchenrechtlicher Partien ?c. qu»e lubeuti exoipientur »nimo »b

ii» . , . . Hui pro ex»m!ne eonour«u»I! »e nr»ep»r»re inten6unt. (jullntum

»ä »t^Iuin; e8t ille 8. 8erintur»e t!,eo!oßorumc>ue eommuni u»u tritu»,

i6eu<zue non tnin el»88ieitl>t!8 !>lll>ed!>tur r^tio, czu»m potiu8 »ollioiluäini»,

ut ,uuu»c>ui8czue»uäi»t vnosm praxiiuisui" <3en. 11. — Was nun die Absicht

betrifft, dem Clerus eine im Sinne des h, Alphonsus bearbeitete Moral in

die Hand zu geben, so ist dagegen nichts einzuwenden, obschon der Autor

vielleicht die eigentliche Tragweite der Päbstlichen Approbation der Werte des

h, Alphonsus nicht ganz richtig erfaßt hat. So viel steht fest, daß dem Priester

als Ausspendcr des Bußsacramentes mit einer blos theoretischen Moral nicht

gedient ist, von den casuistischen aber die des h. Alphonsus durch die oberste

kirchliche Autorität als ganz unverfänglich bezeichnet worden ist, während die

Verläßlichkeit anderer Autoren immer noch in Frage gezogen werden tonnte.

Neben St. Alphonsus oder besser gesagt neben 8e»vini (denn H. M.

scheint nicht auf die Werte des h. Bischofs selbst zurückgegangen zu sein)

sollen laut der Vorrede noch die meisten anderen Verfasser moraltheologischer,

pllstoralistischer und kirchenrechtlicher Werte der Neuzeit ihre Beiträge gelie

fert haben. Dies hat namentlich in Bezug auf Oousset, Probst, Martin, Fuchs,

Ficker, Friedhoff und Hähnlein seine Richtigkeit ; allein man darf sich teine

innerliche Benützung, tein wirkliches Verarbeiten denken, fondcrn in der

Regel werden nur mehr oder minder umfangreiche Ercerpte dieser Autoren

deni (Scavini'schen) Texte wie Actenfascikel beigelegt. Dem Scavini'schen

Teile, dann icues „uorniuutiin ex ?etro 8o»vinio" und „8erv»ti8inv!«ri8<^ue

»nc-torum verbiß der Vorrede ist in des Wortes verwegenster Bedeutung

zu nehmen, dergestalt, daß etwa vier Fünftel des bis r>. 51? reichenden

eigentlichen Textes (das folgende enthält nur Casus- und Concursfragen)

eine wörtliche oder höchstens in der Stylisirung leise ge-

llndcrteWiedergllbe Scavini's sind. So z. B. liest man über den Unter

schied von Begehungs- und Unterlassungssünden bei Scavini: lltiyue 6it?e-

runt neeeat», ellin mi««iuni8 et umi8»ioni8 et eti»m eurn eillein »6ver8»utur

praeeepto, <zui» »6ver8»ntur 8empsr äiverso inoäo. 8!e clirterant speeie inter

8« o6!u« Dei et orni88io aetU8 »mor!8 ; icleoc>ue o^ui Deuru oäi88et, peee»-

tuin «uum 8utl'!eienter non <lee!»rl»r»t 6ieen6o, »e eontr» en»rit»teiu 6ivi-

i,»rn peeo»88e. Imo in lioe «tis,in äirlerunt ete. Und bei Mllhrhofer : kee-

ollt», eoinini88iuni8 et orni88ioni8 inter 8e umuiuo uüüeruut, utut ei6em lor>

»»u r»r»eeepto »6ver8entur, c>uiil 6!üeruut 6iver80 moäo. 8ie e. ßr. 6it?erunt

«psoie inter 8e o6iuin Dei et omi88io »otu» »mori8 ; iäeoyue qui Deum

ocli»«et, peeeatum «uum «uü"ieienter non 6ee!»r»ret 6ieen6o »e eontr»
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6ivin»lu ob»ril»tem peeel>8»8, t»Iiler «»im »peei<!8 intim» peeollti non «ipune-

rotur. Immo in l>«><: qucxzus äiü«i-nnt eto. Man sieht, daß beide Texte, mit

Ausnahme des letzten Satzes bei Müyrhofei fast wörtlich zusammentreffen!

Doch hat Mayrhofer den Scavini'schcn Sätzen hin und wieder erläuternde

Beispiele eingefügt. Die in der Vorrede angekündigte Vollständigkeit ist aber

allerdings und fast zu reichlich vorhanden, das heißt, durch die Zugaben zu

Scavini haben sich so viele Wiederholungen und Weitschweifigkeiten ergeben,

daß die Lectüre des Buches zu einer mühsamen, und wie wir fürchten, das

Studiuni desselben zu einer unmöglichen Aufgabe geworden ist. Damit eile«

digt sich auch das angebliche »6»equ»wm und per^ieuuiu. Letzterem Zwecke

scheint noch ein mechanisches Hülfsmittel dienen zu sollen. Fast in jedem

Satze sind nämlich die Worte, denen größere Wichtigkeit zukommt, mit

fetten Lettern gedruckt. Allein dies ist ein uimi8, welches am Ende gerade das

Gegentheil von dem bewirkt, was es wirken sollte. Der Leser wird durch den

buntscheckigen Druck ermüdet, und unterscheidet am Ende die Accentc nicht

mehr. Wenn der Autor aber das Praktische seines Werkes als einer Verbin

dung von thetischer und casuistischer Moral- und Pastoraltheologie betont, so

wird gewiß Niemand läugnen wollen, daß eine weitläufige ooußerie» von

Scavini, Gousset, Martin ic. des Brauchbaren in Hülle und Fülle darbieten

müsse. Allein alle Umstände, welche die Uebeisichtlichkeit und Lesbarkeit eines

Buches beeinträchtigen, werden auch seine Brauchbarkeit compromittiren. Das

svecisisch Praktische von Mayrhofers Moral liegt übrigens vorzüglich in

den oa»idu» p. 51?—573, die ohne sonderlich interessant zu sein, zahlreich

genug und so geordnet sind, daß sie eine vollständige Recapitulation des Vor

ausgegangenen veranlassen. Dagegen ist über die Brauchbarkeit des Ver

zeichnisses der Raaber Pfarrconcurssragcn von 1858—1862 schwer zu ur-

theilen, so lang man nicht weiß, ob die nämlichen Fragen nächstens wieder,

oder ob sie nicht mehr auf's Tapet kommen werden. — Der Verfasser bemerkt

noch, daß er libero oi-äine und piopria lorm» gearbeitet habe. Die Reihen

folge der Materien ist im Großen und Ganzen wohl die von Scavini , nur

steht der Abschnitt 6« ouuneieuti» nach der Abhandlung über die Gefetze, viel«

leicht weil das Gewissen factisch eine Application des schon erkannten Ge

setzes ist. Freilich aber müßte man bei confequenter Durchführung diefes

Grundsatzes nicht nur das Allgemeine der Gesetze, sondern die ganze speciclle

Moral vorausstellen. Die andere Abweichung von Scavini ist, daß der

Traktat <is oblißatiombu» einstweilen noch zurückgelegt wird, und an seiner

Statt die Lehre von den Kirchenstrafen den Schluß des Bandes ausmacht.

(Scavini hat sie bekanntlich im 2. Bande zu Ende des Artikels äe r>«oo»to).

Jedoch gehört etwas so Specielles, wie die Ccnsuren sind, nicht in den allge

meinen Theil der Moral, und überhaupt nicht in die Moral, sondern in das

Kirchenrecht, und will man mit Rücksicht auf die einschlagende Casuistik davon

handeln, so mag man es in einem Anhange thun. Die propii» loim» des

Autors oder seine Behandlung der Moral per moäum prineipiorum, wovon

er auf dem Titel und in der Vorrede Erwähnung thut, ist aber nichts Anderes,

als daß die Ueberfchriften der kleinen Abschnitte (etwa den Paragraphen
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anderer Werle vergleichbar) die Gestalt von ganzen Sätzen haben z. B.

v»ntul pece»t» eoininis»i<iui8 er omi»»ioni3 u. dgl. Was nun die Einzeln

heiten betrifft, so ist schon vorher gesagt morden, daß man in diesem Buche

eine Sammlung der meisten guten Lehren Scavini's, und vieler aus anderen

Autoren vor sich hat. Jedoch gibt es auch viel Anlaß zu Tadel im Detail,

theils mit Bezug auf Scavini'sche, thcils Mayrhofer'sche Mißgriffe. Als

Beispiel diene p. 8— 9 die Planlosigkeit in der Beschreibung der Erkcnntniß-

quellen der christlichen Moral, p. 28—30 das völlig Unzulängliche der Lite-

raturangllben (Gott weiß , warum M den Johannes Iejunator unter den

lateinischen Autoritäten für Moral anführt. Von den Schriften dieses grie

chischen Prälaten ist ja mit Ausnahme des unbedeutenden »ermo 6« poe-

nitenti» und dllspoeniteutiale so viel wie nichts bekannt. Oder hätte Mllyr-

hofer ihn etwa mit dem von St. Benedict und St, Gregor dem Großen so

hoch geschätzten Johannes Cassianus verwechselt?), r>. 30 werden Vasquez

Suarez, Lugo als Coryvhäcn der Casuistit aufgeführt, z>. 39 ist zwischen

liberurn und volunt»rium noch kein Unterschied wohl aber p. 48 , o. 40 ist

die (allerdings wörtlich aus Scavini genommene) Unterscheidung von n»wr»Ie

und 5upr2N2l>il»I« ganz ungenügend, p. 36, 44, 381 u. ö. sind Tugenden

und Sünden Motive des Handelns (offenbar ein Mißverständnis^ der

theologischen Lehre von n»ditu«), p. 42 bei objeewm meriti fehlt gerade

die Hauptsache, d. i. das ewige Leben, p. 186 macht Mayrhofer richtig Sca-

vini's Confusion mit, daß die Kirche leine Politischen Gesetze geben könne

„nisi pro ii» provineii», c>u»e eiäem c>u» potestllti eti»m politie»« (8e»vini :

c>u»e »u»e äitioni eti»>u z>olitie»e) »ubjieiunlur" und macht dann einen

kleinen Ercurs in die weltliche Souverenität des Pabstes, als ob die Kirche

eine politische Gewalt wäre, und nicht vielmehr dieses oder jenes menschliche

Individuum, welches durch einen kirchlichen Rang gekennzeichnet ist, in einer

anderen Eigenschaft eine weltliche Jurisdiction besäße. ?. 274 adoptirt

Mayrhofer ganz naiv eine der beiden gräßlichen Etymologien Scavini's

über eon»eieuti» (eor6is »eienti» oder eonelucken» seien!!»), nennt z>. 401

u. 5. die Concupiscenz e»u»»m peee»ti, obschon selbst Scavini nur den Aus»

druck eilu»» «ee»»!c>i!»Ii» oder nach unserer Redeweife oee»»io peee»li hat

u. f. w. Einen Satz auf p. 174 hat Referent nicht verstanden. Dort heißt

es: Dioitur lex (num»n») »ßeulli norm», non mer» norm» v»pul»n<li.

Soll das v»r»u!»ie vielleicht eine witzige Anspielung auf das Stringente

des Gesetzes sein?

Noch wäre über die Latinität des Buches zu klagen, von der das citirte

Fragment der Vorrede einen Begriff machen kann. Worte und Phrasen wie

vi»tic>, proiimiu», 6um et qu»n6o (dann und wann), tini» »6 quem oonteu-

äenäum K»deo (Zweck, den ich anzustreben habe), völlige Regellosigkeit im

Gebrauche der tempor», des perteetum p»»»ivi mit luit statt e«t u. dgl. be

lästigen den Leser ohne Unterlaß. Die Ausstattung de« Buches ist sehr gut,

aber die Correctur hätte viel sorgfältiger gepflogen werden sollen.

2. Mit einem Werte von ganz anderer Beschaffenheit haben wir es

hier zu thun, nämlich einem kurzen und sehr gut geschriebenen Abrisse der
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Moraltheologie, welches sein Verfasser (wir meinen hier zunächst die dem

sel. Dieckhoff ungehörige Hauptpartie) zu einem Leitfaden für akademische

Vorträge bestimmt und deßhalb vorherrschend theoretisch gehalten hat , mit

Ausnahme der Restitutionslehre, die breiter ausgefallen und auch mit einer

ziemlich reichhaltigen Casuistil durchflochten ist. Das Buch ist übrigens nicht

neu, sondern fascikelwcis in den Jahren 1852, 1853 und 1855 heraus

gekommen.

Dieckhoff glaubt in der Vorrede seiner Schrift die Wahl der lateinischen

Sprache motiviren zu müssen. Er sagt: In ip«!» <zui<lem «ouoli» ä« etbie»

ol>l-i8ti»!!ll N»ben6i» (und das Gleiche gilt wohl auch von den übrigen theo

logischen Fächern) p»ti-ii «ermonis u»u8 pr»e5erenäu8 e8»e vi6etur tum »ä

oxpc>»iti<)i!UN et »lßument»,tionum per3pieuit»tem tum m»ßi» eti»m »ä

»uimi et voluntllti» eommotiouem »^uv»n<t2m : »e<j nil c>t>8t»re vicletur «zum

iu eompenäio tlienloßieo (in dem den mündlichen Vorträgen unterlegten

Leitfaden) etinm tuenlogie» linßu» »6b,be»tui'. Wir meinen, daß man diesen

Punkt insbesondere in Oesterreich noch in ernstliche Erwägung ziehen wird,

da es wohl Selbsttäuschung wäre, die allgemeine Wiederkehr vollster Ver

trautheit mit dem lateinischen Idiom zu erwarten, wogegen es keinem Zweifel

unterliegt, daß der Gebrauch einer Sprache, in die man sich nicht gänzlich

eingelebt hat, sowohl den Schwung des Vortrags als auch das Verständniß

und die Wirksamkeit desselben in hohem Grade beeinträchtigt und ein un»

übersteigliches Hinderniß des so dringend nothwendigen wissenschaftlichen

Fortschritte« ist.

Die Anlage des Werkes ist folgende: p, 1—40 stehen proleßomeu»,

in welchen der Autor manches unterbringt, was andere Verfasser in dem all

gemeinen Theile des eigentlichen Werkes behandeln. Er redet also vom Guten

und Bösen, von Pflichten und Ruthen (einen eigenen Abschnitt 6e legibu«

hat er nicht), vom Erlaubten und Indifferenten, von der natürlichen und der

positiven Ethik, ihrem Verhältnisse zu anderen Disciplinen, von ihren Quellen

und ihrer Construction. Hierauf folgt p. 41 —148 die allgemeine Ethik in

sechs Kapiteln, nämlich: 1. Vom obersten Moralprincip. 2. Vom Gewissen.

3. Von der Zurechnung. 4. Von den Tugenden, 5. Von den Sünden. 6. Von

der Bekehrung (!), Die Disposition des speciellen Theil« hat viel Auffallendes.

Dieckhoff hatte nämlich die Lebensgemeinschaft mit Christo als Moralprincip

aufgestellt, und meint nun die besondere Pflichtenlehre fo abtheilen zu müssen,

daß in einer ersten Section von der pi» »nimi »ä 6Iiii8tuin »pplio»tio und

in einem zweiten von der imiwtio Odi-i^i gehandelt werde. Man wird sich

aber zunächst über das eigentliche Theilungsprincip nicht recht klar, und triff!

dann auf so viel Berührungspunkte beider Sectionen (nur daß die vorkom

menden Zustände oder Handlungen einmal in ihrer Richtung, nach Christus

hin, und ein anderes Mal nach ihrer Beschaffenheit, als Aehnlichkeiten

mit Christo, betrachtet werden), daß man sich für die gegebene Eintheilung

nicht recht begeistern kann, Uebrigcns handelt die erste Section (p. 149—203)

von der Demuth, den drei göttlichen Tugenden, der Verehrung des h. Geistes

und der Anhänglichkeit an die Kirche. Die zweite Section (p. 203 bis zu
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Ende des Buches) bringt den Rest also mit Ausnahme der gottlichen Tu

genden so ziemlich die gesammte speciclle Moral unter dem Gesichtspunkte

der fortschreitenden Verahnlichung mit dem Heilande zur Sprache, redet also

zuerst von der christlichen Gesinnung, sodann von den Handlungen

») religiöser Natur (Gebet, Gottesdienst, Eid, Gelübde, Heiligencult),

b) von der christlichen Selbstliebe, 1. in der Richtung auf innere, 2, auf

äußere Güter,

c) von der christlichen Nächstenliebe, und zwar wiederum 1. in Bezug auf

innere, 2. äußere Objccte. Hierauf folgt der Traktat cke Institution«

(p. 370— 422), welchen der Autor vermutlich wegen seiner abwei

chenden Behandlungsart als Anhang des Buches bezeichnet.

Man sieht, daß diese Anlage aus dem Streben nach einer organischen

Gliederung der Ethik hervorgegangen ist, mit der man sich bekanntlich neuester

Zeit in Deutschland viel abgemüht hat. Dieckhoff ist aber hier und da wohl zu

weit gegangen, und mehr als eine seiner Abweichungen von der alten Gepflo

genheit muß als zweckwidrig bezeichnet werden. Einer der schwersten Fälle

dieser Art ist das neue Schema der Cardinaltugendcn (p. 92, 267 »<zc<.)

nach pruckenti» (welche Dieckhoff obendrein als Pflicht der Geistesbildung

oder des geistigen Fortschrittes nimmt), tLmpLrautm und vensvolsuti». Bei

ttüuperkuti», oder genauer bei moi-tiüektici als dem Schlüsse des Artikels

telnper»i>t,ift, bringt er seltsamer Weise auch den Oidensstand unter , obschon

derselbe offenbar nicht Hieher gehört. Ueberhaupt ist das Ordenslebcn nicht

gehörig erfaßt, und fast nur in seinem Wirken nach außen dargestellt worden.

Auch die Pflicht zum Empfange der Sakramente und die zur brüderlichen

Zurechtweisung sind nicht naturgemäß postirt worden, und die Einschaltung

der Lehre von der Freiheit zwischen Pflicht und Rath nimmt sich ebenfalls

nicht am besten aus. Angesichts solchen Strebens nach Systematik ist es aber

zu wundern, daß Dieckhoff die offenbar unrichtige, obschon sehr oft vorkom

mende Stellung von inagistei-ium euolosm« (bei den Belenntnißquellen der

Moral) neben Schrift und Tradition ruhig beibehalten hat, — Und nun noch

ein und das andere Wort über einzelne Ansichten des Verfassers. S. 19—22

beantwortet Dieckhoff die viel controvertirte Frage, ob es für die Christen

indifferente Acte in oaueieto gebe mit Rücksichtnahme auf die Lehre von St.

Thomas und St. Alphonsus*), daß alles Thun »6 Kue«, (Lup!-»natur»Iem)

geordnet werden solle, aber auch in Erwägung, daß dies nur gerathen und

nicht geboten ist, dahin, daß es für uns leine indifferenten Acte, wohl aber

*) Wir müssen an dieser Stelle den Wunsch ausdrücken, daß man nicht

wie Dieckhoff 8 I^uni-iu», sondern entweder bloß I^uni-iu» oder 8. ^Ipt>oi>«u»

mit ober ohne Beisatz des Familiennamens schreibe, und diese Sitte bei allen Hei

ligen beobachte, deren Tauf- und Familiennamen man bestimmt unterscheiden kann.

Da« Ndjectiv 8»i«:lu» darf nur mit dem Taufnamen verbunden weiden, und

jede andere Ausbrucksweise ist eben so fehlerhaft, als wenn man von einem brittischen

Knight oder Baronet redend sagen würde : Sir Duttou, Sir Peel statt Sir Francis

D., Sir Robert P. Hoffentlich wird man diese unsere Bemerkung für leine Nör

gelei ansehen; denn wo die richtige Ausbrucksweise so nahe liegt, dort ist wirklich

lein Grund vorhanden, sich einer unrichtigen zu bedienen.
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vielerlei erlaubte gebe. Indessen läßt sich die Allgenicingiltigkeit dieses Ur-

theil« doch bezweifeln. Wenn wir z. B. unter gleich guten Handlungen,

deren wir zur Zeit nur eine vornehmen können, die Auswahl treffen, so wird

wenigstens diese speeiüoatio etwas völlig Indifferentes sein. S. 27 ist das

Verhältnis; von Furcht und Hoffnung zu Liebe recht gut beschrieben, dagegen

S. 33 die vlltristische Ethik nicht hinlänglich charakterisirt. Nicht bloß die

Priulltmeinungcn der Väter, sondern noch häufiger der Mangel einer klaren

Scheidung von Pflicht und Rath erschwert uns den Gebrauch der ältesten

christlichen Literatur. S- 35 scheint Dieckhoff mit Unrecht zu laugnen , daß

das eontlnäiLwriuu, jeder censurirten These festgehalten weiden müsse. We

nigstens nimmt die Mehrzahl der Theologen an, daß auch geringere Censuren

z. B. tsmeriwtis nur wider irrige Lehren verhängt weiden könne. Recht gut

wird aber die Tragweite einer päpstlichen Approbation von der Art, wie sie

z. B, den Schriften des h, Alphonsus ertheilt worden ist, geschildert. S- 4?

ist die Polemik gegen das „Nili^es veum et pi-oxlmum" als Moralprincip

zu minutiös. S. 48 ff. werden Tutiorismus, Probabilismns :c. besprochen,

und der Verfasser entscheidet sich am Ende für eine Art von Probabiliorismus,

der aber vom gewöhnlichen Probabilismus wenig abweicht. Auch das Liguo^

rifche Princip : I^ex 6ubl» uon or>Iiß»t und seine Consequenzen nimmt er an,

S. 67—72 wird diePflichtcncollision sorgfältig und ausführlich besprochen,

nur daß hierbei eine eigentliche Vollständigkeit kaum erzielt werden kann. So

hat Stapf noch einiges, was bei Dieckhoff übergangen worden ist. S. 75

steht, wie bei so vielen Autoren, das leidige : eoneup!»eenti» prineipinm et

ton» m»I»ru!n aotinuum. Welche Concupiscenz hat denn als p«neipilim et

son» der mal» »etio im Paradiese oder des Engelflllles gewirkt? Sie ist, um

mit der alten Theologie zu reden, eine der e»u»»e oeell»ion»!e», und weiter

nichts, S. 80 Anmerkung. Sollte wirklich Dieckhoffs Meinung sein, daß die

Ueberwindung von Hindernissen bei der Wcrthbestimmung der Tugendacte

ohne Weiteres den Ausschlag gebe? Der Werth einer Handlung hängt doch

wohl von der Vollkommenheit der Hingabe an Gott oder von der Energie

des Tugendstrcbens ab , gleichgiltig ob es Hindernisse zu überwinden gab

oder nicht, und Mühe und Kämpfe kommen nur als Nebenumstande in Rech

nung. Oder hätte die Mäßigkeit und Keuschheit der seligsten Jungfrau eine

geringere Güte besessen, als unsere Uebungen dieser Tugenden, weil wir dabei

mit Versuchungen zu kämpfen haben, deren sie überhoben war? S. 124 redet

Dieckhoff vom Einflüsse läßlicher Sünden auf den Gnadenstand, und wenn

er auch die Gemeinlehre der Theologen , daß selbst eine Vielzahl läßlicher

Sünden nicht die Wirkung einer Todsünde habe, nicht direct bekämpft, so

kommt er doch auf einem Umwege zu diesem Resultat. Oft wiederholte ve-

nlali» seien zwar nicht Ursache, wohl aber Anzeichen des geistlichen Todes,

Insoweit sie nämlich die Concupiscenz vermehren und das Tugendstreben

beeinträchtigen, sollen sie allmählig einen Kllbiws peeeati herbeiführen ,<zuo

c>ui6em virtu» et cum virtute etiain ßr»t!» 3»notitie»n8 exstinßuitui." In

der Anmerkung polemifirt Dieckhoff noch obendrein wider die eomuiuiii» »en-

teuti» „muiteiu »pllitualew »eu ß>-»tiue »«nLtiiielmti» piivationem »eiup«l
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»d »«tu»!! »liquo peoo»to mc>rt»I! initium eüpers." Hier hat Dieckhoff ohne

Zweifel Uniecht. Der Gnadenverlust wird in diesem wie in jedem andern

Falle durch eine todsündliche T hat herbeigeführt. Die oftmalige Wieder

holung läßlicher Sünden steigert nämlich allmählig den »t?eotu8 »ä pLoe»t»,

so daß endlich eine Regung dieses »ü"«<:tu» als wirtliche Opposition wider

Gott, d. i.'als actuelle Todsünde, stattfindet. Wie wenig sichDieckhoff's An

sicht mit der Lehre des Tridentinums vereinbaren lasse, zeigt Scholz in den

Anmerkungen p. 49. Rücksichtlich der Streitfrage , ob Jemand in diesem

Leben von der Gnade völlig verlassen werde oder nicht, neigt sich Dieckhoff

S. 133 gewissermaßen zur bejahenden Antwort. Wenn aber ein Sünder

durch diesen Gedanken in Verzweiflung gestürzt werde, und schon jetzt der

Gnade verlustig zu sein glaube, so dürfe man ihm gerade diese Erschütterung

als einen Beweis der noch vorhandenen Gnade auslegen. Allein diese Inter

pretation ist sehr unsicher, und der Anhänger der Hypothese könnte, wenn er

ganz aufrichtig werden wollte , dem Verzweifelnden nicht vorhalten, daß er,

indem er verzweifelt, gewiß Unrecht habe, sondern nur, daß es nicht gewiß

sei, ob er Recht habe, was, wie man sieht, einen ungeheuren Unterschied

ausmacht. — Die Lehre von oontriti« und »ttritio hat Dieckhoff gut gegeben,

doch scheint er bei der Beschreibung von eliai-lt»» pockot» p. 139 das „<lili-

ßeie »upsr omnia" des H.Alphonsus mißverstanden zu haben. Der h. Bischof

meint ja nicht die äileotio »Nictivs, sondern »ppretintive summ», wie er schon

durch seine Stylisirung (ve! remi»»» oKai-it»») ersichtlich macht. Wie aber die

Liebe vollkommen sein könnte, wenn sie nicht einmal »ppretiativs »umm»

wäre, ließe sich schwer absehen. S. 244 findet der Autor, und wohl mit Recht,

den eigentlichen Verpsiichtungsgrund des Ordinirten zum Cölibat in der durch

die Annahme der Weihe factisch acceptirten I«i eo<:I«8i»»ti<:» und nicht in

einem angeblichen votum. Die Lehre äe vow ist überhaupt gut gegeben. —

S. 289. (ü»5!iw» oon^uß»!i» wird kurz aber recht gut besprochen. S. 324—

333 wird der intrikate Artikel von der Amphibologie, Mentalrefervation :c.

abgehandelt, und so ziemlich in der gewöhnlichen Art der Probabilisten erle

digt. Allein Dieckhoff vermochte so wenig als ein anderer Autor dieser Rich

tung unsere Bedenken vollends zu beschwichtigen. Kann die Amphibologie

von einem gewissen animu» i»I!«»äi frei sein? Warum wird sie thatsächlich

angewendet? Bloß um die Auffassung der Wahrheit zu erschweren? Nicht

vielmehr aus dem Wunsche, eine irrthümliche Vorstellung herbeizuführen ?

Daß es im Leben ungemein schwer ist, dergleichen Ausflüchte und Zweideu-

tigkeiten völlig zu vermeiden, ist richtig. Allein hieraus ergibt sich vielleicht

nur ein Entschuldigungsgrund für das Subject, nicht aber eine Rechtferti

gung des Objectes. Freilich darf man die gewichtigen Autoritäten für die

»«»tenti». »Nlman» nicht geringschätzen , und dies mahnt zur Bescheidenheit.

— S- 360 erklärt Dieckhoff die Offenbarung geheimer Fehler des Neben

menschen bloß für ein peeoatum oonti» eK»rit»tem und nicht auch oontr»

Hu»ti<,i»m, und zwar aus nicht zu verachtenden Gründen , obschon er gesteht,

daß die gegcntheilige Meinung verbreiteter ist. Gut ist die Bemerkung, daß

hierbei die Liebesuflicht gegen die Hörer solcher diffamirenden Reden oft mehr



688 Recensionen.

als gegen die Opfer derselben verletzt wird. Ans dem ein Achtel des Buches

einnehmenden »ppeuäix 6e restitutio!,« hätten wir hervorzuheben: p. 37?

die Lehre, daß der Beichtvater, welcher den Pönitenten nicht auf die Restitu

tionspflicht llufmertsllm gemacht, nunmehr selbst restitutionspflichtig werde.

(Soll diese Besorgnis; vielleicht zur unvcrhältnißmäßigen Ausdehnung diefes

Abschnittes mit beigetragen haben?) Allein der Grund Dieckhoffs, daß der

minder Unterrichtete nur das für pflichtmäßig halte, was ihm vom Beicht«

vater als solches bezeichnet worden sei, steht auf schwachen Füßen. So schlecht

unterrichtet werden wenig Katholiken sein, eine Belehrung über alle irgend

wie mit dem bisherigen Lebenswandel zusammenhängenden Pflichten während

der kurzen Zeit, die man vor dem Beichtvater zubringt, auch nur für möglich

zu halten. Jedermann weiß, daß die eigentliche Aufgabe des Beichtvaters

das (absolutorische oder nicht absolutorische) Urtheil sei, und die Beleh

rungen und Ermahnungen, die sich hier allerdings wie von selbst anknüpfen,

nur eine Nebenaufgabe des Beichtigers bilden. Insofern aber der Pfarrer

zur Belehrung feiner Parochianen überhaupt, sei es in, sei es außer dem

Beichtstuhle verpflichtet ist, würde er durch die Vernachlässigung seines Lehr

amtes allerdings eontra M«tlti»,m sündigen, aber nur in Bezug auf feinen

Pönitenten, nicht aber in Bezug »uf diejenigen, welche der Pönitent beschä

digt hat, und wäre, wenn man so sagen will , wohl zur Restitution guter

Lehren, nicht aber der entwendeten Sachen verpflichtet. Etwas anderes wäre

natürlich, wenn er feinen Pönitenten durch Verneinung der Restitutionspflicht

zur Unterlassung dieses Actes der Gerechtigkeit verleitet hätte. — ?. 372

bei Besprechung der Frage, ob Jemand zur Gutmachnng eines großen

Schadens, den er zwar schuldbar aber (etwa wegen fubjectiuen Schuldmilde

rungsgründen) nur durch einen ven!»!iter sündhaften Act angerichtet hat,

8ub ßr»vi verpflichtet fei oder nicht, plagt sich Dieckhoff behufs der bejahenden

Antwort mit dem Einwände, daß die Pflicht zur Restitution als Straferdul

dung ja nicht fchwerer qualificirt fein tonne, als die Sündenfchuld selbst.

Allein die rechte Lösung ist, daß die Restitution keineswegs den Charakter

einer Strafe, fondern einer einfachen Uebung der Gerechtigkeit hat. Die Sünde

verdient neben der Restitutionspflicht noch eine Strafe, und letztere kann

in einer Zahlung bestehen, die neben der simplen Restitution entrichtet

werden müßte, z. B. wenn eine Gesetzgebung die poen» 6up!i auferlegt, oder

Zachäus mit seinem ,8i c>uiä »liczuem 6slr»u^»vi recläo o,u»äruplun, " noch

ein pönales Triplum zum Simplex der Restitution auf sich nimmt. Aber an

und für sich ist die Restitution wie gesagt keine Straferduldung, fondern ein

ganz gewöhnlicher Act der commutativen Gerechtigkeit. — I>. 413 wird ein

fehr gesundes Urtheil über den bekannten Auignoner Fall (Eine Frau hatte meh

rere legitime Kinder, aber auch ein im Ehebruche erzeugtes. Niemand wußte

darum, als die Mutter. Es handelte sich nun um die Erbfolge) geäußert. —

S. 422 hätten noch ungerechte Gesetze z. B. solche, welche die Confiscation

des kirchlichen Eigenthums verfügen, hinsichtlich ihrer inneren Verbindlichkeit,

und den etwa daraus entspringenden Restitutionspflichten besprochen werden

sollen. — Hiermit ist die Recension des Dieckhoff'schen Werkes zu Ende, und
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nur noch einiges über die von v>-. Scholz «erfaßte Beigabe zu erwähnen,

Letztere zerfallt in einen Tractat äo ekaritutt! inti-alLiniliÄii c-ivit^tiz et eeols-

»!»« üne« und in Zusätze und Bemerkungen zu Dieckhoff. Der erste Theil ist

durch den Titel nicht gut charakterisirt. Er enthält nämlich nach einer kurzen

die Hausgenossenschaft betreffenden Pflichtenlehre im Wesentlichen den von

Dieckhoff übergangenen Artikel 6« Ivßibu» (Kumauis) (p. 11—40). Scholz

schließt sich enger als Dieckhoff an die Casuisten an; so verficht er z. B. die

Existenz der I«x mere posn»!!«, ohne übrigens in dieser vielfach controver-

tirten Materie entscheidende Gründe vorzubringen. Die Beispiele p, 24

haben für die Anhänger der gegentheiligen Meinung kein Gewicht, weil sie

dergleichen Gesetze für innerlich ungiltig halten und deßhalb die ooNp«i!«2ti<>

oeeuItÄ g c g e n sie zulassen, während die lex posullli» ein entschieden gil

tiges Gesetz sein soll. Es erübrigen also nur noch die Statuten mancher

liDrden, in denen gesagt wird, „nou «büß»?« »«que 8»b mort^Ii »«czue sub

venia!! peoe»to." Allein die Frage ist, ob man solche Statuten nicht viel

mehr als eonsili» oder 6ilßctioi!8« , denn als I«ßß» zu betrachten habe. —

S. 28 soll aus "lli«3. 28. eonäeinii. »K ^IßXÄN^i-o VII. „kopulus uou

pseout, et!llm«i lll)3c>u« ull» o»UL», nou rsoipi^t I«ßsli> » piiuelps plomul-

ßlltau," folgen, daß zur Rechtskraft eines Gesetzes die »ooer>t»lio populi nicht

erforderlich sei. Letzteres wird sich so verhalten, allein aus der genannten

Censur folgt es noch nicht, weil das „popuw» pe<:e»t° nur beweist „popu-

lum 6ßbui»»« Iß^elli ÄLüLptl»'«", nicht aber „!ßßen> I>on »oeßiitLtllm nilii-

Wmiuuli v»lere." — S. 40 heißt es, daß der Dispensirte nur mit Guthei

ßung des Dispensgebers auf die erhaltene Nachsicht verzichten könne, und

wird dafür 8. H,Ir,n<,u». I>iß. citirt. Aber mit Unrecht. Der h. Alphonsus

sagt nur, daß der Obere ex Hu«t» o»n«» die Benützung der Dispens ver

langen könne.

Die Scholz'schen ^ullotations» zu Dieckhoff (z>, 40—57) 49 an der

Zahl sind meistens Zusätze und Ausführungen und nur zum geringeren Theile

Widerlegungen u. dgl. Letztere fallen hie und da mit unseren eigenen Bemer

kungen zusammen, doch gibt es auch welche, die uns zu subtil z. B. zu Dieck

hoff p, 109 und andere die überflüssig erscheinen z. B. zu Dieckhoff p. 373

über ein von Benedict XIV. den Besitzern von Kirchengut ertheiltes Indult.

Denn in der Ethik e»p. 6« >-e«tiwtiouL handelt es sich nicht darum, was der

Paust nach einer vorgefallenen Spoliatiun der Kirche thun soll, sondern

welche Pflichten dem unrechtmäßigen Besitzer vor einer etwaigen Condo-

nlltion obliegen.

Prof. Dr. Tosi.

Oest, Vierteil, f. lathol, Theal, VI. 44



WO Recensionen,

8. Vinosutii I^irinsuniF Ooiuillomtoi'iniii ^.ävernu» LasregeL. 8e-

ouncia «äitic» enienciata noti»<^ue nonnullis auuta ll l^Ierio«

DinoeeziZULrlüi^olensis. ^u^ustaeVinäelicorum 1867,^l2,n2

12, XVI, 122 P33- '.4 'llil-

Oküoium Dsluuot0rum 3,ä U8UN Laosrüotum. Läitiv altera,

^risinFae 1867. vatterei', 12. 96 PFF. ?r. 6 uFr.

Was soll's mit dieser neuen Ausgabe des Commonitorium des hl. Viu-

centius von Lerins sein? Nichts, gar Nichts! Im Jahre 1843 erschien in

Augsburg eine Ausgabe, die einfach als schlecht bezeichnet werden kann. Vor-

liegende Ausgabe ist nur eine neue Ausgabe und zwar eine „«mendilw »oriüquu

!>(,n»u»>8»u<!ta" dieser schlechten Augsburger, ist aber bei weitem nichtswür

diger als die «6it!<i primn. Was die erste Ausgabe an Druckfehlern geleistet,

hat die eclitio seeuixtu, nickt nur nicht aufgenommen, sondern respectabel ver

mehrt und als lluctum den Text verschlechtert. Es ist doch eine Schande, ein so

treffliches Büchlein, wie das Commonitorium ist, in einer solchen nichtswür-

digcnGestalt den Theologen vorzuführen! Der Herr aus Vasbühl als Heraus

geber und Herr Manz als Verleger dürfen de» Psalm Mise«!'« steißig beten! —

Die kleine, aber kostbare Schrift verdient gerade in unseren Tagen, in denen

Iudenjünglinge und unbärtige Studcntlein von bärtigen und unbärtigen No

taren und Advokaten geleithammelt das große Wort führen, eine fleißige

Lektüre zu sein. Vincentius beweiset eben, daß die Tradition in der wahren

Kirche Christi nächst der Bibel die zuverlässige Glaubensquelle sei, und daß

die heilige kath. Kirche nur das zu glauben lehre, was immer, überall, und

vou allen Gliedern der einzig wahren katholischen Kirche gcoffenbart geglaubt

wurde. Der Beweis ist einfach und kurz durchgeführt. Vorliegende schlechte

Ausgabe verdient keine Empfehlung. Ich empfehle die von Ed. Herzog auf

Befehl des Bifchofes Anastasius Sedlag von-Culm 1839 (Breslau, bei Ader-

Holz) besorgte.

Im Jahre 1775 erschien in Salzburg „t^pis et impon»!» oi-pn»-

notropnii" in 16 zu 96 Seiten: Ollieium 6<!lun<:t<i!'um l>6 in«t»r Li'u-

vlllrii liomlini «üb lliDuno VIII. leeoßnili, IIl>i oinni» »ui« loci« «nnt ex-

<«n8», ^,niu>H8 Pllupcruin tuoi-um n«: obüviLein'i» in tinein. Unsere Freistnger

Ausgabe ist eine wirkliche eäitio aKei-a, nur sind die Orationcn nach dem

München-Freisinger kleinen Rituale gemodelt und statt der Sequenz: «lie«

ii-ll« der Salzburger priiu^ ist das „I^ibeill" des kleinen Münchner Rituale

gesetzt. Mehr zu sagen ist unnöthig.

Pfarrer H. Moser.

Diullbeiichtigung:

S. l««, Z, 23 ist statt «hoc»,!« „oiiectio" und Z, 30 statt «»!y«°ti<, „subjectiv" zu lefen.
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